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zusammenhang zwischen der höhe der Blutalkoholkonzen-
tration und Beeinträchtigungen beim Führen eines Fahrrades

correlation between the level of blood alcohol concentration
and impairments while riding a bicycle

Die zahl der unfälle mit verletzten Fahrradfahrern ist seit Jahren unverändert hoch;
nach amtlicher statistik wurden 2013 etwa 71.000 radfahrer im straßenverkehr verletzt
und 354 getötet [1]. Es wurde daher wiederholt die Forderung erhoben, das unfallrisiko
für Fahrradfahrer zu senken. in diesem zusammenhang wurde auch die Frage gestellt, ob
der seit den 1980er Jahren geltende Blutalkohol-grenzwert der absoluten Fahrunsicherheit
in anbetracht der verkehrsentwicklung und der zunahme unter anderem des Fahrradver-
kehrs noch zutreffend sein kann. Dieser wurde vom Bundesgerichtshof auf der grundlage
der vor rund 30 Jahren von schEwE et al. durchgeführten Fahrversuche [2, 3] zur Frage der
alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit bei Fahrradfahrern auf 1,5 ‰ Blutalkoholkonzentra-
tion (Bak) plus sicherheitszuschlag festgelegt [4]. 

im auftrag und mit finanzieller unterstützung des gesamtverbandes der Deutschen ver-
sicherungsgesellschaft e.v. – unfallforschung der versicherer (siehe auch Danksagung)
wurden deshalb zeitgemäße Fahrversuche sowie begleitende ärztliche untersuchungen
durchgeführt, um die zusammenhänge zwischen der leistungsfähigkeit eines Fahrradfah-
rers bei zunehmender alkoholisierung nochmals zu überprüfen. hierzu wurde als Basis
eine Teststrecke gewählt, wie sie auch von schEwE et al. [2, 3] beschrieben ist. Die anfor-
derungen an die Fahrradfahrer wurden jedoch durch zusätzlich eingebaute Elemente (u. a.
reaktionstest, merken eines wortes während der Fahrt und verhalten bei komplexen Er-
eignissen) deutlich erhöht. zusätzlich wurden die nach Trunkenheitsfahrt üblichen (poli-
zei-)ärztlichen untersuchungen und augenärztliche untersuchungen integriert. letztlich
wurde die versuchsdauer auf fast einen ganzen Tag ausgedehnt und die alkoholaufnahme
„typischer“ gestaltet. ziel war es, ausfallerscheinungen sowohl bei niedrigem als auch
hohem alkoholisierungsgrad zu dokumentieren. weiteres ziel war es, die verletzungsge-
fahr für die probanden zu minimieren. Die versuche wurden bewusst nicht im öffentlichen
verkehr durchgeführt, da die risiken für alle Beteiligten unkalkulierbar gewesen wären.
wir wählten ein nichtöffentliches, geschütztes gelände. Die versuche wurden schließlich
unter Bedingungen vorgenommen, die bezüglich des straßenbelages, der witterungsbe-
dingungen und der Tageszeiten mit dem öffentlichen verkehrsraum übereinstimmten. um
objektive Daten zu erhalten, wurden sämtliche versuche durch 2 kameras kontinuierlich
aufgenommen. Eine videodokumentation fand bei schEwE et al. nicht statt, was zu unge-
nauigkeiten, verursacht durch Beobachtungsfehler, geführt haben könnte. auch wurde im
gegensatz zu schEwEs versuchen durch aufwändige überprüfungen von urin- bzw. Blut-
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proben sichergestellt, dass eine von den probanden nicht mitgeteilte, aber für die Beurtei-
lung von ausfallerscheinungen relevante medikamenten- oder Drogen-Einnahme aufge-
deckt wurde. Dem von uns eingereichten versuchsplan wurde durch die Ethikkommission
der hiesigen universität zugestimmt, nachdem auch der geforderte versicherungsschutz
für alle Teilnehmer der studie vorlag. Die praktischen versuche fanden im herbst 2013
statt. Der versuch, die Ergebnisse sowie die rechtsmedizinischen und juristischen schluss-
folgerungen wurden bereits in ausführlicher Form publiziert [5, 6]. sie werden hier aufge-
führt, soweit es zum verständnis notwendig ist.

Versuchsaufbau, Probanden und Methodik
Pilotversuch und Versuchstage

nach Durchführung eines pilotversuches mit 9 probanden erfolgten an 5 weiteren Ter-
minen Fahrversuche von bis zu 24 stunden. 

Alkoholkonsum
Der alkoholkonsum erfolgte im geselligen rahmen auf dem nichtöffentlichen Testge-

lände nach abgabe einer urinprobe, Durchführung eines Drogen-schnelltestes und Er-
mittlung der (nüchternen) ausgangswerte (auffälligkeiten im rahmen der ärztlichen
untersuchung, Fahrleistung, sehleistung). Die eigentliche alkoholaufnahme begann um
die mittagszeit. um 23.00 uhr wurde der ausschank alkoholhaltiger getränke gestoppt,
um einen weitgehenden alkoholabbau bis zum versuchsende am Folgevormittag zu ge-
währleisten. zwar konnten die probanden art und menge der zugeführten getränke frei
wählen, die konsumierten getränke wurden jedoch mit uhrzeit des getränkeempfangs auf
einem „laufzettel“ vermerkt.

Atemalkoholmessungen
während die probanden in individueller geschwindigkeit alkohol konsumierten, er-

folgten regelmäßige atemalkoholmessungen (mittels Dräger alcotest 6510). Bei ungefäh-
rem Erreichen des jeweiligen zielwertes der Bak von 0,3 ‰, 0,6 ‰, 0,9 ‰, 1,2 ‰ und
1,5 ‰ erfolgten kontrollen der atemalkoholkon zentration (aak) mittels des gerätes
Dräger alcotest 9510 DE; ferner am Folgemorgen zur Feststellung etwaigen „restal-
kohols“.

Erreichen eines BAK-Zielwertes
wenn aufgrund des Ergebnisses der atemalkoholmessung davon auszugehen war, dass

einer der vorgenannten Bak-zielwerte erreicht worden war, wurden die untersuchungen
zur Feststellung der körperlichen und geistigen leistungsfähigkeit absolviert. Die unter-
suchungen fanden dabei in immer gleicher reihenfolge statt: Ärztliche untersuchung, ve-
nöse Blutentnahme zur Bestimmung der Bak, aak-Bestimmung kurz vor oder nach der
Blutentnahme, praktische Fahrversuche, augenärztliche untersuchung). im anschluss an
eine Testreihe konnte weiterhin alkohol konsumiert werden, bis aufgrund der atemalko-
hol-Ergebnisse erneut davon auszugehen war, dass der nächste Bak-zielwert erreicht
worden ist.
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Untersuchung am Folgemorgen
zur untersuchung des Einflusses von restalkohol bzw. zur untersuchung der lei-

stungsfähigkeit im nüchternen zustand (jedoch nach vorangegangenem erheblichem al-
koholkonsum) erfolgte eine zusätzliche Testreihe am Folgemorgen.

Abbruchkriterien
wenn ein proband nicht bis zu einer Bak von etwa 1,5 ‰ trinken konnte bzw. wollte,

wurde dessen individueller Endpunkt festgehalten. wenn ein proband alkoholbedingte De-
fizite zeigte, die mit dem sicheren Führen eines Fahrrades nicht mehr vereinbar waren
(z. B. erhebliche anfahrschwierigkeiten, Erbrechen, stark schwankender gang), unterblie-
ben weitere Fahrversuche in diesem zustand, um kein unnötiges verletzungsrisiko einzu-
gehen.

Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen und Verletzungen
um unfällen mit verletzungen der versuchsteilnehmer (weitestgehend) vorzubeugen,

wurden die versuche auf einem abgesperrten gelände mit geeigneten sicherheitsrädern
aus dem rehabilitationswesen (lenkerpolsterung; kein oberes rahmenrohr; federnde, 8
zoll große stützräder beidseitig des hinterrades, die erst im Falle eines kippvorganges
aufsetzten) durchgeführt. während aller Fahrversuche trugen die probanden einen leichten
motorradschutzanzug mit integrierten knie- und Ellenbogenprotektoren und einen Fahr-
radhelm.

Versuchsstrecke (Parcours)
Der aufbau der versuchsstrecke erfolgte in anlehnung an die versuchsstrecke, die be-

reits von schEwE et al. für die Fahrversuche verwendet wurde (Details s. harTung et al.
2014):

– geradeausfahrt auf einer sich verjüngenden, 45 m langen Fahrspur.
– Durchfahren von insgesamt 6 seitlich versetzten Toren.
– slalomfahrt durch insgesamt 10 in linie aufgestellte kegel mit kleiner werdenden ab-

ständen.
– Dreimaliges Durchfahren eines kreises mit einem innenradius von 3 m.
über die von schEwE et al. vorgegebenen versuchsabläufe hinaus wurden die nachfol-

gend aufgeführten prüfstationen in den parcours integriert:
– reaktionstest an einer manuell einstellbaren ampelanlage.
– merken eines auf einem leuchtdisplay eingespielten (variablen) wortes.
– unmittelbar nach dem anhaltevorgang an der ampel musste nach umfahren von mar-

kierungshütchen (lübecker hütchen) an einer stopp-linie angehalten werden.
– Es wurde die reaktion auf komplexe Ereignisse beobachtet (z. B. in den Fahrweg rol-

lender Ball, Blendvorgang mit einer Taschenlampe oder Blockade bzw. Einengung der
Fahrspur).

– zuletzt musste eine 20 m lange gasse durchfahren werden, die von plastiktonnen be-
grenzt wurde. 

Drogen- und Medikamentenscreening
vor Testbeginn gaben die probanden eine urinprobe zur untersuchung auf berauschen-

de mittel ab. Die urinproben wurden immunchemisch auf amphetamine, Benzodiazepi-
ne, cocainmetabolite, opiate und cannabinoide untersucht. zusätzlich wurden die urin-
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proben nach zugabe eines inneren standards und enzymatischer spaltung mit einem spe-
ziellen verfahren zum nachweis von Fremdstoffen flüssig-flüssig extrahiert und die
Extrakte mittels der lc/ms (= kopplung eines Flüssigkeitschromatographen mit einem
massenspektrometer) auf Fremdstoffe untersucht.

Ärztliche Untersuchung im Rahmen der Blutentnahmen
vor jedem Fahrversuch fand neben einer Blutentnahme auch eine ärztliche untersu-

chung (analog zur polizeiärztlichen untersuchung) statt. Folgende untersuchungen wur-
den durchgeführt bzw. folgende punkte wurden abgefragt: Finger-Finger-prüfung, Finger-
nasen-prüfung, gang geradeaus, plötzliche kehrtwendung nach vorherigem gehen,
pupillenweite, Bindehautveränderungen, Bewusstsein, sprache, Denkablauf, Befinden,
stimmung, verhalten und äußerlicher anschein der alkoholwirkung.

Augenärztliche Untersuchung
nach jedem Fahrversuch erfolgten augenärztliche untersuchungen zur Bestimmung der

Fusionsbreite. mit diesem Test wurde überprüft, inwieweit die probanden in der lage
waren, die Bilder, die die beiden augen liefern, im sehzentrum zu einem einzigen Bild 
zusammenzuführen. zur Ermittlung der Fusionsbreite mussten die probanden einen etwa
1,5 m entfernten punkt an der wand fixieren, während ihnen prismen vor die augen ge-
halten wurden. Ermittelt wurde der wert, ab dem die probanden nicht mehr in der lage
waren, den punkt als einen einzigen punkt wahrzunehmen (sehen eines Doppelbildes).

Ferner wurde ein so genannter swinging-Test durchgeführt, bei dem die probanden den
sich abwechselnd nach links und rechts bewegenden zeigefinger des untersuchers mit
ihrem eigenen zeigefinger insgesamt zehnmal berühren mussten. Die hierfür benötigte
zeit wurde gestoppt. 

als weiterer Test wurde die zeit gemessen, die zum vorlesen eines definierten Buch-
textabschnittes von etwa 50 wörtern benötigt wurde.

Angebotene alkoholische Getränke
Die probanden hatten die freie wahl zwischen folgenden getränken: altbier, pils, rot-

wein (2 sorten), weißwein (2 sorten), kornbrand (2 sorten), Jägermeister, rum (2 sorten)
und wodka. Die getränke wurden kontrolliert in fest vorgegebenen mengen (glasgrößen)
an die probanden an einer Bar ausgegeben.

Probanden
an dem versuch nahmen 37 Frauen (davon 2 an zwei versuchen) und 41 männer (davon

3 an zwei versuchen) im alter zwischen 18 und 53 Jahren teil; insgesamt fanden somit 39
Fahrzyklen mit weiblichen und 44 Fahrzyklen mit männlichen probanden statt. alle waren
ausreichend geübte Fahrrad-Fahrer, hatten ein ärztliches gesundheitszeugnis vorgelegt,
hatten Erfahrungen im konsum mit alkohol, jedoch keine alkoholabhängigkeit in der
vorgeschichte. Die probanden durften vor dem nüchternversuch den parcours beliebig oft
durchfahren; sie trugen hierbei bereits die schutzkleidung, um auch ein Fahrgefühl unter
den versuchsbedingungen zu erlangen. hierbei wurde die als optimal empfundene sattel-
höhe ermittelt; diese wurde dann später bei allen Fahrradversuchen exakt wieder einge-
stellt. sobald ein proband mitteilte, dass er das Fahrrad und den parcours problemlos be-
herrschte, wurde der nüchternversuch durchgeführt.
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Auswertung
Die auswertung des Fahrverhaltens wurde anhand des videomaterials vorgenommen.

Es wurden 3 Fehlertypen unterschieden: koordinationsfehler, konzentrationsfehler und
reaktionsfehler. 

zu den koordinationsfehlern wurden die auffälligkeiten gezählt, die in erster linie auf
motorische Defizite zurückzuführen waren (z. B. Berührung oder das überfahren einer
spurbegrenzungslinie oder absetzen eines Fußes an nicht vorgesehener stelle). 

zu den konzentrationsfehlern wurden inadäquates verhalten an der lichtzeichenanlage
oder an der stop-linie sowie eine fehlerhafte wiedergabe des während des Fahrversuchs
eingeblendeten wortes gezählt.

zu den reaktionsfehlern wurde nur die inadäquate reaktion auf das während der Fahrt
auftretende „überraschende“ Ereignis gezählt.

Die einzelnen Fehler wurden gewichtet und mit unterschiedlichen punktwerten verse-
hen, wobei verkehrsmedizinisch relevantere auffälligkeiten bzw. Fahrfehler mit höheren
punktwerten belegt wurden als verkehrsmedizinisch weniger relevante Fahrauffälligkei-
ten. gleichzeitig wurde eine separate auswertung so genannter „grober“ Fahrfehler vor-
genommen, die sich von den übrigen (so genannten „allgemeinen“) Fahrfehlern durch die
aus unserer sicht gegebene potentielle, unmittelbare verkehrsgefährdung unterschieden.
Beispielhaft seien für die auswertung der Fahrfehler hier aufgeführt (Details siehe [5]):

1 Fehlerpunkt: 
– Berühren eines slalomhütchens, einer blauen Tonne beim Durchfahren der gasse oder

einer slalomstange oder von pylonen.
– Das absetzen eines Fußes oder beider Füße an nicht vorgesehener stelle.

2 Fehlerpunkte:
– überfahren der Begrenzungslinie mit dem vorderrad auf gerader strecke oder im

kreisverkehr.
– umwerfen einer slalomstange, einer pylone oder eines slalomhütchens.

3 Fehlerpunkte:
– komplettes verlassen der spur auf gerader strecke oder im kreisverkehr.
– Fahren bei roter ampel.
weiterhin wurde für jede zu viel oder zu wenig im kreisverkehr gefahrene runde – vor-

gabe waren 3 runden – ein Fehlerpunkt vergeben. 

Ergebnisse
Ergebnisse des Drogen- und Arzneimittelscreenings

Bei 3 probanden konnte durch die untersuchung der Blutproben ein konsum von can-
nabis festgestellt werden (Thc-konzentrationen zwischen 0 und 1,2 ng/ml). Bei keinem
der 3 probanden wurden hinweise auf einen rauschzustand erhalten; daher wurde be-
schlossen, diesen 3 probanden die Teilnahme an den Fahrversuchen unter vorbehalt zu er-
lauben. ansonsten wurden in den urinproben bei einem probanden das blutdrucksenken-
de medikament metoprolol und bei einem weiteren probanden die psychopharmaka
Quetiapin und lamotrigin nachgewiesen. Die Ergebnisse des medikamentenscreenings
lagen erst nach abschluss der Fahrversuche vor.
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Versuchsabbruch
Bei 9 probanden wurden die Fahrversuche vorzeitig abgebrochen (Fahrunfähigkeit, an-

fahrtsschwierigkeiten, unwohlsein, aggressives verhalten). Bei versuchsabbruch wiesen
diese 9 probanden Bak zwischen 0,46 ‰ und 2,23 ‰ auf.

Ergebnisse der Fahrversuche
Die Fehlerzahl nahm insbesondere ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,8 ‰ zu.

noch deutlicher wird dies, wenn man die Fahrleistung im nüchternen zustand in relation
zu den Fahrleistungen mit zunehmender alkoholisierung setzt. Es zeigte sich, dass insge-
samt bereits eine geringe alkoholisierung zu einer verschlechterung der Fahrleistung führt
(abb. 1).

Ergebnisse der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Blutentnahmen
Bei der auswertung des ärztlichen Berichts in Bezug auf motorische Defizite und zei-

chen einer psychischen Beeinträchtigung zeigte oberhalb einer Bak von 1,0 ‰ lediglich
ein proband keinerlei ausfälle. im vergleich zum nüchternzustand zeigten bereits die nur
gering alkoholbelasteten probanden (bis 0,20 ‰) eine signifikante zunahme von ausfäl-
len.

Ergebnisse der augenärztlichen Untersuchungen
Bei dem so genannten swinging-Test konnte kein zusammenhang zwischen der alko-

holisierung und der benötigten zeit, den sich bewegenden zeigefinger des augenarztes
zehnmal zu berühren, festgestellt werden. hingegen nahm die zeit, die zum vorlesen des
definierten Textabschnittes benötigt wurde, mit steigender Bak zu, wobei eine statistisch
signifikante veränderung erst bei einer Bak von mehr als 1,0 ‰ zu erkennen war. Es zeig-
te sich ferner eine lineare abnahme der gesamten Fusionsbreite, wobei die probanden ab
einer Bak von 1,2 ‰ eine signifikant niedrigere Fusionsbreite als im nüchtern versuch
aufwiesen.
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abb. 1: allgemeine und grobe Fahrfehler in abhängigkeit von der erreichten Blutalkoholkonzentration;
n = anzahl; Bak-Bereiche: runde klammer = ausschluss; eckige klammer = Einschluss.

Allgemeine und grobe Fahrfehler

n = 83 n = 13 n = 49 n = 32 n = 38 n = 47 n = 32 n = 40 n = 33 n = 12 n = 15 n = 9
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Diskussion
Für die Beurteilung der Fahrsicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Eigen-

und Fremdgefährdung sind insbesondere die unter koordinationsfehler subsummierten
auffälligkeiten und ausfallerscheinungen von besonderer relevanz. Es zeigte sich, dass
in der gesamtzahl der probanden die Fehlerzahl insbesondere ab einer Blutalkoholkon-
zentration von 0,8 ‰ zunahm. noch deutlicher wird dies, wenn man die Fahrleistung im
nüchternen zustand in relation zu den Fahrleistungen mit zunehmender alkoholisierung
setzt. Es zeigte sich, dass insgesamt bereits eine geringe alkoholisierung zu einer ver-
schlechterung der Fahrleistung führte. andererseits zeigte sich jedoch auch, dass einige
probanden auch bei Blutalkoholkonzentrationen von bis zu 1,4 ‰ in der lage sind, das
niveau ihrer leistung beim nüchternversuch zu halten; einige wenige probanden lagen
hinsichtlich ihrer auffälligkeiten sogar bei werten ≥1,6 ‰ noch innerhalb des Bereichs
des durchschnittlichen nüchternen ausgangsniveau aller versuchsteilnehmer.

Ein sehr wesentlicher unterschied zu den von schEwE et al. [2, 3] durchgeführten ver-
suchen war die art der alkoholaufnahme. während bei schEwE et al. größere alkohol-
mengen in standardisierter Form bereits am vormittag aufgenommen wurden, erfolgte der
alkoholkonsum in hiesigem versuchsaufbau erst ab dem nachmittag, wobei sowohl hin-
sichtlich der alkoholart und der alkoholmenge in individueller geschwindigkeit variiert
werden konnte. Ferner war die gleichzeitige möglichkeit zu einer beliebigen nahrungs-
aufnahme gegeben. Bekanntermaßen wird der alkohol am vormittag bzw. morgen
schlechter, bei gleichmäßiger, zeitlich verteilter aufnahme in den abendstunden hingegen
besser vertragen. Die gleichzeitige nahrungsaufnahme führt dabei zusätzlich zu einer ver-
zögerung der resorption.

Bei der Beurteilung der oben ausgeführten Ergebnisse der versuche mit den alkoholisier-
ten probanden müssen einige grundsätzliche überlegungen angestellt werden: Der ver-
suchsaufbau ist sowohl in Bezug auf die höhe der erreichten Blutalkoholkonzentration als
auch in Bezug auf den zu bewältigenden parcours an die grenzen des ethisch vertretbaren
gegangen. Bei den probanden handelte es sich – in analogie zu den von schEwE et al.
durchgeführten Fahrversuchen – um ausschließlich gesunde und motivierte probanden, die
sich ganz überwiegend in einem jüngeren lebensalter befanden. Das verwendete Fahrrad
durfte so lange zu übungszwecken verwendet werden, bis sich der jeweilige proband auf
dem Fahrrad sicher gefühlt und die Fahrstrecke verinnerlicht hatte. zwar wurde ein für den
probanden nicht vorhersehbares, komplexes Ereignis in die Teststrecke eingebaut, auf das
dieser adäquat reagieren musste, eine echte gefahr konnte aus sicherheitsgründen in den
versuchsablauf jedoch selbstverständlich nicht integriert werden.

Des weiteren ist bei der auswertung grundsätzlich die Frage zu stellen, wie man be-
stimmte auffälligkeiten bzw. Fahrfehler gewichtet. Bekanntermaßen gefährdet der rad-
fahrer, zumal wenn er keinen Fahrradhelm trägt, in erster linie sich selbst und in zweiter
linie fremde personen. Dennoch ist es selbstverständlich möglich, dass ein radfahrer
einen anderen verkehrsteilnehmer in eine verkehrssituation bringt, in der dieser sich einer
riskanten situation ausgesetzt sieht oder in der es zu einer direkten kollision kommt. unter
diesem gesichtspunkt erfolgte von uns die klassifikation in „grobe“ und „allgemeine“
Fahrfehler, da für die groben Fahrfehler (zum Beispiel vollständiges verlassen der vorge-
gebenen Fahrspur) die unmittelbare herbeiführung einer riskanten verkehrssituation auch
für andere verkehrsteilnehmer angenommen werden kann.
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zusammenfassend lassen die durchgeführten versuche u. a. folgende wesentlichen aus-
sagen zu:

mit ausnahme der insgesamt eher selten stattgehabten „groben“ Fahrfehler, bei denen
erst ab einer Bak von mehr als 0,8 ‰ eine signifikante zunahme im vergleich zum nüch-
ternzustand vorlag, konnten für die allgemeinen Fahrfehler ebenso wie für die alkohol-
bedingten auffälligkeiten, die sich aus dem ärztlichen Bericht anlässlich der Blutentnah-
men ergaben, eine signifikante zunahme spätestens bei Bak über 0,2 ‰ festgestellt wer-
den.

mit steigender Blutalkoholkonzentration nehmen die alkoholbedingten auffälligkeiten
in Bezug auf Fahrfehler, auf die im ärztlichen Bericht dokumentierten ausfälle und hin-
sichtlich der (nachlassenden) Fusionsbreite zu, wobei mit ausnahme der (nachlassenden)
Fusionsbreite, die linear abzunehmen scheint, ab einer Blutalkoholkonzentration von etwa
1,0 ‰ eine exponentielle Fehlerzunahme zu erkennen ist. auch dies deckt sich mit den
angaben in der literatur, dass ab einem promille-wert von 1,0 bis 1,1 ‰ kein proband
ohne relevante leistungsbeeinträchtigung ist [5].

Die untersuchung hat dagegen nicht den nachweis erbracht, dass radfahrer nach alko-
holgenuss bereits unterhalb des „geltenden“ grenzwerts von 1,6 ‰ ausnahmslos, d. h.
„absolut“ fahrunsicher sind. 

z u s a m m e n f a s s u n g
Es werden kurz die Ergebnisse der in Düsseldorf durchgeführten versuche zur klärung der Frage vorgestellt,

ab welcher Blutalkoholkonzentration bei einem Fahrradfahrer mit ausfällen zu rechnen ist, die zu einer Eigen-
bzw. Fremdgefährdung führen.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
alkohol – Fahrsicherheit – Fahrrad

s u m m a r y
we examined the relationship between the blood alcohol concentration (Bac) and the fitness to ride a bicycle.

one of the aims of the study was to improve the knowledge about the effects of alcohol (at different Bac) on cy-
cling performance.

k e y w o r d s
alcohol – cycling performance
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Aus dem Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Vorstand: Prof. Dr. K. Püschel

Institut für Rechtsmedizin des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf1)
Staatsanwaltschaft Hamburg2)

klaus püschEl
1), maria FockEn

2)

noch einmal: krankheit und kraftverkehr – mehr konsequenz
gefordert (insbesondere auf seiten der Ärzteschaft)

Einleitung
unter dem leitthema „rätselhafte verkehrsunfälle und strafprozessuale aufklärungs-

pflicht“ hat der arbeitskreis vi des 52. Deutschen verkehrsgerichtstages in goslar sehr
eindrückliche Empfehlungen verabschiedet (vgl. auch Deutscher verkehrsgerichtstag
2005, 2009), z. B.

„hinter einer relevanten anzahl ,rätselhafter‘ verkehrsunfälle verbirgt sich großes
menschliches leid und der verlust hoher sachwerte. Die verhinderung solcher Ereig-
nisse erfordert präventive maßnahmen sowie – unter Beachtung des grundsatzes der
verhältnismäßigkeit, der Beschuldigtenrechte sowie der opferinteressen – intensive
strafprozessuale aufklärung. weiterhin müssen Fahrlehrer, Ärzte sowie angehörige
der Ermittlungsbehörden und Fahrerlaubnisbehörden für diese problematik sensibili-
siert und deren aus- bzw. Fortbildung optimiert werden…

ursachen „rätselhafter“ verkehrsunfälle können z. B. anfallsleiden, schlafapnoe,
stoffwechselstörungen, herz-/kreislauferkrankungen sowie nerven- und geistes-
krankheiten sein, die zu akuten versagenszuständen führen. Der arbeitskreis fordert
die Ärzteschaft auf, verkehrsmedizinische aspekte bei der patientenaufklärung sorg-
fältig zu beachten. Dies gilt auch für die wirkungen und nebenwirkungen verordneter
medikamente sowie deren wechselwirkungen. Der arbeitskreis empfiehlt, die Fahr-
sicherheit beeinträchtigende medikamente farblich/symbolisch zu kennzeichnen…

zum schutze Dritter sowie des Betroffenen selbst sind vorkehrungen dahingehend
erforderlich, dass menschen mit fahreignungsrelevanten geistigen oder körperlichen
mängeln nicht ohne regelmäßige, verpflichtende kontrolluntersuchung am motorisier-
ten straßenverkehr teilnehmen. hierbei sind die möglichkeiten medizinischer rehabi-
litation und technischer optimierung des kraftfahrzeuges auszuschöpfen.“

auf die medizinischen aspekte der Fahreignung wurde in dieser zeitschrift bereits
wiederholt eingegangen (Bachmann et al. 2013, halEckEr 2014, FockEn und püschEl

2014, püschEl et al. 2015). auch der 117. Deutsche Ärztetag 2014 hat sich eindeutig in
dieser richtung geäußert (vergl. Diskussion). immer wieder ereignen sich schwerwiegen-
de, dramatische verkehrsunfälle mit sehr bedrückenden konsequenzen (verletzte, Tote,
großer sachschaden), ohne dass die unfallursache polizeilich/juristisch bzw. insbesonde-
re (rechts-)medizinisch aufgeklärt wird. ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass sich
auch für den verantwortlichen unfallfahrer eine sehr belastende situation ergibt, wenn er
erkennen/einsehen muss, dass er (ungewollt aber eigentlich voraussehbar und vermeidbar)
große schuld auf sich geladen hat.

zu art und umfang des problems schreiben gilg und graw (2012) Folgendes: 
„insgesamt ist der anteil medizinisch bzw. krankheitsbedingter verkehrsunfälle im
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vergleich zu anderen ursachen wie alkoholeinfluss u. a. nach verfügbaren informatio-
nen eher gering einzuschätzen, z. B. im Bereich von 0,1 bis 0,15 pro 100 unfälle und
zwischen 1,5 bis 3,4 % tödlicher unfälle. Eindeutige, detaillierte und einzelne Erkran-
kungen differenzierende, bundesweite statistische angaben über krankheitsbedingte
tödliche oder sonstige verkehrsunfälle stehen kaum zur verfügung. vom statistischen
Bundesamt werden lediglich zahlen für „sonstige körperliche und geistige mängel“
aufgeführt, wobei zumindest auffällt, dass beispielsweise für oktober 2010 bundesweit
immerhin 12 bei verkehrs-unfällen getötete mit dieser ursache aufgeführt sind,
gegenüber 20 getöteten aufgrund von alkoholeinfluss. nach unfallstatistiken der ver-
sicherungswirtschaft werden jährlich rund 200 schwere unfälle, bei denen rund 100
menschen sterben, mit ohnmachtsanfällen, Bewusstlosigkeit oder herzinfarkt am
steuer in verbindung gebracht. literaturangaben wie von parsons 1986 erlauben zu-
mindest eine Einschätzung dergestalt, dass von 2000 verkehrsunfällen mit medizini-
scher ursache 38 % auf eine Epilepsie, 21 % auf eine synkope, 18 % auf einen Diabe-
tes mellitus bei insulintherapie, 8 % auf eine herzattacke, 7 % auf einen schlaganfall
und 7 % auf andere ursache zurückzuführen seien … insgesamt sollen nur etwa 1 bis
5 % plötzliche herztodesfälle während des Führens eines kraftfahrzeugs auftreten und
eine plötzlich am steuer auftretende Bewusstlosigkeit wird nur in etwa 0,9 bis 2,1 %
von 1000 verkehrsunfällen als ursächlich angenommen. nach einer mitteilung von
prof. J. sEngEs als leiter verschiedener kardiologischer register sei es sehr selten bis
extrem selten, dass ein herzinfarkt tatsächlich unfallursache sei. Das sei eine allge-
meine Floskel, die die polizei gegenüber der presse verwende, wenn ein Fahrer am
steuer das Bewusstsein verliere …“.

in einer früheren studie über verkehrstote (TrüBnEr et al. 1996) haben wir selbst 1045
unfälle mit Todesfolge analysiert. in 6,2 % wurde eine natürliche Todesursache festge-
stellt; zwei Drittel der Toten waren älter als 60 Jahre. 50 % der tödlich verunfallten waren
pkw-Fahrer.

aktuell haben wir einige verkehrsunfälle in unserer region retrospektiv analysiert, bei
denen die unfallursache krankheit/körperliche oder geistige Behinderung (eigentlich) be-
kannt war und der unfall vorausschauend sowohl durch den Betroffenen also auch seine
umgebung (speziell die behandelnden Ärzte) voraussehbar und vermeidbar war. 

Falldarstellungen*)
1. urteil des amtsgerichts hamburg-Barmbek

Ein zum Tatzeitpunkt 68jähriger pkw-Führer, ein praktizierender arzt, kollidierte
nachts beim Befahren einer innerstädtischen straße mit 10 (!) am linken Fahrbahn-
rand geparkten pkw und verließ die unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellun-
gen zu ermöglichen. Das Fahrzeug wurde wenige hundert meter entfernt unver-
schlossen aufgefunden. im Fahrzeug befanden sich neben einem arztkoffer mit
diversen notfallmedikamenten, spritzen, ärztlichen vordrucken und außerdem eine
bei den unfällen abgefallene radkappe.
in der mittagszeit des folgenden Tages meldete sich der unfallfahrer bei der polizei.
Da der mann am Telefon eine verwaschene aussprache hatte, wurde er zur wache ge-
beten, wo ein atemalkoholtest mit negativem Ergebnis durchgeführt wurde.
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Noch einmal: Krankheit und Kraftverkehr – mehr Konsequenz gefordert

(insbesondere auf Seiten der Ärzteschaft)

*) Die im Folgenden unter nr. 1-3 aufgeführten gerichtsentscheidungen sind unter der rubrik rechtsprechung
in diesem heft veröffentlicht. 



BluTalkohol vol. 52/2015

12

im auftrag der staatsanwaltschaft wurden weitere Ermittlungen, u.a. – nach erfolgter
Entbindung von der schweigepflicht und erklärtem Einverständnis des Beschuldigten
– eine körperliche untersuchung gem. § 81a stpo durchgeführt, da der verdacht einer
Erkrankung des Beschuldigten vorlag. Die von patienten des Beschuldigten abgege-
benen Bewertungen auf einschlägigen internetportalen für Ärzte untermauerten die-
sen verdacht. Die untersuchung durch einen rechtsmediziner und einen neurologen
bestätigten die annahme eines Diabetes sowie einer demenziellen Erkrankung (auf-
grund von hirndurchblutungsstörungen) mit neurologischen ausfallerscheinungen. 
im nachfolgenden hauptverhandlungstermin wurde der Beschuldigte einerseits
wegen nicht ausschließbarer schuldunfähigkeit aufgrund der diagnostizierten De-
menzerkrankung vom vorwurf der gefährdung des straßenverkehrs freigesprochen
und andererseits wegen des weiteren vergehens des unerlaubten Entfernens vom un-
fallort zu einer geldstrafe verurteilt. Darüberhinaus wurde ihm die Fahrerlaubnis ent-
zogen und eine sperrfrist von insgesamt fünf Jahren verhängt.

2. urteil des amtsgerichts Delmenhorst
Der unfallfahrer fuhr innerorts auf einem knapp 3 m breiten kombinierten Fuß- und
Fahrradweg mit seinem pkw über eine strecke von fast 700 m mit einer geschwin-
digkeit von 60-80 km/h, erfasste dabei einen Fahrradfahrer (der tödlich verletzt
wurde) und ein kind (leicht verletzt). gutachterlich nachweisbar und durch spätere
zeugenaussagen aus der persönlichen umgebung des mannes belegt war ein epilepti-
sches krampfleiden, einerseits mit typischen generalisierten krampfanfällen, ande-
rerseits mit komplex-fokalem anfallsgeschehen („kleine“ krampfanfälle bei nachge-
wiesenem hirnschaden im Bereich des schläfenlappens). am arbeitsplatz hatte man
dem mann übrigens schriftlich arbeiten an laufenden maschinen oder im Bereich von
Treppen untersagt (wegen wiederholt auftretender ausfallerscheinungen). im stra-
ßenverkehr sind vorangehende unfallgeschehnisse nicht bekannt. – Der sehr bizarre,
sich zeitlich hinziehende unfallablauf wurde gutachterlich als komplex-fokales an-
fallsgeschehen eingeschätzt. zur überzeugung des gerichts war dem unfallfahrer die
besondere gefahr beim Führen seines kfz durchaus bewusst („tickende zeitbombe“).
Es erfolgte eine verurteilung wegen fahrlässiger Tötung (1 Jahr 6 monate) und es
wurde eine Führerscheinsperre für 4 Jahre ausgesprochen.

3. urteil des amtgerichts pinneberg 
Der zum Tatzeitpunkt 78 Jahre alte angeklagte litt bereits seit zwei Jahrzehnten unter
immer wieder auftretenden schwindelanfällen. Einer dieser schwindelanfälle führte
in der vergangenheit bereits dazu, dass der angeklagte als Führer eines pkw von der
straße abkam. im angeklagten Fall hat der mann mit seinem pkw zunächst einen Fuß-
gänger erfasst, fuhr in schlangenlinien und unter Beschleunigung seines Fahrzeuges
weiter, wobei er zeitweise auf den gehweg geriet, und erfasste dann eine entgegen-
kommende Fahrradfahrerin, die zunächst schwer verletzt wurde und kurze zeit da-
nach im krankenhaus an den Folgen der kollision verstarb. Das sachverständig bera-
tene gericht stellte fest, dass die erste phase des unfallgeschehens auf einem
wahrnehmungsfehler beruhte, wie er jedem autofahrer passieren kann. Die zweite
phase, nämlich das unkontrollierte weiterfahren, sei darauf zurückzuführen, dass der
angeklagte „aufgrund altersbedingter Fahrunsicherheit die kontrolle über sein Fahr-
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zeug verloren“ habe. Dies sei dem angeklagten auch vorwerfbar, da dieser sowohl
hinsichtlich seiner schwindelanfälle als auch hinsichtlich seiner übrigen wahrneh-
mungs- und konzentrationsstörungen hätte selbst erkennen müssen, dass er zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen nicht mehr geeignet gewesen sei. Dass sein langjähriger
hausarzt ihn auf das Thema der Fahreignung nicht angesprochen habe, führe nicht
dazu, dass der Fahrer von seiner eigenen sorgfaltspflicht entbunden werde. Das urteil
enthält sehr eindrückliche Formulierungen über die rolle der Ärzte, die anhand von
existenten kriterienkatalogen aufmerksam ihre patienten zu beobachten und im gege-
benen Fall auf die problematik (der Fahreignung) hinzuweisen hätten.

4. Fall mit hirntumor
Ein 77jähriger Beschuldigter geriet auf einer innerstädtischen straße in den gegen-
verkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden pkw. Es entstand sachscha-
den in höhe von insgesamt ca. 4.500 €. Der Beschuldigte entfernte sich unerlaubt
von der unfallstelle. im laufe des Ermittlungsverfahrens stellte sich heraus, dass die
ursache für das unfallgeschehen neben dem geringen konsum von alkohol ein nicht-
erkannter gehirntumor war. Das verfahren wurde wegen dauernder verhandlungsun-
fähigkeit des Beschuldigten eingestellt; die Fahrerlaubnisbehörde wurde informiert. 
hier ergab sich keine weitere juristische konsequenz. Eindrücklich war die Erst-Dia-
gnose einer zuvor nicht bekannten Erkrankung (welche die Fahreignung einschränkte
und unfallursächlich war).

Diskussion
in den Fällen 1 bis 3 war das unfallgeschehen (zweimal mit fatalen Folgen, einmal mit

erheblichem sachschaden an zwölf pkw’s) eigentlich ohne weiteres vermeidbar. Dies gilt
bei retrospektiver analyse, aber auch bei Betrachtung aus der sichtweise „ex ante“.

Einsichtsquellen und Eingriffsmöglichkeiten wurden nicht konsequent genutzt: weder
auf seiten von Freunden, Bekannten, arbeitskollegen, Familie noch bei den behandelnden
Ärzten. Der nachweis bestimmter medikamente im Blut, ggf. auch ihrer überdosierung
oder unterdosierung bis hin zur nichteinnahme trotz ärztlicher verordnung bedarf ent-
sprechender weichenstellung durch polizei, staatsanwaltschaft und untersuchungsrichter.
ohne laborchemischen nachweis in einer zeitnah asservierten Blutprobe gibt es einen un-
ersetzlichen Beweismittelverlust!

Fall 4 ist anders gelagert. hier war die behandlungsbedürftige (lebensbedrohliche) Er-
krankung (hirntumor) zuvor nicht bekannt. Erst die konsequente (verkehrs-)medizinische
untersuchung zur aufklärung/Einschätzung des unfallgeschehens führte zum nachweis
eines hirntumors, der unerwartet als Erstmanifestation zu einem krampfanfallgeschehen
geführt hatte. man sieht, dass insofern die analyse scheinbar unerklärlicher abläufe bei
rätselhaften verkehrsunfällen auch einmal für den Betroffenen segensreiche/sehr relevan-
te medizinische Erkenntnisse hervorrufen kann. – Einen ähnlichen Fall schildern gilg und
graw (2012), wobei als auslöser des unfallursächlichen krampfanfalls das nunmehr fest-
gestellte Tumorrezidiv eines oligodendroglioms ii diagnostiziert wurde.

hingewiesen sei auf die sehr überzeugenden studien von rEDElmEiEr et al. aus Toronto
(rEDElmEiEr et al. 2012). Die kanadier konnten nachweisen, dass das relative unfallrisiko 
(bezogen auf 1000 patienten pro Jahr) nach gezielter aufklärung/warnung durch den be-
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handelnden arzt im hinblick auf medizinische Defizite immerhin um nahezu 50 % zurük-
kging. Dies bedeutet, dass medizinische warnungen an potenziell unfitte autofahrer zur
verkehrsunfallvermeidung relevant beitragen können. – Eine sehr überzeugende ärztliche
maßnahme, um gesundheit und leben der eigenen patienten und der allgemeinheit bzw.
der anderen verkehrsteilnehmer zu schützen! in Deutschland wurde bereits ein erstes pro-
jekt entwickelt, in dem Ärzte die speziellen kommunikativen Techniken der gesprächs-
führung mit ihren patienten trainieren, um die schwierige Thematik medizinische proble-
me/Fahreignung/Führerschein/mobilität (auch im hinblick auf das lebensalter) zu
behandeln. wir sehen jedenfalls auf ärztlicher seite große präventive möglichkeiten im
hinblick auf die verhinderung von verkehrsunfällen, die auf gesundheitliche probleme
zurückzuführen sind. Das rollenverständnis der mediziner sollte insofern kreativ neu
bzw. weiter definiert werden. zu verfahren ist hierbei nach dem leitbild: „Befähigen statt
aussondern“ (rompE 2014, ruDingEr und kochErschEiD 2011). Durch gezielte rehabili-
tative maßnahmen (z. B. auch erneuter/zusätzlicher Fahrunterricht) kann die mobilität im
straßenverkehr (sei es als autofahrer, Fahrradfahrer oder Fußgänger) sicher länger und
besser erhalten werden!

Eine besondere zielgruppe stellen zweifellos die älteren verkehrsteilnehmer dar. ko-
chErschEiD et al. haben sich bereits 2007 im rahmen der wissenschaftlichen informationen
aus der Bundesanstalt für straßenwesen (Bast) die Frage nach „verkehrssicherheitsbot-
schaften für senioren“ gestellt. Es wurde ein mobilitätsberatungskonzept für Ärzte entwik-
kelt (kochErschEiD et al. 2007). Dies soll eine gezielte aufklärungsarbeit hinsichtlich me-
dizinisch relevanter aspekte einer möglichst sicheren verkehrsteilnahme ermöglichen.

später wurde ein screening-Test zur Erfassung der Fahrkompetenz älterer kraftfahrer
entwickelt („scrEEmo“, Engin et al. 2010), mit dessen hilfe die Fahrkompetenz älterer
kraftfahrer im rahmen der ärztlichen mobilitätsberatung erfasst werden kann. 

ruDingEr und kochErschEiD (2011) haben die Defizite, kompensationsmechanismen
und präventionsmöglichkeiten für ältere verkehrsteilnehmer (vgl. poschaDEl et al. 2012)
nochmals sehr differenziert und anschaulich zusammengefasst. „Ältere verkehrsteilneh-
mer – gefährdet oder gefährlich!“  ist ein sehr überzeugendes nachschlagewerk zur ver-
kehrsplanung und -beratung für die sichere Teilnahme älterer menschen am straßenver-
kehr. speziell hingewiesen sei auch auf das projekt prosa (profile von senioren mit
autounfällen). Ältere unfallfahrer weisen besonders viele Erkrankungen auf und nehmen
viele medikamente ein.

schließlich sei nochmals ausführlich ruDingEr (2014) zitiert: „Da die Ärzte für ihre pa-
tienten die wichtigsten und vertrauenswürdigsten ansprechpartner in allen Fragen der ge-
sundheit darstellen, kann ihnen in diesem zusammenhang eine schlüsselfunktion als
,lotse für ältere verkehrsteilnehmer‘ zukommen. … nur 4 % der 1000 befragten auto-
fahrer geben an, dass der arzt sie darauf angesprochen habe, ob der gesundheitszustand
sich auf ihre Fahrtüchtigkeit auswirkt, nur jeder 10. ältere autofahrer spricht seinen arzt
auf das Thema ,gesundheit am steuer‘ an, 67 % allerdings würden den Führerschein ab-
geben, wenn der arzt dies raten würde – ein hinweis auf die ,autorität‘, deren urteil man
in der regel respektiert und akzeptiert. allerdings müssen Ärzte auf eine solche Funktion
als ,Fahrtüchtigkeits‘- bzw. ,mobilitätsberater‘ im rahmen ihres Behandlungsalltages ge-
zielter als bisher vorbereitet und entsprechend fortgebildet werden …“.

Der präsident der Bundesärztekammer, prof. monTgomEry, hat dem präsidenten des
verkehrsgerichtstages, Bundesanwalt a. D. kay nEhm, Folgendes versichert, als ihm die
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Beschlüsse des verkehrsgerichtstages zur kenntnis gebracht wurden: „… ich danke ihnen
sehr für die übersendung des Beschlusses des 52. Deutschen verkehrsgerichtstages zu
,rätselhaften‘ verkehrsunfällen. wir nehmen diese vorgänge in der Bundesärztekammer
sehr ernst und danken ihnen daher für ihre hinweise. auch fühlen wir uns keineswegs hier
in der situation, dass verantwortung auf uns abgewälzt werden soll, sondern möchten uns
dieser verantwortung gerne stellen. ich habe ihren antrag deswegen an die zuständigen
gremien weitergeleitet und werde mich bei gelegenheit – nach Befassung in den aus-
schüssen – wieder bei ihnen melden.“

auf die Entschließung des letzten Ärztetages wurde bereits hingewiesen. Der vollstän-
dige wortlaut lautet: „Der 117. Deutsche Ärztetag 2014 bekräftigt die selbstverständliche
verpflichtung aller in der patientenversorgung tätigen Ärztinnen und Ärzte, ihre patientin-
nen und patienten auch im hinblick auf die auswirkungen ihrer Erkrankung bzw. medi-
kamentenwirkungen auf die verkehrssicherheit und Fahreignung zu beraten, um den
schutz der sicherheit der Betroffenen und unbeteiligter Dritter zu gewährleisten. – Be-
gründung: Die hinweise verdichten sich, dass für eine beträchtliche zahl ,rätselhafter‘
verkehrsunfälle akute versagenszustände durch fahreignungsrelevante Erkrankungen ur-
sächlich sind. verkehrsunfälle älterer kraftfahrer nehmen zu.2) Ärztinnen und Ärzte sind
auch im wohlverstandenen interesse ihrer patientinnen und patienten verpflichtet, ver-
kehrsmedizinisch zu beraten, bei Einschränkungen maßnahmen der rehabilitation und
z.B. technischen Beratung zu initiieren und ggf. Einsicht in notwendige konsequenzen zu
vermitteln.“

hingewiesen sei auch nochmals auf den nestor der Deutschen verkehrsmedizin (prof.
hErBErT lEwrEnz, lEwrEnz et al. 2006), der seit 1973 in allen neuauflagen des gutach-
ters „krankheit im kraftverkehr“ bzw. in den leitlinien zur verkehrseignung (vgl. Bast
2014) immer wieder neu die stellungnahme der diversen medizinischen Fachgesellschaf-
ten zur verkehrseignung zusammengefasst hat. wir selbst haben bereits festgestellt 
(FockEn et al.), dass verkehrsunfälle nicht einfach geschehen, sondern dass sie von den
Fahrern/Fahrerinnen verursacht werden! – letztlich handelt es sich um einen vergleichs-
weise kleinen prozentsatz aller autofahrer, der allerdings im alter (ab etwa 75 Jahren)
deutlich zunimmt, wenn multimorbidität und Demenz eine nachweisbar größere rolle
spielen. angesichts der demografischen Entwicklung sind wir zum handeln aufgefordert
(insbesondere die Ärzteschaft). Dabei geht es nicht primär um Einschränkungen und ver-
bote, sondern um aufklärung, problembewusstsein, optimierung und kompensation bzgl.
erkannter körperlicher sowie insbesondere kognitiver Defizite. Dafür ist die verkehrsme-
dizinische kompetenz aller Ärzte zu verbessern. Entsprechende Fortbildungsangebote
sind zu erweitern. Die seit Jahrzehnten aufgestellten leitlinien zur Fahreignung müssen in
der Ärzteschaft bekannt gemacht und dann alltäglich in der praxis umgesetzt werden. an-
reizsysteme im hinblick auf die Einbindung von aspekten der mobilität, der Fahreignung
und deren kontrolle, Erhaltung bzw. wiederherstellung müssen geschaffen werden (auch
in abrechnungstechnischer hinsicht). Dabei steht die werbung für freiwillige mobilitäts-
checks im vordergrund. positive akzente für die Erhaltung der mobilität trotz nachlassen-
der organfunktion sowie positive nicht diskriminierende Elemente bzw. akzente sind her-
vorzuheben.
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z u s a m m e n f a s s u n g
vorgestellt und besprochen werden 4 aktuelle gerichtsurteile zur problematik „krankheit und kraftfahreig-

nung“ (insbesondere auch in höherem lebensalter). speziell bei den sogenannten „rätselhaften“ verkehrsunfäl-
len besteht die strafprozessuale aufklärungspflicht auch im hinblick auf krankheitsbedingte unfallursachen. –
allen ist die problematik wohlbekannt (z. B. beim verkehrsgerichtstag, bei der Bundesärztekammer). Eingriffs-
möglichkeiten bzw. präventive ansätze auf seiten der Ärzteschaft werden reklamiert. hinter einer relevanten an-
zahl scheinbar „rätselhafter“ verkehrsunfälle verbirgt sich großes menschliches leid, aber auch ein versäumnis
bzgl. ärztlicher interventions- und präventionsmaßnahmen.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
krankheit und kraftverkehr – verkehrseignung – verkehrsgerichtstag – Ärztetag – verkehrsunfallrekonstruk-

tion

s u m m a r y
Disease and Fitness to Drive – awareness, responsibility, and consequences of physicians
This study was undertaken to identify cognitive and medical deficits of car drivers by the analysis of four sen-

tences of the traffic court. a considerable number of mysterious accidents are obviously caused by old aged dri-
vers and persons in poor health. police and justice should take the responsibility to clear up the underlying facts
by forensic medical and pharmacological/toxicological investigations of blood, urine, and hair of the involved
drivers. – The underlying problems of cognitive and medical imbalances are well known to nearly everybody (in-
cluding family members, friends, and neighbours). preventive, reconstructive and juridicious aspects have been
addressed by psychological and medical associations, technical engineers, driving instructors and traffic police.
physicians warnings and informations for unfit drivers among their patients are of extraordinary value concer-
ning traffic safety.

k e y w o r d s
traffic accidents – fitness to drive – road safety – reconstruction of accidents – jurisdiction – toxicological in-

vestigations
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Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft

rainEr wEnDT

Beweissichere atemalkoholanalyse*)

Besserer Grundrechtsschutz – Sinnvoller Personaleinsatz

Einleitung
Die Diskussion um den Einsatz der „Beweissicheren atemalkoholanalyse“ im straf-

rechtlich relevanten konzentrationsbereich ist nicht neu, wir führen sie seit Jahren. innen-
und Justizministerkonferenzen, der verkehrsgerichtstag und zahlreiche andere gremien
haben sich immer wieder mit diesem Thema befasst. 

Entgegen mancher geäußerten kritik ist festzuhalten: Die Blutprobe zur Feststellung der
Blutalkoholkonzentration soll nicht gänzlich abgeschafft werden. ihr Beweiswert ist nach
wie vor von Bedeutung, etwa bei dem verdacht von Drogenmissbrauch oder der möglich-
keit eines „nachtrunks“. aber schon aus gründen des gebots der Erforderlichkeit, immer-
hin ein grundsatz mit verfassungsrang, ist die „Beweissichere atemalkoholanalyse“ in
zweifelsfreien Fällen einer folgenlosen Trunkenheitsfahrt erforderlich. immerhin gibt es
sie längst, und sie wird erfolgreich vieltausendfach angewendet. Denn seit Jahren wird die
„Beweissichere atemalkoholanalyse“ zuverlässig und höchstrichterlich bestätigt als Be-
weismittel bei verkehrsordnungswidrigkeiten eingesetzt. man mag einwenden, dies sei ja
„nur verwaltungsrecht“, jedoch überzeugt dieses argument nicht. auch das ordnungs-
widrigkeitsrecht muss selbstverständlich rechtsstaatlichen grundsätzen genügen, es ist ein
milderes recht, aber kein minderes recht. ist das von der physikalisch-Technischen
Bundesanstalt zugelassene gerät ordnungsgemäß geeicht, steht die Beweiskraft seiner Er-
gebnisse außer Frage. 

schließlich kann man ziemlich sicher sein: Die „Beweissichere atemalkoholanalyse“
wird auch im strafbarkeitsbereich kommen, sie steht auf der politischen agenda der
Bundesregierung. immerhin sieht der koalitionsvertrag der großen koalition vor, zur Be-
stimmung der Blutalkoholkonzentration auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner
messmethoden zu verzichten. längst wird an entsprechenden Formulierungen gearbeitet,
um dieses vorhaben auch in eine konkrete gesetzliche regelung zu fassen. 

welche argumente wurden und werden gegen die anwendung der atemalkoholanalyse
im strafbarkeitsbereich vorgetragen? auf sie soll an dieser stelle eingegangen werden. 

Aus der Praxis

*) vortrag anlässlich des symposiums des B.a.D.s. „Beweissichere atemalkoholanalyse“ in aschersleben am 
3. Juni 2014. Der vortragsstil wurde beibehalten.
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Die nachträgliche Überprüfung des Ergebnisses durch nochmalige Auswertung ist
nicht möglich

in der praxis spielt diese möglichkeit keine rolle. gewiss versuchen vor allem ver-
kehrsrechtsanwälte immer wieder, durch teilweise absurde und eher effektheischende an-
träge das verfahren zu torpedieren. glücklicherweise wird dieses durchsichtige vorgehen
in der regel erkannt. zu bedenken ist auch, dass sogar bei straftaten mit geringem krimi-
nalitätsgehalt aus gründen der verhältnismäßigkeit richtigerweise auf die Entnahme einer
Blutprobe verzichtet wird, gleichwohl wird die durchgeführte atemalkoholanalyse vor
gericht stets als beweiskräftig gewertet und im urteil berücksichtigt. 

Zweifel am technischen Zustand des Gerätes zur Atemalkoholanalyse
Der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung von 2001 eindeutig festgestellt, dass

das erzielte messergebnis sogar ohne sicherheitsabschlag verwertbar ist. mit anderen
worten: Der nachweis der zuverlässigkeit des gerätes ist aufgrund der erfolgten pTB-zu-
lassung und der Eichung durch die Eichbehörden als zuverlässig anerkannt. selbstver-
ständlich wird es immer wieder diejenigen geben, die solche zweifel formulieren, etwa,
um ein gerichtsverfahren durch weitere Beweiserhebungsanträge in die länge zu ziehen
und gerichte zu verunsichern. Das dürfte aber in der juristischen praxis die ausnahme
bleiben, denn die zuverlässigkeit der atemalkoholanalyse ist nun vieltausendfach unter
Beweis gestellt und anerkannt worden. 

Die Identität des Betroffenen kann nur durch Analyse des Blutes zweifelsfrei nach-
gewiesen werden

in diesem zusammenhang wird immer wieder die geschichte des zwillings erzählt, der
sich für den anderen zwilling ausgibt – oder später im verfahren behauptet, nicht derjeni-
ge gewesen zu sein, der vor ort die atemalkoholanalyse durchgeführt habe. in der praxis
– etwa im Bereich der seit Jahren praktizierten atemalkoholanalyse im ordnungswidrig-
keitsrecht – ist kein einziges Beispiel dieser art bekannt. Es bleibt also lediglich ein in der
phantasie der kritiker beheimatetes Exempel, das schon aus gründen der verhältnismä-
ßigkeit, also selbst wenn es tatsächlich zu einem solchen sachverhalt käme, jedenfalls kei-
nesfalls rechtfertigte, bei zigtausenden Fahrzeugführern einen körperlichen Eingriff vor-
zunehmen. Tatsache ist, dass es zum täglichen „handwerkszeug“ der polizei gehört,
personen zweifelsfrei festzustellen, so dass zweifel an der identität der Fahrer ausge-
schlossen werden können. ist dies nicht der Fall, könnte im Einzelfall tatsächlich die Ent-
nahme einer Blutprobe angeordnet werden, aber eben auch nur dann. 

Alte Geschichte: Der behauptete „Nachtrunk“
von Beginn der seit Jahren andauernden Diskussion um die atemalkoholanalyse haben

die Befürworter der atemalkoholanalyse darauf hingewiesen, dass ein möglicher oder be-
haupteter nachtrunk selbstverständlich ausgeschlossen sein muss. wenn der verkehrsteil-
nehmer auf frischer Tat betroffen wurde und wegen der zeitlichen kontinuität des kontak-
tes mit den polizeikräften ein nachtrunk ausgeschlossen werden kann, wird die aussage
der Beamten vor gericht auch Bestand haben. Es ist unverständlich, warum bei einer der-
art klaren sachlage das „argument“, der behauptete „nachtrunk“ könne nicht wiederlegt
werden, immer wieder auftaucht. 

Aus der Praxis
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Kein Alkohol festgestellt – mal sehen, was es sonst noch zu untersuchen gibt
auch in den Diskussionsbeiträgen beim verkehrsgerichtstag 2009 gab es die Befürch-

tung, dass bei einer negativen Feststellung, was die Blutalkoholkonzentration angeht,
nicht die möglichkeit bestünde, weitere Feststellungen zu treffen, etwa in Bezug auf das
mögliche vorhandensein von Drogen oder auf das Trinkverhalten (!) des Beschuldigten,
das möglicherweise hinweise auf ständigen alkoholmissbrauch liefern könnte. Ein sol-
ches vorgehen wäre schlicht rechtswidrig und muss nicht länger diskutiert werden. Ein
körperlicher Eingriff darf selbstverständlich nur bei konkretem verdacht einer straftat an-
geordnet werden und nur zu dieser Feststellung darf es auch untersuchungen geben. wer
darüber hinaus meint, untersuchen zu dürfen, „was sonst noch interessant sein könnte“,
liegt rechtlich falsch.

Der Beschuldigte kann den Test nicht durchführen – Die Polizei kann nicht „unter-
suchen“

Das gibt es immer mal wieder – und ist in der praxis überhaupt kein problem. Beim ver-
dacht des Fahrens unter alkoholeinwirkung bleibt es den eingesetzten polizeibeamten un-
benommen, in diesem Fall die anordnung zur Entnahme einer Blutprobe einzuholen und
diesen körperlichen Eingriff auch durchführen zu lassen, notfalls gegen den willen des Be-
schuldigten. ob Blutprobenentnahme oder atemalkoholanalyse: schon immer haben po-
lizeibeamte bei dieser gelegenheit Feststellungen hinsichtlich des verhaltens des Be-
schuldigten getroffen, die vor gericht wertvolle hinweise auf die Fahrtauglichkeit
gegeben haben. selbstverständlich ist es deshalb eben gerade nicht notwendig, dass diese
untersuchungsberichte ausschließlich von Ärzten ausgefüllt werden. Dies ist übrigens
auch dort übliche praxis, wo aus gründen der verhältnismäßigkeit auf die anordnung
einer Blutprobe verzichtet wird. 

Fazit
im Ergebnis würde von der Einführung der „Beweissicheren atemalkoholanalyse im

verkehrsstraftatenbereich“ zunächst der Beschuldigte selbst profitieren. abgesehen von
einer erheblichen kostenreduzierung für ihn würde der grundrechtseingriff in seine per-
sönliche Freiheit auf ein minimum reduziert, der Eingriff in die unverletzlichkeit seiner
person gar nicht stattfinden. statt teilweise stundenlangen wartens auf die richterliche an-
ordnung mit dem damit verbundenen Freiheitsentzug, der Benachrichtigung eines arztes
und der anschließenden Blutprobenentnahme – möglicherweise noch unter zwang – ist die
atemalkoholanalyse einschließlich aller notwendigen verfahrensschritte in einem Bruch-
teil der zeit durchgeführt und der Beschuldigte sitzt längst im Taxi nach hause, statt noch
auf der polizeiwache zu sitzen.

in erheblichem maße profitiert der rechtsstaat. Es ist ein unding, dass in unserer le-
benswirklichkeit zigtausende körperliche Eingriffe stattfinden, die streng genommen
rechtswidrig, weil „nicht erforderlich“ sind. gerade das verfassungsgebot der Erforder-
lichkeit zwingt uns zur anwendung derjenigen mittel, die den geringsten Eingriff darstel-
len. gemäß artikel 1 des grundgesetzes hat der staat die pflicht, die würde des menschen
zu achten und zu schützen. Daraus ergibt sich die pflicht, das mildeste mittel nicht nur zur
anwendung zu bringen, sondern auch aktiv danach zu suchen. 

natürlich werden durch diesen schritt auch diejenigen institute entlastet, die bislang mit
der analyse der Blutproben befasst sind. ihre kapazitäten könnten zur aktiven kriminali-

Aus der Praxis
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tätsbekämpfung eingesetzt werden, etwa zur Bewältigung der riesigen spurenmengen, die
beispielsweise bei wohnungseinbrüchen gesichert werden konnten. allein die Durchfüh-
rung einer Dna-analyse dauert in einigen ländern mehr als ein Jahr, das könnte sich än-
dern. Der aus manchen gerichtsmedizinischen instituten gelegentlich geäußerte Einwand,
dies sei nicht dasselbe und man könne diejenigen, die heute mit Blutprobenanalysen be-
fasst sind, nicht morgen zu Dna-analysen einsetzen, ist wenig überzeugend. wenn von
polizistinnen und polizisten erwartet wird, dass sie sich immer und immer wieder auf neue
berufliche herausforderungen einstellen und entsprechend fort-, weiter- und gelegentlich
völlig neu ausbilden lassen, dürften auch in der gerichtsmedizin Beschäftige mit einer der-
artigen veränderung ihres Berufslebens nicht überfordert sein. 

last but not least könnten erhebliche personelle kapazitäten im polizeilichen vollzugs-
dienst sinnvolleren verwendungen zugeführt werden, etwa der Feststellung von Drogen-
missbrauch im straßenverkehr. Tatsache ist, dass sowohl in der polizei als auch in der Ju-
stiz erhebliche personelle ressourcen aufgewendet werden müssen, um das tatsächlich
nicht erforderliche verfahren der Blutprobenanordnung und -entnahme durchzuführen.
Öffentliche ressourcen sind ein knappes und wertvolles gut, modernste Technik kann hel-
fen, dieses gut so sinnvoll wie möglich einzusetzen. 

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
Bundesvorsitzender der 
Deutschen polizeigewerkschaft (Dpolg)
rainer wendt
Freidrichstraße 169/170
10117 Berlin
Email: wendtra@dbb.de

Aus der Praxis
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Beschlüsse der 85. konferenz der Justizministerinnen*)
– Auszug –

unter dem vorsitz des landes mecklenburg-vorpommern fand die diesjährige herbst-
konferenz der Justizminister am 6. november 2014 in Berlin statt.

TOP II.3
Strafrechtliche Verfolgung so genannter neuer psychoaktiver Substanzen

– JMK 032 –

Berichterstattung: Baden-Württemberg, Bayern

1. Die Justizministerinnen und Justizminister sind sich einig, dass der konsum von so
genannten neuen psychoaktiven substanzen (nps) unkalkulierbare gesundheitliche
schäden hervorrufen kann und ein effektiver und umfassender schutz der gesundheit
von konsumentinnen und konsumenten wesentlich davon abhängt, dass die herstel-
lung und der vertrieb dieser substanzen wirksam unterbunden werden. hierfür bedarf
es strafrechtlicher sanktionsmöglichkeiten.

2. mit dem urteil des gerichtshofs der Europäischen union (Eugh) vom 10. Juli 2014
zur Frage der Einstufung von nps als arzneimittel ist eine strafbarkeitslücke offen-
kundig geworden.

3. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten den Bundesminister der Justiz und
für verbraucherschutz, im Benehmen mit dem federführenden Bundesminister für
gesundheit regelungsvorschläge vorzulegen, etwa zur Einführung einer stoffgrup-
penstrafbarkeit.

TOP II.4
Fahruntüchtigkeit bei Fahrradfahrerinnen und -fahrern

– JMK 204 –

Berichterstattung: Mecklenburg-Vorpommern

1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich mit der rechtlichen problema-
tik der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfah-
rern befasst.

*) Beschlüsse der 85. konferenz der Justizministerinnen und Justizminister vom 6. november 2014 in Berlin.
Einzusehen unter:
http://www.justiz.nrw.de/Jm/justizpolitik/jumiko/beschluesse/2014/herbstkonferenz14/index.php

Zur Information
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2. Die Justizministerinnen und Justizminister sehen gerade unter Berücksichtigung neu-
ester rechtsmedizinischer Erkenntnisse die im zusammenhang mit alkohol im stra-
ßenverkehr beim radfahren auftretende gefährdung. Da nach derzeitiger rechtslage
eine strafbarkeit bei alkoholbedingten ausfallerscheinungen bereits ab einer Blutal-
koholkonzentration von 0,3 promille in Betracht kommt, sehen die Justizministerin-
nen und Justizminister allerdings keinen gesetzgeberischen handlungsbedarf.

3. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die vorsitzende der Justizminister-
konferenz, die ständige konferenz der innenminister und -senatoren der länder über
diesen Beschluss zu unterrichten.
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Deutscher verkehrssicherheitsrat für verbesserung der 
verkehrsmedizinischen ausbildung und owi-Tatbestand für 

alkoholisierte Fahrradfahrer

Verbesserung der verkehrsmedizinischen Ausbildung*)
Beschluss

– in der ärztlichen ausbildung sollte das Thema „verkehrsmedizin“ als fester Bestand-
teil integriert werden. Die universitäten und berufsständischen Fort- und weiterbil-
dungsstellen sollten diesbezüglich sensibilisiert werden.

– verkehrsmedizinische inhalte sollten als regelmäßige angebote der Ärztekammern
und Fachgesellschaften angeboten werden, um die Beratungskompetenz der behan-
delnden Ärzte zu verbessern. Die inhalte der weiterbildung „verkehrsmedizin“ kön-
nen hier als vorlage dienen.

– Das curriculum der verkehrsmedizinischen weiterbildung für Fachärzte sollte er-
weitert werden, um eine breitere fachliche Basis zu schaffen.

– zum Erhalt der verkehrsmedizinischen Qualifikation sollten verpflichtende Fortbil-
dungen gefordert werden.

– um einen überblick über die anzahl der verkehrsmedizinischen gutachten sowie
deren Ergebnis hinsichtlich der Fahreignung zu erhalten, sollten diese statistisch er-
fasst werden.

– Die Beratungen durch Ärzte bezüglich individueller krankheitsbedingter Einschrän-
kungen der Fahreignung sollten abrechenbar sein.

Erläuterung
Fahreignungsrelevante Erkrankungen können in jedem alter die Fahreignung ein-

schränken oder ausschließen. Die häufigkeit solcher Erkrankungen steigt jedoch mit zu-
nehmendem alter. zusätzlich können sich auch altersbedingte abbauerscheinungen, die
noch keinen krankheitswert haben, nachteilig auf die Fahreignung auswirken. somit ge-
winnt die verkehrsmedizinische Beratung und Begutachtung vor dem hintergrund des de-
mografischen wandels zunehmend an Bedeutung.

Das Themenfeld „verkehrsmedizin“ bündelt schon seit Jahrzehnten das zugehörige wis-
sen der verschiedenen medizinischen Fachgebiete. Trotz ihrer Bedeutsamkeit sowohl für
die gesellschaft als auch das individuum wird der verkehrsmedizin bislang im ärztlichen
aus-, Fort- und weiterbildungskonzept sowie auch im ärztlichen alltag in klinik und pra-
xis wenig rechnung getragen.

in der ärztlichen ausbildung ist darauf hinzuwirken, dass relevante Themen der ver-
kehrsmedizin interdisziplinär/transdisziplinär in Theorie und praxis vermittelt werden.
Die ärztliche Beratung ist ein wichtiger Baustein in der selbstbestimmten lebensgestal-
tung, die unverzichtbar den Faktor mobilität beinhaltet. Die angehende Ärzteschaft sollte
daher auch mit diesem zentralen Thema bereits in der ausbildung in kontakt kommen.
Darauf aufbauend sollte das Themenfeld in der weiter- und Fortbildung besser abgebildet
werden.

*) Beschluss des Dvr-vorstands vom 29. oktober 2014 auf der Basis der Empfehlung des vorstandsausschus-
ses verkehrsmedizin, Erste hilfe und rettungswesen.
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auf der grundlage der Fahrerlaubnisverordnung (Fev), § 11 sowie anlagen 4 und 4a,
und der Begutachtungsleitlinien zur kraftfahreignung ist die Begutachtung und auch Be-
ratung von patienten aller altersgruppen möglich. insbesondere für behandelnde Ärzte ist
das Thema bisher jedoch oftmals wenig präsent, und die regelwerke sind nicht ausrei-
chend bekannt. Die verkehrsmedizinische kompetenz der Ärzte sollte verbessert werden,
damit die grundlagen der Begutachtung bekannt werden und die grundlage für ein ärztli-
ches Beratungsangebot durch behandelnde Ärzte geschaffen wird.

Das bisher bestehende curriculum für die verkehrsmedizinische zusatzqualifikation für
gutachter beruht auf den vorlagen der Bundesärztekammer vom 20. Januar 2006. Die dort
vermittelten inhalte bieten einen überblick über die auswirkungen von krankheitsbildern
auf die verkehrssicherheit auf der grundlage der Fev und der Begutachtungsleitlinien.
Das curriculum ist mit 16 stunden relativ kurz gefasst und umfasst in einem einheitlichen
kurs alle relevanten Fachrichtungen. Es ist bisher keine pflicht zur verkehrsmedizinischen
Fortbildung für die fachärztlichen gutachter implementiert. hier sollte eine vertiefte fach-
spezifische weiterbildung für die anerkennung als gutachter für verkehrsmedizinische
Fragestellungen und eine vorgeschriebene Fortbildung (zur kontinuierlichen Qualifizie-
rung der gutachterkompetenz) eingeführt werden.

Einführung eines Ordnungswidrigkeitentatbestandes für alkoholisierte
Fahrradfahrer**)
Beschluss

Der Deutsche verkehrssicherheitsrat (Dvr) empfiehlt dem gesetzgeber, einen ord-
nungswidrigkeitentatbestand für am straßenverkehr teilnehmende Fahrradfahrer einzu-
führen, die eine Blutalkoholkonzentration (Bak) von 1,1 promille und mehr aufweisen.

Begründung
Der Dvr sorgt sich um die sicherheit zahlreicher Fahrradfahrer, die trotz erheblichen

vorherigen alkoholkonsums am straßenverkehr teilnehmen. Damit gefährden diese nicht
nur sich selbst, sondern stellen auch eine gefahr für andere verkehrsteilnehmer dar. Der
Dvr und andere organisationen haben sich in den letzten Jahren mit zahlreichen präven-
tionsangeboten und kampagnen1) darum bemüht, deutlich zu machen, dass der konsum
von alkohol und die Teilnahme am straßenverkehr, ob als Führer eines kraftfahrzeuges
oder als Fahrradfahrer, nicht miteinander vereinbar sind.

Die derzeitige rechtslage lässt es aber zu, dass Fahrradfahrer bis zu einer Bak von 1,5
promille (zuzüglich 0,1 promille sicherheitszuschlag) alkohol trinken und trotzdem Fahr-
rad fahren dürfen – es sei denn, es sind deutliche anzeichen für die Fahrunsicherheit be-
weisbar. angesichts der unten aufgeführten statistischen zahlen ist diese bisherige gesetz-
liche regelung aus sicht der verkehrssicherheit nicht ausreichend. Der Dvr fordert den
gesetzgeber auf, diese „regelungslücke“ zu schließen und zum schutz der verkehrsteil-
nehmer – analog der 0,5-promillegrenze des § 24a straßenverkehrsgesetz (stvg) bei
kraftfahrzeugführern – einen verkehrsordnungswidrigkeitentatbestand für Fahrradfahrer
einzuführen.

**) Beschluss des Dvr-vorstands vom 29. oktober 2014 auf der Basis der Empfehlung der vorstandsausschüsse
verkehrsmedizin, Erste hilfe und rettungswesen sowie Erwachsene verkehrsteilnehmer und recht.

1) z. B. „rücksicht im straßenverkehr“-kampagne.
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Damit würde ein deutliches signal gesetzt, dass vorhergehender alkoholkonsum für das
Führen eines Fahrrades mit hohen risiken behaftet ist und ab einem zu definierenden
grenzwert nicht geduldet werden kann.

aus wissenschaftlichen Erkenntnissen2) ergibt sich, dass ab einem wert von mehr als 1,0
promille grundsätzlich ausfallerscheinungen auftreten. von daher erscheint die Festset-
zung eines grenzwertes auf dieser Basis als zielführend.

Hintergrund
1. neueste Ergebnisse einer studie der unfallforschung der versicherer und des instituts

für rechtsmedizin der universität Düsseldorf3) zeigen, dass es ab mehr als 0,8 pro-
mille Bak zu einer signifikanten zunahme von eher seltenen „groben“ Fahrfehlern
im vergleich zum nüchternzustand kommt. probanden, die unter kontrollierten Be-
dingungen alkohol konsumierten und anschließend auf dem Fahrrad einen realitäts-
nahen parcours zu bewältigen hatten, zeigten ab etwa 1,0 promille Bak eine expo-
nentielle Fehlerzunahme in Bezug auf Fahrfehler und im ärztlichen Bericht
dokumentierte ausfälle.

2. während im recht der ordnungswidrigkeiten eine entsprechende rechtliche rege-
lung (§ 24a abs. 1 stvg), die das Fahren unter alkoholeinfluss missbilligt, für kraft-
fahrzeugführer existiert, fehlt eine solche für Fahrradfahrer. zwar kann ein alkoholi-
sierter Fahrradfahrer, gemäß § 316 abs. 1 strafgesetzbuch (stgB), mit einer Bak
von 0,3 promille und mehr den Tatbestand einer straftat verwirklichen, wenn er alko-
holbedingt nicht mehr in der lage ist, sein Fahrzeug sicher zu führen, doch bedarf es
dann stets zusätzlicher anzeichen zum Beweis seiner Fahrunsicherheit. Diese sind bei
Fahrradfahrern aber schwer festzustellen, weil im gegensatz zu kraftfahrzeugführern
ein Fehlverhalten, das diesen Beweis führen ließe, wie z. B. nichteinschalten des
scheinwerferlichts bei Dunkelheit oder vorschriftswidrige nutzung der Fahrbahn,
auch bei nüchternen Fahrradfahrern häufiger vorkommt. anders verhält es sich nur
bei Eintritt eines schadens durch einen verkehrsunfall.

3. im Jahr 2012 gab es insgesamt 577.204 Beteiligte an unfällen mit personenschaden.
Davon war bei 15.259 Beteiligten die verkehrstüchtigkeit durch alkoholeinfluss be-
einträchtigt.4) Fahrradfahrer machten dabei einen anteil von 24,4 %5) aus.

4. mehr als 84 % der 2012 alkoholisiert an verkehrsunfällen mit personenschaden be-
teiligten radfahrer wiesen Bak-werte von 1,1 bis 3,0 promille und mehr auf.6)

5. Bei fast jedem vierten alkoholunfall war ein Fahrradfahrer der hauptverursacher.7)

2) gDv e.v., Forschungsbericht nr. 28: grenzwerte für absolute Fahruntüchtigkeit bei radfahrern, Berlin, au-
gust 2014, verweis auf gerchow J.: alkohol im straßenverkehr. in: singer mv, Teyssen s., alkohol und al-
koholkrankheiten. s. 532-540, springer-verlag Berlin-heidelberg, 2005.

3) gDv e. v., Forschungsbericht nr. 28: grenzwerte für absolute Fahruntüchtigkeit bei radfahrern, Berlin, au-
gust 2014.

4) Destatis (2013): unfälle unter Einfluss von alkohol oder anderen berauschenden mitteln im straßenverkehr
2012 (seite 11).

5) Destatis (2013): unfälle unter Einfluss von alkohol oder anderen berauschenden mitteln im straßenverkehr
2012 (seite 11).

6) Destatis (2013): unfälle unter dem Einfluss von alkohol oder anderen berauschender mittel im straßenver-
kehr 2012 (seite 26).

7) 3.457 alkoholisierte Fahrradfahrer als hauptverursacher bei unfällen mit personenschaden 2012, insgesamt
14.305 alkoholisierte Fahrzeugführer als hauptverursacher. Quelle: Bast-auswertung, information vom 
05. september 2014.
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karftfahrzeugbundesamt: Fahrerlaubnismaßnahmen im Jahr 2013

Die Fahrerlaubnismaßnahmen im Jahr 2013 stellen sich nach den statistischen Erhe-
bungen des kraftfahrtbundesamtes (kBa) wie folgt dar:

Die anzahl der maßnahmen nach der entscheidenden stelle und die gründe der maß-
nahmen zeigen die nachfolgenden Tabellen:

Maßnahmen Entziehungen Aberkennungen Isolierte Fahrverbote Versagungen Verzichte Insgesamt
Sperren

absolut 106.750 10.182 24.016 404.839 16.564 23.646 585.997

Prozentuale
Veränderung – 4,6 % + 7,1 % – 5,8 % – 8,4 % – 5,2 % – 3,8 % – 7,1 %
ggü. 2012

Tab. 1: Fahrerlaubnismaßnahmen 2013.

abb. 1: Fahrerlaubnismaßnahmen 2013.

Entscheidende Stelle Jahr 2013 Jahr 2012 Veränderung

Entscheidungen durch Gerichte 133.948 142.737 – 6,2 %

Entscheidungen durch Bußgeldbehörden 361.218 396.049 – 8,8 %

Entscheidungen durch Fahrerlaubnisbehörden 67.185 67.692 – 0,7 %

Tab. 2: Fahrerlaubnismaßnahmen nach entscheidender stelle 2013.
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(aus den statistiken des kraftfahrtbundesamtes, kBa)

Entscheidende Stelle und ausgewählte Entziehungen Aberkennungen Isolierte Fahrverbote
Gründe der Maßnahme Sperren

Gerichte und Bußgeldbehörden insgesamt 62.671 7.352 24.016 401.127

darunter mit Unfall 24.548 2.283 4.730 21.846

Verkehrsverstöße mit Alkohol und
anderen Drogen 56.018 6.488 9.843 73.791

darunter mit Unfall 18.592 1.659 2.877 1.379

Tab. 3: Fahrerlaubnismaßnahmen nach entscheidender stelle und gründen der maßnahme 2013.

Grund der Maßnahme Entziehungen Aberkennungen Verbort, Fahrzeuge Versagung
oder Tiere zu frühren

charakterliche mängel aufgrund 19.948 1.816 2.584 3.866
neigung zu Trunk-, arzneimittel
oder rauschgiftsucht

charakterliche mängel aufgrund 19.989 1.845 2.518 1.099
schwerer oder wiederholter
verstöße gegen verkehrsrecht-
liche Bestimmungen

körperliche mängel 56.981 6.418 9.820 73.111

geistige mängel 18.639 1.610 2.879 1.388

anordnung zum aufbauseminar 13.570 1.121 2.87x 1.328
gemäß punktsystem nicht
nachgekommen

anordnung zum aufbauseminar 14.100 1.126 2.87x 1.354
gemäß Fahrerlaubnis auf probe
nicht nachgekommen

Eignungsgutachten nicht 16.750 1.330 1.713 9.386
beigebracht

Tab. 4: Fahrerlaubnismaßnahmen und gründe 2013.
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01 *) 1. Ein allgemeiner Erfahrungssatz, dass
Rauschgifttransporteure bei Verkehrskontrollen
zu besonders riskanter Fahrweise entschlossen
sind, besteht nicht. Vielmehr muss die Anlasstat
selbst tragfähige Rückschlüsse auf die Bereitschaft
des Täters zulassen, die Sicherheit des Straßenver-
kehrs seinen eigenen kriminellen Zielen unterzu-
ordnen

2. Bei Wegfall der Maßregel nach § 69 StGB im
Revisionszug scheidet aufgrund des Umstandes,
dass die Voraussetzungen der fehlenden Eignung
zum Führen eines Kraftfahrzeugs im Rahmen von
§ 69 Abs. 1 StGB als charakterliche Ungeeignetheit
jeweils auf die höchst individuellen Verhältnisse
des Täters bzw. Tatbeteiligten bezogen werden
müssen, eine Erstreckung gemäß § 357 StPO auf
die nicht revidierenden Mitangeklagten aus. 

Bundesgerichtshof,
urteil vom 4. november 2014 – 1 str 233/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das landgericht hat den angeklagten wegen Bei-

hilfe zum unerlaubten bandenmäßigen handeltreiben
mit Betäubungsmitteln in nicht geringer menge in
sechzehn Fällen zu einer gesamtfreiheitsstrafe von
sechs Jahren und sechs monaten verurteilt. Darüber
hinaus hat es ihm die Fahrerlaubnis entzogen, seinen
Führerschein eingezogen und eine sperrfrist von zwei
Jahren für die neuerteilung der Fahrerlaubnis festge-
setzt. Die dagegen gerichtete revision des angeklag-
ten hat lediglich geringen Teilerfolg. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
1. zum schuld- und strafausspruch enthält das an-

gefochtene urteil keine rechtsfehler zum nachteil des
angeklagten, so dass das rechtsmittel insoweit unbe-
gründet im sinne von § 349 abs. 2 stpo ist. 

Die angriffe der revision gegen die strafzumes-
sung dringen nicht durch. (…)

Die Bildung der gesamtstrafe weist ebenfalls keine
rechtsfehler auf. 

2. Die anordnung der maßregel hat dagegen keinen
Bestand. Die getroffenen Feststellungen tragen die
Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69 abs. 1 stgB
nicht. Das landgericht ist von einem rechtlich unzu-
treffenden verständnis der in § 69 stgB verlangten
ungeeignetheit“ des Täters zum Führen von kraftfahr-
zeugen ausgegangen. 

a) ausweislich der tatrichterlichen Feststellungen
bestanden die Tatbeiträge des angeklagten darin, Teil-
mengen der von den nicht revidierenden mitangeklag-
ten gehandelten Betäubungsmittel von diesen zu über-

nehmen, die Drogen an die Endabnehmer der Betäu-
bungsmittel persönlich auszuliefern, die dafür verein-
barten Entgelte zu vereinnahmen und später an die
mitangeklagten w. und z. zu übergeben. Bei den vor-
genannten vorgängen benutzte der angeklagte jeweils
seinen pkw. auf diese nutzung des kraftwagens bei
sämtlichen ihn betreffenden Taten hat das landgericht
die für die maßregel des § 69 abs. 1 stgB erforderli-
che ungeeignetheit des angeklagten zum Führen
eines kraftfahrzeugs gestützt. 

b) Die vom Tatgericht herangezogene nutzung des
Fahrzeugs zur Begehung der Betäubungsmittelstrafta-
ten allein begründet das vorliegen der voraussetzun-
gen von § 69 abs. 1 stgB nicht. ungeeignetheit im
sinne dieser vorschrift liegt vor, wenn eine würdi-
gung der körperlichen, geistigen oder charakterlichen
voraussetzungen und der sie wesentlich bestimmen-
den objektiven und subjektiven umstände ergibt, dass
die Teilnahme des Tatbeteiligten am kraftfahrzeugver-
kehr zu einer nicht hinnehmbaren gefährdung der 
verkehrssicherheit führen würde (Fischer, stgB, 
61. aufl., § 69 rn. 14). Dabei muss sich die ungeeig-
netheit gerade aus der verfahrensgegenständlichen Tat
bzw. den Taten ergeben. kommt – wie hier – aus-
schließlich eine charakterliche ungeeignetheit in Be-
tracht, muss die anlasstat selbst tragfähige rück-
schlüsse auf die Bereitschaft des Täters zulassen, die
sicherheit des straßenverkehrs seinen eigenen krimi-
nellen zielen unterzuordnen (vgl. Bgh, Beschlüsse
vom 27. april 2005 – gsst 2/04, Bghst 50, 93, 102 f.
[= Ba 2005, 311]; vom 23. mai 2012 – 5 str 185/12,
straFo 2012, 282 m. w. n. [= Ba 2012, 264]; siehe
auch Bverfg, Beschluss vom 20. Juni 2002 – 1 Bvr
2062/96, nJw 2002, 2378, 2380 [= Ba 2002, 362]). 

Feststellungen dazu enthält das angefochtene urteil
nicht. Das landgericht ist ersichtlich davon ausgegan-
gen, die Durchführung der Drogenauslieferungen
sowie der damit verbundenen vorgänge mit einem
kraftfahrzeug als solche würde die ungeeignetheit be-
gründen. Dabei hat es jedoch in rechtlicher hinsicht
verkannt, dass die Belange der verkehrssicherheit in
kurierfällen, in denen – wie auch vorliegend – der Tat-
beteiligte in seinem Fahrzeug lediglich rauschgift
transportiert, gerade nicht ohne weiteres beeinträch-
tigt sind (Bgh jeweils a. a. o.). Ein allgemeiner Erfah-
rungssatz, dass rauschgifttransporteure bei verkehrs-
kontrollen zu besonders riskanter Fahrweise
entschlossen sind, besteht nicht (Bgh, Beschluss vom
3. Dezember 2002 – 4 str 458/02, nstz 2003, 311
sowie Bgh jeweils a. a. o.). 

über die bloße nutzung des Fahrzeugs als Trans-
portmittel der Betäubungsmittel sowie bei dem verein-
nahmen der Entgelte hinausgehende umstände, aus
denen eine ungeeignetheit abgeleitet werden könnte,
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weist das urteil nicht aus. anhaltspunkte für durch
Drogenkonsum bedingte Beeinträchtigungen der Eig-
nung des angeklagten zum Führen eines kraftfahr-
zeugs bei den der verurteilung zugrunde liegenden
Taten lassen sich dem angefochtenen urteil ebenfalls
nicht entnehmen. im gegenteil sprechen die zu den
persönlichen verhältnissen getroffenen Feststellungen
über die geringe häufigkeit des konsums von kokain
und die anlässe für diesen konsum dagegen, dass es
bei dem angeklagten zu einem den auslieferungsfahr-
ten vorausgegangenen gebrauch von kokain oder son-
stigen Betäubungsmitteln gekommen sein könnte. Es
fehlt damit an tragfähigen Feststellungen für das vor-
liegen verkehrssicherheitsrelevanter Eignungsmängel
bei dem angeklagten. solcher mängel bedarf es aber
für die maßregel der Entziehung der Fahrerlaubnis. 

c) angesichts der festgestellten modalitäten der
auslieferungsfahrten durch den angeklagten und des-
sen lediglich sporadischen, nicht mit diesen Fahrten in
zusammenhang stehenden Drogenkonsums schließt
der senat die möglichkeit weitergehender Feststellun-
gen, die eine verkehrssicherheitsrelevante ungeeig-
netheit im sinne von § 69 abs. 1 stgB begründen
könnten, aus. Er lässt daher in entsprechender anwen-
dung von § 354 abs. 1 stpo den maßregelausspruch
entfallen. 

3. Der senat erstreckt den wegfall der maßregel
nicht auf die nicht revidierenden mitangeklagten w.
und sc., denen das landgericht ebenfalls jeweils die
Fahrerlaubnis bei einer sperrfrist von zwei Jahren ent-
zogen hat. zwar liegt den maßregelanordnungen auch
das rechtsfehlerhafte verständnis der „ungeeignet-
heit“ gemäß § 69 abs. 1 stgB zugrunde, so dass eine
Erstreckung nach § 357 stpo rechtlich in Erwägung
gezogen werden könnte (vgl. insoweit Bgh, Be-
schluss vom 16. Dezember 2009 – 2 str 305/09,
nstz-rr 2010, 118). Da die voraussetzungen der feh-
lenden Eignung zum Führen eines kraftfahrzeugs im
rahmen von § 69 abs. 1 stgB als charakterliche un-
geeignetheit jedoch jeweils auf die höchst individuel-
len verhältnisse des Täters bzw. Tatbeteiligten bezo-
gen werden müssen, war keine Erstreckung
vorzunehmen (dazu Bgh, Beschlüsse vom 29. Juni
1994 – 2 str 265/94, Bghr stpo § 357 Erstreckung
4; vom 4. september 1998 – 2 str 390/98, nstz-rr
1999, 15; vom 16. april 2003 – 2 str 60/03, juris 
rn. 8 <jeweils zu § 64 stgB>; Bgh, Beschluss vom
24. november 2009 – 4 str 422/09 rz. 8 <zu § 67
abs. 2 stgB>).

02. *) 1. Während der Senat dazu neigt, Trunken-
heitsfahrten mit einem Fahrrad wegen der damit 
in erster Linie verbundenen Selbstgefährdungen
nicht als „erheblich“ i. S. des § 64 StGB anzusehen,
so ist demgegenüber die Erheblichkeitsschwelle bei
einer Trunkenheitsfahrt mit einem Mofa (jeden-
falls im vorliegenden Fall) überschritten. 

3. Das Revisionsgericht ist bei einer zulässig er-
hobenen Revision nicht gehindert, das angefochte-

ne Urteil aufzuheben, wenn eine Prüfung der Maß-
regel nach § 64 StGB unterblieben ist, obwohl die
tatrichterlichen Feststellungen zu einer solchen
Prüfung gedrängt hätten.

oberlandesgericht celle,
Beschluss vom 23. Juni 2014 – 32 ss 83/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hameln hatte den angeklagten mit

urteil vom 15.10. 2013 wegen fahrlässiger Trunken-
heit im verkehr zu einer Freiheitsstrafe von fünf mo-
naten, deren vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt
wurde, verurteilt, ihm eine isolierte sperrfrist von fünf
Jahren und sechs monaten für die neuerteilung der
Fahrerlaubnis auferlegt und ein Fahrverbot von drei
monaten verhängt. auf die Berufung der staatsanwalt-
schaft hat die kammer in dem angefochtenen urteil
das urteil des amtsgerichts hameln mit der maßgabe
abgeändert, dass die vollstreckung der Freiheitsstrafe
nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. hiergegen wen-
det der angeklagte sich mit seiner revision.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die revision des angeklagten hat – vorläufig – Er-

folg und führt zur aufhebung des angefochtenen ur-
teils und zur zurückverweisung der sache.

Der schuldspruch im urteil des amtsgerichts ha-
meln war durch die wirksame Berufungsbeschränkung
der staatsanwaltschaft in rechtskraft erwachsen. im
rahmen des rechtsfolgenausspruchs im angefochte-
nen urteil wären jedoch ausführungen zur Frage der
notwendigkeit einer unterbringung des angeklagten
in einer Entziehungsanstalt gemäß § 64 stgB notwen-
dig gewesen.

zwar beschwert die nichtanordnung der maßnah-
me nach § 64 stgB den angeklagten grundsätzlich
nicht. (Bgh nstz-rr 2009, 252; senat, Beschluss
vom 20. märz 2013, 32 ss 53/13). Da der angeklagte
hier die nichtanwendung des § 64 stgB von seinem
rechtsmittelangriff nicht ausgenommen hat, ist sie
aufgrund der allgemeinen sachrüge vom senat zu
überprüfen.

Die anordnung einer maßregel nach § 64 stgB
setzt die gefahr voraus, dass der angeklagte infolge
seines hanges erhebliche rechtswidrige Taten begehen
wird. Einigkeit besteht darüber, dass wegen des Erfor-
dernisses der Erheblichkeit die gefahr der Begehung
reiner Bagatelltaten in der regel nicht ausreichend ist.
als Bagatelltaten werden in diesem zusammenhang 
z. B. gewalt und drohungsfreie Beleidigungen, haus-
friedensbruch in öffentlichen gebäuden, geringfügige
Diebstähle oder der Erwerb kleiner rauschgiftmengen
zum Eigenkonsum angesehen (vgl. dazu senat, a. a. o.; 
Fischer, stgB, 61. aufl., § 64 rdnr. 16 m. w. n.).

Bei der Trunkenheitsfahrt des angeklagten mit
einem Fahrrad mit hilfsmotor handelt es sich bereits
um eine erhebliche straftat im sinne dieser vorschrift.
Der angeklagte ist zu einem zeitpunkt, zu dem die
straßen vorhersehbar nicht menschenleer sind, mit sei-
nem mofa im innenstadtbereich h. gefahren und war

11
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dabei derart alkoholisiert, dass er sich an das Tatge-
schehen im nachhinein nicht mehr erinnern konnte.
Ein solches verhalten kann für andere verkehrsteil-
nehmer mit erheblichen gefahren verbunden sein,
denn aufgrund der erheblichen alkoholisierung war
hier zu befürchten, dass der angeklagte sein mofa
überhaupt nicht mehr unter kontrolle hatte.

im übrigen ist die kammer selbst im rahmen der
Entscheidung zur verhängung der isolierten sperre
davon ausgegangen, dass von dem angeklagten weite-
re verkehrsspezifische gefahren für die rechtsgüter
anderer verkehrsteilnehmer drohen. insoweit kommt
auch dem umstand, dass der angeklagte sein mofa
verkauft hat, kein entscheidendes gewicht zu, da ein
verkauf einer neuanschaffung nicht im wege steht.

Eine unterbringung in einer Entziehungsanstalt ist
hier auch nach § 62 stgB nicht ausgeschlossen. zwar
ist gegen den angeklagten nur eine Freiheitsstrafe von
fünf monaten verhängt worden. Bei der abwägung, ob
die vollstreckung einer maßregel nach § 64 stgB
gegen den grundsatz der verhältnismäßigkeit ver-
stößt, ist aber auch zu berücksichtigen, ob neben den
vollzug der Freiheitsstrafe auch ein zu erwartender
widerruf von Bewährungsstrafen tritt (olg celle,
nstz-rr 2012, 108; olg celle, Beschluss vom 
20. märz 2013, 32 ss 53/13). Die erfolgreiche absol-
vierung einer maßregel kann nämlich auch bei den an-
stehenden Entscheidungen über einen Bewährungs-
widerruf von relevanz sein. zum anderen hat das
Bundesverfassungsgericht § 67 abs. 4 stgB für ver-
fassungswidrig erklärt, soweit er die anrechnung einer
im maßregelvollzug verbrachten zeit auf sogenannte
verfahrensfremde Freiheitsstrafen auch in härtefällen
ausschließt (vgl. Bverfg, Beschluss vom 27. 03. 2012,
2 Bvr 2258/09).

auch im übrigen, also insbesondere unter dem ge-
sichtspunkt der für die anordnung einer maßregel
nach § 64 stgB erforderlichen Erfolgsaussichten, er-
scheint eine solche maßregel hier nach den übrigen
Feststellungen der kammer zu bisherigen Therapie-
versuchen nicht von vornherein aussichtslos.

Die Frage der unterbringung des angeklagten in
einer Entziehungsanstalt wird daher in einer neuen
hauptverhandlung unter hinzuziehung eines sachver-
ständigen (§ 246a stpo) zu prüfen sein.

Der rechtsfolgenausspruch unterlag insgesamt der
aufhebung, da der senat aufgrund der grundsätzlich
bestehenden wechselwirkung zwischen strafe und
maßregel nicht ausschließen konnte, dass die kammer
in einer erneuten hauptverhandlung zu einer milderen
strafe kommen würde.

(mitgeteilt vom 2. strafsenat des oberlandesricht
celle)

03. 1. Nimmt der Betroffene nach dem Konsum
von Cannabis als Kraftfahrer am Straßenverkehr
teil, handelt er nach § 24a Abs. 3 StVG fahrlässig,
wenn er nicht sicher sein kann, dass der Rausch-

mittelwirkstoff noch nicht vollständig unter den
analytischen Grenzwert von 1,0 ng/ml THC im
Blutserum abgebaut ist. Kann er diese Gewissheit
nicht erzielen, darf er nicht am Straßenverkehr
teilnehmen.

2. Im Regelfall besteht für den Tatrichter kein
Anlass, an der objektiven Sorgfaltspflichtverlet-
zung und dem subjektiven Sorgfaltsverstoß zu
zweifeln, wenn der analytische Grenzwert bei der
Fahrt erreicht wird.

kammergericht Berlin,
Beschluss vom 14. oktober 2014 – 3 ws (B) 375/14,

3 ws (B) 375/14 - 162 ss 93/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Tiergarten hat den Betroffenen

wegen fahrlässigen Führens eines kraftfahrzeugs
unter der wirkung des berauschenden mittels canna-
bis nach § 24a abs. 2, 3 stvg zu einer geldbuße von
575,00 Euro verurteilt und unter zubilligung des Erst-
verbüßerprivilegs (§ 25 abs. 2a stvg) ein einmonati-
ges Fahrverbot nach § 25 abs. 1 stvg festgesetzt. Das
amtsgericht hat folgende Feststellungen getroffen: 

„Der Betroffene konsumiert gelegentlich can-
nabis. Dies ist, seinen angaben zufolge, im me-
dienbereich nicht unüblich, und ‚hin und wieder‘
hat er bei veranstaltungen mal ‚an einem Joint ge-
zogen‘. im märz 2013 befand sich der Betroffene
in der schweiz im skiurlaub, wo er ebenfalls ab
und zu einen Joint geraucht bzw. mitgeraucht hat.
Das cannabis wurde ihm von schweizer Freun-
den bzw. Bekannten zur verfügung gestellt; wo
diese es herhatten, war dem Betroffenen nicht be-
kannt. am abend des 18. märz 2013 fand zum
Ende des skiurlaubs eine art abschiedsfeier statt,
die sich bis in die frühen morgenstunden des 
19. märz 2013, gegen 03:00 uhr oder 04:00 uhr,
hinzog und bei welcher der Betroffene auch an Jo-
ints mitrauchte und so genannte ‚haschischkekse‘
aß, ohne dass Einzelheiten zur konsummenge
konkret festgestellt werden konnten. zurück in
Berlin befuhr der Betroffene am Folgetag, dem
20. märz 2013, gegen 19:45 uhr mit dem pkw …
die h-straße in B., obwohl er bei gehöriger
selbstprüfung und gewissensanspannung hätte
wissen können, dass er noch unter der wirkung
des berauschenden mittels cannabis stand. Die
ihm am Tattag um 21:05 uhr entnommene 
Blutprobe wies 1,4 ng/ml Tetrahydrocannabinol, 
28 ng/ml Thc-carbonsäure (und 0,27 ng/ml 11-
hydorxy-Thc) auf.“

Die Beweise hat das amtsgericht u. a. wie folgt ge-
würdigt:

„Die Feststellungen zum zeitpunkt seines letz-
ten konsums von cannabis beruhen gleichfalls
auf den glaubhaften angaben des Betroffenen,
welche im Ergebnis durch das gutachten des
sachverständigen Dr. r., früher Toxikologe im
landesinstitut für gerichtliche und soziale medi-
zin, bestätigt werden. Dieser hat überzeugend er-
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klärt, dass das untersuchungsergebnis mit ganz
gelegentlichem cannabiskonsum nicht in Ein-
klang zu bringen sei, bei mehrtägigem rauchen
von Joints und dem zusätzlichen konsum mehre-
rer haschischkekse aber schon. in diesem Fall
können die festgestellten werte von Thc und
Thc-carbonsäure zutreffen. Das gericht ist
daher nach eigener prüfung unter Berücksichti-
gung der Erläuterungen des sachverständigen den
angaben des Betroffenen gefolgt und zu seinen
gunsten von einem letzten Thc-konsum am
19. 03. 2013 um 03:00 uhr, also knapp 41 stunden
vor der Tat bzw. rund 42 stunden vor der Blutent-
nahme, ausgegangen.“

im rahmen der rechtlichen würdigung führt das
amtsgericht weiter aus:

„Dabei spielten die vom zeugen polizeikom-
missar E. festgestellten ausfallerscheinungen
(zittern, geweitete pupillen, verlangsamte pupil-
lenreaktion, grundloses kichern) im Ergebnis
keine rolle, denn konkrete anhaltspunkte dafür,
dass diese körperreaktionen zwingend rauschmit-
telbedingt waren, lagen ebenso wenig vor, wie
dafür, dass diese dem Betroffenen bewusst gewe-
sen sind.

Der Betroffene ist vielmehr der auffassung,
dass er nicht fahrlässig gehandelt habe, denn er
habe sich gut und fahrtauglich gefühlt, und so
lange (fast 41 stunden) nach dem letzten konsum
habe er nicht mehr damit rechnen müssen, dass in
seinem körper noch Thc wirke. Diese auffas-
sung ist unzutreffend. Fahrlässig handelt nach all-
gemeiner ansicht, wer die im verkehr erforderlich
sorgfalt subjektiv vorwerfbar außer acht lässt.
Dies hat der Betroffene getan. Es ist für jeden
laien ohne weitere schwierigkeiten feststellbar,
wie lange der konsum von Thc im körper nach-
weisbar ist. soweit der Betroffene behauptet hat,
er habe ‚im internet‘ (ohne weitere konkretisie-
rungen) nachgelesen, dass die wirkung von can-
nabis nach etwa acht stunden nachlasse, hat ihm
das gericht nicht geglaubt. Eine ganz simple Ein-
gabe der Begriffe ‚cannabis‘ und ‚auto fahren‘ in
der suchmaschine ‚google‘ ergibt bereits auf 
der ersten seite mehrere Treffer zu Foren (bei-
spielsweise forum.suchtmittel.de und forum.jura-
thek.de), in denen wiederholt darauf hingewiesen
wird, dass cannabis noch 48 bis 72 stunden nach
dem konsum nachweisbar sei und dass man min-
destens so lange nicht autofahren solle, wolle
man nicht ‚seinen Führerschein riskieren‘. Die
entsprechende suche des erkennenden richters
hat hinsichtlich beider genannter Foren und ent-
sprechender Beiträge jeweils unter einer minute
gedauert. unerheblich ist in diesem zusammen-
hang, ob und in welchem ausmaß diese Behaup-
tungen letztlich unbekannter Forenmitglieder wis-
senschaftlich zutreffend oder erwiesen sind. Es
kommt allein darauf an, dass der Betroffene als
laie sich unproblematisch und mit sehr geringfü-
gigem zweitaufwand hätte hierüber informieren

können; dass er ausschließlich suchergebnisse
mit einer wirkungsdauer von bis zu acht stunden
gefunden haben will, glaubt ihm das gericht
nicht.“

gegen das urteil wendet sich der Betroffene mit der
rechtsbeschwerde. Der Einzelrichter des Bußgeldse-
nats hat die sache nach § 80a abs. 3 satz 1 owig zur
Fortbildung des rechts auf den senat in der Besetzung
mit drei richtern übertragen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Das nach § 79 abs. 1 owig statthafte und im übri-

gen zulässige rechtsmittel hat keinen Erfolg. Die ur-
teilsfeststellungen tragen die verurteilung wegen einer
fahrlässigen ordnungswidrigkeit nach § 24a stvg.

1. rechtsfehlerfrei hat das amtsgericht festgestellt,
dass der Betroffene am 20. märz 2013 gegen 19.45 uhr 
ein kraftfahrzeug geführt hat, obwohl er unter der
wirkung von cannabis stand. Es war aufgrund des in
der hauptverhandlung verlesenen chemisch-toxiko-
logischen gutachtens des landeskriminalamts da-
von überzeugt, dass auf den Betroffenen zur Tatzeit 
1,4 ng/ml Tetrahydrocannabinol wirkten. Dieser wirk-
stoff der cannabispflanze steht auf der liste der berau-
schenden mittel und substanzen (anlage zu § 24a
abs. 2 satz 2 owig). Der festgestellte wert liegt auch
über dem in anschluss an die rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts (nJw 2005, 349 [= Ba
2005, 156]) von der „grenzwertkommission“ (vgl.
Blutalkohol 2007, 311) entwickelten sog. analytischen
grenzwert von 1,0 ng/ml und belegt sicher, dass der
Betroffene tatsächlich unter der Einwirkung von can-
nabis stand (vgl. olg saarbrücken nJw 2007, 309 
[= Ba 2007, 176]). Das Tatbestandsmerkmal „wir-
kung” ist bereits verwirklicht, wenn der rauschmittel-
wirkstoff von dem entsprechenden rezeptor im 
zentralnervensystem aufgenommen wurde, eines tat-
sächlich wahrnehmungs- oder verhaltensbeeinflussen-
den oder eines die Fahrtüchtigkeit mindernden Effekts
bedarf es nicht (olg Bremen nzv 2006, 276 [= Ba
2007, 179]; stein, nzv 2003, 251 <anm. zu kg nzv
2003, 250 [= Ba 2003, 450]>). auf den zeitpunkt der
rauschmittelaufnahme kommt es insoweit ebenfalls
nicht an (vgl. könig, nstz 2009, 425). schließlich be-
darf es auch eines Toleranzabzugs für messungenauig-
keiten, wie sich aus dem wesen des analytischen
grenzwerts ergibt, nicht (vgl. olg saarbrücken nJw
2007, 309; olg karlsruhe 2007, 249 [= Ba 2007,
176]; Eisenmenger, nzv 2006, 24).

2. als rechtsfehlerfrei erweist sich auch die annah-
me (zumindest unbewusst) fahrlässiger Tatbegehung
(§ 24a abs. 3 stvg).

a) im sinne des § 10 owig handelt fahrlässig, wer
die sorgfalt, zu der er nach den umständen und seinen
persönlichen Fähigkeiten verpflichtet und im stande
ist, außer acht lässt. Erkennt der Täter die möglichkeit
der Tatbestandsverwirklichung nicht, handelt er unbe-
wusst fahrlässig; erkennt er diese möglichkeit, ist mit
ihr aber nicht einverstanden und vertraut ernsthaft dar-
auf, sie werde nicht eintreten, so handelt er bewusst
fahrlässig (vgl. göhler/gürtler, owig 16. aufl., § 10
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rn. 6; rengier in karlsruher kommentar, owig 
4. aufl., § 10 rn. 15; Bohnert, owig 3. aufl., § 10
rn. 17).

b) Bezogen auf die hier in rede stehende Tatbe-
standsverwirklichung des § 24a abs. 2 stvg bedeutet
dies, dass der Betroffene die möglichkeit fortdauern-
der wirkung des cannabiskonsums entweder erkannt
haben muss (bewusste Fahrlässigkeit) oder zumindest
hätte erkennen können und müssen (unbewusste Fahr-
lässigkeit) (vgl. olg hamm nJw 2005, 3298; Blutal-
kohol 48, 288; olg Brandenburg Blutalkohol 45,
135; olg saarbrücken nJw 2007, 309). Dabei reicht
es nicht aus, dass der Betroffene nur hinsichtlich des
konsumvorgangs schuldhaft gehandelt hat; der Fahr-
lässigkeitsvorwurf muss sich auch darauf beziehen,
dass das rauschmittel noch im Tatzeitpunkt wirken
kann (vgl. olg saarbrücken nJw 2007, 309). nicht
erforderlich ist hingegen, dass der Betroffene die lei-
stungsbeeinträchtigende wirkung verspürt oder auch
nur für möglich hält (vgl. olg zweibrücken nstz
2002, 95 [= Ba 2002, 129]; könig, nstz 2009, 425).
vielmehr genügt es, wenn er mit der möglichkeit rech-
nen muss, dass sich das rauschmittel bei antritt der
Fahrt noch nicht vollständig abgebaut hat und dement-
sprechend noch wirken kann (vgl. olg Frankfurt
nzv 2010, 530; könig in hentschel/könig/Dauer, 42.
aufl., § 24a stvg rn. 25b; könig, nzv 2009, 425;
stein, nzv 1999, 441). Einen „spürbaren“ oder auch
nur „messbaren“ wirkstoffeffekt muss sich der Betrof-
fene nicht vorstellen, zumal ein kraftfahrer die unbe-
rechenbarkeit des abbaus von rauschmitteln ebenso
wie atypische rauschverläufe in rechnung stellen
muss (vgl. olg Bremen nzv 2006, 276; Blutalkohol
51, 26; olg Frankfurt nzv 2010, 530; olg saar-
brücken nJw 2007, 309; olg zweibrücken nstz
2002, 95; lk-könig, stgB 11. aufl., § 316 rn. 225).
Erst recht nicht erforderlich ist, dass er zu einer exak-
ten physiologischen und biochemischen Einordnung
in der lage ist oder dass er leistungsbeeinträchtigun-
gen oder sogar Fahrunsicherheit bei sich wahrnimmt
(vgl. könig, nstz 2009, 425; stein, nzv 2003, 251).

c) nach der Einführung des § 24a stvg ist der
Fahrlässigkeitsvorwurf zunächst lediglich in „extre-
men ausnahmefällen“ (vgl. olg zweibrücken nzv
2001, 483 [= Ba 2002, 129]) problematisiert und ver-
neint worden. seit dem Jahr 2005 wurde in der oberge-
richtlichen rechtsprechung jedoch – soweit ersichtlich
auf einen Beschluss des olg hamm (nzv 2005, 428
[= Ba 2006, 232]) zurückgehend – zunehmend und
zuletzt nahezu einheitlich entschieden, dass der vor-
wurf der (auch unbewussten) Fahrlässigkeit nicht er-
hoben werden könne, wenn zwischen dem Drogen-
konsum und der Fahrt „längere zeit“ vergangen sei.
hier könne es an der Erkennbarkeit fehlen (vgl. senat
nzv 2009, 572 [= Ba 2009, 341]; Dar 2010, 274;
vrs 126, 109; olg Bremen nzv 2006, 276; olg
celle nzv 2009, 89 [= Ba 2009, 100]; olg Frankfurt
nstz-rr 2007, 249 [= Ba 2007, 318]; nzv 2010,
530; olg hamm nJw 2005, 3298; olg karlsruhe
Blutalkohol 49, 108; olg saarbrücken nJw 2007,

309 und 1373; olg stuttgart Dar 2011, 218; olg
zweibrücken Blutalkohol 46, 99), weil mit zunehmen-
dem zeitablauf das Bewusstsein dafür schwinde, dass
der zurückliegende Drogenkonsum noch auswirkun-
gen in der gegenwart haben könne (vgl. senat Dar
2010, 274; vrs 126, 109; olg Bremen Blutalkohol
51, 26; olg stuttgart Dar 2011, 218). hiervon sind
indes wiederum ausnahmen gemacht worden, wenn
„höhere“ Thc-konzentrationen gemessen worden
sind (vgl. senat Dar 2010, 274 m. w. n.; olg Bre-
men nzv 2006, 276) oder wenn besondere umstände
dem Betroffenen anlass geben mussten, sich bewusst
zu machen, dass der zurückliegende cannabiskonsum
noch auswirkungen haben konnte (vgl. olg celle
nzv 2009, 89). in letzterem Fall müsse der Tatrichter
nähere ausführungen dazu machen, aufgrund welcher
umstände es sich dem Betroffenen aufdrängen mus-
ste, dass der rauschmittelkonsum noch nachweisbar
sein konnte (vgl. olg Frankfurt nzv 2010, 530;
olg karlsruhe Blutalkohol 49, 108).

Die anwendung dieser grundsätze veranlasste die
oberlandesgerichte zwar nicht dazu, die Betroffenen
freizusprechen. vielmehr hoben sie verurteilungen 
– wohl zumeist wegen eines Darstellungsmangels –
auf, verwiesen die sachen zurück und erlegten den
amtsgerichten auf, ergänzende Feststellungen insbe-
sondere zur Erkennbarkeit der fortdauernden Drogen-
wirkung oder zum zeitpunkt der rauschmittelaufnah-
me zu treffen (vgl. könig, nstz 2009, 425 m. n.). Es
kann jedoch als sicher gelten, dass diese Feststellun-
gen von den Tatgerichten fast nie getroffen werden
konnten und somit letztlich zu Freisprechungen führ-
ten. Dies dürfte der grund sein, warum im schrifttum
gerügt wurde, § 24a stvg drohe unter dem regime
der „längere-zeit-rechtsprechung“ „faktisch leer zu
laufen“, und es werde im sachwidrig privilegierten
umgang mit Drogen „vielleicht einfach ein wenig
wirklichkeitsfremd am schlechten gewissen des Be-
troffenen vorbeijudiziert“ (vgl. Tolksdorf, Dar 2010,
686).

zu einer übereinstimmenden Bestimmung des zei-
traums, ab dem ein kraftfahrer nicht mehr mit der Ein-
wirkung von cannabis rechnen muss, ist es nicht ge-
kommen. in einer überschlägigen gesamtschau ergibt
sich allerdings, dass einige obergerichte bei etwa 20
stunden von einer „längeren zeit“ ausgehen, nach
deren ablauf mit dem Thc-abbau gerechnet werden
kann (vgl. könig, nstz 2009, 425). so hat etwa das
olg Bremen (nzv 2006, 277) entschieden, an der
Fahrlässigkeit könne es zwar bei einem „mehrere Tage
zurückliegenden konsum“ fehlen, nicht aber bei einer
Thc-konzentration von 44 ng/ml und (nur) einer
nacht zwischen konsum und rauschfahrt. lägen zwi-
schen konsum und Fahrt 24 bis 28 stunden, könne bei
einem Thc-gehalt von 1,4 ng/ml zur Tatzeit nicht
ohne weiteres auf Fahrlässigkeit geschlossen werden
(vgl. olg Bremen Blutalkohol 51, 26). Ebenso hat
das olg celle (nzv 2009, 89) entschieden, als bei
einem Thc-gehalt von 2,7 ng/ml zwischen konsum
und Fahrtantritt 23 stunden lagen. Das olg hamm
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(Blutalkohol 49, 270) hat den rückschluss auf fahrläs-
sige Tatbegehung versagt, wenn nach dem konsum
„knapp ein Tag“ vergangen sei und bei der Fahrt der
Thc-gehalt im Blutserum 1,8 ng/ml betrage. Ebenso
hat der senat – durch den Einzelrichter – jüngst bei
einem Thc-gehalt von 4,7 ng/ml und einem zwischen
konsum und Fahrt liegenden zeitraum von „weniger
als 24 stunden“ entschieden (vrs 126, 109), bei 
1,5 ng/ml Thc und einer wirkzeit von 14 bis 18 stun-
den (Dar 2010, 274) sowie in einem weiteren Fall mit
einem Thc-gehalt von 1,8 ng/ml und einem konsum
„am vortag“, ohne dass hier die Tatzeit der Drogen-
fahrt bezeichnet worden wäre (senat nzv 2009, 572).
Desgleichen hat das olg karlsruhe (Blutalkohol 49,
108) den vom Tatrichter bei einem Thc-wert von 
6 ng/ml und einem zwei Tage vor dem Fahrtantritt lie-
genden konsum gezogenen rückschluss auf Fahrläs-
sigkeit beanstandet. schließlich hat das olg stuttgart
in einem obiter dictum bekundet, bei einer Tatzeit um
16.50 uhr und einem Thc-wert von 1,1 ng/ml dürfe
auf Fahrlässigkeit geschlossen werden, wenn das
rauschmittel „am abend oder in der nacht“ zuvor
konsumiert worden sei.

in vielen der den olg-Judikaten zugrunde liegen-
den Fällen konnte das amtsgericht keine Feststellun-
gen zum konsumzeitpunkt treffen. hier hat etwa das
olg Frankfurt (nzv 2010, 530) entschieden, dass 
bei einem Thc-messwert von 4,6 ng/ml nicht auf
Fahrlässigkeit geschlossen werden könne. Dieselben
Bedenken hatten das olg karlsruhe (vrr 2014, 
313 [= Ba 2014, 355] <volltext bei juris>) bei einem
Thc-wert von 1,5 ng/ml und das olg saarbrücken
(nJw 2007, 309) bei einem wert von 1,0 ng/ml.

d) Demgegenüber sind zuletzt obergerichtliche Ent-
scheidungen ergangen, welche in übereinstimmung
mit peter könig (in hentschel/könig/Dauer, 42. aufl.,
§ 24a stvg rn. 25b; Dar 2007, 626; 2010, 277
<anm. zu kg Dar 2010, 274>; nstz 2009, 425; vgl.
auch Janker in Burmann/hess/Jahnke/Janker, 22.
aufl., § 24a stvg rn. 7; nk-gvr/krumm, § 24a
stvg rn. 26, 28; Tolksdorf, Dar 2010, 686) die fak-
tische Beschränkung des Fahrlässigkeitsvorwurfs auf
die drei Fallgruppen ,zeitnaher konsum‘, ,hoher
Thc-wert‘ und ,Erkennbarkeit aufgrund besonderer
umstände‘ als zu eng ansehen (vgl. olg Bremen
nstz-rr 2014, 257 [= Ba 2014, 279]; olg Frankfurt
nstz-rr 2013, 47 [= Ba 2013, 28]; olg hamm
Blutalkohol 48, 288; mit Einschränkung auch olg
stuttgart Dar 2011, 218). in diesen Judikaten sind die
sich aus der gefährlichkeit des straßenverkehrs und
dem Erfordernis effektiven rechtsgüterschutzes erge-
benden besonders hohen sorgfaltsanforderungen be-
tont worden, die jedem rauschmittelkonsumenten
eine pflicht auferlegen, sich gewissenhaft und gründ-
lich über die wirkdauer von Drogen zu informieren
und bei verbleibenden unklarheiten die Fahrt zu unter-
lassen.

e) Dem folgt der senat. an seiner rechtsprechung,
einem Betroffenen, dessen cannabiskonsum „längere
zeit“ (Dar 2010, 274: 14 bis 18 stunden) zurückliegt,

könne ohne hinzutreten besonderer umstände kein
Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden, hält er nicht
fest. im regelfall besteht für den Tatrichter kein an-
lass, an der sorgfaltspflichtverletzung und dem sub-
jektiven sorgfaltsverstoß zu zweifeln, wenn der analy-
tische grenzwert bei der Fahrt erreicht wird. Denn
nach § 24a abs. 3 stvg handelt bereits fahrlässig, wer
nach dem konsum berauschender mittel ein kraftfahr-
zeug führt, ohne sich sicher sein zu können, dass der
rauschmittelwirkstoff noch nicht vollständig unter
den analytischen grenzwert abgebaut ist (anschluss
an olg Bremen nstz-rr 2014, 257). kann der kon-
sument die sicherheit nicht gewinnen, so darf er kein
kraftfahrzeug führen.

aa) Die sich aus §§ 10, 11 abs. 2 owig ergebenden
sorgfaltsanforderungen leiten sich aus dem allgemei-
nen und in § 1 abs. 2 stvg lediglich klarstellend nor-
mierten verbot ab, andere zu schädigen (neminem
laede). Je größer das risiko einer gefährdung und je
schützenswerter das rechtsgut ist, desto höher sind die
sorgfaltsanforderungen (vgl. Bgh nJw 1991, 501;
olg Bremen nstz-rr 2014, 257). Da § 24a stvg
als abstrakte gefährdungsordnungswidrigkeit wichti-
ge rechtsgüter wie leben, gesundheit und Eigentum
der verkehrsteilnehmer schützt (vgl. Bverfg nJw
2005, 349) und die gefahren im straßenverkehr, wo
nachlässigkeiten und irrtümer zu folgenschweren un-
fällen führen, besonders hoch sind, sind auch die sorg-
faltsanforderungen besonders streng (lk-könig,
stgB 11. aufl., § 315c rn. 66). Folgerichtig muss
sich ein kraftfahrer vor Fahrtantritt nicht nur über die
verkehrssicherheit seines Fahrzeugs (§ 23 stvo) und
seiner ladung (§ 22 stvo), sondern auch über seine
körperliche und geistige leistungsfähigkeit (§ 2 abs. 1 
Fev; § 31 abs. 1 stvzo; auch §§ 315c, 316 stgB) 
sicher sein. hat er diese sicherheit nicht, weil er zum
Beispiel die verkehrssicherheit eines Fahrzeugs (vgl.
Bgh nJw 1967, 211) oder die wirkdauer eines medi-
kaments oder einer Droge (vgl. olg Frankfurt, Be-
schluss vom 4. november 1975 – 2 ss 493/75 – <red.
leitsatz: vm 1976, nr. 19>; olg hamm Blutalkohol
48, 288) nicht beurteilen kann, so muss er sich erkun-
digen. wie weit in Bezug auf die technische verkehrs-
sicherheit von kraftfahrzeugen die sorgfaltspflichten
im straßenverkehr gehen, zeigt eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs, in der von einer allgemeinen ver-
pflichtung ausgegangen wird, „vor antritt der Fahrt
die sicherheit des Fahrzeugs und damit die wirksam-
keit der Bremsanlage zu überprüfen“; selbst bei einem
entliehenen Fahrzeug müssen zumindest noch dahin-
gehende Erkundigungen beim halter eingeholt werden
(vgl. Bgh nJw 1967, 211). in Bezug auf die körperli-
che und geistige leistungsfähigkeit ist entschieden
worden, dass eine Fahrt unterbleiben muss, wenn die
gefahr eines epileptischen anfalls (vgl. Bgh nJw
1995, 795 [= Ba 1995, 290]) und wenn kurz nach
einem herzinfarkt die gefahr eines rückfalls besteht
(vgl. lg heilbronn vrs 52, 188). Entsprechendes ist
für Ermüdung (Bgh versr 1959, 445 und 1967, 808)
sowie für eingeschränktes sehvermögen (vgl. Bgh Jz
1968, 103; nJw 1974, 948) entschieden worden. vor
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längerer zeit ist sogar von Fahrlässigkeit ausgegangen
worden, als ein kraftfahrer trotz heuschnupfens am
verkehr teilgenommen hat (vgl. ag gießen nJw
1954, 612). Für altersbedingte auffälligkeiten hat der
Bundesgerichtshof (nJw 1988, 909) entschieden, ein
kraftfahrer sei verpflichtet, sich – gegebenenfalls
unter hinzuziehung eines arztes – zu vergewissern, ob
er eine Beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit noch
durch Erfahrung, routine und Fahrverhalten auszu-
gleichen vermag. Für medikamente gilt, dass ein
kraftfahrer die gebrauchsanweisung des eingenom-
men medikaments beachten muss (vgl. olg Braun-
schweig Dar 1964, 170; olg köln vrs 32, 349).
kann er die gewissheit der unbedenklichkeit nicht
herstellen, darf er am straßenverkehr nicht teilnehmen
(vgl. olg hamm Blutalkohol 48, 288). Tut er es den-
noch, so macht er sich nach § 315c stgB strafbar,
wenn sich die (konkrete) gefahr realisiert; kommt es
zu keiner konkreten gefährdung, so kann er sich, wenn
das medikament rauschmittel enthält, nach § 316
stgB strafbar machen oder nach § 24a stvg ord-
nungswidrig verhalten.

bb) unter Berücksichtigung dieser an der optimie-
rung des rechtsgüterschutzes ausgerichteten grund-
sätze verhält sich nach § 24a abs. 3 stvg fahrlässig,
wer nach dem konsum berauschender mittel ein
kraftfahrzeug führt, ohne sich sicher sein zu können,
dass der rauschmittelwirkstoff noch nicht vollständig
unter den analytischen grenzwert abgebaut ist.

aaa) Ein cannabiskonsument kann in der regel
nicht exakt beurteilen, welche zeit vergehen muss bis
der wirkstoff Thc in seinem Blutserum unter den ana-
lytischen grenzwert sinkt. im gegensatz zum alkohol
verläuft der abbau nicht linear, sondern komplex. Er
ist von einer vielzahl von Faktoren abhängig, die dem
konsumenten bekannt – z. B. in der regel das äußere
Drogenaufnahmegeschehen – oder unbekannt – z. B.
meist die chemische Quantifizierung des konsums –
sein können. Eine zuverlässige Formel zur Berech-
nung des abbaus existiert nicht (vgl. dazu ausführlich
senat Dar 2010, 274; 2013, 390; svr 2012, 235 
[= Ba 2010, 245] <volltext bei juris>; olg Bremen
nstz-rr 2014, 257). in den Fachkreisen wird demzu-
folge von unterschiedlich langen nachweisdauern be-
richtet. so heißt es etwa in einer von der Bundesregie-
rung in auftrag gegebenen und seit mindestens 2009
auf der homepage des Bundesgesundheitsministeri-
ums abrufbaren studie: „problematisch für die Festle-
gung von abstinenzfristen zwischen konsumende und
der Teilnahme am straßenverkehr (…) ist die unge-
klärte Frage, wie lange nachwirkungen bei den wahr-
nehmungs-, reaktions- und leistungseinschränkun-
gen wirksam sind. Die Fristen liegen in der regel bei
24 stunden (nach einmaligem konsum), können aber
bei intensiven konsumenten bis zu vier wochen betra-
gen“ (vgl. simon/sonntag/Bühringer/ kraus, canna-
bisbezogene störungen, www.bundesgesundheitsmi-
nisterium.de).

kommt der cannabiskonsument der ihm obliegen-
den allgemeinen Erkundigungspflicht nach, wird er
daher zwar erfahren, dass – etwa bei mäßigem und ein-

maligem konsum – der Thc-wert mit einiger wahr-
scheinlichkeit binnen 24 stunden nach konsumende
unter 1,0 ng/ml im Blutserum gesunken sein kann. 
sicher sein kann er sich angesichts des beschriebenen
komplexen abbaugeschehens jedoch nicht. Bei dieser
sachlage, dass nämlich zweifel daran bleiben, ob das
beabsichtigte Tun gefährlich und rechtswidrig ist,
kennt die strafrechtliche Dogmatik nur eine rechtsfol-
ge: Der Betroffene muss von dem verhalten abstand
nehmen (vgl. nur roxin, strafrecht aT 4. aufl., § 24
rn. 36). Daraus folgt, dass sich ein rauschmittelkon-
sument nur dann in den straßenverkehr begeben darf,
wenn er sich der gefahrlosigkeit seiner Fahrt gewiss
sein kann. vertraut er hingegen auf ungewisser grund-
lage auf den abbau der Droge und verwirklicht sich
sein Einschätzungsrisiko, so handelt er objektiv und
subjektiv fahrlässig (vgl. olg hamm Blutalkohol 48,
288; ag nördlingen Blutalkohol 43, 47; könig, 
nstz 2009, 425; göhler/gürtler, owig 17. aufl., 
§ 11 rn. 26).

bbb) zu einer abschwächung dieses strengen sorg-
faltsmaßstabs gibt § 24a abs. 3 stvg keinen anlass.
Ein cannabiskonsument muss damit rechnen, dass in
seinem Blutserum auch noch längere zeit nach der
Einnahme eine über dem analytischen grenzwert lie-
gende Thc-konzentration nachweisbar ist. Er kann
sich auch nach längerer karenzzeit nicht darauf beru-
fen, dies sei so unwahrscheinlich, dass ihm eine sorg-
faltspflichtverletzung nicht mehr vorgeworfen werden
könne. zwar ist anerkannt, dass nicht jede gefahr
grundlage einer Fahrlässigkeitszurechnung sein kann,
und es liegt auf der hand, dass die wahrscheinlichkeit,
sich nach § 24a stvg ordnungswidrig zu verhalten,
mit jeder nach dem rauschmittelkonsum vergehenden
stunde sinkt. ob auch bei solcherart zuletzt erheblich
verminderter wahrscheinlichkeit der rechtsgutsver-
letzung ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden
kann, hängt in erster linie von der sozialen Bedeutung
des riskanten verhaltens ab (vgl. roxin, a. a. o., § 24
rn. 39). Bei sozial anerkannten handlungen werden
geringe risiken toleriert, bei sozial missbilligenswer-
ten, unnützlichen handlungen (etwa bei wilden mo-
torradfahrten) kann jedes messbare risiko eine Fahr-
lässigkeitsahndung tragen (vgl. roxin, a. a. o.).

Der konsum von cannabis, so verbreitet er auch
sein mag, kann nicht als sozial gebilligt oder rechtlich
anerkannt gelten. Der unerlaubte Erwerb von canna-
bis ist strafbewehrt (§ 29 abs. 1 nr. 1 Btmg). Das
Bundesverfassungsgericht hat wegen der von der
Droge und dem Drogenhandel ausgehenden gefahren
für den Einzelnen und die allgemeinheit die „gesetz-
geberische konzeption“, den gesamten umgang mit
cannabisprodukten (mit ausnahme des konsums
selbst) einer umfassenden staatlichen kontrolle zu
unterwerfen, verfassungsrechtlich gebilligt (vgl.
Bverfg Blutalkohol 43, 37). Der konsum von canna-
bis erscheint damit keinesfalls als sozial akzeptiert und
nicht einmal als sozial neutral, sondern auch und gera-
de wegen des hohen potentials für psychische ab-
hängigkeit (vgl. möller in hettenbach/kahlus/möller/
uhle, Drogen und straßenverkehr 2. aufl., § 3 rn. 126) 
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als gesellschaftlich problematisch. Der Fahrtantritt
kann somit auch „längere zeit“ nach dem konsum
nicht als „erlaubtes risiko“ (vgl. Binding, Die normen
und ihre übertretung Band 4, 433; roxin, strafrecht
aT 4. aufl., § 11 rn. 65; kraatz, Dar 2011, 1) und
schon gar nicht als sozialadäquat gelten.

Es kann offen bleiben, ob man im hinblick auf die
gesetzgeberische konzeption der reglementierung
und weitgehenden pönalisierung des umgangs mit
cannabis den rechtsgedanken der ingerenz für eine
verschärfung des sorgfaltsmaßstabs heranziehen müs-
ste. Bereits im ansatz entfällt jedenfalls jeder anerken-
nenswerte grund, den Drogen konsumierenden ver-
kehrsteilnehmer bei der Bestimmung des von ihm zu
beachtenden sorgfaltsmaßstabs zu privilegieren (vgl.
auch olg Bremen nstz-rr 2014, 257; Tolksdorf
Dar 2010, 686).

ccc) Eine Einschränkung des strengen sorgfalts-
maßstabs ergibt sich auch nicht aus dem verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz oder dem gesichtspunkt der unzu-
mutbarkeit normgemäßen verhaltens. zwar verlangt 
§ 24a stvg nach den hier vertretenen grundsätzen
von dem Drogenkonsumenten, dass er kein kraftfahr-
zeug führen darf, solange er nicht ganz sicher sein
kann, dass der wirkstoff unter den analytischen grenz-
wert gesunken ist. Diese sicherheit wird der einmalige
konsument – je nach intensität des allenfalls ihm be-
kannten konsums – erst nach mehreren Tagen haben
können, der gelegenheitskonsument wird noch länger
zuwarten müssen, und der Dauer- und langzeitkonsu-
ment wird diese sicherheit angesichts der Eigenart,
dass sich Thc im Fettgewebe ablagert und erst bei ab-
stinenz wieder ausgeschieden wird (vgl. skopp u. a.,
archiv für kriminologie 212, 83; 228, 46; Berr/krau-
se/sachs, Drogen im straßenverkehrsrecht, 2007, 122,
152), ohne Enthaltsamkeit nie gewinnen können.
schon wegen des durch § 24a stvg geschützten über-
ragend wichtigen rechtsguts der sicherheit des stra-
ßenverkehrs ist ihm dieses normgemäße verhalten je-
doch ohne weiteres zuzumuten (vgl. olg Bremen
nstz-rr 2014, 257; könig, Dar 2010, 277 <anm.
zu kg Dar 2010, 274>).

unzutreffend wäre der Einwand, ein cannabiskon-
sument könne angesichts der uneinheitlichen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zum abbaugeschehen im
grunde nie gewissheit darüber erlangen, ob der wirk-
stoff vollständig verstoffwechselt ist. Denn jedenfalls
als ultima ratio hat er die nicht nur theoretische mög-
lichkeit, sein Blut in einem labor untersuchen zu las-
sen. Dass einem verkehrsteilnehmer, der an seinem
gesundheitlichen oder geistigen zustand ausfälle er-
kennt, zur sicherstellung seiner Fahrsicherheit ein
arztbesuch zugemutet werden kann, ist anerkannt
(vgl. Bgh nJw 1988, 909; für cannabis: olg Bre-
men nstz-rr 2014, 257: „Fachkundiger apotheker
oder mediziner“). Es besteht kein grund, einen kon-
sumenten von cannabis, dessen massive leistungsbe-
einträchtigungen im Bereich des zeitgefühls, der opti-
schen und akustischen wahrnehmung und des
reaktions- und konzentrationsvermögens belegt sind

und zur aufnahme in die anlage zu § 24a stvg ge-
führt haben, anders zu behandeln als etwa betagte ver-
kehrsteilnehmer, die ausfallerscheinungen zum an-
lass nehmen müssen, sich ihre Fahreignung ärztlich
bestätigen zu lassen (vgl. Bgh nJw 1998, 909). Dies
gilt umso mehr als der rauschgiftkonsument seinen
zustand in der regel absichtlich, nämlich zur Erzie-
lung des rauschs, herbeigeführt hat, während im ande-
ren Fall Beeinträchtigungen altersbedingt und damit
schicksalhaft auftreten.

ddd) Der Fahrlässigkeitsvorwurf kann auch nicht
unter dem gesichtspunkt entfallen, dass in früherer
rechtsprechung unzutreffend davon ausgegangen
oder zumindest der Eindruck erweckt worden ist, Thc
sei nur wenige stunden nach dem cannabiskonsum
nachzuweisen (diesen Einwand insgesamt anzwei-
felnd: könig, Dar 2010, 277 <anm. zu kg Dar
2010, 274>). als zumindest problematisch muss aller-
dings in diesem zusammenhang auch der Erläute-
rungstext gelten, den das landeskriminalamt (kompe-
tenzzentrum kriminaltechnik) standardisiert seinen
toxikologischen untersuchungsberichten unter dem
stichwort „interpretation“ beifügt. Darin heißt es:
„innerhalb eines zeitraums von zwei bis vier stunden
(teilweise bis zu sieben stunden) nach dem konsum
muss mit einer Beeinflussung gerechnet werden.“ Das
ist zwar nicht ganz falsch, erweckt aber den unzutref-
fenden Eindruck, mit einer „Beeinflussung“ (und
einem wirkstoffnachweis) sei nach mehr als sieben
stunden nicht mehr zu rechnen.

abgesehen davon, dass die urteilsfeststellungen
keinen hinweis darauf geben, der Betroffene könnte
sich mit der rechtsprechung oder den gutachten des
lka befasst haben, lässt die zitierte Jurisdiktion die
sorgfaltspflichtverletzung nicht entfallen, weil zuletzt
mehrere obergerichtliche Entscheidungen veröffent-
licht worden sind, die gerade nicht ausschlossen, dass
die Drogen mehrere Tage vor Fahrtantritt eingenom-
men worden waren (vgl. olg Bremen nstz-rr
2014, 257: olg hamm Blutalkohol 48, 288; olg
Frankfurt nzv 2010, 530). sollte sich der Betroffene
mit der zu § 24a stvg ergangenen rechtsprechung
befasst haben, konnte sich für ihn jedenfalls keine ge-
sicherte Erkenntnisgrundlage für die annahme erge-
ben, der cannabiswirkstoff sei vor Fahrtantritt abge-
baut.

eee) allerdings ist die Formulierung des amtsge-
richts, es sei „für jeden laien ohne weitere schwierig-
keiten feststellbar, wie lange der konsum von Thc im
körper nachweisbar ist“ missverständlich. seine wei-
teren überlegungen ergeben indes, dass der Tatrichter
keineswegs erklären wollte, die individuelle, auf den
Betroffenen bezogene nachweiszeit sei – gegebenen-
falls mit einer rückrechnungsformel – zu ermitteln.
vielmehr wird klargestellt, bereits eine überschlägige
internetrecherche ergebe, dass Thc häufig oder in ein-
zelnen Fällen noch wesentlich länger nachweisbar sei
als vom Betroffenen vermutet. sachlich nachvollzieh-
bar und rechtlich zutreffend geht das amtsgericht
damit davon aus, dass der Betroffene eine Feststel-
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lung, der wirkstoff des cannabis sei abgebaut, gerade
nicht sicher treffen konnte und daher darauf verzichten
musste, ein kraftfahrzeug zu führen.

nach allem hat das amtsgericht rechtsfehlerfrei den
Fahrlässigkeitsvorwurf erhoben und zutreffend davon
abgesehen, dem Betroffenen, der etwa 41 stunden
nach dem inhalativen und oralen konsum von canna-
bis darauf vertraute, das rauschmittel sei bis zur stra-
ßenverkehrsrechtlichen unbedenklichkeit abgebaut,
die gebotene größtmögliche sorgfalt zu attestieren.

3. auch die auf die allgemeine sachrüge hin sonst
noch gebotene nachprüfung des rechtsfolgenaus-
spruchs deckt keine rechtsfehler auf.

4. Der senat hat geprüft, ob die aufgeworfene
Frage, unter welchen voraussetzungen nach §§ 24a
abs. 3 stvg, 10 owig bei einer Drogenfahrt der vor-
wurf unbewusster Fahrlässigkeit erhoben werden
kann, dem Bundesgerichtshof vorzulegen ist (§§ 121
abs. 2 gvg, 79 abs. 3 satz 1 owig). Eine Diver-
genzvorlage ist aber nicht angezeigt, weil die bean-
standete „längere-zeit-rechtsprechung“ tatsächlich
eine Fülle von Einzelfallentscheidungen betrifft,
denen, wie auch hier, unterschiedliche Drogenaufnah-
megeschehen und zwischen konsum und Fahrt ver-
strichene zeiträume sowie auch sonst verschiedene
lebenssachverhalte zugrunde liegen. hinzu kommt,
dass sich in den letzten Jahren die möglichkeiten der
rauschgiftkonsumenten verbessert haben, Erkennt-
nisse über die komplexität des abbaugeschehens, das
für einen medizinischen laien in der regel nicht zu
antizipieren ist, zu erlangen. Der hier getroffenen se-
natsentscheidung liegen im vergleich zu früheren
olg-Entscheidungen somit auch insgesamt veränder-
te tatsächliche rahmenbedingungen zugrunde. Damit
ist die Frage, unter welchen voraussetzungen bei einer
Drogenfahrt der vorwurf unbewusster Fahrlässigkeit
erhoben werden kann, vorrangig im Tatsächlichen ver-
ankert; im kern ist es keine rechtsfrage (so wohl auch
olg Bremen nstz-rr 2014, 257; kritisch: anm. der
schriftleitung in nstz-rr 2014, 257), so dass es an
der abstraktionsfähigkeit und damit an der durch 
§ 121 abs. 2 gvg erforderten abweichung im rechts-
sinne fehlt.

04. 1. Allein der Umstand, dass auf den Betroffe-
nen Alkohol oder illegale Drogen einwirken, stellt
seine Einwilligungsfähigkeit in eine Blutentnahme
nicht grundsätzlich in Frage. Denn es reicht aus,
dass der Tatrichter davon überzeugt ist, dass der
Betroffene den mit der Blutentnahme verbundenen
körperlichen Eingriff und dessen Risiken über-
blicken konnte.

2. Ein Erfordernis, dass die Einwilligung des Be-
troffenen schriftlich zu erfolgen hat, ist weder § 81a
StPO noch allgemeinen Grundsätzen des Strafpro-
zessrechts zu entnehmen. Ob eine solche vorliegt,
unterliegt der freien Beweiswürdigung. 

3. Ein Verstoß der Ermittlungsbehörden gegen
die Dokumentations- und Begründungspflicht im

Falle der Anordnung einer Blutentnahme unter der
Annahme von Gefahr im Verzuge nach § 81a Abs. 2
StPO begründet kein Beweisverwertungsverbot.

kammergericht Berlin, 
Beschluss vom 9. oktober 2014 

– 3 ws (B) 507/14, 3 ws (B) 507/14-122 ss 147/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :

Die rechtsbeschwerde des Betroffenen gegen das
urteil des amtsgerichts Tiergarten vom 6. Juni 2014
wird nach §§ 79 abs. 3 satz 1 owig, 349 absatz 2
stpo verworfen.

Die sachrüge bleibt ohne Erfolg, weil die rechtsbe-
schwerde die dem Tatrichter vorbehaltene Beweiswür-
digung angreift, die keine rechtsfehler erkennen lässt.
Dies gilt insbesondere vor dem hintergrund, dass der
Betroffene bei der Einwilligung in die Blutentnahme
nicht die strafrechtlichen Folgen einer Blutalkohol-
messung, sondern nur den mit der Blutentnahme ver-
bundenen körperlichen Eingriff und dessen risiken
überblicken können muss; er muss noch nicht einmal
geschäftsfähig sein (vgl. schleswig-holsteinisches
olg nstz 2014, 55 [= Ba 2014, 115] m. w. n.;
meyer-goßner/schmitt, stpo 57. aufl. § 81a rn 3).
von der allerdings erforderlichen verstandesreife war
der Tatrichter, insbesondere im hinblick auf die Be-
kundungen des zeugen h., auf der grundlage tragfähi-
ger, verstandesmäßig einsichtiger Tatsachen in einer
weise überzeugt, die – ohnehin nur eingeschränkt zu-
gänglicher – rechtlicher überprüfung standhält.

Die verletzung des § 81a stpo wäre unter Beach-
tung der sich aus § 79 abs. 3 satz 1 owig i.v. m. 
§ 344 abs. 2 satz 2 stpo ergebenden anforderungen
mit der verfahrensrüge zu beanstanden gewesen. Das
ist nicht geschehen. unter anderem legt die rechtsmit-
telschrift nur auslassend den wortlaut der durch die
polizeilichen zeugen gefertigten Dokumentation zur
Belehrung über die Freiwilligkeit der Blutentnahme
und die Einwilligung dar. Ein Erfordernis, dass die
Einwilligung schriftlich zu erfolgen habe, ist weder 
§ 81a stpo noch allgemeinen grundsätzen des straf-
prozessrechts zu entnehmen. ob ein Betroffener be-
lehrt wurde und in die Blutentnahme eingewilligt hat,
ist vielmehr gegenstand der freien richterlichen Be-
weiswürdigung (§ 261 stpo). Davon zu trennen ist die
aus dem gebot effektiven rechtschutzes abgeleitete
verpflichtung der anordnenden Ermittlungsperson,
ihre Entscheidung, unter annahme von gefahr in ver-
zug nach § 81a abs. 2 stpo eine Blutentnahme anzu-
ordnen, schriftlich zu dokumentieren und zu begrün-
den (vgl. BverfgE 103, 142, 156 ff.). Das von der
rechtsbeschwerde geforderte Beweisverwertungsver-
bot könnte aber auch ein solcher Dokumentationsver-
stoß nicht bewirken (vgl. Bgh nstz-rr 2007, 
242; nstz 2005, 392; Brandenburgisches olg, Be-
schluss vom 16. Juni 2010 – (1) 53 ss 68/10 (34/10) –
juris), was auch verfassungsrechtlich nicht zu bean-
standen ist (vgl. Bverfg nJw 2008, 3053 [= Ba 2008,
386]).
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05. 1. Zur vorsätzlichen Tatbegehung der Trun-
kenheit im Verkehr, wenn dem Angeklagten wegen
seiner konkreten Alkoholisierung das Führen eines
Kraftfahrzeugs verboten worden ist.

2. Die Feststellung, auf den Angeklagten habe
eine „maximale Blutalkoholkonzentration von 1,6
Promille“ eingewirkt, belegt keine absolute Fah-
runsicherheit.

3. Zu den erforderlichen Feststellungen bei einer
Verurteilung nach § 315c Abs. 1 Nr. 1 a und Nr. 2 b
StGB.

4. Zu den erforderlichen Feststellungen bei einer
Verurteilung nach § 315b Abs. 1 Nr. 3 StGB (Zu-
fahren auf Polizeibeamten).

5. Zu den Konkurrenzen der Verkehrsvergehen 
(§§ 315b Abs. 1 Nr. 3, 315c Abs. 1 Nr. 1 a, Nr. 2 b, 
Abs. 3 Nr. 1, 316 Abs. 1 StGB).

kammergericht Berlin,
Beschluss vom 22. august 2014 

– (3) 121 ss 106/14 (67/14) –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Tiergarten hat den angeklagten

wegen Beleidigung, vorsätzlicher Trunkenheit im ver-
kehr, gefährlichen Eingriffs in den straßenverkehr in
Tateinheit mit vorsätzlicher gefährdung des straßen-
verkehrs und versuchter gefährlicher körperverletzung
sowie wegen widerstands gegen vollstreckungsbeamte
in Tateinheit mit Beleidigung und köperverletzung zu
einer gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und vier
monaten verurteilt. zugleich hat es dem angeklagten
die Fahrerlaubnis entzogen, seinen Führerschein einge-
zogen und der verwaltungsbehörde untersagt, vor ab-
lauf von 36 monaten eine neue Fahrerlaubnis zu ertei-
len. gegen das urteil hat der angeklagte – zunächst
allgemein formuliert – rechtsmittel eingelegt, das er
sodann als revision bezeichnet hat. mit ihr erhebt er
die allgemeine sachrüge und beanstandet u. a. den
schuldspruch wegen Beleidigung und wegen der ver-
kehrsvergehen. auf die sachrüge ist das angefochtene
urteil hinsichtlich der verurteilung wegen vorsätz-
licher Trunkenheit im verkehr (Tatkomplex 2) und
wegen gefährlichen Eingriffs in den straßenverkehr in
Tateinheit mit vorsätzlicher gefährdung des straßen-
verkehrs und versuchter gefährlicher körperverletzung
(Tatkomplex 3) im schuld- und rechtsfolgenausspruch
aufzuheben, die verurteilung wegen widerstands
gegen vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidi-
gung und körperverletzung (Tatkomplex 4) ist im
rechtsfolgenausspruch aufzuheben. im übrigen ist das
rechtsmittel im sinne des § 349 abs. 2 stpo unbe-
gründet, so dass die verurteilung wegen Beleidigung
(Tatkomplex 1) mit ihrer rechtsfolge und die verurtei-
lung wegen widerstands gegen vollstreckungsbeamte
in Tateinheit mit Beleidigung und körperverletzung
(Tatkomplex 4) im schuldspruch Bestand haben.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
1. Die verurteilung wegen Beleidigung zum nach-

teil der polizeibeamten r. und k. ist frei von rechts-
fehlern. (…)

2. Der schuldspruch wegen widerstands gegen
vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Beleidigung
und körperverletzung (Tatkomplex 4) ist gleichfalls
frei von rechtsfehlern. (…)

3. keinen Bestand hat der schuldspruch wegen vor-
sätzlicher Trunkenheit im verkehr (Tatkomplex 2)
sowie wegen gefährlichen Eingriffs in den straßenver-
kehr in Tateinheit mit vorsätzlicher gefährdung des
straßenverkehrs und versuchter gefährlicher körper-
verletzung (Tatkomplex 3).

a) allerdings hat der senat bei der verurteilung
wegen Trunkenheit im verkehr im gegensatz zur ge-
neralstaatsanwaltschaft keine Bedenken gegen die an-
nahme grundsätzlich vorsätzlicher Tatbegehung. Denn
ausweislich der Feststellungen haben die polizeibeam-
ten den angeklagten vor Fahrtantritt auf seine „alko-
holisierung und mangelnde Fahrtüchtigkeit hingewie-
sen“. in der Beweiswürdigung heißt es sogar, die
polizeibeamtin r. habe bekundet, dem angeklagten
sei wegen seiner alkoholisierung „verboten worden,
mit dem auto zu fahren“. Dass der angeklagte infolge
seiner alkoholisierung nicht in der lage gewesen
wäre, dies zu verstehen, ist im urteil nicht ausdrück-
lich festgestellt, und es ergeben sich auch keine ander-
weitig darauf hindeutenden umstände.

Die verurteilung wegen Trunkenheit im verkehr be-
gegnet jedoch insoweit durchgreifenden rechtlichen
Bedenken, als das amtsgericht mitteilt, auf den ange-
klagten habe „zur Tatzeit“ eine „maximale Blutalko-
holkonzentration von 1,6 promille“ eingewirkt. zum
einen ergibt sich aus dieser Feststellung schon gar
nicht, dass der angeklagte absolut fahrunsicher war,
denn die Formulierung lässt es auch als denkbar er-
scheinen, dass auf den angeklagten eine Blutalkohol-
konzentration von weniger als 1,1 promille einwirkte.
Darüber hinaus bleibt auch offen, aus welchen um-
ständen sich die Feststellung einer „maximalen Blutal-
koholkonzentration von 1,6 promille“ ergibt.

Die generalstaatsanwaltschaft führt insoweit zu-
treffend aus:

„Da vorliegend jedoch die anknüpfungstatsa-
chen, auf die die Berechnung der Blutalkoholkon-
zentration gestützt wird, namentlich die entspre-
chenden zeitangaben, die werte der Blut-
alkoholuntersuchung und die modalitäten der
rückrechnung nicht mitgeteilt werden, ist nicht
nachvollziehbar, wie das amtsgericht zu dem
Bak-wert von maximal 1,6 promille gekommen
ist.“

b) keinen Bestand haben kann auch die verurtei-
lung wegen gefährlichen Eingriffs in den straßenver-
kehr in Tateinheit mit vorsätzlicher gefährdung des
straßenverkehrs und versuchter gefährlicher körper-
verletzung nach §§ 315b abs. 1 nr. 3, 315c abs. 1 
nr. 1 a und nr. 2 b, abs. 3 nr. 1, 224 abs. 1 nr. 2, 52,
22, 23 stgB (Tatkomplex 3).

aa) wie sich aus der rechtlichen würdigung und aus
der liste der angewendeten strafvorschriften ergibt,
hat das amtsgericht § 315c stgB in zwei Tatbestands-
alternativen als verwirklicht angesehen, nämlich als
gefährdung des straßenverkehrs infolge Trunkenheit
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(§ 315c abs. 1 nr. 1 a stgB) und als gefährdung des
straßenverkehrs infolge falschen überholens oder
sonstigen falschen Fahrens bei überholvorgängen 
(§ 315c abs. 1 nr. 2 b stgB).

aaa) Die verurteilung wegen gefährdung des stra-
ßenverkehrs infolge Trunkenheit (§ 315c abs. 1 nr. 1 a 
stgB) leidet unter den oben (ziffer 3 a) bezeichneten
rechtsfehlern im Bereich der Feststellungen und der
Beweiswürdigung.

bbb) Die Feststellungen tragen auch eine verurtei-
lung wegen gefährdung des straßenverkehrs nach 
§ 315c abs. 1 nr. 2 b, abs. 3 nr. 1 stgB nicht. Die
rechtliche würdigung lässt nicht erkennen, durch wel-
ches verhalten das amtsgericht welche Tatbestandsal-
ternative als erfüllt angesehen hat. Der senat vermutet,
dass das amtsgericht in einem Teil der polizeiflucht
(„Entgegenkommende Fahrzeuge mussten stark ab-
bremsen und hart nach rechts gelenkt werden, um eine
sonst unvermeidliche kollision zu verhindern“) so-
wohl den Tatbestand des § 315c abs. 1 nr. 2 b stgB
als auch jenen nach § 315c abs. 1 nr. 1 a stgB erfüllt
gesehen hat. Eine konkrete gefahr für leib und leben
anderer oder für bedeutende sachwerte ist hierdurch
jedoch nicht festgestellt. Einzelheiten zur art der kon-
kreten Begegnung der Fahrzeuge werden nicht mitge-
teilt, weshalb sich die vom amtsgericht weiter ge-
brauchte Formulierung, ohne das ausweichen „wäre
es zu einem schweren unfall gekommen“, als bloße
Bewertung erweist, die einer hinreichenden Tatsa-
chengrundlage gerade entbehrt (vgl. Bgh Ja 2014,
72).

bb) Die Feststellungen tragen auch nicht die verur-
teilung wegen gefährlichen Eingriffs in den straßen-
verkehr nach § 315b abs. 1 nr. 3 stgB. (…)

4. Durchgreifenden rechtlichen Bedenken begegnet
auch die annahme, das vergehen der Trunkenheit im
verkehr (§ 316 abs. 1 stgB) und die weiteren ver-
kehrsvergehen (§§ 315b abs. 1 nr. 3, 315c abs. 1 
nr. 1 a, nr. 2 b, abs. 3 nr. 1 stgB) stünden im ver-
hältnis der Tatmehrheit (§ 53 stgB). Die urteilsfest-
stellungen lassen keine dies rechtfertigende zäsur zwi-
schen dem vergehen der Trunkenheit im verkehr
(Tatkomplex 2) und dem anschließenden zufahren auf
die polizeibeamtin sowie der diesem nachfolgenden
polizeiflucht (Tatkomplex 3) erkennen. vielmehr wei-
sen die Feststellungen aus, dass der angeklagte, nach-
dem er in alkoholbedingt fahrunsicherem zustand los-
gefahren war, auf die auf die Fahrbahn getretene
zeugin w. zugefahren ist. selbst wenn das amtsge-
richt seinem Erkenntnis die schilderung der zeugin w.
zugrunde gelegt hat, der angeklagte habe mit seinem
Fahrzeug nochmals (kurz) angehalten, könnte diese
flüchtige unterbrechung die annahme einer sich hier-
an anschließenden sachlich-rechtlich neuen Tat nicht
rechtfertigen.

5. Darüber hinaus begegnet die strafzumessung im
Tatkomplex 4 durchgreifenden Bedenken, weil den
urteilsgründen nicht entnommen werden kann, ob sich
das amtsgericht mit der – lediglich erwähnten – vor-
schrift des § 47 abs. 1 stgB näher befasst und erkannt

hat, dass die verhängung von Freiheitsstrafen unter
sechs monaten nur ausnahmsweise und als letztes
mittel verhängt werden soll (std. rspr. des kg, vgl.
etwa Beschluss vom 4. oktober 2013 – (3) 121 ss
123/13 (131/13) – m. w. n.). kurze Freiheitsstrafen
dürfen nur verhängt werden, wenn aufgrund einer ge-
samtwürdigung aller die Tat und den Täter kennzeich-
nenden umstände auf sie nicht verzichtet werden kann
(vgl. kg a. a. o.). Dabei liegen besondere umstände in
der Tat oder in der persönlichkeit des Täters dann vor,
wenn entweder bestimmte Tatsachen die konkrete Tat
von den durchschnittlichen gewöhnlich vorkommen-
den Taten gleicher art unterscheiden oder wenn be-
stimmte Eigenschaften oder verhältnisse bei dem
Täter einen unterschied gegenüber dem durchschnitt-
lichen Täter derartiger strafbarer handlungen begrün-
den (vgl. kg, Beschluss vom 5. april 2000 – (4) 1 ss
35/00 (27/00) –). Das vorliegen dieser ausnahmevor-
aussetzungen bedarf in der regel einer besonderen Be-
gründung (vgl. kg, Beschluss vom 4. oktober 2013 –
(3) 121 ss 123/13 (131/13) –). Diesen anforderungen
wird das angefochtene urteil nicht gerecht, weil das
amtsgericht die unerlässlichkeit der verhängung der
kurzen Freiheitsstrafe, sei es aus spezial- oder general-
präventiven gründen, nicht erörtert hat.

6. schließlich weist der senat darauf hin, dass das
verschlechterungsverbot einer schuldspruchänderung
zuungunsten des angeklagten nicht entgegensteht
(vgl. Bghst 14, 5), so dass wegen des Tatkomplexes 3
eine verurteilung wegen eines besonders schweren
Falls des widerstands gegen vollstreckungsbeamte
nach § 113 abs. 2 nr. 1, 52 stgB nahe liegt, wenn das
amtsgericht im neuen rechtsgang ähnliche Feststel-
lungen trifft.

06. 1. Gegen die von der Berufungskammer an-
geordnete vorläufige Entziehung der Fahrerlaub-
nis ist das Rechtsmittel der Beschwerde auch wäh-
rend des laufenden Revisionsverfahrens gegen das
die Fahrerlaubnisentziehung anordnende Beru-
fungsurteil zulässig (Aufgabe der bisherigen Se-
natsrechtsprechung).

2. Die Prüfungskompetenz des Beschwerdege-
richtes unterliegt dann keiner generellen Ein-
schränkung in dem Sinne, dass neue Tatsachen und
Beweismittel oder eine vom Tatgericht abweichen-
de Tatsachenbeurteilung durch den Revisionsfüh-
rer außer Betracht zu bleiben haben (gegen: Thü-
ringer Oberlandesgericht, Beschluss vom 31. Juli
2008, 1 Ws 315/08; Kammergericht Berlin, Be-
schluss vom 14. März 2006, 1 AR 231/06 – 1 Ws
101/06).

3. Das schriftlich abgefasste und mit der Revi-
sion angegriffene Berufungsurteil entfaltet für die
anzustellende Beurteilung, ob dringende Gründe
im Sinne des § 111a Abs. 1 S. 1 StPO vorliegen, eine
mindestens indizielle Wirkung jedenfalls dann,
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wenn es für diese Beurteilung eine geeignete
Grundlage darstellt.

oberlandesgericht hamm, 
Beschluss vom 11. september 2014 – 3 ws 303/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
auf antrag der staatsanwaltschaft Detmold erließ

das amtsgericht Detmold einen strafbefehl gegen den
angeklagten wegen fahrlässiger Trunkenheit im ver-
kehr, verhängte eine geldstrafe und erließ maßregel-
anordnungen gem. §§ 69, 69a stgB. nach Einspruch
des angeklagten verurteilte das amtsgericht ihn
wegen Führens eines kraftfahrzeugs im straßenver-
kehr mit einer Blutalkoholkonzentration von mehr als
0,5 promille zu einer geldbuße von 500,– €. Es ver-
mochte die voraussetzungen einer straftat gemäß 
§ 316 abs. 1, abs. 2 stgB nicht festzustellen, sah von
einer verurteilung insoweit und maßregelanordnun-
gen gem. §§ 69, 69a stgB ab. auf die Berufung der
staatsanwaltschaft verurteilte das landgericht Det-
mold den angeklagten am 22. Juli 2014 wegen fahr-
lässiger Trunkenheit im verkehr zu einer geldstrafe,
entzog ihm die Fahrerlaubnis, zog seinen Führerschein
ein und wies die verwaltungsbehörde an, ihm vor ab-
lauf von neun monaten keine neue Fahrerlaubnis zu
erteilen. mit Beschluss vom selben Tage entzog es
dem angeklagten gemäß § 111a stpo die Fahrerlaub-
nis vorläufig, woraufhin der angeklagte noch in der
sitzung seinen Führerschein überreichte.

mit schriftsätzen vom 24. Juli 2014 legte der ange-
klagte einerseits gegen den zuletzt genannten Be-
schluss Beschwerde und andererseits gegen das urteil
revision ein.

mit der revision ist der senat zwar gegenwärtig
ebenfalls befasst; sie ist aber anders als die Beschwer-
de noch nicht zur Entscheidung reif.

Die generalstaatsanwaltschaft hat beantragt, die
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
1. Die Beschwerde ist zulässig.
a) gegen die von der Berufungskammer angeordne-

te vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis ist das
rechtsmittel der Beschwerde auch während des lau-
fenden revisionsverfahrens gegen das die Fahrerlaub-
nisentziehung anordnende Berufungsurteil uneinge-
schränkt zulässig.

Die Frage der zulässigkeit einer Beschwerde gegen
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis, die von
der Berufungskammer im rahmen der Berufungs-
hauptverhandlung ausgesprochen oder bestätigt wird,
wird in der rechtsprechung unterschiedlich beantwor-
tet. mit Beschluss vom 1. april 1996 (3 ws 166/96)
hat der senat eine solche ohne prüfung der vorausset-
zungen des § 111a stpo verworfen. Die Frage, ob
dringende gründe i. s. d. § 111a stpo vorlägen, hänge
in diesem verfahrensstadium nur noch davon ab, ob
die Entscheidung über die Entziehung der Fahrerlaub-
nis gem. § 69 stgB unter revisionsrechtlichen ge-
sichtspunkten Bestand habe. Eine prüfung des sach-

verhalts in tatsächlicher hinsicht könne nach Erlass
des Berufungsurteils nicht mehr stattfinden; andern-
falls werde die struktur des revisionsverfahrens
unterlaufen. Diese rechtsprechnung wird auch von
anderen obergerichten mit der genannten Begründung
vertreten; ferner gehe die zulässigkeit der Beschwerde
mit der gefahr divergierender Entscheidungen einher
(vgl. olg hamm, Beschluss vom 17. mai 1996, 2 ws
187/96, nstz-rr 1996, 267; Beschluss vom 2. märz
1999, 4 ws 78/99; olg Brandenburg, Beschluss vom
25. Januar 1996, 2 ws 249/95, nstz-rr 1996, 170;
olg Düsseldorf, Beschluss vom 9. august 1995, 
3 ws 436/95, nzv 1995, 459 <olg Düsseldorf
09.08.1995 – 3 ws 436/94> [= Ba 1996, 54]).

b) abweichend von dieser rechtsprechung sieht
der senat diese argumentation schon nicht in allen
möglichen konstellationen als tragfähig an.

sind etwa revision und Beschwerde gleichzeitig
entscheidungsreif, wird die Beschwerde bei verwer-
fung der revision gegenstandslos. grundlage für die
Entziehung ist dann nicht (mehr) die mit der Be-
schwerde angegriffene vorläufige Entscheidung gem.
§ 111a stpo, sondern das rechtskräftige urteil.

Führt hingegen die revision zur aufhebung des an-
gefochtenen urteils, besteht kein Bedürfnis für die
Einschränkung der Beschwerdemöglichkeit. im gegen-
teil: rechtfertigen bereits die getroffenen Feststellun-
gen des urteils eine Entziehung der Fahrerlaubnis
nicht, besteht demgegenüber sogar eine notwendig-
keit auch die von der revision nicht erfasste vorläufi-
ge Entziehung prüfen zu können.

ausschließlich in Fällen, in denen die Beschwerde
zeitlich vor der revision zur Entscheidung reif ist,
haben danach die zuvor genannten Erwägungen eine
Berechtigung. auch sie vermögen allerdings nicht zu
überzeugen. zwar besteht die möglichkeit divergie-
render Entscheidungen; diese steht aber schon deshalb
der in § 304 abs. 1 stpo vorgesehenen zulässigkeit
der Beschwerde nicht entgegen, weil eine solche mit
vorabentscheidungen notwendigerweise einhergeht
und diese mithin vom gesetz ausdrücklich als hin-
nehmbar angesehen wird.

c) Die prüfungskompetenz des senats als Be-
schwerdegericht unterliegt hier trotz des anhängigen
revisionsverfahrens keiner generellen Einschränkung
in dem sinne, dass neue Tatsachen und Beweismittel
oder eine vom Tatgericht abweichende Tatsachenbeur-
teilung durch den revisionsführer außer Betracht zu
bleiben haben (olg Düsseldorf, Beschluss vom 11.
november 1999, 2 ws 348/99, nstz-rr 2000, 240 
[= Ba 2000, 381]; a. a.: Thüringer oberlandesgericht,
Beschluss vom 31. Juli 2008, 1 ws 315/08; kg, Be-
schluss vom 14. märz 2006, 1 ar 231/06-1 ws
101/06; kg, Beschluss vom 11. april 2001, 1 ar
371/01-3 ws 198/01 [Ba 2001, 378]). Denn auch eine
grundsätzliche Bindung des Beschwerdegerichts an
revisionsrechtliche Beurteilungskriterien findet im
gesetz keine stütze (vgl. olg Düsseldorf, a. a. o.).

allerdings entfaltet das schriftlich abgefasste und
mit der revision angegriffene urteil für die anzustel-
lende Beurteilung, ob dringende gründe im sinne des
§ 111a abs. 1 s. 1 stpo vorliegen, eine zumindest in-
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dizielle wirkung jedenfalls dann, wenn dieses urteil für
diese Beurteilung eine geeignete grundlage darstellt.
Diese situation ist vergleichbar mit Fällen, in denen
nach Durchführung einer hauptverhandlung über eine
haftbeschwerde zu entscheiden ist. auch in diesen Fäl-
len besteht in Ermangelung besserer Erkenntnismög-
lichkeiten des Beschwerdegerichts eine Bindung an die
tatsächlichen Feststellungen im angegriffenen urteil
(hk/posthoff, stpo, 5. aufl., § 117, rn. 17).

2. Die Beschwerde ist unbegründet.
Die voraussetzungen des § 111a abs. 1 satz 1 stpo

liegen vor.
a) im vorliegenden Fall entfaltet das schriftlich ab-

gefasste urteil vom 22. Juli 2014 für die anzustellende
Beurteilung, ob dringende gründe im sinne des § 111a
abs. 1 s. 1 stpo vorliegen, bereits deshalb eine starke
indiziwirkung, weil die erkennende kammer den kon-
kreten vortrag zur Begründung der Beschwerde, der
deckungsgleich ist mit dem verteidigungsvorbringen
im rahmen der Berufungshauptverhandlung, bei der
urteilsfindung berücksichtigt, diesen aber als wider-
legt angesehen hat. Da ferner keine anhaltspunkte
dafür vorgebracht oder erkennbar sind, nach denen
diese würdigung zu beanstanden ist, legt der senat
diese tatsächlichen Feststellungen der kammer der
Beschwerdeentscheidung zugrunde.

b) nach diesen hat der angeklagte das Fahrzeug
unter alkoholeinfluss geführt und war infolge des
zuvor konsumierten alkohols fahruntüchtig. Bei gehö-
riger prüfung wäre ihm aufgefallen, zu viel getrunken
zu haben, um noch sicher am straßenverkehr teilzu-
nehmen. Danach liegen die tatbestandlichen voraus-
setzungen gemäß § 316 abs. 1, abs. 2 stgB – einer
katalogtat gemäß § 69 abs. 2 nr. 3 stgB – vor. Dar-
über hinaus hat die kammer ausweislich der schrift-
lichen urteilsgründe das ihr eingeräumte Ermessen er-
kannt und auch fehlerfrei ausgeübt.

07. *) 1. Grundsätzlich hat gemäß § 162 Abs. 3 S.
1 StPO nach Erhebung der öffentlichen Klage nicht
mehr der Ermittlungsrichter (vgl. § 162 Abs. 1
StPO), sondern das mit der Sache befasste Gericht
die Entscheidung über die vorläufige Entziehung
der Fahrerlaubnis nach § 111a Abs. 1 StPO zu tref-
fen. Eine Personenidentität von Ermittlungsrichter
und mit der Sache befassten Richter steht diesem
Erfordernis nicht entgegen.

2. Die Anordnung der vorläufigen Entziehung
der Fahrerlaubnis nach § 111a StPO kann auch
nach einem Zeitablauf von ca. einem Jahr und sie-
ben Monaten seit dem Tatgeschehen verhältnismä-
ßig sein.

landgericht Erfurt,
Beschluss vom 23. oktober 2014 – 7 Qs 199/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
mit anklageschrift vom 25. 03. 2013 wirft die staats-

anwaltschaft Erfurt dem angeklagten unerlaubtes Ent-

fernen vom unfallort gemäß § 142 abs. 1 nr. 1 stgB
zur last. Der angeklagte sei aufgrund der Ermittlun-
gen verdächtig, am 20.12. 2012 gegen 08:20 uhr mit
dem lkw auf der BaB 4 in richtung E. gefahren zu
sein. Dort habe er in höhe km 212 den pkw des zeu-
gen l. überholt. Beim wiedereinordnen habe der hän-
ger des angeklagten den pkw gestreift, wodurch ein
Fremdschaden von ca. 3.500,00 Eur entstanden sei.
obwohl der angeklagte den unfall bemerkt und er-
kannt habe bzw. damit gerechnet habe, dass ein nicht
völlig unbedeutender Fremdschaden entstanden gewe-
sen sei, habe er die unfallstelle verlassen, ohne die er-
forderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Durch die
Tat habe der angeklagte sich als ungeeignet zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen erwiesen.

mit Beschluss vom 06.11.2013 hat das amts-
gericht Erfurt die vorbezeichnete anklage zur haupt-
verhandlung zugelassen und das hauptverfahren vor
dem amtsgericht Erfurt — strafrichter — eröffnet.
nachdem das amtsgericht mehrere anberaumte
hauptverhandlungstermine (30. 01.2014, 12. 03. 2014, 
04. 06. 2014, 02. 07. 2014) aus diversen gründen ver-
legt bzw. aufgehoben hat, hat die staatsanwaltschaft
Erfurt unter dem 10. 07. 2014 beantragt, dem ange-
klagten die Fahrerlaubnis vorläufig zu entziehen.

mit Beschluss vom 18. 07. 2014 hat das amtsge-
richt Erfurt dem angeklagten die Fahrerlaubnis gemäß
§ 111a stpo vorläufig entzogen. zur Begründung wird
ausgeführt, dass aufgrund des in der anklageschrift
dargestellten sachverhalts dringende gründe für die
annahme vorhanden seien, dass dem angeklagten die
Fahrerlaubnis entzogen werden wird (§§ 69 abs. 1
und 2; 142 stgB). zur sicherung gegen weitere ge-
fährdungen sei es erforderlich, die Fahrerlaubnis vor-
läufig zu entziehen.

Daraufhin wurde durch die polizeidirektion l. am
04. 08. 2014 der Führerschein des angeklagten sicher-
gestellt.

gegen den Beschluss des amtsgerichts Erfurt hat
der angeklagte durch schriftsatz seines verteidigers
vom 04. 08. 2014 Beschwerde eingelegt und beantragt,
den Beschluss zur vorläufigen Entziehung der Fahrer-
laubnis nach § 111a stpo aufzuheben und dem ange-
klagten den Führerschein wieder auszuhändigen. Das
amtsgericht hat mit Beschluss vom 15. 08. 2014 der
Beschwerde des angeklagten nicht abgeholfen und die
sache zur Entscheidung der Beschwerdekammer des
landgerichts Erfurt vorgelegt. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die Beschwerde des angeklagten ist gemäß § 304

stpo zulässig; in der sache jedoch unbegründet.
zunächst wurde der Beschluss vom gemäß § 162

abs. 3 s. 1 stpo zuständigen richter erlassen. zwar
ist der Beschwerde insoweit zu folgen, dass entspre-
chend dieser vorschrift nach Erhebung der öffent-
lichen klage nicht mehr der Ermittlungsrichter (vgl. 
§ 162 abs. 1 stpo), sondern das mit der sache befas-
ste gericht die Entscheidung über die vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a abs. 1 stpo zu
treffen hat.
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genau dieser richter hat vorliegend aber auch die
anordnung erlassen. aufgrund der personenidentität
von Ermittlungsrichter und mit der sache befassten
richter hat jedenfalls der zuständige richter in person
entschieden. in der gesamtbetrachtung ändert sich für
den angeklagten auch nichts, da die zur Entscheidung
berufene person tätig geworden ist. Es ist zwar zutref-
fend, dass der Beschluss die fehlerhafte Bezeichnung
amtsgericht Erfurt „— Ermittlungsrichter —“ enthält,
gleichfalls beinhaltet dieser aber mit der Bezeichnung
„Ds“ im aktenzeichen ,,982 Js … 48 Ds“ gerade jenes
zeichen für „sachen des strafrichters" und nicht des
Ermittlungsrichters.

Des weiteren liegen auch die voraussetzungen für
die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß 
§ 111a stpo bezüglich des angeklagten vor.

Die annahme eines dringenden Tatverdachts des
unerlaubten Entfernens vom unfallort gemäß § 142
abs. 1 nr. 1 stgB gegen den angeklagten durch das
amtsgericht Erfurt ist nicht zu beanstanden. [wird aus-
geführt] 

vorliegend ist die anordnung der [vorläufigen] Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis trotz des zwischenzeit-
lichen zeitablaufs von ca. einem Jahr und sieben mo-
naten nach dem Tatgeschehen auch verhältnismäßig.

zwar ist die vorläufige Entziehung der Fahrerlaub-
nis nach § 111a stpo eine präventivmaßnahme, die
der allgemeinheit schutz vor weiteren verkehrsstraf-
taten gewähren soll. Die vorläufige Entziehung der
Fahrerlaubnis muss dabei auch im Einzelfall dem ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz genügen. Dieser grund-
satz setzt staatlichen Eingriffen grenzen, die insbeson-
dere durch abwägung der in Betracht kommenden
interessen zu ermitteln sind.

Es ist aber hier nicht zu beanstanden, dass das amts-
gericht dem öffentlichen interesse am schutz anderer
verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten kraftfahrern
den vorrang vor dem interesse des angeklagten am
Bestand seiner Fahrerlaubnis beigemessen hat.

mit Blick auf die gebotene Beschleunigung hin-
sichtlich strafprozessualer Eingriffe in grundrechte
sowie den charakter als Eilmaßnahme verneinen aller-
dings Teile der rechtsprechung die Berechtigung des
staates zur vorläufigen Einziehung der Fahrerlaubnis
nach Eintritt eines gewissen zeitablaufs zwischen Tat-
geschehen und anordnung. Dabei werden zum Teil —
wie vom verteidiger zitiert — bereits Entziehungen
nach ablauf von zeitspannen zwischen vier (vgl. lg
Trier, vrs 63, s. 210 f.) und fünf monaten (vgl. lg
kiel, stv 2003, s. 325) als unverhältnismäßig angese-
hen (vgl. auch meyer-goßner, § 111a stpo, 56. aufl.,
rn. 3 m. w. n.). nach anderer ansicht lässt der ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz aber die vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis auch noch in einem späte-
ren verfahrensabschnitt zu (vgl. olg münchen, nJw
1992, s. 2776 f.: nach drei Jahren; Bverfg, nichtan-
nahmebeschluss vom 15. 03. 2005, 2 Bvr 364/05
[Ba 2006, 151]: 15 monate).

in hinblick auf die aus dem dringenden Tatverdacht
sprechende grobe verkehrswidrigkeit des verhaltens
des angeklagten ist der sicherheit des straßenver-

kehrs vorrang gegenüber dem eingetretenen zeitab-
lauf und der hier – bis zur erstmaligen Terminierung
durch das amtsgericht — zu erkennenden verfahrens-
verzögerung einzuräumen. Es liegen keine konkreten
anhaltspunkte dafür vor, dass die durch die Tat zum
ausdruck kommende ungeeignetheit zum Führen von
kraftfahrzeugen zwischenzeitlich weggefallen sei.

auch wenn der antragsteller seit der anlasstat be-
anstandungsfrei am straßenverkehr teilgenommen hat,
führt dies unter Beachtung der wertung des gesetzge-
bers, dass der Täter einer unfallflucht in der regel als
ungeeignet zum Führen von kraftfahrzeugen anzuse-
hen ist, nicht zwangsläufig dazu, die ungeeignetheit
zu negieren. Dies gilt hier unter Berücksichtigung des
in der akte enthaltenen Fahreignungsregisters beim
kraftfahrtbundesamt bezüglich des angeklagten umso
mehr. Dieses weist seit 2009 die Begehung von fünf
ordnungswidrigkeiten — in zwei Fällen mit einem
Fahrverbot sanktioniert — aus.

Die Bedeutung der verfahrensdauer wird zudem da-
durch gemindert, dass die unterbliebene verfahrensbe-
schleunigung nicht den zeitraum der vorläufigen Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis selbst betrifft.

auch gesichtspunkte des vertrauensschutzes wie-
gen hier nicht besonders schwer, weil der angeklagte
— ausweislich der ihm zugestellten anklageschrift
vom 25. 03. 2013, die von der ungeeignetheit des an-
geklagten zum Führen von kraftfahrzeugen bereits
ausgeht — die möglichkeit der Entziehung der Fahrer-
laubnis im hauptverfahren ernsthaft in Betracht zie-
hen musste. Dass das amtsgericht ursprünglich bei
zeitnaher hauptverhandlung das Ergebnis der Beweis-
aufnahme abwarten wollte, eine solche sich unabhän-
gig von der verursachung der einzelnen Terminsver-
schiebungen jedoch nicht realisieren ließ, aber
nunmehr aufgrund vorgenannter gesamtumstände die
vorläufige Entziehung für erforderlich erachtet, hat
den angeklagten insofern auch nicht benachteiligt.

08. *) Verfahren, in denen eine vorläufige Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a StPO an-
geordnet ist, müssen mit besonderer Beschleuni-
gung geführt werden.

landgericht Berlin,
Beschluss vom 17. Juli 2014 – 525 Qs 74/14 –

z u m  s a c h v e r h a l t :  
mit Beschluss von 19. Juli 2013 hat das amtsge-

richt Tiergarten der angeklagten die Erlaubnis zum
Führen von kraftfahrzeugen gemäß § 111a abs. 1
stpo vorläufig entzogen. hiergegen richtet sich die
zulässige Beschwerde der angeklagten, die auch in der
sache Erfolg hat.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Es kann dahin stehen, ob weiter dringender Tatver-

dacht gegen die angeklagte besteht. Der angefochtene
Beschluss ist unabhängig davon aufzuheben, weil das
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verfahren nicht mit der gebotenen Beschleunigung
durchgeführt worden ist. verfahren, in denen eine vor-
läufige Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet ist,
müssen mit besonderer Beschleunigung geführt wer-
den (vgl. olg nürnberg, Beschluss vom 14. Februar
2006, 1 ws 119/06, bei juris). Das vorliegende verfah-
ren wird diesem Beschleunigungsgebot nicht gerecht.

aus sicht der kammer begegnet es bereits Beden-
ken, dass erst mit verfügung vom 21. oktober 2013
hauptverhandlungstermin auf den 20. märz 2014 an-
beraumt worden ist, nachdem gegen den am 9. august
2013 erlassenen strafbefehl am 17. august 2013 Ein-
spruch eingelegt worden ist. Der umstand, dass die
akte zwischenzeitlich wegen einer bereits damals
gegen den § 111a stpo-Beschluss eingelegten Be-
schwerde an das landgericht versandt war, stand einer
früheren Terminierung nicht entgegen. Es hätte un-
schwer ein Beschwerdeband angelegt werden können
oder aber die verzögerung bei der Terminierung durch
einen auf einen früheren zeitpunkt anzuberaumenden
hauptverhandlungstermin ausgeglichen werden müs-
sen.

aber jedenfalls, nachdem die am 23. märz 2014 be-
gonnene hauptverhandlung fortgesetzt werden sollte,
dann aber wegen verhinderung des verteidigers ausge-
setzt worden ist, hat es das amtsgericht an einer be-
schleunigten Bearbeitung vermissen lassen. nach der
aussetzung hat der verteidiger mit schriftsätzen vom
24. und 30. april 2014 jeweils um mitteilung eines
neuen Termins gebeten. Ein neuer hauptverhand-
lungstermin ist indessen erst am 18. Juni 2014 auf den
5. august 2014 angesetzt worden. Dies offenbar erst,
nachdem mit schriftsatz vom 11. Juni 2014 erneut Be-
schwerde gegen den § 111a stpo-Beschluss eingelegt
worden ist.

angesichts dieses verfahrensganges kann entgegen
der auffassung der staatsanwaltschaft auch nicht
damit argumentiert werden, dass das verfahren längst
hätte abgeschlossen sein können, wenn der verteidiger
nicht auf der aufhebung des Fortsetzungstermins vom
3. april 2014 bestanden hätte. vielmehr war der ange-
fochtene Beschluss mit der Folge aufzuheben, dass der
Führerschein an die angeklagte freizugeben ist.

09. *) 1. Zur Widerlegung der nach dem Gesetz
vermuteten Ungeeignetheit zum Führen von Kraft-
fahrzeugen kann weder allein auf eine kurze Fahrt-
strecke abgestellt werden, noch gibt es umgekehrt
einen dahin lautenden Rechtssatz, dass bei einer
bestimmten Promillezahl des Straftäters, für den
vorliegenden Fall beispielsweise 1,75 Promille, stets
die Entziehung der Fahrerlaubnis anzuordnen
wäre. 

2. In der Rechtsprechung der Rechtsmittelgerich-
te ist anerkannt, dass ein Ausnahmefall vorliegen
kann, in dem von der Maßregel der Entziehung der
Fahrerlaubnis abgesehen wird, wenn seit der Trun-
kenheitsfahrt eines Ersttäters ein erheblicher Zei-
traum verstrichen ist, keine Überschreitung des

Grenzwertes der absoluten Fahruntüchtigkeit von
1,1 Promille vorlag, die Fahrerlaubnis für längere
Zeit vorläufig entzogen war und der Täter an einem
anerkannten Nachschulungskurs teilgenommen hat.

landgericht kaiserslautern,
urteil vom 7. april 2014 – 6070 Js 8485/13-3 ns –

z u m  s a c h v e r h a l t :
i. auf antrag der staatsanwaltschaft erließ das

amtsgericht – strafrichter – kaiserslautern am 25.
Juni 2013 einen strafbefehl, durch den dem angeklag-
ten ein vergehen der vorsätzlichen Trunkenheit im
straßenverkehr zur last gelegt wurde. hiergegen
erhob der angeklagte rechtzeitig und in ordnungsge-
mäßer Form Einspruch. in der hauptverhandlung vom
21. august 2013 wurde der Einspruch wirksam auf den
rechtsfolgenausspruch des strafbefehls beschränkt.
nach Durchführung der hauptverhandlung erließ das
Erstgericht am 21. august 2013 ein urteil, durch das
der angeklagte wegen vorsätzlicher Trunkenheit im
verkehr zu einer geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je-
weils 10 € unter Bewilligung von ratenzahlung und
zu einem Fahrverbot von 3 monaten verurteilt wurde.
hiergegen erhob die staatsanwaltschaft fristgerecht
und in ordnungsgemäßer Form Berufung und begrün-
dete diese damit, dass bei einer beim angeklagten fest-
gestellten Blutalkoholkonzentration von 1,75 promille
anstelle des Fahrverbots die Fahrerlaubnis gemäß § 69
stgB hätte entzogen werden müssen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die durchgeführte hauptverhandlung hat in Ergän-

zung des bereits durch die Einspruchsbeschränkung
feststehenden sachverhalts zu nachfolgenden Feststel-
lungen geführt:

1. (…) in der zeit vom 2. Februar bis zum 10. märz
2014 nahm der angeklagte an einer verkehrspsycholo-
gischen maßnahme mobil plus teil, bei der die ursa-
chen seines strafbaren verhaltens, die Entwicklung
einer kritischen problemsicht, die Erarbeitung von an-
gemessenen Einstellungs- und verhaltensänderungen
die stabilisierung der eingeleiteten veränderungen be-
arbeitet wurden. weder im verkehrszentralregister
noch im Bundeszentralregister finden sich Eintragun-
gen zulasten des angeklagten.

2. am abend des 11. mai 2013 begab sich der an-
geklagte mit dem auf ihn zugelassenen kraftfahrzeug
mit dem amtlichen kennzeichen ... zur gaststätte des
örtlichen Fußballvereins in T., um den aufstieg der
männer-mannschaft zu feiern. im laufe des abends
sprach der angeklagte in hohem maße alkoholischen
getränken zu. Dabei konsumierte er sowohl Bier als
auch whisky-cola.

gegen 1:45 uhr bestieg der angeklagte sein vor der
gaststätte, auf dem sportplatzgelände abgestelltes
Fahrzeug und bog damit nach links in die straße J. ein.
zu diesem zeitpunkt betrug die Blutalkoholkonzentra-
tion beim angeklagten, wie sich einer um 2.20 uhr bei
ihm entnommenen Blutprobe ergeben hat, 1,75 pro-
mille. Eine trunkenheitsbedingte Fahruntauglichkeit
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hielt der angeklagte in dieser situation für möglich
und nahm sie gleichwohl billigend in kauf. an der
Einmündung zur k-straße wurde der angeklagte nach
einer Fahrtstrecke von ca. 25 m auf ein Fahrzeug,
einen unter anderem mit der polizeibeamtin n. besetz-
ten streifenwagen, aufmerksam. Er schaltete sofort
den motor seines Fahrzeugs aus und blieb stehen.
Einer der eingesetzten polizeibeamten parkte nach
einer durchgeführten kontrolle das Fahrzeug am Fahr-
bahnrand. Die polizei beschlagnahmte noch in der Tat-
nacht den Führerschein des angeklagten. mit Be-
schluss des amtsgerichts kaiserslautern vom 17. mai
2013 wurde dem angeklagten die Fahrerlaubnis vor-
läufig entzogen. ohne ausdrückliche aufhebung des
Beschlusses über die vorläufige Entziehung der Fahr-
erlaubnis wurde dem angeklagten der beschlagnahm-
te Führerschein am 21. august 2013 anlässlich der
hauptverhandlung ausgehändigt.

3. Die Feststellungen der kammer beruhen auf der
in der hauptverhandlung vom 7. april 2014 durchge-
führten Beweisaufnahme.

4. zu recht ist das Erstgericht dazu gelangt, dass
sich der angeklagte auf grundlage der getroffenen
Feststellungen wegen vorsätzlicher Trunkenheit im
straßenverkehr gemäß § 316 abs. 1 stgB strafbar ge-
macht hat. Die Erwägungen, die das Erstgericht im
rahmen der strafzumessung berücksichtigt hat, sind
zutreffend. 

soweit sich die Berufung dagegen richtet, dass
gegen den angeklagten trotz vorliegens der regelvor-
aussetzung des § 69 abs. 2 nummer 2 stgB seitens
des Erstgerichts von der verhängung der Entziehung
der Fahrerlaubnis abgesehen worden ist, erweist sich
die angefochtene Entscheidung jedenfalls unter Be-
rücksichtigung der in der Berufungshauptverhandlung
getroffenen Feststellungen als richtig. Die Frage, ob
bei vorliegen der gesetzlichen regelvoraussetzungen
von der Entziehung der Fahrerlaubnis ermessensfeh-
lerfrei abgesehen werden kann, entzieht sich einer
schematischen Beantwortung. vielmehr sind bei der
prüfung der geeignetheit zum Führen von kraftfahr-
zeugen – oder im vorliegenden Fall einer nicht mehr
bestehenden ungeeignetheit – sämtliche umstände zu
berücksichtigen, die Tat und Täter ihr gepräge geben.
(vergleiche olg karlsruhe Beschluss vom 4. august
2004, az. 1 ss 79/04 [Ba 2005, 381] und lg aachen,
urteil vom 24. 02. 2011, az. 71 ns 601 Js 226/10, rz.
37-51 m. w. n. [Ba 2012, 109] nach juris). richtig ist
in diesem zusammenhang, dass die umstände zur Be-
gründung eines ausnahmefalls umso gewichtiger sein
müssen, je weiter nach oben sich die alkoholisierung
zum Tatzeitpunkt von der grenze der absoluten Fah-
runtüchtigkeit wegbewegt. im vorliegenden Fall ste-
hen der deutlichen überschreitung der grenze der 
absoluten Fahruntüchtigkeit nach auffassung der
kammer gewichtige umstände entgegen, die es hier
ausnahmsweise angezeigt erscheinen lassen, von der
verhängung der maßregel des Fahrerlaubnisentzugs
abzusehen. insoweit hat die kammer darauf abgestellt,
dass der angeklagte Ersttäter und bisher weder im
straßenverkehr noch sonst strafrechtlich auffällig ge-

wesen ist. Darüber hinaus wirkte sich zu gunsten des
angeklagten bei der Beurteilung seiner geeignetheit
aus, dass er lediglich eine kurze Fahrtstrecke zurück-
gelegt hat und die Fahrt nach Erkennen des sich nä-
hernden Fahrzeugs, dass der angeklagte zu diesem
zeitpunkt noch nicht als polizeifahrzeug identifizieren
konnte, freiwillig beendet hat. hinzu kommt, dass dem
angeklagten für einen zeitraum von über 3 monaten
die Fahrerlaubnis bereits vorläufig entzogen war. von
besonderem gewicht ist schließlich, dass der ange-
klagte nunmehr seit über 8 monaten wieder ohne Be-
anstandung am straßenverkehr teilnimmt, dass er
glaubhaft seine alkoholabstinenz in der hauptver-
handlung versichern konnte und darüber hinaus sich
im zuge der durchgeführten nachschulung beim Tüv
süd in der zeit vom 2. Februar bis zum 10. märz 2014
umfangreich mit den hintergründen der hierzu ahn-
denden straftat und der Erarbeitung einer kritischen
problemsicht befasst hat. zusammengenommen er-
laubt all dies aus sicht der kammer die Feststellung,
dass der angeklagte jedenfalls zum zeitpunkt der Be-
rufungshauptverhandlung sich nicht mehr als ungeeig-
net zum Führen von kraftfahrzeugen erweist.

gegen den angeklagten war gemäß § 44 abs. 1
satz 1 und 2 stgB ein Fahrverbot zu verhängen, wel-
ches seitens des Erstgerichts zutreffend mit 3 monaten
bemessen worden ist.

10. *) Von der Entziehung der Fahrerlaubnis
gemäß § 69 StGB kann trotz Vorliegen eines Regel-
falls (hier: §§ 315c Abs. 1 Nr. 1 a, 316, 142 StGB)
aufgrund eines schweren emotionalen Ausnahme-
zustandes abgesehen werden, in dem sich der lang-
jährig unbeanstandet am Straßenverkehr teilge-
nommene Angeklagte zum Tatzeitpunkt befand.

amtsgericht langen (hessen),
urteil vom 23. Januar 2014 – 31 cs 1400 Js 29594/13 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. am 01.07. 2013 befuhr der angeklagte mit sei-

nem pkw ... in D… gegen 21:45 uhr den parkplatz
neben dem lokal „c.“ im h.weg. seine Blutalkohol-
konzentration betrug zur Entnahmezeit um 0:22 uhr
1,17 promille. seine Blutalkoholkonzentration betrug
zur Tatzeit ca. 1,43 promille. Er stieß auf dem park-
platz gegen das ebenfalls dort abgestellte Fahrzeug mit
dem amtlichen kennzeichen ... Dadurch entstand ein
Fremdschaden von mindestens 1.000,00 Euro. ihm
war bekannt, dass er infolge alkoholgenusses fahrun-
tüchtig war. obwohl er den unfall bemerkt hatte, ver-
ließ er mit dem Fahrzeug die unfallstelle, ohne seinen
pflichten zu genügen.

iii. Dieser sachverhalt steht fest aufgrund der um-
fassenden geständigen Einlassung des angeklagten in
der hauptverhandlung, an deren wahrheitsgehalt das
gericht keine zweifel hat, sowie aufgrund dem in der
hauptverhandlung verlesenen gutachten des prof. Dr.
med. ... zur Blutalkoholkonzentration.
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Der angeklagte führte zu dem vorfall aus, dass er
an dem morgen des Tattags erfahren habe, dass seine
lebensgefährtin in kürze sterben werde. Daher sei er
emotional sehr aufgewühlt gewesen und habe es nicht
ertragen, zu hause allein zu sein. Er sei dann in das re-
staurant gefahren, das er normalerweise zu Fuß aufsu-
che. Er habe den ganzen Tag zuvor nichts gegessen
und seine alkoholkonzentration unterschätzt. Da er
anschließend beim verlassen des parkplatzes den fal-
schen gang einlegte, sei er nach vorne gerutscht und
habe den anderen wagen angestoßen. Er sei dann aus-
gestiegen, habe einen moment gewartet und sei dann
wieder eingestiegen. Er wollte zunächst den wagen
wegfahren und dann wiederkommen, der wirt des re-
staurants, mit dem der angeklagte bekannt ist, sei ihm
aber nachgefahren und habe ihn mit zurück zur unfall-
stelle genommen. Er habe überhaupt nicht an unfall-
flucht gedacht und sei nach wenigen minuten wieder
an der unfallstelle gewesen.

iv. hiernach hat sich der angeklagte der fahrlässi-
gen gefährdung des straßenverkehrs gemäß § 315c
abs. 1 nr. 1 a und abs. 3 nr. 1 stgB sowie dem uner-
laubten Entfernen vom unfallort in Tateinheit mit
Trunkenheit im verkehr gemäß §§ 142 nr. 1, 316 
abs. 1 stgB strafbar gemacht.

v. Bei der strafzumessung hatte das gericht von
folgenden strafrahmen auszugehen: [wird ausgeführt]

von einer Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 69
stgB war indes abzusehen. Es liegt zwar ein regelfall
des § 69 abs. 2 nr. 1 stgB vor, jedoch lagen zur Tat-
zeit besondere umstände vor, die die vermutung man-
gelnder Eignung zum Tatzeitpunkt widerlegen. Der
angeklagte nahm langjährig am straßenverkehr unbe-
anstandet teil. an dem Tattag war er in einer schwieri-
gen emotionellen lage. Er erfuhr, dass seine langjähri-
ge lebensgefährtin, mit der er zusammen wohnte und
unter schwerwiegenden speiseröhrenkrebs litt, keine
lange lebenserwartung mehr haben würde. Die Tat er-
folgte unter diesem einmaligen Eindruck und er war in
dieser situation nicht in der lage, klare gedanken zu
fassen und beschreibt seinen zustand selbst als durch-
einander.

allerdings war dem angeklagten ein Fahrverbot
gemäß § 44 stgB zu verhängen. Der angeklagte hat
eine nicht unerhebliche straftat als Führer eines kraft-
fahrzeugs begangen, die eine derartige Einwirkung,
auch als Besinnungsmaßnahme, zwingend geboten er-
scheinen lässt. unter nochmaliger abwägung aller für
und gegen den angeklagten sprechenden umstände
erschien die Bemessung der Dauer des Fahrverbots
mit drei monaten als angemessen. Dieses ist jedoch
gemäß § 51 abs. 5 stgB durch die zeit der vorläufi-
gen Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß § 111a stpo
bereits abgegolten.

11. *) Bei Durchführung einer Atemalkoholmes-
sung mit dem Messgerät Dräger „Alcotest 7110
Evidential“ muss neben einer 20minütigen Warte-
zeit zwischen Trinkende und Atemalkoholtest vor

der Abgabe der Atemprobe eine 10minütige Kon-
trollzeit eingehalten werden, in der jedwede Auf-
nahme von Speisen und Getränken unzulässig ist.
Andernfalls liegt ein Beweisverwertungsverbot für
das Ergebnis der Atemalkoholüberprüfung vor.

amtsgericht riesa,
Beschluss vom 14. mai 2014 
– 1 owi 703 Js 36868/13 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
nach dem Bußgeldbescheid des landratsamtes m.

vom 10. 06. 2013 lag dem Betroffenen zur last, die
Fahrt [mit dem pkw am 04. 04. 2013 gegen 23:15 uhr]
mit einer atemalkoholkonzentration von 0,46 mg/l
atemluft durchgeführt und deshalb sich einer ord-
nungswidrigkeit nach § 24a abs. 1 stvg schuldig ge-
macht zu haben.

Die atemalkoholmessung erfolgte mit dem geeich-
ten messgerät Dräger „alcotest 7110 Evidential“.
hierzu ergab die hauptverhandlung vom 11.11.2013,
dass der Betroffene nach einer ersten nichtverwertba-
ren messreihe, die zwischen 23:13 uhr und 23:20 uhr
durchgeführt wurde, vor der zweiten messreihe, die
um 23:24 uhr begonnen hat, ein glas wasser getrun-
ken hat. Dies bestätigte die zeugin ..., die ermittelnde
polizeibeamtin.

Damit ist die gebrauchsanleitung des zum Einsatz
gebrachten messgerätes nicht eingehalten worden, da
neben einer 20minütigen wartezeit zwischen Trinken-
de und atemalkoholtest vor der abgabe der atempro-
be eine 10minütige kontrollzeit eingehalten sein
muss, in der jedwede aufnahme von speisen und ge-
tränken unzulässig ist. auf die Frage, ob der aufge-
nommene stoff alkohol enthält oder nicht, kommt es
dabei nicht an. Damit liegt ein Beweisverwertungsver-
bot für das Ergebnis der atemalkoholüberprüfung mit
dem messgerät Dräger „alcotest 7110 Evidential“ vor,
sodass die dem Betroffenen zur last gelegte Tat nicht
nachweisbar ist.

12. *) Zur Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß
§ 69 StGB aufgrund krankheitsbedingter Fahreig-
nungsmängel (hier: Epileptiker).

amtsgericht Delmenhorst**), 
urteil vom 25. Februar 2014

– 81 Ds 630 Js 49051/12 (152/13) –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. weiter stellte das gericht zur sache selbst nach

durchgeführter Beweisaufnahme in der hauptver-
handlung fest: am 9. september 2012 besuchte der
angeklagte zusammen mit seiner lebensgefährtin, der

**) siehe zu dieser und den beiden nachfolgenden
amtsgerichtlichen Entscheidungen den Beitrag von
püschEl/FockEn in diesem heft.
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zeugin r. J., einen markt in g., und zwar mit dem von
dem angeklagten gehaltenen und auch geführten pkw
Ford mondeo ... nachdem die beiden dort etwas ge-
gessen hatten, machten sie sich – wiederum mit dem
von dem angeklagten geführten pkw Ford – auf den
heimweg über die B 212 zurück nach „B.“ ca. 1,5 bis
2 km vor der ortstafel lenkte dann der angeklagte sein
auto nur noch mit einer geschwindigkeit von 40 bis
60 km/h, obwohl dort nach § 3 abs. 3 nr. 2 c stvo für
pkw eine höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zuläs-
sig war bzw. ist und es keinerlei verkehrsbehinderun-
gen gab. kurz vor dem ortseingang wird der ange-
klagte dann jedoch seinen wagen wieder beschleunigt
haben. ob er hierbei noch bei Besinnung war oder jene
bereits während seiner auffällig langsamen Fahrweise
ca. 1,5 bis 2 km vorher verloren hatte, konnte nicht ve-
rifiziert werden. Jedenfalls kam er direkt in höhe der
ortstafel „B.“ (z 311) mit dem besagten „mondeo“
und der zeugin J. auf dem Beifahrersitz nach rechts
von der Fahrbahn ab, wobei er zunächst einen leitpfo-
sten überfuhr, der dort bei der ortstafel auf der Berme
zwischen der richtungsfahrbahn und dem wiederum
rechts daneben gelegenen und kombinierten rad-
/gehweg stand. Dieser rad-/gehweg verlief bzw. ver-
läuft nachfolgend über eine durchschnittliche Breite
von ca. 2,70 m durch „B.“ entlang der B 212. sodann
fuhr der angeklagte weiter nach „B.“ in richtung
ortsmitte, wobei er allerdings auf diesen rad-/geh-
weg blieb, der zunächst in einer langgestreckten
rechtskurve verläuft. nach ca. 73 m streifte er wahr-
scheinlich mit dem rechten seitenspiegel seines Fahr-
zeugs ein rechts neben dem rad-/gehweg stehendes
hinweisschild „Ev. methodistische kirche gottes-
dienst sonntag 10.00“. in höhe dieses hinweisschil-
des begann bzw. beginnt eine Bepflanzung der Berme
mit strauchwerk bzw. einer hecke und diversen stra-
ßenbäumen. außerdem waren bzw. sind alsdann auf
diesem grünstreifen zwischen der richtungsfahrbahn
und dem rad-/gehweg diverse masten und leitpfo-
sten platziert. Trotz dieser Einengung erreichte der an-
geklagte auf dem rad-/gehweg eine geschwindigkeit
von deutlich über 60 km/h, wobei er noch die zeugin
p. m. rechts überholte, die ihn zuvor während seiner
auffällig langsamen Fahrweise ca. 1,5 bis 2 km vor
dem ortseingang selber überholt [hatte], und nun nach
der Einfahrt in den ort mit knapp über 50 km/h unter-
wegs war. vor dem angeklagten fuhr der herr s. o. E.
(damals 41 Jahre alt) vorschriftsmäßig und zudem be-
helmt mit seinem rennrad gleichsam den kombinier-
ten rad-/gehweg in richtung ortsmitte entlang. Der
rennradfahrer war völlig arglos, als ihn der angeklag-
te von hinten ca. 303 bis 310 m nach dem streifen des
hinweisschildes mit deutlich höherer geschwindig-
keit als 50 km/h anfuhr, auflud und wenigstens 
31 m/maximal 45 m nach der anstoßstelle im Bereich
der rechtsseitigen Einmündung der straße „ü. Berg“
ablud. Das rennrad blieb bereits ca. 10 m vorher an
einer rechtsseitigen Birke und wurde völlig zerstört.
Der angefahrene herr E., welcher vor dem unfall
überhaupt keinen verursachungsbeitrag geleistet hatte,

verstarb noch in seiner Endlage an seinen unfallverlet-
zungen, insbesondere an einem polytrauma. nachdem
der angeklagte den rennradfahrer angefahren hatte,
raste er – ohne anzuhalten – mit unvermindert hoher
geschwindigkeit auf den ihm zusammen mit seinem
damals 11 Jahre alten sohn l. i. entgegenradelnden F.
i. zu. Der zeuge F. i. konnte seinen Jungen gerade
noch warnen, dieser solle nach rechts springen. Trotz-
dem wurde das kind noch in der Einmündung der vor-
genannten straße am rechten Fuß und am rechten Bein
touchiert, so dass er abschürfungen bzw. prellungen
erlitt und sich an der Jeans ein schwarzer abrieb von
der Bereifung des „mondeos“ ergab. letztlich war es
nur einem glücken zufall zu verdanken, dass nicht
auch dieser Junge schwer verletzt oder vielleicht sogar
getötet wurde. Die Fahrt des angeklagten führte dann
noch ca. 256 m weiter über den stark rechts und links
eingeengten rad-/gehweg bis zu einer umzäunten
grundstücksecke, vor der herr k. noch soweit ab-
bremsen konnte, dass er den zaun mit seinem vorderen
stoßfänger nur so leicht berührte, dass dabei kaum ein
weiterer schaden entstand.

auf der gesamten Fahrstrecke von ca. 677 m, die
der angeklagte auf dem durchschnittlich 2,70 m brei-
ten rad-/gehweg mit seinem ca. 2 m breiten pkw Ford
mondeo (incl. außenspiegeln) zurücklegte, hatte er
nicht nur eine rechtskurve, sondern noch diverse wei-
tere wegverschwenkungen und Erhöhungen zu über-
winden. Dies gelang ihm ohne weitere kollisionen bei
der enormen räumlichen Enge mit einer geschwindig-
keit von deutlich über 60 km/h. Trotzdem wird bei
dem angeklagten keine psychische steuerungsfähig-
keit mehr vorgelegen haben. zumindest wird sie
(wenn nicht ganz) doch überwiegend eingeschränkt
gewesen sein.

Es muss davon ausgegangen werden, dass herr k.
spätestens beim ortseingang „B.“ einen sogenannten
komplexfokalen anfall erlitten hatte. Derartige anfäl-
le imponieren durch phasen eingeschränkten Bewusst-
seins, in denen der Betroffene durchaus noch in der
lage ist, auch komplexere Tätigkeiten quasi automa-
tisch und unkontrolliert zu verrichten. Für Ereignisse
während eines solchen anfalls besteht in der regel
eine Erinnerungslücke, die retrospektiv vom Betroffe-
nen als „Blackout“ wahrgenommen wird, wenn ihn
Beteiligte darauf hinweisen. Der angeklagte ist Epi-
leptiker. Er leidet unter dieser krankheit ungefähr seit
dem Jahre 2001. Die Epilepsie zeigt sich bei ihm so-
wohl durch große anfälle mit sturz und zuckungen als
eben auch durch komplex-fokale anfälle, wobei eine
genaue Dokumentation der anfallshäufigkeit nicht
vorliegt. 

grund dieser anfälle könnte eine schädigung bei-
der Temporalhirne sein. Danach führte der angeklagte
seinen pkw in einem zustand weitgehend einge-
schränkten Bewusstseins mit deutlich reduzierter
wahrnehmung und fehlender ansteuerbarkeit, wobei
er motorisch noch in der lage war, eine relativ kom-
plexe Tätigkeit, nämlich die schwierige Fahrt über
einen kurvigen, seitlich stark eingeengten rad-/geh-
weg durchzuführen und er überwiegend nur noch
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einen seitenabstand rechts und links von zusammen
ungefähr 79 cm hatte! Die verantwortung für seine
Fahrt im Dämmerzustand, in deren verlauf er den
herrn s. o. E. tötete und kind l. i. leicht verletzte,
trägt der angeklagte aber dennoch.

Er hätte wissen können und müssen, dass er auf-
grund seiner Epilepsie, insbesondere der jederzeit dro-
henden und sich nicht ankündigenden großen und klei-
nen anfällen dauerhaft bzw. fortwährend nicht
fahrtauglich bzw. geeignet zur Teilnahme am motori-
sierten straßenverkehr war bzw. ist. seit anfang der
zweitausender Jahre kam es bei ihm immer wieder in
unregelmäßigen abständen zu generalisierenden gro-
ßen (krampf-)anfällen, aber auch den sogenannten
kleinen anfällen, also den komplex-fokalen anfällen.
im Jahre 2009 machte er einen alkoholentzug. seit
diesem Jahr ist der angeklagte auch patient bei dem
neurologen h., der ihn mehrfach, so auch im mai
2009 und im Juni 2010 belehrte, dass er krankheitsbe-
dingt kein kraftfahrzeug führen dürfe, ihm quasi ein
unbefristetes Fahrverbot aussprach. alsdann entzog
sich der angeklagte jedoch ab november 2010 der Be-
handlung durch den neurologen h., obwohl ihm sein
hausarzt am 20. Januar 2011 eine entsprechende
überweisung ausgestellt hatte. Dr. k. verschrieb dem
angeklagten zwar fortlaufend das medikament carba-
mazepin, erklärte ihm aber nicht etwa, er dürfe bei die-
ser medikation oder nach einem bestimmten zeitab-
lauf von 2 Jahren nach dem letzten anfall wieder auto
fahren.

stattdessen ergab sich bei dem angeklagten – bei
vollständig haltender unrechtseinsichtsfähigkeit –
eine verhängnisvolle verharmlosungstendenz. ob-
wohl er genau wusste, dass er jederzeit mit großen und
kleinen epileptischen anfällen rechnen musste, schob
er verantwortungslos gebotenen Bedenken beiseite
und nahm ständig mit seinem wagen am motorisierten
straßenverkehr teil. selbst ein epileptischer anfall am
24. april 2009, den er während des Führens seines
pkws erlitten hatte und zum Einsatz eines rettungswa-
gens führte, konnte ihn nicht vernunft bringen.

Dabei wurde er fortwährend beruflich an die aus-
wirkungen seiner Erkrankung erinnert und von seinen
vorgesetzten auch ermahnt, zumindest innerbetrieb-
lich jede risikoerhöhung unterlassen. Bereits anfang
1999 gab er bei den a.-werken seine Beschäftigung
Dreher auf und wurde alsdann dort in der werkzeug-
ausgabe eingesetzt. grund waren gesundheitlichen
Einschränkungen des angeklagten, die als risikoerhö-
hung erkannt wurden. im august 2005 wurde in seiner
personalakte vermerkt: „nach Beobachtungen von h.
B. hat k. einige ausfallerscheinungen, die auf alkoho-
lismus hinweisen ... manchmal redet er wirres
zeug/evtl. besteht Tablettenbedarf/Epilepsie ... seine
arbeit macht er gut, hat aber aussetzer“. unter dem
28. september 2007 empfahl der arbeitsmedizinische
Dienst o. e.v. der arbeitgeberin des angeklagten:

„keine alleinarbeit, keine nachtschicht, 
keine Fahrtätigkeiten
keine Tätigkeiten mit erheblicher verletzungs-

gefahr bei sturz – so darf herr k. bestimmte Trep-

pen im Betrieb nicht benutzen wie z. B. den auf-
gang innerhalb des lagers oder die Treppe von der
halle hinauf zur kantine.

Die Betätigung von drehenden maschinen
muss unterbleiben, so lange sie auch ohne Betäti-
gung weiterlaufen können (z. B. Bohrmaschine
mit eingerasteter arretierung).

Die Benutzung von Bohrmaschinen kann nur bei
vermeidung von arretierung eingesetzt werden.

Die im lager vorhandene schleifmaschine
kann bei verwendung des entsprechenden sicht-
schutzes durch herrn k. bedient werden.

Bei den direkten kollegen bestehen erhebliche
Befürchtungen vor dem Eintreten eines erneuten
krampfanfalls. zum schutze dieser kollegen
wurde die verwendung von polsterartigen materi-
alien empfohlen, die zwischen dem krampfenden
und verletzungsauslösenden gegenständen gehal-
ten werden können. hierdurch soll vermieden
werden, dass mitarbeiter in die versuchung gera-
ten, einzugreifen und sich damit selbst zu gefähr-
den. psychologisch gesehen ist das ‚zuschauende
abwarten‘ für mitarbeiter kaum auszuhalten, so
dass durch die verwendung solcher matten und
ein aktives Eingreifen ohne selbstgefährdung spä-
teren selbstvorwürfen vorgebeugt werden kann.

Ein weiterer kontakt zwischen herrn k. und
Betriebsarzt sollte in zumindest monatlichen ab-
ständen erfolgen, um die initiierten maßnahmen
begleiten und gegebenenfalls vorausblickend
intervenieren zu können.

Eine rücknahme der empfohlenen Einschrän-
kungen sollte nicht vor einer einjährigen anfalls-
freiheit geprüft werden.“

im Dezember 2007 teilte der aDo der arbeitgebe-
rin des angeklagten mit, bei verwendung einer geeig-
neten warnvorrichtung (personennotsignalgerät)
könne herr k. auch wieder für alleinarbeit eingesetzt
werden. nach signalauslösung sollte Erste hilfe
innerhalb von 1-2 minuten vor ort eintreffen. Diese
notrufanlage wurde dann auch für den angeklagten
installiert. aber schon unter dem 11. märz 2009 riet
der aDo aus betriebsärztlicher sicht zumindest für
das nächste halbe Jahr davon ab, herrn k. mit allein-
arbeit zu beschäftigen. auch im hinblick auf die ein-
gesetzte notfallanlage werde diese neuempfehlung
ausgesprochen. am 14. april 2009 wiederholte der
aDo seine Empfehlung, dass der angeklagte nicht
mehr in alleinarbeit beschäftigt werden sollte, um
dann am 29. november 2011 mitzuteilen, dass keine
gesundheitlichen Bedenken gegen eine Tätigkeit im
schließdienst/Frühdienst bestünden, wobei berück-
sichtigt werden müsse, dass eine Tätigkeit mit ab-
sturzgefahr, wie z. B. arbeit auf leitern sowie eine ge-
fahrengeneigte Tätigkeit wie eine Tätigkeit an gefähr-
lichen maschinen ausgeschlossen werde. all diese me-
dizinischen hinweise, Empfehlungen und warnungen
schlug der angeklagte bedenkenlos in den wind, nutz-
te auch regelmäßig seinen pkw für die Fahrt zur ar-
beitsstelle und zurück nach hause, wobei dies seine
arbeitgeberin nicht weiter tangierte, weil diese gefahr-
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geneigte Tätigkeit außerhalb des Betriebes erfolgte.
auch für die ihn behandelnden Ärzte gab es keine
meldepflicht.

Ergo trug herr k. ganz allein die verantwortung,
die er aber nicht wahrnahm, obwohl ihm dies bei der
gebotenen sorgfalt möglich gewesen wäre, so dass es
zu der beschriebenen unfallfahrt mit tödlichem aus-
gang kam.

iii. mithin hat sich der angeklagte der fahrlässigen
gefährdung des straßenverkehrs in Tateinheit mit
fahrlässiger Tötung gem. den §§ 222, 315c abs. 1 
nr. 1 b, absatz 3 nr. 2, 52 stgB schuldig gemacht.
zuvor hatte bereits die staatsanwaltschaft oldenburg
die verfolgung nach § 154a abs. 1 stpo beschränkt,
soweit es den vorwurf einer fahrlässigen körperverlet-
zung zum nachteil des kindes l. i. betrifft.

Bei der strafzumessung fiel zugunsten des ange-
klagten ins gewicht, dass er nicht vorbestraft und
zuvor auch wohl nicht straßenverkehrsrechtlich aufge-
fallen war. außerdem scheint er selbst unter den Fol-
gen seiner Tat erheblich zu leiden. zu seinen lasten
wirkte sich hingegen aus, dass er über viele Jahre ein
überdurchschnittliches maß an pflicht- und verant-
wortungslosigkeit an den Tag legte, sich allen hinwei-
sen auf seine dauerhaft nicht mehr gegebene Fahrun-
tauglichkeit verweigerte, stattdessen egoistisch nicht
von der motorisierten verkehrsteilnahme lassen konn-
te. auch am 9. september 2012 hätte er überhaupt
nicht selbst fahren müssen. Das paar k./J. wollte kurz
in g. einen markt besuchen und eine Bratwurst essen.
auf der heimfahrt wurde dann ein junger mann getö-
tet und ein kind auch noch in konkrete Todesgefahr
gebracht. sicherlich wollte der angeklagte niemand
gefährden, wahrscheinlich macht er sich auch noch vor
fahrtauglich zu sein. Trotzdem hätte er es besser wis-
sen und all diese tragischen Folgen seines Fehlverhal-
tens vermeiden können. Er war und ist seit Jahren in-
persona eine abstrakte gefahr für die sicherheit des
öffentlichen straßenverkehrs, handelte grob bzw. be-
wusst fahrlässig. Dabei hat er sein Fehlverhalten bis
dato nicht ausreichend reflektiert. unter Berücksichti-
gung dieser für gegen den angeklagten sprechenden
umstände erachtet das gericht eine Freiheitsstrafe von
einem Jahr und sechs monaten als tat- und schuldan-
gemessen, zur Einwirkung ausreichend, aber gleich-
sam wenigstens notwendig. Dem angeklagten musste
eindringlich aufgezeigt werden, dass er für das von
ihm begangene überdurchschnittliche handlungsun-
recht einzustehen hat und endlich die gebotene krank-
heitseinsicht entwickeln muss.

Die vollstreckung der Freiheitsstrafe wurde gem. 
§ 56 abs. 1 und 2 stgB zur Bewährung ausgesetzt. Da
der angeklagte  bislang  noch nicht  derart  bestraft
worden war, ansonsten vollständig sozialisiert ist und
bislang einen rechtschaffenen lebenswandel geführt,
überdies auch bei der aufklärung des sachverhalts
durchaus mitgewirkt und sich geöffnet hat, konnte er-
wartet werden, er werde sich diese verurteilung allein
zur warnung dienen lassen und künftig – vor allem
unter dem Druck des ihm bei einem strafrechtlichen

rückfall drohenden widerrufs der strafaussetzung zur
Bewährung – keine neue straftat mehr begehen, insbe-
sondere nicht motorisierten straßenverkehr teilneh-
men, sofern es ihm nicht ausdrücklich durch die für ihn
zuständige Behörde erlaubt wurde.

Durch die festgestellte verkehrsstraftat erwies sich
der angeklagte als ungeeignet zum Führen von kraft-
fahrzeugen, so dass ihm gem. den §§ 69, 69a stgB die
Fahrerlaubnis zu entziehen, seine Führerschein einzu-
ziehen und eine sperre für die neuerteilung der Fahr-
erlaubnis zu verhängen war, welche umständehalber
zur Besinnung charakterlichen Festigung mit noch
vier Jahren geboten erschien.

hierbei berücksichtigte das gericht auch, dass dem
angeklagten die Fahrerlaubnis bereits per Beschluss
des amtsgerichts Delmenhorst vom 13. märz 2013
vorläufig entzogen wurde, worauf der angeklagte am
19. märz 2013 seinen Führerschein in amtliche ver-
wahrung gab.

13. *) Eine lebenslange Sperre gemäß §§ 69, 69a
StGB für die Neuerteilung der Fahrerlaubnis er-
scheint im Falle einer Demenzerkrankung als nicht
verhältnismäßig, da nicht absehbar ist, was sich in
der Forschung auf dem Gebiet der Demenz in den
nächsten Jahren entwickelt. 

amtsgericht hamburg-Barmbek, 
urteil vom 7. Februar 2014 – 845 Ds 75/13 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. in der hauptverhandlung konnte folgender sach-

verhalt festgestellt werden: Der angeklagte betrieb zur
Tatzeit mit der zeugin Dr. c eine praxisgemeinschaft.
Dabei übernahm die zeugin Dr. c zumeist die vormit-
tags- und der angeklagte die nachmittagssprechstun-
de. in der zeit vom 01.04. 2012 bis zum 09. 05. 2012
war die zeugin nicht in der praxis.

am 26. 04. 2012 fuhr der angeklagte mit dem pkw
gegen 0.15 uhr in richtung der straße s. Der ange-
klagte war übermüdet und litt unter einer Demenzer-
krankung. aufgrund der Demenzerkrankung konnte
der angeklagte nicht erkennen, dass er fahruntauglich
war und aufgrund dessen von ihm eine gefährdung an-
derer verkehrsteilnehmer und Fahrzeuge ausging. Bei
Einfahrt in die straße s., einer Einbahnstraße, verlor
der angeklagte die kontrolle über seinen wagen. ob
dies geschah, weil er an kantstein stieß, konnte nicht
festgestellt werden. sein Fahrzeug kollidierte mit den
am linken Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen der
geschädigten h., B., h. s., h., r., p., g., k., me. und
m. an den genannten Fahrzeugen entstand ein Fremd-
schaden in höhe von insgesamt mindestens 9.450,00
Euro.

als der angeklagte den unfall bemerkt hatte, stieg
er aus seinem Fahrzeug aus, sammelte seine verlorene
radkappe ein und notierte sich auf einer in seinem
Fahrzeug liegenden zeitung das kennzeichen „hh
...“. sodann entfernte er sich von der unfallstelle, ohne
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der wartepflicht zu genügen und ohne den geschädig-
ten die möglichkeit zu geben, Feststellungen über den
unfallhergang zu treffen. Der angeklagte parkte sei-
nen pkw ca. 150 m entfernt auf einem parkplatz in der
straße s. in seinem Fahrzeug lagerte der angeklagte
u. a. gut sichtbar einen arztkoffer mit medikamenten.
sodann ließ der angeklagte seinen wagen unver-
schlossen zurück.

am nächsten morgen um 11.45 uhr erschien der
angeklagte mit fleckiger kleidung und nach urin rie-
chend auf dem polizeikommissariat. Dort erklärte er
dem wachhabenden polizeibeamten, dass er sich selbst
anzeigen wolle. Er habe in der vergangenen nacht
einen parkenden pkw angefahren.

iii. Der angeklagte hat sich nicht zur sache einge-
lassen. Er wird u. a. überführt durch die angaben der
zeugen h., D. und Dr. c. […]

Der sachverständige prof. Dr. p. des instituts für
rechtsmedizin in hamburg führte Folgend aus:

zusammen mit dem sachverständigen Dr. T. habe er
den angeklagten am 21.12. 2012 anamnestisch be-
fragt und orientierende ambulante untersuchungen
durchgeführt. in der Eigenanamnese zum unfallge-
schehen habe der angeklagte sich seiner meinung
nach an den unfall erinnern können. Er habe angege-
ben, keine Erinnerungslücken zu haben, habe jedoch
auch gesagt, nur einen anstoß bemerkt zu haben.
Darin sei ein deutlicher widerspruch zu dem verlauf
der Beweisaufnahme zu sehen. als Erklärung für den
unfall habe der angeklagte die Belastungssituation in
der praxis und übermüdung angegeben.

weiterhin führte der sachverständige aus, dass das
hier angeklagte geschehen in zwei phasen aufzuteilen
sei: die erste phase sei die unfallphase, die zweite
phase die unfallflucht.

in der ersten phase reiche eine übermüdung allein
nicht aus, um das unfallgeschehen und die realisie-
rung und wahrnehmung der situation zu erklären. in
der regel werde man durch einen unfall wach. selbst
wenn der angeklagte mit dem reifen den kantstein an-
gefahren habe und dadurch ins schlingern gekommen
sei, hätte er anhalten müssen, wenn lediglich eine über-
müdung vorgelegen habe. Es seien also co-Faktoren
als Erklärung für das verhalten des angeklagten in der
ersten phase, der unfallphase, nötig. nach ansicht des
sachverständigen prof. Dr. p. lägen diese Faktoren er-
kennbar in der persönlichkeit des angeklagten. so
habe er geistige ausfälle, d. h. phasen der unkonzen-
triertheit und abwesenheit, in der er sich in einer art
„Dämmerzustand“ befinden würde und aufgrund sei-
ner hirnorganischen störung situationen nicht wahr-
nehmen und diesen situationen entsprechend angemes-
sen reagieren könne. in der ersten phase habe sich der
angeklagte in einem zustand mit geistigen minderlei-
stungen befunden, die sich im straßenverkehr ausge-
wirkt hätten. an dem abend, als der unfall geschehen
und der angeklagte in die straße eingebogen sei, sei
der angeklagte gehandicapt gewesen durch zwei
Dinge: 1. durch seine übermüdung und 2. durch seine
Erkrankung. in diesem zustand habe er diese kette von
unfällen verursacht. Er habe nicht richtig dagegen wir-

ken können und etwas rätselhaftes, Falsches und sinn-
loses getan, weil er die situation nicht erfasst habe. in
der ersten phase sei die steuerungsfähigkeit des ange-
klagten hochgradig eingeschränkt gewesen. Es könne
deswegen nicht ausgeschlossen werden, dass der ange-
klagte in der ersten phase nicht mehr schuld- und steu-
erungsfähig gewesen sei.

in der zweiten phase, der unfallflucht, habe der an-
geklagte die situation dann weitgehend richtig erfasst
und im griff gehabt. Dass er in der nacht nicht die po-
lizei gerufen habe, müsse er sich anlasten lassen.

Der sachverständige Dr. T., arzt in der klinik für
neurologie am universitätskrankenhaus E., erstattete
in der hauptverhandlung folgendes gutachten:

auch er gehe von einem zweiphasigen unfallereig-
nis aus. aufgrund der untersuchung des angeklagten,
der aktenlage und der zeugenaussagen läge für ihn
beim angeklagten eine demenzielle Erkrankung vor,
wahrscheinlich eine vaskuläre Demenz. Eine alzhei-
mererkrankung sei eher unwahrscheinlich. Der hier
vorliegende unfall beinhalte ein ausgesprochen kom-
plexes und letztlich in sich nicht schlüssiges Fehlver-
halten des angeklagten mit der Beschädigung von
mehreren Fahrzeugen. auch sei der weitere verlauf
der nacht unklar. Der angeklagte habe nicht erklären
können, wie es zu diesem verhalten gekommen sei.
ursachen für das verhalten könnten zum Beispiel
kurzzeitige ausfälle durch medikation oder kopfver-
letzungen sein, für die jedoch keine hinweise vorlä-
gen. Deswegen müsse hier von hirnorganischen stö-
rungen ausgegangen werden. anlässlich der Begut-
achtung des angeklagten am 21.12. 2012 sei der an-
geklagte durch prof. Dr. p. und Dr. T. befragt und neu-
rologisch untersucht worden. Dabei sei aufgefallen,
dass schon nach den kriterien der neurotischen unter-
suchungen Defizite feststellbar gewesen seien. Der
angeklagte sei erschwert in seiner auffassungsgabe
gewesen und habe im gespräch schwierigkeiten ge-
habt, sich zu konzentrieren. Die merkfähigkeit des an-
geklagten sei beeinträchtigt gewesen und es sei auf-
gefallen, dass der angeklagte in seiner Darstellung
lücken gehabt hätte und immer an bestimmten The-
men hängen geblieben sei und sich gedanklich nicht
weiterbegeben habe können. Diese Dinge könnten als
minderung der leistungsfähigkeit gewertet werden.
im zusammenhang mit dem unfallgeschehen und den
zeugenaussagen müsse man davon ausgehen, dass
diese Beeinträchtigung der gehirnleistung schon län-
ger bestehe und keine akute, sporadische leistungsstö-
rung vorliege. Es gebe daher hinweise darauf, dass der
angeklagte eine demenzielle leistungsstörung auf-
weise. Dies sei jedoch nicht psychometrisch getestet
worden; über die ursache der Erkrankung müsse
etwas spekuliert werden. Der angeklagte habe jedoch
schlüssige vorerkrankungen wie ausgeprägten Blut-
hochdruck und eine zuckererkrankung, welches bei-
des krankheiten sind, die typische risikofaktoren für
gefäßerkrankungen seien, die dann wiederum zu einer
hirnstörung führen könnten. an dem vorliegen einer
Demenz bei dem angeklagten habe der sachverständi-
ge keine zweifel.
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Bei hirnleistungsstörungen müsse man weiterhin
zwischen akut auftretenden und demenziellen Erkran-
kungen unterscheiden. Bei einer demenziellen Erkran-
kung gehe man davon aus, dass sie über einen längeren
zeitraum besteht. Eine heilung sei nicht gegeben. Es
gebe lediglich sekundäre profilaxe, um das weitere
Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. autofah-
ren mit Demenz sei eine schwierige sache. Demenz
sei eine situation, die die Fahrfähigkeit sehr in Frage
stellen würde Es sei deswegen zu befürchten, dass man
bei vorliegen einer Demenz von einer chronischen un-
geeignetheit zum autofahren sprechen könne.

Das gericht ist nach erfolgter eigenständiger über-
prüfung von der richtigkeit des gewissenhaft erstell-
ten und von großer sachkunde getragenen gutachtens
der sachverständigen prof. Dr. p. und Dr. T. überzeugt
und zieht aus den Befundtatsachen, die die sachver-
ständigen festgestellt haben, unter würdigung sämt-
licher umstände in ihrer gesamtheit, seinem Erschei-
nungsbild, seinem psychischen zustand, seinem ver-
halten vor, bei und nach der Tat, auf grund eigener ge-
wonnener Erkenntnisse den schluss, dass in Fall 1 der
anklage [§ 315c abs. 1 nr. 1 b stgB] eine schuldun-
fähigkeit des angeklagten i. s. d. § 20 stgB nicht aus-
geschlossen werden kann.

Die Feststellungen zur schadenshöhe beruhen auf
den im rahmen des selbstleseverfahrens gemäß § 249
abs. 2 stpo in die hauptverhandlung eingeführten
rechnungen und gutachten. […] 

iv. Der angeklagte hat sich daher wegen unerlaub-
ten Entfernens vom unfallort, § 142 i nr. 1, 5 stgB,
schuldig und strafbar gemacht.

v. Die strafe war dem strafrahmen des § 142 abs. 1
stgB zu entnehmen, welcher Freiheitsstrafe bis drei
Jahre oder geldstrafe vorsieht.

strafmildernd ist zu berücksichtigen, dass der ange-
klagte unbestraft ist. Die Tatzeit liegt schon einige zeit
zurück. seit dem 27. 04. 2012 ist der Führerschein des
angeklagten sichergestellt. zu gunsten des angeklag-
ten spricht weiterhin, dass bei dem unfall keine perso-
nen geschädigt wurden. weiterhin hat sich der ange-
klagte einige zeit später selbst bei der polizei angezeigt. 

strafschärfend ist der hohe schaden zu werten.
nach abwägung aller für und gegen den angeklagten

sprechenden gesichtspunkte und unter Berücksichti-
gung seiner persönlichen und wirtschaftlichen verhält-
nisse hielt das gericht eine geldstrafe von 30 Tagessät-
zen zu je 100,00 Euro für tat- und schuldangemessen.

Dem angeklagten ist neben der strafe die Fahrer-
laubnis zu entziehen. aus der von ihm begangenen Tat
ergibt sich, dass der angeklagte zum Führen von
kraftfahrzeugen ungeeignet ist (§ 69 abs. 1 stgB)
Diese ungeeignetheit ist zwischenzeitlich nicht fort-
gefallen, sondern besteht auch heute noch fort. zum
einen liegt ein regelfall nach § 69 abs. 2 nr. 1 bzw. 3
stgB vor. zum anderen kommt entscheidend hinzu,
dass die sachverständigen prof. Dr. p. und Dr. T. bei
dem angeklagten eine Demenzerkrankung ausge-
macht haben, die ihn zum Führen von kraftfahrzeugen
körperlich bzw. geistig ungeeignet machen lässt.

Eine sperre von noch drei Jahren erachtet das ge-
richt unter Berücksichtigung der gesamten persönlich-

keit des angeklagten, insbesondere seiner zuverläs-
sigkeit, seines vorlebens, seines verhaltens bei und
nach der Tat sowie der gesamten Tatumstände und der
oben im Einzelnen geschilderten strafzumessungs-
erwägungen als ausreichend, aber auch als erforder-
lich. Bedacht worden ist dabei insbesondere, dass 
der Führerschein des angeklagten bereits seit dem
27. 04. 2012 sichergestellt ist. andererseits fiel bei der
Bemessung der Dauer mit ins gewicht, dass der ange-
klagte nach ausführungen des sachverständigen Dr. T.
an einer vaskulären Demenz leidet. Dieser sieht des-
wegen derzeit und in naher zukunft keine Fahreig-
nung. Das gericht ist diesbezüglich derselben ansicht.
soweit jedoch der sachverständige weiter ausführt,
dass er eine chronische ungeeignetheit des angeklag-
ten zum Führen von kraftfahrzeugen zum Fahren be-
fürchtet, kann sich das gericht dieser meinung nicht
vollständig anschließen. zwar ist derzeit nach dem
heutigen stand der medizin und Forschung anzuneh-
men, dass eine heilung von Demenz nicht möglich ist.
Jedoch erscheint eine lebenslange sperre für eine neu-
erteilung der Fahrerlaubnis nicht verhältnismäßig, da
nicht absehbar ist, was sich in der Forschung auf dem
gebiet der Demenz in den nächsten Jahren entwickelt.
Das gericht sieht sich deswegen nicht in der lage, der
medizin vorwegzugreifen und eine dauerhafte – le-
benslange – ungeeignetheit des angeklagten zum
Führen von kraftfahrzeugen festzustellen.

14. *) 1. Jeder Patient muss erwarten dürfen,
dass ein Hausarzt, zumal bei langjähriger Betreu-
ung und Kenntnis der Krankengeschichte, das
Thema Autofahren anspricht, wenn sich aus Sicht
des Arztes Defizite zeigen, die zur Fahrunfähigkeit
führen könnten. Aufgrund des bestehenden Voll-
zugsdefizits in der Praxis sind die Ärzte umso mehr
aufgerufen, anhand von existenten Kriterienkatalo-
gen aufmerksam ihre Patienten zu beobachten und
im gegebenen Fall auf die Problematik hinzuweisen. 

2. Solange der Gesetzgeber jedoch davor zurück-
schreckt, allgemein verbindliche Tests für die Fahr-
fähigkeit einzuführen, muss jeder Führer eines
Kraftfahrzeuges selbst kritisch darauf achten, ob
er noch fahrfähig ist und entsprechend handeln. 

2. Zur Entziehung der Fahrerlaubnis gemäß 
§ 69 StGB auf Lebenszeit aufgrund krankheitsbe-
dingter Fahreignungsmängel (hier: altersbedingte
Einschränkungen der Fahrfähigkeit und Schwin-
delsymptomatik).

amtsgericht pinneberg,
urteil vom 28. Juni 2013 

– 33 Ds 302 Js 477/12 (82/12) –

a u s  d e n  g r ü n d e n :  
i. Der angeklagte ist 78 Jahre alt und verheiratet.

Bereits seit etwa 20 Jahren ist bei dem angeklagten
eine schwindelsymptomatik bekannt. Er ist diverse
male gründlich untersucht worden. Es konnte jedoch
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keine ursache festgestellt werden. im Jahr 2006 war er
das erste mal wegen eines schwindelanfalls im kran-
kenhaus. Er hat in der Folgezeit ab etwa 2008 vertigo-
vomex als medikament gegen die schwindelanfälle
erhalten. Dieses hat er nach Bedarf eingenommen. ur-
sache für den krankenhausaufenthalt im Jahr 2008
war ein schwindelanfall, den der angeklagte beim
kartenspielen erlitten hat. Er saß damals am Tisch mit
verwandten und fiel plötzlich vom stuhl und stieß sich
den kopf an der heizung an. Es trat ein kurzzeitiger
Bewusstseinsverlust auf. Etwa zwei Jahre später trat
ein kurzer schwindelanfall auf, als der angeklagte ge-
rade mit seinem pkw auf der autobahn unterwegs
war. Er kam daraufhin kurz von der straße ab, konnte
sich dann aber wieder fangen und seine Fahrt normal
fortsetzen. 

neben der schwindelsymptomatik leidet der ange-
klagte seit Jahren an schwerhörigkeit. Er trägt hörge-
räte auf beiden ohren. außerdem wurden bei klini-
schen untersuchungen immer wieder Durchblutungs-
störungen im gehirn festgestellt. Diese führen zu ge-
fühlsstörungen in den Beinen. Die hirnleistung des
angeklagten ist altersbedingt vermindert. Er leidet
unter Beeinträchtigung im Bereich der aufmerksam-
keit, konzentrations- und wahrnehmungsfähigkeit.
strafrechtlich ist der angeklagte bisher nicht in Er-
scheinung getreten.

ii. hinsichtlich der Feststellungen zur sache [siehe
die entsprechende Darstellung im Beitrag von pü-
schEl/FockEn in diesem heft auf s. 10 <12>].

iii. Die Feststellungen zur person beruhen zum
Einen auf den angaben des angeklagten selbst, zum
anderen auf der aussage des zeugen sowie dem gut-
achten des sachverständigen professor Dr. p. […]

Die Feststellungen zur sache beruhen auf den je-
weiligen aussagen der gehörten augenzeugen des un-
falls sowie auf den angaben des angeklagten selbst.
[…]

iv. Der angeklagte hat sich durch sein verhalten
der fahrlässigen Tötung gemäß § 222 stgB in Tatein-
heit mit fahrlässiger körperverletzung nach § 229
stgB sowie fahrlässiger gefährdung des straßenver-
kehrs nach § 315c abs. 1 nr. 1 b und abs. 3 stgB
strafbar gemacht. 

Der Fahrlässigkeitsvorwurf bezüglich der drei ta-
teinheitlich begangenen Delikte ergibt sich daraus,
dass der angeklagte zum zeitpunkt der Tat nicht mehr
fahrfähig war und dies auch hätte erkennen können
und müssen. nach dem gutachten des sachverständi-
gen professor Dr. p. ist das gericht davon überzeugt,
dass der angeklagte seit vielen Jahren nicht nur unter
schwindelanfällen litt, die auch alleine schon zu einer
Fahruntüchtigkeit geführt hätten, sondern zudem ein
altersbedingter abbauprozess im gehirn des ange-
klagten begonnen hatte. Die daraus resultierenden
konzentrations- und wahrnehmungsstörungen des
angeklagten hätte dieser im alltag selbst beobachten
und erkennen können. Derartige wahrnehmungsfehler
sind auch bei der vorliegenden Tat ursächlich für das
unfallgeschehen geworden. Der angeklagte hat bei
dem abbiegevorgang in die g.-straße zunächst den

Fußgänger h. übersehen. aus der kollision mit diesem
resultierte dann der von dem sachverständigen als
„kette von Fehlreaktionen“ bezeichnete ablauf des
unfallgeschehens. Es kann davon ausgegangen wer-
den, dass die kollision mit dem Fußgänger und zeu-
gen h. noch als allgemeine Fahrlässigkeit einzustufen
ist. Ein derartiger wahrnehmungsfehler kann auch
einem ansonsten fahrtüchtigen kraftfahrzeugführer
etwa durch eine kurzzeitige ablenkung oder sonstige
unaufmerksamkeit unterlaufen. Diese muss nicht
zwingend auf der altersbedingten wahrnehmungsstö-
rung des angeklagten beruhen. Der dann losgetretene
geschehensablauf ist allerdings bei einer gesunden
und fahrfähigen person nicht denkbar. vielmehr hat
der angeklagte hier aufgrund altersbedingter Fahrun-
sicherheit die kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
anstatt nach der kollision an geeigneter stelle rechts
zu halten und zunächst den unfall mit dem geschädig-
ten zu klären, hat der angeklagte aufgrund seiner me-
dizinischen probleme die situation nicht mehr richtig
einschätzen und nicht adäquat reagieren können. nach
dem sachverständigengutachten und der aussage des
zeugen k. geht das gericht ebenfalls davon aus, dass
die Fehlreaktion des angeklagten hier nicht auf seiner
schwindelproblematik beruhte, sondern auf seine
übrigen altersbedingten Einschränkungen der Fahrfä-
higkeit. Dennoch bleibt festzustellen, dass auch allein
die schwindelsymptomatik in dieser ausprägung, wie
sie bei dem angeklagten vorliegt, dazu geführt hätte,
dass dieser zum Führen von kraftfahrzeugen ungeeig-
net war. sowohl hinsichtlich seiner schwindelanfälle
als auch hinsichtlich seiner übrigen wahrnehmungs-
und konzentrationsstörungen hätte der angeklagte
selbst erkennen müssen, dass er zum Führen von
kraftfahrzeugen nicht mehr geeignet war. Darüber
hinaus hätte es im verantwortungsbereich seines
hausarztes gelegen, den angeklagten auf diese pro-
blematik hinzuweisen. Die verantwortung der Ärzte
entbindet allerdings den einzelnen verkehrsteilnehmer
nicht von der eigenen verpflichtung, sich stets selbst
zu prüfen. Entsprechend kann das versäumnis eines
arztes wie im vorliegenden Fall dann auch nicht dazu
führen, dass der Fahrer von seiner eigenen sorgfalts-
pflicht entbunden wird. ganz konkret durfte der ange-
klagte sich hier nicht darauf verlassen, dass er fahr-
tüchtig sei, solange ihn kein arzt auf das Thema
anspreche. zwar müsste eigentlich jeder patient erwar-
ten dürfen, dass ein hausarzt, zumal bei langjähriger
Betreuung und kenntnis der krankengeschichte, das
Thema autofahren anspricht, wenn sich aus sicht des
arztes Defizite zeigen, die zur Fahrunfähigkeit führen
könnten. Dies ist allerdings in der praxis leider nicht
immer der Fall. hinzu kommt, dass es wie der zeuge
k. im übrigen zutreffend bemerkte, keinerlei allge-
mein anerkannte Tests zur überprüfung der Fahrfähig-
keit gibt. umso mehr sind hier die Ärzte aufgerufen,
anhand von existenten kriterienkatalogen aufmerk-
sam ihre patienten zu beobachten und im gegebenen
Fall auf die problematik hinzuweisen. auch dies kann
aber nur eine Empfehlung und allenfalls moralische
verpflichtung gegenüber dem patienten und der si-
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cherheit der allgemeinheit sein, solange der gesetzge-
ber davor zurückschreckt, allgemein verbindliche
Tests für die Fahrfähigkeit einzuführen. sollte dies in
der zukunft geschehen, so wäre dann sicherlich auch
die Frage der Fahrlässigkeit eines einzelnen Fahrers
neu zu beurteilen. solange aber muss jeder Führer
eines kraftfahrzeuges selbst kritisch darauf achten, ob
er noch fahrfähig ist und entsprechend handeln.

v. Da die Delikte vorliegend tateinheitlich began-
gen wurden, war eine einheitliche strafe zu bilden.
Diese ist aus dem strafrahmen des schwersten Delik-
tes, hier § 222 stgB, zu  entnehmen. Dieser sieht Frei-
heitsstrafe bis zu 5 Jahren oder geldstrafe vor. straf-
mildernd war vorliegend zu berücksichtigen, dass der
angeklagte, soweit er sich erinnern konnte, voll ge-
ständig war. Er hat sich auch nach kräften bemüht, das
Tatgeschehen aufzuklären und auch bereitwillig aus-
kunft über seine gesundheitliche vorgeschichte gege-
ben. Dass er hier unter einigen Erinnerungslücken und
schwierigkeiten bei der zeitlichen Einordnung litt,
kann ihm nicht zur last gelegt werden, da dies auf ge-
sundheitlichen umständen beruhte. strafmildernd war
außerdem zu berücksichtigen, dass der angeklagte
bisher strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getre-
ten ist. auch wenn, wie oben erörtert, der angeklagte
nicht von der eigenen sorgfaltspflicht dadurch befreit
wird, dass er sich auf das urteil seines arztes verlässt,
war hier dennoch strafmildernd zu berücksichtigen,
dass der angeklagte von seinem arzt nicht auf eine
mögliche Fahrunfähigkeit angesprochen wurde. zwar
hätte er über sich selbst und seine Fahrfähigkeit selber
reflektieren müssen, er hätte aber auch erwarten kön-
nen, dass er durch seinen hausarzt auf die problematik
hingewiesen wird. nach abwägung aller Einzel- und
gesamtumstände hält das gericht es vorliegend für
ausreichend, gegen den angeklagten eine geldstrafe
zu verhängen. Diese musste aufgrund der Tatumstände
und insbesondere der vorhersehbarkeit für den ange-
klagten jedoch bereits dem mittleren Bereich entstam-
men. nach nochmaliger abwägung aller Einzel- und
gesamtumstände hält das gericht eine geldstrafe in
höhe von 150 Tagessätzen für tat- und schuldange-
messen. Ein Tagessatz war entsprechend den finanziel-
len verhältnissen des angeklagten mit 20,00 € zu be-
messen. 

zudem war gegen den angeklagten eine lebenslan-
ge sperre für die Erteilung der Fahrerlaubnis zu ver-
hängen. Da sich der angeklagte als ungeeignet zum
Führen von kraftfahrzeugen erwiesen hat und dies auf
altersbedingten Defiziten beruht, ist nicht zu erwarten,
dass die gesetzliche höchstfrist für die sperre der Fah-
rerlaubnis von 5 Jahren hier ausreichend ist. vielmehr
ist davon auszugehen, dass der angeklagte mit zuneh-
mendem alter immer weniger geeignet zum Führen
von kraftfahrzeugen sein wird. aus diesem grunde er-
schien es gerechtfertigt, gemäß § 69a abs. 1 s. 2 stgB
die sperre für immer anzuordnen. Eine Entziehung der
Fahrerlaubnis gemäß § 69 stgB musste darüber hin-
aus nicht ausgesprochen werden, da der angeklagte
bereits freiwillig auf seine Fahrerlaubnis verzichtet
hatte.

15. Vorsichtig und sachgemäß im Sinne des § 5
Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b WaffG geht mit Waffen nur
um, wer sie in nüchternem Zustand gebraucht und
so sicher sein kann, keine alkoholbedingten Ausfal-
lerscheinungen zu erleiden, die zur Gefährdung
Dritter führen können.

Bundesverwaltungsgericht,
urteil vom 22. oktober 2014 – 6 c 30.13 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Der kläger ist Jäger. aufgrund dieser Eigenschaft

wurden ihm in den Jahren 1974 und 1990 waffenrecht-
liche Erlaubnisse für mehrere schusswaffen erteilt.
aktuell weisen drei waffenbesitzkarten zehn auf den
kläger eingetragene waffen aus.

am 13. Juni 2008 fuhr der kläger mit seinem pkw
von seinem haus aus zu einem nahegelegenen wald
zur Jagd, nachdem er zwei gläser rotwein – zusam-
men 0,5 l mit ca. 13 % alkohol – und ein schnaps-
glas wodka – 30 ml mit ca. 40 % alkohol – getrunken
hatte. von einem hochsitz aus erlegte er einen reh-
bock mit einem schuss. auf der rückfahrt mit dem
pkw vom wald zu seinem haus wurde der kläger von
polizeibeamten angehalten. Ein freiwilliger alkohol-
test vor ort ergab einen wert von 0,47 mg/l atemluft-
alkoholkonzentration, ein später auf der polizeiwa-
che durchgeführter „gerichtsverwertbarer“ alkohol-
test einen wert von 0,39 mg/l. Die polizeibeamten, die
den kläger kontrolliert hatten, beschrieben diesen und
sein verhalten in einem internen Formularbogen vom
14. Juni 2008 unter anderem wie folgt: Fahrweise 
sicher, körperliche auffälligkeiten keine, stimmung/
verhalten distanzlos, Bewusstsein benommen.

mit Bescheid vom 15. april 2010, zugestellt am 
20. april 2010, widerrief der Beklagte unter anderem
die waffenrechtlichen Erlaubnisse des klägers (nr. 1),
forderte ihn auf, die waffenrechtlichen Erlaubnisse un-
verzüglich abzugeben (nr. 2), gab ihm gelegenheit,
innerhalb von zwei monaten nach Bestandskraft des
Bescheids für die verwahrten waffen und munition
einen empfangsbereiten Berechtigten zwecks überlas-
sung oder unbrauchbarmachung zu benennen (nr. 3),
und setzte eine verwaltungsgebühr in höhe von 350 €
fest (nr. 5).

Das verwaltungsgericht hat die dagegen gerichtete
klage mit urteil vom 22. september 2011 abgewiesen
und das oberverwaltungsgericht hat die Berufung mit
urteil vom 28. Februar 2013 zurückgewiesen. Das
oberverwaltungsgericht hat zur Begründung im we-
sentlichen ausgeführt, der unter nr. 1 des Bescheids
verfügte widerruf der waffenrechtlichen Erlaubnisse
des klägers finde seine rechtsgrundlage in § 45 abs. 2 
satz 1 waffg. Es lägen nachträglich eingetretene Tat-
sachen vor, welche die annahme rechtfertigten, dass
der kläger mit waffen nicht vorsichtig und sachgemäß
umgehen werde (§ 5 abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg).
Der kläger habe alkohol in einer menge zu sich ge-
nommen, die typischerweise verhaltensbeeinflussend
wirken könne, und sei in diesem zustand mit einer
waffe umgegangen, indem er mit dieser in nicht einge-
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grenztem und auch nicht anderweitig gesichertem ge-
lände geschossen habe.

Der kläger habe vor dem waffengebrauch am 13.
Juni 2008 alkohol in einer menge zu sich genommen,
die typischerweise verhaltensbeeinflussend wirke.
Dies ergebe sich aus der festgestellten atemluftalko-
holkonzentration von 0,39 mg/l, deren richtigkeit der
kläger nicht in Frage stelle, und darüber hinaus aus
den Trinkmengenangaben des klägers – 0,5 l rotwein
mit ca. 13 % alkohol und 30 ml wodka mit ca. 40 %
alkohol –, aufgrund derer er selbst eine Blutalkohol-
konzentration von über 0,5 ‰ am Ende der resorp-
tionsphase errechne. Bei einem solchen grad der al-
koholisierung sei – wissenschaftlich abgesichert –
typischerweise mit einer verhaltensbeeinflussung im
sinne von Enthemmung, erhöhter risikobereitschaft
und nachlassender reaktionsfähigkeit zu rechnen. Die
entsprechenden wissenschaftlichen Erkenntnisse hät-
ten ihren niederschlag in § 24a abs. 1 stvg gefun-
den, ohne dass dem, was die dort festgelegten grenz-
werte anbelange, spezifische anforderungen oder
Faktoren in der person des betreffenden potenziellen
verursachers einer konkreten gefahr oder eines scha-
dens zugrunde lägen, die beim umgang mit waffen –
vor allem in gestalt des schießens zu Jagdzwecken –
ohne Bedeutung seien. Der schusswaffengebrauch des
klägers im alkoholisierten zustand unter den am 13.
Juni 2008 gegebenen umständen trage als Tatsache die
nach § 5 abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg erforderliche
und getroffene prognoseentscheidung.

Der senat hat auf die Beschwerde des klägers die
revision mit Beschluss vom 14. oktober 2013 zuge-
lassen. zur Begründung seiner revision führt der klä-
ger aus, das oberverwaltungsgericht habe seinem ur-
teil insoweit einen unrichtigen sachverhalt zu grunde
gelegt, als es – im anschluss an den anzeigeerstatter r
– angenommen habe, dass an diesem „ein geschoss
von rechts offensichtlich dicht an ihm vorbeigeflogen
sei“. Diese sachverhaltsdarstellung sei unzutreffend,
weil der kläger genau in die entgegengesetzte rich-
tung geschossen habe als diejenige, in welcher der
zeuge einen weg entlang gegangen sei. weitere Fakto-
ren als die Tatsache, dass der kläger alkohol getrun-
ken habe, bevor er zur Jagd aufgebrochen sei, lägen für
die Beurteilung seiner zuverlässigkeit (§ 5 waffg)
bzw. Eignung (§ 6 waffg) nicht vor. 

Das oberverwaltungsgericht habe außerdem zu un-
recht § 5 abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg angewandt. Der
gesetzgeber habe mit der neuregelung des waffen-
rechts im Jahr 2003 alle Fragen im zusammenhang mit
waffen und alkoholkonsum detailliert und abschlie-
ßend geregelt. Die auswirkungen eines alkoholkon-
sums auf die waffenrechtliche Erlaubnis richteten sich
allein nach § 6 abs. 1 nr. 2 und 3 waffg. so habe die
rechtsprechung die prognose, dass ein waffenbesitzer
nicht vorsichtig oder sachgemäß mit seinen waffen
umgehe, nur dann gestellt, wenn ein Fehlverhalten des
waffenbesitzers zum konsum von alkohol hinzuge-
treten sei.

Darüber hinaus bringt der kläger vor, auch eine an-
wendung von § 5 abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg führe

vorliegend zur aufhebung der angegriffenen verfü-
gung. Das oberverwaltungsgericht gehe bei seiner
aussage, der kläger habe vor dem waffengebrauch
„alkohol in einer menge zu sich genommen, die typi-
scherweise verhaltensbeeinflussend wirke“ pauschal
vor. Bei dieser typisierenden, nicht auf den Einzelfall
abstellenden Betrachtungsweise stütze es sich auf 
§ 24a abs. 1 stvg. Dabei lasse es außer acht, dass
vorliegend schon die von dem Beklagten zugrunde ge-
legte Blutalkoholkonzentration mit 0,39 mg/l unter der
relevanzgrenze nach § 24a abs. 1 stvg liege.

zudem habe das Berufungsgericht die richtigkeit
der erhobenen Blutalkoholkonzentration und atem-
luftalkoholkonzentration nicht überprüft. Der Bundes-
gerichtshof habe in seinem Beschluss vom 3. april
2001 – 4 str 507/00 – (Bghst 46, 358 [= Ba 2001,
280]) die verwertbarkeit einer messung der atemalko-
holkonzentration bei einer verurteilung nach § 24a
abs. 1 stvg geklärt. nur wenn die Bestimmung der
atemalkoholkonzentration unter verwendung eines
atemalkoholmessgerätes ohne sicherheitsabschläge
verwertbar sei, wenn das verwendete gerät die Bauart-
zulassung für die amtliche überwachung des straßen-
verkehrs erhalten habe, wenn es unter Einhaltung der
Eichfrist geeicht sei und die Bedingungen für ein gül-
tiges messverfahren gewahrt seien, könnten die mit
ihm erhobenen Daten verwertet werden. Dies sei vor-
liegend nicht der Fall.

wenn schon eine parallele zum straßenverkehrs-
recht gezogen werde, biete sich § 316 stgB an. nach
dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 28. Juni
1990 – 4 str 297/90 – (Bghst 37, 89 [= Ba 1990,
370]) liege eine „absolute Fahruntüchtigkeit“ erst bei
einem Blutalkoholgehalt von 1,1 ‰ vor, wobei ein si-
cherheitsabschlag von 0,1 ‰ einbezogen sei. Eine re-
lative Fahruntüchtigkeit werde nach der rechtspre-
chung erst dann angenommen, wenn die Blut-
alkoholkonzentration größer als 0,5 ‰ sei. Eine solche
von 0,3 ‰ reiche nur dann aus, wenn weitere Faktoren
hinzuträten. Bei anwendung dieser rechtsprechung
könne vorliegend von einer überschreitung der grenz-
werte nicht ausgegangen werden.

Der kläger beantragt, das urteil des oberverwal-
tungsgerichts für das land nordrhein-westfalen vom
28. Februar 2013 und das urteil des verwaltungsge-
richts köln vom 22. september 2011 zu ändern und
den Bescheid des polizeipräsidiums köln vom 15.
april 2010 mit ausnahme der regelung unter ziff. 4
aufzuheben.

Der Beklagte beantragt, die revision zurückzuwei-
sen.

Der Beklagte verteidigt ebenso wie der vertreter des
Bundesinteresses das Berufungsurteil.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die revision ist unbegründet. Das Berufungsurteil

steht im Einklang mit revisiblem recht (§ 137 abs. 1
vwgo). Der widerruf der waffenrechtlichen Erlaub-
nisse des klägers ist rechtmäßig. auch die weiteren
regelungen des angefochtenen Bescheids des Beklag-
ten vom 15. april 2010, soweit sie noch im streit ste-
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hen, begegnen keinen rechtlichen Bedenken. zu recht
hat daher das oberverwaltungsgericht die Berufung
des klägers gegen das klageabweisende urteil des
verwaltungsgerichts zurückgewiesen.

1. Der widerruf findet seine rechtsgrundlage in 
§ 45 abs. 2 satz 1 waffg. Danach ist eine Erlaubnis
nach dem waffengesetz zu widerrufen, wenn nach-
träglich Tatsachen eintreten, die zur versagung hätten
führen müssen. nach § 4 abs. 1 nr. 2 waffg ist eine
Erlaubnis zu versagen, wenn der antragsteller nicht
die erforderliche zuverlässigkeit besitzt. nach § 5
abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg besitzen personen die
erforderliche zuverlässigkeit nicht, bei denen Tatsa-
chen die annahme rechtfertigen, dass sie mit waffen
oder munition nicht vorsichtig oder nicht sachgemäß
umgehen.

Die hiernach gegebenen widerrufsvoraussetzungen
liegen hinsichtlich des klägers vor.

a. Dem kläger mangelt es an der erforderlichen zu-
verlässigkeit.

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, die
den senat binden (§ 137 abs. 2 vwgo), hat der klä-
ger eine schusswaffe gebraucht, nachdem er kurz
zuvor einen halben liter rotwein sowie 30 ml wodka
zu sich genommen hatte. vorsichtig und sachgemäß
geht mit schusswaffen nur um, wer sie in nüchternem
zustand gebraucht und so sicher sein kann, keine alko-
holbedingten ausfallerscheinungen zu erleiden, die zu
gefährdungen Dritter führen können. Bei der vom
kläger konsumierten alkoholmenge waren solche
ausfallerscheinungen nicht hinreichend sicher ausge-
schlossen. Diese war vielmehr geeignet, seine reak-
tionsgeschwindigkeit sowie seine wahrnehmungsfä-
higkeit zu mindern und enthemmend zu wirken. Der
kläger ist hiermit das risiko eingegangen, Dritte zu
schädigen.

Der umstand, dass der kläger trotz dieses risikos
die schusswaffe gebraucht hat, rechtfertigt die pro-
gnose, dass er auch künftig mit waffen oder munition
nicht vorsichtig und sachgemäß umgehen wird. Die
bei prüfung der waffenrechtlichen zuverlässigkeit
vorzunehmende prognose hat sich an dem zweck zu
orientieren, die risiken, die mit jedem waffenbesitz
ohnehin verbunden sind, nur bei solchen personen hin-
zunehmen, die nach ihrem verhalten vertrauen darin
verdienen, dass sie mit waffen und munition jederzeit
und in jeder hinsicht ordnungsgemäß umgehen
(strspr; vgl. etwa Beschluss vom 12. oktober 1998 –
Bverwg 1 B 245.97 – Buchholz 402.5 waffg nr. 83 
s. 51 f. m. w. n.). Dieses vertrauen verdient nicht, wer
in einem zustand, in dem alkoholbedingte ausfaller-
scheinungen auftreten können, eine schusswaffe ge-
braucht hat. in diesem verhalten liegt ein schwer wie-
gender verstoß gegen das gebot vorsichtigen und
sachgemäßen umgangs mit waffen, der auf eine
grundlegende persönliche Fehleinstellung schließen
lässt. Es handelt sich nicht um eine situative nachläs-
sigkeit minderen gewichts, die bei nur einmaligem
auftreten noch toleriert werden könnte.

b. Die Tatsachen, aus denen sich nach dem vorge-
sagten der versagungsgrund der unzuverlässigkeit er-

gibt, sind im sinne von § 45 abs. 2 satz 1 waffg
nachträglich eingetreten.

c. Den Einwänden des klägers kann nicht gefolgt
werden.

aa. ob und gegebenenfalls in welchem umfang
beim kläger alkoholbedingte ausfallerscheinungen
tatsächlich eingetreten sind, ist unerheblich. unvor-
sichtig und unsachgemäß ist der gebrauch von
schusswaffen bereits dann, wenn der Betroffene hier-
bei das risiko solcher ausfallerscheinungen eingeht.
Die waffenrechtliche zuverlässigkeit setzt die Fähig-
keit und die Bereitschaft voraus, risiken mit dem po-
tential der schädigung Dritter strikt zu vermeiden. § 5
abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg fordert insoweit eine ty-
pisierende Betrachtung. Es kommt nicht auf den indi-
viduellen risikograd an, wie er sich unter Berücksich-
tigung der persönlichen verhältnisse des Betroffenen
in seiner person tatsächlich verwirklicht hat. Entschei-
dend ist vielmehr allein, ob der in rede stehende um-
gang mit waffen oder munition typischerweise bei
menschen als riskant einzustufen ist. Dies ist hier zu
bejahen. Der konsum von alkohol führt typischer-
weise zur minderung von reaktionsgeschwindigkeit
und wahrnehmungsfähigkeit sowie zu Enthemmun-
gen, d. h. zu ausfallerscheinungen, die beim schuss-
waffengebrauch die gefahr der schädigung Dritter
hervorrufen.

unerheblich ist demzufolge erst recht, ob ein wei-
teres Fehlverhalten zum konsum von alkohol hinzu-
getreten ist. Der schusswaffengebrauch unter alko-
holeinfluss stellt ein Fehlverhalten dar, welches bereits
für sich genommen die annahme der unzuverlässig-
keit begründet.

bb. § 6 abs. 1 satz 1 nr. 2 waffg sperrt die anwen-
dung von § 5 abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg nicht.

gemäß der erstgenannten vorschrift besitzen perso-
nen die erforderliche persönliche Eignung nicht, wenn
Tatsachen die annahme rechtfertigen, dass sie abhän-
gig von alkohol sind. sind Tatsachen bekannt, die da-
hingehende Bedenken begründen können, hat die zu-
ständige Behörde dem Betroffenen die vorlage eines
amts- oder fachärztlichen zeugnisses aufzugeben (§ 6
abs. 2 waffg). hieraus kann entgegen der auffassung
des klägers nicht geschlossen werden, dass die an-
nahme einer unzuverlässigkeit im sinne von § 5 
abs. 1 nr. 2 Buchst. b waffg wegen des gebrauchs
einer schusswaffe unter alkoholeinfluss ausscheiden
muss, sofern kein weiteres Fehlverhalten hinzugetre-
ten ist. Der gesetzgeber hat durch § 6 abs. 1 satz 1 
nr. 2 waffg die möglichkeit eröffnet, ereignisunab-
hängig eine waffenrechtliche Erlaubnis zu versagen
bzw. zu widerrufen. hiermit sollte nicht indirekt die
reichweite der ereignisabhängigen unzuverlässig-
keitstatbestände des § 5 waffg eingegrenzt werden.

cc. soweit der kläger im rahmen seiner revisions-
begründung vorträgt, bei ihm sei eine unter dem
schwellenwert des § 24a stvg liegende Blutalkohol-
konzentration von 0,39 mg/l gemessen worden, ver-
kennt er, dass das oberverwaltungsgericht von der
Feststellung ausgegangen ist, es sei eine – über dem
schwellenwert des § 24a stvg liegende – atemluftal-
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koholkonzentration von 0,39 mg/l festgestellt worden.
allerdings kommt es auf die Frage, ob die vorausset-
zungen des § 24a stvg erfüllt sind, nicht an und kann
daher auch die weitere vom kläger aufgeworfene
Frage dahinstehen, inwieweit das in seinem Fall zur
messung eingesetzte gerät die Bedingungen für ein
gültiges messverfahren erfüllte. Der waffenrechtliche
zuverlässigkeitsmaßstab des § 5 abs. 1 nr. 2 Buchst. b 
waffg fällt nicht in eins mit dem straßenverkehrs-
rechtlichen sorgfaltsmaßstab, der in § 24a stvg nor-
miert ist.

2. Dass die übrigen noch angegriffenen regelungen
des Bescheids vom 15. april 2010 rechtswidrig sein
könnten, ist nicht ersichtlich und vom kläger auch
nicht vorgetragen.

3. auf die erhobenen verfahrensrügen kommt es
danach nicht an. sie betreffen sachverhalte, die für die
Entscheidung des senats nicht entscheidungserheblich
sind und im übrigen auch für das oberverwaltungsge-
richt bereits nicht entscheidungserheblich waren.

16. 1. § 13 Nr. 2 Buchst. b) FeV sieht die Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutach-
tens vor, wenn wiederholt Zuwiderhandlungen im
Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss begangen
wurden. Die Zuwiderhandlung meint nicht nur
Straftaten, also §§ 315c, 316 StGB, sondern auch
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 24a Abs. 1 StVG.

2. Die Fragestellung für den medizinischen Teil
der Untersuchung kann sich jedenfalls dann auf 
etwaige alkoholkonsumbedingte fahreignungsre-
levante Leistungsbeeinträchtigungen erstrecken,
wenn Anzeichen für einen unkontrollierten Alko-
holkonsum vorliegen (hier bejaht bei erneuter Auf-
fälligkeit trotz Verringerung des Alkoholkonsums
und der Fahrt mit Restalkohol).

oberverwaltungsgericht nordrhein-westfalen,
Beschluss vom 5. november 2014 – 16 B 1128/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die Beschwerde des antragstellers hat keinen Er-

folg.
mit der Beschwerdebegründung wird erneut gel-

tend gemacht, dass die gutachtenfrage nicht den vor-
gaben der anlage 4 nr. 8.1 zur Fev entspreche, die
umrechnung einer atemalkoholkonzentration (aak)
von 0,45 mg/l in eine Blutalkoholkonzentration (Bak) 
von 0,9 % wissenschaftlich nicht möglich sei und zu
unrecht widersprüchliche angaben des antragstellers
bei der Begutachtung bejaht worden seien. mit diesem
vorbringen wird die auffassung des verwaltungsge-
richts, der antragsgegner habe dem antragsteller die
Fahrerlaubnis zu recht entzogen, aber nicht durch-
greifend infrage gestellt. Dieses vorbringen hat das
verwaltungsgericht zutreffend gewürdigt.

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die gut-
achter von der Frage zukünftiger Fahrten unter unzu-
lässig hoher alkoholwirkung ausgegangen sind. Der

erste Teil der Fragestellung fragt zwar danach, ob es zu
erwarten sei, dass die person auch zukünftig ein kraft-
fahrzeug unter alkoholeinfluss führen werde. Diese
Fragestellung ist in der Tat überschießend formuliert,
weil § 13 nr. 2 Buchst. b) Fev, worauf der antrags-
gegner in der Beibringungsanordnung auch abgehoben
hat, die Beibringung eines medizinisch-psychologi-
schen gutachtens vorsieht, wenn wiederholt zuwider-
handlungen im straßenverkehr unter alkoholeinfluss
begangen wurden. Die zuwiderhandlung meint nicht
nur straftaten, also §§ 315c, 316 stgB, sondern auch
ordnungswidrigkeiten gemäß § 24a abs. 1 stvg (vgl.
Dauer, in: hentschel/könig/Dauer, straßenverkehrs-
recht, 42. aufl. 2013, § 13 Fev rn. 22).

Demgegenüber fordert der wortsinn der gutachter-
frage auch die prognose dazu, ob der antragsteller
unterhalb der strafrechtlich und straßenverkehrsrecht-
lich gezogenen grenzen unter alkoholeinfluss stehend
ein kraftfahrzeug führen würde. Dies würde eine 0,0
promille-grenze voraussetzen, dies es abgesehen vom
alkoholverbot für Fahranfänger nach § 24c stvg
nicht gibt. allerdings ist die gutachterfrage im lichte
der anlage 4 nr. 8.1 zur Fev zu verstehen (so auch
vgh Bad.-württ., Beschluss vom 10. Dezember
2010 – 10 s 2173/10 –, Blutalkohol 2011, 50 = juris, 
rn. 12).

Dort heißt es im hinblick auf die Eignung zum Füh-
ren von kraftfahrzeugen zum alkoholmissbrauch: Das
Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit be-
einträchtigender alkoholkonsum kann nicht hinrei-
chend sicher getrennt werden. Es geht also um die ge-
fahr der Beeinträchtigung der Fahrsicherheit aufgrund
des konsums von alkohol. Dies knüpft unmittelbar an
die oben dargestellten strafrechtlich und straßenver-
kehrsrechtlich gezogenen grenzen an. hiervon sind
offensichtlich auch die gutachter im vorliegenden
verfahren ausgegangen. Denn in dem gutachten heißt
es, aus „den aktenkundigen vorgeschichtsdaten ergibt
sich, dass herr s. wiederholt unter unzulässig hoher
alkoholwirkung ein Fahrzeug geführt hat“. Die an-
knüpfung an eine unzulässig hohe alkoholwirkung
des antragstellers zeigt, dass die gutachter die gut-
achtenfrage verständig im sinne der anlage 4 nr. 8.1
zur Fev interpretiert haben und nicht von der Frage
einer jedweden alkoholeinwirkung beim Führen eines
Fahrzeugs ausgegangen sind.

Entgegen der auffassung der Beschwerde kommt es
auch nicht auf eine mathematisch genaue konversion
des bei dem antragsteller gemessenen aak-werts 
in einen Bak-wert an. Denn der aak-wert von 
0,45 mg/l überschreitet den für eine ordnungswidrig-
keit nach § 24a abs. 1 stvg maßgeblichen mindest-
wert von 0,25 mg/l.

schließlich sind die angaben des antragstellers
während seiner Begutachtung zu recht als unschlüssig
und unstimmig gewertet worden. Die Beurteilung in
dem gutachten, dass die von dem antragsteller ange-
gebenen alkoholtrinkmengen vor den beiden vorfäl-
len am 10. april 2005 und am 1. Dezember 2013 die
festgestellten alkoholkonzentrationen nicht erklären
könnten, ist nachvollziehbar. Das gleiche gilt für die
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Einschätzung in dem gutachten, es lasse sich das aus-
maß der bei dem antragsteller vorliegenden alkohol-
problematik nicht sicher beurteilen; es könne nicht
ausreichend geklärt werden, ob er noch zu einem kon-
trollierten Trinken zuverlässig in der lage sei. Dieses
Ergebnis wird mit dem hinweis auf steigende Bak,
erneute auffälligkeit trotz verringerung des alkohol-
konsums und der Fahrt mit restalkohol begründet. Der
antragsteller überschätze seine kontrollmöglichkei-
ten im hinblick auf seinen alkoholkonsum und sei
sich der bestehenden rückfallgefährdung in frühere
verhaltensgewohnheiten nicht ausreichend bewusst.
Diese Beurteilung begründeten die gutachter u. a.
damit, dass die letzte auffälligkeit nicht im zu-
sammenhang mit seiner Bundeswehrzeit gestanden
habe und der antragsteller sein persönliches rückfall-
risiko nahezu ausschließe. ob die angaben des an-
tragstellers von dem antragsgegner zu recht als
„widersprüchlich“ gewertet wurden oder ob eine Beur-
teilung etwa als „unschlüssig“ oder „unstimmig“
sprachlich geboten ist, kann dahinstehen; jedenfalls ist
die wertung des antragsgegners in der sache zutref-
fend.

Das gutachtenergebnis, dass der antragsteller auch
zukünftig ein kraftfahrzeug unter alkoholeinfluss
führen wird, begegnet daher bei summarischer prü-
fung keinen durchgreifenden Bedenken und ist im
übrigen unter Berücksichtigung der obigen ausfüh-
rungen in der weise zu verstehen, dass der antragstel-
ler auch zukünftig ein Fahrzeug unter die Fahrsicher-
heit beeinträchtigender alkoholeinwirkung führen
wird und damit gegenwärtig zum Führen eines kraft-
fahrzeugs ungeeignet ist.

Bei dieser ausgangslage fällt die sonstige interes-
senabwägung zu ungunsten des antragstellers aus. in
aller regel trägt allein die voraussichtliche rechtmä-
ßigkeit einer auf den verlust der kraftfahreignung ge-
stützten ordnungsverfügung die aufrechterhaltung
der anordnung der sofortigen vollziehung. zwar kann
die Fahrerlaubnisentziehung die persönliche lebens-
führung und damit die wahrnehmung grundrechtlicher
Freiheiten des Erlaubnisinhabers gravierend beein-
flussen. Derartige Folgen, die im Einzelfall bis zur
vernichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage
reichen können, muss der Betroffene jedoch ange-
sichts des von fahrungeeigneten verkehrsteilnehmern
ausgehenden besonderen risikos für die sicherheit
des öffentlichen straßenverkehrs und des aus art. 2
abs. 2 satz 1 gg ableitbaren auftrags zum schutz vor
erheblichen gefahren für leib und leben hinnehmen
(vgl. etwa ovg nrw, Beschluss vom 22. oktober 2013 
– 16 B 1124/13 –, juris, rn. 9).

Besondere umstände, aufgrund derer vorliegend
ausnahmsweise eine abweichende Bewertung veran-
lasst sein könnte, sind weder schlüssig dargetan noch
ersichtlich.

17. Bei Mischkonsum von Alkohol und Cannabis
ist [für die Wiedererlangung der Fahreignung] der

Nachweis einer einjährigen Drogenabstinenz gebo-
ten. 

oberverwaltungsgericht nordrhein-westfalen,
Beschluss vom 23. oktober 2014 – 16 B 1028/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die Beschwerde des antragstellers hat keinen Erfolg. 
Der antragsteller wendet ein, das DEkra-mpu-

gutachten vom 25. Juni 2014 sei fehlerhaft. Er sei seit
einem Jahr abstinent und habe sich der familiären
hintergrundproblematik gestellt. zudem sei die Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis unverhältnismäßig. Der an-
tragsgegner hätte ihm die Fahrerlaubnis unter aufla-
gen belassen können.

mit diesem vorbringen wird die auffassung des
verwaltungsgerichts, der antragsgegner habe dem an-
tragsteller die Fahrerlaubnis zu recht entzogen, aber
nicht durchgreifend infrage gestellt. Dieses Beschwer-
devorbringen geht daran vorbei, dass der antragsteller
bislang eine Drogenfreiheit von einem Jahr nicht nach-
gewiesen hat. vielmehr sind entsprechend den aus-
führungen in dem mpu-gutachten während eines ab-
stinenzkontrollprogramms vom 25. oktober 2013 bis
zum 23. april 2014 insgesamt 4 urinuntersuchungen
des antragstellers auf Betäubungsmittel, Betäubungs-
mittelabbauprodukte und gängige Ersatzstoffen ohne
Befund untersucht worden. Die damit anzunehmende
Drogenabstinenz von einem halben Jahr reicht aber
nicht aus. mit rücksicht auf den mischkonsum des
antragstellers von alkohol und cannabis ist der nach-
weis einer einjährigen Drogenabstinenz geboten (nr.
9.2.2 i.v. m. der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-verord-
nung; zum mischkonsum von alkohol und cannabis
und dem daraus folgenden verlust der Fahreignung
vgl. Bverwg, urteil vom 14. november 2013 – 3 c
32.12 –, BverwgE 148, 230 … [= Ba 2014, 30], 
rn. 13 ff.).

abgesehen hiervon kommen weitere umstände für
die annahme fehlender Fahreignung des antragstel-
lers hinzu. in dem mpu-gutachten heißt es unter Be-
rücksichtigung des Entlassungsberichts der T. -klinik-
i. vom 23. Januar 2014, die wahrscheinlichkeit eines
rückfalls des antragstellers hinsichtlich eines Dro-
genkonsums müsse als erhöht angesehen werden und
es sei zu erwarten, dass er ein kraftfahrzeug unter dem
Einfluss von Betäubungsmitteln oder anderen psycho-
aktiven stoffen oder deren nachwirkungen führen
werde. Der antragsteller habe seit dem Jahr 2000 eine
polytoxikomanie (cannabis, amphetamine, alkohol,
medikamente) entwickelt, worauf mehrere klinikauf-
enthalte erfolgt seien. Da er seine problematische Be-
ziehung zu seiner lebenspartnerin erst vor kurzem be-
endet habe, sei, so heißt es in dem mpu-gutachten
weiter, der verzicht auf Drogen, deren konsum mit der
Familienproblematik im zusammenhang im Jahr 2013
gestanden habe, nicht hinreichend sicher. Diese mit
der Beschwerde nicht substantiiert beanstandende Ein-
schätzung ist damit die (weitere) grundlage für die
annahme einer derzeit vorliegenden Fahrungeeignet-
heit des antragstellers.
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Bei dieser ausgangslage fällt die sonstige interes-
senabwägung zu ungunsten des antragstellers aus. in
aller regel trägt allein die voraussichtliche rechtmä-
ßigkeit einer auf den verlust der kraftfahreignung ge-
stützten ordnungsverfügung die aufrechterhaltung
der anordnung der sofortigen vollziehung. zwar kann
die Fahrerlaubnisentziehung die persönliche lebens-
führung und damit die wahrnehmung grundrechtlicher
Freiheiten des Erlaubnisinhabers gravierend beein-
flussen. Derartige Folgen, die im Einzelfall bis zur
vernichtung der wirtschaftlichen Existenzgrundlage
reichen können, muss der Betroffene jedoch ange-
sichts des von fahrungeeigneten verkehrsteilnehmern
ausgehenden besonderen risikos für die sicherheit
des öffentlichen straßenverkehrs und des aus art. 2
abs. 2 satz 1 gg ableitbaren auftrags zum schutz vor
erheblichen gefahren für leib und leben hinnehmen
(vgl. etwa ovg nrw, Beschluss vom 22. oktober
2013 – 16 B 1124/13 –, rn. 9).

Besondere umstände, aufgrund derer vorliegend
ausnahmsweise eine abweichende Bewertung veran-
lasst sein könnte, sind weder dargetan noch sonst er-
kennbar. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der antrag-
steller seine kraftfahreignung im maßgeblichen
zeitpunkt der behördlichen Entscheidung wiederer-
langt hätte. Es bedarf, wie oben ausgeführt, des nach-
weises, dass bezogen auf die Einnahme illegaler Dro-
gen auf der grundlage einer tragfähigen motivation
eine hinreichend stabile verhaltensänderung eingetre-
ten ist und daher für die Folgezeit eine günstige pro-
gnose getroffen werden kann. Dieser nachweis kann
grundsätzlich nur auf der grundlage einer (hier: weite-
ren) medizinisch-psychologischen Begutachtung nach
dem Erreichen eines ausreichenden abstinenzzei-
traums erbracht werden (vgl. ovg nrw, Beschlüsse
vom 6. oktober 2006 – 16 B 1538/06 –, rn. 4, vom 
2. april 2012 – 16 B 356/12 –, rn. 6 ff., und vom 
20. märz 2014 – 16 B 264/14 –, rn. 12).

hieran fehlt es.

18. *) Da § 13 Satz 1 Nr. 2 c FeV, wonach ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten u. a. beizu-
bringen ist, wenn ein Fahrzeug im Straßenverkehr
bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promil-
le oder mehr geführt wurde, nicht nach Fahrzeug-
arten differenziert, gilt die Bestimmung aufgrund
der Verweisung in § 3 Abs. 2 FeV auch für Fahr-
radfahrer, ohne dass sie eine Fahrerlaubnis bean-
tragt haben oder Inhaber einer solchen Erlaubnis
sein müssen.

sächsisches oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 28. oktober 2014 – 3 B 203/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
2. Die Beschwerde des antragstellers ist nicht be-

gründet, da die mit ihr dargelegten gründe, auf deren
prüfung das oberverwaltungsgericht gemäß § 146
abs. 4 sätze 3 und 6 vwgo beschränkt ist, nicht erge-

ben, dass es das verwaltungsgericht zu unrecht abge-
lehnt hat, die aufschiebende wirkung seines wider-
spruchs gegen den Bescheid der antragsgegnerin vom
22. mai 2014 wiederherzustellen. mit dem Bescheid
wurde dem antragsteller, der durch rechtskräftigen
strafbefehl vom 17. oktober 2013 wegen fahrlässiger
Trunkenheit im verkehr zu einer geldstrafe verurteilt
wurde, weil er trotz einer Blutalkoholkonzentration
von 1,82 promille im straßenverkehr Fahrrad gefahren
war, unter anordnung der sofortigen vollziehung das
Führen von fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen untersagt.

Das verwaltungsgericht hat die auf § 3 abs. 1 und 2
i.v. m. § 13 i.v. m. § 11 abs. 8 Fev analog gestützte
untersagungsverfügung für offensichtlich rechtmäßig
gehalten, weil der antragsteller der rechtmäßigen auf-
forderung der antragsgegnerin, ein medizinisch-
psychologisches gutachten über seine Eignung zum
Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge beizubringen,
nicht nachgekommen sei und die antragsgegnerin des-
halb auf die nichteignung des antragstellers habe
schließen dürfen.

Der antragsteller hält die untersagung unter ver-
weis auf einen Beschluss des oberverwaltungsgerichts
rheinland-pfalz vom 25. september 2009 (– 10 B
10930/09 –) [Ba 2009, 437] mangels direkter an-
wendbarkeit der Fahrerlaubnisverordnung für zweifel-
haft und unverhältnismäßig. Es stehe nicht zu erwar-
ten, dass er fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge führen
werde. nach einmaliger Teilnahme am straßenverkehr
mit einem Fahrrad unter Einfluss von alkohol, bei
dem keine Fremdschädigungen eingetreten sei, sei
auch nicht zu erwarten, dass er erhebliche schäden
durch die alkoholisierte Teilnahme mit Fahrrädern am
straßenverkehr verursachen werde. Bei einer abwä-
gung zwischen den interessen des öffentlichen stra-
ßenverkehrs und seinem persönlichkeitsrecht sei von
erheblicher Bedeutung, dass neben dem einmaligen
vorfall keine weiteren hinweise darauf bestünden,
dass er nicht geeignet sei, als Fahrradfahrer am stra-
ßenverkehr teilzunehmen. Das verbot des Führens von
Fahrrädern im straßenverkehr würde demgegenüber
seine grundrechtlich geschützte persönliche Bewe-
gungsfreiheit erheblich beeinträchtigen. zu berük-
ksichtigen sei zudem, dass er nicht fehlerfrei gefahren
sei, was auf eine mangelnde alkoholgewöhnung hin-
deute.

Dieses vorbringen rechtfertigt keine abänderung
des angegriffenen Beschlusses. zu der in § 3 abs. 2
Fev angeordneten entsprechenden anwendung der 
für Fahrerlaubnisbewerber geltenden vorschriften der 
§§ 11 bis 14 Fev auf (erlaubnisfreie) Fahrzeugführer
hat das Bundesverwaltungsgericht (Beschl. v. 20. Juni
2013 – 3 B 102/12 –, juris [= Ba 2013, 254] rn. 6) be-
reits entschieden, dass mit ihr nicht die voraussetzun-
gen, unter denen nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c Fev
ein medizinisch-psychologisches gutachten beizu-
bringen ist, relativiert werden sollen; vielmehr soll mit
der verweisung auf die §§ 11 bis 14 Fev der rege-
lungsgehalt dieser vorschriften auch auf Führer fahrer-
laubnisfreier Fahrzeuge erstreckt werden, soweit die in
Bezug genommenen regelungen ihrem inhalt nach
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nicht das Führen eines kraftfahrzeuges voraussetzen.
Da § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. c Fev, wonach ein medi-
zinisch-psychologisches gutachten u. a. beizubringen
ist, wenn ein Fahrzeug im straßenverkehr – wie hier –
bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 promille
oder mehr geführt wurde, nicht nach Fahrzeugarten
differenziert, gilt die Bestimmung aufgrund der ver-
weisung in § 3 abs. 2 Fev auch für Fahrradfahrer,
ohne dass sie eine Fahrerlaubnis beantragt haben oder
inhaber einer solchen Erlaubnis sein müssen. Das hat
das Bundesverwaltungsgericht auch aus sinn und
zweck der norm abgeleitet und hierzu auf die dazu er-
gangenen Entscheidungen der obergerichte verwie-
sen, die – mit ausnahme der vom antragsteller zitier-
ten, inzwischen jedoch durch das oberverwaltungs-
gericht rheinland-pfalz selbst korrigierten ausnahme
– übereinstimmend und zu recht darauf hinwiesen,
dass die Teilnahme am straßenverkehr in erheblich al-
koholisiertem zustand mit jedem Fahrzeug eine erheb-
liche gefahr für die sicherheit des straßenverkehrs
darstellt und der gesetzgeber diese Einschätzung teilt,
indem er die Trunkenheitsfahrt mit jedem Fahrzeug in
§ 316 stgB unter strafe stellt (vgl. die rechtspre-
chungsnachweise bei Bverwg a. a. o. rn. 7; sächs-
ovg, Beschl. v. 31. Januar 2011 – 3 B 226/10 – 
[Ba 2011, 182], veröffentlicht in juris unter dem fal-
schen aktenzeichen 3 B 266/11 rn. 5; inzwischen
auch ovg koblenz, urt. v. 17. august 2012 – 10 a
10284/12 – juris [= Ba 2012, 335] rn. 24 f. unter Än-
derung seiner früheren rechtsprechung, soweit – wie
hier – eine Blutalkoholkonzentration von 1,6 promille
oder mehr erreicht worden ist). Da eine festgestellte
Blutalkoholkonzentration von 1,6 promille oder mehr
den verdacht eines die Fahreignung ausschließenden
alkoholmissbrauchs begründet, muss schon aus grün-
den der gefahrenabwehr den Eignungszweifeln nach-
gegangen werden, gleichgültig welches Fahrzeug ge-
führt worden ist und unabhängig davon, ob der
Fahrzeugführer inhaber einer Erlaubnis zum Führen
von kraftfahrzeugen ist oder eine solche Erlaubnis an-
strebt. insoweit finden die grundrechte des Betroffe-
nen ihre grenzen in den rechten Dritter, insbesondere
in dem recht der übrigen verkehrsteilnehmer auf
leben und körperliche unversehrtheit, die zu schützen
der staat aufgerufen ist (Bverwg a. a. o.).

Dass auch die vorschrift des § 11 abs. 8 satz 1 Fev,
wonach die Behörde bei nichtbeibringung des zu
recht angeforderten gutachtens auf die nichteignung
des Betroffenen schließen darf, analog auf Fahrradfah-
rer anwendbar ist, hat der senat in dem vorzitierten
Beschluss bereits entschieden, ohne dass die Be-
schwerde dem entgegen getreten ist. Ebenso hat der
senat darin ausgeführt, dass er bei dem schluss auf die
nichteignung nicht von einem intendierten Ermessen
in dem sinne ausgeht, dass das angeblich geringere
gefährdungspotenzial des alkoholisierten Führens von
fahrerlaubnisfreien Fahrzeugen nur dann eine entspre-
chende verbotsverfügung rechtfertige, wenn eine an
die risiken bei auffällig gewordenen Fahrerlaubnisin-
habern angenäherte gefährdung des öffentlichen stra-
ßenverkehrs aus den konkreten umständen des Einzel-

falls erkennbar sei. vielmehr sind die jeweiligen Be-
lange bei der Ermessensentscheidung abzuwägen.
hierzu hat das verwaltungsgericht zu recht darauf
hingewiesen, dass die antragsgegnerin auf die beson-
dere verkehrssituation in Dresden Bezug genommen
und keine anderen Einwirkungsmöglichkeiten als die
untersagung, die die verkehrssicherheit in ausreichen-
dem maße sicherstellen, gesehen hat. auch die Erwä-
gung der antragsgegnerin, dass keine hinreichenden
anhaltspunkte dafür bestünden, dass der antragsteller
nicht erneut alkoholisiert mit einem Fahrzeug am stra-
ßenverkehr teilnehmen werde, weil er an der ausräu-
mung der durch die alkoholfahrt aufgekommenen
zweifel gerade nicht durch Beibringung des gutach-
tens mitgewirkt habe, sind nicht zu beanstanden. Da
der antragsteller es selbst in der hand hat, seine Eig-
nung durch ein gutachten, dessen rechtmäßige anord-
nung er nicht in zweifel gezogen hat, nachzuweisen,
ist es ihm zuzumuten, die durch die untersagung be-
dingte Einschränkung seiner persönlichen rechte hin-
zunehmen. Belange, die ausnahmsweise vorrang vor
dem schutz des öffentlichen straßenverkehrs vor ge-
fährdungen haben könnten, wie etwa die angewiesen-
heit auf die Benutzung eines Fahrrads bei schlechter
Erreichbarkeit des wohnorts mit öffentlichen ver-
kehrsmitteln oder aus anderen gründen, hat der an-
tragsteller im übrigen nicht geltend gemacht.

19. Eine auf § 46 Abs 3 i.V. m. §§ 11 bis 14 FeV
gestützte Anordnung zur Beibringung eines ärzt-
lichen Gutachtens stellt eine lediglich der Sachver-
haltsaufklärung dienende vorbereitende Maßnah-
me dar, die erst im Rahmen eines Verfahrens über
die Entziehung oder Erteilung einer Fahrerlaubnis
überprüft werden kann und gegen die auch die Ge-
währleistung vorläufigen Rechtsschutzes in aller
Regel unzulässig ist.

oberverwaltungsgericht schleswig-holstein,
Beschluss vom 11. april 2014 – 2 mB 11/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Der antrag auf Bewilligung von prozesskostenhilfe

für ein noch durchzuführendes Beschwerdeverfahren
ist unbegründet. 

Das verwaltungsgericht hat zutreffend entschieden,
dass die anordnung, ein Fahreignungsgutachten bei-
zubringen, nicht selbständig angreifbar ist. Die anord-
nung stellt lediglich eine aufklärungsmaßnahme dar
und ist damit kein selbständig anfechtbarer verwal-
tungsakt, sondern nur eine vorbereitungshandlung im
sinne des § 44a satz 1 vwgo. Die voraussetzungen
für die anordnung sind erst im verwaltungsrechtsstreit
über die Erteilung oder Entziehung der Fahrerlaubnis
zu überprüfen. an dieser vom Bundesverwaltungsge-
richt in ständiger rechtsprechung zu § 15b stvzo 
a. F. vertretenen rechtsauffassung (vgl. z. B. urteil
vom 27. september 1995 – Bverwg 11 c 34.94 – 
juris [= Ba 1996, 107] rn. 10, Beschluss vom 28. Juni
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1996 – 11 B 36.96 – juris rn. 2 jeweils m. w. n.) ist
auch für die anforderung von medizinisch-psycholo-
gischen gutachten auf der grundlage der §§ 11 ff. 
der Fahrerlaubnis-verordnung vom 18. august 1998
(BgBl. i, s. 2214) festzuhalten; durch die einschlägi-
gen vorschriften der Fahrerlaubnis-verordnung hat
sich am rechtscharakter der gutachtensanordnung
nichts geändert (vgl. mit ausführlicher Begründung
ovg münster, Beschluss vom 22. Januar 2001 – 19 B
1757/00 u. a. – juris [= Ba 2001, 474] ls 2 und 
rn. 18 ff.; siehe auch vgh mannheim, Beschluss
vom 24. Juni 2002 – 10 s 985/02 –, juris [= Ba 2003,
245] rn. 12; ovg hamburg, Beschluss vom 22. mai
2002 – 3 Bs 71/02 –, juris [= Ba 2003, 460], ovg
magdeburg, Beschluss vom 14. september 2007 – 
1 o 190/07 – juris rn. 2; vgh münchen, Beschluss
vom 6. august 2007 – 11 zB 06.1818 – juris rn. 3:
ovg schleswig, Beschlüsse vom 2. Juni 2010 – 2 la
25/10 – m. w. n. und vom 13. Januar 2011 – 2 o 56/10 – 
[beachte zu dieser Thematik jedoch die Empfehlungen
des ak v des 52. vgT 2014, näher hierzu die Doku-
mentation „52. verkehrsgerichtstag vom 29. bis 31. Ja-
nuar 2014 in goslar“ in Ba 2014, 66 ff.]).

Der verweis des antragstellers auf den Beschluss
des verwaltungsgerichts münchen vom 4. Juni 2010 
– m 1 E 10.2052 – (juris) geht fehl. Das verwaltungs-
gericht münchen führt ebenfalls ausdrücklich aus, dass
die anordnung, ein gutachten beizubringen, nicht selb-
ständig anfechtbar ist ( a. a. o. rn. 15 m. w. n.).

Danach scheidet vorläufiger rechtsschutz gemäß 

§ 80 abs. 5 vwgo gegen die anordnung zur vorlage
eines gutachtens mangels vorliegens eines verwal-
tungsakts aus. Der zulässigkeit vorläufigen rechts-
schutzes nach § 123 vwgo steht entgegen, dass die
gutachtensanordnung nicht als solche, sondern erst im
rahmen eines verfahrens über die Entziehung oder
Erteilung einer Fahrerlaubnis als vorfrage überprüft
werden kann (vgl. ovg hamburg a. a. o. rn. 3). zwar
darf die Fahrerlaubnisbehörde nach § 11 abs. 8 satz 1
Fev bei ihrer Entscheidung über die Erteilung oder
Entziehung einer Fahrerlaubnis auf die nichteignung
des Betroffenen schließen, wenn sich der Betroffene
weigert, sich untersuchen zu lassen oder das von der
Fahrerlaubnisbehörde geforderte gutachten nicht
fristgerecht beibringt. Der schluss auf die nichteig-
nung ist aber nur dann zulässig, wenn die anordnung
der untersuchung formell und materiell rechtmäßig,
insbesondere anlassbezogen und verhältnismäßig ist
(vgl. Bverwg, urteile vom 9. Juni 2005 – Bverwg 
3 c 21.04 – juris [= Ba 2006, 52] rn. 22 und –
Bverwg 3 c 25.04 – juris [= Ba 2006, 49] rn. 19 je-
weils m. w. n.).

Da im verfahren um die Entziehung der Fahrerlaub-
nis vorläufiger rechtsschutz gewährt werden kann, ist
auch nicht ersichtlich, dass im hinblick auf den durch
art. 19 abs. 4 gg grundrechtlich gewährleisteten ef-
fektiven rechtschutz ausnahmsweise vorläufiger
rechtsschutzes bereits zum gegenwärtigen zeitpunkt
zu gewähren wäre (vgl. hierzu ausführlich ovg ham-
burg a. a. o. rn. 4 ff.).
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Einleitung
bei Methamphetamin handelt es sich um das Methyl-Derivat von amphetamin, in rein-

form erstmals 1919 in Japan synthetisiert. ab den 1930er Jahren erfuhr die Substanz in
verschiedenen ländern medizinischen gebrauch als appetitzügler sowie zur therapie der
aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung und der narkolepsie [1]. Unter dem
Handelsnamen Pervitin wurde Methamphetamin in Deutschland vertrieben und fand auf-
grund seiner konzentrations- und aufmerksamkeitssteigernden, anxiolytischen und das
Müdigkeitsgefühl dämpfenden Wirkung unter anderem wie auch amphetamin rege an-
wendung unter Soldaten im Zweiten Weltkrieg [2, 3]. Die mit einem hohen abhängig-
keitspotenzial einhergehende Substanz kann bei regelmäßiger einnahme oder hoher Do-
sierung jedoch schwerwiegende folgen für den Konsumenten haben. neben körperlichem
verfall mit Zahn- und Haarverlust, Hautentzündungen und Magenulzera spielen vor allem
psychische nebenwirkungen wie verfolgungswahn und aggressivität, schizophrene epi-
soden und paranoide psychosen bis hin zum Suizid eine große rolle [1, 4, 5]. bei lang-
zeitkonsumenten wird ein gehäuftes auftreten von aortendissektionen beobachtet [1].
1960 wurden amphetamin und Methamphetamin in der bundesrepublik Deutschland dem
betäubungsmittelgesetz unterstellt, noch bis 1988 blieb Pervitin im Handel [2, 3]. nach
verbot der Substanz für den medizinischen gebrauch in Deutschland wurde diese weiter-
hin als Dopingmittel im Sport verwendet, in den 1990er Jahren erfuhr sie einen erneuten
Höhepunkt als aufputschende Droge in der technoszene. Das in Deutschland unter Stra-
ßennamen wie Yaba, ice oder crystal Meth auf dem illegalen Markt erhältliche Metham-
phetamin wird hauptsächlich in tschechien produziert und vor allem in den angrenzenden
bundesländern Sachsen und bayern wird in den letzten Jahren ein steiler anstieg der Kon-
sumhäufigkeit beobachtet [6, 7]. crystal Meth stellt nach einschätzung des bundeskrimi-
nalamts ein zunehmendes problem dar, welches mit großer Sorge beobachtet wird und um-
fassende aufklärung und prävention erfordert [7]. Ziel der Studie war es, die aktuelle
entwicklung im einzugsgebiet der Universitätsmedizin göttingen zu untersuchen.

Material und Methoden
ausgewertet wurden retrospektiv alle von Januar 2008 bis Dezember 2012 in der abtei-

lung rechtsmedizin der Universitätsmedizin göttingen mittels gc/MS auf Drogen unter-
suchten laborproben – insgesamt 15.179 proben aus einem einzugsgebiet von Süd- und
ostniedersachsen. 2019 davon waren neben der Überprüfung auf andere Drogen auftrags-
gemäß auf amphetamin, Methamphetamin und andere amphetaminderivate analysiert
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worden. bei den übrigen handelte es sich um probeneingänge, welche nicht auf die am-
phetamingruppe untersucht werden sollten. auftraggeber dieser analysen waren hierbei
die polizeiinspektionen und -kommissariate in Süd- und ostniedersachsen. ob eine ent-
sprechende analyse angeordnet wird, hängt dabei überwiegend von der beurteilung der
beamten ab. oftmals liegt ein im rahmen der polizeikontrolle durchgeführter Urinvortest
mit positiver reaktion auf amphetamin oder Methamphetamin vor, der zur anschließen-
den blutuntersuchung führt, teilweise geben die kontrollierten probanden den Konsum
einer bestimmten Droge im rahmen der befragung auch selbst zu. Mitunter geben ent-
sprechende körperliche oder psychische auffälligkeiten den Untersuchungsanlass. teil-
weise wird auch eine immunchemische Screeninguntersuchung im Serum auf Drogen und
Medikamente angeordnet und positive vortestergebnisse werden dann mittels gc/MS-
analysen bestätigt. berücksichtigt wurden alle im forensisch-toxikologischen labor der
abteilung rechtsmedizin aufgenommenen proben, klinische fälle wie beispielsweise
vergiftungen wurden nicht miterfasst. Die analytik im Serum erfolgte mittels gas-
chromatographie-Massenspektrometrie im „Selected ion Monitoring“ (SiM)-Modus. Die
aufarbeitung der proben wurde mittels festphasenextraktion (cHroMabonD Drug-
festphasenextraktionssäule, 3 ml/200 mg, Macherey-nagel, Düren) und anschließender
Derivatisierung mit trifluoressigsäureanhydrid (tfaa) durchgeführt.

bei 136 der 2019 analysen, die auf die amphetamingruppe untersucht worden waren,
ließ sich Methamphetamin nachweisen. Diese wurden im rahmen der aktuellen Studie
hinsichtlich geschlechts und alters der Konsumenten, der gemessenen blutkonzentratio-
nen sowie eines möglichen zusätzlichen beikonsums anderer Drogen verglichen. Hierbei
wurden die probanden in 6 altersgruppen eingeteilt (21-25 Jahre, 26-30 Jahre, 31-35
Jahre, 36-40 Jahre, 41-45 Jahre und 46-50 Jahre). Zur auswertung der blutkonzentratio-
nen wurden die gemessenen Werte in subtherapeutische Konzentrationen < 10 ng/ml,
wirksame Konzentrationen von 10-50 ng/ml, übertherapeutische Konzentrationen von
51-200 ng/ml und toxische Konzentrationen > 200 ng/ml eingeteilt [5]. lag ein bei-
bzw. Mischkonsum vor, wurde zwischen beikonsum nur einer einzigen weiteren Substanz
oder mehreren unterschieden und ausgewertet, welche Substanzgemische in welcher Häu-
figkeit konsumiert wurden. Die analysen des Jahres 2012 erbrachten 39 Methampheta-
min-positive fälle, welche mit Hilfe der polizeilichen protokolle zur blutentnahme zu-
sätzlich auf das ermittelte vergehen und einen eventuellen Zusammenhang mit der Höhe
der blutkonzentration der Droge sowie auf die bei den probanden in der polizeilichen und
ärztlichen inaugenscheinnahme festgestellten auffälligkeiten und den jeweiligen vorfalls-
zeitpunkt (einordnung in ein Zeitintervall von 0-8 Uhr, 8-16 Uhr oder 16-24 Uhr) geprüft
wurden. ferner wurde aufgeschlüsselt, ob ein Unterschied der auftretenshäufigkeit oder
art der auffälligkeiten im vergleich der polizeilichen mit den ärztlichen Untersuchungs-
ergebnissen vorlag und wie groß die zeitliche Spanne zwischen beiden Untersuchungen
war, wobei als Zeitpunkt der polizeilichen inaugenscheinnahme der dokumentierte vor-
fallszeitpunkt, als Zeitpunkt der ärztlichen Untersuchung der Zeitpunkt der blutentnahme
angenommen wurde. 

bei der betrachtung der gesamtzahlen zählten für die amphetamingruppe die fälle als
ausschlusskriterium, bei denen Methamphetamin und/oder MDMa nachgewiesen wur-
den, um zu vermeiden, dass fälle mitgezählt werden, bei denen amphetamin nicht konsu-
miert worden war, sondern lediglich als abbauprodukt auftrat.
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Ergebnisse
Entwicklung des Probenaufkommens

bei der statistischen auswertung zeigten sich im beobachtungszeitraum von Januar
2008 bis Dezember 2012 anstiege sowohl der Zahl der polizeilichen Untersuchungsauf-
träge für Methamphetamin als auch der positiv getesteten proben. Wurden im Jahr 2008
noch nur 282 blutproben auf Methamphetamin untersucht, stieg diese Zahl in den folge-
jahren kontinuierlich an (2009: 304 Untersuchungsaufträge, 2010: 348 Untersuchungsauf-
träge, 2011: 443 Untersuchungsaufträge) und hatte sich mit 642 Untersuchungsaufträgen
in 2012 mehr als verdoppelt. einen ebensolchen anstieg wies auch die Zahl der positiv ge-
testeten laborproben auf. in 2008 fanden sich unter den getesteten proben 17 Meth-
amphetamin-positive fälle. im folgejahr 2009 fiel die Zahl auf 13 positive ab, stieg jedoch
in 2010 auf 26 positiv getestete proben an. im Jahr 2011 fand sich mit 41 Methampheta-
min-positiv getesteten laborproben das Maximum der letzten Jahre, in 2012 ergaben 39
der analysierten proben einen positiven Methamphetaminnachweis. trotz des zwischen-
zeitlichen geringen abfalls hat sich die Zahl insgesamt von 17 auf 41 bzw. 39 mehr als ver-
doppelt (abb. 1). 

Untersuchungsmaterial war dabei in 123 der 136 fälle blutserum, in neun fällen 
fluoridblut, dreimal vollblut sowie in einem fall das Herzblut einer leiche. 

betrachtet man vor dem Hintergrund eines allgemeinen anstiegs des probenaufkom-
mens in den letzten Jahren in der abteilung rechtsmedizin der Universitätsmedizin göt-
tingen die relativen anteile, so blieben diese mit jeweils 12-15 % Methamphetamin-
analysen unter allen drogenbezogenen aufträgen und 6-9 % positiven ergebnissen bezo-
gen auf die Methamphetamin-aufträge annähernd konstant. 
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abb. 1: probenaufkommen Methamphetamin im vergleich, 2008 – 2012.
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auch die nachweiszahlen von amphetamin (bei probanden, die kein Methamphetamin
und/oder MDMa konsumiert hatten) stiegen im beobachtungszeitraum an, ebenso wie die
anzahl der positiven nachweise von MDMa (abb. 1).

Geschlechterverteilung

von allen 136 positiv auf Methamphetamin getesteten laborproben aus 2008–2012
stammten 127 von männlichen und nur 9 von weiblichen probanden. Dies entspricht einer
prozentualen verteilung von über 93 % männlichen und knapp 7 % weiblichen Konsu-
menten.

Altersverteilung

Hinsichtlich der altersverteilung der Konsumenten zeigte sich ein eindeutiger Schwer-
punkt im jungen erwachsenenalter. 90 % der Konsumenten waren jünger als 36 Jahre. Der
jüngste proband des Untersuchungsguts war 21 Jahre alt. 29 der Konsumenten waren in
die altersgruppe 21-25 Jahre einzuordnen (21 %), 44 Konsumenten waren zwischen 26
und 30 Jahre (32 %) und 36 Konsumenten (27 %) zwischen 31 und 35 Jahre alt. in der 
altersgruppe 36–40 Jahre fanden sich nur noch 6 (4 %), zwischen 41 und 45 Jahren 5
Konsumenten (4 %) und lediglich ein proband war älter als 45 Jahre (47 Jahre, 1 %). bei
15 der 136 Konsumenten lagen keine angaben zum geburtsdatum vor, so dass diese nicht
mit in die statistische auswertung der altersverteilung einbezogen werden konnten. 

Methamphetaminkonzentrationen im Blut

von den ermittelten Werten lagen 40 % im subtherapeutischen (n = 54), 60 % im wirk-
samen bis toxischen bereich. aufgeschlüsselt handelte es sich um 27 % (n = 37) im wirk-
samen bereich zwischen 10 und 50 ng/ml, 20 % (n = 27) im übertherapeutischen bereich
(51-200 ng/ml) und 13 % (n = 18) im toxischen bereich > 200 ng/ml. Der höchste ge-
messene Wert lag bei 898,5 ng/ml. 

Beikonsum

41 % (n = 56) der Konsumenten wiesen keinen beikonsum auf, sondern konsumierten
ausschließlich Methamphetamin. Hingegen fand sich bei rund 45 % der Konsumenten 
(n = 61) ein beikonsum nur einer einzigen Substanz: Klar vorherrschend war ein Misch-
konsum mit tHc (69 %, n = 42), weiterhin fanden sich cocain (10 %, n = 6), ecstasy 
(8 %, n = 5), gHb (7 %, n = 4), alkohol (5 %, n = 3) und opiate (2 %, n = 1). bei den
Konsumenten, die mehrere Substanzen zusätzlich zu Methamphetamin konsumierten 
(n = 19), handelte es sich in 68 % der fälle (n = 13) um ein gemisch aus tHc und ecsta-
sy, in 32 % (n = 6) um andere Wirkstoffe (neben den bereits genannten auch benzodiaze-
pine, antidepressiva, Methylphenidat) (abb. 2).
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Vergehen/Auffälligkeiten

bei den 39 Methamphetamin-positiven fällen aus dem Jahr 2012 handelte es sich fast
ausschließlich um verkehrsvergehen. in 54 % der fälle (n = 21) wurden routinekontrol-
len ohne anlass gebende fahrauffälligkeiten durchgeführt. bei 41 % (n = 16) lagen hinge-
gen fahrauffälligkeiten verschiedener art und Weise vor. Hierbei handelte es sich in 5 fäl-
len um laut Dokumentation „unangepasste geschwindigkeit“, wobei nicht zwischen
überhöhter oder auffällig geringer geschwindigkeit differenziert wurde. einmal wurde
von einer „extrem langsamen“ fahrweise berichtet. Weitere fahrauffälligkeiten, die in
einzelfällen in die Dokumentation aufgenommen wurden, waren das fahren ohne gültige
fahrerlaubnis in zwei fällen, ein rotlichtverstoß, ein fahrzeug, welches von der fahrbahn
abkam sowie in zwei fällen das fahren von Schlangenlinien. Zum verkehrsunfall kam es
in zwei fällen. bei 5 % (n = 2) der ausgewerteten fälle lagen andere Delikte (Handel mit
betäubungsmitteln bzw. Körperverletzung) vor, die anlass zur Untersuchung der blutpro-
be auf Methamphetamin gaben. 

bei näherer betrachtung der probanden hinsichtlich im rahmen der polizeilichen und
ärztlichen inaugenscheinnahme festgestellter körperlicher oder psychischer auffälligkei-
ten wiesen insgesamt 17 der 39 fälle auffälligkeiten oder ausfallerscheinungen auf,
wobei probanden mit anzeichen einer psychophysischen aktivierung (euphorische oder
aggressive Stimmung, redseligkeit, provokatives oder grundlos wechselhaftes verhalten
o. ä.; n = 8) etwa in gleicher Häufigkeit auftraten wie probanden mit anzeichen einer
psychophysischen erschöpfung (Störungen von Motorik und/oder gleichgewicht, Müdig-
keit, schläfriger oder benommener bewusstseinszustand o. ä.; n = 9). von den letzt-
genannten wies einer der probanden in seiner blutprobe tHc und dessen abbauprodukte
auf. Unter betrachtung des vorfallszeitpunkts mit einordnung der 17 auffälligen Konsu-
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abb. 2: vorliegen von beikonsum anderer Drogen zu Methamphetamin; einfacher beikonsum: nachweis von
Methamphetamin und einer weiteren Substanz; Misch-beikonsum: Methamphetamin in Kombination mit min-

destens zwei weiteren Drogen.
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menten in drei Zeiträume fanden sich bei den probanden mit anzeichen einer psychophy-
sischen aktivierung 5 fälle im Zeitraum von 0-8 Uhr, 1 fall zwischen 8 und 16 Uhr und 
2 fälle im Zeitraum von 16-24 Uhr. bei den probanden, welche erschöpfungssymptome
aufwiesen, wurden 4 fälle zwischen 0 und 8 Uhr, 1 fall zwischen 8 und 16 Uhr sowie 
4 fälle zwischen 16 und 24 Uhr dokumentiert. 

bei dem vergleich der dokumentierten auffälligkeiten zwischen der polizeilichen und
der ärztlichen inaugenscheinnahme zeigte sich, dass bei einem der 17 probanden auch in
der ärztlichen Untersuchung auffälligkeiten festgestellt worden waren. bei allen anderen
als auffällig eingestuften probanden (n = 16) erfolgte diese beurteilung ausschließlich
durch die polizeibeamten und sie wurden vom anschließend untersuchenden arzt als un-
auffällig eingestuft, wobei unterschiedliche Zeitspannen zwischen der polizeilichen und
der ärztlichen Untersuchung von 20 Minuten bis 191 Minuten vorlagen. Hierbei fand sich
1 fall, bei dem diskrepante Uhrzeitangaben vorlagen (der Zeitpunkt des vorfalls resp. der
polizeilichen inaugenscheinnahme lag zeitlich später als der Zeitpunkt der blutentnahme
bzw. der ärztlichen Untersuchung) sowie ein fall ohne angabe eines vorfallszeitpunkts,
beide wurden von der beurteilung ausgeschlossen. 

Diskussion
Wie auch in Sachsen und bayern stieg der rechtsmedizinisch erfasste Methamphetamin-

konsum in Süd- und ostniedersachsen seit 2008 an. in Sachsen wurde zwischen 2005 und
2011 ein anstieg des anteils der Methamphetaminkonsumenten an allen Drogenkonsu-
menten von knapp unter 20 % auf über 45 % beobachtet [8]. in unserem einzugsgebiet
allerdings stiegen zwar die absoluten Zahlen nachgewiesener Methamphetaminkonsu-
menten signifikant an, die relativen anteile am gesamtdrogengebrauch blieben jedoch an-
nähernd gleich und es konnte zumindest bis 2012 kein so deutlicher anstieg der popula-
rität von Methamphetamin beobachtet werden wie in ostdeutschland. 

Die Untersuchungszahlen sowie der positive nachweis von amphetamin und MDMa
stiegen im beobachteten Zeitraum in absoluter Zahl ebenfalls deutlich an. Somit zeigt sich
eine allgemeine Zunahme des nachweises von Drogen der amphetamingruppe, eine gra-
vierende verschiebung innerhalb der Wirkstoffgruppe ließ sich nicht feststellen.

Die geschlechterverteilung der Methamphetaminkonsumenten lag, wie auch in anderen
Studien [8, 9, 10], eindeutig auf Seiten des männlichen geschlechts. Der großteil der Kon-
sumenten war in die altersgruppe 21-35 Jahre einzuordnen, wobei es einen peak zwischen
26 und 30 Jahren gab. bisherige Studienergebnisse zu amphetaminen und amphetamin-
derivaten im allgemeinen aus bonn zeigten eine ähnliche verteilung mit einem anteil
männlicher Konsumenten von 92,8 % und einem altersmittel von 26,3 Jahren [9]. bei in
Sachsen untersuchten todesfällen im Zusammenhang mit Methamphetamin ergaben sich
bei einem probandengut von 8 todesfällen zwischen 2005 und 2011 ebenfalls eine alters-
verteilung der verstorbenen im jungen erwachsenenalter zwischen 22 und 29 Jahren sowie
ein klarer Schwerpunkt auf Seiten der männlichen Konsumenten [8]. Zu ähnlichen ergeb-
nissen kommt ferner die aktuelle Studie des Zentrums für interdisziplinäre Suchtforschung
(ZiS) der Universität Hamburg zu Methamphetamin, welche eine befragung von online
oder in ambulanten und stationären einrichtungen rekrutierten Methamphetaminkonsu-
menten vornahm. in dieser groß angelegten deutschlandweiten Studie, welche unter ande-
rem eine einordnung der Konsumenten bezüglich ihrer sozialen und persönlichen Situa-
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tion vornahm, kristallisierte sich wie auch in der vorliegenden Studie heraus, dass der
Hauptanteil der Konsumenten männlich (73,3 %) und zum überwiegenden teil (52,4 %)
zwischen 21 und 30 Jahre alt war [11]. auffällig war auch, dass sich im eigenen fallgut
keine Konsumenten fanden, die jünger als 21 Jahre waren. Möglicherweise lässt sich aus
diesen ergebnissen schließen, dass Methamphetamin wie auch amphetamin und dessen
Derivate keine „einstiegsdrogen“ für junge und erstkonsumenten, sondern Drogen sind,
die von älteren, bereits erfahreneren Konsumenten eingenommen werden.

Die gemessenen blutkonzentrationen lagen mit zumeist > 10 ng/ml überwiegend im
wirksamen bis toxischen bereich, wobei bedacht werden muss, dass die vom Drogenkon-
sumenten erreichte Serumkonzentration Methamphetamin wie auch bei amphetaminen
stark von dessen gewöhnung abhängig ist. Die Schwankungsbreite in unserem fallgut war
mit < 10 ng/ml bis knapp unter 900 ng/ml sehr groß, jedoch überrascht dies vor dem
Hintergrund eben dieser toleranzentwicklung nicht. für nicht gewöhnte oder erstkonsu-
menten sind bereits bei kleineren Serumkonzentrationen starke Wirkungen zu erwarten,
bei fortschreitender gewöhnung steigert sich die toleranz gegenüber dem Wirkstoff, so
dass immer höhere blutkonzentrationen erreicht werden. Die Schwankungsbreite der
Konzentrationen wie auch der höchste gemessene Wert der in bonn im rahmen einer Stu-
die zu verkehrsteilnehmern unter Drogeneinfluss untersuchten Methamphetaminkonsu-
menten war mit 15-146 ng/ml deutlich kleiner, jedoch handelte es sich dort lediglich um
ein probandengut von 5 untersuchten proben [9].

in über der Hälfte der fälle wurde nicht ausschließlich Methamphetamin konsumiert,
sondern dieses mit anderen Drogen kombiniert, vorrangig mit cannabisprodukten (69 %)
und/oder ecstasy (8 %). Zu ähnlichen ergebnissen gelangten auch MUSSHoff und MaDea

[7], welche in ihrer aktuellen Studie zum einfluss von amphetaminen und amphetamin-
derivaten auf Kraftfahrer in 59,7 % der fälle einen beikonsum von cannabisprodukten
feststellten, gefolgt von Kokain/benzoylecgonin in 8,2 % der fälle. in der Studie des ZiS
gaben 60,4 % der Methamphetaminkonsumenten einen mehr als einmaligen Konsum von
cannabis im letzten Monat an, bei 32,6 % wurde ecstasy und bei 19,3 % Kokain zusätz-
lich zu Methamphetamin konsumiert [11]. Die deutliche Häufung der Kombination von
Methamphetamin und cannabis spiegelt das bekannte vorgehen von Drogenkonsumenten
wider, die so genannte „Upper-/Downer“-Kombination zu verwenden, also eine zentral
stimulierende mit einer zentral dämpfenden Droge zu kombinieren, um entsprechende
(neben-)Wirkungen zum gewünschten Zeitpunkt zu erleben und später wieder zu korri-
gieren. Der Konsument erreicht so beispielsweise eine verlängerte phase der aktivität
und Wachheit, um in langen partynächten durchzuhalten. Um anschließend die aufput-
schende Wirkung zu beenden und einschlafen zu können, wird die beruhigende Droge
konsumiert.

Die im Jahr 2012 in Süd- und ostniedersachsen auffällig gewordenen Konsumenten
zeigten fast ausschließlich verkehrsvergehen, wobei über die Hälfte eine sichere fahr-
weise aufwies. bei den von den kontrollierenden beamten als unsicher eingestuften pro-
banden zeigten sich verschiedenartige fahrauffälligkeiten, wobei am häufigsten eine „un-
angepasste geschwindigkeit“ dokumentiert wurde. Sollte es sich dabei um überhöhte
fahrgeschwindigkeiten gehandelt haben, was aus den zur auswertung vorliegenden blut-
entnahmeprotokollen nicht hervorging, könnte dies auf die enthemmende eigenschaft des
akut wirkenden Methamphetamins zurückgeführt werden, ebenso wie möglicherweise die
beiden fälle von fahren ohne fahrerlaubnis und der rotlichtverstoß. 

Klingner / Grapp / Desel / Grellner
Zur aktuellen Entwicklung des Methamphetaminkonsums in der Mitte Deutschlands – 

rechtsmedizinische Aspekte



blUtalKoHol vol. 52/2015

68

bei der auswertung der festgestellten ausfallerscheinungen der Konsumenten fiel auf,
dass die anzeichen einer psychophysischen aktivierung etwa gleich häufig auftraten wie
Symptome einer psychophysischen erschöpfung. ein Zusammenhang mit der tageszeit
der Kontrolle (z. b. Häufung der Müdigkeit in den frühen Morgenstunden nach einer
„durchzechten“ nacht) ließ sich dabei nicht erheben. eine verfälschung der Symptomatik
durch beikonsum von cannabisprodukten, welche als „Downer“ eher zu anzeichen
psychophysischer erschöpfung führen würden und die eigentliche Methamphetamin-
symptomatik verschleiern könnten, konnte ausgeschlossen werden, da lediglich einer der
mit erschöpfungssymptomen aufgefallenen Konsumenten einen beikonsum von zentral
dämpfenden Substanzen (vorliegend cannabis) aufwies. es zeigte sich also, dass auch ein
von Müdigkeit, erschöpfung und motorischen ausfällen gekennzeichnetes Zustandsbild
durchaus auf Methamphetamin, in dem fall eher in der abklingenden Wirkphase, zurück-
zuführen sein kann und bei entsprechend auffälligen probanden an diese Droge gedacht
werden muss. Dies wäre beispielsweise für die Schulung von polizeibeamten im Hinblick
auf verkehrskontrollen wichtig.

ferner fiel auf, dass bis auf eine einzige ausnahme ausschließlich in der polizeilichen
Untersuchung zur blutentnahme auffälligkeiten bei den Konsumenten festgestellt worden
waren und die probanden bei den vom blutentnehmenden arzt durchgeführten tests un-
auffällig erschienen. ein möglicher grund für die Diskrepanz zwischen polizeilichen und
ärztlichen beobachtungen könnte, die entsprechende Urteilsfähigkeit der beteiligten
Untersucher vorausgesetzt, der ernüchterungseffekt sein, welcher aufgrund der sich für
den probanden als Stresssituation darstellenden amtshandlung eintreten kann. 

eine Korrelation zwischen der gemessenen Methamphetaminkonzentration im blut und
dem zur Kontrolle führenden ereignis bzw. der Schwere des vergehens war nicht erkenn-
bar. Dies überrascht jedoch vor dem Hintergrund der bereits angesprochenen toleranzent-
wicklung gegenüber der Droge nicht. ferner ist Methamphetamin ein indirektes Sympa-
thomimetikum und führt somit zu einer vermehrten ausschüttung von neurotransmittern
aus präsynaptischen nervenenden und einer Hemmung der Wiederaufnahme, wodurch die
transmitterreserven in den vesikeln erschöpft werden. Dadurch können beim Konsumen-
ten auch noch Wirkungen bzw. ausfallerscheinungen verursacht werden, wenn die Sub-
stanz im blut bereits kaum noch nachweisbar ist. ein rückschluss von der gemessenen
Wirkstoffkonzentration auf die Wirkung und entsprechende ausfälle ist somit nicht mög-
lich.

eine ähnliche auswertung wie in der vorliegenden Studie erfolgte bundesweit bereits
2006 durch die bundesanstalt für Straßenwesen (baSt). Diese analysierte die toxikologi-
schen blutuntersuchungsergebnisse von verkehrsteilnehmern, welche aufgrund des ver-
dachts auf Drogenbeeinflussung erhoben worden waren. es zeigte sich dabei für den unter-
suchten Zeitraum von 1998-2001 zumindest in Sachsen, thüringen, bayern und Hessen
bereits eine deutliche Zunahme der nachweishäufigkeit von Methamphetamin [12]. Dies
führte dazu, dass 2007 die aufnahme der Droge in die anlage des § 24a Stvg erfolgte. Der
nachweis von 25 ng/ml Methamphetamin im blut wird seitdem als grenzwert für ord-
nungswidrigkeitenfälle angesehen. Die ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass
zumindest der rechtsmedizinisch erfassbare anstieg des Methamphetaminkonsums der
letzten Jahre ebenfalls vorrangig verkehrsmedizinische relevanz besitzt. auch wenn die-
ses ergebnis mit Zurückhaltung interpretiert werden muss, da es sich bei den ausgewerte-
ten Daten lediglich um die betrachtung der laborergebnisse handelt und somit nur über
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den aktuellen grund zur blutentnahme sowie geschlecht und alter des probanden Kennt-
nis herrschte, aber kein persönlicher Kontakt zu den Konsumenten vorlag, der eine be-
wertung zu deren persönlicher bzw. sozialer Situation oder den beginn und die Dauer 
des Methamphetaminkonsums zugelassen hätte, so zeigen die ergebnisse doch, dass das
fahren unter Methamphetamin ein aktuelles problem ist. bei der betroffenen Konsumen-
tengruppe handelt es sich dabei offenbar nicht um adoleszente/fahranfänger, sondern um
junge erwachsene der altersgruppe 21 bis 35 Jahre. Diese wären die wichtigste Zielgrup-
pe eventueller aufklärungs- und präventionsmaßnahmen und eine weitere bekanntma-
chung nicht nur der Droge selbst, sondern vor allem ihrer das allgemeine und das fahrver-
halten beeinträchtigenden auswirkungen, wie erhöhte risikobereitschaft, enthemmung,
Überschätzung des eigenen leistungsvermögens oder auch aufmerksamkeitsstörungen,
orientierungslosigkeit und müdigkeitsspezifische ausfallerscheinungen, wäre anzustre-
ben.

Die literaturrecherche bezüglich anderer aktueller Studien zur entwicklung des Me-
thamphetaminkonsums im restlichen Deutschland erbrachte wenige ergebnisse. Die ent-
wicklung des Konsums an sich bzw. damit verbundener Straftaten oder auch todesfälle
wurde bisher lediglich in ostdeutschland genauer untersucht. in der aktuellen Studie des
ZiS zu Methamphetamin wird verdeutlicht, dass in den bislang vorliegenden bundeswei-
ten Surveys Methamphetamin nicht als eigenständige Substanz, sondern nur amphetamin
und Methamphetamin summarisch untersucht worden waren. eine Differenzierung der
Substanztypen sei lediglich in frankfurt am Main seit 2007 erfolgt [11]. Um ein repräsen-
tatives und umfassendes bild der entwicklung des Methamphetaminkonsums in Deutsch-
land zu erlangen, wären weitere Studien auch der anderen deutschen institute erforderlich
und eine Differenzierung der Substanzen bzw. die betrachtung von Methamphetamin als
eigenständige Droge unabdingbar.

Z u s a m m e n f a s s u n g
ausgewertet wurden alle 2008 bis 2012 in der abteilung rechtsmedizin der Universitätsmedizin göttingen

zur Untersuchung auf Drogen eingegangenen laborproben (n = 15179, davon 2019 Methamphetaminanalysen).
Die Methamphetamin-positiven fälle (n = 136, m = 127, w = 9) wurden hinsichtlich alter der probanden, blut-
konzentration und möglichem beikonsum anderer Drogen verglichen, die proben aus 2012 (n = 39) zusätzlich
auf das ermittelte vergehen geprüft. Die beauftragten Untersuchungen auf Methamphetamin stiegen im beob-
achtungszeitraum deutlich an (verdoppelung). auch die Zahl der positiv getesteten proben verdoppelte sich. vor
dem Hintergrund eines allgemein gestiegenen probenaufkommens bei Drogenanalysen blieben die relativen an-
teile annähernd konstant (12-15 % Methamphetaminanalysen, 6-9 % positive fälle). 90 % der probanden waren
< 36 Jahre alt (altersspektrum 21-47 Jahre). von den ermittelten Werten lagen 60 % im wirksamen (> 10 ng/ml)
bis toxischen bereich (> 200 ng/ml) (Maximalwert = 898,5 ng/ml). 41 % der Konsumenten wiesen keinen bei-
konsum auf, bei 59 % lag dieser vor (64 % cannabis, 40 % ecstasy, ferner Kokain, opiate und benzodiazepine).
Untersuchungsanlass gaben 2012 zu 95 % verkehrsdelikte (davon 43 % mit fahrauffälligkeiten) ohne Zu-
sammenhang zwischen blutkonzentration und Schwere des vorfalls. Mögliche präventionsvorhaben sollten sich
an junge erwachsene verkehrsteilnehmer richten, da diese die Hauptrisikogruppe darstellen.

S c h l ü s s e l w ö r t e r
Methamphetamin – crystal Meth – verkehrsmedizin – drogenbedingte fahrauffälligkeiten – Drogenkonsum
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S u m m a r y
all blood samples sent to the Department of forensic Medicine at the University of göttingen for drug content

analysis (total number of 15179; 2019 of which were methamphetamine analyses) between 2008 and 2012 were
examined. the samples tested positive for methamphetamine (total number of 136; 127 of which were taken from
male subjects, 9 from female subjects) were then assessed with regard to age of the subject, blood concentration
and possible parallel consumption of other drugs. the samples from 2012 (total number of 39) were further exa-
mined in respect to the offense ascertained by the police. During the observation period a considerably growing
number of requests for methamphetamine analyses was noted (amount doubled), as well as a doubling of the
number of positive samples. 

While the overall number of samples for drug content analysis increased, the relative percentages remained
rather steady (12-15 % methamphetamine analyses, 6-9 % tested positive). 90 % of the subjects were under the
age of 36 (total range of age: 21-47 years). 60 % of the samples tested positive for methamphetamine contained
effective (> 10 ng/ml) to toxic (> 200 ng/ml) doses, the highest concentration found was 898,5 ng/ml. 59 % of
the methamphetamine users consumed additional drugs (64 % cannabis, 40 % ecstasy, as well as cocaine, opia-
tes and benzodiazepines). in 2012, the cause for 95 % of the analyses were traffic violations, 43 % of them with
a suspicious way of driving. a link between blood concentration and severeness of the accident could not be esta-
blished. possible prevention plans should be directed at young adult motorists who represent the highest risk
group. 

K e y w o r d s
methamphetamine – crystal Meth – traffic medicine – driving under the influence of drugs (DUiD) – drugs of

abuse
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Scheffler
Neue Promillegrenzen für Fahrradfahrer?

Oder: „Mir san mit’n Radl da!“?

Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

UWe ScHeffler

neue promillegrenzen für fahrradfahrer?
oder:

„Mir san mit'n radl da!“?*)

beginnen wir mit einem kurzen rückblick:
Die aktuelle Diskussion begann vor knapp drei Jahren, im März 2012. Weil die Unfälle

mit alkoholisierten radfahrern „dramatisch“1) zunehmen würden, beschlossen der Deut-
sche verkehrssicherheitsrat (Dvr) und die Unfallforschung der versicherer (UDv) auf
ihrem gemeinsamen Symposium „Sicherer radverkehr“ in berlin als „Empfehlung für
Politik und Praxis“ unter anderem: „Die Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit für
Fahrradfahrer muss von jetzt 1,6 Promille abgesenkt werden.“ als limit wurde ein blut-
alkoholwert von 1,1 promille präferiert2). Um aber die grenzwertfrage genauer zu „klä-
ren“, gaben die versicherer beim institut für rechtsmedizin der Universität Düsseldorf
eine Untersuchung über „Grenzwerte für die absolute Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern“
in auftrag.

im Juni 2012 sprach sich auch die Deutsche verkehrswacht dafür aus, „den für Radfah-
rer bestehenden Grenzwert der absoluten Fahruntüchtigkeit auf den für Kraftfahrzeugfüh-
rer von 1,1 Promille Blutalkoholkonzentration (BAK) im Straßenverkehrsrecht herabzu-
setzen.“3)

Die politik fiel mit kurzer verzögerung4) begeistert ein. „Mit dem gültigen Grenzwert
von 1,6 Promille kann niemand sicher auf zwei Rädern unterwegs sein“, erklärte der sei-
nerzeitige vorsitzende der innenministerkonferenz, boriS piStoriUS (SpD) im frühjahr
20135). „Daher schlagen wir den Verkehrs- und Justizministern angesichts bundesweit be-
sorgniserregender Zahlen über Unfälle mit Fahrradfahrern die Senkung der Promille-
grenze vor.“ „Wer 1,6 Promille Alkohol im Blut hat, gehört nicht auf ein Fahrrad“, stieß
sogleich der damalige bundesverkehrsminister peter raMSaUer (cSU) in „bild am
Sonntag“ ins gleiche Horn6).

Die 84. Justizministerkonferenz im Juni 2013 war dann schon zurückhaltender. Sie be-
schloss, zunächst die ergebnisse der Düsseldorfer Untersuchung abwarten zu wollen7).

auch die verkehrsminister der länder berieten auf ihrer 2013er Herbsttagung im thü-
ringischen Suhl zwar über eine solche Herabsenkung des gefahrengrenzwertes, beließen
es dann aber bei der feststellung, dass „der bestehende Grenzwert der absoluten Fahrun-
tüchtigkeit von derzeit 1,6 ‰ der Überprüfung“ bedürfe und baten das bundesverkehrs-
ministerium, „die Rechtslage hinsichtlich der Fahruntüchtigkeit bei Radfahrern ... über-
prüfen zu lassen“ und „einen Bericht über das Ergebnis der Prüfung mit
Lösungsvorschlag spätestens zur Herbstsitzung 2014 vorzulegen“8), was nicht geschah.

*) Der beitrag beruht auf dem für den 53. verkehrsgerichtstag 2015 in goslar vorbereiteten Manuskript. eine
verkürzte fassung, die dem dort im aK iii „neue promillegrenzen für radfahrer?“ gehaltenen mündlichen
referat entspricht, wird im vgt-tagungsband publiziert.
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I. Neuer Gefahrengrenzwert?
nun ist ein solcher grenzwert auch nicht so einfach von politik oder praxis, also von ge-

setzgeber und gerichten, mal eben neu festzusetzen.
für die annahme von fahruntüchtigkeit muss, so seit Jahrzenten die allgemeine ansicht

unter führung des bgH, „die Gesamtleistungsfähigkeit des Fahrzeugführers, namentlich
infolge Enthemmung sowie geistig-seelischer und körperlicher Ausfälle, so weit herabge-
setzt“ sein, „daß er nicht mehr fähig ist, sein Fahrzeug im Straßenverkehr eine längere
Strecke, und zwar auch bei plötzlichem Eintritt schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steu-
ern“9). Deshalb wird heute häufig statt von „fahruntüchtigkeit“ von „fahrunsicherheit“
gesprochen10). Weil den begriff „fahrunsicherheit“ inzwischen auch der bgH „genauer“
findet11), soll er im folgenden ebenfalls verwendet werden.

absolute fahrunsicherheit bedeutet, dass beim vorliegen einer bestimmtem baK un-
widerleglich vermutet wird, jeder, wirklich ein jeder fahrzeugführer sei nicht mehr in der
lage, sein fahrzeug sicher zu führen. Der gegenbeweis der besonderen alkoholverträg-
lichkeit im konkreten fall12) wird dadurch a limine ausgeschlossen13).

Der gedanke an eine strafprozessual, sogar verfassungsrechtlich (art. 103 abs. 2 gg)
unzulässige Schuldvermutung eines solchen abschneidens von beweisantritten liegt
nahe14) und kann nur dann verworfen werden, wenn der grenzwert auf einer gesicherten
wissenschaftlichen erkenntnis beruht, die für eine abweichende tatrichterliche Überzeu-
gungsbildung keinerlei raum mehr belässt15).

1. Fahrradfahrer

Der bislang anerkannte grenzwert von 1,6 ‰ für radfahrer beruht auf einer wissen-
schaftlichen Untersuchung des gießener rechtsmediziners gÜnter ScHeWe aus dem Jahr
1984. ScHeWe kam zu dem ergebnis, dass es bei 1,5 promille „ausnahmslos zu Leistungs-
einbußen“ bei den von ihm untersuchten probanden gekommen sei16). 

für radfahrer nahm sodann 1986 der bgH, der bis dahin die festlegung eines absolu-
ten fahrrad-grenzwertes abgelehnt hatte17), auf grundlage dieser Untersuchung unter
Hinzufügung eines Sicherheitszuschlages von 0,2 ‰ absolute fahrunsicherheit ab 1,7 ‰
an18). Da dieser Zuschlag wegen verfeinerter Messmethoden inzwischen auf 0,1 ‰ redu-
ziert worden ist19), gehen die gerichte seit anfang der 1990er Jahre von einem grenzwert
von 1,6 ‰ aus20).

Seitdem hatte zu diesem thema weitgehend ruhe geherrscht. von der Düsseldorfer
Untersuchung erwartete man nun aber „Munition“ für eine absenkung dieses zu hoch er-
scheinenden grenzwertes.

Die Düsseldorfer resultate entsprachen jedoch dieser erwartung nicht. Zur Überra-
schung vieler konnte nicht einmal festgestellt werden, dass ein jeder mit dieser baK ab-
solut fahrunsicher ist21) – nur eine Heraufsetzung, keinesfalls aber eine absenkung des
grenzwertes ließe sich auf diese Untersuchung demzufolge stützen22).

Da wohl auch eine noch nicht abgeschlossene Untersuchung an der Mainzer Universität
ähnliche ergebnisse erwarten lässt23), ist auf dieser empirischen grundlage die Herabset-
zung der grenze der absoluten fahrunsicherheit bei radfahrern mausetot24). 

2. Pferdekutscher

insbesondere kann man dem nicht entgegenhalten, dass beispielsweise das olg olden-
burg vor knapp einem Jahr „freihändig“ ohne jegliche empirische grundlage den für Kraft-
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fahrer geltenden grenzwert von 1,1 ‰ auf den führer einer pferdekutsche übertragen
hat25). 

peter König, seit einigen Jahren selbst richter am bgH, kritisierte in seiner Urteilsan-
merkung mit vornehmer Zurückhaltung, das oberlandesgericht habe offenbar „die Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs zur sog. ‚absoluten Fahruntüchtigkeit‘ nicht gänzlich
internalisiert“ und betonte wiederum: „Bei dem Institut der ‚absoluten‘ Fahrunsicherheit
handelt [es] sich um eine auf gesicherte medizinisch-naturwissenschaftliche Erkenntnisse
gestützte Beweisregel, nach der für den Tatrichter bindend mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit feststeht, dass der Betreffende fahrunsicher ist, sofern ein bestimmter
Alkoholisierungsgrad erreicht wird. Das impliziert, dass für die betreffende Bewegungsart
im Verkehr naturwissenschaftliche Erkenntnisse vorhanden sein müssen.“

König weist ergänzend auf eine Äußerung des bgH aus dem Jahre 1990 hin, wonach
der beweisgrenzwert für die absolute fahrunsicherheit von Kraftfahrern für „Führer von
Pferdefuhrwerken ... nicht gilt“26). Damit ist, wie König betonte, dem Urteil des olg ol-
denburg „die Grundlage entzogen“.

3. Kraftfahrzeugführer

Man sollte ohnehin nicht ohne not das Konzept der absoluten fahrunsicherheit strapa-
zieren27), steht doch genau betrachtet sogar die 1,1 ‰-grenze für Kraftfahrer auf tönernen
füßen – das sei hier nur kurz angedeutet28):

im gutachten des bundesgesundheitsamtes von 1966, auf das sich die rechtsprechung
insoweit immer noch beruft29), wird als ergebnis statistischer Untersuchungen und deren
bewertung ausgeführt, dass bei einer baK zwischen 1,0 und 1,1 ‰ nicht in 100 %, son-
dern nur in 99,879 % der fälle absolute fahrunsicherheit anzunehmen ist30). anders for-
muliert bedeutet das jedoch, dass wenigstens jeder 740. Kraftfahrer mit einer baK von
maximal 1,1 ‰ noch fahrsicher ist31). 

einer von 740 – das deckt eigentlich nicht die prämisse des bgH ab, ab einem absolu-
ten grenzwert müsse die fahrsicherheit „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit“ ausgeschlossen sein32).

II. Neuer Straftatbestand?
aber zurück zu den radfahrern: Muss man sich also von der richterlichen festlegung

eines beweisgrenzwertes absoluter fahrunsicherheit unter 1,6 ‰ verabschieden, so bleibt
es dem gesetzgeber zwar grundsätzlich unbenommen, eine niedrigere grenze nunmehr als
tatbestandsmerkmal in das Strafgesetzbuch zu schreiben.

So einfach ist das allerdings auch nicht: 

1. Für Fahrradfahrer

KUrt-rÜDiger MaatZ, bis vor einigen Jahren stellvertretender vorsitzender des 4., also
des verkehrssenats des bgH, hat angesichts der ergebnisse der Düsseldorfer Studie einen
gesetzlich festgelegten gefahrengrenzwert zwischen 1,4 und 1,6 ‰ speziell für radfahrer
ins gespräch gebracht33).

ein neuer paragraph bzw. ein neuer absatz in § 316 Stgb, der einen grenzwert aus-
schließlich für radfahrer festlegt, würde sich jedoch mit den schon bestehenden gesetz-
lichen regeln „beißen“. es wäre ein völlig aus dem systematischen rahmen fallendes
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Sondergesetz, weil es nur für ein spezielles fahrzeug – das fahrrad – und ein einziges be-
rauschendes Mittel – den alkohol – geltung beanspruchen würde. Und es würde zu dog-
matischen verwerfungen führen: radfahrer wären die einzigen fahrzeugführer, die auch
für alkoholisiertes fahren trotz nicht festgestellter fahrunsicherheit wegen trunkenheit im
verkehr bestraft werden könnten. 

2. Für alle Fahrzeugführer

Würde man dagegen den § 316 Stgb, wie es ebenfalls MaatZ noch vor knapp einem
Jahr auf dem leipziger Symposium des b.a.D.S. vorgeschlagen hatte34), so verändern,
dass er für alle fahrzeugführer, also nicht nur für radfahrer gesetzliche promillegrenzen
vorsieht35), so wäre das, wie auch MaatZ betont, „eine grundlegende Reform“ des über
Jahrzehnte entwickelten gesetzlichen instrumentariums und soll hier – es würde das
thema sprengen – nicht weiter vertieft werden36). 

nur so viel dazu: Wäre es in anbetracht des unterschiedlichen gefährdungspotentials
schuldangemessen und sachgerecht, für alle fahrzeugarten einheitlich die gleiche promil-
lezahl festzulegen? oder sollten (so MaatZ) für die führer von Kraftfahrzeugen und fahr-
rädern, vielleicht aber auch für die von pferdekutschen, Mofas37), inline-Skates38) und 
motorisierten Krankenfahrstühlen39) unterschiedliche promillegrenzen ins gesetz ge-
schrieben werden40)? Was hätte mit den „anderen berauschenden Mitteln“ zu geschehen?

III. Neuer Ordnungswidrigkeitentatbestand?
Man kann sich aber der Schaffung eines speziell auf radfahrer bezogenen ordnungswi-

drigkeitentatbestandes nähern, der ab einer bestimmten blut- oder atemalkoholkonzentra-
tion ein bußgeld androht, so wie es auch § 24a abs. 1 Stvg für Kraftfahrzeugführer vor-
sieht.

1. Welche Promillegrenze?

Zu überlegen wäre zunächst einmal, ab welcher alkoholkonzentration eine solche norm
sinnvoll greifen könnte. 

in aller Kürze:

a) Unter 0,5 ‰ BAK

Ziemlich unstreitig ist wohl, dass diese grenze nicht unter dem für Kraftfahrer gültigen
Wert von 0,5 ‰ baK – bleiben wir der Übersichtlichkeit halber bei der blutalkoholkon-
zentration und nennen korrespondierende aaK-Werte nicht gesondert – liegen dürfte. 

Zwar kennen wir im östlicheren teil europas darunter liegende grenzen durchaus – in
polen beispielsweise gilt für radfahrer „0,2“41). Und sogar überhaupt kein alkohol ist für
radfahrer in tschechien und der Slowakei erlaubt. aber die Wertungswidersprüche zur
deutschen 0,5 ‰-grenze für autofahrer in § 24a abs. 1 Stvg wären evident.

b) 0,5 ‰ BAK

Die Übernahme dieser 0,5 ‰-grenze als „einheitliche Regelung für alle Verkehrsteil-
nehmer“42) – allerdings wohl nicht für fußgänger – ist schon gefordert worden, etwa vom
b.a.D.S.43). in diversen Staaten der eU gilt diese grenze44). Dem argument der einheit-
lichkeit ist jedoch entgegenzuhalten, dass dann Ungleiches gleich behandelt würde45):
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beim fahrrad ist das gefahrenpotenzial deutlich geringer schon aufgrund der höheren
Masse und geschwindigkeit eines Kraftfahrzeuges; ein fahrrad stellt zudem weniger an-
forderungen an den fahrer46). nicht zuletzt wäre zu befürchten, dass bei identischer Sank-
tionsandrohung radfahrer gleich auf das „bequemere“ auto umsteigen könnten.

c) 0,8 ‰ BAK

Der reanimation der alten 0,8 ‰-grenze, die es seit 2001 in Deutschland47) nicht mehr
gibt, 2012 ebenfalls auf dem Symposium „Sicherer radverkehr“ der versicherer vorge-
schlagen48), steht entgegen, dass der gesetzgeber 2001 diesen grenzwert gerade abge-
schafft hatte, um das „Nebeneinander von verschiedenen Grenzwerten“ einzudämmen49).

d) 1,1 ‰ BAK

Stellen wir also im folgenden den vorschlag des allgemeinen Deutschen fahrrad-clubs
(aDfc) in den fokus50), die autofahrern wohlbekannte 1,1 ‰-grenze für radfahrer als
ordnungswidrigkeitentatbestand festzulegen51), weil „von den alkoholisierten Radfahrern
... 86 % mit 1,1 Promille oder mehr“ verunglückten52).

2. Welche Fallgruppe?

nehmen wir diesen Hinweis zum anlass für einen blick in die Statistiken zu alkohol-
unfällen.

für 2013 sind 3.432 radfahrer unter alkoholeinfluss – also mit einer baK von 0,3 ‰
oder mehr53) – als beteiligte an Straßenverkehrsunfällen mit personenschaden ausgewie-
sen54). Die oft behauptete „dramatische“55), „starke“56), „erhebliche“57) oder „rasan-
te“58) Steigerung ist hier übrigens nicht einmal ansatzweise zu erblicken59) – ganz im
gegenteil: Das ist der Minusrekord seit der Wiedervereinigung60)! auch die Jahre 2010,
2011 und 2012 weisen die seit 1992 niedrigsten fallzahlen auf61).

a) Unfallbeteiligte

Die Statistik lässt zudem nur die „Beteiligten“ erkennen; sie ermöglicht „keinerlei Aus-
sage über die Art der Unfallbeteiligung, der Ursächlichkeit der Alkoholisierung für das
Unfallgeschehen und das Maß der Eigen- und Fremdschädigung“62). Denn in der vorbe-
merkung zur verkehrsunfallstatistik definiert das Statistische bundesamt allgemein, dass
„Beteiligte“ alle fahrzeugführer seien, „die selbst oder deren Fahrzeug Schäden erlitten
oder hervorgerufen haben“63).

in der statistischen Zahl sind damit beispielsweise auch all diejenigen fälle mit enthal-
ten, in denen ein radfahrer mit gut 0,3 ‰ verunfallt, weil ihm ein reifen platzt, sowie
fälle, in denen ein rücksichtsloser autofahrer einen an sich vorschriftsmäßig fahrenden,
aber angetrunkenen radler erfasst. Solche radfahrer kommen also ebenfalls als alkoholi-
sierte beteiligte in die Statistik – sie haben nämlich „Schäden erlitten“. Sie entsprechen
jedoch eher einem opfer als einem ahndungswürdigen täter einer alkoholfahrt.

b) Unfallverursacher

aa) Fremdschädiger

es bleiben die radfahrer, die bei einem Unfall (personen-)Schä den aufgrund von trun-
kenheit „hervorgerufen“ haben. Diese „täter“-Konstellation ist allerdings überschau-
bar64). Man kann hier vor allem an Zusammenstöße mit fußgängern oder an nach aus-
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weichmanövern verunglückende autofahrer denken – oder an das Schrammen von par-
kenden fahrzeugen als Sachschaden65). Solche radfahrer machen sich jedoch ohnehin
schon nach heutiger rechtslage ab einer baK von 0,3 ‰ nicht nur wegen trunkenheit im
Straßenverkehr, § 316 Stgb, sondern sogar wegen gefährdung des Straßenverkehrs
gemäß § 315c Stgb strafbar, sofern sie „Leib oder Leben eines anderen Menschen oder
fremde Sachen von bedeutendem Wert“ verletzt, beschädigt oder auch nur konkret gefähr-
det haben66). ein neuer zusätzlicher bußgeldtatbestand liefe hier also völlig ins leere.

Der immer wieder hervorgebrachte einwand, praktisch spiele die relative fahrunsicher-
heit in der arbeit von polizei und Justiz keine rolle, weil gerade bei radfahrern der nach-
weis der fahrunsicherheit durch fahrfehler bei baK-Werten unter 1,6 promille auf große
Schwierigkeiten stoße67), kann jedenfalls dann nicht überzeugen, wenn vom radfahrer ein
Unfall verursacht worden ist. Denn bewältigen es die Strafverfolgungsbehörden regelmä-
ßig, verunfallten Kraftfahrern relative fahrunsicherheit bei promillewerten zwischen 0,3
und 1,1 nachzuweisen, wird dies bei radfahrer-Werten über 1,1 ‰ (die der angedachte
bußgeldtatbestand abdecken soll) erst recht möglich sein. Wenn sich heute dazu kaum ver-
öffentlichte Urteile finden lassen68), so mag das folge davon sein, „dass betrunkene Fahr-
radfahrer in erster Linie sich selbst gefährden“69) – oder aber für Defizite bei der befol-
gung des legalitätsprinzips sprechen (von dessen einhaltung die existenz eines
konkurrierenden ordnungswidrigkeitentatbestandes auch nicht entbinden würde, vgl. § 21
abs. 1 Satz 1 und § 41 abs. 1 oWig70). 

bb) Selbstschädigende (Alleinunfall)

in den meisten fällen verletzen alkoholisierte radfahrer bei Straßenverkehrsunfällen
mit personenschaden jedoch nur sich selbst (indem sie beispielsweise den bordstein tou-
chieren und stürzen oder gegen einen baum fahren). Sie sind, mit anderen Worten, gleich-
zeitig als „täter“ wie als „opfer“ beteiligt. nach einer internationalen Metastudie, die im
Januar 2014 vom „british Medical Journal“ veröffentlicht wurde, hatten zwischen 60 und
95 prozent der in Krankenhäusern behandelten radfahrer überhaupt keine Unfallgegner
gehabt71). Diese sogenannten alleinunfälle sind es offenbar, so klingt zumindest immer
durch, die die befürworter neuer promillegrenzen für radfahrer im auge haben72). es geht
wohl weniger um den Schutz vor dem radfahrer73), als vielmehr um den Schutz der rad-
fahrer vor sich selbst74).

nur: genauso wie (versuchte) Selbsttötungen keine Straftat sein können, dürfen auch
reine Selbstverletzungen oder -gefährdungen nicht anlass für Straf- oder bußgelddrohun-
gen sein! Das ist gleichermaßen unzulässig, wie Drachenflieger, raucher, fastfood-esser
oder Sportmuffel mit Strafe oder bußgeld zu belegen75). So hat das bverfg 1982 die
grundgesetzverträglichkeit der in § 21a abs. 2 Stvo bußgeldbewehrten Helmpflicht für
Motorradfahrer nicht etwa damit begründet, dass zahllosen bikern ihr Kopfschutz das
leben rettet, sondern sehr gewunden formuliert: ein Motorradfahrer, „der ohne Schutzhelm
fährt und deshalb bei einem Unfall eine schwere Kopfverletzung davonträgt“, schade „kei-
neswegs nur sich selbst“. Denn es liege „auf der Hand, daß in vielen Fällen weiterer Scha-
den abgewendet werden kann, wenn ein Unfallbeteiligter bei Bewußtsein bleibt.“76)

vor allem aber: auch jeder radfahrer, der durch einen alkoholbedingten fahrfehler al-
lein verunfallt, ist ohnehin schon nach geltendem recht infolge relativer fahrunsicherheit
sogar gemäß § 316 Stgb zu bestrafen77)! 
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c) Unfallfreie

Wer bleibt als adressat für einen zusätzlichen neuen ordnungswidrigkeitentatbestand
aber dann noch übrig? nur der alkoholisierte radfahrer, der in keinen Unfall verwickelt
wird und dem auch kein alkoholbedingter fahrfehler anzulasten ist. 

aa) Mit Fahrfehler

ein fahrfehler ist nach allgemeiner ansicht dann alkoholbedingt, wenn er „in sympto-
matischer Weise auf die nach Alkoholgenuss typischerweise auftretenden physiologischen
(etwa Verlängerung der Reaktionszeit, Beeinträchtigung des Gleichgewichtssinns, Ein-
engung des Gesichtsfelds, Müdigkeit) und psychischen (etwa Kritiklosigkeit, erhöhte Risiko-
bereitschaft und Selbstüberschätzung) Folgen hinweist.“78) rolanD HUHn, obgleich
rechtsreferent des aDfc, der erklärten „interessenvertretung für alle radfahrer“, befür-
worter einer bußgeldregelung, nennt hier als beispiele79): „Beim Anfahren wird vergessen,
das Licht einzuschalten. Richtungsänderungen werden nicht oder falsch angezeigt. Es
wird in Schlangenlinien oder verkehrt durch Einbahnstraßen gefahren ... Man könnte auch
noch das Missachten roter Ampeln hinzu nehmen.“ er fügt dann aber an: „Das alles kommt
auch bei nüchternen Radfahrern öfter vor und lässt keinen Schluss auf eine alkoholbe-
dingte Fahrunsicherheit zu.“

Daraus jedoch die folgerung zu ziehen, man bräuchte einen bußgeldtatbestand gegen
sämtliche angetrunken radfahrende, denn es sei nicht zu unterscheiden, ob ein fahrfehler
alkoholbedingt oder aber in nüchternem Zustand vorsätzlich geschehe, geht an der Sache
vorbei:

Zunächst einmal vorweg: Sofern man mit neuen alkoholrestriktionen gegenüber rad-
fahrern verkehrsgefährdungen durch die beschriebenen fahrweisen „bekämpfen“ will80),
hätte das unmittelbar zu geschehen und nicht nur dann, wenn die fahrfehler – vielleicht
nur zufällig – mit alkoholisierung zusammentreffen, zumal überhaupt nicht belegt ist, dass
„rüpel-radfahrer“ häufiger als andere angetrunken sind. im Übrigen geht es um ohnehin
bußgeldbewehrte verstöße gegen die Stvo, für die natürlich auch ein alkoholisierter be-
langt werden kann, der somit sowieso nicht völlig „straffrei“ davonkommen muss81). 

allerdings geht es den befürwortern einer neuen bußgeldvorschrift offenbar primär um
etwas anderes, nämlich darum, dass die polizei infolge der nachweisschwierigkeiten „die
Lage aus Gründen der Prävention für unbefriedigend“ hält, weil sie „Radfahrer unterhalb
des absoluten Grenzwerts in der Regel nicht aufhalten“ könne und „außer gutem Zureden
keine Handlungsoption“ habe82).

Mutet es schon fragwürdig an, eine repressive vorschrift schaffen zu wollen, um prä-
ventives eingreifen zu ermöglichen, so ist vor allem zu widersprechen, dass die polizei
über keine „Handlungsoption“ verfügt: bei einem radfahrer, der bei einer anhaltung 
(§ 36 abs. 5 Stvo) alkoholkonsum (etwa infolge einer „fahne“) erkennen lässt und
außerdem fahrfehler der genannten art begangen hat, liegt in aller regel zumindest ein
anfangsverdacht relativer fahrunsicherheit entsprechend § 316 Stgb vor83). ergibt eine
sodann zulässige (atem-)alkoholprüfung gar einen Wert entsprechend einer baK von
über einer promille84), so sind in gleicher Weise polizeirechtliche Maßnahmen wie etwa
ein Weiterfahrverbot zulässig, wie sie vorgeblich erst nach der inaugurierung eines neuen
bußgeldtatbestandes möglich sein sollen. 

Scheffler
Neue Promillegrenzen für Fahrradfahrer?

Oder: „Mir san mit’n Radl da!“?



blUtalKoHol vol. 52/2015

79

Die immer wieder betonte bedeutungslosigkeit der relativen fahrunsicherheit von rad-
fahrern in solchen fällen in der praxis offenbart keine gesetzeslücke, sondern eher ein –
mit blick auf § 258a Stgb sogar sehr problematisches – Unterlassen der exekutive.

bb) Ohne Fahrfehler

eine legislatorische „lücke“ verbleibt mithin eigentlich nur hinsichtlich aller zwar an-
getrunken, aber fahrfehlerlos radelnden, sofern sie – vielleicht bei einer zielgerichteten
verkehrskontrolle, eigentlich fallen sie ja überhaupt nicht auf – „entdeckt“ werden.

Und selbst hier können noch einmal diejenigen abgeschieden werden, die während der
verkehrskontrolle Koordinationsstörungen wie „ein Stolpern und Schwanken beim Gehen
..., das Reden mit lallender Stimme ... oder ein unbesonnenes Benehmen“ als beweisan-
zeichen relativer fahrunsicherheit zeigen85).

vor allem deshalb, weil sie letztlich allenfalls unauffällig radelnde betreffen könnten,
bestehen gegen die entsprechenden gesetzesvorschläge erhebliche bedenken.

3. Welche Bedenken?

a) Rechtliche Aspekte

aa) Ultima ratio

ob jede vermeintliche lücke im ahndungssystem sogleich „postwendend“ geschlossen
werden muss, sollte man durchaus bezweifeln. Strafrecht – und das ordnungswidrigkei-
tenrecht gehört dazu – ist ultima ratio; es bezweckt als „schärfstes Schwert“ des Staates
keine lückenlose Sanktionierung jeglichen unbotmäßigen verhaltens, nicht einmal allum-
fassenden rechtsgüterschutz. Die seit nunmehr 40 Jahren, seit dem ende der noch entkri-
minalisierung bewirkenden Strafrechtsreform anschwellende Zahl an verboten, an Straf-
und ordnungswidrigkeiten tatbeständen ist deshalb nicht unbedenklich. eine gesellschaft
muss seine rechtsordnung weiterentwickeln, keine frage. aber eine „natürliche“ Konse-
quenz sozialen Wandelns müsste es doch eigentlich sein, dass verbote durchaus auch mal
wegfallen. aber wem fällt schon eine regelung des Strafrechts ein, die als überholt, als
nicht mehr erforderlich gestrichen ist oder wenigstens in ihren rechtsfolgen abgemildert
wurde? Umgekehrt werden aber auch lebensbereiche, in denen kein sozialer Wandel,
keine neu entstandene gefahrensituation als begründung dienen kann, mit teilweise fast
schon skurril zu nennenden neuen restriktionen belegt – vom rauchverbot in raucher-
clubs86) bis zum Kondomzwang in bordellen87). Die balance von freiheit und Sicherheit
verschiebt sich bei uns – und zwar weg von der freiheit. 

es muss auch bedacht werden, wie sehr sich bei demjenigen, dem man ein bußgeld für
bloßes alkoholisiertes radeln androhen könnte, das erfolgsunrecht verflüchtigt hat: es ist
von seiner fahrsicherheit auszugehen, und er hat dementsprechend niemanden auch nur
abstrakt gefährdet! Und im Unterschied zum Kraftfahrer hat sich beim radfahrer auch
noch die verbleibende „potentielle gefahr einer abstrakten gefahr“ – darin liegend, dass
bei seiner alkoholisierung schon eine solche gefahr hätte vorliegen können – verringert,
weil in ihm, wie schon angesprochen, ein deutlich geringeres gefährdungspotential als im
Motorisierten liegt. 

Das bverfg hat zu beschränkungen der allgemeinen Handlungsfreiheit aus art. 2 
abs. 1 gg durch Drogengrenzwerte in § 24a abs. 2 Stvg auf den verhältnismäßigkeits-
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grundsatz hingewiesen88): Sie seien nur dann „verfassungsmäßig, wenn sie zur Zielerrei-
chung nicht nur geeignet und erforderlich sind, sondern auch zur Art und Intensität der
Rechtsgutgefährdung in einem angemessenen Verhältnis stehen.“ ein ordnungswidrigkei-
tentatbestand gegen alkoholisiertes radeln dürfte zwar kaum vom bverfg schon als
grundgesetzverstoß „kassiert“ werden – der Hinweis auf das Übermaßverbot sollte aber
dennoch den gesetzgeber zur Zurückhaltung mahnen89).  

bb) Wertungswiderspruchsfreiheit

ein weiterer punkt ist, dass radfahrer, genauso wie fußgänger, aber anders als führer
von Kraftfahrzeugen, keinerlei Zulassungsvoraussetzungen für die teilnahme am Straßen-
verkehr unterliegen90). Sie brauchen keine fahrerlaubnis zu erwerben, keine praktische
und theoretische fahrprüfung zu absolvieren, keinen Sehtest vorzulegen. es gibt kein Min-
destalter; ab dem vollendeten 10. lebensjahr müssen Kinder sogar auf der „gefährlichen“
fahrbahn statt auf dem gehweg radeln91). – Wie passen hierzu promillegrenzen?

Dem verwandt ist der gedanke, dass die gefährdung Dritter durch radfahrer weitaus
mehr Ähnlichkeit mit der gefährdung durch betrunkene fußgänger als durch motorisierte
Kraftfahrzeugführer aufweist: es wird immer wieder auf die gefahren hingewiesen, wenn
autofahrer Schlangenlinien fahrenden, schwankenden radfahrern ausweichen müssen92).
für torkelnde fußgänger trifft das aber genauso zu93). an eine promillegrenze für alle ver-
kehrsteilnehmer, also auch für fußgänger, denkt aber natürlich niemand94).

gäbe es eine solche allgemeine grenze – und würde sie eingehalten – wäre das übrigens
zur verhinderung von Körper- und Sachschäden Dritter um ein vielfaches segensreicher
als promillegrenzen (nur) für radfahrer: Man kann durchaus schätzen, dass mehr als ein
Drittel zumindest aller erheblicheren Körperverletzungen und kaum weniger Sachbeschä-
digungen im öffentlichen raum unter dem einfluss alkoholischer getränke durch „fuß-
gänger“ geschehen95)! 

b) Kriminologische Aspekte

es bleibt noch ein weiterer aspekt zu beachten, der besondere beachtung verdient: es
gilt doch zuvörderst, alkohol am Steuer zu verhindern, die wirklichen, nämlich durch be-
trunkene Kraftfahrer hervorgerufenen gefahren einzudämmen!

Den blick hierauf verstellen sich alle, die bei einer neuen promillegrenze scheuklappen-
artig den „präventiven Zweck“, beim radfahren „auf den Genuss größerer Alkoholmen-
gen zu verzichten“96), also eine abschreckende, vielleicht auch verkehrserziehende Wir-
kung auf radfahrer im auge haben.

aa) Viel hilft nicht immer viel

Denn man kann bezweifeln, dass verschärfte alkoholrestriktionen für radfahrer hilf-
reich sind, um die fallzahlen bei Kraftfahrern, die so erfreulich in den letzten Jahrzehnten
gesunken sind97), weiter zu verringern. im gegenteil. Der – auch zu unserem thema schon
wieder zu hörende – martialische ausruf „Zero tolerance“98) kann die normakzeptanz be-
einträchtigen. Wir haben inzwischen eine – gerade auch bei jungen leuten – ausgeprägte
akzeptanz, dass fahren und trinken zu trennen ist. Die gesetzgeberischen entscheidun-
gen dazu werden weitgehend befürwortet und befolgt. Schon ein blick in internet-foren
zeigt aber, dass dem alkoholverbot am (fahrrad-)lenker oftmals mit Unverständnis und

Scheffler
Neue Promillegrenzen für Fahrradfahrer?

Oder: „Mir san mit’n Radl da!“?



blUtalKoHol vol. 52/2015

81

ablehnung entgegengetreten wird. Die gefahr eines autoritätsverlustes des gesetzgebers,
seine gesamten promilleregelungen betreffend, darf nicht unbedacht bleiben99). 

bb) Wer radelt, fährt nicht

vor allem aber: Das fahrrad sollte als ein Mittel gesehen werden, alkoholisierte vom
auto fernzuhalten. Seien wir realisten: Wir können nicht verhindern, dass alkohol ge-
trunken wird, oftmals (zu) viel. Wir haben auch keine Möglichkeit zu unterbinden, dass
das nicht nur zu Hause oder in der benachbarten eckkneipe geschieht, sondern weiter weg
auf dem Schützenfest, beim public viewing, in der Diskothek im nächsten Dorf. Wir müs-
sen dann aber in rechnung stellen, dass alle wieder nach Hause wollen. fahrgemeinschaf-
ten lassen sich nicht immer organisieren. Der öffentliche personennahverkehr kann spät-
abends allenfalls in größeren Städten noch helfen100). taxis, die übrigens, wie auch busse
und bahnen101), nicht jeden betrunkenen mitnehmen müssen102), sind teuer – und zur party
hinkommen muss man zunächst ja auch. Wer lapidar auf „Taxis oder Busse und Bahnen“
als „richtige Wahl“ verweist und glaubt, so das problem lösen zu können, ist naiv103).

bei einer Untersuchung in Münster gaben über ein Drittel der befragten (und über die
Hälfte der Jüngeren) an, das fahrrad zu nutzen, um alkohol zu trinken104). glauben wir
wirklich, sie würden sämtlichst plötzlich auf Mineralwasser umsteigen oder abends zu
Hause bleiben?

all denen den ausweg des nach-Hause-radelns zu verbauen, ist kontraindiziert, schafft
es doch die versuchung, das viel gefährlichere auto zu nehmen105).

Resümee
als ergebnis kann festgehalten werden: 

Dass es auch aufgrund der neueren empirischen Untersuchungen keine Möglichkeit
gibt, die grenze der absoluten fahrunsicherheit bei radfahrern zu senken, braucht nicht
bedauert zu werden. Schon heute macht sich jeder radfahrer, der infolge seiner alkoholi-
sierung verunfallt oder auch nur fahrfehler begeht, zumindest nach § 316 Stgb strafbar. 

eine neue ordnungswidrigkeitennorm würde nur diejenigen treffen können, die unter
alkohol unauffällig rad fahren. Deren ahndungswürdigkeit ist aufgrund des relativ ge-
ringen gefährdungspotentials von radfahrern sowie im vergleich zu fußgängern sehr
fraglich.

es ist zudem illusorisch – sofern man nicht „Mausefallen“ für alkoholisierte radfahrer
etabliert – zu erwarten, dass eine solche ordnungswidrigkeitenvorschrift praktische rele-
vanz erlangen würde106). Sie könnte allenfalls generalpräventiv als „deutliches Signal“107)
wirksam sein. Dieser Hoffnung steht aber vor allem die Sorge entgegen, dass im alkoholi-
sierten Zustand stattdessen wieder mehr ein die verkehrssicherheit weitaus mehr gefähr-
dendes Kraftfahrzeug benutzt werden könnte. 

anfang november hat die Justizministerkonferenz in berlin zum „alkohol am lenker“
beschlossen: „Da nach derzeitiger Rechtslage eine Strafbarkeit bei alkoholbedingten Aus-
fallerscheinungen bereits ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,3 Promille in Betracht
kommt, sehen die Justizministerinnen und Justizminister ... keinen gesetzgeberischen
Handlungsbedarf.“108)

Dem ist zuzustimmen109). belassen wir es bei der geltenden rechtslage110).
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Epilog
„[Ja] mir san mit'n Radl da“ – was hat es mit dem titelzusatz auf sich?
1971 spielten die „Wachauer buam“, eine niederösterreichische blasmusikkapelle,

einen so betitelten volkstümlichen Schlager ein111), der die freuden des radfahrens be-
schreibt, gesungen auf der Melodie des alten gospelsongs „Just Over in the Glory Land“.

gleich in der ersten Strophe heißt es: 
Zum Zechen fährt der kluge Mann

seit Neuestem mit’n Radl
Damit er wieder heimfahr‘n kann

ganz ohne Furcht und Tadel
Er braucht dazu kein‘ Führerschein

nur etwas Gleichgewicht
Man fährt damit sein‘ Affen heim
und Straf' zahl'n muss man nicht 
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Kommentar zum Stgb, 2. aufl. 2014, § 316 rn. 44 mit zahlr. nachw. in fn. 182.
21) DalDrUp et al., ba 2015, 8: „Die Untersuchung hat ... nicht den Nachweis erbracht, dass Radfahrer nach Al-

koholgenuss bereits unterhalb des ‚geltenden‘ Grenzwerts von 1,6 ‰ ausnahmslos, d. h. ‚absolut‘ fahrunsi-
cher sind.“ MaatZ/DalDrUp et al., Dar 2015, 5: „... eine Absenkung des richterrechtlich festgelegten straf-
begründenden ‚geltenden‘ Grenzwerts alkoholbedingter ‚absoluter‘ Fahrunsicherheit von 1,6 ‰ für
Radfahrer durch die Rechtsprechung [lässt sich] nicht begründen ...“

22) So auch MaatZ in Daldrup et al., grenzwerte für absolute fahruntüchtigkeit bei radfahrern, 2014, S. 53
sowie MaatZ/DalDrUp et al., Dar 2015, 5: „Eher könnte dieses Ergebnis sogar nahelegen, dass die Recht-
sprechung den Grenzwert nach oben korrigieren müsste“; Kettler, Svr 2015, 8: „Nach diesen Erkenntnis-
sen ist es unausweichlich, den Grenzwert künftig höher anzulegen als bisher.“
Das hätte auch implikationen für § 13 Satz 1 nr. 2 lit. c fev, wonach ein medizinisch-psychologisches gut-
achten beizubringen ist, wenn „ein Fahrzeug im Straßenverkehr bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6
Promille oder mehr oder einer Atemalkoholkonzentration von 0,8 mg/l oder mehr geführt wurde“. Denn die
erwartung, dass „das Führen von Fahrzeugen und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Alkoholkonsum
... nicht hinreichend sicher getrennt werden“ könne (nr. 8.1. der anlage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 fev), ist
durch die radfahrt mit der genannten alkoholkonzentration dann noch nicht belegt, weil es sich nicht unbe-
dingt um einen fahrradfahrer handelt, „der sich mit hoher BAK ... am Straßenverkehr beteiligt und damit eine
Verkehrsstraftat nach § 316 StGB begeht“ (vgl. bverwge 99, 249 [253], 131, 163 [167]). Die zutreffende
Maßnahme dürfte dann in dieser Konstellation vielmehr die anordnung der beibringung eines ärztlichen gut-
achtens gemäß § 13 Satz 1 nr. 1 fev sein, weil „Tatsachen die Annahme von Alkoholabhängigkeit begrün-
den“.

23) Siehe etwa roeßing, neue alkoholgrenzwerte für radfahrer? Die bedeutung von alkohol im Straßenverkehr
und dessen auswirkungen auf den radverkehr sowie aktuelle bestrebungen zur einführung neuer promille-
grenzwerte für radfahrer, 2014, S. 8 f.

24) Siehe aber WanDtner/everS/albrecHt, nZv 2015, 22: „Insgesamt stellen die vorliegenden wissenschaft-
lichen Erkenntnisse den derzeit gültigen Grenzwert von 1,6 Promille für die absolute Fahruntüchtigkeit nicht
in Frage.“

25) olg oldenburg, ba 2014, 176 mit anm. König, Dar 2014, 399.
26) bgHSt 38, 341 (348).
27) Das Konzept steht zudem – was hier nicht näher ausgeführt werden kann – in höchst fragwürdiger Spannung

zu der nahezu einhelligen ansicht unter führung des bgH, dass es keine alkoholbedingte „absolute Schuld-
unfähigkeit“ gibt; siehe zuletzt bgHSt 57, 247 (252) mit zahlr. weiteren nachw.: „... ist gefestigte Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs, dass es keinen Rechts- oder Erfahrungssatz gibt, der es gebietet, ohne Rück-
sicht auf die im konkreten Fall feststellbaren psychodiagnostischen Kriterien ab einer bestimmten Höhe der
Blutalkoholkonzentration regelmäßig von zumindest ‚bei Begehung der Tat‘ erheblich verminderter Schuld-
fähigkeit auszugehen ... Für die Beurteilung der Schuldfähigkeit maßgeblich ist demnach eine Gesamtschau
aller wesentlichen objektiven und subjektiven Umstände, die sich auf das Erscheinungsbild des Täters vor,
während und nach der Tat beziehen ... Dabei kann die ... Blutalkoholkonzentration ein je nach den Umstän-
den des Einzelfalls sogar gewichtiges, aber keinesfalls allein maßgebliches Beweisanzeichen (Indiz) sein ...“

28) näher ScHeffler/HalecKer, ba 2004, 423 ff.; ScHeffler, ba 2002, Sup. 2, S. 37 f.
29) Siehe insbesondere bgHSt 37, 89 (92).
30) gutachten des bundesgesundheitsamtes zur frage alkohol bei verkehrsstraftaten, 1966, S. 50; aufgrund der

etwas unpräzisen formulierung „BAK zwischen 1,0 und 1,1 ‰“ hatte der bgH seinen Überlegungen bei der
reduzierung des baK-grenzwertes von 1,5 ‰ auf 1,3 ‰ den für den Kraftfahrer günstigsten Wert von 
1,1 ‰ (+ 0,2 ‰ Sicherheitszuschlag) zugrunde gelegt, vgl. bgHSt 21, 157 (161 f.).
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31) näher HaffKe, JuS 1972, 449 ff.; vgl. auch Strate, ba 1983, 190 f.; die frage, ob sich aus der formulierung
„BAK zwischen 1,0 und 1,1 ‰“ und der festsetzung der fahrunsicherheit bei 1,1 ‰ eine Differenz ergibt, die
diese berechnung noch leicht verschieben könnte, soll hier offen bleiben.
Der bgH (bgHSt 38, 320) ließ 1992 sogar in seiner entscheidung zum beweiswert der Dna-analyse eine
täterwahrscheinlichkeit von 99,986 % (1:6.937) nicht für eine verurteilung wegen vergewaltigung ausrei-
chen. Dem olg naumburg (ba 2001, 190 m. anm. ScHeffler) genügte 2000 für eine verurteilung wegen
fahrlässiger trunkenheit im verkehr nicht, dass der beim angeklagten gemessene aaK-Wert von 0,94 mg/l
mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,64 % einer baK von 1,1 g/‰ entspricht. anders entschied der bgH,
wenn ein Merkmal bei „mehr als zehn Milliarden Personen kein zweites Mal“ vorkommt (bgHSt 58, 212),
bei einem „Häufigkeitswert von 1:256 Billiarden“ (bgH, nJW 2009, 1159) sowie einer „Wahrscheinlichkeit
von 99,99999999999 %“ (bgH, nJW 1994, 1348). Zusammenfassend formulierte er, dass „jedenfalls bei
einem Seltenheitswert im Millionenbereich“ (bgH, nJW 2009, 1159; bgH, nStZ 2012, 403; bgHSt 58,
212) die Überzeugungsbildung ausschließlich auf den statistischen Wert gestützt werden darf – also dann
doch wohl nicht schon im „Hunderterbereich“ wie bei der absoluten (Kraft-)fahrunsicherheit ... ausführlich
hierzu ScHeffler/HalecKer, ba 2004, 423 ff.

32) bgHSt 37, 89 (92; 95). Der bgH fügt allerdings (das problem sehend?) etwas nebulös hinzu: „Zudem haben
sich die Verkehrsverhältnisse seit 1966 so stark verändert, daß die Leistungsanforderungen an den einzelnen
Kraftfahrer wesentlich gestiegen sind. Dies spiegelt sich besonders in der Zunahme der Verkehrsdichte wider.
Auch haben sich vor allem auf Autobahnen und Schnellstraßen die durchschnittlich gefahrenen Geschwin-
digkeiten erheblich gesteigert.“

33) MaatZ in Daldrup et al., grenzwerte für absolute fahruntüchtigkeit bei radfahrern, 2014, S. 53; MaatZ/
DalDrUp et al., Dar 2015, 5: „Ein solcher abstrakter gesetzlich festgelegter Gefahrengrenzwert könnte nach
den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung am ehesten bei zwischen 1,4 und 1,6 ‰ liegen. ... Mit einem
(unteren) Grenzwert von 1,4 ‰ würde auch noch der gebotene Abstand gegenüber dem nach der derzeitigen
Rechtslage ‚geltenden‘ Grenzwert sog. ‚absoluter‘ Fahrunsicherheit für Kraftfahrer von 1,1 ‰ (BGHSt 37,
89) gewahrt ...“

34) MaatZ, ba 2014, Sup. 7.
35) MaatZ, ba 2014, Sup. 12 fn. 41: „So könnte die Neufassung von § 316 StGB lauten: (1) <unverändert:

„nicht in der Lage, das Fahrzeug sicher zu führen“> (2) Nach Absatz 1 wird auch bestraft, wer im Straßen-
verkehr a) ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er 1,1 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder 0,55 mg/l Alkohol
in der Atemluft oder mehr oder b) ein sonstiges Fahrzeug führt, obwohl er 1,6 Promille oder mehr Alkohol im
Blut oder 0,8 mg/l Alkohol in der Atemluft oder mehr oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer sol-
chen Blut oder Atemalkoholkonzentration führt.“

36) Siehe dazu bönKe, nZv 2015, 19: „Dass der Gesetzgeber eine derart krasse Abkehr von der bisherigen Sy-
stematik vornehmen wird, ist angesichts des über Jahrzehnte entwickelten gesetzlichen Instrumentariums, be-
stehend aus Straftatbeständen, die an das unbestimmte Tatbestandsmerkmal der Fahrunsicherheit anknüpfen
und einem Bußgeldtatbestand, der einen konkreten Gefahrengrenzwert nennt, indes kaum zu erwarten, zumal
der Rückgang der Alkoholunfälle im Straßenverkehr hierfür keinerlei Anlass bietet.“

37) bgHSt 25, 360: kein grenzwert; bgHSt 30, 251: 1,3 ‰.
38) König in leipziger Kommentar Stgb, 12. aufl. 2008, § 316 rn. 72: 1,6 ‰; dagegen pegel in Münchener

Kommentar zum Stgb, 2. aufl. 2014, § 316 rn. 45. 
39) olg nürnberg, ba 2011, 238: 1,1 ‰; ag löbau, ba 2008, 79: 1,6 ‰; näher WegericH/ScHeibenpflUg,

nZv 2012, 414 ff.
40) Ähnlich bönKe, nZv 2015, 19: „... führte ein gesetzgeberisches Tätigwerden durch Einführung eines Grenz-

wertes für Radfahrer in § 316 StGB zu erheblichen Nebenwirkungen: Der Gesetzgeber müsste Grenzwerte für
sämtliche von der Strafvorschrift erfasste Fahrzeugarten festlegen, zuvörderst für den praktisch besonders
relevanten Bereich der Kraftfahrzeugführer, und gegebenenfalls auch noch gesonderte Werte für die Atem-
Alkohol-Konzentration, je nachdem wie er sich inzwischen zu der Frage der Atemalkoholanalyse als Beweis-
mittel im Strafrecht versteht.“

41) bis ende 2013 ab 0,5 ‰ sogar als Straftat (und nicht nur ordnungswidrigkeit) eingestuft; siehe infoseite-
polen vom 21.10.2013 (http://www.infoseite-polen.de/newslog/?p=9714); siehe auch polen: Debatte um al-
kohol am Steuer, ba 2014, 21. Zur Situation unter der alten rechtslage siehe KellerMann, radfahrer hinter
gittern, Deutschlandfunk vom 16. 5. 2012 (http://www.deutschlandfunk.de/radfahrer-hinter-gittern.795.de.
html?dram:article_id=205971).

42) So ausdrücklich gesundheitsakademie Schmidbauer – Seminarzentrum für Menschen mit alkoholproble-
men, burnout, Depressionen und anderen lebensbedingten abhängigkeiten, Ängsten und problemen
(http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/innenministerkonferenz-will-striktere-promillegrenze-fur-fahrradfahrer).

43) pressemitteilung des b.a.D.S. vom 25. 5. 2013, ba 2013, 182. So auch D. MÜller, legal tribune online
vom 13. 6. 2014 (http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/promillegrenze-fuer-radfahrer/); D. MÜller/reb-
ler, Svr 2015, 7.

44) laut aDac 4/2013 belgien, frankreich, italien, Kroatien, luxemburg, niederlande, portugal, Schweiz, Spa-
nien (http://www.adac.de/_mmm/pdf/1304_promilleradfahrer_170835.pdf).
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45) MaatZ, ba 2014, Sup. 8; MaatZ in Daldrup et al., grenzwerte für absolute fahruntüchtigkeit bei radfahrern,
2014, S. 53 f.; HUHn, ba 2014, Sup. 16; 19; brocKMann in einer pressemitteilung der Unfallforschung der
versicherer (UDv) vom 6.11.2013 (http://www.gdv.de/2013/11/debatte-ueber-neue-alkoholgrenzwerte-fuer
-radfahrer-dient-nicht-der-verkehrssicherheit/).

46) Siehe etwa D. MÜller/rebler, Svr 2015, 7; siehe dazu auch MaatZ, ba 2014, Sup. 8: „Die gesetzlichen
Grenzwertfestlegungen für den alkoholisierten Kraftfahrer in § 24a StVG beruhen ... auf dem Maß der Stei-
gerung des statistischen Risikos eines – durch die Alkoholisierung bedingten – tödl ichen (!) – Verkehrsun-
falls. ... Der Gesichtspunkt des Risikos, einen tödl ichen Verkehrsunfall zu verursachen, der für das Führen
von Kraftfahrzeugen maßgebend sein soll, lässt sich aber kaum oder überhaupt nicht unmittelbar auf das
Führen eines F a h r r a d e s unter Alkoholeinfluss übertragen.“ (Hervorhebungen von dort).

47) Siehe aber § 5 abs. 1 östStvo 1960: „Wer sich in einem durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigten Zu-
stand befindet, darf ein Fahrzeug weder lenken noch in Betrieb nehmen. Bei einem Alkoholgehalt des Blutes
von 0,8 g/l (0,8 Promille) oder darüber oder bei einem Alkoholgehalt der Atemluft von 0,4 mg/l oder darüber
gilt der Zustand einer Person jedenfalls als von Alkohol beeinträchtigt.“

48) tagungsband des gemeinsamen Symposiums des Deutschen verkehrssicherheitsrates (Dvr) und der Un-
fallforschung der versicherer (UDv) „Sicherer radverkehr“ am 19./20. März 2012 in berlin, S. 29, empfeh-
lungen für politik und praxis (http://www.dvr.de/download2/p3081/3081_0.pdf). Siehe auch MaatZ, ba
2014, Sup. 9; MaatZ in Daldrup et al., grenzwerte für absolute fahruntüchtigkeit bei radfahrern, 2014, S. 54.

49) begr. entwurf der bundesregierung eines gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer
straßenverkehrsrechtlicher vorschriften (StvrÄndg) vom 12.10. 2000, bt-DrS 14/4304, S. 9 (ba 2000,
225).

50) „§ 24d StVG 1,1 Promille-Grenze für Radfahrer
(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Fahrrad führt, obwohl er 0,55 mg/l oder mehr Alko-
hol in der Atemluft oder 1,1 Promille oder mehr Alkohol im Blut oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die
zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkonzentration führt.
(2) – (5) ...“
HUHn, ba 2014, Sup. 19; siehe auch MaatZ, ba 2014, Sup. 12 fn. 57.

51) für diese grenze lief auch in der Woche vor dem verkehrsgerichtstag eine pressekampagne („Experten fordern
strengere [niedrige] Promillegrenze für Radfahrer“), siehe dazu etwa die internetseiten von „Spiegel“
(http://www.spiegel.de/auto/aktuell/alkohol-und-fahrrad-experten-fordern-1-1-promillegrenze-a-1014548.html),
„Zeit“ (http://www.zeit.de/mobilitaet/2015-01/promille-grenze-fahrrad) und „bild“ (http://www.bild.de/
auto/auto-news/fahrrad/fahrrad-betrunken-alkohol-promille-39471446.bild.html).

52) HUHn, ba 2014, Sup. 16.
So jetzt auch der vorstand des Dvr am 29.10. 2014, mitglieder info 6/2014 („Der DVR empfiehlt dem Ge-
setzgeber, einen Ordnungswidrigkeitentatbestand für am Straßenverkehr teilnehmende Fahrradfahrer einzu-
führen, die eine Blutalkoholkonzentration (BAK) von 1,1 Promille und mehr aufweisen. ... Damit würde ein
deutliches Signal gesetzt, dass vorhergehender Alkoholkonsum für das Führen eines Fahrrades mit hohen Ri-
siken behaftet ist und ab einem zu definierenden Grenzwert nicht geduldet werden kann. Aus wissenschaft-
lichen Erkenntnissen ergibt sich, dass ab einem Wert von mehr als 1,0 Promille grundsätzlich Ausfallerschei-
nungen auftreten. Von daher hält der DVR-Vorstand die Festsetzung eines Grenzwertes auf dieser Basis für
zielführend.“). Ähnlich KoeHl, Svr 2015, 15.

53) „… die Polizei … kann … Verkehrsteilnehmer mit einem Blutalkoholgehalt von … mindestens 0,3 Promille ...
als alkoholbeeinflusst einstufen, wenn sie im Verkehr auffällig geworden sind. Die Verwicklung in einen Ver-
kehrsunfall wird dafür in der Regel als ausreichend angesehen.“ (Statistisches bundesamt [Hrsg.], verkehrs-
unfälle – Unfälle unter dem einfluss von alkohol und anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr
2013, S. 4).

54) Statistisches bundesamt (Hrsg.), verkehrsunfälle – Unfälle unter dem einfluss von alkohol und anderen be-
rauschenden Mitteln im Straßenverkehr 2013, S. 32.

55) Die UDv auf ihrer Homepage (http://www.udv.de/de/info/veranstaltungen/symposium-sicherer-radverkehr).
56) rebler, Stvr 2012, 401; „... die Zahl der Unfälle, an denen angetrunkene Radfahrer beteiligt waren, ist in

den letzten Jahren stark angestiegen. So war ... etwa jeder achte Radfahrer, der in einen Unfall mit Perso-
nenschaden verwickelt war, alkoholisiert.“

57) Deutsche verkehrswacht, verkehrswacht intern 6/2012, S. 2: „Die Zahl alkoholisierter Fahrradfahrer, die
durch einen Verkehrsunfall zu Schaden gekommen sind, hat erheblich zugenommen.“

58) Siehe etwa D. MÜller, legal tribune online vom 13. 6. 2014: „Verkehrsunfälle mit Beteiligung alkoholi-
sierter Radfahrer steigen seit Jahren rasant an, auch die Anzahl der durch sie verursachten Personenschäden
geht in die Höhe.“ (http://www.lto.de/recht/hintergruende/h/promillegrenze-fuer-radfahrer/).

59) So auch MaatZ, ba 2014, Sup. 3; ähnlich bönKe, nZv 2015, 17.
60) 2013 hatte mit 354 getöteten radfahrern auch die geringste Zahl seit der Wiedervereinigung, gefolgt von

2010, 2011 und 2012 (Statistisches bundesamt [Hrsg.], verkehrsunfälle – Zweiradunfälle im Straßenverkehr
2013, S. 26). Das sind über 1.000 tote weniger als 1979 (1.357), eine verringerung um gut 73 %. 1970 gab es
sogar noch 1.835 getötete radfahrer.
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61) 2010: 3.489; 2011: 3.729; 2012: 3.726 (Statistisches bundesamt [Hrsg.], verkehrsunfälle – Unfälle unter dem
einfluss von alkohol und anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr 2013, S. 32). Siehe auch HUHn,
ba 2014, Sup. 15: „Von 2009 bis 2013 wurden 31 Prozent weniger Radfahrer wegen Fahrens unter Alkohol
oder Drogen verurteilt (Rückgang von 11.782 auf 8.136 dieser Verkehrsstraftaten).“

62) MaatZ, ba 2014, Sup. 3. Das missversteht HUHn, ba 2014, Sup. 15, wenn er aus der Statistik zu entnehmen
meint: „Von 1995 bis 2005 war die Zahl der verunglückten Radfahrer unter Alkoholeinfluss auf fast 5.000 im
Jahr gestiegen; seitdem sinkt sie wieder. 2012 wurden noch 3.726 verletzt oder getötet ...“ Ähnlich unzutref-
fend auch die Deutsche verkehrswacht, verkehrswacht intern 6/2012, S. 2: „Nach Angaben des Statistischen
Bundesamtes trugen im Jahr 2010 in 3.489 Fällen alkoholisierte Radfahrer die Hauptschuld an Unfällen mit
Personenschaden. 2011 waren es bereits 3.725 Fälle.“

63) Statistisches bundesamt (Hrsg.), verkehrsunfälle – Unfälle unter dem einfluss von alkohol und anderen be-
rauschenden Mitteln im Straßenverkehr 2013, S. 4.

64) faHl, nZv 1996, 308: „Die möglichen Schäden ‚durch das Anfahren von Personen oder Sachen‘ sind unter
nahezu allen Umständen verhältnismäßig harmlos.“

65) bgHSt 34, 133 (136).
66) § 315c abs. 1 nr. 1 lit. a Stgb: „Wer im Straßenverkehr ... ein Fahrzeug führt, obwohl er ... infolge des Ge-

nusses alkoholischer Getränke ... nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen, und dadurch Leib oder
Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet ...“

67) So etwa HUHn, ba 2014, Sup. 14 f.
68) Siehe aber bayoblg, nJW 1998, 1966.
69) KoeHl, Svr 2015, 11.
70) § 21 abs. 1 Satz 1 oWig: „Ist eine Handlung gleichzeitig Straftat und Ordnungswidrigkeit, so wird nur das

Strafgesetz angewendet.“
§ 41 abs 1 oWig: „Die Verwaltungsbehörde gibt die Sache an die Staatsanwaltschaft ab, wenn Anhalts-
punkte dafür vorhanden sind, dass die Tat eine Straftat ist.“

71) ScHeperS et al., an international review of the frequency of single-bicycle crashes (Sbcs) and their relation
to bicycle modal share, injury prevention, am 9.1.2014 online veröffentlicht (http://dx.doi.org/10.1136/
injuryprev-2013-040964).
aus Deutschland nennt die Metastudie zwei Studien aus göttingen mit 60 % und aus Münster mit 72 % 
alleinunfällen. Die Zahl für Münster irritiert, da die fahrradunfallstudie Münster nicht 72 % „single-bicycle
crashs“, sondern lediglich bis zu 60 % „falls without external influence/forces“ nennt (JUHra et al., bicycle
accidents – Do we only see the tip of the iceberg? a prospective multi-centre study in a large german city
combining medical and police data, injury, int. J. care injured 43 [2012], S. 2026 ff.: „Of all hospitalised pa-
tients, 30% fell without external influence, and 20% suffered from a collision with another vehicle. For anot-
her 30%, no exact cause of injury was recorded. Since most of the accidents involving cars were reported by
the police, it is highly likely that a great portion of the missing accidents causes were also falls without exter-
nal forces.”). allerdings entsprechen sich die Kategorien „single-bicycle crashs“ und „falls without external
influence/forces“ nicht, fehlen doch in letzterer solche Ursachen wie „Technischer Defekt beim Fahrrad“
oder „Kollisionen mit einem fixen Objekt“ (vgl. JUHra et al., a. a. o.).
ein Mailwechsel mit JUHra konnte die verbleibende Diskrepanz nicht vollständig klären; es zeigt sich die
problematik der internationalen vergleiche auf, da keine einheitliche nomenklatur definiert ist, die dann auch
in den unterschiedlichen Studien angewendet wird.

72) Siehe etwa die argumentation von HUHn, ba 2014, Sup. 16 zu einem niedrigeren grenzwert: „Weniger 
Alkoholfahrten und -unfälle, langfristig ein Rückgang der durchschnittlichen Alkoholpegel bei Verunglückten,
weniger verletzte und getötete Radfahrer.“ Und (a. a. o., S. 19): „Es geht darum, Verkehrsunfälle zu verhin-
dern – auch solche, bei denen allein Fahrradfahrer zu Schaden kommen.“
es muss erstaunen, dass bei dieser Sichtweise nicht auch restriktionen gegenüber älteren radfahrern disku-
tiert werden: 2013 waren von insgesamt 354 getöteten radfahrern 175, also 49,3 %, 70 und mehr Jahre alt –
übrigens die altersgruppe, die am wenigsten alkoholisiert rad fährt (Statistisches bundesamt [Hrsg.], ver-
kehrsunfälle – Zweiradunfälle im Straßenverkehr, 2013, S. 13).

73) vgl. in diesem Zusammenhang auch olg oldenburg, ba 2015, 31: „... der Senat ... neigt [dazu], Trunken-
heitsfahrten mit einem Fahrrad wegen der damit in erster Linie verbundenen Selbstgefährdungen nicht als
,erheblich‘ i.S. des § 64 StGB anzusehen ...“

74) faHl, nZv 1996, 308.
75) vgl. aber bgHZ 74, 25 (34) zur gurtanlegepflicht: „Die Folgekosten der unerträglich hohen Anzahl von Un-

fällen mit schweren und schwersten Personenschäden für die Allgemeinheit sind erheblich. Unfallopfer fal-
len zuweilen ihr Leben lang der Fürsorge privater und öffentlicher Pflegepersonen zur Last.“ auch bverfge
59, 275 (279) erwähnt zur Schutzhelmpflicht etwas nebulös „Einsatz der Rettungsdienste, ärztliche Versor-
gung, Rehabilitationsmaßnahmen, Versorgung der Invaliden“.

76) bverfge 59, 275; ähnlich zur gurtanlegepflicht in § 21a abs. 1 Stvo bverfg (Kammer), nJW 1987, 180.
77) nach Mitteilung von amtsanwälten auf einer fortbildungsveranstaltung in Königs Wusterhausen im novem-

ber 2014 wird dies jedenfalls in brandenburg dem legalitätsprinzip entsprechend auch verfolgt; siehe aber
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HUHn, ba 2014, Sup. 15: „In der Praxis ist die relative Fahruntüchtigkeit von Radfahrern bedeutungslos.“
es ist zu bedenken, dass bei alleinunfällen oftmals eine verfahrenseinstellung gemäß § 153b Stpo i.v. m. 
§ 60 Satz 1 Stgb („... wenn die Folgen der Tat, die den Täter getroffen haben, so schwer sind, dass die Ver-
hängung einer Strafe offensichtlich verfehlt wäre“) opportun sein dürfte.

78) KoeHl, Svr 2015, 13 unter Hinweis auf fiScHer, Stgb, 60. aufl. 2013, § 316 rn. 35.
79) HUHn, ba 2014, Sup. 14 f.; HUHn, ba 2/2015 (in diesem Heft). 

Siehe auch das verkehrslagebild „radfahrer im Straßenverkehr unter alkoholeinfluss“, S. 2 f.: „In den 
Medien und in der Öffentlichkeit wird zunehmend beklagt, dass Radfahrer bewusst Regeln verletzen (z.B.: 
Benutzen der falschen Richtungsfahrbahn, Missachtung des Rotlichts von Lichtsignalanlagen) und dabei die
besonderen Risiken für sich oder andere außer Acht lassen.“ 

80) Siehe dazu MaatZ, ba 2014, Sup. 3: „Vielleicht ist es bloßer Zufall, dass die seit zwei Jahren intensiv ge-
führte Diskussion um die ‚Absenkung der Promillegrenze für Radfahrer‘ zusammenfällt mit einem mitunter
fast schon kampagnenartigen Anprangern von – selbst von prominenter Seite so bezeichneten – ‚Kampf- oder
Rüpelradfahrern‘.“

81) freilich mit geringerem bußgeld, als es etwa HUHn, ba 2014, Sup. 19 für einen ordnungswidrigkeitentatbe-
stand des alkoholisierten radfahrens vorschwebt (ab 250 €).

82) HUHn, ba 2014, Sup. 15.
83) Siehe dazu ausführlich graMSe, nZv 2002, 17 ff.
84) Siehe dazu schon bgHSt 31, 44 (45): „Dabei sind die an eine konkrete Ausfallerscheinung zu stellenden An-

forderungen um so geringer, je höher die Blutalkoholkonzentration ... [ist].“ Siehe auch Sternberg-lie-
ben/HecKer in Schönke/Schröder, Stgb, 29. aufl. 2014, § 316 rn. 12 mit zahlr. weiteren nachw.

85) ZieScHang in Kindhäuser/neumann/paeffgen, Stgb, 4. aufl. 2013, § 316 rn. 35 mit weiteren nachw.; ähn-
lich schon bgHSt 31, 44 (45 f.).

86) „Der Landtag von NRW hat ein striktes Nichtraucherschutzgesetz verabschiedet. ... Ab Mai nächsten Jahres
greift damit in Gaststätten ein generelles Rauchverbot. ... Raucherkneipen und Raucherclubs werden unter-
sagt. Auch in Hochschulen, Sport-, Kultur- oder Freizeiteinrichtungen darf es keine Raucherräume mehr
geben. ... Der Bußgeldrahmen wird von 1000 auf 2500 Euro erweitert.“ (rp online vom 29.11.2012
[http://www.rp-online.de/nrw/landespolitik/nrw-bekommt-striktes-rauchverbot-aid-1.3088026]).

87) § 6 Saarl. Hygienevo: „Personen, die der Prostitution nachgehen, und deren Kunden sind verpflichtet, beim
Beischlaf und bei beischlafähnlichen Handlungen Kondome zu verwenden. Die Verpflichtung zur Verwen-
dung von Kondomen ist in Räumen und Einrichtungen, die zur Prostitution genutzt werden, durch einen deut-
lich sichtbaren und gut lesbaren Aushang bekannt zu machen.“ Zuwiderhandlungen können gemäß § 8 abs. 2 
„mit einer Geldbuße von bis zu fünftausend Euro geahndet werden“.

88) bverfg (Kammer), ba 2005, 156 (157) m. anm. ScHeffler/HalecKer; so auch schon bverfg (Kammer),
ba 2002, 362.

89) am rande zum Stichwort „Übermaß“: auch der zweimal nicht fahrunsicher mit 1,1 ‰ auffällig gewordene
radfahrer hätte gemäß § 3 abs. 2 i.v. m. § 13 abs. 1 nr. 2 lit. b fev („wiederholt Zuwiderhandlungen im
Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss begangen“) zur ausräumung von Zweifeln an seiner eignung zum
führen von Kraftfahrzeugen und fahrrädern „ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen“.

90) Die einzige einschränkung lässt sich aus § 3 abs. 1 Satz 1 fev herleiten: „Erweist sich jemand als ungeeig-
net oder nur noch bedingt geeignet zum Führen von Fahrzeugen oder Tieren, hat die Fahrerlaubnisbehörde
ihm das Führen zu untersagen, zu beschränken oder die erforderlichen Auflagen anzuordnen.“
Sehr kritisch zum verbot des radfahrens nach § 3 fev Kettler, Svr 2015, 9 ff.

91) Siehe § 2 abs. 5 Satz 1 Stvo: „Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr müssen, ältere Kinder bis zum
vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen mit Fahrrädern Gehwege benutzen.“
Ähnlich HUHn, ba 2014, Sup. 16.

92) bgHSt 34, 133 (136): „... daß alkoholisierte Radfahrer wegen ihrer Gleichgewichtsbeeinträchtigung durch
plötzliche, unkontrollierte Lenkbewegungen andere, erheblich schneller fahrende Verkehrsteilnehmer zu Aus-
weichmanövern veranlassen können, die nicht nur für die ausweichenden, sondern vor allem auch für die ent-
gegenkommenden Verkehrsteilnehmer in hohem Maße gefährlich sind.“ Siehe auch vg cottbus, beschl. v.
16. 5. 2014 – 1 l 117/14  (bei juris): „... immer die Gefahr besteht, dass motorisierte Verkehrsteilnehmer
wegen des unkontrollierten Verhaltens eines alkoholisierten Radfahrers unvorhersehbar ausweichen müssen
und mit anderen Fahrzeugen kollidieren“; vg neustadt, beschl. v. 8. 8. 2014 – 3 l 636/14.nW (bei juris):
„... der Führer eines fahrerlaubnisfreien Fahrzeugs kann andere motorisierte Verkehrsteilnehmer durch seine
Fahrweise (z.B. bei einspurigen Fahrzeugen durch Nichthalten der Spur infolge eines alkoholbedingten ge-
störten Gleichgewichtssinns) in Bedrängnis bringen und zu die Verkehrssicherheit gefährdenden Reaktionen
veranlassen (z. B. reflexbedingtes Ausweichen auf die Gegenfahrbahn oder den Bürgersteig).“

93) faHl, nZv, 1996, 308; siehe auch MaatZ, ba 2014, Sup. 8.
94) faHl, nZv, 1996, 308: „Auf den Gedanken, ihnen den Rückweg nach Hause (und sei es auch nur zum näch-

sten Taxistand) zu verbieten, würde wohl ernsthaft niemand verfallen.“
Siehe aber olg Köln, versr 2011, 506: „Der Kläger hat ... sich in einem Zustand schwerwiegender Alkoho-
lisierung (BAK: 2,51 ‰) im Straßenverkehr bewegt, obwohl er dies wegen der daraus folgenden Verkehr-
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suntüchtigkeit auch als Fußgänger nicht durfte (§ 2 FeV ...). ... der Kläger [ist] diversen Verkehrsteilnehmern
durch seinen sehr stark schwankenden Gang ... aufgefallen. Letztgenannte Zeugin hat den Kläger noch auf
allen Vieren aus einem Graben herauskrabbelnd gesehen ... Sein Verhalten ... gipfelte [darin], dass er mitten
auf der Fahrbahn bäuchlings zu liegen kam und in diesem Zustand verharrte ...“ Siehe auch bgH, ba 1976,
372 zur verkehrstüchtigkeit eines jungen Mannes mit einer baK von 1,78 ‰.

95) „Von insgesamt 137.690 aufgeklärten Fällen von Gewaltkriminalität wurden [2013] 42.144 Fälle (30,6 Pro-
zent) unter Alkoholeinfluss verübt (2012: 32,1 Prozent). Bei schwerer und gefährlicher Körperverletzung
(104.989 Fälle, davon 35.908 Fälle unter Alkoholeinfluss) ist der Anteil der Taten, die unter Alkoholeinfluss
begangen wurden, im Vergleich zum Vorjahr leicht von 35,5 auf 34,2 Prozent gesunken.“ (polizeiliche 
Kriminalstatistik 2013, S. 10). Sachbeschädigungen wurden 2013 unter alkoholeinfluss in 26,6 % aller 
fälle begangen, an KfZ in 29 % der fälle (polizeiliche Kriminalstatistik 2013, tabelle 22, S. 47 [http://www.bka.de/
De/publikationen/polizeilicheKriminalstatistik/2013/2013Standardtabellen/pks2013Standardtabellentat
verdaechtigeUebersicht.html]). für die sog. Straßenkriminalität („Straftaten, die in ihrer Tatphase aus-
schließlich oder überwiegend auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen – einschließlich öffentlicher Ver-
kehrsmittel – begangen werden und durch Präventionsmaßnahmen reduzierbar sind“) nennt die polizeiliche
Kriminalstatistik 25,9 % (a. a. o., S. 67).

96) D. MÜller, legal tribune online vom 13. 6. 2014.
97) „[Die Alkoholunfallzahlen] erreichten im Jahr 2013 mit 13.980 (– 7,6 % gegenüber 2012) den niedrigsten

Stand seit 1975. Insgesamt verringerte sich die Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden seit 1975 um
72,9 % von 51.593 auf 13.980 im Jahr 2013.“ (Statistisches bundesamt [Hrsg.], verkehrsunfälle – Unfälle
unter dem einfluss berauschender Mittel im Straßenverkehr, 2013, S. 7).

98) So ausdrücklich gesundheitsakademie Schmidbauer – Seminarzentrum für Menschen mit alkoholproble-
men, burnout, Depressionen und anderen lebensbedingten abhängigkeiten, Ängsten und problemen
(http://alkohol-freies-leben.de/alkohol/innenministerkonferenz-will-striktere-promillegrenze-fur-fahrradfahrer).

99) Siehe zu diesem gedanken ausführlich ScHeffler, ba 2002, S. 174 ff.
100) oliver MalcHoW, bundesvorsitzender der gewerkschaft der polizei (gdp), forderte 2013 für busse und

bahnen, es müsse für stark alkoholisierte personen ein beförderungsverbot geben. (rheinische post vom
24. 7. 2013 [http://www.rp-online.de/politik/deutschland/generelles-alkoholverbot-in-bussen-und-bahnen
-aid-1.3557867]).

101) § 3 abs. 1 nr. 1 der verordnung über die allgemeinen beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und
obusverkehr sowie den linienverkehr mit Kraftfahrzeugen: „Personen, die eine Gefahr für die Sicherheit
oder Ordnung des Betriebs oder für die Fahrgäste darstellen, sind von der Beförderung ausgeschlossen. So-
weit diese Voraussetzungen vorliegen, sind insbesondere ausgeschlossen ... Personen, die unter dem Einfluss
geistiger Getränke oder anderer berauschender Mittel stehen ...“

102) § 13 Satz 2 boKraft: „[Taxifahrer] ... können ... die Beförderung ablehnen, wenn Tatsachen vorliegen, die
die Annahme rechtfertigen, dass die zu befördernde Person eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des
Betriebes oder für die Fahrgäste darstellt.“
laMpe in erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche nebengesetze, 171. erg.-lfg. 2008, § 13 boKraft rn. 2: „In Be-
tracht kommen insbesondere die Ablehnung der Beförderung von Betrunkenen, von denen Störungen zu er-
warten sind ...“ Siehe dazu ag Hamburg, Dar 2014, 652 mit anm. rinio: „Allein der Umstand, dass ein
Fahrgast erheblich alkoholisiert ist, stellt keine Tatsache dar, die die Annahme rechtfertigt, dass die zu beför-
dernde Person eine Gefahr für die Sicherheit und Ordnung des Betriebes darstellt. Betrunkene Fahrgäste sind
– insbesondere nachts – eher der Normalfall der Beförderungspraxis. Es müssen deshalb, abgesehen von der
Alkoholisierung, weitere Anzeichen hinzutreten, aus denen sich auf eine von dem Fahrgast ausgehende Ge-
fahr schließen lässt, z.B. aggressives Verhalten gegenüber dem Fahrer oder Dritten, erhebliche motorische
Einschränkungen des Fahrgastes oder Kleidung, die erkennen lassen, dass sich der Fahrgast bereits überge-
ben hat oder keine Kontrolle über seine Körperfunktionen (Blase und/oder Schließmuskel) mehr hat.“

103) Siehe etwa brocKMann, zit. n. pressemitteilung der Unfallforschung der versicherer (UDv) vom 6. 2. 2013:
„Für solche Fälle seien Taxis oder Busse und Bahnen die richtige Wahl.“ (http://www.gdv.de/2013/02/
fahrrad-ist-keine-alternative-fuer-betrunkene-autofahrer/).

104) verkehrslagebild „radfahrer im Straßenverkehr unter alkoholeinfluss“, 2013, S. 3: „Das Fahrrad wird häu-
fig bewusst als Ersatz für den Pkw genutzt, wenn absehbar Alkohol konsumiert werden soll. So gaben bei
einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) aus dem Jahr 2010 21 % der Fahranfänger
an, das Fahrrad zu nutzen, um bei abendlichen Unternehmungen Alkohol trinken zu können. Eine Befragung
in Münster bestätigt dies und kommt sogar zu einem höheren Ergebnis: 34,5 % aller Befragten und 52,9 %
der 16- bis 29-Jährigen gaben an, das Fahrrad zu nutzen, um Alkohol trinken zu können.“
Siehe auch Spiegel online vom 17. 7. 2014 (http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/party-logbuch
-muenster-wenn-studenten-betrunken-fahrradfahren-a-980627.html): „Der Mittwoch sei für Münsters Uni-
Studenten der klassische ‚Ausgehtag‘, sagt [Polizeidirektor Udo Weiss, Chef der Verkehrsdirektion Münster].
Um Geld zu sparen, werde vielfach erst zu Hause ‚vorgeglüht‘, anschließend betrieben die Hochschüler gern
‚Eventhopping‘ und düsten dann mit dem Fahrrad von einer ‚Location‘ zur nächsten. So sei es eben üblich in
Münster und anderen Uni-Städten.“
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Ähnlich auch KoeHl, Svr 2015, 11: „Gerade in der jüngeren Bevölkerung ist häufig zu beobachten, dass
man bereits mit dem Fahrrad zur ,Feierlocation‘ erscheint, um nicht Gefahr zu laufen, im berauschten Zu-
stand mit dem eigenen Kraftfahrzeug nach Hause zu fahren.“

105) im ergebnis so auch Kettler, Svr 2015, 9: „Der Automatismus mit strengerer Sanktionierung des Radfah-
rers ist für die Verkehrssicherheit ... kontraproduktiv.“

106) „Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert die Innenminister auf, bei ihren Beratungen die personelle Si-
tuation der polizeilichen Verkehrsüberwachung nicht außer Acht zu lassen. Jede Regel sei nur die Hälfte wert,
wenn das Risiko, beim Regelverstoß erwischt zu werden, zu gering sei, sagte GdP-Chef Oliver Malchow.“
(rheinische post vom 22. 5. 2013 [http://www.rp-online.de/leben/auto/news/betrunkene-radler-sind-eine
-gefahr-fuer-andere-aid-1.3413799]). Siehe dazu auch HUHn, ba 2014, Sup. 18 f.

107) vorstand des Dvr, mitglieder info 6/2014. Siehe auch (zur 0,5 ‰-grenze in § 24a abs. 1 Stvg) begr. ent-
wurf der bundesregierung eines gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und anderer straßen-
verkehrsrechtlicher vorschriften (StvrÄndg) vom 12.10. 2000, bt-DrS 14/4304, S. 9 (ba 2000, 225): „po-
sitive Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit insgesamt“.

108) beschluss der 85. Konferenz Justizministerinnen und Justizminister am 6. november 2014 in berlin zu top
ii.4 fahruntüchtigkeit bei fahrradfahrerinnen und -fahrern (ba 2015, 22 f.).

109) bönKe, nZv 2015, 17 meint allerdings, daraus, dass „die Möglichkeit der Normierung eines Auffangtatbe-
standes in einer Bußgeldvorschrift mit keinem Wort erwähnt wird“, sei nicht zu schließen, „dass die Justiz-
ministerkonferenz auch insoweit ‚keinen gesetzgeberischen Handlungsbedarf‘ sieht“.

110) Die rechtslage entspricht übrigens (abgesehen von der deutschen Konstruktion der absoluten fahrunsicher-
heit) in etwa der in allen skandinavischen Staaten und auf den britischen inseln: „Im Einzelfall Sanktion mög-
lich für das Fahren eines Fahrrades, wenn man alkoholbedingt nicht zum sicheren Führen des Rades in der
Lage ist.“ (aDac 4/2013  [http://www.adac.de/_mmm/ pdf/1304_promilleradfahrer_170835.pdf]). Schwe-
den und großbritannien/nordirland („United Kingdom“) bilden (mit den niederlanden) die „SUn-Staaten“,
die „nach allgemeiner Überzeugung ... in Europa, aber auch weltweit am erfolgreichsten in ihrer Verkehrs-
sicherheitsarbeit“ sind (StepHan, Kontrolle als prävention Maßnahmen gegen alkohol und Drogen im Stra-
ßenverkehr. erfahrungen aus nordrhein-Westfalen. presseseminar alkohol und Drogen im Straßenverkehr
4./5. 9. 2006 in bonn [http://www.dvr.de/presse/seminare/776_80.htm]).

111) leitung: Kurt friedrich; text / Musik: p. ciri & W. lind (peter Hrncirik und Wolfgang lindner) (zu hören bei
Youtube [https://www.youtube.com/watch?v=Sj9udaHoaUY]).

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
prof. Dr. Dr. Uwe Scheffler
lehrstuhl für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie
europa-Universität viadrina frankfurt (oder)
große Scharrnstraße 59
15230 frankfurt (oder)
email: scheffler@europa-uni.de
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rUDHarD KlaUS MÜller

Kommentar / präzisierung zum artikel „beweissichere atem-
alkoholanalyse“ von rainer Wendt (blutalkohol 52/1, S. 18-21)

Multifaktorielle probleme, Sachverhalte und entscheidungen leiden nicht selten
unter scheinbar gegensätzlichen auffassungen von experten, obwohl diese von gleichen
Kenntnissen und zuweilen auch von gleichen Zielen ausgehen – die gleichen bestimmen-
den faktoren werden nur unterschiedlich gewichtet.

rainer WenDt beginnt seine Stellungnahme zur künftigen rolle von atemalkohol- und
blutalkoholbestimmung mit aussagen, denen nur zuzustimmen ist: grundsätzlich wollen
ja sowohl polizei und Justiz als auch rechtsmediziner und forensische toxikologen mög-
lichst mehr und raschere sowie beweissichere analysen. Die beweissicherheit der atem-
alkoholanalyse mit den dafür verfügbaren geeichten geräten wurde vom gesetzgeber für
den verkehrsordnungswidrigkeitsbereich festgestellt. ihre steigende bedeutung für die
möglichst unverzügliche feststellung von alkoholeinfluss im verkehr ist daher nicht nur
zu erwarten, sondern für geeignete fälle auch zu unterstützen. Wo sie angebracht ist, wird
die beweissichere atemalkoholanalyse mehr rechtssichere befunde effektiver (mit gerin-
gerem Zeitverzug und effektiver für die polizeiarbeit) liefern können. insofern ist das po-
lizeiliche bestreben nach ihrem einsatz anstelle von blutentnahmen in geeigneten fällen
mit strafrechtlicher relevanz zu unterstützen.

Den folgenden ausführungen ist größtenteils ebenfalls zuzustimmen, aber einige müs-
sen bezweifelt werden und widersprechen teilweise wohl sogar den eingangs formulierten
aussagen.

pro oder Kontra hinsichtlich beweissicherer atemalkoholmessungen anstelle von blut-
alkoholbestimmungen auch im Strafbarkeitsbereich hängen schlicht von der buchstäb-
lichen geltung der beiden Sätze ab, die Herr WenDt seinen Darlegungen voranstellt:

„Die blutprobe zur feststellung der blutalkoholkonzentration soll nicht grundsätzlich
abgeschafft werden. ihr beweiswert ist nach wie vor von bedeutung etwa bei dem ver-
dacht von Drogenmissbrauch oder der Möglichkeit des ‚nachtrunks‘.“ 

einige der folgenden Sentenzen lassen aber befürchten, dass das nicht buchstäblich ernst
und bindend gemeint, sondern eher als beschwichtigung aufzufassen ist. Die fußnote auf
S. 18 „Der vortragsstil wurde beibehalten.“ lässt allerdings hoffen, dass man einiges dem
rhetorischen Überschwang anlasten kann. 

Schon im nächsten abschnitt klingt auf, dass eine politische absicht im Koalitionsver-
trag irgendwie als rationale rechtfertigung, als beweis der sachlichen richtigkeit inter-
pretiert wird. vielleicht ist der gut gemeinte federstrich nur als taktisches Zugeständnis
gegenüber einem Koalitionspartner in das papier formuliert. anders würde es die gefahr
in sich bergen, dass schließlich wie nicht selten politisches Kalkül über gründliche sachli-
che erwägungen dominiert und zu unangebracht pauschalisierten regelungen führt.

Zur Diskussion
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nun geht rainer WenDt daran, auf die argumente gegen die anwendung der atemal-
koholanalyse im Strafbarkeitsbereich einzeln einzugehen, und dabei soll ihm in aller
Kürze gefolgt werden.

in der praxis spiele es keine rolle, dass atemalkoholmessungen nachträglich nicht
wiederholt oder nochmalig ausgewertet werden könnten, und versuche von anwälten, das
verfahren mit darauf gerichteten anträgen zu torpedieren, würden in der regel als durch-
sichtig erkannt. Hier frage ich mich, wann der autor wohl das letzte Mal trunkenheitsver-
fahren im verkehr beigewohnt hat? Das gilt auch für den folgenden abschnitt: „Der nach-
weis der Zuverlässigkeit des gerätes [gemeint ist ja sicher das Zweimethodengerät
evidential] ... ist … anerkannt.“ leider bedeutet das aber eher nicht, dass „… Zweifel for-
mulieren, ... um ein gerichtsverfahren durch weitere beweiserhebungsanträge in die
länge zu ziehen und gerichte zu verunsichern … in der juristischen praxis die ausnahme
bleiben“. es gibt eben immer noch solche und solche anwälte. 

Den erörterungen zur identitätsfeststellung ist ebenfalls nicht absolut zu folgen; die po-
lizeiliche akribie und erfahrung werden hier Zweifel und einsprüche weitestgehend, aber
nicht vollständig ausschließen – das zeigen publizierte erfahrungsberichte (auch im „blut-
alkohol“). Das hier unnötigerweise erneut gegen die blutprobe geäußerte argument ihrer
entnahme als „Körperverletzung“ scheint mir inzwischen als beinahe lächerlich. formal
juristisch zwar eine Körperverletzung, wird diese in ihrer heutigen form selbst von Kin-
dern kaum mehr als solche wahrgenommen. ohne hysterische voreingenommenheit wird
sie als praktisch schmerzfrei empfunden und bleibt ohne nennenswertes infektions- oder
verletzungsrisiko. im Hinblick auf das abertausendfach freiwillig erduldete „piercing“
und tätowieren muss man sich fragen, ob nicht das festhalten an der formalen ablehnung
einer harmlosen diagnostischen Maßnahme als Körperverletzung letztlich eher den arg-
wohn gegen das Kontrolliertwerden widerspiegelt als die Scheu, verletzt zu werden.

Der behauptete „nachtrunk“ – eine alte geschichte? Warum muss eine der häufigsten
ausreden bei trunkenheit im verkehr in anführungsstrichen stehen, als wäre sie ein
Scheinproblem? Das widerspricht ganz und gar der gerichtlichen praxis, in der die nach-
trunkeinlassung  ja auch nicht stets schon am Unfallort, sondern erst nach dem Wirksam-
werden eines anwalts aufkommt. Selbst wenn die polizisten dennoch bei der Unfallort-
aufnahme keinerlei Hinweise auf einen nachtrunk dokumentiert haben, werden die
Ärmsten ein halbes Jahr oder länger danach als Zeugen in die enge getrieben, weil sie na-
türlich nicht jedes Detail – häufig  ja zu einem von mehreren einsätzen nachts, peripher
und unter Zeitdruck – aus dem gedächtnis reproduzieren können. Was dokumentiert ist,
zählt ja nicht. Selbst wenn eine Doppelbestimmung mit halbstündigem abstand erfolgt ist
(was ja durchaus auch mit der beweissicheren aaK gelänge), kann diese entweder wegen
des Zeitverzugs nicht verwertbar sein oder in Zweifel gezogen werden. Die begleitstoffa-
nalyse – mit den heutigen analytischen Möglichkeiten der forensisch-toxikologischen la-
bors sehr aussagekräftig – ist dann der zur Widerlegung der üblichen phantastereien. also:
Keine blutprobe nur, wenn ein nachtrunk sicher ausgeschlossen ist.

Der nächste abschnitt „Kein alkohol festgestellt – mal sehen was es sonst noch zu
untersuchen gibt“ unterstellt offenbar, dass die labor-Untersuchungsstellen unter chroni-
schem arbeitsmangel nach beschäftigung gieren. Die Möglichkeit, dass nachträglich der
verdacht der beteiligung von Drogen und Medikamenten aufkommt, was auf anforderung
des gerichts im blut nachweisbar wäre, wird dabei offenbar verdrängt beschränkung auf
die aaK kann zusätzliche nachweismöglichkeiten und damit rechtssicherheit verschen-
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ken, sofern nicht die hohe aaK das geschehen bereits allein erklärt und/oder Drogen etc.
anderweitig ausgeschlossen werden können.

Die folgenden erörterungen stehen im prinzip im einklang mit meiner eingangs darge-
legten Zustimmung zur grundsätzlichen forderung nach mehr beweissicheren aaK-ana-
lysen und rennen daher eigentlich offene türen ein. Dennoch sind sie nicht ohne unange-
brachte polemik. Dass eine blutentnahme häufig – und vor allem bei schematischer
befolgung des richtervorbehalts zur blutentnahme – einen bedauerlichen Zeitverzug mit
sich bringt und stets zusätzlichen aufwand für die polizei bedeutet, ist ebenso klar wie die
hoch zu schätzende polizeiliche ermittlungskompetenz  und erfahrung. Zum „körper-
lichen eingriff“ und dem „grundrechtseingriff in die persönliche freiheit“ siehe meine
oben geäußerte Meinung. Wenn darauf immer wieder rekursiert wird, wäre meines erach-
tens einmal ernsthaft das verhältnis zwischen den betroffenen rechtsgütern potentielle
gefährdung von leben und gesundheit einerseits und einem eingriff in die persönliche
freiheit durch einen winzigen nadelstich andererseits zu erwägen. im vergleich zu letz-
terem gibt es womöglich erlaubte Handlungen, die eher als Missachtung der Menschen-
würde anzusehen wären.

gänzlich verlässt Herr WenDt die ebene einer sachlichen argumentation in seinem
fazit, wenn er sich zu ratschlägen über den angemessenen einsatz der fachkräfte in den
gerichtsmedizinischen instituten aufschwingt. Wir erwidern das nicht, sondern befürwor-
ten die erleichterung einer effektiven polizeiarbeit sowohl durch vermeidung unnötigen
aufwands wie durch behinderungen wegen Unterbesetzung oder unangemessenen rich-
tervorbehalts. Dazu bieten wir unsere optimale Zusammenarbeit mittels aussagekräftiger
Untersuchungsmethoden – auch über die beweissichere atemalkoholanalyse hinaus.  

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
prof. Dr. em. rudhard Klaus Müller
institut für rechtsmedizin / forensische toxikologie 
der Universität leipzig 
Johannisallee 28
04103 leipzig
email: rudhard_klaus.mueller @uni-leipzig.de 
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53. Deutscher verkehrsgerichtstag vom 28. bis 30. Januar 2015
in goslar

Bericht über die Eröffnungsveranstaltung und die Arbeitskreise

auch in diesem Jahr fanden sich das dritte Mal in folge fast 2.000 teilnehmer zur ta-
gung in goslar ein. KaY neHM, generalbundesanwalt a. D. und präsident des Deutschen
verkehrsgerichtstages (vgt), wies in seiner Eröffnungsansprache darauf hin, dass die
grenze von 2.000 teilnehmern sogar überschritten worden wäre, wenn nicht aus praktika-
bilitätsgründen für drei arbeitskreise eine anmeldestopp verhängt worden wäre. neHM be-
tonte die wesentlichen verbesserungen bei den tagungs- und Übernachtungsstätten und
bedankte sich beim oberbürgermeister von goslar, Dr. oliver JUnK, für die außerordent-
liche gastlichkeit, die entschärfung beim problem der tagungsstätten und die Hilfe des
verwaltungsausschusses bei der optimierung der technischen ausstattung.

bevor neHM in gewohnter art und Weise auf verschiedene themen und probleme des
verkehrsrechts wie z. b. pKW-Maut und Section control einging, gedachte er in seiner
rede Herrn prof. Dr. peter MacKe, der im September 2014 verstorben ist. MacKe war
von 1998 bis 2003 tagungspräsident des Deutschen verkehrsgerichtstages, langjähriges
Mitglied des vorstandes und träger der goslar Medaille.

Dr. oliver JUnK thematisierte in seiner Begrüßungsansprache ebenfalls das beachtliche
interesse von ca. 2.000 teilnehmern und bedankte sich für die treue der veranstalter und
teilnehmer des verkehrsgerichtstages. JUnK betonte, dass es sich beim vgt nicht nur um
eine tagung, sondern um eine Marke handeln würde, die fest mit der Stadt goslar verbun-
den sei und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich für den 54. vgt im kom-
menden Jahr mehrere neue hochwertige Unterkunftsmöglichkeiten in planung befinden.

Der Plenarvortrag wurde in diesem Jahr von Dr. aleXanDer erDlanD, präsident des
gesamtverbandes der deutschen versicherungswirtschaft e.v., gehalten. er ging dabei auf
die rolle der Kfz-versicherung im Straßenverkehr unter den aktuellen bedingungen und
angesichts der Herausforderungen durch entwicklungen im ragulatorischen Umfeld, ver-
ändertem ökonomischen rahmen und der Digitalisierung des verkehrs ein.

Die teilnehmer hatten auch in diesem Jahr die Wahl zwischen acht interessanten ar-
beitskreisen (aK). Der europäische führerscheintourismus war thema des AK I unter
leitung von Dr. jur. peter DaUer ll.M., leitender regierungsdirektor, leiter der abtei-
lung grundsatzangelegenheiten des Straßenverkehr, behörde für inneres und Sport, freie
und Hansestadt Hamburg. rechtsanwältin KriStina benecKe, oberamtsanwalt norbert

nitScHe, ordnungsamtsabteilungsleiter Daniel plate und vorsitzender richter DietMar

ZWerger referierten aus unterschiedlichen perspektiven zu diesem thema. Die vorträge
der referenten sind nachfolgend in diesem Heft veröffentlicht. Die sich anschließende
rege Diskussion wurde eröffnet durch einen vorschlag von rechtsanwalt franK-rolanD

HillMann iii, der für die einführung einer gesetzlichen Sperrfrist von 15 Jahren plädier-
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te, über die dann nicht mehr der richter, sondern die verwaltungsbehörde zu entscheiden
habe. Damit erübrige sich die rechtsmitteleinlegung gegen Strafbefehle, was zu einer ent-
lastung der gerichte führen würde. für den betroffenen stelle dies seiner ansicht nach
keine unbillige Härte dar, da diese die Sperrfrist nach ablauf von sechs Monaten (Min-
destsperrfrist) jederzeit durch die beibringung einer MpU bzw. eines ärztlichen gutach-
tens beenden könnten. im zahlreich vertretenen fachpublikum fand der vorschlag sowohl
befürworter als auch gegner. für den vorschlag war auch plate, der als beispiel frank-
reich anführte, in dem es eine gesetzliche Sperrfrist von drei Jahren gäbe und führer-
scheintourismus damit kein problem darstelle. Zudem wäre der Schutz des betroffenen
gewährleistet, da ein Unbescholtener gar keine Sperrfrist haben könne. insbesondere in der
Staatsanwaltschaft erfuhr der vorschlag viel Zustimmung. es wurde sogar angemerkt, dass
eine gesetzliche Sperrfrist für den betroffenen günstiger wäre als eine entziehung auf un-
bestimmte Zeit. gegenstimmen und einwände kamen überwiegend aus dem teilnehmer-
kreis der rechtsanwälte. besonders die 15jährige Sperrfrist wurde als problematisch an-
gesehen und u. a. auch von DaUer angezweifelt, ob diese vor dem europäischen
gerichtshof bestand haben würde. ZWerger gab dabei zu bedenken, dass seiner Meinung
nach die 15jährige Sperrfrist bereits durch das bundesverfassungsgericht gekippt werden
würde. von einigen teilnehmern wurde auch scharf kritisiert, dass die einführung einer
gesetzlichen Sperrfrist offensichtlich nur der absoluten fernhaltung bestimmter verkehrs-
teilnehmer dienen und die eU-richtlinie unterlaufen solle. Das problem des offensicht-
lichen Missbrauchs der derzeitigen regelungen und nützlichkeitserwägungen dürften je-
doch nicht darüber entscheiden, wie mit einem rechtlichen problem umgegangen würde.
vorgeschlagen wurde in diesem Zusammenhang auch eine europäische lösung, da das eu-
ropaweite problem des führerscheintourismus nicht auf nationaler ebene zu lösen sei.
Während der Diskussion kam die frage nach empirischen Daten zur gefährdungslage
durch den führerscheintourismus auf. nach auskunft einer Mitarbeiterin des bundesmi-
nisteriums für verkehr und infrastruktur habe das Kraftfahrtbundesamt im Jahr 2010
15.000 verstöße gegen das Wohnsitzerfordernis gemeldet bekommen. positiv zu bewerten
sei in diesem Zusammenhang, dass z. b. seit Dezember 2014 anfragen an die tschechi-
schen behörden von diesen besser beantwortet würden. DaUer fasste die Diskussion ab-
schließend für die findung der empfehlungen kurz in fünf punkten zusammen: 

1. Harmonisierung der vorschriften in der eU (einheitliche beurteilungskriterien)
2. Wohnsitzerfordernis konkretisieren (185-tage-regelung)
3. anpassung der §§ 28, 29 fev an geltendes recht
4. Zentrale register in eU
5. vorrang des verwaltungsverfahrens vor Strafverfahren
im ergebnis der Diskussion und nach abstimmung wurden folgenden Empfehlungen

vom AK I formuliert:
nach der rechtsprechung des europäischen gerichtshofs (eugH) sind eU-fahrerlaub-
nisse anzuerkennen, die nach ablauf einer Sperrfrist unter einhaltung des Wohnsitz-
prinzips erworben wurden. Das gilt auch dann, wenn der betroffene nach deutschen
Maßstäben ungeeignet zum führen von Kraftfahrzeugen ist. Demzufolge kann ein nach
deutschen vorschriften ungeeigneter Kraftfahrer mit einer ausländischen eU-fahrer-
laubnis in Deutschland fahren, sodass die deutschen fahreignungsregelungen umgangen
werden („führerscheintourismus“).
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1. Die ständige rechtsprechung des eugH, dass im europäischen ausland erteilte fahr-
erlaubnisse grundsätzlich anzuerkennen sind, wird nicht in frage gestellt.
2. Zur lösung des problems „führerscheintourismus“ sollen gesetzliche Sperrfristen
von fünf Jahren, im Wiederholungsfall von zehn Jahren, nach jedem entzug der fahrer-
laubnis eingeführt werden. Der betroffene muss dann die Möglichkeit haben, die Sperr-
frist durch nachweis der eignung nach den vorgaben der fahrerlaubnis-verordnung
(fev) jederzeit aufheben zu lassen. Dies soll aber frühestens nach ablauf der bestehen-
den Mindestsperrfristen erfolgen können.
3. Die eignungsvoraussetzungen sind auf europäischer ebene zu vereinheitlichen. ein
europäisches fahreignungsregister soll eingerichtet werden.
4. §§ 28, 29 fev müssen aus gründen der rechtsklarheit an die europäische rechtslage
angepasst werden, weil der derzeitige Wortlaut die auslegung durch den eugH nicht
durchgehend berücksichtigt.
5. Die Streitfrage, wann der ordentliche Wohnsitz im Sinn der europäischen führer-
schein-richtlinie  erfüllt ist, ist auf europäischer ebene zu lösen.
in der abstimmung diskutierten die teilnehmer hauptsächlich über die formulierung

des vorspanns und der 2. empfehlung, während die anderen vier empfehlungen einstim-
mig bzw. mit wenigen gegenstimmen beschlossen wurden. 

Der AK II „Automatisiertes Fahren“, geleitet von Dr. jur. tHoMaS alMerotH, ge-
schäftsführer, verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller e.v. (vDiK), bad
Homburg v. d. H., diskutierte u. a. inwieweit die technik den Kraftfahrer ersetzen kann und
ob dabei entwickler oder gesetzgeber die richtung vorgeben. Die entwicklung der sog.
fahrerassistenzsysteme ermöglicht teil- oder vollautomatisiertes fahren und stellt damit
das bestehende rechtssystem vor erhebliche Herausforderungen. nach ansicht des ar-
beitskreises gestaltet sich das thema insbesondere haftungsrechtlich problematisch, ist
aber auch mit dem überkommenden Datenschutz nicht vereinbar. nach ansicht des ar-
beitskreises genüge die derzeitige Änderung des Wiener Übereinkommens über den Stra-
ßenverkehr von 1968 nicht für eine vollständige oder dauerhafte ersetzung des fahrers
durch ein System. ob dies auch für fahrfremde tätigkeiten gelte, sei unklar. Der AK II for-
derte daher den gesetzgeber auf, für Klarstellung zu sorgen. Weiterhin müsse der fahrer
selbst entscheiden können, ob er solche Systeme nutzen möchte und dazu jederzeit wissen,
in welchem automatisierungsgrad sich das fahrzeug befinde und welche Handlungs- und
Überwachungsanforderungen bestünden. ab dem hochautomatisierten fahrbetrieb sei der
fahrer bei bestimmungsgemäßem gebrauch von Sanktionen und der fahrerhaftung frei zu
stellen. Der opferschutz dürfe darunter jedoch nicht leiden. Weiterhin wurde zur Klärung
von Haftungsansprüchen beim automatisierten fahren eine beweissichere Dokumentation
von Systemhandlungen und eingriffen des fahrers unter gewährleistung des Datenschut-
zes gefordert. gegen fehlgebrauch und Manipulationen sei dem Stand der technik ent-
sprechend vorsorge zu treffen.

Unter leitung von prof. em. Dr. jur. KlaUS geppert, berlin, tagte der AK III zum thema
„Neue Promillegrenzen für Radfahrer?“. prof. Dr. rer. nat. tHoMaS DalDrUp, rolanD

HUHn und prof. Dr. jur. Dr. phil. UWe ScHeffler referierten zu den aktuellen forschungs-
ergebnissen, rechtlichen Konsequenzen und den auswirkungen auf die verkehrssicher-
heit.  Die vorträge der referenten sind nachfolgend in diesem Heft publiziert. 

in der Diskussion stand schnell die einführung eines neuen grenzwertes im ordnungs-
widrigkeitenrecht im Mittelpunkt. Diesbezüglich äußerten sich juristische vertreter eher
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zurückhaltend. Sie verwiesen darauf, dass die derzeitige rechtslage alkoholisierte rad-
fahrer ausreichend über §§ 315c, 316 Stgb erfasse. vertreter des bundesministeriums für
verkehr und digitale infrastruktur sprachen sich wiederholt dafür aus, zunächst die laufen-
den empirischen Studien abzuwarten.  Die neu gewonnenen ergebnisse seien sodann im
rahmen einer umfassenden gesamtbetrachtung – auch unter berücksichtigung der
rechtslage im europäischen ausland – auszuwerten. erst dann könne beurteilt werden, ob
die einführung eines neuen grenzwertes auf eine entsprechende empirische grundlage ge-
stützt werden kann. indes befürworteten insbesondere polizeivertreter die einführung
eines grenzwertes. Denn mit ihm könne gezielter in der praxis gegen alkoholisierte rad-
fahrer vorgegangen werden. auch stelle dies ein notwendiges und sinnvolles Signal dar, um
der teilnahme am Straßenverkehr unter alkoholeinfluss auch als radfahrer eine deutliche
absage zu erteilen. im ergebnis votierte der AK III sodann für folgende empfehlungen:

1. nach derzeitiger rechtslage können sich fahrradfahrer bei alkoholbedingter fahrun-
sicherheit bereits ab einer blutalkoholkonzentration (baK) von 0,3 promille nach 
§ 316 Stgb (trunkenheit im verkehr) strafbar machen. Der dafür erforderliche nach-
weis alkoholbedingter fahrfehler ist in der praxis häufig nur schwer zu führen.
2. neueste rechtsmedizinische Untersuchungen haben gezeigt, dass bei fahrradfahrern
im bereich von 0,8 bis 1,1 promille eine signifikante Zunahme von „groben“ fahrfeh-
lern auftritt. vor diesem Hintergrund empfiehlt der arbeitskreis dem gesetzgeber die
Schaffung eines bußgeldtatbestandes, wie er in § 24a Stvg (0,5-promille-grenze) für
Kraftfahrzeugführer vorhanden ist, für fahrradfahrer aber bislang fehlt. 
3. eine deutliche Mehrheit des arbeitskreises spricht sich nach bisher vorliegenden 
erkenntnissen für einen bußgeldtatbestand mit einem gesetzlichen grenzwert von 
1,1 promille aus. 
4. es bedarf auch weiterhin einer umfassenden bewertung der gefährdung, die von 
alkoholisierten fahrradfahrern ausgeht, insbesondere unter einbeziehung aller vorhan-
denen wissenschaftlichen erkenntnisse.
eine weitere vorgeschlagene empfehlung, wonach sinngemäß die aufnahme gesetz-

licher grenzwerte in § 316 Stgb für nicht erforderlich erachtet wird, lehnte der arbeits-
kreis mit deutlicher Mehrheit ab. in der abschließenden pressekonferenz des verkehrsge-
richtstages äußerte sich neHM dahingehend, dass der gesetzgeber auf der basis der
derzeitigen empirischen Daten die empfehlung nr. 3 vermutlich ablehnen werde. auch
stellte er die frage in den raum, ob die 1,1-/1,6-promille-grenzwerte überhaupt noch be-
stand hätten bzw. sich die notwendigkeit einer generellen neuordnung der grenzwerte
aufdränge? auf die nachfrage, ob bei einführung eines grenzwertes atemalkoholmes-
sungen oder blutprobenentnahmen auch bei radfahrern durchgeführt werden müssten,
antwortete neHM, dass dies wohl eine zwingende folge wäre.  

im AK IV „Unfallrisiko Landstraße“ geleitet von KirSten lÜHMann, Mdb, Deutscher
bundestag, berlin, beschäftigten sich referenten und teilnehmer mit dieser unterschätz-
ten gefahr. rund 60 prozent aller in Deutschland im Straßenverkehr getöteten personen
sterben durch Unfälle auf landstraßen. thematisiert wurden u. a. der Widerspruch zwi-
schen der Schönheit  bestehender baumbepflanzung (alleen) und der Sicherheit durch 
z. b. fahrzeugrückhaltesysteme sowie die Möglichkeiten und chancen der prävention von
Unfällen. Die teilnehmer stellten dazu fest, dass bäume und andere Hindernisse eine be-
sondere gefahr darstellten, bei neu-, Um- und ausbauten die einschlägige richtlinie kon-
sequent angewandt werden müsse sowie im bestand Hindernisse entfernt oder durch ge-
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eignete Schutzeinrichtungen zu sichern seien. im ergebnis forderte der arbeitskreis unter
Umkehrung von regel und ausnahme die einführung der regelgeschwindigkeit von 
80 km/h auf landstraßen. in bereichen unzureichender Sichtweite seinen grundsätzlich
Überholverbote anzuordnen, § 45 Stvo müsse dies rechtssicher ermöglichen. Da Motor-
radfahrende einen großen anteil an auf landstraßen verunglückten darstellten, erfordere
eine verbesserung der Situation an bekannten Motorradstrecken, die Möglichkeiten des
einschlägigen Merkblattes (MvMot) konsequent umsetzen zu können. Die zur zeitnahen
Umsetzung dieser Maßnahmen erforderliche regelmäßige und auskömmliche finanzie-
rung bedürfe über erhaltungsmaßnahmen hinaus der einrichtung eines festen budgets
durch den jeweiligen Straßenbaulastträger.

Der AK V „Ablenkung durch moderne Kommunikationstechniken“ unter leitung von
JÜrgen cierniaK, richter am bundesgerichtshof, 4. Strafsenat, Karlsruhe, thematisierte
nutzen und risiko von Smartphonen und anderen modernen Kommunikationstechniken
sowie präventions-, Kontroll- und ahndungsmöglichkeiten bei durch deren nutzung ver-
ursachten verkehrsunfällen. Die entwicklung moderner Kommunikationstechniken
schreitet rasant voran und bietet dem Kraftfahrer eine scheinbar unendliche fülle an ak-
tuellen informationen z. b. über Staus, blitzer oder Unfälle. Das gefährungspotenzial der
anwendung während der fahrt wird dabei von vielen nutzern ausgeblendet. verlässliche
Zahlen über dadurch verursachte Unfälle liegen in Deutschland derzeit noch nicht vor. Der
arbeitskreis kam nach den vorträgen und der Diskussion deshalb zu dem entschluss, dass
es zunächst einer aussagekräftigen Datenbasis von solchen Unfällen bedürfe und forderte
dazu die ansiedlung einer entsprechenden arbeitsgruppe bei der bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (baSt). Weiterhin sprach der AK V die empfehlung zu einer bundesweit ein-
heitlichen Dachkampagne im rahmen der verkehrserziehung in Schulen und fahrschulen
sowie in der arbeitswelt von Kraftahrern aus. Der gesetzgeber wurde aufgefordert, rah-
menbedingungen für die implementierung situativer funktionsunterdrückung durch die
anbieter moderner Kommunikationstechniken zu schaffen, wobei die rekonstruktion von
verstößen und Manipulationen technisch sichergestellt werden müsse. § 23 Stvo sei in
bezug auf die technische entwicklung nicht mehr zeitgemäß und durch den verordnungs-
geber unter rücksichtnahme auf eine bessere nachweisbarkeit in der praxis entsprechend
neu zu fassen. Die geldbuße solle eine gestaffelte erhöhung bei gefährdung sowie bei
Schädigung vorsehen.

AK VI, geleitet von Dr. jur. HanS-JoSepH ScHolten, vorsitzender richter am oberlan-
desgericht, 1. Zivilsenat, Düsseldorf, tagte zu dem thema „Alternative Reparaturmetho-
den“ und ging den fragen nach, worauf sich der geschädigte einlassen muss bzw. welche
reparaturverfahren der Sachverständige bei der begutachtung des Schadens zu berück-
sichtigen hat. neben der herkömmlichen reparatur durch austausch beschädigter teile
und großflächige lackierungen gewinnen neue Methoden wie Kleben und Spotlackierung
immer mehr an bedeutung. es stellt sich deshalb die frage, mit welchen risiken diese sog.
alternativen reparaturmethoden behaftet und ob sie technisch gleichwertig sind. nach
ansicht des arbeitskreises müsse der Kfz-Sachverständige daher bei jeder begutachtung
eines Haftpflichtschadens alle zur fachgerechten reparatur anerkannten verfahren berück-
sichtigen und in seinem gutachten die wirtschaftlich sinnvollste dokumentieren. für eine
gleichwertige reparatur sei dabei voraussetzung, dass die garantie- und gewährlei-
stungsansprüche nicht beeinträchtigt werden. ebenso dürfe der rückgriff auf eine günsti-
gere reparaturmethode nicht zu einer beeinträchtigung der begründeten ansprüche des
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geschädigten führen. abschließend wurde der gesetzgeber erneut aufgefordert, für eine
grundsätzliche berufliche ordnung des Kfz-Sachverständigenwesens zu sorgen. Hierzu
zählen nach Meinung des arbeitskreises insbesondere regelungen zur grundqualifikation
und regelmäßigen fortbildungen.

Der „Anscheinsbeweis im Verkehrsrecht“, AK VII, leiterin vera von pentZ, richterin
am bgH, vi. Zivilsenat, Karlsruhe, diskutierte grundlagen, fallkonstellationen und gren-
zen des von der rechtsprechung entwickelten und für die beweisführung in verkehrsun-
fallsachen unverzichtbaren anscheinsbeweises. nach der Darstellung der grundsätzlichen
Dogmatik, wie dem vorliegen eines typischen geschehenablaufes, allgemeingültige er-
fahrungssätze und voraussetzungen zur erschütterung des anscheinsbeweises, wurde die
anwendbarkeit auf alltägliche und seltenere Unfalltypen untersucht. vor der anwendung
seien nach überwältigender Mehrheit des arbeitskreises jedoch alle aufklärungsmöglich-
keiten auszuschöpfen. einstimmig stellten die teilnehmer fest, dass für das vorliegen
eines typischen geschehensablaufes das allgemeine erfahrungswissen und gerade nicht
eine individuelle lebenserfahrung maßgeblich sei.   insbesondere bei Massenunfällen
stoße der anscheinsbeweis häufig an seine grenzen. Mit überwältigender Mehrheit be-
grüßten die teilnehmer daher die absicht der versicherungswirtschaft, die bestehende
freiwillige regulierungspraxis auch auf fälle mit weniger als 50 beteiligten fahrzeugen
auszudehnen. 

Wie in jedem Jahr tagte aus diesmal ein arbeitskreis zu schifffahrtsrechtlichen proble-
men. Unter leitung von prof. Dr. jur. Dr. h. c. peter eHlerS, präsident und professor des
bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie a. D., Hamburg, beschäftigte sich der
AK VIII mit dem thema „Neue Entwicklungen im maritimen Umweltschutzrecht“ auf glo-
baler und europäischer ebene sowie mit den problemen der nationalen Umsetzung. Zur
gewährleistung des Meeresumweltschutzes wurden in den letzten Jahren internationale
Übereinkommen, z. b. zur verminderung der Schwefelabgase für Schutzgebiete, zur ver-
hinderung schädlicher bewuchsschutzsysteme auf Schiffen und zur gewährleistung des
sicheren und umweltverträglichen recyclings von Schiffen, verabschiedet. Der arbeits-
kreis diskutierte das problem konkurrierender regelungen auf internationaler und europä-
ischer ebene, die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die nationale Umsetzung und
die ahndung von verstößen. in seinen empfehlungen begrüßte der AK VIII zunächst, dass
im bereich der Seeschifffahrt bereits ein weitreichendes regelwerk zum Meeresumwelt-
schutz existiert. Die feststellung des 46. vgt 2008, dass angesichts der internationalität
der Seeschifffahrt weltweit gleiche, von der internationalen Seeschifffahrts-organisation
(i-Mo) zu beschließende, Standards gelten müssen, wurde von den teilnehmern erneut
bekräftigt. Die bemühungen zur reduzierung von Schiffsabgasen wurden begrüßt und mit
der forderung nach effizienter Überwachung sowohl in den Häfen als auch auf hoher See
verbunden. Mit großer besorgnis nahm der arbeitskreis die zunehmende vermüllung der
Meere zur Kenntnis. auch wenn die illegale einleitung von Schiffsmüll nur einen gerin-
gen anteil daran habe, sei ein effektives System zur Müllvermeidung und des abfallma-
nagements geboten. Die Müllverbrennung an bord solle auf ausnahmen beschränkt sein
und die Kosten der Müllentsorgung sollten generell in die Hafengebühren eingerechnet
werden. nach ansicht des arbeitskreises sollten Maßnahmen des Meeresumweltschutzes
so ergriffen werden, dass für die betroffenen ausreichende planungssicherheit besteht.
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Die in diesem beitrag nur auszugsweise dargestellten empfehlungen der einzelnen ar-
beitskreise sind vollständig einsehbar unter:

http://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de/images/empfehlungen_pdf/empfehlungen
_53_vgt.pdf

beendet wurde der 53. vgt ganz traditionell durch das Streitgespräch, in diesem 
Jahr zum thema: „Verkehrsinfarkt – Bypass-OP durch City-Maut?“ , moderiert von
Karl-Dieter Möller.

Dipl.-Jur. Ulrike nathow, frankfurt (oder)
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arbeitskreis i: europäischer führerscheintourismus

DietMar ZWerger

Europäischer Führerscheintourismus –

Rechtsprechung des EuGH und nationale Rechtsgrundlagen*)

I. Problemstellung
Der begriff des „führerscheintourismus“ umfasst im regelfall die Konstellation, dass

ein fahrerlaubnisinhaber in seinem aufenthaltsstaat die fahrerlaubnis verloren hat und in
einem anderen Mitgliedstaat der europäischen Union (eU) eine fahrerlaubnis erwirbt.
Der betroffene berühmt sich dann in seinem aufenthaltsstaat, in dem er seinen ordent-
lichen Wohnsitz hat, der fahrberechtigung aus dieser erlaubnis, und pocht auf die pflicht
zur gegenseitigen anerkennung von fahrerlaubnissen in der eU.

Da die europäischen führerschein-richtlinien den Mitgliedstaaten nur Mindestvoraus-
setzungen für die erteilung von fahrerlaubnissen vorgeben, weichen die erteilungsvor-
aussetzungen von land zu land ab. Zudem gibt es keinen systematischen informations-
austausch der führerscheinbehörden innerhalb der eU. Das weckt das interesse, von u. U.
erleichterten erteilungsbedingungen in einem anderen Mitgliedstaat zu profitieren und
dann z. b. in Deutschland – dem Wohnsitzstaat – von der anerkennungspflicht innerhalb
der eU zu profitieren1).

II. Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur gegenseitigen

Anerkennung
1. Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung

als tragender grundsatz ist sowohl in art. 1 abs. 2 der Zweiten führerschein-richtli-
nie2) wie art. 2 abs. 1 der Dritten führerschein-richtlinie3) die gegenseitige anerkennung
der in einem Mitgliedstaat der eU erteilten fahrerlaubnisse verankert. Der eugH betont
diesen fundamentalen grundsatz, indem er die pflicht zur gegenseitigen anerkennung als
klare und unbedingte verpflichtung benennt, die ohne jede formalität oder weitere vor-
aussetzung zu erfolgen hat4). ausnahmen hiervon sind eng auszulegen5). Die pflicht zur
gegenseitigen anerkennung ist im deutschen recht in § 28 abs. 1 Satz 1 der fahrerlaub-
nis-verordnung (fev) festgeschrieben.

2. Wohnsitzprinzip 

in art. 7 abs. 1b der Zweiten führerschein-richtlinie wie auch inhaltlich gleichlautend
in art. 7 abs. 1e der Dritten führerschein-richtlinie ist festgelegt, dass voraussetzung für
die erteilung einer fahrerlaubnis durch einen Mitgliedstaat der ordentliche Wohnsitz des
bewerbers in diesem Staat ist. Der ordentliche Wohnsitz in diesem Sinn ist in art. 9 
abs. 1 der Zweiten führerschein-richtlinie wie gleichlautend in art. 12 der Dritten füh-

*) langfassung des auf dem 53. verkehrsgerichtstag 2015 in goslar gehaltenen referates.
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rerschein-richtlinie dahingehend bestimmt, dass der fahrerlaubnisinhaber an mindestens
185 tagen im Kalenderjahr dort wohnt, d. h. den Schwerpunkt seiner persönlichen (sowie
u. U. auch seiner beruflichen) bindungen dort hat bzw. dorthin verlegt6). Daher kann es nur
einen ordentlichen Wohnsitz geben.

Der eugH hat in mehreren entscheidungen betont, dass ein verstoß gegen das Wohn-
sitzprinzip zur Ungültigkeit einer von einem Mitgliedstaat erteilen fahrerlaubnis mit Wir-
kung für die vergangenheit führt7). Das gilt auch dann, wenn zuvor keine führerschein-
rechtliche Maßnahme getroffen worden ist, die zu einer einschränkung, aussetzung,
entzug oder aufhebung der fahrerlaubnis in einem anderen Mitgliedstaat8) geführt hat.
Denn ohne die einhaltung des Wohnsitzprinzips sei es dem ausstellenden Staat nicht mög-
lich, die voraussetzungen für die erteilung einer fahrerlaubnis zu prüfen. Diese grundsät-
ze gelten auch bei anwendung der Dritten führerschein-richtlinie9). auch wenn das
Wohnsitzprinzip noch nicht in das nationale recht des ausstellerstaates umgesetzt war, ist
es für die gültigkeit einer fahrerlaubnis in einem anderen Mitgliedstaat zu beachten10). 

Dabei wird dieses prinzip sehr streng angewendet, da sich die fehlerhaftigkeit bei einer
erweiterung oder einem Umtausch fortsetzt: Wurde zunächst eine fahrerlaubnis der Klas-
se b in einem Mitgliedstaat der eU unter Wohnsitzverstoß erteilt und später dort eine sol-
che der Klasse c ohne Wohnsitzverstoß, muss auch die fahrerlaubnis der Klasse c nicht
anerkannt werden, da die Klasse c auf der Klasse b aufbaut11). Wird eine unter verstoß
gegen das Wohnsitzprinzip in einem eU-Mitgliedstaat erteilte fahrerlaubnis in einem an-
deren eU-Mitgliedstaat in eine gleichwertige fahrerlaubnis umgetauscht, so führt der ur-
sprüngliche Wohnsitzverstoß auch zur Ungültigkeit der aktuellen weiteren fahrerlaub-
nis12).

ein verstoß gegen das Wohnsitzprinzip darf nach der rechtsprechung des eugH nur aus
dem führerschein selbst oder anderen vom ausstellermitgliedstaat herrührenden unbe-
streitbaren informationen abgeleitet werden. eigene angaben des führerscheininhabers
gegenüber behörden oder gerichten dürfen nicht verwertet werden, selbst wenn darin ein
Wohnsitzverstoß eingeräumt wird13). 

aus dem führerschein selbst folgt ein verstoß gegen das Wohnsitzprinzip, wenn dort (in
feld 8) ein Wohnsitz eingedruckt ist, der nicht im ausstellerstaat gelegen ist. vom aus-
stellermitgliedstaat herrührende informationen sind etwa auskünfte des gemeinsamen
Zentrums der deutsch-tschechischen polizei- und Zollzusammenarbeit14) sowie aller be-
hörden des ausstellerstaates (z. b. Melderegister oder ausländerbehörden). 

Unbestreitbar sind die informationen, wenn sie von einer behörde des ausstellermit-
gliedstaates stammen und das fehlen eines Wohnsitzes so sehr wahrscheinlich ist, dass
kein vernünftiger, die lebensverhältnisse klar überschauender Mensch noch zweifelt15).

Die behörden und gerichte des späteren aufenthaltsstaates dürfen bei den behörden des
ausstellerstaates auskünfte hinsichtlich der Umstände der einhaltung des Wohnsitzprin-
zips einholen. Das darf aber nicht „ins blaue hinein“ erfolgen, sondern hängt mit blick auf
den gemeinschaftsrechtlichen anerkennungsgrundsatz davon ab, dass ernstliche Zweifel
an der einhaltung dieses prinzips bestehen16). Die behörden und gerichte des aufnahme-
mitgliedstaates sind zu entsprechender aufklärung nicht nur berechtigt, sondern auch ver-
pflichtet. Die vom ausstellerstaat herrührenden informationen stellen den rahmen dar,
innerhalb dessen die gerichte des aufnahmemitgliedstaates alle Umstände eines anhängi-
gen verfahrens berücksichtigen dürfen17). Dabei kann sich die reichweite der ermittlun-
gen auch an der Mitwirkung des führerscheininhabers ausrichten18). 
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ist eine fahrerlaubnis unter verstoß gegen das Wohnsitzprinzip erteilt worden, ist diese
von anfang an ungültig, ohne dass es eines die Ungültigkeit konstitutiv begründenden be-
scheids der behörden des aufenthaltsstaates bedarf19). Das bundesverwaltungsgericht er-
öffnet den nationalen fahrerlaubnisbehörden aufgrund der von anfang bestehenden Un-
gültigkeit in den fällen des Wohnsitzverstoßes die Möglichkeit, eignungszweifeln nach
nationalem recht umfassend nachzugehen und auch unter diesem gesichtspunkt die an-
erkennung der fahrerlaubnis abzulehnen20).

3. EU-Fahrerlaubniserteilung bei führerscheinrechtlichen Maßnahmen

Wird eine fahrerlaubnis von einem Mitgliedstaat der eU während des laufs einer zuvor
verhängten Sperrfrist im inland ausgestellt, ist diese fahrerlaubnis im inland nicht anzuer-
kennen. Das gilt auch nach ablauf der Sperrfrist weiter; nach ablauf dieser frist vermittelt
eine solche fahrerlaubnis keine fahrberechtigung21).

Die nichtanerkennung gilt auch für die ausstellung einer fahrerlaubnis in einem Mit-
gliedstaat der eU während eines im späteren aufenthaltsstaat verhängten fahrverbots22).
Zur nichtanerkennung führt auch, wenn sich bei der erteilung einer fahrerlaubnis eines
Mitgliedstaates der zuvor im aufenthaltsstaat ausgestellte führerschein in amtlicher ver-
wahrung (beschlagnahme) befand und später aufgrund desselben Sachverhalts die fahr-
erlaubnis entzogen worden ist23). 

Wie bei einem verstoß gegen das Wohnsitzprinzip setzt sich die fehlerhaftigkeit einer
solchen fahrerlaubnis fort: Wird während einer laufenden Sperrfrist, eines fahrverbots
oder einer beschlagnahme mit anschließendem entzug eine fahrerlaubnis der Klasse b in
einem eU-Mitgliedstaat erteilt und nach ablauf dieser Maßnahmen eine fahrerlaubnis der
Klasse D, so ist auch diese höherwertige Klasse nicht anzuerkennen. Denn eine (gültige)
fahrerlaubnis der Klasse b ist unabdingbare voraussetzung für die erteilung einer fahr-
erlaubnis der Klasse D24).

Dagegen führt der erwerb einer fahrerlaubnis in einem anderen eU-Mitgliedstaat nach
der bestandskräftigen versagung der erteilung einer fahrerlaubnis im inland nicht dazu,
dass die fahrerlaubnis des anderen eU-Mitgliedstaates nicht anzuerkennen ist. Denn
durch die Sperrwirkung einer solchen versagung hätte es dieser Mitgliedstaat in der Hand,
dass die nichterfüllung der im nationalen recht statuierten voraussetzungen dazu führen
würde, die anerkennung von fahrerlaubnissen anderer eU-Mitgliedstaaten von der ein-
haltung der eignungsvorschriften des aufenthaltsstaates abhängig zu machen. Der eugH
hat immer wieder betont, dass die nichterfüllung der nationalen voraussetzungen nicht
dazu führen darf, die anerkennung von fahrerlaubnissen anderer eU-Mitgliedstaaten auf
unbegrenzte Zeit zu verweigern25). Das widerspräche der aus den führerschein-richtli-
nien abzuleitenden pflicht zur gegenseitigen anerkennung, wenn die dort festgelegten
Mindestanforderungen eingehalten sind26).

Mit der bestandskräftigen versagung der Wiedererteilung einer fahrerlaubnis ist die ge-
rade genannten Konstellation zu vergleichen, weshalb auch in diesem fall eine anerken-
nung nicht verweigert werden darf27).

4. Erteilung einer EU-Fahrerlaubnis als Zäsur

aus den entscheidungen des eugH folgt, dass der ausstellerstaat durch die erteilung
einer fahrerlaubnis (und darauf aufbauend eines gültigen führerscheins)28) zum ausdruck
gebracht hat, dass die dortigen voraussetzungen für die ausstellung vorgelegen haben.
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Diese fahrerlaubniserteilung stellt eine zeitliche Zäsur dar, die es ausschließt, dass vor die-
sem Zeitpunkt verwirklichte Umstände von einem späteren aufenthaltsstaat als anlass für
fahreignungszweifel verwendet werden dürfen29). 

Dagegen dürfen Umstände, die zeitlich nach erteilung einer fahrerlaubnis durch einen
anderen Mitgliedstaat verwirklicht wurden, zum anlass von eignungszweifeln durch
einen späteren aufenthaltsstaat genommen werden30). Das gilt zunächst für einzeltatsa-
chen, die für sich genommen die fahreignung in frage stellen, aber auch eine die fahreig-
nung in Zweifel ziehende erreichte Summe von Umständen: als beispiele sind etwa
wiederholte alkoholauffälligkeit (§ 13 nr. 2 lit. b fev), wiederholte Zuwiderhandlungen
nach § 24a Stvg (§ 14 abs. 2 nr. 3 fev) oder mehrfache auffälligkeit außerhalb des
punktsystems (§ 11 abs. 3 Satz 1 nrn. 4 bis 7 fev) zu nennen. Da es nur auf die Summe
ankommt, die zu eignungszweifeln führt, dürfen einzelne tatsachen, die vor erteilung der
eU-fahrerlaubnis verwirklicht wurden und für sich genommen die fahreignung nicht in
Zweifel ziehen, bei bildung der „Summe“ mit verwendet werden. 

Das fehlverhalten nach ausstellung der fahrerlaubnis muss kein fehlverhalten im Stra-
ßenverkehr sein, sofern das neu hinzugekommene verhalten einen bezug zu den zuvor
verwirklichten Umständen hat31).

III. Regelung in § 28 FeV
Die wesentliche regelung im deutschen recht betreffend die inlandsgültigkeit von fahr-

erlaubnissen aus eU-Staaten32) oder eWr-Staaten33) stellt § 28 fev dar34). Dort ist die
gültigkeit für diejenigen fahrerlaubnisinhaber geregelt, die in Deutschland ihren ordent-
lichen Wohnsitz haben, nachdem sie in einem anderen eU- oder eWr-Staat eine fahr-
erlaubnis erhalten haben. Das ist der fall, der in der regel mit dem begriff des „führer-
schein-tourismus“ verbunden wird. nach § 28 abs. 1 Satz 1 fev dürfen inhaber einer
eU- oder eWr-fahrerlaubnis im Umfang ihrer berechtigung Kraftfahrzeuge im inland
führen. Der Umfang ergibt sich aus § 28 abs. 2 fev, die gültigkeitsdauer der fahrerlaub-
nisse aus § 28 abs. 3 fev. Die gültigkeit erfordert keinerlei anerkennungsakt oder Um-
schreibung. Damit entsprechen § 28 abs. 1 bis 3 fev der rechtsprechung des eugH.

Die fälle, in denen eine eU- oder eWr-fahrerlaubnis nicht zu einer fahrberechtigung
im inland führen, sind in § 28 abs. 4 Satz 1 nrn. 1 bis 9 fev aufgelistet.

1. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 FeV

Keine inlandsfahrberechtigung gilt für inhaber von lernführerscheinen oder sonstigen
vorläufig ausgestellten führerscheinen. Diese regelung spielt in der praxis kaum eine rolle.

2. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 FeV

Diese vorschrift setzt das in der rechtsprechung des eugH statuierte Wohnsitzerforder-
nis um. Die norm wurde gerade geschaffen35), um die rechtsprechung des eugH im na-
tionalen recht nachzuzeichnen36). aufgrund der nach inkrafttreten der regelung ergange-
nen rechtsprechung des eugH folgt die inlandsungültigkeit einer unter verstoß gegen das
Wohnsitzprinzip erteilten eU- oder eWr-fahrerlaubnis auch dann, wenn zuvor keine füh-
rerscheinrechtliche Maßnahme gegen den inhaber getroffen wurde37). Diese vorschrift
steht daher mit europarecht in einklang38).
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3. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 FeV

Die vorschrift ist seit dem inkrafttreten der fahrerlaubnis-verordnung zum 1. Januar
1999 unverändert geblieben39). Die durch die neuere rechtsprechung des eugH überhol-
te regelung40) sollte nach dem Willen des verordnungsgebers nach dem inkrafttreten von
art. 11 abs. 4 Satz 2 der Dritten führerschein-richtlinie wieder voll anwendbar sein, um
den „führerscheintourismus“ zu bekämpfen41). Durch die entscheidung des eugH vom
26. april 2012, c-419/10, rechtssache „Hofmann“42), ist geklärt, dass es sich bei art. 11
abs. 4 Satz 2 der Dritten führerschein-richtlinie nur um eine rechtsfolgenverweisung
handelt, die die vom eugH in seiner rechtsprechung konkretisierten tatbestandsvoraus-
setzungen der nichtanerkennung unberührt lässt. Hieraus wurde normtechnisch bislang
keine Konsequenz gezogen.

§ 28 abs. 4 Satz 1 nr. 3 fev ist nach der rechtsprechung des eugH nur für die Kon-
stellation europarechtskonform, dass während des laufs einer gerichtlich verhängten
Sperrfrist nach dem entzug einer fahrerlaubnis eine eU- oder eWr-fahrerlaubnis erteilt
wird, auch wenn von dieser erst nach ablauf der Sperrfrist gebrauch gemacht wird. Dies-
bezüglich sollte die norm deutlicher formuliert werden. Die regelung umfasst auch den
vorläufigen entzug nach § 111a Stpo.

Wenn aufgrund von Umständen nach der erteilung einer fahrerlaubnis durch einen Mit-
gliedstaat diese im inland entzogen oder eingeschränkt wird, ist das kein fall dieser norm.
Denn die Ungültigkeit folgt nicht bereits aufgrund einer vorangegangenen Maßnahme, die
mit einem feststellungsbescheid erklärt werden könnte. es ist vielmehr ein ausdrücklicher
aberkennungsbescheid aufgrund von eignungsmängeln nach § 46 abs. 1, 5 fev zu erlas-
sen. Das gilt ebenso für den fall, dass die eU-/eWr-fahrerlaubnis aufgrund eines Wohn-
sitzverstoßes nicht anzuerkennen ist und die fahrerlaubnisbehörde nach nationalem recht
wegen eignungszweifeln die fahrerlaubnis entzieht43).

Die in § 28 abs. 4 Satz nr. 3 fev weiter geregelten varianten stehen nicht in einklang
mit der rechtsprechung des eugH und sind daher europarechtswidrig. im fall einer zuvor
erfolgten versagung der erteilung einer fahrerlaubnis bleibt dem betroffenen nach dieser
vorschrift als einziger Weg zu einer anerkennung der eU-/eWr-fahrerlaubnis im inland
der nachweis, dass die gründe für den entzug der fahrerlaubnis nicht mehr bestehen 
(§ 28 abs. 5 Satz 1 fev). Damit wird die erfüllung der nationalen eignungsvorschriften
des ausstellerstaates zur voraussetzung für die anerkennung einer von einem anderen 
eU-/eWr-Staat erteilten fahrerlaubnis gemacht, was europarechtlich unzulässig ist44).
Die norm ist daher nicht auf fälle anwendbar, in denen die erteilung einer fahrerlaubnis
versagt worden ist45). Das gilt aufgrund der gleichen lage auch für die ablehnung der
neuerteilung, ebenso für den entzug durch eine verwaltungsbehörde.

ausgehend von diesem gedanken ist eine nichtanerkennung im fall eines vorangegan-
genen verzichts mit europarecht ebenso nicht vereinbar, wenn ansonsten ein entzug er-
folgt wäre. Hier liegt bereits keine behördlich festgestellte nichteignung vor. ein verzicht
ist keine Maßnahme der einschränkung, aussetzung, entziehung oder aufhebung einer
früheren fahrerlaubnis46). auch hier gilt, dass sonst der Mitgliedstaat, auf dessen erlaub-
nis verzichtet wurde, auf diesem Weg seine führerscheinrechtlichen regelungen für die
anerkennung an sich europaweit gültiger fahrerlaubnisse zum Maßstab für die inlands-
gültigkeit machen könnte 47). auch die rücknahme eines antrags auf Wiedererteilung ist
wohl entsprechend zu sehen48). Zu diesen fallgestaltungen hat sich der eugH bislang noch
nicht ausdrücklich geäußert.
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4. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 4 FeV

Diese regelung wurde mit der (ersten) verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-
verordnung49) eingefügt. nach der begründung50) sollte der inhaber einer ausländischen
fahrerlaubnis davon im inland keinen gebrauch machen dürfen, wenn gegen ihn eine iso-
lierte Sperre nach § 69a abs. 1 Satz 3 des Strafgesetzbuches/Stgb verhängt ist. Dadurch
soll eine gleichbehandlung mit inhabern einer deutschen fahrerlaubnis erfolgen. auch
wenn der Wortlaut dem entgegenstehen mag, so wird in der rechtsprechung der deutschen
gerichte die regelung entsprechend der Judikatur des eugH51) so verstanden, dass die
fahrberechtigung einer während der isolierten Sperrfrist erteilten ausländischen fahr-
erlaubnis auch nach deren ablauf nicht zur fahrberechtigung führt52). auch wenn in dieser
Konstellation die fahrerlaubnis nicht eingeschränkt, ausgesetzt oder entzogen wurde,
wurde die nichteignung doch rechtskräftig festgestellt. Daher ist diese bestimmung als
europarechtskonform anzusehen53).

Diese regelung erfasst auch die Konstellation, dass nach erwerb der ausländischen fahr-
erlaubnis eine isolierte Sperre nach § 69a abs. 1 Satz 3 Stgb verhängt wird54).

5. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 FeV

Diese norm (nichtanerkennung bei fahrverbot oder beschlagnahme, Sicherstellung
und verwahrung des führerscheins) war bereits in der ursprünglichen fassung von § 28
fev55) (als § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 4 fev) vorhanden. Durch die rechtsprechung des
eugH56) ist geklärt, dass diese anordnung mit europarecht in einklang steht57).  

6. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 FeV

Diese variante58) setzt den in art. 7 abs. 5 der Zweiten führerschein-richtlinie wie 
art. 7 abs. 5 der Dritten führerschein-richtlinie festgelegten grundsatz um, dass jede
person nur inhaber eines führerscheins (gemeint: fahrerlaubnis) sein kann. ob allein der
besitz einer weiteren fahrerlaubnis bei gleichzeitigem besitz einer deutschen fahrerlaub-
nis zu deren nichtanerkennung führt, erscheint offen. Denn eine nach art. 8 abs. 4 der
Zweiten führerschein-richtlinie wie art. 11 abs. 4 der Dritten führerschein-richtlinie
zur nichtanerkennung berechtigende Maßnahme der einschränkung, der aussetzung oder
des entzugs ist gerade nicht erfolgt. auch wenn die begründung für diese norm auf die
entscheidungen des eugH vom 3. Juli 2008, c-225/07, rechtssache „Möginger“ und vom
20. november 2008, c-1/07, rechtssache „Weber“ verweist59), ist dort kein anhalt dafür
zu finden, dass allein der besitz einer weiteren eU-/eWr-fahrerlaubnis im verhältnis zu
einer zuvor erteilten deutschen fahrerlaubnis zur Ungültigkeit der später erteilten erlaub-
nis führt60). auch aus dem Urteil vom 19. februar 2009, c-321/07, „Schwarz“, die die um-
gekehrte Konstellation zum gegenstand hatte, lassen sich hierfür keine gesichtspunkte
ableiten: ein Mitgliedstaat hatte eine fahrerlaubnis erteilt und später dann noch der auf-
enthaltsstaat eine weitere, die dann entzogen wurde. Der eugH hat hierzu ausgeführt, dass
die frühere erlaubnis nicht zur fahrberechtigung führe, da eine eignungsprüfung nach
dem entzug durch den aufenthaltsstaat nicht erfolgt ist61). andererseits ist es nicht auszu-
schließen, dass das „einführerscheinprinzip“ vom eugH denselben Stellenwert wie das
„Wohnsitzprinzip“ zuerkannt erhält mit der folge, dass ein verstoß hiergegen die Ungül-
tigkeit einer später erteilten fahrerlaubnis begründen würde62). eine entscheidung des
eugH liegt hierzu aber gerade nicht vor63). es ist daher nicht nachvollziehbar, warum der
deutsche normgeber hier ein regelungsbedürfnis gesehen hat.
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7. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 7 FeV

Mit dieser norm64) wird die nichtanerkennung einer fahrerlaubnis von Drittstaaten ge-
regelt, die in eine fahrerlaubnis eines eU-/eWr-Staates umgetauscht wurde. Diese vari-
ante ist eine reaktion auf eine „nische“ zur verschaffung einer fahrberechtigung. art. 8
abs. 6 Satz 3 der Zweiten führerschein-richtlinie bzw. art. 11 abs. 6 Satz 3 der Dritten
führerschein-richtlinie hätten auch eine weitergehende nationale regelung über die
nichtanerkennung ermöglicht. 

in der ersten alternative folgt die nichtanerkennung für alle in eine eU-/eWr-fahr-
erlaubnisse umgetauschten erlaubnisse von Drittstaaten, die nicht in anlage 11 zur fahr-
erlaubnis-verordnung aufgeführt sind. in der begründung der norm wird nicht angege-
ben, warum gerade die fahrerlaubnisse von in anlage 11 zur fahrerlaubnis-verordnung
genannten Staaten, die in europäische fahrerlaubnisse umgetauscht wurden, von der
nichtanerkennung ausgenommen werden65). es mag damit eine entsprechung zu § 31
fev erfolgen, wonach eine deutsche fahrerlaubnis auf der grundlage einer in anlage 11
zur fahrerlaubnis-verordnung aufgeführten fahrerlaubnis unter geringerem prüfungsauf-
wand erteilt wird, da bei den dort genannten Staaten eine in etwa mit der deutschen aus-
bildung vergleichbare fahrausbildung angenommen wird66).

Der geltungsausschluss in der zweiten alternative für gefälschte führerscheine, die in
eine europäische fahrerlaubnis umgetauscht werden, gilt dagegen umfassend, d. h. ohne
ausnahme für die in anlage 11 genannten Staaten67). insoweit kann diese regelungsvari-
ante als reaktion auf eine entscheidung des bayerischen verwaltungsgerichtshofs68) ge-
sehen werden. Dort war ein total gefälschter philippinischer führerschein in eine ungari-
sche fahrerlaubnis umgetauscht worden. Unter Hinweis darauf, dass die bundesrepublik
Deutschland von der entsprechenden regelungsmöglichkeit keinen gebrauch gemacht
hatte, wurde im beschluss des bayerischen verwaltungsgerichtshofs noch von einer
grundsätzlichen anerkennungspflicht ausgegangen.

8. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 8 FeV

Diese regelung69) geht ebenfalls auf die berechtigung zur nichtanerkennung von in
eU-/eWr-fahrerlaubnisse umgetauschte fahrerlaubnisse von Drittstaaten zurück (art. 8
abs. 6 Satz 3 der Zweiten führerschein-richtlinie bzw. art. 11 abs. 6 Satz 3 der Dritten
führerschein-richtlinie). Diese variante setzt einen verstoß gegen das Wohnsitzprinzip
bei erteilung einer umgetauschten Drittstaaten-fahrerlaubnis oder eU-/eWr-fahrerlaub-
nis um70). Sie steht daher in einklang mit der rechtsprechung des eugH und ist europa-
rechtskonform.

9. § 28 Abs. 4 Satz 1 Nr. 9 FeV

Die mit der Zehnten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und an-
derer straßenverkehrsrechtlicher vorschriften vom 16. april 2014 (bgbl i S. 348) aufge-
nommene regelung (inkrafttreten: 01.05. 2014) soll die rechtsprechung des eugH zur
Ungültigkeit der fahrerlaubnis einer an sich beanstandungsfrei erteilten höherwertigen
Klasse, die auf einer nicht anzuerkennenden fahrerlaubnis einer niedrigeren Klasse auf-
baut, umsetzen71). im grundsatz hat der eugH zwar entschieden, dass sich ein verstoß
gegen das Wohnsitzprinzip72) oder bei erteilung einer fahrerlaubnis während laufender
Sperrfrist73) betreffend die niedrigere Klasse bei an sich beanstandungsfreier erteilung
einer höheren Klasse fortsetzt. allerdings ist der verweis auf § 28 abs. 4 Satz 1 
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nrn. 1 bis 8 fev europarechtlich nur haltbar, soweit die anwendung dieser vorschriften
mit europarecht in einklang steht. 

10. § 28 Abs. 4 Satz 3 FeV

auch die in § 28 abs. 4 Satz 3 fev festgelegte regelung74), dass die nichtanerkennung
nach § 28 abs. 4 Satz 1 nrn. 3 und 4 fev nur anzuwenden ist, solange die entsprechenden
Maßnahmen im fahreignungsregister eingetragen und nicht nach § 29 Stvg getilgt sind,
ist wohl mit europarecht wie mit deutschem verfassungsrecht nicht vereinbar. 

nur dann, wenn eine eU-/eWr-fahrerlaubnis während der Dauer einer Sperrfrist erteilt
worden ist, bleibt sie auch nach ablauf der Sperrfrist ungültig75). Wird eine eU-/eWr-
fahrerlaubnis jedoch nach ablauf einer Sperrfrist erteilt, ist sie von den anderen Mitglied-
staaten der eU vorbehaltlos und ohne jede formalität anzuerkennen76). eine nichtaner-
kennung einer solchen fahrerlaubnis über die verhängte Sperrfrist hinaus ohne nationale
Zuerkennungsentscheidung77) – was § 28 abs. 4 Satz 3 fev vorsieht – widerspricht der
vom eugH unterstrichenen unbedingten anerkennungspflicht78). Darüber hinaus dürfte
die anknüpfung an die eintragung im fahreignungsregister, der der gedanke der bewäh-
rung zugrunde liegt, unverhältnismäßig sein. Das verkennt die begründung für diese re-
gelung79), die allein auf das vom eugH statuierte verbot einer unbegrenzten verweigerung
der anerkennung abstellt. Zudem führt § 28 abs. 4 Satz 3 fev zu einer nicht gerechtfer-
tigten Ungleichbehandlung bei der neuerteilung einer deutschen fahrerlaubnis nach vor-
angegangenem entzug im verhältnis zur anerkennung einer eU-/eWr-fahrerlaubnis
nach vorangegangenem inländischen entzug. eine deutsche fahrerlaubnis ist nach ablauf
der Sperrfrist zu erteilen, wenn die voraussetzungen für deren erteilung vorliegen (§ 20
abs. 1 fev). eine von einem Mitgliedstaat der eU (unter einhaltung der vorgaben durch
die führerschein-richtlinien) erteilte fahrerlaubnis wird nach § 28 abs. 4 Satz 3 fev
ohne Zuerkennungsentscheidung nach § 28 abs. 5 Satz 1 fev erst nach ablauf der til-
gungsfrist anerkannt, die bis zu zehn Jahren betragen kann (§ 29 abs. 1 Satz 2 Stvg).
Stellt der betroffene einen solchen antrag, wird geprüft, ob die gründe für den entzug
nicht mehr bestehen. eine solche weitere prüfung widerspricht der pflicht zur unbedingten
gegenseitigen anerkennung der fahrerlaubnisse. Denn die gegenseitige anerkennungs-
pflicht von fahrerlaubnissen innerhalb der eU hat voraussetzungslos und ohne jede for-
malität zu erfolgen80). es liegt ja eine fahrerlaubnis – allerdings eines Mitgliedstaates der
eU – vor. Damit erfolgt eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung, die auch aufgrund
der unterschiedlichen länge von Sperrfrist und tilgungsfrist unverhältnismäßig ist.
Zudem steht bei der tilgungsfrist der gedanke der bewährung im Mittelpunkt. anders als
bei der Sperrfrist ist während des laufs der tilgungsfrist die fahreignung nicht ausge-
schlossen81). 

für die Sonderkonstellation, dass eine isolierte Sperrfrist nach der erteilung einer eU-/
eWr-fahrerlaubnis verhängt worden ist, mag das ausnahmsweise anders zu beurteilen
sein. Denn hier sind die Umstände, die fahreignungszweifel begründen, nach erteilung
der eU-/eWr-fahrerlaubnis verwirklicht worden82). 

IV. Regelung in § 29 FeV
in dieser norm ist die berechtigung geregelt, die fahrerlaubnisse vermitteln, die durch

andere Staaten erteilt worden sind, wenn die fahrerlaubnisinhaber keinen ordentlichen
Wohnsitz im Sinn von § 7 fev in Deutschland besitzen (§ 29 abs. 1 Satz 1 fev). Diese
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bestimmung gilt auch für inhaber von eU-/eWr-fahrerlaubnissen, da insoweit keine Dif-
ferenzierung zwischen inhabern dieser fahrerlaubnisse und fahrerlaubnissen, die von
Drittstaaten erteilt wurden, getroffen ist83). Da die pflicht zur anerkennung von fahr-
erlaubnissen anderer eU-Mitgliedstaaten unabhängig davon ist, ob deren inhaber im auf-
enthaltsstaat einen ordentlichen Wohnsitz begründet oder nicht, gelten die grundsätze für
die gegenseitige anerkennung und deren ausformung in der rechtsprechung des eugH
auch in diesen fällen ohne Wohnsitzbegründung im aufenthaltsstaat.

in § 29 abs. 3 Satz 1 nr. 1 fev ist – kongruent zu § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 1 fev – der
ausschluss der fahrberechtigung bei lernführerscheinen und anderen lediglich vorläufig
ausgestellten führerscheinen geregelt. 

§ 29 abs. 3 Satz 1 nr. 2a fev setzt für eU-/eWr-fahrerlaubnisse das Wohnsitzprinzip
um. Diese regelung entspricht § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 2 fev und ist europarechtlich un-
problematisch.

§ 29 abs. 3 Satz 1 nr. 3 fev entspricht wörtlich der in § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 3 fev ge-
troffenen regelung. Die europarechtlichen bedenken hinsichtlich dieser norm gelten für
§ 29 abs. 3 Satz 1 nr. 3 fev entsprechend.

§ 29 abs. 3 Satz 1 nr. 4 und nr. 5 fev haben ihre entsprechung in § 28 abs. 4 Satz 1 
nr. 4 und nr. 5 fev. Hinsichtlich dieser fallvarianten bestehen keine europarechtlichen
einwände.

§ 29 abs. 3 Satz 3 fev statuiert – wie § 28 abs. 4 Satz 3 fev –, dass der ausschluss der
fahrberechtigung von eU-/eWr-fahrerlaubnissen in den fällen des § 29 abs. 3 Satz 1
nrn. 3 und 4 fev so lange gilt, als die dort genannten Maßnahmen im fahreignungsregi-
ster eingetragen und nicht nach § 29 Stvg getilgt sind. Zwar kann in solchen fällen das
recht, von der fahrerlaubnis im inland gebrauch zu machen, auf antrag erteilt werden,
wenn die gründe für die entziehung nicht mehr bestehen. Damit ist inhaltlich eine mit 
§ 28 abs. 4 Satz 3, § 28 abs. 5 Satz 1 fev gleichlautende regelung getroffen, die – wie
oben dargestellt – ganz erheblichen europa- wie auch verfassungsrechtlichen bedenken
unterliegt.

V. Derzeit anhängiges Verfahren beim EuGH: C-260/13 „Aykul“84)
Zur Zeit ist beim eugH ein vorabentscheidungsverfahren anhängig, in dem es um die

frage geht, ob einer deutschen fahrerlaubnisbehörde die befugnis zukommt, einem nicht
im bundesgebiet wohnenden Unionsbürger die eU-/eWr-fahrerlaubnis zu entziehen,
womit der betroffene von dieser in Deutschland keinen gebrauch machen darf85). Das be-
trifft die fallgestaltung, dass eignungsbedenken nach den regeln des aufenthaltsstaates
aufgrund von Umständen nach erteilung der eU-/eWr-fahrerlaubnis verwirklicht wur-
den. Hätte der fahrerlaubnisinhaber einen Wohnsitz im aufenthaltsstaat, dürfte die füh-
rerscheinbehörde dieses Staates den eignungszweifeln nach nationalem recht nachgehen
und auch die gültigkeit der fahrerlaubnis in diesem land aberkennen. Denn die maßgeb-
lichen Umstände wurden nach erteilung der eU-/eWr-fahrerlaubnis verwirklicht. nach
der rechtsprechung des eugH steht in diesen fällen die erteilung einer fahrerlaubnis
durch einen anderen eU-Mitgliedstaat der geltendmachung von eignungszweifeln nach
nationalem recht nicht entgegen86). Das verwaltungsgericht augsburg87) hat hierzu ent-
schieden, dass unter berufung auf art. 8 abs. 2 der Zweiten führerschein-richtlinie nur
die behörden des Mitgliedstaates des ordentlichen Wohnsitzes zu einer einschränkung,
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aussetzung, entzug oder aufhebung einer eU-/eWr-fahrerlaubnis berechtigt sind. Die-
ses gericht hat damit die sachliche Zuständigkeit der behörden des aufenthaltsstaates, in
dem kein ordentlicher Wohnsitz besteht, für solche Maßnahmen verneint.

Das verwaltungsgericht Sigmaringen betont in seinem vorlagebeschluss an den
eugH88), dass ein effektiver Schutz vor der teilnahme fahrungeeigneter personen auch in
einem solchen fall durch die behörden des aufenthaltsstaates erreicht werden müsse.
auch nach mehr als 20 Jahren seit inkrafttreten der Zweiten führerschein-richtlinie sei
weder das europäische fahrerlaubnisrecht harmonisiert noch informationspflichten und
reaktionszeiten der Mitgliedstaaten geregelt. Wäre allein der ausstellerstaat zu entspre-
chenden Maßnahmen gegenüber einer eU-/eWr-fahrerlaubnis befugt, hätten diese punk-
te spätestens in der Dritten führerschein-richtlinie geregelt werden müssen, um eine ef-
fektive reaktion gegenüber ungeeigneten fahrerlaubnisinhabern sicherzustellen. beiden
fällen lagen eignungszweifel aufgrund von cannabiskonsum zugrunde.

Der generalanwalt hält das vorgehen der nationalen verkehrsbehörden des Staates, in
dem der betreffende keinen ordentlichen Wohnsitz unterhält, dort aber von der fahr-
erlaubnis gebrauch macht, in einem solchen fall von der regelung in art. 11 abs. 4
Unterabsatz 2 der Dritten führerschein-richtlinie für gedeckt. nur so könne die verkehrs-
sicherheit gefördert werden. Weiter seien art. 11 abs. 4 Unterabsätze 1 und 3 der Dritten
führerschein-richtlinie, in denen der ausstellerstaat tätig werde, vom anwendungsbe-
reich des art. 11 abs. 4 Unterabsatz 2 der Dritten führerschein-richtlinie zu trennen.
Diese norm bezwecke auch eine strengere regelung als die vorschrift des art. 8 abs. 2
der Zweiten führerschein-richtlinie89). 

Die entscheidung des eugH bleibt abzuwarten.
es ist zu bezweifeln, ob damit ein zahlenmäßig ins gewicht fallender neuer problem-

kreis des „führerscheintourismus“ zu besorgen ist90). Denn der „führerscheintourismus“
ist – wie oben dargestellt – dadurch gekennzeichnet, dass sich ein betroffener nach entzug
in einem land die fahrerlaubnis eines anderen eU-Mitgliedstaates verschafft und seinen
gewöhnlichen Wohnsitz in das vorherige aufenthaltsland zurückverlegt (oder den Wohn-
sitz dort behalten hatte – Wohnsitzverstoß). Die variante, dass eine person ihren Wohnsitz
in einen anderen eU-Mitgliedstaat verlegt, dort eine fahrerlaubnis erwirbt und unter bei-
behaltung dieses Wohnsitzes häufiger in dem früheren aufenthaltsstaat ein Kraftfahrzeug
führt, dürfte aufgrund der dauerhaften verlegung des lebensmittelpunkts wohl selten an-
zutreffen sein. eher ist der fall möglich, dass der Wohnsitz in einem eU-Mitgliedstaat be-
steht und häufiger ein Kraftfahrzeug in einem anderen eU-Staat geführt wird. Das dürfte
nur grenzregionen betreffen und auch von der anzahl überschaubar zu sein.

VI. Ergebnis
Die nationale regelung zur inlandungültigkeit von eU-/eWr-fahrerlaubnissen ist in 

§ 28 abs. 4 Satz 1 nr. 3 fev (entsprechend nr. 9 fev) sowie in § 29 abs. 3 Satz 1 nr. 3
fev europarechtswidrig, soweit die versagung durch eine verwaltungsbehörde als tatbe-
stand genannt ist. Hinsichtlich des entzugs und eines verzichts gilt das ebenfalls. 

§ 28 abs. 4 Satz 3 fev wie auch § 29 abs. 3 Satz 3 fev sind ebenfalls europarechts-
widrig und unterliegen auch erheblichen verfassungsrechtlichen Zweifeln.

bei § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 6 fev ist zweifelhaft, ob diese norm europarechtskonform
ist. 
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§ 28 abs. 4 Satz 1 nrn. 1, 2, 4, 5, 7, 8 und 9 (soweit nicht auf die europarechtswidrigen
bestimmungen bezug genommen ist) fev stehen ebenso wie § 29 abs. 3 Satz 1 nrn. 1, 2,
4 und 5 fev mit Unionsrecht in einklang.

Der verordnungsgeber sollte die europarechtswidrigen normen der unionsrechtlichen
lage anpassen, um für die rechtsanwender eine in einklang mit der europäischen rechts-
lage stehende nationale regelung bereitzuhalten. Da es sich nicht um ein förmliches ge-
setz handelt, ist eine Änderungsverordnung mit überschaubarem aufwand umsetzbar. So
lange sind die nicht in einklang mit dem grundgesetz stehenden regelungen der fahr-
erlaubnis-verordnung nicht anzuwenden91). Soweit regelungen der fahrerlaubnis-ver-
ordnung europarechtlichen richtlinien widersprechen, dürfen auch sie nicht angewendet
werden92).

f u ß n o t e n
1) in der europarechtlichen Diktion – sowohl hinsichtlich der rechtsgrundlagen wie der entscheidungen des eu-

ropäischen gerichtshofs – wird fast durchgängig der begriff des „führerscheins“ verwendet. Dabei ver-
schwimmt die Unterscheidung zwischen „fahrerlaubnis“ (der berechtigung zum führen von Kraftfahrzeu-
gen) und führerschein (die berechtigung verkörperndes Dokument) im deutschen recht. für eine klare
Darstellung werden die begriffe „fahrerlaubnis“ und „führerschein“ nach dem deutschen verständnis ver-
wendet.

2) richtlinie 91/439/eWg vom 29. 07.1991, abl. i. 237/1 vom 24. 08.1991.
3) richtlinie 2006/126/eg vom 20.12. 2006, abl. i. 403/18.
4) eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, nJW 2006, 2173 = Dar 2006, 375.
5) eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, nJW 2006, 2173 = Dar 2006, 375 für die

Zweite führerschein-richtlinie; eugH, U.v. 26. 04. 2012, c-419/10, rechtssache „Hofmann“, nJW 2012,
1935 = Dar 2012, 319 für die Dritte führerschein-richtlinie.

6) Umsetzung in deutsches recht in § 7 abs. 1 fev; vgl. bayvgH, b.v. 03. 05. 2012, 11 cS 11.2795, ZfS 2012,
416; Koehl in nK/gvr, 1. auflage 2014, § 7 fev rn. 1. Zum Sonderfall des Wohnsitzes von Schülern und
Studenten § 7 abs. 2 und 3 fev. Zur strittigen frage, ob 185 tage aufenthalt bei erteilung der fahrerlaubnis
erfüllt sein müssen: bayvgH, b.v. 22. 02. 2010 – 11 cS 09.1934 – müssen nicht erfüllt sein; a.a. ndsovg,
b.v. 12.11.2013 – 12 Me 188/13 – Dar 2014, 44; vgH bW, b.v. 07. 07. 2014 – 10 S 242/14 – ba 51 (2014),
287 – 185 tage aufenthalt müssen im Zeitpunkt der erteilung der fahrerlaubnis erfüllt sein.

7) eugH, U.v. 26. 06. 2008, c- 329/06, rechtssache „Wiedemann“, c – 343/06, rechtssache „funk“  nJW 2008,
2403; U.v. 26. 06. 2008, c-334/06, rechtssache „Zerche“, c-335/06, rechtssache Schubert, c-336/06,
rechtssache „Seuke“, Dar 2008, 459.

8) Maßnahmen im Sinn von art. 8 abs. 2 der Zweiten führerschein-richtlinie bzw. art. 11 abs. 2 der Dritten
führerschein-richtlinie.

9) eugH, U.v. 01.03. 2012, c-467/10, rechtssache „akyüz“, nJW 2012, 1341 = Dar 2012, 192.
10) bverwg, U.v.11.12. 2008, 3 c 26/07, bverwge 132, 315 = nJW 2009, 1689 = Dar 2009, 212; Dauer in

Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 26 m. w. n.
11) eugH, b.v. 22. november 2011, c-590/10, rechtssache „Köppl“, nJW 2012, 2018 = Dar 2012, 198.
12) bayvgH, b.v. 10.12. 2013, 11 cS 13.2166, nJW 2014, 1547.
13) Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 28.
14) bverwg, U.v. 25. 08. 2011, 3 c 9/11, blutalkohol 49 (2012), 53; b.v. 15. 08. 2013, 3 b 38/13, Dar 2013, 594.
15) ovg rhpf, U.v. 18. 06. 2010, 10 a 10411/10, blutalkohol 47 (2010), 366; Dauer in Hentschel/König/Dauer,

Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 29; Koehl, Dar 2013, 241/245.
16) bverwg, U.v. 25. 02. 2010, 3 c 15/09, bverwge 136, 149 = nJW 2010, 1828 = Dar 2010, 340.
17) bayvgH, b.v. 03. 05. 2012, 11 cS 11.2795, ZfS 2012, 416; Koehl, Dar 2012, 446/449; geiger, Dar 2014,

121/122.
18) bayvgH, U.v. 25. 09. 2012, 11 b 10.2427, nZv 2013, 259; Koehl, Dar 2013, 241/245; ders., Dar 2012,

446.
19) bverwg, U.v. 25. 08. 2011, 3 c 25/10, bverwge 140, 256 = nJW 2012, 96 = Dar 2012, 96.
20) „Zugriffsrecht“: bverwg, U.v. 11.12. 2008, 3 c 26/07, bverwge 132, 315 = nJW 2009, 1689 = Dar 2009,

212.
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21) eugH, b.v. 03. 07. 2008, c-225/07, rechtssache „Möginger“ , nJW 2009, 207 = Dar 2008, 582.
22) eugH, U.v. 20.11.2008, c-1/07, rechtssache „Weber“, nJW 2008, 3767 = Dar 2009, 26.
23) eugH, U.v. 13.10. 2011, c-224/10, rechtssache „apelt“, nJW 2012, 369 = Dar 2011, 629.
24) eugH, U.v. 13. oktober 2011, c-224/10, rechtssache „apelt“, nJW 2012, 369 = Dar 2011, 629.
25) So ausdrücklich: eugH, U.v. 01. 03. 2012, c- 467/10, rechtssache „akyüz“, nJW 2012, 1341, rn. 57 ff.

eugH, U.v. 13. oktober 2011, c-224/10, rechtssache „apelt“, nJW 2012, 369 = Dar 2011, 629.
26) So ausdrücklich: eugH, U.v. 01. 03. 2012, c- 467/10, rechtssache „akyüz“, nJW 2012, 1341 = Dar 2012,

192, rn. 57 ff.
27) Dauer, nJW 2012, 1345/1346; Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, 

§ 28 fev rn. 42; Koehl in nK/gvr, 1. auflage 2014, § 28 fev rn. 35.
28) unter beachtung des Wohnsitzprinzips.
29) grundlegend: eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, Dar 2006, 375; deutlich in

eugH, U.v. 01. 03. 2012, c- 467/10, rechtssache „akyüz“, nJW 2012, 1341 = Dar 2012, 192, rn. 42.
30) Hierzu ebenfalls grundlegend: eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, nJW 2006, 2173

= Dar 2006, 375.
31) bverwg, U.v. 28. 06. 2012, 3 c 30/11, nJW 2012, 3669 = Dar 2012, 595: Widerlegung der geltend gemach-

ten Überwindung einer früheren alkoholabhängigkeit vor erteilung einer eU-fahrerlaubnis durch alkoholi-
sierung nach erteilung einer eU-fahrerlaubnis.

32) belgien, bulgarien, Dänemark, Deutschland, estland, finnland, frankreich, griechenland, großbritannien,
irland, italien, Kroatien, lettland, litauen, luxemburg, Malta, niederlande, österreich, polen, portugal, 
rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, tschechien, Ungarn, Zypern.

33) island, liechtenstein, norwegen.
34) § 2 abs. 11 Stvg beinhaltet lediglich eine verweisung auf die regelungen der fahrerlaubnis-verordnung.
35) art. 1 nr. 4 lit. a) aa) der Dritten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung vom 7. Januar

2009, bgbl i S. 29, inkrafttreten 19. Januar 2009. vorherige fassung seit inkrafttreten der fahrerlaubnis-ver-
ordnung: „2. die zum Zeitpunkt der erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im inland hatten, es sei denn, dass
sie als Student oder Schüler im Sinn von § 7 abs. 2 die fahrerlaubnis wahrend eines mindestens sechsmona-
tigen aufenthalts erworben haben,“.

36) begründung zur Dritten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung, br-Drs. 851/08, S. 5 f.,
11.

37) eugH, U.v. 19. 05. 2011, c-184/10, rechtssache „grasser“, nJW 2011, 3635 = Dar 2011, 385.
38) Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 31; Koehl in

nK/gvr, 1. auflage 2014, § 28 fev rn. 19.
39) verordnung über die Zulassung von personen zum Straßenverkehr und zur Änderung straßenverkehrsrecht-

licher vorschriften vom 18. 08.1998, bgbl i S. 2214; inhaltlich gleich: neubekanntmachung der fahrerlaub-
nis-verordnung vom 13.12. 2010, bgbl i. 1980.

40) Zur ursprünglichen, sehr knappen begründung br-Drs. 443/98, S. 284 f.
41) So ausdrücklich begründung zur Zweiten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung, br-Drs.

851/08, S. 7 f.
42) nJW 2012, 1935 = Dar 2012, 319.
43) bverwg, U.v. 11.12. 2008, 3 c 26/07, bverwge 132, 315 =  nJW 2009, 1689 = Dar 2009, 212 („Zugriffs-

recht“).
44) So ausdrücklich: eugH, U.v. 01.03. 2012, c-467/10, rechtssache „akyüz“, “, nJW 2012, 1341 = Dar 2012,

192.
45) vgl. Dauer, nJW 2012, 1343/1344.
46) So auch Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 43; Dauer,

nJW 2010, 2758/2760; a.a. vgH bW, b.v. 02. 02. 2009, 10 S 3323/08, nZv 2009, 359; bayvgH, b.v.
12.12. 2008, 11 cS 08.1396, juris; olg Hamburg, b.v. 29. 09. 2011, 3 – 44/11 (rev), 3 – 44/11 (rev) – 1 Ss
105/11, Dar 2011, 64; wohl bverwg, U.v. 11.12. 2008, 3 c 38/07, ZfS 2009, 233.

47) vgl. hierzu eugH, U.v. 01.03. 2012, c-467/10, rechtssache „akyüz“, Dar 2012, 192. 
48) Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 42.
49) art. 1 nr. 15 lit. b) aa) der verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und anderer straßenver-

kehrsrechtlicher vorschriften vom 7. august 2002, bgbl i S. 3267, inkrafttreten 1. September 2002.
50) br-Drs. 497/02 S. 67 f.
51) eugH,: b.v. 03. 07. 2008, c-225/07, rechtssache „Möginger“, nJW 2009, 207 = Dar 2008, 582.
52) bverwg, U.v. 25. 08. 2011, 3 c 28/10, Dar 2012, 102; Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-

recht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 44.
53) bverwg, U.v. 25. 08. 2011, 3 c 28/10, Dar 2012, 102; vgH bW, b.v. 18.11.2010, 10 S 1837/10, ba 48

(2011), 118 m. w. n. als „entzugsähnliche Maßnahme“; Koehl in nK/gvr, 1. auflage 2014, § 28 fev rn. 37;
mit Zweifeln: Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 45
m. w. n
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54) bverwg, U.v. 13. 02. 2014, 3 c 1/13, bverwge 149, 74 = nJW 2014, 2214 = ZfS 2014, 296; Koehl in
nK/gvr, 1. auflage 2014, § 28 fev rn. 37.

55) verordnung über die Zulassung von personen zum Straßenverkehr und zur Änderung straßenverkehrsrecht-
licher vorschriften vom 18. 08.1998, bgbl i S. 2214. Wurde zu § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 5 fev mit art. 1 nr. 15
lit . b) bb) der verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und anderer straßenverkehrsrecht-
licher vorschriften vom 7. august 2002, bgbl i S. 3267, inkrafttreten 1. September 2002.

56) eugH, b.v. 28. 09. 2006, c-340/05, rechtssache „Kremer, nJW 2007, 1863 = Dar 2007, 77; b.v.
03. 07. 2008, c-225/07, rechtssache „Möginger“, nJW 2009, 207 = Dar 2008, 582; U.v. 20.11.2008, 
c-1/07, rechtssache „Weber“, nJW 2008, 3767 = Dar 2009, 26.

57) Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 46.
58) art. 1 nr. 7 lit. a) cc) der fünften verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und anderer stra-

ßenverkehrsrechtlicher vorschriften vom 17. Dezember 2010, bgbl i S. 2279, inkrafttreten 1. Januar 2011.
59) br-Drs. 580/10, S. 26
60) Die in bezug genommenen entscheidungen des eugH hatten jeweils Sachverhalte zum gegenstand, in denen

zuvor eine Sperrfrist oder ein fahrverbot verhängt worden war.
61) eugH, U.v. 20.11.2008, c-321/07, „Schwarz“, juris rn. 95 ff, Dar 2009, 191.
62) vgl. zum verstoß gegen das Wohnsitzprinzip: eugH, U.v. 19. 05. 2011, c-184/10, rechtssache „grasser“,

nJW 2011, 3635 = Dar 2011, 385.
63) ebenso: Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 47.
64) art. 1 nr. 8 lit. c der Siebten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und anderer straßen-

verkehrsrechtlicher vorschriften vom 26. Juni 2012, bgbl i S. 1394, inkrafttreten 30. Juni 2012.
65) br-Drs. 245/12, S. 28; vgl. auch Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015,

§ 28 fev rn. 48.
66) So die begründung zu § 31 fev, br-Drs. 497/02, S. 70.
67) Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 49.
68) bayvgH, b.v. 03. 05. 2011, 11 c 10.2938, Dar 2011, 425 mit kritischer anmerkung geiger für den prü-

fungsfreien Umtausch eines totalgefälschten philippinischen führerscheins in eine ungarische fahrerlaubnis.
69) art. 1 nr. 8 lit. c der Siebten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung und anderer straßen-

verkehrsrechtlicher vorschriften vom 26. Juni 2012, bgbl i S. 1394, inkrafttreten 30. Juni 2012.
70) vgl. auch Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 50.
71) br-Drs. 78/14, S. 58; siehe auch Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015,

§ 28 fev rn. 51.
72) eugH, b.v. 22.11.2011, c-590/10, rechtssache „Köppl“, nJW 2012, 2018 = Dar 2012, 198.
73) eugH, U.v. 13.10. 2011, c-224/10, rechtssache „apelt“, nJW 2012, 369 = Dar 2011, 629.
74) art. 1 nr. 4 lit. a) bb) der Dritten verordnung zur Änderung der fahrerlaubnis-verordnung vom 7. Januar

2009, bgbl i S. 29, inkrafttreten 19. Januar 2009.
75) eugH, b.v. 03. 07. 2008, c-225/07, rechtssache „Möginger“, nJW 2009, 207 = Dar 2008, 582.
76) vgl. bereits: eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, nJW 2006, 2173 = Dar 2006,

375.
77) Zuerkennungsentscheidung nach § 28 abs. 5 Satz 1 fev, vgl. Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenver-

kehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 61.
78) bverfg, b.v. 22. 09. 2011, 2 bvr 947/11, bverfgK 19, 74 = Dar 2012, 14; ovg rhpf, b.v. 17. 02. 2010, 10

b 11351/09, nJW 2010, 2825 = Dar 2010, 406; Dauer in Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 
43. auflage 2015, § 28 fev rn. 53; a.a. bayvgH, b.v. 21.12. 2009, 11 cS 09.1791, Dar 2010, 103; vgl.
Koehl in nK/gvr, 1. auflage 2014, § 28 fev rn. 43; olg HH, b.v. 29. 09.2011, 3 - 44/11 (rev), 3 - 44/11
(rev) - 1 Ss 105/11, Dar 2011, 647.

79) br-Drs. 851/08, S. 12.
80) So schon: eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, nJW 2006, 2173 = Dar 2006, 375.
81) bverfg, b.v. 22. 09. 2011, 2 bvr 947/11, bverfgK 19, 74 = Dar 2012, 14; Dauer in Hentschel/König/Dauer,

Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 28 fev rn. 53 f.
82) So: bverwg, U.v. 13. 02. 2014, 3 c 1/13, bverwge 149, 74 = nJW 2014, 2214 = ZfS 2014, 296.
83) Dauer in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 29 fev rn. 8.
84) verfahren c-260/13, rechtssache „aykul“, mündliche verhandlung hat am 19. 6. 2014 stattgefunden.
85) vg Sigmaringen, b.v. 30. 04. 2013, 4 K 133/13, Dar 2013, 410 – vorlagebeschluss; vgl. auch geiger, Dar

2014, 121/122.
86) eugH, b.v. 06. 04. 2006, c-227/05, rechtssache „Halbritter“, nJW 2006, 2173 = Dar 2006, 375; U. v.

01. 03. 2012, c- 467/10, rechtssache „akyüz“, nJW 2012, 1341 = Dar 2012, 192, rn. 42.
87) vg augsburg, b.v. 18. 07. 2012, au 7 S 12.801, juris, auszugsweise abgedruckt bei vg Sigmaringen, b. v.

30. 4. 2013, 4 K 133/13, Dar 2013, 410.
88) vg Sigmaringen, b.v. 30. 04. 2013, 4 K 133/13, Dar 2013, 410.
89) Schlussanträge des generalanwalts Yves bot vom 04. 09. 2014, rn. 82 ff., abrufbar im internet über

www.curia.euopa.eu.
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90) So als fazit auch: Koehl, nZv 2015, 7/12.
91) Jarass in Jarass/pieroth, gg, 13. auflage 2014, art. 20 rn. 41a; Schmidt in eyermann, vwgo, 14. auflage

2014, § 47 rn. 7.
91) eugH, U.v. 12.01.2010 – c-341/08 – nJW 2010, 587; bverwg, U. v. 25. 03. 2010 – 2 c 72/08 – bverwge

136, 165.

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
Dietmar Zwerger
vorsitzender richter am verwaltungsgericht München
bayerstraße 30
80335 München
email: Dietmar.Zwerger@vg-m.bayern.de
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norbert nitScHe

Führerscheintourismus unter strafrechtlichen Gesichtspunkten*)

führerscheintourismus, richtiger: fahrerlaubnistourismus, ist nur zu einem relativ ge-
ringen teil von strafrechtlicher relevanz. Selbst in den fällen, in denen der ausländische
eU-führerschein „zu Unrecht“ ausgestellt wurde, darf seine anerkennung in Deutschland
oder einem anderen aufnahmestaat nur unter engen, genau definierten voraussetzungen
unterbleiben.

Die erfahrungen in der praxis zeigen, dass, beginnend bei der polizei, über die amts-
und Staatsanwaltschaften, bis zu den gerichten eine stärkere Sensibilisierung für die vo-
raussetzungen erforderlich ist, unter denen der kontrollierte fahrzeugführer eines fahrens
ohne fahrerlaubnis verdächtig ist, in welchem grade er das ist und welche prozessualen,
insbesondere auch restriktiven, Maßnahmen zulässig und verhältnismäßig sind. Soweit die
geographische verteilung der obergerichtlichen entscheidungen und der anrufungen des
eugH zu fragen des führerscheintourismus einen rückschluss zulässt, dürfte der
Schwerpunkt restriktiverer verfolgung vom ersten Zugriff an im Süden Deutschlands lie-
gen, während im norden restriktionen erst zum abschluss eines verfahrens zu erwarten
sind. auch mit der anerkennung anderer europäischer fahrerlaubnisse scheinen sich – legt
man diese Daten zugrunde – die behörden im Süden Deutschlands schwerer zu tun als im
norden. Statistisch ist dieser eindruck mangels erhobener Daten jedoch nicht untersetzt. 

es muss aber eine bundesweite einheitlichkeit nicht erst der rechtsprechung gewährlei-
stet sein. bereits bei der aufnahme von ermittlungen und der einleitung eines verfahrens
müssen sich nach meinen – statistisch nicht untersetzten – Kenntnissen die Strafverfol-
gungsbehörden die vorschriften der §§ 152 abs. 2 und 160 abs. 2 Stpo immer wieder vor
augen halten. Der verdacht einer fahrt ohne fahrerlaubnis ist nicht dadurch begründet,
dass der Kontrollierte, der spätere beschuldigte also, einen ausländischen eU-führer-
schein vorlegt und die bedenken der verfolgungsbehörden in bezug auf die gültigkeit die-
ses führerscheins nicht zu entkräften vermag. vielmehr ist ein ausländischer eU-führer-
schein im Strafprozess so lange als gültig anzusehen, bis die Unwirksamkeit der erteilung
der fahrerlaubnis durch den anderen europäischen ausstellerstaat nachgewiesen bezie-
hungsweise die anerkennungspflicht dieses führerscheins sicher ausgeschlossen ist. erst
dann ist der objektive tatbestand des § 21 abs. 1 nr. 1 Stvg so weit erfüllt, dass von
einem hinreichenden verdacht auszugehen ist.

auf die fälle der totalfälschungen möchte ich hier nicht eingehen, da sie allenfalls
mittelbar mit den vorliegend thematisierten formen des führerscheintourismus in verbin-
dung stehen und ihre Ungültigkeit, soweit die fälschung erkannt wird, unstreitig ist.

vor diesem Hintergrund erlangt die Klärung der verwaltungsrechtlichen vorfrage der
gültigkeit der ausländischen fahrerlaubnis besondere bedeutung. für das Strafverfahren
wäre demnach in allen streitigen fahrerlaubnisfragen, die (verwaltungs-)gerichtshängig
sind oder sein sollten, die führung von sogenannten vorermittlungen in einem ar-vor-
gang oder aber die vorläufige einstellung des verfahrens gemäß § 154d Stpo bis zur Klä-
rung dieser frage durchaus empfehlenswert.

*) referat für den arbeitskreis i auf dem verkehrsgerichtstag 2015.
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Die in den vergangenen zirka 15 bis 20 Jahren aus regelungslücken der richtlinie
91/439 entstandenen Streitfragen waren intensiver gegenstand der rechtsprechung des
eugH und haben im Wesentlichen ihren einzug in die Dritte führerscheinrichtlinie, die
richtlinie 2006/126, gefunden. ihnen ist zunächst der grundsatz der gegenseitigen aner-
kennung der fahrerlaubnisse immanent. als einzige vorstellbare ausnahmen von diesem
grundsatz hat der eugH in seiner rechtsprechung im Wesentlichen drei Konstellationen
benannt, die die pflicht zur wechselseitigen anerkennung der fahrerlaubnis aufheben.

Dies stellt zum einen den fall dar, dass eine ausländische fahrerlaubnis vor einer deut-
schen erteilt wurde und die gültigkeitsdauer der deutschen fahrerlaubnis aufgrund delik-
tischen verhaltens überdauert, wobei die alte, ausländische fahrerlaubnis aufgrund
zwischenzeitlichen eU-beitritts des ausstellerstaates nunmehr anzuerkennen wäre
(Schwarz, eugH c-321/07).

eine weitere fallgestaltung, die den aufnahmestaat von einer anerkennungspflicht ent-
bindet ist die, dass ein „vorsorglicher“ neuerwerb einer ausländischen eU-fahrerlaubnis
erfolgt (Weber, eugH c-1/07), also der neue führerschein in der Zeit zwischen einer die
entziehung der fahrerlaubnis begründenden deliktischen Handlung und der vollstreckung
der rechtsfolge erlangt wird.

Die wohl häufigste Konstellation betrifft die fälle, in denen eine neue fahrerlaubnis
nach entziehung der bisherigen in einem anderen Mitgliedsstaat erworben wird. Hier hat
der eugH schnell klargestellt, dass innerhalb eines fahrverbotes oder einer Sperrfirst er-
worbene führerscheine keiner anerkennungspflicht des jeweiligen aufnahmestaates
unterliegen. all diese fälle sind letztlich unproblematisch. 

Schwieriger gestalten sich die fälle, in denen die neue fahrerlaubnis nach ablauf der
Sperre erworben wurde und Zweifel an einer anerkennungspflicht aus Zweifeln an der ein-
haltung des Wohnsitzprinzips resultieren. Diese Zweifel führen jedoch nicht automatisch zu
einer Unwirksamkeit der fahrerlaubnis im aufnahmestaat. Der grundsatz des art. 2 abs. 1
der richtlinie 2006/126, nach dem „die von den Mitgliedsstaaten ausgestellten führer-
scheine gegenseitig anerkannt (werden)“, hat weiterhin grundsätzlich vorrang vor den re-
gelungen des § 28 abs. 4 nr. 3, 4, abs. 5 fev, wie auch durch das ovg Münster in seiner
jüngsten entscheidung vom 09.12. 2014 (16 a 265/11) nochmals bestätigt wurde. 

Sofern sich aus vorliegenden erkenntnissen Zweifel an der einhaltung der vorgaben der
richtlinie ergeben, hat grundsätzlich der ausstellerstaat das alleinige recht, über den fort-
bestand der erteilten fahrerlaubnis und somit die gültigkeit des führerscheins zu ent-
scheiden. nur, wie der eugH in seinen entscheidungen, beginnend 2003 mit „Kapper“
(eugH c-476/01) darlegt und wie in der Konsequenz der europäischen vorgaben in § 28
abs. 4 nr. 2 fev aufgenommen, wenn unbestreitbare Erkenntnisse des Ausstellerstaa-

tes vorliegen, nach denen die fahrerlaubnis unter verletzung der richtlinie erteilt wurde,
erlischt diese anerkennungspflicht. ausschließlich in diesen fällen kann der erwerber
einer solchen fahrerlaubnis zu recht mit dem vorwurf des fahrens ohne fahrerlaubnis
konfrontiert werden.

Was aber sind erkenntnisse des ausstellerstaates? Wann sind sie unbestreitbar?
negativinformationen wie zum beispiel die fehlende Meldung an der behaupteten aus-

ländischen anschrift allein, die, von der Kommune des behaupteten Wohnsitzes stam-
mend, gewiss als aus dem ausstellerstaat stammende erkenntnis anzusehen ist, können
diesen anforderungen nicht in jedem fall gerecht werden. in mehreren Staaten der eU, so
zum beispiel in großbritannien oder irland, besteht überhaupt keine Meldepflicht. er-
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kenntnisse des ausstellerstaates wären zum beispiel in solchen fällen nicht unbestreitbar.
Diesen anforderungen können bereits dem Wortlaut nach solche erkenntnisse ebenfalls

nicht genügen, die allein aus dem aufnahmestaat stammen. Hierzu zählt auch die feststel-
lung einer dauerhaften Meldeanschrift im aufnahmestaat. Jedem von ihnen ist bewusst,
dass eine solche Meldeanschrift bereits innerhalb Deutschlands keine sichere aussage
über den tatsächlichen aufenthalt einer person trifft. Zahlreiche Menschen verfügen aus
verschiedensten gründen über Zweitwohnsitze, die aus zahlreichen erwägungen zwar of-
fiziell den Status eines nebenwohnsitzes haben, gleichwohl jedoch das Zentrum des fami-
liären und/oder beruflichen lebens bilden können. eine ununterbrochene Meldeanschrift
im inland stellt daher nicht nur keine erkenntnis des ausstellerstaates dar, aus ihr ist  dar-
über hinaus keinesfalls sicher auf das fehlen eines regelmäßig genutzten weiteren Wohn-
sitzes, möglicherweise im ausstellerstaat, zu schließen.

Zweifellos unbestreitbare erkenntnisse, wie zum beispiel das ergebnis polizeilicher er-
mittlungen, nach denen sich der fahrerlaubnisinhaber ununterbrochen tatsächlich im auf-
nahmestaat aufgehalten und an einem aufenthalt im ausstellerstaat auf diese Weise ge-
hindert war, erfüllen die voraussetzungen der „erkenntnisse des ausstellerstaates“ nicht,
wenn sie allein im aufnahmestaat gewonnen wurden. Sie sind allenfalls dazu geeignet,
den ausstellerstaat auf dem verwaltungs- bzw. rechtshilfeweg zur prüfung seiner ent-
scheidung, eine fahrerlaubnis zu erteilen, zu veranlassen. 

Der entscheidung des olg Stuttgart vom 28. 03. 2014 (2 Ss 779/13) ist zu entnehmen,
dass jedenfalls Untersuchungshandlungen der behörden des ausstellerstaates und proto-
kolle gerichtlicher verhandlungen unter Umständen als erkenntnisse des ausstellerstaates
angesehen werden können. Das gericht hat hierbei deutlich gemacht, dass Äußerungen
von Zeugen in einem gerichtsverfahren nicht per se als private erkenntnisse zu werten
sind, nur weil es sich um Äußerungen einer privatperson handelt. vielmehr ist darauf ab-
zustellen, dass diese person sich als Zeuge in einem gerichtlichen verfahren geäußert hat
und diese Äußerungen gerichtlich protokolliert wurden. Zumindest sollte einer solchen
Zeugenaussage aus einer richterlichen vernehmung nicht weniger gewicht zukommen, als
den nachbarschaftlichen Äußerungen gegenüber den ermittelnden polizei- oder verwal-
tungsbehörden vor ort. ob diese erkenntnisse hingegen unbestreitbar sind, wird, be-
sonders bei erkennbaren Widersprüchen, durch die entscheidungsgremien auch des auf-
nahmestaates zu würdigen sein (ebenda).

Sicher als unbestreitbare erkenntnis des ausstellerstaates sind die – heute eher selten ge-
wordenen und darüber hinaus explizit in § 28 abs. 4 nr. 2 fev aufgenommenen – fälle
anzusehen, in denen sich bereits der eintrag eines Wohnsitzes in Deutschland auf dem aus-
ländischen führerschein findet. gleiches kann zum beispiel auch für unvollständige oder
durch bloße füllzahlen ergänzte Daten auf führerscheinen gelten, die der zweifelsfreien
identifikation des inhabers im ausstellerstaat dienen. 

in den fällen, in denen das Wohnsitzprinzip durch falsche angaben gegenüber dem aus-
stellerstaat umgangen wird, entstehen auch verdachtsmomente für eine Strafbarkeit
gemäß § 271 Stgb, die mittelbare falschbeurkundung. 

grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die ausstellende behörde die ihr durch den
antragsteller zur verfügung gestellten angaben korrekt bearbeitet und den führerschein
„nach bestem Wissen und gewissen“, also unter einhaltung der im ausstellerstaat gelten-
den rechtlichen bestimmungen erteilt hat. Sofern die angaben des antragstellers falsch
sind, hätte dieser sich einer mittelbaren falschbeurkundung verdächtig gemacht, da es sich
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auch bei einem ausländischen führerschein um eine öffentliche Urkunde handelt. § 271
Stgb unterscheidet nicht nach territorialer oder staatlicher Herkunft. auch zum nachweis
dieser tat wären jedoch unbestreitbare erkenntnisse des ausstellerstaates erforderlich;
zum beispiel zum beleg dafür, dass der verdächtige tatsächlich niemals seinen lebens-
mittelpunkt über den erforderlichen Zeitraum im ausstellerstaat oder die fahrschule, die
ihm eine bestandene fahrerlaubnisprüfung quittiert, nie tatsächlich absolviert hatte.

ermittlungen zu dieser problematik werden unbedingt auch davon abhängen, ob in dem
ausstellerstaat die mittelbare falschbeurkundung unter Strafe gestellt ist. gemäß § 7 
abs. 2 Stgb wären alle anderen fälle auch in Deutschland nicht strafbar. entsprechend
werden zunächst vorermittlungen über die Strafbarkeit eines dem gedanken des § 271
Stgb entsprechenden verhaltens im ausstellerstaat vonnöten sein. ferner wird bei dieser,
der nutzung der „falschen“ fahrerlaubnis vorgelagerten Handlung regelmäßig die even-
tuell bereits eingetretene verfolgungsverjährung zu prüfen sein.

Darüber hinaus führt die erlangung der fahrerlaubnis durch eine mittelbare falschbeur-
kundung nicht per se zu einer Unwirksamkeit der erteilung. Sie basiert auf einem begün-
stigenden verwaltungsakt des ausstellerstaates und muss aufgrund der gewonnenen neuen
erkenntnisse zurückgenommen werden, um ihre Wirkung zu verlieren – und zwar durch
den ausstellerstaat.

vor ort lassen sich diese fragen wohl nur sehr selten klären. es bedarf daher einer Sen-
sibilisierung der polizeibeamten, die mit den Kontrollen befasst sind, einerseits alle erheb-
baren Daten so gründlich und widerspruchsfrei wie möglich aufzunehmen. Zum anderen
sollten, von offenkundigen fälschungen abgesehen, restriktive Maßnahmen ohne voll-
streckbaren titel zur vermeidung von entschädigungsansprüchen unterbleiben.

fraglich ist, ob der inhaber einer als unwirksam anzusehenden fahrerlaubnis einem irr-
tum hinsichtlich der gültigkeit unterliegen konnte, ob dieser irrtum als tatbestandsirrtum
oder als verbotsirrtum anzusehen ist und ob er gegebenenfalls vermeidbar war. 

angesichts der bereits seit geraumer Zeit geführten öffentlichen Diskussion über den füh-
rerscheintourismus ist es zweifelhaft, dass ein führerscheinbesitzer, der wissentlich unter
verwendung unrichtiger angaben gegenüber den behörden des ausstellerstaates die ertei-
lung einer neuen fahrerlaubnis erwirkt hat, guten glaubens bezüglich der gültigkeit seines
ausländischen eU-führerscheins sein kann. Die tatsache, dass er ihn nicht auf eine redliche
Weise erworben hat, ist ihm genauso bewusst wie die rechtswidrigkeit seines Handelns.

ein tatbestandsirrtum dahingehend, dass der führerscheinbesitzer aufgrund einer or-
dentlich abgelegten fahrerlaubnisprüfung, möglicherweise gar einer unserer MpU ent-
sprechenden Untersuchung vor dem erwerb der fahrerlaubnis von einer trotzdem beste-
henden gültigkeit ausgeht, kann meines erachtens ebenfalls verneint werden. Die
herrschende Meinung der rechtsprechung geht in solchen fällen – zu recht – von einem
dolus eventualis aus (lackner/Kühl Stgb § 15 rn 24; roxin JuS 1964, 53, 61). Der an-
tragsteller nimmt aufgrund seines vorgehens die Unwirksamkeit seiner neuen fahrerlaub-
nis zumindest billigend in Kauf, sodass ein tatbestandsirrtum auch in diesen fällen aus-
scheidet. Doch auch ein verbotsirrtum wird in diesen fällen auszuschließen sein, da selbst
bei bejahen eines tatbestandsirrtums der antragsteller sehr wohl über die notwendigkei-
ten und die bestehenden gesetzlichen regelungen nachgedacht hat, also zumindest be-
wusst fahrlässig handelt.

Die richtlinie 2006/126/eg ist jedermann zugänglich, die voraussetzungen zum or-
dentlichen Wohnsitz, der gemäß art. 7 abs. 1 buchst. e voraussetzung zum erwerb der
fahrerlaubnis ist, in artikel 12 der richtlinie unmissverständlich definiert.
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anders muss sich dies aber schon bei fällen verhalten, in denen der neuerwerber seinen
lebensmittelpunkt tatsächlich verlegt, gleich aus welchem grund. 

Muss ein antragsteller annehmen, schlechter gestellt zu sein, als eine person, die ihren
Wohnsitz nicht wechselt, wenn er aufgrund eines Umzuges in einen anderen eU-Mitglied-
staat, nicht mehr sicher feststellen kann, in welchem land er die voraussetzungen erfüllt,
die art. 12 der Dritten führerscheinrichtlinie von ihm fordert? Die mittlerweile europa-
weite freizügigkeit der arbeitnehmer führt zu einer relevanten Zahl von fällen, in denen
antragsteller auf den neuerwerb einer fahrerlaubnis vor genau diesem problem stehen.
noch unsicherer ist die frage des lebensmittelpunktes bei Menschen zu beantworten, die
der arbeit „nachziehen“, zum beispiel bei erntehelfern oder arbeitnehmern im gastrono-
miegewerbe. eine diskriminierungsfreie rechtssichere Situation bietet die Dritte führer-
scheinrichtlinie für diesen Kreis der antragsteller gegenwärtig nicht.

ein weiteres problem, das den Kern des führerschein“tourismus“ nicht berührt, aber
dennoch von nicht unerheblicher bedeutung für unsere arbeit ist, ist die frage, wie mit
den inhabern ausländischer eU-fahrerlaubnisse zu verfahren ist, die ihren ordentlichen
Wohnsitz nicht in Deutschland haben, nie hatten, denen aber in Deutschland die fahr-
erlaubnis entzogen wurde. vor dem gleichen problem stehen im Übrigen auch inhaber
einer außereuropäischen fahrerlaubnis.

§ 69b abs. 1 Stgb sieht vor, dass die fahrerlaubnis für das gebiet der bundesrepublik
Deutschland zu entziehen und eine Sperrfrist für die neuerteilung auszusprechen ist. Die-
ser ausspruch hat dann die Wirkung der aberkennung des rechts, von dieser ausländi-
schen fahrerlaubnis in Deutschland gebrauch zu machen. 

Hierdurch entsteht eine Situation, die rechtlich nicht klar geregelt ist. Dies hat zur folge,
dass entweder der fahrerlaubnisinhaber nach ablauf der Sperrfrist behandelt werden müs-
ste, als wäre ihm lediglich ein fahrverbot auferlegt worden, was ihn gegenüber dem in-
länder besser stellte. Diese rechtslage bestand bis zur Änderung des § 69b Stgb im Jahr
1998. Durch die Änderung des Wortlautes der vorschrift ist also zu erkennen, dass der ge-
setzgeber gerade die folge eines faktischen fahrverbots nicht länger beibehalten wollte.

Der fahrerlaubnisinhaber muss sich demnach von einer fahrerlaubnisbehörde das
recht, von seiner ausländischen fahrerlaubnis wieder gebrauch machen zu dürfen, ertei-
len lassen. Hier besteht jedoch einerseits das problem, dass sich die Zuständigkeiten der
fahrerlaubnisbehörden grundsätzlich nach dem Wohnsitz der antragsteller richten. Der
ausländische antragsteller hat jedoch in Deutschland gerade keinen festen Wohnsitz, so
dass unklar oder zumindest für den potenziellen antragsteller nicht erkennbar ist, welche
deutsche fahrerlaubnisbehörde für ihn zuständig wäre. Wer also wäre verpflichtet, die an-
erkennung der fahrerlaubnis zu prüfen und zu bescheiden? Müsste der fahrerlaubnisinha-
ber möglicherweise nicht in Deutschland, sondern bei der für ihn zuständigen fahrerlaub-
nisbehörde seines Heimatstaates eine neuerteilung oder erneuerung der fahrerlaubnis
beantragen? auf welcher grundlage? Die fahrerlaubnis ist ihm dort nie entzogen worden.
vor dieser Situation wäre der fahrerlaubnisinhaber schlechter gestellt als ein inländer.

Den gesetzgeber wegen dieser inkonsequenten qualitativen veränderung im vergleich
zum § 69b Stgb a. f. zu schelten, würde an der aktuellen gesetzeslage nichts ändern. in-
sofern kann ich darauf verzichten. nach den gesetzesmaterialien ging der deutsche ge-
setzgeber davon aus, der ausstellerstaat werde nach entsprechender Mitteilung die fahr-
erlaubnis seinerseits entziehen (bt-Drs 13/6914, 93), was nach heutigem Kenntnisstand
nicht nur zu optimistisch gefolgert war, sondern auch die inhaber außereuropäischer fahr-
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erlaubnisse nicht berücksichtigt. Zur Überwachung oder erzwingung dieser entziehung
stehen ebenso wenige instrumentarien zur verfügung, wie zu einer neuerteilung des
rechts, von dieser ausländischen fahrerlaubnis wieder gebrauch zu machen. 

besonders misslich ist in diesem Zusammenhang, dass das europäische fahrerlaubnis-
register, das ohnehin noch nicht errichtet ist, hierbei wenig hilfreich wäre. Denn dem De-
linquenten wird ja in diesen fällen nicht die fahrerlaubnis entzogen. er verliert lediglich
das recht, sie in Deutschland zu benutzen.

Das bundesverwaltungsgericht hat in seiner entscheidung vom 13. 02. 2014 (3 c 1.13)
die auffassung bekräftigt, dass die erneute anerkennung der ausländischen fahrerlaubnis
eines entsprechenden Zulassungsverfahrens im inland bedürfe. Damit folgt es der ein-
gangs schon erwähnten entscheidung (fall Schwarz) des eugH aus dem februar 2009, in
der dem aufnahmestaat das recht, die ausländische fahrerlaubnis in einem vergleichba-
ren fall nicht anzuerkennen, eingeräumt wird, da nach der entziehung gerade keine neue
eignungsprüfung erfolgt sei.

beide fälle stellten eine Ungleichbehandlung, also eine Diskriminierung dar, wären also
in dieser form nicht mit geltendem eU-recht vereinbar. Hinzu kommt, dass art. 2 abs. 1
der Dritten führerscheinrichtlinie alle Mitgliedstaaten zur wechselseitigen anerkennung
ihrer jeweiligen fahrerlaubnisse verpflichtet. ob sich der eugH in seiner diesbezüglich
angerufenen entscheidung einer dieser beiden Möglichkeiten bedient oder einen dritten
Weg sucht, bleibt abzuwarten. letztlich scheitern momentan alle versuche, wirksame
Strafen und Maßnahmen zu entwickeln, an der fehlenden einheitlichkeit des fahrerlaub-
nisrechts innerhalb der eU und der dem führerscheinabkommen beigetretenen Staaten.

fraglich ist ferner, ob der fahrerlaubnisinhaber diese rechtslage zu durchschauen ver-
mag und erkennt, dass er der pflicht unterliegt, sich die benutzung seiner „alten“ fahr-
erlaubnis im inland wieder genehmigen zu lassen. beim irrtum über die genehmigungs-
pflicht geht die rechtsprechung überwiegend von einem bloßen Verbotsirrtum aus (vgl.
olg celle nJW 1987, 1563). vor diesem Hintergrund wäre wohl zumindest eine erste
fahrt nach ablauf der Sperrfrist nicht als strafwürdig anzusehen, denn unter berücksichti-
gung der verschiedenen fahrerlaubnis-rechtssysteme innerhalb der eU wird ein solcher
irrtum für den fahrzeugführer kaum zu vermeiden sein.

Hilfreich wäre zur wirksamen Umsetzung der Dritten führerscheinrichtlinie letztlich die
installation eines europaweiten Fahreignungsregisters. es versetzte die fahrerlaubnisbe-
hörden aller Mitgliedsstaaten auf den selben informationsstand, sodass nicht nur der füh-
rerscheintourismus durch die verbesserte transparenz für die ausstellungsbehörden ein-
geschränkt, sondern ihnen auch Maßnahmen gegen inhaber durch sie erteilter
fahrerlaubnisse, die in Deutschland oder einem anderen Drittstaat einer Maßnahme
gemäß § 69b Stgb unterworfen sind, möglich würde.

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
norbert nitsche
oberamtsanwalt Staatsanwaltschaft potsdam
bundesvorsitzender Deutscher amtsanwaltsverein e. v. (Daav)
achtersoll 2
24145 Kiel
email: daav-bb-nitsche@t-online.de
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Daniel plate

Europäischer Führerscheintourismus – 

Umsetzung der 3. EU-Führerscheinrichtlinie, Probleme und 

Lösungen*)

I. Die 3. EU-Führerscheinrichtline
Zur vereinheitlichung des fahrerlaubnisrechts innerhalb der europäischen Union sowie

des europäischen Wirtschaftsraumes hat der europäische gesetzgeber die 2. eU-führer-
scheinrichtlinie1) erlassen. Diese richtlinie diente dem Zweck, das fahrerlaubnisrecht
hinsichtlich der fahrerlaubnisklassen und der erteilungsvoraussetzungen weitestgehend
zu harmonisieren. Damit verbunden ist auch der grundsatz der gegenseitigen anerken-
nung einer in der europäischen Union oder dem europäischen Wirtschaftsraum erteilten
fahrerlaubnis durch die übrigen Mitgliedsstaaten. nach der richtlinie sollte diese aner-
kennungspflicht jedoch dann nicht bestehen, wenn in dem aufnahmemitgliedsstaat bereits
vor der erteilung der fahrerlaubnis in einem anderen Mitgliedsstaat eine negativentschei-
dung (entzug, versagung oder Sperre) zur fahrerlaubnis getroffen wurde.2) 

Der europäische gerichtshof hat mit seinen entscheidungen Kapper
3), Halbritter

4)
und KreMer

5) jedoch entschieden, dass eine in einem anderen Mitgliedsstaat erteilte eU-
fahrerlaubnis ungeachtet einer vorherigen negativentscheidung des aufnahmemitglieds-
staates der gegenseitigen anerkennung unterliegt und die anerkennungspflicht als ein we-
sentliches element des rechts auf freizügigkeit bezeichnet6). Diese entscheidungen
haben den sogenannten führerscheintourismus maßgeblich ermöglicht. 

als führerscheintourismus wird der rechtsmissbräuchliche erwerb einer eU- oder
eWr-fahrerlaubnis zur Umgehung nationaler erteilungsvoraussetzungen bezeichnet.
insbesondere werden auf diesem Weg fahrerlaubnisse durch personen erworben, die im
inland als ungeeignet gelten oder aber die die fahrerlaubnis erst nach einem nachweis der
(wiederhergestellten) eignung zurückerhalten können. 

Um die rechtlich legale Möglichkeit des führerscheintourismus zu beenden, hat der eu-
ropäische gesetzgeber unter aufhebung der 2. führerscheinrichtlinie die 3. führerschein-
richtlinie7) erlassen8) und gleichzeitig die zur Zeit mehr als 110 verschiedenen führer-
scheinmuster innerhalb der europäischen Union und des europäischen Wirtschaftsraumes
durch die einführung eines einzigen führerscheinmusters vereinheitlicht9). Weiterhin
wurde eine Modifikation der bestimmungen zur gegenseitigen anerkennung vorgenom-
men. Während die 2. führerscheinrichtlinie in art. 8 abs. 4 die ablehnung der anerken-
nung noch in das ermessen des umsetzenden Staates stellte („ein Mitgliedstaat kann es
ablehnen, die gültigkeit eines führerscheins anzuerkennen...“), legt die 3. führerschein-
richtlinie in art. 11 abs. 4 die verbindliche ablehnung der gegenseitigen anerkennung
fest („ein Mitgliedstaat lehnt es ab, einem bewerber... . ein Mitgliedstaat lehnt die aner-
kennung der gültigkeit eines führerscheins ab...“). Durch diese vorgaben sollte verdeut-
licht werden, dass der grundsatz der gegenseitigen anerkennung wenigstens in den fällen
durchbrochen wird, in denen gegen den inhaber zuvor in dem aufnahmemitgliedsstaat
eine negativentscheidung zur fahrerlaubnis getroffen wurde. 

*) geänderte fassung des auf dem 53. vgt 2015 in goslar gehaltenen referates.
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auch hier hat der europäische gerichtshof mit seinem Urteil in der rechtssache Hoff-
Mann

10) entschieden, dass eine solche fahrerlaubnis weiterhin dem grundsatz der gegen-
seitigen anerkennung unterliegt. Diese entscheidung wird im Wesentlichen mit dem
recht der freizügigkeit begründet und damit, dass ansonsten ausschließlich der Staat, der
die negativentscheidung zur fahrerlaubnis zuvor getroffen hat, eine (in der gesamten eu-
ropäischen Union bzw. eine im gesamten europäischen Wirtschaftsraum) gültige fahr-
erlaubnis erteilen könnte. 

II. Ausnahmen vom Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung
von dem grundsatz der gegenseitigen anerkennung hat der europäische gerichtshof je-

doch in mehreren verschiedenen fällen entschieden, dass der aufnehmende Mitgliedsstaat
die anerkennung auf grundlage der richtlinie 2006/126/eg verweigern darf. in der pra-
xis sind dabei insbesondere zwei fälle von bedeutung:

1. Der aufnehmende Mitgliedsstaat kann die anerkennung einer fahrerlaubnis verwei-
gern, wenn zuvor in dem aufnehmenden Mitgliedsstaat eine negativentscheidung getrof-
fen wurde, mit der negativentscheidung eine (richterliche oder gesetzliche) Sperre für die
(neu)erteilung der fahrerlaubnis verhängt wurde und die neue eU-/eWr-fahrerlaubnis
innerhalb der Sperrfrist erteilt wurde. Die verweigerung der anerkennung wirkt auch nach
ablauf der Sperre fort.11) 

2. Weiterhin kann die anerkennung durch den aufnahmemitgliedsstaat auch dann ver-
weigert werden, wenn die eU-/eWr-fahrerlaubnis unter Missachtung des in art. 12 der
richtline 2006/126/eg festgeschriebenen Wohnsitzerfordernisses erteilt wurde.12)

Um in diesen fällen eine rechtlich richtige anwendung der vorgaben der richtlinie
2006/126/eg sowie des europäischen gerichtshofes vornehmen zu können, ist es erfor-
derlich, einige begrifflichkeiten zu unterscheiden:

im deutschen recht wird zwischen der fahrerlaubnis und dem führerschein unterschie-
den. bei der fahrerlaubnis handelt es sich um das materielle recht, Kraftfahrzeuge ent-
sprechend der erteilten fahrerlaubnisklassen führen zu dürfen. ein verstoß hiergegen stellt
daher auch eine Straftat dar. Daneben steht das „bloße“ ausweisdokument führerschein.
Der führerschein dokumentiert die erteilten fahrerlaubnisklassen und dient zum nach-
weis der fahrerlaubnis. ein verstoß gegen die Mitführungspflicht des führerscheins stellt
hingegen nur eine ordnungswidrigkeit dar.13)

viele Mitgliedsstaaten kennen eine Unterscheidung zwischen der fahrerlaubnis und
dem führerschein nicht und setzen die begrifflichkeiten insoweit gleich (z. b. driver's 
license, driving license, prawo jazdy etc.). Daher ist bei der anwendung und auslegung
der richtlinie 2006/126/eg auch jeweils zu prüfen, ob sich der Uniongesetzgeber auf das
materielle recht fahrerlaubnis oder das ausweisdokument führerschein bezieht.14)

Diese Unterschiede werden auch auf dem führerschein dokumentiert. Unter 4. a) wird
das Datum der ausstellung des (ausweisdokumentes) führerscheins eingetragen, wäh-
rend unter 10. „das Datum der ersten fahrerlaubniserteilung für jede Klasse (dieses Datum
ist bei jeder späteren ersetzung oder jedem späteren Umtausch erneut in dem führerschein
einzutragen)“ eingetragen wird.15) Diese Daten unterscheiden sich in vielen fällen, da das
Datum der ausstellung des führerscheins im regelfall vom Datum der erteilung der fahr-
erlaubnis abweicht. 
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eine prüfung der erteilungsvoraussetzungen für eine fahrerlaubnis erfolgt in der regel
nur, wenn mit der aushändigung des führerscheins auch eine (weitere) fahr-
erlaubnis(klasse) (neu)erteilt wird. D. h. mit der aushändigung des führerscheins erfolgt
auch eine Änderung der angaben unter 10. des führerscheins (im vergleich zum vorheri-
gen führerschein, sofern nicht erstmalig eine fahrerlaubnis erteilt wird). Wird hingegen
jedoch nur das ausweisdokument führerschein erneuert/ersetzt (auf grund der Änderun-
gen von angaben zur person, verlustes, Diebstahls, verlängerung der gültigkeitsdauer des
ausweisdokumentes führerschein etc.), erfolgt keine prüfung der erteilungsvorausset-
zungen für die fahrerlaubnis, da sich eine Änderung hinsichtlich der fahrerlaubnis (ertei-
lung/erweiterung/verlängerung etc.) dadurch nicht ergeben hat. 

für die beurteilung der Sach- und rechtslage hinsichtlich der anerkennungspflicht ist
jedoch immer auf das Datum der erteilung (10.) der (ersten) fahrerlaubnis(klasse) abzu-
stellen.16)

1. Erwerb einer EU-/EWR-Fahrerlaubnis während des Laufs einer Sperrfrist

Sofern eine fahrerlaubnis strafgerichtlich entzogen wird, wird mit der entziehung der
fahrerlaubnis auch immer eine Sperre für die neuerteilung der fahrerlaubnis verhängt.
Die Mindestsperrfrist beträgt 6 Monate. Daneben kann in einem Strafverfahren auch
gegenüber einer person, die keine fahrerlaubnis besitzt, eine Sperre für die erteilung einer
fahrerlaubnis verhängt werden. auch hier beträgt diese Mindestsperrfrist für die erteilung
einer fahrerlaubnis 6 Monate.17)

im fall der verwaltungsbehördlichen entziehung der fahrerlaubnis gibt es keine gene-
relle gesetzliche Sperrfrist für die neuerteilung einer fahrerlaubnis. eine gesetzliche
Sperrfrist ist nur vorgesehen, wenn die fahrerlaubnis auf grund des erreichens von 8 oder
mehr punkten18) oder wegen der 3. Zuwiderhandlung innerhalb der probezeit19) entzogen
wird. Die Sperrfrist beträgt dann 6 bzw. 3 Monate und beginnt mit der ablieferung des
führerscheins. eine gesetzliche Sperre im fall der verwaltungsbehördlichen versagung
der erteilung einer fahrerlaubnis existiert hingegen nicht. 

Wird eine eU-/eWr-fahrerlaubnis während des laufs einer Sperre erteilt, so findet
diese fahrerlaubnis im aufnahmemitgliedsstaat keine anerkennung. Diese fahrerlaubnis
wird auch nicht durch ablauf der Sperrfrist im aufnahmemitgliedsstaat wirksam. Dies gilt
auch dann, wenn die fahrerlaubnis bisher nur vorläufig entzogen war und eine eU-/eWr-
fahrerlaubnis nach der vorläufigen entziehung, aber vor der endgültigen entziehung er-
teilt wurde.20) Ungeklärt ist  in diesem Zusammenhang bisher, ob eine durch ein Strafge-
richt verhängte Sperre auf lebenszeit mit dem Unionsrecht vereinbar ist.

in dieser fallkonstellation ist die bereits o. a. Unterscheidung zwischen erteilung der
fahrerlaubnis und ausstellung des führerscheins unbedingt zu beachten. Um zu klären, ob
die eU-/eWr-fahrerlaubnis innerhalb einer Sperre erteilt wurde, ist auf das unter 10. auf
dem führerschein eingetragene Datum der erteilung der eU-/eWr-fahrerlaubnis abzu-
stellen. Sofern dieses Datum innerhalb der Sperrfrist liegt, unterliegt die eU-/eWr-fah-
rerlaubnis nicht der gegenseitigen anerkennungspflicht. Dies gilt auch dann, wenn z. b.
das ausstellungsdatum des ausweisdokumentes führerschein 4. a) außerhalb der Sperr-
frist liegt. entscheidend ist in diesem Zusammenhang ausschließlich das erteilungsdatum
der fahrerlaubnis. 

alle nationalen negativentscheidungen zur fahrerlaubnis werden im fahreignungsregi-
ster beim Kraftfahrt-bundesamt eingetragen.21) bestandteil dieser eintragung ist auch die
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Dauer und der ablauf einer eventuellen Sperre. behörden (fahrerlaubnisbehörde, polizei,
Staatsanwaltschaft und gerichte) können so über einen auszug aus dem fahreignungsre-
gister sowie über den online-Dienst ZeviS (Zentrales verkehrsinformationssystem des
Kraftfahrt-bundesamtes) prüfen (auch vor ort während einer verkehrskontrolle), ob die
eU-/eWr-fahrerlaubnis zum führen Kraftfahrzeugen innerhalb der bundesrepublik
Deutschland berechtigt. 

2. Erwerb einer EU/EWR-Fahrerlaubnis unter Missachtung des Wohnsitzprinzips

Der Unionsgesetzgeber hat mit der richtlinie 2006/136/eg auch eine Harmonisierung
der erteilungsvoraussetzungen vorgenommen und hierunter den begriff des Wohnsitzes
subsumiert. Dadurch ist gewährleistet, dass eine fahrerlaubnis nur dort erworben bzw. ein
führerschein nur dort ausgestellt werden kann, wo der betroffene auch seinen ordent-
lichen Wohnsitz hat. auf diese Weise wird vermieden, dass ein anderer Staat als der des or-
dentlichen Wohnsitzes eine fahrerlaubnis erteilen kann. Der betroffene kann sich also
nicht den für sich „bequemsten“ Staat für die erteilung einer fahrerlaubnis frei aussuchen,
sondern ist an den Staat seines ordentlichen Wohnsitzes gebunden. 

in art. 12 der richtlinie 2006/126/eg wird der ordentliche Wohnsitz definiert: „Im
Sinne dieser Richtlinie gilt als ordentlicher Wohnsitz der Ort, an dem ein Führerscheinin-
haber wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder — im Falle eines Führer-
scheininhabers ohne berufliche Bindungen — wegen persönlicher Bindungen, die enge
Beziehungen zwischen dem Führerscheininhaber und dem Wohnort erkennen lassen, ge-
wöhnlich, d. h. während mindestens 185 Tagen im Kalenderjahr, wohnt.

Als ordentlicher Wohnsitz eines Führerscheininhabers, dessen berufliche Bindungen an
einem anderen Ort als dem seiner persönlichen Bindungen liegen und der sich daher ab-
wechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten aufhalten muss, gilt
jedoch der Ort seiner persönlichen Bindungen, sofern er regelmäßig dorthin zurückkehrt.
Diese letztgenannte Voraussetzung muss nicht erfüllt sein, wenn sich der Führerscheinin-
haber in einem Mitgliedstaat zur Ausführung eines Auftrags von bestimmter Dauer auf-
hält. Der Besuch einer Universität oder einer Schule hat keine Verlegung des ordentlichen
Wohnsitzes zur Folge.“

Der nationale gesetzgeber hat in § 7 der fahrerlaubnis-verordnung den „ordentlichen
Wohnsitz im inland“ wie folgt definiert: „(1) Eine Fahrerlaubnis darf nur erteilt werden,
wenn der Bewerber seinen ordentlichen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.
Dies wird angenommen, wenn der Bewerber wegen persönlicher und beruflicher Bindun-
gen oder – bei fehlenden beruflichen Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die
enge Beziehungen zwischen ihm und dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt
während mindestens 185 Tagen im Jahr, im Inland wohnt. Ein Bewerber, dessen persönli-
che Bindungen im Inland liegen, der sich aber aus beruflichen Gründen in einem oder
mehreren anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufhält, hat seinen ordentlichen Wohn-
sitz im Sinne dieser Vorschrift im Inland, sofern er regelmäßig hierhin zurückkehrt. Die
Voraussetzung entfällt, wenn sich der Bewerber zur Ausführung eines Auftrags von be-
stimmter Dauer in einem solchen Staat aufhält.

(2) Bewerber, die bislang ihren ordentlichen Wohnsitz im Inland hatten und die sich aus-
schließlich zum Zwecke des Besuchs einer Hochschule oder Schule in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
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über den Europäischen Wirtschaftsraum aufhalten, behalten ihren ordentlichen Wohnsitz
im Inland.

(3) Bewerber, die bislang ihren ordentlichen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum hatten und die sich ausschließlich wegen des Besuchs einer
Hochschule oder Schule im Inland aufhalten, begründen keinen ordentlichen Wohnsitz im
Inland. Ihnen wird die Fahrerlaubnis erteilt, wenn die Dauer des Aufenthalts mindestens
sechs Monate beträgt.“

ausgehend von diesen Definitionen des ordentlichen Wohnsitzes haben der verwal-
tungsgerichtshof baden-Württemberg22) sowie das niedersächsische oberverwaltungsge-
richt23) klargestellt, dass das Wohnsitzerfordernis nur dann als gegeben angesehen werden
kann, wenn zum Zeitpunkt der erteilung der fahrerlaubnis die 185 tage des aufenthalts
bereits verstrichen sind. Das niedersächsische oberverwaltungsgericht führt hierzu aus:
„Der hier maßgebliche Art. 7 Abs. 1 der 3. Führerscheinrichtlinie normiert erkennbar die
Voraussetzungen für die Erteilung der materiellen Berechtigung, d. h. für die Erteilung der
Fahrerlaubnis und nicht etwa die Ausstellung des Führerscheindokuments. Angesichts
dessen spricht vieles dafür, dass das dort unter Buchst. e) vorgesehene Wohnsitzerforder-
nis nach der Richtlinie (jedenfalls auch schon) im Zeitpunkt der Erteilung der Erlaubnis
gegeben sein muss. In diesem Zeitpunkt waren seit dem Beginn des erlaubten Aufenthalts
des Antragstellers in Tschechien (4. April 2012) unstreitig noch keine 185 Tage verstri-
chen.“24)

Das bundesverwaltungsgericht hatte zuvor noch offen gelassen25), ob zum Zeitpunkt der
erteilung der fahrerlaubnis die 185 tage bereits verstrichen sein müssen. Der europäische
gerichtshof hingegen geht jedoch davon aus, dass der erteilende Staat erst nach 185 tagen
überhaupt prüfen kann, ob die voraussetzungen für die erteilung vorliegen: „Wird diese
Voraussetzung nämlich in einem solchen Fall nicht beachtet, ist es für die zuständigen Be-
hörden des Ausstellermitgliedstaats schwierig, wenn nicht gar unmöglich, zu prüfen, ob
die anderen von der Richtlinie 91/439 aufgestellten Voraussetzungen beachtet wurden.
Unterbleibt eine solche Prüfung, ist es möglich, dass der Inhaber der so erteilten Fahr-
erlaubnis u. a. nicht über die zum Führen eines Kraftfahrzeugs erforderlichen Kenntnisse
und die dazu erforderliche Eignung verfügt und damit eine Gefahr für die Sicherheit des
Straßenverkehrs darstellt. Zudem würde der in Art 7 Abs. 5 dieser Richtlinie aufgestellte
Grundsatz in Frage gestellt, dass jede Person nur Inhaber eines einzigen von einem Mit-
gliedstaat ausgestellten Führerscheins sein kann.“26)

in logischer Konsequenz dieser ausführungen des europäischen gerichtshofes kann die
erteilung der fahrerlaubnis auch erst nach 185 tagen des aufenthalts erfolgen, denn vor-
her ist es dem erteilenden Staat unmöglich zu prüfen, ob die voraussetzungen für die er-
teilung überhaupt vorliegen. 

Sofern die erteilung der fahrerlaubnis nun bereits vor dem ablauf von 185 tagen des
aufenthalts erfolgt, liegt ein verstoß gegen das Wohnsitzprinzip i. S. d. rechtsprechung
des europäischen gerichtshofes vor, der nicht zu einer anerkennungspflicht im aufneh-
menden Mitgliedsstaat führt. 

Zur Definition des ordentlichen Wohnsitzes kann in diesem Zusammenhang die ausle-
gungshilfe der europäischen Kommission zur Durchführungsverordnung 987/2009 zu-
sätzlich herangezogen werden. Dort heißt es: „Ein vorübergehender Aufenthalt ist ein be-
stimmter Zeitraum, während dessen Sie sich an einem anderen Ort als Ihrem gewöhnlichen
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Wohnort aufhalten, ohne jedoch Ihren „Mittelpunkt der Interessen“ dorthin zu verlagern.“
liegen also die persönlichen und beruflichen bindungen an unterschiedlichen orten, ist
auch hier weiterhin auf die persönlichen bindungen abzustellen. 

ein (auch längerfristiger) berufsbedingter aufenthalt führt also nicht dazu, dass am ort
der beruflichen bindungen ein Wohnsitz i. S. d. art. 12 der richtlinie 2006/126/eg be-
gründet wird. Zudem ist grundsätzlich schon dem Wortlaut nach zwischen Wohnsitz und
aufenthalt zu unterscheiden.27)

ein verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis liegt also auch dann vor, wenn der betroffe-
ne sich zwar auf grund beruflicher bindungen für 185 tage in dem erteilungsstaat aufhält,
die persönlichen bindungen jedoch weiterhin in dem aufnahmemitgliedsstaat liegen.

vor diesem Hintergrund ist die annahme, das Wohnsitzerfordernis sei bereits dann er-
füllt, wenn der betroffene lediglich beabsichtigt, sich für 185 tage im Jahr im erteilenden
Staat aufzuhalten, selbst dann unzutreffend, wenn der betroffene sich tatsächlich entgegen
der ursprünglichen absicht nicht für 185 tage im Jahr im erteilenden Staat aufhält. Weder
der Wortlaut des art. 12 der richtlinie 2006/126/eg noch die o. a. ausführungen des euro-
päischen gerichtshofes lassen eine derartige rechtliche auslegung zu. in art. 12 heißt es „...
während mindestens 185 Tagen im Kalenderjahr, wohnt.“. Der Unionsgesetzgeber stellt
also auf den tatsächlichen und nicht auf einen geplanten/beabsichtigten aufenthalt ab. 

auch in diesem fall ist zwingend auf das erteilungsdatum der fahrerlaubnis (10.) abzu-
stellen. Zum Zeitpunkt der erteilung der fahrerlaubnis müssen bereits 185 tage des auf-
enthalts verstrichen sein. Dies gilt z. b. auch dann, wenn der führerschein (4. a)) erst nach
185 tagen des aufenthalts (erneut) ausgestellt wird, die erteilung aber bereits vor dem ab-
lauf von 185 tagen erfolgte. 

Der verstoß gegen das Wohnsitzprinzip muss sich aus dem führerschein selbst oder aber
aus unstreitbaren informationen des erteilungs-/ausstellerstaates ergeben. Diese erkennt-
nisquellen sind nach ansicht des europäischen gerichtshofes abschließend und erschöp-
fend.28)

einige Mitgliedsstaaten machen von der Möglichkeit gebrauch, unter 8. auf dem füh-
rerschein den Wohnsitz des inhabers zum Zeitpunkt der erteilung einzutragen.29) Sofern
unter 8. ein innerdeutscher ort als Wohnsitz eingetragen ist, liegt offensichtlich ein verstoß
gegen das Wohnsitzprinzip vor, da zum Zeitpunkt der erteilung der fahrerlaubnis ein
Wohnsitz im erteilungsstaat nicht gegeben war.

Daneben können unstreitbare informationen des erteilungsstaates herangezogen wer-
den. Solche informationen können über das Kraftfahrt-bundesamt, die deutschen aus-
landsvertretungen, die erteilenden behörden oder die entsprechenden ausländerbehörden
des erteilenden Staates abgefragt werden. Zur einholung dieser informationen sind die be-
hörden des aufnehmenden Mitgliedsstaates nach ansicht des europäischen gerichtshofes
auch ausdrücklich befugt. ebenfalls obliegt die bewertung dieser informationen dem auf-
nehmenden Mitgliedsstaat. 

Zu beachten ist jedoch, dass nicht alle Mitgliedsstaaten ein mit Deutschland vergleich-
bares Melderegister kennen und daher die genauigkeit und verlässlichkeit im rahmen der
bewertung dieser informationen kritisch zu prüfen ist.

Sofern sich der verstoß gegen das Wohnsitzprinzip nicht aus dem führerschein selbst er-
gibt, sind weitere ermittlungen durch die fahrerlaubnisbehörde bzw. verfolgungsbehörde
notwendig. eine prüfung vor ort während einer verkehrskontrolle dürfte insoweit nahezu
unmöglich sein. 
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Hieraus ergibt sich folgendes problem: Die fehlende berechtigung zum führen von
Kraftfahrzeugen im inland auf grund einer eU-/eWr-fahrerlaubnis ergibt sich nach der
rechtsprechung des bundesverwaltungsgerichts unmittelbar aus dem normbefehl der 
§§ 28 abs. 4 S. 1, 29 abs. 3 S. 1 fev, ohne dass es zur Herbeiführung dieser rechtsfolge
eines konstitutiv-wirkenden verwaltungsaktes bedarf. Der betroffene darf also bereits
vom Zeitpunkt der erteilung der eU-/eWr-fahrerlaubnis keinen gebrauch von dieser
fahrerlaubnis innerhalb der bundesrepublik Deutschland machen.30) 

Sofern darüber hinaus die fahrerlaubnisbehörde entsprechend der §§ 28 abs. 4 S. 2, 29
abs. 3 S. 2 fev einen feststellenden verwaltungsakt erlässt, um die fehlende berechti-
gung nochmals ausdrücklich festzustellen, tritt dieser verwaltungsakt als eigenständiger
rechtsgrund neben den o. a. normbefehl. erlangt dieser verwaltungsakt bestandskraft, so
darf ein betroffener, unabhängig von der unionsrechtlichen vereinbarkeit dieser verwal-
tungsbehördlichen entscheidung, von seiner eU-/eWr-fahrerlaubnis innerhalb der
bundesrepublik Deutschland keinen gebrauch machen.31) 

III. Harmonisierung der Erteilungsvoraussetzungen hinsichtlich der

Eignung
Mit der 3. eU-führerscheinrichtlinie sind die fahrerlaubnisklassen sowie einige vor-

aussetzungen für die erteilung einer fahrerlaubnis harmonisiert worden. 
im nationalen recht wird zwischen der befähigung und eignung unterschieden.32) im

bereich der eignung erfolgt eine Unterscheidung zwischen der körperlichen, geistigen
und charakterlichen eignung.33) Hierbei handelt es sich insgesamt um erteilungsvoraus-
setzungen, die über § 46 abs. 3 und 4 fev auch nach der erteilung der fahrerlaubnis
weiterhin für den inhaber einer fahrerlaubnis gelten. 

Zur befähigung gehören „ausreichende Kenntnisse der beim Führen eines Kraftfahr-
zeugs zu beachtenden Vorschriften, der Gefahrenabwehr, technische Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zur sicheren Fahrzeugführung, sowie ausreichende Kenntnisse einer umweltbe-
wussten und energiesparenden Fahrweise und die Fähigkeit zur Umsetzung dieser
Kenntnisse im Verkehr“.34) Die Überprüfung dieser Kenntnisse erfolgt durch die theoreti-
sche und die praktische prüfung.

im anhang ii der richtlinie 2006/126/eg sind unter 1. die „Mindestanforderungen an
die Fahrprüfungen“ und unter 2.  die „Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen beim
Führen eines Kraftfahrzeugs“ festgelegt. insoweit sind die erteilungsvoraussetzungen
hinsichtlich der befähigung weitestgehend harmonisiert. Der nationale gesetzgeber be-
sitzt nur noch dahingehend Kompetenzen, die Dauer, form und den genauen inhalt der
theoretischen und praktischen ausbildung und prüfung auf grundlage dieser vorgaben ins
nationale recht umzusetzen. 

Die eignung als zweiter elementarer bereich der erteilungsvoraussetzungen ist keine
genormte, nachprüfbare funktion im naturwissenschaftlichen Sinn, sondern das intaktsein
einer Summe biologischer funktionen (körperliche und geistige eignung) sowie das vor-
liegen der persönlichen Zuverlässigkeit und sittlichen reife (charakterliche eignung).35)

im anhang iii der richtlinie 2006/126/eg sind die „Mindestanforderungen an die gei-
stige und körperliche Tauglichkeit zum Führen eines Fahrzeugs“ definiert. insoweit sind
die grundanforderungen an die geistige und körperliche eignung harmonisiert. 
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Daneben kennt das nationale recht noch den bereich der charakterlichen eignung. Die-
ser umfasst nach der o. a. Definition den bereich der eignung außerhalb der individuellen
körperlichen und geistigen gegebenheiten des betroffenen. Hierzu zählt insbesondere die
fähigkeit und bereitschaft sich an gesetze und gesellschaftliche regeln innerhalb und
außerhalb des Straßenverkehrs zu halten.36) Dies entspricht insoweit dem aus art. 2 abs. 2
S. 1 grundgesetz ableitbaren Schutzauftrag der fahrerlaubnisbehörden, das interesse der
allgemeinheit an der Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs zu wahren. bei der ge-
samtheit der verkehrsgesetze handelt es sich um Mindestschutzvorschriften, um das allge-
meine risiko des Straßenverkehrs zu minimieren und zum Schutz höherrangiger rechts-
güter wie leben und körperliche Unversehrtheit. 

Der gesamte bereich der charakterlichen eignung wird von der richtlinie 2006/126/eg
nicht erfasst und ist somit nicht harmonisiert. Jeder Mitgliedsstaat besitzt eigene unter-
schiedlich strenge  vorschriften zur charakterlichen eignung. Dies betrifft sowohl den
Umfang als auch den inhalt.  

Darüber hinaus ist eine eindeutige Zuordnung einzelner Mängel zu einem eignungsbe-
reich wie z. b. im fall des Konsums von betäubungsmitteln oder alkohol und das führen
von Kraftfahrzeugen nicht immer zweifelsfrei möglich. gerade im bereich der betäu-
bungsmittel und des alkohols kann es sich um einen charakterlichen aber auch körper-
lichen eignungsmangel handeln. 

im Zusammenhang mit der eignung ist es sinnvoll, auch die Diagnostik zur Überprü-
fung der eignung zu harmonisieren. im nationalen recht gibt es im Wesentlichen 3 ver-
schiedene instrumente zur Überprüfung der eignung:

1. Ärztliche (fachärztliche, verkehrs- oder rechtsmedizinische) Untersuchung37),
2. medizinisch-psychologische Untersuchung38) und
3. gutachten eines amtlich anerkannten Sachverständigen oder prüfers39).

Die Untersuchungen nach nr. 1 und nr. 3 dienen hauptsächlich zur Überprüfung der gei-
stigen und körperlichen eignung, während die Untersuchung nach nr. 2 größtenteils der
Überprüfung der charakterlichen eignung dient. Die Untersuchungen nach 1 bis 3 können
jedoch auch ergänzend zu einer anderen vorhergehenden Untersuchung nach nr. 1 bis 3
herangezogen werden. 

bei allen 3 Untersuchungsmethoden handelt es sich um umfassende und geeignete in-
strumente zur Überprüfung und beurteilung der Kraftfahreignung.

grundlage für alle Untersuchungen bilden die begutachtungs-leitlinien, die Kommen-
tierung zu den begutachtungs-leitlinien sowie die beurteilungskriterien. auf basis dieser
vorgaben werden sämtliche Untersuchungen durchgeführt und gutachten erstellt, um ein-
heitliche beurteilungsstandards zu gewährleisten. 

Der bereich der eignungsüberprüfung garantiert durch bundesweite Standards gleiche
beurteilungen bei gleichen Sachverhalten, die (bisher nur inzident) einer gerichtlichen
Überprüfung zugänglich sind. Daher hat sich diese Methodik in der praxis bewährt und
legt z. b. auch eine Übertragung auf andere rechtsbereiche (z. b. das Waffenrecht) nahe.
insoweit drängt es sich geradezu auf, den bereich der charakterlichen eignung sowie den
gesamtbereich der Untersuchung und beurteilung der eignung zu harmonisieren. 
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IV. Lösungsansätze
Zur wirksamen Unterbindung des führerscheintourismus sind verschiedene lösungsan-

sätze auf Unionsebene und auch nationaler ebene denkbar. 
auf ebene der eU/des eWr wäre zum einen eine erneute Änderung der richtlinie

2006/126/eg möglich, die noch deutlicher die ausnahme der gegenseitigen anerken-
nungspflicht herausstellt und bereits im art. 2 der richtlinie 2006/126/eg die einschrän-
kung der gegenseitigen anerkennung durch den Zusatz „die von den Mitgliedstaaten aus-
gestellten führerscheine werden vorbehaltlich der Einschränkungen dieser Richtlinie

gegenseitig anerkannt“ festschreibt.  
Darüber hinaus wäre die Dauer der ablehnung der gegenseitigen anerkennung in der

richtlinie selbst aufzunehmen. ggf. ist eine ermächtigungsgrundlage in der richtlinie für
die nationale Umsetzung ausreichend (vgl. z. b. die tilgungsfristen in § 29 Stvg).

Zum anderen ist aber auch die weitere Harmonisierung der erteilungsvoraussetzungen
(insbesondere charakterliche eignung) inkl. der beurteilungsinstrumente und -standards
eine denkbare lösungsmöglichkeit, die hilft, den führerscheintourismus zumindest unat-
traktiver zu gestalten. 

auf nationaler ebene sind hingegen nur solche Änderungen möglich, die im einklang
mit der richtlinie 2006/126/eg und der dazu ergangenen rechtsprechung des europäi-
schen gerichtshofes stehen.40) Hier kommt als einzige alternative die einführung (auto-
matischer gesetzlicher) Sperren für die erteilung einer fahrerlaubnis im fall der entzie-
hung und der versagung einer fahrerlaubnis in betracht (s. ii nr. 1).41) Würde man die
aktuellen tilgungsfristen des § 29 Stvg für die entziehung/versagung einer fahrerlaub-
nis zugrunde legen, käme man aktuell auf eine Sperrfrist von 15 Jahren (tilgungsfrist von
10 Jahren gem. § 29 abs. 1 S. 2 nr. 3 Stvg, wobei die frist gem. § 29 abs. 5 Stvg erst
mit der (neu)erteilung der fahrerlaubnis bzw. nach 5 Jahren beginnt).

Hierbei handelt es sich um eine wirksame Möglichkeit zur Unterbindung des führer-
scheintourismus. in ländern wie frankreich oder großbritannien gibt es bereits längere
Sperren (z. b. 3 Jahre und mehr), die dort den führerscheintourismus unterbinden.

gleichzeitig ist es jedoch nicht erstrebenswert, personen auf grund langer gesetzlicher
fahrerlaubnissperren für 3, 5 oder 10 Jahre vom fahrerlaubnispflichtigen Straßenverkehr
im Hinblick auf eine immer mobilere gesellschaft mit zunehmenden individualverkehr
und im Hinblick auf große flächenländer mit minimalstem öffentlichen personennahver-
kehr auszuschließen. Daher kann die einführung gesetzlicher Sperren nur mit der einfüh-
rung einer Möglichkeit, die Sperren vorzeitig aufheben zu lassen, einhergehen. Die vor-
aussetzungen für die aufhebung der Sperre sollten inhaltsgleich mit den voraussetzungen
für die erteilung (nachweis von eignung und ggf. befähigung) einer fahrerlaubnis sein,
um den aufwand für den betroffenen und die behörde so gering wie möglich zu halten.
auch hier wäre die aufhebungsentscheidung inzident über die ablehnung der erteilung
einer fahrerlaubnis justiziabel und damit gerichtlichen Überprüfung zugänglich. 

Fazit:
Ziel der einführung automatischer gesetzlicher Sperren soll es sein, ungeeignete perso-

nen von der fahrerlaubnispflichtigen teilnahme am Straßenverkehr bis zur Wiederherstel-
lung der eignung und/oder befähigung auszuschließen und den führerscheintourismus
auf grund der länge der Sperrfrist unattraktiv zu gestalten. nur so kann das interesse der
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allgemeinheit an der Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs, welches die fahrer-
laubnisbehörde nachhaltig zu vertreten hat, gewährleistet werden. 
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KriStina benecKe

Europäischer Führerscheintourismus*)

Die anerkennung ausländischer führerscheine stellt regelmäßig fahrerlaubnisbehör-
den, gerichte und anwälte vor erhebliche probleme. Der eugH hat sich für eine aner-
kennungsverpflichtung ausgesprochen und ausnahmen nur in engen grenzen gebilligt.
Wo diese grundsatzentscheidung aus gründen der verkehrssicherheit nicht gut geheißen
wird, wird versucht, maximal auszuloten, die abschließenden und erschöpfenden erkennt-
nisquellen zu erweitern und damit die grenzen der nichtanerkennung zu verschieben. 

Daher gibt es bei den Straf- und verwaltungsgerichten immer wieder fälle, in denen auf
Quellen zurückgegriffen wird, die entgegen der rechtsprechung des eugH nicht vom
„ausstellerstaat herrühren“. § 28 abs. 4 fev ist trotz umfänglicher aufzählungen in eini-
gen passagen nicht präzise genug formuliert und lässt nicht nur fragen nach der geltungs-
dauer einer fahrerlaubnismaßnahme, sondern auch der Herkunft der Wohnsitzinformatio-
nen offen. 

für den nachweis eines rechtswidrigen führerscheintourismus müssen sowohl im ver-
waltungs- als auch im Strafverfahren die prozessualen fragen der Darlegungs- und be-
weislast gewahrt bleiben. Wenn ein Wohnsitzverstoß nicht mit den vom eugH gebilligten
Möglichkeiten nachgewiesen werden kann, darf er nicht aus Wahrscheinlichkeitserwägun-
gen dem weiteren verfahren zugrunde gelegt werden. aus gründen der rechtsstaatlichkeit
muss die rechtsprechung des eugH daher in jedem fall durchgesetzt werden. 

Weiterhin umstritten sind die fälle, in denen eine eU-fahrerlaubnis bereits vor ablauf
der 185-tage-frist erteilt wurde oder die fahrerlaubnis im Wege des Umtauschs erworben
wurde. Diese werden wohl erst noch dem eugH zur Klärung zuzuleiten sein.

a n s c h r i f t  d e r  ve r f a s s e r i n
rechtsanwältin
Kristina benecke
planegger Straße 38
81241 München
email: kristina.benecke@adac.de

*) presseinformation des Deutschen verkehrsgerichtstages. Die schriftliche fassung des vortrages der referen-
tin wird im tagungsband des Deutschen verkehrsgerichtstages publiziert.
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arbeitskreis iii: neue promillegrenzen für radfahrer?*)

tHoMaS DalDrUp

Neue Promillegrenzen für Radfahrer?**)

Aktuelle Forschungsergebnisse

es fanden versuche zur Überprüfung der fahrsicherheit von fahrradfahrern nach zu-
nehmender alkoholisierung statt. Hierzu wurde eine teststrecke gewählt, wie sie im be-
richt von Schewe beschrieben ist. Die fahrten fanden draußen unter den gegebenen Witte-
rungsbedingungen (regen, Sonne, Kälte, Wärme) sowohl bei tageslicht als auch nachts
bei Straßenbeleuchtung statt. im vergleich zu den versuchen von Schewe wurden die an-
forderungen an die fahrer durch ergänzend eingebaute elemente, so unter anderem reak-
tionstest, ablenkung, Merken eines Wortes während der fahrt, vorbeifahren an Hindernis-
sen und verhalten bei ereignissen wie zum beispiel ballspielende personen auf dem
radweg deutlich erhöht. Zusätzlich wurden die nach trunkenheitsfahrt üblichen polizei-
ärztlichen Untersuchungen sowie augenärztliche Untersuchungen integriert. auch wurde
ein aufwändiges Screening durchgeführt, um evtl. einnahmen von Drogen oder Medika-
menten aufzudecken. letztlich wurde die versuchsdauer auf fast einen ganzen tag ausge-
dehnt und die alkoholaufnahme normal („typisch“) gestaltet. Ziel war es, ausfallerschei-
nungen sowohl bei niedrigem als auch hohem alkoholisierungsgrad zu dokumentieren.
Weiteres Ziel war es, die teilnehmer nicht zu gefährden; es war zu verhindern, dass es bei
eventuellen Stürzen oder anderen fahrauffälligkeiten zu verletzungen kommen könnte. 

es zeigte sich, dass in der gesamtzahl der probanden die fehlerzahl insbesondere ab
einer blutalkoholkonzentration (baK) von 0,8 ‰ zunahm. noch deutlicher wurde dies,
wenn man die fahrleistung im nüchternen Zustand in relation zu den fahrleistungen mit
zunehmender alkoholisierung setzte. es zeigte sich, dass insgesamt bereits eine geringe
alkoholisierung zu einer verschlechterung der fahrleistung führt. andererseits zeigte sich
jedoch auch, dass einige auch bei blutalkoholkonzentrationen bis 1,4 ‰ in der lage sind,
das niveau ihrer leistung beim nüchternversuch zu halten. einige wenige probanden
lagen hinsichtlich ihrer auffälligkeiten sogar bei baK-Werten ≥ 1,6 ‰ noch innerhalb des
bereichs, der durchschnittlichen nüchternen ausgangsniveaus aller versuchsteilnehmer. 

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
prof. Dr. rer. nat. thomas Daldrup
institut für rechtsmedizin am Universitätsklinikum Düsseldorf
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Moorenstraße 5 
40225 Düsseldorf
email: fortoxi@uni-duesseldorf.de

**) Die schriftliche langfassung des vortrages vom referenten prof. Dr. Dr. ScHeffler ist als aufsatz in diesem
Heft publiziert.

**) presse-information des Deutschen verkehrsgerichtstages. Die von dem autor/referenten präsentierten 
aktuellen forschungsergebnisse sind bereits veröffentlicht in ba 2015, 1 ff. 
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rolanD HUHn

Die 1,1 promille-grenze für radfahrer – ein vorschlag 
des aDfc*)

Seit einigen Jahren sind alkoholauffällige radfahrer in das blickfeld der presse und der
verkehrssicherheitsarbeit gelangt. verkehrssicherheitsverbände fordern, die promillegren-
ze für radfahrer deutlich zu senken. auch die Konferenzen der innen- und Justizminister
haben eine gefährdung durch radfahren und alkohol erkannt.

Die unterschiedlichen grenzen für die fahrunsicherheit von Kraft- und radfahrern 
lassen sich nicht einfach egalisieren: eine Änderung fällt nicht in die Zuständigkeit des
gesetzgebers, und die rechtsprechung wäre auf neue medizinische erkenntnisse ange-
wiesen, die nahelegen, dass die sichere beherrschung von Kfz und fahrrädern gleich hohe
anforderungen an den fahrer stellt. Dieses ergebnis haben die verkehrsmedizinischen
versuche mit radfahrern in Düsseldorf, wie gerade von Herrn prof. DalDrUp gehört, und
in Mainz nicht erbracht.

trotzdem ist die frage berechtigt: Sind 1,6 promille für radfahrer nicht „zu viel“? Die
rechtsprechung benötigt für die bestrafung wegen fahrunsicherheit einen beweiswert, ab
dem mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemand mehr sicher rad fahren
kann. Umgekehrt ist radfahren bis zu diesem Wert aber nicht sicher, im gegenteil: 1,6
promille baK sind ein sehr hoher Wert. Wer nicht erheblich an alkohol gewöhnt ist, kann
bei dieser alkoholisierung sein fahrrad nicht wiederfinden, aufschließen oder besteigen –
vom fahren ganz zu schweigen. eine angabe, wieviel man trinken muss, um an diese
grenze zu gelangen, wäre unseriös, weil die berechnung von vielen faktoren abhängt.
eindeutig lässt sich sagen: Mehr als 1 promille gehen über einen leichten rausch hinaus
und werden bei geselligen anlässen nur selten erreicht.

Wer unterhalb des absoluten grenzwerts als radfahrer alkoholisiert durch fahrfehler
auffällt, macht sich ebenfalls strafbar. Darauf wies zuletzt die Justizministerkonferenz im
Herbst 2014 hin: „Da nach derzeitiger rechtslage eine Strafbarkeit bei alkoholbedingten
ausfallerscheinungen bereits ab einer blutalkoholkonzentration von 0,3 promille in be-
tracht kommt, sehen die Justizministerinnen und Justizminister allerdings keinen gesetz-
geberischen Handlungsbedarf.“ Diese aussage beschreibt die theorie. praktisch spielt die
relative fahrunsicherheit in der arbeit von polizei und Justiz keine rolle. es lässt sich kein
veröffentlichtes Urteil finden, in dem ein radfahrer wegen auffälliger fahrweise unterhalb
von 1,6 promille ohne Unfallfolge bestraft worden wäre. gerade bei radfahrern stößt der
nachweis der fahrunsicherheit durch fahrfehler bei baK-Werten unter 1,6 promille auf
große Schwierigkeiten.

als alkoholtypische fahrfehler von autofahrern nennt der freiburger Mediziner prof.
MicHael boHnert: „beim anfahren wird vergessen, das licht einzuschalten. richtungs-
änderungen werden nicht oder falsch angezeigt. es wird in Schlangenlinien oder verkehrt
durch einbahnstraßen gefahren.“ Man könnte noch das Missachten roter ampeln hinzu-
nehmen. auf radfahrer lassen sich diese indizien nicht so einfach übertragen.

*) Dieser beitrag ist eine gekürzte fassung des referats im arbeitskreis iii; die vortragsform wurde beibehalten.
eine ausführliche, mit weiteren grafiken versehene Darstellung des referenten ist bereits veröffentlicht in ba
2014, Sup 14 (Heft 4).
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ein rechtsanwalt, der einen nach § 316 Stgb mit weniger als 1,6 promille angeklagten
radfahrer zu verteidigen hat, kann sich die verbreiteten vorurteile gegen radfahrer zunut-
ze machen. er wird argumentieren, dass der von der polizei beobachtete fahrfehler seines
Mandanten nicht alkoholtypisch sei, sondern häufig auch von nüchternen radfahrern be-
gangen werde. Damit könne dieser verkehrsverstoß eine alkoholbedingte fahrunsicher-
heit nicht beweisen, so dass der radfahrer freizusprechen sei. Diese verteidigungsstrate-
gie verspricht aussicht auf erfolg, denn bei nüchternen fahrern verbreitete verkehrs-
verstöße lassen keinen Schluss auf eine alkoholbedingte fahrunsicherheit zu. für einen 
sicheren nachweis der fahrunsicherheit sind alkoholtypische ausfallerscheinungen erfor-
derlich. Denn selbstverständlich unterlaufen fahrfehler auch nüchternen fahrern. Die
rechtsprechung geht von einem statistischen ansatz aus: Je seltener ein fahrfehler von
einem nüchternen fahrer gemacht wird und je häufiger dieser fahrfehler von alkoholisier-
ten fahrern begangen wird, desto eher ist die annahme gerechtfertigt, der fehler wäre dem
täter im nüchternen Zustand nicht unterlaufen (olg Köln nZv 1995, 454; bgH nZv
1995, 301). entsprechend taugen die besonders häufig beklagten fahrradtypischen ver-
kehrsverstöße nicht als indiz für alkoholbedingt unaufmerksames oder sorgloses verhal-
ten.

Die polizei hält diese lage aus gründen der prävention für unbefriedigend. Sie kann
einen angetrunkenen radfahrer unterhalb des absoluten grenzwerts in der regel nicht von
der Weiterfahrt abhalten und hat außer gutem Zureden keine Handlungsoption. in der pra-
xis ist die relative fahruntüchtigkeit von radfahrern bedeutungslos.

Weil das führen eines fahrzeugs mit zunehmenden alkoholwerten umso gefährlicher
wird, je mehr man sich der absoluten grenze nähert, gibt es für Kraftfahrer einen weiteren
grenzwert. vor die absolute grenze von 1,1 promille hat der gesetzgeber einen gefahren-
grenzwert von 0,5 promille gesetzt. Wenn die rechtsprechung den absoluten grenzwert
aus rechtsgründen nicht unter 1,6 promille senken kann – kann man dann nicht wenig-
stens auch für radfahrer eine zusätzliche Warnschwelle mit bußgeldandrohung setzen?
Dafür spricht einiges. ein erhöhtes Unfallrisiko beim radfahren unter alkohol ist nicht
von der Hand zu weisen. von 1991 bis 2005 war die Zahl der verunglückten radfahrer
unter alkoholeinfluss auf einen Höchststand von 5.000 im Jahr gestiegen; seitdem sinkt sie
wieder. 2013 wurden noch 3.432 verletzt oder getötet. Weitaus stärker ist die Zahl verun-
glückter alkoholisierter autofahrer zurückgegangen. Wenn man 2009 in einem Diagramm
beide Kurven fortgeführt hätte (siehe dazu Huhn, ba 2014, Sup 14f.) – die der radfahrer
als waagerechte, die der autofahrer als gleichmäßig fallenden linie –, dann hätten sie sich
im Jahr 2015 getroffen. es ist anders gekommen, weil die erfreuliche entwicklung bei den
pkw-fahrern 2011 ins Stocken geraten ist. Die Zahl der alkoholunfälle von radfahrern
hat sich seit 2010 auf deutlich unter 4.000 stabilisiert.

nicht nur die verkehrsunfallstatistik deutet auf eine verhaltensänderung hin: von 2009
bis 2013 wurden 31 prozent weniger radfahrer wegen fahrens unter alkohol oder Drogen
verurteilt (rückgang von 11.782 auf 8.136 dieser verkehrsstraftaten). 

eine Zunahme von fahrradunfällen mit alkoholbeteiligung ist nicht festzustellen. Ziel
der verkehrssicherheitsarbeit kann es aber nicht sein, die Zahl der Unfälle auf einem be-
stehenden niveau zu halten, sondern gegen klar erkannte Unfallursachen anzugehen.
Unter den verkehrsunfällen, bei denen radfahrer die Hauptverursacher waren, nimmt die
Unfallursache alkohol eine der vorderen Stellen ein.
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radfahrer wiesen 2013 einen anteil von 4,4 prozent der Unfälle mit personenschaden
unter alkohol auf. bei den autofahrern war dieser anteil mit 2,3 prozent nur halb so hoch.
Zuletzt 1995 waren die Quoten der alkoholunfälle mit verletzten oder getöteten bei rad-
und autofahrern gleich hoch. Seitdem hat der anteil der alkoholunfälle bei den pkw-fah-
rern zunächst stark und seit 1998 kontinuierlich abgenommen. bei den radfahrern
schwankte dieser Wert lange in einem bereich zwischen 5 und 6 prozent und ist seit 2010
unter 5 prozent gefallen. Wenn es gelänge, die Quote der alkoholunfälle im radverkehr
auf die der autofahrer zu reduzieren und damit etwa zu halbieren, wären das etwa 1.700
fahrradunfälle weniger im Jahr. Schon eine verringerung des abstands würde jedes Jahr
mehreren hundert radfahrern verletzungen oder sogar den tod ersparen. 

auch wenn im Durchschnitt weniger als einer von 20 verunglückten radfahrern unter
alkoholeinwirkung stand, ist das Unfallrisiko erhöht. Solche Unfälle haben auch schwe-
rere folgen. So sind gesichtsverletzungen bei alkoholunfällen dreimal so häufig wie bei
nüchternen radlern. von einem gefahrengrenzwert für radfahrer darf man ähnlich positi-
ve Wirkungen wie von der 0,5 promille-grenze für Kraftfahrer erwarten: Weniger alko-
holfahrten und -unfälle, langfristig einen rückgang der durchschnittlichen alkoholpegel
bei verunglückten, weniger verletzte und getötete radfahrer. Spricht das dafür, einen
neuen gefahrengrenzwert ebenfalls bei 0,5 promille anzusetzen? 

ein einheitlicher alkoholgrenzwert für alle fahrzeugführer („gleiches recht für alle“)
erscheint auf den ersten blick plausibel und ist in manchen Staaten die regel. in Deutsch-
land wird dieser ansatz selbst innerhalb der Kraftfahrzeugführer nicht angewandt. So
wurde 2007 das alkoholverbot für fahranfänger eingeführt, weil ihr Unfallrisiko stark er-
höht ist (§ 24c Straßenverkehrsgesetz). Schon länger bestehen weitere alkoholverbote für
das betriebspersonal von buslinien, für taxifahrer und für fahrer von gefahrguttranspor-
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ten. Der gesetzgeber berücksichtigt damit die gesteigerte gefahr für die fahrgäste oder für
die allgemeinheit.

beim fahrrad ist das gefahrenpotenzial deutlich geringer als beim Kraftfahrzeug. Das
gilt ganz besonders für die fremdgefährdung. verkehrsmedizin und rechtsprechung
gehen außerdem davon aus, dass ein fahrrad weniger hohe anforderungen an seinen fah-
rer stellt als ein Kraftfahrzeug. Das Straßenverkehrsrecht bestätigt dies indirekt: es ver-
langt keine fahrerlaubnis, und schon Kinder dürfen ohne ein festgesetztes Mindestalter
rad fahren. eine grenze von 0,5 promille für radfahrer würde voraussichtlich von der be-
völkerung nicht akzeptiert. Die gesellschaftliche akzeptanz – verstanden als befolgung
aus einsicht – ist aber besonders wichtig bei einem Delikt, das schwer zu kontrollieren ist.

0,5 promille als bußgeldtatbestand wären unnötig niedrig. von den alkoholisierten rad-
fahrern verunglücken 85 % mit 1,1 promille oder mehr und nur 11 % mit einer baK zwi-
schen 0,5 und 1,1 promille. bei den alkoholisierten autofahrern verursacht dagegen schon
diese geringere alkoholisierung 22 prozent der Unfälle. Das spricht gegen eine völlige
gleichbehandlung. außerdem verunglücken auffällig viele der alkoholisierten radfahrer
erst bei baK-Werten ab 2,0 promille, fast ein viertel von ihnen mit 2,0 bis 2,5 promille.
Man kann sich darüber empören, dass sie mit so viel alkohol im blut noch fahren konnten
– zumindest bis zur Unfallstelle. Man kann aber auch einen vergleich mit den baK ver-
unglückter autofahrer anstellen. bei den pkw-fahrern ist bereits in der baK-gruppe von
1,4 bis unter 1,7 promille der höchste Unfallanteil erreicht. Wenn man die Zahlen ver-
gleicht, ergibt sich recht genau eine verschiebung der baK-Werte um 0,6 promille im ver-
gleich radfahrer zu pkw-fahrern. Diese auswertung aller 18.794 polizeilich erfassten
fahrradunfälle mit verunglückten von 2009 bis 2013 ist ein starkes indiz dafür, dass die
unterschiedlichen grenzwerte für die absolute fahrunsicherheit von 1,1 und 1,6 promille
auch in dieser größenordnung berechtigt sind.

Unterschiedliche Schwellenwerte für fahrrad und Kfz sind auch sinnvoll, um nicht die
einstellung zu fördern, bei gleicher Sanktion könne man angetrunken bequemer und 
„sicherer“ mit dem auto statt mit dem fahrrad fahren. 0,5 promille wären als gefahren-
grenzwert unverhältnismäßig niedrig, 1,6 promille gelten dagegen bereits als indikator für
alkoholmissbrauch. an diesen grenzen und an der geringeren fremdgefährdung durch
radfahrer sollte sich der gesetzgeber bei der Sanktion mit einem bußgeld orientieren.
Mehr 1,0 promille überschreiten die grenzen des gesellschaftlich akzeptierten trinkens.
ab diesem Schwellenwert erbrachten alle testpersonen in der Düsseldorfer Studie
schlechtere leistungen im vergleich zu einer nüchternen fahrt. 

auch wenn die rechtlichen folgen jeweils unterschiedlich sind: 1,1 promille wären ein
klarer und – mit unterschiedlichen rechtsfolgen – einheitlicher grenzwert, ab dem man
weder auto noch fahrrad fahren darf.

auf der grundlage dieser Überlegungen und nach dem vorbild des § 24a Stvg hat der
aDfc folgenden gesetzesvorschlag für einen neuen bußgeldtatbestand formuliert:

§ 24d 1,1 Promille-Grenze für Radfahrer

(1) Ordnungswidrig handelt, wer im Straßenverkehr ein Fahrrad führt, obwohl er 
0,55 mg/l oder mehr Alkohol in der Atemluft oder 1,1 Promille oder mehr Alkohol im Blut
oder eine Alkoholmenge im Körper hat, die zu einer solchen Atem- oder Blutalkoholkon-
zentration führt.
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vor-
schrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Fahrrad führt. Eine sol-
che Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut nachgewie-
sen wird. Satz 1 gilt nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme
eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.

(3) Ordnungswidrig handelt auch, wer die Tat fahrlässig begeht.
(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro

geahndet werden.
(5) § 24a Abs. 5 gilt entsprechend.

rechtsfolgen: Das vorgeschlagene Höchstmaß der geldbuße orientiert sich an § 24a
abs. 4 Stvg („bis zu dreitausend euro“) und an § 3 abs. 6 bKatv, der einen um die Hälf-
te ermäßigten regelsatz bei ordnungswidrigkeiten von radfahrern vorsieht. bei verstö-
ßen von Kraftfahrern gegen § 24a Stvg beträgt die geldbuße mindestens 500 euro. Der
erstverstoß von radfahrern hätte entsprechend ein bußgeld von 250 euro zur folge. Mit
dieser ermäßigung wird die geringere fremdgefährdung berücksichtigt, die von radfah-
rern ausgeht. ein befristetes fahrverbot von mindestens einem Monat (§ 25 abs. 1 Stvg)
ist nur für Zuwiderhandlungen beim führen eines Kraftfahrzeugs vorgesehen, nicht aber
für radfahrer. 

vielleicht wird ein bußgeldtatbestand für betrunkene radfahrer schon bald dringend ge-
braucht. Sie haben Herrn prof. DalDrUp mit seiner Düsseldorfer Studie gehört. Sie hatte
u. a. das unerwartete ergebnis, dass nicht jeder der probanden mit 1,6 promille und mehr
blutalkohol als fahrunsicher zu bewerten war. Damit gerät die beweisregel von 1,6 pro-
mille als grenze der absoluten fahrunsicherheit ins Wanken.

Das bedeutet: ein radfahrer, der ohne ausfallerscheinungen mit 1,6 oder 1,7 promille
baK gemessen worden ist und vor dem Strafrichter steht, könnte auf die Düsseldorfer Stu-
die hinweisen und auf versuchsteilnehmer, die mit solchen Werten von der verkehrsmedi-
zin als noch nicht fahrunsicher eingestuft wurden. aufgrund der neuen verkehrsmedizini-
schen erkenntnisse stehen die chancen für einen freispruch günstig. Das sieht auch KUrt

rÜDiger MaatZ, ehemaliger richter am bundesgerichtshof so: „eher könnte dieses er-
gebnis sogar nahelegen, dass die rechtsprechung den grenzwert nach oben korrigieren
müsste. Denn die rechtsprechung muss ihre beweisgrundlagen anlassbezogen stets neuen
wissenschaftlichen erkenntnissen anpassen, sofern diese in den einschlägigen fachkreisen
allgemein und zweifelsfrei anerkannt sind.“ (forschungsbericht „grenzwerte für absolute
fahruntüchtigkeit bei radfahrern“ der UDv, S. 53) gäbe es zur tatzeit schon den vorge-
schlagenen bußgeldtatbestand, dann würden der angeklagte und in der folgezeit weitere
alkoholisierte radfahrende im grenzbereich jenseits der 1,6 promille wenigstens wegen
einer ordnungswidrigkeit zur verantwortung gezogen. 

Die abschließende Klärung der sich stellenden rechtsfragen dürfte die Strafjustiz einige
Jahre beschäftigen. erstmals in der geschichte der alkoholgrenzwerte in Deutschland
könnte eine grenze der fahrunsicherheit nach oben verschoben werden (ausgenommen
den Wegfall der null-promille-grenze in der ehemaligen DDr aufgrund der Wiederverei-
nigung). in dieser Zeit dürfte in der öffentlichkeit der eindruck entstehen, dass radfahrer
nun „mehr“ trinken dürfen. Die Schaffung eines zusätzlichen gesetzlichen grenzwerts
käme gerade zur rechten Zeit, um dem entgegenzuwirken. aber auch wenn schließlich in
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der frage des absoluten grenzwerts wieder Klarheit geschaffen ist, bleiben bußgeld- und
Straftatbestand nebeneinander sinnvoll: eine stufenweise Steigerung der Sanktionen ist
sinnvoller als das Zuschlagen mit voller Härte des Strafgesetzes.

a n s c h r i f t  d e s  ve r f a s s e r s
roland Huhn
referent recht des 
allgemeinen Deutschen fahrrad-clubs (bundesverband) e.v.
aDfc-bundesgeschäftsstelle
friedrichstraße 200
10117 berlin
email: roland.Huhn@adfc.de
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im gedenken an Dr. phil. edgar Spoerer
* 06.05.1936 † 08.02.2015

tiefe traurigkeit löste die nachricht aus, dass Diplom-psychologe Dr. phil. eDgar

Spoerer am 8. februar 2015 im alter von 78 Jahren verstorben ist. Mit ihm verliert die
deutschsprachige verkehrspsychologie einen ihrer exponierten vordenker und beherzten
praktiker. Der beginn und die entwicklungen im arbeitsfeld der rehabilitation und be-
gutachtung auffällig gewordener Kraftfahrer sind nicht von seinem namen zu trennen.

als wir ende der 1980er Jahre die verkehrspsychologie als interessantes arbeitsfeld zu
entdecken begannen begegneten wir ihm zuerst in seinen vielfältigen veröffentlichungen,
u.a. seinen frühen arbeiten zur beeinflussung alkoholauffälliger Kraftfahrer in sog. „Dri-
ver-clinics“ ab 1968 in Köln, die modellhaft das potential (verkehrs-)psychologischer
interventionen aufzeigten. er war auch wesentlicher akteur des Modellversuchs zur be-
einflussung mehrfach alkoholauffälliger Kraftfahrer, ab den späten 1970er Jahren durch
nachschulungskurse: Diese erwiesen sich als sehr erfolgreich, was letztlich zur rechts-
förmlichen einbindung als § 70-Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung in der
fahrerlaubnis-verordnung führte.

auch in den projektgruppen zur beeinflussung der besonders unfallbeteiligten jungen
Kraftfahrer brachte er sich mit seiner expertise ein – Mitte der 1980er Jahre wurden nach-
schulungskurse für alkoholauffällige fahranfänger in der fahrerlaubnis auf probe recht-
lich verankert. in diesem Zusammenhang forschte er nicht nur, sondern entwickelte ge-
meinsam mit seinen Kölner Kollegen auch interventionsprogramme auf basis der
individualpsychologie, die noch heute in weiterentwickelter form bestand haben. Und er
baute als einer der gründer der gesellschaft für ausbildung, fortbildung und nachschu-
lung e.v. diesen Kursträger zu einem bundesweit agierenden anbieter von qualitativ be-
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gründeten rehabilitationsangeboten aus – gegen vielfältigen Widerstand anderer Markt-
teilnehmer! in diesem rahmen bildete er viele junge Kollegen/-innen verkehrspsycholo-
gisch aus, unterfüttert durch seine erfahrungen aus der laufenden praktischen tätigkeit als
Kursmoderator.  

in diesen Zusammenhängen lernten wir ihn persönlich kennen – und schätzen. er blieb
– trotz aller erfahrenen Widerstände der Mitbewerber – immer im gespräch, freundlich in
der ansprache, konziliant im ton und fachlich fundiert argumentierend. es ging ihm um
die Sache, was ihn für seine gesprächspartner in Wissenschaft, politik und verwaltung zu
einem glaubwürdigen vertreter verkehrspsychologischer positionen machte.

Dr. Spoerer war nicht nur in Deutschland aktiv. er trat auch international z.b. im rah-
men der icaDtS-Kongresse auf, und präsentierte dort die fachlichen entwicklungen in
Deutschland. aus persönlichen gründen zog er nach österreich und engagierte sich dort,
so lange es ihm gesundheitlich möglich war, ebenso wie vorher in Deutschland für die ver-
kehrspsychologische beratung, Schulung und therapie. im Herbst 2014 konnte er – schon
sehr von seiner Krankheit gezeichnet – am 25-jährigen bestehen des institutes für nach-
schulung und fahrer-rehabilitation noch teilnehmen, nun heißt es abschied nehmen.

Dr. paul brieler / Maritta Zentgraf, Hamburg
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reform der Medizinisch-psychologischen Untersuchung

Das bundesministerium für verkehr und digitale infrastruktur (bMvi) hat im Jahr 2012
die projektgruppe „MpU-reform“ ins leben gerufen - mit unabhängigen experten, u. a.
verwaltungsrichtern, obergutachtern, Kursträgern, fachgesellschaften, verkehrspsycho-
logen, anerkennungsbehörden, Straßenverkehrsbehörden. Die projektgruppe wird geleitet
durch die bundesanstalt für Straßenwesen (baSt) als unabhängige wissenschaftliche ein-
richtung, also losgelöst von wirtschaftlichen interessen.

Gründe für die Reform

– Mangelnde information und transparenz: für betroffene ist es zum beispiel schwie-
rig, aus der fülle der angebote seriöse und kompetente informationen herauszufiltern.
viele betroffene sind nicht rechtzeitig über die bedingungen für ein positives gutach-
ten informiert.

– Die MpU basiert auf verschiedenen regelwerken (z. b. fahrerlaubnis-verordnung,
begutachtungsleitlinien, begutachtungskriterien). Das macht Weiterentwicklungen
und rechtliche anpassungen schwierig.

– Die orientierung ist für betroffene angesichts der fülle von angeboten im vorfeld
einer MpU sehr schwierig, und die Seriosität und Qualität eines angebots kaum prüf-
bar.

– Die fragestellungen zur veranlassung einer MpU basieren auf rechtsnormen (fahrer-
laubnis-verordnung), ländererlassen und verwaltungsgerichtlicher rechtsprechung.
Dies führt u. a. dazu, dass in den bundesländern, teilweise auch in verschiedenen be-
hörden eines landes, für gleiche MpU-anlässe verschiedene fragestellungen formu-
liert werden.

– beschwerden von betroffenen, die das aus ihrer Sicht nicht zufriedenstellende ergeb-
nis der MpU einer unabhängigen instanz zur Überprüfung vorlegen möchten.

– Unstimmigkeiten bezüglich der im gutachten wiedergegebenen gesprächsinhalte.

Ziele der reform sind mehr Qualität, transparenz und akzeptanz. 
ansatzpunkte sind:
– bessere information für betroffene
– Klareres regelwerk
– Unabhängige Stelle zur Überprüfung der eingesetzten verfahren
– amtliche anerkennung von fahreignungsberatern
– einheitlicher fragenkatalog
– Schaffung einer unabhängigen beschwerdestelle
– Klärung rechtlicher fragen bezüglich möglicher ton- oder videoaufzeichnungen.

Zur Information
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Die punkte wurden am 19. februar 2015 im bMvi vorgestellt und anschließend mit den
ländern sowie betroffenen institutionen und verbänden diskutiert. Ziel ist es, die reform
der MpU in dieser legislaturperiode abzuschließen.

(aus einer Mitteilung des bundesministerium für verkehr und digitale 
infrastruktur, bMvi, vom 20. februar 2015)

ergebnisse der projektgruppe „MpU-reform“*)

Aufgabenstellung
Die projektgruppe „MpU-reform“ sollte vorschläge zur wissenschaftlich-fachlichen

Weiterentwicklung der Medizinisch-psychologischen Untersuchung (MpU) erarbeiten. in
fünf Unterarbeitsgruppen wurden die als prioritär erachteten themenfelder bearbeitet. ein
besonderes augenmerk lag dabei auf konkreten Handlungsempfehlungen für die spätere
Umsetzung in der praxis. im folgenden werden die zentralen ergebnisse der projektgrup-
penarbeit kurz vorgestellt.

Ergebnisse
Verknüpfung und Abstimmung der grundlegenden Regelwerke

es wurde ein vorschlag für die rechtliche verankerung der begutachtungsleitlinien zur
Kraftfahreignung (Heft M 115 der baSt-Schriftenreihe) und der beurteilungskriterien er-
arbeitet. Die begutachtungsleitlinien wurden bereits innerhalb der laufzeit der projekt-
gruppenarbeit in der fev verankert und haben somit normativen charakter. Weiterhin
wurde ein verfahren vorgeschlagen, wie die beiden regelwerke miteinander sowie mit der
fev abzustimmen seien. Diesem verfahren wurde seitens der bundesländer zugestimmt.
Maßgebliche verbesserungen bei der inhaltlichen angleichung sowie der Schnelligkeit der
veröffentlichung des aktuellen wissenschaftlichen Sachstands sind als folge zu erwarten.

Unabhängige Stelle zur Prüfung von Verfahren und Maßnahmen

es soll eine unabhängige Stelle eingerichtet werden, die nach wissenschaftlich definier-
ten Kriterien die Qualität und eignung der in der MpU eingesetzten psychologischen test-
verfahren sowie der Kursmaßnahmen zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung nach 
§ 70 fev prüft. Die projektgruppe hat einen vorschlag für die aufgaben, Qualifikation und
rechtliche verankerung dieser unabhängigen Stellen entworfen. Dieser vorschlag wurde in
die fev aufgenommen.

Erarbeitung eines einheitlichen Fragenkatalogs

in den bundesländern, teilweise auch in verschiedenen behörden eines bundeslandes,
werden für gleiche Untersuchungsanlässe verschiedene anordnungen getroffen und unter-
schiedliche fragestellungen formuliert. Stattdessen wären bundesweit einheitliche formu-
lierungen sinnvoll. anhand von beispielen wurde ein vorschlag für die vereinheitlichung
der anordnungen und fragestellungen für die MpU und ärztliche gutachten in den

*) bericht: projektgruppe „MpU-reform“, bericht zum forschungsprojekt f1100.4312011, bundesanstalt für
Straßenwesen, baSt, (in vorbereitung).
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bundesländern und bei den behörden entwickelt. Weiterhin wurde auf unscharfe rechts-
begriffe sowie auf denkbare ergänzungen hingewiesen. Die ausarbeitung eines fragenka-
talogs soll nach abschluss der projektgruppenarbeit durch eine gesonderte arbeitsgruppe
erfolgen.

Unabhängige Anlaufstelle für Betroffene

aufgrund der forderung nach einer „unabhängigen“ institution für beschwerden zur
MpU wurde diskutiert, welcher bedarf sinnvollerweise abzudecken wäre. Die projekt-
gruppe spricht sich für die einrichtung von obergutachterstellen aus, die rechtlich in der
fev verankert werden sollten. für obergutachterstellen sollten analoge Qualifikations-
und Qualitätsanforderungen gelten wie für träger von begutachtungsstellen für fahreig-
nung.

Transparenz

Schließlich wurde die forderung nach höherer transparenz bei der MpU in der projekt-
gruppe umfänglich diskutiert. Diese thematik bezieht sich sowohl auf eine bessere infor-
mation über das gesamte verfahren der MpU als auch auf die nachvollziehbarkeit insbe-
sondere der psychologischen exploration beispielsweise durch eine aufzeichnung des
gesprächs. aus Sicht der projektgruppe sind vor einer obligatorischen einführung von
tonaufzeichnungen noch wesentliche punkte zu klären. Hierzu zählen beispielsweise die
notwendigkeit einer transkription, finanzierungsfragen, rechtliche aspekte und nicht zu-
letzt eine wissenschaftliche bestätigung, dass eine tonaufzeichnung die exploration/an-
amnese, das Untersuchungsergebnis und die Qualität der gutachten nicht nachteilig be-
einflusst.

(aus forschung kompakt 03/15 der bundesanstalt für Straßenwesen, baSt, 
vom 29. Januar 2015)
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Deutsche polizeigewerkschaft (Dpolg) im gespräch mit dem
bundesjustizministerium über richtervorbehalt und 

atemalkoholanalyse

in einem ausführlichen Meinungsaustausch am 4. februar 2015 mit bundesjustizmini-
ster HeiKo MaaS (SpD) in berlin konnte die Dpolg-bundesleitung eine erfreuliche Über-
einstimmung in der bewertung polizeilicher belange feststellen. Die begleitung von
Schwerlasttransporten muss nicht notwendigerweise durch die polizei erfolgen, und der
forderung nach abschaffung des richtervorbehaltes bei der anordnung von blutproben
steht der Minister ebenso offen gegenüber. eine hochkarätige arbeitsgruppe im bundes-
justizministerium ist mit der reform der Strafprozessordnung befasst und wird in diesem
Zusammenhang auch die frage des richtervorbehaltes lösen. Das ergebnis will der Mini-
ster auf jeden fall vor ablauf der legislaturperiode präsentieren.

Hinsichtlich der von der Dpolg geforderten anerkennung der atemalkoholanalyse bei
folgenlosen trunkenheitsfahrten sieht das Ministerium interessiert den ergebnissen des
aktuellen forschungsvorhabens der Sächsischen polizei [projekt der Hochschule der
Sächsischen polizei (fH): „beweissichere atemalkoholanalyse im verkehrsstraftatenbe-
reich“, leitung: prof. Dr. Dieter MÜller / prof. Dr. anton Sterbling] entgegen, an dem
sich die meisten bundesländer beteiligen werden. bundesvorsitzender rainer WenDt

wies auf die bedeutung dieses vorhabens hin: „Zigtausende blutproben in Deutschland
sind schlicht überflüssig, der Zeit- und Kostenaufwand ist immens und die eingriffstiefe
einer körperlichen Untersuchung erheblich im vergleich zur atemalkoholanalyse. andere
länder um Deutschland herum machen uns seit Jahren vor, dass es anders geht!“ Dabei
ging die bundesleitung auch auf die argumente ein, die immer wieder gegen die atemal-
koholanalyse vorgetragen werden. HerMann benKer: „Die gegner werden nicht müde,
stets von der nachtrunkproblematik zu sprechen, obwohl längst klar ist, dass es aus-
schließlich um trunkenheitsfahrten geht, bei denen nachtrunk ausgeschlossen werden
kann. Und auch die behauptung, dass man die blutprobe bräuchte, um eventuell auch eine
Überprüfung auf Drogenmissbrauch machen zu können, geht an der Sache vorbei. Selbst-
verständlich braucht man bei Drogenverdacht eine blutprobe, hat man keinen solchen ver-
dacht, darf das blut auch gar nicht auf Drogen untersucht werden. es bleibt die vermutung,
dass es ausschließlich wirtschaftliche interessen sind, die im vordergrund stehen!“ 

(aus dem polizeispiegel – März 2015 der Deutschen polizeigewerkschaft)
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b.a.D.S.: „blutalkoholtest beibehalten“

Der bund gegen alkohol und Drogen im Straßenverkehr (b.a.D.S.) wendet sich gegen
die forderung der gewerkschaft der polizei, den blutalkoholtest als beweismittel für
trunkenheitsfahrten generell entfallen zu lassen. 

für den b.a.D.S. ist ein alleiniger atemalkoholtest bei Straftaten rechtlich nicht ausrei-
chend. nur eine blutentnahme garantiert eine Sicherung des beweismittels und damit eine
spätere Überprüfungsmöglichkeit bei nachträglich erhobenen einwendungen des beschul-
digten. nur dadurch wird die bei Straftaten wie einer trunkenheitsfahrt gemäß §§ 316,
315c Stgb notwendige rechtsstaatlichkeit gewährleistet, sagte der präsident des
b.a.D.S., Dr. peter gerHarDt, auf den vorstoß der polizeigewerkschaft. Deren vorsit-
zender hatte nach Medienberichten gefordert, sich stattdessen bei verkehrskontrollen mit
verdacht einer alkoholisierung zukünftig auf den atemalkoholtest zu beschränken, um die
beamten von mehrstündiger arbeit zu befreien.

„auch wir sehen den hohen arbeitsaufwand der beamten, schlagen aber im interesse
der rechtssicherheit vor, den geltenden richtervorbehalt aufzuheben. Denn dieser bindet
die beamten in hohem Maße“, so gerHarDt.

nach der gültigen rechtslage muss eine polizeistreife, nachdem sie einen alkoholisier-
ten fahrer/fahrerin ermittelt hat, einen richter konsultieren, ob eine blutentnahme vorge-
nommen werden soll. Dies bedeute gerade zur nachtzeit für die beamten oft stundenlan-
ges Warten. „Die polizei muss wieder − wie früher üblich − die entscheidung über die
entnahme von blut selbst vor ort treffen. Dies wäre nach unserer einschätzung rechtlich
unbedenklich und würde die beamten vom bisherigen umständlichen und unpraktikablen
verfahren entlasten,“ sagte gerHarDt. Darüber hinaus sei bei einem Wegfall des blutal-
koholtests auch eine nachträgliche Überprüfung auf Drogenkonsum  nicht mehr möglich.

53. verkehrsgerichtstag – Mehrheit für b.a.D.S.-forderung
nach oWi-tatbestand für alkoholisierte radfahrer

Das deutliche votum des 53. verkehrsgerichtstages (vgt) für die gesetzliche veranke-
rung eines ordnungswidrigkeitentatbestandes für alkoholisierte radfahrer hat der
b.a.D.S. als einen weiteren Schritt zu mehr verkehrssicherheit bezeichnet. „Wir spüren
für die von uns seit Jahren erhobene forderung deutlichen rückenwind von fachleuten“,
sagte der präsident der organisation, Dr. peter gerHarDt.

Die abstimmung im arbeitskreis iii (Strengere regeln für alkoholisierte radfahrer?)
basiere in der Hauptsache auf den signifikanten Studien der Universitäten Düsseldorf und
Mainz, die in goslar präsentiert wurden. Deren erste ergebnisse waren bereits auf einem
Symposium des b.a.D.S. im vergangenen Jahr im rahmen der automobilmesse aMi vor-
gestellt worden und hatten so die Diskussion vorangetrieben. „nach den Studien ist es jetzt
eindeutig erwiesen, dass die verkehrssicherheit deutlich eingeschränkt wird, wenn ein
radfahrer mit mehr als 1 promille am Straßenverkehr teilnimmt“, so gerHarDt.

Da bei radfahrern nach der rechtsprechung eine absolute fahruntüchtigkeit bei trun-
kenheitsfahrten als Straftat erst ab 1,6 promille vorliegt, sei es notwendig, zur erhöhung
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der verkehrssicherheit wie bei Kraftfahrern für folgenlose trunkenheitsfahrten einen ord-
nungswidrigkeitentatbestand einzuführen.

„nach den neuen ergebnissen ist die Mehrheit aller fahrradfahrer bei einem Wert zwi-
schen 0,8 und 1,1 promille nicht mehr fahrtüchtig. auch wegen des abstandsgebotes
gegenüber Kraftfahrern dient so eine ordnungswidrigkeit mit einem Wert von 1,1 promil-
le bei folgenlosen trunkenheitsfahrten – wie auch vom b.a.D.S. gefordert – einer verbes-
serten verkehrssicherheit“, so gerHarDt.

Würden rad- und autofahrer gleichgestellt, bestünde die gefahr, dass verkehrsteilneh-
mer das „sicherere“ auto vorzögen und damit weitaus gefährlicher und gefährdender am
Straßenverkehr teilnähmen. „im nächsten Schritt kommt es darauf an, den gesetzgeber für
den appell des verkehrsgerichtstages zu gewinnen“, sagte der präsident des b.a.D.S.

(aus pressemitteilungen des b.a.D.S. vom den 23. und 30. Januar 2015)
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20. *) Auch wenn der in § 81a Abs. 2 StPO ge-
setzlich angeordnete Richtervorbehalt nicht auf
einer zwingenden verfassungsrechtlichen Vorgabe
beruhen mag, bestehen doch aus rechtsstaatlicher
(Art. 20 Abs. 3 GG) wie auch grundrechtlicher
(Art. 2 Abs. 2 GG) Sicht erhebliche Bedenken gegen
eine Praxis, die den gesetzlichen Richtervorbehalt
für den Bereich verwaltungsbehördlicher Ein-
griffsmaßnahmen durch eine großzügige Verwer-
tung rechtswidrig erlangter Beweismittel flächen-
deckend aushebelt.

bundesverfassungsgericht (Kammer),
beschluss vom 24. Juni 2014 – 1 bvr 1837/11 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Die verfassungsbeschwerde betrifft eine entzie-

hung der fahrerlaubnis wegen der einnahme von be-
täubungsmitteln. 

i. 1. Der beschwerdeführer wurde im Januar 2011
zur nachtzeit als führer eines Kraftfahrzeugs einer
verkehrskontrolle unterzogen. Da seine pupillen auf
lichteinfall nur verzögert reagierten, wurde ein Dro-
genschnelltest durchgeführt, der positiv auf ampheta-
min und Methamphetamin reagierte. Daraufhin ordne-
te die polizei ohne einschaltung eines richters eine
blutentnahme an. nach dem toxikologischen gutach-
ten enthielt die so entnommene blutprobe eine am-
phetamin-Konzentration von 55,8 ng/ml. 

2. Mit bescheid vom 30. Mai 2011 entzog das land-
ratsamt W. dem beschwerdeführer unter anordnung
der sofortigen vollziehung die fahrerlaubnis der Klas-
se 3 (nach alter einteilung). Der dagegen eingelegte
Widerspruch blieb ohne erfolg. Die Klage des be-
schwerdeführers zum bayerischen verwaltungsgericht
W. wurde mit Urteil vom 27. april 2012 als unbegrün-
det abgewiesen. 

3. Der bayerische verwaltungsgerichtshof lehnte
den antrag auf Zulassung der berufung, mit dem der
beschwerdeführer ernstliche Zweifel an der richtig-
keit der angefochtenen entscheidung und eine grund-
sätzliche bedeutung der rechtssache geltend machte,
mit dem allein angegriffenen beschluss vom 24. Juli
2012 (– 11 Zb 12.1362 –, juris) ab. 

nach der ständigen rechtsprechung des Senats
bleibe die unterlassene einholung einer richterlichen
entscheidung über die blutentnahme auch bei fehlen-
der gefahr im verzug dann für die verwertbarkeit des
ergebnisses der blutentnahme ohne einfluss, wenn
auf der Hand liege, dass der richter einem solchen
eingriff die genehmigung nicht hätte versagen kön-
nen. So verhalte es sich hier. nachdem der beim be-
schwerdeführer von der polizei am 6. Januar 2011

durchgeführte Mahsan-test positiv auf amphetamin
und Methamphetamin reagiert habe, habe der dringen-
de verdacht bestanden, dass er zumindest eine ord-
nungswidrigkeit nach § 24a abs. 2 Stvg begangen
haben könnte. Die gewinnung einer blutprobe sei zur
beweiskräftigen Sicherung des „ob“ einer verkehrs-
teilnahme unter amphetamineinfluss sowie zur fest-
stellung der Höhe der amphetamin-Konzentration er-
forderlich gewesen. 

ii. Der beschwerdeführer rügt mit seiner verfas-
sungsbeschwerde eine verletzung seiner rechte aus
art. 2 abs. 1, art. 103 abs. 1 und art. 19 abs. 4 Satz 1
gg. 

Der beschwerdeführer macht die fehlende richterli-
che anordnung der blutentnahme im rahmen der von
ihm der Sache nach gerügten verletzung von art. 19
abs. 4 Satz 1 gg geltend. Die auffassung des verwal-
tungsgerichtshofs, dass keine ernstlichen Zweifel an
der richtigkeit des erstinstanzlichen Urteils im Sinne
des § 124 abs. 2 nr. 1 vwgo bestünden, sei deshalb
unrichtig, weil er durch die von dem polizeibeamten
angeordnete blutentnahme ohne rechtsgrund in seiner
körperlichen Unversehrtheit beeinträchtigt worden sei.
Die verwertung des ergebnisses der blutanalyse sei
nicht zulässig. 

nach der rechtsprechung des bundesverfassungs-
gerichts stehe die anordnung der entnahme einer
blutprobe grundsätzlich dem richter zu. lediglich bei
gefahr im verzug könne auch eine anordnungskom-
petenz der Staatsanwaltschaft und ihrer ermittlungs-
personen bestehen. im Streitfall sei aber keine gefahr
im verzug anzunehmen gewesen. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
iii. Die verfassungsbeschwerde ist unzulässig, weil

sie nicht den sich aus § 23 abs. 1 Satz 2, § 92
bverfgg ergebenden begründungsanforderungen ge-
nügt. 

Die begründung der verfassungsbeschwerde soll
dem bundesverfassungsgericht eine zuverlässige
grundlage für die weitere behandlung des verfahrens
verschaffen (vgl. bverfge 15, 288 <292>). Hierfür
müssen innerhalb der beschwerdefrist das angeblich
verletzte recht bezeichnet und der seine verletzung
enthaltende vorgang substantiiert dargelegt werden
(vgl. bverfge 81, 208 <214>; 99, 84 <87>; strspr).
Soweit es zur beurteilung der behaupteten grund-
rechtsverletzung erforderlich ist, ist auch eine einge-
hende auseinandersetzung mit den gründen der ange-
griffenen entscheidung geboten (vgl. bverfge 101,
331 <345>). Hat das bundesverfassungsgericht für be-
stimmte fragen bereits verfassungsrechtliche Maßstä-
be entwickelt, muss anhand dieser Maßstäbe aufge-
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zeigt werden, inwieweit durch die angegriffene Maß-
nahme grundrechte verletzt werden (vgl. bverfge 99,
84 <87>; 101, 331 <346>; 102, 147 <164>). 

Die geltend gemachten verletzungen von grund-
rechten und grundrechtsgleichen rechten, insbesonde-
re von art. 19 abs. 4 Satz 1 gg, werden nicht in hin-
reichend substantiierter Weise gerügt. 

Der beschwerdeführer setzt sich nicht ausreichend
mit der angegriffenen entscheidung des bayerischen
verwaltungsgerichtshofs auseinander. er rügt mit sei-
ner verfassungsbeschwerde, dass bei seiner blutent-
nahme entgegen § 81a abs. 2 Stpo keine gefahr im
verzug vorgelegen habe. Diesen Umstand stellt der
verwaltungsgerichtshof in seiner entscheidung indes-
sen nicht in abrede. er nimmt vielmehr an, dass das
ergebnis der blutentnahme trotz unterlassener einho-
lung einer richterlichen entscheidung auch bei fehlen-
der gefahr im verzug verwertbar sei, weil auf der
Hand liege, dass der richter einem solchen eingriff
die genehmigung nicht hätte versagen können. Mit
diesem Standpunkt des bayerischen verwaltungsge-
richtshofs setzt sich der beschwerdeführer jedoch
nicht näher auseinander; insbesondere legt er nichts
dafür dar, dass der bayerische verwaltungsgerichtshof
damit – wie es eine verletzung des gebots effektiven
rechtsschutzes verlangt – die rechtsmittelvorschrif-
ten in sachlich nicht zu rechtfertigender Weise und
damit objektiv willkürlich angewandt habe (zu dieser
voraussetzung vgl. bverfg, beschluss des ersten Se-
nats vom 16. Juli 2013 – 1 bvr 3057/11 –, nJW 2013,
S. 3506 <3508> m. w. n.). 

Mangels zulässiger rüge besteht daher kein anlass,
der frage nachzugehen, ob es mit der verfassung ver-
einbar ist, dass nicht nur im einzelfall, sondern nach
gefestigter rechtsprechung des bayerischen verwal-
tungsgerichtshofs (vgl. bayerischer verwaltungsge-
richtshof, beschluss vom 28. Januar 2010 – 11 cS
09.1443 –, juris, rn. 27; beschluss vom 21. november
2011 – 11 cS 11.2247 –, juris, rn. 11; beschluss vom
9. Mai 2012 - 11 Zb 12.614 -, juris, rn. 4) wie auch
anderer oberverwaltungsgerichte (vgl. verwaltungs-
gerichtshof baden-Württemberg, beschluss vom 
21. Juni 2010 – 10 S 4/10 –, juris, rn. 11 [= ba 2010,
364]; oberverwaltungsgericht berlin-brandenburg,
beschluss vom 3. november 2009 – ovg 1 S 205.09
–, juris, rn. 3 [= ba 2010, 40]; oberverwaltungsge-
richt für das land Mecklenburg-vorpommern, be-
schluss vom 20. März 2008 – 1 M 12/08 –, juris, 
rn. 7; niedersächsisches oberverwaltungsgericht,
beschluss vom 14. august 2008 – 12 Me 183/08 –,
juris, rn. 6 [= ba 2008, 416]; oberverwaltungsgericht
für das land nordrhein-Westfalen, beschluss vom 
3. September 2010 – 16 b 382/10 –, juris, rn. 2; ober-
verwaltungsgericht rheinland-pfalz, beschluss vom
29. Januar 2010 – 10 b 11226/09 –, juris, rn. 8 [= ba
2010, 264]; oberverwaltungsgericht des landes Sach-
sen-anhalt, beschluss vom 1. november 2012 – 3 o
141/12 –, juris, rn. 7 [= ba 2013, 41]; Sächsisches
oberverwaltungsgericht, beschluss vom 1. februar
2010 – 3 b 161/08 –, juris, rn. 7 [= ba 2010, 364];
oberverwaltungsgericht für das land Schleswig-Hol-

stein, beschluss vom 9. Dezember 2009 – 4 Mb
121/09 –, juris, rn. 3 f.) bei der entziehung von füh-
rerscheinen offenbar generell die verwertung von er-
kenntnissen akzeptiert wird, die auf blutentnahmen
beruhen, welche unter verstoß gegen den einfachge-
setzlichen richtervorbehalt in § 81a abs. 2 Stpo ge-
wonnen wurden. auch wenn der in § 81a abs. 2 Stpo
gesetzlich angeordnete richtervorbehalt nicht auf
einer zwingenden verfassungsrechtlichen vorgabe be-
ruhen mag (vgl. bverfgK 14, 107 <113> [= ba 2008,
386]; bverfg, beschluss der 1. Kammer des Zweiten
Senats vom 24. februar 2011 – 2 bvr 1596/10 –,
eugrZ 2011, S. 183 <185> [= ba 2012, 170])beste-
hen doch aus rechtsstaatlicher (art. 20 abs. 3 gg) wie
auch grundrechtlicher (art. 2 abs. 2 gg) Sicht er-
hebliche bedenken gegen eine praxis, die den gesetz-
lichen richtervorbehalt für den bereich verwaltungs-
behördlicher eingriffsmaßnahmen durch eine großzü-
gige verwertung rechtswidrig erlangter beweismittel
(vgl. zu beweisverwertungsverboten bverfge 65, 1
<43 ff.>; 106, 28 <48 ff.>; 113, 29 <61>; bverfg, be-
schluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 
16. März 2006 – 2 bvr 954/02 –, nJW 2006, S. 2684
<2686>; beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats
vom 9. november 2010 – 2 bvr 2101/09 –, nJW
2011, S. 2417 <2419>; beschluss der 1. Kammer des
Zweiten Senats vom 24. februar 2011 – 2 bvr
1596/10 und 2 bvr 2346/10 –, juris, rn. 18) flächen-
deckend aushebelt. 

von einer weiteren begründung wird nach § 93d
abs. 1 Satz 3 bverfgg abgesehen. 

21. Ein Fahrlehrer, der als Beifahrer während
einer Ausbildungsfahrt einen Fahrschüler beglei-
tet, dessen fortgeschrittener Ausbildungsstand zu
einem Eingreifen in der konkreten Situation keinen
Anlass gibt, ist nicht Führer des Kraftfahrzeugs im
Sinne des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO. 

bundesgerichtshof,
beschluss vom 23. September 2014 – 4 Str 92/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
1. Das amtsgericht Singen hat den betroffenen,

einen fahrlehrer, am 10. September 2013 wegen der
verkehrsordnungswidrigkeit der vorsätzlichen ver-
botswidrigen benutzung eines Mobiltelefons zu der
geldbuße von 40 euro verurteilt.

nach den feststellungen führte der betroffene am
21. März 2013 als fahrlehrer und beifahrer mit einer
in der ausbildung fortgeschrittenen fahrschülerin, die
bereits mindestens sechs fahrstunden absolviert hatte,
eine ausbildungsfahrt durch. Während der fahrt, beim
einbiegen in eine Straße nach rechts, telefonierte der
betroffene mit seinem an das rechte ohr gehaltenen
Mobiltelefon ohne freisprecheinrichtung. Dabei be-
stand kein anlass, der bereits im fahren geübten fahr-
schülerin besondere aufmerksamkeit zu widmen oder
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damit zu rechnen, in ihr fahrverhalten eingreifen zu
müssen.

gegen das Urteil hat der betroffene den antrag auf
Zulassung der rechtsbeschwerde gestellt. Das ober-
landesgericht Karlsruhe hat dem antrag mit einzel-
richterbeschluss vom 13. februar 2014 zur fortbil-
dung des rechts stattgegeben und die Sache dem mit
drei richtern besetzten bußgeldsenat übertragen.

2. Das oberlandesgericht Karlsruhe meint, über die
rechtsbeschwerde des betroffenen nicht entscheiden
zu können, ohne entweder von der entscheidung des
oberlandesgerichts Düsseldorf vom 4. Juli 2013
(Dar 2014, 40 mit zust. anm. Weigel = nZv 2014,
328 mit abl. anm. ternig) oder von der entscheidung
des oberlandesgerichts bamberg vom 24. März 2009
(nJW 2009, 2393 = Dar 2009, 402 mit anm. Hein-
rich und Scheidler; nachfolgend nichtannahmebe-
schluss des bundesverfassungsgerichts vom 2. Juni
2009 – 2 bvr 901/09) abzuweichen. Die entscheidung
des oberlandesgerichts Düsseldorf werde von der
rechtsauffassung getragen, dass ein fahrlehrer, der
neben einer fortgeschrittenen fahrschülerin sitze und
in der konkreten Situation nicht in das fahrgeschehen
eingreifen müsse, nicht führer des Kraftfahrzeuges im
Sinne des § 23 abs. 1a Satz 1 Stvo sei. Umgekehrt sei
der entscheidung des oberlandesgerichts bamberg die
tragende rechtsauffassung zu entnehmen, dass der für
die verkehrsbeobachtung verantwortliche fahrlehrer
wegen seiner pflicht, den fahrschüler ständig zu beob-
achten, um notfalls sofort eingreifen zu können, füh-
rer des Kraftfahrzeuges im Sinne der genannten vor-
schrift sei.

3. Das oberlandesgericht Karlsruhe hat daher die
Sache durch beschluss vom 20. februar 2014 (Dar
2014, 211) dem bundesgerichtshof zur entscheidung
folgender rechtsfrage vorgelegt:

„ist ein fahrlehrer, der als beifahrer während einer
ausbildungsfahrt neben einem fahrschüler sitzt, des-
sen fortgeschrittener ausbildungsstand zu einem ein-
greifen in der konkreten Situation keinen anlass gibt,
führer des Kraftfahrzeuges im Sinne des § 23 abs. 1a
Satz 1 Stvo?“

Der generalbundesanwalt hat in seiner Stellung-
nahme beantragt, die vorlegungsfrage zu bejahen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. Die vorlegungsvoraussetzungen des § 121 abs. 2

nr. 1 gvg in verbindung mit § 79 abs. 3 Satz 1 oWig
sind erfüllt.

Der Zulässigkeit der vorlage steht nicht entgegen,
dass das oberlandesgericht Karlsruhe nicht abschlie-
ßend zu der vorgelegten rechtsfrage Stellung genom-
men hat, weil es nach seiner ansicht mit jeder mög-
lichen entscheidung entweder von der ansicht des
oberlandesgerichts Düsseldorf oder von derjenigen
des oberlandesgerichts bamberg abweichen würde
(vgl. bgH, beschlüsse vom 5. august 1976 – 5 Str
240/76, bgHSt 26, 384, 385; vom 14. Mai 1981 – 4
Str 599/80, bgHSt 30, 93, 95 f.). es kann dahinste-
hen, ob diese auffassung zutrifft: immerhin hat das
oberlandesgericht bamberg den antrag auf Zulassung

der rechtsbeschwerde mit der begründung zurückge-
wiesen, dass die festgesetzte geldbuße 100 euro nicht
überschreite und eine Zulassung zur fortbildung des
rechts oder wegen versagung des rechtlichen gehörs
nicht geboten sei; die sich anschließenden ausführun-
gen zum fahrzeugführerbegriff sind lediglich im rah-
men „ergänzender bemerkungen“ erfolgt. Jedenfalls
hat das oberlandesgericht Karlsruhe in der begrün-
dung seines vorlagebeschlusses hinreichend zum aus-
druck gebracht, dass es beabsichtige, entgegen der
rechtsauffassung des oberlandesgerichts Düsseldorf
die fahrzeugführereigenschaft des betroffenen zu be-
jahen und seine rechtsbeschwerde mit dieser begrün-
dung zu verwerfen; damit hat es seinen für eine Diver-
genzvorlage nach § 121 abs. 2 gvg maßgeblichen
Willen, von der entscheidung eines anderen oberlan-
desgerichts abzuweichen, hinreichend deutlich ge-
macht.

iii. Der Senat beantwortet die vorgelegte rechtsfra-
ge wie aus der entscheidungsformel [= leitsatz] er-
sichtlich.

1. ein fahrlehrer, der in der konkreten Situation
nicht in die ausbildungsfahrt eingreift, führt nach all-
gemeinen Kriterien – etwa im Sinne der §§ 315c, 316
Stgb – das Kraftfahrzeug nicht.

a) führer eines Kraftfahrzeugs ist, wer es unter be-
stimmungsgemäßer anwendung seiner antriebskräfte
unter eigener allein- oder Mitverantwortung in bewe-
gung setzt oder unter Handhabung seiner technischen
vorrichtungen während der fahrtbewegung durch den
öffentlichen verkehrsraum ganz oder wenigstens zum
teil lenkt (bgH, beschlüsse vom 27. oktober 1988 –
4 Str 239/88, bgHSt 35, 390, 393; vom 18. Januar
1990 – 4 Str 292/89, bgHSt 36, 341, 343). Der täter
muss sich selbst aller oder wenigstens eines teiles der
wesentlichen einrichtungen des fahrzeugs bedienen,
die für seine fortbewegung bestimmt sind (bgH, Ur-
teil vom 27. Juli 1962 – 4 Str 215/62, bgHSt 18, 6, 8
f.; beschluss vom 27. oktober 1988 – 4 Str 239/88,
bgHSt 35, 390, 393). Daher schließt es die fahrzeug-
führereigenschaft zwar nicht aus, wenn mehrere per-
sonen sich die bedienung der notwendigen funktio-
nen teilen (in einem solchen fall können beide als
fahrzeugführer anzusehen sein). Wer dagegen nicht
einmal einen teil der wesentlichen einrichtungen des
fahrzeugs bedient, führt dieses im maßgeblichen Zeit-
punkt nicht.

Daher erfüllt der fahrlehrer die genannten voraus-
setzungen nicht, solange er nicht vom beifahrersitz
aus in die lenk- oder antriebsvorgänge eingreift. Dass
er sich dabei ein solches eingreifen im notfall vorbe-
hält, qualifiziert ihn im Zeitpunkt der hier zu beurtei-
lenden tathandlung nicht als fahrzeugführer (bgH,
Urteil vom 9. Juli 1959 – 2 Str 240/59, bgHSt 13,
226, 227 f.; olg Dresden, nJW 2006, 1013, 1014 
[= ba 2006, 314]; olg Düsseldorf, Dar 2014, 40,
41; Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 42.
aufl., § 316 Stgb rn. 5; König in lK-Stgb, 12. aufl.,
§ 315c rn. 41 f.; ders., Dar 2003, 448 und Dar
2014, 363, 370; Schönke/Schröder – Sternberg-
lieben/Hecker, Stgb, 29. aufl., § 316 rn. 20; 
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lackner/Kühl, Stgb, 28. aufl., § 315c rn. 3; Mü-
KoStgb/pegel, 2. aufl., § 315c rn. 27; burmann/
Heß/Jahnke/Janker – burmann, Straßenverkehrsrecht,
23. aufl., § 316 Stgb rn. 2, Mitsch, nZv 2011, 281,
282; grupp/Kinzig, nStZ 2007, 132, 136; renzikows-
ki in Matt/renzikowski, Stgb, § 316 rn. 41, Zie-
schang in nK-Stgb, 4. aufl., § 315c rn. 10; Weigel,
Dar 2014, 41 f.; Scheidler, Dar 2009, 403, 404;
Heinrich, Dar 2009, 402, 403; Joerden, ba 2003,
104, 106; a.a. olg bamberg nJW 2009, 2393; 
ag cottbus, Dar 2003, 476 [= ba 2003, 161]; SSW-
Stgb/ernemann, 2. aufl., § 315c rn. 4; SK-
Stgb/Wolters, § 316 rn. 13, Stand: März 2012; tolks-
dorf, festschrift für nehm, 2006, S. 437, 441;
blum/Weber, nZv 2007, 228, 229; vgl. olg Karlsru-
he, vrS 64, 153, 157; olg Hamm, vrS 37, 281, 282;
geppert in lK-Stgb, 12. aufl., § 69 rn. 29; vgl. auch
bgH, Zivilsenat, Urteil vom 22. März 1977 – vi Zr
80/75, vrS 52, 408, 409).

aus der gegenüber einem normalfahrzeug abwei-
chenden technischen ausstattung des fahrschulwa-
gens (zusätzliche gas- und bremspedale, vgl. § 5 abs.
2 Dvfahrlg) ergibt sich nichts anderes; diese erleich-
tert lediglich die Möglichkeiten des fahrlehrers zum
eingreifen.

b) auch der beherrschende einfluss des fahrlehrers
auf die fahrt – etwa durch sein Weisungsrecht gegen-
über dem fahrschüler – lässt ihn nicht zum fahrzeug-
führer werden. Der eigenhändige charakter der Delik-
te und ordnungswidrigkeiten, die das führen eines
fahrzeugs voraussetzen, steht der annahme einer
mittelbaren täterschaft entgegen (MüKoStgb/pegel,
2. aufl., § 315c rn. 27; König, Dar 2003, 448, 
449).

c) Soweit zum teil die fahrzeugführereigenschaft
des fahrlehrers aus seiner verantwortung für die fahrt
und deren folgen sowie aus der pflicht, den fahrschü-
ler jederzeit im auge zu behalten, hergeleitet wird
(vgl. olg bamberg, nJW 2009, 2393; ag cottbus,
Dar 2003, 476, 477), vermag der Senat dem nicht zu
folgen. Wenn der gesetzgeber neben dem fahrzeug-
führer auch die sonst für die Sicherheit verantwort-
lichen in den anwendungsbereich einer Strafnorm ein-
beziehen will, ordnet er dies im Wortlaut des gesetzes
ausdrücklich an (vgl. § 315a abs. 1 nr. 2 Stgb). Das
ist in den §§ 315c, 316 Stgb und in § 23 Stvo unter-
blieben. Die zivil- und gegebenenfalls auch die straf-
rechtliche verantwortlichkeit des fahrlehrers (etwa
unter den gesichtspunkten der §§ 222, 229 Stgb) än-
dert nichts daran, dass dieser die voraussetzungen des
tatbestandsmerkmals des führens eines fahrzeugs
nicht erfüllt (König, Dar 2003, 448, 449). Der erset-
zung dieser voraussetzungen durch normative erwä-
gungen im Hinblick auf die gefährlichkeit von be-
stimmten verhaltensweisen des fahrlehrers steht das
analogieverbot des art. 103 abs. 2 gg entgegen.

d) Schließlich spricht die existenz der regelung des
§ 2 abs. 15 Satz 2 Stvg gegen eine fahrzeugführerei-
genschaft des fahrlehrers. Wäre der fahrlehrer nach
der gesetzgeberischen Konzeption als fahrzeugführer
anzusehen, so hätte keine notwendigkeit für eine ge-

setzliche fiktion („gilt… als führer“) bestanden
(Heinrich, Dar 2009, 402, 403).

2. Der fahrlehrer ist auch nicht als beteiligter im
Sinne des § 14 abs. 1 oWig verantwortlich. abgese-
hen von der frage der anwendbarkeit dieser regelung
auf Konstellationen der mittelbaren täterschaft (ab-
lehnend KK-oWig/rengier, 4. aufl., § 14 rn. 4)
führt das verhalten des fahrlehrers nicht dazu, dass bei
einer Kumulation der verhaltensweisen von fahrschü-
ler und fahrlehrer die voraussetzungen des § 23 
abs. 1a Stvo vorliegen – nämlich das gleichzeitige
telefonieren und führen des fahrzeugs (vgl. Mitsch,
nZv 2011, 281, 283).

3. Die regelung des § 2 abs. 15 Satz 2 Stvg führt
nicht dazu, dass der fahrlehrer als führer des fahr-
zeugs im Sinne des § 23 abs. 1a Stvo anzusehen ist.
Denn diese gesetzliche fiktion findet auf § 23 abs. 1a
Stvo keine anwendung (olg Düsseldorf, Dar
2014, 40, 41; ag Herne, Urteil vom 24. november
2011 – 21 oWi-64 Js 891/11-264/11, juris; Hent-
schel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 42. aufl., 
§ 2 Stvg rn. 28, 91; Mitsch, nZv 2011, 281, 282;
a.a. olg Karlsruhe, vrS 64, 153, 157; Scheidler,
Dar 2009, 403, 404; burmann/Heß/Jahnke/Janker,
Straßenverkehrsrecht, 23. aufl., § 2 Stvg rn. 55).

a) allerdings steht nicht bereits der Wortlaut der
norm einer anwendung des § 2 abs. 15 Satz 2 Stvg
auf die fälle des § 23 abs. 1a Stvo entgegen. Diese
vorschrift beruht auf der ermächtigungsgrundlage in 
§ 6 abs. 1 nr. 3 Stvg; hieran knüpft § 24 abs. 1 
Satz 1 Stvg (i.v. m. § 49 abs. 1 nr. 22 Stvo) an. 
ein verständnis des § 2 abs. 15 Satz 2 Stvg, wonach
die für das Straßenverkehrsgesetz geltende fiktion
(„im Sinne dieses gesetzes“) auch die rechtsverord-
nungen erfasst, die auf der grundlage des gesetzes er-
gangen sind, ist daher nicht von vornherein ausge-
schlossen.

b) eine solche auslegung würde jedoch zu nur
schwer nachvollziehbaren Wertungswidersprüchen in
der anwendung des verkehrsstraf- und -ordnungswi-
drigkeitenrechts führen. im fall des fahrens unter al-
koholeinfluss (§ 24a abs. 1 und 3 Stvg, § 316 Stgb)
wäre der fahrlehrer nach § 316 Stgb straflos, aber
gemäß § 24a Stvg verantwortlich, was vor dem
Hintergrund des identischen Schutzzwecks und des
hinsichtlich der tathandlung identischen Wortlauts
(„Wer im [Straßen-] verkehr ein [Kraft-] fahrzeug
führt…“) als in gesetzessystematischer Hinsicht kaum
begründbar erschiene (olg Düsseldorf, Dar 2014,
40, 41).

c) auch die entstehungsgeschichte spricht gegen
eine solche auslegung. § 2 abs. 15 Stvg geht auf das
gesetz über den verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 
3. Mai 1909 zurück (rgbl. S. 437). Dessen § 3 abs. 2
lautete: „bei den Übungs- und prüfungsfahrten … gilt
im Sinne dieses gesetzes der begleiter als führer des
Kraftfahrzeuges“. Diese vorschrift nahm auf die schon
damals existierende fahrzeugführerhaftung kraft ver-
muteten verschuldens (§ 18 Kraftfahrzeuggesetz) und
die Strafbarkeit wegen fahrens ohne fahrerlaubnis (§
24 Kraftfahrzeuggesetz) bezug. im vorangegangenen
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gesetzgebungsverfahren war darauf hingewiesen wor-
den, dass der fahrschüler zur ableistung der prüfung
im allgemeinen Straßenverkehr fahren müsse, er sich
dabei aber, weil er zu diesem Zeitpunkt noch nicht
über einen führerschein verfüge, strafbar machen
würde. Diesem Konflikt wollte die regelung rech-
nung tragen (vgl. verhandlungen des reichstags, band
253, S. 7579, 7595; reichstags-Drucks. band 21, 
nr. 1250, S. 33). Der verordnungsgeber hat sich bei
Schaffung des § 23 abs. 1a Stvo nicht zur anwend-
barkeit des § 2 abs. 15 Satz 2 Stvg geäußert (vgl.
br-Drucks. 599/00, S. 18 ff.). es kann daher nicht
unterstellt werden, dass er den ursprünglichen in dem
vorgenannten Sinne beschränkten anwendungsbe-
reich der gesetzlichen fiktion auf den neu geschaffe-
nen ordnungswidrigkeitentatbestand ausdehnen woll-
te, zumal ein solcher Wille im Wortlaut keinen
ausdruck gefunden hätte.

d) Schließlich spricht auch der Sinn und Zweck der
regelung in § 23 abs. 1a Stvo gegen eine einbezie-
hung von fahrlehrern, die während eines telefonge-
sprächs nicht in die fahrt eingreifen. Der verord-
nungsgeber wollte mit der Schaffung des § 23 abs. 1a
Stvo erreichen, dass der fahrzeugführer „beide
Hände für die bewältigung der fahraufgabe frei hat“;
hält der fahrzeugführer aber in der einen Hand das te-
lefon, so steht ihm für das lenkrad und sonstige ma-
nuell zu bedienende instrumente nur noch eine Hand
zur verfügung (br-Drucks. 599/00, S. 18; vgl.
Mitsch, nZv 2011, 281, 282 f.). Die tätigkeit des
fahrlehrers besteht in der regel in verbalen anwei-
sungen. Selbst in hypothetischen gefahrensituationen
benötigt der fahrlehrer nicht notwendig beide Hände.
Ungeachtet der gefahren, die von einem durch das te-
lefonieren abgelenkten fahrlehrer ausgehen mögen,
erfasst daher der Schutzzweck des § 23 abs. 1a Stvo
den eine aufsichtsfahrt beaufsichtigenden fahrlehrer
jedenfalls nicht unmittelbar (vgl. Joerden, ba 2003,
104, 107).

e) nach alledem bewirkt die gesetzliche fiktion in 
§ 2 abs. 15 Satz 2 Stvg nur eine partielle verlagerung
der verantwortung auf den fahrlehrer (nämlich be-
schränkt auf die §§ 18, 21 Stvg); sie erfasst nicht die
in § 23 abs. 1a Stvo enthaltene regelung der benut-
zung von Mobil- und autotelefonen durch fahrzeug-
führer. Das war in der beschlussformel auszusprechen,
soweit zwischen den beteiligten oberlandesgerichten
Streit über die auslegung dieser vorschrift besteht.

22. 1. Mängel der Informationsfunktion beein-
trächtigen die Rechtswirksamkeit des Bußgeldbe-
scheides grundsätzlich nicht, denn ein solcher ist
für sich allein nicht so schwerwiegend, dass er nicht
– etwa durch Akteneinsicht des Verteidigers – ge-
heilt werden könnte.

2. Für die Annahme von Fahrlässigkeit reicht bei
einer Drogenfahrt nach § 24a Abs. 2 StVG die Fest-
stellung einer über dem Grenzwert der jeweiligen
Substanz im Blut liegenden Wirkstoffkonzentra-

tion allein nicht aus. Es ist vielmehr die Vorstellung
des Betroffenen unter Würdigung sämtlicher zur
Verfügung stehender Beweismittel vom Tatgericht
festzustellen.

oberlandesgericht celle,
beschluss vom 29. Dezember 2014 – 321 Ssbs 37/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Das amtsgericht hat den betroffenen wegen fahr-

lässigen führens eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung
eines berauschenden Mittels (tHc) zu einer geldbuße
von 300 € unter gewährung von ratenzahlung verur-
teilt und gegen ihn ein fahrverbot von einem Monat
verhängt.

nach den feststellungen befuhr der betroffene am
02. 07. 2013 gegen 18:35 Uhr die l-straße 343 in D./l.
mit dem Wohnmobil. bei einer polizeilichen Kontrolle
fiel auf, dass der betroffene eine blasse gesichtsfarbe
und gerötete bindehäute hatte. Die analyse einer dem
betroffenen entnommen blutprobe ergab, dass dieser
eine tHc-Konzentration von 1,3 mg/ml und eine
tHc-cooH-Konzentration von 8,1 mg/ml aufwies.

gegen dieses Urteil wendet sich der betroffene mit
seiner rechtsbeschwerde, mit der er erstrebt, das ver-
fahren wegen vorliegens eines verfahrenshindernisses
einzustellen und im Übrigen die verletzung sachlichen
rechtes rügt.

Die zulässige rechtsbeschwerde hat im überwie-
genden Umfange erfolg.

1. ein verfahrenshindernis liegt indes nicht vor.
entgegen der von der verteidigung erhobenen rüge
bildet der bußgeldbescheid eine taugliche grundlage
für die Durchführung des ordnungswidrigkeitenver-
fahrens, denn er erfüllt die voraussetzungen des § 66
oWig.

a) nach § 66 abs. 1 nr. 3 oWig muss der bußgeld-
bescheid die bezeichnung der tat, die dem betroffe-
nen zur last gelegt wird, Zeit und ort ihrer begehung,
die gesetzlichen Merkmale der ordnungswidrigkeit
und die angewendeten bußgeldvorschriften benennen.

Dem bußgeldbescheid kommen im Wesentlichen
zwei funktionen zu: Zum einen wird durch ihn der
gegenstand des gerichtlichen verfahrens in persön-
licher, sachlicher und rechtlicher Hinsicht abgegrenzt,
daneben hat der bußgeldbescheid eine informations-
funktion, sodass der betroffene ohne akteneinsicht
und ohne einholung des rats eines rechtskundigen 
in die lage versetzt werden soll, zu erkennen, welcher
konkrete vorwurf gegen ihn erhoben wird (vgl. hier-
zu Kurz-in KK-oWig, 4. aufl., § 65 rdnrn. 5 u. 6
m. w. n.).

Da in dem bußgeldbescheid des landkreises n./W.
vom 14.10. 2013 sowohl die person des fahrers als
auch das geführte Kraftfahrzeug sowie tatzeit und ort
genau bestimmt sind und zudem auch der für erfüllt er-
achtete ordnungswidrigkeitentatbestand angeführt
wird, wird der bußgeldbescheid seiner funktion, 
die dem betroffenen zur last gelegte tat von anderen
geschichtlichen lebensvorgängen abzugrenzen, ge-
recht.
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b) Soweit in dem Umstand, dass in dem bußgeldbe-
scheid die konkrete Höhe der gemessenen tHc-Kon-
zentration nicht mitgeteilt worden ist, ein Mangel zu
sehen sein könnte, beträfe dieser allein die informa-
tionsfunktion des bußgeldbescheides. Mängel der in-
formationsfunktion beeinträchtigen die rechtswirk-
samkeit des bußgeldbescheides jedoch grundsätzlich
nicht, denn ein solcher ist für sich allein nicht so
schwerwiegend, dass er nicht – etwa durch aktenein-
sicht des verteidigers – geheilt werden könnte (vgl.
hierzu Kurz in KK-oWig, § 66 rdnrn. 42 u. 43).

c) in diesem Zusammenhang ist anzumerken: Die
verteidigung bezieht sich für ihre rechtsauffassung,
die Wirkstoffkonzentration müsse im bußgeld-
bescheid angegeben werden, auf burhoff, Handbuch
für das straßenverkehrsrechtliche oWi-verfahren, 
3. aufl., rdnr. 550. Dies geht indes fehl. Die zitierte
literaturstelle bezieht sich ihrerseits auf eine entschei-
dung des olg Hamm vom 11.02. 2010 (nZv 2010,
270 ff. [= ba 2010, 245]). Das olg Hamm gelangte
in dieser entscheidung bei einem bußgeldbescheid,
der keine angaben über die gemessene Wirkstoffkon-
zentration enthielt, jedoch nicht zu dem ergebnis, der
bußgeldbescheid leide an einem wesentlichen inhalt-
lichen Mangel mit der folge seiner Unwirksamkeit,
sondern lediglich dazu, dass bei einem solchen inhalt-
lichen Mangel eine beschränkung des einspruchs al-
lein auf die rechtsfolgen unzulässig ist, mit der folge,
dass der bußgeldrichter eigene feststellungen zum äu-
ßeren und inneren tatbestand des § 24a Stvg treffen
muss.

2. Die rechtsbeschwerde hat jedoch mit der erho-
benen Sachrüge erfolg, denn die feststellungen des
angefochtenen Urteiles zur subjektiven tatseite tragen
den Schuldspruch nicht und können daher – anders als
diejenigen zur objektiven tatseite, dazu unter 3. – kei-
nen bestand haben.

Die generalstaatsanwaltschaft hat in ihrer Stellung-
nahme hierzu ausgeführt:

„fahrlässigkeit im Sinne des § 24a abs. 2 Stvg
setzt voraus, dass der betroffene die Möglichkeit
der fortbestehenden Wirkung des rauschmittelkon-
sums bei fahrtantritt entweder für möglich gehalten
oder jedenfalls hätte erkennen können und müssen.

für die annahme von fahrlässigkeit reicht die
feststellung einer über dem grenzwert der jeweili-
gen Substanz im blut liegenden Wirkstoffkonzen-
tration allein nicht aus. es ist vielmehr die vorstel-
lung des betroffenen unter Würdigung sämtlicher
zur verfügung stehender beweismittel vom tatge-
richt festzustellen (vgl. olg frankfurt a.M., be-
schluss vom 20. 08. 2010 – 2 Ss-owi 166/10; olg
celle, beschluss vom 09.12.2008 – 322 Ssbs
247/08 m.w.n. [= ba 2009, 100]).

fahrlässigkeit ist daher ohne weiteres anzuneh-
men, wenn der betroffene sich in zeitlicher nähe
zum cannabiskonsum an das Steuer eines Kraft-
fahrzeugs setzt. an der erkennbarkeit der fortwäh-
renden Wirkung des betäubungsmittels zum tat-
zeitpunkt kann es demgegenüber fehlen, wenn

zwischen Drogenkonsum und fahrt eine größere
Zeitspanne liegt (vgl. olg celle a. a. o.). eine sol-
che zeitliche nähe vermochte das amtsgericht
indes nicht festzustellen. ausreichende feststellun-
gen zum Zeitpunkt des Konsums konnten mangels
einlassung des betroffenen nicht getroffen werden.
aus dem gesichtspunkt der zeitlichen nähe können
daher auch keine rückschlüsse auf die innere vor-
stellung des betroffenen zur tatzeit gezogen wer-
den.

Die voraussehbarkeit der tatbestandsverwirkli-
chung kann im vorliegenden fall auch nicht auf
einen besonders hohen Messwert gestützt werden.
bei einer verhältnismäßig geringen Überschreitung
(1,3 ng/ml tHc) ist dies nicht möglich (vgl. olg
frankfurt a.M., a. a. o. m. w. n.).

in einem solchen fall hätte es näherer ausfüh-
rungen bedurft, aufgrund welcher Umstände sich
der betroffene hätte bewusst machen können, dass
der Konsum noch auswirkungen haben konnte.
Möglich ist dabei auch das Heranziehen sonstiger
beweisanzeichen, etwa drogenbedingter ausfaller-
scheinungen.

eine solche eingehende Würdigung enthält das
angefochtene Urteil nicht. Zwar wurde eine ,blasse
gesichtsfarbe‘ und ,gerötete bindehäute‘ festge-
stellt, die anlass der polizeilichen Kontrolle gewe-
sen sei. Derartige beweisanzeichen sprechen aber
nicht zwingend für einen Konsum von cannabis. es
hätte daher weiterer ausführungen bedurft, etwa
zum Zustand und dem verhalten des betroffenen
bei der polizeikontrolle, bei der üblicherweise ein
rombergtest durchgeführt wird, und der körper-
lichen Untersuchung anlässlich der ärztlichen blut-
entnahme.

es erscheint nicht ausgeschlossen, dass in der
neuen verhandlung ergänzende tatsächliche fest-
stellungen getroffen werden können, die eine verur-
teilung des betroffenen tragen."
Diesen zutreffenden ausführungen tritt der Senat

bei.

23. 1. Gelegentlicher Konsum von Cannabis im

Sinne von Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-

Verordnung liegt dann vor, wenn der Betroffene in

zumindest zwei selbstständigen Konsumvorgängen

Cannabis zu sich genommen hat und diese Kon-

sumvorgänge einen gewissen, auch zeitlichen Zu-

sammenhang aufweisen.

2. Ein gelegentlicher Konsument von Cannabis

trennt dann nicht in der gebotenen Weise zwischen

diesem Konsum und dem Führen eines Kraftfahr-

zeugs, wenn er fährt, obwohl eine durch den 

Drogenkonsum bedingte Beeinträchtigung seiner

Fahrtüchtigkeit nicht auszuschließen ist.

3. Wird der THC-Gehalt in einer Blutprobe lege

artis nach den Richtlinien der Gesellschaft für 

Toxikologische und Forensische Chemie ermittelt,
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ist ein „Sicherheitsabschlag“ vom gemessenen

Wert für unvermeidbare Messungenauigkeiten

nicht erforderlich.

bundesverwaltungsgericht,
Urteil vom 23. oktober 2014 – 3 c 3/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der Kläger wendet sich gegen die entziehung sei-

ner fahrerlaubnis wegen gelegentlichen cannabiskon-
sums und mangelnder trennung dieses Konsums vom
führen eines Kraftfahrzeugs.

Der 1979 geborene Kläger erwarb 1997 die fahrer-
laubnis der Klasse 3; sie wurde im Jahr 2002 in eine
fahrerlaubnis der Klassen be, c1e, ce, M und l um-
getauscht.

am 14. Juni 2001 fuhr der Kläger unter cannabis-
einfluss; die blutprobe ergab eine Konzentration von
2,0 ng/ml tetrahydrocannabinol (tHc), des psycho-
aktiven Wirkstoffs von cannabis. ein fahreignungs-
gutachten kam zum ergebnis, es sei nicht mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass er zukünftig ein
fahrzeug unter dem einfluss von betäubungsmitteln
und/oder anderen psychoaktiven Stoffen oder deren
nachwirkungen führen werde. in diesem gutachten
wurde zugleich empfohlen, vom Kläger die vorlage
von Drogenscreenings zu fordern; davon sah der be-
klagte ab.

am 20. august 2008 wurde der Kläger um 20:58
Uhr erneut einer verkehrskontrolle unterzogen. im po-
lizeibericht heißt es, der Kläger habe etwas träge 
gewirkt und erweiterte pupillen gehabt; der Drogen-
Schnelltest habe ein positives ergebnis in bezug 
auf cannabis erbracht. Der Kläger gab an, mehr als 
24 Stunden vor der fahrt einen Joint geraucht zu
haben. bei der Untersuchung der um 21:20 Uhr ent-
nommenen blutprobe wurden 1,3 ng/ml tHc, unter
1,0 ng/ml 11-oH-tHc und 16,0 ng/ml tHc-cooH
gemessen.

Mit bescheid vom 28. oktober 2008 entzog das
landratsamt S.-b.-Kreis dem Kläger unter anordnung
des Sofortvollzugs die fahrerlaubnis. er habe nach be-
wusstem cannabiskonsum ein Kraftfahrzeug geführt,
obwohl er nicht habe sicher sein können, dass die
psychoaktiv wirkende Substanz tHc in seinem blut
nicht mehr vorhanden sei. Damit habe er sich als cha-
rakterlich ungeeignet zum führen von Kraftfahrzeu-
gen erwiesen. Den Widerspruch des Klägers wies das
regierungspräsidium f. als unbegründet zurück.

Der antrag des Klägers auf gewährung einstweili-
gen rechtsschutzes gegen die anordnung des Sofort-
vollzugs ist ohne erfolg geblieben.

Seine Klage gegen die fahrerlaubnisentziehung hat
das verwaltungsgericht abgewiesen. 

Die berufung des Klägers hat der verwaltungsge-
richtshof, der ein Sachverständigengutachten u.a. zur
Klärung der frage eingeholt hat, ab welchem tHc-
Wert mit verkehrsrelevanten leistungseinbußen zu
rechnen ist, zurückgewiesen. 

Zur begründung seiner revision macht der Kläger
geltend: Zu Unrecht werde bei ihm gelegentlicher

cannabiskonsum angenommen. Zwischen den beiden
festgestellten Konsumvorgängen lägen sieben Jahre;
das begründe eine zeitliche Zäsur. Zu einem mehrma-
ligen Konsum sei es auch im vorfeld der verkehrskon-
trolle vom 20. august 2008 nicht gekommen. eine er-
klärung für das Messergebnis könne darin liegen, dass
er einmalig eine entsprechend hohe Wirkstoffmenge
zu sich genommen habe. Das berufungsgericht habe
das nicht ohne weitere feststellungen als unglaubhaft
bewerten dürfen. rechtsfehlerhaft sei auch die annah-
me, dass er nicht zwischen cannabiskonsum und fah-
ren trenne. Der Messwert müsse um einen Sicherheits-
abschlag verringert werden. von verminderter
fahrtüchtigkeit dürfe nicht bereits ab einer Wirkstoff-
konzentration von 1,0 ng/ml tHc ausgegangen wer-
den.

Der beklagte tritt der revision entgegen. Die zwei
selbstständigen Konsumvorgänge, die erforderlich
seien, um gelegentlichen cannabiskonsum anzuneh-
men, hätten beim Kläger vorgelegen. Der Sachverstän-
dige habe ausgeschlossen, dass ein einmaliger Kon-
sum nach 24 Stunden noch zu 1,3 ng/ml tHc im blut
führen könne. Die behauptung des Klägers, er habe
vor der fahrt am 20. august 2008 nur dieses eine Mal
cannabis konsumiert, sei nicht glaubhaft. Dass die
Dosierung möglicherweise so hoch gewesen sei, dass
auch ein einmaliger Konsum zum vorgefundenen
tHc-pegel geführt haben könne, liege fern. eine sol-
che Dosis hätte erhebliche vergiftungserscheinungen
zur folge gehabt, die bei der verkehrskontrolle nicht
festgestellt worden seien. auch der 2001 festgestellte
cannabiskonsum könne im Übrigen noch verwertet
werden. ein abschlag vom gemessenen tHc-Wert sei
nicht erforderlich. Davon werde selbst im ordnungs-
widrigkeitenrecht abgesehen; das müsse erst recht für
die gefahrenabwehr gelten. nach der rechtsprechung
des bundesverfassungsgerichts zu § 24a Stvg sei be-
reits ab einer tHc-Konzentration von 1,0 ng/ml mit
einer beeinträchtigung der fahrtüchtigkeit zu rechnen.
auch der gutachter habe nicht ausgeschlossen, dass es
im einzelfall bei tHc-Werten unter 2 ng/ml fahrsi-
cherheitsrelevante Mängel geben könne.

Der vertreter des bundesinteresses beim bundes-
verwaltungsgericht hält das angegriffene Urteil im er-
gebnis für unzutreffend. Zwar teile er die auffassung
des berufungsgerichts, dass eine gelegentliche ein-
nahme von cannabis vorliege, wenn ein zweimaliger
Konsum stattgefunden habe. Das sei beim Kläger an-
zunehmen. Der Konsum aus dem Jahr 2001 dürfe noch
berücksichtigt werden. auch die 2008 gemessenen
Werte sprächen für einen mindestens zweimaligen
Konsum. in Übereinstimmung mit dem bundesmini-
sterium für verkehr und digitale infrastruktur sei er
wie das berufungsgericht außerdem der auffassung,
dass zur beurteilung des trennungsvermögens auf den
gemessenen tHc-Wert ohne abschlag abzustellen sei.
Dagegen teile er nicht die annahme des berufungsur-
teils, dass dem betroffenen bei einem gemessenen
Wert von 1,3 ng/ml tHc ohne weitere begutachtung
unmittelbar die fahrerlaubnis entzogen werden dürfe.
bei tHc-Werten unter 2 ng/ml sei – wie der bayeri-
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sche verwaltungsgerichtshof zutreffend entschieden
habe – zunächst nur die anforderung eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens zulässig.

a u s  d e n  g r ü n d e n :  
Die revision des Klägers ist unbegründet. Das Ur-

teil des berufungsgerichts steht im einklang mit
bundesrecht (§ 137 abs. 1 vwgo).

Maßgeblich für die beurteilung der rechtmäßigkeit
der angegriffenen fahrerlaubnisentziehung ist die
Sach- und rechtslage zum Zeitpunkt der letzten ver-
waltungsentscheidung (strspr; vgl. u. a. Urteil vom
28. april 2010 – bverwg 3 c 2.10 – bverwge 137,
10 rn. 11 m. w. n.); somit ist hier auf die Zustellung
des Widerspruchsbescheids vom 6. august 2009 abzu-
stellen. Zugrunde zu legen sind danach das Straßen-
verkehrsgesetz (Stvg) in der fassung der bekanntma-
chung vom 5. März 2003 (bgbl i S. 310, 919), bis
dahin zuletzt geändert durch art. 3 des gesetzes vom
31. Juli 2009 (bgbl i S. 2507), und die fahrerlaubnis-
verordnung (fev) vom 18. august 1998 (bgbl i S.
2214) in der fassung der verordnung vom 16. Juli
2009 (bgbl i S. 2097).

gemäß § 3 abs. 1 Satz 1 Stvg und § 46 abs. 1 Satz 1 
fev hat die fahrerlaubnisbehörde dem inhaber einer
fahrerlaubnis, der sich als ungeeignet zum führen von
Kraftfahrzeugen erweist, die fahrerlaubnis zu entzie-
hen. Das gilt nach § 46 abs. 1 Satz 2 fev insbeson-
dere dann, wenn erkrankungen oder Mängel nach 
der anlage 4 vorliegen und dadurch die eignung zum
führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist.
gemäß nummer 9.2.2 der anlage 4 kann bei gelegent-
licher einnahme von cannabis die fahreignung bejaht
werden, wenn Konsum und fahren getrennt werden,
kein zusätzlicher gebrauch von alkohol oder anderen
psychoaktiv wirkenden Stoffen stattfindet und wenn
keine Störung der persönlichkeit und kein Kontroll-
verlust vorliegen. Diese bewertung gilt nach der num-
mer 3 der vorbemerkungen zu dieser anlage für den
regelfall.

Danach durfte dem Kläger die fahrerlaubnis entzo-
gen werden, ohne dass vorher noch ein medizinisch-
psychologisches gutachten einzuholen gewesen wäre
(§ 11 abs. 7 fev). ohne dass das revisionsrechtlich zu
beanstanden ist, geht das berufungsgericht mit dem
beklagten von gelegentlichem cannabiskonsum des
Klägers im Sinne von nr. 9.2.2 der anlage 4 (1.) sowie
davon aus, dass das führen eines Kraftfahrzeugs unter
cannabiseinfluss am 20. august 2008 den Schluss
rechtfertigt, dass er entgegen den anforderungen die-
ser bestimmung nicht hinreichend zuverlässig zwi-
schen einem seine fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden
Konsum von cannabis und dem führen eines Kraft-
fahrzeugs trennt (2.). eine im Widerspruch zu art. 3
abs. 1 gg stehende Ungleichbehandlung von canna-
bis- und alkoholkonsumenten liegt nicht vor (3.).

1. Der Kläger war zum maßgeblichen beurteilungs-
zeitpunkt gelegentlicher Konsument von cannabis
(nr. 9.2.2 der anlage 4).

a) eine legaldefinition des begriffs „gelegentli-
che“ einnahme von cannabis, der außer in nr. 9.2.2

der anlage 4 auch in § 14 abs. 1 Satz 3 fev verwen-
dung findet, enthalten weder die fahrerlaubnis-ver-
ordnung selbst noch die Materialen hierzu. auch die
begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung, auf
denen die anlage 4 maßgeblich beruht (vgl. Urteil
vom 14. november 2013 – bverwg 3 c 32.12 –
bverwge 148, 230 rn. 19 [= ba 2014, 30]), äußern
sich nicht dazu. Das gilt sowohl für die alte, zum Zeit-
punkt des erlasses der angegriffenen bescheide gel-
tende fassung der leitlinien als auch für deren 
neufassung, die seit dem 1. Mai 2014 geltung bean-
sprucht.

Der erkennende Senat hatte bislang nur zur frage
Stellung zu nehmen, wann eine regelmäßige einnah-
me von cannabis im Sinne der nr. 9.2.1 der anlage 4
vorliegt. ein solcher regelmäßiger Konsum schließt
die fahreignung per se aus, ohne dass – anders als bei
der hier in rede stehenden nr. 9.2.2 – noch weitere tat-
bestandliche voraussetzungen erfüllt sein müssen. Der
Senat hat ausgehend vom gewöhnlichen Wortsinn, wo-
nach ein verhalten dann als regelmäßig anzusehen ist,
wenn es bestimmten regeln und gesetzmäßigkeiten
folgt, insbesondere in etwa gleichen zeitlichen abstän-
den auftritt, sowie aufgrund der Systematik von nr. 9.2
der anlage 4 angenommen, dass unter einer regelmä-
ßigen einnahme in diesem Sinne ein Konsum zu ver-
stehen ist, der die fahreignung nach wissenschaftli-
chem erkenntnisstand als solcher und ohne das
Hinzutreten weiterer Umstände ausschließt (Urteil
vom 26. februar 2009 – bverwg 3 c 1.08 – bverwge
133, 186 rn. 15 [= ba 2009, 289]). Die einschätzung
des damaligen berufungsgerichts, dass das bei einer
täglichen oder nahezu täglichen einnahme von canna-
bis zu bejahen sei, hat der Senat nicht beanstandet 
(Urteil vom 26. februar 2009 a. a. o. rn. 19).

ausgehend davon und unter berücksichtigung des
Wortsinns des begriffs „gelegentlich“ – Synonyme
dazu sind beispielsweise „ab und zu“ oder „hin und
wieder“ – ergibt sich, dass eine solche einnahme eine
geringere Konsumfrequenz voraussetzt als ein „regel-
mäßiger“ Konsum, nach der Zahl der Konsumvorgän-
ge aber mehr erfordert als einen nur einmaligen Kon-
sum. Dahinter steht die erwägung, dass dann, wenn
der betroffene nachgewiesenermaßen bereits einmal
cannabis konsumiert hat, sich eine darauf folgende
phase der abstinenz aber nicht als dauerhaft erweist,
die dem „einmaltäter“ zugutekommende annahme
widerlegt wird, es habe sich um einen einmaligen
„probierkonsum“ gehandelt, dessen Wiederholung
nicht zu erwarten sei (vgl. zu dieser „privilegierung“
eines einmaligen „probierkonsums“: bverfg, Kam-
merbeschluss vom 20. Juni 2002 – 1 bvr 2062/96 –
nJW 2002, 2378 <2379> [= ba 2002, 362]).

angesichts dessen ist gegen die vom berufungsge-
richt in ständiger rechtsprechung (vgl. zuvor u. a.
vgH Mannheim, beschluss vom 29. September 2003
– 10 S 1294/03 – vblbW 2004, 32 [= ba 2004, 185])
vertretene auffassung, dass eine „gelegentliche“ ein-
nahme von cannabis bereits bei zwei selbstständigen
Konsumvorgängen anzunehmen ist, aus revisions-
rechtlicher Sicht nichts zu erinnern (ebenso die ganz
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überwiegende verwaltungsgerichtliche rspr.; vgl. u. a.
vgH München, beschluss vom 4. november 2008 –
11 cS 08.2576 – juris rn. 19; ovg berlin-branden-
burg, beschluss vom 16. Juni 2009 – 1 S 17/09 – nZv
2010, 531 <532> [= ba 2009, 356]; ovg lüneburg,
beschluss vom 7. Juni 2012 – 12 Me 31/12 – juris 
rn. 6; ovg Münster, beschluss vom 20. März 2014 –
16 e 1074/13 – juris rn. 3; nunmehr auch ovg Ham-
burg, beschluss vom 16. Mai 2014 – 4 bs 26/14 –
nJW 2014, 3260 [= ba 2014, 246] unter Änderung
seiner früheren rechtsprechung). Diese einordnung
führt zugleich dazu, dass eine regelungslücke zwi-
schen einem nur einmaligen und dem gelegentlichen
Konsum von cannabis vermieden wird.

Die einzelnen Konsumvorgänge müssen allerdings,
damit sie als „gelegentliche“ einnahme von cannabis
im Sinne von nr. 9.2.2 der anlage 4 gewertet werden
können, einen gewissen, auch zeitlichen Zusammen-
hang aufweisen. Zu recht geht das berufungsgericht
davon aus, dass ein Zeitablauf von mehreren Jahren
zwischen zwei rauschgifteinnahmen eine Zäsur bil-
den kann, die bei der fahrerlaubnisrechtlichen einord-
nung des Konsums einen rückgriff auf den früheren
vorgang verbietet (vgl. dazu auch ovg lüneburg, be-
schluss vom 7. Juni 2012 a. a. o.). ob eine solche rele-
vante Zäsur zwischen den einzelnen Konsumakten an-
zunehmen ist, ist nach den konkreten Umständen des
jeweiligen einzelfalls zu beurteilen. Die schematische
festlegung von Zeiträumen verbietet sich (in diesem
Sinne zu einer auf zurückliegenden Drogenkonsum
gestützten anordnung, ein medizinisch-psychologi-
sches fahreignungsgutachten beizubringen, bereits
Urteil vom 9. Juni 2005 – bverwg 3 c 25.04 – buch-
holz 442.10 § 2 Stvg nr. 12 S. 13 [= ba 2006, 49]).
Demgemäß setzt die beantwortung der frage, ob eine
solche Zäsur anzunehmen ist, entsprechende tatsächli-
che feststellungen und Wertungen des tatsachenge-
richts voraus; sie sind in der revision nur einge-
schränkt überprüfbar (§ 137 abs. 2 vwgo).

b) Hier hat das berufungsgericht beanstandungsfrei
angenommen, dass der Kläger im zeitlichen vorfeld
der verkehrskontrolle vom 20. august 2008 nicht nur
einmal, sondern mehrfach und damit im Sinne der nr.
9.2.2 der anlage 4 gelegentlich cannabis konsumiert
hat.

Der verwaltungsgerichtshof stützt seine Sachver-
haltswürdigung maßgeblich darauf, dass der beim Klä-
ger festgestellte tHc-Wert von 1,3 ng/ml im blutse-
rum mit dem von ihm gegenüber der polizei
behaupteten und in der berufungsverhandlung bestä-
tigten einmaligen Konsum, der nach seinen dortigen
angaben mehr als 24 Stunden vor der fahrt stattgefun-
den habe, nicht schlüssig erklärt werden könne. Wis-
senschaftlich sei belegt, dass tHc nach einem einzel-
konsum nur vier bis sechs Stunden nachweisbar sei,
lediglich bei regelmäßigem oder wiederholtem Kon-
sum könne tHc auch länger nachgewiesen werden.

Die vom berufungsgericht angeführten wissen-
schaftlichen erkenntnisse zum abbauverhalten des
psychoaktiven Wirkstoffs tHc, die vom Sachverstän-
digen bestätigt wurden, hat der Kläger nicht in frage

gestellt. ebenso wenig hat er durchgreifende rügen
gegen den darauf gestützten Schluss des berufungsge-
richts vorgetragen, dass er dann entweder ein weiteres
Mal auch wenige Stunden vor der fahrt cannabis kon-
sumiert haben müsse oder es, wenn der letzte Konsum
tatsächlich mehr als 24 Stunden zurückgelegen habe,
zuvor zu einer erheblichen akkumulation von canna-
binoiden in seinem Körper gekommen sein müsse.
beides belege aber einen mehr als einmaligen und
damit gelegentlichen cannabiskonsum. Den im beru-
fungsverfahren vorgetragenen einwand des Klägers,
dass der festgestellte tHc-Wert auch auf die einmali-
ge einnahme einer hohen Dosis von cannabis zurück-
gehen könne, hat das berufungsgericht unter bezug-
nahme auf die erläuterungen des Sachverständigen im
Wesentlichen mit der begründung zurückgewiesen,
dass beim Kläger nicht die dann zu erwartenden into-
xikationserscheinungen festgestellt worden seien;
außerdem habe er selbst noch in der mündlichen ver-
handlung vor dem berufungsgericht keine derart hohe
Dosierung behauptet. gegen diese Sachverhaltswürdi-
gung ist revisionsrechtlich nichts zu erinnern.

Überdies hat das berufungsgericht seine annahme,
dass der Kläger gelegentlicher cannabiskonsument
sei, unabhängig davon darauf gestützt, dass dessen er-
läuterungen zu dem von ihm behaupteten nur einmali-
gen cannabiskonsum im Kern kaum realitätskennzei-
chen aufwiesen und – was das gericht näher darlegt –
auch ansonsten nicht glaubhaft seien.

beweisanträge hat der anwaltlich vertretene Kläger
auch in anbetracht der schriftlichen und mündlichen
ausführungen des Sachverständigen nicht gestellt.
auch im Übrigen musste sich dem berufungsgericht
nicht aufdrängen, den vom Kläger in der revisionsbe-
gründung als aufklärungsbedürftig bezeichneten ein-
zelumständen („größe der raucherrunde; grad der
berauschung, welche intoxikationssymptomatik“)
weiter nachzugehen. ebenso wenig musste sich das
berufungsgericht weiter mit der frage befassen, ob es
sich bei der vom Kläger gegenüber der polizei ge-
machten angabe zum Zeitpunkt des cannabiskonsums
um eine reine Schutzbehauptung gehandelt habe; denn
es hat das vorbringen des Klägers, es habe sich um
einen einmaligen Konsum gehandelt, in nachvollzieh-
barer Weise insgesamt als unglaubwürdig erachtet.

c) Danach bedarf es im revisionsverfahren ebenso
wie bereits im berufungsverfahren keiner entschei-
dung darüber, ob die annahme gelegentlichen canna-
biskonsums des Klägers auch auf den Umstand ge-
stützt werden durfte, dass er bereits im Jahr 2001 als
cannabiskonsument im Straßenverkehr aufgefallen
war. an einer abschließenden Stellungnahme dazu
wäre der erkennende Senat im Übrigen schon deshalb
gehindert, weil das berufungsgericht zwar durchaus
eine tendenz zu erkennen gibt, wie es diese frage ent-
scheiden würde, es aber die für die annahme einer
Zäsur erforderlichen tatsächlichen feststellungen und
Wertungen nicht abschließend getroffen hat.

2. Die annahme des berufungsgerichts, dass der
Kläger nicht in der gebotenen Weise zwischen der ein-
nahme von cannabis und dem führen eines Kraftfahr-
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zeugs trennt, hält der revisionsgerichtlichen Überprü-
fung stand.

nach nr. 9.2.2 der anlage 4 genügt der gelegentli-
che cannabiskonsum für sich genommen noch nicht,
um von fehlender fahreignung des betroffenen auszu-
gehen (vgl. auch Urteil vom 5. Juli 2001 – bverwg 3
c 13.01 – buchholz 442.16 § 15b StvZo nr. 29 S. 7
[= ba 2002, 133]). Hinzu treten müssen nach nr. 9.2.2
der anlage 4 vielmehr zusätzliche tatsächliche Um-
stände. eine dieser „Zusatztatsachen“ ist neben dem
Mischkonsum von cannabis und alkohol, dass der
betroffene nicht zwischen dem Konsum von cannabis
und dem führen eines Kraftfahrzeuges trennt.

in dieser fehlenden trennung liegt nach der recht-
sprechung des bundesverfassungsgerichts ein die fah-
reignung ausschließender charakterlich-sittlicher
Mangel. er ist darin zu sehen, dass der fahrerlaubni-
sinhaber ungeachtet einer im einzelfall anzunehmen-
den oder jedenfalls nicht auszuschließenden drogen-
konsumbedingten fahruntüchtigkeit nicht bereit ist,
vom führen eines Kraftfahrzeugs im öffentlichen Stra-
ßenverkehr abzusehen (bverfg, Kammerbeschluss
vom 20. Juni 2002 – 1 bvr 2062/96 – nJW 2002,
2378 <2379 f.>).

Daraus folgt zugleich, dass nicht jeder bei einem
Kraftfahrzeugführer festgestellte tHc-pegel die an-
nahme fehlender trennung im Sinne von nr. 9.2.2 der
anlage 4 rechtfertigt. Die frage, auf welchen tHc-
Wert dabei abzustellen ist, führt auf mehrere Unterfra-
gen. Davon ist nur die erste, wie wahrscheinlich die
beeinträchtigung der fahrtüchtigkeit durch die ein-
nahme von cannabis sein muss (frage nach dem ge-
fährdungsmaßstab), eine der revisionsgerichtlichen
Überprüfung in vollem Umfang zugängliche rechts-
frage (a). Dagegen ist die weitere frage, bei welchem
tHc-Wert von solchen verkehrssicherheitsrelevanten
beeinträchtigungen auszugehen ist oder – anknüpfend
an die rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts
– solche beeinträchtigungen jedenfalls nicht ausge-
schlossen werden können, keine rechtsfrage, sondern
im Wesentlichen tatsächlicher, nämlich medizinisch-
toxikologischer natur (frage nach dem maßgeblichen
grenzwert). Dementsprechend kann das vom beru-
fungsgericht gefundene ergebnis, das maßgeblich auf
der auswertung des im berufungsverfahren eingehol-
ten Sachverständigengutachtens zum aktuellen natur-
wissenschaftlichen erkenntnisstand sowie weiterer
erkenntnisquellen beruht, in der revision nur einge-
schränkt überprüft werden (b). Schließlich ist zu klä-
ren, ob im Hinblick auf unvermeidbare Messungenau-
igkeiten ein „Sicherheitsabschlag“ von dem bei der
Untersuchung der blutprobe ermittelten tHc-Wert er-
folgen muss (c).

a) in bezug auf den zugrunde zu legenden gefähr-
dungsmaßstab geht das berufungsgericht in Überein-
stimmung mit der ganz überwiegenden verwaltungs-
gerichtlichen rechtsprechung zutreffend davon aus,
dass eine ausreichende trennung, die eine gelegentli-
che einnahme von cannabis im Hinblick auf die ver-
kehrssicherheit noch als hinnehmbar erscheinen lässt,
nur dann vorliegt, wenn der betroffene Konsum und

fahren in jedem fall in einer Weise trennt, dass durch
eine vorangegangene einnahme von cannabis eine
beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten eigen-
schaften unter keinen Umständen eintreten kann. Das
bedeutet, dass auch die Möglichkeit einer solchen can-
nabisbedingten beeinträchtigung der fahrsicherheit
ausgeschlossen sein muss.

im Hinblick auf die schwerwiegenden gefahren,
die von in ihrer fahrtüchtigkeit beeinträchtigten Kraft-
fahrzeugführern für leben und gesundheit anderer
verkehrsteilnehmer ausgehen können, ist es auch vor
dem Hintergrund der staatlichen pflicht, die Sicherheit
des Straßenverkehrs zu gewährleisten, geboten, solche
risiken soweit wie möglich auszuschließen. Dement-
sprechend ist die grenze eines hinnehmbaren canna-
biskonsums nicht erst dann überschritten, wenn mit
gewissheit eine beeinträchtigung der fahrtüchtigkeit
anzunehmen ist oder es – wie der bayerische verwal-
tungsgerichtshof fordert (vgl. u. a. vgH München, be-
schluss vom 4. Juni 2007 – 11 cS 06.2806 – juris rn.
20 m. w. n.) – zu einer signifikanten erhöhung des Un-
fallrisikos kommt, sondern bereits dann, wenn die
Möglichkeit einer cannabisbedingten beeinträchti-
gung der fahrsicherheit besteht. Hat der betroffene in
der vergangenheit ein Kraftfahrzeug unter einem
tHc-pegel geführt, bei dem eine beeinträchtigung
seiner fahrsicherheit möglich war, rechtfertigt das
nach der der nr. 9.2.2 der anlage 4 zugrunde liegenden
Wertung zugleich Zweifel daran, dass er künftig stets
die gebotene trennung von cannabiskonsum und fah-
ren beachten wird; das wiederum führt zur verneinung
seiner fahreignung.

Dieser gefährdungsmaßstab deckt sich mit der
rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts. es
lässt – wie bereits erwähnt – in seinem (Kammer-) be-
schluss vom 20. Juni 2002 für die annahme fehlender
trennungsbereitschaft und damit eines charakterlich-
sittlichen eignungsmangels genügen, dass eine dro-
genbedingte fahruntüchtigkeit jedenfalls nicht auszu-
schließen ist (bverfg, beschluss vom 20. Juni 2002
a. a. o. S. 2380). in Übereinstimmung damit hält es für
die erfüllung des tatbestandes des führens eines
Kraftfahrzeuges unter cannabiseinfluss nach § 24a
abs. 1 und 2 Stvg für erforderlich, aber auch für aus-
reichend, dass eine tHc-Konzentration im blut fest-
gestellt wird, die eine eingeschränkte fahrtüchtigkeit
des am Straßenverkehr teilnehmenden Kraftfahrzeug-
führers möglich erscheinen lässt (bverfg, Kammerbe-
schluss vom 21. Dezember 2004 – 1 bvr 2652/03 –
nJW 2005, 349 [= ba 2005, 156]). Diese erwägungen
sind auf das auf prävention und gefahrenabwehr zie-
lende vorgehen der fahrerlaubnisbehörden auf der
grundlage der fahrerlaubnis-verordnung ohne Weite-
res übertragbar.

Derselbe gefährdungsmaßstab liegt dem Urteil des
erkennenden Senats vom 14. november 2013 –
bverwg 3 c 32.12 – (bverwge 148, 230 [= ba 2014,
30]) zugrunde. in dieser entscheidung ging es um feh-
lende fahreignung wegen des Mischkonsums von al-
kohol und cannabis. Der Senat ist davon ausgegangen,
dass es der verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht gebie-
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tet, die fahreignung eines Mischkonsumenten nur
dann zu verneinen, wenn mit Sicherheit zu erwarten
ist, dass er früher oder später unter einwirkung von
rauschmitteln ein fahrzeug führt, also die trennungs-
bereitschaft aufgeben wird. vielmehr rechtfertigt an-
gesichts des gefährdungspotenzials schon der Um-
stand, dass ein solcher Mischkonsum die aufgabe der
trennungsbereitschaft möglich erscheinen lässt, die
annahme fehlender fahreignung (Urteil vom 14. no-
vember 2013 a. a. o. rn. 16). Die gegen dieses Urteil
gerichtete verfassungsbeschwerde hat das bundesver-
fassungsgericht nicht zur entscheidung angenommen
(bverfg, beschluss vom 3. Juli 2014 – 1 bvr 234/14
– [ba 2014, 30]).

Dieser Maßstab gilt folgerichtig ebenfalls für die
beantwortung der frage, ob die fahrerlaubnisbehörde
gemäß § 11 abs. 7 fev ohne vorherige anforderung
eines fahreignungsgutachtens von fehlender fahreig-
nung ausgehen durfte. auch in diesem Zusammenhang
muss, wenn gelegentlicher cannabiskonsum im Sinne
von nr. 9.2.2 der anlage 4 vorliegt, zur Überzeugung
der fahrerlaubnisbehörde feststehen, dass der betrof-
fene die einnahme von cannabis und das führen eines
Kraftfahrzeuges nicht in jedem fall so trennt, dass eine
beeinträchtigung seiner fahrtüchtigkeit durch den
Konsum ausgeschlossen ist. entgegen der annahme
des vertreters des bundesinteresses ist nicht erforder-
lich, dass der betroffene nach cannabiskonsum mit Si-
cherheit in nicht vollständig fahrtüchtigem Zustand
gefahren ist; es genügt, dass das angesichts des bei ihm
festgestellten tHc-Werts nicht ausgeschlossen wer-
den kann.

b) Das nach der rechtsprechung des bundesverfas-
sungsgerichts vom normgeber zu recht verfolgte
Ziel, risiken für die Sicherheit des Straßenverkehrs
durch cannabiskonsum unter beachtung des verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes so weit wie möglich auszu-
schließen, ist auch für die bestimmung des im rahmen
der nr. 9.2.2 anlage 4 maßgeblichen tHc-grenzwer-
tes von bedeutung. abzustellen ist daher darauf, ab
welchem tHc-Wert eine cannabisbedingte beein-
trächtigung der fahrtüchtigkeit möglich ist oder – ne-
gativ formuliert – nicht mehr ausgeschlossen werden
kann; insoweit handelt es sich um einen „risikogrenz-
wert“. Diese grenze sieht das berufungsgericht bei
einem im blutserum gemessenen tHc-Wert von 
1 ng/ml als erreicht an. Dabei handelt es sich – wie be-
reits erwähnt – um eine der revisionsgerichtlichen
nachprüfung weitgehend entzogene tatsächliche fest-
stellung (§ 137 abs. 2 vwgo).

Das berufungsgericht hat den schriftlichen und
mündlichen ausführungen des von ihm beigezogenen
Sachverständigen entnommen, dass im allgemeinen
zwar erst bei tHc-Konzentrationen im bereich zwi-
schen 2 und 5 ng/ml mit deutlich feststellbaren auffäl-
ligkeiten oder einem erhöhten Unfallrisiko zu rechnen
sei. Doch habe der Sachverständige nicht ausgeschlos-
sen, dass im einzelfall auch bei einer niedrigeren
tHc-Konzentration fahrsicherheitsrelevante Mängel
vorliegen könnten, die kausal auf den vorangegange-
nen cannabiskonsum zurückzuführen seien. Dass

diese Würdigung des Sachverständigengutachtens
durch das tatsachengericht in revisionsrechtlich er-
heblicher Weise das Willkürverbot oder sonstige allge-
meine beweiswürdigungsgrundsätze verletzt, hat der
Kläger nicht dargetan; das ist auch sonst nicht zu er-
kennen.

es ist vielmehr vertretbar, dass das berufungsge-
richt seine annahme auf die erläuterungen des Sach-
verständigen stützt, dass bei cannabis die Korrelation
zwischen dem tHc-Wert im blutserum und den
psychophysischen auswirkungen im gehirn schwach
sei, da die Konzentration im plasma oder blut nicht die
Konzentration am Wirkort gehirn widerspiegele;
zudem könnten die individuellen Konzentrationsver-
läufe, auch wegen unterschiedlicher genetischer aus-
stattung des betroffenen, völlig unterschiedlich liegen;
es gebe fälle, in denen sich bei 1 ng/ml tHc ein kli-
nisch auffälliges bild ergebe, während in der überwie-
genden Mehrzahl der fälle überhaupt nichts auffälli-
ges festgestellt werde. ebenso wenig ist aus revisions-
rechtlicher Sicht zu beanstanden, dass das berufungs-
gericht ergänzend darauf verweist, der damalige vor-
sitzende der grenzwertkommission, prof. Dr. M., habe
in einem in der fachliteratur abgedruckten Schreiben
vom 30. Mai 2006 mitgeteilt, nach auffassung der
Kommission könne oberhalb eines Wertes von 1 ng/ml
tHc im Serum eine Wirkung von tHc im Sinne einer
beeinträchtigung der fahrsicherheit nicht mehr ausge-
schlossen werden. Das deckt sich mit einer vom ver-
treter des bundesinteresses im revisionsverfahren
vorgelegten neuen Stellungnahme der grenzwertkom-
mission; danach betrachtet es die grenzwertkommis-
sion bei einer tHc-Konzentration von 1 ng/ml als
möglich, dass eine fahrsicherheitsrelevante beein-
trächtigung besteht. Schließlich begegnen auch die
Schlussfolgerungen des berufungsgerichts keinen re-
visionsrechtlich erheblichen einwänden, die es zur
Stützung seiner auffassung aus den in der sogenann-
ten Maastricht-Studie auch bei niedrigen tHc-Werten
festgestellten beeinträchtigungen der feinmotorik ge-
zogen hat.

Dass der Kläger aus dem vorliegenden erkenntnis-
material andere Schlüsse zieht als das berufungsge-
richt, führt nicht zur fehlerhaftigkeit des angegriffe-
nen Urteils, weil er insoweit keine durchgreifenden
verfahrensrügen erhoben hat. Soweit er geltend
macht, für ihn sei nicht nachvollziehbar, weshalb das
berufungsgericht die vom Sachverständigen geäußer-
ten methodischen Zweifel an der Studie von Drasch
u.a. nicht teile, geht das bereits daran vorbei, dass das
berufungsgericht seine Wertung im Wesentlichen auf
andere wissenschaftliche erkenntnisse gestützt hat.
Die Kritik des Sachverständigen an dieser Studie hat
der verwaltungsgerichtshof zur Kenntnis genommen.
er hat der Studie einen gewissen - die sonstigen Stu-
dien ergänzenden - erkenntniswert aber gleichwohl
nicht abgesprochen. Das lässt einen verstoß gegen be-
weiswürdigungsgrundsätze nicht erkennen.

Mit dem berufungsgericht geht ganz überwiegend
auch die sonstige obergerichtliche verwaltungsrecht-
sprechung davon aus, dass eine zur annahme man-
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gelnder fahreignung führende gefahr für die Sicher-
heit des Straßenverkehrs bereits ab einem im blutse-
rum festgestellten tHc-Wert von 1,0 ng/ml anzuneh-
men ist (ovg Münster, Urteil vom 1. august 2014 –
16 a 2806/13 – juris rn. 31 m. w. n. unter bezugnah-
me auf sein Urteil vom 21. März 2013 – 16 a
2006/12 – nZv 2014, 102 [= ba 2013, 146]; ovg
Weimar, beschluss vom 6. September 2012 – 2 eo
37/11 – nZv 2013, 413 <414 f.> [= ba 2012, 331];
ovg bremen, beschluss vom 20. Juli 2012 – 2 b
341/11 – nZv 2013, 99 <100>; ovg berlin-branden-
burg, beschluss vom 16. Juni 2009 – 1 S 17/09 – nZv
2010, 531 <532> [= ba 2009, 356]; ovg Schleswig,
Urteil vom 17. februar 2009 – 4 lb 61/08 – juris 
rn. 35; offen gelassen von ovg Hamburg, beschluss
vom 15. Dezember 2005 – 3 bs 214/05 – nJW 2006,
1367 <1370> [= ba 2006, 427]). Dagegen setzt der
bayerische verwaltungsgerichtshof den tHc-Wert,
der die fahrerlaubnisbehörde ohne vorherige einho-
lung eines fahreignungsgutachtens berechtigt, von
fehlendem trennungsvermögen des betroffenen aus-
zugehen, erst bei 2 ng/ml an; bei Werten zwischen 1
und 2 ng/ml sei zunächst nur die anforderung eines
fahreignungsgutachtens gerechtfertigt (grundlegend
u. a. vgH München, beschluss vom 25. Januar 2006 
– 11 cS 05.1711 – blutalk 2006, 416 <417 ff.>
m. w. n.). Diese auffassung mag zum einen darauf be-
ruhen, dass der bayerische verwaltungsgerichtshof
eine „signifikante“ erhöhung des risikos einer beein-
trächtigung der fahrsicherheit für erforderlich hält
(vgl. leitsatz 1 dieser entscheidung). Das wird mögli-
cherweise – je nachdem, wie der begriff der Signifi-
kanz in diesem Zusammenhang zu verstehen ist – dem
für die beurteilung der fahreignung zugrunde zu le-
genden gefährdungsmaßstab nicht in vollem Umfang
gerecht. Hinzu tritt eine abweichende Würdigung des
damaligen wissenschaftlichen erkenntnisstandes. Sie
ist nicht gegenstand des vorliegenden revisionsver-
fahrens.

Das bundesverfassungsgericht hat in seinem (Kam-
mer-)beschluss vom 21. Dezember 2004 diese beiden
in der rechtsprechung vertretenen auffassungen zwar
referiert, dazu jedoch nicht abschließend Stellung ge-
nommen (bverfg, Kammerbeschluss vom 21. De-
zember 2004 – 1 bvr 2652/03 – nJW 2005, 349
<351> [= ba 2005, 156]). Das war auch nicht geboten,
da es bei dem in diesem verfassungsbeschwerdever-
fahren in rede stehenden tHc-Wert von weniger als
0,5 ng/ml hierauf nicht ankam. Damit lässt sich aus
dem beschluss des bundesverfassungsgerichts zwar
etwas für den gefährdungsmaßstab, nicht aber – wie
der beklagte meint – unmittelbar etwas für die be-
stimmung des maßgeblichen tHc-grenzwerts gewin-
nen.

c) Der einwand des Klägers, wegen nicht auszu-
schließender Messungenauigkeiten müsse ein „Sicher-
heitsabschlag“ von dem in der blutprobe festgestellten
tHc-Wert von 1,3 ng/ml abgezogen werden, ist eben-
falls unbegründet. Das berufungsgericht hat ein sol-
ches erfordernis im ergebnis zu recht verneint.

nach seinen feststellungen ist der beim Kläger fest-
gestellte Messwert lege artis nach den regeln der ge-
sellschaft für toxikologische und forensische chemie
ermittelt worden; gleichwohl ist – wie das berufungs-
gericht weiter feststellt – eine Schwankungsbreite bei
den Messwerten unvermeidbar.

bei der frage, ob solche Messungenauigkeiten
einen „Sicherheitsabschlag“ erforderlich machen, han-
delt es sich nicht anders als bei der bestimmung des
gefährdungsmaßstabs um eine frage der risikozu-
rechnung. es geht darum, ob die verbleibende Unge-
wissheit, dass der „wahre“ tHc-Wert nicht an der un-
teren, sondern ebenso an der oberen grenze dieser
Schwankungsbreite liegen kann, von dem cannabis-
konsumenten, der sich nach dem rauschmittelkonsum
an das Steuer eines Kraftfahrzeugs setzt, oder aber von
den anderen verkehrsteilnehmern zu tragen ist. Da 
der cannabiskonsument den gefährdungstatbestand
schafft, liegt es auf der Hand, dass die verbleibende
Unsicherheit zu seinen lasten gehen muss. angesichts
der Zielrichtung des fahrerlaubnisrechts, die Sicher-
heit des Straßenverkehrs zu gewährleisten und gefah-
ren für leib und leben der verkehrsteilnehmer so weit
wie möglich auszuschließen, liegt in dieser risikozu-
ordnung eine verhältnismäßige beschränkung seiner
rechte.

Unabhängig davon darf nicht übersehen werden,
dass die bei der Untersuchung von blutproben nicht zu
vermeidenden Messungenauigkeiten bereits bei der
festsetzung der analytischen grenzwerte berücksich-
tigt worden sind, die die grenzwertkommission in
bezug auf die in der anlage zu § 24a Stvg aufgeführ-
ten liste der berauschenden Mittel und Substanzen
vorgenommen hat. im beschluss der grenzwertkom-
mission vom 22. Mai 2007 wird ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass diese grenzwerte einen Sicherheits-
zuschlag enthalten (blutalk 2007, 311).

verbleibende Schwankungsbreiten selbst bei lege
artis erfolgenden tHc-Messungen müssen auch nicht
nach dem grundsatz „in dubio pro reo“ zugunsten des
betroffenen gehen und deshalb zu einem „Sicherheits-
abschlag“ führen. Dieser für eine strafrechtliche oder
ordnungswidrigkeitsrechtliche ahndung geltende
grundsatz kommt im gefahrenabwehrrecht, dem die
fahrerlaubnis-verordnung zuzurechnen ist, schon
wegen dessen anderer Zielrichtung nicht zur anwen-
dung. Selbst für die strafrechtliche und ordnungswi-
drigkeitsrechtliche ahndung von fahrten unter canna-
biseinfluss geht die rechtsprechung im Übrigen davon
aus, dass der gemessene tHc-Wert nicht um einen
„Sicherheitsabschlag“ zu verringern ist (vgl. etwa
olg Karlsruhe, beschluss vom 29. Januar 2007 – 3 Ss
205/06 – nZv 2007, 248 <249> [= ba 2007, 101] und
olg brandenburg an der Havel, beschluss vom 30.
März 2007 – 1 Ss (oWi) 291b/06 – blutalk 2008, 135
<136 f.>, jeweils m. w. n.; ebenso für Maßnahmen
nach der fahrerlaubnis-verordnung ovg Münster,
Urteil vom 1. august 2014 – 16 a 2806/13 – juris 
rn. 61 ff; ovg bremen, beschluss vom 20. Juli 2012
– 2 b 341/11 – nZv 2013, 99 <100>).
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Schließlich kann sich der Kläger bei seiner forde-
rung nach einem „Sicherheitsabschlag“ auch nicht auf
die allgemeinen beweislastregeln berufen, die im ver-
waltungsverfahren und im verwaltungsgerichtlichen
verfahren geltung beanspruchen. er verkennt dabei,
dass der normative ausgangspunkt der in nr. 9.2.2 der
anlage 4 getroffenen regelung ein möglichst weitge-
hender ausschluss von cannabisbedingten gefährdun-
gen der Sicherheit des Straßenverkehrs ist.

3. ohne erfolg macht der Kläger eine verfassungs-
widrige Ungleichbehandlung von alkohol- und Dro-
genkonsum geltend.

in der revisionsbegründung wird nicht näher aus-
geführt, worin dieser verstoß gegen das gleichbe-
handlungsgebot liegen soll. Der erstinstanzlichen Kla-
gebegründung ist zu entnehmen, dass der Kläger den
verstoß gegen art. 3 abs. 1 gg und die daraus nach
seiner auffassung resultierende verfassungswidrigkeit
von § 24a abs. 2 Stvg – um die es hier freilich nicht
geht – wohl darin sieht, dass der in § 24a abs. 1 Stvg
bestimmte grenzwert für alkohol von 0,5 promille
einen Sicherheitszuschlag wegen möglicher Messwert-
ungenauigkeiten enthalte, wogegen das bei cannabis
nicht der fall sei. Dieser einwand des Klägers geht
indes schon deshalb fehl, weil der grenzwert von 
1 ng/ml tHc, der bei der verfolgung des fahrens
unter cannabiseinfluss als ordnungswidrigkeit gemäß
§ 24a abs. 2 Stvg zugrunde gelegt wird, ebenfalls
einen Sicherheitszuschlag enthält. Das ist dem bereits
erwähnten beschluss der grenzwertkommission vom
22. Mai 2007 zu entnehmen.

Den weiteren einwand, ein verstoß gegen art. 3
abs. 1 gg liege darin, dass der gesetzgeber in § 24a
abs. 2 Stvg das verbot des fahrens unter einfluss be-
stimmter Drogen an eine nullwertgrenze knüpfe, da-
gegen das verbot des fahrens unter alkohol in § 24a
abs. 1 Stvg vom erreichen bestimmter grenzwerte
abhängig mache, hat das bundesverfassungsgericht
bereits zurückgewiesen (vgl. bverfg, Kammerbe-
schluss vom 21. Dezember 2004 – 1 bvr 2652/03 –
nJW 2005, 349 <350>; [= ba 2005, 156]). Der Um-
stand, dass sich bei bestimmten Drogen – darunter
cannabis – anders als beim alkohol die Dosis-Wir-
kung-beziehung derzeit nicht quantifizieren lasse, sei
so gewichtig, dass die unterschiedliche regelung
sachlich gerechtfertigt sei (bverfg, Kammerbeschluss
vom 21. Dezember 2004 a. a. o.). Diese Wertung ist
aus dem ordnungswidrigkeitenrecht auf das recht der
gefahrenabwehr übertragbar. auch das abstrakte ge-
fährdungsdelikt des § 24a Stvg soll – wie auch das
bundesverfassungsgericht in der genannten entschei-
dung betont – der erhöhung der Sicherheit im Straßen-
verkehr dienen (bverfg, Kammerbeschluss vom 21.
Dezember 2004 a. a. o.). Zudem hat das bundesver-
fassungsgericht den vom normgeber mit § 24a abs. 2
Stvg ursprünglich verfolgten „null-toleranz-ansatz“
durch eine verfassungskonforme auslegung dieser
vorschrift dahin gehend modifiziert, dass eine tHc-
Konzentration vorhanden gewesen sein muss, die es
als möglich erscheinen lässt, dass der untersuchte
Kraftfahrzeugführer am verkehr teilgenommen hat,

obwohl seine fahrtüchtigkeit eingeschränkt war
(bverfg, Kammerbeschluss vom 21. Dezember 2004
a. a. o. S. 349). Hiervon ist auch für die anwendung
der nr. 9.2.2 der anlage 4 auszugehen.

Schließlich steht dem behaupteten verstoß gegen
art. 3 abs. 1 gg entgegen, dass die vom Kläger ge-
rügte Ungleichbehandlung von cannabis- und alko-
holkonsum auf der unterschiedlichen bewertung des
mit dem jeweiligen Konsum verbundenen gefähr-
dungspotenzials in den begutachtungsleitlinien zur
Kraftfahreignung beruht, die den aktuellen wissen-
schaftlichen erkenntnisstand wiedergeben. Dass der
dort zugrunde gelegte medizinisch-toxikologische
Kenntnisstand mittlerweile überholt ist, hat der Kläger
nicht schlüssig vorgetragen.

a n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g :
Siehe hierzu auch folgende pressemitteilung des

b.a.D.S.: 
„als wegweisende entscheidung für mehr Sicher-

heit im Straßenverkehr bewertet der b.a.D.S. die ent-
scheidung des bundesverwaltungsgerichts, den füh-
rerscheinentzug bereits nach dem Konsum geringer
Mengen von betäubungsmitteln, für rechtmäßig zu er-
klären. Wird bei der blutprobe ein bestimmter Wert
des cannabis-Wirkstoffs tetrahydrocannabinol (tHc)
überschritten, ist der führerschein nach der entschei-
dung des Dritten Senats des bvg weg. 

für den präsidenten des b.a.D.S., Dr. peter ger-
HarDt, ist für die Sicherheit der allgemeinheit im
Straßenverkehr maßgebend, dass jeder verkehrsteil-
nehmer ein fahrzeug ohne vorherige einnahme von
Drogen und alkohol führt. ,So wie wir im Straßenver-
kehr jegliche beeinflussung durch alkoholische ge-
tränke ablehnen – also 0,0 promille fordern, muss dies
auch beim cannabiskonsum gelten. Wir begrüßen des-
halb ausdrücklich die vom gericht bestätigte nach-
weisgrenze von 1 nanogramm pro Milliliter blut‘, so
gerHarDt. 

Höhere grenzwerte gingen zu lasten der verkehrs-
teilnehmer. es sei deshalb nur folgerichtig, dass die
fahrerlaubnisbehörde beim nachweis von Drogen-
konsum auch bei cannabis ohne vorangehenden eig-
nungstest den führerschein entziehen könne. ,Jedem
führerscheininhaber muss bewusst sein, dass bereits
der Konsum geringer Mengen von betäubungsmitteln
sofort auswirkungen auf seinen führerschein hat,
auch wenn er keinen Unfall begeht bzw. wegen eines
fahrfehlers angehalten wird‘, sagte der präsident des
b.a.D.S.“

24. *) Die Verwertung von Blutprobenuntersu-

chungsergebnissen im Fahrerlaubnisentziehungs-

verfahren begegnet jedenfalls dann keinen Beden-

ken, wenn die Blutprobenentnahme nicht un-

mittelbar auf Betreiben der Fahrerlaubnisbehörde

erfolgt ist und auch sonst keine Anhaltspunkte für
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eine gezielte oder systematische Umgehung des in 

§ 81a Abs. 2 StPO geregelten Richtervorbehalts be-

stehen.

Sächsisches oberverwaltungsgericht,
beschluss vom 6. Januar 2015 – 3 b 320/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige beschwerde der antragstellerin ist

ohne erfolg.
Die mit der beschwerde dargelegten gründe, auf

deren prüfung das oberverwaltungsgericht gemäß 
§ 146 abs. 4 Satz 3 und 6 vwgo beschränkt ist, erge-
ben nicht, dass es das verwaltungsgericht zu Unrecht
abgelehnt hat, die aufschiebende Wirkung des Wider-
spruchs der antragstellerin gegen die entziehung ihrer
fahrerlaubnis wiederherzustellen.

Zur begründung ihrer beschwerde macht die an-
tragstellerin ausschließlich ein beweisverwertungs-
verbot wegen einer fehlenden richterlichen anordnung
zu der bei ihr durchgeführten blutentnahme geltend.
Das verwaltungsgericht habe verkannt, dass eine
rechtfertigung durch § 81a Stpo hinsichtlich der ge-
fährlichen Körperverletzung, begangen durch die
blutentnahme, nicht vorliege.

Diese begründung kann der beschwerde nicht zum
erfolg verhelfen. in der rechtsprechung des Senats ist
geklärt, dass ein etwaiges strafprozessuales verwer-
tungsverbot grundsätzlich nicht zu einer fehlenden
verwertbarkeit der blutuntersuchungsergebnisse im
verwaltungsverfahren führt (beschl. v. 1. februar 2010 
– 3 b 161/08 –, juris rn. 7; jüngst beschl. v. 3. Juni
2014 – 3 b 67/14 –, juris rn. 13 m. w. n.). eine der
vorschrift des § 81a Stpo vergleichbare regelung be-
steht für das fahrerlaubnisrecht nicht. Hinsichtlich des
fahrerlaubnisentziehungsverfahrens ist zu berücksich-
tigen, dass es – anders als Straf- und ordnungswidrig-
keitenverfahren – nicht der verfolgung und ahndung
begangener rechtsverstöße, sondern dem Schutz Drit-
ter vor zum führen von Kraftfahrzeugen im öffent-
lichen Straßenverkehr ungeeigneten fahrerlaubnisin-
habern dient. vor diesem Hintergrund begegnet die
verwertung von blutprobenuntersuchungsergebnissen
im fahrerlaubnisentziehungsverfahren jedenfalls dann
keinen bedenken, wenn – wie hier – die blutproben-
entnahme nicht unmittelbar auf betreiben der fahr-
erlaubnisbehörde erfolgt ist und auch sonst keine an-
haltspunkte für eine gezielte oder systematische Um-
gehung des in § 81a abs. 2 Stpo geregelten richter-
vorbehalts bestehen. Diese rechtsprechung des Senats
wird von der rechtsprechung anderer obergerichte
geteilt (vgl. vgH bW, beschl. v. 21. Juni 2010 – 10 S
4/10 –, juris [= ba 2010, 364] rn. 11 m. w. n.).

25. 1. Ein Verstoß gegen den Richtervorbehalt
bei der Anordnung einer Blutentnahme im straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren oder im Ord-
nungswidrigkeitenverfahren führt in der Regel
nicht zu einem Beweisverwertungsverbot auch im

fahrerlaubnisrechtlichen Verfahren. Dabei macht
es keinen Unterschied, ob die Blutentnahme ohne
die erforderliche Einwilligung des Betroffenen er-
folgte oder mit einer aufgrund wahrheitswidriger
Angaben erlangten Einwilligung des Betroffenen.

2. Daraus, dass der Ausgangsverwaltungsakt
wegen Verstoßes gegen die Verfahrensvorschrift
des § 3 Abs. 3 Satz 1 StVG fehlerhaft zustande ge-
kommen ist, folgt nicht ohne weiteres, dass der An-
tragsteller im Hauptsacheverfahren einen Auf-
hebungsanspruch nach § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO
hat. Die fehlerhafte Ausgangsentscheidung kann
durch die Entscheidung der Widerspruchsbehörde
in einem verfahrensrechtlich einwandfreien Ver-
fahren unbeachtlich (geheilt) werden.

thüringer oberverwaltungsgericht,
beschluss vom 25. Juni 2014 – 2 eo 124/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Der antragsteller wendet sich im Wege des einst-

weiligen rechtsschutzes gegen den für sofort vollzieh-
bar erklärten bescheid vom 12. September 2013, mit
dem ihm die antragsgegnerin wegen des Konsums
sog. harter Drogen die fahrerlaubnis entzog. Seinem
antrag, die aufschiebende Wirkung seines fristgerecht
erhobenen Widerspruchs gegen den entziehungsbe-
scheid wiederherzustellen, hat das verwaltungsgericht
durch beschluss vom 23. Januar 2014 stattgegeben.
Zur begründung hat es im Wesentlichen ausgeführt:
Die vom institut für rechtsmedizin des Universitäts-
klinikums J. festgestellten blutwerte, die belegten,
dass der antragsteller Kokain eingenommen habe,
seien nicht verwertbar. Zwar führe eine fehlende rich-
terliche anordnung vor entnahme einer blutprobe und
ein darauf beruhendes mögliches strafprozessuales
verwertungsverbot grundsätzlich nicht zu einer Un-
verwertbarkeit der blutuntersuchungsergebnisse im
verwaltungsverfahren. anders liege es aber, wenn –
wie hier – die einwilligung des betroffenen zur blut-
entnahme auf einer objektiv willkürlichen oder grob
fehlerhaften einschätzung der polizeibeamten beruhe.
Der antragsteller habe im verwaltungsverfahren vor-
getragen, dass die die blutentnahme anordnenden 
beamten ihm gegenüber angegeben hätten, dass nach
20 Uhr eine richterliche erlaubnis für die blutentnah-
me nicht mehr einzuholen sei und deshalb auch nicht
versucht werde, eine solche zu erlangen. von der Un-
glaubhaftigkeit dieser Schilderung des antragstellers
könne nicht von vornherein ausgegangen werden. eine
vernehmung der handelnden polizeibeamten könne im
eilverfahren nicht erfolgen. im Zeitpunkt der ent-
scheidung spreche daher vieles für die rechtswidrig-
keit des entziehungsbescheids.

Die gegen die erstinstanzliche entscheidung fristge-
recht erhobene beschwerde der antragsgegnerin hat
erfolg. nach den fristgerecht vorgebrachten gründen,
auf deren prüfung der Senat beschränkt ist (§ 146 
abs. 4 Satz 6 vwgo), ist die zulässige beschwerde
begründet. Der antrag des antragstellers ist abzuleh-
nen.
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Die antragsgegnerin hat dem antragsteller die fah-
rerlaubnis gemäß § 3 abs. 1 Satz 1 des Straßenver-
kehrsgesetzes – Stvg – i. v. m. § 46 abs. 1 der fahrer-
laubnis-verordnung – fev – mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu recht entzogen.

1. nach der ständigen rechtsprechung des Senats
(vgl. grundlegend beschluss vom 30. april 2002 
– 2 eo 87/02 – Juris [= ba 2002, 255], s. a. beschluss
vom 8. Juni 2011 – 2 eo 198/11 – n. v.; beschluss vom
11. Juli 2011 – 2 eo 422/11 – n. v.; beschluss des Se-
nats vom 27. Januar 2014 – 2 eo 200/13, 2 Zo 201/13
– n. v.) begründet bereits der einmalige Konsum von
betäubungsmitteln im Sinne des betäubungsmittelge-
setzes (mit ausnahme von cannabis) im regelfall die
annahme der Ungeeignetheit zum führen von Kraft-
fahrzeugen im Sinne des § 46 abs. 1 fev i.v. m. Ziffer
9.1 der anlage 4 zur fev. Dies folgt bereits aus dem in
Ziffer 9.1 der anlage 4 zur fev verwandten Wortlaut
„einnahme“, der auch ein erstes/einmaliges Konsu-
mieren eines rauschmittels erfasst. Die in Ziffer 9.1
aufgeführte, die fahreignung ausschließende verhal-
tensweise ist nach dem Wortlaut weder an eine abhän-
gigkeit noch an die regelmäßige oder gelegentliche
einnahme geknüpft. Unerheblich ist auch, ob unter
dem einfluss des betäubungsmittels ein Kraftfahrzeug
geführt wurde und ob es hierbei zu ausfallerscheinun-
gen im Sinne einer fahrunsicherheit gekommen ist.
Die im Wortlaut zum ausdruck kommende Strenge
des normgebers ist durch die aufnahme des jeweili-
gen betäubungsmittels in den Katalog des betäu-
bungsmittelgesetzes begründet, die vor dem Hinter-
grund der besonderen gefährlichkeit dieser Stoffe im
falle ihres Konsums, insbesondere im Hinblick auf ihr
Suchtpotential, erfolgte. an diese normative Wertung
ist der Senat gebunden.

vorliegend steht aufgrund des ergebnisses des toxi-
kologischen befundes des instituts für rechtsmedizin
im Universitätsklinikum J. vom 6. Juni 2013 mit der
im verfahren des einstweiligen rechtsschutzes erfor-
derlichen gewissheit fest, dass der antragsteller Ko-
kain konsumiert hat. besondere Umstände, die eine
ausnahme vom regelfall begründen könnten (vgl.
vorbemerkung nr. 3 der anlage 4 zur fev), sind nicht
erkennbar.

2. Der antragsteller kann der fahrerlaubnisentzie-
hung nicht mit erfolg entgegenhalten, dass seine Zu-
stimmung zur blutentnahme auf einer täuschung oder
Drohung der polizeibeamten beruhe und deshalb das
ergebnis der blutprobe nicht habe verwertet werden
dürfen. Selbst wenn zugunsten des antragstellers von
einem verstoß gegen die strafprozessuale beweiserhe-
bungsvorschrift des § 81a Stpo ausgegangen wird
(vgl. zu den fallgruppen zusammenfassend: thür-
verfg, beschluss vom 25. März 2010 – verfgH 49/09
– Juris), folgt daraus nicht zugleich ein verbot für die
fahrerlaubnisbehörde, das ergebnis der blutuntersu-
chung zu verwerten.

nach der ständigen obergerichtlichen rechtspre-
chung (vgl. ovg nrW, beschluss vom 2. September
2013 – 16 b 976/13 –; ovg Mv, beschluss vom 
20. März 2008 – 1 M 12/08 –; ovg bb, beschluss

vom 3. november 2009 – 1 S 205.09 – [ba 2010, 40];
ovg nds., beschluss vom 16. Dezember 2009 – 12
Me 234/09 – [ba 2010, 143]; bayvgH, beschluss
vom 28. Januar 2010 – 11 cS 09.1443 –; ovg rh.-pf.,
beschluss vom 29. Januar 2010 – 10 b 11226/09 –
[ba 2010, 264]; Sächs. ovg, beschluss vom 1. fe-
bruar 2010 – 3 b 161/08 –; vgH bad.-Württ., be-
schluss vom 21. Juni 2010 – 10 S 4/10 – [ba 2010,
364], jeweils Juris), der sich der Senat anschließt, kön-
nen die strafverfahrensrechtlichen Maßstäbe für die
rechtsfolgen etwaiger Mängel der beweiserhebung
nicht unbesehen auf das ordnungsrechtliche fahrer-
laubnisverfahren übertragen werden, weil dieses ande-
re Zielsetzungen verfolgt und anderen verfahrens-
bestimmungen unterliegt. Soweit – wie im fahrerlaub-
nisrecht – kein ausdrückliches beweisverwertungsver-
bot besteht, ist vielmehr im einzelfall zwischen dem
integritätsinteresse des von dem eingriff betroffenen
grundrechtsträgers und dem gewicht der sonst zu be-
achtenden belange abzuwägen. Diese abwägung fällt
im fahrerlaubnisrecht in aller regel und so auch 
vorliegend zulasten des jeweiligen fahrerlaubnisinha-
bers bzw. fahrerlaubnisbewerbers aus. Während näm-
lich beweisverwertungsverbote im vorrangig repressi-
ven Zwecken dienenden Strafprozess dem Spannungs-
verhältnis zwischen dem staatlichen Strafverfolgungs-
anspruch einerseits und dem grundrechtsschutz des
betroffenen andererseits rechnung tragen, sind im
rein präventiven, auf keine bestrafung gerichteten
fahrerlaubnisverfahren auch rechtsgüter einer unbe-
stimmten Zahl Dritter mit erheblichem gewicht, na-
mentlich leben und gesundheit anderer verkehrs-
teilnehmer, zu beachten. Mit dem Schutz der allge-
meinheit vor ungeeigneten fahrerlaubnisinhabern
wäre es nicht zu vereinbaren, wenn die fahrerlaubnis-
behörden an der berücksichtigung (eventuell) straf-
prozessual fehlerhaft gewonnener erkenntnisse allge-
mein gehindert wären bzw. wegen eines außerhalb
ihres verantwortungsbereichs begangenen verfahrens-
fehlers sehenden auges die gravierenden gefahren
hinzunehmen hätten, die mit der verkehrsteilnahme
eines derzeit kraftfahrungeeigneten fahrerlaubnisin-
habers verbunden sind.

folglich darf die fahrerlaubnisbehörde wegen des
überwiegenden interesses an dem Schutz hochrangi-
ger rechtsgüter einer großen Zahl von verkehrsteil-
nehmern in einem auf entziehung der fahrerlaubnis
gerichteten verwaltungsverfahren auch ein unter ver-
stoß gegen den richtervorbehalt des § 81a Stpo 
gewonnenes ergebnis einer blutprobenuntersuchung
berücksichtigen, wenn aus diesem die fehlende Kraft-
fahreignung des betroffenen hervorgeht. im Hinblick
auf diesen gewichtigen Schutzzweck der entziehung
der fahrerlaubnis im verwaltungsverfahren kann es
keinen Unterschied machen, ob die blutentnahme
ohne die erforderliche einwilligung des betroffenen
erfolgte oder – wie vom antragsteller behauptet – mit
einer aufgrund wahrheitswidriger angaben erlangten
einwilligung des betroffenen.

im Übrigen bleibt anzumerken, dass das vorbringen
des prozessbevollmächtigten im verwaltungsverfah-
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ren und im einstweiligen rechtsschutzverfahren zum
Zustandekommen der blutentnahme und der in diesem
Zusammenhang erklärten einwilligung des antrag-
stellers nicht geeignet gewesen sein dürfte, die proto-
kollierte schriftliche Zustimmung und den aktenver-
merk von polizeikommissar v. vom 10. Mai 2013 in
Zweifel zu ziehen. Der vortrag hätte durch eine eigene
eidesstattliche erklärung des antragstellers und/oder
seiner beifahrerin glaubhaft gemacht werden müssen.
Unerheblich ist deshalb der vorwurf des antragstel-
lers, die zuständige polizeibehörde habe zu seinem
vorbringen nicht Stellung genommen. abgesehen
davon ist die zuständige Dienststelle vom verwal-
tungsgericht auch nicht aufgefordert worden, dienstli-
che erklärungen der handelnden polizeibeamten abzu-
geben.

3. Keine andere beurteilung der Sach- und rechts-
lage ergibt sich daraus, dass dem entziehungsbescheid
ein verfahrensfehler anhaften dürfte. nach der sich
darbietenden Sach- und rechtslage wird er nicht zur
aufhebung der fahrerlaubnisentziehung in der Haupt-
sache führen.

Zwar darf die fahrerlaubnisbehörde nach der ver-
fahrensvorschrift des § 3 abs. 3 Satz 1 Stvg den
Sachverhalt, der gegenstand eines gegen den inhaber
der fahrerlaubnis gerichteten Strafverfahrens ist, in
dem die entziehung der fahrerlaubnis nach § 69 Stgb
in betracht kommt, nicht im verwaltungsbehördlichen
entziehungsverfahren berücksichtigen, solange das
Strafverfahren anhängig ist. Mit dieser und der im
nachfolgenden absatz 4 getroffenen regelung, die die
fahrerlaubnisbehörde an die im Strafverfahren erge-
hende gerichtliche entscheidung bindet und damit den
vorrang des Strafverfahrens anordnet, sollen wider-
sprüchliche entscheidungen von fahrerlaubnisbehör-
den und gerichten vermieden werden. Der fahrerlaub-
nisbehörde fehlt daher in den in § 3 abs. 3 Satz 1
Stvg genannten fällen bis zur einstellung des Straf-
verfahrens oder bis zur rechtskraft der ergehenden
entscheidung die befugnis, selbst über die entziehung
der fahrerlaubnis zu befinden. Dabei erfasst die bin-
dung des § 3 abs. 3 Satz 1 Stvg den Sachverhalt, der
gegenstand des Strafverfahrens ist, d. h. nicht nur die
tat im Sinne des sachlichen Strafrechts, sondern den
gesamten vorgang, auf den sich die strafrechtliche
Untersuchung erstreckt (vgl. beschlüsse des Senats
vom 15. Juli 2010 – 2 eo 563/09 – und vom 3. De-
zember 2013 – 2 eo 127/13 – m. w. n.).

gemessen hieran spricht nach aktenlage alles dafür,
dass der bescheid vom 12. September 2013 verfah-
rensfehlerhaft zustande gekommen ist. Zum Zeitpunkt
seines erlasses war die antragsgegnerin aufgrund der
bindungswirkung des § 3 abs. 3 Satz 1 Stvg nicht
befugt, die fahrerlaubnis des antragstellers zu entzie-
hen. in dem gegen den antragsteller wegen vergehens
nach § 29 btMg anhängigen Strafverfahren kam die
entziehung der fahrerlaubnis nach § 69 Stgb im
Sinne des § 3 abs. 3 Satz 1 Stvg in betracht.

gleichwohl kann der antragsteller mit seinem be-
gehren nach gewährung vorläufigen rechtsschutzes
nicht durchdringen.

Daraus, dass der ausgangsverwaltungsakt verfah-
rensfehlerhaft zustande gekommen ist, folgt nicht,
dass der antragsteller im Hauptsacheverfahren einen
aufhebungsanspruch nach § 113 abs. 1 Satz 1 vwgo
hat. Denn gegenstand der in der Hauptsache zu erhe-
benden anfechtungsklage ist der ursprüngliche ver-
waltungsakt in der gestalt, die er durch den – hier –
noch zu erlassenden Widerspruchsbescheid finden
wird (§ 79 vwgo). Maßgebend für die beurteilung
der rechtmäßigkeit der fahrerlaubnisentziehung in
der Hauptsache ist der Zeitpunkt der letzten behörden-
entscheidung – also der Zeitpunkt der Widerspruchs-
entscheidung. Unter berücksichtigung dieser grund-
sätze spricht nach der gegenwärtigen Sachlage alles
dafür, dass der verstoß gegen § 3 abs. 3 Satz 1 Stvg
durch die antragsgegnerin folgenlos bleiben wird,
weil die verfahrensfehlerhafte ausgangsentscheidung
durch die entscheidung der Widerspruchsbehörde in
einem verfahrensrechtlich einwandfreien verfahren
unbeachtlich (geheilt) wird. Die Widerspruchsbehörde
ist nicht mehr durch die bestimmung des § 3 abs. 3
Satz 1 Stvg gehindert, die fahrerlaubnis aus den im
bescheid vom 12. September 2013 angeführten grün-
den zu entziehen. Das Strafverfahren ist durch verfü-
gung der Staatsanwaltschaft erfurt vom 21. Mai 2014
eingestellt worden. Weiter ist nach dem derzeitigen
Sachstand mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszu-
gehen, dass die Widerspruchsbehörde aufgrund ihrer
umfassenden Sachentscheidungskompetenz (§ 68 abs. 1
Satz 1 vwgo) die verfahrensfehlerhaft zustande ge-
kommene ausgangsentscheidung in der Sache bestäti-
gen wird. Wie ausgeführt, ist der antragsteller zum
führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet im Sinne des
§ 3 abs. 1 Satz 1 Stvg i.v. m. § 46 abs. 1 fev i.v. m.
Ziffer 9.1 der anlage 4 zur fev. es ist auch nicht auf-
gezeigt worden oder sonst erkennbar, dass der antrag-
steller seine fahreignung wiedererlangt hat. Wesent-
lich für eine positive eignungsprognose ist, dass sich
die körperlichen befunde des betroffenen positiv ver-
ändert haben und ein stabiler tiefgreifender einstel-
lungswandel bei ihm eingetreten ist (vgl. beschluss
des Senats vom 7. Juli 2010 – 2 eo 826/10 – m. w. n.).
Der vortrag des antragstellers ist nicht geeignet, eine
solche prognose darzutun. Dem vom antragsteller
vorgelegten laborbefund vom 4. april 2014 lässt sich
nicht entnehmen, ob er vermeidungsstrategien entwi-
ckelt hat, die eine erneute einnahme von harten Dro-
gen verlässlich ausschließen. er enthält keinerlei aus-
sagen zu den verkehrspsychologischen fähigkeiten
des antragstellers und belegt im Übrigen auch nicht
verlässlich, dass der antragsteller seinen Drogenkon-
sum dauerhaft eingestellt hat. allein der Umstand,
dass seit dem vorfall am 10. Mai 2013 ein Zeitraum
von einem Jahr verstrichen ist und er seither nicht
mehr als Drogenkonsument aufgefallen ist, rechtfer-
tigt nicht die annahme, dass er die fahreignung
wiedererlangt hat. anzumerken ist, dass es ihm aber
unbenommen bleibt, sich – in absprache mit der an-
tragsgegnerin – während des laufenden Widerspruchs-
verfahrens einer begutachtung zu unterziehen, die ge-
eignet ist, die fahreignungsbedenken auszuräumen.
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4. Unerheblich ist schließlich, dass der antragstel-
ler im bußgeldverfahren durch Urteil vom 4. februar
2014, rechtskräftig seit dem 20. februar 2014, freige-
sprochen worden ist. Das ordnungswidrigkeitenver-
fahren und das verwaltungsbehördliche verfahren be-
treffen unterschiedliche gegenstände. Während es bei
ersterem verfahren um die ahndung einer in der ver-
gangenheit liegenden verkehrsordnungswidrigkeit –
dem führen eines fahrzeugs unter der Wirkung eines
betäubungsmittels – ging, knüpft die fahrerlaubnis-
entziehung – wie ausgeführt – an die bloße einnahme
von betäubungsmitteln im Sinne des betäubungsmit-
telgesetzes an.

(Mitgeteilt vom veröffentlichungsverein des ober-
verwaltungsgerichts thüringen)

26. 1. Bei der in einem gegen die sofortige Entzie-
hung der Fahrerlaubnis gerichteten einstweiligen
Rechtsschutzverfahren vorzunehmenden summa-
rischen Prüfung der Sach- und Rechtslage spricht
nichts für eine durchgreifende rechtliche Relevanz
der Behauptung des Prozessbevollmächtigten des
Antragstellers, die Strafrichterin, die den Antrag-
steller wegen einer Trunkenheitsfahrt (Konsum
von Cannabis) verurteilt hat, habe ihm gegenüber
versichert und könne hierzu als Zeugin gehört wer-
den, dass sie – auch wenn dies dem Strafurteil nicht
mit letzter Klarheit zu entnehmen sei – die Frage
der Kraftfahreignung anlässlich der Verurteilung
geprüft und positiv bewertet habe.

*) 2. Ein festgestellter Drogenkonsum rechtfer-
tigt die Entziehung der Fahrerlaubnis nicht mehr,
wenn der Betroffene im maßgebenden Beurtei-
lungszeitpunkt der letzten Behördenentscheidung
überprüfbar nachgewiesen hat, dass er über einen
längeren Zeitraum (gemäß Nr. 9.5 der Anlage 4 zur
Fahrerlaubnisverordnung im Fall vorangegange-
ner Abhängigkeit ein Jahr) keine Drogen mehr zu
sich genommen hat, und deshalb aus dem früheren
Konsum nicht mehr auf eine fehlende Eignung zum
Führen von Kraftfahrzeugen geschlossen werden
kann.

Saarländisches oberverwaltungsgericht, 
beschluss vom 14. Januar 2015 – 1 b 399/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige beschwerde des antragstellers gegen

den beschluss des verwaltungsgerichts ist unbegrün-
det.

Das verwaltungsgericht hat den verfahrensgegen-
ständlichen antrag auf Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung des Widerspruchs gegen die
entziehung der fahrerlaubnis durch bescheid der an-
tragsgegnerin vom 22. 07. 2014 mit der begründung
zurückgewiesen, dass der bescheid sich bei summari-
scher prüfung als offensichtlich rechtmäßig erweise,
wobei seiner rechtmäßigkeit insbesondere nicht die

regelung des § 3 abs. 4 Satz 1 Stvg entgegenstehe.
Die dort vorgesehene bindung der fahrerlaubnisbe-
hörde an die feststellungen des Strafurteils greife fall-
bezogen nach der einschlägigen verwaltungsgericht-
lichen rechtsprechung nicht, weil aus den gründen
des Strafurteils des amtsgerichts Saarbrücken vom
15. 04. 2014 nicht zu ersehen sei, dass sich die Straf-
richterin tatsächlich mit der frage der Kraftfahreig-
nung des antragstellers auseinandergesetzt hat.

Dem hält der prozessbevollmächtigte des antrag-
stellers in seiner den Umfang der prüfung durch den
Senat gemäß § 146 abs. 4 Satz 6 vwgo beschränken-
den beschwerdebegründung vom 19. 12. 2014 entge-
gen, dass das Strafurteil – insbesondere die dortige te-
norierung – angesichts der vorgaben des § 69 abs. 1
Stgb nur dahingehend verstanden werden könne, dass
die Strafrichterin die eignungsfrage geprüft und bejaht
habe. Dass dies so geschehen sei, habe sie ihm auf ent-
sprechende nachfrage ausdrücklich bestätigt.

Dieses vorbringen vermag aus Sicht des Senats ge-
messen an der erstinstanzlich zitierten rechtsprechung
zu den einzelheiten und dem Umfang der durch § 3
abs. 4 Satz 1 Stvg vorgegebenen bindung der fahr-
erlaubnisbehörde an die strafgerichtlichen feststellun-
gen nicht in frage zu stellen, dass das verwaltungsge-
richt den einstweiligen rechtsschutzantrag zu recht
zurückgewiesen hat.

auch der Umstand, dass der prozessbevollmächtig-
te des antragstellers die Strafrichterin erstinstanzlich
als Zeugin für die richtigkeit seiner behauptung, sie
habe ihm versichert, die eignungsfrage geprüft und –
ausweislich der gewählten tenorierung – bejaht zu
haben, benannt hat, kann die richtigkeit der erstins-
tanzlichen entscheidung nicht in frage stellen, da auch
unter dieser prämisse nicht verkannt werden darf, dass
die gesetzliche regelung des § 3 abs. 4 Satz 1 Stvg
und die hierzu ergangene rechtsprechung davon aus-
gehen, dass sich die tatsache einer positiven beurtei-
lung der eignungsfrage zweifelsfrei aus dem inhalt
des Urteils selbst und nicht aus ergänzenden ermitt-
lungen zu diesem ergeben müssen.

Selbst wenn man es mit blick auf dieses vorbringen
für vertretbar hielte – wozu der Senat nicht neigt –, die
erfolgsaussichten des Widerspruchs gegen die entzie-
hungsverfügung als offen zu bewerten, so wäre der be-
schwerde des antragstellers ebenfalls der erfolg zu
versagen.

Die dann maßgebliche abwägung der gegenläufi-
gen interessen der beteiligten müsste zugunsten der
antragsgegnerin ausgehen. Das private interesse des
antragstellers, während des laufenden verfahrens von
der sofortigen vollziehung des entzugs der fahrer-
laubnis verschont zu bleiben, muss gerade auch ange-
sichts der vorgeschichte und der tatumstände hinter
dem besonders schützenswerten interesse der allge-
meinheit, dass zur gewährleistung der Sicherheit des
fahrzeugverkehrs keine ungeeigneten Kraftfahrer am
motorisierten Straßenverkehr teilnehmen dürfen, zu-
rücktreten.

in diesem Zusammenhang ist insbesondere zu wür-
digen, dass der antragsteller ausweislich der Mittei-
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lung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken vom
12. 06. 2014 bereits einschlägig vorbestraft ist sowie
dass das ergebnis der dem antragsteller anlässlich der
verkehrskontrolle entnommenen blutprobe ausweis-
lich des gutachtens des instituts für rechtsmedizin der
Universität … vom 31. 05. 2013 aus medizinischer
Sicht einen regelmäßigen Konsum von cannabis be-
legt. Durch den vorfall vom 06. 05. 2013 ist zudem ein
mangelndes trennungsvermögen vom Konsum und
fahren nachgewiesen. Die beamten stellten anlässlich
der verkehrskontrolle ausweislich des polizeiberichts
vom 24. 07. 2013 angesichts der verfassung des an-
tragstellers sofort deutliche anhaltspunkte für eine 
beeinträchtigung seines leistungsvermögens durch 
Drogen fest, welche durch das ergebnis der blut-
untersuchung bestätigt wurde. Das nunmehrige vor-
bringen des antragstellers lässt jegliche einsicht in
sein damaliges versagen vermissen.

Dass der antragsteller geltend macht, aus beruf-
lichen gründen auf seine fahrerlaubnis angewiesen zu
sein, kann angesichts des gewichts der ihm nachteili-
gen gesamtumstände nicht rechtfertigen, seinen priva-
ten interessen ungeachtet seiner fahrerlaubnisrelevan-
ten verfehlungen ausnahmsweise vorrang vor den
Sicherheitsinteressen der allgemeinheit einzuräumen.

Soweit er behauptet, inzwischen von jeglichem
cannabiskonsum abstand zu nehmen, ist ihm unbe-
nommen, seine behauptete abstinenz im noch anhän-
gigen Widerspruchsverfahren auf eigene Kosten durch
abgabe von Haarproben unter beweis zu stellen und
dort den nachweis eines stabilen einstellungswandels
zu führen. insofern ist anerkannt, dass ein festgestell-
ter Drogenkonsum die entziehung der fahrerlaubnis
nicht mehr rechtfertigt, wenn der betroffene im maß-
gebenden beurteilungszeitpunkt der letzten behörden-
entscheidung – hier dem erlass des Widerspruchsbe-
scheides – überprüfbar nachgewiesen hat, dass er über
einen längeren Zeitraum (gemäß nr. 9.5 der anlage 4
zur fahrerlaubnisverordnung im fall vorangegange-
ner abhängigkeit ein Jahr) keine Drogen mehr zu sich
genommen hat, und deshalb aus dem früheren Konsum
nicht mehr auf eine fehlende eignung zum führen von
Kraftfahrzeugen geschlossen werden kann. ob der an-
tragsteller sich im noch laufenden Widerspruchsver-
fahren mit der antragsgegnerin in verbindung setzt,
um auf dieser grundlage die notwendigen Schritte zur
Herbeiführung einer ihm günstigen abhilfe- oder
Widerspruchsentscheidung herbeizuführen, ist allein
ihm vorbehalten und für die entscheidung im anhängi-
gen beschwerdeverfahren, in dem die behauptete ab-
stinenz in keiner Weise überprüfbar belegt worden ist,
nicht maßgeblich.

27. 1. Strafrechtliche Ermittlungen ausländi-
scher Behörden gegen den Inhaber einer dortigen
Fahrschule wegen des Verdachts der Täuschung
von Behörden über die Wohnsitzverhältnisse deut-
scher Fahrschulkunden bzw. ein Ermittlungsersu-
chen der ausländischen Staatsanwaltschaft an

deutsche Ermittlungsbehörden wegen dieses Ver-
dachts stellen keine unbestreitbaren Informationen
des Aussteller staates über einen Wohnsitzverstoß
einzelner Fahrschulkunden im Zusammen hang
mit dem Erwerb einer ausländischen Fahrerlaub-
nis dar, die zu einer Nicht anerkennung dieser Fah-
rerlaubnis für die Benutzung im Inland berechti-
gen.

2. Das gilt auch dann, wenn auch eigene Einlas-
sungen des Fahrerlaubnisinhabers oder im Inland
gewonnene Erkenntnisse gegen einen mindestens
185-tägigen Aufenthalt des Inhabers einer auslän-
dischen Fahrerlaubnis im Ausstellermitglied staat
bzw. für das Vorliegen eines bloßen Scheinwohnsit-
zes sprechen.

3. Inländische Fahrerlaubnisbehörden sind auch
nach einer rechtskräftigen gerichtli chen Aufhe-
bung eines Feststellungsbescheides nach § 28 
Abs. 4 Satz 2 FeV zum erneuten Erlass eines sol-
chen Bescheides befugt, wenn sich nachträglich
aufgrund neuer Erkenntnisse aus dem Aussteller-
mitgliedstaat ergibt, dass beim Fahrerlaubniser-
werb das Wohnsitzerfordernis nicht eingehalten
worden ist.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen, 
Urteil vom 9. Dezember 2014 – 16 a 2608/10 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Der 1964 geborene Kläger war seit 1989 inhaber

einer fahrerlaubnis der Klassen  1 und  2 (alt). Mit
Strafbefehl vom 16.11.2004 entzog ihm das ag pa-
derborn die fahrerlaubnis wegen fahrlässiger trun-
kenheit im verkehr (baK von 2,24 promille). nach-
folgend verurteilte das ag paderborn den Kläger
wegen fahrens ohne fahrerlaubnis. Durch Mitteilung
des Kraftfahrt-bundesamtes vom 16. 02. 2009 erfuhr
der beklagte, dass dem Kläger am 22. 01.2009 eine
polnische fahrerlaubnis der Klasse  b erteilt worden
ist. aus dem in Kopie übermittelten polnischen füh-
rerschein geht unter Ziff. 8 eine Wohnanschrift in t.
(polen) her vor. 

am 30. 03. 2009 erließ der beklagte die angefochte-
ne ordnungsverfügung, mit der festgestellt wurde,
dass der Kläger nicht berechtigt sei, mit seiner polni-
schen fahrerlaubnis auf dem gebiet der bundesrepu-
blik Deutschland fahrerlaubnis pflichtige fahrzeuge zu
führen. Die Klage des Klägers hiergegen blieb ohne
er folg. im berufungsverfahren hat der Senat die Mel-
debehörde von t. (polen) zu den aufenthaltsverhält-
nissen des Klägers im zeitlichen Zusammenhang mit
der dortigen fahrerlaubniserteilung befragt. Danach
war der Kläger vor dem erwerb der fahrerlaubnis län-
ger als 185 tage unter verschiedenen anschriften in
polen gemeldet. Der beklagte trägt noch vor, dass sich
der Kläger entgegen den meldebehördlichen erkennt-
nissen im fraglichen Zeitraum doch in Deutschland
und nicht in polen aufgehalten habe. es habe sich um
einen Scheinwohnsitz in polen gehandelt, der zur täu-
schung der polnischen behörden über die voraus -
setzungen der fahrerlaubniserteilung gedient habe.
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ausweislich eines als anlage beigefügten rechtshil-
feersuchens der Kreisstaatsanwaltschaft H. (polen) an
die Staatsanwaltschaft in frankfurt (oder) werde in
polen ein strafrechtliches ermitt lungsverfahren gegen
den inhaber der fahrschule geführt, bei welcher der
Kläger seine fahrerlaubnis erworben habe. Diesem
werde eine „erschleichung der Un wahrheit“ vorge-
worfen, die darin bestehe, dass er sowohl bei der be-
antragung der führerscheinerteilung beim landrats-
amt in t. (polen) als auch bei der be werbung um eine
aufenthaltsgenehmigung für bürger der bundesrepu-
blik Deutschland in polen die dort jeweils zuständigen
beamten getäuscht habe. Wie bis jetzt ermittelt wor-
den sei, habe keiner der ausbildungsteilnehmer in die-
ser fahrschule einen polnischen Wohnsitz besessen,
die anmeldung sei rein fiktiv gewesen. aus dem Han-
delsregister des ag Stuttgart ergebe sich überdies,
dass der Kläger zwischen august/September 2008 und
dem 18. 03. 2009 inhaber eines autohauses in X.
(Deutschland) gewesen sei. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :  
Die berufung des Klägers ist zulässig und begrün-

det. Seine Klage gegen die ordnungsverfügung des
beklagten vom 30. 03. 2009 hat erfolg. Die ordnungs -
verfügung ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in
seinen rechten (§ 113 abs. 1 Satz 1 vwgo).

Die feststellung, dass die dem Kläger unter dem
Datum vom 22. 01. 2009 erteilte polnische fahrerlaub-
nis der Klasse b in der bundesrepublik Deutschland
keine gültigkeit besitzt, kann nicht auf § 28 abs. 4
Satz 1 nr. 3 fev in der hier maß geblichen fassung
durch die Dritte verordnung zur Änderung der fahrer-
laubnis-verordnung vom 07. 01.2009 (bgbl.  i 
S. 29) gestützt werden. Diese vorschrift ist unter be-
rücksichtigung der rechtsprechung des eugH auch
seit dem inkraft treten der richtlinie 2006/126/eg nur
in fällen anwendbar, in denen die eU oder eWr fah-
rerlaubnis anders als hier während einer noch laufen-
den Sperrfrist erteilt worden ist, und verstößt anson-
sten gegen den unionsrechtlichen anerken nungs-
grundsatz (vgl. eugH, Urteil vom 26. 04. 2012
– c419/10 <Hofmann> –, rn. 50 f., 65 und 85, nJW
2012, 1935 = juris [= ba 2012, 256].

in denjenigen fällen, in denen wie vorliegend der
verdacht des sog. führer scheintourismus besteht, weil
der fahrerlaubniserwerb im ausland nach einer ent-
ziehung im inland wegen aufgetretener schwerwie-
gender eignungsmängel erfolgte, ein Wiedererwerb
der fahrerlaubnis bei anlegung der im inland gelten -
den Maßstäbe den gutachterlich erbrachten nachweis
einer nachhaltigen ein stellungs- und verhaltensände-
rung erfordert hätte und wenig für vertiefte bezie -
hungen zum ausstellerstaat spricht, beschränkt sich
mithin die nichtanerkennung einer gleichwohl erteil-
ten ausländischen fahrerlaubnis für das inland abgese-
hen von den fällen der fahrerlaubniserteilung noch
während einer lau fenden Sperrfrist oder von nachträg-
lichen aktualisierungen der fahreignungsbe denken
etwa durch neuerliche Zuwiderhandlungen im Stra-
ßenverkehr  auf dieje nigen verfahren, in denen die

fahrerlaubnisbehörde den nachweis führen kann, dass
der betroffene beim erwerb der ausländischen fahrer-
laubnis in dem aus stellerstaat keinen Wohnsitz im
Sinne von art. 7 abs. 1 buchst. e der richtlinie
2006/126/eg unterhalten hat. Demgegenüber beruht
das angefochtene Urteil auf der annahme, dass es nach
der im vergleich zur vorherigen zweiten führer -
scheinrichtlinie (richtlinie 91/439/eWg) geänderten
bestimmung des art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richt-
linie 2006/126/eg nicht mehr darauf ankomme, ob
dem inhaber einer eU- /eWr-fahrerlaubnis ein ver-
stoß gegen das erfordernis eines Wohnsitzes im aus-
stellermitgliedstaat nachgewiesen werden kann. Die-
ser früher auch vom Senat in verfahren des
vorläufigen rechtsschutzes vertretenen auffassung
hat der eugH zwischenzeitlich eine absage erteilt,
indem er festgestellt hat, dass die von ihm zur richtli-
nie  91/439/eWg entwickel ten grundsätze auf die
richtlinie 2006/126/eg zu übertragen seien (vgl.
eugH, Urteil vom 26.04.2012 –  c419/10 <Hof-
mann>, rn. 44, 47 und 52 ff., a. a. o.). 

Die ordnungsverfügung des beklagten findet ihre
rechtsgrundlage auch nicht in § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 2
und Satz 2 fev. nach § 28 abs. 1 Satz 1 fev dürfen
inhaber einer gültigen eU- oder eWr-fahrerlaubnis,
die ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne des § 7 
abs. 1 oder 2 fev in der bundesrepublik Deutschland
haben, grundsätzlich im Umfang ihrer berechtigung
Kraftfahrzeuge im inland führen. gemäß § 28 abs. 4
Satz 1 nr. 2 fev gilt das aber nicht für solche inhaber
einer eU- oder eWr-fahrerlaubnis, die ausweislich
des führerscheins oder vom ausstellungsmitgliedstaat
herrührender unbestreitbarer informationen zum Zeit -
punkt der erteilung ihren ordentlichen Wohnsitz im in-
land hatten, es sei denn, sie hätten als Studierende oder
Schüler im Sinne des § 7 abs. 2 fev die fahr erlaubnis
während eines mindestens sechsmonatigen aufent-
halts erworben, was indessen für den Kläger nicht zu-
trifft.

§ 28 abs. 4 Satz 1 nr. 2 fev ist zwar, anders als
nr. 3 der genannten vorschrift, mit Unionsrecht ver-
einbar; sie zeichnet sogar die rechtsprechung des
eugH zur anerkennungspflicht ausländischer fahrer-
laubnisse nach. Sie greift aber wegen des fehlens der
tatsächlichen voraussetzungen nicht ein. gemäß art. 2
abs. 1 der richtlinie 2006/126/eg werden die von
den Mitgliedstaaten ausgestellten führerscheine (fahr-
erlaubnisse) gegenseitig anerkannt. Dabei regelt das
Unionsrecht selbst die Mindestvoraussetzungen, die
für die ausstellung eines führerscheins bzw. die ertei-
lung einer fahrerlaubnis erfüllt sein müssen. Unter an-
derem hängt die ausstellung des führerscheins, wie
schon oben zu § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 3 fev ausge-
führt, vom vorhandensein eines ordentlichen Wohnsit-
zes oder dem nachweis eines mindestens sechsmona-
tigen Studienaufenthalts im ausstellermitgliedstaat 
ab (vgl. art. 7 abs. 1 buchst. e der richtlinie
2006/126/eg). als ordentlicher Wohnsitz im Sinne 
der richtlinie gilt nach art. 12 der richtlinie
2006/126/eg der ort, an dem ein führerscheininhaber
wegen persönlicher und beruflicher bindungen oder
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im falle eines führerscheininhabers ohne berufliche
bindungen  wegen persönlicher bindungen, die enge
beziehungen zwischen dem führerscheininhaber und
dem Wohnort erkennen lassen, gewöhnlich, das heißt
während mindestens 185  tagen im Kalenderjahr,
wohnt.

in der vom eugH zunächst für die richtli-
nie  91/439/eWg entwickelten und später auf die
richtlinie 2006/126/eg übertragenen auslegung des
unionsrechtlichen anerkennungsgrundsatzes sehen
sowohl art. 1 abs. 2 der richtlinie 91/439/eWg als
auch art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126/eg die
gegenseitige anerkennung der von den Mitgliedstaa-
ten ausgestellten führerscheine ohne jede formalität
vor. es ist aufgabe des ausstellermitgliedstaats zu
prüfen, ob die im Unionsrecht aufgestellten Mindest-
voraussetzungen, namentlich diejenigen hinsichtlich
des Wohnsitzes und der fahreignung, erfüllt sind.
Haben die behörden eines Mitgliedstaats einen füh-
rerschein ausgestellt, sind die anderen Mitgliedstaaten
nicht befugt, die beachtung der unionsrechtlichen
ausstellungsvoraussetzungen in eigener Kompetenz
nachzuprüfen. Der besitz eines von einem Mitglied-
staat ausgestellten führerscheins ist als beweis dafür
anzusehen, dass sein inhaber am tag der ausstellung
die dafür maßgeblichen voraussetzungen erfüllt hat.
Umgekehrt ist es einem Mitgliedstaat durch art. 2
abs. 1 der richtlinie 2006/126/eg nicht verwehrt, in
seinem Hoheitsgebiet die anerkennung eines in einem
anderen Mitgliedstaat ausgestellten führerscheins ab-
zulehnen, wenn aufgrund von angaben im führer-
schein selbst oder aufgrund anderer vom aussteller-
mitgliedstaat herrührender unbestreitbarer infor-
mationen feststeht, dass der inhaber zum Zeitpunkt der
ausstellung seinen ordentlichen Wohnsitz nicht im
Hoheitsgebiet des ausstellermitgliedstaats hatte (std.
rspr., vgl. eugH, Urteil vom 26. 04. 2012 – c419/10
<Hofmann>  –, rn.  43 bis  51, 65 und  85, a. a. o.,
m. w. n. betreffend die aus legung der richtli-
nie 91/439/eWg).

Die danach gegebenenfalls erforderliche prüfung,
ob bestimmte informationen als aus dem aussteller-
mitgliedstaat herrührend eingestuft werden können, ist
nach der rechtsprechung des eugH Sache der natio-
nalen gerichte. Diese müssen die ihnen vorliegenden
informationen bei bedarf auch dahin bewerten und be-
urteilen, ob es sich um unbestreitbare informationen
handelt, die bewei sen, dass der inhaber des führer-
scheins zu dem Zeitpunkt, als er ihn erhielt, seinen or-
dentlichen Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet des aus-
stellermitgliedstaats hatte. im rahmen dieser be-
urteilung können die nationalen gerichte alle Umstän-
de des bei ihnen anhängigen verfahrens berücksichti-
gen. Sie können insbesondere informationen berück-
sichtigen, die darauf hinweisen, dass sich der inhaber
des führerscheins im gebiet des ausstellermitglied-
staats nur für ganz kurze Zeit aufgehalten und dort
einen rein fiktiven Wohnsitz allein zu dem Zweck er-
richtet hat, der anwendung der strengeren bedingun-
gen für die ausstellung eines führerscheins im Mit-
gliedstaat seines tatsächlichen Wohnsitzes zu entgehen
(vgl. eugH, Urteil vom 01.03.2012 – c467/10 

<akyüz> –, rn. 73 ff., nJW 2012, 1341 = juris [=
ba 2012, 254].

Darüber hinaus ist geklärt, dass unionsrechtlich al-
lein eine nach den vorstehend beschriebenen grund-
sätzen feststehende verletzung des Wohnsitzerforder -
nisses genügt, um die befugnis des sog. aufnahme-
mitgliedstaats zur nicht anerkennung der eU-/eWr-
fahrerlaubnis auszulösen; die voraussetzungen von 
§ 28 abs. 4 Satz 1 nr. 3 fev, also die entziehung der
früheren inländischen fahrerlaubnis oder ein dem ver-
gleichbarer Sachverhalt, müssen nicht noch zusätzlich
gegeben sein (vgl. eugH, Urteile vom 19. 05. 2011
–  c184/10 <grasser>  –, rn. 32 f., nJW 2011,  3635
= juris [= ba 2011, 236], vom 01. 03. 2012 – c467/10
[akyüz]  –, rn. 62 ff., a. a. o. und vom 26.04.2012
– c419/10 <Hofmann> –, rn. 48, 65 und  85, a. a. o.;
bverwg, Urteil vom 27. 09. 2012 –  3  c  34.11  –,
bverwge 144,  220; =  juris, rn. 12 [= ba 2012,
256].

Davon ausgehend kann der polnischen fahrerlaub-
nis des Klägers die anerken nung in der bundesrepu-
blik Deutschland auch nach § 28 abs. 4 Satz 1 nr. 2
fev nicht versagt werden, denn ungeachtet erheb-
licher verdachtsmomente liegt auch weiterhin keine
unbestreitbare verlautbarung des ausstellerstaates vor,
nach der sich der Kläger im zeitlichen Zusammenhang
mit der erlangung der fahrerlaub nis nicht mindestens
185  tage in der republik polen aufgehalten hätte.
vielmehr folgt aus der vom Senat eingeholten aus-
kunft der für den ausstellungsort zuständigen Melde-
behörde (Stadtamt t. <polen>) vom 31. 03. 2014, 
dass der Kläger mit kurzen Unterbrechungen vom
06. 03. 2008 bis zum 11.06. 2009 in polen gemeldet
war. Hinweise darauf, dass die auch aus dem führer-
scheindokument hervor gehende Wohnsitznahme des
Klägers in polen entgegen dem melderechtlichen be-
fund nicht stattgefunden hat oder wesentlich kürzer
bemessen war, sind der genannten auskunft nicht zu
entnehmen. auch die sonstigen Hinweise, die mit eini-
gem gewicht auf die Unterhaltung bloßer Schein-
wohnsitze in polen durch den Kläger hindeuten, sind
entweder nicht staatlichen polnischen Stellen zuzu -
ordnen oder stellen sich, soweit dies doch der fall ist,
nicht als unbestreitbare informationen dar. insbeson-
dere das vom beklagten vorgelegte rechtshilfe -
ersuchen der polnischen Staatsanwaltschaft beruht
zwar auf dem verdacht, dass die vom Kläger beauf-
tragte fahrschule bzw. deren inhaber in einer aller-
dings nicht näher bezeichneten Weise zugunsten
bundesdeutscher „lehrlinge“ polnische behörden
über die Wohnsitzverhältnisse getäuscht habe. eine
verurteilung des inhabers der fahrschule geht aber aus
diesen Unterlagen ebenso wenig hervor wie etwa straf-
oder verwaltungsrechtliche Maßnahmen polnischer
Stellen zulasten des Klägers. auch der Umstand, dass
das rechtshilfeersuchen aus März  2011 datiert und
somit offensichtlich im verlauf von annähernd vier
Jahren nicht zu greifbaren ergebnissen geführt hat,
steht der annahme „unbe streitbarer informationen“
aus dem ausstellerstaat über einen Wohnsitzverstoß
des Klägers entgegen. Soweit in dem rechtshilfeersu-
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chen ausgeführt wird, dass „in der tat keiner von den
führerscheinausbildungsteilnehmern in der fahrschu-
le K. in der Wirklichkeit in polen gewohnt und derer
anmeldung fiktiv war“, ist das zu pauschal und lässt
insbesondere nicht erkennen, ob es sich insoweit le-
diglich um den Stand der bisherigen ermittlungen ge-
handelt hat oder ob tatsächlich zu diesem Zeitpunkt
schon abschließende erkenntnisse über alle deutsch-
stämmigen Kunden der fahrschule vorgelegen haben.
gegen abschließende erkenntnisse also gegebenen-
falls „unbestreitbare informationen“ über einen Wohn-
sitz verstoß  spricht jedenfalls der einleitende Satzteil
„Wie es bis jetzt ermittelt wurde“ und der Umstand,
dass sich das rechtshilfeersuchen gerade darauf be-
zieht, die insgesamt 901 bundesbürger, die bei der
fahrschule „K.“ angemeldet waren, überhaupt erst
über die genauen Umstände des fahrerlaubniserwerbs
zu vernehmen. Soweit dies geschehen ist und im fall
des Klägers einen verstoß gegen das Wohnsitzerfor-
dernis ergeben haben sollte, würde es sich im Übrigen
nicht um verlautbarungen des ausstellerstaates han-
deln, sondern vielmehr um solche des Klägers selbst
bzw. der deutschen Strafverfolgungsbehörde. eine
verlautbarung des ausstellerstaates wäre erst dann ge-
geben, wenn auf der grundlage der in Deutschland an-
gestellten ermittlungen in polen abschließende und
den einzelfall des Klägers betreffende feststellungen
getroffen worden wären; hierfür gibt es aber nach wie
vor keinen anhaltspunkt. aus diesem grund war auch
der anregung des beklagten, die bei der Staatsanwalt-
schaft frankfurt (oder) geführte ermittlungsakte bei-
zuziehen, nicht zu folgen. es spricht nichts dafür, dass
das dortige aktenmaterial über das als solches uner-
giebige ermittlungsersuchen der Staatsanwaltschaft
H. (polen) hinaus verlautbarungen polnischer Stellen
über die näheren Umstände des fahrerlaubniserwerbs
des Klägers enthalten könnte; auch der beklagte hat
dergleichen nicht vorgetragen.

auch aus der vom beklagten dargestellten internet-
werbung geht nichts hervor, was den nachweis eines
Wohnsitzverstoßes beim fahrerlaubniserwerb des
Klägers ermöglicht. Dabei geht der Senat allerdings
davon aus, dass die unter „www.euro-pappe.de“ ge-
fundene und die fahrschule „K.“ benennende internet -
werbung für einen „eU führerschein ohne MpU“ mit
sehr hoher Wahrscheinlich keit den führerschein des
Klägers zeigt. Denn trotz Schwärzungen stimmen der
gezeigte führerschein und derjenige des Klägers hin-
sichtlich des geburtsortes, des ausstellungsdatums,
des polnischen Wohnortes und des sichtbaren unteren
randes des passfotos überein. Diese Werbung kann in-
dessen nicht als eine verlautbarung polnischer Stellen
qualifiziert werden. ob eine gegebenenfalls in diesem
Werbeauftritt enthaltene Selbstbezichtigung des Klä-
gers für die feststellung eines Wohnsitzverstoßes im
grundsatz herangezogen werden könnte, ist auf der
grundlage der rechtsprechung des eugH nicht ein-
deutig zu beantworten. ausgeschlossen ist danach je-
denfalls die berücksichtigung einer persönlichen ein-
lassung, die der betroffene im verwaltungsverfahren
oder im gerichtlichen verfahren in erfüllung einer ihm

nach dem innerstaatlichen recht des auf -
nahmemitgliedstaats auferlegten Mitwirkungspflicht
gegeben hat (vgl. eugH, beschluss vom 09. 07. 2009
– c445/08 <Wierer>, rn. 63, nJW 2010, 217 = Dar
2009, 637 = juris [= ba 2009, 408]).

Soweit es um Äußerungen des fahrerlaubnisinha-
bers geht, die dieser außerhalb eines verwaltungs- oder 
gerichtsverfahrens – also aus freien Stücken – getätigt
hat, ist die Zulässigkeit einer verwertung durch inlän-
dische Stellen in der recht sprechung des eugH nicht
mit letzter Sicherheit geklärt. allerdings hat der eugH
insoweit ausgeführt, dass die aufzählung der erkennt-
nisquellen, auf die sich der aufnahmemitgliedstaat
stützen kann, um die anerkennung eines in einem an-
deren Mitgliedstaat ausgestellten führerscheins zu
verweigern, nämlich angaben im führerschein selbst
oder andere vom ausstellermitgliedstaat herrührende
unbestreitbare informationen, abschließend und er-
schöpfend sei (vgl. Urteil vom 01.03. 2012 – c467/10
<akyüz> –, rn. 66 i.v. m. rn. 62, a. a. o.). 

Das dürfte in der Weise zu verstehen sein, dass ei-
gene einlassungen des be troffenen fahrerlaubnisinha-
bers unabhängig vom rechtlichen Zusammenhang, in
dem sie erfolgen, als mögliche nachweise eines
Wohnsitzverstoßes ausschei den. Unabhängig davon
kann allein das abbilden des polnischen führerscheins
des Klägers im rahmen einer internetwerbung für
einen evident missbräuch lichen fahrerlaubniserwerb
auch nicht als unbestreitbarer nachweis eines Wohn -
sitzverstoßes durch den Kläger bewertet werden. es ist
zwar naheliegend, aber nicht sicher, dass der Kläger,
der eingeräumt hat, die im Streit stehende fahr -
erlaubnis bei der in verdacht geratenen fahrschule er-
worben zu haben, diesen fahrerlaubniserwerb unter
den in der anzeige geschilderten Umständen ("2 an-
reisen …erste anreise, 1 tag aufenthalt ohne Über-
nachtung … zweite anreise, nur 4 tage aufenthalt …
ihr prüfungstermin") realisiert hat; dagegen spricht je-
denfalls neben den sonstigen einlassungen des Klä-
gers auch die vom Senat eingeholte auskunft des
Stadtamtes t. (polen) über die melderechtlichen gege-
benheiten in polen.

bei den Melderegisterauskünften der Stadt Q. und
den erkenntnissen über beruf liche oder geschäftliche
aktivitäten des Klägers in Deutschland, die gegen
einen mindestens 185-tägigen Wohnsitz in polen im
zeitlichen vorfeld des fahrerlaub niserwerbs sprechen,
handelt es sich nicht um nachweise aus dem ausstel-
ler staat. Das steht nach der insoweit eindeutigen
rechtsprechung des eugH un geachtet der aussage-
kraft dieser erkenntnisse in der gegenüberstellung mit
anderslautenden angaben des Klägers und den melde-
rechtlichen erkenntnissen, die der Senat durch die be-
fragung polnischer Stellen gewonnen hat, einer ver -
wertung zulasten des Klägers entgegen (vgl. schon zur
rechtslage unter der geltung der <Zweiten> führer-
scheinrichtlinie 91/439/eWg: eugH, Urteile vom
26.06.2008 – c329/06 und c343/06 <Wiedemann u.
a.>, rn. 49 ff., nJW 2008,  2403 =  nZv 2008,  641
= blutalkohol 45 (2008), 255 = juris, und c334/06 bis
<Zerche u. a.>, rn. 46 ff., Dar 2008, 459 = juris; be-
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schluss vom 09. 07. 2009 – c445/08 (Wierer) –, a. a. o.
Zur richtlinie 2006/126/eg vgl. Urteile vom
01. 03. 2012 – c467/10 <akyüz> –, a. a. o., und vom
26.04.2012 – c419/10 <Hofmann> –, a. a. o.).

es ist auch nicht von den anforderungen, die der
eugH an den nachweis eines Wohnsitzverstoßes
stellt, gedeckt, wenn die o. g. inländischen erkennt-
nisse im Wege einer gesamtschau mit dem verdacht
eines ganz kurzfristigen aufenthal tes des Klägers in
polen bzw. eines bloßen dortigen Scheinwohnsitzes,
wie er aus dem rechtshilfeersuchen der Staatsanwalt-
schaft H. (polen) an die Staats anwaltschaft frankfurt
(oder) herrührt, verknüpft wird. Die strikte forde rung,
die aus der erteilung einer fahrerlaubnis im eU/eWr
ausland zu folgernde einhaltung des Wohnsitzprin-
zips könne nur durch die eintragung eines abweichen-
den Wohnsitzes in dem führerscheindokument selbst
oder durch (sonstige) unbestreitbare verlautbarungen
des ausstellerstaates widerlegt werden, steht einer sol-
chen gesamtschau jedenfalls dann entgegen, wenn
wie vorliegend praktisch nur die inländischen er-
kenntnisse zu der wahrscheinlichen annahme eines
Wohnsitzverstoßes führen. Die aus polen stammenden
erkenntnisse beschränken sich auf einen sehr allge-
mein in den raum gestellten verdacht, der offenkun-
dig durch die sich anschließenden, schon fast vier
Jahre andauernden ermittlungen nicht weiter erhärtet
werden konnte. es fehlt weiterhin nicht nur ein Hin-
weis auf eine verurteilung des besagten fahrschul-in-
habers – die, sofern erfolgt, sicher ein erhebliches Me-
dienecho auch in Deutschland hervor gerufen hätte
oder sonst hätte in erfahrung gebracht werden kön-
nen –, sondern erst recht an konkreten anhaltspunk-
ten dafür, dass polnische verwaltungsbehörden mit der
aufhebung oder rücknahme vormals an deutsche
Kunden der fahrschule „K.“ erteilter fahrerlaubnisse
begonnen hätten oder dass konkret der Kläger in un-
lautere Machenschaften im Zusammenhang mit sei-
nem fahrerlaubniserwerb verwickelt war. eine solche
verknüpfung vager verdachtsmomente, die aus dem
ausstellerstaat stammen, mit ansonsten ausschließlich
inländischen erkenntnissen ist mit den vorgaben des
eugH über den nachweis eines Wohnsitzverstoßes
nicht in Übereinstimmung zu bringen (anders unter
betonung der besonderheiten des vorläufigen rechts-
schutzes aber ovg  berlin bbg., beschlüsse vom
31.10. 2012 –  1  S  83.12 und 1  S  92.12  –, www.
eufuehrerscheinforum.de).

Schließlich kann auch nicht vom vorliegen zweier
Wohnsitze des Klägers – einer in polen, der andere in
Deutschland  – ausgegangen werden, von denen der
deutschen Wohnsitz gemäß art. 12 Satz 2 der richtli-
nie 2006/126/eg der fahr erlaubnisrechtlich relevante
gewesen sei. auch insoweit gilt, dass die bejahung der
eigenen Zuständigkeit für die fahrerlaubniserteilung
durch die polnische fahrerlaubnisbehörde sowie die
eintragung eines polnischen Wohnsitzes in den füh-
rerschein dafür streiten, dass der Wohnsitz des Klägers
–  bzw. bei mehreren Wohnsitzen der maßgebliche
Wohnsitz  – in polen gelegen hat. bei den vom be -
klagten dagegen ins feld geführten abweichenden

Hinweisen handelt es sich wiederum nur um inländi-
sche bzw. dem Kläger selbst zugeschriebene erkennt -
nisse, die indessen außer betracht zu bleiben haben.

abschließend weist der Senat darauf hin, dass das
künftige bekanntwerden neuer verwertbarer Hinweise
auf einen verstoß gegen das Wohnsitzerfordernis beim
fahrerlaubniserwerb des Klägers in polen – also von
unbestreitbaren tatsachen, die aus verlautbarungen
des ausstellerstaates folgen – vom beklagten zum an-
lass genommen werden dürfte, einen erneuten fest-
stellungsbescheid gegen den Kläger zu erlassen. Hin-
weise auf eine zeitliche begrenzung der befugnis, auf
neue erkenntnisse zuzugreifen, gehen insbesondere
aus der rechtsprechung des eugH nicht hervor. Die
rechtskraft der vorliegenden verwaltungsgericht-
lichen entscheidung bezieht sich allein auf die hier
streitbefangene ordnungsverfügung des beklagten
vom 30. 03. 2009, nicht aber auf eventuelle künftige
entscheidungen des beklagten, die auf dann neuen
tatsachen beruhen. Schließlich wäre in einem solchen
fall – das heißt im falle des nachträglichen nachwei-
ses, dass der erwerb der polnischen fahrerlaubnis
doch auf einer arglistigen täuschung dortiger Stellen
beruht hat – auch kein raum für einen wie auch immer
gearteten vertrauensschutz (arg. § 48 abs. 2 Satz 3 
nr. 1 und abs. 4 Satz 2 vwvfg nrW).

(Mitgeteilt von der veröffentlichungskommission der
richter des oberverwaltungsgerichts für das land

nordrhein-Westfalen)

28. Aus einem Trunkenheitsdelikt kann grund-
sätzlich auf mangelnde charakterliche Eignung für
den Beruf des Polizeibeamten geschlossen werden.

oberverwaltungsgericht niedersachsen,
beschluss vom 12. november 2014 – 5 Me 153/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der antragsteller ist zum 1. oktober 2010 unter be-

rufung in das beamtenverhältnis auf probe zum poli-
zeikommissar ernannt worden und war bei der polizei-
inspektion c. tätig.

am abend des 15. Dezember 2012 konsumierte 
der antragsteller auf einer privaten feier in D. in 
nicht unerheblichem Maße alkoholische getränke.
Um 1.15 Uhr nachts am 16. Dezember 2012 fuhr er
mit seinem pkw von der feier fort. aufgrund seiner
unsicheren fahrweise wurde er von polizeibeamten
angehalten. er weigerte sich, ihnen die fahrzeugpapie-
re auszuhändigen, und gab stattdessen vollgas. ein po-
lizeibeamter musste zur Seite springen, damit er nicht
von dem fahrzeug des antragstellers erfasst wurde.
Der antragsteller setzte seine fahrt mit etwa 150 km/h
durch D. fort, kam mehrfach von der fahrbahn ab,
überfuhr eine verkehrsinsel, ein verkehrsschild sowie
eine Straßenlaterne. Schließlich fuhr er mit seinem
fahrzeug in einen graben und beschädigte die berme.
als polizeibeamte ihn aus dem fahrzeug ziehen woll-
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ten, versuchte er, sich dem durch Herumwedeln der
arme zu entziehen. er musste fixiert werden. eine
blutentnahme um 3.03 Uhr ergab einen blutalkohol-
gehalt von 2,03 promille.

im Dezember 2012 wurde bei der Staatsanwalt-
schaft e. ein ermittlungsverfahren gegen den antrag-
steller eingeleitet. Mit verfügung vom 19. februar
2013 leitete die antragsgegnerin disziplinarische er-
mittlungen gegen den antragsteller ein, setzte das 
verfahren jedoch im Hinblick auf das laufende Straf-
verfahren aus. Das amtsgericht D. verurteilte den an-
tragsteller mit Urteil vom 25. September 2013 wegen
vorsätzlicher trunkenheit im verkehr in zwei fällen,
Widerstand gegen vollstreckungsbeamte in zwei fäl-
len im Zustand verminderter Schuldfähigkeit sowie
gefährdung des Straßenverkehrs zu einer geldstrafe in
Höhe von 150 tagessätzen à 60,– eUr. Zudem wurde
ihm die fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist zur
neuerteilung von 12 Monaten bestimmt. Dieses Urteil
hob das oberlandesgericht oldenburg mit beschluss
vom 17. März 2014 auf die revision des antragstellers
auf und verwies die Sache zur neuen verhandlung und
entscheidung an eine andere abteilung des amtsge-
richts D. zurück, weil dem Hauptverhandlungsproto-
koll nicht zu entnehmen sei, dass der blutalkoholge-
halt des angeklagten zur tatzeit gegenstand der
beweisaufnahme gewesen sei, und weil das amtsge-
richt zu Unrecht den beweisantrag des angeklagten
auf einholung eines Sachverständigengutachtens zur
frage der Schuldunfähigkeit des angeklagten auf-
grund des vor den angeklagten taten genossenen al-
kohols als ungeeignet zurückgewiesen habe. Das
Strafverfahren ist – soweit ersichtlich – bislang noch
nicht rechtskräftig beendet.

Mit verfügung vom 16. Mai 2014 entließ die an-
tragsgegnerin den antragsteller mit ablauf des 30.
Juni 2014 aus dem beamtenverhältnis auf probe und
ordnete die sofortige vollziehung dieser verfügung an.
aufgrund des außerdienstlichen fehlverhaltens des
antragstellers bestünden berechtigte Zweifel an einer
charakterlichen eignung für den polizeiberuf.

gegen diese verfügung hat der antragsteller am 
4. Juni 2014 beim verwaltungsgericht Klage erhoben
und am 25. Juli 2014 einen antrag auf Wiederherstel-
lung der aufschiebenden Wirkung der Klage gestellt.

Das verwaltungsgericht hat den eilantrag mit be-
schluss vom 28. august 2014 abgelehnt mit der be-
gründung, dass berechtigte Zweifel an der charakter-
lichen eignung des antragstellers im Sinne von § 23
abs. 3 Satz 1 nr. 2 beamtStg bestünden.

gegen diesen beschluss hat der antragsteller be-
schwerde eingelegt.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die beschwerde des antragstellers ist zulässig und

begründet.
Der Senat vermag der einschätzung des verwal-

tungsgerichts, wonach die antragsgegnerin zutreffend
berechtigte Zweifel an der charakterlichen eignung
des antragstellers und deshalb seine nichtbewährung
in der probezeit im Sinne von § 23 abs. 3 Satz 1 nr. 2

beamtStg angenommen und seine entlassung zu
recht verfügt habe, unter berücksichtigung des be-
schwerdevorbringens des antragstellers (vgl. § 146
abs. 4 Satz 6 vwgo) nach der in diesem verfahren
nur gebotenen summarischen prüfung der Sach- und
rechtslage nicht zu folgen.

nach § 23 abs. 3 Satz 1 nr. 2 beamtStg können
beamte auf probe entlassen werden, wenn sie sich in
der probezeit nicht bewährt haben.

Die entscheidung des Dienstherrn darüber, ob der
beamte sich in der probezeit nach eignung, befähi-
gung und fachlicher leistung bewährt hat, ist ein akt
wertender erkenntnis seines für diese beurteilung zu-
ständigen organs. Dabei genügen bereits begründete
ernsthafte Zweifel des Dienstherrn, ob der beamte die
eignung und befähigung besitzt und die fachlichen
leistungen erbringt, die für die ernennung zum beam-
ten auf lebenszeit notwendig sind, um eine bewäh-
rung zu verneinen. Diese entscheidung ist gerichtlich
nur daraufhin überprüfbar, ob der begriff der man-
gelnden bewährung und die gesetzlichen grenzen
des beurteilungsspielraums verkannt worden sind,
ob der beurteilung ein unrichtiger Sachverhalt zu-
grunde liegt und ob allgemeingültige Wertmaßstäbe
beachtet oder sachfremde erwägungen vermieden
worden sind (bverwg, Urteil vom 18. 07. 2011 
– bverwg 2 a 5.00 –).

vorliegend bestehen bedenken, ob die antragsgeg-
nerin bei ihrer entscheidung, das verhalten des an-
tragstellers rechtfertige die annahme berechtigter
Zweifel an der charakterlichen eignung als polizeibe-
amter, allgemeingültige bewertungsmaßstäbe hinrei-
chend beachtet hat.

allerdings überschreitet der Dienstherr seinen be-
urteilungsspielraum grundsätzlich nicht, wenn er aus
einem trunkenheitsdelikt auf mangelnde charakterli-
che eignung für den beruf des polizeibeamten
schließt. Wenn ein polizeivollzugsbeamter, der regel-
mäßig zur Unterbindung und verfolgung von trunken-
heitsdelikten im Straßenverkehr eingesetzt wird, in
seiner probezeit ohne not ein derartiges Delikt begeht,
darf der Dienstherr schon daraus die prognose man-
gelnder bewährung ableiten, ohne dass konkrete an-
haltspunkte für eine Wiederholungsgefahr vorliegen
müssten. ein solches verhalten ist regelmäßig aus-
druck des versagens in einem für dieses amt zentralen
Kernbereich und disqualifiziert den probebeamten 
für eine Übernahme in das beamtenverhältnis auf le-
benszeit (vgl. bayvgH, beschluss vom 19. 07. 2010 
– 3 cS 10.887 –).

Dies zugrunde gelegt, ist mit dem verwaltungsge-
richt davon auszugehen, dass die verhaltensweisen des
antragstellers am 16. Dezember 2012 – außerdienstli-
che trunkenheitsfahrt und darüber hinaus noch Stra-
ßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen voll-
streckungsbeamte – geeignet sind, berechtigte Zweifel
an der charakterlichen eignung für das amt eines poli-
zeibeamten zu begründen.

Der Senat kann aber aufgrund der im verfahren des
vorläufigen rechtsschutzes nur gebotenen summari-
schen prüfung der Sach- und rechtslage nicht ab-
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schließend bewerten, ob die dem antragsteller vorge-
worfenen verhaltensweisen im vorliegenden fall
gleichwohl deshalb nicht als indiz für eine mangelnde
charakterliche eignung angesehen werden können,
weil er sich möglicherweise bei begehung der taten
im Zustand der Schuldunfähigkeit im Sinne von § 20
Stgb befunden hat.

Der antragsteller wendet mit seiner beschwerde
mit erfolg ein, bei der beurteilung seines fehlverhal-
tens sei zu prüfen, ob er die ihm vorgeworfenen Delik-
te im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen habe.
Der bayerische verwaltungsgerichtshof hat in seinem
beschluss vom 15. Juli 2003 (– 3 cS 03.1583 –) in
einem fall betreffend die entlassung eines polizeibe-
amten auf probe aufgrund charakterlicher nichteig-
nung wegen sexueller belästigung und des sexuellen
Missbrauchs Widerstandsunfähiger unter alkoholein-
fluss ausgeführt:

„befand sich aber der antragsteller aufgrund seiner
alkoholisierung in einem nicht auszuschließenden Zu-
stand der Schuldunfähigkeit, können die hierbei be-
gangenen pflichtwidrigen Handlungen nicht als indiz
für seine mangelnde eignung angesehen werden. an-
ders wäre es nur, wenn der antragsteller für den ihm
angelasteten Sachverhalt bei annahme einer die Steu-
erungsfähigkeit lediglich verminderten alkoholisie-
rung noch verantwortlich gemacht werden könnte.“
(vgl. auch bayvgH, beschluss vom 08. 04. 2013 – 3
cS 13.289 –, in dem der bayvgH an seiner recht-
sprechung festhält, in dem konkreten fall die annah-
me einer Schuldunfähigkeit aber verneint). legte man
diese rechtsprechung auch im vorliegenden einzelfall
zugrunde, könnten die dem antragsteller vorgeworfe-
nen taten möglicherweise nicht als indiz für eine cha-
rakterliche nichteignung angesehen werden.

Denn der antragsteller hat im beschwerdeverfahren
ein im Strafverfahren eingeholtes psychiatrisches gut-
achten des arztes für psychiatrie und psychotherapie
prof. Dr. f. vom 26. august 2014 vorgelegt, das dem
verwaltungsgericht bei seiner entscheidung noch
nicht bekannt war. in diesem gutachten kommt prof.
Dr. f. zu dem ergebnis, dass betreffend das dem an-
tragsteller vorgeworfene verhalten am 16. Dezember
2012 die voraussetzungen des § 21 Stgb sicher gege-
ben waren und dass die voraussetzungen für die an-
wendung des § 20 Stgb nicht mit Sicherheit ausge-
schlossen werden können.

Die von der antragsgegnerin vorgetragenen beden-
ken gegen das gutachten vermögen bei der im vorlie-
genden verfahren nur gebotenen summarischen prü-
fung letztendlich noch nicht durchzugreifen. Dass
prof. Dr. f. die aussagen des antragstellers gewürdigt
hat, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden. Zutreffend
trägt die antragsgegnerin allerdings im beschwerde-
verfahren vor und hat auch das verwaltungsgericht
ausgeführt, dass eine blutalkoholkonzentration ab 1,6
promille auf deutlich abweichende trinkgewohnhei-
ten und eine ungewöhnliche giftfestigkeit hinweist
(vgl. bverwg, Urteil vom 21. 05. 2008 – bverwg 3 c
32.07 –, [ba 2008, 410]; siehe auch begutachtungs-

leitlinien zur Kraftfahreignung, bundesanstalt für
Straßenwesen, bergisch gladbach, gültig ab 1. Mai
2014, Seite 72). prof. Dr. f. setzt sich hiermit in seinem
gutachten nicht auseinander. er hat ausgeführt, dass
bei verwendung der üblichen rückrechnungsmethode
für die Zeit von etwa 1.15 Uhr von einer blutalkohol-
konzentration von 2,6 promille auszugehen sei. Dabei
handele es sich um einen Wert, der bei nicht alkoholto-
leranten Menschen (und hierzu sei der antragsteller zu
zählen) bereits zu erheblichen ausfallerscheinungen
führen könne. Dem lässt sich zumindest entnehmen,
dass der gutachter davon ausgeht, dass derartig hohe
promillewerte auch von nicht alkoholgewöhnten per-
sonen erreicht werden können. angesichts dessen,
dass die oben genannten begutachtungsleitlinien le-
diglich grundsätze für fahreignungsbegutachtungen
vorgeben, hält der Senat die einschätzung des gutach-
ters im rahmen der prüfung der frage der Schuldfä-
higkeit im vorliegenden einzelfall jedenfalls nicht von
vornherein für unrichtig, die der gutachter damit er-
klärt, dass "die biografische entwicklung des antrag-
stellers keinerlei Hinweise auf das vorliegen einer psy-
chischen Störung einschließlich einer alkohol- oder
Drogenabhängigkeit bzw. auch nicht im Hinblick auf
einen sogenannten schädlichen gebrauch (von alko-
hol)" aufweise. ein Widerspruch zu dieser einschät-
zung lässt sich auch nicht von vornherein der aussage
des antragstellers gegenüber dem gutachter entneh-
men, wonach er seit april 2013 regelmäßig zu einem
beratungsinstitut gehe und sich dort in kritischer
Weise mit seinem persönlichen alkoholkonsum aus-
einandersetze. Die antragsgegnerin trägt selbst vor,
hierbei handele es sich vermutlich um eine sog. „ver-
kehrstherapie“, die regelmäßig empfohlen werde, um
sich auf die Medizinisch-psychologische Untersu-
chung vorzubereiten, die immer dann angeordnet
werde, wenn eine alkoholfahrt mit mehr als 1,6 pro-
mille vorliege. auf eine alkoholgewöhnung lässt die
teilnahme an einer solchen „verkehrstherapie“ dem-
nach nicht ohne Weiteres schließen.

Der Umstand, dass der antragsteller am 16. Dezem-
ber 2012 mit vorgesetzten telefonieren sowie ein ent-
schuldigungsschreiben formulieren und absenden
bzw. übergeben konnte, vermag das gutachten eben-
falls noch nicht grundlegend zu widerlegen, in dem es
heißt, die alkoholkonsumgewohnheiten des antrag-
stellers seien „recht unspektakulär“. Zudem hat prof.
Dr. f. ausgeführt, dass bezüglich des Zustandes des
antragstellers unmittelbar vor der tat bzw. auch kurz
danach eine reihe von unterschiedlichen Zeugenaus-
sagen vorlägen, welche entsprechende ausfallerschei-
nungen dokumentierten wie lallende Sprache, torkeln-
der gang, Übelkeit, eingeschränkte Kritik- und
Wahrnehmungsfähigkeit, provokativ-aggressives ver-
halten. Hinzu komme – so prof. Dr. f. weiter –, dass
dieses verhalten als eher wesensfremd anzusehen sei
und sich in der biographie des antragstellers keinerlei
vergleichbare elemente fänden. Diese ausführungen
machen die einschätzung des gutachters, die voraus-
setzungen für die anwendung des § 20 Stgb könnten
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nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden, durchaus
noch nachvollziehbar.

Darüber hinaus ist offen, ob berechtigte Zweifel an
einer charakterlichen Ungeeignetheit des antragstel-
lers – unterstellt, die dem antragsteller vorgeworfenen
taten könnte wegen einer nicht auszuschließenden
Schuldunfähigkeit nicht als indiz für eine mangelnde
charakterliche eignung angesehen werden – zumin-
dest in betracht kämen, weil sich der antragsteller
durch alkoholische getränke in einen rausch versetzt
hat und in diesem Zustand die ihm vorgeworfenen
taten begangen hat. Strafgerichtliche feststellungen,
ob der antragsteller den Straftatbestand des vollrau-
sches gemäß § 323a Stgb verwirklicht hat, liegen
noch nicht vor. Soweit die antragsgegnerin eine erklä-
rung vermisst, wie es zu dem extrem hohen alkohol-
genuss gekommen sei, ist nach der hier gebotenen
summarischen prüfung jedenfalls nicht erkennbar,
dass sich der antragsteller vorsätzlich durch alkoholi-
sche getränke in einen rausch versetzt hätte (vgl. 
§ 323a Stgb).

erweisen sich nach alledem die erfolgsaussichten
der Hauptsache zumindest als offen, ist die entschei-
dung über die Wiederherstellung der aufschiebenden
Wirkung auf der grundlage einer interessenabwägung
zu treffen. Diese geht hier zugunsten des antragstel-
lers aus. es ist keine unvertretbare beeinträchtigung
des Dienstbetriebs zu erwarten. Der antragsteller war
nach dem vorfall noch eineinhalb Jahre bis zum 30.
Juni 2014 weiter beanstandungsfrei dienstlich tätig. im
Übrigen steht es der antragsgegnerin frei, mit blick
auf den angeschuldigten vorfall eine angemessene
verlängerung der probezeit (die längstmögliche pro-
bezeit endet zum 30. September 2015, § 19 abs. 4
nbg) anzuordnen. Demgegenüber wären die folgen
der fortdauer des Sofortvollzugs für den antragsteller
für den fall seines obsiegens im Hauptsacheverfahren
im Hinblick auf seine persönliche und wirtschaftliche
Situation sowie seine weitere berufliche entwicklung
weitaus gravierender.

29. 1 Auch bei einer sechs Jahre zurückliegen-

den erstmaligen und einzigen Trunkenheitsfahrt

mit einem Fahrrad mit einer Blutalkoholkonzen-

tration von 2,42 Promille ist die behördliche Auf-

forderung zur Beibringung eines medizinisch-

psychologischen Gutachtens nicht unverhältnismä-

ßig.

2. Anlass für die Eignungszweifel ist nicht (bloß)

die einmalige in der Vergangenheit lang zurücklie-

gende Tat, sondern die sich in der Trunkenheits-

fahrt manifestierende Alkoholproblematik des

Fahrers, dessen BAK über 1,6 Promille lag. Ein sol-

cher Alkoholmissbrauch ist keine einmalige Hand-

lung, sondern setzt eine Phase der Alkoholgewöh-

nung voraus. Ob dieses Verhalten auch noch

aktuell vorhanden ist, bedarf der Aufklärung

durch das (grundsätzlich) einzuholende medizi-

nisch-psychologische Gutachten.

oberverwaltungsgericht Mecklenburg-vorpommern,
beschluss vom 1. September 2014 – 1 M 89/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der antragsteller wendet sich dagegen, dass der

antragsgegner ihm mit bescheid vom 14. Mai 2014
unter anordnung der sofortigen vollziehung seine
fahrerlaubnis entzogen hat. Den entzug der fahrer-
laubnis begründete die behörde mit der nichtmitwir-
kung des antragstellers, der der aufforderung zur ein-
holung eines medizinisch-psychologischen
gutachtens nicht nachgekommen war. aufgrund die-
ser verweigerung sah die Straßenverkehrs-/fahrer-
laubnisbehörde den antragsteller unter Hinweis auf §
11 abs. 8 fev als nicht geeignet zum führen eines
Kraftfahrzeugs an. bedenken gegen die eignung erga-
ben sich für die behörde, nachdem das Kraftfahrt-
bundesamt am 24. oktober 2013 den punktestand des
antragstellers mitgeteilt hatte. Diese Mitteilung ent-
hielt einen Hinweis auf eine vorsätzlichen trunkenheit
im verkehr gemäß § 316 Stgb vom 18. Mai 2008.
Wegen dieser Straftat wurde der antragsteller mit
Strafbefehl des amtsgerichts ribnitz-Damgarten vom
12. august 2008 rechtskräftig zu einer geldstrafe von
15 tagessätzen zu je 10,00 € verurteilt. nach den
feststellungen im Strafbefehl fuhr der antragsteller
am tattag gegen 21.02 Uhr in einem durch vorherigen
alkoholgenuss verkehrsuntüchtigen Zustand mit dem
fahrrad. Die ihm am 18. 05. 2008 um 21.35 Uhr ent-
nommene blutprobe wies eine blutalkoholkonzentra-
tion von 2,42 promille auf. Der antragsteller hält die
aufforderung zur einholung eines gutachtens nach
ablauf von sechs Jahren für unverhältnismäßig.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die beschwerde hat in der Sache keinen erfolg.
Das verwaltungsgericht ist zutreffend davon ausge-

gangen, dass die auf § 3 abs. 1 Satz 1 und 2 Stvg 
i.v.m. § 46 abs. 1 Satz 1 fev gestützte entziehungs-
verfügung des antragsgegners vom 14. Mai 2014 
(offensichtlich) rechtmäßig sein dürfte. 

Zu recht hat das verwaltungsgericht darauf abge-
stellt, dass aufgrund der innerhalb der zehnjährigen
tilgungsfrist nach § 29 abs. 1 Satz 2 nr. 3 Stvg be-
kannt gewordenen trunkenheitsfahrt des antragstel-
lers eignungszweifel bei diesem bestehen, zu deren
Klärung gemäß § 46 abs. 3 i. v. m. § 13 nr. 2 buchst. c
fev (grundsätzlich) zwingend die beibringung eines
medizinisch-psychologischen gutachtens anzuordnen
ist. Dass auch bei einer erstmaligen trunkenheitsfahrt
mit einem fahrrad mit einer blutalkoholkonzentration
von 1,6 promille und mehr die vorlage eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens verlangt werden
darf, bedarf nach der ausführlich begründeten ent-
scheidung des bundesverwaltungsgerichts (beschl. v.
20. 06. 2013 – 3 b 102/12 –, nJW 2013, 2696 [= ba
2013, 254], zit. n. juris), der sich der Senat anschließt,
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keiner vertiefung mehr. Diese frage greift der antrag-
steller auch nicht an.

Weiter bestehen keine bedenken dagegen, dass die
fahrerlaubnisbehörde und das verwaltungsgericht aus
der Weigerung, ein solches gutachten beizubringen,
abgeleitet haben, dass damit eignungsausschließende
tatsachen verdeckt werden sollen. Diese Schluss-
folgerung sieht die fahrerlaubnisverordnung in § 11
abs. 8 fev ausdrücklich vor. Der fahrerlaubnisinha-
ber hat zur Klärung der Zweifel beizutragen, die an
seiner Kraftfahreignung bestehen; der Schluss von der
nichtbefolgung einer derartigen behördlichen anord-
nung auf die nichteignung des Kraftfahrers begründet
sich daher aus der verletzung der ihm obliegenden
Mitwirkungspflicht (vgl. bverwg, beschl. v. 11. Juni
2008 – bverwg 3 b 99.07 – buchholz 442.10 § 2
Stvg nr. 15 [= ba 2008, 324]). Dieser Schluss ist
allerdings nur zulässig, wenn die anordnung der ärzt-
lichen oder medizinisch-psychologischen Untersu-
chung rechtmäßig war, sie insbesondere anlassbezo-
gen erfolgte und dem grundsatz der verhältnismäßig-
keit genügte (vgl. bverwg, Urt. v. 11. Dezember 2008
– bverwg 3 c 26.07 – bverwge 132, 315, 317; 
[= ba 2009, 229] bverwg, Urt. v. 9. Juni 2005 –
bverwg 3 c 21.04 – juris [= ba 2006, 52]; bverwg,
Urt. v. 13. november 1997 – bverwg 3 c 1.97 –
buchholz 442.16 § 15b StvZo nr. 28). Das ist vorlie-
gend der fall.

Soweit der antragsteller der auffassung ist, die
Maßnahme sei aufgrund des Zeitablaufs unverhältnis-
mäßig, greift diese rüge nicht durch. entgegen der
auffassung des antragstellers ist der im rechtsstaat-
sprinzip (art. 20 abs. 3 gg) verankerte, verfassungs-
rechtliche grundsatz der verhältnismäßigkeit, der
auch bei gebundenen entscheidungen zu berücksichti-
gen ist, nicht verletzt.

Zu recht weist das verwaltungsgericht darauf hin,
dass anknüpfungspunkt für die verhältnismäßigkeits-
prüfung nicht die entziehung der fahrerlaubnis, 
sondern die aufforderung zur beibringung des medizi-
nisch-psychologischen gutachtens ist. Denn die ent-
ziehung ist lediglich die behördliche Schlussfolgerung
aus dieser Weigerung. Weigert sich der betroffene,
sich untersuchen zu lassen, oder bringt er der fahrer-
laubnisbehörde das von ihr geforderte gutachten nicht
fristgerecht bei, darf die behörde gemäß § 11 abs. 8
fev bei ihrer entscheidung auf die nichteignung des
betroffenen schließen.

Soweit der antragsteller der ansicht ist, es sei un-
verhältnismäßig, die etwa sechs Jahr lang zurücklie-
gende trunkenheitsfahrt als anlass für die aufforde-
rung zur gutachtenbeibringung heranzuziehen, ist
damit die – noch vor der verhältnismäßigkeit zu prü-
fende – frage der anlassbezogenheit im Sinne von § 3
abs. 2 fev (§ 46 abs. 3 fev) aufgeworfen. nach die-
ser norm finden die vorschriften der §§ 11 bis 14 ent-
sprechende anwendung, wenn tatsachen die annah-
me rechtfertigen, dass der führer eines fahrzeugs oder
tieres zum führen ungeeignet oder nur noch bedingt
geeignet ist.

Solche tatsachen liegen hier vor. Der antragsteller
verkennt, dass anlass für die eignungszweifel nicht
(bloß) die einmalige in der vergangenheit lang zurück-
liegende tat, sondern die sich in der trunkenheitsfahrt
manifestierende alkoholproblematik des antragstel-
lers ist, da hierbei der blutalkoholkonzentrationswert
über 1,6 promille lag. Wird ein solcher Wert erreicht,
sind keine zusätzlichen verdachtsmomente für einen
alkoholmissbrauch mehr erforderlich. Dem liegt die
annahme des verordnungsgebers zugrunde, dass nach
den wissenschaftlichen erkenntnissen fahrer mit einer
blutalkoholkonzentration ab 1,6 promille über deut-
lich normabweichende trinkgewohnheiten und eine
ungewöhnliche giftfestigkeit verfügen. Diese perso-
nen werden doppelt so häufig rückfällig wie personen
mit geringeren blutalkoholkonzentrationen (vgl. nur
bayvgH, beschl. v. 15. 05. 2013 – 11 Zb 13.450 u. a.,
juris, mit Hinweis auf br-Drs. 443/98, beschl. S. 6).
nicht an alkohol gewöhnte personen sind mit einer
blutalkoholkonzentration von 1,6 promille nicht in der
lage, ihr fahrzeug aufzufinden, es in gang zu setzen
und es über eine gewisse Strecke zu bewegen. Dies gilt
auch bzw. besonders bei einem fahrrad, dessen ge-
brauch ein gesteigertes Maß an balance erfordert und
damit besondere anforderungen an den gleichge-
wichtssinn stellt (bayvgH, beschl. v. 15. 05. 2013 –
11 Zb 13.450 u. a., zit. nach juris). Da eine festgestell-
te blutalkoholkonzentration von 1,6 promille oder
mehr den verdacht eines die fahreignung ausschlie-
ßenden alkoholmissbrauchs begründet, muss daher
schon aus gründen der gefahrenabwehr den eig-
nungszweifeln nachgegangen werden (bverwg,
beschl. v. 20. 06. 2013 – 3 b 102/12 –, nJW 2013,
2696, zit. n. juris; siehe auch ovg greifswald, beschl.
v. 11.07. 2012 – 1 M 199/11 –). Der in diesem Sinne zu
verstehende alkoholmissbrauch ist keine einmalige
Handlung, sondern setzt eine phase der alkoholge-
wöhnung voraus, also ein länger andauerndes trink-
verhalten. ob dieses verhalten auch noch aktuell vor-
handen ist, bedarf der aufklärung durch das
(grundsätzlich) einzuholende medizinisch-psycholo-
gische gutachten. Der Zeitablauf allein gibt dafür
noch keinen hinreichenden anhaltspunkt, zumal die
tilgungsfrist für trunkenheitsfahrten ausdrücklich
von der fünfjährigen frist des § 29 abs. 1 nr. 2
buchst. a) Stvg ausgenommen und auf zehn Jahre 
(§ 29 abs. 1 nr. 3 Stvg) verdoppelt ist. Damit berück-
sichtigt der gesetzgeber die besondere gefährlichkeit
von alkoholbedingten Delikten im Straßenverkehr. es
ist allgemein bekannt, dass alkohol im Straßenverkehr
zu den häufigsten Unfallursachen zählt (siehe nur
pressemitteilung des innenministeriums Mecklen-
burg-vorpommern vom 15. april 2014 zur verkehrs-
unfallstatistik 2013). Die behördliche aufforderung
mit Schreiben vom 11. februar 2014 als solche ist
schon deshalb nicht zu beanstanden. Das gilt für den
antragsteller umso mehr, als die bei ihm gemessene
blutalkoholkonzentration mit 2,42 promille erheblich
über dem Schwellenwert für eine absolute fahrun-
tüchtigkeit von 1,6 promille liegt.
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ansonsten könnte es auch zu einem Wertungs-
widerspruch zwischen den regelungen des § 13 Satz 1
nr. 2 buchst. b) und buchst. c) fev kommen. Dass die
tilgungsfristen für taten im rahmen der erstgenann-
ten vorschrift ausgeschöpft werden dürfen, legt schon
der begriff der „wiederholten“ Zuwiderhandlungen im
Straßenverkehr nahe. Würde der auffassung zu folgen
sein, dass eine „einmalige“ – wie hier – lang zurück-
liegende trunkenheitsfahrt mit einem baK über 1,6
promille ausnahmsweise nicht unter § 13 Satz 1 nr. 2
buchst c) fev fallen sollte, dürfte diese tat auch nicht
als eine der taten aus § 13 Satz 1 nr. 2 buchst. b) fev
verwertet werden, wenn innerhalb der tilgungsfristen
noch ein zweite Zuwiderhandlung im Straßenverkehr
unter alkoholeinfluss begangen wird. Das ist ersicht-
lich vom verordnungsgeber nicht gewollt.

Der Senat hält daran fest, dass ein in der vergangen-
heit liegendes fehlverhalten des betroffenen ihm
grundsätzlich bis zum ablauf der tilgungs- und ver-
wertungsbestimmungen entgegengehalten werden
kann und nicht allein wegen Zeitablaufs unverhältnis-
mäßig wird (so schon ovg greifswald, beschl. v.
27. 03. 2008 – 1 M 204/07 –, nJW 2008, 3016).

auch kann im rahmen der summarischen prüfung
im vorläufigen rechtsschutzverfahren nicht festge-
stellt werden, dass das festhalten der fahrerlaubnisbe-
hörde an dieser beibringungsaufforderung nach der
Stellungnahme des antragstellers darauf unverhältnis-
mäßig sei. Denn der antragsteller hat außer der beru-
fung auf die Unverhältnismäßigkeit keine konkreten
tatsachen vorgetragen, warum seine damalige alko-
holproblematik aktuell nicht mehr bestehen soll. es ist
nicht von vornherein ausgeschlossen, dass eignungs-
zweifel auch durch andere objektive tatsachen oder
indizien (konkrete und durch ärztliche atteste oder
gutachten belegte Änderung des trinkverhaltens) aus-
geräumt werden können, sodass das weitere festhalten
an der – kostenpflichtigen – einholung des gutachtens
ausnahmsweise unverhältnismäßig sein könnte. So
kann z. b. mit einer Haaranalyse nach Din iSo 17025
zum nachweis der alkoholmetaboliten etg und fSee
aus einem akkreditiertem labor (www.europa-fahrer-
laubnis.com/drogentest-mpu.php) drei Monate rück-
wirkend eine alkoholabstinenz nachgewiesen werden.

letztlich geht auch der vorwurf der Ungleichbe-
handlung des antragstellers gegenüber anderen ver-
kehrsteilnehmern ins leere. Denn der antragsteller
bildet keine richtigen vergleichsgruppen. es kommt
nicht auf die gruppen derjenigen verkehrsteilnehmer
an, die wegen einer „kleinen“ ordnungswidrigkeit,
hier telefonieren mit einem Handy am Steuer, auffal-
len oder nicht auffallen. Damit ist nur der Weg der
Kenntniserlangung der fahrerlaubnisbehörde be-
schrieben, da das Kraftfahrt-bundesamt erst ab acht
punkten den punktestand entsprechend der Melde-
pflicht aus § 4 abs. 6 Stvg mitteilt, nicht aber eine
Ungleichbehandlung durch die fahrerlaubnisbehörde
nach Kenntniserlangung. Dass der antragsteller un-
gleich zu denjenigen behandelt wird, bei denen auf-
grund einer alkoholbedingten trunkenheitsfahrt die
aufforderung zur beibringung eines medizinisch-

psychologischen gutachtens in betracht kommt, oder
bei denen die behörde aufgrund der Weigerung ein
solches gutachtens vorzulegen, über die eignung zum
führen von fahrzeugen im Straßenverkehr zu ent-
scheiden hat, hat der antragsteller nicht vorgetragen.

30. 1. Auch das Verschweigen eines Nachtrunks
kann eine Verletzung der versicherungsvertrag-
lichen Aufklärungspflicht sein.

2. Der Versicherungsnehmer muss sich Falsch-
angaben des Fahrers, der in seinem Auftrag die
Schadensanzeige ausfüllt und unterschreibt, zu-
rechnen lassen.

oberlandesgericht Köln,
Urteil vom 15. Juli 2014 – 9 U 204/13 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Die zulässige berufung hat auch in der Sache er-

folg. Der Kläger hat gegen die beklagte keinen an-
spruch auf die begehrte versicherungsleistung aus § 1
vvg in verbindung mit buchst. a.2.7 der in den
streitgegenständlichen vollkaskoversicherungsvertrag
einbezogenen aKb, weil die beklagte wegen arglisti-
ger verletzung seiner auskunfts- und aufklärungsob-
liegenheit durch falschangaben des Sohnes des Klä-
gers betreffend den streitgegenständlichen verkehrs-
unfall gemäß § 28 abs. 2 vvg in verbindung mit
buchst. e.6. 1., e.1.3 aKb leistungsfrei ist. Da der
Sohn des Klägers als dessen Wissenerklärungsvertre-
ter gehandelt hat, muss sich der Kläger die obliegen-
heitsverletzung seines Sohnes wie eine eigene zurech-
nen lassen. im einzelnen:

1. es steht zunächst fest, dass der Sohn des Klägers
vorsätzlich im Sinne des § 28 abs. 2 vvg gegen die
aufklärungsobliegenheit aus buchst. e.1.3 aKb ver-
stoßen hat, indem er auf entsprechende nachfrage der
beklagten falsche angaben betreffend seinen in un-
mittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit dem Un-
fall stattgefundenen alkoholkonsum gemacht hat. Der
Durchführung einer beweisaufnahme bedurfte es in-
soweit nicht, da eine vorsätzliche falschangabe unab-
hängig davon zu bejahen ist, ob man den vortrag der
beklagten oder den vortrag des Klägers zugrunde legt.

Die aufklärungsobliegenheit aus buchst. e.1.3
aKb erstreckt sich auf alle Umstände, die für die auf-
klärung des Sachverhalts, die Minderung des Scha-
dens oder die Deckungspflicht des versicherers be-
deutsam sein können, wobei sich die von dem
versicherungsnehmer konkret zu leistenden angaben
in erster linie danach richten, welche fragen der ver-
sicherer im Schadensformular oder in form ergänzen-
der rückfragen an den versicherungsnehmer richtet
(prölss/Martin-Knappmann, 28. aufl. 2010, e.1 aKb
2008, rz. 14 f.). vorliegend hat die beklagte im Scha-
densanzeigeformular ausdrücklich nach stattgefunde-
nem alkoholgenuss gefragt und der Sohn des Klägers
hat diese frage durch ankreuzen des entsprechenden
Kästchens verneint.
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Unter Zugrundelegung des beklagtenvortrages war
diese verneinung objektiv wahrheitswidrig, weil nach
der behauptung der beklagten der Sohn des Klägers
den streitgegenständlichen Unfall in bereits alkoholi-
siertem Zustand verursacht hat. aber auch unter Zu-
grundelegung des Klägervortrags hat der Sohn des
Klägers die frage nach stattgefundenem alkoholkon-
sum wahrheitswidrig verneint: Der Kläger hat sich im
vorliegenden rechtsstreit die angaben seines Sohnes
zu eigen gemacht, nämlich, dass er zum Unfallzeit-
punkt nicht alkoholisiert gewesen sei, sondern erst un-
mittelbar nach dem verkehrsunfall eine flasche Jäger-
meister getrunken habe. auch das verschweigen eines
nachtrunks stellt aber eine verletzung der aufklä-
rungsobliegenheit nach buchst. e.1.3 aKb dar, weil
ein ins gewicht fallender nachtrunk die spätere be-
stimmung des blutalkoholgehaltes zum Unfallzeit-
punkt erschwert und damit die obliegenheit des versi-
cherungsnehmers verletzt, alles zu tun, was zur
aufklärung des Schadensereignisses dienen kann
(bgH, Urteil vom 22. 05.1970, az. iv Zr 1084/68;
bgH, Urteil vom 12. 05.1971, az. iv Zr 35/70; olg
Köln, Urteil vom 30. 07.1992, az. 5 U 44/92;
prölss/Martin-Knappmann, 28. aufl. 2010, e.1 aKb
2008, rz. 25). Der Sohn des Klägers hätte deshalb zur
wahrheitgemäßen beantwortung der frage nach statt-
gefundenem alkoholgenuss auch den nunmehr von
ihm behaupteten nachtrunk einer flasche Jägermei-
ster angeben müssen – zumal dieser nachtrunk noch
am Unfallort stattgefunden haben müsste, weil auch
der von den unfallaufnehmenden polizeibeamten an
ort und Stelle durchgeführte atemtest schon eine al-
koholkonzentration von 0,61 promille ergeben hat, die
sich mit einem Konsum von ein bis zwei gläsern bier
7 bis 8 Stunden vor dem Unfall, wie ihn der Sohn des
Klägers in dem gegen ihn geführten ermittlungsver-
fahren eingeräumt hat, nicht erklären lässt.

Das verschweigen des stattgefundenen alkohol-
konsums durch den Sohn des Klägers erfolgte vorsätz-
lich im Sinne des § 28 abs. 2 vvg und darüber hinaus
auch arglistig, und zwar wiederum unabhängig davon,
ob man den vortrag der beklagten oder den des Klä-
gers zugrunde legt. arglist ist zu bejahen, wenn der
versicherungsnehmer bewusst und willentlich auf die
entscheidung des versicherers einwirken will. eine
bereicherungsabsicht des versicherungsnehmers ist
dabei nicht erforderlich, vielmehr reicht es aus, dass er
einen gegen die interessen des versicherers gerichte-
ten Zweck verfolgt, etwa indem er Schwierigkeiten bei
der Durchsetzung berechtigter Deckungsansprüche
ausräumen will und weiß, dass sein verhalten den ver-
sicherer bei der Schadenregulierung möglicherweise
beeinflussen kann (bgH, Urteil vom 04. 05. 2009, az.
iv Zr 62/07; vgl. auch prölss/Martin-prölss, vvg,
28. aufl. 2010, § 28 rz. 115 ff.). bei Zugrundelegung
des vortrags der beklagten zum alkoholkonsum des
Sohnes des Klägers liegt hier ohne Weiteres eine argli-
stige verletzung der aufklärungsobliegenheit vor, da
jedem versicherungsnehmer klar ist, dass das bewus-
ste verschweigen eines alkoholkonsums, der zur fest-
stellung einer alkoholkonzentration von 0,61 promille

mittels atemtest am Unfallort und von 1,20 promille
mittels blutprobe ca. 80 Minuten nach dem Unfall ge-
führt hat, geeignet ist, die Schadensregulierung zugun-
sten des versicherungsnehmers zu beeinflussen und
insbesondere leistungsfreiheit des versicherers nach
a.2.18.1 aKb zu verhindern. Das gleiche gilt aber
auch bei Zugrundelegung des vortrags des Klägers,
weil auch in bezug auf einen nachtrunk jedem ver-
kehrsteilnehmer bewusst ist, dass ein derart massiver
nachtrunk dazu geeignet ist, eine zuverlässige blutal-
koholbestimmung bezogen auf den Unfallzeitpunkt
zumindest zu erschweren. Zudem musste es sich für
den Sohn des Klägers nach dem Unfallhergang – ab-
kommen von der vorgesehenen fahrbahn – und wegen
des Umstandes, dass er am vorabend alkohol getrun-
ken hatte, aufdrängen, dass die frage einer alkoholi-
sierung überprüft werden würde. Dass die vereitelung
einer ordnungsgemäßen ermittlung des Unfallher-
gangs – insbesondere betreffend die frage einer alko-
holisierung – durch einen massiven nachtrunk zudem
dazu geeignet war, den versicherer zu einer ansonsten
möglicherweise nicht gebotenen regulierung des Un-
fallschadens zu veranlassen, liegt ebenfalls auf der Hand.
Die tatsache, dass der Sohn des Klägers in der Scha-
densanzeige wahrheitswidrig verneinte, dass ihm eine
blutprobe entnommen worden war, ist nach auffassung
des Senats auch ein indiz dafür, dass sich der Sohn des
Klägers dieser Umstände sehr wohl bewusst war.

2. Die falschangaben seines Sohnes in der Scha-
densanzeige muss der Kläger sich wie eigene zurech-
nen lassen, da er seinen Sohn als seinen Wissenser-
klärungsvertreter mit der erfüllung der aufklärungs-
obliegenheit aus buchst. e.1.3 aKb betraut hat. Wis-
senserklärungsvertreter in diesem Sinne, dessen erklä-
rungen – insbesondere auch dessen falsche angaben –
dem versicherungsnehmer zugerechnet werden, ist,
wer vom versicherungsnehmer mit der erfüllung von
dessen obliegenheiten und zur abgabe von erklärun-
gen anstelle des versicherungsnehmers betraut worden
ist (bgH, Urteil vom 02. 06.1993, az. iv Zr 72/92;
bgH, Urteil vom 14.12.1994, az. iv Zr 304/93;
auch: bgH, Urteil vom 16.10. 2013, az. iv Zr
390/12). nicht erforderlich ist es entgegen der vom
Kläger im Schriftsatz vom 23. 06. 2014 vertretenen
auffassung, dass der Wissenerklärungsvertreter regel-
mäßig die versicherungsangelegenheiten des versi-
cherungsnehmers erledigt; ein einmaliges tätigwer-
den für den versicherungsnehmer im vorbeschrie-
benen Sinne reicht aus (vgl. die vorzitierten entschei-
dungen des bgH vom 14.12.1994, a. a. o., und vom
02. 06.1993, a. a. o., die jeweils das ausfüllen einer
Schadensanzeige in einem einzelfall betrafen).

Diese voraussetzungen sind vorliegend in bezug
auf den Sohn des Klägers erfüllt, weil der Kläger, wie
er bei seiner anhörung vor dem landgericht selbst
dargelegt hat, seinen Sohn insgesamt damit beauftragt
hatte, die Schadensanzeige an seiner Stelle zu fertigen
und zu unterschreiben. insbesondere hat sich der Klä-
ger vorliegend auch nicht die erklärungen seines Soh-
nes durch eigene Unterschrift unter die Schadensan-
zeige zu eigen gemacht und damit letztlich doch eine
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eigene erklärung abgegeben (vgl. dazu bgH, Urteil
vom 14.12.1994, a. a. o., rz. 11), sondern der Sohn
des Klägers hat die von ihm allein gefertigte Scha-
densanzeige auch selbst unterschrieben.

Der Kläger muss sich deshalb in entsprechender
anwendung des § 166 bgb (bgH, Urteil vom
02. 06.1993, az. iv Zr 72/92) die vorsätzlich falschen
angaben seines Sohnes in der Schadensanzeige zu-
rechnen lassen. Darauf, dass der Klägers, wie er gel-
tend macht, selbst auch nicht über bessere erkennt-
nisse hinsichtlich des alkoholkonsums seines Sohnes
verfügte, kommt es wegen der Stellung seines Sohnes
als Wissenerklärungsvertreter nicht an. Die hierzu
vom landgericht in bezug genommene entscheidung
des Senats vom 03. 06. 2003 (az. 9 U 182/02) passt für
den vorliegenden fall nicht, weil dort eine eigene er-
klärung des versicherungsnehmers erfolgt war und
eine Zurechnung der erklärung des Sohnes, der auch
im dortigen fall den Unfall verursacht hatte, gerade
nicht stattfand. im Übrigen besteht auch inhaltlich ein
Unterschied im objektiven erklärungsgehalt zwischen
der hier vorliegenden Konstellation, in der gegenüber
dem versicherer durch einen Wissenserklärungsvertre-
ter des versicherungsnehmers vorsätzlich falsche an-
gaben als wahr dargestellt werden, und einer Kon-
stellation, in der der versicherungsnehmer dem versi-
cherer verdeutlicht, dass er selbst aus seiner Wahrneh-
mung keine angaben zum Schadensfall machen kann,
sondern lediglich die angaben des Schadensverursa-
chers kennt, die dieser ihm gegenüber gemacht hat.

3. Der Schriftsatz des Klägers vom 23. 06. 2014
führt nicht zu einer anderen beurteilung. fällt dem
versicherungsnehmer wie hier arglistiges verhalten
zur last, spielt die frage der Kausalität keine rolle,
wie sich aus § 28 abs. 3 S. 2 vvg ergibt. auf die
frage, ob die beklagte dann, wenn der Kläger selbst
die aufklärungsobliegenheit ordnungsgemäß erfüllt
hätte, ebenfalls leistungsfrei geworden wäre, kommt
es ebenfalls nicht an, weil die versagung des versiche-
rungsschutzes bei folgenloser arglist den versiche-
rungsnehmer auch dann trifft, wenn die voraussetzun-
gen in der person des Wissenserklärungsvertreters
erfüllt sind (vgl. prölss/Martin-prölss, vvg, 28. 
aufl. 2010, § 28 rz. 58 m. n.).

aus den von dem Kläger zitierten Urteilen des Se-
nats vom 26. 04. 2005 (az. 9 U 113/04) und vom
02. 07. 2002 (az. 9 U 13/02) ergibt sich nichts ande-
res. auch in diesen fällen hatte jeweils ein Wissenser-
klärungsvertreter vorsätzlich oder ins blaue hinein 
falsche angaben gemacht, die sich der jeweilige versi-
cherungsnehmer wie eigene zurechnen lassen musste.
Soweit der Kläger sich in diesem Zusammenhang
nochmals darauf beruft, dass er selbst keine falschan-
gaben gemacht habe, verkennt er erneut, dass es auf
das verhalten seines Sohnes ankommt, den er an seiner
Stelle hat tätig werden lassen.

31. *) 1. Dafür, dass eine zum Unfallzeitpunkt
vorliegende absolute Fahruntüchtigkeit unfallur-
sächlich ist, spricht ein Anscheinsbeweis, wenn sich

der Unfall unter Umständen und in einer Verkehrs-
lage ereignet hat, die ein nüchterner Fahrer hätte
meistern können.

2. Zu den Anforderungen an die Haftungsvertei-
lung nach einem Verkehrsunfall mit einem alkoho-
lisierten Kraftfahrzeugführer.

amtsgericht Köln,
Urteil vom 20. Mai 2014 – 272 c 20/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Mit der vorliegenden Klage macht der Kläger Scha-

densersatzansprüche aus einem Unfallereignis am
02.10.2013 auf der H.straße in K. geltend. Der Kläger
ist Halter und eigentümer eines pKW f. Die beklagte
zu 1) war zum Unfallzeitpunkt fahrerin eines pKW S.,
der im Unfallzeitpunkt bei der beklagten zu 2) haft-
pflichtversichert war.

Die fahrerin des Klägerfahrzeugs befuhr mit ab-
blendlicht gegen 23.55 Uhr die H.straße. Das beklag-
tenfahrzeug stand in Höhe der Hausnummer 13 entge-
gen der fahrtrichtung und ohne beleuchtung am – aus
Sicht des Klägerfahrzeugs – rechten Straßenrand im
absoluten Halteverbot, und zwar halb auf dem gehweg
und halb auf einem mit einer unterbrochenen leitlinie
von der fahrbahn getrennten, sich auf der Straße be-
findlichen radweg. Das Klägerfahrzeug fuhr unge-
bremst mit der vorderen rechten Seite gegen die vorde-
re rechte Seite des beklagtenfahrzeugs. eine der
fahrerin des Klägerfahrzeugs um 01.33 Uhr entnom-
mene blutprobe ergab eine blutalkoholkonzentration
von 1,33 promille.

Der Wiederbeschaffungswert des Klägerfahrzeugs
betrug 2.000 € bei unfallbedingten brutto-reparatur-
kosten von 5.000 €. Der Kläger veräußerte sein fahr-
zeug für 130 €. für ein Sachverständigengutachten
zahlte er 495,42 € und für das abschleppen seines
fahrzeugs 303,21 €. er macht ferner eine Unkosten-
pauschale von 25 € geltend. von einem hiernach vor-
liegenden gesamtschaden von 2.693,63 € verlangt er
auf grundlage einer von ihm angenommenen Haf-
tungsquote von 75 % den ersatz von 2.020,22 €. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Der Kläger hat gegen die beklagten als gesamt-

schuldner keinen anspruch auf Zahlung von 2.020,22 €.
ein solcher anspruch folgt nicht aus §§ 7 abs. 1, 18
abs. 1 Stvg, 115 abs. 1 S. 1 nr. 1 vvg.

bei der abwägung sämtlicher Umstände nach §§ 18
abs. 3, 17 abs. 1, 2 Stvg gelangt das gericht zu der
auffassung, dass das verschulden der fahrerin des
Klägerfahrzeugs zu einer alleinhaftung des Klägers
führt. Selbst wenn nämlich die beklagte zu 1) als fah-
rerin des beklagtenfahrzeugs nach § 18 abs. 1 Stvg
haftet, richtet sich die Haftungsverteilung jedenfalls
nach §§ 18 abs. 3, 17 abs. 1, 2 Stvg.

Steht nämlich die grundsätzliche Haftung der be-
klagtenseite fest, so ist zu prüfen, ob eine Mithaftung
der Klägerseite zu berücksichtigen ist. Dafür kommen
als rechtliche grundlage nur §§ 18 abs. 3, 17 Stvg in
betracht, die im bereich der gefährdungshaftung 
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§ 254 bgb als spezielleres gesetz verdrängen. gemäß
§§ 18 abs. 3, 17 abs. 1, 2 Stvg ist dafür allerdings die
feststellung erforderlich, dass Halter und fahrer kraft
gesetzes zum ersatz des Schadens verpflichtet sind.

auch der Kläger haftet nach § 7 abs. 1 Stvg. er ist
Halter eines Kfz, bei dessen betrieb das fahrzeug, das
die beklagte zu 1) gefahren ist, beschädigt wurde. Der
Unfall war auch nicht durch höhere gewalt verursacht.
Der Kläger hat, wie auch die beklagtenseite, ein unab-
wendbares ereignis im Sinne des § 17 abs. 3 Stvg
nicht dargelegt.

liegen mithin die voraussetzungen der §§ 18 
abs. 3, 17 abs. 1, 2 Stvg vor, richtet sich die Haf-
tungsverteilung nach den Umständen, insbesondere
danach, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem
einen oder dem anderen teil verursacht worden ist. bei
der abwägung der verursachungsanteile werden nur
Umstände berücksichtigt, die unstreitig oder bewiesen
sind. Maßgeblich sind die objektiven Umstände der
Unfallverursachung, nachrangig auch ein verschulden
des einen oder anderen teils. Dabei hat jede Seite die
Umstände zu beweisen, die für sie günstig, für die
gegenseite also ungünstig sind.

nach einer solchen abwägung der verursachungs-
anteile ist eine alleinhaftung des Klägers gegeben. Die
betriebsgefahr des beklagtenfahrzeugs tritt hinter das
erhebliche verschulden der fahrerin des Klägerfahr-
zeugs zurück.

auf beklagtenseite ist bei der abwägung zu berück-
sichtigen, dass das beklagtenfahrzeug nicht ordnungs-
gemäß geparkt war. Zum einen befand sich der be-
reich, in dem das beklagtenfahrzeug stand, das
verkehrszeichen nr. 283 (absolutes Halteverbot). Zum
anderen folgt aus anlage 3, abschnitt 8, lfd. nummer
22, lit. 3 zu § 42 abs. 2 Stvo, dass, wer ein fahrzeug
führt, auf durch leitlinien markierten Schutzstreifen
für den radverkehr nicht parken darf. ferner stand das
beklagtenfahrzeug entgegen § 12 abs. 4 Stvo am lin-
ken fahrbahnrand.

auf Klägerseite ist bei der abwägung zu berück-
sichtigen, dass die fahrerin des Klägerfahrzeugs mit
einer blutalkoholkonzentration von 1,33 promille (um
01.33) im Unfallzeitpunkt absolut fahruntauglich war,
und dennoch ein fahrzeug im Straßenverkehr in be-
trieb gesetzt hat.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die fahrerin des
Klägerfahrzeugs den fahrradschutzstreifen jenseits
der unterbrochenen leitlinie am rechten fahrbahnrand
befahren hat. Hierdurch hat sie gegen anlage 3, ab-
schnitt 8, lfd. nummer 22, lit. 2 Satz 1 zu § 42 abs. 2
Stvo verstoßen. Hiernach darf, wer ein fahrzeug
führt, auf der fahrbahn durch leitlinien markierte
Schutzstreifen für den radverkehr nur bei bedarf
überfahren. vorliegend ist nicht erkennbar, dass nachts
um 23.55 Uhr ein solcher bedarf bestand. Das Kläger-
fahrzeug hätte deshalb die unterbrochene leitlinie als
rechte fahrbahnbegrenzung einhalten müssen.

bei einer abwägung dieser Umstände treten die ein-
fache betriebsgefahr und der parkverstoß der beklag-
ten zu 1) hinter die groben verkehrsverstöße der fah-
rerin des Klägerfahrzeugs und dessen betriebsgefahr
zurück.

Maßgeblich in die abwägung einzustellen ist, dass
die fahrerin des Klägerfahrzeugs mit einer erheb-
lichen blutalkoholkonzentration von (um 01.33 noch)
1,33 promille ohne überhaupt zu bremsen innerorts
über einen fahrradschutzstreifen und ohne jede reak-
tion frontal gegen das dort stehende beklagtenfahr-
zeug gefahren ist. Die erhebliche alkoholisierung der
fahrerin des Klägerfahrzeugs hat sich auch im streit-
gegenständlichen Unfall niedergeschlagen. Dafür,
dass eine zum Unfallzeitpunkt vorliegende absolute
fahruntüchtigkeit unfallursächlich ist, spricht ein an-
scheinsbeweis, wenn sich der Unfall unter Umständen
und in einer verkehrslage ereignet hat, die ein nüchter-
ner fahrer hätte meistern können (statt aller bgH, Urt.
v. 10. 01.1995 – vi Zr 247/94) Die bei einer blutalko-
holkonzentration von mindestens 1,1 promille vorlie-
gende absolute fahruntüchtigkeit umschreibt einen
Zustand, in dem jeder fahrzeugführer nicht mehr in
der lage ist, sein fahrzeug sicher zu führen (bgH,
beschl. v. 28. 06.1990 – 4 Str 297/90 [ba 1990,
370]). Deshalb kann insoweit von der feststehenden
Ursache einer solch erheblichen alkoholisierung unter
den soeben genannten voraussetzungen auf ihre Un-
fallursächlichkeit geschlossen werden. es handelt sich
um einen typischen geschehensablauf (olg Hamm,
Urt. v. 28. 01.2010 – 6 U 159/09).

Der Unfall geschah in einer Situation, die ein nüch-
terner fahrer ohne Weiteres hätte meistern können.
Die fahrerin des Klägerfahrzeugs hatte selbst das ab-
blendlicht eingeschaltet und hätte das innerorts stehen-
de beklagtenfahrzeug sehen müssen. Das beklagten-
fahrzeug hatte seine Scheinwerfer nicht eingeschaltet
und blendete die fahrerin des Klägerfahrzeugs hier-
durch auch nicht. Selbst die reine reflektion ausge-
schalteter Scheinwerfer (unterstellt, dass diese die
fahrerin des Klägerfahrzeugs geblendet hätten), ist für
einen nüchternen verkehrsteilnehmer kein grund,
über den fahrbahnverlauf einer – wie hier – innerorts
gelegenen Straße zu zweifeln und nicht einmal durch
einen bremsvorgang zu versuchen, eine Kollision zu
verhindern.

innerhalb einer ortschaft ist ferner mit am Straßen-
rand geparkten fahrzeugen zu rechnen. Dies gilt umso
mehr, als dass das das beklagtenfahrzeug nicht in die
vom Klägerfahrzeug allgemein zu befahrenden fahr-
bahn hineinragte. Unstreitig stand das beklagtenfahr-
zeug nicht über die unterbrochene leitlinie des fahr-
radschutzstreifens hinaus. Das Klägerfahrzeug hatte
somit auf der vornehmlich zu befahrenden fahrbahn
ausreichend platz, um auf der hierfür vorgesehenen
fahrspur an dem beklagtenfahrzeug vorbei zu fahren,
und zwar ohne überhaupt ausweichen zu müssen. Dass
die fahrbahn auch ohne ausnutzen des fahrradschutz-
streifens breit genug ist, geht aus den lichtbildern her-
vor; dass nachts um 23.55 Uhr gegenverkehr herrsch-
te oder eine vorbeifahrt aus sonstigen gründen nicht
möglich war, hat der Kläger nicht vorgetragen. Die
fahrerin des Klägerfahrzeugs musste überdies ohne-
hin mit gesteigerter aufmerksamkeit fahren, weil sie,
wie erwähnt, den fahrradschutzstreifen nur "bei be-
darf" befahren durfte, ohnehin auf mögliche fahrrad-
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fahrer achten und die durch die unterbrochene leitli-
nie markierte fahrspur einhalten musste. indem sie
über den fahrradschutzstreifen gefahren ist, hat sie
nach alldem nicht, wie der Kläger meint, völlig ord-
nungsgemäß die H.straße befahren.

Dass das beklagtenfahrzeug bei Dunkelheit entge-
gen der fahrtrichtung stand, hat sich im Unfall nicht
ausgewirkt und führt in abwägung mit den verkehrs-
verstößen der fahrerin des Klägerfahrzeugs nicht zu
einer Mithaftung der beklagtenseite. Zum einen sind
die behauptungen des Klägers widersprüchlich. Die-
ser führt die Kollision mit dem entgegengesetzt par-
kenden beklagtenfahrzeug zunächst darauf zurück,
dass das beklagtenfahrzeug mangels eines reflektor-
lichts schlecht zu erkennen gewesen sei. er behauptet
dann jedoch, dass die – ausgeschalteten – Scheinwer-
fer des beklagtenfahrzeugs das abblendlicht des Klä-
gerfahrzeugs reflektiert und dessen fahrerin dadurch
irritiert hätten. entweder war das beklagtenfahrzeug
indes mangels einer reflektion nicht zu erkennen oder
der gegenverkehr wegen einer reflektion abgelenkt.
beides gleichzeitig ist aber schwerlich möglich. auch
ein zu dieser frage vom Kläger beantragtes Sachver-
ständigengutachten war nicht einzuholen, weil es zur
frage der reflektion an anknüpfungstatsachen fehlt.

Zum anderen stand das beklagtenfahrzeug nicht ent-
gegen der allgemein für den verkehr vorgesehenen
fahrbahn, sondern auf dem gehweg und dem fahrrad-
schutzstreifen. Das fahrzeug stand damit zwar entge-
gen der fahrtrichtung, aber nicht einfach am fahr-
bahnrand, sondern sogar neben der zulässigerweise zu
befahrenden Spur. insofern liegt den vom Kläger zur
Unterstützung seiner rechtsansicht herangezogenen
Urteilen jeweils ein deutlich abweichendes Unfallge-
schehen zugrunde.

im Hinblick auf den parkverstoß der beklagten zu
1) ist auch zu berücksichtigen, dass hierdurch keine
norm verletzt wurde, die zum Schutze des fließenden,
motorisierten verkehrs besteht. Das parkverbot auf
einem radschutzstreifen dient nicht dem Schutz des
motorisierten Straßenverkehrs, sondern der radfahrer,
für die dieser Streifen als Schutzzone vorgesehen ist.
Dies folgt bereits aus der formulierung in anlage 3,
abschnitt 8, lfd. nummer 22, lit. 3 zu § 42 abs. 2
Stvo und der Zusammenschau mit lit. 2 Satz 2, nach
dem, auch wenn bedarf hierzu besteht, der markierte
Schutzstreifen nur überfahren werden darf, wenn der
radverkehr dabei nicht gefährdet wird.

nach alledem trifft den Kläger eine alleinhaftung
für das Unfallgeschehen.
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German HöcHer

evaluation eines weiterentwickelten Kurses gemäß § 70 FeV
für alkoholauffällige Kraftfahrer

evaluation of an optimized course under the regulations of § 70
FeV for drivers who have commited alcohol-related offences

Einleitung
Die Begutachtungsstelle Fahrerlaubniswesen der Bundesanstalt für Straßenwesen

(BaSt) bestimmte im abschnitt 5.3.4 ihrer “anforderungen an Träger von Stellen, die
Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung durchführen“: „Der Träger muss den
Bereich der Kurse zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung ständig weiterentwickeln ...“
[2].

§ 70 (1) 4 Fahrerlaubnisverordnung (FeV) macht die Wirksamkeitsuntersuchung/evalu-
ation zur Bedingung der anerkennung für die Kurse gemäß § 70 FeV durch die jeweils zu-
ständige oberste Landesbehörde. Bezogen auf die evaluation von Kursweiterentwick-lun-
gen bestehen jedoch keine regelungen.

auf die Wirksamkeit der Weiterentwicklungen erhält man i. d. r. nur dadurch Hinweise,
dass nach § 70 (2) FeV die Kurse „nach ihrer ersten evaluation jeweils bis zum ablauf von
15 Jahren“ erneut evaluiert werden müssen. Die Weiterentwicklungen beeinflussen das er-
gebnis der nachevaluation, diese wird aber kaum erkennen lassen, in welcher Weise und
in welchem maße. Dafür ist es erforderlich, den weiterentwickelten Kurs mit dem ur-
sprünglichen Kurs vergleichend zu evaluieren. eine solche evaluation ist bei car KUrS,
dem Kurs für alkoholauffällige Kraftfahrer gemäß § 70 FeV der IVT-Hö®, durchgeführt
worden. Diese Situation hat sich daraus ergeben, dass der Kursträger car KUrS von 14
auf 12 Stunden verkürzen wollte, um sich alternativen Kursangeboten anzupassen. Zur Be-
gründung der Veränderung bezog sich die IVT-Hö® auf die BaSt-Weiterentwicklungsan-
forderung. Gerechtfertigt wurde die Verkürzung mit einer selbst entwickelten psycho-
therapeutischen Technik, dem „rekursiven Hören in der Gruppe“. Sie verstärkt die Wirk-
samkeit der beiden zeitaufwendigen Kursverfahren „tiefenpsychologische analyse regres-
siver Bilder“ (Kindheitserinnerungen) und „Selbstbildinterview“.

Beim Selbstbildinterview handelt es sich um ein emotionales evozierendes Verfahren
der Selbstpräsentation, das, wie auch die Kindheitserinnerung, durch „Deskriptive Le-
bensstilanalysen“ ausgewertet wird. Sowohl das Selbstbildinterview als auch die Deskrip-
tive Lebensstilanalyse sind Innovationen, welche der fachliche Leiter der IVT-Hö® ur-
sprünglich für neurose-Behandlungen am Psychotherapieinstitut IPIP e.V., Köln,
entwickelt hat. Das rekursive Hören in der Gruppe ist ursprünglich von Peter Isfort, einem
approbierten Psychotherapeuten, für Verkehrstherapien der IVT-Hö® ohne rechtsfolge
entwickelt worden, um diese neuen psychotherapeutischen Techniken in ein psychodyna-
misches Konzept einzubinden. es wird dabei eine durch das vorher vermittelte menschen-
bild der Individualpsychologie (aLFreD aDLer) fundierte empathie geübt und zugleich
angeregt, die empathie erfahrungen als Vergleichsstrukturen für die Selbstreflexion zu be-
nutzen. Die Zeitersparnis resultiert daraus, dass die Kursteilnehmer jeweils zugleich auf
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die eingefühlten und die eigenen Probleme/Problemlösungen und psychische Widerstände
fokussieren und dadurch therapeutisch Irrelevantes ausgespart bleibt [6]. Vorbilder für das
rekursive Hören in der Gruppe ist das seelische Geschehen innerhalb von Beziehungs-
strukturen zwischen Klient, Zuhörer und Therapeut, das sich in den amerikanischen Kurz-
psychotherapien von LUcy acKerKnecHT [1] (einzelpsychotherapie in der Gruppe) und
STeVe De SHaZer [3] (einzeltherapie vor Zuhörern) herausgebildet hat. Beide haben bei
ihren BrD-aufenthalten mit Klienten der IVT-Hö® gearbeitet, und es ist auf ihren einfluss
zurückzuführen, dass car KUrS als Kurzpsychotherapie konzipiert worden ist; die
Weiterentwicklung setzt diese Tradition fort. Die erstmalige chance, einen Kurs und seine
weiterentwickelte Form gleichzeitig zu evaluieren, entstand dadurch, dass die BaSt und
das zuständige nrW-Landesministerium eine aufschiebung der evaluation des ursprüng-
liches Kurses bis zu einem Zeitpunkt genehmigten, in dem auch der weiterentwickelte
Kurs evaluiert werden konnte.

ein Hauptanliegen der IVT-Hö® ist es, Psychotherapien zu entwickeln, die einen heil-
kundlichen Zugang zu psychopathologischen Hintergrundproblemen ermöglichen, welche
für alkoholauffällige Kraftfahrer spezifisch sind. Sie hat das entsprechende Forschungs-
konzept in einem früheren evaluationsbericht, „alkoholneurotiker am Steuer“ [5], darge-
stellt und sieht die jetzige evaluation eines weiterentwickelten Kurses als Teil ihrer
psychotherapeutischen Forschungen an. Die Kursevaluationen sind für sie besonders
wichtig, weil sie vorher die Wirksamkeit psychotherapeutischer Vorgehensweisen auf al-
koholauffällige Kraftfahrer lediglich bei viel länger dauernden Verkehrstherapien ohne
rechtsfolge wissenschaftlich nachweisen konnte.

Da sie zur auffassung gelangt ist, dass kurze Therapien  mit problemvaliden Konzepten
heute das Gleiche leisten können wie früher viel längere rehabilitationen, hat sie als re-
ferenzwert für die Wirksamkeit des weiterentwickelten car KUrS die rückfallquote von
2,2 % innerhalb von 2 Jahren möglicher Legalbewährung nach maßnahmenabschluss fest-
gelegt, die evaluationsergebnis ihrer ersten Studie zur Langzeitrehabilitation war [4].

Dieser „interne“ referenzwert liegt erheblich niedriger als der von der BaSt vorgege-
bene referenzwert von 18,8 % rückfälligen nach 3 Jahren.

Der für einen weiterentwickelten Kurs entscheidendste referenzwert ist die rückfällig-
keitsquote des ursprünglichen Kurses. Teilnehmer am weiterentwickelten Kurs sollten sel-
tener rückfällig werden als Teilnehmer des ursprünglichen Kurses.

Der vorliegende Beitrag gibt evaluationsergebnisse wieder, die den für die Kursgeneh-
migung zuständigen Behörden in einem bedeutend umfangreicheren Bericht dargestellt
wurden. Der Behördenbericht ist nicht für eine Veröffentlichung vorgesehen, kann aber für
wissenschaftliche Zwecke angefordert werden.

2. Ergebnisüberblick
es wurde die auswirkung einer Kursweiterentwicklung (Veränderung des Kurskonzepts

nach 37 monaten und 17 Tagen Kurserfahrungen) auf die Legalbewährung überprüft. Der
Untersuchung wurden die Daten der Teilnehmer an den Kursen 1 – 26 aus den Jahren 2005
bis 2009 zugrunde gelegt.

Die Untersuchungen der Legalbewährung der Teilnehmer an Kursen mit dem ursprüng-
lichen Konzept auf der Basis von 3 Jahren möglicher Bewährung nach Wiedererlangung
der Fahrerlaubnis ergibt bei letztlich n = 105 Teilnehmern der Kurse nr. 1 – 16, für wel-
che Daten beim VZr verfügbar waren, und die nicht innerhalb des Beobachtungszei-
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traums durch auffälligkeiten ohne alkohol ihren Beobachtungszeitraum verkürzt hatten,
eine Quote von 5 rückfällen durch alkoholbezogene Ordnungswidrigkeiten und von 4
rück-fällen durch alkoholbezogene Straftaten. Dies entspricht jeweils einem Prozentsatz
von 4,8 % bzw. 3,8 % der untersuchten Population. Insgesamt sind 8,6 % rückfällig ge-
worden.

Die Untersuchung der Legalbewährung der Teilnehmer an Kursen mit dem weiterent-
wickelten Kurskonzept ergibt bei letztlich n = 58 Teilnehmern der Kurse nr. 17 – 26 eine
Quote von 0 rückfällen.

Das ausbleiben von rückfällen beim weiterentwickelten Kurs spricht für einen erfolg
der Weiterentwicklung.

3. Datengrundlage
evaluiert wurden alle Kurse, die ab dem 09. 09. 2005 begonnen wurden und spätestens

am 11.12. 2009 beendet waren. Insgesamt handelt es sich um 26 Kurse (von Kurs nr. 1 bis
Kurs nr. 26). Bis zum 26.10. 2008 (letzter Tag des letzten Kurses) wurden die Kurse nr. 1
bis nr. 16 nach dem ursprünglichen, von der BaSt genehmigten Kurskonzept durchge-
führt. ab dem 21.11.2008 wurden die Kurse nr. 17 bis 26 nach einem ebenfalls von der
BaSt genehmigten weiterentwickelten Kurskonzept durchgeführt. 

Die Beobachtungsdauer für die Teilnehmer an der Untersuchung wurde auf 3 Jahre mög-
licher Legalbewährung festgelegt. Sie beginnt mit dem ersten Tag nach Kursende, ab dem
der Kursabsolvent eine Fahrerlaubnis besitzt.

Geplant waren Datenabfragen beim Verkehrszentralregister (VZr) nach etwa 2 und
etwa 4 Jahren. Dadurch sollte ein Datenverlust durch Löschfristen, verzögerte Wiederer-
langung der Fahrerlaubnis und verspätete meldungen neuer Verkehrsauffälligkeiten an das
VZr vermieden werden. Die erste Datenanfrage erfolgte zwischen 20 und 28 monaten
nach Kursabschluss, im mittelwert nach 24 monaten. Zum zweiten mal wurde nach frü-
hestens 41 und spätestens 57 monaten, im mittelwert nach 47 monaten, abgefragt. Die
unterschiedliche Dauer ergab sich daraus, dass die Daten für mehrere aufeinander folgen-
de Kurse zugleich abgefragt wurden.

Im Folgenden, auch in den Tabellen, wird die evaluation des ursprünglichen Kurses als
„Teil 1“ und die des weiterentwickelten Kurses als „Teil 2“ bezeichnet. 

es wurde für die Teile 1 und 2 jeweils zwischen 5 Untersuchungskollektiven (n 1 bis n
5) unterschieden:

n1 = alle Kursteilnehmer, n2 = n1 abzüglich der Teilnehmer ohne Kursabschluss, 
n3 = n2 abzüglich der Teilnehmer ohne Übermittlung angeforderter Daten durch das
VZr, n4 = n3 abzüglich der Teilnehmer mit weniger als 3 Jahren Fahrerlaubnis wegen
Verkehrsauffälligkeiten ohne alkohol und ohne illegale Drogen, n5 = n4 abzüglich der
Teilnehmer ohne 3 Jahre Fahrerlaubnis wegen Drogenauffälligkeiten. n 5 bildete die Da-
tenbasis zur ermittlung der rückfälligkeiten.

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Untersuchungskollektive der Gesamtstudie (ge-
samt) und der ersten und zweiten Teilstudie (1. Teil, 2. Teil).

Von insgesamt 189 Kursteilnehmern entfielen 120 auf den ersten und 69 auf den zwei-
ten Teil. Das entspricht 63,5 %, bzw. 36,5 %.

Letztlich verbleiben für die ermittlung der rückfälligkeiten durch eine alkoholauffäl-
ligkeit innerhalb einer möglichen Legalbewährung von 3 Jahren insgesamt 163 Teilneh-
mer, davon 105 für die erste und 58 für die zweite Teilstudie (64,4 %, bzw. 35,6 %).
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alle folgenden Tabellen und Daten nehmen n 5 zur Datengrundlage.

Kurs-Teilnehmerzahlen
Im Durchschnitt (arithmetisches mittel) nahmen an den Kursen des ersten Studienteils

7,7 Personen und an Kursen des zweiten Studienteils 6,9 Personen teil. Der im Durch-
schnitt geringeren Teilnehmerzahl pro Kurs des zweiten Studienteils entspricht es, dass
beim ersten Studienteil die Teilnehmerzahlen zwischen 6 und 11 Personen und beim zwei-
ten Studienteil zwischen 5 und 9 Personen streuen.

alter der Kursteilnehmer
In der Gesamtstudie waren mehr als die Hälfte der 163 Teilnehmer (86 Personen = 52,8 %) 

18 bis 28 Jahre alt, etwa ein Viertel der Teilnehmer (42 Personen = 25,8 %) 29 – 39 Jahre
und etwas mehr als jeder fünfte Teilnehmer (35 Personen = 21,4 %) älter, davon 9 Perso-
nen (5,5 %) älter als 50 Jahre.

Der Vergleich der Studienteile zeigt, dass die altersstufe 18 – 28 Jahre im ersten Stu-
dienteil deutlich stärker vertreten ist als im zweiten, die nächsten beiden altersstufen im
zweiten Teil stärker vertreten sind als im ersten und die höchste altersstufe in beiden Tei-
len etwa gleich repräsentiert ist.
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Untersuchungs-
kollektive

Personenzahl Prozent

Unt gesamt 1. Teil 2. Teil gesamt 1. Teil 2. Teil

n1 189 120 69 100 % 63,5 % 36,5 %

n2 185 117 68 100 % 63,2 % 36,8 %

n3 166 107 59 100 % 64,5 % 35,5 %

n4 164 106 58 100 % 64,6 % 35,4 %

n5 163 105 58 100 % 64,4 % 35,6 %

Tab. 1: Untersuchungskollektive der Gesamtstudie (gesamt) sowie der ersten und zweiten Teilstudie 
(1. Teil, 2. Teil).

altersstufe Personenzahl Prozent

Unt gesamt 1. Teil 2. Teil gesamt 1. Teil 2. Teil

18–28 86 59 27 52,8 % 56,2 % 46,6 %

29–39 42 26 16 25,8 % 24,8 % 27,6 %

40–50 26 14 12 15,9 % 13,3 % 20,7 %

> 51 9 6 3 5,5 % 5,7 % 5,2 %

Σ 163 105 58 100 % 100 % 100 %

Tab. 2: altersstruktur der Gesamtstudie (gesamt) und der beiden Studienteile (1.Teil, 2. Teil).
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Geschlecht der Kursteilnehmer
an der Gesamtstudie über 163 Teilnehmer sind nur 10 Frauen (6,1 %) beteiligt gewesen,

die allesamt in der ersten Teilstudie mit 105 Teilnehmern erfasst wurden (anteil 9,5 %).
Beim zweiten Studienteil handelt es sich ausschließlich um männer.

4. Ergebnisse
Tabelle 3 stellt die rückfälle mit alkoholauffälligkeiten, differenziert nach Ordnungs-

widrigkeiten und Straftaten, für den ersten (1. Teil) und zweiten (2. Teil) Studienteil dar.
Für den ersten Studienteil wurden 9 rückfällige (8,6 %) ermittelt. Davon sind 5 (4,8 %)

durch Ordnungswidrigkeiten und 4 (3,8 %) durch Straftaten rückfällig geworden.
Im zweiten Studienteil wurde keine rückfälligkeit festgestellt (0 %). Dies betrifft so-

wohl Ordnungswidrigkeiten als auch Straftaten.

auffällig ist, dass 7 der 9 rückfälligen der jüngsten altersstufe (18 – 28 Jahre) angehö-
ren. Wegen des kleinen Frauenanteils in den untersuchten Populationen (6,1 %) ist die Dif-
ferenzierung der rückfälligen nach Geschlechtszugehörigkeit (insgesamt 8 männer und
eine Frau) nicht aussagekräftig.

5. Diskussion und Planungen
Diskussionsbedürftig sind vor allem die Bewertung der evaluationsergebnisse sowie

ihre Bedeutung für die zukünftige Weiterentwicklung der Kurse.
Für die Bewertung der rückfallquote von 0 % muss mitberücksichtigt werden, dass

keine optimalen Forschungsbedingungen vorlagen. So konnte die Signifikanz nicht gete-
stet werden; der Untersuchung lag kein Kontrollgruppendesign zugrunde; sie sagt nur
etwas über den Zeitraum von 3 Jahren möglicher Legalbewährung aus, die rückfälle
könnten auf eine spätere Zeit verschoben worden sein.

Für die zukünftige Weiterentwicklung ist problematisch, dass rückfalldaten keine kon-
zeptionell richtungsweisenden Informationen geben. Die IVT-Hö® kann dafür jedoch auf
eine empirische Wirksamkeitsuntersuchung zurückgreifen, die am Psychologischen Insti-
tut der Universität zu Köln durchgeführt wurde [9]. Diese Untersuchung bezog auch 212
„car KUrS FraGeBOGen zur rückmeldung über die Kursdurchführung“ ein, in
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altersstufe 1. Teil 2. Teil

Häufigkeit Prozent Häufigkeit Prozent

Ordnungswidrigkeit 5 4,8 % – 0 %

Straftaten 4 3,8 % – 0 %

Insgesamt 9 8,6 % – 0 %

Keine rückfälle mit Drogen 96 91,4 % 58 100 %

rückfälle mit Drogen 1 –

n5 105 100,0 % 58 100 %

Tab. 3 rückfälle (alkoholauffälligkeiten).
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denen die Kursteilnehmer am Kursende die Kurswirkung beurteilt hatte. Zusammenfas-
send wird u. a. festgestellt, „dass die attraktivität der maßnahme von ihren psychothera-
peutischen Konzepten ausgeht“ (ebd., 172) und dass es sich „gar nicht im eigentlichen
Sinne um verkehrspsychologische maßnahmen“ (ebd., 173) handelt. außerdem wird dar-
auf hingewiesen, dass die BaSt nicht nur die Legalbewährung, sondern auch den Wis-
senszuwachs als erfolgskriterium definiert hat [8]. es sei jedoch zweifelhaft, ob sich die
Kursteilnehmer überhaupt für „verkehrspsychologisch relevantes Wissen“ ([9], 176) inter-
essieren. Vor allem wird kritisch angemerkt, „dass wenig dafür spricht, dass die Kurse
dabei erfolgreich waren, dass bei ihren Teilnehmern ein tiefer gehendes Interesse dafür ge-
weckt wurde, ihr Verkehrsfehlverhalten zu reflektieren und konkrete Planungen für eine
besser angepasste Verkehrsteilnahme vorzunehmen“ (ebd., 180). Zur Bereinigung dieser
Kursmängel sollten „verkehrspädagogischen Zielen und mitteln eine größere Bedeutung
zuerkannt“ werden (ebd.).

Diskussionsbedürftig bleiben nach auffassung der IVT-Hö® die möglichen auswirkun-
gen der Beseitigung der nachgewiesenen Kursdefizite auf die rückfälligkeitsquote. Das
Konzept von car KUrS geht davon aus, dass psychisch gesündere menschen auch sel-
tener im Straßenverkehr auffallen. Vielleicht werden sie aber noch seltener mit alkohol im
Straßenverkehr rückfällig, wenn es einem zukünftigen Kurs gelingt, sie nicht nur für die
eigene psychische Gesundheit, sondern auch für verkehrspsychologische Themen zu inter-
essieren. Dies würde jedoch durch einen Vergleich von rückfallquoten nur dadurch nach-
weisbar sein, dass auch der jetzige Kurs mit einer längeren Beobachtungsdauer (in der
dann doch rückfälle vorkommen) oder mit deutlich größeren Teilnehmerzahlen neu eva-
luiert wird.

Da nicht mit Bedingungen zu rechnen ist, die eine solche Forschung ermöglichen, will
sich die IVT-Hö® bei der Überprüfung der zukünftigen Weiterentwicklungen auf BaSt-
Kriterien, wie z. B. den Wissenszuwachs, konzentrieren, für die Daten durch Teilnehmer-
befragungen erhebbar sind. Bezüglich solcher bereits durchgeführten Befragungen wird
auf den evaluationsbericht an die für Kursgenehmigungen zuständigen Länderbehörden
verwiesen, aus dem auch die im vorliegenden Beitrag wiedergegebenen Daten entnommen
sind [7].

abschließend soll auf ein Qualitätskriterium hingewiesen werden, dem die IVT-Hö®

größere Beachtung schenken möchte, nämlich der fachwissenschaftlichen Beurteilung.
eine für Kursentwicklungen hilfreiche fachliche resonanz und Kritik wäre nur zu erwar-
ten gewesen, wenn eine Behörde den evaluationsbericht zur Beurteilungshilfe an eine
fachkompetente Stelle weitergegeben und die Beurteilungsergebnisse mitgeteilt hätte. So
vermisst die IVT-Hö® jedoch anregungen und einen wissenschaftlichen Diskurs und
möchte deshalb ab jetzt selbst dafür Sorge tragen, diesen mangel zu beheben.

Z u s a m m e n f a s s u n g
ein weiterentwickelter Kurs gemäß § 70 FeV für Kraftfahrer, die im Straßenverkehr mit alkohol aufgefallen

waren, wurde evaluiert. es wurde untersucht, wie viele absolventen des Kurses danach wieder alkoholauffällig
wurden. Innerhalb von drei Jahren ist kein absolvent rückfällig geworden. Der Versuch, den Kurs zu verbessern,
kann deshalb als erfolgreich angesehen werden. Der erfolg könnte auf das geänderte methodische Vorgehen im
Kurs zurückzuführen sein.
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S c h l ü s s e l w ö r t e r
alkohol – Kraftfahrer – Weiterentwicklung – evaluation

S u m m a r y
an optimized course under the regulations of § 70 FeV for drivers who have committed alcohol related offen-

ces in (road) traffic was evaluated. It was checked, how many participants of the course relapsed (into alcohol-re-
lated offenses). Within 3 years no participant go noticed again. Therefore, the endeavour to improve the course
can be considered as succesful. The success can be explained by a new psychotherapeutic method.

K e y w o r d s  
alcohol – motorists – course optimization – evaluation
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Richter am Bundesgerichtshof

ULrIcH FranKe

Die Bedeutung der Konkurrenzen im Verkehrsstrafrecht*)

I. Problemaufriss
Der Verfasser räumt gern ein, dass sich die praktische Bedeutung des Themas nicht

jedem gleich auf den ersten Blick erschließt. Gewissermaßen als Hilfestellung bittet er den
geneigten Leser, sich folgendes vorzustellen:

auf dem rückweg von der arbeit überschreitet autofahrer a, getrieben von der Vor-
freude auf den nahen Feierabend, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der autobahn
zweimal in Folge, zunächst um 38 km/h und dann erneut um 60 km/h, jeweils nach abzug
der messtoleranz. Der erste Verstoß ereignet sich auf einer Wegstrecke von 522 metern,
nachdem a eine Schilderbrücke passiert hat, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf
120 km/h begrenzt, der zweite nach Passieren einer weiteren Schilderbrücke, durch die die
Höchstgeschwindigkeit weiter auf 100 km/h begrenzt wird; das zu hohe Tempo wird auf
einer Strecke von 412 metern gemessen. Die gemessenen Intervalle dauerten also jeweils
etwa neun bis elf Sekunden. auch die ehefrau e unseres a ist auf dem nachhauseweg. Sie
befährt eine andere autobahn, hat die musikanlage angestellt und träumt vor sich hin. Sie
passiert ebenfalls eine Schilderbrücke, die mit Leuchtzeichen versehen ist und die zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. e wird ebenfalls zweimal geblitzt, ein-
mal mit einer Geschwindigkeit von 143 km/h; das zweite mal sechzig Sekunden später
und ohne Fahrtunterbrechung ist e 56 km/h zu schnell.

mit diesem Fallbeispiel sind wir mitten im Thema. Welche Sanktionen haben a und e zu
gewärtigen? Jeweils zwei Verstöße, zwei Taten und daher zwei Bußgeldbescheide, mag
der unbefangene Betrachter meinen – der Verkehrsjurist lächelt wissend und hält dagegen:
„So einfach ist es nicht.“ Konkurrenzfragen sind vor dem Hintergrund des Spannungsver-
hältnisses zwischen prozessualem und materiellem Tatbegriff zu entscheiden und das Ver-
kehrsrecht schafft zusätzlich eine Gemengelage zwischen Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenrecht. Dass wir uns dabei keinesfalls auf der ebene begriffsjuristischer Glasperlen-
spielerei bewegen, zeigt der geschilderte Beispielsfall: Ob eine oder mehrere Sanktionen
zu verhängen sind – man denke etwa an das gefürchtete Fahrverbot, das tagtäglich zu Ti-
tanenkämpfen vor deutschen Gerichten führt –, ist für den Betroffenen nicht selten von
existenzieller Bedeutung.

Außer der Reihe

*) es handelt sich um die überarbeitete und mit anmerkungen versehene Fassung eines Vortrags, den der Verfas-
ser am 10. Oktober 2014 aus anlass der Verleihung der Senator-Lothar-Danner-medaille in Gold durch den
B.a.D.S. an den Polizeipräsidenten Lutz müller in Bremen gehalten hat. Die Vortragsform wurde weitgehend
beibehalten. Der Vortrag beruht auf Überlegungen des Verfassers, die unter dem Titel „Strafklageverbrauch
und Konkurrenzen im Verkehrsstrafrecht“ 2013 in der Schriftenreihe der arGe Verkehrsrecht des DaV er-
schienen sind.
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II. Grundlagen
Das – leider auch hier notwendige – theoretische rüstzeug für unseren kleinen Streifzug

durch dieses rechtsgebiet an Hand einiger interessanter, hoffentlich auch unterhaltsamer
Fallbeispiele ist schnell erarbeitet:

Im Ordnungswidrigkeitenrecht gilt über § 46 OWiG der Tatbegriff des Strafrechts.
Daran ändert auch § 1 abs. 1 OWiG nichts, wonach eine Ordnungswidrigkeit in einer
rechtswidrigen und vorwerfbaren Handlung besteht, sofern diese den Tatbestand eines Ge-
setzes verwirklicht, das die ahndung mit einer Geldbuße zulässt. Damit ist zwar der Be-
griff der Handlung der Basisbegriff des Ordnungswidrigkeitenrechts, er wird aber vom
Gesetz durchaus mehrdeutig und in unterschiedlichem Sinne gebraucht. er dient vor-
nehmlich dazu, den strafrechtlichen Begriff der Tat zu ersetzen, um die unterschiedliche
Bewertung einer Ordnungswidrigkeit im Verhältnis zu einer Straftat zu kennzeichnen.1)
Für den konkurrenzrechtlichen Tatbegriff hat er keine Bedeutung.

Die Tat im strafprozessualen Sinne (§§ 155, 264 StPO) ist der vom eröffnungsbe-
schluss betroffene geschichtliche Lebensvorgang einschließlich aller damit zusammen-
hängenden oder darauf bezogenen Vorkommnisse und tatsächlichen Umstände, die geeig-
net sind, das in diesen Bereich fallende Tun des angeklagten oder Betroffenen unter
irgendeinem rechtlichen Gesichtspunkt als strafbar erscheinen zu lassen.2) Die Tat ist ein
einheitlicher geschichtlicher Vorgang, der sich von anderen ähnlichen oder gleichartigen
unterscheidet und innerhalb dessen die getrennte Verfolgung der darin enthaltenen Vor-
gänge einen einheitlichen Lebensvorgang unnatürlich aufspalten würde.3) Bei materiell-
rechtlicher Tateinheit liegt – von hier nicht in Betracht kommenden ausnahmefällen ab-
gesehen  – stets eine prozessuale Tat vor. Materiell-rechtlich  selbständige Taten sind
hingegen in der regel auch prozessual selbständig.4) ein persönlicher Zusammenhang, die
Verletzung des gleichen rechtsguts oder der Umstand, dass die einzelnen Handlungen
Teile eines Gesamtplans sind, reichen nicht, um mehrere selbständige Handlungen im ma-
teriell-rechtlichen Sinne zu einer einzigen Tat zu verbinden. Während der prozessuale Tat-
begriff das rechtliche Instrument ist, durch das der anklagevorwurf umrissen und damit
der Lebensvorgang bestimmt wird, mit dem sich das Gericht zu befassen hat, dienen sach-
lich-rechtliche regelungen über das Konkurrenzverhältnis in erster Linie als Vorausset-
zung für ein funktionierendes rechtsfolgensystem.5) Hier hat auch die einzige gesetzlich
geregelte Besonderheit des Ordnungswidrigkeitenrechts im Verhältnis zum Strafrecht
ihren Platz, das in § 20 OWiG geregelte Kumulationsprinzip – eine Gesamtgeldbuße beim
tatmehrheitlichen Zusammentreffen mehrerer Verstöße kennt das OWiG nicht.

Dies sind, in aller Kürze, die Grundsätze aus der ständigen rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs und der Oberlandesgerichte zum Tatbegriff und zu Tateinheit bzw. Tatmehrheit.
Sie gelten, wie gesagt, im Strafrecht und im Ordnungswidrigkeitenrecht gleichermaßen.
Dass im Verkehrsrecht nicht die unspektakuläre bloße Tateinheit im Vordergrund des Inter-
esses steht, sondern vor allem die natürliche Handlungseinheit und das Dauerdelikt, ergibt
sich schon daraus, dass zahlreiche, wenn nicht die meisten Straf- und Bußgeldtatbestände,
an die Inbetriebnahme und bzw. oder das Führen eines Kraftfahrzeugs anknüpfen.

Die soeben entwickelten Grundsätze hat der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs erst
vor gut einem Jahr in seinem Grundsatzbeschluss vom 12. September 2013 (4 Str 503/12,
BGHSt 59, 4 ff.) bekräftigt. Dieser Beschluss behandelt eine Frage, die die Bedeutung der
Konkurrenzfrage im recht der Ordnungswidrigkeiten auch in ganz anderem Zusammen-
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hang schlaglichtartig beleuchtet. es geht um § 79 OWiG, eine Vorschrift, die die Zulässig-
keit der rechtsbeschwerde regelt und deren absatz 2 bestimmt, dass die rechtsbeschwer-
de nur teilweise zulässig ist, wenn die angegriffene entscheidung mehrere Taten zum
Gegenstand hat, von denen einige die Zulässigkeitsvoraussetzungen nach § 79 abs. 1
OWiG – es geht hier vor allem um das erreichen eines Bußgeldbetrages von mehr als 
250 € –  erfüllen, andere aber nicht. nun ist es zwar einhellige auffassung in rechtspre-
chung und Schrifttum, dass § 79 abs. 2 OWiG den Tatbegriff im prozessualen Sinne meint
und damit auf das historische Geschehen im Sinne von § 46 OWiG, § 264 StPO abstellt.
Wie aber ist die Frage der Zulässigkeit der rechtsbeschwerde zu beurteilen, wenn der Be-
rufskraftfahrer einer Spedition innerhalb eines gesetzlich bestimmten Überprüfungszei-
traums von der zuständigen Behörde bei einer ganzen reihe von Verstößen gegen Bestim-
mungen über Lenk- und ruhezeiten erwischt wird? Die antwort auf diese Frage werde ich
an anderer Stelle nachliefern.

III. Die (natürliche) Handlungseinheit
1. Grundsatz

Begonnen habe ich – Stichwort „Schilderbrücke“ – mit dem praktisch bedeutsamen,
weil vergleichsweise häufig vorkommenden Fall mehrfacher Verstöße gegen Geschwin-
digkeitsbeschränkungen, bei denen es sich nach auffassung von rechtsprechung und
Schrifttum im regelfall – und nach überwiegender ansicht ohne rücksicht auf die Frage
vorsätzlicher oder fahrlässiger Begehung – um mehrere Taten im materiellen und auch im
verfahrensrechtlichen Sinne handelt.6) Dabei liegt hinsichtlich der Beurteilung der mate-
riell-rechtlichen Konkurrenzen das Hauptaugenmerk auf der Frage, wann mehrere Zu-
widerhandlungen unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der natürlichen Handlungseinheit
zusammengefasst werden können, was aus naheliegenden Gründen gerade im recht der
Ordnungswidrigkeiten für den Betroffenen vorteilhaft sein kann. nach den dazu von der
rechtsprechung entwickelten Kriterien setzt die natürliche Handlungseinheit eine Gleich-
artigkeit der Verstöße sowie einen engen räumlichen und zeit lichen Zusammenhang vor-
aus. Ferner muss das Verhalten des Betroffenen – und das ist von besonderer Bedeutung –
von einem einheitlichen Willen getragen sein und nach der Lebensauffassung für einen ob-
jektiven Dritten als einheitliches Geschehen erscheinen.7)

2. Der Einzelfall
Wie ist unter Berücksichtigung dieser Grundsätze nun bei unseren beiden Betroffenen a

und e zu verfahren? Im ersten Fall hat das Oberlandesgericht8) in der rechtsbeschwerde
Tatmehrheit angenommen, im zweiten Fall – ein anderes Oberlandesgericht9) – Tateinheit
in Gestalt einer natürlichen Handlungseinheit. Beide Gerichte bekräftigen zunächst die
ständige rechtsprechung zur grundsätzlichen annahme von Tatmehrheit in solchen Fäl-
len.10) Dass mehrere Verstöße gegen Geschwindigkeitsbeschränkungen mit dem Pkw auf
ein und derselben Fahrt begangen werden, ändere nichts daran, da die Fahrt für sich ge-
nommen mehrere Fälle eines Fehlverhaltens rechtlich nicht verklammern könne. Den
engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang lässt das Oberlandesgericht Branden-
burg im ersten Fall für die annahme einer natürlichen Handlungseinheit noch nicht aus-
reichen, da beide Verstöße in jeweils unterschiedlichen Verkehrssituationen begangen
worden seien: Immerhin habe der Betroffene nach der ersten eine weitere zweite Schilder-
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brücke mit einer weiteren, von der ersten abgrenzbaren anordnung über die Geschwindig-
keitsbeschränkung passiert und seinen Willen zur missachtung erneut betätigt.11) Deshalb
sei es auch unschwer möglich, so das Oberlandesgericht, beide Verstöße voneinander ab-
zugrenzen. Für das Oberlandesgericht Hamm – im zweiten Fall – reichte der enge räumli-
che und zeitliche Zusammenhang unter den gegebenen Umständen aus. Denn eine er-
kennbare Veränderung der für die subjektive Tatseite relevanten Umstände habe nicht
vorgelegen. Im Unterschied zu der entscheidung im Fall 1, mit der sich das Oberlandes-
gericht Hamm ausdrücklich auseinandersetzt, sei die Geschwindigkeit durchgehend ein-
heitlich auf 80 km/h beschränkt gewesen. So reduziert sich die unterschiedliche Beurtei-
lung des Konkurrenzverhältnisses in diesen beiden Fällen letztlich auf die rechtliche
Wirkung der missachtung einer (weiteren) Schilderbrücke.

3. Stellungnahme
restlos überzeugen kann die Begründung nicht. Die verwaltungsgerichtliche rechtspre-

chung zu den rechtlichen Wirkungen eines Verkehrszeichens lässt sich für diese abgren-
zung jedenfalls nicht fruchtbar machen. Danach ist ein Verkehrszeichen ein Verwaltungs-
akt in Form einer allgemeinverfügung nach § 35 abs. 2 VwVfG. Ist es so aufgestellt, dass
es ein durchschnittlicher Kraftfahrer bei einhaltung der nach § 1 StVO erforderlichen
Sorgfalt schon „mit einem raschen und beiläufigen Blick“ erfassen kann, so äußert es seine
rechtswirkung gegenüber jedem Verkehrsteilnehmer, gleichgültig, ob er das Verkehrszei-
chen im konkreten Fall tatsächlich wahrnimmt oder nicht.12)

4. Rotlichtverstöße
Betrachten wir zu diesem Thema noch einen weiteren, etwas anders gelagerten Fall:13)
Der Betroffene missachtete hier hintereinander drei „rot“ anzeigende Lichtzeichenanla-

gen jeweils beim rechtsabbiegen. Zwei der ampelanlagen waren im abstand von 50 me-
tern aufgestellt und parallel geschaltet, die dritte, die sich ebenfalls in der nähe der ande-
ren beiden befand, arbeitete davon unabhängig. Zwischen dem ersten und dem zweiten
und dem zweiten und dem dritten Verstoß lag jeweils ein Zeitraum von etwa 60 Sekunden.
Warum sich der Betroffene mit den drei gegen ihn ergangenen Bußgeldbescheiden nicht
abfinden wollte, erklärt sich spätestens beim Blick auf die rechtsfolgenseite: Bußgelder in
Höhe von 350, 500 und 350 € sowie jeweils ein einmonatiges Fahrverbot. Genutzt haben
die einsprüche sowie die anschließende rechtsbeschwerde nur teilweise. Ungeachtet des
nicht von der Hand zu weisenden engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs be-
jahte das Oberlandesgericht zunächst Tatmehrheit mit der Begründung, die Lichtzeichen-
anlagen, auch die beiden parallel geschalteten, hätten unterschiedliche Straßenbereiche
mit unterschiedlichen Verkehrssituationen geregelt.14) Da das Gericht aber nur einen qua-
lifizierten rotlichtverstoß für festgestellt erachtete, entfielen zumindest zwei von den drei
Fahrverboten.

als Fazit bleibt festzuhalten, dass die Schwierigkeiten bei der Begründung einer natür-
lichen Handlungseinheit im Verkehrsrecht mit der Feststellung eines engen zeitlichen,
räumlichen und situativen Zusammenhangs nicht bewältigt sind, sondern an dieser Stelle
erst richtig anfangen. Denn die nach der rechtsprechung ergänzend heranzuziehenden
Kriterien des einheitlichen Willens sowie der Beurteilung als einheitlicher Vorgang aus der
Sicht eines objektiven Beobachters spiegeln Berechenbarkeit und damit rechtssicherheit
in erheblichem maß bloß vor. Sie eröffnen daher – vor allem bei fahrlässigen Verstößen –
der Verteidigung des Betroffenen durch einen kundigen anwalt ein weites Feld.
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5. „Versteckte“ Divergenzen und Rechtssicherheit
meine Fallbeispiele aus der rechtsprechung – wie auch einige der nachfolgenden – ma-

chen ferner deutlich, dass wir uns bei der Beurteilung von Konkurrenzfragen im Verkehrs-
strafrecht auf teilweise vermintem Gelände bewegen: Versteckte Divergenzen, die sich
beileibe nicht immer unter Hinweis auf einen in tatsächlicher Hinsicht abweichenden
Sachverhalt wegzaubern lassen, lauern an vielen Stellen und beeinträchtigen die rechtssi-
cherheit. Das liegt auch an den hohen Hürden der rechtsprechung für die Zulassung der
rechtsbeschwerde. Wenn die Obersätze für Tateinheit, Tatmehrheit u. ä. in der höchstrich-
terlichen rechtsprechung hinlänglich geklärt sind, ist für die Zulassung der rechtsbe-
schwerde unter Berufung auf eine mögliche Fehlanwendung im einzelfall kein raum.15)
Dass dieses Kriterium von den Oberlandesgerichten äußerst flexibel zur anwendung ge-
bracht wird, steht auf einem anderen Blatt. Wer im Glashaus des § 344 abs. 2 Satz 2 StPO
sitzt, sollte da nicht mit Steinen werfen.

6. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten
Ich bin Ihnen noch eine antwort schuldig auf die Frage nach dem Konkurrenzverhältnis

verschiedener Verstöße gegen Lenk- und ruhezeiten innerhalb des gesetzlich bestimmten
Überprüfungszeitraums. Der 4. Strafsenat hat die Verknüpfung der im zu entscheidenden
Fall erheblichen Zahl der Verstöße zu einer Tat verneint und Tatmehrheit angenommen:
Tragender Grund war der Sinn und Zweck der Bestimmungen über den Überprüfungszei-
traum, die keinen abschließenden Sanktionierungszeitraum darstellen und eine ahndung
von Verstößen außerhalb des Zeitraums nicht verhindern.16)

7. Verfall nach § 29a OWiG
eine zumindest ähnliche Fallkonstellation wird – vor allem im anwaltlichen Schrifttum

– seit Jahren heftig diskutiert: es geht um die rechtliche Beurteilung mehrfacher Verstöße
gegen Beladungsvorschriften vor allem im Bereich von Speditionsunternehmen im Hin-
blick auf die in § 29a OWiG für solche Fälle gesetzlich vorgesehene möglichkeit der Ge-
winnabschöpfung im Wege des Verfalls. Ohne auf das komplizierte Geflecht dieser Vor-
schrift im Ganzen einzugehen, an dieser Stelle nur so viel: Von der möglichkeit der
Verfallanordnung machen die zuständigen Behörden in derartigen Fällen umfangreich –
und aus der Sicht der betroffenen Unternehmen geradezu gnadenlos – Gebrauch: abge-
schöpft wird pro Verstoß regelmäßig nicht nur dasjenige, was der Unternehmer durch den
Transport des überschießenden Teils der Ladung erlangt hat, sondern das aus dem Trans-
port der gesamten Ladung erlangte. Diese in der rechtsprechung der Oberlandesgerich-
te17) unter Hinweis auf das Bruttoprinzip gebilligte Praxis kann für einen Unternehmer im
einzelfall existenzbedrohend werden. Besonders heftig wird in diesem Zusammenhang
die neigung einiger Bußgeldstellen kritisiert, die – häufig verstrichene – dreimonatige
Verjährungsfrist des § 26 StVG in Fällen mehrfacher Verstöße dadurch zu umgehen, dass
als anknüpfungstat für die Verfallanordnung nicht der einzelne Verstoß des Fahrers zu-
grunde gelegt wird, sondern – als Dauerordnungswidrigkeit im Sinne von § 130 OWiG –
die fehlende Überwachung der einhaltung der Beladungsvorschriften durch den Unter-
nehmensinhaber. Denn nach § 31 abs. 1 OWiG ist die Verfallanordnung ausgeschlossen,
wenn die vom Fahrer begangene Grundtat bereits verjährt ist. Hier bleibt die weitere ent-
wicklung in der rechtsprechung der Oberlandesgerichte abzuwarten.
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IV. Dauerstraftat
1. Grundsatz

Kommen wir nun zur Dauerstraftat: Steht bei der natürlichen Handlungseinheit die
Frage zur entscheidung, unter welchen Voraussetzungen mehrere Handlungen zusammen-
zufassen sind, ist es bei der Dauerstraftat umgekehrt: Hier ist von Interesse, wann eine
Unterbrechung des Handlungsablaufs zur annahme von Tatmehrheit führen muss. nach
gefestigter rechtsprechung gilt zunächst der allgemeine Grundsatz, wonach etwa bei der
Trunkenheitsfahrt (§ 316 StGB), aber auch beim Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG)
und beim Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze des § 24a StVG, eine Unterbrechung der
Fahrt nicht zwangsläufig zur annahme von zwei Taten führt.18) Denn die Dauerstraftat
endet regelmäßig erst mit dem abschluss einer von vornherein für eine längere Wegstrecke
geplanten Fahrt und wird nicht in rechtlich selbständige Teile aufgespalten.19) Ob der Täter
sein Fahrzeug dabei verlässt, ist unerheblich.

2. Beispiele aus der Rechtsprechung
Diesen Grundsatz hat die rechtsprechung etwa in einem Fall angewandt, in dem der

Täter nach strafbarer erlangung einer ec-Karte ohne Fahrerlaubnis zu einem Geldauto-
maten fuhr, mit der Karte Geld abhob und danach, wie von anfang an geplant, seine Fahrt
zu einem vorher bestimmten Ziel fortsetzte.20) Die kurze tatsächliche Unterbrechung zur
ausführung des computerbetruges stellt die Bewertung der Tat als eine Handlung im
rechtssinne nicht in Frage. Für Fälle des Tankbetruges hat der Bundesgerichtshof ebenso
entschieden.21)

Dass es neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis oder unter einfluss berauschender mittel
im Verkehrsrecht auch andere Formen der Dauerstraftat gibt, beweist folgender Fall, über
den das Thüringische Oberlandesgericht zu entscheiden hatte:22)

Der Betroffene hatte seine ehefrau am morgen mit dem Pkw in ein Krankenhaus gefah-
ren und dabei sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum vor der Klinik auf einem nur
für Behinderte ausgewiesenen Parkplatz abgestellt, ohne im Besitz eines Behindertenaus-
weises zu sein. er blieb dann über mehrere Stunden bei seiner Frau im Krankenhaus. Wäh-
renddessen wurden sein verbotswidrig abgestelltes Fahrzeug im abstand von etwa 30 mi-
nuten zweimal von angestellten des Ordnungsamtes angetroffen. er erhielt daraufhin zwei
Bußgeldbescheide. Über die einsprüche verhandelte das amtsgericht in einem gemeinsa-
men Hauptverhandlungstermin, in dem der Betroffene seinen einspruch gegen den zeitlich
zuerst ergangenen Bußgeldbescheid zurücknahm. Wegen des zweiten Verstoßes wurde er
zu einer Geldbuße verurteilt. Im rechtsbeschwerdeverfahren beantragte die General-
staatsanwaltschaft die einstellung des Verfahrens gemäß § 71 abs. 1 OWiG i.V.m. § 260
abs. 3 StPO. Das Oberlandesgericht ist diesem antrag gefolgt. Der Betroffene habe durch
das abstellen des Pkw auf dem Behindertenparkplatz einen rechtswidrigen Zustand ge-
schaffen und diesen über längere Zeit hinweg bis zum Wegfahren aufrechterhalten. Dies
stelle eine Dauerstraftat dar, deren Dauercharakter auch nicht deshalb entfalle, weil, wie es
das amtsgericht erwogen hatte, der Betroffene den rechtswidrigen Zustand jederzeit hätte
beenden können. Für die annahme von Tatmehrheit sei daher kein raum. Die rücknahme
des einspruchs gegen den ersten Bescheid habe im Übrigen nicht nachträglich gemäß § 56
abs. 4 OWiG zu einer wirksamen Verwarnung geführt.
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Der Begriff der kurzfristigen Fahrtunterbrechung, die nicht zu einer aufspaltung der
Dauerstraftat führen soll, ist in der rechtsprechung aber – im wahrsten Sinne des Wortes –
außerordentlich dehnbar. Beim Geldabheben, Zigarettenholen oder beim aufsuchen der
Toilette mag die Verneinung einer derartigen Unterbrechung noch unmittelbar einsichtig
sein.23) Wie aber steht es im Fall der Ordnungswidrigkeit nach § 24a StVG etwa bei einer
Fahrtunterbrechung von einer Stunde zum einkauf in einem einkaufszentrum, wenn der
Pkw auf dem zugehörigen Gelände abgestellt wird? Das Oberlandesgericht Köln24) hat
hier zwei real konkurrierende Taten angenommen. Ganz anders das Bayerische Oberste
Landesgericht25) seligen angedenkens für den aufenthalt in einer Gaststätte für etwa zwei
Stunden. In Bayern, aber nicht nur da, wird – wir alle wissen es – gern und gut gegessen.
Zwei Stunden braucht man da während einer autofahrt schon, also liege, so das Gericht,
keine relevante Unterbrechung vor.

Die reihe von entscheidungen zur Konkurrenzfrage bei Dauerstraftaten bzw. Dauer-
ordnungswidrigkeiten könnte beliebig fortgesetzt werden.26)

Gemessen daran ist die Judikatur für eine andere Fallkonstellation im Wesentlichen ein-
heitlich:

nehmen wir als Beispiel eine entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm aus dem
Jahre 2008:27) Der Betroffene befuhr im alkoholisierten Zustand eine innerstädtische Stra-
ße, wurde von der Polizei angehalten und kontrolliert, musste sein Fahrzeug verschlossen
an Ort und Stelle zurücklassen und wurde auf der Polizeiwache einer alkoholkontrolle
unterzogen. mit dem Hinweis, er dürfe nun aber mindestens drei bis vier Stunden kein
Fahrzeug mehr führen, entließen ihn die freundlichen Polizeibeamten. er nahm sich dar-
aufhin schnurstracks ein Taxi, ließ sich zu seinem abgestellten Fahrzeug zurückbringen
und trat mit diesem nach der unwillkommenen Unterbrechung den Heimweg an. etwa eine
Stunde nach dem ersten anhalten und etwa 30 minuten nach der alkoholkontrolle auf der
Polizeistation geriet er in eine Geschwindigkeitskontrolle, die ihm wegen Überschreitens
der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um 36 km/h eine weitere Geldbuße und ein Fahr-
verbot eintrug. Der Betroffene war nun im Bußgeldverfahren der ansicht, die Fahrt insge-
samt sei eine Tat, so dass die Trunkenheitsfahrt bis zur alkoholkontrolle nicht gesondert
verfolgt werden dürfe. Das Oberlandesgericht Hamm belehrte ihn eines Besseren und ver-
wies zur Begründung auf die ständige höchstrichterliche rechtsprechung zum Konkur-
renzverhältnis zwischen § 316 und § 142 StGB, der wohl wichtigsten ausnahme von der
annahme einer Dauerstraftat.28) Der Betroffene habe nach der ersten Fahrt und der sich an-
schließenden polizeilichen Kontrollmaßnahme einen neuen Tatentschluss gefasst. Die
Kontrolle bildet die Zäsur, ähnlich wie der Unfall im Verhältnis zum nachfolgenden uner-
laubten entfernen vom Unfallort. Dass der Betroffene nach Fortsetzung der Fahrt immer
noch sein ursprüngliches Ziel verfolgt habe, endlich nach Hause zu kommen, sei dem-
gegenüber unerheblich.

3. § 21 OWiG
Lassen Sie uns in diesem Zusammenhang noch kurz einen Blick auf § 21 OWiG werfen,

der das Zusammentreffen einer Straftat mit einer Ordnungswidrigkeit regelt.
abs. 1 Satz 1 der Vorschrift bestimmt, dass in einem solchen Fall das Strafgesetz wegen

des größeren Unrechtsgehalts der zugrundeliegenden Tat –  mit ausnahme eventueller
nebenfolgen – den Vorrang hat, die Ordnungswidrigkeit deswegen dahinter als subsidiär
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zurücktritt. § 21 abs. 2 OWiG ermöglicht als Sonderregelung die aburteilung als Ord-
nungswidrigkeit, wenn „keine Strafe verhängt wird“.

Die Vorschrift knüpft an das tateinheitliche Zusammentreffen von Straftat und Ord-
nungswidrigkeit an, also an das Vorliegen einer Handlung im natürlichen Sinne oder im
Sinne einer natürlichen oder rechtlichen Handlungseinheit.29) Liegen materiell-rechtlich
selbständige Taten vor, ist der anwendungsbereich der Vorschrift auch dann nicht eröffnet,
wenn es sich um eine Tat im prozessualen Sinne handelt.30) eine der wenigen entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs zu § 21 abs. 1 Satz 1 OWiG befasst sich mit einer derar-
tigen Konstellation:31) Das Landgericht hatte den Beschwerdeführer wegen unerlaubter
einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer menge in Tateinheit mit Beihilfe zum un-
erlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer menge und mit Führen
eines Pkws unter cannabiseinfluss zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bundesgerichts-
hof verwarf die revision des angeklagten mit der maßgabe, dass die Verurteilung wegen
der Ordnungswidrigkeit entfiel. Zwischen der einfuhr der Betäubungsmittel und dem
Fahrvorgang habe eine unlösbare innere Verknüpfung bestanden, die über die bloß fakti-
sche Gleichzeitigkeit der ausführungshandlungen hinausgehe. Die Fahrt unter Drogenein-
fluss habe der Betäubungsmittel-einfuhr gedient. Das Landgericht hatte rechtlich zutref-
fend Tateinheit angenommen und § 21 OWiG schlicht übersehen. anders ist der Fall zu
beurteilen, in dem die Fahrt unter dem einfluss berauschender mittel durchgeführt wird
und der Täter hierbei ohne erkennbaren Beziehungs- oder Bedingungszusammenhang Be-
täubungsmittel mit sich führt. mangels Überschneidung der objektiv tatbestandlichen aus-
führungshandlungen und ungeachtet einer rein zeitlichen Überschneidung ist in solchen
Fällen materiell-rechtliche Tateinheit zu verneinen. Im Übrigen hätte in solchen Fällen der
Täter die tatsächliche Sachherrschaft über die Betäubungsmittel auch dann nicht verloren,
wenn er nicht am Straßenverkehr teilgenommen hätte.32) eine unlösbare innere Verknüp-
fung bestehe also gerade nicht, so der Bundesgerichtshof, weshalb auch prozessual nicht
von einer Tat i. S. v. § 264 StPO auszugehen sei.

V. Strafklageverbrauch
Gewissermaßen das Seitenstück zum Tatbegriff ist das rechtsinstitut des Strafklagever-

brauchs. Im Strafverfahren ist dessen Umfang nach der durch anklage und eröffnungsbe-
schluss gekennzeichneten Tat im Sinne von § 264 StPO zu beurteilen; gegebenenfalls nach
Umgestaltung gemäß § 265 StPO. Die Kognitionspflicht des Tatrichters kann dabei einge-
schränkt sein, etwa durch gesetzlich vorgesehene Verfahrensbeschränkungen (§ 154a
StPO) oder durch eine Teileinstellung (§ 154 StPO). Im recht der Ordnungswidrigkeiten
kennen wir gesetzlich angeordnete Sperrwirkungen, etwa in § 56 abs. 4 und in § 47
OWiG. Deren Wirkungen im einzelnen darzustellen, fehlt hier die Zeit.33)

einen recht spektakulären Fall eines Strafklageverbrauchs, der eigentlich ausschließlich
im Bereich des materiellen Strafrechts spielt und daher für unsere Zwecke im zweiten Teil
einer kleinen abwandlung bedarf, möchte ich Ihnen zum Schluss aber nicht vorenthalten:34)

Der angeklagte, ein rauschgifthändler, fuhr in alkoholisiertem Zustand mit seinem Pkw
zunächst zu einem Depot, um eine größere menge Betäubungsmittel, es handelte sich um
marihuana im Kilogramm-Bereich, abzuholen und zu einem seiner abnehmer zu bringen.
In der ablage der Fahrertür seines Pkw lag griffbereit ein beidseitig geschliffenes, größe-
res messer. auf dem rückweg vom Depot geriet er in eine Polizeikontrolle; er wurde fest-
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genommen, das marihuana und das messer wurden sichergestellt. Die ihm entnommene
Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,43 ‰ sowie Hinweise auf canna-
biskonsum. Zunächst wurde er vom Landgericht wegen bewaffneten Handeltreibens mit
Betäubungsmitteln in nicht geringer menge i. S. v. § 30a abs. 2 Satz 2 BtmG verurteilt.
Diese Strafvorschrift sieht im regelstrafrahmen eine mindeststrafe von fünf Jahren vor.
Wegen der Trunkenheitsfahrt war, wie häufig in derartigen Fällen schon aufgrund der Zu-
ständigkeitsaufteilung der Staatsanwaltschaft, ein gesondertes ermittlungsverfahren ein-
geleitet worden; hier erging wenige Tage nach der Verurteilung wegen des Betäubungs-
mittel-Deliktes ein Strafbefehl über 40 Tagessätze. Der Verteidiger führte die revision
gegen das Urteil des Landgerichts durch und ließ den Strafbefehl sofort rechtskräftig wer-
den. Das war die richtige entscheidung, denn der 3. Strafsenat stellte das Verfahren wegen
der Betäubungsmittel-Straftat ein, weil nach erlass des erstinstanzlichen Urteils in dem
Verfahren wegen des Verstoßes gegen das BtmG das Verfahrenshindernis des Strafklage-
verbrauchs eingetreten sei. Der Strafbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr, der in seinen
Wirkungen gemäß § 410 abs. 3 StPO einem rechtskräftigen Urteil gleichsteht, habe die-
selbe Tat wie das Strafverfahren vor dem Landgericht betroffen. Die Fahrt unter alkohol-
einfluss und der Besitz der Betäubungsmittel – für sich genommen ein unselbständiger
Teilakt des Handeltreibens35) – beruhten also auf einer teilidentischen ausführungshand-
lung, standen nach ansicht des Senats also schon materiell-rechtlich in Tateinheit, da die
Fahrt gerade dem Betäubungsmittel-Transport gedient habe. Damit sperrte der in rechts-
kraft erwachsene Strafbefehl die Verurteilung durch das Landgericht.

Hätte der Täter, und damit zur abwandlung, statt der Straftat des § 316 StGB lediglich
den Bußgeldtatbestand des § 24a StVG erfüllt, sähe die rechtslage anders aus. Wie schon
erörtert, sperrt gemäß § 84 OWiG der rechtskräftige Bußgeldbescheid nur die erneute Ver-
folgung der Tat als Ordnungswidrigkeit. nur ein rechtskräftiges Bußgeldurteil hindert
auch eine erneute Verfolgung als Straftat. Dem Verteidiger dürfte es mitunter schon aus
zeitlichen Gründen schwer fallen, ein solches Urteil bis zur abschließenden revisionsent-
scheidung herbeizuführen. In dieser Lage bleibt ihm letztlich nichts anderes übrig, als in
beiden Verfahren auf die jeweils anderweitige rechtshängigkeit hinzuweisen.

Die Geldstrafe aus dem Strafbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr hat unser Täter im
ausgangsfall sicherlich gern bezahlt – und sich dabei seine eigenen Gedanken gemacht
über die Binde vor den augen der Justitia.
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hausen, Urt. v. 07. 07. 2004 – 495 Js 5094/04 3 OWi, Dar 2005, 350, 351; OLG Saarbrücken, Beschl. v.
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27) OLG Hamm, Beschl. v. 08. 08. 2008 – 2 Ss OWi  565/08, zfs 2008, 396.
28) Vgl. dazu SSW-StGB/ernemann, 2. aufl., § 142 rn. 63.
29) Gürtler in Göhler, OwiG, 16. aufl., § 21 rn. 3.
30) BGH, Urt. v. 25. 04. 2002 – 4 Str 152/01, wistra 2002, 302, 305.
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a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
richter am Bundesgerichtshof
Dr. Ulrich Franke
Herrenstraße 45 a
76133 Karlsruhe
email: ribgh.dr.franke@web.de

Außer der Reihe
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Im Gedenken an Dr. iur. Hans Jürgen Bode
* 10.10.1927 † 09.03.2015

am 9. märz 2015 ist der ehemalige Vorsitzende der Landessektion niedersachsen, Herr
Vorsitzender richter am Landgericht a.D. Dr. HanS JÜrGen BODe im hohen alter von 87
Jahren in Karlsruhe verstorben.

Herr Dr. BODe war seit ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts für den B.a.D.S.
tätig. Schon unter der Leitung des legendären Ltd. Polizeidirektors HUBerT KrUmrey war
er dessen Vertreter. Später leitete er die Landessektion über viele Jahre  hinweg. erst im
Jahre 1997 übergab er die Leitung der Landessektion an Herrn Generalstaatsanwalt a.D.
Dr. manFreD enDLer.

In den vielen Jahren seiner Tätigkeit für den B.a.D.S. hat Herr Dr. BODe sich auf vielen
Gebieten der Verkehrssicherheit hervorgetan. neben den Führungsaufgaben und der allge-
meinen Verbandsarbeit hat er sich mit voller Hingabe für jegliche art der Werbung und
Prospekte, der Bußgeldkataloge und Kommentare, Führerscheinvorschriften und das
Punktsystem im Fahreignungsregister beim Kraftfahrbundesamt eingebracht. Schon wäh-
rend seiner beruflichen Tätigkeit als Vorsitzender richter einer Wirtschaftsstrafkammer
am Landgericht Hildesheim hat sich Herr Dr. BODe auch um Gesetzesvorlagen u.Ä. bei
den Verkehrsministerien von Bund und Ländern eingesetzt. Seine Vortragstätigkeit über
viele Verkehrsthemen erfreuten sich nicht nur auf vielen Veranstaltungen des B.a.D.S.,
sondern auch bei befreundeten Verbänden, der Justiz und der Polizei großer Beliebtheit.

Durch sein langes und intensives engagement hat Herr Dr. BODe den Bund gegen alko-
hol und Drogen im Straßenverkehr nachhaltig geprägt. Dafür wurde er vom B.a.D.S. im
Jahre 2009 mit der Senator-Lothar-Danner-nadel in Gold  ausgezeichnet.

Dr. HanS JüRGEn BODE hat sich um die Verkehrssicherheit in Deutschland verdient
gemacht!

Hans-michael Schmidt-riediger, B.a.D.S.-Landessektion niedersachen

Nachruf

Seite 194
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Gesetzentwurf zur Legalisierung von cannabis

mit einem Gesetzesentwurf wollen die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und DIe
LInKe, dass die Droge cannabis unter bestimmten Voraussetzungen künftig legal ver-
kauft werden darf. am 20. märz 2015 ging es in der Debatte über den entwurf der Grünen
deshalb im Wesentlichen um die Frage: Was schützt Jugendliche besser vor den Gefahren
des cannabiskonsums, ein strenges Verbot oder eine kontrollierte Freigabe?

Die Grünen sind der meinung, dass die bisherige Verbotspolitik gescheitert sei und
durch den damit geschaffenen Schwarzmarkt ein wirksamer Jugendschutz verhindert
werde. mehr als zwei millionen menschen in Deutschland konsumierten die „alltagsdro-
ge“ cannabis. nach ansicht Der Grünen hätte der Staat nicht die aufgabe, „mündige er-
wachsene vor sich selber zu schützen“. In ihrem Gesetzesentwurf fordern sie deshalb eine
Herausnahme von cannabis aus den strafrechtlichen regelungen des Betäubungsmittel-
gesetzes und den aufbau eines strikt kontrollierten, legalen marktes.

auf Zustimmung treffen diese Pläne bei der Fraktion DIe LInKe. FranK TemPeL, der
drogenpolitische Sprecher der Fraktion, erklärte, Hunderte von Polizisten seien derzeit zu
Kontrollen und Durchsuchungen verpflichtet, obwohl die meisten Verfahren später einge-
stellt würden. 80 Prozent der mittel, die der Staat für seine anti-Drogen-Politik ausgebe,
entfielen auf die repression. Weil ein früher cannabiskonsum gefährlich sein könne, sei
Jugendschutz wichtig; den aber gebe es mit dem Schwarzmarkt nicht.

argumente, die vor allem die Union nicht gelten lässt. angesichts der Probleme, die es
mit legalen Suchtmitteln wie alkohol und Tabak ohnehin schon gebe, müsse mit der Le-
galisierung von cannabis nicht noch ein weiteres geschaffen werden, so die Drogenbeauf-
tragte der Bundesregierung, marLene mOrTLer (cSU). Die Schäden, die der cannabis-
konsum verursachen könne, dürften nicht verharmlost werden. Die anti-Drogen-Politik
basiere auf Prävention, Beratung, Schadenminimierung und Strafverfolgung. es gebe
noch viele offene Fragen zu den individuellen und sozialen Folgen des frühen Konsums
der Droge, mit denen man sich beschäftigen müsse.

Dass es bei der Beratung in der Großen Koalition Dissens geben könnte, darauf deutete
die rede des SPD-abgeordneten BUrKHarD BLIenerT hin. er sagte, nachdem das Verbot
das Ziel, den Konsum von cannabis zu begrenzen, nicht erreicht habe, müsse die Frage ge-
stellt werden, ob nicht ein „anderer Umgang“ mit der Droge sinnvoller sein könnte. Zwar
dürften die Gefahren nicht bagatellisiert werden, er wolle einen regulierten markt aber
„nicht per se verdammen“. BLIenerT warb dafür, das Thema ideologiefrei zu diskutieren
und kündigte an, man werde sich die nötige Zeit für die Beratung nehmen.

(aus der Wochenzeitung des Deutschen Bundestages, Das Parlament nr. 13,
vom 23. märz 2015)

Zur Information

Seiten 195 – 205
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entwurf eines cannabiskontrollgesetzes (cannKG)*)
– auszug –

artikel 3
Änderung des Betäubungsmittelgesetzes

Das Betäubungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. märz 1994
(BGBl. I S. 358), das durch artikel 4 absatz 7 des Gesetzes vom 7. august 2013 (BGBl. I
S. 3154) zuletzt geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 19 absatz 3 wird gestrichen.
2. § 24a wird aufgehoben.
3. In der anlage 1 zu § 1 absatz 1 (nicht verkehrsfähige Betäubungsmittel) werden fol-

gende Positionen gestrichen:
a) „cannabis (marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung cannabis ge-

hörenden Pflanzen)“,
b) „cannabisharz (Haschisch, das abgesonderte Harz der zur Gattung cannabis ge-

hörenden Pflanzen)“,
c) die ausnahmen a) bis e) zwischen „cannabis“ und „cannabisharz“ und
d) „Tetrahydrocannabinole und die angeführten Isomere und deren stereochemischen

Varianten“.
4. In der anlage 2 zu § 1 absatz 1 (verkehrsfähige, aber nicht verschreibungsfähige Be-

täubungsmittel) werden folgende Positionen gestrichen:
a) „cannabis (marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung cannabis ge-

hörenden Pflanzen) − sofern sie zur Herstellung von Zubereitungen zu medizini-
schen Zwecken bestimmt sind,“

b) „Delta-9-Tetrahydrocannabinol (Delta-9-THc)“.
5. In der anlage 3 zu § 1 absatz 1 (verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäu-

bungsmittel) werden folgende Positionen gestrichen:
a) „cannabis (marihuana, Pflanzen und Pflanzenteile der zur Gattung cannabis ge-

hörenden Pflanzen)“.

artikel 4
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

Das Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. märz 2003
(BGBl. I S. 310, 919), da durch artikel 1 des Gesetzes vom 28. august 2013 (BGBl. I
S. 3313) zuletzt geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

*) Gesetzentwurf von Dr. Harald Terpe, Lisa Paus, Katja Dörner, Hans-christian Ströbele, cem özdemir, Tom
Koenigs, Dr. Gerhard Schick, Dr. Konstantin von notz, Beate Walter-rosenheimer, maria Klein-Schmeink,
elisabeth Scharfenberg, Kordula Schulz-asche, Dr. Franziska Brantner, Kai Gehring, Ulle Schauws, Tabea
rößner, Doris Wag-ner, Volker Beck (Köln), Dr. Thomas Gambke, Bärbel Höhn, renate Künast, Steffi Lemke,
nicole maisch, Peter meiwald, Irene mihalic, Omid nouripour, claudia roth (augsburg), corinna rüffer, Dr.
Frithjof Schmidt, Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn und der Fraktion BÜnDnIS 90/DIe GrÜnen, entwurf
eines cannabiskontrollgesetzes (cannKG), BT-Drucksache 18/4204 vom 04. 03. 2015.
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1. Dem § 24a absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Ordnungswidrig handelt auch, wer im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, ob-
wohl im Blutserum eine Konzentration von 5,0 ng/ml oder mehr aktives Delta-9-Te-
trahydrocannabinol (aktives THc) gemessen wurde.“

2. In der anlage (zu § 24a) werden die Wörter „cannabis“ und „Tetrahydrocannabinol
(THc)“ gestrichen.

artikel 5
Änderung von Verordnungsrecht

Die Fahrerlaubnis-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember
2010 (BGBl. I S. 1980), die zuletzt durch art. 1 Zehnte Verordnung zur Änderung der 
Fahrerlaubnisverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom
16.4.2014 (BGBl. I S. 348) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In § 14 absatz 1 wird Satz 3 gestrichen.
2. nach § 14 wird der folgende § 14a eingefügt:

„§ 14a Klärung von eignungszweifeln bei cannabisproblematik
Zur Vorbereitung von entscheidungen über die erteilung oder Verlängerung der Fah-

rerlaubnis oder über die anordnung von Beschränkungen oder auflagen ordnet die Fah-
rerlaubnisbehörde an, dass

1. ein ärztliches Gutachten (§ 11 absatz 2 Satz 3) beizubringen ist, wenn Tatsachen die
annahme von cannabisabhängigkeit begründen, oder

2. ein medizinisch-psychologisches Gutachten beizubringen ist, wenn
a) nach dem ärztlichen Gutachten zwar keine cannabisabhängigkeit, jedoch anzei-

chen für cannabismissbrauch vorliegen oder sonst Tatsachen die annahme von
cannabismissbrauch begründen,

b) wiederholt Zuwiderhandlungen im Straßenverkehr unter cannabiseinfluss began-
gen wurden,

c) die Fahrerlaubnis aus einem der unter den Buchstaben a und b genannten Gründe
entzogen war oder

d) sonst zu klären ist, ob cannabismissbrauch oder cannabisabhängigkeit nicht mehr
besteht.“

3. anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung wird wie folgt geändert:
a) Spalte 1 (Krankheiten, mängel) wird wie folgt geändert:

aa) In Ziffer 9. wird nach dem Wort „Betäubungsmittel“ das Wort „cannabis,“
eingefügt.

bb) In Ziffer 9.2.1 werden die Wörter „regelmäßige einnahme von cannabis“
durch die Wörter „missbrauch von cannabis (Das Führen von Fahrzeugen und
ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender cannabiskonsum kann nicht hinrei-
chend sicher getrennt werden)“ ersetzt.

cc) In Ziffer 9.2.2 werden die Wörter „Gelegentliche einnahme von cannabis“
durch die Wörter „nach Beendigung des missbrauchs“ ersetzt.

dd) nach Ziffer 9.2.2 wird die angabe „9.2.3 cannabisabhängigkeit“ eingefügt.
ee) nach Ziffer 9.2.3 wird die angabe „9.2.4 nach abhängigkeit (entwöhnungs-

behandlung)“ eingefügt.
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b) In Spalte 2 (Klassen a, a1, a2, B, Be, am, L, T) und Spalte 3 (Klassen c, c1, ce,
c1e, D, D1, De, D1e, FzF) werden jeweils in der Position 9.2.2 die Wörter „wenn
Trennung von Konsum und Fahren und kein zusätzlicher Gebrauch von alkohol
oder anderen psychoaktiv wirkenden Stoffen, keine Störung der Persönlichkeit,
kein Kontrollverlust“ durch die Wörter „wenn die Änderung des Konsums verhal-
tensgefestigt ist“ ersetzt.

c) In Spalte 2 (Klassen a, a1, a2, B, Be, am, L, T) und Spalte 3 (Klassen c, c1, ce,
c1e, D, D1, De, D1e, FzF) wird jeweils in der Position 9.2.3 das Wort „nein“ ein-
gefügt.

d) In Spalte 2 (Klassen a, a1, a2, B, Be, am, L, T) und Spalte 3 (Klassen c, c1, ce,
c1e, D, D1, De, D1e, FzF) werden jeweils in der Position 9.2.4 die Wörter „ja
wenn abhängigkeit nicht mehr besteht und in der regel ein Jahr abstinenz nach-
gewiesen ist“ eingefügt.

Begründung
B. Besonderer Teil
Zu Artikel 3 (Änderung des Betäubungsmittelgesetzes)

Diese Vorschrift nimmt cannabis und nutzhanf aus dem anwendungsbereich und den anlagen des Betäu-
bungsmittelgesetzes heraus und ermöglicht dadurch eine neuregelung von cannabis im cannabiskontrollgesetz
(artikel 1). 

nr. 1 streicht die regelung zur durchführenden Behörde aus dem § 19 absatz 3 BtmG. Diese Vorschrift wird
modifiziert in das cannabiskontrollgesetz übertragen.

nr. 2 streicht die Vorschriften für nutzhanf, weil diese modifiziert in das cannabiskontrollgesetz übertragen
werden. 

nr. 3 bis 5 nimmt cannabis und nutzhanf aus den anlagen 1 bis 3 des Betäubungsmittelgesetzes heraus.

Zu Artikel 4 (Änderung des Straßenverkehrsgesetzes)
Allgemein

Durch die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes bleibt das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem einfluss
von cannabis weiterhin verboten und Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße und
Fahrverbot bewehrt. Der bisherige § 24a absatz 1 StVG sieht für alkohol einen Gefahrengrenzwert vor, ver-
zichtet aber auf einen solchen Gefahrengrenzwert für cannabis (aktives THc). In der rechts- und Verwaltungs-
praxis haben sich aus dieser unterschiedlichen regelung für alkohol und cannabis zahlreiche Folgeprobleme er-
geben, die sich in widersprüchlichen Urteilen und mehrfachen entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes
sowie zahlreichen kritischen Veröffentlichungen in der Fachpresse und den medien niederschlagen (vgl. BODe

1997, KreUZer in nZV 1999, 353; PÜTZ 2013, HeTTenBacH u. a. 2005).
Der wissenschaftliche Fortschritt, die einführung von Grenzwerten für cannabis im ausland und ein umfang-

reiches Forschungsprojekt der europäischen Kommission unter deutscher Federführung (DrUID-Studie, 2011)
ermöglichen es jetzt, auch für Deutschland einen wissenschaftlich fundierten Grenzwert für cannabis im Stra-
ßenverkehr einzuführen. Der Bundesrat hatte dies bereits im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des § 24a
StVG gefordert (Br-Drucksache 939/97 Beschluss). In den Beschlussempfehlungen der ausschussberatungen
im Bundestag war die Fraktion der SPD der ansicht, dass der damalige Gesetzentwurf „erheblichen rechtlichen
und fachlichen Bedenken begegne. Zunächst müssten nach entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen
Grenzwerte für den nachweis illegaler Drogen gesetzlich festgeschrieben werden, analog den klaren Grenzwer-
ten für alkohol“ (BT-Drucksache 13/8979). In der öffentlichen anhörung zum damaligen Gesetzentwurf forder-
te die mehrheit der Sachverständigen ebenfalls einen Grenzwert (anhörungsprotokoll im Parlamentsarchiv: BT
XIII/393: 46 ff).

Problematisch ist neben dem fehlenden Grenzwert für THc in § 24a StVG außerdem § 14 Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung, dem zufolge ein ärztliches Gutachten bereits beim Besitz von cannabis angeordnet werden kann. auf-
grund dieses Gutachtens kann sodann die Fahreignung ausgeschlossen und die Fahrerlaubnis entzogen werden.
nach der bisherigen rechtspraxis droht somit allen cannabiskonsumenten gleichermaßen der entzug der Fahr-
erlaubnis, unabhängig davon, ob sie nach dem Konsum am Straßenverkehr teilnehmen oder nicht. In Gerichtsur-
teilen wurde der entzug der Fahrerlaubnis auch bei reinen Besitztatbeständen bestätigt, obwohl keine Teilnahme
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am Straßenverkehr vorlag. Wenn potentiell jeder cannabisbesitz oder jeder THc-nachweis, auch von tagelang
zurückliegendem Konsum zum entzug der Fahrerlaubnis führen kann, ist eine Trennung von cannabiskonsum
und der Teilnahme am Straßenverkehr, wie bei alkohol, nicht mehr möglich. eigenverantwortliches Handeln,
z.B. der entschluss erst nach dem vollständigen abklingen der Wirkung am Straßenverkehr teilzunehmen, wird
nicht gefördert, der eigentlich beabsichtigte abschreckende effekt läuft ins Leere. Verantwortungslose Verkehrs-
teilnehmer werden zur Teilnahme am Straßenverkehr ermuntert, weil es rechtlich irrelevant ist, ob noch eine
THc-Wirkung vorliegt oder nicht, da sie potentiell bei jedem Besitzdelikt mit einem entzug der Fahrerlaubnis
rechnen müssen.

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach zu cannabis und Straßenverkehrsrecht geurteilt. Im Beschluss
aus dem Jahr 2002 zur Frage einer Fahrerlaubnisentziehung wegen fehlender eignung stellte es fest: „art. 2 
abs. 1 GG gewährleistet die allgemeine Handlungsfreiheit im umfassenden Sinne. erfasst ist auch das Führen
von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr“ (BVerfG, 1 Bvr 2652/03 vom 21.12. 2004 [Ba 2005, 156
mit anm. Scheffler/Halecker]). Bereits zwei Jahre zuvor urteilte das Bundesverfassungsgericht: „Lege man einen
‚normalen‘ cannabiskonsum zu Grunde (ein bis zwei ‚Joints‘, Wartezeit von etwa zwei Stunden bis zum Fahr-
antritt), liege das drogenkonsumbedingte Unfallrisiko höchstens im Bereich des risikos von alkoholisierungen
zwischen 0,5 und 0,8 Promille Blutalkoholkonzentration“ (BVerfG, 1 Bvr 2062/96 vom 20. 6. 2002, absatz 34
[Ba 2002, 362]).

Die Weigerung des damaligen Gesetzgebers, einen Grenzwert für THc festzulegen, hat bei den Gerichten zur
anwendung eines analytischen Grenzwertes von 1,0 ng/ml THc im Blutserum geführt. Das Bundesverfassungs-
gericht hat im Jahre 2004 die annahme verworfen, das jeder nachweis von THc, beruhend auf diesem analyti-
schen Grenzwert, eine Gefährdung der Straßenverkehrssicherheit begründet. Weiterhin kritisierte das Bundes-
verfassungsgericht, dass die Gerichte nicht überprüften, ob die „Identität der Wirkungs- und nachweiszeit für
rauschmittel“ zutrifft. Das Bundesverfassungsgericht stellte fest:

„Wie der Generalbundesanwalt in seiner Stellungnahme unter Hinweis auf neueres Schrifttum (insbeson-
dere Bönke, Ba 2004, Supplement 1, S. 4 <6>) ausgeführt hat, haben sich insoweit infolge des technischen
Fortschritts inzwischen die Verhältnisse geändert. Danach hat sich die nachweisdauer für das Vorhandensein
von THc aufgrund von Blutproben wesentlich erhöht. Spuren der Substanz ließen sich nunmehr über mehre-
re Tage, unter Umständen sogar Wochen nachweisen. Die annahme des Gesetzgebers von der Identität der
Wirkungs- und nachweiszeit treffe deshalb für cannabis nicht mehr zu. Dies hat zur Folge, dass auch dann
noch ein positiver Drogenbefund bei der Blutuntersuchung festgestellt werden kann, wenn der Konsum des
rauschmittels schon längere Zeit vor der Fahrt erfolgte und von der möglichkeit einer Beeinträchtigung der
Leistungsfähigkeit deshalb nicht mehr ausgegangen werden kann (vgl. Bönke, wie vor). Der Vorstellung des
Gesetzgebers, die in der anlage zu § 24a StVG aufgeführten Wirkstoffe seien nur in engem zeitlichem Zu-
sammenhang mit dem Genuss des berauschenden mittels im Blut nachweisbar (vgl. BT-Drucks 13/3764, S. 5),
ist damit für THc die Grundlage entzogen“ (BVerfG, 1 Bvr 2652/03 vom 21.12. 2004, absätze 25, 26).
Bis heute wurde dennoch kein Grenzwert normiert. Der Grenzwertvorschlag der Grenzwertkommission von 

1 ng/ml THc stellt zudem nur den analytischen Grenzwert da, der nicht mit einer Wirkung gleichzusetzen ist, die
eine negative auswirkung auf die Verkehrssicherheit hat. Somit findet bei der Verfolgung von cannabiskonsu-
menten keine Differenzierung zwischen einem zeitnahen und einem weiter zurückliegenden Konsum statt, so
dass der größte Teil der Betroffenen mit Sanktionen belastet wird, obwohl sie zum Zeitpunkt der Verkehrsteil-
nahme nicht mehr berauscht waren.

Weiterhin wird die Situation durch eine verwaltungsrechtliche Praxis verschärft, in der die Führerscheinstellen
schon bei der ersten Feststellung einer „rauschfahrt“ unter einfluss von cannabis die Fahreignung per se aus-
schließen und die Fahrerlaubnis entziehen. Das erste Vergehen wird also mit einem fehlenden Trennungsvermögen
zwischen cannabiskonsum und der Teilnahme am Straßenverkehr gleichgesetzt. Dies führt dazu, dass zum einen
die regelsanktion von einem monat Fahrverbot keine Funktion mehr entfalten kann, und zum anderen auch die
androhung von 3 monaten Fahrverbot für den Fall einer erneuten auffälligkeit wirkungslos bleibt, da der Führer-
schein regelmäßig schon bei dem ersten Vergehen durch die Fahrerlaubnisbehörden entzogen wird.

Deshalb ist in der Folge dieser Gesetzesänderung neben einer Änderung des § 24a StVG auch eine Änderung
von § 14 und Ziffer 9.2 der anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung zwingend notwendig. Inzwischen hat der Fort-
schritt in Wissenschaft und Forschung zur entwicklung von Gefahrengrenzwerten geführt, die eine Lösung der
oben beschriebenen Probleme durch die einführung eines cannabisgrenzwertes erlauben.

Das Bundesverfassungsgericht hat für die entscheidung 1 Bvr 2062/96 zwei Gutachten erstellen lassen. Die
Studie von Krüger stellt bei einem Vergleich von alkohol, medikamenten und Drogen im Straßenverkehr fest,
dass allein cannabiskonsumenten ein vermindertes Unfallrisiko zeigen (Krüger 2001: Gutachten zum Fragenka-
talog 1 Bvr 2062/96, 1 Bvr 1143/98, Würzburg [= Ba 2002, 336]). aufgrund der auswertung verschiedener
Studien kommt KrÜGer darüber hinaus zu dem ergebnis, dass bei cannabiskonzentrationen unter 2 ng/ml Blut-
serum davon auszugehen ist, dass keine risikoerhöhung für den Straßenverkehr stattfindet (KrÜGer 2001).
einem Grenzwert von 0,5 Promille Blutalkoholkonzentration (BKa) entspreche ein Wert von etwa 6 ng/ml THc
im Blutserum. Die Grenze von 0,8 Promille BaK entspreche einem Äquivalenzwert von etwa 13 ng/ml THc
(KrÜGer 2001). Zusammenfassend stellt KrÜGer fest:
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„Selbstverständlich gilt für cannabis, dass die Beeinträchtigungen mit zunehmender Konzentration steil an-
wachsen. Äquivalenzbetrachtungen zeigen, dass die Formulierung des § 24a StVG, wonach eine Wirkung vor-
liege, wenn eine der angegebenen Substanzen nachgewiesen wird (nachweisgrenze [analytischer Grenz-
wert]), nur als rechtliche Fiktion zu verstehen, aus naturwissenschaftlicher Perspektive aber nicht haltbar ist.“
(KrÜGer 2001: Gutachten zum Fragenkatalog 1 Bvr 2062/96, 1 Bvr 1143/98, Würzburg).
Das zweite vom Bundesverfassungsgericht in auftrag gegebene Gutachten kommt zu dem ergebnis, dass bis-

herige Studien nicht gezeigt haben, dass „cannabispositive Fahrer ein signifikant höheres risiko darstellen als
drogenfreie Fahrer“ (BerGHaUS: Gutachterliche Äußerung zu den Fragen des Fragenkatalogs – 1 Bvr 2062, 
1 Bvr 1143/98, Köln [= Ba 2002, 321]). es bestehe nur ein geringer Zusammenhang zwischen cannabiskonsum
und Verursacherrisiko. Das Gutachten bestätigte zudem, dass cannabiskonsumenten zwischen Konsum und Fah-
ren trennen können. (BerGHaUS: Gutachterliche Äußerung zu den Fragen des Fragenkatalogs – 1 Bvr 2062, 1
Bvr 1143/98, Köln). Das Bundesverfassungsgericht schloss sich dieser auffassung in seinem Urteil an, dass die
generelle Unterstellung, Drogeneinnahme und Fahren würden nicht getrennt, nicht aufrecht gehalten werden
könne. (BVerfG, 1 Bvr 2062/96 vom 20. 6. 2002, absätze 34, 35).

eine reihe von weiteren Studien empfiehlt die Festsetzung eines Gefahrengrenzwerts für cannabis, der mit
der 0,5 Promille BaK vergleichbar ist, so z. B. die Bundesanstalt für Straßenwesen in ihrer Studie „Driving under
the Influence of Drugs, alcohol and medicines“ (2011). ein solches Grenzwertmodell würde ermöglichen, dass
„sich der cannabiskonsument ähnlich wie der alkoholkonsument durch verantwortungsvolles Verhalten, d. h.
eine ausreichend lange Drogenabstinenz vor aktiver Teilnahme am Straßenverkehr, auf die durch ein Grenzwert-
modell gesetzten anforderungen einstellen kann“ (GrOTenHermen und KarUS, 2002). Während einige Studien
davon ausgehen, dass unterhalb einer THc-Plasmakonzentration von 10 ng/ml eine geringere Beeinträchtigung
als bei einer BaK von 0,5 Promille vorliegt (Grotenhermen u. a., 2007; ScHmITT u. a. 2005), betrachten andere
Studien 5 ng/ml THc im Blutserum als Äquivalent zur 0,5 Promille BaK Grenze (Bundesanstalt für Straßen-
wesen, 2011; WOLFF und JOHnSTOn, 2014).

Die Studie von möLLer zeigt, dass nach dem Konsum von cannabis die THc-Konzentration innerhalb weni-
ger Stunden stark absinkt. Bei einer ausgangskonzentration von 70 ng/ml THc sinkt die Konzentration grund-
sätzlich im Verlauf von sechs Stunden auf unter 1 ng/ml THc. Selbst bei der aufnahme von hohen Konzentra-
tionen an THc, die zu einer Konzentration von 110 ng/ml führte, lag diese nach sechs Stunden im mittel
ebenfalls unter 1 ng/ml THc.

Die Studie zeigte in Leistungstests, dass bei Werten zwischen 5-30 ng/ml THc signifikante Beeinträchtigun-
gen der Probanden feststellbar waren (möLLer 2006: 172 ff, in: 44. Deutscher Verkehrsgerichtstag 2006).

Verschiedene Länder im europäischen und außereuropäischen ausland haben für das Führen von Kraft-
fahrzeugen Gefahrengrenzwerte für THc eingeführt. Diese Grenzwerte variieren zwischen 5 ng/ml THc und 
12 ng/ml THc im Blutserum. norwegen hat einen Grenzwert von ca. 5,4 ng/ml THc im Serum (3 ng/ml im Voll-
blut), die niederlande haben THc-Grenzwerte von 5 ng/ml THc im Serum und Slowenien von 5 ng/ml THc im
Blutserum eingeführt (WOnG u. a. 2014: establishing legal limits for driving under the influence of marijuana, in:
Injury epidemiology, Vol. 1). Die Schweiz hat einen analytischen THc-Grenzwert (inklusive messunsicherheit)
von ca. 4 ng/ml im Serum (LOTT 2009: 21). In den US-Bundesstaaten Washington, montana, colorado gilt ein
Grenzwert von 5 ng/ml aktives THc im Vollblut, auf Blutserum umgerechnet ca. 9 ng/ml THc (WOnG u. a. 2014:
establishing legal limits for driving under the influence of marijuana, in: Injury epidemiology, Vol. 1).

Der Gesetzentwurf entspricht mit einem Grenzwert von 5,0 ng/ml Blutserum dem strengsten Vergleichswert
von 0,5 Promille BaK.

Zu Nr. 1 (neuer Satz in § 24a Absatz 1)
Diese Vorschrift führt einen Gefahrengrenzwert für cannabis ein. Dieser Grenzwert gründet sich auf die wis-

senschaftliche Forschung der letzten 20 Jahre über die risiken von cannabiskonsum für den Straßenverkehr. Der
Gefahrengrenzwert wird analog zur 0,5 Promillegrenze bei alkohol bei cannabis auf 5 ng/ml aktives THc im
Blutserum festgelegt. eine THc-Konzentration oberhalb dieses Grenzwertes kann einfluss auf das Fahrverhal-
ten haben und wird deshalb analog zu den Vorschriften für alkohol in Satz 1 mit den gleichen Sanktionen belegt. 

Die Festlegung eines Gefahrengrenzwertes für cannabis soll definieren, ab welchem Blutserumwert von THc
eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Die konkrete Höhe des Grenzwertes von fünf nanogramm aktives Tetrahy-
drocannabinol je milliliter Blutserum gründet sich auf die einschlägigen Studien deutscher und internationaler
Wissenschaftler (siehe oben). Der Wert entspricht dem strengsten wissenschaftlich belegten Äquivalenzwert
einer Blutalkoholkonzentration von 0,5 Promille. 

Zur Vereinheitlichung der rechtsprechung ist es erforderlich einen Grenzwert zu normieren. Der bestehende
Grenzwertvorschlag von 1 ng/ml Serum ist aus den obigen erwägungen nicht haltbar. Der Grenzwert von 
1 ng/ml stellt „nur“ den analytischen Grenzwert dar, der nicht mit einer Wirkung gleichzusetzen ist. Für die Ver-
kehrssicherheit relevante Beeinträchtigungen sind in der regel erst bei THc-Konzentrationen von über 5 ng/ml
zu erwarten.
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Zu Nr. 2 (Streichung von Cannabis aus der Anlage zu § 24a)

Die Streichung von cannabis aus der anlage zu § 24a ergibt sich aus nr. 1. Da für den aktiven Wirkstoff von
cannabis (Tetrahydrocannabinol) ein Grenzwert eingeführt wurde, sind die Begriffe „cannabis“ und „Tetrahy-
drocannabinol“ (wie alkohol) nicht mehr in der anlage zu § 24a StVG aufgeführt.

Zu Artikel 5 (Änderung von Verordnungsrecht)

Zu Nr. 1 (Streichung von Satz 3 in § 14 Absatz 1 der Fahrerlaubnisverordnung)

§ 14 absatz 1 Satz 2 FeV erlaubt auch bei bloßem Besitz von Betäubungsmitteln und im Gegensatz zur § 24a
StVG die anordnung eines ärztlichen Gutachtens zur Klärung, ob Bedenken gegen die eignung des Besitzers
zum Führen eines Kfz bestehen. Diese Vorschrift kann aufgrund des Verweises auf das Betäubungsmittelgesetz
keine anwendung mehr auf den Besitz von cannabis finden, da mit dieser Gesetzesänderung cannabis nicht
mehr unter das Betäubungsmittelgesetz fällt.

Darüber hinaus erlaubt § 14 absatz 1 Satz 3 FeV die anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersu-
chung bei „gelegentlicher einnahme“ von cannabis. In der Praxis wurde bereits bei der Feststellung des erstma-
ligen Konsums von cannabis von einer „gelegentlichen einnahme“ ausgegangen. Bei alkohol dagegen kann
eine medizinisch-psychologische Untersuchung nur angeordnet werden bei wiederholten Zuwiderhandlungen im
Straßenverkehr unter alkoholeinfluss sowie beim Führen eines Kfz bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,6
Promille (siehe § 13 FeV). Der Besitz allein (z.B. ein Kasten Bier im Kofferraum) führt nicht zur anordnung
einer medizinisch-psychologischen Untersuchung und dem damit möglichen entzug der Fahrerlaubnis. Die
Streichung von absatz 1 Satz 3 soll sicherstellen, dass wie bei alkohol der gelegentliche Konsum von cannabis
allein nicht zur anordnung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens führen darf. 

Zu Nr. 2 (Einfügung des neuen § 14a in die Fahrerlaubnisverordnung)

§ 14a FeV ist eine Konkretisierung des § 11 und regelt die maßnahmen, die zu ergreifen sind, bei Verdacht auf
cannabisabhängigkeit oder -missbrauch. Die regelung orientiert sich an § 13 FeV.

Bei der Frage der Untersuchungsart wird unterschieden zwischen dem Verdacht cannabisabhängigkeit (Satz 1
nr. 1) und cannabismissbrauch (Verdacht auf unzureichendes Trennungsvermögen, Satz 1 nr. 2). ein ärztliches
Gutachten ist erforderlich und ausreichend bei Verdacht auf cannabisabhängigkeit, da es sich um eine ärztliche
Frage handelt und psychologische Fragestellungen nicht zu beurteilen sind.

Satz 1 nr. 1 soll vornehmlich Fälle außerhalb des Straßenverkehrs erfassen, wenn der Fahrerlaubnisbehörde
Informationen vorliegen, die den Verdacht auf cannabisabhängigkeit rechtfertigen, unabhängig von einer aktiven
Verkehrsteilnahme; außerdem können auch Fälle im Zusammenhang darunter fallen, wenn besondere Umstände
den Verdacht auf abhängigkeit begründen.

Satz 1 nr. 2 regelt die Fälle, in denen ein medizinisch-psychologisches Gutachten beigebracht werden muss.
Dies ist insbesondere der Fall bei Fragestellungen im Zusammenhang mit cannabismissbrauch (nummer 2
Buchstabe a), da es hierbei im Wesentlichen um die Beurteilung des cannabiskonsumverhaltens des oder der Be-
troffenen und den Umgang mit cannabis geht (Frage des kontrollierten cannabiskonsums, Trennen von Konsum
und Fahren) und eine Verhaltensprognose erforderlich ist. Im Weiteren ist auch vor Wiedererteilung der Fahrer-
laubnis nach festgestellter cannabisabhängigkeit die Stabilität der abstinenz durch eine Verhaltensprognose er-
forderlich. cannabismissbrauch liegt vor, wenn ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender cannabiskonsum und
das Fahren nicht hinreichend sicher getrennt werden können.

Buchstabe b) stellt gegenüber dem Punktsystem in § 4 StVG eine Spezialvorschrift dar, wonach die maßnah-
me der eignungsüberprüfung bereits bei einem wiederholten cannabisverstoß zu ergreifen ist, unabhängig von
der Punktzahl.

Buchstabe c) und d) erlauben eine medizinisch-psychologische Untersuchung, falls die Fahrerlaubnis aus
einem der unter Buchstabe a) oder b) genannten Gründe entzogen war. Buchstabe d) erlaubt eine medizinisch-
psychologische Untersuchung, wenn zu klären ist, ob eine cannabisabhängigkeit fortbesteht.

Zu Nr. 3 (Änderungen in Anlage 4 der Fahrerlaubnisverordnung)

Die Änderungen in anlage 4 der FeV betreffen die eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen von cannabis-
konsumenten. Die ausführungen der Tabelle bilden die Grundlage für eine Beurteilung von eignungszweifeln
bei einer cannabisproblematik nach § 14a FeV. Die vorgenommenen Änderungen bewirken, dass bei der Beur-
teilung der eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen bei cannabiskonsumenten die gleichen Kriterien anwen-
dung finden wie die für alkoholkonsumenten entwickelten Kriterien.
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Bilanz nach 1 Jahr reform des Punktesystems

ein Jahr nach dem Start des neuen Fahreignungs-Bewertungssystems (siehe hierzu Ba
2013, 179 ff.) zieht das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
Zwischenbilanz.

Zahlen und Fakten nach Umstellung auf das neue System
Bei den folgenden Zahlen handelt es sich ausschließlich um arbeitsdaten des Kraftfahrt-

Bundesamtes, die sich in den amtlichen Statistiken nicht wiederfinden, vor allem aufgrund
unterschiedlicher Betrachtungszeiträume.

Bestand
Im Gesamtbestand des Fahreignungsregisters sind Daten zu rund 8,7 mio. Personen er-

fasst (Stand: märz 2015): 
– Digitaler Bestand: rund 6,2 mio. Personen (71 % des Gesamtbestandes),
– Papierbestand: rund 2,5 mio. Personen (29 % des Gesamtbestandes).

Fokussierung auf Verkehrssicherheit
mit Inkrafttreten der neuregelung wurden rund 200.000 eingetragene mitteilungen

wegen Bußgeldentscheidungen aus dem digitalen Bestand gelöscht, weil diese Verstöße
nicht unmittelbar relevant für die Verkehrssicherheit sind. Dies entspricht einem anteil
von ca. 0,67 Prozent der eingetragenen mitteilungen.

es wurden ca. 148.000 Vorgänge (Personen) aus dem digitalen Bestand gelöscht.

Umstellung auf die neuen Regelungen
Der gesamte digitale Bestand wurde mit Inkrafttreten der reform zum 01.05. 2014 auf

das neue System umgestellt. Im Papierbestand wurde und wird die Umstellung bei Bear-
beitung der einzelnen Vorgänge vorgenommen (rückwirkend zum 01.05. 2014).

Der Vollzug des neuen Fahreignungs-Bewertungssystems ist ohne Schwierigkeiten an-
gelaufen. einzelfragen bei der Umsetzung wurden gemeinsam von Bund und Ländern ge-
klärt, um einen bundeseinheitlichen Vollzug zu gewährleisten. Damit ist das neue Punkte-
system erfolgreich eingeführt.

Maßnahmen
Seit Inkrafttreten des neuen Systems bis einschließlich märz 2015 sind ca. 142.800 er-

mahnungen (erste maßnahmenstufe), 37.000 Verwarnungen (zweite maßnahmenstufe)
und 3.500 entziehungen (dritte maßnahmenstufe) nach dem Fahreignungs-Bewertungssy-
stem durch die zuständigen Fahrerlaubnisbehörden ausgesprochen worden.

Digitalisierung
Das Fahreignungsregister soll bis ende 2017 auf eine vollautomatische registerführung

umgestellt werden. Ziel ist dabei auch, dass eine Online-abfrage des Punktestandes für die
Bürgerinnen und Bürger möglich wird. mit der Digitalisierung der registerführung wird
die elektronische auskunftserteilung aller gespeicherten eintragungen an die berechtigten
Behörden und Gerichte sowie an die betroffenen Bürger ermöglicht. Dies erleichtert und
beschleunigt die Verfahren.
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Punktestandabfragen
Seit Umstellung des Punktesystems (01.04. 2014 bis ende märz 2015) wurden 450.000

auskünfte an Bürger aus dem Fahreignungsregister erteilt. Im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum (389.000 auskünfte) ergibt sich eine Steigerung von ca. 16 %.

Die Spitzenwerte der Punkteabfragen lagen im april 2014 (41.000, Steigerung zum Vor-
jahresmonat 40 %) und mai 2014 (62.000, Steigerung zum Vorjahresmonat 98 %). Seit
Juli 2014 liegen die Zahlen wieder im Bereich des Vorjahres.

Punkteabbau
Die möglichkeit des Punkteabbaus wird genutzt: Im Zeitraum zwischen dem

01.05. 2014 bis einschließlich märz 2015 wurden 1.100 Fahreignungsseminare mit an-
schließendem Punkterabatt absolviert.

Die Bundesanstalt für Straßenwesen ist damit beauftragt, bis zum 01.05. 2019 das neue
Fahreignungsseminar wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren.

(aus einer mitteilung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur,
BmVI, vom april 2015)

Bewertung aus anderer Sicht

Vor der reform besuchten nach angaben des allgemeinen Deutschen automobil-clubs
(aDac) jedes Jahr rund 17.500 Verkehrssünder ein aufbauseminar in der Fahrschule oder
eine verkehrspsychologische Beratung.

aDac-experte marKUS ScHÄPe macht für den rückgang die hohen Preise verantwort-
lich: Die Teilnahme an dem neuen Seminar kostet rund 400 euro oder mehr. Früher sei es
möglich gewesen, mit geringeren Kosten von 250 bis 300 euro bis zu vier Punkte erlassen
zu bekommen, sagte er. „Die möglichkeit, Punkte aktiv abzubauen, hat sich massiv ver-
schlechtert.“. auch yaSmIn DOmé, rechtsanwältin für Verkehrsrecht beim autoclub euro-
pa (ace), kritisierte, die Seminare seien „viel zu teuer“.

nach dem neuen Konzept, das nach fünf Jahren bewertet und überprüft werden soll, ar-
beiten die Teilnehmer in Kleingruppen beim Fahrlehrer und einzeln beim Psychologen auf,
warum sie gegen die regeln verstoßen haben. Der aDac plädierte angesichts des massi-
ven rückgangs dafür, „den anreiz so zu gestalten, dass möglichst viele daran teilnehmen
und dadurch einen Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit leisten.“. Denkbar
seien etwa zwei Punkte rabatt.

Der Verband der TÜV e.V. (VdTÜV), der die freiwilligen Fahreignungsseminare in
einer mitteilung als „großen erfolg“ wertete, räumte auf anfrage ein, dass die Zahlen
„noch zu steigern“ seien.

Bis ende märz 2015 mussten nach den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes etwa 3.500
Fahrer ihren Führerschein abgeben; im Jahr 2013 waren es gut 4.000 gewesen.

Der ace stellte der reform in der Gesamtbetrachtung ein gutes Zeugnis aus. Positiv sei
vor allem, dass Punkte jetzt fest nach zweieinhalb, fünf oder zehn Jahren verfallen. Früher
konnten neue Punkte bewirken, dass ein bereits eingetragener länger gespeichert blieb.
„Da musste man immer rechnen“, kritisierte DOmé. aus Sicht des aDac-experten ScHÄ-
Pe ist das Punkterecht nicht unbedingt einfacher geworden. „Ob es wirklich gerechter ist,
das muss die Zeit noch zeigen“, sagte er.

(aus einer mitteilung der Zeit online vom 30. april 2015)
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alkohol am Fahrradlenker hat risiken und nebenwirkungen

Wer fährt, der trinkt nicht und wer trinkt, der fährt nicht. Dies muss auch für Fahrrad-
fahrer gelten. Wer als radler alkohol trinkt, sollte sein Fahrrad lieber nach Hause schieben
oder stehen lassen, rät die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie e.V.
(DGOU). Fahrradfahren ist eine sehr komplexe körperliche und psychomentale Leistung.
Der radler benötigt Gleichgewichtssinn und reaktionsfähigkeit. Beides wird durch alko-
holkonsum getrübt bzw. stark beeinträchtigt. „Die wenigsten können einschätzen, ab wel-
chem Blutalkohol-Wert sie nicht mehr sicher auf dem Fahrrad unterwegs sind. Die meisten
überschätzen sich und bringen damit sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr“, sagt
Professor reInHarD HOFFmann, stellvertretender Generalsekretär der DGOU.

Laut Daten des Statistischen Bundesamtes verunglückten im Jahr 2013 insgesamt
71.420 Fahrradfahrer im Straßenverkehr. 3.432 von ihnen standen unter alkoholeinfluss
(siehe hierzu Ba 2014, 332 ff.). allerdings gehen die experten bei den alkoholbedingten
Fahrradunfällen von einer hohen Dunkelziffer aus.

Orthopäden und Unfallchirurgen sehen den Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit von
1,6 Promille für Fahrradfahrer kritisch. „ausfallerscheinungen gibt es schon bei niedrige-
ren Blutalkoholwerten. Betroffene können nicht mehr richtig einschätzen, wie weit ein an-
derer Verkehrsteilnehmer entfernt ist oder mit welchem Tempo er auf ihn zukommt.
außerdem sind die Schutzreflexe im Falle eines Sturzes eingeschränkt“, sagt Dr. cHrISTI-
an JUHra, mitglied der Sektion Prävention der DGOU. er ist Facharzt für chirurgie, not-
arzt und arbeitet als Fahrradunfallforscher am Universitätsklinikum in münster (UKm).
Insbesondere die münsteraner Fahrradunfallstudien des UKm und der Polizei münster
haben gezeigt, dass schon einfache Stürze unter alkoholeinfluss zu Verletzungen führten,
die stationär behandelt werden mussten, und dass die mehrzahl der alkoholisierten Ver-
kehrsteilnehmer Fahrradfahrer waren.

Der Wert für die absolute Fahruntüchtigkeit liegt für autofahrer bei 1,1 Promille. „Die
unterschiedlichen Promille-Grenzen zwischen auto- und radfahrern führen zu einem fal-
schen Bewusstsein. Viele lassen richtigerweise das auto stehen, nehmen dann aber das
Fahrrad, um zur Party hin und wieder zurück zu kommen. Sie riskieren schwere Verlet-
zungen, wenn sie alkoholisiert stürzen“, sagt JUHra.

Unfallchirurgen kennen solche schweren Verletzungen aus der täglichen Praxis. Be-
sonders häufig sind dabei Verletzungen an armen und Beinen. Sie machen zirka 60 Pro-
zent der Verletzungen aus, gefolgt von Verletzungen am Kopf mit circa 25 Prozent1).

Für einen sicheren Start in die Fahrradsaison stellen Orthopäden und Unfallchirurgen
drei Präventionsmaßnahmen in den Vordergrund:

– Fahrradfahrer sollten nicht unter alkoholeinfluss radeln.
– Fahrradfahrer jeden alters sollten bei jeder Fahrt einen Fahrradhelm tragen.
– Fahrradfahrer sollten gerade zum Start in die radsaison die sichere ausstattung des

Fahrrads prüfen. Dazu gehört vor allem, dass Vorder- und rücklicht funktionstüchtig

1) Bicycle accidents – Do we only see the tip of the iceberg? a prospective multi-centre study in a large German
city combining medical and police data, Injury. 2012 Dec; 43 (12): 2026-34
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sind, so dass der radler im Straßenverkehr auch nachts gut sichtbar ist. mit einer
Warnweste und reflektoren an Taschen, rucksäcken oder an Fahrradteilen können
sich Fahrradfahrer noch besser sichtbar machen.

(aus einer Pressemitteilung der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie
und Unfallchirurgie, DGOU, vom 27. april 2015)
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einfach unverbesserlich

am morgen des 15. märz 2015 führten Kräfte der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bre-
men bei autofahrern alkohol- und Drogenkontrollen durch. Hierbei trafen sie auf einen
unverbesserlichen Verkehrsteilnehmer. eine meldung in vier akten.

Erster akt: In flagranti
Gegen 8 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen mit Kurzzeitkennzeichen

versehenen BmW am r.ring. Der 28-jährige Fahrer zeigte typische auffälligkeiten, die
auf einen Drogenkonsum schließen ließen. ein durchgeführter Vortest verlief positiv auf
Kokain, amphetamine und ecstasy. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahr-
zeugschlüssel sichergestellt. Zudem leiteten die einsatzkräfte ein Ordnungswidrigkeiten-
verfahren ein. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 euro, 
2 Punkte und ein monat Fahrverbot.

Zweiter akt: Der Freund
Um 10 Uhr erschien der 28-Jährige in Begleitung eines 24 Jahre alten Freundes an der

Dienststelle. Dieser sollte den sichergestellten Fahrzeugschlüssel in empfang nehmen.
Der 24-Jährige reiste mit seinem auto an. Durch den Wachhabenden wurden bei dem
Freund ebenfalls typische auffälligkeiten, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeu-
teten, festgestellt. ein Drogenvortest verlief positiv auf cannabis, amphetamine und Ko-
kain. ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den 24-Jäh-
rigen erwartet nun ebenfalls ein hohes Bußgeld.

Dritter akt: Ein neuer Freund
am späten Vormittag kam der 28-Jährige dann erneut zur Polizeiwache. Diesmal mit

einem 20 Jahre alten Begleiter. Dieser stand weder unter alkohol-, noch unter Drogen-
einfluss. Da er einen gültigen Führerschein vorlegen konnte, wurde ihm der Fahrzeug-
schlüssel übergeben.

Letzter akt: Ein alter Bekannter
Gegen 13 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrsbereitschaft erneut der be-

sagte BmW mit dem Kurzzeitkennzeichen in W. auf. Der Wagen wurde wiederum durch
den 28-Jährigen geführt. Da dieser immer noch unter einfluss von Betäubungsmitteln
stand, wurde bei ihm erneut eine Blutentnahme durchgeführt und ein weiteres Ordnungs-
widrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

(aus einer Pressemeldung der Polizei Bremen vom 16. märz 2015)

Fundstücke
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32. 1. Die art. 2 abs. 1 und 11 abs. 4 Unterabs. 2
der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Par-
laments  und  des  Rates  vom  20.  Dezember  2006
über den Führerschein sind dahin auszulegen, dass
sie einen Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet sich
der Inhaber eines von einem anderen Mitgliedstaat
ausgestellten  Führerscheins  vorübergehend  auf-
hält,  nicht  daran  hindern,  die  anerkennung  der
Gültigkeit  dieses  Führerscheins  wegen  einer  Zu-
widerhandlung seines Inhabers abzulehnen, die in
diesem Gebiet nach ausstellung des Führerscheins
stattgefunden  hat  und  die  gemäß  den  nationalen
Rechtsvorschriften  des  erstgenannten  Mitglied-
staats geeignet ist, die fehlende Eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen herbeizuführen. 

2. Der Mitgliedstaat, der es ablehnt, die Gültig-
keit eines Führerscheins in einer Situation wie der
im ausgangsverfahren in Rede stehenden anzuer-
kennen, ist dafür zuständig, die Bedingungen fest-
zulegen, die der  Inhaber dieses Führerscheins er-
füllen  muss,  um  das  Recht  wiederzuerlangen,  in
seinem Hoheitsgebiet  zu  fahren.  Es  ist  Sache  des
vorlegenden Gerichts, zu untersuchen, ob sich der
fragliche Mitgliedstaat durch die anwendung sei-
ner  eigenen  Regeln  in  Wirklichkeit  nicht  unbe-
grenzt  der anerkennung  des  von  einem  anderen
Mitgliedstaat  ausgestellten  Führerscheins  ent-
gegenstellt. In dieser Hinsicht ist es auch seine auf-
gabe,  zu  überprüfen,  ob  die  von  den  Rechtsvor-
schriften  des  erstgenannten Mitgliedstaats  vorge-
sehenen Voraussetzungen  gemäß  dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz  nicht  die  Grenzen  dessen
überschreiten,  was  zur  Erreichung  des  von  der
Richtlinie 2006/126 verfolgten Ziels, das in der Ver-
besserung  der  Sicherheit  im  Straßenverkehr  be-
steht, angemessen und erforderlich ist. 

europäischer Gerichtshof,
Urteil vom 23. april 2015 – c-260/13 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die ausle-

gung der art. 2 abs. 1 und 11 abs. 2 der richtlinie
2006/126/eG des europäischen Parlaments und des
rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein
(aBl. L 403, S. 18). 

Dieses ersuchen ergeht im rahmen eines rechts-
streits zwischen Frau aykul, einer österreichischen
Staatsangehörigen, die Inhaberin eines von der repu-
blik österreich ausgestellten Führerscheins ist, und
dem Land Baden-Württemberg wegen einer entschei-
dung, mit der ihr das recht aberkannt wurde, von die-
sem Führerschein im deutschen Hoheitsgebiet Ge-
brauch zu machen. 

ausgangsverfahren und Vorlagefragen
Frau aykul, eine am 17. november 1980 geborene

österreichische Staatsangehörige, hat seit ihrer Geburt
ihren ordentlichen Wohnsitz im Sinne von art. 12 
abs. 1 der richtlinie 2006/126 in österreich. am 19.
Oktober 2007 erteilte ihr die Bezirkshauptmannschaft
Bregenz (österreich) eine Fahrerlaubnis. 

am 11. mai 2012 wurde Frau aykul in Leutkirch
(Deutschland) einer Polizeikontrolle unterzogen. Da
anzeichen den Gebrauch berauschender mittel ver-
muten ließen, wurde sie einem Urintest unterzogen,
der auf cannabiskonsum hinwies. Daher wurde am
selben Tag eine Blutentnahme durchgeführt, und die
Blutuntersuchung bestätigte das Vorliegen von canna-
bisnebenprodukten im Blut von Frau aykul. 

am 4. Juli 2012 stellte die Staatsanwaltschaft ra-
vensburg (Deutschland) das strafrechtliche ermitt-
lungsverfahren, das gegen Frau aykul eröffnet worden
war, ein. 

mit Bußgeldbescheid der Stadt Leutkirch vom 18.
Juli 2012 wurde gegen Frau aykul wegen des Führens
eines Kraftfahrzeugs unter dem einfluss berauschen-
der mittel eine Geldbuße in Höhe von 590,80 euro und
ein Fahrverbot für die Dauer von einem monat ver-
hängt. 

Das Landratsamt ravensburg (Deutschland) entzog
Frau aykul mit Verfügung vom 17. September 2012
die österreichische Fahrerlaubnis für den Geltungsbe-
reich der Bundesrepublik Deutschland. Frau aykul
habe sich nämlich als ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen erwiesen, da die Untersuchung der
am 11. mai 2012 entnommenen Blutprobe gezeigt
habe, dass sie zumindest gelegentlich cannabis konsu-
miere und unter dem einfluss dieses berauschenden
mittels ein Kraftfahrzeug geführt habe. Frau aykul sei
somit nicht in der Lage, ihren Drogenkonsum und das
Führen von Kraftfahrzeugen zu trennen. 

Im anhang zur Verfügung vom 17. September 2012
wurde Frau aykul allerdings darauf hingewiesen, dass
sie in Zukunft die Berechtigung zum Führen von
Kraftfahrzeugen in Deutschland neu beantragen
könne, wenn sie ein positives Gutachten einer amtlich
anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung in
Deutschland vorlege, das ihre eignung zum Führen
von Kraftfahrzeugen belege. Das Landratsamt ra-
vensburg führte auch aus, dass die erstellung eines
Gutachtens dieser art im allgemeinen den nachweis
einer einjährigen abstinenz von jeglichem Konsum
berauschender mittel voraussetze. 

am 19. Oktober 2012 legte Frau aykul gegen die
Verfügung des Landratsamts ravensburg vom 17.
September 2012 Widerspruch ein. Sie führte im We-
sentlichen aus, mit dem erlass des Bußgeldbescheids
vom 18. Juli 2012 sei die Zuständigkeit der deutschen
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Behörden erschöpft, und nach dem Unionsrecht sei es
nicht Sache dieser Behörden, ihre eignung zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen zu überprüfen, da diese auf-
gabe gemäß der rechtsprechung des Gerichtshofs in
die alleinige Zuständigkeit des mitgliedstaats falle, der
die Fahrerlaubnis erteilt habe, also der republik öster-
reich. 

Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz, die über den
Vorgang vom Landratsamt ravensburg informiert
worden war, erklärte, dass die vom österreichischen
Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen für ein ein-
schreiten der Behörden gegen Frau aykul nicht erfüllt
seien, da der arzt, der die Blutentnahme am 11. mai
2012 vorgenommen habe, in seinem Protokoll ver-
merkt habe, dass sie nicht merkbar unter dem einfluss
berauschender mittel gestanden habe. 

mit Widerspruchsbescheid vom 20. Dezember 2012
wies das regierungspräsidium Tübingen (Deutsch-
land) den Widerspruch, den Frau aykul gegen den Be-
scheid des Landratsamts ravensburg vom 17. Septem-
ber 2012 eingelegt hatte, zurück. es führte u. a. aus,
eine Untätigkeit der deutschen Behörden im Fall des
Fahrens unter dem einfluss berauschender mittel sei
mit dem von der richtlinie 91/439 verfolgten Ziel,
nämlich der Gewährleistung der Sicherheit im Stra-
ßenverkehr, nicht vereinbar. auch hindere art. 8 
abs. 2 dieser richtlinie entgegen dem Vortrag von
Frau aykul nicht daran, der Betroffenen die Fahrer-
laubnis zu entziehen, da eine solche maßnahme zu
denen gehöre, die ein mitgliedstaat auf der Grundlage
von art. 8 abs. 4 Unterabs. 1 dieser richtlinie erlas-
sen könne. 

am 25. Januar 2013 erhob Frau aykul beim Verwal-
tungsgericht Sigmaringen (Deutschland) Klage gegen
den Bescheid des Landratsamts ravensburg vom 17.
September 2012 und wiederholte dazu ihre bisherigen
ausführungen. Sie machte außerdem geltend, dass
art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126 der
Bundesrepublik Deutschland nicht gestatte, die aner-
kennung der Gültigkeit ihres Führerscheins zu verwei-
gern, da dieser von der republik österreich ausgestellt
worden sei und sie nach wie vor ihren ordentlichen
Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Staates habe. Somit
seien für die Beantwortung der Frage, ob sie noch ge-
eignet sei, Kraftfahrzeuge zu führen, allein die öster-
reichischen Behörden zuständig. 

Das Land Baden-Württemberg beantragt, die von
Frau aykul erhobene Klage abzuweisen. es sei u. a. zu
berücksichtigen, dass der Grund für die Versagung der
anerkennung der Fahrerlaubnis von Frau aykul erst
nach der erteilung dieser erlaubnis entstanden sei.
nach der erteilung einer Fahrerlaubnis eingetretene
Tatsachen berechtigten die betreffenden mitgliedstaa-
ten der europäischen Union jedoch zur aberkennung
der Fahrberechtigung im Inland. 

eine solche möglichkeit sei von art. 8 abs. 4 der
richtlinie 91/439 gedeckt. Im Unterschied zum Wort-
laut von art. 8 abs. 2 dieser richtlinie berechtige der
Wortlaut von art. 8 abs. 4 dieser richtlinie nicht nur
den mitgliedstaat des ordentlichen Wohnsitzes, son-
dern auch jeden anderen mitgliedstaat zur nichtaner-

kennung des rechts, in seinem nationalen Hoheitsge-
biet zu fahren. Das nach den straf- oder ordnungswi-
drigkeitsrechtlichen Vorschriften verhängte Fahrver-
bot sei eine maßnahme der „einschränkung“ der
Fahrerlaubnis, die von der Freistellung straf- bzw. ord-
nungswidrigkeitsrechtlicher maßnahmen unter dem
Vorbehalt des Territorialitätsprinzips nach art. 8 abs. 2
der richtlinie 91/439 erfasst sei. Die aberkennung der
Fahrberechtigung im Inland nach § 46 abs. 5 FeV sei
nichts anderes als die nichtanerkennung der Gültig-
keit einer von einem anderen mitgliedstaat ausgestell-
ten Fahrerlaubnis im jeweiligen mitgliedstaat im
Sinne von art. 8 abs. 4 der richtlinie 91/439. 

In Beantwortung einer Frage des vorlegenden Ge-
richts vom 13. märz 2013 erklärte die Bezirkshaupt-
mannschaft Bregenz, die österreichischen Behörden
schritten nach den österreichischen rechtsvorschriften
über die Fahrerlaubnis nur dann ein, wenn die Unfä-
higkeit zum Führen von Kraftfahrzeugen wegen des
Konsums berauschender mittel medizinisch festge-
stellt worden sei oder wenn anzeichen bestünden, die
eine abhängigkeit von diesen mitteln vermuten lie-
ßen. Die Bezirkshauptmannschaft Bregenz bestätigte,
dass Frau aykul im ausgangsverfahren von den öster-
reichischen Behörden weiterhin als geeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen angesehen werde und sie
daher ihre Fahrerlaubnis behalte. 

Das vorlegende Gericht führt aus, dass die von Frau
aykul erhobene Klage abzuweisen wäre, wenn das
deutsche recht anzuwenden wäre. Gemäß § 3 abs. 1
StVG in Verbindung mit § 46 abs. 1 FeV müsse die
zuständige Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis
entziehen, wenn sich ihr Inhaber als ungeeignet zum
Führen von Kraftfahrzeugen erweise. nach § 46 abs. 5
FeV habe diese entziehung bei einer im ausland er-
teilten Fahrerlaubnis die Wirkung einer aberkennung
des rechts, von der Fahrerlaubnis im deutschen Ho-
heitsgebiet Gebrauch zu machen. Im vorliegenden Fall
ergebe sich die Ungeeignetheit von Frau aykul zum
Führen von Kraftfahrzeugen aus der anwendung von
§ 11 abs. 1 Satz 2 FeV in Verbindung mit Punkt 9.2.2
von anhang 4 zu § 11 FeV. nach diesen Bestimmun-
gen sei nämlich im allgemeinen ungeeignet zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen, wer, wenn er gelegentlich
cannabis konsumiere, unfähig sei, diesen Konsum
und das Fahren voneinander zu trennen. Im ausgangs-
verfahren gebe es hinreichende anzeichen für diese
Unfähigkeit bei Frau aykul. 

Das vorlegende Gericht führt außerdem aus, dass
die vom nationalen recht vorgesehenen reaktionen
auf Verkehrsverstöße und Hinweise auf eine fehlende
Fahreignung auf drei unterschiedlichen ebenen er-
folgten, und zwar auf strafrechtlicher, auf ordnungs-
widrigkeitsrechtlicher und auf fahrerlaubnisrecht-
licher ebene. Der vorliegende Fall entspreche der fahr-
erlaubnisrechtlichen Praxis. Die Fahrerlaubnisbehör-
den und die Polizeidienststellen gingen von dem
Grundsatz aus, dass die deutschen Behörden für die
entziehung von im ausland erteilten Fahrlaubnissen
zuständig seien, wenn ein in Deutschland begangener
Verkehrsverstoß anzeichen für eine fehlende Fahreig-
nung erkennen lasse. 
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Da das Verwaltungsgericht Sigmaringen Zweifel an
der Vereinbarkeit der deutschen regelung und der
deutschen Verwaltungspraxis mit der Pflicht zur
gegenseitigen anerkennung der von den mitgliedstaa-
ten ausgestellten Führerscheine hat, hat es das Verfah-
ren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen
zur Vorabentscheidung vorgelegt: 

1. Steht die aus art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126
sich ergebende Pflicht zur gegenseitigen anerkennung
der von den mitgliedstaaten ausgestellten Führerschei-
ne einer nationalen regelung der Bundesrepublik
Deutschland entgegen, nach der das recht, von einer
ausländischen Fahrerlaubnis in Deutschland Gebrauch
zu machen, nachträglich auf dem Verwaltungswege
aberkannt werden muss, wenn der Inhaber der auslän-
dischen Fahrerlaubnis mit dieser in Deutschland ein
Kraftfahrzeug unter dem einfluss illegaler Drogen
führt und in der Folge, nach den deutschen Bestim-
mungen, seine Fahreignung nicht mehr besteht? 

2. Falls die Frage 1 zu bejahen ist, gilt dies auch,
wenn der ausstellerstaat in Kenntnis der Drogenfahrt
untätig bleibt und die vom Inhaber der ausländischen
Fahrerlaubnis ausgehende Gefahr daher weiter be-
steht? 

3. Falls die Frage 1 zu verneinen ist, darf die
Bundesrepublik Deutschland die Wiedererteilung des
rechts, von der ausländischen Fahrerlaubnis in
Deutschland Gebrauch zu machen, von der erfüllung
der nationalen Wiedererteilungsvoraussetzungen ab-
hängig machen? 

4. a) Vermag der Vorbehalt der einhaltung des straf-
und polizeirechtlichen Territorialitätsprinzips nach
art. 11 abs. 2 der richtlinie 2006/126 ein fahrerlaub-
nisrechtliches Vorgehen eines mitgliedstaats anstelle
des ausstellerstaats zu rechtfertigen? Lässt der Vorbe-
halt zum Beispiel die nachträgliche aberkennung des
rechts, von der ausländischen Fahrerlaubnis in
Deutschland Gebrauch zu machen, durch eine straf-
rechtliche Sicherungsmaßregel zu? 

b) Wenn Frage 4a bejaht wird, ist, unter Berücksich-
tigung der anerkennungspflicht, für die Wiederertei-
lung des rechts, von der ausländischen Fahrerlaubnis
in Deutschland Gebrauch zu machen, der die Siche-
rungsmaßregel verhängende mitgliedstaat oder der
ausstellerstaat zuständig? 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Zu den Vorlagefragen
Vorbemerkungen

Da die vom vorlegenden Gericht gestellten Fragen
die auslegung der art. 2 abs. 1 und 11 abs. 2 der
richtlinie 2006/126 betreffen, die die richtlinie
91/439 aufgehoben und ersetzt hat, ist vorab zu ermit-
teln, welche Bestimmungen des Unionsrechts auf den
Sachverhalt des ausgangsverfahrens zeitlich anwend-
bar sind. 

aus dem Vorlagebeschluss geht hervor, dass Frau
aykul die Fahrerlaubnis am 19. Oktober 2007 von den
österreichischen Behörden erteilt wurde und dass es
das Landratsamt ravensburg mit seiner Verfügung
vom 17. September 2012 wegen Tatsachen, die sich

am 11. mai 2012 ereignet hatten, ablehnte, die Gültig-
keit dieser Fahrerlaubnis im deutschen Hoheitsgebiet
anzuerkennen. 

Gemäß art. 17 abs. 1 der richtlinie 2006/126
wurde die richtlinie 91/439 zwar erst mit Wirkung
zum 19. Januar 2013 aufgehoben, mehrere Bestim-
mungen der richtlinie 2006/126, wie etwa ihre art. 2
abs. 1 und 11 abs. 4, sind gemäß ihrem art. 18 abs. 2
jedoch ab dem 19. Januar 2009 anwendbar (vgl. in die-
sem Sinne Urteil akyüz, c-467/10, eU:c:2012:112,
rn. 31 [= Ba 2012, 154]). Dies ist allerdings nicht bei
art. 11 abs. 2 der richtlinie 2006/126 der Fall, der
nicht zu den Bestimmungen zählt, die in art. 18 abs. 2
dieser richtlinie genannt werden. 

Daraus folgt, dass zum einen die art. 2 abs. 1 und
11 abs. 4 der richtlinie 2006/126 und zum anderen
art. 8 abs. 2 der richtlinie 91/439, dessen Inhalt wort-
gleich in art. 11 abs. 2 der richtlinie 2006/126 über-
nommen wurde, auf den Sachverhalt des ausgangs-
verfahrens zeitlich anwendbar sind. 

Zu den Fragen 1 und 2 sowie zur Frage 4a
es ist daran zu erinnern, dass es im rahmen des

durch art. 267 aeUV eingeführten Verfahrens der Zu-
sammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten und
dem Gerichtshof aufgabe des Gerichtshofs ist, dem
nationalen Gericht eine für die entscheidung des bei
ihm anhängigen rechtsstreits sachdienliche antwort
zu geben. Hierzu hat er die ihm vorgelegten Fragen ge-
gebenenfalls umzuformulieren (vgl. Urteil Le rayon
d’Or, c-151/13, eU:c:2014:185, rn. 25 und die dort
angeführte rechtsprechung). 

Zu diesem Zweck kann der Gerichtshof aus dem ge-
samten vom nationalen Gericht vorgelegten material,
insbesondere der Begründung der Vorlageentschei-
dung, diejenigen normen und Grundsätze des Unions-
rechts herausarbeiten, die unter Berücksichtigung des
Gegenstands des ausgangsrechtsstreits einer ausle-
gung bedürfen (vgl. Urteil Le rayon d’Or, c-151/13,
eU:c:2014:185, rn. 26 und die dort angeführte
rechtsprechung). 

Im vorliegenden Fall geht aus dem Vorlagebe-
schluss hervor, dass das vorlegende Gericht mit seinen
Fragen 1 und 2 sowie mit seiner Frage 4a, die zusam-
men zu prüfen sind, wissen möchte, ob die art. 2 abs.
1 und 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126
sowie art. 8 abs. 2 der richtlinie 91/439 dahin auszu-
legen sind, dass sie einen mitgliedstaat, in dessen Ho-
heitsgebiet sich der Inhaber eines von einem anderen
mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins vorüberge-
hend aufhält, daran hindern, die anerkennung der Gül-
tigkeit dieses Führerscheins wegen einer Zuwider-
handlung seines Inhabers abzulehnen, die in diesem
Gebiet nach erteilung der Fahrerlaubnis stattgefunden
hat und die gemäß den nationalen rechtsvorschriften
des erstgenannten mitgliedstaats geeignet ist, die feh-
lende eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen her-
beizuführen. 

nach ständiger rechtsprechung sieht art. 2 abs. 1
der richtlinie 2006/126 die gegenseitige anerkennung
der von den mitgliedstaaten ausgestellten Führerschei-
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ne ohne jede Formalität vor. Diese Bestimmung erlegt
den mitgliedstaaten eine klare und unbedingte Ver-
pflichtung auf, die keinen ermessensspielraum in
Bezug auf die maßnahmen einräumt, die zu erlassen
sind, um ihr nachzukommen (vgl. in diesem Sinne Ur-
teile akyüz, c-467/10, eU:c:2012:112, rn. 40, und
Hofmann, c-419/10, eU:c:2012:240, rn. 43 und 44
[= Ba 2012, 256]). 

Zudem geht aus der rechtsprechung des Gerichts-
hofs hervor, dass es aufgabe des ausstellermitglied-
staats ist, zu prüfen, ob die im Unionsrecht aufgestell-
ten mindestvoraussetzungen, insbesondere die Voraus-
setzungen in art. 7 abs. 1 der richtlinie 2006/126 hin-
sichtlich des Wohnsitzes und der Fahreignung, erfüllt
sind und ob somit die erteilung einer Fahrerlaubnis ge-
rechtfertigt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil Hofmann,
c-419/10, eU:c:2012:240, rn. 45 und 47). 

Haben die Behörden eines mitgliedstaats einen
Führerschein gemäß art. 1 abs. 1 der richtlinie
2006/126 ausgestellt, sind die anderen mitgliedstaaten
nicht befugt, die Beachtung der in dieser richtlinie
aufgestellten ausstellungsvoraussetzungen nachzu-
prüfen. Der Besitz eines von einem mitgliedstaat aus-
gestellten Führerscheins ist nämlich als Beweis dafür
anzusehen, dass sein Inhaber am Tag seiner ausstel-
lung diese Voraussetzungen erfüllte (vgl. in diesem
Sinne Urteil Hofmann, c-419/10, eU:c:2012:240, 
rn. 46 und 47). 

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die deut-
schen Behörden die Voraussetzungen für den Besitz
des Führerscheins von Frau aykul nicht an dem Tag,
an dem ihr dieser ausgestellt wurde, in Frage stellten,
sondern infolge einer Zuwiderhandlung von Frau
aykul, die im deutschen Hoheitsgebiet nach der aus-
stellung dieses Führerscheins stattfand. 

Frau aykul, deren ordentlicher Wohnsitz in öster-
reich ist, hat nämlich ihren österreichischen Führer-
schein nicht nach einer einschränkung, einer ausset-
zung oder einem entzug der Fahrerlaubnis in
Deutschland erhalten. Da sie in Deutschland ein Fahr-
zeug unter dem einfluss berauschender mittel geführt
hatte, wurde ihr von den deutschen Behörden ihre
österreichische Fahrerlaubnis im deutschen Hoheits-
gebiet entzogen, und dies, obwohl sich ihr ordentlicher
Wohnsitz nicht in Deutschland befand. aus dem Vorla-
gebeschluss geht hervor, dass eine solche maßnahme
hinsichtlich einer von einem anderen mitgliedstaat als
der Bundesrepublik Deutschland erteilten Fahrerlaub-
nis die Wirkung hatte, Frau aykul das recht abzuer-
kennen, von ihrer Fahrerlaubnis im deutschen Ho-
heitsgebiet Gebrauch zu machen. 

es ist zu ermitteln, ob eine solche Weigerung durch
einen mitgliedstaat, die Gültigkeit eines von einem an-
deren mitgliedstaat erteilten Führerscheins anzuerken-
nen, von den Beschränkungen gedeckt ist, die in
Bezug auf den in art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126
genannten Grundsatz der gegenseitigen anerkennung
der Führerscheine zulässig sind. 

Wie der Generalanwalt in nr. 65 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, kann insoweit die in art. 8 abs. 2
der richtlinie 91/439 vorgesehene Beschränkung die-
ses Grundsatzes im ausgangsverfahren keine anwen-
dung finden. 

aus dem Wortlaut von art. 8 abs. 2 der richtlinie
91/439 in Verbindung mit den erwägungsgründen 1
und 10 dieser richtlinie geht nämlich hervor, dass
diese Beschränkung auf die Situation abzielt, in der
der Inhaber eines Führerscheins seinen ordentlichen
Wohnsitz in einem anderen mitgliedstaat als dem aus-
stellermitgliedstaat dieses Führerscheins hat. In einer
solchen Situation kann der mitgliedstaat des ordent-
lichen Wohnsitzes vorbehaltlich der einhaltung des
straf- und polizeirechtlichen Territorialitätsprinzips
auf den Inhaber eines von einem anderen mitgliedstaat
ausgestellten Führerscheins seine innerstaatlichen
Vorschriften über einschränkung, aussetzung, entzug
oder aufhebung der Fahrerlaubnis anwenden und zu
diesem Zweck den betreffenden Führerschein erfor-
derlichenfalls umtauschen. 

Im vorliegenden Fall befand sich der ordentliche
Wohnsitz von Frau aykul zur Zeit des Sachverhalts des
ausgangsverfahrens jedoch im Hoheitsgebiet des
Staates, der ihren Führerschein ausgestellt hatte, näm-
lich der republik österreich, und nicht im deutschen
Hoheitsgebiet. Frau aykul hielt sich nur vorüberge-
hend in Deutschland auf, als sie am 11. mai 2012 die
Zuwiderhandlung des Fahrens unter dem einfluss be-
rauschender mittel beging. 

Hingegen fällt eine Situation wie die im ausgangs-
verfahren in rede stehende in den anwendungsbe-
reich von art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie
2006/126. Diese Bestimmung, die, wie aus den rn. 40
und 41 dieses Urteils hervorgeht, auf den Sachverhalt
des ausgangsverfahrens zeitlich anwendbar ist, sieht
vor, dass ein mitgliedstaat die anerkennung der Gül-
tigkeit eines Führerscheins ablehnt, der von einem an-
deren mitgliedstaat einer Person ausgestellt wurde,
deren Führerschein im Hoheitsgebiet des erstgenann-
ten mitgliedstaats eingeschränkt, ausgesetzt oder ent-
zogen worden ist, und zwar unabhängig davon, ob der
Führerschein ausgestellt wurde, bevor die genannte
Vorschrift wirksam wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil
akyüz, c-467/10, eU:c:2012:112, rn. 32). 

Während nach dem Wortlaut von art. 8 abs. 2 der
richtlinie 91/439 nur der mitgliedstaat des ordent-
lichen Wohnsitzes dafür zuständig ist, auf den Inhaber
eines von einem anderen mitgliedstaat ausgestellten
Führerscheins seine innerstaatlichen Vorschriften über
einschränkung, aussetzung, entzug oder aufhebung
der Fahrerlaubnis anzuwenden, gestattet der Wortlaut
von art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126
jedem mitgliedstaat, und nicht nur dem mitgliedstaat
des ordentlichen Wohnsitzes, die anerkennung der
Gültigkeit eines von einem anderen mitgliedstaat aus-
gestellten Führerscheins abzulehnen. 

Gewiss hat die Kommission in der mündlichen Ver-
handlung eine auslegung von art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 
der richtlinie 2006/126 vertreten, wonach die mög-
lichkeit, die anerkennung der Gültigkeit eines Führer-
scheins abzulehnen, nur dem mitgliedstaat vorbehal-
ten sein sollte, in dem sich der ordentliche Wohnsitz
des Inhabers dieses Führerscheins befindet. nach an-
sicht der Kommission verweist nämlich art. 8 abs. 4
Unterabs. 1 der richtlinie 91/439, dessen Wortlaut in
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art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126
übernommen wurde, auf art. 8 abs. 2 der richtlinie
91/439, in dem vom „mitgliedstaat des ordentlichen
Wohnsitzes“ die rede ist. Der in art. 11 abs. 4 Unter-
abs. 2 der richtlinie 2006/126 genannte mitgliedstaat
könne somit nur der mitgliedstaat sein, in dem sich der
ordentliche Wohnsitz des Inhabers des in rede stehen-
den Führerscheins befinde. 

Dieser auslegung ist jedoch nicht zu folgen. So-
wohl der erste als auch der zweite Unterabsatz von 
art. 11 abs. 4 dieser richtlinie beziehen sich nämlich
auf die einschränkung, die aussetzung oder den ent-
zug eines Führerscheins, ohne sich dabei jedoch auf
die zu diesem Zweck vom mitgliedstaat des ordent-
lichen Wohnsitzes getroffenen maßnahmen zu be-
schränken. Der dritte Unterabsatz dieser Bestimmung,
der die aufhebung eines Führerscheins betrifft, knüpft
auch nicht an eine solche von diesem mitgliedstaat ge-
troffene entscheidung an. Unter diesen Umständen
sind, wie der Generalanwalt in den nrn. 79 bis 82 sei-
ner Schlussanträge ausgeführt hat, die Bestimmungen
von art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126
selbständig anwendbar, und zwar sowohl in Bezug auf
art. 11 abs. 2 dieser richtlinie als auch auf art. 8 
abs. 2 der richtlinie 91/439. 

Sodann hat der Gerichtshof art. 8 abs. 4 Unterabs. 1 
der richtlinie 91/439 sowie art. 11 abs. 4 Unterabs. 2
der richtlinie 2006/126, der dessen Wortlaut über-
nommen hat, zwar hauptsächlich im Zusammenhang
mit rechtssachen ausgelegt, in denen es darum ging,
ob eine Person, deren Führerschein im Hoheitsgebiet
eines mitgliedstaats eingeschränkt, ausgesetzt oder
entzogen worden ist, sich von diesem mitgliedstaat die
Gültigkeit eines von einem anderen mitgliedstaat
nach dem erlass dieser maßnahme ausgestellten Füh-
rerscheins anerkennen lassen kann (vgl. u. a. Urteile
Wiedemann und Funk, c-329/06 und c-343/06,
eU:c:2008:366 [= Ba 2008, 255]; Zerche u. a., 
c-334/06 bis c-336/06, eU:c:2008:367, sowie Hof-
mann, c-419/10, eU:c:2012:240). Der Wortlaut die-
ser Bestimmungen deckt aber auch eine Situation wie
die im ausgangsverfahren in rede stehende ab, in der
der erstgenannte mitgliedstaat es ablehnt, die Gültig-
keit eines Führerscheins anzuerkennen, der von einem 
anderen mitgliedstaat vor der entscheidung über die
einschränkung, aussetzung oder den entzug dieses
Führerscheins ausgestellt wurde. 

Schließlich ist zu bemerken, dass art. 8 abs. 2 der
richtlinie 91/439 dem mitgliedstaat des ordentlichen
Wohnsitzes des Inhabers eines von einem anderen mit-
gliedstaat ausgestellten Führerscheins gestattet, diesen
Führerschein erforderlichenfalls umzutauschen, damit
dieser erstgenannte mitgliedstaat auf diesen Inhaber
seine innerstaatlichen Vorschriften über einschrän-
kung, aussetzung, entzug oder aufhebung der Fahrer-
laubnis anwenden kann. aus dieser Bestimmung er-
gibt sich, dass der mitgliedstaat des ordentlichen
Wohnsitzes befugt ist, maßnahmen der einschrän-
kung, der aussetzung, des entzugs oder der aufhe-
bung einer von einem anderen mitgliedstaat erteilten
Fahrerlaubnis, die ihre Wirkungen in allen mitglied-
staaten entfalten, zu ergreifen. 

Hingegen ist davon auszugehen, dass nach art. 11
abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126, der eine
solche möglichkeit des Führerscheinumtauschs nicht
vorsieht, ein mitgliedstaat, wenn er nicht der mitglied-
staat des ordentlichen Wohnsitzes ist, wegen der in sei-
nem Hoheitsgebiet begangenen Zuwiderhandlung des
Inhabers eines zuvor in einem anderen mitgliedstaat
erhaltenen Führerscheins nur solche maßnahmen nach
seinen nationalen rechtsvorschriften ergreifen darf,
deren Tragweite auf dieses Hoheitsgebiet beschränkt
ist und deren Wirkung sich auf die ablehnung be-
schränkt, in diesem Gebiet die Gültigkeit dieses Füh-
rerscheins anzuerkennen. 

Wie der Generalanwalt in nr. 83 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, stellt art. 11 abs. 4 Unterabs. 2
der richtlinie 2006/126 somit eine ausgestaltung des
straf- und polizeirechtlichen Territorialitätsgrundsat-
zes dar, der ausdrücklich in art. 8 abs. 2 der richtlinie
91/439 und in art. 11 abs. 2 der richtlinie 2006/126
erwähnt wird. art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie
2006/126 betrifft nämlich maßnahmen, die in anwen-
dung der straf- und polizeirechtlichen Vorschriften
eines mitgliedstaats getroffen werden und die die Gül-
tigkeit – im Hoheitsgebiet dieses mitgliedstaats –
eines von einem anderen mitgliedstaat ausgestellten
Führerscheins berühren. 

Hierzu ist zu bemerken, dass der Gerichtshof bereits
entschieden hat, dass ein mitgliedstaat, in dessen Ho-
heitsgebiet eine Zuwiderhandlung begangen wird, al-
lein dafür zuständig ist, diese zu ahnden, indem er ge-
gebenenfalls eine maßnahme des entzugs, eventuell
verbunden mit einer Sperrfrist für die neuerteilung
einer Fahrerlaubnis, verhängt (vgl. Urteil Weber, c-
1/07, eU:c:2008:640, rn. 38 [= Ba 2009, 93]). 

Im ausgangsverfahren ist festzustellen, dass die
Tatsache, dass Frau aykul am 11. mai 2012 ein Fahr-
zeug unter dem einfluss eines berauschenden mittels
führte, zunächst die eröffnung eines strafrechtlichen
ermittlungsverfahrens gegen sie durch die Staatsan-
waltschaft ravensburg zur Folge hatte, das schluss-
endlich eingestellt wurde. 

Des Weiteren geht aus dem Vorlagebeschluss her-
vor, dass die Stadt Leutkirch gegen Frau aykul wegen
des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem einfluss
berauschender mittel eine Geldbuße und ein Fahrver-
bot für die Dauer von einem monat verhängte.
Schließlich entzog ihr das Landratsamt ravensburg 
als zuständige Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaub-
nis auf der Grundlage der deutschen fahrerlaubnis-
rechtlichen Vorschriften. Wenn Zweifel an der Fah-
reignung des Inhabers eines Führerscheins auftreten,
ist gemäß diesen rechtsvorschriften eine Überprüfung
dieser eignung vorgesehen, und wenn festgestellt
wird, dass diese fehlt, ist die zuständige Verwaltung
verpflichtet, die fragliche Fahrerlaubnis zu entziehen.
nach der Praxis zu diesen rechtsvorschriften halten
sich die deutschen Behörden für den entzug einer im
ausland erteilten Fahrerlaubnis zuständig, wenn bei
einem in Deutschland begangenen Verkehrsverstoß
anzeichen für eine fehlende Fahreignung bekannt
werden. 
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Unter Verweis auf den Vorbehalt bezüglich des
straf- und polizeirechtlichen Territorialitätsprinzips in
art. 8 abs. 2 der richtlinie 91/439 und art. 11 abs. 2
der richtlinie 2006/126 vertritt die Kommission die
auffassung, dass der Führerscheinentzug mangels
eignung des Inhabers eines Führerscheins zum Führen
von Kraftfahrzeugen somit nicht als strafrechtliche Si-
cherungsmaßregel und somit als vom Vorbehalt ge-
decktes Strafrecht betrachtet werden könne. 

Hierzu genügt die Feststellung, dass die Bestim-
mungen, auf die sich die Kommission bezieht, nicht
nur die straf-, sondern auch die polizeirechtlichen Vor-
schriften betreffen. Zudem ist die in den rn. 60 und 61
dieses Urteils angeführte möglichkeit, die art. 11 
abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126 einem mit-
gliedstaat einräumt, die anerkennung der Gültigkeit
eines zuvor in einem anderen mitgliedstaat ausgestell-
ten Führerscheins wegen der in seinem Hoheitsgebiet
begangenen Zuwiderhandlung des Inhabers dieses
Führerscheins abzulehnen, auch nicht auf die in an-
wendung des Strafrechts des erstgenannten mitglied-
staats getroffenen maßnahmen beschränkt. Die Sank-
tion einer im Hoheitsgebiet eines mitgliedstaats
begangenen Zuwiderhandlung kann nämlich je nach
art und Schwere der Zuwiderhandlung und entspre-
chend der gerichtlichen Organisation des Staates, der
eine Unterscheidung von behördlichen und gericht-
lichen Handlungen vorsehen kann oder auch nicht,
unterschiedliche Formen annehmen. 

Wie der Generalanwalt in nr. 104 seiner Schlussan-
träge ausgeführt hat, entschied sich die Strafverfol-
gungsbehörde, obwohl die von Frau aykul begangene
Zuwiderhandlung sowohl strafrechtlich als auch ver-
waltungsrechtlich geahndet werden konnte, das ur-
sprünglich gegen sie eingeleitete strafrechtliche er-
mittlungsverfahren einzustellen. Dieselbe Zuwider-
handlung veranlasste dagegen die zuständige Fahrer-
laubnisbehörde, nämlich das Landratsamt ravens-
burg, ihr die Fahrerlaubnis zu entziehen. 

Daraus folgt, dass eine Verfügung wie die des Land-
ratsamts ravensburg vom 17. September 2012, mit der
Frau aykul ihre Fahrerlaubnis entzogen wurde, zu den
maßnahmen gehört, die ein mitgliedstaat auf der
Grundlage von art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtli-
nie 2006/126 treffen kann. 

außerdem ist festzustellen, dass es dem Gemein-
wohlziel der Union, die Verkehrssicherheit zu erhö-
hen, das die richtlinie 2006/126 gerade verfolgt, zu-
widerlaufen würde, einen mitgliedstaat zu zwingen,
die Gültigkeit eines Führerscheins in einer Situation
wie der im ausgangsverfahren in rede stehenden be-
dingungslos anzuerkennen (vgl. in diesem Sinne Urteil
Glatzel, c-356/12, eU:c:2014:350, rn. 51 und die
dort angeführte rechtsprechung). 

Die einem mitgliedstaat eingeräumte möglichkeit,
dem Inhaber eines Führerscheins wegen einer auf sei-
nem Hoheitsgebiet begangenen Zuwiderhandlung die
erlaubnis zu entziehen, in diesem Gebiet zu fahren,
stellt nämlich gewiss eine Beschränkung des Grund-
satzes der gegenseitigen anerkennung der Führer-
scheine dar. allerdings ist diese Beschränkung, mit der

die Gefahr von Verkehrsunfällen verringert werden
kann, geeignet, die Sicherheit im Straßenverkehr zu
erhöhen, was im Interesse aller Bürger ist. 

nach alledem ist auf die Fragen 1 und 2 sowie auf
die Frage 4a zu antworten, dass die art. 2 abs. 1 und
11 abs. 4 Unterabs. 2 der richtlinie 2006/126 dahin
auszulegen sind, dass sie einen mitgliedstaat, in des-
sen Hoheitsgebiet sich der Inhaber eines von einem an-
deren mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins vor-
übergehend aufhält, nicht daran hindern, die an-
erkennung der Gültigkeit dieses Führerscheins wegen
einer Zuwiderhandlung seines Inhabers abzulehnen,
die in diesem Gebiet nach ausstellung des Führer-
scheins stattgefunden hat und die gemäß den nationa-
len rechtsvorschriften des erstgenannten mitglied-
staats geeignet ist, die fehlende eignung zum Führen
von Kraftfahrzeugen herbeizuführen. 

Zu den Fragen 3 und 4b
mit seinen Fragen 3 und 4b, die zusammen zu prü-

fen sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesent-
lichen wissen, ob der mitgliedstaat, der es ablehnt, die
Gültigkeit eines Führerscheins in einer Situation wie
der im ausgangsverfahren in rede stehenden anzuer-
kennen, dafür zuständig ist, die Bedingungen festzule-
gen, die der Inhaber dieses Führerscheins erfüllen
muss, um das recht wiederzuerlangen, in seinem Ho-
heitsgebiet zu fahren. 

Hierzu hat der Gerichtshof zwar wiederholt ent-
schieden, wie aus rn. 46 dieses Urteils hervorgeht,
dass es allein aufgabe des ausstellermitgliedstaats ist,
zu prüfen, ob die vom Unionsrecht verlangten min-
destvoraussetzungen, insbesondere die Vorausset-
zungen hinsichtlich der Fahreignung, erfüllt sind 
(vgl. in diesem Sinne Urteil Hofmann, c-419/10,
eU:c:2012:240, rn. 45). Im ausgangsverfahren wurde 
jedoch die Fahreignung nicht bei der ausstellung des
Führerscheins, sondern infolge einer von der Inhaberin
dieses Führerscheins nach dessen ausstellung began-
genen Zuwiderhandlung in Frage gestellt, deren ahn-
dung ihre Wirkungen nur im Hoheitsgebiet des mit-
gliedstaats entfaltet hat, in dem diese Zuwiderhand-
lung begangen wurde. 

Daher ist davon auszugehen, dass es aufgabe der
Behörden des mitgliedstaats ist, in dessen Hoheitsge-
biet die Zuwiderhandlung begangen wurde, zu ermit-
teln, ob der Inhaber des von einem anderen mitglied-
staat ausgestellten Führerscheins zum Fahren in
seinem Hoheitsgebiet wieder geeignet ist. 

Da nämlich, wie die polnische regierung im We-
sentlichen vorträgt, die Weigerung eines mitglied-
staats, die Gültigkeit eines von einem anderen mit-
gliedstaat ausgestellten Führerscheins anzuerkennen,
auf nationalen regeln beruht, die es nicht zwangsläu-
fig in den rechtsvorschriften des ausstellermitglied-
staats gibt, erscheint es schwerlich vorstellbar, dass 
die rechtsvorschriften dieses letztgenannten Staates
selbst Bedingungen vorsehen, die der Inhaber eines
Führerscheins erfüllen müsste, um das recht wieder-
zuerlangen, im Hoheitsgebiet eines anderen mitglied-
staats zu fahren. 
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es ist jedoch hervorzuheben, dass sich aus der
rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt, dass sich ein
mitgliedstaat nicht auf art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der
richtlinie 2006/126 berufen kann, um auf unbestimm-
te Zeit die anerkennung der Gültigkeit eines von
einem anderen mitgliedstaat erteilten Führerscheins
zu versagen, wenn auf den Inhaber dieses Führer-
scheins im Hoheitsgebiet des erstgenannten mitglied-
staats eine einschränkende maßnahme angewandt
wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil Hofmann, c-
419/10, eU:c:2012:240, rn. 50 und die dort ange-
führte rechtsprechung).  

Der Grundsatz der gegenseitigen anerkennung der
Führerscheine, der den Schlussstein des mit der richt-
linie 2006/126 eingeführten Systems darstellt, würde
nämlich geradezu negiert, hielte man einen mitglied-
staat für berechtigt, die anerkennung eines von einem
anderen mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins
unter Berufung auf seine nationalen Vorschriften 
unbegrenzt zu verweigern (vgl. in diesem Sinne 
Urteil Kapper, c-476/01, eU:c:2004:261, rn. 77 
[= Ba 2004, 450]; Beschluss Kremer, c-340/05,
eU:c:2006:620, rn. 30 [= Ba 2007, 238], sowie 
Urteile akyüz, c-467/10, eU:c:2012:112, rn. 57, und
Hofmann, c-419/10, eU:c:2012:240, rn. 78). 

es ist letztlich Sache des vorlegenden Gerichts, das
für die Beurteilung des Sachverhalts des ausgangs-
rechtsstreits und die auslegung des nationalen rechts
allein zuständig ist, zu untersuchen, ob sich im vorlie-
genden Fall die Bundesrepublik Deutschland durch
die anwendung ihrer eigenen regeln in Wirklichkeit
nicht unbegrenzt der anerkennung des Führerscheins
von Frau aykul entgegenstellt. In dieser Hinsicht ist es
auch seine aufgabe, zu überprüfen, ob die von den
deutschen rechtsvorschriften vorgesehenen Voraus-
setzungen dafür, dass eine Person in der Situation wie
der von Frau aykul das recht wiedererlangen kann, im
deutschen Staatsgebiet zu fahren, den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz beachten und insbesondere nicht die
Grenzen dessen überschreiten, was zur erreichung des
von der richtlinie 2006/126 verfolgten Ziels, das in
der Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr be-
steht, angemessen und erforderlich ist. 

Jedoch ist der Gerichtshof, der dazu aufgerufen ist,
dem nationalen Gericht zweckdienliche antworten zu
geben, befugt, dem vorlegenden Gericht auf der
Grundlage der akten des ausgangsverfahrens und der
vor ihm abgegebenen schriftlichen und mündlichen
erklärungen Hinweise zu geben, die diesem Gericht
eine entscheidung ermöglichen (vgl. in diesem Sinne
Urteil Wiering, c-347/12, eU:c:2014:300, rn. 63 und
die dort angeführte rechtsprechung). 

Im vorliegenden Fall geht aus dem Vorlagebe-
schluss hervor, dass Frau aykul, der ihre österreichi-
sche Fahrerlaubnis im deutschen Hoheitsgebiet entzo-
gen wurde, über die möglichkeit verfügt, die
Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen in
Deutschland mit der österreichischen Fahrerlaubnis
neu zu beantragen. Im anhang zu seiner Verfügung
vom 17. September 2012 wies das Landratsamt ra-
vensburg sie nämlich darauf hin, dass ihre Fahreig-

nung auf der Grundlage eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens einer amtlich anerkannten Begut-
achtungsstelle für Fahreignung in Deutschland aner-
kannt werden könne, und dass die erstellung eines
solchen Gutachtens in der regel vom nachweis ab-
hängig sei, dass die betreffende Person während eines
Jahres keine berauschenden mittel konsumiere. 

außerdem geht aus der schriftlichen antwort der
deutschen regierung auf eine vom Gerichtshof ge-
stellte Frage hervor, dass, selbst wenn ein solches me-
dizinisch-psychologisches Gutachten nicht vorliegt,
das recht, in Deutschland von einer in einem anderen
mitgliedstaat erteilten Fahrerlaubnis Gebrauch zu ma-
chen, vollständig wiedererlangt wird, wenn nach ab-
lauf einer bestimmten Frist die eintragung des eig-
nungsmangels aus dem in § 29 abs. 1 genannten
Fahreignungsregister getilgt worden ist. Im Fall von
Frau aykul geht aus den von der deutschen regierung
gemachten angaben hervor, dass gemäß dieser Be-
stimmung die Tilgungsfrist angesichts der art der be-
gangenen Zuwiderhandlung fünf Jahre betragen müs-
ste. So könne die Betroffene erneut von ihrer Fahr-
erlaubnis in Deutschland Gebrauch machen, ohne ein
medizinisch-psychologisches Gutachten vorlegen zu
müssen. 

In anbetracht dieser angaben, deren Überprüfung
Sache des vorlegenden Gerichts ist, ist festzustellen,
dass die deutschen Bestimmungen der anerkennung
des Führerscheins von Frau aykul offenbar nicht unbe-
grenzt entgegenstehen. 

außerdem erscheint die Tatsache, dass die Wieder-
erlangung des rechts, in Deutschland ein Kraftfahr-
zeug zu führen, durch Frau aykul von der Vorlage
eines medizinisch-psychologischen Gutachtens, des-
sen erstellung den nachweis der abstinenz von jegli-
chem Konsum berauschender mittel während der
Dauer eines Jahres voraussetzt, oder vom ablauf eines
Zeitraums von fünf Jahren abhängig gemacht wird, als
ein wirksames und zum Ziel der Verbesserung der Si-
cherheit im Straßenverkehr im Verhältnis stehendes
Präventionsmittel. 

nach alledem ist auf die Fragen 3 und 4b zu ant-
worten, dass der mitgliedstaat, der es ablehnt, die Gül-
tigkeit eines Führerscheins in einer Situation wie der
im ausgangsverfahren in rede stehenden anzuerken-
nen, dafür zuständig ist, die Bedingungen festzulegen,
die der Inhaber dieses Führerscheins erfüllen muss, um
das recht wiederzuerlangen, in seinem Hoheitsgebiet
zu fahren. es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu
untersuchen, ob sich der fragliche mitgliedstaat durch
die anwendung seiner eigenen regeln in Wirklichkeit
nicht unbegrenzt der anerkennung des von einem an-
deren mitgliedstaat ausgestellten Führerscheins ent-
gegenstellt. In dieser Hinsicht ist es auch seine aufga-
be, zu überprüfen, ob die von den rechtsvorschriften
des erstgenannten mitgliedstaats vorgesehenen Vor-
aussetzungen gemäß dem Verhältnismäßigkeitsgrund-
satz nicht die Grenzen dessen überschreiten, was zur
erreichung des von der richtlinie 2006/126 verfolgten
Ziels, das in der Verbesserung der Sicherheit im Stra-
ßenverkehr besteht, angemessen und erforderlich ist.
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33. Zu den anforderungen an die Beweiswürdi-
gung bei Prüfung des bedingten Vorsatzes bei einer
Trunkenheitsfahrt.

Bundesgerichtshof,
Urteil vom 9. april 2015 – 4 Str 401/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Das Landgericht hat den angeklagten wegen ge-

fährlicher Körperverletzung in zwei Fällen, vorsätz-
lichen Vollrausches, vorsätzlichen Fahrens ohne Fah-
rerlaubnis in Tateinheit mit nötigung, vorsätzlichen
Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit vorsätz-
licher Trunkenheit im Verkehr und wegen Widerstands
gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Gesamtfreiheits-
strafe von zwei Jahren verurteilt und eine Sperre von
zwei Jahren für die erteilung der Fahrerlaubnis ange-
ordnet. Die revision des angeklagten gegen dieses
Urteil ist mit der allgemeinen Sachrüge begründet; die
nichtanordnung einer Unterbringung nach § 64 StGB
ist vom revisionsangriff ausgenommen worden.

Das rechtsmittel hat erfolg, soweit das Landgericht
den angeklagten wegen vorsätzlichen Fahrens ohne
Fahrerlaubnis in Tateinheit mit vorsätzlicher Trunken-
heit im Verkehr (Fall II. 4. der Urteilsgründe) verurteilt
hat; im Übrigen ist das rechtsmittel […] unbegründet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
I. Soweit für die Verurteilung im Fall II. 4. der Ur-

teilsgründe von Bedeutung, hat das Landgericht fol-
gende Feststellungen und Wertungen getroffen:

1. am späten Vormittag des 27. april 2013 hielt sich
der alkoholkranke angeklagte in erheblich alkoholi-
siertem Zustand auf dem Hofgelände des „r.“ in B.
auf, wo sich viele Bars und clubs befinden. nach einer
verbalen auseinandersetzung mit unbekannt gebliebe-
nen Personen, bei der er sich bei 12 Grad celsius
außentemperatur die Oberbekleidung vom Körper
riss, setzte sich der angeklagte in einen Pkw und fuhr
mit diesem gegen 11.30 Uhr mit nicht angepasster Ge-
schwindigkeit mehrfach über das private Hofgelände,
wobei er das Fahrzeug wiederholt mit Handbremsen-
kehren und quietschenden reifen wendete. Dabei fuhr
er auch auf den im Innern eines geöffneten Werktores
stehenden Zeugen Z. zu. Obwohl die unbekannt ge-
bliebene Personengruppe ihn wegen seiner alkoholi-
sierung mehrfach aufzuhalten versuchte, verließ der
angeklagte mit dem Pkw das Gelände und befuhr öf-
fentliche Straßen, bis er durch Polizeibeamte gestoppt
werden konnte. Der angeklagte wusste, dass er nicht
im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nahm zumin-
dest billigend in Kauf, dass er infolge seiner alkoholi-
schen Beeinflussung nicht in der Lage war, das Fahr-
zeug sicher zu führen. eine ihm um 13.05 Uhr ent-
nommene Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentra-
tion von 1,24 ‰ und den nachweis der einnahme von
cannabinoiden. er war aufgrund der mischintoxika-
tion vermindert schuldfähig.

2. Das Landgericht hat angenommen, der ange-
klagte habe hinsichtlich der absoluten Fahruntüchtig-
keit zumindest mit eventualvorsatz gehandelt. Dies er-

gebe sich schon daraus, dass der Zeuge Z. ausgesagt
habe, die Personengruppe habe den angeklagten gera-
de auch wegen seiner deutlichen alkoholisierung zum
anhalten und aussteigen bewegen wollen.

II. Die Beweiswürdigung zum bedingten Vorsatz
der Trunkenheitsfahrt hält der rechtlichen nachprü-
fung nicht stand; sie ist lückenhaft.

1. Ob der Täter des § 316 StGB bedingten Vorsatz
hinsichtlich der Fahruntüchtigkeit hat, richtet sich
nach den allgemeinen Grundsätzen. Diese verlangen
nach der ständigen rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, dass der Täter den eintritt des tatbestand-
lichen erfolges als möglich und nicht ganz fernliegend
erkennt, ferner dass er ihn billigt oder sich um des er-
strebten Zieles willen zumindest mit der Tatbestands-
verwirklichung abfindet (BGH, Urteil vom 9. mai
1990 – 3 Str 112/90, BGHr StGB § 15 Vorsatz, be-
dingter 7 m.w.n.). eine Bestrafung wegen vorsätz-
licher Trunkenheit im Verkehr setzt daher voraus, dass
der Fahrzeugführer seine alkoholbedingte Fahruntüch-
tigkeit kennt oder zumindest mit ihr rechnet und sich
damit abfindet (vgl. nur Brandenburgisches OLG,
Blutalkohol 50, 138 <2013>; OLG Hamm, nZV 2005,
161 [= Ba 2005, 390], jeweils m.w.n.; SSW-StGB/er-
nemann, 2. aufl., § 316 rn. 32; LK-StGB/König, 12.
aufl., § 316 rn. 186; Fischer, StGB, 62. aufl., § 316
rn. 44). maßgeblich ist, ob der Fahrzeugführer eine so
gravierende Beeinträchtigung seiner Leistungsfähig-
keit zumindest für möglich hält und sich mit ihr abfin-
det oder billigend in Kauf nimmt, dass er den im Ver-
kehr zu stellenden anforderungen nicht mehr genügt
(müKo-StGB/Groeschke, 1. aufl., § 316 rn. 83). ab-
solute Grenzwerte müssen vom Vorsatz nicht umfasst
sein, da es sich bei ihnen nicht um Tatbestandsmerk-
male, sondern um Beweisregeln handelt (Groeschke
a.a.O.; ebenso SSW-StGB/ernemann, 2. aufl., § 316
rn. 32; LK-StGB/König, 12. aufl., § 316 rn. 188).

2. Vom Vorliegen eines bedingten Vorsatzes muss
sich der Tatrichter – wie vom Vorliegen der übrigen
Tatbestandsmerkmale auch – auf der Grundlage einer
Gesamtschau aller objektiven und subjektiven Ta-
tumstände überzeugen (§ 261 StPO). Dabei hat er in
seine erwägungen auch diejenigen Umstände einzube-
ziehen, die seine Überzeugung vom Vorliegen eines
bedingten Vorsatzes in Frage stellen könnten (st. rspr.;
vgl. nur Senatsurteil vom 22. märz 2012 – 4 Str
558/11, BGHSt 57, 183, Tz. 33 m.w.n. <zum beding-
ten Tötungsvorsatz>). andererseits ist er in diesem Zu-
sammenhang auch durch den Zweifelssatz nicht gehal-
ten, zu Gunsten des Täters Tatvarianten zu unter-
stellen, für deren Vorliegen keine zureichenden tat-
sächlichen anhaltspunkte vorhanden sind (vgl. nur
BGH, Urteil vom 24. Januar 2008 – 5 Str 253/07,
nStZ 2008, 575 m.w.n.) oder auf die sich der ange-
klagte selbst nicht berufen hat (Senatsurteile vom 12.
Januar 2012 – 4 Str 499/11, Tz. 5 m.w.n.; Urteil vom
11. april 2002 – 4 Str 585/01, nStZ-rr 2002, 243).
Unter welchen Voraussetzungen er zu welcher Schluss-
folgerung und Überzeugung kommen muss, kann ihm
nicht vorgeschrieben werden; an Beweisregeln ist er
insofern nicht gebunden (BGH, Urteil vom 9. Februar
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1957 – 2 Str 508/56, BGHSt 10, 208, 210; Senatsbe-
schluss vom 19. august 1993 – 4 Str 627/92, BGHSt
39, 291, 295). Dementsprechend ist auch die revi-
sionsgerichtliche Prüfung darauf beschränkt, ob das
ergebnis des Tatrichters hinsichtlich der annahme be-
dingten Vorsatzes auf möglichen Schlüssen beruht
(SSW-StGB/ernemann, 2. aufl., § 316 rn. 34). nach
auffassung des Senats ergibt sich daraus Folgendes:

3. Zwar gibt es keinen naturwissenschaftlich oder
medizinisch gesicherten erfahrungssatz, dass derjeni-
ge, der eine alkoholmenge trinkt, die zu einer die
Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit übersteigen-
den Blutalkoholkonzentration führt, seine Fahruntüch-
tigkeit auch erkennt (Senatsbeschluss vom 25. august
1983 – 4 Str 452/83, VrS 65, 359; KG Berlin, VrS
126, 95 [= Ba 2014, 351]; Brandenburgisches OLG,
Blutalkohol 50, 138 <2013>; Blutalkohol 47, 426
<2010>; VrS 117, 195 <2009> [= Ba 2010, 33]; OLG
Hamm, Blutalkohol 49, 164 <2012>; VrS 107, 431
<2004>; nZV 1999, 92; OLG Düsseldorf, Blutalkohol
47, 428 <2010>; OLG Stuttgart, nStZ-rr 2011, 187;
Blutalkohol 47, 139 <2010>; OLG Köln, Dar 1999,
88; Dar 1997, 499; in einer nicht tragenden erwä-
gung abweichend OLG celle, nZV 2014, 283). Bei
Prüfung der Frage, ob ein Fahrzeugführer den Tatbe-
stand des § 316 StGB bedingt vorsätzlich verwirklicht
hat, ist aber eine solche Blutalkoholkonzentration ein
gewichtiges Beweisanzeichen für das Vorliegen vor-
sätzlichen Handelns. Diese in rechtsprechung und
Schrifttum (eingehende nachweise bei LK-StGB/
König, 12. aufl., § 316 rn. 191 ff.) nahezu einhellig
vertretene auffassung ändert aber nichts an der Gel-
tung des Grundsatzes der freien richterlichen Beweis-
würdigung gemäß § 261 StPO, wonach der Tatrichter
den Grad der alkoholisierung mit dem ihm zukom-
menden Gewicht – für sich genommen oder zusam-
men mit anderen Indizien – in seine Überzeugungsbil-
dung vom Vorliegen bedingt vorsätzlichen oder
fahrlässigen Handelns einzubeziehen hat.

Der Tatrichter ist deshalb durch § 261 StPO nicht
gehindert anzunehmen, dass eine Blutalkoholkonzen-
tration umso eher für eine vorsätzliche Tat spricht, je
höher sie ist (vgl. BGH, Beschluss vom 25. august
1983 – 4 Str 452/83, VrS 65, 359, 361). er muss sich
jedoch bewusst sein, dass er sich lediglich auf ein
(widerlegbares) Indiz stützt, das zwar gewichtig ist,
aber im einzelfall der ergänzenden Berücksichtigung
anderer Beweisumstände bedürfen kann. Will er die
annahme bedingten Vorsatzes damit begründen, dass
ein Täter mit einer hohen Blutalkoholkonzentration im
allgemeinen weiß, dass er große mengen alkohol ge-
trunken hat, so dass sich ihm die möglichkeit einer
Fahruntüchtigkeit aufdrängt, muss er erkennen lassen,
dass er lediglich einen erfahrungssatz mit einer im
konkreten Fall widerlegbaren Wahrscheinlichkeitsaus-
sage zur anwendung bringt, nicht aber einen wissen-
schaftlichen erfahrungssatz (vgl. dazu BGH, Be-
schluss vom 4. märz 1988 – 3 Str 518/87, BGHr
StPO § 261 erfahrungssatz 2). es ist deshalb einerseits
nicht ausgeschlossen, dass der Vorwurf bedingt vor-
sätzlichen Handelns trotz aufnahme einer erheblichen

alkoholmenge im konkreten Fall – etwa wegen eines
länger zurückliegenden Zeitraums der alkoholaufnah-
me oder bei Konsum von mixgetränken mit unbekann-
tem alkoholanteil – als entkräftet angesehen werden
kann (vgl. Senatsbeschluss vom 15. november 1990 –
4 Str 486/90, nZV 1991, 117 <BaK von 2,4 ‰ bei
entschluss zur Fahrt>; vgl. zur erforderlichkeit von
Feststellungen zu Trinkverlauf und Trinkende auch
Senatsbeschluss vom 23. September 2006 – 4 Str
322/06, Blutalkohol 44, 35 <2007>). andererseits
kann – wenn keine Besonderheiten vorliegen – auch
im einzelfall schon allein die die aufnahme einer die
Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 ‰ nur
knapp überschreitenden alkoholmenge dem Tatrichter
die Überzeugung von einer vorsätzlichen Tatbegehung
verschaffen (vgl. OLG Koblenz, nZV 2008, 304;
2001, 357 m. anm. Scheffler, Blutalkohol 38, 468
<2001>; OLG celle, nZV 2014, 283; OLG Düssel-
dorf, nZV 1994, 367; vgl. auch Senatsbeschluss vom
25. august 1983 – 4 Str 452/83, VrS 65, 359, 361).
Schematische erwägungen der obergerichtlichen
rechtsprechung etwa dahin, die notwendigkeit ergän-
zender Feststellungen zur Begründung des bedingten
Vorsatzes bestehe vornehmlich im Bereich von Blutal-
koholkonzentrationen zwischen 1,10 und 2,00 ‰ und
nehme daher mit der Höhe der festgestellten BaK „re-
ziprok“ ab (so OLG Düsseldorf, nZV 1994, 367), ver-
mögen, zumal sie in dieser allgemeinheit nicht zutref-
fen, die Würdigung der Beweisanzeichen des
konkreten einzelfalles nicht zu ersetzen.

4. nicht vereinbar mit den vorgenannten Grundsät-
zen ist ferner die obergerichtliche rechtsprechung, so-
weit sie annimmt, bei weit über dem Grenzwert zur ab-
soluten Fahruntüchtigkeit liegenden Blutalkohol-
werten verringere sich die erkenntnis- und Kritikfä-
higkeit in einer den Vorsatz ausschließenden Weise
und es trete (erneut) vorsatzausschließender Glaube an
die Fahrtüchtigkeit ein (so etwa KG Berlin, nStZ-rr
2015, 91; 2014, 321; Brandenburgisches OLG, Blutal-
kohol 47, 33 <2010>; OLG Zweibrücken, Blutalkohol
37, 191 (2000); OLG Hamm, nZV 1999, 92). Denn
diese auffassung beruht auf einem nicht vorhandenen
erfahrungssatz (OLG Düsseldorf, nZV 1994, 367,
368; nehm, Festschrift Salger 1995, S. 115, 118 f.;
Tolksdorf, 33. VGT 1995, S. 79, 82). Vielmehr besei-
tigt eine bei steigender Blutalkoholkonzentration 
möglicherweise eintretende Selbstüberschätzung der
eigenen Leistungsfähigkeit nicht die Kenntnis, eine
große menge alkohol im Blut zu haben und nach den
geltenden regeln deshalb nicht mehr fahren zu dürfen.
Dass bei Blutalkoholkonzentrationen von mehr als 
2 ‰ die Steuerungsfähigkeit bzw. das Hemmungsver-
mögen erheblich herabgesetzt sein kann, ändert daher
regelmäßig nichts an der für den Vorsatz allein maß-
geblichen einsicht, dass das Fahren im öffentlichen
Verkehr in diesem Zustand verboten ist. Dass der Fahr-
untüchtige möglicherweise hofft, die vorgesehene
Fahrstrecke unfallfrei bewältigen zu können, lässt den
Vorsatz unberührt. erst wenn durch den Grad der Trun-
kenheit die einsichtsfähigkeit nachhaltig beeinträch-
tigt ist, kommt ein Vorsatzausschluss in Betracht.
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5. Gemessen daran hat die Strafkammer ihre Über-
zeugung vom Vorliegen bedingten Vorsatzes hinsicht-
lich der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit nicht hin-
reichend begründet.

a) Zwar spricht die festgestellte alkoholisierung
von 1,24 ‰ grundsätzlich für die Kenntnis des ange-
klagten von seiner Fahruntüchtigkeit. Indes schließt
die Strafkammer die Feststellung, dass der angeklagte
mit zumindest bedingtem Vorsatz gehandelt hat, allein
aus dem Umstand, dass die Personengruppe den ange-
klagten wegen seiner deutlichen alkoholisierung zum
anhalten und aussteigen zu bewegen versucht habe.
Das Urteil enthält aber keinerlei Feststellungen dazu,
dass der angeklagte diese anhalteversuche überhaupt
bemerkt und den Grund hierfür erkannt hat. Zum
Trinkverlauf und insbesondere zum Trinkende hat das
Landgericht keine Feststellungen getroffen, obwohl
diese angesichts der festgestellten Tatzeit von Bedeu-
tung sein konnten. auch das sonst auffällige Verhalten
des angeklagten hat das Landgericht zur Begründung
des Vorsatzes nicht herangezogen. Daher erweist sich
die Beweiswürdigung als lücken- und damit rechtsfeh-
lerhaft.

b) Die aufhebung des Urteils im Fall II. 4. der Ur-
teilsgründe, die auch die (rechtsfehlerfreie) tateinheit-
liche Verurteilung wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis
erfasst, zieht die aufhebung des ausspruchs über die
Gesamtstrafe und des maßregelausspruchs nach sich
(BGH, Urteil vom 09. april 2015 – 4 Str 401/14 –,
rn. 13, juris).

34. 1. Die von dem Tatgericht gezogene Schluss-
folgerung, eine vier Jahre zurückliegende Vorver-
urteilung wegen Trunkenheit im Verkehr habe den
angeklagten so nachdrücklich gewarnt, dass er bei
der neuerlichen Tat seine alkoholbedingte Fahrun-
sicherheit zumindest billigend in Kauf genommen
hat, ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

2. Einer  detaillierten  Darstellung  der  Feststel-
lungen  des  vorangegangenen  Urteils  bedarf  es,
wenn  dies  nicht  außergewöhnliche  Umstände  er-
fordern, nicht.

Kammergericht Berlin,
Urteil vom 24. november 2014
– (3) 121 Ss 155/14 (115/14) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Tiergarten hat den angeklagten

wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer
Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20,– euro verur-
teilt. Zugleich hat es ihm die Fahrerlaubnis entzogen
und eine Sperrfrist von acht monaten festgesetzt. Die
Berufung des angeklagten hat das Landgericht mit
dem angefochtenen Urteil verworfen. es hat festge-
stellt, dass der angeklagte, der bereits im Jahr 2009
wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr verurteilt
worden war, am Tattag mit einer Blutalkoholkonzen-

tration von zumindest 1,8 Promille am Steuer eines
PKW öffentliches Straßenland befuhr und sodann an
einer innerstädtischen ampel bei rotem Licht ein-
schlief und erst nach einigen Schaltphasen durch ande-
re Verkehrsteilnehmer geweckt werden konnte. Gegen
dieses Urteil wendet sich der angeklagte mit dem
rechtsmittel der revision. Die revision hat keinen er-
folg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Soweit sich die revision gegen das im Urteil fest-

gestellte objektive Tatgeschehen und namentlich die
Fahrereigenschaft des angeklagten wendet, ist sie [...]
unbegründet.

2. Das rechtsmittel bleibt auch im Übrigen ohne
erfolg.

a) Die Urteilsfeststellungen tragen die Würdigung,
dass der angeklagte das Vergehen der Trunkenheit im
Verkehr vorsätzlich begangen hat. Denn das Urteil teilt
mit, der angeklagte habe das Kraftfahrzeug in Kennt-
nis „der berauschenden Wirkung alkoholischer Ge-
tränke und deren negativen auswirkungen auf seine
Fahrtüchtigkeit“ geführt.

b) Das Landgericht hat die zu diesen Feststellungen
führenden Beweise auch rechtsfehlerfrei gewürdigt.

aa) Die Beweiswürdigung ist Sache des Tatrichters,
der sich unter dem umfassenden eindruck der Haupt-
verhandlung ein Urteil über die Schuld oder Unschuld
des angeklagten zu bilden hat (§ 261 StPO). Die Über-
zeugungsbildung des Tatgerichts prüft das revisions-
gericht nur darauf, ob sie auf rechtsfehlerhaften erwä-
gungen beruht. Dies ist namentlich der Fall, wenn sie
mit gesicherten wissenschaftlichen erkenntnissen
oder unbezweifelbarem erfahrungswissen unverein-
bar ist, Widersprüche oder sonstige Verstöße gegen die
Gesetze der Logik enthält oder Lücken aufweist, sich
insbesondere nicht mit nahe liegenden alternativen
Geschehensabläufen befasst, obwohl sich dies nach
dem Beweisergebnis aufdrängt (vgl. BGH nJW 2007,
384). Die tatsächlichen Schlussfolgerungen des Tatge-
richts müssen nicht zwingend sein; es genügt, dass sie
möglich und nachvollziehbar sind und das Tatgericht
von ihrer richtigkeit überzeugt ist (vgl. BGH nStZ
2014, 451).

Für die Würdigung der inneren Tatseite bei den 
§§ 315c abs. 1 nr. 1 a, 316 StGB ist darüber hinaus
anerkannt, dass bei einer die Grenze der absoluten
Fahrunsicherheit weit übersteigenden alkoholisierung
zwar die annahme nahe liegt, der Täter habe die aus-
wirkungen seines Trinkens zumindest billigend in
Kauf genommen. allerdings ist auch dem Umstand
rechnung zu tragen, dass bei steigender alkoholisie-
rung die Kritik- und erkenntnisfähigkeit in aller regel
abnimmt. Daher gibt es auch keinen erfahrungssatz,
dass derjenige, der in erheblichen mengen alkohol ge-
trunken hat, seine Fahrunsicherheit erkennt, so dass al-
lein von der Höhe der Blutalkoholkonzentration nicht
ohne Weiteres auf eine vorsätzliche Tatbestandsver-
wirklichung geschlossen werden kann (vgl. Senat
VrS 126, 95 [= Ba 2014, 351]; Beschluss vom 26.

12

13

14
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november 1997 – (3) 1 Ss 272/97 (93/97) – juris;
Brandenburgisches OLG VrS 117, 195 [= Ba 2010,
33]). Deswegen kann die tatrichterliche Überzeugung
von einer vorsätzlichen Trunkenheitsfahrt nur auf eine
Würdigung aller Umstände des einzelfalles gestützt
werden (vgl. Senat VrS 80, 448 [= Ba 1991, 186];
126, 95). einschlägige Vorverurteilungen können – ge-
gebenenfalls neben weiteren Umständen – anlass zur
annahme vorsätzlicher Tatbegehung geben (vgl. OLG
celle nZV 1996, 204 [= Ba 1996, 229]; StraFo 1998,
278; OLG Frankfurt nStZ-rr 1996, 85).

bb) nach maßgabe dieser Grundsätze ist die
Schlussfolgerung, der angeklagte habe vorsätzlich ge-
handelt, revisionsrechtlich nicht zu beanstanden.

Das Urteil teilt mit, dass der angeklagte sich nicht
eingelassen hat, so dass die Kammer keine Feststellun-
gen zu den Umständen, namentlich dem Zeitpunkt und
der menge des alkoholkonsums, treffen konnte. auch
die Täterpersönlichkeit konnte das Landgericht nur be-
dingt aufklären. Das Landgericht hat auf den Vorsatz
unter anderem jedoch daraus geschlossen, dass der an-
geklagte bereits im Juli 2009 und damit weniger als
vier Jahre vor der neuerlichen Tat wegen – fahrlässiger
– Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden war,
wobei ihm die Fahrerlaubnis entzogen und eine acht-
monatige Sperrfrist angeordnet worden war. Die Kam-
mer hat aus diesem Umstand gefolgert, dass dem an-
geklagten „bekannt und bewusst war, dass die
konsumierte – den Grenzwert erheblich übersteigende
– alkoholmenge zur Fahruntüchtigkeit führt, so dass
er die auswirkungen seines Trinkens und die daraus
resultierende von ihm ausgehende Gefährdung der Si-
cherheit des öffentlichen Verkehrs zumindest billigend
in Kauf genommen hat“. Die von der Strafkammer ge-
zogene Schlussfolgerung, die Vorverurteilung habe
den angeklagten über die Wirkung des alkohols auf-
geklärt und ihn zugleich nachdrücklich und gewisser-
maßen anhaltend gewarnt, ist möglich und nachvoll-
ziehbar (vgl. auch Fischer, StGB 61. aufl., § 316 
rn. 45 m.w.n.); zwingend braucht sie, wie dargelegt,
nicht zu sein (vgl. BGH nStZ 2014, 451).

es bedurfte auch nicht der Darlegung der genauen
Umstände der einschlägigen Vorverurteilung. als
Grundlage für den von der Strafkammer gezogenen
Schluss reicht es aus, dass der angeklagte bereits ein-
mal strafgerichtlich verurteilt werden musste, weil er
ein Kraftfahrzeug in alkoholbedingt fahrunsichern Zu-
stand geführt hatte. ebendies ergibt sich aus der mit-
teilung des verwirklichten Tatbestands (§ 316 abs. 2
StGB). Dem widerspricht auch nicht die entscheidung
des OLG celle (nZV 1998, 123). Zwar tritt darin die
auffassung zutage, das Urteil müsse den der Vorverur-
teilung zugrunde liegenden Sachverhalt feststellen,
wenn daraus Schlussfolgerungen gezogen werden sol-
len. Dies betraf indes eine Vorverurteilung wegen Ge-
fährdung des Straßenverkehrs nach § 315c StGB, und
für das revisionsgericht war – nachvollziehbar – un-
klar, ob dem Urteil überhaupt eine alkoholbedingte
Fahrunsicherheit (§ 315c abs. 1 nr. 1 a StGB) zugrun-
de gelegen hatte. Diese Unklarheit besteht hier nicht.

cc) Die Beweiswürdigung ist auch nicht unter dem
Gesichtspunkt fehlerhaft, das Landgericht habe den
erfahrungssatz unberücksichtigt gelassen, demzufolge
steigende alkoholisierung die Kritik- und erkenntnis-
fähigkeit in aller regel einschränkt. Das Landgericht
hat sich mit dieser möglichkeit vielmehr ausdrücklich
auseinandergesetzt und sie rechtsfehlerfrei verneint.
es hat berücksichtigt, dass die Blutalkoholkonzentra-
tion des angeklagten bei Fahrtantritt „über 2,0 Promil-
le“ (genau wäre gewesen: 2,2 Promille) betragen ha-
ben könnte. aus im einzelnen dargelegten weiteren
Umständen hat es aber gefolgert, dass auch diese hohe
alkoholisierung der zumindest bedingt vorsätzlichen
Tatbegehung nicht entgegensteht. Dabei hat sich die
Kammer auf die „ärztlich festgestellte Leistungsfähig-
keit des angeklagten“ bezogen, derzufolge die alkoho-
lische Beeinflussung zwar deutlich war, die kognitiven
und voluntativen Fähigkeiten jedoch weitgehend un-
beeinträchtigt waren. Die Kammer hat sich auch mit
den durch einen Zeugen berichteten „leichten Schwank-
bewegungen“ des angeklagten und dem Umstand,
dass er am Steuer bei laufendem motor eingeschlafen
ist, befasst. Dass es aus beiden Umständen nicht auf
eine erhebliche und der vorsätzlichen Tatbegehung
entgegenstehende alkoholische Beeinträchtigung ge-
schlossen hat, ist revisionsrechtlich wiederum nicht zu
beanstanden.

35. 1. Eine  Berufungsbeschränkung  auf  den
Rechtsfolgenausspruch ist nur wirksam, wenn die
erstinstanzlichen Schuldfeststellungen eine hinrei-
chende Grundlage für die Strafzumessung enthal-
ten. Dies ist nicht der Fall, wenn sie den Unrechts-
und Schuldgehalt der Tat nicht oder nur unzurei-
chend  erkennen  lassen.  Denn  zum  Schuldspruch
zählen  nicht  nur  diejenigen Tatsachen,  durch  die
die  gesetzlichen  Merkmale  des  dem angeklagten
zur  Last  gelegten  Straftatbestandes  verwirklicht
werden,  sondern  auch Tatumstände,  die  nur  den
Schuldumfang beschreiben, ohne für die rechtliche
Bewertung der Tat von Bedeutung zu sein, weshalb
auch diese, das geschichtliche Tatgeschehen näher
beschreibenden  Umstände  an  der  durch  die  Be-
schränkung bewirkten Bindungswirkung teilhaben
(anschluss  an  BGHSt  33,  59;  BayObLGSt  1994,
98/100 sowie st. Rspr. des Senats, u.a. OLG Bam-
berg, Beschl. v. 20.12. 2012 – 3 Ss 136/12 = OLGSt
StPO § 318, nr. 20 = Ba 50 <2013>, 88. = VerkMitt
2013, nr. 36 = zfs 2013, 589; OLG Bamberg, Urt. v.
25. 06. 2013 – 3 Ss 36/13 = DaR 2013, 585 = OLGSt
StVG § 21 nr. 10 = StRR 2014, 226 = VRR 2013,
429 und OLG Bamberg, Beschl. v. 25.11.2013 – 3
Ss 114/13 = OLGSt StGB § 185 nr. 136).

2. Die  für  die Wirksamkeit  einer  Berufungsbe-
schränkung  auf  den  gesamten  Rechtsfolgenaus-
spruch gültigen Grundsätze gelten auch für die Be-
urteilung der Wirksamkeit einer ausschließlich auf
die Frage der Strafaussetzung zur Bewährung be-
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schränkten  Berufung  (anschluss  an  BayObLG,
Beschl.  v.  27. 05.1999  –  4St  RR  111/99  =  Bay-
ObLGSt 1999, 105 = StV 2001, 335).

Oberlandesgericht Bamberg, 
Urteil vom 11. märz 2015 – 3 OLG 8 Ss 16/15 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :  
Das amtsgericht verurteilte den angeklagten

wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr (§ 316 I, II
StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 6 monaten, entzog
ihm die Fahrerlaubnis und ordnete eine Sperrfrist für
deren Wiedererteilung an. auf die vom angeklagten
eingelegte und auf die Frage der Strafaussetzung zur
Bewährung beschränkte Berufung hat das Landgericht
das erstinstanzliche Urteil am 11.12. 2014 dahin abge-
ändert, dass es die Vollstreckung der Freiheitsstrafe
zur Bewährung aussetzte. Die auch von der Staatsan-
waltschaft eingelegte, auf den rechtsfolgenausspruch
beschränkte Berufung hat es verworfen. Die gegen das
Berufungsurteil zuungunsten des angeklagten einge-
legte revision der Staatsanwaltschaft, mit der sie die
Verletzung materiellen rechts rügt, erwies sich als be-
gründet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
I. Die nachprüfung des Urteils aufgrund der statt-

haften und auch im Übri gen zulässigen revision der
Staatsanwaltschaft (§§ 333, 341 I, 344, 345 I StPO)
zwingt den Senat zur aufhebung des angefochtenen
Urteils, weil das Landgericht zu Unrecht die Wirksam-
keit der Berufungsbeschränkungen auf den rechtsfol-
genausspruch bzw. die Frage der Strafaussetzung zur
Bewährung angenommen und deswegen über den Ver-
fahrensgegenstand nur unvollständig entschieden hat.
auf die weiteren mit der revision vorgebrachten Be-
anstandungen kommt es deshalb nicht mehr an.

1. auf die Sachrüge überprüft das revisionsgericht
im rahmen einer zulässigen revision nicht nur, ob das
materielle recht rechtsfehlerfrei auf den Urteilssach-
verhalt angewendet worden ist, sondern darüber hin-
aus von amts wegen auch, ob Prozessvoraussetzungen
gegeben sind oder Prozesshindernisse entgegen-
stehen. Im rahmen dieser Prüfung ist von amts wegen
auch festzustellen, ob das Berufungsgericht zu recht
von einer wirksamen Berufungsbeschränkung nach 
§ 318 StPO ausgegangen ist. Denn die Wirksamkeit
der rechtsmittelbeschränkung ist eine Frage der Teil-
rechtskraft. Gerade bei Beschränkungen der Berufun-
gen auf das Strafmaß umfasst diese Prüfung deshalb
auch, ob der vom amtsgericht festgestellte Sachver-
halt in Hinsicht auf die rechtsfolgen tragfähig ist oder
sich als lückenhaft erweist.

2. eine Beschränkung auf den rechtsfolgenaus-
spruch ist nach gefestigter obergerichtlicher recht-
sprechung, der auch das Schrifttum folgt, nur dann
wirksam, wenn die Schuldfeststellungen eine hinrei-
chende Grundlage für die Strafzumessung ergeben.
Dies ist indes dann nicht der Fall, wenn die getroffenen
Feststellungen den Unrechts- und Schuldgehalt der Tat
nicht erkennen lassen und somit keine ausreichende

Grundlage für die entscheidung des Berufungsge-
richts sein können (vgl. neben BGHSt 33, 59 und Bay-
ObLGSt 1994, 98/100 die st.rspr. des Senats, u. a.
OLG Bamberg, Beschl. v. 20.12. 2012 – 3 Ss 136/12 =
OLGSt StPO § 318, nr. 20 = Ba 50 <2013>, 88 =
Verkmitt 2013, nr. 36 = zfs 2013, 589 <Trunkenheit
im Verkehr>; OLG Bamberg, Urt. v. 25. 06. 2013 – 3
Ss 36/13 = Dar 2013, 585 = OLGSt StVG § 21 nr. 10
= Strr 2014, 226 = Vrr 2013, 429 <Fahren ohne
Fahrerlaubnis> und OLG Bamberg, Beschl. v.
25.11.2013 – 3 Ss 114/13 = OLGSt StGB § 185 
nr. 136 <Beleidigung>, jeweils m.w.n.; ebenso:
meyer-Goßner/Schmitt StPO 57. aufl. § 318 rn. 16 f.;
KK/Paul StPO 7. aufl. § 318 rn. 7a; Lr/Gössel StPO
26.  aufl. § 318 rn. 48 ff.). Denn den Schuldspruch
betreffen nicht nur die zur erfüllung der Tatbestands-
merkmale erforderlichen Feststellungen, sondern auch
diejenigen Tatumstände, die nur den Schuldumfang
beschreiben, ohne für die rechtliche Bewertung der Tat
von Bedeutung zu sein. Fehlen jedoch dahingehende
Feststellungen, darf die Lücke nicht durch ergänzende
aufklärung geschlossen werden. Hält das Berufungs-
gericht nähere erkenntnisse für erforderlich, verbleibt
ihm wegen der durch die „Doppelrelevanz“ bedingten
Untrennbarkeit von Schuld- und Straffrage nur die
möglichkeit, die Berufung unbeschränkt durchzufüh-
ren und die Schuldfeststellungen umfassend neu zu
treffen. Die gleichen Grundsätze gelten für eine Be-
schränkung der Berufung auf die Frage der Strafaus-
setzung zur Bewährung; denn für die entscheidung
über die Bewährungsfrage sind gem. § 56 I 2 StGB
u.a. auch die Umstände der Tat von maßgeblicher Be-
deutung (BayObLG, Beschl. v. 27.05.1999 – 4St rr
111/99 = BayObLGSt 1999, 105 = StV 2001, 335).

3. Die Feststellungen des amtsgerichts zur verfah-
rensgegenständlichen Trunkenheitsfahrt beschränken
sich neben der Höhe der beim angeklagten ermittelten
BaK darauf, dass dieser zu einem bestimmten Zeit-
punkt mit einem Pkw „auf der Oberen T-Straße in D.“
fuhr, „obwohl er in Folge vorangegangenen alkohol-
konsums fahruntüchtig war (…), wobei der angekl.
seine Fahruntauglichkeit bei kritischer Selbstprüfung
hätte erkennen können und müssen“. Im rahmen der
Strafzumessung wird zusätzlich ausgeführt, dass laut
angaben des (polizeilichen) Zeugen von den „Polizei-
beamten während der nachfahrt keinerlei alkoholbe-
dingte ausfallerscheinungen“ festzustellen gewesen
seien, „sodass keine konkrete Gefahr für weitere Ver-
kehrsbeteiligte bestand“.

4. Diese Darlegungen sind derart unvollständig,
dass sie keine hinreichende Grundlage für die Strafzu-
messung ergeben. Insbesondere hat es das amtsgericht
versäumt, für die Bestimmung und eingrenzung des
Schuldumfangs der folgenlos gebliebenen Trunken-
heitsfahrt sich aufdrängende wesentliche Feststellun-
gen etwa zu den Umständen der alkoholaufnahme
(ggf. in sog. Fahrbereitschaft), zum konkreten Fahrt-
anlass, der bereits tatsächlich zurückgelegten und vom
angeklagten beabsichtigten Fahrtstrecke nach Länge
und Dauer sowie Verkehrsbedeutung der befahrenen
Straßen und dazu zu treffen, ob der angeklagte allein
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oder in Begleitung unterwegs war und ob er aus eige-
nem antrieb handelte oder von Dritten oder aufgrund
besonderer sonstiger Umständen zum antritt der Fahrt
verleitet wurde. Wie der Senat schon wiederholt aus-
gesprochen hat (OLG Bamberg a. a.O.; ebenso: Bay-
ObLG nStZ 1997, 359 [= Ba 1997, 318]; OLG mün-
chen nZV 2014, 51 [= Ba 2012, 219]), darf sich der
Tatrichter bei den Verkehrsdelikten der Trunkenheit im
Verkehr oder des Fahrens ohne Fahrerlaubnis neben
angaben zur Tatzeit und zum Führen des Tatfahrzeugs
an einem bestimmten Ort nicht allein auf die Darstel-
lung der objektiven und subjektiven merkmale des ge-
setzlichen Tatbestandes beschränken. Wegen ihrer we-
sentlichen Bedeutung für den Schuldumfang und
damit für den rechtsfolgenausspruch ist er vielmehr
im einzelfall gehalten, soweit möglich, Feststellungen
auch zur motivation der Tat, den konkreten Verkehrs-
verhältnissen bei Tatbegehung, zu eventuellen Gefähr-
dungen anderer Straßenverkehrsteilnehmer und zum
konkreten (privaten oder beruflichen) anlass für die
Fahrt und zu weiteren Umständen der Tat, z.B. zu art,
Dauer und Länge der beabsichtigten sowie tatsächlich
absolvierten Fahrtstrecke zu treffen.

5. nach alledem durfte das Landgericht nicht von
der Wirksamkeit der Berufungsbeschränkungen aus-
gehen und gleichzeitig offenkundige Lücken der er-
stinstanzlichen Feststellungen durch ergänzende eige-
ne „aufklärung“, etwa zur Frage der von dem an-
geklagten zurückgelegten Fahrstrecke, schließen,
wofür hier der im rahmen der Strafzumessungsgründe
der Berufungskammer enthaltene Passus sprechen
könnte, wonach zu Gunsten des angeklagten u. a. „zu
berücksichtigen“ gewesen sei, dass „er nur eine kurze
Strecke gefahren ist (ca. 500 m)“. Bei der gegebenen
Sachlage blieb der Berufungskammer mithin wegen
der durch die Doppelrelevanz bedingten Untrennbar-
keit von Schuld- und Straffrage nur die möglichkeit,
die Berufung unbeschränkt durchzuführen und die
Schuldfeststellungen umfassend neu zu treffen.

II. Der aufgezeigte rechtsfehler führt auf die revi-
sion der Staatanwaltschaft zur aufhebung des ange-
fochtenen Urteils mitsamt den ihm zugrunde liegen-
den Feststellungen (§ 353 StPO). Das Verfahren wird
zu neuer Verhandlung und entscheidung, auch über
die Kosten des revisionsverfahrens, an eine andere
Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen (§ 354 
II 1 StPO).

(mitgeteilt von richter am Oberlandesgericht 
Dr. Georg Gieg, Bamberg)

36. Stützt das Tatgericht die annahme drogenbe-
dingter Fahruntüchtigkeit auf eine hohe Wirkstoff-
konzentration des Rauschmittels im Blut des ange-
klagten  (hier:  THC Konzentration  von  24  nano-
gramm/Milliliter)  und  mehrere  weitere  aussage-
kräftige  Beweisanzeichen  in  der anhaltesituation
(hier: keine Pupillenreaktion bei Veränderung der
Lichtverhältnisse, deutliches Schwanken nach dem

aussteigen,  unsicherer,  staksiger  und  wackliger
Gang, verzögertes antwortverhalten), so ist dies re-
visionsrechtlich  nicht  zu  beanstanden.  Weiterge-
hende Feststellungen  zur konkreten Beeinträchti-
gung  der  Sehfähigkeit  und  zu  deren  konkreten
auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit bedarf es in
einem solchen Fall nicht.

Oberlandesgericht Saarbrücken,
Beschluss vom 4. märz 2015 – Ss 7/2015 (6/15) –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht Saarbrücken hat den angeklagten

mit Urteil vom 30. Juni 2014 wegen fahrlässiger Trun-
kenheit im Verkehr zu einer Freiheitsstrafe von drei
monaten verurteilt, deren Vollstreckung es zur Bewäh-
rung ausgesetzt hat, dem angeklagten die Fahrerlaub-
nis entzogen, seinen Führerschein eingezogen und der
Verwaltungsbehörde untersagt, dem angeklagten vor
ablauf einer Frist von sechs monaten eine neue Fah-
rerlaubnis zu erteilen.

mit dem angefochtenen Urteil hat das Landgericht
Saarbrücken auf die Berufung des angeklagten unter
Verwerfung des rechtsmittels im Übrigen sowie unter
Verwerfung der Berufung der Staatsanwaltschaft das
amtsgerichtliche Urteil im rechtsfolgenausspruch
aufgehoben und wie folgt neu gefasst:

Der angeklagte wird wegen fahrlässiger Trunken-
heit im Verkehr zu einer Freiheitsstrafe von zwei mo-
naten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung
ausgesetzt wird. Dem angeklagten wird für die Dauer
von drei monaten verboten, im Straßenverkehr Kraft-
fahrzeuge jeder art zu führen.

mit seiner hiergegen gerichteten revision rügt der
angeklagte die Verletzung materiellen rechts. Insbe-
sondere macht er mit der ausgeführten Sachrüge 
geltend, die getroffenen Feststellungen trügen eine
Verurteilung des angeklagten wegen fahrlässiger
Trunkenheit im Verkehr nicht, da sie eine Fahruntüch-
tigkeit des angeklagten infolge von cannabiskonsum
nicht mit genügender Sicherheit belegten.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die gemäß den §§ 333, 337, 341, 344 abs. 1, abs. 2

Satz 1, 345 StPO statthafte sowie form- und fristge-
recht eingelegte sowie begründete, mithin zulässige
revision ist in der Sache offensichtlich unbegründet.
Die nachprüfung des angefochtenen Urteils auf die –
ausgeführte – Sachrüge hin hat keinen rechtsfehler er-
geben, der sich zum nachteil des angeklagten ausge-
wirkt hat. 

Im Hinblick auf die von dem Verteidiger des ange-
klagten eingereichte Gegenerklärung vom 25. Februar
2015 ist ergänzend lediglich Folgendes anzumerken:

entgegen der auffassung des Verteidigers tragen
die in dem angefochtenen Urteil getroffenen tatsäch-
lichen Feststellungen die Verurteilung des angeklag-
ten wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr (§ 316
abs. 1, abs. 2 StGB). Insbesondere belegen die Fest-
stellungen, dass der angeklagte zum Tatzeitpunkt in-
folge von cannabiskonsum fahruntüchtig war.
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1. Beim Führen eines Kraftfahrzeugs nach dem Ge-
nuss eines anderen rauschmittels als alkohol kann al-
lein aus der nach der Tat gemessenen Wirkstoffkon-
zentration des rauschmittels im Blut des angeklagten
mangels entsprechender wissenschaftlicher erkennt-
nisse nicht auf die Fahruntüchtigkeit geschlossen, also
kein Grenzwert für eine so genannte „absolute“ Fahr-
untüchtigkeit festgestellt, sondern der nachweis der
„relativen“ Fahruntüchtigkeit vielmehr nur aufgrund
des konkreten rauschmittelbedingten Leistungsbildes
des angeklagten geführt werden (vgl. BGHSt 44, 
219 ff. – rn. 8 ff. nach juris [= Ba 1998, 61]; Senats-
beschlüsse vom 11. märz 2003 – Ss 16/03 (23/03) –
und vom 28. Oktober 2010 – Ss 104/2010 (141/10) –,
Dar 2011, 95, 96 [= Ba 2011, 41]; Fischer, StGB, 62.
aufl., § 316 rn. 39). Hierzu bedarf es außer dem posi-
tiven Blut-Wirkstoffbefund weiterer, für die fahreri-
sche Leistungsfähigkeit aussagekräftiger Beweisan-
zeichen (vgl. BGH, a. a.O., rn. 13 nach juris; OLG
Düsseldorf, Jr 1999, 474 [= Ba 1999, 140]; vorge-
nannte Senatsbeschlüsse; LK-König, StGB, 12. aufl.,
§ 316 rn. 154), das heißt solcher Tatsachen, die über
die allgemeine Drogenwirkung hinaus den sicheren
Schluss zulassen, dass der angeklagte in der konkreten
Verkehrssituation fahrunsicher gewesen ist (vgl. OLG
Zweibrücken, StV 2003, 624 [= Ba 2003, 321]; Se-
natsbeschluss vom 28. Oktober 2010, a. a.O.). Die an-
forderungen an art und ausmaß drogenbedingter aus-
fallerscheinungen können dabei umso geringer sein, je
höher die im Blut festgestellte Wirkstoffkonzentration
ist (vgl. BGH, a. a.O., rn. 14 nach juris; Senatsbe-
schlüsse vom 5. november 2003 – Ss 71/2003 (86/03)
– und vom 28. Oktober 2010, a. a.O.). als auffällig-
keiten, die durch den Drogenkonsum zumindest mit-
verursacht sein müssen und die sich unmittelbar auf
eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit beziehen,
kommen insbesondere rauschmittelbedingte Fahrfeh-
ler, aber auch Verhaltensauffälligkeiten in der anhalte-
situation wie z.B. schwerwiegende Beeinträchtigun-
gen der Wahrnehmungs- und reaktionsfähigkeit,
mangelnde ansprechbarkeit, Unfähigkeit zu koordi-
nierter Bewegung, deutliche motorische ausfaller-
scheinungen (Schwanken und Torkeln), sowie entspre-
chende Verhaltensauffälligkeiten bei der ärztlichen
Untersuchung in Betracht (vgl. BGH, a. a.O., rn. 16
nach juris; BGH Dar 2008, 390 ff. [= Ba 2008, 309]
– rn. 10 nach juris; Senatsbeschlüsse vom 11. märz
2003 – Ss 16/03 (23/03) – und vom 28. Oktober 2010,
a. a.O.; Fischer, a. a.O., § 316 rn. 40; LK-König,
a. a.O.).

2. ausgehend hiervon begegnet die annahme der
Strafkammer, der angeklagte sei zum Tatzeitpunkt in-
folge vorangegangenen cannabiskonsums fahruntüch-
tig gewesen, keinen rechtlichen Bedenken.

a) Zutreffend ist die Strafkammer zunächst davon
ausgegangen, dass die aufgrund einer Blutprobe im
Blut des angeklagten festgestellte THc-Wirkstoffkon-
zentration von 0,024 mg/l (= 24 ng/ml) ganz erheblich
über dem nachweisgrenzwert (analytischer Grenz-
wert) von 0,001 mg/l (= 1 ng/ml) liegt (vgl. König 
in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, 42.

aufl., § 24a StVG, rn. 21a) und damit als hoch zu ver-
anschlagen ist (anders verhielt es sich in dem vom
Senat mit Beschluss vom 28. Oktober 2010, a. a.O.,
entschiedenen Fall). nach den weiteren, in dem ange-
fochtenen Urteil getroffenen Feststellungen zeigten
sich zwar während der polizeilichen Verfolgungsfahrt
über eine Strecke von rund 300 metern im Fahrverhal-
ten des angeklagten keine auffälligkeiten. Jedoch
zeigte sich bei dem angeklagten in der anschließenden
anhaltesituation Lidflattern und beim Leuchten mit
einer Taschenlampe auf seine Brust erfolgte keine re-
aktion der etwa drei millimeter großen Pupillen. nach
dem aussteigen schwankte der angeklagte – im Stand,
bei geschlossenen augen und in den nacken gelegtem
Kopf – zwei mal deutlich nach vorne und hinten. auf
dem Weg zum Polizeifahrzeug zeigte der angeklagte
einen unsicheren, staksigen und wackligen Gang und
gab zur Begründung hierfür von sich aus an, ihm seien
die Füße eingeschlafen. Fragen der Polizeibeamten zu
seinem Konsumverhalten von Drogen beantwortete
der angeklagte immer mit Verzögerungen. Dass die
Strafkammer bei der gebotenen Gesamtschau dieser
von ihr festgestellten Beweisanzeichen zur Überzeu-
gung gelangt ist, der angeklagte sei zum Tatzeitpunkt
drogenbedingt fahruntüchtig gewesen, ist revisions-
rechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere stehen
die – nach den in dem angefochtenen Urteil getroffe-
nen Feststellungen für den cannabisrausch typischen
– Beeinträchtigungen der Körperbeherrschung sowie
des Gleichgewichtssinns, die fehlende Pupillenreak-
tion bei Lichteinstrahlung und das verzögerte reak-
tionsverhalten unmittelbar mit der fahrerischen Lei-
stungsfähigkeit in Zusammenhang und lassen den von
der Strafkammer gezogenen rückschluss auf drogen-
bedingte Fahruntüchtigkeit zur Tatzeit ohne Weiteres
zu (vgl. Senatsbeschluss vom 5. november 2003 – Ss
71/2003 (86/03) –).

b) Das revisionsvorbringen rechtfertigt keine hier-
von abweichende Beurteilung.

aa) Gegen den von dem Verteidiger in diesem Zu-
sammenhang bemühten Grundsatz „in dubio pro reo“
hat die Strafkammer nicht verstoßen, weil sie ausweis-
lich der Urteilsgründe aufgrund der Gesamtschau der
von ihr festgestellten Indizien gerade keine Zweifel an
der drogenbedingten Fahruntüchtigkeit des angeklag-
ten zum Tatzeitpunkt hatte (vgl. meyer-Goßner/
Schmitt, StPO, 57. aufl., § 261 rn. 26, 39). Dass die
Strafkammer bei „isolierter Beurteilung“ einzelner
Beweisanzeichen (motorische ausfallerscheinungen,
antwortverhalten des angeklagten) andere Ursachen
als den Drogenkonsum für „denkbar“, also nicht aus-
geschlossen erachtet hat, führt nicht zu einer Verlet-
zung des Zweifelssatzes, da dieser nicht auf das ein-
zelne Indiz, sondern erst bei der abschließenden
Überzeugungsbildung aufgrund der gesamten Beweis-
situation anzuwenden ist (vgl. BGH nStZ 1999, 205 f.
– rn. 20 nach juris) und die Strafkammer bei ihrer ab-
schließenden Überzeugungsbildung aufgrund der von
ihr vorgenommenen Gesamtwürdigung der Beweisan-
zeichen gerade keine Zweifel an der drogenbedingten
Fahruntüchtigkeit des angeklagten hatte.
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bb) Zwar weist der Verteidiger zutreffend darauf
hin, dass die in dem angefochtenen Urteil getroffene
Feststellung, dass der angeklagte, der den rechten
Fahrtrichtungsanzeiger betätigt hatte, mit seinem
Fahrzeug gleichwohl nach links in die r. Straße ein-
bog und sich hierdurch von der Polizeikontrolle ent-
fernte, im rahmen der Gesamtschau der Beweisanzei-
chen keine ausdrückliche erwähnung mehr gefunden
hat. Dass sich der angeklagte damit nachvollziehbar
verhalten hat, indem er der polizeilichen Verkehrskon-
trolle entgehen wollte, stellt jedoch keinen Umstand
dar, der geeignet ist, die annahme drogenbedingter
Fahruntüchtigkeit in Frage zu stellen, und bedurfte
daher in der Gesamtschau keiner gesonderten Würdi-
gung. Dass das Fahrverhalten des angeklagten keine
auffälligkeiten zeigte, hat die Strafkammer entgegen
der anders lautenden Behauptung des Verteidigers im
rahmen der Gesamtschau der Beweisanzeichen be-
rücksichtigt. Soweit der Verteidiger meint, nicht fest-
gestellte Unauffälligkeiten im Verhalten des ange-
klagten (aussteigen aus dem Fahrzeug, aussprache,
Verhalten bei der Kontrolle der Fahrzeugpapiere) hät-
ten in die Gesamtschau einbezogen werden müssen,
entfernt er sich von den für die sachlich-rechtliche
Überprüfung allein maßgeblichen Urteilsfeststellun-
gen, ohne Lücken insoweit aufzuzeigen (vgl. meyer-
Goßner/Schmitt, a. a.O., § 337 rn. 21 f.). Im Übrigen
verlangt der Grundsatz der erschöpfenden Beweiswür-
digung lediglich die angabe der für die Überzeu-
gungsbildung wesentlichen Gründe. Dass der Tatrich-
ter alle nur irgendwie denkbaren Gesichtspunkte und
Würdigungsvarianten ausdrücklich abhandelt, ist hin-
gegen von rechts wegen nicht zu verlangen (vgl. BGH
StraFo 2010, 386 f. – rn. 19 nach juris; meyer-Goß-
ner/Schmitt, a. a.O., § 267 rn. 12).

cc) auch der weitere einwand des Verteidigers, die
annahme des Landgerichts, mit dem Lidflattern und
der fehlenden Pupillenlichtreaktion seien schwerwie-
gende Beeinträchtigungen der Wahrnehmungs- und
reaktionsfähigkeit gegeben gewesen, verkenne, dass
dieser Umstand ohne die Feststellung einer konkreten
Beeinträchtigung der Sehfähigkeit keinen hinreichen-
den Schluss auf eine Fahruntüchtigkeit zulasse, ver-
hilft der revision nicht zum erfolg. entgegen der auf-
fassung des Verteidigers bedurfte es im vorliegenden
Fall nicht der Prüfung, wie sich die Sehbehinderung
konkret bei dem angeklagten auf seine Fahrtüchtig-
keit ausgewirkt und für ihn bemerkbar gemacht hat.
ebenso wenig stand – anders als der Verteidiger
meint – die Feststellung einer fahrfehlerfreien Fahrt
bei Dunkelheit der annahme einer konkreten Beein-
trächtigung der Sehfähigkeit entgegen. richtig ist
zwar, dass rauschmittelbedingte, vom Konsumenten
nicht beeinflussbare auffälligkeiten der Pupillen (Pu-
pillenengstellung <miosis>, Pupillenweitstellung
<mydriasis>, verzögerte oder ausbleibende Pupillen-
reaktion bei Veränderung der Lichtverhältnisse) für
sich allein noch keinen verlässlichen Schluss auf die
(relative) Fahruntüchtigkeit zulassen (vgl. BGHSt 44,
219 ff. – rn. 17 nach juris; Senatsbeschluss vom 11.
märz 2003 – Ss 16/2003 (23/03) –). Gleiches gilt,

wenn zu derartigen auffälligkeiten der Pupillen ledig-
lich geringfügige ausfallerscheinungen und damit für
die fahrerische Leistungsfähigkeit wenig aussagekräf-
tige Beweisanzeichen (vgl. OLG Frankfurt nStZ-rr
2002, 17, 18 [= Ba 2002, 388]; OLG Koblenz, Beschl.
v. 28. april 2005 – 1 Ss 109/05 – [= Ba 2006, 231], 
rn. 9-11 nach juris; Senatsbeschluss vom 28. Oktober
2010, a. a.O., bei festgestelltem THc-Gehalt von
0,001 mg/l) oder aber nur Verhaltensauffälligkeiten
des angeklagten in der anhaltesituation, die nicht
ohne Weiteres den Schluss auf die Beeinträchtigung
seiner Fahrtauglichkeit zulassen, hinzutreten (vgl.
OLG Zweibrücken nStZ-rr 2004, 149 ff. [= Ba
2004, 469] – rn. 7 nach juris bei festgestelltem THc-
Gehalt von 0,95 ng/ml). eine solche Fallgestaltung
liegt hier jedoch gerade nicht vor. Vielmehr konnte die
Strafkammer die annahme der Fahruntüchtigkeit des
angeklagten zum Tatzeitpunkt neben dem festgestell-
ten hohen THc-Gehalt im Blut des angeklagten auf
weitere, für seine fahrerische Leistungsfähigkeit aus-
sagekräftige Beweisanzeichen, insbesondere ein deut-
liches Schwanken im Stand nach dem aussteigen aus
dem Fahrzeug sowie einen unsicheren, staksigen und
wackligen Gang, stützen. In einem solchen Fall bedarf
es keiner weitergehenden Feststellungen zur konkre-
ten Beeinträchtigung der Sehfähigkeit sowie zu deren
konkreten auswirkungen auf die Fahrtüchtigkeit des
angeklagten, zumal es auf der Hand liegt, dass das
ausbleiben einer Pupillenlichtreaktion bei einer – im
vorliegenden Fall festgestellten – nachtfahrt zu einer
Beeinträchtigung der Sehfähigkeit und damit zu einer
Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit führt (vgl. Se-
natsbeschluss vom 11. märz 2003 – Ss 16/2003
(23/03) –; OLG Koblenz nStZ-rr 2004, 247; LK-
König, a. a.O., § 316 rn. 162), weshalb kein Grund
dafür ersichtlich ist, die fehlende Pupillenlichtreaktion
nicht als zusätzliches Beweisanzeichen heranzuziehen
(vgl. König, anmerkung zum Beschluss des Senats
vom 28. Oktober 2010 – Ss 104/2010 (141/10) –, Dar
2011, 96, 97).

dd) Schließlich halten auch die ausführungen in
dem angefochtenen Urteil zu dem Gutachten des Insti-
tuts für rechtsmedizin der Universität S. vom
15.11.2013 entgegen der auffassung des Verteidigers
der rechtlichen nachprüfung stand. allerdings muss
das Tatgericht, wenn es sich darauf beschränkt, sich
der Beurteilung eines Sachverständigen anzuschlie-
ßen, dessen wesentliche anknüpfungspunkte und Dar-
legungen im Urteil so wiedergeben, wie dies zum Ver-
ständnis des Gutachtens und zur Beurteilung seiner
Schlüssigkeit erforderlich ist (vgl. BGH nStZ 2003,
307 f. – rn. 20 nach juris; nStZ 2012, 650 f. – rn. 8
nach juris; meyer-Goßner/ Schmitt, a. a.O., § 267 
rn. 13). Dies ist in dem angefochtenen Urteil indes in
ausreichender Weise geschehen. Insbesondere werden
in den Urteilsgründen der Gegenstand der Untersu-
chung (Blutprobe des angeklagten), die analyseme-
thode sowie die wesentlichen Wertungen der Sachver-
ständigen mitgeteilt. Weitere, über die Blutprobe als
solche hinausgehende wesentliche anknüpfungstatsa-
chen der Sachverständigen, die hätten mitgeteilt wer-
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den müssen, sind nicht ersichtlich und werden auch
von dem Verteidiger nicht aufgezeigt.

37. Die  wegen  des  Verdachts  einer  Ordnungs-
widrigkeit nach § 24a StVG entnommene Blutpro-
be  darf  nicht  nur  auf  das  berauschende  Mittel
(hier: THC),  sondern auch auf dessen abbaupro-
dukte  (hier: 11-Hydroxy-THC und THC-Carbon-
säure) untersucht werden.

Oberlandesgericht Karlsruhe,
Beschluss vom 19. Januar 2015 

– 2 (5) SsBs 720/14 - aK 177/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht L. hat den Betroffenen wegen

fahrlässigen Führens eines Kraftfahrzeugs unter der
Wirkung eines berauschenden mittels (§ 24a abs. 2
und 3 StVG) zu einer Geldbuße von 500,– eUr verur-
teilt, eine Fahrverbot von einem monat angeordnet 
(§ 25 abs. 1 Satz 2 StVG) und eine Bestimmung über
dessen Wirksamwerden getroffen (§ 25 abs. 2a StVG).

Das amtsgericht hat in dem Urteil u. a. festgestellt,
der Betroffene sei am 19. 04. 2013 gegen 01:05 Uhr
auf der Bundesstraße 317 in m. mit seinem Fahrzeug
der marke BmW von S. kommend in richtung L. ge-
fahren. Dabei sei er infolge vorangegangenen Kon-
sums von Betäubungsmitteln unter deren Wirkung 
gestanden. eine am 19. 04. 2013 um 1:52 Uhr ent-
nommene Blutprobe habe einen THc-Gehalt von 
4,5 ng/ml aufgewiesen. Bei anwendung der erforder-
lichen Sorgfalt habe der Betroffenen erkennen können,
dass er noch unter der Wirkung der Betäubungsmittel
gestanden sei. Im rahmen der Beweiswürdigung
wurde unter Hinweis auf das Sachverständigengutach-
ten ergänzend ausgeführt, dass der Konsum der Betäu-
bungsmittel "nur wenige Stunden vor entnahme der
Blutprobe" stattgefunden habe.

Die gem. § 79 Satz 1 abs. 1 und 2 OWiG zulässige
rechtsbeschwerde des Betroffenen hat (vorläufig) er-
folg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Die zulässig erhobene Verfahrensrüge, mit der

die Verwertung der Blutanalyseergebnisse betreffend
die THc-abbauprodukte 11-Hydroxy-THc und THc-
carbonsäure gerügt wird, ist unbegründet.

Die entnahme einer Blutprobe war grundsätzlich
zulässig (§ 81a abs. 1 StPO, § 46 abs. 4 Satz 1 OWiG). 
Das Ziel der maßnahme darf allein in der Feststellung
verfahrenserheblicher Tatsachen bestehen (SK-
StPO/rogall, 4. aufl., § 81a rn. 10). eine solche Ver-
fahrenserheblichkeit ist bei allen Tatsachen gegeben,
die wenigstens mittelbar zum Beweis der Straftat
(bzw. Ordnungswidrigkeit), der Täterschaft oder der
Schuld des Beschuldigten (bzw. Betroffenen) geeignet
oder für die Bestimmung der rechtsfolgen erheblich
sind; Tatsachen dieser art sind auch die Bestandteile
des Blutes (Lr-Krause, StPO, 26. aufl., § 81a rn. 16;

KK-Senge, StPO, 7. aufl., § 81a rn. 5; meyer-Goß-
ner/Schmitt, StPO, 57. aufl., § 81a rn. 6; SK-StPO,
a. a.O., rn. 11; müKoStPO/Trück, 1. aufl., § 81a 
rn. 20; HK-StPO/Brauer, 5. aufl., § 81a rn. 5; radt-
ke/Hohmann/Beukelmann, StPO, 1. aufl., § 81a 
rn. 4).

Hiervon ausgehend ist beim Verdacht einer Ord-
nungswidrigkeit nach § 24a StVG nicht nur das „be-
rauschende mittel“ an sich (hier: cannabis mit der
Substanz Tetrahydrocannabinol; vgl. anlage zu § 24a
StVG) für die einordnung von Bedeutung, sondern
sind es auch die abbauprodukte (metaboliten) 11-
Hydroxy-THc (bzw. OH-THc) und THc-carbonsäu-
re (bzw. THc-cOOH). aufgrund wissenschaftlicher
Studien ist nämlich davon auszugehen, dass die festge-
stellten Werte der THc-abbauprodukte rückschlüsse
nicht nur auf das allgemeine Konsumverhalten und
den Umfang des konsumierten cannabis, sondern ins-
besondere auch auf die seit Konsumende verstrichene
Zeit ermöglichen (möller/Kauert/Thönnes u. a., Blut-
alkohol 2006, 361; Körner/Patzak/Volkmer, BtmG, 
7. aufl., Vorbem. § 29 rn. 254f; eisenmenger nZV
2006, 24). mithin haben diese Werte eine Bedeutung
bereits dafür, ob eine vorsätzliche oder nur eine fahr-
lässige Begehungsweise in Betracht kommt. Dabei
kommt es insoweit noch nicht auf die Frage an, ob
überhaupt und ggf. unter welchen zeitlichen Verhält-
nissen eine auch nur fahrlässige Begehungsweise in
Zweifel zu ziehen ist (vgl. nachfolgend unter 2. b)).

2. Die rechtsbeschwerde hat jedoch mit der allge-
mein erhobenen Sachrüge (vorläufig) erfolg.

a) Die Beweiswürdigung bezüglich der Bewertung
des maßgeblich herangezogenen toxikologischen Sach-
verständigengutachtens, dem sich das Gericht ange-
schlossen hat, genügt den Darstellungsanforderungen
nicht. Die Urteilsgründe erschöpfen sich letztlich in
dem Satz, „der Sachverständige habe festgestellt, dass
ein THc-Gehalt von 4,5 ng/ml bei einem relativ gerin-
gen Gehalt von THc-carbonsäure von 8,4 ng/ml nur
erklärbar sei, wenn der Konsum nur wenige Stunden
vor entnahme der Blutprobe stattgefunden habe“.

Bedient sich der Tatrichter der Hilfe eines Sachver-
ständigen, muss er dabei die wesentlichen anknüp-
fungstatsachen und Darlegungen zur fachlichen Be-
gründung für die Schlussfolgerungen im Urteil so
wiedergeben, wie dies zum Verständnis des Gutach-
tens und zur Beurteilung seiner Schlüssigkeit und son-
stigen rechtsfehlerfreiheit durch das rechtsbeschwer-
degericht erforderlich ist (KK-Senge, OWiG, 4. aufl.,
§ 71 rn. 119; Göhler, OWiG, 16. aufl., § 71 rn. 43d).
eine – wie hier – ausschließlich auf die mitteilung des
ergebnisses des Gutachtens beschränkte Darstellung
kann nur in ausnahmefällen ausreichen, wenn sich das
Gutachten auf eine allgemein anerkannte und standar-
disierte Untersuchungsmethode gründet und von kei-
ner Seite einwände gegen die Zuverlässigkeit der Be-
gutachtung erhoben werden. In anderen Fällen sind
neben den wesentlichen tatsächlichen Grundlagen und
den daraus vom Sachverständigen gezogenen Schluss-
folgerungen (Befundtatsachen) vor allem auch die das
Gutachten tragenden fachlichen Begründungen auszu-
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führen (BGHSt 39, 291, 296). Dies gilt umso mehr,
wenn die zur ermittlung der Befundtatsachen zur Ver-
fügung stehenden Untersuchungsmethoden wissen-
schaftlich in Zweifel gezogen oder als wenig zuverläs-
sig betrachtet werden. Will das Tatgericht – wie hier –
seine Überzeugung vom Zeitpunkt des cannabiskon-
sums auf ein Sachverständigengutachten stützen, hat
es zu berücksichtigen, dass beachtliche Zweifel ange-
bracht sind, ob nach dem gegenwärtigen Stand der
Wissenschaft überhaupt eine zuverlässige methode
der rückrechnung existiert, die es erlaubt, den Kon-
sumzeitpunkt für einen bestimmten in der Vergangen-
heit liegenden Zeitpunkt zu bestimmen. Den Urteils-
gründen muss in diesen Fällen zu entnehmen sein,
welche konkrete methode der Sachverständige zur Be-
stimmung des Konsumzeitpunkts angewandt hat und
inwieweit gegen diese methode erhobene wissen-
schaftliche einwände durch den Sachverständigen ent-
kräftet wurden (KG Berlin VrS 126, 109; OLG Karls-
ruhe VrS 124, 304; KG Berlin, Beschluss vom
21.03. 2012 – 3 Ws (B) 116/12). Diesen anforderun-
gen genügt das angefochtene Urteil nicht, da es sich
ausschließlich darauf beschränkt, das ergebnis des
Sachverständigengutachtens mitzuteilen. auf welche
Weise der Sachverständige und mit ihm das erkennen-
den Gericht zu der - immerhin die einlassung widerle-
genden – Schlussfolgerung gelangt ist, der cannabis-
konsum liege lediglich wenige Stunden zurück,
erschließt sich nicht.

b) Das amtsgericht legt seiner entscheidung, ohne
dass dies allerdings ausdrücklich erwähnt wurde, of-
fensichtlich die jedenfalls bis vor kurzem überwiegen-
de obergerichtliche rechtsprechung zugrunde, wo-
nach gerade bei einer nur geringen Überschreitung des
Grenzwertes von 1,0 ng/ml (vgl. BVerfG nJW 2002,
2378 [= Ba 2002, 362]) ein längerer Zeitraum zwi-
schen Konsum und Fahrtantritt eine auch nur fahrlässi-
ge Begehungsweise entfallen lassen kann (OLG Karls-
ruhe nZV 2007, 248 [= Ba 2007, 101]; nZV 2011,
413; Blutalkohol 49, 108; StV 2014, 622 [= Ba 2014,
355]; OLG Hamm StraFo 2012, 287 [= Ba 2012, 270];
KG Berlin VrS 126, 109; OLG Bremen Blutalkohol
51, 26; Burhoff, Handbuch für das straßenverkehrs-
rechtliche OWi-Verfahren, 3. aufl., rn. 599).

Zwischenzeitlich wird diese bisherige überwiegen-
de rechtsprechung durch obergerichtliche entschei-
dungen mit beachtlichen erwägungen zunehmend in
Frage gestellt (vgl. bereits König nStZ 2009, 425).
Danach lässt ein bloßer längerer Zeitablauf zwischen
Konsum und Fahrtantritt den Fahrlässigkeitsvorwurf
nur noch bei Vorliegen ganz besonderer zusätzlicher
Umstände entfallen (OLG Hamm Blutalkohol 48, 288;
OLG Frankfurt nStZ-rr 2013, 47 [= Ba 2013, 28];
OLG Koblenz Blutalkohol 51, 351; OLG Bremen
nStZ-rr 2014, 257 [= Ba 2014, 279]; KG Berlin, Be-
schluss vom 14.10. 2014 – 3 Ws (B) 375/14 [Ba 2015,
32]; ebenso Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrs-
recht, 42. aufl., § 24a StVG rn. 25b). einen Kraftfah-
rer trifft nämlich die Pflicht, sich vor oder nach erfolg-
tem cannabiskonsum Gewissheit von seiner
Fahrtüchtigkeit und Kenntnis darüber zu verschaffen,

wie lange die Wirkung der von ihm eingenommenen
Droge dauern kann, um das erreichen des Grenzwertes
bei Fahrtantritt auszuschließen (OLG Bremen nStZ-
rr 2014, 257 rn. 31).

Sollte das amtsgericht zu den zeitlichen Verhältnis-
sen erneut gleiche Feststellungen wie bisher treffen,
wird es auf die auffassung in der neueren rechtspre-
chung nicht ankommen. Insoweit dürfte im rahmen
der Beweiswürdigung allerdings angezeigt sein, die
dargelegten erheblicheren auffälligkeiten des Betrof-
fenen bei der polizeilichen Kontrolle zusätzlich einer
ergänzenden Würdigung durch einen rechtsmedizini-
schen Sachverständigen zu unterziehen und sie hierbei
in den Kontext mit einem möglichen vorangegange-
nem Konsum von Betäubungsmitteln zu stellen.

c) Vorsorglich weist der Senat darauf hin, dass bei
der Verhängung einer Geldbuße über der nunmehr bei
250 eUr festzusetzende Geringfügigkeitsgrenze des 
§ 17 abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 OWiG (KK-mitsch,
a. a.O., § 17 rn. 91) genauere Feststellungen zu den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen als Be-
messungskriterium für die Höhe der Geldbuße zu tref-
fen sind (vgl. OLG Karlsruhe nStZ 2007, 182 [= Ba
2007, 320]). Vorliegend wurde lediglich ausgeführt,
der Betroffene sei „gelernter maurer“. Feststellungen,
wovon der zwischenzeitlich in der Schweiz wohnhafte
Betroffene seinen Lebensunterhalt bestreitet, sind der
entscheidung nicht zu entnehmen. Dies gilt im Übri-
gen ebenso für die möglicherweise zumessungsrele-
vante Frage, ob er bereits straßenverkehrsrechtlich
vorgebüßt wurde.

38. *) Jegliche  alkoholisierung  eines  Pkw-Fah-
rers  im Straßenverkehr wird regelmäßig auf des-
sen  sorgfaltswidriges  und damit  fahrlässiges Ver-
halten  zurückzuführen  sein. Der Gesetzgeber  hat
durch das Erfordernis der groben Fahrlässigkeit in
§ 5 abs. 2 StrEG jedoch klargestellt, dass nicht jede
Sorgfaltswidrigkeit zum ausschluss etwaiger Ent-
schädigungsansprüche  (hier:  für  die  vorläufige
Entziehung der Fahrerlaubnis) führen kann. Folg-
lich  müssen  in  Fällen,  in  denen  der  alkoholisie-
rungsgrad  unterhalb  des  Grenzwertes  des  § 24a
abs. 1 StVG liegt, die weiteren vorwerfbar geschaf-
fenen  Verdachtsmomente  so  erheblich  sein,  dass
gleichwohl die annahme grober Fahrlässigkeit ge-
rechtfertigt ist. 

Landgericht Oldenburg,
Beschluss vom 17. märz 2015 – 5 Qs 80/15 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hat die vormals angeklagte in sei-

nem o.g. Urteil freigesprochen und zugleich ausge-
sprochen, dass sie für den Schaden, den sie durch 
die vorläufige entziehung der Fahrerlaubnis vom
16. 07. 2014 bis zum 05. 01.2015 erlitten hat, zu ent-
schädigen sei. Gegen die entschädigungsentscheidung
richtet sich die sofortige Beschwerde der Staatsanwalt-
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schaft vom 08. 01.2015. Die sofortige Beschwerde ist
gemäß §§ 8 abs. 3 StreG, 311 StPO zulässig; insbe-
sondere wurde sie fristgemäß eingelegt. In der Sache
hat sie jedoch keinen erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Das amtsgericht hat die entschädigungspflicht der

Staatskasse nach §§ 8, 2 abs. 1 u. 2 nr. 5 StreG zu
recht ausgesprochen. Die entschädigungspflicht ist
gemäß § 5 abs. 2 StreG u. a. dann ausgeschlossen,
wenn und soweit der Beschuldigte die Strafverfol-
gungsmaßnahme vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
ursacht hat. Grobe Fahrlässigkeit der vormals ange-
klagten ist hier aber nicht festzustellen.

Der Sorgfaltsmaßstab der groben Fahrlässigkeit be-
urteilt sich zivilrechtlich (meyer-Goßner, StPO, 53.
aufl., § 5 StreG rn. 9 m.w.n.). Danach ist erforder-
lich, dass der Schuldner die erforderliche Sorgfalt in
besonders schwerem und ungewöhnlich hohem maße
vernachlässigt. Vorausgesetzt wird danach eine das ge-
wöhnliche maß der Fahrlässigkeit erheblich über-
steigende Schwere des Sorgfaltsverstoßes (PWW/
Schmidt-Kesse, BGB, 9. aufl., § 276 rn. 19 m.w.n.).

nach den Feststellungen des amtsgerichts, an die
die Kammer gemäß § 8 abs. 3 S. 2 StreG i.V. m. § 464
abs. 3 S. 2 StPO gebunden ist, befuhr die einem Blut-
alkoholgehalt von 0,47 ‰ alkoholisierte vormals an-
geklagte mit ihrem Pkw gegen 03.15 Uhr nachts öf-
fentliche Straßen. Dabei war sie zum Teil deutlich
langsamer als erlaubt unterwegs (50 bis 70 km/h bei
Geschwindigkeitsbegrenzungen von 70 und 100 km/h). 
In drei bis vier Kurven kam sie mindestens 50 cm auf
die Gegenfahrbahn. auf gerader Strecke nutzte sie die
Breite der Fahrspur aus, ohne jedoch den mittelstrei-
fen zu überfahren. Das sachverständig beratene amts-
gericht konnte nicht feststellen, dass die Fahrfehler
und auffälligkeiten auf die alkoholisierung der vor-
mals angeklagten zurückzuführen waren.

auch folgt aus den Feststellungen nicht, dass die
vormals angeklagte die vorläufige entziehung ihrer
Fahrerlaubnis grob fahrlässig selbst herbeigeführt hat.
Zwar weist die Staatsanwaltschaft zutreffend darauf
hin, dass in der rechtsprechung bereits die Schaffung
eines erheblichen Tatverdachts einer Trunkenheits-
fahrt durch alkoholgenuss vor oder nach der Fahrt als
grob fahrlässig angesehen werden kann (vgl. nach-
weise bei: Krenberger, JurisPr-Verkr 18/2012 anm. 5). 
nach auffassung des LG aachen (Beschl. v.
30. 01.2012, 71 ns 227/10 [Ba 2012, 112]) ist dies der
Fall, wenn der Beschuldigte das Fahrzeug mit einer
Blutalkoholkonzentration geführt hat, die über dem
Grenzwert des § 24a abs. 1 StVG, also oberhalb von
0,5 ‰ liegt (so auch meyer-Goßner a. a.O. rn. 12;
kritisch: Sandherr SVr 2012, 272 f., der zusätzlich
verkehrswidriges Verhalten fordert).

Die alkoholisierung der vormals angeklagten lag
hier jedoch – wenn auch nur knapp – unterhalb von 
0,5 ‰. Die festgestellten Fahrfehler (Verstöße gegen
das rechtsfahrgebot) und auffälligkeiten (geringe Ge-
schwindigkeit) ließen sich durch die Dunkelheit und
Ortsunkundigkeit der vormals angeklagten erklären.

Insgesamt erscheint ihr Verhalten schon allein auf
Grund des vorherigen alkoholgenusses durchaus fahr-
lässig im Hinblick auf eine mögliche Fahrerlaubnis-
entziehung. einen darüber deutlich hinausgehenden
ungewöhnlich schweren Sorgfaltsverstoß kann die
Kammer in dem Verhalten der vormals angeklagten
jedoch nicht erkennen. Jegliche alkoholisierung eines
Pkw-Fahrers im Straßenverkehr wird regelmäßig auf
dessen sorgfaltswidriges und damit fahrlässiges Ver-
halten zurückzuführen sein. Dabei hat der Gesetzgeber
durch das erfordernis der groben Fahrlässigkeit in § 5
abs. 2 StreG allerdings klargestellt, dass nicht jede
Sorgfaltswidrigkeit zum ausschluss etwaiger entschä-
digungsansprüche führen kann. Zwar mag es durchaus
Fälle geben, in denen auch ein alkoholisierungsgrad
unterhalb des Grenzwertes des § 24a abs. 1 StVG zur
annahme grober Fahrlässigkeit führt. In diesem Fall
müssen aber die weiteren vorwerfbar geschaffenen
Verdachtsmomente so erheblich sein, dass gleichwohl
die annahme grober Fahrlässigkeit gerechtfertigt ist.
Dies macht auch ein Vergleich mit der zitierten ent-
scheidung des LG aachen deutlich: Dort hatte die an-
geklagte mit einer Blutalkoholkonzentration von
knapp 0,8 ‰ zusätzlich einen Verkehrsunfall verur-
sacht. an den dort zu Grunde liegenden Tatverdacht
kommt die von der vormals angeklagten hier geschaf-
fene Verdachtslage erkennbar nicht heran. Die soforti-
ge Beschwerde war daher zurückzuweisen.

39. Zum absehen von der Entziehung der Fah-
rerlaubnis, wenn  der angeklagte  die Zeit  bis  zur
Hauptverhandlung genutzt hat, um eine mehrmo-
natige Verkehrstherapie mit  12  Einzelgesprächen
von  je  60 Minuten  sowie  sechs alkoholseminaren
zu je 90 Minuten Dauer bei einem Verkehrspsycho-
logen und Suchtberater durchzuführen.

amtsgericht Tiergarten,
Urteil vom 20. Februar 2015 

– (295 cs) 3012 Js 7602/14 (148/14) –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Fahrerlaubnis für Pkw besitzt der angeklagte

seit seinem 19. Lebensjahr. Sein Führerschein vom
26. 09.1990 war für das vorliegende Verfahren seit
dem 24. 05. 2014 einbehalten und ist ihm am Tag der
Hauptverhandlung unter aufhebung des hiesigen Be-
schlusses vom 05. 06. 2014 zurückgereicht worden.

Seinen einspruch gegen den Strafbefehl des amts-
gerichts Tiergarten vom 3. September 2014 hat der an-
geklagte zulässig auf den rechtsfolgenausspruch be-
schränkt. Der genannte Strafbefehl [...] ist danach im
Übrigen in rechtskraft erwachsen.

Zur ahndung dieser erstmaligen Straftat des ange-
klagten (fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs
infolge alkoholgenusses am 24. mai 2014 gegen
10.00 Uhr bei einer Blutalkoholkonzentration von
1,53 ‰ zurzeit der Blutentnahme um 11.27 Uhr des
Tattages) erschien die Verhängung einer Geldstrafe
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von 40 Tagessätzen tat- und schuldangemessen. Die
Höhe des einzelnen Tagessatzes hat das Gericht gemäß
§ 40 abs. 2 StGB mit 65,00 € bemessen.

Die in der Hauptverhandlung entscheidende Frage
war, ob der angeklagte zum Unfallzeitpunkt immer
noch als charakterlich ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen anzusehen war oder nicht. Im ergeb-
nis des Hauptverhandlungstermins stand zur Überzeu-
gung des Gerichts fest, dass eine charakterliche Unge-
eignetheit des angeklagten nicht mehr feststellbar war.
Dieser hat die Zeit bis zur Hauptverhandlung genutzt,
um eine mehrmonatige Verkehrstherapie mit 12 ein-
zelgesprächen von je 60 minuten sowie sechs alko-
holseminaren zu je 90 minuten Dauer bei dem Ver-
kehrspsychologen und Suchtberater [...] durchzu-
führen. Dieser ist in der Hauptverhandlung als sach-
verständiger Zeuge vernommen worden. Das Gericht
vermochte sich insofern von der ernsthaftigkeit und
vom Gewicht der durchgeführten Therapie für den an-
geklagten selbst ein Bild zu verschaffen. Der sachver-
ständige Zeuge [...] hat glaubhaft ausgeführt, dass der
angeklagte nunmehr seit Juni 2014 abstinent sei.
Seine Fähigkeit zur Selbstreflektion sei selten und un-
gewöhnlich. Zeichen für einen bestehenden alkoho-
lismus bestehen nicht.

nach dem in Hauptverhandlung von dem ange-
klagten selbst gewonnenen eindruck und angesichts
der ausführungen des sachverständigen Zeugen [...]
sowie in anbetracht der nicht unerheblich langen
Dauer der vorläufigen einbehaltung des Führerscheins
des angeklagten vermochte das Gericht jedenfalls
zum Urteilszeitpunkt keine charakterliche Ungeeig-
netheit desselben mehr festzustellen. Zur nachträg-
lichen ahndung erschien vielmehr die Verhängung
eines 3monatigen Fahrverbotes gemäß § 44 StGB als
ausreichend. Dieses war zum Urteilszeitpunkt bereits
gemäß § 51 abs. 1 und abs. 5 StGB vollstreckt, so-
dass der Führerschein dem angeklagten zurückge-
reicht werden konnte.

40. Wer  während  eines  Drogenkontrollpro-
gramms  trotz  ausdrücklichen  Hinweises  auf  eine
mögliche  Beeinflussung  des  Untersuchungsergeb-
nisses  mohnhaltige  nahrungsmittel  verzehrt,  be-
hindert die aufklärung einer behaupteten Drogen-
abstinenz in vorwerfbarer Weise.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 27. Februar 2015 – 11 cS 15.145 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
Der antragsteller wendet sich gegen die sofortige

Vollziehbarkeit des entzugs seiner Fahrerlaubnis der
Klassen B, Be, c1, c1e, L, m und S wegen nichtbei-
bringung eines Fahreignungsgutachtens.

am 30. Januar 2009 fanden Polizeikräfte bei der
Durchsuchung der Wohnung des antragstellers und
seines Lebensgefährten diverse Betäubungsmittel
(u. a. ecstasy, marihuana, Spice, LSD). mit Urteil vom

11. november 2009 sprach das amtsgericht münchen
den antragsteller des vorsätzlichen unerlaubten er-
werbs von Betäubungsmitteln in Tatmehrheit mit uner-
laubtem Besitz von Betäubungsmitteln schuldig und
verhängte eine Geldstrafe. In der mündlichen Ver-
handlung hatte der antragsteller angegeben, „seit dem
Vorfall“ keine Drogen mehr zu konsumieren.

mit Schreiben vom 13. Juni 2013 forderte die an-
tragsgegnerin den antragsteller auf, innerhalb von 13
monaten ein medizinisch-psychologisches Gutachten
einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für
Fahreignung beizubringen, das ein Drogenkontroll-
programm in Form von mindestens sechs Urinscree-
nings beinhalte. Bei nichtwahrnehmung von Termi-
nen, abbruch oder Behinderung des Programms oder
manipulation der Untersuchung gehe die antragsgeg-
nerin von der nichteignung des antragstellers zum
Führen von Kraftfahrzeugen aus.

nach einem ersten Urinscreening am 2. Oktober
2013, bei dem keine Drogensubstanzen festgestellt
wurden, teilte die Begutachtungsstelle für Fahreig-
nung der antragsgegnerin mit Schreiben vom 9. Janu-
ar 2014 mit, sie habe das Programm gemäß den Ver-
tragsbedingungen vorzeitig beendet, da beim zweiten
Urinscreening am 18. Dezember 2013 erhöhte Opiate
(54 ng/ml morphin) festgestellt worden seien.

einen Bescheid vom 6. mai 2014, mit dem die an-
tragsgegnerin dem antragsteller die Fahrerlaubnis ent-
zogen hatte, weil davon ausgegangen werden müsse,
dass er weiterhin Betäubungsmittel konsumiere, nahm
die antragsgegnerin mit Bescheid vom 18. Juli 2014
zurück, nachdem der antragsteller an eides statt versi-
chert hatte, vor der Urinabnahme mohnschnecken und
mohnstollen konsumiert zu haben, und die Begutach-
tungsstelle für Fahreignung der antragsgegnerin dar-
aufhin mit Schreiben vom 8. Juli 2014 mitgeteilt hatte,
die gefundene morphinkonzentration sei theoretisch
mit dem Konsum von mohngebäck erklärbar.

mit Bescheid vom 22. Oktober 2014 entzog die an-
tragsgegnerin dem antragsteller erneut die erlaubnis
zum Führen von Kraftfahrzeugen. Die antragsgegne-
rin sei berechtigt, aus dem Verhalten des antragstellers
auf seine nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen zu schließen. Der antragsteller habe durch den
Konsum von mohnprodukten den nachweis einer ein-
jährigen abstinenz vereitelt und somit an der aufklä-
rung der eignungszweifel nicht mitgewirkt. er könne
das geforderte Gutachten nicht mehr fristgerecht bei-
bringen.

mit Beschluss vom 16. Dezember 2014 hat das Ver-
waltungsgericht münchen den antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung der Klage gegen
den Bescheid vom 22. Oktober 2014 abgelehnt. Die
Begutachtungsstelle habe ihn vor Beginn des Scree-
nings in einem merkblatt ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass er während des Programms bestimmte
nahrungsmittel, unter anderem mohnhaltige Produkte,
nicht verzehren dürfe. es könne von ihm verlangt wer-
den, diese Hinweise mit Sorgfalt durchzulesen und zur
Kenntnis zu nehmen. es sei auch allgemein und insbe-
sondere bei Drogenkonsumenten bekannt, dass mohn-
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haltige Lebensmittel zu morphinbefunden führen
könnten. [Dagegen richtet sich die Beschwerde des
antragstellers.]

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde hat in der Sache keinen erfolg.
1. Die Beschwerde ist zulässig. [...]
2. Die Beschwerde ist jedoch unbegründet. Die im

Beschwerdeverfahren innerhalb der monatsfrist vor-
getragenen Gründe, auf deren Prüfung der Verwal-
tungsgerichtshof beschränkt ist (§ 146 abs. 4 Sätze 1
und 6 VwGO), lassen nicht erkennen, dass die entzie-
hung der Fahrerlaubnis und der insoweit angeordnete
Sofortvollzug rechtswidrig wären.

a) Wer Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungs-
mittelgesetzes (ausgenommen cannabis) einnimmt, ist
im regelfall zum Führen von Kraftfahrzeugen nicht
geeignet (§ 11 abs. 1 Satz 2 i.V. m. anlage 4 nr. 9.1
der Verordnung über die Zulassung von Personen zum
Straßenverkehr <Fahrerlaubnis-Verordnung – FeV>
vom 18.12. 2010 <BGBl S. 1980>, zuletzt geändert
durch Verordnung vom 16.12. 2014 <BGBl I S.
2213>). erweist sich der Inhaber einer Fahrerlaubnis
als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, hat
ihm die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zu
entziehen (§ 46 abs. 1 Satz 1 FeV). mit der entzie-
hung erlischt die Fahrerlaubnis (§ 46 abs. 6 Satz 1
FeV).

Werden Tatsachen bekannt, die Bedenken begrün-
den, dass der Inhaber einer Fahrerlaubnis zum Führen
eines Kraftfahrzeugs ungeeignet oder bedingt geeignet
ist, finden die §§ 11 bis 14 entsprechend anwendung
(§ 46 abs. 3 FeV). nach § 14 abs. 2 nr. 2 i.V. m. 
abs. 1 FeV ist die Beibringung eines medizinisch-
psychologischen Gutachtens anzuordnen, wenn zu
klären ist, ob der Betroffene noch betäubungsmittelab-
hängig ist oder – ohne abhängig zu sein – weiterhin
Betäubungsmittel einnimmt. Die anordnung zur Bei-
bringung des Gutachtens unterbleibt allerdings, wenn
die nichteignung des Betroffenen zur Überzeugung
der Fahrerlaubnisbehörde feststeht (§ 11 abs. 7 FeV).

b) Der anordnung der antragsgegnerin zur Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen Gutachtens
hat sich der antragsteller nicht widersetzt. In seiner
Wohnung hatten Polizeikräfte am 30. Januar 2009 ver-
schiedene Betäubungsmittel (u. a. ecstasy, marihuana,
Spice, LSD) gefunden, deren Konsum der antragstel-
ler eingeräumt hatte. Grundsätzlich hätte dieser Kon-
sum harter Drogen auch ohne Klärung der Fahreig-
nung durch einholung eines medizinisch-psycholo-
gischen Gutachtens den zeitnahen entzug der Fahrer-
laubnis gerechtfertigt (§ 46 abs. 3 i.V.m. § 11 
abs. 7 FeV und anlage 4 nr. 9.1). ausschließlich
wegen der seit dem Drogenfund verstrichenen Zeit
und der vom antragsteller behaupteten abstinenz
konnte die antragsgegnerin im Jahre 2013 nicht mehr
ohne Weiteres von seiner Fahrungeeignetheit ausge-
hen, sondern war gehalten, den antragsteller im Hin-
blick auf eine etwaige Wiedererlangung der Fahreig-
nung (vgl. anlage 4 nr. 9.5 zur FeV) zunächst zu
einem engmaschigen, behördlich überwachten Dro-

genscreening mit anschließender medizinisch-psycho-
logischer Untersuchung aufzufordern (vgl. BayVGH,
B. v. 09. 05. 2005 – 11 cS 04.2526 – BayVBl 2006, 
18 ff.; B. v. 04. 02.2009 – 11 cS 08.2591 – rn. 16 ff.;
B. v. 17.06. 2010 – 11 cS 10.991 –  rn. 21 ff.; OVG
LSa, B. v. 01.10. 2014 – 3 m 406.14 – rn. 15 f.; a.a.
VGH BW, B. v. 07. 04. 2014 – 10 S 404.14 – nJW
2014, 2517 rn. 10 [= Ba 2014, 191], wonach im rah-
men eines Fahrerlaubnisentziehungsverfahrens ohne
Beachtung einer „verfahrensrechtlichen“ Jahresfrist
bzw. sonstiger starrer zeitlicher Vorgaben grundsätz-
lich vom Fortbestand einer zuvor festgestellten oder
feststellbaren Fahrungeeignetheit auszugehen ist, so-
lange der materielle nachweis der Wiedererlangung
der Fahreignung nicht erbracht worden ist).

c) Weigert sich der Betreffende, sich untersuchen zu
lassen, oder bringt er der Fahrerlaubnisbehörde das
von ihr zu recht geforderte Gutachten nicht fristge-
recht bei, darf diese bei ihrer entscheidung auf die
nichteignung des Betreffenden schließen, wenn sie
ihn hierauf in der anordnung zur Beibringung des Gut-
achtens hingewiesen hat (§ 11 abs. 8 FeV).

aa) Der antragsteller hat zwar die von der Begut-
achtungsstelle für Fahreignung angesetzten Untersu-
chungstermine wahrgenommen und sich dem Drogen-
Urinscreening jeweils unterzogen. er hat auch
mehrfach seine Bereitschaft erklärt, das Drogenkon-
trollprogramm fortzusetzen. eine den Schluss auf
seine nichteignung rechtfertigende Weigerung, sich
untersuchen zu lassen (§ 11 abs. 8 Satz 1 alt. 1 FeV),
kann ihm daher nicht vorgehalten werden.

bb) Der antragsteller ist jedoch vorwerfbar nicht
mehr in der Lage, das von ihm geforderte Fahreig-
nungsgutachten fristgerecht beizubringen (§ 11 abs. 8
Satz 1 alt. 2 FeV). Die antragsgegnerin hat ihn in der
aufforderung zur Gutachtensbeibringung vom 13.
Juni 2013 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sie
von seiner nichteignung zum Führen von Kraftfahr-
zeugen ausgehe und ihm die Fahrerlaubnis entziehe,
sofern er die Zwischenergebnisse des Drogenkontroll-
programms nicht fristgerecht vorlege, er dieses Pro-
gramm ablehne, abbreche, behindere, Termine nicht
wahrnehme oder versuche, Urinproben zu manipulie-
ren. auch die vom antragsteller am 19. Juli 2013
unterzeichnete einverständniserklärung enthielt einen
entsprechenden Hinweis. Des Weiteren hatte die Be-
gutachtungsstelle dem antragsteller vor Beginn des
Screeningprogramms ein merkblatt zukommen lassen,
in dem unter anderem ausdrücklich der Verzicht des
Verzehrs von mohnprodukten während des vereinbar-
ten Kontrollzeitraums angeraten wurde, weil hier-
durch ein „falsch positiver Drogennachweis entste-
hen“ könne. nach einem auffälligen Befund werde das
Programm abgebrochen.

Beim zweiten Urinscreening am 18. Dezember
2013 ergab sich für Opiate ein Wert von 54 ng/ml.
Damit ist der nach angaben der Begutachtungsstelle
bei 25 ng/ml liegende Grenzwert deutlich überschrit-
ten. Zwar ist es durchaus möglich, dass diese Über-
schreitung, wie auch die Begutachtungsstelle bestätigt
hat, auf den Verzehr mohnhaltiger nahrungsmittel und
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nicht auf den Konsum von Betäubungsmitteln zurück-
zuführen ist. allerdings konnte dies im rahmen der
veranlassten Untersuchung durch die Begutachtungs-
stelle nicht aufgeklärt werden. aufgrund des vorheri-
gen ausdrücklichen Hinweises auf die Folgen eines
solchen Befundes geht die Unaufklärbarkeit zu Lasten
des antragstellers. Unabhängig davon, ob, wann und
in welcher menge er vor der Untersuchung mohnhalti-
ge nahrungsmittel verzehrt und wie er sich hierzu
gegenüber der untersuchenden Ärztin eingelassen
hatte, hat der Befund dazu geführt, dass die Begutach-
tungsstelle das Drogenkontrollprogramm vereinba-
rungsgemäß abgebrochen hat und der antragsteller
somit nicht mehr in der Lage war, das Gutachten frist-
gemäß beizubringen. Hierbei kann er sich nicht darauf
berufen, den Inhalt des merkblatts entweder nicht
genau genug gelesen oder zum Untersuchungszeit-
punkt bereits wieder vergessen zu haben. aufgrund der
bestehenden Zweifel an seiner Fahreignung oblag es
ihm, an der aufklärung mitzuwirken, das Gutachten
beizubringen und alles zu unterlassen, was die aufklä-
rung behindert. Hierzu zählt entsprechend den aus-
drücklichen schriftlichen Hinweisen der Begutach-
tungsstelle auch der Konsum mohnhaltiger Lebens-
mittel, der das Untersuchungsergebnis verfälschen
kann. es war Sache des antragstellers, diese Hinweise
im eigenen Interesse sorgfältig zur Kenntnis zu neh-
men und zu beachten. Die auf die nichtbeibringung
eines positiven Fahreignungsgutachtens gestützte ent-
ziehung der Fahrerlaubnis ist daher nicht zu beanstan-
den.

d) entgegen der auffassung des antragstellers fällt
auch die Interessenabwägung zu seinen Lasten aus.
Bei rechtlich gebotener, aber aufgrund des Verhaltens
des Betroffenen nicht möglicher aufklärung einer et-
waigen Wiedergewinnung der Fahreignung kann diese
bis zur endgültigen Klärung nicht unterstellt werden.
Vielmehr gebietet es die sich aus art. 2 abs. 2 Satz 1
GG ergebende Pflicht des Staates zum Schutz der all-
gemeinheit vor erheblichen Gefahren für Leib und
Leben im Straßenverkehr, nur solche Fahrzeugführer
am Straßenverkehr teilnehmen zu lassen, deren eig-
nung zum Führen von Kraftfahrzeugen gewährleistet
ist (vgl. § 2 abs. 2 Satz 1 nr. 3, abs. 4, abs. 7 Satz 1
StVG, § 11 abs. 1, § 46 abs. 1 FeV). Der Zeitablauf
zwischen dem letzten feststehenden Drogenkonsum
des antragstellers und dem Tätigwerden der Fahrer-
laubnisbehörde hat zwar dazu geführt, dass diese nicht
mehr gemäß § 11 abs. 7 FeV ohne einholung eines
Fahreignungsgutachtens von der Ungeeignetheit aus-
gehen konnte, sondern zunächst die Wiedererlangung
seiner Fahreignung aufgrund der von ihm behaupteten
abstinenz abzuklären hatte. Da jedoch der antragstel-
ler durch ihm vorwerfbares Verhalten während des
Drogenkontrollprogramms nicht mehr in der Lage
war, das Gutachten fristgerecht beizubringen, über-
wiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Voll-
ziehbarkeit der entziehung seiner Fahrerlaubnis. es
bleibt dem antragsteller unbenommen, im rahmen
des offenbar bereits eingeleiteten Wiedererteilungs-
verfahrens den nachweis für seine behauptete Drogen-

abstinenz durch ein entsprechendes Drogenkontroll-
programm zu erbringen.

41. 1. auch  wenn  der  Gelegenheitskonsument
einen abstand von 30 Stunden zwischen dem letz-
ten Cannabiskonsum und der Teilnahme am Stra-
ßenverkehr einhält, fehlt es bei einem nachgewiese-
nen THC-Wert von über 1,0 ng/ml im Blut an der
für  die  Fahreignung  erforderlichen Trennungsfä-
higkeit.

2. Der  Gelegenheitskonsument  kann  sich  nicht
sicher sein, dass er 30 Stunden nach dem letztmali-
gen Konsum von Cannabis wieder fahrtauglich ist,
der THC-Wert im Blut also unter 1,0 ng/ml gesun-
ken ist. 

Oberverwaltungsgericht Schleswig-Holstein,
Beschluss vom 22. Dezember 2014 – 2 O 19/14 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die Beschwerde bleibt erfolglos, denn das Verwal-

tungsgericht hat den Prozesskostenhilfeantrag zu
recht abgelehnt.

Der antragsteller wendet sich gegen den Beschluss
des Verwaltungsgerichts vom 27. Juni 2014, mit dem
Prozesskostenhilfe für einen zu stellenden antrag auf
Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung gegen
die entziehung der Fahrerlaubnis abgelehnt worden
ist. Der antragsteller führte am 2. Januar 2014 im öf-
fentlichen Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug unter
dem einfluss von cannabis. Die entnommene Blutpro-
be ergab einen THc-Wert von 1,3 ng/ml. Der antrag-
steller behauptet, er besitze ein ausreichendes Tren-
nungsvermögen, da die einnahme von cannabis in der
Silvesternacht mehr als 30 Stunden vor Fahrantritt er-
folgt sei, körperliche oder geistige ausfallerscheinun-
gen habe er nicht gehabt. Unter Verweis auf recht-
sprechung zu § 24a abs. 3 StVG meint er, es liege ein
Wertungswiderspruch vor, da ihm danach aufgrund
des zeitlichen abstandes nicht einmal ein Fahrlässig-
keitsvorwurf gemacht werden könne. Die Verwal-
tungsrechtsprechung gehe von einem unzutreffend
schnellen abbau von THc aus und stütze sich hierzu
letztlich auf ein einziges, äußerst zweifelhaftes Gut-
achten von Prof. Dr. [...]. ein anderer Gutachter lege
dar, dass THc üblicherweise binnen sechs Stunden ab-
gebaut werde, nach anderen Studien aber auch abbau-
zeiten von 12 bis 46 Stunden möglich seien (unter 
Verweis auf ein Urteil des aG Herne-Wanne vom 
9. august 2013 – 11 OWi 54 Js 393/12-121/12, 11 OWi
121/12 –, juris [= Ba 2014, 185]). Das Verwaltungsge-
richt müsse hierzu ein medizinisches Sachverständi-
gengutachten einholen, so dass die ablehnung von
Prozesskostenhilfe eine vorweggenommene Beweis-
würdigung darstelle. nr. 9.2.2 der anlage 4 zur Fahrer-
laubnisverordnung definiere zudem keinen objektiv
bestimmbaren Begriff der Trennungsfähigkeit, einen
solchen gebe es mangels gesicherter wissenschaft-
licher erkenntnisse nicht.
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nach § 3 abs. 1 Satz 1 StVG und nach § 46 abs. 1
Satz 1 FeV hat die Fahrerlaubnisbehörde demjenigen,
der sich als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen
von Kraftfahrzeugen erweist, die Fahrerlaubnis zu ent-
ziehen. § 46 abs. 1 Satz 2 FeV konkretisiert das dahin-
gehend, dass dies insbesondere gilt, wenn erkrankun-
gen oder mängel nach den anlagen 4, 5 oder 6
vorliegen oder erheblich oder wiederholt gegen ver-
kehrsrechtliche Vorschriften oder Strafgesetze versto-
ßen wurde und dadurch die eignung zum Führen von
Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. Das trifft auf den
antragsteller zu. nach nr. 9.2.2 der anlage 4 zur 
FeV fehlt die Fahreignung, wenn bei gelegentlichem 
cannabiskonsum die Fähigkeit oder Bereitschaft fehlt,
zwischen dem Konsum und dem Führen von Kraft-
fahrzeugen zu trennen, d. h. so große Zeitabstände ein-
zuhalten, dass nach wissenschaftlichen erkenntnissen
kein erhöhtes risiko von Beeinträchtigungen besteht,
die negative auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
haben.

ein solches erhöhtes risiko ist nach auffassung des
Senats schon dann gegeben, wenn im zeitlichen Zu-
sammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges
ein Wert des cannabiswirkstoffs THc im Blutserum
von 1,0 ng/ml oder mehr festgestellt wird; ein zusätz-
licher Sicherheitsabschlag vom messwert muss nicht
eingeräumt werden. Denn schon eine solche Wirk-
stoffkonzentration lässt es als möglich erscheinen,
dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßen-
verkehr teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtig-
keit eingeschränkt war (vgl. auch BVerfG, Kammerbe-
schluss vom 21. Dezember 2004 – 1 Bvr 2652/03 –,
nJW 2005, 349 = juris [= Ba 2005, 156 mit anm.
Scheffler/Halecker], rn. 29; OVG nrW, Urteil vom
21. märz 2013 – 16 a 2006/12 –, nJW 2013, 2841,
2842 [= Ba 2013, 146], und Beschluss vom 12. mai
2014 – 16 B 330/14 –, juris rn. 7). auf konkrete kör-
perliche oder geistige ausfallerscheinungen, die mit
dem cannabiskonsum zusammenhängen, kommt es
nicht an, ebenso wenig wie auf die Zeitspanne, die seit
dem Konsum verstrichen ist, oder auf die subjektive
Befindlichkeit des Fahrzeugführers (ebenso OVG
nrW, Beschluss vom 12. mai 2014 a. a.O. rn. 9).

Vorliegend hat der antragsteller im gerichtlichen
Verfahren einen gelegentlichen, d. h. über einen ein-
maligen experimentellen Konsum hinausgehenden
cannabiskonsum eingeräumt. Dies ergibt sich u. a.
daraus, dass er vorträgt, künftig einen viertägigen ab-
stand zwischen Konsum und Teilnahme am Straßen-
verkehr einhalten zu wollen. Gleichwohl steht auf-
grund des Vorfalls vom 2. Januar 2014 außer Frage,
dass der antragsteller nicht willens oder nicht fähig ist,
zwischen dem Konsum von cannabis und der Teilnah-
me am Straßenverkehr zu trennen (nr. 9.2.2 der anla-
ge 4 zur FeV). Das folgt schon daraus, dass er an die-
sem Tag mit einer THc-Konzentration von 1,3 ng/ml
im Blutserum ein Kraftfahrzeug geführt hat. Der Senat
geht in Übereinstimmung mit der weit überwiegenden
meinung in der obergerichtlichen rechtsprechung
davon aus, dass bereits ein im zeitlichen Zusammen-
hang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges ermittelter

Wert ab 1,0 ng/ml THc im Serum die mangelnde
Trennung belegt. Ob auch an weiteren Tagen ein man-
gelndes Trennen erkennbar geworden ist, bedarf eben-
so wenig wie die Frage einer cannabisabhängigkeit
oder einer regelmäßigen einnahme dieses Betäu-
bungsmittels einer näheren Betrachtung; hierauf
kommt es im Zusammenhang mit nr. 9.2.2 der anlage
4 zur FeV nicht an. eine medizinisch-psychologische
Begutachtung ist angesichts der überaus deutlichen
Hinweise auf den Wegfall der Fahreignung entbehrlich
(§ 11 abs. 7 FeV); hierzu wird erst in einem eventuel-
len Wiedererteilungsverfahren anlass bestehen. Für
eine der in Vorbemerkung 3 zur anlage 4 zur FeV ge-
nannten ausnahmekonstellationen spricht nichts.

Die analyse der dem antragsteller am 2. Januar
2014 entnommenen Blutprobe hat eine THc-Konzen-
tration von 1,3 ng/ml Serum ergeben. nach anerkann-
ten gerichtsmedizinischen erkenntnissen ist nach
einem einzelkonsum der Wirkstoff THc im Blutserum
nur vier bis sechs Stunden nachweisbar. In Fällen des –
sowohl beim antragsteller gegebenen – wiederholten
(und erst recht des regelmäßigen) Konsums kann sich
diese Zeitspanne auf gelegentlich deutlich über 24
Stunden verlängern (vgl. Schubert/Schneider/eisen-
menger/Stephan, Begutachtungs-Leitlinien zur Kraft-
fahrereignung, Kommentar, 2. aufl. (2005), S. 178;
möller/Kauert/Tönnes/Schneider/Theunissen/ramae-
kers, Leistungsverhalten und Toxikokinetik der can-
nabinoide nach inhalativer marihuanaaufnahme, Blut-
alkohol 43 (2006), S. 361, 363, 365, 372; möller, in:
Hettenbach/Kalus/möller/Uhle, Drogen und Straßen-
verkehr, 2. aufl. 2010, § 3 rn. 109 ff.; zum Ganzen
auch OVG nrW, Beschluss vom 12. mai 2014 a. a.O.
rn. 10, BayVGH, Beschluss vom 23. Januar 2007 – 11
cS 06.2228 –, juris rn. 36 bis 42).

Soweit der antragsteller geltend macht, dass die or-
dentlichen Gerichte in den Fällen des einhaltens eines
30-stündigen abstands zwischen cannabiskonsum
und Teilnahme am Straßenverkehr nach § 24a abs. 3
StVG Fahrlässigkeit verneinten mit der Folge, dass
ihm auch die Verwaltungsgerichte keine mangelnde
Trennungsfähigkeit unterstellen dürften, trifft dies
nicht zu.

eine fahrlässige Tatbegehung nach § 24a abs. 3
StVG liegt vor, wenn der Betroffene die möglichkeit
fortdauernder Wirkung des cannabiskonsums entwe-
der erkannt haben muss (bewusste Fahrlässigkeit) oder
zumindest hätte erkennen können und müssen (unbe-
wusste Fahrlässigkeit). es genügt, wenn er mit der
möglichkeit rechnen muss, dass sich das rauschmittel
bei antritt der Fahrt noch nicht vollständig abgebaut
hat und dementsprechend noch wirkt. Die rechtspre-
chung zu § 24a abs. 3 StVG haben zuletzt das Kam-
mergericht Berlin (Beschluss vom 14. Oktober 2014 –
3 Ws (B) 375/14, 3 Ws (B) 375/14-162 Ss 93/14 –,
juris [= Ba 2015, 32]) und das Hanseatische Oberlan-
desgericht in Bremen (Beschluss vom 18. Juni 2014 –
1 SsBs 51/13, 1 Ss Bs 51/13 –, juris [= Ba 2014, 279])
zusammenfassend dargestellt:

Danach wurde zwar seit dem Jahr 2005 in der ober-
gerichtlichen rechtsprechung – soweit ersichtlich auf
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einen Beschluss des OLG Hamm (nZV 2005, 428 
[= Ba 2006, 232]) zurückgehend – zunehmend und
zuletzt nahezu einheitlich entschieden, dass der Vor-
wurf der (auch unbewussten) Fahrlässigkeit nicht er-
hoben werden könne, wenn zwischen dem Drogen-
konsum und der Fahrt „längere Zeit" vergangen sei.
Hiervon sind indes wiederum ausnahmen gemacht
worden, wenn „höhere“ THc-Konzentrationen ge-
messen worden seien oder wenn besondere Umstände
dem Betroffenen hätten anlass geben müssen, sich be-
wusst zu machen, dass der zurückliegende cannabis-
konsum noch auswirkungen haben konnte (zum Gan-
zen: KG, Beschluss vom 14. Oktober 2014 a. a.O. 
rn. 16 m.w.n. und OLG Bremen, Beschluss vom 
18. Juni 2014 a. a.O. rn. 25, 27 m.w.n.). Zu einer
übereinstimmenden Bestimmung des Zeitraums, ab
dem ein Kraftfahrer nicht mehr mit der einwirkung
von cannabis rechnen muss, ist es nicht gekommen
(KG, Beschluss vom 14. Oktober 2014 a. a.O. rn. 18 f. 
m.w.n., OLG Bremen, Beschluss vom 18. Juni 2014
a. a.O. rn. 26 m.w.n.: je nach OLG zwischen unter
24 Stunden und zwei bis drei Tagen).

Demgegenüber sind zuletzt obergerichtliche ent-
scheidungen ergangen, welche in Übereinstimmung
mit Peter König (in Hentschel/ König/ Dauer, 42.
aufl., § 24a StVG rn. 25b; Dar 2007, 626; 2010,
277 <anm. zu KG Dar 2010, 274>; nStZ 2009, 425;
vgl. auch Janker in Burmann/Hess/Jahnke/Janker, 
22. aufl., § 24a StVG rn. 7; nK-GVr/ Krumm, § 24a
StVG rn. 26, 28; Tolksdorf, Dar 2010, 686) die fak-
tische Beschränkung des Fahrlässigkeitsvorwurfs auf
die drei Fallgruppen „Zeitnaher Konsum“, „Hoher
THc-Wert“ und „erkennbarkeit aufgrund besonderer
Umstände“ als zu eng ansehen (vgl. KG Beschluss
vom 14. Oktober 2014 a. a.O., OLG Bremen, Be-
schluss vom 18. Juni 2014 a. a.O., OLG Frankfurt
nStZ-rr 2013, 47 [= Ba 2013, 28], OLG Hamm
Blutalkohol 48, 288; mit einschränkung auch OLG
Stuttgart Dar 2011, 218). Diese rechtsprechung be-
tont die besonders hohen Sorgfaltsanforderungen für
Drogenkonsumenten im Straßenverkehr, die jedem
rauschmittelkonsumenten die Pflicht auferlegen, sich
gewissenhaft und gründlich über die Wirkdauer von
Drogen zu informieren und bei verbleibenden Unklar-
heiten die Fahrt zu unterlassen. Denn nach § 24a 
abs. 3 StVG handelt bereits fahrlässig, wer nach dem
Konsum berauschender mittel ein Kraftfahrzeug führt,
ohne sich sicher sein zu können, dass der rauschmit-
telwirkstoff noch nicht vollständig unter den analyti-
schen Grenzwert abgebaut ist. Kann der Konsument
die Sicherheit nicht gewinnen, so darf er kein Kraft-
fahrzeug führen (zum Ganzen: KG, Beschluss vom 14.
Oktober 2014 a. a.O. rn. 20 f., 23 und OLG Bremen,
Beschluss vom 18. Juni 2014 a. a.O. rn. 28 ff.).

Das Kammergericht und das Hanseatische Oberlan-
desgericht in Bremen weisen darauf hin, dass ein can-
nabiskonsument in der regel nicht exakt beurteilen
kann, welche Zeit vergehen muss, bis der Wirkstoff
THc in seinem Blutserum unter den analytischen
Grenzwert sinkt. Im Gegensatz zum alkohol verläuft
der abbau nicht linear, sondern komplex und ist von

einer Vielzahl von Faktoren abhängig. eine zuverlässi-
ge Formel zur Berechnung des abbaus existiert nicht.
In den Fachkreisen wird demzufolge von unterschied-
lich langen nachweisdauern berichtet.

So heißt es etwa in einer von der Bundesregierung
in auftrag gegebenen und seit mindestens 2009 auf der
Homepage des Bundesgesundheitsministeriums abruf-
baren Studie: „Problematisch für die Festlegung von
abstinenzfristen zwischen Konsumende und der Teil-
nahme am Straßenverkehr (...) ist die ungeklärte
Frage, wie lange nachwirkungen bei den Wahrneh-
mungs-, reaktions- und Leistungseinschränkungen
wirksam sind. Die Fristen liegen in der regel bei 24
Stunden (nach einmaligem Konsum), können aber bei
intensiven Konsumenten bis zu vier Wochen betragen“
(vgl. Simon/Sonntag/Bühringer/Kraus, cannabisbezo-
gene Stoerungen, www.bundesgesundheitsministe-
rium.de). nach einer bereits im Jahr 2007 veröffent-
lichten Studie mit 20 teilnehmenden Probanden, die
zuvor kein THc konsumiert hatten, war bei 16 Teil-
nehmern nach dem rauchen eines Joints nach sechs
Stunden kein THc nachweisbar. Bei zwei Probanden
wurde nach dieser Zeit noch mehr als 1,0 ng/ml THc
im Blutserum analysiert (Kauert u. a., Journal of ana-
lytical Toxicology 2007, 288 ff). Teilweise werden
nachweiszeiten von bis zu 48 Stunden bei chronischen
Konsumenten angegeben (eisenmenger, nZV 2006,
24 f). In der Fachliteratur wird auch referiert, dass bei
13 von 18 intensiv cannabis konsumierenden Proban-
den nach einer abstinenz von sieben Tagen noch mehr
als 1,0 ng/ml THc im Blutserum hatte festgestellt wer-
den können (Karschner u. a., Journal of analytical To-
xicology 2009, 469 ff).

Kommt der cannabiskonsument der ihm obliegen-
den allgemeinen erkundigungspflicht nach, wird er
daher zwar erfahren, dass – etwa bei mäßigem und ein-
maligem Konsum – der THc-Wert mit einiger Wahr-
scheinlichkeit binnen 24 Stunden nach Konsumende
unter 1,0 ng/ml im Blutserum gesunken sein kann. Si-
cher sein kann er sich angesichts des beschriebenen
komplexen abbaugeschehens jedoch nicht; er muss
vielmehr damit rechnen, dass in seinem Blutserum
auch noch längere Zeit nach der einnahme eine über
dem analytischen Grenzwert liegende THc-Konzen-
tration nachweisbar ist (zum Ganzen KG Berlin, 
Beschluss vom 14. Oktober 2014 a. a.O. rn. 24 ff.
m.w.n., OLG Bremen, Beschluss vom 18. Juni 2014
a. a.O. rn. 32 m.w.n.). Der einwand, ein cannabis-
konsument könne angesichts der uneinheitlichen wis-
senschaftlichen erkenntnisse zum abbaugeschehen
im Grunde nie Gewissheit darüber erlangen, ob der
Wirkstoff vollständig verstoffwechselt ist, verfängt
demgegenüber nicht, da er – jedenfalls als ultima
ratio – die nicht nur theoretische möglichkeit hat, sein
Blut in einem Labor untersuchen zu lassen (KG Berlin,
Beschluss vom 14. Oktober 2014 a. a.O. rn. 30).

nach dieser rechtsprechung zu § 24a abs. 3 StVG
handelt derjenige fahrlässig, der nach dem Konsum
von cannabis als Kraftfahrer am Straßenverkehr teil-
nimmt, aber nicht sicher sein kann, dass der rausch-
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mittelwirkstoff noch nicht vollständig unter den analy-
tischen Grenzwert von 1,0 ng/ml THc im Blutserum
abgebaut ist. In diesem Zusammenhang formuliert das
Hanseatische Oberlandesgericht in Bremen: „ein
Konsument von cannabis darf sich als Kraftfahrer erst
in den Straßenverkehr begeben, wenn er sicherstellen
kann, den analytischen Grenzwert von 1,0 ng/ml THc
im Blutserum nicht mehr zu erreichen. Das erfordert
ein ausreichendes – gegebenenfalls mehrtägiges –
Warten zwischen letztem cannabiskonsum und Fahrt-
antritt.“ Im regelfall besteht daher kein anlass, an der
objektiven Sorgfaltspflichtverletzung und dem subjek-
tiven Sorgfaltsverstoß zu zweifeln, wenn der analyti-
sche Grenzwert bei der Fahrt erreicht wird (OLG Bre-
men, Beschluss vom 18. Juni 2014 a. a.O. LS 1 und 2,
rn. 33 f. und 40 und KG, Beschluss vom 14. Oktober
2014 a. a.O. LS 1 und 2). Denn wer ein Kraftfahrzeug
nach vorangegangenem, bewussten Konsum von can-
nabisprodukten führt und sich über eine mögliche Wir-
kung überhaupt keine Gedanken macht, handelt allein
deswegen zumindest unbewusst fahrlässig. Kommt
der cannabiskonsument der ihm obliegenden allge-
meinen erkundigungspflicht nach, wird er daher zwar
erfahren, dass – etwa bei mäßigem und einmaligem
Konsum – der THc-Wert mit einiger Wahrscheinlich-
keit binnen 24 Stunden nach Konsumende unter 
1,0 ng/ml im Blutserum gesunken sein kann. Sicher
sein kann er sich angesichts des beschriebenen kom-
plexen abbaugeschehens jedoch nicht, so dass er sogar
bewusst fahrlässig handelt.

Sollte sich der antragsteller mit der zu § 24a StVG
ergangenen rechtsprechung der Oberlandesgerichte
befasst haben, konnte sich für ihn jedenfalls keine ge-
sicherte erkenntnisgrundlage für die annahme erge-
ben, der cannabiswirkstoff sei vor Fahrtantritt abge-
baut (ebenso KG Berlin, Beschluss vom 14. Oktober
2014 a. a.O. rn. 32). Bereits eine überschlägige Inter-
netrecherche ergibt, dass THc häufig oder in einzel-
nen Fällen noch wesentlich länger nachweisbar ist, als
30 Stunden; kürzere „regel"-abbauzeiten werden nur
für den erstmaligen Konsum berichtet. Bereits zum
Tatzeitpunkt waren zudem mehrere entscheidungen
von Oberlandesgerichten veröffentlicht, denen zufolge
trotz Überschreitens des analytischen Grenzwertes
von 1,0 ng/ml THc im Blutserum nicht ausgeschlos-
sen werden konnte, dass der letzte Drogenkonsum vor
Fahrtantritt mehrere Tage zurück lag (vgl. nur OLG
Hamm, Beschluss vom 5. april 2011, – 3 rVs 19/11 –, 
juris [= Ba 2011, 288]; OLG Frankfurt a.m., Be-
schluss vom 20. august 2010, – 2 Ss-OWi 166/10 –,
Beckrs 2010, 20608). Deshalb konnte der antragstel-
ler eine Feststellung, der Wirkstoff des cannabis sei
abgebaut, gerade nicht sicher treffen und musste daher
darauf verzichten, ein Kraftfahrzeug zu führen (KG
Berlin, Beschluss vom 14. Oktober 2014 a. a.O. 
rn. 33 und OLG Bremen, Beschluss vom 18. Juni
2014 a. a.O. rn. 33).

Was für den Fahrlässigkeitsvorwurf des § 24a 
abs. 3 StVG gilt, gilt gleichermaßen für die Frage feh-
lender Trennungsfähigkeit nach nr. 9.2.2 der anlage 4

zur FeV. Der Umstand, dass beim antragsteller eine
THc- Konzentration von 1,3 ng/ml Serum festgestellt
worden ist, spricht zwar nicht gegen die Glaubhaftig-
keit seines Vortrages, er habe einen abstand von 30
Stunden nach dem Konsum eingehalten, es spricht
aber gegen eine mangelnde Trennungsfähigkeit. So-
weit der antragsteller geltend macht, dass ihm dieses
Verfahren hinreichend deutlich gemacht habe, dass er
künftig einen noch längeren abstand zwischen Kon-
sum und der Teilnahme am Straßenverkehr einhalten
müsse, nämlich 4 Tage, ändert dies hieran nichts. Zum
einen ist – wie dargestellt – nicht einmal hinreichend
sicher, dass beim antragsteller nach 4 Tagen der ana-
lytische Grenzwert von 1,0 ng/ml THc im Blutserum
unterschritten sein wird, zum anderen musste sich ihm
dies bereits vor diesem Verfahren nach einfacher Inter-
netrecherche aufdrängen. entweder hat er sich seiner-
zeit keinerlei Gedanken zwischen dem Verhältnis von
Drogenkonsum und Teilnahme am Straßenverkehr ge-
macht oder aber mögliche restzweifel zu seiner Fahr-
tauglichkeit ignoriert. In beiden Fällen fehlt es derzeit
an einer Kraftfahreignung. Die Wiedererlangung der
Kraftfahreignung setzt deshalb den nachweis voraus,
dass der Betroffene als Gelegenheitskonsument von
cannabis künftig hinreichend zwischen Konsum und
Führen eines Fahrzeugs trennen wird. Ob der antrag-
steller diese Voraussetzungen erfüllt, wäre nicht ein-
mal mit einem Verzicht auf Drogenkonsum nachge-
wiesen. es bedarf zusätzlich des nachweises, dass
bezogen auf die einnahme illegaler Drogen auf der
Grundlage einer tragfähigen motivation eine hinrei-
chend stabile Verhaltensänderung eingetreten ist und
daher für die Folgezeit eine günstige Prognose getrof-
fen werden kann. Dieser nachweis kann grundsätz-
lich – und so auch hier – nur auf der Grundlage einer
medizinisch-psychologischen Begutachtung erbracht
werden (vgl. auch OVG nrW, Beschlüsse vom 6. Okt-
ober 2006 – 16 B 1538/06 –, juris, rn. 4, vom 2. april
2012 – 16 B 356/12 –, juris, rn. 6 ff., vom 20. märz
2014 – 16 B 264/14 –, juris, rn. 12 und vom 12. mai
2014 a. a.O. rn. 15).

Bei dieser ausgangslage fällt die weitere Interes-
senabwägung zu Ungunsten des antragstellers aus. In
aller regel trägt allein die voraussichtliche rechtmä-
ßigkeit einer auf den Verlust der Kraftfahreignung ge-
stützten Ordnungsverfügung die aufrechterhaltung
der anordnung der sofortigen Vollziehung. Zwar kann
die Fahrerlaubnisentziehung die persönliche Lebens-
führung und damit die Wahrnehmung grundrechtlicher
Freiheiten des erlaubnisinhabers gravierend beein-
flussen. Derartige Folgen, die im einzelfall bis zur
Vernichtung der wirtschaftlichen existenzgrundlage
reichen können, muss der Betroffene jedoch ange-
sichts des von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern
ausgehenden besonderen risikos für die Sicherheit
des öffentlichen Straßenverkehrs und des aus art. 2
abs. 2 Satz 1 GG ableitbaren auftrags zum Schutz vor
erheblichen Gefahren für Leib und Leben hinnehmen
(ebenso OVG nrW, Beschluss vom 12. mai 2014
a. a.O. rn. 13).
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42. Zur aufklärungspflicht  des  Gerichts,  wenn
die  vollständige abweisung  der Klage  eines  Fuß-
gängers,  der  beim  überqueren  der  Fahrbahn  in
einer Fußgängerfurt von einem Pkw erfasst wurde,
auf  eine alkoholisierung des Fußgängers  gestützt
werden soll.

Oberlandesgericht münchen,
Beschluss vom 16. Januar 2015 – 10 U 1930/14 –

Z u m  S a c h v e r h a l t :
1. Gegenstand des rechtsstreits sind ansprüche 

auf Schadensersatz aus einem Verkehrsunfall vom
06. 02. 2011 gegen 18.30 Uhr.

nach den Feststellungen des erstgerichts wurde der
Kläger vom Pkw Opel astra des Beklagten zu 1), haft-
pflichtversichert bei der Beklagten zu 2), erfasst, als er
die Straße V. in V. an einer Fußgängerfurt überqueren
wollte. Der Kläger wurde hierbei schwer verletzt. 

Das LG Passau hat die Klage auf Zahlung eines
Schmerzensgeld und von rentenbeträgen von insge-
samt 24.585,– eUr für den Zeitraum vom 01.05. 2011
bis 31.12. 2013, Feststellung der Verpflichtung zur
Zahlung einer monatliche Schadensersatzrente vom
01.01.2014 bis zum renteneintrittsalter sowie ersatz
vorgerichtlicher rechtsanwaltskosten nach Beweis-
aufnahme abgewiesen. 

2. Gegen dieses Urteil hat der Kläger Berufung ein-
gelegt.  

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die statthafte sowie form- und fristgerecht einge-

legte und begründete, somit zulässige Berufung des
Klägers hat in der Sache bereits jetzt teilweise erfolg.

I. Das Landgericht hatte die Klage abgewiesen, weil
eine Verschuldenshaftung der Beklagten mangels jeg-
licher Sorgfaltspflichtverletzung ausscheide und die
Haftung für Betriebsgefahr von grobem mitverschul-
den des Klägers verdrängt werde. Dieses ergebnis ent-
behrt jeglicher tragfähiger Grundlage.

1. Das Landgericht hatte die für den Streitgegen-
stand entscheidungserheblichen Tatsachen verfahrens-
fehlerhaft nicht ansatzweise vollständig festgestellt.
Deswegen waren konkrete anhaltspunkte für die Un-
richtigkeit der Tatsachenfeststellung ersichtlich, so
dass der Senat insoweit nicht nach § 529 I nr. 1 ZPO
gebunden war.

a) Der unstreitige Tatbestand des ersturteils steht
einer erneuten Sachprüfung nicht entgegen, weil er
hinsichtlich der alkoholisierung des Klägers wider-
sprüchlich und sich nicht auf erwiesene Tatsachen stüt-
zen kann. eine atemluftalkoholkonzentration von
1,09 mg/l um 19.00 Uhr ist niemals festgestellt wor-
den und steht in beweisvernichtendem Widerspruch 
(§ 314 S. 2 ZPO) zum Protokoll der mündlichen Ver-
handlung vom 07. 04. 2014. Der Kläger hatte in per-
sönlicher anhörung angegeben, beim Frühschoppen
drei Weißbier getrunken zu haben, auf Vorhalt des Ge-
richts aus den Strafakten, dass dort die messung um
19.00 Uhr etwa zwei Promille ergeben habe, war er
dabei geblieben, dass er sich diesen hohen Wert ange-

sichts der erinnerlichen Trinkmengen nicht erklären
könne. aus den Strafakten ergibt sich, dass die Polizei
die genannte atemluftalkoholkonzentration – schon
nach eigener einschätzung – nicht gerichtsverwertbar
getestet hat, und jeglicher nachweis der messung
fehlt. Sonstige Feststellungen des erstgerichts hierzu
sind nicht vorhanden.

b) Die Beweiserhebung des erstgerichts ist auch im
Übrigen unvollständig geblieben:

(1) Das Landgericht hat nicht festgestellt, sondern
offen gelassen, aus welchen entfernungen und zu wel-
chen Zeitpunkten der Kläger für den Beklagten zu 1)
sichtbar gewesen war. Die Sichtverhältnisse werden
als „sehr schlecht“ und die Kleidung des Klägers als
dunkel bezeichnet. Ob der Kläger durch das Fahrzeug
des Zeugen K. verdeckt und deswegen erst auf der
zweiten Gegenfahrspur des Beklagten zu 1) für diesen
sichtbar geworden sei, wird nicht geklärt.

Deswegen wäre die persönliche anhörung (§ 141 I
1 ZPO) des Beklagten zu 1) – auch unabhängig von der
grundsätzlichen Bedeutung der Parteianhörung in Fäl-
len, in denen der ablauf eines Verkehrsunfalls streitig
ist (BGH nJW 2013, 2601; OLG Schleswig nJW-rr
2008, 1525; Senat, Urt. v. 09.10. 2009 – 10 U 2309/09,
dort rz. 23) – zwingend geboten gewesen. Zum einen
konnte diese ersichtlich nicht durch die erklärung des
Prozessbevollmächtigten ersetzt werden (§ 141 III 2
ZPO), weil diese nicht verständlich macht, dass der
Beklagte zu 1) den Kläger überhaupt nicht wahrge-
nommen habe. Zum anderen waren mögliche Äuße-
rungen und Unfallschilderungen des Beklagten zu 1)
im Strafverfahren unstimmig, einander widerspre-
chend, und mit seinem Parteivortrag und den sachver-
ständigen Feststellungen unvereinbar.

Weiterhin wäre eine ausführliche gutachterliche
Stellungnahme zu den Sicht- und Lichtverhältnissen
zum Unfallzeitpunkt am Unfallort erforderlich gewe-
sen, und hierzu der Sachverständige – jedenfalls noch-
mals – nach der einvernahme der Zeugen anzuhören
gewesen, um die Zeugenaussagen berücksichtigen zu
können. Darauf aufbauend wären genaue Berechnun-
gen und Bewertungen vorzunehmen gewesen, aus
welcher entfernung und ab welchem Zeitpunkt der
Kläger und der Beklagte zu 1) für einander wahrnehm-
bar waren, insbesondere unter Berücksichtigung der
angaben des Klägers und der Zeugen e. und K.

Zum Dritten wurden Unstimmigkeiten und Wider-
sprüche in den aussagen der Zeugen e. und H. nicht
geklärt, die sich auf die durchaus wichtige Frage be-
ziehen, ob vor dem Beklagten zu 1) andere Fahrzeuge
fuhren, die der Kläger hat passieren lassen.

Zuletzt wurden auch die Farbe der Kleidung des
Klägers nicht geklärt und die Unstimmigkeiten ver-
schiedener aussagen nicht aufgelöst.

(2) Das Landgericht hat auch die auswirkungen der
zum Unfallzeitpunkt wirksamen alkoholbeeinflus-
sung des Klägers auf die Unfallursache nicht geklärt.
es ist rechtsfehlerhaft, den angetrunkenen Zustand
eines Unfallbeteiligten allein aufgrund einer atemluft-
alkoholmessung für geklärt zu halten, die von der Po-
lizei als nicht gerichtsverwertbar eingeschätzt wird.
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Dies gilt verstärkt, wenn naheliegende aufklärungs-
möglichkeiten, etwa die Vernehmung des die Kontrol-
le durchführenden Polizeibeamten, ohne jeden Grund
außer acht gelassen werden.

Das Landgericht hatte damit gegen seine Verpflich-
tung verstoßen, den zur entscheidung unterbreiteten
Sachverhalt auszuschöpfen und sämtlichen Unklarhei-
ten, Zweifeln oder Widersprüchen von amts wegen
nachzugehen (BGH nJW-rr 2011, 428; nJW 2009,
2604).

2. Zudem hatte das Landgericht auch entscheiden-
de sachlich-rechtliche Fragen unzutreffend beantwor-
tet und zu Unrecht jeglichen anspruch des Klägers
auf Schadensersatz und Schmerzensgeld ausgeschlos-
sen.

Da – unstreitig – der Kläger bei dem Betrieb eines
Kraftfahrzeugs eine rechtsgutsverletzung erlitten hat,
kommt grundsätzlich ein anspruch aus §§ 7 I, 18 I
StVG, 823 I BGB, 115 I 1 nr. 1, 4 VVG PflVG in Be-
tracht, was das erstgericht zutreffend erkannt hat.
ebenso bestehen keine Bedenken, dass das erstgericht
eine – auch gewichtige – mitwirkende Obliegenheits-
verletzung des Klägers (§ 254 I BGB) berücksichtigt
hatte. 

Dagegen war die rechtsauffassung des erstge-
richts, nach Sachlage seien Sorgfaltspflichtverletzung
und Verschulden des Beklagten zu 1) ausgeschlossen,
mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen re-
gelungen nicht vereinbar und deswegen nicht mehr
vertretbar. 

In gleicher Weise und aus den gleichen Gründen
war die rechtsauffassung des erstgerichts, das mit-
verschulden des Klägers sei so gewichtig, dass es
sogar die Betriebsgefahr des Fahrzeugs der Beklagten
verdränge, nicht mehr vertretbar.

II. Zwar hat der Senat hinsichtlich des Haftungs-
grundes einschließlich der Haftungsquote im Ver-
gleichswege eine Klärung herbeigeführt. Dennoch ist
der rechtsstreit insgesamt nicht ansatzweise entschei-
dungsreif: Sämtliche vom Kläger geltend gemachte
unfallursächliche Verletzungen, Behandlungsfolgen,
dauerhafte Schäden und Vermögenseinbußen sind be-
stritten, insoweit ist bereits seit Beginn des Verfahrens
von beiden Parteien Beweisantritt durch Sachverstän-
dige verschiedener Fachrichtungen erfolgt.

Der Senat hat eine eigene Sachentscheidung nach 
§ 538 I ZPO erwogen, sich aber aus folgenden Grün-
den dagegen entschieden:

– Der verbliebene Streit der Parteien über den Be-
trag der ansprüche erfordert eine umfangreiche und
aufwändige Beweisaufnahme (§ 538 II 1 nr. 1, 2. Hs.
ZPO), und würde den Senat zu einer mit der Funktion
eines rechtsmittelgerichts unvereinbaren erstmaligen
Beweisaufnahme zur Schadenshöhe an Stelle der er-
sten Instanz (Senat nJW 1972, 2048; OLG Köln nJW
2004, 521; OLG naumburg nJW-rr 2012, 1535,
1536) zwingen.

– Der durch die Zurückverweisung entstehende
grundsätzliche nachteil einer gewissen Verzögerung
und Verteuerung des Prozesses muss hingenommen
werden, wenn ein bisher unterlassenes Verfahren zum
Betrag der ansprüche in erster Instanz nachzuholen ist
und den Parteien die vom Gesetz vorgesehenen zwei
Tatsachenrechtszüge erhalten bleiben sollen (Senat
nJW 1972, 2048; OLG naumburg nJW-rr 2012,
1535); eine schnellere erledigung des rechtsstreits
durch den Senat ist im Übrigen angesichts seiner seit
Jahren weit überdurchschnittlichen Geschäftsbela-
stung und der dadurch bedingten langen Terminsstän-
de nicht zu erwarten.
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Einleitung
1999 wurde der aaK-gefahrengrenzwert in das straßenverkehrsgesetz eingeführt. Vor-

angegangen war eine sehr diskrepant geführte diskussion. insbesondere aus Kreisen der
rechtsmedizin waren gravierende Bedenken ins feld geführt worden, die ihr den Vorwurf
der Verweigerungshaltung einbrachten. in der folge war die etablierung des aaK-ge-
fahrengrenzwerts zwar auf der Basis naturwissenschaftlicher grundlagenforschung er-
folgt [7]. in der praktischen Umsetzung unterliefen jedoch grundlegende handwerkliche
fehler. Beispielhaft verwiesen werden kann auf die nicht beachtete notwendigkeit einer
differenzierung zwischen grundwert und sicherheitszuschlag und die daraus resultieren-
den folgen. 

Zwischenzeitlich werden immer wieder Vorstöße unternommen, die aaK auch im straf-
recht als gerichtsverwertbar zu verankern. Hierzu bedürfte es zunächst der festlegung
eines aaK-grenzwerts der absoluten fahruntüchtigkeit. eine schlichte Halbierung des
BaK-grenzwerts, wie sie 1998 vorgenommen wurde, würde auf eine Wiederholung der
damals begangenen fehler hinauslaufen. es soll deshalb ein naturwissenschaftlich denk-
barer Weg zur festlegung eines aaK-grenzwerts zur diskussion gestellt werden. ohne
dafür oder dagegen Partei zu ergreifen, soll die dabei auftretende Problematik beleuchtet
werden. ob die damit verbundenen nachteile die Vorteile der aaK-messung schmälern
oder aufheben und ob die risiken tolerabel sind, muss von juristischer seite entschieden
werden. 

Die Äquivalent-Bildung von AAK und BAK
ein großer Vorteil der aaK-messung ist, dass sie keines eingriffs in die körperliche Un-

versehrtheit bedarf. dem steht als entscheidender nachteil gegenüber, dass sie eine mit-
wirkung des Probanden erfordert, zu der dieser nicht gezwungen werden kann. Zudem
sind aaK-messungen generell bei Bewusstlosen und schwerverletzen nicht möglich.
selbst gesunde können – bspw. nach früher durchgemachten oder bei chronischen lun-
generkrankungen – schwierigkeiten damit haben, das erforderliche atemvolumen aufzu-
bringen. im gegensatz zur BaK-messung ist die aaK-messung also nicht immer durch-
führbar. Wird die aaK-messung ins strafrecht eingeführt, kann sie die BaK-messung
nicht ersetzen, sondern nur als alternatives Verfahren eingesetzt werden. deshalb ist es
nicht ausreichend, einen aaK-grenzwert unabhängig von der BaK nur aufgrund des ri-
sikos zu begründen, das ein Verkehrsteilnehmer mit einer bestimmten aaK darstellt. (die
wissenschaftliche grundlage dafür könnte – wenngleich unter Berücksichtigung des da-
mals zur Verfügung stehenden stands der Technik –  der grand-rapids-studie entnommen
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werden, die mithilfe von aaK-messungen durchgeführt wurde, die erst nachträglich auf
BaK-Werte umgerechnet wurden [2].) sondern es muss ein aaK-grenzwert als Äquiva-
lent des BaK-grenzwerts geschaffen werden. das ist mithilfe eines Konversionsfaktors
grundsätzlich denkbar, aufgrund dessen starker individueller und situativer schwankun-
gen jedoch sehr schwierig. insbesondere muss versucht werden, eine gleichwertigkeit bei-
der grenzwerte sicherzustellen. 

Bei etablierung des gefahrengrenzwerts der aaK 1998 hatte man diese Problematik ig-
noriert. stattdessen hatte man die akzeptanz der aaK-messung zu steigern versucht,
indem man den Konversionsfaktor bewusst niedrig angesetzt hatte. dadurch war die
aaK-messung begünstigt worden. Jede Begünstigung einer methode stellt aber eine Be-
nachteiligung der alternativen methode dar. die rechtsgleichheit würde damit also aufge-
hoben. ob ein solches Vorgehen auch im strafrecht tolerabel wäre, ist in Zweifel zu ziehen.
es belegt alle, die nicht zur abgabe einer atemprobe in der lage sind oder diese rechtmä-
ßig nicht abgeben wollen, systematisch mit einem nachteil. 

Grundwert und Sicherheitszuschlag
die grenzwerte sind aus einem grundwert und aus einem sicherheitszuschlag zu-

sammengesetzt. der grundwert, bei der 1,10 ‰-grenze 1,00 ‰, ist die grenze, ab der ab-
solute fahruntüchtigkeit vorliegt. der sicherheitszuschlag von 0,10 ‰ soll die messfehl-
erschwankungen abpolstern. erst ab einem messergebnis von 1,10 ‰ ist gewährleistet,
dass der wahre Wert von 1,00 ‰ hinreichend sicher erreicht oder überschritten ist. die
messfehlerschwankungen sind aber methodenabhängig. Umgerechnet werden kann also
nur der grundwert von 1,00 ‰. der sicherheitszuschlag muss anhand der messpräzision
der anderen messmethode neu berechnet oder festgelegt werden. 

Bei der festlegung des gefahrengrenzwerts der aaK wurde der fehler gemacht, dass
der grenzwert ohne diese differenzierung, also unter einschluss des sicherheitszuschlags
umgerechnet wurde. dies führte nur deshalb nicht zu praktischen Konsequenzen, weil rein
zufällig die Präzision der BaK-messung und der aaK-messung in diesem Konzentra-
tionsbereich gleich sind [4]. 

Der Konversionsfaktor
die Umrechnung erfordert die festlegung eines Konversionsfaktors. in der literatur fin-

det man in Übersichtsarbeiten in diesem Zusammenhang immer wieder den Hinweis, die
schwankungsbreite der experimentell beobachteten Konversionsfaktoren umfasse in den
extremen Werte zwischen unter 1 und bis zu 6 (Übersicht z. B. bei [6]). das ist zwar grund-
sätzlich nicht verkehrt, hinsichtlich der Überlegungen zu einem BaK-äquivalenten aaK-
grenzwert aber nicht relevant. die Konversionsfaktoren werden von vielen Umfeldbedin-
gungen beeinflusst; zu den wichtigsten zählen neben den unabänderlichen individuellen
Variationen die pharmakokinetische Phase und die größenordnung der Konzentration.
Während die größenordnung der Konzentration schon durch die Problemstellung definiert
ist, muss die pharmakokinetische Phase standardisiert werden. das ist nur in der elimina-
tionsphase möglich, da der Konversionsfaktor von der nachresorption abhängig ist, in ide-
aler stabilität in der postresorptiven eliminationsphase.

Über die Höhe des Konversionsfaktors in der postresorptiven eliminationsphase auf
einem Konzentrationsniveau von etwa 1 ‰ gibt es bislang allerdings zu wenig wissen-
schaftliche erfahrungen. für die vorgestellten beispielhaften Überlegungen soll deshalb

Haffner/Dettling
Naturwissenschaftliche Herleitung eines AAK-Grenzwerts

im Verkehrsstrafrecht



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

235

auf die ergebnisse von Haffner et al. [5] zurückgegriffen werden. dabei wurde in einem
Konzentrationsbereich von etwas über 1 ‰ ein Konversionsfaktor nach parenteraler al-
koholbelastung von 2,16 ± 0,056, d. h. mit hinreichender Wahrscheinlichkeit (3-sigma-
Bereich) in einer spanne zwischen 1,99 und 2,33 festgestellt. diesen Wert unterstellt, 
ergäbe die Konversion des BaK-grundwerts von 1,0 ‰ einen BaK-äquivalenten aaK-
grundwert von 0,47 mg/l. 

die anwendbarkeit eines solchen Konversionsfaktors beschränkt sich aber auf die 
sicher postresorptive eliminationsphase. die kann unter Verweis auf die wissenschaftlich
begründete BgH-rechtsprechung erst 2 stunden nach Trinkende unterstellt werden [1].
daraus folgt, dass messungen erst 2 stunden nach Trinkende durchgeführt werden dürf-
ten. da die nachresorption zu niedrigeren Konversionsfaktoren führt, dürfte eine Bestim-
mung des Konversionsfaktors vorher – also bei noch nicht in allen fällen abgeschlossener
resorption – zu geringfügig niedrigeren mittelwerten mit insbesondere deutlich höheren
standardabweichungen führen. die standardabweichungen spielen aber für die anzustre-
bende gleichstellung von aaK und BaK eine bedeutende rolle, wie sich später noch zei-
gen wird.

auch bei der festlegung des gefahrengrenzwerts der aaK wurde der einfluss der phar-
makokinetischen Phase berücksichtigt. Um niedrigere Konversionsfaktoren der anflutung
zu umgehen, soll vor der aaK-messung eine Wartezeit von 20 minuten nach Trinkende
eingehalten werden. in dieser Zeit dürfte in der mehrzahl der fälle zwar der Kurvengipfel
überschritten sein. das ist aber nicht mit dem ende der resorption gleichzusetzen, die erst
mit erreichen der rektilinearen Phase angenommen werden kann. deshalb reichen 20 mi-
nuten nicht aus, pharmakokinetische einflüsse auszuschalten. dies konnte z. B. in einer
Versuchsserie mit 178 Probanden gezeigt werden: 20 minuten nach Trinkende lagen noch
mehr als 60 % mit ihrem Konversionsfaktor unter den für den gefahrengrenzwert postu-
lierten 2,0. selbst 2 stunden nach Trinkende hatten erst 92 % einen Konversionsfaktor von
2,0 erreicht oder überschritten [3].

Der Sicherheitszuschlag für die Messfehlerbreite
auf den so errechneten grundwert muss dann noch der sicherheitszuschlag aufgeschla-

gen werden. die messpräzision ist nicht nur von der messmethode, sondern auch von der
größenordnung der Konzentration abhängig. es kann deshalb nicht darauf vertraut wer-
den, dass sie, wie in der größenordnung des gefahrengrenzwerts, für die aaK-messme-
thode und die BaK-messmethode zufällig gleich ist. im gegenteil hat sich beim Vergleich
der Variationskoeffizienten gezeigt, dass auf dem niveau von etwa 1,0 ‰ bzw. 0,5 mg/l
die messpräzision der aaK etwas schlechter ist als die der BaK [4]. Um die gleiche 
sicherheit zu erreichen, die 10 % bei einer BaK von 1,0 ‰ darstellen, müsste zu dem
aaK-grundwert ein sicherheitszuschlag von 17 % addiert werden. er würde in unserem
Beispiel 0,08 mg/l betragen. damit käme man auf einen aaK-grenzwert von 0,55 mg/l.
dass im ergebnis derselbe Wert herauskommt, wie er mit der landläufig üblichen, wissen-
schaftlich aber nicht haltbaren, schlichten Halbierung des BaK-Werts errechnet wird, ist
dabei reiner Zufall. 

Zweiter Sicherheitszuschlag zur Gleichstellung der Ergebnisse beider Methoden
soll eine gleichwertigkeit beider methoden, der aaK-messung und der BaK-mes-

sung, gewährleistet sein, muss sichergestellt werden, dass derjenige, dessen messergebnis
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mit der einen methode auf oder oberhalb der grenze lag, auch bei anwendung der ande-
ren methode den grenzwert erreicht oder überschritten hätte. dies kann nur durch einen
zweiten sicherheitszuschlag erreicht werden. dieser hängt von der schwankungsbreite
des Konversionsfaktors ab, der unter den genannten Voraussetzungen für die Umrechnung
herangezogen wurde. im oben dargestellten Beispiel lag der 3-sigma-Bereich zwischen
1,99 und 2,33, d. h. bei etwa ± 8 % des mittleren Konversionsfaktors. entsprechend kann
die anzustrebende gleichstellung erreicht werden, wenn man die grenzwerte zusätzlich
um 8 % des grundwerts erhöht. da die Umrechnung in beiden richtungen ein erreichen
oder eine Überschreitung des jeweils anderen grenzwerts gewährleisten muss, ist dieser
zweite sicherheitszuschlag auch auf beide grenzwerte anzuwenden. 

an dieser stelle kommt auch wieder die Wartezeitproblematik zur geltung. Würde man
die in diesem denkmodell erforderliche Wartezeit verkürzen, – aus gründen der Praktika-
bilität sicher wünschenswert –, würde dies zu einer aufweitung der schwankungsbreite
des anzuwendenden Konversionsfaktors führen. in der folge müsste der zweite sicher-
heitszuschlag erhöht und der grenzwert weiter heraufgesetzt werden. 

Neue Grenzwerte und Folgen
es soll nicht Zweck der ausführungen sein, konkrete grenzwerte für die anwendung im

strafrecht vorzuschlagen; Ziel ist vielmehr, einen ggf. naturwissenschaftlich korrekten
Weg dahin darzustellen. der kann jedoch mithilfe des vorgestellten Beispiels illustriert
werden: aus den grundwerten von 1,00 ‰ bzw. 0,47 mg/l, den sicherheitszuschlägen für
die messpräzision von 0,10 ‰ bzw. 0,08 mg/l und den sicherheitszuschlägen für die me-
thodengleichstellung von 0,08 ‰ bzw. 0,04 mg/l errechnen sich schließlich grenzwerte
von 1,18 ‰ bzw. 0,59 mg/l. erst ab diesen Werten wäre gewährleistet, dass der jeweilige
grundwert der absoluten fahrunsicherheit erreicht oder überschritten war und gleichzeitig
auch bei anwendung der jeweils alternativen methode auch deren grundwert der absolu-
ten fahruntüchtigkeit erreicht oder überschritten gewesen wäre. eine solche Heraufset-
zung der grenzen der absoluten fahruntüchtigkeit würde allerdings zu einem leck in der
erfassungsdichte bei der strafverfolgung führen. Zwischen 1,00 ‰ und 1,18 ‰ liegen
z. B. schätzungsweise 5 bis 10 % der verkehrsrechtlich relevanten fälle, die dann, soweit
ausreichende zusätzliche Beweisanzeichen vorliegen, allenfalls noch wegen relativer 
fahruntüchtigkeit verurteilt werden könnten. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Vorgestellt wird ein naturwissenschaftliches, denktheoretisches modell, wie ein aaK-grenzwert der absolu-

ten fahruntüchtigkeit parallel zu einem BaK-grenzwert im Verkehrsstrafrecht begründet werden könnte, ohne
dass hieraus die gefahr einer Ungleichbehandlung erwächst. dazu müsste die aaK-messung in die sicher post-
resorptive Phase verlagert werden, was eine Wartezeit nach Trinkende von 2 stunden erforderlich macht. mithil-
fe eines Konversionsfaktors könnte eine Umrechnung des BaK-grundwerts erfolgen. Welcher Konversionsfak-
tor für diese Bedingungen – sicher postresorptive eliminationsphase, Konzentrationen im Bereich von 1,0 ‰
bzw. 0,50 mg/l – angemessen wäre, müsste noch durch weitere umfangreiche experimente untersucht werden.
nach der Umrechnung wäre zu ermitteln, welche messpräzision die aaK-messungen haben und wie hoch der
sicherheitszuschlag sein müsste, um die gleiche sicherheit zu erreichen, die der sicherheitszuschlag von 0,10 ‰
bei der BaK-messung darstellt. schließlich müsste in abhängigkeit der schwankungsbreite des benutzten Kon-
versionsfaktors ein zweiter sicherheitszuschlag sowohl auf den aaK- wie auf den BaK-Wert addiert werden,
um eine gleichbehandlung von fällen mit aaK-messung und fällen mit BaK-messung sicherzustellen. 
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s c h l ü s s e l w ö r t e r

absolute fahruntüchtigkeit – Konversionsfaktor – grundwert – sicherheitszuschlag

s u m m a r y

We present a scientific theoretic model to further discussion how a threshold breath-alcohol concentration
(BraC) for absolute unfitness to drive can be established parallel to the blood alcohol concentration (BaC) limit
for prosecution without being unfair to the accused. Therefore, the BraC measurement must be performed during
the post-absorption period which requires a 2 hours wait after drinking has been complete. such estimation may
be possible using an appropriate conversion factor of the basic BaC value. an adequate conversion factor re-
flecting that the post-absorptive elimination phase has definitely been reached and that a concentration of 1.0 ‰
or 0.50 mg/l, respectively, is present, must be investigated in further elaborate experiments. after conversion has
been established, it should be assessed, which accuracy is required for BraC measurement. safety margins
should reach the same level of reliability, which has been considered to compensate for uncertainty adding 
0.10 ‰ to the basic BaC value of 1.00 ‰. in addition, a second safety margin should be added to BraC and BaC
values, which depends on the range of fluctuation of the applied conversion factor. This will result in a beyond-
a-reasonable doubt estimate in cases with BraC measurement as well as BaC measurement. 

K e y w o r d s

absolute unfitness to drive – conversion factor – basic value – safety addition
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JÜrgen PeiTZ

schutzpflichten behandelnder Ärzte und Psychologen

Eine kritische Betrachtung der „Gefahren- und Haftungsgemein-
schaft Arzt/Patient“ unter dem Gesichtspunkt fahreignungsrelevanter

Erkrankungen

duty to protect in respect of care provided by attending doctors
and psychologists

A critical view of the relationship of duties and responsibilities  
created by the doctor/patient relationship in response to illnesses 

affecting the ability to drive

A. Einleitung
die rechtlichen lösungsansätze für das Problem der auf geistiger oder körperlicher er-

krankung zurückzuführenden fahrunsicherheit basieren grundlegend auf dem Postulat der
selbstverantwortung des einzelnen1). erst dann, wenn sich die mangelnde selbstverant-
wortung durch die Verwirklichung abstrakter oder konkreter gefährdungstatbestände her-
ausgestellt hat oder ein auf die Ungeeignetheit zum führen von Kraftfahrzeugen hindeu-
tender Umstand bekannt wird, erfolgt die strikte Benutzung der instrumente der
gefahrenabwehr und der strafrechtlichen repression.

der durchschnittliche straßenverkehrsteilnehmer begreift seine fahrerlaubnis system-
immanent als lebenslange gewähr für unbeschränkte und insbesondere unkontrollierte
Teilhabe am motorisierten straßenverkehr. die erteilung einer fahrerlaubnis ist (verein-
facht) schnell beschrieben: neben der Überprüfung theoretischer Kenntnisse und einer
praktischen fahrprüfung hat er zum Zwecke der  erteilung einer fahrerlaubnis in anse-
hung seiner körperlichen und geistigen eignung nur einen sehtest beizubringen. nach er-
teilung muss er sich – jedenfalls auf der grundlage der rechtslage in deutschland – einer
Überprüfung der fahreignung nicht (führerscheinklassen gruppe 1) bzw. nur in besonders
geregelten fällen (führerscheinklassen gruppe 2) stellen.

die Teilhabe am straßenverkehr ist fortan in freier entfaltung der Persönlichkeit mög-
lich. Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche Verbotsnormen und sanktionen werden
leidlich toleriert und teilweise als bloßes Kavaliersdelikt hingenommen, wenngleich sie
mit erheblicher energie und mithilfe von rechtsschutzversicherungen mit dem Ziel durch-
gefochten werden, die regelwidrigkeit zu einer milden aburteilung gelangen zu lassen.
die ordnungsbehördliche oder strafrichterlich verhängte sanktion eines fahrverbots oder
einer zeitlich beschränkten entziehung der fahrerlaubnis werden begriffen als notwendi-
ges Übel der sonst uneingeschränkten mobilität. dabei stehen geschwindigkeits- und rot-
lichtverstöße oder straftaten im Zusammenhang mit dem Konsum von alkohol im focus. 

es liegt – dieser Beobachtung der realitäten im straßenverkehr folgend – auf der Hand,
dass in der lebenswirklichkeit der „anspruch auf freiheit“ mit dem Ziel, eine höchst-
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mögliche sicherheit im straßenverkehr zu erreichen, kollidiert. obwohl oder gerade weil
es um die körperliche und geistige Ungeeignetheit zum führen von Kraftfahrzeugen geht
und dieses Problem „Jedermann“ betrifft2),  toleriert die „risikogemeinschaft straßenver-
kehr“ vor diesem Hintergrund offenbar eine latente gefahrenlage und auch den eintritt
von schäden3). erleidet ein fahrzeugführer am steuer seines fahrzeugs einen epilepti-
schen anfall, kann ihm dies bei erstmaligem Vorfall – jedenfalls strafrechtlich – nicht zum
Vorwurf gemacht werden4). Hiermit korrespondiert die einstellung des einzelnen straßen-
verkehrsteilnehmers, dass erkrankungen dem Heilauftrag des Behandelnden zu überant-
worten sind; ein selbstkritischer Bezug zur fahreignung und damit zur selbstüberprü-
fungspflicht wird selten hergestellt. 

die haftpflichtversicherte gemeinschaft der straßenverkehrsteilnehmer ist an der fest-
stellung von (internen) Ursachen und an einer hieran ausgerichteten erarbeitung von lö-
sungen nicht interessiert. sie setzt eher auf „Fremdhaftung statt Selbstverantwortung“ und
nicht auf „Fremdhaftung neben Selbstverantwortung“. eine solche an einem bloßen Haf-
tungsrecht orientierte einstellung wird der Bedeutung der körperlichen und geistigen Un-
geeignetheit zum führen von Kraftfahrzeugen nicht gerecht. obwohl die risikogeneigt-
heit von erkrankungen eine hohe relevanz für die Verkehrssicherheit hat5) und bei einer
hohen dunkelziffer6) immer wieder für schlagzeilen in der Presse sorgt7), findet eine 
seriöse und verantwortungsvolle Befassung und öffentliche diskussion allenfalls zaghaft
und eine gesetzgeberische initiative zur stärkung der selbstverantwortung im sinne von 
§ 2 feV gar nicht statt. der appell an die selbstverantwortung8) strandet wohl eher schon
an den stammtischen.

gründe für den überall latent vorhandenen Widerstand gegen eine stärkung der fahrsi-
cherheit sowie für die sich faktisch hieraus ergebende Tolerierung eines gefahrenpotenzi-
als liegen auf der Hand: einerseits wird das mobilitätsinteresse des einzelnen und das
grundrecht auf freie entfaltung der Persönlichkeit betont. andererseits ist gerade bei Be-
rufskraftfahrern und bei den  disponenten hoher kaufmännischer druck im Berufs- und
güterkraftverkehr spürbar. spezial- und generalpräventive gesichtspunkte drohender
strafbarkeit greifen kaum, zumal bei fokussierung der polizeilichen arbeit auf alkohol-
und (selten) drogenkontrolle auch fehlender ermittlungsdruck zu konstatieren ist. im
Übrigen erfolgt eine Überprüfung der fahreignung durch die straßenverkehrsbehörde
(außerhalb gruppe 2) nur dann, wenn konkrete informationen anlass zu einer Überprü-
fung der fahreignung geben. eine gewisse Betriebsblindheit bei sich negativ auf die fahrt-
sicherheit auswirkenden erkrankungen und damit eine fatale subjektive fehleinschätzung
im Hinblick auf die fahrsicherheit tritt hinzu. darüber hinaus findet sich die unzulänglich
generalisierende auffassung, durch langjährige Übung könnten defizite stets kompensiert
werden. schließlich bleibt es bei (bloßer) fahrtüchtigkeit ohnehin bei der auf den einzel-
nen bezogenen selbstüberprüfungspflicht.

B. Gefahren- und Haftungsgemeinschaft Arzt/Patient
I. Selbstverantwortung des Patienten nach der Fahrerlaubnis-Verordnung

Jeder Verkehrsteilnehmer hat nach den Vorgaben des gesetzgebers grundsätzlich selbst
das fortbestehen stabiler Voraussetzungen für die fahrsicherheit zu überprüfen und zwar
zu jedem Zeitpunkt (§ 2 abs. 1 feV), d. h. vor jedem fahrtantritt und selbstverständlich
während der fahrt9):
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„Wer sich infolge körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht si-
cher im Verkehr bewegen kann, darf am Verkehr nur teilnehmen, wenn Vor-
sorge getroffen ist, dass er andere nicht gefährdet. die Pflicht zur Vorsorge,
namentlich durch das anbringen geeigneter einrichtungen an fahrzeugen,
durch den ersatz fehlender gliedmaßen mittels künstlicher glieder, durch
Begleitung oder durch das Tragen von abzeichen oder Kennzeichen, obliegt
dem Verkehrsteilnehmer selbst oder einem für ihn Verantwortlichen.“

ob es sich bei dieser gesetzlich verankerten Pflicht letztlich um ein Wunschdenken des
gesetzgebers handelt, dessen praktische Befolgung eher zweifelhaft ist, wurde bereits ein-
gangs beleuchtet.

Jedenfalls bedeutet „Fahreignung“ – der Begrifflichkeit des fahrerlaubnisrechts fol-
gend – die allgemeine zeitlich unbegrenzte eignung, jedenfalls weitgehend stabile und von
aktuellen situationen und Befindlichkeitsparametern unabhängige fähigkeit zum sicheren
führen von Kraftfahrzeugen. sie ist auf dauer angelegt und beinhaltet die gewähr für den
erhalt stabiler leistungsanforderungen in geistiger, körperlicher und ggf. auch charakter-
licher Hinsicht10). 

demgegenüber beschreibt der Begriff der „Fahrtüchtigkeit“ die akute physische und
psychische situation und die hierauf bezogene zeitlich begrenzte fähigkeit, ein fahrzeug
sicher zu führen, zielt also auf die frage der fahrtüchtigkeit im sinne von §§ 315c, 316
stgB ab. 

schließlich wird unter dem Begriff der „Fahrfertigkeit“ die technische Befähigung ver-
standen, ein fahrzeug zu führen. sie ist geprägt von durch Training, Übung und erfahrung
geprägten fähigkeiten im sinne von geschicklichkeit (auch fahrfähigkeit oder fahrkom-
petenz)11).

steht die Fahrtüchtigkeit in rede, so muss jeder Verkehrsteilnehmer die körperliche,
geistige und psychische leistungsfähigkeit zum führen eines Kraftfahrzeugs vor fahrtan-
tritt und ggf. unter Befragung eines Behandelnden12) überprüfen. dessen Weisungen hat
der fahrer folge zu leisten13), auch und gerade bei schwankungen der leistungsfähigkeit.
Unterlässt der fahrer die Prüfung seiner fahrtüchtigkeit, handelt er fahrlässig14). 

die rechtsprechung zu art, Umfang einer „selbstverantworteten Überprüfung“ sowie
zu ihrem anlass ist kasuistisch. sie zeigt zudem auf, dass es in der Tat häufig um fälle der
sog. Fahrtüchtigkeit und zugleich um solche fälle geht, in denen eine strafrechtliche ab-
urteilung des verantwortlichen Kraftfahrzeugführers wegen eines Verstoßes gegen § 315c
oder § 316 stgB erfolgte. 

die Überprüfungspflicht wird hiernach bejaht
– bei einnahme bestimmter medikamente, da einschränkungen der fahrtauglichkeit je-

denfalls dann voraussehbar sind, wenn im Beipackzettel hierauf hingewiesen wird15), 
– bei vegetativer labilität, da auch vorherige Bewusstseinstrübungen einschätzbar sind16), 
– bei aufkommender müdigkeit17), 
– selbst bei Wetterfühligkeit, nachtblindheit, allgemeinen sehbehinderungen, die jeder

kennen und anhand eigener erfahrung prüfen muss18), 
– auch bei schwächezuständen durch akute, vorübergehende, sehr selten vorkommende

oder nur kurzzeitig anhaltende erkrankungen (migräne, Heuschnupfen, allergien,
grippale infekte, akute magen-darm-störungen, Übelkeiten sonstiger art), 

Peitz
Schutzpflichten behandelnder Ärzte und Psychologen



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

241

– nach einnahme eines appetitzüglers und gleichzeitigem genuss von reichlich Kaffee
und Cola, da insoweit nach maßgabe des Beipackzettels beschriebene nebenwirkun-
gen, wie Konzentrationsstörungen und Veränderungen des reaktionsvermögens mög-
lich sind19), 

– bei jedweden einschränkungen der mobilität, die auswirkungen auf die fahrsicherheit
haben; im einzelfall ist auch an einen fahrzeugumbau und an eine individuelle Um-
rüsttechnik zu denken (bei der fahrausbildung muss auch der fahrlehrer über ein Ba-
siswissen im rechtlichen, medizinischen, psychologischen und technischen Bereich
verfügen20). 

Wer dennoch und in Kenntnis seiner erkrankung einen Verkehrsunfall verursacht, macht
sich bereits durch den antritt der fahrt zumindest wegen fahrlässiger gefährdung des stra-
ßenverkehrs strafbar, weil er wegen körperlicher mängel nicht in der lage ist, ein fahr-
zeug sicher zu führen21).

II. Patientenrechtegesetz: Kernpflichten behandelnder Ärzte
Unbeschadet der selbstverantwortung des Patienten zur Überprüfung des fortbestehens

stabiler Voraussetzungen für die fahrsicherheit ergeben sich für den Behandelnden eigene
originäre Pflichten aus dem Behandlungsvertrag im Hinblick auf die fahrsicherheit des
Patienten.
1. Aufklärung als Schutzpflicht

das sogenannte gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten
(Patientenrechtegesetz) ist in Kraft22) und regelt nun explizit auch die aufklärungspflicht. 

§ 630e BgB aufklärungspflichten
(1) der Behandelnde ist verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die

einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. dazu gehören in der
regel insbesondere art, Umfang, durchführung, zu erwartende folgen und
risiken der maßnahme sowie ihre notwendigkeit, dringlichkeit, eignung
und erfolgsaussichten im Hinblick auf die diagnose oder die Therapie. Bei
der aufklärung ist auch auf alternativen zur maßnahme hinzuweisen, wenn
mehrere medizinisch gleichermaßen indizierte und übliche methoden zu
wesentlich unterschiedlichen Belastungen, risiken oder Heilungschancen
führen können.

(2) die aufklärung muss
1. mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Person erfolgen, die

über die zur durchführung der maßnahme notwendige Befähigung verfügt;
ergänzend kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Pa-
tient in Textform erhält,

2. so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine entscheidung über die
einwilligung wohlüberlegt treffen kann,

3. für den Patienten verständlich sein.
dem Patienten sind abschriften von Unterlagen, die er im Zusammen-

hang mit der aufklärung oder einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändi-
gen.

(3) der aufklärung des Patienten bedarf es nicht, soweit diese ausnahms-
weise aufgrund besonderer Umstände entbehrlich ist, insbesondere wenn
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die maßnahme unaufschiebbar ist oder der Patient auf die aufklärung aus-
drücklich verzichtet hat.

(4) ist nach § 630d absatz 1 satz 2 die einwilligung eines hierzu Be-
rechtigten einzuholen, ist dieser nach maßgabe der absätze 1 bis 3 aufzu-
klären.

dahingestellt bleiben kann, ob es eines gesetzes zu dem genannten Zweck überhaupt
bedurfte23). die Pflicht zur aufklärung ist insoweit keine neue Pflicht. die Vertragspflicht
des Behandelnden einerseits zur verständlichen und umfassenden information des Patien-
ten, namentlich über erforderliche Untersuchungen, diagnosen und beabsichtigte Thera-
pien ist ebenso unbestritten wie die Pflicht zur aufklärung24).

Jedenfalls findet sich die Pflicht nun ausdrücklich geregelt mit der maßgabe, dass der
Behandelnde den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände
aufzuklären hat. § 630e absatz 1 satz 2 BgB listet nun exemplarisch die aufklärungsbe-
dürftigen Umstände auf. 

demnach ist der Patient im regelfall insbesondere über art, Umfang, durchführung, zu
erwartende folgen und spezifische risiken der maßnahme, die notwendigkeit, dringlich-
keit und eignung der maßnahme zur diagnose oder zur Therapie und über die erfolgsaus-
sichten der maßnahme im Hinblick auf die diagnose oder Therapie aufzuklären. der Ka-
talog ist nicht abschließend; im einzelfall kann es erforderlich sein, über weitere
Umstände aufzuklären.

die Pflichten des Behandelnden und des Psychologen25) erschöpfen sich mithin nicht in
der Behandlung des Patienten. erlangt der Behandelnde informationen über symptomato-
logien von erkrankungen, die nachteilige auswirkungen auf die fahrsicherheit haben,
werden besondere rechtspflichten ausgelöst. diese sind in der Praxis häufig zwar abstrakt
als solche geläufig, inhaltlich aber unbekannt oder sie werden jedenfalls nicht stringent be-
achtet, obwohl der Bundesgerichtshof (BgH) im Zusammenhang mit der fahrsicherheit
des Patienten den Pflichtenkatalog des Behandlungsvertrags durch Beratungs- und infor-
mationsobliegenheiten erheblich erweitert und diese der therapeutischen aufklärung zu-
ordnet hat.

Von diesem Pflichtenkatalog unberührt bleibt zwar stets die selbstverantwortung des
kraftfahrenden Patienten gem. § 2 abs. 1 feV sowie der grundsatz, dass die selbstverant-
wortung durch die aufklärungspflicht des Behandelnden nicht etwa ersetzt, sondern nach
maßgabe der überlegenen sachkenntnis des Behandelnden im Umfang seiner obhuts- und
schutzpflichten aus dem Behandlungsvertrag ergänzt wird. 

somit versteht es sich, dass der Patient eine selbst verantwortete entscheidung nur tref-
fen und deren richtigkeit nur dann gewährleistet werden kann, wenn er sich auf eine auf-
klärung durch den Behandelnden, die lege artis zu erfolgen hat, verlassen kann.

Zur durchführung der aufklärung lässt sich im Praxis- und Klinikalltag – unabhängig
von der diagnose und Behandlung der spezifischen erkrankung – routinemäßig für jeden
Behandelnden die Problematik der Teilhabe seines Patienten am straßenverkehr erkennen.
sie liegt schon auf der Hand, wenn Patienten unter medikamenteneinfluss oder unter der
Wirkung einer lokalanästhesie oder Kurznarkose stehen. die durch sedierung bedingten
gefahren im straßenverkehr gehören zum standardisierten Problembewusstsein des Be-
handelnden und des Patienten. 

schwieriger wird es allerdings bei der Beurteilung der konkreten Befindlichkeit des Pa-
tienten auf der grundlage der anamnese und der klinischen Befunde, wenn es um erkran-
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kungen und einschränkungen geht, die nicht auf der Hand liegen und prospektiv die ge-
fahr negativer Beeinflussung der fahrsicherheit mit sich bringen können. 

diese gefahren müssen im fokus der Betrachtung durch den Behandelnden während
des gesamten Behandlungsverlaufs stehen. denn der Patient, der sich in die obhut des Be-
handelnden begibt und dessen überlegenem fachwissen vertraut, will wissen, was wann
und wie mit ihm geschieht. er will wissen, wie er sich verhalten muss, damit die Therapie
und er selbst nicht gefährdet sind. 

Hier greift die aufklärungspflicht des Behandelnden. die statuierung dieser – Behan-
delnde und Patienten ständig begleitenden – Pflicht findet ihre rechtfertigung im gegen-
stand und im Charakter des Behandlungsvertrags. die Verletzung der Pflicht zur aufklä-
rung ist stets als Behandlungsfehler zu bewerten26).

dies gilt auch für die sicherungsaufklärung, auch sicherheitsaufklärung bzw. -beratung
genannt. geschuldet wird sie insbesondere bei erkrankungen oder einschränkungen, die
negative folgen für die fahrsicherheit haben können. aufzuklären ist allgemein über die
risikogeneigtheit der erkrankung für die sicherheit im straßenverkehr. sie dient konkret
zur abwendung potenzieller schäden, die dem Patienten durch falsches Verhalten entste-
hen können27). dazu gehört nötigenfalls die sicherstellung, dass der Patient „street
ready“ ist28), widrigenfalls er zu überwachen und nicht zu entlassen oder aber in ander-
weitige sichere obhut zu übergeben ist.

im Hinblick auf fahrsicherheitsrelevante erkrankungen oder Beeinträchtigungen liegt
die Pflicht zur aufklärung schon deshalb auf der Hand, weil sich entsprechend der Typi-
zität von erkrankungen und einschränkungen entweder ein Heilerfolg oder aber eine chro-
nische entwicklung und auch eine Verschlechterung ergeben und diese entwicklung fach-
lich nur von dem Behandelnden prospektiv beurteilt werden kann. der Patient muss
deshalb über akutphasen, stabilisierung und mögliche rezidive einschließlich der not-
wendigkeit von Kontrolluntersuchungen informiert werden29). Vor diesem Hintergrund
besteht eine ständige Pflicht zur therapeutischen sicherheitsaufklärung während der ge-
samten Behandlung und auch zur risikoaufklärung30). 

die aufklärung hat unmissverständlich und detailliert zu sein. Bei Verordnung einer be-
stimmten medikation mit potenziell nachteiligen auswirkungen auf die Verkehrssicherheit
reicht ein bloßer Hinweis auf den regelmäßig umfangreichen Beipackzettel mit den ent-
sprechenden umfangreichen Warnungen und Hinweisen auf nebenwirkungen nicht aus31).
da der durchschnittliche Patient nicht um die nebenwirkungen eines medikamentes weiß,
genügt es gerade nicht, auf den Beipackzettel zu verweisen. Vielmehr muss der Behandeln-
de seiner speziellen und gerade die nebenwirkungen betreffenden aufklärungspflicht –
auch im Hinblick auf die individuelle disposition des Patienten – genüge tun. 

nach zutreffender auffassung des BgH32) ist über nebenwirkungen und risiken aufzu-
klären. oft erhält der Patient einen Beipackzettel ohnehin nicht, etwa bei applikation
durch den Behandelnden selbst. der Behandelnde darf sich nicht darauf verlassen, dass er
von dem Patienten zu eventuellen nebenwirkungen gefragt wird. auf die Beachtung der
bekannten floskel „fragen sie ihren arzt oder apotheker“ kann sich der Behandelnde zur
Haftungsbefreiung nicht berufen. der Behandelnde muss aktiv werden, nicht der Patient.
dies gilt insbesondere auch für dosierungsänderungen oder schwankungen bei den ein-
nahmezeiten und auch für gefahren, die sich aus der einnahme weiterer und anderer me-
dikamente im rahmen von Beikonsum ergeben. Hiernach muss sich der Behandelnde
selbst erkundigen. 
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da die einschätzung der fahrsicherheit durch den Behandelnden in der grauzone der
„noch-eignung“ und der „nicht-mehr-eignung“ zum führen von Kraftfahrzeugen im
straßenverkehr bzw. zur generellen Teilnahme am straßenverkehr auch als fahrradfahrer
oder fußgänger erschwert ist, muss der Patient befragt werden, ob er am (nicht nur moto-
risierten) straßenverkehr teilnimmt33) und welche fahrerlaubnisklasse er besitzt. denn
nach maßgabe der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung34) gelten je nach art
der fahrerlaubnis (gruppe 1 oder gruppe 2) unterschiedliche anforderungen für die Be-
urteilung der fahreignung. 

die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung haben auch für den Behandelnden
Bedeutung, wenn es im rahmen der Beratung und aufklärung des Patienten um die zu-
treffende Bewertung der fahreignung geht. sie sind von dem Behandelnden mindestens
als inhaltliche richtschnur in ermangelung nur vereinzelt vorhandener spezifischer leit-
linien der fachgesellschaften35) heranzuziehen. 

der Behandelnde muss einordnen, ob und in welchem maße der Patient an erkrankun-
gen oder einschränkungen leidet, die die fahrsicherheit oder auch nur allgemeine Teil-
nahme am straßenverkehr, etwa als fahrradfahrer, rollstuhlfahrer oder auch als fußgän-
ger, negativ beeinflussen. dazu sollte der Behandelnde verkehrsmedizinisches Wissen
besitzen, da er sonst bereits im ansatz nicht in der lage sein wird, den Patienten therapeu-
tisch zutreffend zu begleiten. ob dies stets gelingt, wird zu bezweifeln sein36). der Behan-
delnde muss pflichtgemäß einschätzen können, ob die erkrankung, einschränkung oder
medikation risikogeneigt ist für die aktuelle oder künftige fahrsicherheit des Patienten
und für die sichere Teilnahme auch am nicht motorisierten straßenverkehr37). fehlen dem
Behandelnden ausreichende verkehrsmedizinische Kenntnisse, dürfte die aufklärung des
Patienten kaum als lege artis – nämlich mindestens auf den maßgeblichen Begutachtungs-
leitlinien zur Kraftfahrereignung als richtschnur basierend – zu bezeichnen sein. 

für die Behandelnden sind leitlinien nach der rechtsprechung „regelmäßig zu beach-
tende erkenntnisquellen“38). die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung bilden
hier unzweifelhaft den zu beachtenden „gebotenen allgemein anerkannten fachlichen stan-
dard“ so ab, wie er in §§ 276 abs. 2, 630a abs. 2 BgB als sorgfaltsmaßstab gefordert wird.

nicht zuletzt wird für die Beurteilung der Qualität des fachlichen standards der ärzt-
lichen Behandlung zu beachten sein, dass für den Bereich der verkehrsmedizinischen Be-
gutachtung die Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung durch Verankerung in der
fahrerlaubnisverordnung (feV, dort anlage 4a) und durch die Veröffentlichung im Ver-
kehrsblatt vom februar 2014 normativen Charakter erhalten haben. 

der Bundesrat hat am 11.04. 2014 der entsprechenden Änderung der feV zugestimmt.
die neuen Begutachtungsleitlinien sind damit zum 01.05. 2014 in Kraft getreten. sie sind
(stand mai 2014) somit ab dem 01.05. 2014 verbindlich anzuwenden. die alte fassung
des jeweiligen Kapitels verliert mit gleichem datum ihre gültigkeit. die Begutachtungs-
leitlinien stellen den aktuellen stand von Wissenschaft und Technik dar. Werden sie ange-
wandt, bedarf es keiner expliziten Begründung. Wird von den leitlinien abgewichen, zum
Beispiel deshalb, weil Untersuchungen zu Zeiten der vorherigen Begutachtungsleitlinien be-
gonnen haben und nach diesen fortgesetzt werden sollen oder ein einzelfall fachlich anders
zu würdigen ist, ist dies möglich, bedarf aber in der regel einer detaillierten Begründung. 

Wenngleich die Begutachtung nach maßgabe des straßenverkehrsrechts den erforder-
nissen der gefahrenabwehr rechnung zu tragen hat, kann deshalb kein Zweifel daran be-
stehen, dass auch die Bewertung der risikogeneigtheit von erkrankungen durch den Be-
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handelnden denselben fachlichen standards zu folgen hat. es gibt in anbetracht der Beur-
teilung der öffentlichen sicherheit im Vergleich zur Beurteilung des Behandelnden zur
aufklärung und Beratung der risikogeneigtheit von erkrankungen des Patienten keine
materiell tragfähigen Unterschiede. 

erkennt der Behandelnde also die Risikogeneigtheit von Erkrankungen für die Teilnah-
me am Straßenverkehr, so hat er den Patienten nachhaltig und individuell und auf der
grundlage jener leitlinien zu informieren. 

nötigenfalls muss der Behandelnde die Teilnahme am straßenverkehr im einzelfall bei
besonderer gefahrenlage verhindern39). der Behandelnde verletzt seine aufklärungs-
pflicht40) und ggf. auch seine gesonderte Überwachungspflicht, wenn er es unterlässt, sei-
nen Patienten auf mögliche konkrete gefahren hinzuweisen, die die Benutzung eines
Kraftfahrzeugs krankheitsbedingt oder im anschluss an die Behandlung mit sich bringen
können41). er haftet, wenn er den Patienten bei Vorliegen konkreter anhaltspunkte für die
schutzbedürftigkeit nicht ausreichend vor sich selbst schützt und ihn im Zustand der ein-
geschränkten fahrsicherheit nicht überwacht42). das bloße „entschiedene ausreden“
reicht zur Vermeidung der Haftung nicht stets aus43).

der Behandelnde hat sich also unbedingt Kenntnis zu verschaffen, ob der Patient in
Bezug auf spezifische symptomatologien, risiken und Verlaufsformen einer erkrankung
verkehrssicher und in Bezug auf das Therapieregime des Behandelnden compliant ist.
diese Pflicht ist Kernbestandteil des Behandlungsvertrags44). 

es ist selbstverständlich, dass die aufklärung vor jeder Behandlung/medikation, jeden-
falls aber unmittelbar nach einer solchen Behandlung/medikation, die die fahrsicherheit
beeinträchtigen kann, zu erfolgen hat, damit sich der Patient über die nachteiligen folgen
der ärztlichen Behandlung/medikation und der erkrankung für die fahrsicherheit und für
die Teilnahme am straßenverkehr orientieren kann. 

Zwar ist für die entstehung der aufklärungspflicht nicht erforderlich, dass der Behan-
delnde eine sichere Kenntnis im Hinblick auf hiermit verbundene gefahren hat. allerdings
reicht es aus, dass der Behandelnde die ernsthafte Möglichkeit einer gefahr für bedeuten-
de rechtsgüter, insbesondere leib oder leben des Patienten oder dritter erkennen konnte
oder sich schuldhaft dieser erkenntnis entzieht45). schon die allfällige Problematik der
methadon-substitution46) zeigt, dass auch eine solche einschätzung im Praxis- und Klini-
kalltag schwierig sein kann. man denke auch an ambulante Tageskliniken und hohe durch
suchterkrankungen ausgeprägte Toleranzen, die eine einschätzung von gefahren er-
schweren. Haftungsrechtlich entscheidend ist stets, wie sich die sachlage aus der sicht ex
ante dargestellt hat.

Von einer bloß schematischen Verwendung vorformulierter „Patientenerklärungen“, in
denen der Patient eine vermeintlich ausführliche aufklärung durch den Behandelnden be-
stätigt, sollte abgesehen werden. die Verwendung von aufklärungsbögen allein reicht
nicht47). die freizeichnung des Behandelnden bzw. die Bestätigung des Patienten, ausrei-
chend aufgeklärt zu sein, kann bei Verwendung solcher standardformulare nach der
rechtsprechung unwirksam sein48). solche aufklärungsbögen vermögen allerdings zu in-
dizieren, dass überhaupt ein aufklärungsgespräch stattgefunden hat, sofern ein solcher
Bogen von dem Patienten unterzeichnet wurde49). 

die darlegungs- und Beweislast für die erfolgte aufklärung trägt der Behandelnde, so
dass ihm anzuraten ist, die aufklärung nach art und Umfang zureichend zu dokumentie-
ren. Hierzu ist er ohnehin nach dem Patientenrechtegesetz verpflichtet.
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2. Dokumentationspflicht als Schutzpflicht

das gesetz zur Verbesserung der rechte von Patientinnen und Patienten regelt nunmehr
auch die dokumentationspflicht50).

2.1. Art, Inhalt und Form

Zu den nebenpflichten des Behandelnden gehört seit jeher auch die ordnungsgemäße
dokumentation der Behandlung51), sofern diese für die Behandlung erforderlich ist.

art, inhalt und form der dokumentation bestimmt schon die (muster-)Berufsordnung
für Ärzte in § 10 mBo-Ä52).

(1) der Behandelnde hat über die in ausübung seines Berufes gemachten
feststellungen und getroffenen maßnahmen die erforderlichen aufzeich-
nungen zu machen. diese sind nicht nur gedächtnisstütze für den Behan-
delnden, sie dienen auch dem interesse des Patienten an einer ordnungsge-
mäßen dokumentation.

(2) der Behandelnde hat dem Patienten auf dessen Verlangen grundsätz-
lich in die ihn betreffenden Krankenunterlagen einsicht zu gewähren; aus-
genommen sind diejenigen inhalte, welche subjektive eindrücke oder
Wahrnehmungen des Behandelnden enthalten. auf Verlangen sind dem Pa-
tienten Kopien der Unterlagen gegen erstattung der Kosten herauszugeben.

die neuen regelungen im Patientenrechtegesetz verstehen sich aus dem Bedürfnis, für
mehr rechtssicherheit und Transparenz zu sorgen, dadurch die Patientensicherheit zu er-
höhen und gleichzeitig eine fehlervermeidungskultur zu etablieren. die sinnhaftigkeit des
gesetzes vor diesem Hintergrund unterstellt, bleibt jedenfalls fraglich, ob die Umsetzung
in der Praxis zu einem erhöhten bürokratischen aufwand führt, der in keinem vernünftigen
Verhältnis zur Behandlung selbst steht. auch ist von einer gesteigerten erwartungshaltung
der Patienten auszugehen, die im Bewusstsein der dokumentationspflicht zunehmend
kontrollierend auf den Behandelnden einwirken werden. entstünde dadurch (wechselseiti-
ges) misstrauen, so wird eine erzwungene gründlichkeit in der dokumentation über die
erforderlichen maßnahmen hinaus letztlich auch zur Bürokratisierung und zur Bindung
von ressourcen führen. am ende könnte mangels einer vernünftigen und durch das gesetz
vorgegebenen inhaltlichen restriktion stehen, dass die dokumentation ausufert und gegen
den gewünschten gesetzeszweck letztlich doch nur zu einer grundlage für Haftungsstrei-
tigkeiten mutiert und von den Beteiligten auch so verstanden wird.

die dokumentationspflicht findet sich nunmehr ebenfalls gesetzlich geregelt:
§ 630f BgB dokumentation der Behandlung

1) der Behandelnde ist verpflichtet, zum Zweck der dokumentation in
unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung eine Patien-
tenakte in Papierform oder elektronisch zu führen. Berichtigungen und Än-
derungen von eintragungen in der Patientenakte sind nur zulässig, wenn
neben dem ursprünglichen inhalt erkennbar bleibt, wann sie vorgenommen
worden ist. dies ist auch für elektronisch geführte Patientenakten sicherzu-
stellen.

(2) der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus
fachlicher sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen
maßnahmen und deren ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die anam-
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nese, diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde,
Therapien und ihre Wirkungen, eingriffe und ihre Wirkungen, einwilligun-
gen und aufklärungen. arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.

(3) der Behandelnde hat die Patientenakte für die dauer von zehn Jahren
nach abschluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach anderen
Vorschriften andere aufbewahrungsfristen bestehen.

sie ist ausgestaltet als Pflicht, eine Patientenakte zum Zwecke der Dokumentation des
Behandlungsgeschehens zu führen. 

dokumentationspflichtig („sofern für die Behandlung erforderlich“) sind insbesondere
alle für die diagnose und Therapie wesentlichen medizinischen fakten53) betreffend 
anamnese, diagnostik, funktionsbefunde und Komplikationen sowie betreffend maßnah-
men (wie medikation) und ärztlichen anordnungen zur Pflege. Zu dokumentieren sind
aber auch Hinweise zur therapeutischen aufklärung und damit zu gefahrenlagen und zur
Vorbeugung54). 

Zu dokumentieren ist schriftlich, eindeutig, umfassend, ereignisnah sowie einsichts-, 
beweis und archivtauglich und spätestens zum ende des einzelnen Behandlungsabschnitts. 

Zu Beweiszwecken ist die Verwendung abstrakter formulare zur dokumentation der
aufklärung55) und einwilligung in eine bestimmte maßnahme und solcher formulare, die
sich mit der konkreten Behandlung speziell befassen, sinnvoll. 

die akte kann entweder als Papierdokument oder als elektronisches dokument geführt
werden. ihr Zweck, durch die aufzeichnung des Behandlungsgeschehens eine sachge-
rechte therapeutische Behandlung und Weiterbehandlung zu gewährleisten56), ist nicht
neu. § 630f abs. 2 BgB zeigt auf, dass nur solche informationen aufzunehmen sind, die
aus der fachlichen sicht des Behandelnden für die sicherstellung der derzeitigen oder
einer künftigen Behandlung wesentlich sind bzw. sein können. Hier besteht also ein ge-
wisser ermessensspielraum. allerdings findet sich eine (enumerativ nicht abschließende)
erwähnung von Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Be-
funde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen sowie
Aufklärung. 

es besteht die gefahr, dass die dokumentation letztlich als Beweismittel zielgerichtet
benutzt wird und die Behandelnden in dem Bemühen, eine Haftung zu vermeiden, zum pe-
niblen auflisten geradezu genötigt werden, wodurch wiederum haftungsträchtige fehler
entstehen dürften. die rechtsprechung wird gefordert sein, Kasuistiken zu erarbeiten,
damit die dokumentation nicht ungewollt und zweckwidrig auf ein Beweismittel für den
Patienten zur Vorbereitung eines arzthaftpflichtprozesses reduziert wird.

2.2. Folgen unzureichender Dokumentation, § 630h Abs. 3 BGB

in der Begründung zum entwurf des Patientenrechtegesetzes wird ausdrücklich verwie-
sen auf die ständige rechtsprechung des BgH, wonach bei einem Verstoß gegen die do-
kumentationspflicht die dokumentationspflichtige maßnahme als unterblieben gilt und als
nicht getroffen anzusehen ist57). 
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dieser rechtsprechung trägt nun das gesetz in § 630h abs. 3 BgB rechnung:
§ 630h BgB Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und aufklärungs-
fehler

(1) ein fehler des Behandelnden wird vermutet, wenn sich ein allgemei-
nes Behandlungsrisiko verwirklicht hat, das für den Behandelnden voll be-
herrschbar war und das zur Verletzung des lebens, des Körpers oder der ge-
sundheit des Patienten geführt hat.

(2) der Behandelnde hat zu beweisen, dass er eine einwilligung gemäß 
§ 630d eingeholt und entsprechend den anforderungen des § 630e aufge-
klärt hat. genügt die aufklärung nicht den anforderungen des § 630e, kann
der Behandelnde sich darauf berufen, dass der Patient auch im fall einer
ordnungsgemäßen aufklärung in die maßnahme eingewilligt hätte.

(3) Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche maßnah-
me und ihr ergebnis entgegen § 630f absatz 1 oder absatz 2 nicht in der 
Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entgegen § 630f
absatz 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese maßnahme nicht
getroffen hat.

(4) War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung
nicht befähigt, wird vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den ein-
tritt der Verletzung des lebens, des Körpers oder der gesundheit ursächlich
war.

eine fehlerhafte dokumentation führt zunächst zu einer Beweislastverschiebung zula-
sten des Behandelnden dahingehend, dass ein nicht dokumentierter Umstand als nicht exi-
stent angesehen wird58). 

Vermutet wird also, dass eine ärztliche maßnahme oder anordnung unterblieben ist 
(§ 630h abs. 3 BgB). Bezogen auf den einzelfall wird in diesen fällen stets zu bewerten
sein, ob sich jenes Verhalten, welches pflichtwidrig nicht dokumentiert ist, als Verstoß
gegen die ärztliche sorgfalt darstellt59).

Wäre also z. B. ein Befund zu erheben gewesen, bewirkt die Vermutung der Unterlas-
sung in prozessualer Hinsicht eine Beweislastumkehr hinsichtlich der schadensursäch-
lichkeit zugunsten des Patienten60). die relevanten sachverhalte lassen sich anhand der
dokumentation noch zehn Jahre61) später nachvollziehen. 

Um dieser Vermutungswirkung vorzubeugen, sollte der Behandelnde im eigenen (Haf-
tungs-)interesse und zur begründeten rechtfertigung besonderer reaktionen (etwa Bruch
der schweigepflicht im fall einer konkreten gefahr) penibel dokumentieren. da sich an-
hand der Krankenakten stets der nachweis der medizinischen notwendigkeit der Behand-
lung führen lassen muss62) und die Unrichtigkeit einer aufzeichnung die Vermutung be-
gründet, dass der Behandelnde die gebotene maßnahme gar nicht vorgenommen hat63),
sollte der Behandelnde bei Vorliegen verkehrsrelevanter erkrankungen und/oder solcher
einschränkungen, die auf die Behandlung zurückzuführen sind, auch zum Zweck der haf-
tungsrechtlichen absicherung unbedingt detailliert dokumentieren. 

in der Konsequenz der Vermutungswirkung folgt aus § 630f abs. 1 satz 2 BgB, dass 
die dokumentation manipulationssicher sein muss. ist sie dies nicht, hat dies in gleicher
Weise eine Beweiserleichterung zugunsten des Patienten zur folge, und zwar auch dann,
wenn der Behandelnde versichert, die dokumentation sei nachträglich nicht verändert
worden. denn eine nicht gegen manipulation gesicherte dokumentation führt zur fakti-
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schen entwertung der formalen Zweckrichtung der dokumentation64), zumal jede Verän-
derung der in der Urkunde enthaltenen Tatsachen und verkörperten erklärungen – etwa
von messwerten – eine Urkundenfälschung darstellen kann65). die führung von duplo-
akten etwa auch nur zu dem Zweck, dem Patienten aus therapeutischen gründen eine in-
fauste Prognose vorzuenthalten, ist damit nicht zulässig66). 

die Wichtigkeit ordnungsgemäßer dokumentation zeigt sich auch in der regelmäßigen
4-augen-situation eines Patientengespräches deutlich. insbesondere im Zusammenhang
mit der risikoaufklärung ist der Patient für schädigende Konsequenzen sensibilisiert. in
den fällen, in denen sich das risiko der Behandlung und/oder der Therapie in den augen
des Patienten als schaden realisiert, wirkt sich ein dokumentationsversäumnis für den Be-
handelnden nachteilig aus. der Haftungsfall ist vorprogrammiert. ein Verzicht auf die
aufklärung des Patienten ist selten und sollte deshalb ebenfalls dokumentiert sein, ebenso
die anwesenheit von den Patienten begleitenden Personen, der im einzelfall hinzugezo-
genen Zeugen, etwa nicht-ärztliches Personal. 

2.3. Folgen mangelnder Befähigung, § 630h Abs. 4 BGB

War ein Behandelnder für die von ihm vorgenommene Behandlung nicht befähigt, wird
vermutet, dass die mangelnde Befähigung für den eintritt der Verletzung des lebens, des
Körpers oder der gesundheit ursächlich war, § 630h abs. 4 BgB.

ohne verkehrsmedizinische Kenntnisse des Behandelnden, schon beginnend mit der
Kenntnis der inhaberschaft der führerscheinklasse (erfragung und differenzierung zwi-
schen gruppe 1 und 2) und der hieran zu knüpfenden Konsequenzen, ist eine zutreffende
Beratung lege artis schlechterdings nicht möglich. Bewerber und inhaber der gruppe 2
müssen besondere – höhere – anforderungen hinsichtlich der Bewertung der erkrankung
und an Belastbarkeit, orientierungsleistung, Konzentrationsleistung, aufmerksamkeits-
leistung und reaktionsfähigkeit erfüllen. Kenntnisse zu der entsprechenden aufteilung der
führerscheinklassen in gruppe 1 und gruppe 2 durch die Begutachtungs-leitlinien zur
Kraftfahrereignung sind damit unerlässlich.

in der Begründung zum entwurf des Patientenrechtegesetzes heißt es dazu unter Zitie-
rung der einhelligen auffassung in rechtsprechung und literatur:

Handelt es sich bei dem Behandelnden etwa um einen arzt, so schuldet er
im regelfall eine Behandlung nach den allgemein anerkannten standards
der medizin. die medizinischen standards beziehen sich primär auf die art
und Weise der erbringung der Behandlung durch einen Behandelnden und
sind nicht auf ein abstrakt vorgegebenes Ziel, sondern auf die in der Praxis
bereits befolgten Verhaltensmuster ausgerichtet (Taupitz, acP 211 [2011],
353 ff., 358). 

für Ärzte ist im regelfall auf den jeweiligen stand naturwissenschaftlicher
erkenntnis und ärztlicher erfahrung abzustellen, der zur erreichung des Be-
handlungsziels erforderlich ist und sich in der erprobung bewährt hat. 

maßgeblich sind insoweit regelmäßig leitlinien, die von wissenschaft-
lichen fachgesellschaften vorgegebenen werden. dies entspricht der jüng-
sten rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BgH Versr 2010, 214 f.; vgl.
auch olg Hamm nJW 2000, 1801 ff., Carstensen, dÄBl. 1989, B 1736, B
1737). 
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für besondere fachbereiche im rahmen der ärztlichen Behandlung gilt es
darüber hinaus auch den so genannten facharztstandard zu beachten, der für
das jeweilige fachgebiet im Zeitpunkt der Behandlung maßgeblich ist.
etwas anderes kann nur dann gelten, soweit es auf die spezialkenntnisse des
facharztes im einzelfall doch nicht ankommt. die individuellen Kenntnisse
und fähigkeiten des einzelnen arztes sind hingegen nicht von Bedeutung.
Um den erforderlichen Kenntnisstand zu erlangen und auch zu erhalten,
muss sich der arzt regelmäßig fortbilden und die einschlägigen fachzeit-
schriften des entsprechenden fachgebietes, in dem er tätig ist, lesen. soweit
sich in einem Bereich noch kein standard entwickelt hat, ist in anknüpfung
an die rechtsprechung die sorgfalt eines vorsichtig Behandelnden einzu-
halten67). das spektrum möglicher Verstöße gegen den jeweils geschulde-
ten, allgemein anerkannten fachlichen standard aus absatz 2 ist weit. so
kann der Behandelnde schon zu Beginn der Behandlung die diagnostik-
oder Therapiemethode falsch gewählt bzw. festgelegt haben. Zwar liegt die
Wahl der diagnostik- oder Therapiemethode im pflichtgemäßen ermessen
des Behandelnden. Übt er sein ermessen jedoch fehlerhaft aus, etwa indem
er falsche feststellungen trifft oder sich nicht umfassend über etwaige Vor-
erkrankungen und über die anamnese des Patienten erkundigt, so kann die-
ser fehler zu der Wahl einer falschen Behandlungsmethode und schließlich
zu einer schädigung des Patienten führen. Weiterhin gehört auch die ertei-
lung von schutz- und Warnhinweisen zum Pflichtenprogramm Behandeln-
der, um eine potentielle selbstgefährdung des Patienten zu vermeiden. 

die insoweit von der Behandlungsseite zu erteilenden notwendigen infor-
mationen sind gegenstand des § 630c absatz 2. Verstößt der Behandelnde
gegen diese Pflicht zur therapeutischen information, so hat dieser Verstoß
wiederum eine Pflichtverletzung im sinne von § 280 absatz 1 BgB zur
folge.

nimmt man nun die Pflicht zur dokumentation ernst, so wird die haftungsrechtliche re-
levanz fehlender verkehrsmedizinischer Kenntnisse im Zusammenspiel mit der geforder-
ten dokumentation deutlich. die dokumentation wird zur zwangsläufigen stolperfalle im
Haftungsfall, da der Behandelnde faktisch gezwungen ist, auch eine ggf. fehlende fachli-
che Kompetenz zu dokumentieren, soweit sich aus den inhalten der dokumentation auf die
nichtkenntnis der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung schließen lässt.

denn in die sicherheitsaufklärung des Patienten hat der Behandelnde nachhaltige und
verständliche informationen zu art und Wirkungsweise der medikation aufzunehmen
sowie Hinweise auf die verkehrsmedizinische relevanz von Krankheit und Therapie, de-
tailinformationen zu Wirkungsweisen, Kontraindikationen, neben- und Wechselwirkun-
gen sowie zu Zeitpunkten der einnahme von medikamenten, sowie antworten auf fragen
zu Unverträglichkeiten und anderweitiger einnahme von medikamenten unter einbezie-
hung etwaiger Unverträglichkeiten und Wechselwirkungen. ohne spezifische Kenntnisse
des regelwerks der Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung kann der Behandeln-
de weder zutreffend aufklären, noch kann er eine solche aufklärung lege artis zutreffend
und fallbezogen dokumentieren. 

erleidet der Patient nun einen Verkehrsunfall und liegt eine (mit-)Ursache in der krank-
heitsbedingten einschränkung seiner fahreignung begründet, so steht zu erwarten, dass
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zukünftig die Patientenakte und damit art, Umfang und inhalte der diesbezüglichen doku-
mentation den Haftungsprozess maßgeblich zugunsten des Patienten beeinflussen werden.
denn der Patient wird ggf. unter anwaltlicher Beratung geneigt sein zu behaupten, der scha-
den sei maßgeblich darauf zurückzuführen, er sei nicht oder nicht richtig aufgeklärt worden.

damit kann bei einem schadenfall im straßenverkehr, verursacht durch eine Beein-
trächtigung der fahrsicherheit, die Vernachlässigung der Überprüfung und aufklärung der
psycho-physischen leistungsfähigkeit sowohl für den Patienten als auch ggf. für den Be-
handelnden – bei diesem auch bei unzureichender dokumentation – haftungsrechtlich fa-
tale auswirkungen haben.

der Patient riskiert zunächst den Verlust seiner fahrerlaubnis durch die entziehung durch
das strafgericht (§§ 315c, 69, 69a stgB), wenn er im straßenverkehr ein Kraftfahrzeug
führt, obwohl er infolge geistiger oder körperlicher mängel nicht in der lage ist, das fahr-
zeug sicher zu führen. Je nach dem ausmaß seines Verschuldens kann auch eine erhebliche
Kürzung seiner leistungsansprüche aus Versicherungsverträgen erfolgen, insbesondere aus
der Kraftfahrzeugversicherung68). Beruht nämlich ein Verkehrsunfall nachweislich auf
einer für die fahrsicherheit relevanten erkrankung oder einschränkung, wozu auch müdig-
keit gehört, so kann dies auch eine grob fahrlässige oder gar vorsätzliche Herbeiführung des
Versicherungsfalls darstellen (§ 81 VVg69)). ein solcher schwerwiegender Vorwurf gegen
die Pflichten eines fahrzeugführers ist immerhin dann zu bejahen, wenn dem fahrer die
einschränkung positiv bekannt war (dann kommt sogar die annahme des bedingten Vorsat-
zes in Betracht) oder er sich über anzeichen bewusst hinweggesetzt hat70). 

der Behandelnde haftet dem Patienten auf schadensersatz und schmerzensgeld, falls er
ihn nicht ausreichend und verständlich über die verkehrsmedizinische relevanz der er-
krankung aufklärt oder im einzelfall nicht seinen besonderen reaktionspflichten in er-
kennbaren gefahrenlagen nachkommt und die erkrankung dann mindestens mit ursäch-
lich für den schadenfall wird. auch eine Überwachungspflicht ist in ausnahmefällen
anerkannt, so etwa in psychiatrischen Kliniken71). 

Zwar korrespondiert die Pflicht des Patienten zur ständigen selbstüberprüfung gleich-
wertig mit der gebotenen aufklärung durch den Behandelnden. allerdings verfügt nur der
Behandelnde über das spezifische fachwissen in Bezug auf die relevanz von erkrankun-
gen für die fahrsicherheit. spezifische fragen zur risikogeneigtheit von erkrankungen
und einschränkungen sowie zur Progredienz kann nur der Behandelnde mit seinem spezi-
fischen sonderwissen vorausschauend beantworten. so kann ein Patient z.B. nach einem
schlaganfall nicht abschätzen, wann er wieder sicher am straßenverkehr teilnehmen kann
(gilt nur für inhaber der gruppe 1).

auf vermeintlich fehlendes fachwissen kann sich der Behandelnde nicht berufen. Ver-
kehrsmedizinische Kenntnisse, so auch die Kenntnis der fahrerlaubnis-Verordnung und
ihrer anlagen sowie der Begutachtungs-leitlinien zur Kraftfahrereignung gehören heute
zum standard und sind damit grundvoraussetzung für eine Behandlung (aufklärung) lege
artis aller Patienten, die am straßenverkehr teilnehmen. deshalb ist eine spezifische
Weiterbildung im Bereich der Verkehrsmedizin z. B. bei den landesärztekammern72) stets
zu empfehlen.

der Behandelnde haftet in der Konsequenz der höchstrichterlichen rechtsprechung73)
potenziell immer dann, wenn verkehrsmedizinisch relevante erkrankungen oder Verlet-
zungen und/oder die medikamentöse Behandlung die fahrsicherheit des Patienten tangie-
ren, der Behandelnde entgegen der durch den Behandlungsvertrag begründeten aufklä-
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rungs- und obhutspflicht nicht sicherstellt, dass der Patient im Hinblick auf die mögli-
cherweise eingeschränkte fahrsicherheit nicht oder nicht ausreichend informiert ist, der
Behandelnde bei gefahr der selbstschädigung des Patienten nicht ausreichend überwacht
und sicherstellt, dass der Patient die ärztlichen Behandlungsräume nicht in diesem Zustand
verlässt und am straßenverkehr teilnimmt, und es dann aufgrund jener erkrankung oder
einschränkung zu einem Unfall mit sach- oder Körperschäden für den Patienten und/oder
dritte kommt74). auch die strafrechtliche Verantwortlichkeit des Behandelnden kann in
Betracht zu ziehen sein75).

C. Kritik
Wenn die aktuelle rechtsprechung nun zunehmend den Versuch unternimmt, Verant-

wortlichkeiten der Ärzteschaft für die sicherheit des Patienten zu definieren, dann finden
sich eine fülle von Kasuistiken76), die schnittmengen zur selbstverantwortung des Patien-
ten aufzeigen und Widerspruch auslösen. 

derjenige, der eine gefahrenlage schafft, ist grundsätzlich (nur) dazu verpflichtet, die
notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um eine schädigung anderer mög-
lichst zu verhindern. die rechtlich gebotene Verkehrssicherung umfasst lediglich die maß-
nahmen, die ein umsichtiger und verständiger, in vernünftigen grenzen vorsichtiger
mensch für notwendig und ausreichend hält, um andere vor schäden zu bewahren77).

angesichts der haftungsrechtlichen Überlagerung von aufklärung, fehlerhafter doku-
mentation und der eigenverantwortung des Patienten wird die frage zu stellen sein, ob
sich die sorgfalts- und fürsorgepflichten, die ein der selbstverantwortung verpflichteter
Patient von dem Behandelnden danach erwarten darf, mit der selbstverantwortung über-
haupt noch decken oder diese überlagern.

dabei liegt die lösung des Problems nahe: Begreift man die Hausärzte als lotsen der
gesundheitspolitik, dann wird ohne weiteres verständlich, dass dort – an der Basis – und
bei direktem Zugriff auf die Patienten auch eine Befassung mit den dort augenfällig wer-
denden fahrsicherheitsproblemen erfolgen muss. 

der gesetzgeber hat indes mit dem Patientenrechtegesetz78) erhebliche Probleme für die
Ärzteschaft geschaffen, indem nämlich hohe anforderungen an aufklärung und doku-
mentation gestellt werden. Zwar stehen auch für den speziellen Bereich der Verkehrsme-
dizin leitlinien zur Verfügung79). fraglich ist jedoch, ob in der Ärzteschaft jenseits der
fachärzte mit verkehrsmedizinischer Zusatzqualifikation eine breite Kompetenz in fragen
der Verkehrsmedizin oder auch nur eine routine in der einbeziehung jener leitlinien vor-
handen wäre80). aus einer denkbaren und wichtigen „Partnerschaft Verkehrssicherheit“,
einem kooperativen Zusammenspiel zwischen Behandelndem, Betroffenen und fahr-
erlaubnisbehörde, wird dadurch ein „gegeneinander“. 

ein lösungsansatz liegt – de lege ferenda – im schweizerischen Vorbild begründet. die
Berechtigung des Behandelnden, (nicht nur) bei Vorliegen einer akuten gefahr für leib
und leben des Patienten oder dritter der fahrerlaubnisbehörde eine meldung zu erstatten,
etwa insbesondere bei erkrankungen aus dem psychiatrisch-neurologischen formen-
kreis81), aber auch bei internistischen erkrankungen mit negativer ausstrahlung auf die
fahreignung82), setzte allerdings einen Umdenkungsprozess aller Beteiligten voraus und
die Bereitschaft, den Behandelnden als Partner sowohl des Patienten, als auch der gefah-
renabwehr für die risikogemeinschaft straßenverkehr zu begreifen.
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solange der Behandelnde nicht auch ohne Vorliegen einer notstandsähnlichen situation
zur anzeige solcher erkrankungen berechtigt ist, die die fahrerlaubnisbehörde zur Über-
prüfung der fahreignung aus dem rechtlichen gesichtspunkt der gefahrenabwehr berech-
tigen, sollte einer haftungsrechtlichen Zurechnung eines nur mittelbar verursachten Tater-
folgs das „Verantwortungsprinzip“ entgegenstehen. danach hat jeder sein Verhalten
grundsätzlich nur darauf auszurichten, dass er selbst rechtsgüter nicht gefährdet, nicht
aber darauf, dass andere dies nicht tun, denn dies fällt in deren eigene „Zuständigkeit“.
eine Haftung des Behandelnden muss daher ausscheiden, wenn er ausschließlich zu einer
eigenverantwortlichen selbstgefährdung beigetragen hat.

Z u s a m m e n f a s s u n g
das Vorliegen von erkrankungen, die sich negativ auf die eignung zum führen von Kraftfahrzeugen auswir-

ken, löst einerseits schutzpflichten der Behandelnden aus. der Patient ist aufzuklären. im einzelfall sind geeig-
nete Vorkehrungen zu treffen, damit der Patient sich und andere nicht gefährdet. andererseits hat jeder Ver-
kehrsteilnehmer grundsätzlich selbst das fortbestehen stabiler Voraussetzungen für die fahrsicherheit zu über-
prüfen. Bei Vernachlässigung der Pflicht zur aufklärung und dokumentation und bei fehlender Kenntnis der
maßgeblichen Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahrereignung setzt sich der Behandelnde erheblichen Haftungs-
risiken aus. es entsteht ein Ungleichgewicht in der gefahren- und Haftungsgemeinschaft zu lasten der Behan-
delnden, das mit der selbstverantwortung des straßenverkehrsteilnehmers nicht in einklang steht. de lege feren-
da ist – jedenfalls für bestimmte Krankheitsbilder – ein melderecht für die Behandelnden zu fordern. eine
Haftung des Behandelnden muss regelmäßig dann ausscheiden, wenn er ausschließlich nur zu einer eigenverant-
wortlichen selbstschädigung des Patienten beigetragen hat.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
fahreignung – selbstverantwortung – schutzpflichten – aufklärung – dokumentation – arzthaftung  

s u m m a r y
The existence of illnesses exerting a detrimental impact upon the capacity to drive motor vehicles gives rise on

the one hand to the duty of care incumbent upon the attending doctor. The illness and the fact that it impairs the
patient’s ability to drive must be explained to the patient.  suitable precautions must be taken as required by the
circumstances to prevent the patient from endangering himself and others.  on the other hand, every driver must,
as a matter of principle, check that he is still safe to drive himself.  By failing to exercise his duty of care and ma-
king a record that has done so, and through ignorance of the crucial assessment guidelines determining fitness to
drive, the attending doctor renders himself liable to considerable liability risks.  There is an imbalance between
the community at risk and liability to the detriment of the attending doctor that is irreconcilable with the personal
responsibility of every driver.  de lege ferenda is – for certain disease patterns in any case – a demand that the at-
tending doctor has a right to report the patient to the vehicle licensing authorities as being unfit to drive. normal-
ly the attending doctor cannot be held liable if his sole involvement was that the patient was harmed as a result of
the patient being to blame.    

K e y w o r d s
fitness to drive – personal responsibility – duty of care – explanation – patient records – doctor’s liability
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linien zur Kraftfahrereignung, schubert/schneider/eisenmenger, 2. aufl. 2005, Kommentar.

35) Vgl. nur dt. gesellschaft für Kardiologie Positionspapier „fahreignung bei kardiovaskulären erkrankungen“,
nachweise bei Jung, Herz-Kreislauf-erkrankungen und Verkehrssicherheit, in: golka/Hengstler/letzel/
nowak (Hrsg.) Verkehrsmedizin – arbeitsmedizinische aspekte 2011, s. 91 ff.

36) Zu recht kritisch Hoffmann-Born optimierung der fahreignungsbegutachtung – ärztliche aspekte, Blutalko-
hol 51 (2014), 104-109.

37) laufs/Kern Handbuch des arztrechts, 4. aufl. 2013, § 58 rdnr. 15.
38) olg Köln, gesr 2013, 411.
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39) netz in dettmers/Weiller, fahrsicherheit bei neurologischen erkrankungen, 2003, s. 16, der jedenfalls eine
beratende funktion des Behandelnden befürwortet.

40) olg Köln, Versr 2013, 237; lg Konstanz, nJW 1972, 2223.
41) BgH, nJW 2003, 2309 für den fall vorangegangener sedierung; kritisch dazu Parzeller/Zedler arztrecht und

Verkehr – ausgewählte medizin-rechtliche aspekte, in golka/Hengstler/leitzel/nowak, a. a. o. s. 291, 292
m. w. n.; dem BgH folgend olg oldenburg, mdr 2011, 294; ag Kirchhain Urteil v. 05.10. 2010 – 7 C
43/08; s. a. lg Konstanz, nJW 1972, 2223.

42) so wohl auch netz a. a. o., s. 18.
43) Peitz/Hoffmann-Born a. a. o.; anders laufs/Kern Handbuch des arztrechts, 4. aufl. 2010, § 58 rdnr. 15.
44) Peitz/Hoffmann-Born a. a. o.; zutreffend auch rehborn mdr 2000, 1103; deutsch-spickhoff medizinrecht,

rn. 118.
45) BgH, Versr 2005, 1238, 1239.
46) methadon-substitution soll „nicht schon als solche die eignung ausschließen“, vgl. oVg Hamburg, nJW

1997, 3111.
47) martis/Winkhart-martis mdr 2011, 402, 407.
48) olg Koblenz, gesr 2013, 120-122.
49) olg münchen, Beschl. V. 24. 06. 2010 az. 1 U 2464/10; martis/Winkhardt-martis a. a. o. fn. 68 m. w. n.
50) siehe oben fn. 22.
51) BgHZ 72, 132.
52) Vgl. mBo der Ärzte, zuletzt (muster)Berufsordnung für die in deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte –

mBo-Ä 1997 – in der fassung der Beschlüsse des 114. deutschen Ärztetages 2011.
53) geiß/greiner arzthaftpflichtrecht, 4. aufl. 2001 rn. 202f.
54) BgH, Versr 1993, 836; Versr 1989, 512; 1985, 782; 1978, 1022; laufs/ Uhlenbruck a. a. o., § 59 rn. 9.
55) grundsätzlich ist die aufklärung auch ohne schriftform und damit formlos wirksam.
56) BgH, nJW 1988, 762, 763.
57) BgH, Versr 1999, 190f.; martis/Winkhart arzthaftungsrecht, 13. aufl. 2010, d 395 m. w. n.
58) so schon BgH nJW 1999, 863.
59) Baumgärtel Handbuch der Beweislast im Privatrecht i, 2. aufl. 1991 s. 1373ff.
60) BgH, Urteil v. 24. 01.1989 Versr 1989, 512.
61) gesetzl. aufbewahrungszeit, § 630f abs. 3 BgB.
62) Kg, nVersZ 2000, 25ff.; ortner/geis medr, 1997, 337 zur elektronischen Patientenakte.
63) BgH, nJW 1989, 2330.
64) str., a.a. olg Hamm Versr 2006, 842; vgl. im einzelnen muschner Versr 2006, 842.
65) olg Koblenz, medr 1995, 29.
66) Kg, nJW 1981, 2521; a.a. deutsch/spickhoff medizinrecht 5. aufl. 2003, rn. 453.
67) BgH, Versr 2007, 995, 997 f.; geiß/greiner arztpflichtrecht, 6. aufl. 2009, rdnr. B 2.
68) Vgl. dazu im einzelnen Peitz/Hoffmann-Born arzthaftung bei problematischer fahreignung, 2. aufl. 2008;

zum Quotenmodell vgl. olg Hamm, Versr 2011, 206 m. w. n.; olg dresden, a. a. o. 205.
69) gesetz über den Versicherungsvertrag – Versicherungsvertragsgesetz v. 01.01.2008, BgBl i 2007, 2631.
70) BgH r+s 1977, 171; olg Hamm, nZV 1998, 210.
71) Peitz/Hoffmann-Born a. a. o.
72) adressen siehe http://www.bundesaerztekammer.de/page.asp?his=0.8.5585.
73) BgH, Urteil vom 08. 04. 2003, az. Vi Zr 265/02, nJW 2003, 2309; dt. Ärzteblatt 2004, 598.
74) fraglich ist, ob ein arzt der mit seiner haftungsrechtlichen inanspruchnahme rechnen muss, jedenfalls dann,

wenn der Patient nicht mehr erreichbar ist, seine schweigepflicht brechen darf, sofern das fehlen der thera-
peutischen aufklärung als Behandlungsfehler mit einer konkreten gefahr korrespondiert. dies könnte aus
einem Umkehrschluss aus § 630c abs. 2 s. BgB zu schlussfolgern sein: sind für den Behandelnden danach
Umstände erkennbar, die die annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten über diese
auf nachfrage oder zur abwendung gesundheitlicher gefahren zu informieren. auch in einem solchen fall be-
steht faktisch keine strafbarkeit bei Verletzung der schweigepflicht, da auch in diesem fall ein strafprozessu-
ales Verwertungsverbot besteht (§ 630c abs. 2 s. 3 BgB). für den fall einer drohenden Zivilklage bejahend
auch schönke/schröder – lenckner-eisele Kommentar zum strafgesetzbuch, 29. aufl. 2014, § 203 rdnr. 33
m. w. n.; zu dem gesichtspunkt der Waffengleichheit vgl. geiger in festschrift für Jaeger 2011 s. 433, 436ff.

75) Vgl. dazu schon riemenschneider Verkehrsrechtliche aspekte der medikamentenbehandlung medr 1998, 
17, 20.

76) BgH, nJW 2003, 2309 für den fall vorangegangener sedierung; kritisch dazu Parzeller/Zedler arztrecht und
Verkehr – ausgewählte medizin-rechtliche aspekte, in golka/Hengstler/leitzel/nowak, a. a. o. s. 291, 292
m. w. n.; dem BgH folgend olg oldenburg, mdr 2011, 294; ag Kirchhain, Urteil v. 05.10. 2010 – 7 C
43/08; s. a. lg Konstanz, nJW 1972, 2223.

77) st. rspr. BgH, nJW 2013, 48 m. w. n.
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78) in Kraft seit dem 21.02. 2013, BgBl i, 277.
79) Begutachtungs-leitlinien zur Kraftfahrereignung des gemeinsamen Beirats für Verkehrsmedizin beim

Bundesministerium für Verkehr und beim Bundesministerium für gesundheit, s. a. oben fn 34.
80) fortbildung bei den lÄKs 16 stunden „Verkehrsmedizinische Zusatzqualifikation“ genannt.
81) Z. B. dementielle erkrankungen, aber auch epilepsie.
82) Z. B. diabetes.

a n s c h r i f t  d e s  Ve r f a s s e r s
rechtsanwalt 
Jürgen Peitz
am ostpark 14
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Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP)
(Präsident: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schubert)

Deutsche Gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (DGVM)
(Präsident: Prof Dr. med. Volker Dittmann)

Wolfgang fasTenmeier, JÜrgen Brenner-HarTmann, THomas Wagner,
don deVol, maTTHias graW, franK mUßHoff

Qualifizierte Beratung und Training oder selektion: 
Wie kann die mobilität älterer fahrer aufrechterhalten werden?

Qualification and training vs. selection:
How to maintain older drivers’ mobility?

Grundsatzpapier und Empfehlungen der Fachgesellschaften 
DGVP und DGVM (Mai 2015)

1. Internationale Erfahrungen mit altersbezogenen Pflichtüber-
prüfungen von Autofahrern

detaillierte auswertungen von mobilitäts- und Unfallerhebungen zeigen: insgesamt
stellen die älteren autofahrer keine besondere Risikogruppe dar. der größte Teil der se-
nioren kann die altersbedingten sensorischen, kognitiven und motorischen defizite durch
fahrerfahrung und defensiven fahrstil kompensieren. das lebensalter eines autofahrers
allein rechtfertigt keine Zweifel an dessen fahreignung. seit den 1990er Jahren hat den-
noch eine reihe von ländern altersbezogene Pflichtuntersuchungen von autofahrern ein-
geführt. mittlerweile liegen ergebnisse von evaluationsstudien vor, die den nutzen sol-
cher Überprüfungen bewertet haben. ebenso sind inzwischen zusammenfassende
Bewertungen dieses empirischen materials veröffentlicht worden, die anhand umfangrei-
cher Kriterienkataloge die in wissenschaftlichen fachzeitschriften zugänglichen evalua-
tionsstudien hinsichtlich ihrer methodischen Qualität und aussagekraft bewertet haben.
das international einhellige fazit dieser Bewertungen lautet: eine auf das alter bezogene
Überprüfung wird die Verkehrssicherheit nicht verbessern, unabhängig von der art der
eingesetzten Prüfmethoden.

altersbezogene Überprüfungen verbessern also weder die sicherheit der auto fahrenden
senioren noch die allgemeine Verkehrssicherheit. Vielmehr ergeben sich negative effekte
für die senioren: sie entwickeln Versagensängste vor der Überprüfung und geben verfrüht
ihre fahrerlaubnis zurück. dadurch verlieren sie an autonomer mobilität und damit le-
bensqualität und/oder setzen sich den – derzeit – viel größeren gefährdungen als fußgän-
ger oder radfahrer aus. die frage sollte also vielmehr sein: Wie kann die mobilität älterer
Kraftfahrer möglichst lange erhalten bleiben und wie kann sie gefördert werden? als 
eine möglichkeit gelten freiwillige gesundheitschecks, wie sie im Koalitionsvertrag zur
18. legislaturperiode formuliert worden sind. medizinische indikationen Älterer, die ver-
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kehrssicherheitsrelevant werden könnten, sind allerdings nur ein aspekt unter vielen an-
deren. es hat sich demgegenüber bewährt, vom Konzept des „funktionalen alters“ auszu-
gehen: als der summe von Physis (körperliche leistungsfähigkeit und gesundheit), Psy-
che (kognitive leistungsfähigkeit, emotionale Befindlichkeit) sowie weiterer sozialer und
persönlicher faktoren. 

Wegen der starken Heterogenität der leistungsfähigkeit Älterer ist allerdings im einzel-
fall mit bestimmten gefährdungen zu rechnen. es verbleibt also die aufgabe der indivi-
duellen, anlassbezogenen und einzelfallgerechten selektion: die in der großen gruppe der
älteren fahrer enthaltenen individuen, die besonders gefährdet sind bzw. von denen eine
erhöhte gefährdung ausgeht, die nur eingeschränkt oder nicht mehr zur Kompensation be-
fähigt oder motiviert sind, müssen erkannt, angemessen beraten und gegebenenfalls auch
beschränkt werden. allerdings besteht eine große Unsicherheit bei den entscheidungs-
trägern, wie man ältere risikoträger in fairer Weise identifizieren kann. die diskussion
muss sich in Zukunft vor allem um diesen aspekt drehen: die verbleibende Hoch-risiko-
gruppe unter den älteren fahrern herauszufinden ist eine der zentralen Zukunftsaufgaben.
es bleibt aber zu beachten, dass der generalpräventive, rein altersbezogene Prüfansatz
dazu ungeeignet ist.

2. Empfehlungen der Fachgesellschaften an die Politik
im Hinblick sowohl auf Hilfestellung für zufriedenstellende mobilität als auch auf Vor-

kehrungen für eine sichere mobilität ist eine reihe von bereits erprobten möglichkeiten
und methoden zu diskutieren, die bei freiwilliger und anlassbezogener anwendung auch
derzeit schon eine positive Wirkung entfalten können.

2.1 Qualifizierte Gesundheitschecks und Mobilitätsberatung durch neutrale und 
unabhängige Fachleute

mobilität im alter ist ein stück lebensqualität und sollte möglichst lange erhalten blei-
ben. Jeder Kraftfahrer hat eine selbstüberprüfungspflicht und muss daher vor antritt einer
fahrt abwägen, ob er hinreichend leistungsfähig – also körperlich und geistig fit ist. Kom-
petente Verkehrsmediziner und Verkehrspsychologen können ratsuchende zu fragen der
leistungsfähigkeit und zum gesundheitszustand hinsichtlich ihrer eignung zum führen
von (Kraft)fahrzeugen sowie zur sicheren mobilität als fußgänger, radfahrer und nutzer
des öffentlichen Verkehrs umfassend beraten. eine solche Beratung sollte freiwillig, ver-
traulich, auf die Bedürfnisse des Betroffenen zugeschnitten sein und einem Phasenschema
folgen: 

1. fragen des ratsuchenden
2. statuscheck (gesundheit und psychofunktionale leistungsfähigkeit)
3. aufklärung über risiken und lösungsansätze
4. empfehlungen an Unterstützungssysteme (familie, Hausarzt)
5. Zertifikat erteilen. 

2.2 Psychologische Fahrverhaltensbeobachtungen
Bei psychologischen fahrverhaltensbeobachtungen wird das Verhalten beobachtet und

bewertet, um das es geht: fahrverhalten im realen Verkehr. deshalb haben diese methoden
eine hohe akzeptanz und augenscheinvalidität. sie erlauben auch gezielte individuelle
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rückmeldungen und darauf aufbauende Trainingspläne. Voraussetzung dafür ist: die ein-
gesetzten Verfahren müssen wissenschaftlich bewährt sein, zur abschätzung der methodi-
schen Qualität sind die auch für Testverfahren geltenden gütekriterien heranzuziehen.

2.3 Individuelle Beratung und Training für ältere Autofahrer
Unmittelbar wirksam werden könnten auch präventive Beratungs- und Trainingsange-

bote, die sich mit individuellen defiziten befassen. Zur Bestandsaufnahme sollten die stär-
ken und schwächen zunächst im rahmen einer mobilitätsberatung ermittelt werden.
daran könnten sich Trainingsmaßnahmen anschließen, in denen theoretisch und verkehrs-
situationsbezogen erwünschtes fahrverhalten vermittelt und geübt wird, und zwar auf
einer verhaltenswissenschaftlich fundierten und empirisch gesicherten Basis. solche Kon-
zepte liegen seit vielen Jahren vor und haben nachweislich positive und andauernde ef-
fekte. Was fehlt, ist die Umsetzung. daher sollten, z.B. durch Versicherungen oder auto-
mobilclubs, anreize für senioren geschaffen werden, solche angebote stärker zu nutzen.
es muss der grundsatz gelten: Befähigen statt Aussondern!

2.4 Die Eigenverantwortung der Senioren als Autofahrer sollte weiter gestärkt werden 
durch zielgerichtete information und Beratung sollten die senioren nicht nur über ihre

risiken für sich und andere Verkehrsteilnehmer aufgeklärt werden, sondern auch über die
Tatsache, dass sie selbst etwas zur erhaltung ihrer sicheren mobilität beitragen können:
sich geistig und körperlich fit halten, z.B. durch Bewegung und kognitives Training, an-
gebote zur Beratung und zu selbstkritischen Überprüfungen wahrnehmen und bei der 
auswahl ihres autos nach möglichkeit auf moderne sicherheits- und assistenzsysteme
achten. dabei spielen Persönlichkeitsfaktoren wie die selbstwirksamkeitserwartung, ver-
kehrsbezogene Ängstlichkeit und kompensatorisches fahrverhalten eine regulierende
rolle. daher ist es in der zukünftigen Verkehrssicherheitsarbeit besonders wichtig, die
psychologischen einflussfaktoren auf das mobilitäts- und fahrverhalten älterer Verkehrs-
teilnehmer stärker zu berücksichtigen. dies betrifft im weiteren sinne sämtliche erwar-
tungen und einstellungen dieser Zielgruppe, die mit der mobilität und dem autofahren
verbunden sind. die devise ist: Kompensation ist möglich, sie muss aber auch ermöglicht
werden!

2.5 Es ist eine Balance zwischen Sicherheit und Mobilität anzustreben
es gibt keine mobilität ohne risiko. die debatte über die Verkehrssicherheit älterer men-

schen hat sich zuletzt zu sehr an sicherheit im engeren sinne einer Unfallfreiheit orientiert
und den lebenswichtigen nutzen vieler formen von mobilität zu wenig berücksichtigt.

2.6 Sicherer öffentlicher Verkehr, sicherer öffentlicher Raum, bessere Infrastruktur 
es gibt viele andere sicherheitsprobleme älterer menschen im Verkehr. die forschung

hat sich sehr auf die erkundung des sicheren Verhaltens der älteren autofahrer fokussiert.
das heutige Wissen dazu erscheint uns im Wesentlichen ausreichend. dagegen gibt es gro-
ßen Bedarf an besseren lösungen für andere sicherheitsprobleme, z.B. die Unfälle älterer
fußgänger und radfahrer: mehr als die Hälfte aller im straßenverkehr getöteten fußgän-
ger und radfahrer sind senioren, die aber nur etwa 20 % der Bevölkerung ausmachen. ein
großes Problem dort sind vor allem auch alleinunfälle (stürze), die in vielen ländern nicht
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einmal als Verkehrsunfälle statistisch festgehalten werden; auch stürze von senioren in 
öffentlichen Verkehrsmitteln, das fehlen von altersgerechten passiven schutzeinrichtun-
gen in fahrgastkabinen etc. stellen Probleme dar. die altersgerechte gestaltung von fahr-
zeugen und Verkehrsräumen wäre also hilfreich, um möglichen gefährdungen älterer 
fahrer, aber auch möglichen mobilitätseinschränkungen für diese gruppe, durch indi-
rekte maßnahmen – straßenraumgestaltung und fahrzeugtechnische neuerungen – zu be-
gegnen. fahrerassistenzsysteme in Verbindung mit bedarfsgerechten infrastrukturellen
maßnahmen bieten dazu grundsätzlich auch ein Potenzial, sind bisher aber wenig auf 
Ältere zugeschnitten. 

2.7 Bei Auffälligkeiten im Straßenverkehr: Das bestehende Instrumentarium 
konsequent umsetzen

sofern Tatsachen bekannt werden, die Bedenken gegen die eignung begründen, sollte
eine Begutachtung angeordnet werden. die Umsetzung der anlassbezogenheit in ein adä-
quates Untersuchungsverfahren sollte um die Variante eines Psychologischen gutachtens,
ausschließlich bei Hinweisen auf psychophysische leistungsmängel wie z.B. bei einer
Unfallbeteiligung, ergänzt werden. im strafverfahren sollte in besonders gelagerten fällen
– grundsätzlich aber bei tödlichen Unfällen – die technische Unfallanalytik durch ver-
kehrsmedizinische und/oder verkehrspsychologische sachverständige unterstützt werden.
Zudem sollten bei psychophysischen leistungsdefiziten ergänzende chemisch-toxikologi-
sche Untersuchungen zum ausschluss unerwünschter arzneimittelneben-/-wechselwir-
kungen erfolgen. in minder schweren fällen sollten die möglichkeiten zur abkürzung
einer sperrfrist bzw. der einstellung eines Verfahrens gegen auflagen gem. §§ 153, 153a
stPo genutzt werden. 

3. Fazit
es ist heute möglich, individuelle stärken und schwächen älterer fahrer zu identifizie-

ren. dazu liegen Konzepte zur fundierten verkehrsmedizinischen und psychologischen 
diagnostik sowie zur psychologischen fahrverhaltensbeobachtung als Basis eines indivi-
duell abgestimmten maßnahmenkonzeptes vor. die individuelle Beratung kann dann bei-
spielsweise zum Training im realverkehr führen, zu einem kognitiven leistungstraining
oder zu einer weiteren medizinischen abklärung. es gibt diesbezüglich bereits zahlreiche
maßnahmen, die erprobt sind und nachweislich positive effekte zeigen. für ihre breitere
anwendung – auf freiwilliger Basis und anlassbezogen – müssen mehr anreize geschaf-
fen werden. Der Mobilitätserhalt hat Priorität: Zu befähigen statt auszusondern muss das
Ziel für den Umgang mit senioren am steuer sein.

a n s c h r i f t  f ü r  d i e  Ve r f a s s e r
Prof. dr. Wolfgang fastenmeier
deutsche gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (dgVP) 
ferdinand-schultze-str. 65 
13055 Berlin 
email: dgvp@dgvp-verkehrspsychologie.de
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new eU driving licence code on alcohol interlocks

To improve road safety the european Commission has introduced a harmonised eU code
on alcohol interlock devices for driving licences (Commission directive (eU) 2015/653 of
24 april 2015 amending directive 2006/126/eC of the european Parliament and of the
Council on driving licences). The new directive will enter into force eU-wide on 15 may
2015.

This new code “69” will replace different national codes in use, for programmes where
the driver is restricted to drive vehicles that are only equipped with alcohol interlock devi-
ces. such programmes are planned or in use in several member states, notably to prevent
drink-driving offences from re-occurring.

a harmonised eU code will facilitate eU-wide understanding of the restriction as well
as enable member states to enforce it. However it is still for the member states to decide
both whether or not to introduce such programmes and how to enforce the restriction.

in addition to this new code, the Commission has adapted the existing harmonised eU
driving licence codes to technical and scientific progress, especially in the field of vehicle
adaptations and technical support for drivers with disabilities.

(aus einer mitteilung der europäischen Komission vom 27. april 2015)

Commission direCTiVe (eU) 2015/653*)

– Auszug –

THe eUroPean Commission,

Having regard to the Treaty on the functioning of the european Union,

Having regard to directive 2006/126/eC of the european Parliament and of the Council
of 20 december 2006 on driving licences1), and in particular article 8 thereof,

Whereas: 
(1) The codes and sub-codes set out in annex i to directive 2006/126/eC should be up-

dated in the light of technical and scientific progress, especially in the field of vehi-
cle adaptations and technical support for drivers with disabilities. 

Zur Information

*) Commission direCTiVe (eU) 2015/653 of 24 april 2015 amending directive 2006/126/eC of the euro-
pean Parliament and of the Council on driving licences.

1) oJ l 403, 30.12. 2006, p. 18.

Seiten 261 – 274



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

262 Zur Information

(2) To take into account new technological developments, the codes and sub-codes
should be function-oriented. for reasons of administrative simplification some
codes should also be deleted, merged with other codes or shortened.

(3) To reduce the burden on drivers with disabilities, it should be made possible where
appropriate for those drivers to drive a vehicle without technical adaptation. since
modern vehicle technology allows drivers to operate certain regular vehicles with 
limited force, e. g. for steering or braking, and in order to enhance flexibility for 
drivers whilst ensuring safe operation of the vehicle, codes should be introduced that
could allow driving of vehicles which are compatible with the maximum force the
driver is able to produce.

(4) Certain codes which are currently restricted to medical conditions may also be rele-
vant for other road safety purposes by limiting high risk situations, e. g. in the case
of novice or elderly drivers. Thus a section should also be created for these codes on
limited use.

(5) To enhance road safety, several member states have or are planning programmes re-
stricting drivers to drive only vehicles equipped with an alcohol interlock. To facili-
tate the deployment and acceptance of alcohol interlock devices and taking into ac-
count the recommendation of the study on the prevention of drink-driving by the
use of alcohol interlock devices2), a harmonised code should be introduced for this
purpose.

(6) in accordance with the Joint Political declaration of member states and the Com-
mission of 28 september 2011 on explanatory documents3), member states have
undertaken to accompany, in justified cases, the notification of their transposition
measures with one or more documents explaining the relationship between the com-
ponents of a directive and the corresponding parts of national transposition instru-
ments.

(7) directive 2006/126/eC should therefore be amended accordingly. 
(8) The measures provided for in this directive are in accordance with the opinion of the

Committee on drivinglicences,

Has adoPTed THis direCTiVe:

Article 1
annex i to directive 2006/126/eC is amended in accordance with the annex to this 

directive.

Article 2
1. member states shall bring into force the laws, regulations and administrative provi-

sions necessary to comply with this directive by 1 January 2017 at the latest. They shall
forthwith communicate to the Commission the text of those provisions.

When member states adopt those provisions, they shall contain a reference to this 
directive or be accompanied by such a reference on the occasion of their official publica-
tion. member states shall determine how such reference is to be made.

2) study on the prevention of drink-driving by the use of alcohol interlock devices, see:
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/behavior/study_alcohol_interlock.pdf

3) oJ C 369, 17.12. 2011, p. 14.
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2. member states shall communicate to the Commission the text of the main provisions
of national law which they adopt in the field covered by this directive.

Article 3
This directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication

in the official Journal of the european Union.

Article 4
This directive is addressed to the member states.

done at Brussels, 24 april 2015.

for the Commission
The President

Jean-Claude JUnCKer

ANNEX

in annex i, section 3 of directive 2006/126/eC concerning page 2 of the driving licen-
ce, point (a),  point (12) is replaced by the following:

12. additional information/restriction(s), in code form, facing the category affected.
The codes shall be as follows: 
- codes 01 to 99: harmonised european Union codes

limiTed Use Codes
68. no alcohol
69. restricted to driving vehicles equipped with an alcohol interlock in accordance with

en 50436. indication of an expiry date is optional (for example “69” or “69
(01.01.2016)”)
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deutscher Verkehrssicherheitsrat für die einführung von 
alkohol-interlocks für alkoholauffällige Kraftfahrer*)

Hintergrund/Einführung
die besondere gefahr von alkoholmissbrauch im straßenverkehr lässt sich u.a. in der

jährlichen Unfallstatistik ablesen. im Jahr 2013 wurden zum Beispiel 336 Verkehrsteil-
nehmer bei Unfällen unter alkoholeinfluss getötet und 18.644 Personen verletzt.1)

im Jahr 2012 verstarb „jeder zehnte im straßenverkehr getötete an den folgen eines 
alkoholunfalls. 71 Prozent der bei Unfällen mit Personenschaden beteiligten alkoholisier-
ten autofahrer hatten eine Blutalkoholkonzentration (BaK) von 1,1 Promille oder mehr,
waren also absolut fahruntüchtig“.2)

Vor dem Hintergrund der strategie Vision Zero ist dies nicht hinnehmbar. insofern be-
darf es weiterer anstrengungen und maßnahmen, um zeitnah alkoholbedingte Unfälle zu
reduzieren. eines der erfolgversprechenden instrumente könnte der einsatz von alkohol-
interlock-Programmen sein.

Bei einem alkohol-interlock-system handelt es sich um ein in ein Kraftfahrzeug einge-
bautes atemalkohol-messgerät in Verbindung mit einer Wegfahrsperre, die dazu führt,
dass der fahrzeugmotor von alkoholisierten Personen nicht gestartet werden kann.

Bei einem alkohol-interlock-Programm handelt es sich um eine von Verkehrspsycholo-
gen durchgeführte maßnahme, die die Verwendung eines alkohol-interlock-systems in
Verbindung mit einer interventions- bzw. rehabilitationsmaßnahme vorsieht. dies soll
dauerhaft eine Verhaltensänderung unterstützen, die dazu führt, dass der Konsum von 
alkohol und die nutzung eines fahrzeuges auch nach ausbau des alkohol-interlock-
systems vom Betroffenen besser voneinander getrennt werden können.

der deutsche Verkehrssicherheitsrat (dVr) befürwortet den einsatz von alkohol-inter-
lock-Programmen zur rehabilitation, wie sie von seiten der Bundesanstalt für straßenwe-
sen3) und sCHUBerT/niCKel

4) in die diskussion gebracht wurden, sowie den einsatz von 
alkohol-interlock-systemen im rahmen der Prävention.

Vor diesem Hintergrund ist aus sicht des dVr der einsatz für folgende anwendungsbe-
reiche zu diskutieren:

i) Primärpräventiver einsatz von alkohol-interlock-systemen für bestimmte gruppen
von Kraftfahrern zur Verhinderung von fahrten unter alkoholeinfluss, z.B. Berufs-
kraftfahrer

ii) sekundärpräventiver einsatz von alkohol-interlock-Programmen zum Zwecke des
Vermeidens des entzugs der fahrerlaubnis bzw. zur Verkürzung der sperrzeit nach
§§ 69, 69a strafgesetzbuch (stgB)

*) deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V. (dVr): einführung von alkohol-interlocks für alkoholauffällige Kraft-
fahrer, Beschluss des dVr-Vorstands vom 30. april 2015 auf der Basis der empfehlung der Vorstandsaus-
schüsse Verkehrsmedizin und erwachsene.

1) Quelle: statistisches Bundesamt, 2014.
2) Vgl. Bast Bericht m 251 „alkohol-interlocks für alkoholauffällige Kraftfahrer“, seite 7.
3) siehe Berichte der Bundesanstalt für straßenwesen, Heft m 251, oktober 2014.
4) siehe nickel/schubert: „Best Practice alkohol-interlock“, Kirschbaum Verlag, september 2012.
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iii) sekundärpräventiver einsatz von alkohol-interlock-Programmen im rahmen der
neuerteilung der fahrerlaubnis nach entzug bei vorherigen fahrten unter alkohol-
einfluss

iV) sekundärpräventiver einsatz von alkohol-interlock-Programmen im rahmen der
neuerteilung der fahrerlaubnis nach entzug aufgrund vorherigen fahrens unter 
alkoholeinfluss und nach Beibringen einer erfolgreich absolvierten medizinisch-
Psychologischen Untersuchung (mPU)

V) sekundärpräventiver einsatz von alkohol-interlock-Programmen im rahmen des
ordnungswidrigkeitenrechts nach § 24a straßenverkehrsgesetz (stVg)

Einsatzgebiete für Alkohol-Interlock-Programme bzw. -Systeme
I. Einsatz von Alkohol-Interlock-Systemen im Rahmen der Primärprävention

Bei diesem anwendungsfall liegt kein individuelles, änderungsbedürftiges fehlverhal-
ten vor. Unternehmen setzen „interlocks“ als allgemeine vorbeugende Verkehrssicher-
heits- und Qualitätssicherungsmaßnahme ein. die Verwendung von alkohol-interlock-sy-
stemen erfolgt als reine Vorbeugungsmaßnahme auf freiwilliger Basis und obliegt dem
beteiligten Transportunternehmen selbst. die Zahl der durch Berufskraftfahrer verursach-
ten alkoholunfälle ist allerdings vergleichsweise gering. ob ein primärpräventiver einsatz
von alkohol-interlocks bei Berufskraftfahrern die allgemeine Verkehrssicherheit daher
noch weiter maßgeblich verbessern kann, ist fraglich. Zu bedenken ist zudem, dass vor
allem solche Unternehmen alkohol-interlock-systeme einführen, die bereits heute über
ein hohes Qualitäts- und sicherheitsbewusstsein verfügen. dennoch ist ein freiwilliger
einsatz aus sicht der Verkehrssicherheit zu begrüßen. dieser setzt klare signale für die
Trennung zwischen alkoholgenuss und führen eines Kraftfahrzeuges.

II. Sekundärpräventiver Einsatz von Alkohol-Interlock-Programmen im Rahmen
des Strafrechts
Aktuelle Gesetzeslage

gemäß § 69 abs. 1 stgB („entziehung der fahrerlaubnis“) muss in einem strafverfah-
ren die fahrerlaubnis durch das gericht entzogen werden, wenn jemand wegen einer
rechtswidrigen Tat im Zusammenhang mit dem führen eines Kraftfahrzeuges verurteilt
wird. Hierbei handelt es sich um eine maßregel der Besserung und sicherung (vgl. § 61
nr. 5 stgB). entscheidend ist, dass sich aus der Tat ergibt, dass der Betroffene zum füh-
ren eines Kraftfahrzeuges ungeeignet ist. Bei den regelbeispielen der Ungeeignetheit im
§ 69 abs. 2 stgB unterstellt der gesetzgeber so hochgradiges Versagen, dass es keiner
weiteren Prüfung bedarf. Begeht also ein Kraftfahrer eine Tat nach § 69 abs. 2 stgB ohne
wesentliche Besonderheit, folgt daraus regelmäßig seine Ungeeignetheit. Zu diesen re-
gelfällen gehören nach § 69 abs. 2 stgB u.a. folgende Vergehen, die im Zusammenhang
mit fahren unter alkoholeinfluss stehen: 

– gefährdung des straßenverkehrs nach § 315c stgB (nr. 1),
– Trunkenheit im Verkehr nach § 316 stgB (nr. 2),
– Vollrausch nach § 323a stgB (nr. 4), sofern er sich auf eine der Taten nach den num-

mern 1-3 bezieht.
gemäß § 69 abs. 3 stgB erlischt die fahrerlaubnis mit der rechtskraft des Urteils.
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im § 69a stgB („sperre für die erteilung einer fahrerlaubnis“) ist normiert, dass in
einem fall der entziehung der fahrerlaubnis durch das gericht für die dauer von sechs
monaten bis zu fünf Jahren keine neue fahrerlaubnis erteilt werden darf.

Einsatzmöglichkeit

für einige Betroffene bedeutet der Verlust der fahrerlaubnis eine gefahr für den erhalt
der beruflichen existenz. die Teilnahme an einem alkohol-interlock-Programm könnte
den Betroffenen darin unterstützen, dauerhaft das Trennungsgebot zwischen alkoholkon-
sum und führen eines fahrzeuges im straßenverkehr zu verinnerlichen. für die gerichte
würde sich durch den einsatz von alkohol-interlock-Programmen die möglichkeit eröff-
nen, Betroffene darin zu unterstützen, weiterhin ihren mit der nutzung eines fahrzeugs
verbundenen Beruf auszuüben.

Handlungsbedarf

Wollte man also – wie verschiedentlich in der Öffentlichkeit vorgeschlagen – dem Trun-
kenheitstäter die fahrerlaubnis „erhalten“, wenn er sich für eine gewisse Zeit an einem 
alkohol-interlock-Programm beteiligt, müsste der gesetzgeber deutlich in das rege-
lungssystem der §§ 69, 69a stgB eingreifen. denn um an einem alkohol-interlock-Pro-
gramm teilnehmen zu können, müsste der Betroffene über eine fahrerlaubnis verfügen.
der Betroffene hätte zuvor jedoch seine Ungeeignetheit nachgewiesen, weshalb ihm zwin-
gend die fahrerlaubnis zu entziehen war.

da darauf nicht verzichtet werden kann, wäre eine Verkürzung der sperrfrist nach vor-
angegangenem entzug der fahrerlaubnis denkbar, wenn direkt nach neuerteilung der fah-
rerlaubnis an einem alkohol-interlock-Programm teilgenommen wird.

§ 69a stgB („sperre für die erteilung einer fahrerlaubnis“) regelt, dass in einem fall
der entziehung der fahrerlaubnis durch das gericht für die dauer von sechs monaten bis
zu fünf Jahren keine neue fahrerlaubnis erteilt werden darf.

die dauer der sperre richtet sich allein nach dem bei der tatrichterlichen entscheidung
vorhandenen grad und der voraussichtlichen dauer des eignungsmangels.

Jedoch hat das gericht auch die möglichkeit nach § 69a abs. 7 stgB, die sperre vorzei-
tig aufzuheben, wenn es gründe gibt, die die annahme rechtfertigen, dass der Betroffene
nicht mehr ungeeignet zum führen von Kraftfahrzeugen ist. dabei hat die sperre zunächst
mindestens drei monate zu betragen. eine vorzeitige aufhebung der sperre setzt jedoch
voraus, dass neue Tatsachen einschließlich neuer ermittlungsergebnisse zum Zeitpunkt
der neuen entscheidung eine wiedergewonnene eignung annehmen lassen. dies dürfte bei
einem „alkoholtäter“ zu verneinen sein. Zu prüfen wäre aber, ob im rahmen eines mo-
dellversuchs eine Verkürzung der sperrfrist unter gleichzeitiger anordnung der Teilnahme
an einem alkohol-interlock-Programm möglich wäre. eine vorzeitige aufhebung der
sperre nach § 69a absatz 7 stgB gestattete dann dem  Betroffenen die Beantragung einer
neuen fahrerlaubnis nach vorangegangenem entzug. es handelte sich dann um die ertei-
lung einer neuen fahrerlaubnis; der vorherige entzug bliebe wirksam.

es müsste geklärt werden, ob eine mehrmonatige Teilnahme von Trunkenheitstätern an
einem alkohol-interlock-Programm als ausreichend anzusehen ist, wenn z.B. unter Um-
ständen eine mehrjährige abstinenz zu fordern wäre. die müsste im Vorfeld im rahmen
einer eingangsdiagnostik geklärt werden.
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III. Sekundärpräventiver Einsatz von Alkohol-Interlock-Programmen im Rahmen
der Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach Entzug aufgrund vorherigen Fahrens
unter Alkoholeinfluss

Aktueller Regelungsstand

neben der entziehung der fahrerlaubnis durch den strafrichter hat auch die fahrerlaub-
nisbehörde im Verwaltungsverfahren die möglichkeit, eine bestehende fahrerlaubnis
nachträglich zu entziehen (vgl. § 3 abs. 1 stVg und § 46 fahrerlaubnis-Verordnung
(feV) in Verbindung mit der anlage 4 nr. 8).

eine entziehung der fahrerlaubnis im Verwaltungsverfahren trägt den Charakter einer
sicherungsmaßnahme. diese dient dazu, der allgemeinheit die Teilnahme ungeeigneter
Kraftfahrzeugführer am straßenverkehr zu ersparen und die von diesen Personen ausge-
henden gefahren abzuwenden.

Unabhängig davon, ob es sich um einen straf- oder verwaltungsrechtlichen entzug der
fahrerlaubnis handelt, z.B. aufgrund von Ungeeignetheit wegen alkoholmissbrauchs,
muss der Betroffene die neuerteilung der fahrerlaubnis bei der fahrerlaubnisbehörde be-
antragen und dann gemäß § 11 feV über die notwendige eignung verfügen.

dabei muss die fahrerlaubnisbehörde gemäß § 13 abs. 1 nr. 2 feV zur Vorbereitung
von entscheidungen über die neuerteilung nach vorangegangenem entzug in bestimmten
fällen die Beibringung eines mPU-gutachtens anordnen. dies ist der fall, wenn wieder-
holt Zuwiderhandlungen im straßenverkehr unter alkoholeinfluss begangen wurden (§ 13
abs. 1 nr. 2 b) oder ein fahrzeug im straßenverkehr mit einer Blutalkoholkonzentration
von 1,6 Promille oder mehr geführt wurde (§ 13 abs. 1 nr. 2 c).

§ 13 feV ist gegenüber § 11 feV eine speziellere regelung, soweit die Voraussetzungen
für die anordnung eines medizinischen gutachtens oder eines mPU-gutachtens geregelt
werden.5)

genauso hat die fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung solcher entscheidungen anzu-
ordnen, dass ein mPU-gutachten beizubringen ist, wenn sonst zu klären ist, ob alkohol-
missbrauch oder alkoholabhängigkeit nicht mehr besteht (§ 13 abs. 1 nr. 2 e). ob alko-
holmissbrauch nicht mehr besteht, ist nur dann zu klären, wenn ein solcher früher einmal
festgestellt wurde. für eine positive Beurteilung ist hier entscheidend, ob beim Betroffe-
nen ein stabiler einstellungswandel eingetreten ist.

Einsatzmöglichkeit

Vereinzelt wird vertreten, dass die fahrerlaubnisbehörde zur feststellung einer „beding-
ten eignung“ kommen und in der folge ein alkohol-interlock-Programm als auflage oder
Beschränkung anordnen könnte. fraglich ist aber, ob vorangegangener „alkoholmiss-
brauch“ überhaupt zur annahme einer „bedingten eignung“ führen kann, um „alkohol-
interlock-Programme“ als auflage oder Beschränkung einzuführen. nach bisher herr-
schender meinung können auflagen und Beschränkungen nur für körperliche und geistige
mängel angeordnet werden.

5) Vgl. dauer in Hentschel/König/dauer, straßenverkehrsrecht, § 13 feV, 42. aufl. 2013.
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Handlungsbedarf

Zu klären wäre, wie im rahmen des Verwaltungsrechts „alkohol-interlock-Program-
me“ ins „system“ eingefügt werden könnten. dabei wäre zu prüfen, ob im rahmen des
Verwaltungsverfahrens bei der neuerteilung einer fahrerlaubnis nach vorangegangenem
entzug ein modellversuch zum einsatz von alkohol-interlocks möglich wäre. Hierbei
könnten im rahmen des modellversuchs alkoholtäter als Zielgruppe definiert werden,
deren vorangegangene fahrten mit einer Blut-alkohol-Konzentration (BaK) von 1,1 Pro-
mille bis 1,6 Promille durchgeführt wurden.

IV. Sekundärpräventiver Einsatz von Alkohol-Interlock-Programmen im Rahmen
der Neuerteilung der Fahrerlaubnis nach vorherigem Entzug aufgrund vorheri-
gen Fahrens unter Alkoholeinfluss und nach Beibringen einer erfolgreich absol-
vierten MPU

Aktueller Regelungsstand

im rahmen der neuerteilung nach vorangegangenem entzug muss bei einer vorange-
gangenen fahrt unter alkoholeinfluss nach § 13 nr. 2 c feV ab 1,6 Promille BaK und
mehr ein mPU-gutachten angeordnet, im Bereich zwischen 1,1 Promille und weniger als
1,6 Promille könnte hingegen die Beibringung eines mPU-gutachtens nach § 11 abs. 3
angeordnet werden. nach § 13 nr. 2 b feV ist ein mPU-gutachten beizubringen, wenn im
straßenverkehr wiederholt Zuwiderhandlungen unter alkoholeinfluss stattgefunden
haben.

für den fall, dass die Beibringung eines mPU-gutachtens angeordnet wird, sei es auf-
grund des § 13 feV (muss) oder des § 11 absatz 3 (kann), können folgende ergebnisse er-
zielt werden:

• nicht geeignet – keine neuerteilung der fahrerlaubnis
• geeignet – neuerteilung der fahrerlaubnis
eventuell kann die Teilnahme an einem Kurs nach § 70 feV zur Wiederherstellung der

Kraftfahreignung die geeignetheit begründen. Hierzu müsste die möglichkeit der erwei-
terung des rechtsbegriffs der „bedingten eignung“ geprüft werden.

Einsatzmöglichkeit

Vereinzelt wird vorgeschlagen, einem Trunkenheitstäter, der bereits die eignungszwei-
fel der fahrerlaubnisbehörde bei der Prüfung der neuerteilung einer fahrerlaubnis durch
Beibringung einer mPU beseitigt hat, zum schutz der allgemeinen sicherheit des straßen-
verkehrs zusätzlich noch für eine gewisse Zeit die Teilnahme an einem alkohol-interlock-
Programm bzw. den einbau eines alkohol-interlock-systems aufzuerlegen.

Handlungsbedarf

dies würde zu einer Verschärfung der bisherigen sanktionen führen. abgesehen von
dem eindeutig repressiven Charakter einer solchen maßnahme beinhaltet es die entwer-
tung der bisherigen mPU, da trotz feststellung der eignung der gesetzgeber diese gene-
rell weiter in frage stellt. Hier wäre zu prüfen, ob eine solche anordnung nicht schon 
allein aus Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten verfassungswidrig wäre. denn wenn die
fahrerlaubnisbehörde nach Prüfung des gutachtens der mPU zu dem schluss kommt, dass
der Kraftfahrer wieder geeignet zum führen eines Kraftfahrzeuges ist, käme die anord-
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nung zur Teilnahme an einem alkohol-interlock-Programm oder auch nur zum einbau
eines alkohol-interlock-systems einer weiteren sanktion gleich.

V. Sekundärpräventiver Einsatz von Alkohol-Interlock-Programmen im Rahmen
des Ordnungswidrigkeitenrechts nach § 24a StVG

Aktueller Regelungsstand

nach § 24a stVg handelt ordnungswidrig, wer im straßenverkehr ein Kraftfahrzeug
führt, obwohl er (...) oder 0,5 Promille oder mehr alkohol im Blut (…) hat. es liegt nur
eine ordnungswidrigkeit vor, sofern keine anzeichen für eine alkoholbedingte fahrunsi-
cherheit zu verzeichnen waren und es nicht zu einem durch den alkoholkonsum bedingten
Unfall gekommen ist. § 25 abs. 1 s. 2 stVg legt dabei fest, dass für den fall, dass gegen
den Betroffenen wegen einer ordnungswidrigkeit nach § 24a stVg eine geldbuße festge-
setzt wird, in der regel auch ein fahrverbot von 1 bis 3 monaten (kein fahrerlaubnisent-
zug) anzuordnen ist. der führerschein muss für diese Zeit abgegeben werden. er wird
nach ablauf des fahrverbots wieder ausgehändigt.

Einsatzmöglichkeit

für eine gewisse Zahl von Betroffenen kann alleine die Verhängung eines fahrverbots
existenzielle auswirkungen auf den ausgeübten Beruf nach sich ziehen. die Teilnahme an
einem alkohol-interlock-Programm in diesen fällen könnte den Betroffenen darin unter-
stützen, dauerhaft das Trennungsgebot zwischen alkoholkonsum und führen eines fahr-
zeuges im straßenverkehr zu verinnerlichen.

Handlungsbedarf

es ist zu prüfen, ob der § 25 abs. 1 s. 2 stVg dahingehend geändert werden kann, dass
die Verwaltungsbehörde oder das gericht alternativ zur Verhängung eines fahrverbots
auch die Teilnahme an einem alkohol-interlock-Programm für einen längeren Zeitraum
anordnen kann.

Beschluss
1. der dVr begrüßt als primärpräventive maßnahme ausdrücklich den freiwilligen ein-

bau von sogenannten alkohol-interlock-systemen, um die Zahl der alkoholunfälle zu
verringern.

2. Bei der Wiederherstellung der Kraftfahreignung sollten alkohol-interlock-Program-
me (bestehend aus der Technik und der verkehrspsychologischen intervention) zum
einsatz kommen. Zu prüfen ist die anwendung von solchen Programmen bei der ent-
ziehung der fahrerlaubnis gemäß der §§ 69, 69a stgB und bei der neuerteilung der
fahrerlaubnis nach fahrerlaubnisentzug im rahmen der §§ 11 und 13 der feV.

3. ebenfalls zu prüfen ist deren einsatz im ordnungswidrigkeitenrecht im rahmen der
§§ 24a, 25 ab. 1 stVg.

4. Je nach Zielgruppe ist eine eingangsdiagnostik der geeignetheit des fahrers für das
alkohol-interlock-Programm und eine abschlussdiagnostik vor ausbau des systems
zu fordern.

5. es sollte ein modellversuch zur einführung von alkohol-interlock-Programmen
durchgeführt werden. der einsatz im rahmen von ordnungswidrigkeitenverfahren
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als alternative zum fahrverbot könnte ein denkbarer Weg sein, aber auch die anwen-
dung im rahmen der sperrfristverkürzung nach § 69a stgB sowie im rahmen der
neuerteilung nach vorangegangenem entzug wären sinnvoll.

6. der dVr empfiehlt den einsatz von alkohol-interlock-Programmen im rahmen der
fahreignungsbegutachtung.

7. die Wirksamkeit von alkohol-interlock-Programmen ist in jedem fall wissenschaft-
lich zu evaluieren.

für den Vorstand: gez. dr. Walter eichendorf (Präsident)
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drogen- und suchtbericht für das Jahr 2014*)
− Auzug –

4. Illegale Drogen
7.1 Drogenbedingte Todesfälle

die Zahl der polizeilich registrierten, drogenbedingten Todesfälle stieg im Jahr 2014 auf
1.032 an. dies entspricht einem Zuwachs um drei Prozent gegenüber dem Vorjahr (1.002).
die Zahl der rauschgifttoten stieg damit nach einem mehrjährigen rückläufigen Trend im
zweiten Jahr in folge wieder an. der größte anstieg wurde in Bremen (+ 171 Prozent),
mecklenburg-Vorpommern (+ 100 Prozent) und rheinland-Pfalz (+ 45 Prozent) regi-
striert.

die höchsten anteile an der gesamtzahl entfielen wie bereits in den Vorjahren auf die
bevölkerungsreichsten Bundesländer Bayern (252 Tote, dies entspricht einem anteil von
24 Prozent) und nordrhein-Westfalen (184 Tote bzw. 18 Prozent). gemessen an der Be-
lastungszahl waren die stadtstaaten Berlin (3,7), Hamburg (3,0) und Bremen (2,9) am
stärksten betroffen. der Bundesdurchschnitt lag hier bei 1,2.

das durchschnittsalter der polizeilich registrierten rauschgifttoten stieg erneut an und
lag bei knapp über 38 Jahren. damit hält der langjährige Trend des anstiegs des alters-
durchschnittes auch im Jahr 2014 weiter an. im Jahr 2002 lag das durchschnittsalter noch
bei 32 Jahren. der anteil der männlichen rauschgifttoten beläuft sich auf 85 Prozent.

Wie bereits in den Vorjahren war in rund zwei drittel aller Todesfälle der Konsum von
opiaten allein oder in Verbindung mit anderen rauschgiftarten todesursächlich.

7.2 Erstauffällige Konsumenten harter Drogen
die gesamtzahl der erstauffälligen Konsumenten harter drogen stieg im Jahr 2014 im

Vergleich zum Vorjahr um rund fünf Prozent auf insgesamt 20.120 (2013: 19.210) an.
der größte anstieg (+ 42 Prozent) war bei den polizeilich erstmals registrierten Konsu-

menten von ecstasy mit insgesamt 2.096 (2013: 1.480) zu verzeichnen, gefolgt von einem
Zuwachs der erstauffälligen Konsumenten kristallinen methamphetamins (sogenanntes
Crystal) um 14 Prozent auf 3.138 (2013: 2.746). die mit deutlichem abstand größte an-
zahl entfiel erneut auf zuvor nicht registrierte Konsumenten von amphetamin mit 11.356
(2013: 10.975).

somit hält der seit dem Jahr 2010 ansteigende Trend der Zahl der erstmals registrierten
Konsumenten synthetischer drogen weiter an.

rückläufig hingegen waren die Zahlen bei den klassischen drogen, wie bei Heroin mit
1.648 (2013: 1.789) und bei Kokain mit 2.956 (2013: 3.173) erstmals polizeilich festge-
stellten Konsumenten.

7.4 Drogenhandel – Drogenschmuggel
die gesamtzahl der gemeldeten sicherstellungsfälle stieg im Jahr 2014 im Vergleich

zum Vorjahr um knapp sieben Prozent an und beläuft sich auf 63.586 fälle (2013: 59.560).

*) drogen- und suchtbericht der Bundesregierung für das Jahr 2014; Herausgeber: drogenbeauftragte der
Bundesregierung, Bundesministerium für gesundheit, Berlin; stand: mai 2015.
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der bereits bei den erstauffälligen Konsumenten harter drogen beschriebene Trend der
Zunahme im Bereich synthetischer drogen spiegelt sich auch in den sicherstellungszahlen
wider. so wurden im Jahr 2014 1.341 Kilogramm (2013: 1.262 Kilogramm) amphetamin
sichergestellt, was eine steigerung um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.
auch die anzahl der fälle nahm etwa in gleicher größenordnung zu, nämlich um zehn
Prozent auf 9.854 fälle (2013: 8.954). die Zahl der sicherstellungsfälle von ecstasy stieg
sogar um 40 Prozent auf 3.122 registrierte fälle (2013: 2.233). die hierbei sichergestellte
gesamtmenge stieg um 45 Prozent auf 692.332 (2013: 480.839) Tabletten an.

nach stetigem anstieg der Jahressicherstellungsmengen kristallinen methamphetamins
(Crystal) war diese Zahl im Jahr 2014 erstmals leicht rückläufig und ging um gut fünf Pro-
zent auf 73 Kilogramm Crystal zurück. die anzahl der fälle hingegen nahm erneut um
1,5 Prozent zu und beläuft sich mittlerweile auf 3.905 fälle (2013: 3.847).

die anzahl der Heroin-sicherstellungsfälle belief sich im vergangen Jahr auf 2.857
fälle (2013: 3.065) und folgte mit einem erneuten rückgang um nahezu sieben Prozent
dem langjährigen rückläufigen Trend dieses indikators. die im rahmen dieser fälle 
sichergestellte gesamtmenge hingegen stieg überproportional um rund 190 Prozent an und
belief sich auf 780 Kilogramm Heroin (2013: 270 Kilogramm). diese größenordnung
wurde zuletzt im Jahr 2009 erreicht. Ursächlich hierfür waren in erster linie die sicher-
stellung von 330 Kilogramm Heroin, die gleichzeitig die größte jemals in deutschland 
sichergestellte einzelmenge darstellt, sowie zwei weitere sicherstellungen in einer 
größenordnung um 50 Kilogramm.

eine vergleichbare entwicklung wurde im vergangenen Jahr auch bei Kokain fest-
gestellt. Während die anzahl der sicherstellungsfälle um gut sechs Prozent auf 3.395
(2013: 3.622) zurückging, stieg die vom markt genommene gesamtmenge um knapp
20 Prozent auf 1.568 Kilogramm (2013: 1.314 Kilogramm) Kokain. Ursächlich für den
signifikanten anstieg der sichergestellten mengen waren ebenso einzelne großsicherstel-
lungen, meist im Zusammenhang mit dem schmuggel in Überseecontainern.

Bei den Cannabisprodukten deuten die Zahlen aus dem Jahr 2014 auf eine fortsetzung
des Trends der letzten Jahre hin. so waren die Zahlen bei Haschisch sowohl hinsichtlich
der fälle (5.201; – 8  Prozent) als auch der sichergestellten menge (1.755 Kilogramm; 
– 1 Prozent) erneut leicht rückläufig. dagegen steigerte sich bei marihuana die im rahmen
von 31.519 (2013: 28.875) fällen sichergestellte gesamtmenge um knapp 80 Prozent auf
8.515 Kilogramm (2013: 4.857 Kilogramm).

damit stellen die fälle, in denen marihuana sichergestellt wird, knapp die Hälfte aller
sicherstellungsfälle (63.586) im abgelaufenen Jahr. die beträchtliche steigerung der ge-
samtsicherstellungsmenge ist insbesondere auf zwei großsicherstellungen in nordrhein-
Westfalen mit 2,7 Tonnen und in Bayern mit 1,2 Tonnen marihuana zurückzuführen. in
beiden fällen handelte es sich um albanisches marihuana, das zunehmend – auch in groß-
lieferungen – nach deutschland geschmuggelt wird. dieser Trend ist in den letzten Jahren
verstärkt zu beobachten.
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Verkehrspolitisches Programm der gewerkschaft 
der Polizei (gdP)*)

– Auszug –

III. Wesentliche Unfallursachen
2. Alkohol

fahren unter alkoholeinfluss ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen im straßen-
verkehr und für jeden zehnten Verkehrstoten verantwortlich.

die gdP fordert eine neufassung des § 24a abs. 1 stVg „Kein alkohol am steuer“:
„ordnungswidrig handelt, wer im straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er

unter der Wirkung alkoholischer getränke steht.“ daraus folgt die aufhebung des § 24c
stVg. eine ahndung soll dabei aus technischen gründen ab 0,2 Promille erfolgen. Zu-
sätzlich ist die einführung eines ordnungswidrigkeitentatbestandes für alkoholisierte
fahrradfahrer ab 0,8 Promille BaK sowie die festsetzung des grenzwertes der absoluten
fahruntüchtigkeit auf 1,1 Promille durch den gesetzgeber vorzusehen.

die gdP fordert eine deutliche intensivierung effizienter und effektiver alkoholkontrol-
len im straßenverkehr. die derzeitige Praxis bei der entnahme von Blutproben ist extrem
zeitaufwändig und stellt einen körperlichen eingriff dar. deshalb ist die anerkennung der
beweissicheren atemalkoholmessung auch bei Werten ≥ 1,1 Promille (im strafrechts-
bereich: § 315c, § 316 stgB) unerlässlich und sicherzustellen.

die gdP fordert ferner die mitwirkungspflicht bei verdachtsfreien Kontrollen hinsicht-
lich alkohol und anderer berauschender mittel.

die gdP fordert darüber hinaus die abschaffung des richtervorbehaltes für Blutentnah-
men im Bereich von Verkehrsstraftaten.

3. Drogen
das führen von fahrzeugen unter der Wirkung von speziellen psychoaktiven substan-

zen birgt ein hohes gefahrenpotential. der nachweis objektiver fahruntüchtigkeit nach
der aufnahme von drogen ist gegenüber dem genuss alkoholischer getränke schwer zu
führen.

die gdP fordert die streichung der anlage zum § 24a stVg, damit alle stoffe des Btmg
von der Bestimmung des § 24a stVg erfasst sind.

die gdP fordert im Hinblick auf die einzuführende mitwirkungspflicht die bundesweite
standardisierung von drogenkontrollen und Kontrollmitteln.

4. Arzneimittel
die bestimmungsgemäße einnahme von arzneimitteln dient der Behandlung von

Krankheiten. sie können aber auch einfluss auf die fahrtüchtigkeit haben.
§ 24a abs. 2 stVg ist zu ändern. die Überprüfbarkeit einer „nicht bestimmungsgemä-

ßen einnahme“ ist derzeit schwer möglich. aktuell ist der Paragraf nur auf drogenkonsum

*) Verkehrspolitisches Programm der gdP – Konsolidierte und ergänzte fassung; Herausgeber: gewerkschaft
der Polizei, Bundesvorstand, stromstr. 4, 10555 Berlin; stand: april 2015
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ausgelegt. er sollte um eine liste mit arzneimittelwirkstoffen ergänzt werden, die die Ver-
kehrstüchtigkeit einschränken. generell sind gerichtsverwertbare arzneimittelschnelltests
bereit zu stellen.

in der Bevölkerung ist ein Bewusstsein zu schaffen, dass eingeschränkte fahrtüchtigkeit
unter arzneimitteleinfluss die gleichen gefährdungen und Konsequenzen mit sich bringt
wie Trunkenheit am steuer. in der fahrschulausbildung muss analog zum Konsum von 
alkohol und drogen eine Beschulung über arzneimittel erfolgen. Kampagnenarbeit, z.B.
an schulen, fachpresse, medien, ist angebracht. Ärzte und apotheker sind zur aufklärung
und deren dokumentation zu verpflichten.

11. Gemeinsames Symposium
Deutsche Gesellschaft 
für Verkehrspsychologie e. V. (DGVP) 
und 

Deutsche Gesellschaft für 
Verkehrsmedizin e. V. (DGVM)
zugleich

9. St. Galler-Tage
Fahren und Gehirn – im Kontext des demographischen 
Wandels

in Kooperation mit:
Sektion Verkehrsmedizin der Schweizerischen 
Gesellschaft für Rechtsmedizin (SGRM)
Schweizerische Vereinigung für Verkehrspsychologie (VfV)
Fachsektion Verkehrspsychologie des Berufsverbandes 
Österreichischer PsychologInnen (BÖP)
Sektion Verkehrspsychologie des Berufsverbandes 
Deutscher Psychologinnen und Psychologen e. V. (BDP)
Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu)

25.–26. September 2015 

St. Gallen/Schweiz

www.verkehr-symposium.de

© Martin Keller
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43. Die Widerlegung einer konkreten Nach-
trunkangabe durch einen Sachverständigen recht-
fertigt ohne weitere Feststellungen nicht die Fest-
stellung, dass überhaupt kein Nachtrunk vor-
gelegen hat.

oberlandesgericht Koblenz,
Beschluss vom 20. märz 2015 – 1 olg 3 ss 179/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
das amtsgericht altenkirchen verhängte am 26. fe-

bruar 2014 gegen den angeklagten wegen vorsätz-
licher Trunkenheit im Verkehr eine geldstrafe in Höhe
von 40 Tagessätzen zu je 30 €. daneben entzog es
dem angeklagten die fahrerlaubnis, zog seinen füh-
rerschein ein und bestimmte eine sperrfrist von drei
monaten für die erteilung einer neuen fahrerlaubnis.
die gegen das Urteil gerichtete Berufung des ange-
klagten verwarf das landgericht Koblenz mit dem an-
gefochtenen Urteil als unbegründet. das landgericht
hat zusammengefasst festgestellt, dass der angeklagte
am abend des 21. februar 2013 nach einem Treffen
mit Bekannten, bei dem er alkohol in nicht näher kon-
kretisierbarer art und menge zu sich genommen hatte,
mit seinem Pkw über einen 1,5 km langen, durch einen
Wald führenden Verbindungsweg nach Hause gefah-
ren war. dabei wies er eine Blutalkoholkonzentration
von mindestens 2,27 ‰ auf. Von der aus seiner alko-
holisierung folgenden fahruntüchtigkeit hatte der an-
geklagte Kenntnis. einen von ihm behaupteten nach-
trunk in seiner Wohnung hat das landgericht aus-
geschlossen.

gegen das Urteil wendet sich der angeklagte mit
seiner auf die näher ausgeführte sachrüge gestützten
revision.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
die zulässige revision erzielt erfolg. die erwägun-

gen, mit denen das landgericht einen nachtrunk des
angeklagten und damit eine geringere als die festge-
stellte Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit ausge-
schlossen hat, sind rechtsfehlerhaft.

1. allerdings geht die revision fehl, soweit diese
die fehlende Wiedergabe und Würdigung der aussage
des Polizeibeamten H als Zeugen beanstandet, der den
angeklagten nach der Tat in seiner Wohnung angetrof-
fen und dabei bestimmte, von der revision behauptete
Wahrnehmungen hinsichtlich der alkoholisierung des
angeklagten gemacht haben soll. aus dem angefoch-
tenen Urteil selbst geht nicht hervor, dass der Polizei-
beamte, der nur als Verfasser eines verlesenen ein-
satzberichtes genannt wird, überhaupt als Zeuge ver-
nommen wurde, geschweige denn, wozu er bekundet

hat. die auf die sachrüge vorzunehmende Überprü-
fung der Beweiswürdigung bezieht sich aber allein auf
den Urteilsinhalt. eine zulässige aufklärungsrüge hat
der angeklagte nicht erhaben.

entsprechendes gilt für die ausführungen der gene-
ralstaatsanwaltschaft, soweit diese eine Wiedergabe
und Würdigung der bei dem angeklagten aufgefunde-
nen alkoholika und leergutbestände vermisst. aus
dem angefochtenen Urteil selbst ergibt sich nur, dass
der angeklagte einen Polizeibericht, wonach „eine
Kiste Veltins" in der Küche gestanden habe, im Hin-
blick auf die Biermarke als falsch bezeichnet hat. dass
die Beweisaufnahme eine weitergehende aufklärung,
etwa hinsichtlich des leerungsstandes oder weiterer
alkoholvorräte erbracht hat, geht aus dem Urteil nicht
hervor.

2. ebenso wenig vermag der senat der general-
staatsanwaltschaft darin zu folgen, dass das Beru-
fungsgericht sich im Hinblick auf einen möglichen
nachtrunk des angeklagten rechtsfehlerhaft nur mit
dem ergebnis der vorgenommenen Blutalkoholanaly-
sen, nicht aber mit einer bei dem angeklagten zuvor
durchgeführten atemalkoholmessung befasst habe.

aus dem Urteil geht allein durch die Wiedergabe
der einlassung des angeklagten hervor, dass „die Poli-
zei (...) seine atemalkoholkonzentration gemessen"
und sich dabei „ein Wert von 1,61 Promille ergeben"
habe. diese – von dem landgericht nicht näher gewür-
digten – angaben als richtig unterstellt, könnte der
Wert der atemalkoholmessung zwar mit den Blutalko-
holwerten (2,05 ‰ um 1:32 Uhr; 1,97 %o um 2:04 Uhr)
verglichen werden. Bereits die genaue Uhrzeit der
atemalkoholmessung, ihre Umstände und die mess-
methode teilt das Urteil jedoch nicht mit; dass das
landgericht hierzu hätte feststellungen treffen müs-
sen, wäre mit einer aufklärungsrüge geltend zu ma-
chen. Unabhängig hiervon erscheinen aussagekräftige
rückschlüsse auf den Trinkverlauf angesichts mög-
licher störeinflüsse bei der atemalkoholmessung und
der erheblichen schwankungsbreite des Konversions-
faktors zum Blutalkoholwert (vgl. näher Haffner/graw
nZV 2009, 209, 213 m.w.nachw.: zwischen 1:0,7 und
1:6) aber auch grundsätzlich zweifelhaft. sie hätten je-
denfalls sachverständiger Beurteilung bedurft. auch
insoweit hätte es einer Verfahrensrüge dahin bedurft,
dass sich ein sachverständiger mit der frage hätte be-
fassen oder – sofern dies geschehen war – seine Beur-
teilung im Urteil hätte niederschlag finden müssen.

Hinzu kommt, dass der von dem landgericht hinzu-
gezogene sachverständige anhand einer Begleitstoffa-
nalyse nachvollziehbar dargetan hat, dass der ange-
klagte nicht bis kurz vor dem eintreffen der Polizei
alkohol zu sich genommen haben kann, sondern sich
bereits in der eliminierungsphase befunden haben

Rechtsprechung
die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der schriftleitung formuliert worden.
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muss. Hiermit wäre die annahme einer gegenüber dem
atemalkoholwert erhöhten Blutalkoholkonzentration,
wie sie sich bei einer gegenüberstellung der (rückge-
rechneten) Werte ergibt, gut vereinbar (vgl.
Haffner/graw a. a.o. s. 213). War der von dem ange-
klagten behauptete atemalkoholwert angesichts des
von der Berufungskammer gefundenen Beweisergeb-
nisses aber nicht auffällig, musste sie sich damit auch
nicht näher befassen.

3. dagegen ist die Beweiswürdigung lückenhaft,
soweit sie sich darauf beschränkt, den von dem ange-
klagten nach Zeit und menge konkret behaupteten
nachtrunk zu widerlegen. denn nach dem Urteilsin-
halt bestanden greifbare anhaltspunkte, dass der an-
geklagte zwischen der ihm angelasteten Trunkenheits-
fahrt und der Blutentnahme alkohol zu sich
genommen hatte, wenn auch nicht in der von ihm be-
schriebenen Weise. soweit das landgericht gleich-
wohl einen nachtrunk insgesamt ausgeschlossen hat,
beruht seine Würdigung auf keiner tragfähigen Be-
weisgrundlage.

a) das landgericht hat – soweit für die frage der
alkoholisierung des angeklagten von Belang – fol-
gende feststellungen und Wertungen getroffen:

der angeklagte hatte um 19:00 Uhr seine arbeits-
stelle verlassen und war nach vorheriger Verabredung
mit seinem PKW zum anwesen des Zeugen J, gefah-
ren, wo er zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr eintraf.
die dort anwesenden Zeugen g und J sowie der ange-
klagte sprachen sodann „in erheblichem maße dem al-
kohol zu“. Konsumiert wurden Pils und sliwowitz.
Welche getränke in welcher menge der angeklagte zu
sich genommen hatte, vermochte das landgericht
nicht festzustellen. den angaben der vernommenen
Zeugen schenkte es wegen Widersprüchen und entla-
stungstendenzen insoweit keinen glauben.

Um 21:20 Uhr fuhren der angeklagte und der
Zeuge g in ihren fahrzeugen über einen Waldweg zur
Wohnung des angeklagten, wobei letzterer eine Blut-
alkoholkonzentration von mindestens 2,27 ‰ aufwies
das fahrzeug des Zeugen fuhr sich fest, konnte mithil-
fe des angeklagten aber wieder freigeschoben werden.
durch den hierbei entstandenen lärm wurden anwoh-
ner aufmerksam, welche die Polizei benachrichtigten.
diese traf gegen 0:25 Uhr in der Wohnung des ange-
klagten diesen und den Zeugen in alkoholisiertem Zu-
stand an und veranlassten die entnahme von Blutpro-
ben bei dem angeklagten.

Zu seinem alkoholkonsum hat der angeklagte sich
dahingehend eingelassen, dass er während des Tref-
fens bei dem Zeugen J. nur zwei bis drei flaschen Bier
von entweder 0,33 ltr. oder 0,5 ltr. inhalt getrunken
habe. er habe mit dem Zeugen g verabredet, bei sich
zu Hause noch ein ,,absacker-Bier“ zu trinken. nach
der ankunft in seiner Wohnung sei der Zeuge g bereits
nach etwa 20 minuten eingeschlafen. er selbst habe zu
Hause sechs bis acht flaschen Pils zu je 0,5 ltr. ge-
trunken, bis die Polizei gekommen sei. der Zeuge g
hat ausgesagt, dass der angeklagte und er selbst am
nächsten Tag frei gehabt hätten und deshalb bei dem
angeklagten noch ein Bier trinken wollten. dies hät-

ten sie auch getan, dabei musik gehört und am PC ge-
sessen. Wer bei dem angeklagten wie viel alkohol zu
sich genommen habe, wisse er nicht. es habe sich je-
denfalls um Bier aus 0,5 ltr.-flaschen gehandelt, das
sie sich jeweils aus der Küche geholt hätten. er, der
Zeuge, sei etwa eine bis eineinhalb stunden nach an-
kunft eingeschlafen.

die für den Zeitpunkt der fahrt festgestellte Blutal-
koholkonzentration des angeklagten hat das landge-
richt – sachverständig beraten – auf grundlage einer
rückrechnung der für 1:32 Uhr und 2:04 Uhr ermittel-
ten Blutalkoholwerte, eines Trinkendes kurz vor fahrt-
antritt, einer Karenzzeit von zwei stunden und eines
abbauwertes von 0,1 ‰ pro stunde ermittelt. es hat
die alkoholisierung des angeklagten mithin aus-
schließlich auf vor der fahrt konsumierte getränke zu-
rückgeführt. einen nachtrunk hat es ausgeschlossen
und sich dabei beweiswürdigend im Wesentlichen auf
die angaben des sachverständigen gestützt.

soweit im Urteil wiedergegeben, hat der sachver-
ständige ausgeführt, dass sich bei Wahrunterstellung
der angaben des angeklagten zu seinem alkoholkon-
sum vor fahrtantritt angesichts des schon beginnenden
alkoholabbaus zur Tatzeit eine Blutalkoholkonzentra-
tion zwischen 0,11 und 0,24 ‰ ergeben hätte. der von
dem angeklagten behauptete nachtrunk sei allerdings
anhand einer Begleitstoffanalyse auszuschließen.
denn bei der angegebenen Zeit, menge und art des
konsumierten alkohols wären deutlich höhere Begleit-
stoffmengen zu erwarten gewesen. die ermittelten
Werte belegten, dass die alkoholaufnahme bereits län-
ger zurückgelegen habe als angegeben; insbesondere
sei durch sie widerlegt, dass der angeklagte bis zum
eintreffen der Polizei getrunken habe. so sei der Be-
gleitstoff methylbutanolen noch ein bis anderthalb
stunden nach Trinkende im Blut nachweisbar. auf-
grund der behaupteten hohen nachtrunkmenge wäre er
in der eine gute stunde nach dem behaupteten Trin-
kende entnommenen ersten Blutprobe zu erwarten ge-
wesen, habe aber nicht aufgefunden werden können.
für ein früheres Trinkende spreche auch eine verglei-
chende auswertung beider Blutproben, welche belege,
dass der angeklagte sich bereits in der Phase der alko-
holelimination befunden habe. schließlich sei ein
nachtrunk der angegebenen sechs flaschen Bier auch
deshalb auszuschließen, weil er zusammen mit dem
angegebenen Vortrunk nur zu einer Blutalkoholkon-
zentration von maximal 1,51 ‰ hätte führen können.
der sachverständige hat andererseits ausgeführt, dass
aus wissenschaftlicher sicht nicht davon auszuge-
hen sei, dass ein mensch innerhalb einer Trinkzeit 
von einer stunde eine Blutalkoholkonzentration von
2,0 ‰ erreiche.

das landgericht hat sich in einer gesamtwürdigung
den ausführungen des sachverständigen angeschlos-
sen und ausgeführt, dass ein nachtrunk durch keine
tragfähigen gesichtspunkte belegt sei. auch die anga-
ben des Zeugen g seien hierfür ungeeignet, da der
Zeuge keine angaben zum ausmaß des nachtrunkes
machen konnte, er vorzeitig eingeschlafen sei und
seine angaben zum Zeitpunkt des einschlafens jenen
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des angeklagten widersprächen. soweit der sachver-
ständige die festgestellte Blutalkoholkonzentration
mit einer kurzen Trinkzeit als unvereinbar angesehen
hat, sei nicht auszuschließen, dass der angeklagte be-
reits vor eintreffen bei dem Zeugen J alkohol zu sich
genommen habe, und dass er sich zügig getrunken
habe, um den „Vorsprung“ der dort bereits seit länge-
rer Zeit anwesenden Zeugen einzuholen.

b) die Beweiswürdigung des landgerichtes ist
nicht zu beanstanden, soweit es die konkrete Vor- und
nachtrunkbehauptung des angeklagten als widerlegt
angesehen hat. aus den im Urteil wiedergegebenen
angaben des sachverständigen ergibt sich nachvoll-
ziehbar, dass die angegebenen Trinkzeiten und -men-
gen mit dem ergebnis der analyse der Blutwerte des
angeklagten unvereinbar sind. die von dem sachver-
ständigen durchgeführte Begleitstoffanalyse bildet
auch ein anerkanntes mittel zur Überprüfung einer
nachtrunkbehauptung (vgl. Bonte et al. nJW 1982,
2109; fischer, stgB, 60. aufl., § 316 rdn. 20).

c) das landgericht konnte sich nach lage des fal-
les allerdings nicht darauf beschränken, die konkreten
Trinkangaben des angeklagten einer Überprüfung zu
unterziehen. Zwar ist der Tatrichter grundsätzlich nicht
gehalten, zugunsten des angeklagten sachverhaltsva-
rianten zu unterstellen, für deren Vorliegen kein kon-
kreter anhalt besteht (BgHst 51, 324, 325; BgH
nstZ-rr 2013, 117; nstZ 2009, 401). dementspre-
chend muss er sich im rahmen der Beweiswürdigung
nur mit nicht fernliegenden möglichkeiten eines von
den feststellungen abweichenden geschehensablaufes
befassen (vgl. BgHst 45, 164). Vorliegend bestanden
aber anhaltspunkte für einen nachtrunk des ange-
klagten unabhängig von dessen konkreten Behauptun-
gen zu Trinkmenge und -art.

ein solcher anhalt bot sich bereits durch die Verab-
redung des angeklagten mit dem Zeugen g. so war
der Zeuge nach seiner aussage, die mit der einlassung
des angeklagten übereinstimmt, nach der Zusammen-
kunft bei dem Zeugen J zu dem angeklagten gefahren,
um dort mit diesem weiter den abend zu verbringen
und dabei zu trinken. ein derartiger Besuchsgrund war
nicht unplausibel; dass – und warum – die angaben
des Zeugen g insoweit unzutreffend sein könnten, legt
das landgericht auch nicht dar. es hat dem Zeugen
vielmehr nur im Hinblick auf die Trinkmengen wäh-
rend der Zusammenkunft bei dem Zeugen J keinen
glauben geschenkt. der Zeuge hat darüber hinaus den
gemeinsamen Konsum von Bier bei dem angeklagten
zumindest für den Zeitraum vor seinem einschlafen
bestätigt. nach den darlegungen des sachverständi-
gen muss zudem davon ausgegangen werden, dass
eine alkoholaufnahme durch den angeklagten aus-
schließlich während der Zusammenkunft bei dem Zeu-
gen J zumindest unwahrscheinlich ist. Zwar hat sich
der sachverständige auf das – wissenschaftlich auszu-
schließende – erreichen einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 2,0 % in einem Zeitraum von einer stunde 
bezogen, während ein mindestaufenthalt des ange-
klagten von 1:20 stunden (20 bis 21:20 Uhr) festge-
stellt ist. allerdings liegt auch die mit 2,27 ‰ festge-

stellte Blutalkoholkonzentration über dem Vergleichs-
wert des sachverständigen und stellt zudem einen zu-
gunsten des angeklagten angenommenen mindest-
wert dar. schließlich könnte auch der Umstand, dass –
wie das landgericht bei Würdigung der schuldfähig-
keit des angeklagten zugrunde legt – keiner der Zeu-
gen alkoholbedingte ausfallerscheinungen bei dem
angeklagten beobachtet hat, gegen eine erhebliche al-
koholisierung des angeklagten bereits bei fahrtantritt
sprechen. soweit das landgericht den angeklagten
aufgrund regelmäßiger Treffen zu einem feierabend-
bier als „alkoholgewohnt“ bezeichnet, wäre dies nur
dann tragfähig, wenn von einem Konsum bereits er-
heblicher alkoholmengen ausgegangen werden müs-
ste, der im vorliegenden fall aber gerade nachzuwei-
sen ist.

nicht fernliegend erscheint damit, dass der ange-
klagte in dem Versuch, sich zu entlasten, hinsichtlich
des nachtrunkes übertriebene angaben gemacht hat,
zwischen der Tat und der Blutentnahme aber gleich-
wohl alkohol in geringerer menge zu sich genommen
hat.

d) einen derartigen nachtrunk hat das landgericht
nicht tragfähig ausgeschlossen.

aa) die Urteilsausführungen lassen bereits besor-
gen, dass sich die Berufungskammer – entsprechend
der erörterung durch den sachverständigen – auf eine
Überprüfung der konkreten nachtrunkangaben des
angeklagten beschränkt hat. solches wäre aus den ge-
nannten gründen lückenhaft.

bb) auch wenn die ausführungen aber dahin zu
verstehen sein sollten, dass das landgericht einen
nachtrunk des angeklagten schlechthin für widerlegt
hält („ein nachtrunk“), wären sie rechtsfehlerhaft.
denn sie beruhen auf keiner hinreichenden Beweis-
grundlage.

durch den sachverständigen sind nur die konkreten
angaben des angeklagten überprüft worden, wie im
Urteil ausdrücklich angegeben („der geltend gemach-
ten nachtrunk sei aber anhand der durchgeführten Be-
gleitstoffanalyse auszuschließen“). auch inhaltlich
schließen die ausführungen nur die angegebenen
Trinkmengen und -zeiten, nicht aber einen anderweiti-
gen nachtrunk aus. sie lassen sich insbesondere nicht
dahingehend verstehen, dass die gewonnenen Werte
auch einer deutlich vor dem eintreffen der Polizei be-
endeten alkoholaufnahme entgegenstehen. für einen
solchen fall wäre der fehlende nachweis von methyl-
butanolen erklärlich. soweit der sachverständige auf
die auch im Übrigen geringe Begleitstoffkonzentration
und das schon begonnene eliminationsstadium ver-
wiesen hat, hat er nicht ausgeführt, wie lange die letz-
te alkoholaufnahme zurückgelegen haben muss, um
mit den Werten vereinbar zu sein. die angegebene
nachtrunkmenge hat er nur in Zusammenschau mit
der behaupteten Trinkmenge vor fahrtantritt ausge-
schlossen.

aus der Widerlegung der konkreten nachtrunkbe-
hauptung durch den sachverständigen konnte das
landgericht daher nicht darauf schließen, das ein
nachtrunk insgesamt nicht stattgefunden hat. auch die
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weiteren erörterungen des landgerichts sind hierfür
nicht tragfähig. dass der aussage des Zeugen g allein
deshalb, weil der Zeuge andere angaben als der ange-
klagte zu dem Zeitpunkt seines einschlafens gemacht
hat, jegliche Beweistauglichkeit abzusprechen sein
soll, ist nicht nachvollziehbar. eine generelle Un-
glaubhaftigkeit der angaben etwa durch ein Bemühen,
den angeklagten zu entlasten, hat das landgericht
nicht anzunehmen vermocht: sie drängt sich ange-
sichts der Zurückhaltung des Zeugen in den Trinkmen-
genangaben auch nicht auf. soweit das landgericht
das ungewöhnlich schnelle erreichen des alkoholisie-
rungsgrades zur Tatzeit mit der möglichkeit begründet
hat, dass der angeklagte bereits im Tagesverlauf alko-
hol zu sich genommen haben könnte, bleibt dies eine
nicht durch Tatsachen gestützte Vermutung. eine län-
gere Trinkzeit durch eintreffen des angeklagten be-
reits gegen 19:30 Uhr bei dem Zeugen J ist nicht 
eindeutig festgestellt. schließlich fehlt es an einer ge-
samtwürdigung der für und gegen einen nachtrunk des
angeklagten sprechenden Umstände, die hier deshalb
erforderlich gewesen wäre, weil die im einzelnen
nicht sicher ausgeräumten indizien zumindest in ihrer
Zusammenschau die annahme eines nachtrunkes stüt-
zen könnten.

e) der senat kann nicht ausschließen, dass das Ur-
teil auf dem aufgezeigten rechtsfehler beruht (§ 337
abs. 1 stPo). auch bei einem geringeren als dem von
dem angeklagten behaupteten nachtrunk könnte je-
denfalls die grenze zur relativen fahruntüchtigkeit
unterschritten worden sein.

das angefochtene Urteil unterliegt damit insgesamt
der aufhebung. dem senat ist angesichts des Zu-
sammenhangs des alkoholkonsums des angeklagten
mit dem äußeren geschehensablauf eine auch nur teil-
weise aufrechterhaltung von feststellungen verwehrt.
auch eine eigene sachentscheidung (§ 354 abs. 1
stPo) scheidet aus. der senat kann nicht ausschlie-
ßen, dass der neue Tatrichter in rechtsfehlerfreier
Weise erneut zur Überzeugung gelangt, dass ein nach-
trunk gänzlich auszuschließen sei, oder dass – etwa
durch weitere aufklärung hinsichtlich bei dem ange-
klagten aufgefundenen leergutes – mindestfeststel-
lungen zur alkoholisierung des angeklagten zur Tat-
zeit getroffen werden können, die eine Verurteilung
tragen.

der senat weist darauf hin, dass die neu berufene
strafkammer sich in einem derartigen fall allerdings
eingehender als geschehen mit der frage einer alko-
holbedingt erheblich verminderten schuldfähigkeit
des angeklagten (§ 21 stgB) zu befassen haben wird.
Wäre nach dem Zweifelsgrundsatz erneut eine maxi-
male Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit von mehr
als 3 ‰ zugrunde zu legen, würde dies einem erhalt
der steuerungsfähigkeit – wie in dem angefochtenen
Urteil angenommen – zwar nicht generell entgegenste-
hen; er bedürfte jedoch eingehender Begründung (vgl.
BgH nstZ 2000, 136; fischer, stgB, 62. aufl., § 20
rdn. 20 m.w.nachw.). dabei wäre die annahme einer
erheblichen Trinkgewöhnung des angeklagten auf
eine tragfähige grundlage zu stützen. ob bereits dem

Umstand, dass der angeklagte zum Befahren eines
Waldweges und zum anschieben des fahrzeuges des
Zeugen g in der lage war, für sich genommen maß-
gebliche aussagekraft zukommt, erscheint zweifel-
haft.

44. Der Inhaber einer ausländischen EU-Fahrer-
laubnis, gegen den nach deren Erteilung im Inland
eine Sperrfrist für die Erteilung einer Fahrerlaub-
nis nach § 69a Abs. 1 Satz 3 StGB verhängt wurde,
darf mit seiner EU-Fahrerlaubnis, sofern die Maß-
regel noch im Fahreignungsregister eingetragen ist,
erst dann wieder ein Kraftfahrzeug in Deutschland
führen, wenn ihm dieses Recht auf seinen nach § 28
Abs. 5 Satz 1 FeV zu stellenden Antrag erteilt
wurde (Anschluss an BVerwG NJW 2014, 2214 [=
BA 2014, 233 mit Anm. Halecker]).

Kammergericht Berlin,
Urteil vom 20. februar 2015 
– (3) 121 ss 195/14 (11/15) –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
das amtsgericht hat den angeklagten wegen vor-

sätzlichen fahrens ohne fahrerlaubnis zu einer geld-
strafe von 60 Tagessätzen zu je 20,– euro verurteilt.
seine dagegen eingelegte Berufung hat das landge-
richt verworfen. die gegen das Urteil des landgerichts
gerichtete revision des angeklagten, die auf die Ver-
letzung sachlichen rechts gestützt ist, hat keinen er-
folg.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
das landgericht hat festgestellt, dass der angeklag-

te, der Pole ist, aber seit 1982 ununterbrochen in
deutschland gemeldet ist, 1985 eine deutsche fahrer-
laubnis erworben hat. 1994 ist er wegen Trunkenheit
im Verkehr verurteilt worden, und ihm ist die fahrer-
laubnis entzogen worden. Verschiedene anträge auf
erteilung einer (deutschen) fahrerlaubnis sind in der
folge negativ beschieden worden. am 3. Januar 2001
hat der angeklagte in Polen, wo er zu dieser Zeit auch
gemeldet war, eine polnische fahrerlaubnis erworben.
am 14. märz 2002 ist der angeklagte wegen am 20.
februar 2001 begangen vorsätzlichen fahrens ohne
fahrerlaubnis zu einer geldstrafe und am 11. Juli 2002
wegen desselben delikts, begangenen am 25. februar
2002, zu einer freiheitsstrafe verurteilt worden, in bei-
den fällen sind auch sperrfristen nach § 69a stgB
festgesetzt worden. auch am 10. Januar 2008 ist der
angeklagte, weil er ein gespann geführt hatte, wegen
vorsätzlichen fahrens ohne fahrerlaubnis verurteilt
worden. am 1. september 2012 hat der angeklagte
schließlich die hier abgeurteilte Tat begangen: er be-
fuhr am steuer eines PKW öffentliches straßenland in
B.

das landgericht vertritt die auffassung, die 2001 in
Polen erworbene fahrerlaubnis habe den angeklagten
nicht dazu berechtigt, im september 2012 ein Kraft-
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fahrzeug in deutschland zu führen. da er seit 1982 un-
unterbrochen in deutschland gemeldet sei und in B.
seinen lebensmittelpunkt habe, hätte er seinen in
Polen erworbenen führerschein binnen sechs monaten
umschreiben lassen müssen oder nach ablauf der bis
september 2002 währenden sperrfrist einen antrag
auf neuerteilung nach § 28 abs. 4 nr. 4, abs. 5 feV
stellen müssen.

1. die nur in allgemeiner form erhobene Verfah-
rensrüge ist nicht ausgeführt und daher unzulässig 
(§ 344 abs. 2 satz 2 stPo).

2. die sachrüge deckt keinen rechtsfehler auf. die
Urteilsfeststellungen tragen im ergebnis die Verurtei-
lung wegen vorsätzlichen fahrens ohne fahrerlaubnis
nach § 21 abs. 1 nr. 1 stVg.

die im Januar 2001 in Polen erworbene fahrerlaub-
nis berechtigte den angeklagten nicht dazu, im sep-
tember 2012 ein Kraftfahrzeug auf öffentlichem stra-
ßenland in deutschland zu führen. dabei kann offen
bleiben, ob die im angefochtenen Urteil getroffene
feststellung, der angeklagte habe den führerschein
erworben, während er in seiner polnischen Heimat-
stadt polizeilich gemeldet war, den darlegungserford-
ernissen in tatsächlicher Hinsicht genügt. das ist zwei-
felhaft, denn nach § 28 abs. 4 satz 1 nr. 2 feV hätte
der angeklagte von seiner polnischen fahrerlaubnis
im inland nur gebrauch machen dürfen, wenn er zum
Zeitpunkt der erteilung keinen ordentlichen Wohnsitz
(§ 7 abs. 1, 2 feV) in deutschland gehabt hätte. die
Urteilsfeststellungen schließen nicht aus, sondern
legen es im gegenteil nahe, dass der angeklagte im
Jahr 2001 in Polen gemeldet war, aber in deutschland,
wo er ebenfalls gemeldet war, seinen lebensmittel-
punkt hatte und tatsächlich wohnte. Jedenfalls durfte
der angeklagte am Tattag im inland kein Kraftfahr-
zeug führen, weil gegen ihn zuletzt mit Urteil vom 
11. Juli 2002 eine isolierte sperrfrist nach § 69a abs. 1
satz 3 stgB festgesetzt worden war. diese sperrfrist
hatte die Wirkung, dass der angeklagte, hätte er von
seiner zuvor in Polen erworbenen fahrerlaubnis in
deutschland gebrauch machen wollen, nach § 28 
abs. 5 satz 1 feV den nachweis erbringen musste,
dass er wieder zum führen von Kraftfahrzeugen ge-
eignet ist. die gründe der angefochtenen entschei-
dung belegen mit noch hinreichender deutlichkeit,
dass der angeklagte einen derartigen antrag nicht ge-
stellt hat und demzufolge auch kein behördlicher er-
laubnisbescheid ergangen ist.

a) allerdings dürfen nach § 28 abs. 1 feV inhaber
einer in einem mitgliedstaat der europäischen Union
ausgestellten fahrerlaubnis im Umfang der Berechti-
gung im inland Kraftfahrzeuge führen. die Vorschrift
setzt art. 1 abs. 2 der richtlinie 91/439 eWg des
rates vom 29. Juli 1991 (sog. 2. führerscheinrichtli-
nie) und art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126/eg des
europäischen Parlaments und des rates vom 20. de-
zember 2006 (3. führerscheinrichtlinie) in innerstaat-
liches recht um, denen zufolge die von den mitglied-
staaten ausgestellten führerscheine gegenseitig an-
erkannt werden. es ist aufgabe des ausstellermit-
gliedstaats (hier: Polen) zu prüfen, ob die im Unions-

recht aufgestellten mindestvoraussetzungen, nament-
lich diejenigen hinsichtlich des Wohnsitzes und der
fahreignung, erfüllt sind. Haben die Behörden eines
mitgliedstaats einen führerschein ausgestellt, sind die
anderen mitgliedstaaten nicht befugt, die Beachtung
der unionsrechtlichen ausstellungsvoraussetzungen in
eigener Kompetenz nachzuprüfen. der Besitz eines
von einem mitgliedstaat ausgestellten führerscheins
ist als Beweis dafür anzusehen, dass sein inhaber am
Tag der ausstellung die dafür maßgeblichen Voraus-
setzungen erfüllt hat.

b) die Berechtigung, nach diesem grundsatz von
dem in Polen erworbenen führerschein gebrauch zu
machen, ist auch nicht durch § 28 abs. 4 satz 1 nr. 3
feV eingeschränkt. nach dieser Vorschrift gilt die Be-
fugnis nach § 28 abs. 1 feV nicht für solche inhaber
einer ausländischen eU-fahrerlaubnis, denen die fah-
rerlaubnis im inland vorläufig oder rechtskräftig von
einem gericht oder sofort vollziehbar oder bestands-
kräftig von einer Verwaltungsbehörde entzogen wor-
den ist, denen die fahrerlaubnis bestandskräftig ver-
sagt worden ist oder denen die fahrerlaubnis nur
deshalb nicht entzogen worden ist, weil sie zwischen-
zeitlich auf die fahrerlaubnis verzichtet haben.

aa) dass dem angeklagten 1994 die fahrerlaubnis
rechtskräftig entzogen worden ist, erfüllt dem Wortlaut
nach den ausnahmetatbestand des § 28 abs. 4 satz 1
nr. 3 alt. 1 feV. die Vorschrift ist aber nach der
rechtsprechung des europäischen gerichtshofs auch
unter dem regime der 3. führerscheinrichtlinie auf die
der erteilung der eU-auslandsfahrerlaubnis vorange-
gangene entziehung der inlandsfahrerlaubnis nicht an-
zuwenden (vgl. eugH nJW 2012, 1935 [= Ba 2012,
256]; BVerwg nJW 2014, 2214; dauer in Hent-
schel/König/dauer, stVr 43. aufl., § 3 feV rn. 40;
Koehl, nZV 2015, 7). sie ist nach der vom senat zu
beachtenden rechtsprechung des gerichtshofs inso-
weit unionsrechtswidrig. aus der deutschen fassung
des art. 11 nr. 4 abs. 2 der 3. führerscheinrichtlinie
erschließt sich dies zwar nicht. darin heißt es, ein von
einem anderen mitgliedstaat ausgestellter führer-
schein sei inlandsungültig, wenn die im inland ausge-
stellte fahrerlaubnis des inhabers (zuvor) „einge-
schränkt, ausgesetzt oder entzogen“ worden sei. nach
diesem Wortlaut könnten auch rechtlich vollzogene
und abgeschlossene maßnahmen wie die (hier 1994
rechtskräftig ausgesprochene) entziehung der fahrer-
laubnis die inlandsungültigkeit einer danach im eU-
ausland erteilten fahrerlaubnis bewirken. in der 
englischen und französischen sprachfassung der eU-
richtlinie kommt hingegen zum ausdruck, dass die
vorangegangene inländische führerscheinmaßnahme
im Zeitpunkt der erteilung der (neuen ausländischen)
fahrerlaubnis noch andauern muss, damit ihre aner-
kennung im inland versagt werden kann (und muss)
(vgl. eugH a. a.o., nr. 67). der eugH legt – wie der
senat meint, unter Priorisierung der freizügigkeit und
der niederlassungsfreiheit gegenüber der Verkehrssi-
cherheit – entgegen dem deutschen Wortlaut der richt-
linie den gegenseitigen anerkennungsgrundsatz so
aus, dass von einer eU-auslandsfahrerlaubnis auch
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dann gebrauch gemacht werden darf, wenn dem inha-
ber in einem anderen mitgliedstaat zuvor wegen cha-
rakterlicher mängel die fahrerlaubnis entzogen wor-
den ist (vgl. eugH a. a.o.).

bb) auch für den (hier ebenfalls gegebenen) fall
einer bestandskräftigen Versagung einer fahrerlaubnis
im inland (§ 28 abs. 4 satz 1 nr. 3 alt. 2 feV) hat der
gerichtshof (a. a.o.) ausdrücklich ausgesprochen,
dass es sich dabei nicht um eine gültigkeitsbeschrän-
kende führerscheinmaßnahme im sinne der regelun-
gen der 2. und 3. führerscheinrichtlinie handelt. da-
nach verstößt auch dieser ausnahmetatbestand gegen
höherrangiges europäisches recht, er ist nicht an-
wendbar (vgl. olg düsseldorf nJW 2007, 2133).

c) eine ausnahme vom anerkennungsgrundsatz
nach § 28 abs. 1 satz 1 feV ergibt sich hier aber nach
§ 28 abs. 4 satz 1 nr. 4 feV. nach dieser Vorschrift
gilt die inlandsberechtigung nicht für inhaber von eU-
fahrerlaubnissen, denen aufgrund einer rechtskräfti-
gen gerichtlichen entscheidung keine fahrerlaubnis
erteilt werden darf.

aa) allerdings ist auch dieser ausnahmetatbestand
europarechtskonform zu reduzieren. auf den hier im
grundsatz gegebenen fall, dass dem angeklagten
nach dem ablauf einer im inland festgesetzten gericht-
lichen sperrfrist nach § 69a stgB in einem anderen
eU-mitgliedstaat eine fahrerlaubnis ausgestellt wird,
darf § 28 abs. 4 satz 1 nr. 4 feV nicht angewendet
werden; dies verstieße gegen den unionsrechtlichen
anerkennungsgrundsatz nach art. 2 abs. 1 der 3. füh-
rerscheinrichtlinie bzw. art. 1 abs. 2 der 2. führer-
scheinrichtlinie (vgl. eugH a. a.o.).

bb) etwas anderes ergibt sich hier jedoch daraus,
dass gegen den angeklagten nach der erteilung der
polnischen fahrerlaubnis weitere isolierte sperrfristen
im inland festgesetzt worden sind, nämlich durch
strafbefehl des amtsgerichts Tiergarten vom 14. märz
2002 (dauer: sechs monate) und durch Urteil dessel-
ben gerichts vom 11. Juli 2002 (dauer: ein Jahr). die
in den erkenntnissen festgesetzten strafen sind durch
Beschluss des amtsgerichts Tiergarten vom 13. Januar
2003 auf eine gesamtfreiheitsstrafe zurückgeführt
worden, ohne dass eine weitere entscheidung über die
maßregeln getroffen worden wäre.

aaa) die isolierte sperrfrist nach § 69a abs. 1 satz 3 
stgB ist eine maßnahme, die den in art. 11 abs. 2 und
abs. 4 Unterabs. 2 der 3. führerscheinrichtlinie und
den in art. 8 abs. 2 und 4 der 2. führerscheinrichtlinie
aufgeführten und damit auch mit Blick auf den in die-
sen richtlinien verankerten anerkennungsgrundsatz
für zulässig erklärten maßnahmen gleichsteht. eine
sperrfrist fällt unter den Begriff der „einschränkung“
in art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der 3. führerscheinricht-
linie (vgl. BVerwg nJW 2014, 2214; Koehl, nZV
2015, 7). sie führt nach § 28 abs. 4 satz 1 nr. 4, 
abs. 5 feV zur Ungültigkeit der ausländischen eU-
fahrerlaubnis in deutschland (vgl. BVerwg nJW
2014, 2214; Koehl nZV 2015, 7).

bbb) Voraussetzung dafür, dass der ausnahmetatbe-
stand des § 28 abs. 4 satz 1 nr. 4 feV greift, ist nach
§ 28 abs. 4 satz 3 feV, dass die sperrfrist im fahreig-

nungsregister eingetragen ist. das ist, wie die Urteils-
feststellungen noch hinreichend belegen, der fall.

die entscheidung über die sperrfrist ist auch nicht
getilgt oder tilgungsreif. Bei der Bestimmung des Be-
ginns der Tilgungsfrist ist nach § 29 abs. 4 nr. 1 stVg
der Tag der rechtskraft der entscheidung auch dann
maßgeblich, wenn, wie hier, eine nachträgliche ge-
samtstrafe gebildet wurde. regulärer fristbeginn wäre
demnach für die letzte verhängte sperrfrist der 11. Juli
2002. für das Urteil des amtsgerichts Tiergarten be-
trüge die Tilgungsfrist nach der grundregel des § 29
abs. 1 nr. 3 stVg (auch) in der hier nach § 65 abs. 3
nr. 2 stVg anwendbaren alten gesetzesfassung zehn
Jahre, so dass die eintragung im Zeitpunkt der Tatbe-
gehung getilgt gewesen wäre. nach § 29 abs. 5 satz 1
stVg a.f. beginnt die Tilgungsfrist bei der anordnung
einer isolierten sperrfrist nach § 69a abs. 1 satz 3
stgB jedoch erst mit der erteilung oder neuerteilung
der fahrerlaubnis, spätestens allerdings fünf Jahre
nach der beschwerenden entscheidung. da dem ange-
klagten seit der Verurteilung im Jahr 2002 keine neue
fahrerlaubnis erteilt worden ist, begann die zehnjähri-
ge Tilgungsfrist erst mit ablauf des 10. Juli 2007, so
dass die sperre aus dem Urteil des amtsgerichts Tier-
garten vom 11. Juli 2002 am Tattag im Jahr 2012 noch
nicht getilgt war.

ccc) die im inland geltende einschränkung der
fahrerlaubnis (vgl. oben 2 c bb aaa) war auch nicht mit
dem ablauf der letzten sperrfrist beendet; die Berech-
tigung, im inland ein Kraftfahrzeug zu führen, lebte
nicht wieder auf (vgl. BVerwg 2014, 2214; dauer in
Hentschel/König/dauer, a. a.o. § 28 rn. 61). Viel-
mehr ergibt sich aus § 28 abs. 4 satz 3 i.V.m. § 28
abs. 5 satz 1 feV, dass die eU-fahrerlaubnis erst wie-
der anerkannt werden kann, wenn die eintragung der
sperrfrist im fahreignungsregister nach § 29 stVg ge-
tilgt oder wenn eine positive behördliche Zuerken-
nungsentscheidung nach § 28 abs. 5 satz 1 feV ergan-
gen ist (vgl. BVerwg nJW 2014, 2214 unter Bezugnah-
me auf die materialien, Brdrucks 851/08 s. 11 f.).

d) die auf die allgemeine sachrüge weiterhin gebo-
tene Überprüfung deckt auch sonst keinen rechtsfeh-
ler zum nachteil des angeklagten auf. Beanstandungs-
frei bleibt, dass das landgericht dem angeklagten
keinen Verbotsirrtum zugebilligt hat. die strafkammer
hat sich damit befasst, die annahme eines irrtums aber
rechtsfehlerfrei abgelehnt. Jedenfalls die im Jahr 2002
und damit nach der fahrerlaubniserlangung nach 
§ 69a abs. 1 satz 3 stgB festgesetzten sperrfristen
hätten dem angeklagten anlass geben müssen, sich
bei sachkundigen stellen über die gültigkeit seiner
polnischen fahrerlaubnis im inland zu erkundigen.
ein Verbotsirrtum wäre zumindest vermeidbar gewe-
sen.

45. 1. Der Kraftfahrzeugführer, der die in § 24a
Abs. 1 StVG genannte Alkoholmenge im Körper
aufweist, handelt regelmäßig fahrlässig. Bereits die
Kenntnis von vorausgegangenem relevantem Alko-
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holkonsum rechtfertigt deshalb i.d.R. den Vorwurf
der Fahrlässigkeit. Ohne Anlass muss deswegen
der Tatrichter Ausnahmekonstellationen wie Rest-
alkohol oder unbewusster Alkoholaufnahme nicht
nachgehen.

2. Die Messstreifen und Messprotokolle sind bei
einer Messung mit dem Messgerät „Dräger Alco-
test 7110 Evidential“ auch dann verwertbar, wenn
vorher keine Belehrung über die Freiwilligkeit der
Atemalkoholentnahme erfolgt ist. 

amtsgericht Castrop-rauxel,
Urteil vom 14. november 2014 

– 6 oWi-250 Js 1385/14-241/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
am 28. 02. 2014 gegen 02:18 Uhr befuhr die Be-

troffene mit dem PKW die r-straße in C-r in rich-
tung o-straße. dabei hatte die Betroffene einen atem-
alkoholwert von mindestens 0,27 mg/l. Zuvor hatte die
Betroffene alkoholhaltige genussmittel oder lebens-
mittel zu sich genommen und zwar in solchen men-
gen, dass in jedem fall der grenzwert von 0,25 mg/l
bei fahrtantritt überschritten wurde.

in Höhe der o-straße wurde die Betroffene von den
Zeugen B und H um ca. 02:18 Uhr angehalten und
überprüft. dabei stellten die Zeugen alkoholgeruch in
der atemluft der Betroffenen fest. noch vor ort ergab
ein atemalkoholtest der Betroffenen einen Wert von
0,26 mg/l. der Betroffenen wurde vor ort die Weiter-
fahrt untersagt. die Betroffene wurde sodann unter
ständiger polizeilicher aufsicht der Polizeiwache C-r
zugeführt und verblieb dort bis zur weiteren atemal-
koholmessung, ohne dass ihr seit dem ersten atemluft-
test alkohol zugeführt wurde.

auf der Polizeiwache in C-r wurde sodann ab
02:52 Uhr nach ordnungsgemäßer Belehrung der Be-
troffenen ein mit dem zum messzeitpunkt ordnungsge-
mäß geeichten und vom Zeugen H ordnungsgemäß
entsprechend der Bedienungsanleitung gebrauchten
atemalkoholmessgerät „dräger alcotest 7110 eviden-
tial, Typ mK iii“ ein atemalkoholwert von 0,27 mg/l
gemessen. die zuvor gemessenen einzelwerte ergaben
um 03:01 Uhr 0,294 mg/l und um 03:04 Uhr 0,260 mg/l. 
der Zeuge H ist auch in der Bedienung des messgerä-
tes geschult.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
iii. 1. die Betroffene hat sich über ihren Verteidiger

wie folgt eingelassen: die fahrereigenschaft werde
eingeräumt. allerdings sei die messung der Beamten
nicht verwertbar. Zum einen sei keine Belehrung über
die freiwilligkeit der atemalkoholmessung erfolgt.
Zum anderen sei das messergebnis auch in der sache
falsch. denn die beiden vom messgerät ermittelten
einzelwerte (0,260 mg/l und 0,294 mg/l) lägen so weit
auseinander, dass als gesamtmessergebnis ein Wert
von 0,27 mg/l nicht richtig sein könne. im Übrigen sei
das messprotokoll auch nicht vom Zeugen H unter-
schrieben worden. dies stelle einen Verstoß gegen den
runderlass des innenministeriums und weiterer mini-

sterien des landes nrW vom 15. 08. 2000 dar und
führe zu einem Beweisverwertungsverbot. ferner sei
zweifelhaft, ob der messvorgang auch tatsächlich 20
minuten nach Trinkende erfolgt sei, denn hierzu ent-
halte das von den messbeamten ausgefüllte messpro-
tokoll keine angaben.

2. allerdings steht nach der Beweisaufnahme zur
Überzeugung des gerichts fest, dass eine ordnungsge-
mäße messung vorliegt, die auch keinem Beweisver-
wertungsverbot unterliegt.

a) Bei dem einsatz des messgerätes „dräger alco-
test 7110 evidential“ handelt es sich um ein standardi-
siertes messverfahren im sinne der rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes (olg Hamm, Beschluss v.
04. 07. 2000 – 3 ss oWi 179/00 [Ba 2000, 385]).
damit genügt für feststellungen im Urteil grundsätz-
lich die angabe des konkret verwendeten gerätetyps
und die angabe des gewonnen messergebnisses.

Hier wurde mit dem messgerät „dräger alcotest
7110 evidential“ eine atemalkoholmessung durchge-
führt. es wurde ein messwert von 0,27 mg/l gemessen.
die zuvor gemessenen einzelwerte ergaben um 
03:01 Uhr 0,294 mg/l und um 03:04 Uhr 0,260 mg/l.

andere feststellungen sind nur veranlasst, wenn
sich konkrete anhaltspunkte für eine fehlmessung er-
geben. Zwar sind hier solche anhaltspunkte von der
Verteidigung vorgetragen, allerdings sind Zweifel an
der messung nach der Beweisaufnahme ausgeräumt.

das ergibt sich zunächst aus dem gutachten der
sachverständigen l und Q, welches dem wesentlichen
inhalt nach in der Hauptverhandlung bekanntgegeben
wurde.

die sachverständigen kommen zu dem ergebnis,
dass die messung mit einem geeichten gerät erfolgt
ist, was sich aus dem messstreifen ergebe. Tatsächlich
ergibt sich aus dem seinem wesentlichen inhalt nach
bekanntgegeben messstreifen, dass eine eichung noch
bis 04/2014 vorliegt. das gleiche ergibt sich im Übri-
gen aus dem seinem wesentlichen inhalt nach bekannt-
gegeben eichschein, aus dem sich eine eichung für
das messgerät am 29.10. 2013 ergibt. ausweislich des
eichscheins war die eichung bis ende april 2014 gül-
tig und bestätigt damit die angaben auf dem mess-
streifen. damit liegt zum Tatzeitpunkt februar 2014
eine gültige eichung des messgerätes vor.

nach den überzeugenden ausführungen der sach-
verständigen aus dem gutachten ist die messung auch
inhaltlich richtig. so ist es unerheblich, dass der Zeuge
H bei der eingabe der Betroffenendaten ein falsches
geburtsdatum eingegeben hat. denn letztlich liegen
die atemvolumina der Betroffenen (2,4 l. und 
2,7 l.) deutlich über den geforderten mindestwerten
von 2,0 für die altersstufe 20-30 und 1,9 für die al-
tersstufe 30-40. auch die differenz der beiden atem-
volumina liegt bei 0,3 und damit unterhalb der 2l dif-
ferenz, die nach der einschlägigen din Vde 0405
zulässig sind. ebenfalls eingehalten ist das aus der
eben genannten din genannte Kriterium, dass zwi-
schen den beiden messungen nicht mehr als fünf mi-
nuten liegen dürfen. denn hier wurden die messungen
um 03:01 und 03:04 Uhr vorgenommen, was drei mi-
nuten entspricht.
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insbesondere führen die sachverständigen nach-
vollziehbar aus, dass die beiden gemessenen einzel-
werte von 0,260 mg/l und 0,294 mg/l korrekt sind und
0,27 mg/l als gemessener mittelwert ebenfalls korrekt
sind. denn nach der din Vde 0405 muss der Betrag
der differenz zwischen den einzelwerten bei atemal-
kohol-mittelwerten, die kleiner oder gleich 0,40 mg/l
sind, kleiner oder gleich 0,34 mg/l sein. Vorliegend be-
trägt die differenz 0,034 mg/l (0,294 mg/l – 0,260 mg/l), 
so dass auch diese Vorgabe der din-norm eingehalten
ist.

soweit die Verteidigung rügt, dass zwischen Trink-
ende und der ersten messung um 03:01 Uhr die Vorga-
be von 20 minuten ohne alkoholzunahme nicht einge-
halten sei, kann dem nicht gefolgt werden. das folgt
aus der ordnungswidrigkeitenanzeige, den messpro-
tokollen und sowie dem gutachten der sachverständi-
gen l und Q. aus der dem wesentlichen inhalt be-
kanntgegebenen ordnungswidrigkeitenanzeige folgt,
dass die Betroffene um 02:18 von den Zeugen ange-
troffen und angehalten wurde. Beginn der messung
mit dem messgerät dräger war ausweislich des seinem
wesentlichen inhalt bekanntgegebenen messstreifens
um 02:52, die eigentliche erste messung erfolgte sogar
erst um 03:01 Uhr. damit sind aber mehr als 20 minu-
ten zwischen dem ersten antreffen der Zeugen und der
Betroffenen vor ort vergangen. irgendwelche anhalts-
punkte dafür, dass die Betroffene in der Zeit nach dem
anhalten durch die Zeugen noch alkohol zu sich ge-
nommen hat, sind aus der akte nicht ersichtlich und
von der Betroffenen auch nicht vorgetragen. die Be-
troffene hat unmittelbar nach dem anhalten durch die
Beamten ihren Wagen abstellen müssen und wurde
dann von diesen zur Polizeiwache verbracht. es ist
daher praktisch ausgeschlossen, dass die Betroffene ab
02:18 Uhr noch alkohol zu sich genommen hat. Je-
denfalls von den Polizeibeamten hat sie nach ihrer
Kontrolle keinen erhalten, irgendwelche anhaltspunk-
te hierfür haben sich aus der Vernehmung der Zeugen
nicht ergeben. insbesondere ist aus dem messprotokoll
ersichtlich, dass die Betroffene unter ständiger polizei-
licher aufsicht stand. es kann daher ausgeschlossen
werden, dass die Betroffene während der aufsicht
durch die Polizeibeamten noch weiteren alkohol zu
sich genommen hat. insoweit muss das gericht der nur
theoretischen möglichkeit, dass hier die Betroffene
noch alkohol zu sich genommen hat, nicht nachgehen,
wenn nicht von seiten der Betroffenen ansatzweise
Umstände vorgetragen werden oder sich aus der Be-
weisaufnahme ergeben, die diesen schluss nahelegen.

insofern ist auch davon auszugehen, dass die 10 mi-
nuten Kontrollzeit vor der messung eingehalten wur-
den, um sicher auszuschließen, dass die Betroffene
nicht noch andere alkoholhaltige substanzen zu sich
genommen, wie z. B. medikamente oder ein mund-
spray. denn auch insoweit hat weder die aussage der
Zeugen B und H ergeben, dass es hierfür anhaltspunk-
te gab. Zum anderen ist aus dem messprotokoll ein-
deutig erkennbar, dass die Betroffene ständig unter po-
lizeilicher aufsicht stand und damit keine möglichkeit
bestand, dass hier das ergebnis verfälscht werden
konnte. 

insgesamt steht nach der Beweisaufnahme zur
Überzeugung des gerichts damit fest, dass eine im er-
gebnis korrekte messung erfolgt ist.

b) das messgerät wurde dabei auch vom geschulten
Zeugen H bedient [...].

iV. damit hat sich die Betroffene einer ordnungs-
widrigkeit nach §§ 24a stVg, 25 stVg, 241 BKat, 4
abs. 3 BKatV schuldig gemacht.

dagegen kann auch nicht eingewandt werden, dass
die ergebnisse der messung aus rechtlichen gründen
nicht verwertbar sind.

1. die messprotokolle und der messstreifen, wel-
che die messergebnisse beinhalten, sind nicht deshalb
unverwertbar, weil die Betroffene angeblich nicht dar-
über belehrt wurde, dass die abgabe einer atemalko-
holprobe nur freiwillig erfolgen kann. Zum einen ist
nämlich festzuhalten, dass selbst wenn eine solche Be-
lehrung gefehlt haben sollte, hieraus entgegen der an-
sicht der Verteidigung auch kein Beweisverwertungs-
verbot folgt (vgl. olg Brandenburg, Beschluss v.
16. 04. 2013, nstZ 2014, 524 [= Ba 2013, 246]). ob
man mit dem oberlandesgericht Brandenburg sogar so
weit geht und im fall der atemalkoholmessung kom-
plett auf die notwendigkeit der Belehrung verzichtet
(wofür angesichts der gesetzlichen regelungen, die
eine Belehrung nur in besonderen fällen wie § 81h
abs. 4 stPo oder 136 abs. 1 s. 2 stPo vorsehen, viel
sprechen dürfte) kann hier dahinstehen, denn nach der
Beweisaufnahme ist das gericht davon überzeugt,
dass eine Belehrung der Betroffenen über die freiwil-
ligkeit erfolgt ist.

dabei ist es rechtlich unerheblich, ob eine solche
Belehrung noch beim antreffen der Betroffenen vor
ort an der r-straße und vor dem ersten, nicht gerichts-
festen atemalkoholtest erfolgt ist. Jedenfalls vor der
messung mit dem dräger messgerät wurde die Betrof-
fene darüber belehrt, dass die abgabe der atemprobe
freiwillig ist.

das ergibt sich aus dem seinem wesentlichen inhalt
nach bekanntgegebenen Protokoll und den aussagen
der Zeugen B und H.

im Protokoll ist vermerkt, dass eine Belehrung der
Betroffenen über die freiwilligkeit der messung, den
ablauf und den Zweck und die folgen einer Verweige-
rung erfolgt ist. Unterschrieben ist das Protokoll vom
Zeugen B. dieser räumte in seiner Vernehmung zwar
ein, dass er selbst am Tattag die Belehrung nicht
durchgeführt habe, sondern sein Kollege, der Zeuge H.
er habe dann das messprotokoll unterschrieben. der
Zeuge räumte insoweit freimütig ein, dass dies von der
Protokollierung her unglücklich sei, weil die Vorlagen
nicht immer den Beamten auswiesen, welcher tatsäch-
lich die Belehrung ausführen. allerdings sei er sich si-
cher, dass der Zeuge H wie sonst auch die Betroffene
belehrt habe.

der Zeuge H hat ausgesagt, dass er eine Belehrung
der Betroffenen durchgeführt habe. er belehre nämlich
immer zwischen der erwärmung des mundstücks und
der einsatzbereitschaft des gerätes, was einige Zeit in
anspruch nehme. in seiner Belehrung weise er aus-
drücklich auf die funktion, die freiwilligkeit des
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Tests, die möglichkeit der Blutentnahme durch einen
arzt nach richterlicher anordnung und auch auf die
Besonderheit hin, dass das gerät teilweise schwergän-
gig sei und man sich deswegen beim atmen durchaus
auch einmal anstrengen müsse. es sei generell so, dass
die überwiegende anzahl der Betroffenen lieber den
atemalkoholtest mache, als sich durch einen arzt Blut
abnehmen zu lassen.

das gericht folgt der aussage des Zeugen H. dieser
hatte zwar keine konkrete erinnerung mehr an die Be-
lehrung, hat aber dem gericht nachvollziehbar erklärt,
dass die Belehrung immer erfolge wie im vorherigen
absatz dargelegt. nachvollziehbar für das gericht und
lebensnah ist insoweit, dass die Belehrung immer zwi-
schen der erwärmung des mundstücks und der voll-
ständigen einsatzbereitschaft des geräts erfolgt.

dass die Belehrung tatsächlich erfolgt ist, ergibt
sich für das gericht auch aus dem Verhalten der Be-
troffenen in der Hauptverhandlung vom 14.11.2014.
Während der Vernehmung des Zeugen erklärte die Be-
troffene auf nachfrage des gerichts, dass sie sich noch
daran erinnern könne, dass ihr der Zeuge etwas zu der
schwergängigkeit des gerätes gesagt habe. es ist aus
sicht des gerichts aber lebensfremd anzunehmen, dass
der Zeuge mit der Betroffenen nur die funktionsweise
des gerätes besprochen hat, ohne über die freiwillig-
keit aufzuklären.

2. die messung ist auch nicht deshalb unverwert-
bar, weil der messstreifen durch den Zeugen H nicht
unterschrieben ist. denn der Zeuge hat zum einen dar-
gelegt, dass bei dem messstreifen keine manipula-
tionsmöglichkeit besteht, so dass davon auszugehen
ist, dass die Werte, wie sie dort niedergelegt sind, auch
so gemessen wurden. Was im Übrigen auch durch das
sachverständigengutachten bestätigt wird.

Zum anderen hat der Zeuge glaubhaft und lebens-
nah dargelegt, dass möglicherweise zwei dieser mess-
streifen existieren. der Zeuge hat dargelegt, dass teil-
weise einer der streifen auf der Polizeiwache ver-
bleibe, während der andere streifen zur ordnungsbe-
hörde gehe und dann Teil der gerichtsakte werde. in
der Vergangenheit sei es nämlich schon einmal dazu
gekommen, dass die messstreifen bei der ordnungsbe-
hörde verloren gegangen seien, deswegen würden oft
zwei ausdrucke verwendet. möglicherweise sei das
auch hier der fall gewesen.

das stellt aus sicht des gerichts eine lebensnahe
aussage dar, von der das gericht ohne weiteres über-
zeugt ist. gerade die Tatsache, dass der Zeuge hier
mögliche fehler im behördeninternen Bereich ein-
räumt, macht die angaben des Zeugen glaubhaft.

entgegen der ansicht der Verteidigung kann aus der
fehlenden Unterschrift auf dem messstreifen kein Be-
weisverwertungsverbot gefolgert werden. Zwar ist der
Verteidigung zuzustimmen, dass die fehlende Unter-
schrift einen Verfahrensverstoß insoweit darstellt, als
in Punkt 2.1.3 des erlasses zur feststellung von alko-
hol-, medikamenten- und drogeneinfluss bei strafta-
ten und ordnungswidrigkeiten etc. vom 15. 08. 2000
(abrufbar im internet unter www.recht.nrw.de) gere-
gelt ist, dass die dokumentation auf dem messstreifen

durch eine Unterschrift des messbeamten vorzuneh-
men ist. allerdings folgt aus diesem Verstoß kein Be-
weisverwertungsverbot. ob ein Beweisverwertungs-
verbot besteht, ist nach den Umständen des
einzelfalles unter abwägung aller maßgeblichen ge-
sichtspunkte und der widerstreitenden interessen zu
entscheiden. Bedeutsam ist dabei vor allem das ge-
wicht des in rede stehenden Verfahrensverstoßes
(BgH, Urteil vom 10. Juli 2014 – 3 str 140/14 –,
juris). demnach kann hier kein Beweisverwertungs-
verbot angenommen werden. Zum einen handelt es
sich bei dem ministeriellen erlass nicht um ein gesetz
im förmlichen sinne, das den schutz der Betroffenen
im ordnungswidrigkeitenverfahren betrifft. Zum an-
deren ist die entsprechende  regelung zur dokumenta-
tion als bloße ordnungsvorschrift anzusehen, die 
zunächst einmal den verwaltungsinternen Bereich 
betrifft. soweit sich die Verteidigung auf die entschei-
dung des olg naumburg (Beschluss v. 07. 05. 2012 –
2 ss (Bz) 25/11, Beckrs 2012, 15439) beruft, ist diese
auf den vorliegenden fall nicht anwendbar. denn im
fall des olg naumburg hatte die Behörde bewusst
und willkürlich gegen erlasse des innenministeriums
verstoßen. das ist hier aber nicht der fall. Vorliegend
handelt es sich um schlichtes Versehen, welches kein
Beweisverwertungsverbot nach sich zieht.

3. Weil keine Beweisverwertungsverbote bestehen,
war die Betroffene nach den obigen feststellungen wie
tenoriert [wegen fahrlässigen führens eines Kraftfahr-
zeugs unter alkoholeinfluss] zu verurteilen. die ein-
schlägige Tatbestandsnummer 424600 sieht ein Buß-
geld in Höhe von 500,00 € und ein einmonatiges
fahrverbot vor, wenn eine atemalkoholkonzentration
von mehr als 0,25 mg/l beim führen eins Kraftfahr-
zeugs vorliegt. das ist der fall, hier lag eine atemal-
koholkonzentration von 0,27 mg/l vor.

mangels entgegenstehender anhaltspunkte ist hier
von fahrlässiger Begehungsweise auszugehen. die
Betroffene hätte erkennen können und müssen, dass
bei einnahme alkoholhaltiger genussmittel und dem
führen eines fahrzeuges der entsprechende grenzwert
überschritten werden konnte. denn der fahrer, der die
in § 24a abs. 1 stVg genannte menge alkoholmenge
im Körper aufweist, handelt regelmäßig fahrlässig
(vgl. auch rüth, dar 1974, 57, 60). Bereits die
Kenntnis vor vorausgegangenem relevantem alkohol-
konsum rechtfertigt deshalb i. d.r. den Vorwurf der
fahrlässigkeit (König, in: Hentschel u. a., straßenver-
kehrsrecht, § 24a stVg rn. 25 a). ohne anlass muss
deswegen der Tatrichter ausnahmekonstellationen wie
restalkohol oder unbewusster alkoholaufnahme nicht
nachgehen (König, in: Hentschel, ebda; olg Jena,
Vrs 109, 61). dass der alkohol der Betroffenen ent-
gegen ihrem Willen eingeflößt wurde oder dass sie
sonst nicht in der lage war, die Wirkung einzuschät-
zen, ist weder aus den Umständen ersichtlich noch von
der Verteidigung vorgetragen. ferner ist nicht ersicht-
lich, dass ein nachtrunk stattfand, z.B. nach der Ver-
kehrskontrolle durch die Zeugen B und H. ganz im
gegenteil ist aus der Tatsache, dass die Betroffene ab
02:18 Uhr, also dem Zeitpunkt der Verkehrskontrolle,
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unter ständiger polizeilicher aufsicht stand, gewähr-
leistet, dass sie keinen weiteren alkohol zu sich ge-
nommen hat. die Betroffene kann also nur vor fahrt-
antritt alkoholhaltige getränke oder lebensmittel zu
sich genommen haben. dabei hätte ihr als autofahre-
rin bewusst sein müssen, dass sie den grenzwert von
0,25 mg/l erreicht. nichts anderes legt jedenfalls der
eindeutig gemessene Wert nahe. Vernünftigen Zwei-
feln ist insoweit schweigen geboten, ohne sie gänzlich
auszuschließen.

angesichts der Tatsache, dass der Betroffene keine
Voreintragungen aufweist, war von der regelbuße von
500,00 € auszugehen. dabei hat das gericht die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Betroffenen großzügig
berücksichtigt und der Betroffenen bei einem netto-
einkommen von etwa 1.350,00 € monatliche eine ra-
tenzahlung von 250,00 € gewährt.

nach § 25 abs. 1 s. 2 stVg war zudem ein einmo-
natiges fahrverbot anzuordnen. schon aus dem Wort-
laut der §§ 25 abs. 1 s. 2 stVg, 4 abs. 3 BKatV („ist
in der regel anzuordnen“) wird deutlich, dass bei Ver-
stößen gegen § 24a abs. 1 stVg in der regel zwin-
gend ein fahrverbot anzuordnen ist.

dabei hat das gericht auch nicht die möglichkeit
des absehens vom fahrverbot nach § 4 abs. 4 BKatV
übersehen. allerdings kann wegen des eindeutig stren-
ger formulierten Wortlautes des § 25 abs. 1 s. 2 stVg
in fällen der Trunkenheitsfahrt ein fahrverbot nur in
ganz außergewöhnlichen Härtefällen in Betracht kom-
men (vgl. Krumm, das fahrverbot in Bußgeldsachen,
3. aufl. 2014, § 7 rn. 121 m.w.n., insbesondere zur
rechtsprechung der oberlandesgerichte). das gilt
auch für berufliche Härten. erst wenn ein existenzver-
lust (durch arbeitsplatzverlust) als unausweichliche
folge des fahrverbotes droht, kann ausnahmsweise
von der anordnung des fahrverbots abgesehen wer-
den (olg Hamm, Ba 2004, 177; Krumm, § 7 
rn. 140). diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht
vor. denn aus der akte oder den sonstigen Umständen
ist ein solch drohender existenzverlust nicht ersicht-
lich. lediglich in der Hauptverhandlung vom
20. 08. 2014, die dann wegen der einholung des sach-
verständigengutachtens ausgesetzt wurde, hat die Ver-
teidigung angedeutet, dass bei einem fahrverbot
schwierigkeiten bei der Betroffenen bestehen, mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig ihren arbeits-
platz in d. zu erreichen. diese Unannehmlichkeiten
sind aber aufgrund der denkzettel- und Besinnungs-
funktion des fahrverbotes hinzunehmen.

46. Zur Anwendung eines Beweisverwertungs-
verbotes wegen Verletzung des Richtervorbehalts
im Verwaltungsverfahren.

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 4. mai 2015 – 16 B 426/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :  
die Beschwerde der antragstellerin hat keinen er-

folg. die gemäß § 146 abs. 4 satz 6 Vwgo auf die

dargelegten gründe beschränkte Überprüfung durch
den senat führt zu keinem für sie günstigeren ergeb-
nis.

die antragstellerin beruft sich ohne erfolg auf ein
Beweisverwertungsverbot wegen eines möglichen
Verstoßes gegen den richtervorbehalt nach § 81a
stPo. ein Verwertungsverbot im straf- oder ord-
nungswidrigkeitenverfahren führt jedoch nach ständi-
ger rechtsprechung des senats nicht zur Unverwert-
barkeit der jeweiligen erkenntnisse auch im fahr-
erlaubnisrechtlichen Verfahren. Während nämlich Be-
weisverwertungsverbote im vorrangig repressiven
Zwecken dienenden strafprozess dem spannungsver-
hältnis zwischen dem staatlichen strafverfolgungsan-
spruch einerseits und dem grundrechtsschutz des Be-
troffenen andererseits rechnung tragen, sind im rein
präventiven, auf keine Bestrafung gerichteten fahrer-
laubnisverfahren maßgeblich auch rechtsgüter einer
unbestimmten Zahl dritter, namentlich leben und ge-
sundheit anderer Verkehrsteilnehmer, zu beachten. mit
dem schutz der allgemeinheit vor ungeeigneten fahr-
erlaubnisinhabern wäre es nicht zu vereinbaren, wenn
die fahrerlaubnisbehörden an der Berücksichtigung
(eventuell) strafprozessual fehlerhaft gewonnener er-
kenntnisse allgemein gehindert wären oder wegen
eines außerhalb ihres Verantwortungsbereichs began-
genen Verfahrensfehlers sehenden auges die gravie-
renden gefahren hinzunehmen hätten, die mit der Ver-
kehrsteilnahme eines derzeit kraftfahrungeeigneten
fahrerlaubnisinhabers verbunden sind (vgl. zuletzt
etwa oVg nrW, Beschluss vom 13. märz 2014 16 B
228/14 , juris, rn. 2 f. mit weiteren nachw.).

die in einem Kammerbeschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfg, Beschluss vom 28. Juni 2014
1 Bvr 1837/12 , nJW 2015, 1005 = juris [= Ba 2015,
146], rn. 13) geäußerten Zweifel an dieser Praxis kön-
nen jedenfalls im auf summarischer tatsächlicher
grundlage, d. h. insbesondere ohne nähere Kenntnis
der genauen Umstände der anordnung nach § 81a
stPo, geführten Verfahren des vorläufigen rechts-
schutzes zu keiner anderen Handhabung führen, zumal
mit Blick auf die kurzen nachweiszeiten für drogen
im Blut(serum) viel für das Vorliegen von gefahr im
Verzug wegen drohenden Beweismittelverlusts
sprach. inwieweit durch die nutzung der rechtsmedi-
zinischen erkenntnisse gegen den (strafrechtlichen
bzw. strafprozessualen) grundsatz der Unschuldsver-
mutung verstoßen worden sein könnte, erschließt sich
dem senat nicht.

47. Die Verwaltungsbehörde ist nur dann an die
strafrichterliche Eignungsbeurteilung gebunden,
wenn diese auf ausdrücklich in den schriftlichen
Urteilsgründen getroffenen Feststellungen beruht
und wenn die Behörde von demselben und nicht
von einem anderen, umfassenderen Sachverhalt als
der Strafrichter auszugehen hat. Die Bindungswir-
kung lässt sich nur rechtfertigen, wenn die Verwal-
tungsbehörde den schriftlichen Urteilsgründen si-
cher entnehmen kann, dass überhaupt und mit
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welchem Ergebnis das Strafgericht die Fahreig-
nung beurteilt hat. Deshalb entfällt die Bindungs-
wirkung, wenn das Strafurteil überhaupt keine
Ausführungen zur Kraftfahreignung enthält oder
wenn jedenfalls in den schriftlichen Urteilsgründen
unklar bleibt, ob das Strafgericht die Fahreignung
eigenständig beurteilt hat

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 19. märz 2015 – 16 B 55/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
die Beschwerde des antragstellers hat keinen er-

folg. die gemäß § 146 abs. 4 satz 6 Vwgo auf die
dargelegten gründe beschränkte Überprüfung durch
das Beschwerdegericht führt zu keinem für den an-
tragsteller günstigeren ergebnis.

der antragsteller wendet ein, der entziehungsver-
fügung der antragsgegnerin vom 21. oktober 2014
stehe die Bindungswirkung des Urteils des amts-
gerichts aachen vom 18. Juli 2013 in der fassung 
des Beschlusses vom 12. september 2013 entgegen.
gemäß § 3 abs. 4 satz 1 stVg dürfe die fahrerlaub-
nisbehörde nicht zum nachteil des Betroffenen vom
inhalt eines strafurteils abweichen, soweit es sich
(u.a.) auf die Beurteilung der eignung zum führen von
Kraftfahrzeugen beziehe. solche bindungsfähigen
ausführungen enthalte das Urteil des amtsgerichts B.

mit diesem Vorbringen wird die auffassung des
Verwaltungsgerichts, die antragsgegnerin habe dem
antragsteller die fahrerlaubnis zu recht entzogen,
nicht durchgreifend infrage gestellt. die antragsgeg-
nerin war nicht wegen der Bindung an feststellungen
im Urteil des amtsgerichts B. vom 18. Juli 2013
gemäß § 3 abs. 4 satz 1 stVg gehindert, die fahreig-
nung des antragstellers eigenständig zu prüfen.

Will die fahrerlaubnisbehörde in einem entzie-
hungsverfahren einen sachverhalt berücksichtigen,
der gegenstand der Urteilsfindung in einem strafver-
fahren gegen den inhaber der fahrerlaubnis gewesen
ist, so kann sie gemäß § 3 abs. 4 satz 1 stVg zu des-
sen nachteil vom inhalt des Urteils insoweit nicht ab-
weichen, als es sich auf die feststellung des sachver-
halts oder die Beurteilung u. a. der eignung zum
führen von Kraftfahrzeugen bezieht. dabei gilt die in
§ 3 abs. 4 satz 1 stVg angeordnete Bindungswirkung
nicht nur für die maßnahme der entziehung selbst,
sondern nach ihrem sinn und Zweck für das gesamte
entziehungsverfahren unter einschluss der vorberei-
tenden maßnahmen, sodass in derartigen fällen die
Behörde schon die Beibringung eines gutachtens
nicht anordnen darf. mit dieser Vorschrift soll die so-
wohl dem strafrichter (vgl. § 69 stgB) als auch der
Verwaltungsbehörde (vgl. § 3 abs. 1 stVg) einge-
räumte Befugnis, bei fehlender Kraftfahreignung die
fahrerlaubnis zu entziehen, so aufeinander abge-
stimmt werden, dass doppelprüfungen unterbleiben
und die gefahr widersprechender entscheidungen aus-
geschaltet wird. der Vorrang der strafrichterlichen vor
der behördlichen entscheidung findet seine innere
rechtfertigung darin, dass auch die entziehung der

fahrerlaubnis durch den strafrichter als maßregel der
Besserung und sicherung keine nebenstrafe, sondern
eine in die Zukunft gerichtete, aufgrund der sachlage
zum Zeitpunkt der Hauptverhandlung zu treffende
entscheidung über die gefährlichkeit des Kraftfahrers
für den öffentlichen straßenverkehr ist. insofern deckt
sich die dem strafrichter übertragene Befugnis mit der
ordnungsaufgabe der fahrerlaubnisbehörde. aller-
dings ist die Verwaltungsbehörde an die strafrichterli-
che eignungsbeurteilung nur dann gebunden, wenn
diese auf ausdrücklich in den schriftlichen Urteils-
gründen getroffenen feststellungen beruht und wenn
die Behörde von demselben und nicht von einem an-
deren, umfassenderen sachverhalt als der strafrichter
auszugehen hat. die Bindungswirkung lässt sich 
nur rechtfertigen, wenn die Verwaltungsbehörde den
schriftlichen Urteilsgründen sicher entnehmen kann,
dass überhaupt und mit welchem ergebnis das strafge-
richt die fahreignung beurteilt hat. deshalb entfällt die
Bindungswirkung, wenn das strafurteil überhaupt
keine ausführungen zur Kraftfahreignung enthält oder
wenn jedenfalls in den schriftlichen Urteilsgründen
unklar bleibt, ob das strafgericht die fahreignung ei-
genständig beurteilt hat (vgl. zum ganzen BVerwg,
Urteil vom 15. Juli 1988 – 7 C 46.87 –, BVerwge 80,
43 = juris, rn. 10 bis 15; oVg nrW, Beschlüsse vom
25. Juni 2012 – 16 B 711/12 –, Blutalkohol 50 (2013),
40 = juris, rn. 3, und vom 27. november 2013 – 16 B
1031/13 –, Blutalkohol 51 (2014), 127 = juris, rn. 10,
sowie vom 1. august 2014 – 16 a 2960/11 –, juris, 
rn. 4).

ausgehend von diesen grundsätzen stand die Bin-
dungswirkung des § 3 abs. 4 satz 1 stVg der Beurtei-
lung der fahrungeeignetheit des antragstellers nicht
entgegen. das Urteil des amtsgerichts B. enthält keine
ausdrücklichen feststellungen zu seiner fahreignung.
Unter i. der gemäß § 267 abs. 4 stPo abgekürzten
gründe heißt es, dass weder drogen- noch alkohol-
probleme bei dem antragsteller bestünden. im rah-
men der strafzumessung hat das amtsgericht ausge-
führt:

„da der angeklagte bisher verkehrsrechtlich
nicht in erscheinung getreten ist und es sich um
eine ausnahmesituation gehandelt hat, hält das
gericht die entziehung der fahrerlaubnis und die
Verhängung einer sperre für die Wiedererteilung
der fahrerlaubnis nicht für erforderlich. Vielmehr
erscheint zur einwirkung auf den angeklagten,
auch unter Berücksichtigung der vorläufigen ent-
ziehung der fahrerlaubnis, die Verhängung eines
fahrverbotes von 3 monaten ausreichend, die sich
im Hinblick auf die dauer der vorläufigen entzie-
hung der fahrerlaubnis jedoch noch nicht erledigt
hat.“

dieser Begründung für das absehen von maßnah-
men nach §§ 69, 69a stgB lässt sich nicht entnehmen,
ob dieser entscheidung eine eigenständige eignungs-
beurteilung in dem von § 3 abs. 4 satz 1 stVg vor-
ausgesetzten sinn zugrunde lag. Vielmehr spricht die
erwägung, dass der antragsteller bisher verkehrs-
rechtlich nicht in erscheinung getreten sei und es sich
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um eine ausnahmesituation gehandelt habe, dafür,
dass das amtsgericht ausschließlich die einwirkung
auf den antragsteller in den Blick nahm, nicht aber die
eignung des Klägers zum führen von Kraftfahrzeugen
prüfte und positiv bewertete. diese annahme bestätigt
die weitere erwägung, dass die vorläufige entziehung
der fahrerlaubnis es als ausreichend erscheinen lasse,
ein fahrverbot von drei monaten zu verhängen. dass
das amtsgericht in den gründen seines Urteils davon
ausgegangen ist, dass bei dem antragsteller weder
drogen- noch alkoholprobleme bestünden, steht die-
ser Wertung nicht entgegen. denn diese einschätzung
hat das amtsgericht in keiner Weise begründet und ge-
nügt den anforderungen an die feststellung der fah-
reignung nicht, deren fehlen sich im vorliegenden fall
aus der regelvermutung des § 69 abs. 2 nr. 2 stgB
ergab. auch kann aus dem Umstand, dass entziehung
der fahrerlaubnis und fahrverbot sich grundsätzlich
ausschließen, weil § 44 stgB voraussetzt, dass der
Täter sich nicht als ungeeignet im sinne von § 69
stgB erwiesen hat, nichts abweichendes folgen. Hier-
aus ist nicht zu schließen, dass das strafgericht in allen
fällen, in denen es von einer fahrerlaubnisentziehung
absieht und nur ein fahrverbot ausspricht, zuvor auch
in der gebotenen Weise die eignungsfrage geprüft und
bejaht hat. im Hinblick auf die weitreichende Bin-
dungswirkung ist dies nur dann anzunehmen, wenn
das strafurteil selbst in der erforderlichen Klarheit und
deutlichkeit (vgl. § 267 abs. 6 satz 2 stPo) ausweist,
dass bei dem angeklagten zum maßgeblichen Zeit-
punkt des Vorfalls ein eignungsmangel nicht (mehr)
bestand (vgl. oVg nrW, Beschluss vom 27. novem-
ber 2013 – 16 B 1031/13 –, a. a.o. = juris, rn. 15).

Unabhängig von den vorstehenden ausführungen
könnte, wenn eine entsprechende Bindungswirkung
gemäß § 3 abs. 4 satz 1 stVg bestünde, diese nicht
die Berücksichtigung des ergebnisses der Begutach-
tung des antragstellers ausschließen. in dem die fah-
reignung des antragstellers verneinenden medizi-
nisch- psychologischen gutachten der p-mpu gmbH
vom 16. Juli 2014 läge eine neue Tatsache mit selbst-
ständiger Bedeutung vor, deren Verwertbarkeit nicht
von der rechtmäßigkeit der behördlichen anordnung
abhinge (st. rspr., BVerwg, Urteil vom 18. märz
1982 – 7 C 69.81 –, BVerwge 65, 157 = juris, rn. 20,
und Beschluss vom 19. märz 1996 – 11 B 14.96 –,
nZV 1996, 332 = juris, rn. 3; oVg nrW, Beschlüsse
vom 28. mai 2009 – 16 B 360/09 – und vom 30. de-
zember 2010 – 16 B 1517/10 –).

es ist nämlich im interesse der sicherheit des stra-
ßenverkehrs nicht hinzunehmen, klar zutage liegende
erkenntnisse über eine mangelnde fahreignung eines
fahrerlaubnisinhabers oder fahrerlaubnisbewerbers
nur deshalb auszublenden, weil sich möglicherweise
zunächst der gefahrenverdacht als weniger gravierend
dargestellt hat oder gegen formale erfordernisse der
Begutachtungsanordnung verstoßen worden ist. es
kommt nicht auf die freiwilligkeit der Begutachtung
an, zumal sich fahrerlaubnisinhaber oder -bewerber in
aller regel nicht aus freien stücken, sondern nur unter
dem druck des drohenden Verlusts oder der Versagung

der fahrerlaubnis untersuchen lassen werden. ent-
scheidend für die Berücksichtigungsfähigkeit auch
rechtswidrig angeordneter fahreignungsgutachten ist
nicht die freiwilligkeit der Untersuchung, sondern das
zwingende erfordernis, im interesse einer effektiven
gefahrenprävention aktuelle erkenntnisse über die
fahreignung heranziehen zu können.

Hiervon ausgehend ist das medizinisch-psychologi-
sche gutachten hinsichtlich der Klärung der fahreig-
nung des antragstellers berücksichtigungsfähig. es
kommt zu dem ergebnis, der antragsteller werde
künftig ein Kraftfahrzeug unter alkoholeinfluss füh-
ren. das gutachten und die darin geäußerte negative
Prognose beruht nicht allein auf der Trunkenheitsfahrt,
mit der sich das amtsgericht hinsichtlich der eig-
nungsfrage ausschließlich zu befassen hatte, sondern
auch auf unrealistischen angaben des antragstellers
zu seinen Trinkgewohnheiten, die auf eine weiterhin
mangelnde aufarbeitung der alkoholproblematik hin-
deuten und mit erheblichem gewicht in die eignungs-
beurteilung eingeflossen sind. daher hat die eignungs-
beurteilung der antragsgegnerin einen umfang-
reicheren sachverhalt als denjenigen in den Blick ge-
nommen, der der (unterstellten) eignungsbeurteilung
des strafgerichts zugrunde lag. diese gutachterliche
aussage hat das Verwaltungsgericht als überzeugend
beurteilt.

48. 1. Liegt der Fahrerlaubnisbehörde eine Aus-
kunft aus einem ausländischen Register vor, nach
der der Antragsteller keine gültige EU-Fahrerlaub-
nis des Ausstellermitgliedstaats besitzt, so kann
ihm nach § 28 Abs. 5 Satz 1 FeV nicht das Recht er-
teilt werden, von einer nach seinen Angaben erteil-
ten EU-Fahrerlaubnis im Inland Gebrauch zu ma-
chen.

2. Es ist Sache des Antragstellers und nicht der
Fahrerlaubnisbehörde, mit den Behörden des an-
deren EU-Staates zu klären, ob die Auskunft aus
dem Register zutreffend ist.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 28. april 2015 – 11 ZB 15.220 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der Kläger begehrt das recht, von seiner schwedi-

schen fahrerlaubnis in der Bundesrepublik deutsch-
land gebrauch zu machen.

er erwarb in den Jahren 1986 und 1987 eine schwe-
dische fahrerlaubnis der Klassen B, C, Be und Ce, die
am 16. august 1988 vom landkreis s. W. umgeschrie-
ben wurde. am 12. Juni 1995 erteilte ihm das land-
ratsamt s.-H. die fahrerlaubnis erneut.

mit rechtkräftigem strafbefehl vom 21. dezember
2005 entzog ihm das amtsgericht neustadt/aisch 
die fahrerlaubnis und verhängte eine sperrfrist bis 
20. september 2006. dem lag eine fahrt unter alko-
holeinfluss mit einer Blutalkoholkonzentration (BaK)
von 2,73 ‰ am 28. september 2005 zugrunde.
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am 6. Januar 2007 wurde dem Kläger von der ge-
meindeverwaltung Vägverket ein schwedischer füh-
rerschein für die Klassen Be und Ce ausgestellt. in
spalte 10 ist eingetragen, dass die fahrerlaubnis der
Klasse B am 17. Juni 1986, die übrigen Klassen am 
4. mai 1987 erteilt wurden.

mit strafbefehl vom 26. februar 2009, rechtskräftig
seit 25. märz 2009, entzog das amtsgericht Kempten
dem Kläger die fahrerlaubnis und verhängte eine
sperrfrist bis 3. märz 2010. der Verurteilung lag 
zugrunde, dass der Kläger mit einer BaK von 0,82 ‰
mit einem Kraftfahrzeug am straßenverkehr teilge-
nommen hatte. der schwedische führerschein wurde
eingezogen und nach schweden übersandt.

am 20. Juli 2011 verurteilte das amtsgericht Pforz-
heim den Kläger wegen fahrlässigen fahrens ohne
fahrerlaubnis zu einer geldstrafe, nachdem er bei
einer Verkehrskontrolle seinen schwedischen führer-
schein vorgelegt hatte. in der Hauptverhandlung gab
der Kläger an, im Jahr 2005 sei ihm erstmals der füh-
rerschein entzogen worden. danach habe er in schwe-
den ärztliche atteste eingereicht und habe den führer-
schein beim Konsulat in frankfurt abgeholt. nach der
entziehung im Jahr 2009 sei ihm nach augenärztlicher
und medizinischer Untersuchung der schwedische füh-
rerschein per einschreiben wieder zugesandt worden.

der Kläger beantragte am 8. november 2011 beim
landratsamt Kitzingen, ihm das recht zu erteilen, von
seiner schwedischen fahrerlaubnis im inland ge-
brauch zu machen. das Kraftfahrt-Bundesamt teilte
mit, dass drei strafrechtliche Verurteilungen, zwei fah-
rerlaubnisentziehungen und drei Verkehrsordnungs-
widrigkeiten im Verkehrszentralregister eingetragen
seien. auf anfrage der fahrerlaubnisbehörde über-
mittelte das Kraftfahrt-Bundesamt ein schreiben der
schwedischen zentralen fahrerlaubnisbehörde „Trans-
port styrelsen“ vom 25. august 2011. darin wird mit-
geteilt, der Kläger besitze keine gültige schwedische
fahrerlaubnis. er könne diese aber unter erleichterten
Bedingungen erwerben, wenn er seinen Wohnsitz in
schweden habe. mit schreiben vom 2. mai 2012 setz-
te die fahrerlaubnisbehörde den Kläger darüber in
Kenntnis und teilte ihm mit, dass eine anerkennung
der schwedischen fahrerlaubnis nicht in Betracht
komme.

mit Bescheid vom 14. september 2012 lehnte die
fahrerlaubnisbehörde den antrag des Klägers auf an-
erkennung des rechts, von seiner schwedischen fah-
rerlaubnis auf dem gebiet der Bundesrepublik ge-
brauch zu machen, ab. Voraussetzung für die aner-
kennung einer ausländischen fahrerlaubnis nach § 28
abs. 5 feV sei, dass der antragsteller inhaber einer
gültigen eU- oder eWr-fahrerlaubnis sei. die schwe-
dischen Behörden hätten mitgeteilt, dass der Kläger
nicht inhaber einer gültigen schwedischen fahrerlaub-
nis sei.

mit Widerspruchsbescheid vom 28. dezember 2012
wies die regierung von U. den Widerspruch zurück. 

mit Urteil vom 24. september 2014 wies das Ver-
waltungsgericht Würzburg die Klage gegen den Be-
scheid vom 14. september 2012 in gestalt des Wider-

spruchsbescheids vom 28. dezember 2012 ab. der
Kläger habe nicht nachgewiesen, dass er seine eig-
nung zum führen von Kraftfahrzeugen wiedererlangt
habe. die aushändigung des am 6. Januar 2007 ausge-
stellten schwedischen führerscheins nach der entzie-
hung durch strafbefehl des amtsgerichts Kempten sei
keine neuerteilung einer fahrerlaubnis. dem führer-
schein liege die fahrerlaubniserteilung aus den Jahren
1986 und 1987 zugrunde. diese fahrerlaubnis müsse
nicht anerkannt werden.

dagegen wendet sich der Kläger mit seinem antrag
auf Zulassung der Berufung, dem der Beklagte ent-
gegentritt. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der antrag auf Zulassung der Berufung hat keinen

erfolg.
1. aus der antragsbegründung ergeben sich keine

ernstlichen Zweifel an der richtigkeit des Urteils nach
§ 124 abs. 2 nr. 1 Vwgo.

a) den antrag auf anerkennung des rechts, von der
schwedischen fahrerlaubnis in gestalt des am 6. Janu-
ar 2007 ausgestellten führerscheins in der Bundesre-
publik deutschland gebrauch zu machen, hat die fahr-
erlaubnisbehörde zu recht abgelehnt, weil der Kläger
nicht über eine gültige eU-fahrerlaubnis verfügt.
nach § 28 abs. 5 fahrerlaubnisverordnung (feV)
vom 13. dezember 2010 (BgBl s. 1980), zuletzt ge-
ändert durch Verordnung vom 16. dezember 2014
(BgBl s. 2213), wird das recht, von einer eU- oder
eWr-fahrerlaubnis nach einer der in absatz 4 num-
mer 3 und 4 genannten entscheidungen im inland ge-
brauch zu machen, auf antrag erteilt, wenn die gründe
für die entziehung oder die sperre nicht mehr beste-
hen. Voraussetzung dafür ist, dass die eU-fahrerlaub-
nis grundsätzlich geeignet ist, eine Berechtigung zum
führen von Kraftfahrzeugen im inland nach § 28 
abs. 1 satz 1 feV zu vermitteln. das ist hier aber nicht
der fall, denn die nunmehr zuständige schwedische
zentrale fahrerlaubnisbehörde „Transport styrelsen“
hat mit schreiben vom 25. august 2011 mitgeteilt,
dass der Kläger keine gültige schwedische fahrerlaub-
nis besitzt.

soweit der Kläger geltend macht, diese auskunft
sei unzutreffend und er verfüge über eine gültige
schwedische fahrerlaubnis, so fehlt es dafür an einem
von ihm beizubringenden nachweis. nach § 28 abs. 5
satz 2 feV findet auf das Verfahren zur erteilung des
rechts nach § 28 abs. 5 satz 1 feV § 20 abs. 1 und 3
feV entsprechend anwendung. nach § 20 abs. 1 satz 1 
feV gelten für die neuerteilung einer fahrerlaubnis
nach vorangegangener entziehung oder nach vorange-
gangenem Verzicht die Vorschriften für die erstertei-
lung. gemäß § 22 abs. 2 satz 1 feV hat die fahrer-
laubnisbehörde zu ermitteln, ob Bedenken gegen die
eignung des Bewerbers zum führen von Kraftfahr-
zeugen bestehen und er bereits im Besitz einer fahrer-
laubnis ist oder war. Hinsichtlich des Verfahrens kann
die fahrerlaubnisbehörde nach § 22 abs. 2 satz 3 
feV auskünfte aus den entsprechenden ausländischen
registern einholen oder nach § 22 abs. 2 satz 4 feV



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

288 Rechtsprechung

bei bestehenden anhaltspunkten, dass die angaben
über den Vorbesitz einer ausländischen fahrerlaubnis
nicht zutreffen, einen ausländischen registerauszug
durch den Bewerber auf dessen Kosten beibringen las-
sen. Hier hat die fahrerlaubnisbehörde über das Kraft-
fahrt-Bundesamt eine anfrage an die schwedische
fahrerlaubnisbehörde gestellt, um zu klären, ob der
Kläger über eine gültige schwedische fahrerlaubnis
verfügt. die schwedische fahrerlaubnisbehörde hat
daraufhin schriftlich mitgeteilt, dass der Kläger über
keine fahrerlaubnis verfüge. die deutsche fahrerlaub-
nisbehörde hat damit ihrer aufklärungspflicht nach 
§ 22 abs. 2 satz 1 feV genüge getan. die Behauptung
des Klägers, die schwedische Botschaft habe telefo-
nisch eine andere rechtsmeinung vertreten, da es
durch die neuorganisation der schwedischen fahrer-
laubnisbehörden eventuell zu Unregelmäßigkeiten ge-
kommen sei, reicht nicht aus, um die schriftliche aus-
kunft der zuständigen Behörde zu erschüttern. es ist
aufgabe des Klägers und nicht der deutschen fahr-
erlaubnisbehörde, mit den schwedischen Behörden zu
klären, ob er entgegen der schriftlichen auskunft doch
über eine gültige schwedische fahrerlaubnis verfügt.

im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass die im Jahr
1986 und 1987 erteilte schwedische fahrerlaubnis
gemäß dem auszug aus der führerscheindatei am 
16. august 1988 in eine deutsche fahrerlaubnis umge-
schrieben wurde, die dem Kläger am 12. Juni 1995
wieder erteilt und dann im Jahr 2005 erneut entzogen
wurde. nachdem er selbst angegeben hat, nach dieser
entziehung habe er die schwedische fahrerlaubnis
nach Übersendung einer ärztlichen Bescheinigung
wieder erhalten, muss davon ausgegangen werden,
dass im Jahr 2007 in schweden nur ein neues führer-
scheindokument ausgestellt, aber keine neue fahrer-
laubnis erteilt wurde. die in dem schwedischen füh-
rerscheindokument angeführte fahrerlaubnis aus dem
Jahr 1985/1986 hat aber durch Umschreibung und
nachfolgende entziehung in der Bundesrepublik
deutschland nicht mehr bestanden. der schwedische
führerschein vom 6. Januar 2007 hat den Kläger daher
auch vor der – ohnehin ins leere gehenden – nochma-
ligen entziehung der fahrerlaubnis im Jahr 2009
durch das amtsgericht Kempten nicht dazu berechtigt,
in der Bundesrepublik deutschland Kraftfahrzeuge zu
führen.

b) selbst wenn die schwedische fahrerlaubnis ent-
gegen den vorstehenden ausführungen gültig sein
sollte, ist für die Wiederanerkennung des rechts, von
dieser fahrerlaubnis in der Bundesrepublik deutsch-
land gebrauch zu machen, die Vorlage eines medizi-
nisch-psychologischen gutachtens erforderlich. das
Verwaltungsgericht hat zutreffend festgestellt, dass
Zweifel an der fahreignung des Klägers bestehen, die
nach §§ 28 abs. 5, 20 abs. 3 i.V.m. § 11 abs. 3 satz 1
nr. 9 Buchst. a und b feV und § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. b feV ausgeräumt werden müssen.

nach § 28 abs. 1 satz 1 feV dürfen inhaber einer
gültigen eU- oder eWr-fahrerlaubnis, die ihren or-
dentlichen Wohnsitz im sinne des § 7 abs. 1 oder 2

feV in der Bundesrepublik deutschland haben, – vor-
behaltlich der einschränkungen nach § 28 absätze 2
bis 4 feV – im Umfang ihrer Berechtigung Kraftfahr-
zeuge im inland führen. die Berechtigung gilt gemäß
§ 28 abs. 4 satz 1 nr. 3 feV nicht für inhaber einer
eU- oder eWr-fahrerlaubnis, denen die fahrerlaub-
nis im inland vorläufig oder rechtskräftig von einem
gericht oder sofort vollziehbar oder bestandskräftig
von einer Verwaltungsbehörde entzogen worden ist,
denen die fahrerlaubnis bestandskräftig versagt wor-
den ist oder denen die fahrerlaubnis nur deshalb nicht
entzogen worden ist, weil sie zwischenzeitlich auf die
fahrerlaubnis verzichtet haben. die europarechtskon-
forme auslegung dieser Vorschrift anhand der richtli-
nie 91/439/eWg des rates vom 29. Juli 1991 über den
führerschein (rl 91/439, aBl eg nr. l 237 s. 1) und
der richtlinie 2006/126/eg des europäischen Parla-
ments und des rates vom 20. dezember 2006 über den
führerschein (rl 2006/126, aBl eg nr. l 403, s. 18)
führt dazu, dass ein eU-mitgliedstaat, der einem fahr-
erlaubnisinhaber die fahrerlaubnis wegen nichteig-
nung zum führen von Kraftfahrzeugen entzogen hat,
zur anerkennung einer in einem anderen eU-mit-
gliedstaat erteilten fahrerlaubnis gleichwohl ver-
pflichtet ist, wenn bei der späteren ausstellung des
führerscheins die mindestanforderungen an die kör-
perliche und geistige eignung zum führen von Kraft-
fahrzeugen geprüft und hierdurch die mit der entzie-
hung der fahrerlaubnis in einem mitgliedstaat
geahndete nichteignung behoben wurde. Hat jedoch
eine solche Überprüfung nach entziehung der fahrer-
laubnis durch die Behörden des anderen mitgliedstaats
nicht stattgefunden, ist der Beweis, dass der Betroffe-
ne zum führen von Kraftfahrzeugen und zur Teil-
nahme am straßenverkehr (wieder) geeignet ist, nicht
erbracht. in solchen fällen besteht daher keine 
anerkennungspflicht (eugH, U.v. 19. 02. 2009 –
schwarz, C-321/07 – slg 2009, i-1113 rn. 91 ff. [=
Ba 2009, 206], BVerwg, B.v. 08. 09. 2011 – 3 B 19.11
– juris rn. 4; U.v. 13. 02. 2014 – 3 C 1.13 – nJW 2014,
2214 rn. 38 [= Ba 2014, 233]; BayVgH, B.v.
11.12. 2014 – 11 Ce 14.2358 – juris rn. 21; B.v.
24.11.2014 – 11 ZB 14.1193 – juris rn. 33; U.v.
22.11.2010 – 11 BV 10.711; VgH BW, B.v.
11.09. 2014 – 10 s 817.14 – juris rn. 6 [= Ba 2014,
365]; nK-gVr/Koehl, § 28 feV rn. 8).

Unter Zugrundelegung dieser maßstäbe hat das Ver-
waltungsgericht rechtsfehlerfrei ausgeführt, dass nach
dem entzug der fahrerlaubnis mit Urteil des amtsge-
richts Kempten vom 26. februar 2009 dem Kläger in
schweden keine neue fahrerlaubnis unter Prüfung sei-
ner fahreignung erteilt wurde. der Kläger selbst be-
hauptet auch keine neuerteilung einer fahrerlaubnis,
sondern trägt vor, der am 6. Januar 2007 ausgestellte
schwedische führerschein sei ihm nach einer augen-
ärztlichen und medizinischen Untersuchung wieder
ausgehändigt worden, ohne dass eine Prüfung seiner
fahreignung stattgefunden habe. damit muss dieser
führerschein nach § 28 abs. 4 satz 1 nr. 3, abs. 5
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satz 1 und 2 feV nicht ohne eignungsprüfung aner-
kannt werden.

2. der rechtsstreit hängt auch nicht von einer frage
der auslegung europäischer Vorschriften ab, die dem
gerichtshof der europäischen gemeinschaften nach
art. 267 des Vertrags über die arbeitsweise der euro-
päischen Union vom 9. mai 2008 (eU-arbeitsweise-
vertrag – aeUV, aBl nr. C 115 s. 47), zuletzt geändert
durch Beschluss vom 11. Juli 2012 (aBl nr. l 204 
s. 131), vorzulegen wäre. eine Vorlagepflicht besteht
nur dann, wenn die Vorlagefrage für die sachentschei-
dung des nationalen gerichts erheblich (rennert in
eyermann, Vwgo 14. aufl. 2014, § 94 rn. 17) und
auch erforderlich ist, das vorlegende gericht also aus-
legungs- oder gültigkeitszweifel hegt (rennert a. a.o.
§ 94 rn. 18). Hier ist die frage, inwieweit § 28 abs. 5
feV oder § 28 abs. 4 satz 3 feV mit dem unionsrecht-
lichen anerkennungsgrundsatz vereinbar sind (vgl. zu
§ 28 abs. 4 satz 3 feV BVerwg, U.v. 13. 02. 2014 – 3
C 1.13 – BVerwge 149, 74 [= Ba 2014, 233 mit anm.
Halecker]; Hentschel/König/dauer, straßenverkehrs-
recht, 43. auflage 2015, § 28 feV rn. 53 f./61), nicht
entscheidungserheblich, denn es liegt keine gültige
schwedische fahrerlaubnis vor, die nach § 28 abs. 5
satz 1 feV wieder anerkannt werden könnte.

im Übrigen ergeben sich im vorliegenden fall auch
keine europarechtlichen Bedenken gegen das antrags-
erfordernis des § 28 abs. 5 satz 1 feV oder die an-
wendung des § 28 abs. 4 satz 3 feV. nach art. 8 
abs. 2 rl 91/439 und art. 11 abs. 2 rl 2006/126 ist
der mitgliedstaat des ordentlichen Wohnsitzes des in-
habers eines von einem anderen mitgliedstaat ausge-
stellten führerscheins berechtigt, diesen führerschein
erforderlichenfalls umzutauschen, damit dieser erstge-
nannte mitgliedstaat auf diesen inhaber seine inner-
staatlichen Vorschriften über einschränkung, ausset-
zung, entzug oder aufhebung der fahrerlaubnis
anwenden kann (zu art. 8 abs. 2 rl 91/439 eugH,
U.v. 23. 04. 2015 – C-260/13 – juris rn. 59 [= Ba
2015, 207]). das bedeutet, dass der mitgliedstaat des
ordentlichen Wohnsitzes nach den europarechtlichen
Vorschriften sogar berechtigt ist, maßnahmen der ein-
schränkung, der aussetzung, des entzugs oder der
aufhebung einer von einem anderen mitgliedstaat er-
teilten fahrerlaubnis, die ihre Wirkungen in allen 
mitgliedstaaten entfalten, zu ergreifen (vgl. eugH
a.a.o.). demgegenüber regeln art. 8 abs. 4 Unterabs.
2 der rl 91/439 und art. 11 abs. 4 Unterabs. 2 der rl
2006/126 die entziehung der fahrerlaubnis gegenüber
fahrerlaubnisinhabern, die ihren Wohnsitz in einem
anderen mitgliedstaat haben. die nationalen Vor-
schriften der Bundesrepublik deutschland bleiben hin-
ter diesen europarechtlichen Vorgaben zurück, indem
nach § 46 abs. 5 feV die entziehung einer ausländi-
schen fahrerlaubnis stets nur die Wirkung einer aber-
kennung des rechts hat, von dieser fahrerlaubnis im
inland gebrauch zu machen. selbst wenn man auf den
vorliegenden fall deshalb art. 8 abs. 4 Unterabs. 2
der rl 91/439/eWg und art. 11 abs. 4 Unterabs. 2
der rl 2006/126/eg entsprechend anwenden würde,

wäre es europarechtlich unbedenklich, die Wiederan-
erkennung der eU-fahrerlaubnis vor der Tilgung der
eintragungen im fahrerlaubnisregister von der stel-
lung eines antrags nach § 28 abs. 5 satz 1 feV und
der Beibringung eines medizinisch-psychologischen
gutachtens nach § 28 abs. 5 satz 2 i.V. m. § 20 abs. 1
und 3 feV, § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b, c und d feV ab-
hängig zu machen. nach den europarechtlichen Vorga-
ben ist es zwar bei anwendung des art. 8 abs. 4
Unterabs. 2 der rl 91/439/eWg und art. 11 abs. 4
Unterabs. 2 der rl 2006/126/eg nicht zulässig, auf
unbestimmte Zeit die Wiederanerkennung der gültig-
keit der von einem anderen mitgliedstaat erteilten fah-
rerlaubnis zu versagen (vgl. eugH a. a.o. rn. 76). so-
lange die Zuwiderhandlungen gegen straf- oder
Verkehrsvorschriften nach den nationalen rechtsvor-
schriften noch im fahreignungsregister eingetragen
sind, ist aber nicht ersichtlich, dass ein Verfahren zur
Wiederanerkennung entsprechend den deutschen
rechtsvorschriften zur neuerteilung einer fahrerlaub-
nis nach einer entziehung, wie in § 28 abs. 5 feV vor-
gesehen, gegen den europarechtlichen anerkennungs-
grundsatz verstoßen könnte.

3. die Berufung ist auch nicht wegen besonderer
tatsächlicher oder rechtlicher schwierigkeiten der
rechtssache zuzulassen (§ 124 abs. 2 nr. 2 Vwgo).
Hierzu hätte der Kläger darlegen müssen, dass die Be-
antwortung der für die entscheidung erheblichen fra-
gen in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht voraus-
sichtlich das durchschnittliche maß nicht unerheblich
überschreitende schwierigkeiten bereitet, sich also der
rechtsstreit wegen seiner Komplexität und abstrakten
fehleranfälligkeit aus der mehrzahl der verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren heraushebt. dies lässt sich der
antragsbegründung nicht entnehmen.

4. es sind auch keine Verfahrensfehler nach § 124
abs. 2 nr. 5 Vwgo dargelegt, auf denen die entschei-
dung beruhen kann. im rahmen einer aufklärungs-
rüge nach § 86 abs. 1 Vwgo müsste vorgetragen 
werden, welche Tatsachen auf der grundlage der ma-
teriell-rechtlichen auffassung des Verwaltungsge-
richts ermittlungsbedürftig gewesen wären, welche
Beweismittel zur Verfügung gestanden hätten, wes-
halb sich die unterbliebene Beweisaufnahme hätte auf-
drängen müssen oder womit insbesondere in der
mündlichen Verhandlung auf die aufklärungsmaßnah-
me hingewirkt worden ist, welches ergebnis die Be-
weisaufnahme voraussichtlich gebracht hätte und in-
wiefern das angefochtene Urteil darauf beruhen kann
(Happ a. a.o. § 124a rn. 75). daran fehlt es hier. der
Kläger macht geltend, das Verwaltungsgericht habe
kein gutachten zum schwedischen recht eingeholt.
daraus ist nicht ersichtlich, welche fragen des schwe-
dischen rechts der Kläger als klärungsbedürftig an-
sieht. einen entsprechenden Beweisantrag hat er im er-
stinstanzlichen Verfahren ebenfalls nicht gestellt. die
Beweisaufnahme musste sich dem Verwaltungsgericht
auch nicht aufdrängen, da es nicht sache der deutschen
fahrerlaubnisbehörde ist, die richtigkeit der schwedi-
schen registerauskunft rechtlich zu überprüfen.
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49. Die Annahme der Ungeeignetheit zum Füh-
ren von Kraftfahrzeugen lässt sich nicht durch blo-
ßes Abstreiten des bewussten Konsums von Betäu-
bungsmitteln entkräften. Angesichts der erheb-
lichen Gefahren, die von einem harte Drogen kon-
sumierenden Fahrerlaubnisinhaber für andere
Verkehrsteilnehmer ausgehen, sind an die Plausibi-
lität der Einlassung des Betroffenen, das Betäu-
bungsmittel sei ihm ohne sein Wissen von Dritten
verabreicht worden, erhöhte Anforderungen zu
stellen. Der Fahrerlaubnisinhaber muss zumindest
eine nachvollziehbare Schilderung abgeben, wie 
es zu einem unbewussten, zufälligen oder durch
Dritte manipulierten Genuss des Betäubungsmit-
tels gekommen sein soll.

sächsisches oberverwaltungsgericht,
Beschluss vom 16. dezember 2014 – 3 B 127/14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Unzulässig ist die Beschwerde […], weil sich das

Beschwerdevorbringen des antragstellers, auf dessen
Prüfung der senat im Verfahren des vorläufigen
rechtsschutzes gemäß § 146 abs. 4 sätze 3 und 6
Vwgo beschränkt ist, nicht mit den gründen der an-
gefochtenen entscheidung auseinandersetzt. die Be-
schwerdebegründung muss zumindest erkennen las-
sen, aus welchen rechtlichen und tatsächlichen
gründen der erstinstanzliche Beschluss unrichtig sein
soll und geändert werden muss. dies erfordert eine
Prüfung, sichtung und rechtliche durchdringung des
streitstoffes und damit eine sachliche auseinanderset-
zung mit den gründen des angefochtenen Beschlusses.
der Beschwerdeführer muss nicht nur die Punkte be-
zeichnen, in denen der Beschluss angegriffen werden
soll, sondern auch angeben, aus welchen gründen er
die angefochtene entscheidung in diesem Punkt für
unrichtig hält. Hierfür reicht eine bloße Wiederholung
des erstinstanzlichen Vorbringens ohne eingehen auf
die jeweils tragenden erwägungen des Verwaltungsge-
richts, außer in fällen der nichtberücksichtigung oder
des offenlassens des früheren Vortrags, grundsätzlich
ebenso wenig aus wie bloße pauschale oder formelhaf-
te rügen ausreichend sind (sächsoVg, Beschl. v. 
15. april 2003, nVwZ 2003, 693; VgH BW, Beschl.
v. 8. november 2004, nVwZ 2006, 74; Beschl. v. 
1. Juli 2002, nVwZ 2002, 1389; Kopp/schenke, 
a. a.o. rn. 41). ebenso genügt es nicht, auf erstins-
tanzliches Vorbringen zu verweisen (VgH BW,
Beschl. v. 1. Juli 2002 a. a.o.; Kopp/schenke a. a.o.).

das Verwaltungsgericht ist davon ausgegangen,
dass sich der antragsteller wegen nachgewiesener ein-
nahme von Betäubungsmitteln i.s.v. § 1 abs. 1 Btmg
i.V.m. dessen anlage ii (225,6 ng/ml methampheta-
min, 8,0 ng/ml Tetrahydrovannabiol sowie 185,9 ng/ml 
THC-abbauprodukte) und anlage iii (42,6 ng/ml 
amphetamin) gemäß § 46 abs. 1 satz 2 feV i.V.m.
nr. 9.1 anlage 4 feV als ungeeignet zum führen von
Kraftfahrzeugen erwiesen hat. Bei dem Konsum soge-
nannter harter drogen, der durch methamphetamin
sowie amphetamin im Blut nachgewiesen ist, komme

es nicht auf eine bestimmte Häufigkeit des Konsums
oder darauf an, ob der Betroffene zwischen drogen-
konsum und fahren trennen könne. Bereits der erstma-
lige gesicherte nachweis einer relevanten menge von
amphetamin und methamphetamin im Blut eines
Kraftfahrzeugführers rechtfertige die annahme der
Ungeeignetheit zum führen von Kraftfahrzeugen.
dass der antragsteller das Kraftfahrzeug, in welchem
er aufgegriffen worden sei, nicht selbst gesteuert habe,
sei unglaubhaft, da er dem Polizeibeamten gegenüber
beim aufgriff erklärt habe, er sei selbst von seinem
Wohnort J. nach e. gefahren. erst im nachfolgenden
anhörungsverfahren habe er bestritten, selbst gefah-
ren zu sein. sein Vortrag zu dem medikament Tilidin
könne dahinstehen. denn bereits der nachweis von
amphetamin rechtfertige den entzug der fahrerlaub-
nis. der nachweis von amphetamin sei nicht auf die
behauptete einnahme von Tilidin zurückzuführen, da
Tilidin nicht zu amphetamin metabolisiere. sein Vor-
trag zu möglicher fremdbeibringung sei ins Blaue hin-
ein erfolgt und daher unbeachtlich. der antragsteller
sei im Übrigen zuvor auch schon einschlägig, nämlich
wegen drogendelikten, aufgefallen.

soweit der antragsteller mit der Beschwerde vor-
trägt, er könne sich nicht erklären, wie es zu der Kon-
zentration dieser substanzen im Blut gekommen sei,
sie könne nur durch eine fremdeinwirkung, durch die
einnahme des medikaments Tilidin oder einer voran-
gegangenen unfallbedingten Bluttransfusion im Um-
fang von 3 litern zu erklären sein, wurde dieses Vor-
bringen vom Verwaltungsgericht bereits ausführlich
gewürdigt und im Übrigen zutreffend als bloße
schutzbehauptung zurückgewiesen. indem sich der
antragsteller darauf beschränkt, der angefochtenen
entscheidung seinen erstinstanzlichen unsubstanziier-
ten Vortrag entgegenzuhalten und auf seinen erstin-
stanzlichen Vortrag zu verweisen, ohne sich mit der 
argumentation des Verwaltungsgerichts auseinander-
zusetzen, genügt er nicht den anforderungen an eine
ordnungsgemäße Beschwerdebegründung.

dass sich die annahme der Ungeeignetheit zum
führen von Kraftfahrzeugen nicht durch bloßes ab-
streiten des bewussten Konsums von Betäubungsmit-
teln entkräften lässt, ist [in] der rechtsprechung des se-
nats (sächsoVg, Beschl. v. 14. dezember 2012 – 3 B
274/12 –, juris rn. 5) im Übrigen hinreichend geklärt.
angesichts der erheblichen gefahren, die von einem
harte drogen konsumierenden fahrerlaubnisinhaber
für andere Verkehrsteilnehmer ausgehen, sind an die
Plausibilität der einlassung des Betroffenen, das Be-
täubungsmittel sei ihm ohne sein Wissen von dritten
verabreicht worden, erhöhte anforderungen zu stellen.
der fahrerlaubnisinhaber muss zumindest eine nach-
vollziehbare schilderung abgeben, wie es zu einem un-
bewussten, zufälligen oder durch dritte manipulierten
genuss des Betäubungsmittels gekommen sein soll.

Unbeachtlich ist auch das angebot des antragstel-
lers im Beschwerdeverfahren, er könne jederzeit das
ergebnis eines einmaligen drogenscreenings vorle-
gen, aus dem ersichtlich sei, dass er keine drogen kon-
sumiere. als nachweis der drogenabstinenz sind ärzt-
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liche atteste über durchgeführte drogenscreenings nur
dann aussagefähig, wenn sich ihnen entnehmen lässt,
dass der Betroffene im rahmen einer entsprechenden
Vereinbarung aufgrund einer kurzfristigen ärztlichen
einbestellung und nicht aus eigenem entschluss 
zu einem ihm günstig erscheinenden Zeitpunkt zu 
den substanzentnahmen erschienen ist (sächsoVg,
Beschl. v. 10. dezember 2014 – 3 B 148/14 –, juris;
oVg nrW, Beschl. v. 11. Juni 2014 – 16 B 341/14 –,
juris rn. 4 f.)

50. Ist die Fahrerlaubnis wegen eines Alkoholde-
likts entzogen und nachfolgend wiedererteilt wor-
den, weil der Fahrerlaubnisinhaber im Rahmen
einer medizinisch-psychologischen Untersuchung
glaubhaft machen konnte, dass er künftig nur noch
kontrolliert Alkohol trinkt (anlassbezogen und bis
zu einer bestimmten Höchstmenge), sind erneut
Zweifel an seiner Fahreignung gerechtfertigt, wenn
er rund drei Jahre später mit einer Atemalkohol-
konzentration von 1,79 Promille orientierungslos
zu Fuß auf einer Autobahn, in Schlangenlinien lau-
fend von der Polizei aufgegriffen wird. Die Fahrer-
laubnisbehörde darf diese Zweifel, ob der Betroffe-
ne in den früheren missbräuchlichen Alkohol-
konsum zurückgefallen ist, durch erneute Anord-
nung eines medizinisch-psychologischen Gutach-
tens klären.

Verwaltungsgericht neustadt (Weinstraße),
Beschluss vom 16. Juni 2015 – 1 l 442/15.nW –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der antrag auf gewährung vorläufigen rechts-

schutzes gegen den Bescheid des antragsgegners vom
15. mai 2015 hat keinen erfolg. 

rechtsgrundlage für die entziehung der fahrerlaub-
nis gegenüber dem antragsteller ist § 3 abs. 1 stVg 
i.V.m. § 11 abs. 8 feV. danach hat die fahrerlaubnis-
behörde die fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich
deren inhaber als ungeeignet zum führen von Kraft-
fahrzeugen erweist. die fahrerlaubnisbehörde darf auf
die fehlende fahreignung schließen, wenn ein zu recht
von ihr gefordertes medizinisch-psychologisches gut-
achten nicht vorgelegt wird. so verhält es sich hier.

die an den antragsteller ergangene aufforderung
vom 27. februar 2015, sich einer medizinisch-psycho-
logischen Begutachtung zu unterziehen, begegnet in
formeller und materieller Hinsicht keinen Bedenken.

sie enthält die gemäß § 11 abs. 6 feV erforder-
lichen Hinweise, eine anlassbezogene fragestellung
und die konkreten eignungsbedenken des antragsgeg-
ners gegen die aktuelle fahreignung des antragstel-
lers. die ausführungen des antragsgegners belegen
auch nach auffassung des gerichts nachvollziehbar,
dass hier die Voraussetzungen für die anforderung
eines medizinisch-psychologischen gutachtens gemäß
§ 13 satz 1 nr. 2 e feV vorliegen. danach ordnet die
fahrerlaubnisbehörde an, dass ein medizinisch-psycho-

logisches gutachten beizubringen ist, wenn zu klären
ist, ob ein alkoholmissbrauch nicht mehr besteht. die
erforderlichen anknüpfungstatsachen für einen derar-
tigen Klärungsbedarf sind hier in dem noch verwertba-
ren medizinisch-psychologischen gutachten vom 12.
dezember 2011 in Verbindung mit der nachträglichen
alkoholauffälligkeit des antragstellers vom 14. fe-
bruar 2015 zu sehen.

das medizinisch-psychologische gutachten vom
12. dezember 2011 bestätigte dem antragsteller nach
der vorangegangenen alkoholbedingten entziehung
der fahrerlaubnis die Wiedererlangung der fahreig-
nung nur deshalb, weil er gegenüber dem gutachter
glaubhaft machen konnte, dass er zu einem nur noch
anlassbezogenen, kontrollierten Trinkverhalten gefun-
den hatte. das gutachten forderte entsprechend den
allgemeinen Beurteilungskriterien im fall eines voran-
gegangenen alkoholmissbrauchs, wie hier, als Voraus-
setzung für die positive Bewertung der fahreignung
eine ausreichende und stabile Änderung des alkohol-
trinkverhaltens in richtung eines mäßigen kontrollier-
ten Trinkens und die entwicklung geeigneter strate-
gien zur Trennung von Trinken und fahren. aus den
angaben des antragstellers im psychologischen ge-
spräch leiteten die gutachter ab, dass der antragsteller
in der lage sei, konsequent kontrolliert mit alkohol
umzugehen, weil damals keine Hinweise auf Kontroll-
verlust bestanden und ein alkoholüberkonsum ver-
mieden werden könne. der antragsteller habe glaub-
haft angegeben, eine gezielte Trinkpause eingelegt zu
haben und seit ende Januar 2011 alkohol nur noch an-
lassbezogen und im ausmaß von maximal 40 g alko-
hol pro Trinkanlass zu konsumieren und dies auch 
beibehalten zu wollen. diese darstellungen zu Häufig-
keit, Höchsttrinkmengen und steuerungsfähigkeit im
Umgang mit alkohol ließen sich mit den Prinzipien
eines auf dauer angelegten kontrollierten Umgangs
mit alkohol vereinbaren.

aufgrund des Vorfalls vom 14. februar 2015 sind
indessen berechtigte Zweifel aufgekommen, ob die im
gutachten zugrunde gelegte Verhaltensänderung des
antragstellers als Voraussetzung für eine positive Be-
wertung seiner fahreignung weiterhin anhält.

Zwar hat er bei diesem Vorfall nach seinen angaben
„anlassbezogen“ im sinne des gutachtens vom 12.
dezember 2011 getrunken, dabei aber offensichtlich
die zugestandenen grenzen eines mäßigen, kontrol-
lierten Trinkens überschritten. insoweit greift sein Vor-
trag, er habe sich innerhalb der Vorgaben des medizi-
nisch-psychologischen gutachtens vom 12. dezember
2012 gehalten, zu kurz. dass der antragsteller die auf
die Höchstmenge des konsumierten alkohols bezoge-
nen Vorgaben des gutachtens am 14. februar 2015
überschritten hat, zeigt zum einen die bei ihm gemes-
sene atemalkoholkonzentration von 1,79 ‰, die je-
denfalls einen deutlich über 40 g hinausgehenden al-
koholgenuss belegt, auch unter Berücksichtigung des
Umstands, dass keine Blutalkoholkonzentration ge-
messen wurde. Zum anderen zeigt aber auch das Ver-
halten des antragstellers, dass er alkoholbedingt einen
erheblichen, wenn nicht vollständigen Verlust seiner
steuerungsfähigkeit erlitten hatte, als er zu fuß nach
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Hause gehen wollte und orientierungslos, in schlan-
genlinien laufend auf der autobahn von der Polizei
aufgegriffen wurde. dieses unkontrollierte Verhalten
wies entgegen seiner auffassung durchaus einen Ver-
kehrsbezug auf, als damit eine erhebliche Unfallgefahr
auch für andere Verkehrsteilnehmer einherging. Zu-
dem ist hier zu berücksichtigen, dass der antragsteller
bereits in der Vergangenheit alkoholisiert im straßen-
verkehr auffällig wurde. aus diesen gründen sind die
von ihm zitierten entscheidungen des oVg rP vom 
5. Juni 2007 (10 a 10062/07.oVg) und des BayVgH
vom 4. Januar 2006 (11 Cs 05.1878) auf seinen fall
nicht übertragbar. Vielmehr besteht aufgrund der neu-
erlichen auffälligkeit des antragstellers anlass zur
Klärung, ob er in den früheren missbräuchlichen Kon-
sum von alkohol zurückgefallen ist und damit erneut
die gefahr besteht, dass er nicht hinreichend sicher
zwischen Trinken und fahren trennen kann (vgl. 
oVg rP, Beschluss vom 15. Juni 2010 – 10 B
10465/10.oVg –).

dies gilt unabhängig davon, ob diese gefahr am 14.
februar 2015 nicht bestand, weil der antragsteller sein
fahrzeug bei dem konkreten anlass nicht mit sich ge-
führt hat. Voraussetzung für ein dauerhaft zuverlässi-
ges Trennen zwischen Trinken und fahren ist nämlich
nach dem gutachten vom 12. dezember 2011, dass der
antragsteller einen alkoholbedingten Kontrollverlust
hinreichend sicher vermeiden kann. ob die dazu im
Zeitpunkt des gutachtens erarbeiteten strategien noch
tragfähig sind, kann nur durch eine erneute medizi-
nisch-psychologische Begutachtung geklärt werden.

da der antragsteller kein positives medizinisch-
psychologisches gutachten vorgelegt hat, durfte der
antragsgegner auf seine fehlende fahreignung schlie-
ßen und die fahrerlaubnis entziehen. in dieser situa-
tion genügt auch die hier erfolgte Begründung des so-
fortvollzugs den anforderungen des § 80 abs. 3
Vwgo, da sich die gründe für den sofortvollzug mit
den – im Bescheid ausführlich dargelegten – gründen
für die fahrerlaubnisentziehung weitgehend decken,
wenn die Ungeeignetheit zur Teilnahme am straßen-
verkehr im Zusammenhang mit einem alkohol- oder
drogenmissbrauch steht (vgl. z.B. oVg rP, Beschluss
vom 21. Juli 2009 – 10 B 10508/09.oVg [Ba 2009,
436]).

51. Zwar ist ein hohes Alter eines Fahrerlaubnis-
inhabers für sich genommen noch kein Grund, die
Fahreignung anzuzweifeln. Allerdings führt eine
nicht bestandene praktische Fahrprobe, die ein ge-
eignetes Mittel zur Überprüfung der Kraftfahreig-
nung ist, zu der Verneinung dieser Kraftfahreig-
nung.

Verwaltungsgericht düsseldorf,
Beschluss vom 4. märz 2015 – 4 l 484/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der antrag des antragstellers, die aufschiebende

Wirkung der Klage gegen die ordnungsverfügung der

antragsgegnerin vom 14. Januar 2015 wiederherzu-
stellen, hat keinen erfolg.

der antrag ist […] unbegründet.
in formeller Hinsicht genügt die anordnung der so-

fortigen Vollziehung dem in § 80 abs. 3 satz 1 Vwgo
normierten Begründungserfordernis. [...]

die angefochtene ordnungsverfügung der antrags-
gegnerin vom 14. Januar 2015 erweist sich bei der im
Verfahren des vorläufigen rechtsschutzes gebotenen
summarischen Prüfung auch in materieller Hinsicht
als offensichtlich rechtmäßig. die in der Hauptsache
erhobene Klage wird voraussichtlich erfolglos blei-
ben.

für die Beurteilung der rechtmäßigkeit der ord-
nungsverfügung ist die sach- und rechtslage im Zeit-
punkt der behördlichen entscheidung maßgeblich
(vgl. BVerwg, Urteil vom 11. dezember 2008 – 3 C
26.07 –, rn. 16 [Ba 2009, 229]; oVg nrW, Be-
schluss vom 2. april 2012 – 16 B 356/12 –).

die Verfügung findet ihre rechtsgrundlage in § 3
abs. 1 satz 1 des straßenverkehrsgesetzes (stVg) in
Verbindung mit § 46 abs. 1 der Verordnung über die
Zulassung von Personen zum straßenverkehr (fahrer-
laubnis-Verordnung – feV –). nach dieser Vorschrift
hat die fahrerlaubnisbehörde die fahrerlaubnis zu ent-
ziehen, wenn sich ihr inhaber als ungeeignet oder nicht
befähigt zum führen von Kraftfahrzeugen erweist.

der antragsteller beschädigte am 31. oktober 2014
selbst seinen PKW, indem er auf dem Parkplatz eines
friedhofes beim rückwärts-ausparken aus einer
Parkbox den Vorwärtsgang seines automatikgetriebes
einlegte und sodann mit seinem fuß vom Bremspedal
abrutschte, sodass der PKW schnell beschleunigt
wurde und vorwärts gegen einen circa drei meter ent-
fernt stehenden Baum fuhr. dadurch wurde die gesam-
te front des PKW stark eingedrückt, sodass das fahr-
zeug nicht mehr fahrbereit war. die Beifahrerin, die
ehefrau des antragstellers, wurde bei dem Zu-
sammenstoß leicht am rechten schienbein verletzt. Bei
seiner Vorsprache bei der antragsgegnerin am 13. no-
vember 2014 gab der antragsteller an, dass er „die Pe-
dale verwechselt habe“.

nach dem von der antragsgegnerin nach diesem
Vorfall angeforderten eignungsgutachten vom 12. de-
zember 2014 durch den TÜV-nord e. zeigen die in der
30-minütigen fahrprobe festgestellten Verhaltenswei-
sen des antragstellers, dass eine ausreichende Beherr-
schung des Kraftfahrzeuges im straßenverkehr nicht
gegeben ist.

in dem gutachten wurden die einzelnen fehlverhal-
ten, wie z. B. ein dreimaliges nichtbeachten der rege-
lung „rechts vor links“ und ein zweimaliges nicht-
beachten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ange-
geben. der gutachter hat zudem die einzelnen Ver-
kehrsverstöße detailliert beschrieben und u. a. ausge-
führt, dass der antragsteller bei einer rechts-vor-links-
situation trotz fehlender sicht auf den Querverkehr
keine reaktion gezeigt habe. im Bereich eines fuß-
gängerüberweges sowie einer Baustelle sei er deutlich
zu schnell gefahren. Bei dem auffahren auf die auto-
bahn sei er zögerlich und unsicher gewesen. der gut-
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achter führt unter der rubrik „orientierende Beobach-
tung“ aus, dass der antragsteller Verkehrssituationen
oder Verkehrsschilder nicht wahrnehme und dass sein
orientierungsverhalten eingeschränkt sei. auch habe
er sich bei einem links-abbiege-Vorgang so auf dem
fahrstreifen des gegenverkehrs eingeordnet, dass der
begleitende fahrlehrer aufgrund des nahenden gegen-
verkehrs habe eingreifen und das fahrzeug wieder auf
die rechte fahrbahnseite habe lenken müssen. Zudem
sei eine Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs durch
den linken außenspiegel und den innenspiegel nur an-
satzweise zu erkennen gewesen.

damit wurden in dem gutachten die wesentlichen
details der fahrprüfung angegeben. das ergebnis,
dass der antragsteller den fahrtest nicht bestanden hat,
ist vor allem vor dem Hintergrund schlüssig und nach-
vollziehbar, dass die Vielzahl der Verkehrsverstöße
nur innerhalb von 30 minuten begangen wurden.

die frage, ob die anforderung des gutachtens
durch die fahrerlaubnisbehörde zu recht erfolgt ist, ist
ohne Bedeutung. nach dem Bekanntwerden des gut-
achtens bei der fahrerlaubnisbehörde stellt dieses eine
neue Tatsache im Verfahren dar, der selbständige Be-
deutung zukommt (vgl. BVerwg, Urteil vom 18. märz
1982, BVerwge 65, 157).

damit hat der gutachter die Kraftfahreignung des
antragstellers derzeit uneingeschränkt verneint. das
gericht sieht keinen anlass, die einschätzung des gut-
achters, die im Übrigen derjenigen des Hausarztes des
antragstellers, Herrn dr. C., entspricht, in frage zu
stellen und ein amtsärztliches gutachten anzuordnen.
denn der Hausarzt hat mit e-mail vom 14. Januar
2015 schriftlich seine bereits telefonisch vorgetrage-
nen Bedenken gegen die Kraftfahreignung des antrag-
stellers bestätigt. nach dem ergebnis des vorliegenden
gutachtens könnte auch ein positives amtsärztliches
gutachten die Zweifel an der Kraftfahreignung des
antragstellers nicht ausräumen.

Zwar ist ein hohes alter eines fahrerlaubnisinha-
bers für sich genommen noch kein grund, die fahreig-
nung anzuzweifeln. allerdings führt eine nicht bestan-
dene praktische fahrprobe, die ein geeignetes mittel
zur Überprüfung der Kraftfahreignung ist, zu der 
Verneinung dieser Kraftfahreignung (vgl. Hentschel/
König/dauer, straßenverkehrsrecht, 43. aufl., 2015, 
§ 2 stVg, rdnr. 43, § 11 feV, rdnr. 27; Vg düssel-
dorf, Beschluss vom 13. märz 2013 – 6 l 299/13 –,
m. w. n.).

Vorliegend liegt daher wegen der nicht bestandenen
fahrprobe ein Befähigungsmangel im sinne des § 46
abs. 4 feV vor, der zwingend zum entzug der fahrer-
laubnis führt.

auch die interessenabwägung im Übrigen geht zu-
lasten des antragstellers aus. denn in aller regel trägt
allein die voraussichtliche rechtmäßigkeit einer auf
den Verlust der Kraftfahreignung gestützten ord-
nungsverfügung die aufrechterhaltung des sofortvoll-
zugs. Zwar kann die fahrerlaubnisentziehung die per-
sönliche lebensführung und damit die Wahrnehmung
grundrechtlicher freiheiten des erlaubnisinhabers gra-
vierend beeinflussen. derartige folgen, die bis zur
Vernichtung der wirtschaftlichen existenzgrundlage

reichen können, muss der Betroffene jedoch ange-
sichts des von fahrungeeigneten Verkehrsteilnehmern
ausgehenden besonderen risikos für die sicherheit
des öffentlichen straßenverkehrs und des aus art. 2
abs. 2 satz 1 grundgesetz (gg) ableitbaren auftrags
zum schutz vor erheblichen gefahren für leib und
leben hinnehmen (vgl. BVerfg, Kammerbeschluss
vom 20. Juni 2002 – 1 Bvr 2062/96 –, rn. 50 ff. [Ba
2002, 362]; BVerfg, Beschluss vom 25. september
2000 – 2 BvQ 30/00 –, rn. 4 [Ba 2001,122]; oVg
nrW, Beschluss vom 11. september 2012 – 16 B
944/12 –; oVg nrW, Beschluss vom 29. oktober
2012 – 16 B 1106/12 – [Ba 2012, 341]).

rechtliche Bedenken gegen die in der ordnungs-
verfügung vom 14. Januar 2015 getroffenen sonstigen
entscheidungen bestehen ebenfalls nicht.

52. Die lange Dauer zwischen zwei Trunkenheits-
fahrten von über 101/2 Jahren führt nicht zur
Rechtswidrigkeit einer Gutachtensaufforderung
und einer nachfolgenden Fahrerlaubnisentziehung,
wenn die frühere Trunkenheitsfahrt noch verwert-
bar ist. Denn wenn ein Verkehrsverstoß zu einer
wiederholt registerpflichtigen Handlung führt, re-
gelt sich dessen Fahreignungsrelevanz nach den für
dieses Register geltende Tilgungs- und Verwer-
tungsbestimmungen.

Verwaltungsgericht Würzburg, 
Beschluss vom 27. februar 2015 – W 6 s 15.119 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :  
1. nach mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamtes

vom 16. september 2014 führte der antragsteller am
17. november 2003 ein Kraftfahrzeug im öffentlichen
straßenverkehr mit einer festgestellten Blutalkohol-
konzentration von 1,75 Promille. das amtsgericht
Kitzingen verurteilte ihn wegen fahrlässiger Trunken-
heit im Verkehr am 16. februar 2004 zu einer geld-
strafe; die entscheidung wurde am 24. februar 2004
rechtskräftig. die fahrerlaubnis wurde entzogen. am
18. Juni 2009 wurde dem antragsteller die fahrerlaub-
nis wieder erteilt. am 15. Juni 2014 führte der antrag-
steller ein Kraftfahrzeug im öffentlichen straßenver-
kehr mit einer festgestellten atemalkoholkonzen-
tration von 0,31 mg/l. mit schreiben vom 21. oktober
2014 forderte der antragsgegner den antragsteller er-
folglos auf, bis spätestens 21. dezember 2014 ein me-
dizinisch-psychologisches gutachten beizubringen.

nach anhörung entzog das landratsamt Würzburg
dem antragsteller mit Bescheid vom 30. Januar 2015
die erlaubnis zum führen von Kraftfahrzeugen. 

in den gründen des Bescheides ist im Wesentlichen
ausgeführt, die Tatbestandsvoraussetzungen des § 46
abs. 3 i.V. m. § 13 nr. 2 Buchst. b feV lägen vor. Wei-
gere sich ein Kraftfahrer, ein zu recht gefordertes gut-
achten vorzulegen, könne er nach § 11a abs. 8 feV
ohne Weiteres als ungeeignet zum führen von Kraft-
fahrzeugen angesehen werden. 
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2. am 12. februar 2015 ließ der antragsteller bean-
tragen, die sofortige Vollziehbarkeit des Bescheides
des landratsamtes W. vom 30. Januar 2015 bis zur
entscheidung in der Hauptsache aufzuheben.

Zur Begründung ließ der antragsteller im Wesent-
lichen vorbringen, er sei in den Jahren 2003 bis 2014
alkoholbedingt im straßenverkehr nicht aufgefallen.
der gesetzgeber habe eine Verfallsklausel von 10 Jah-
ren eingesetzt. die Überschreitung im Juni 2014 sei
nicht geeignet, derart rückschlüsse zu bilden, dass der
antragsteller weiter nicht in der lage sei, ein Kraft-
fahrzeug verkehrssicher zu führen. er sei im rahmen
seines Berufes auf die Benutzung des Kraftfahrzeugs
angewiesen. ihm drohe der Verlust des arbeitsplatzes.
seine lebensgefährtin sei schwanger. sie leide unter
erheblichen körperlichen defiziten. der antragsteller
sei darauf angewiesen, ein Kfz zu führen, um seine le-
bensgefährtin zum arzt zu bringen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der antrag ist zulässig, jedoch nicht begründet. 
2. aufgrund summarischer Prüfung im sofortver-

fahren ist davon auszugehen, dass die (noch zu erhe-
bende) Klage des antragstellers voraussichtlich kei-
nen erfolg haben wird. Unabhängig davon ist ein
überwiegendes öffentliches interesse an der sofortigen
Vollziehung zu erkennen. […]

2.2 die Berechtigung der fahrerlaubnisbehörde, die
Beibringung eines medizinisch-psychologischen gut-
achtens anzuordnen, ergibt sich hier aus § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. b feV, da wiederholt Zuwiderhandlun-
gen im straßenverkehr unter alkoholeinfluss began-
gen wurden. der antragsteller hat sowohl am 17. no-
vember 2003 als auch am 15. Juni 2014 unter alkohol-
einfluss am straßenverkehr teilgenommen. die erste
alkoholfahrt wurde strafrechtlich, die zweite alkohol-
fahrt als ordnungswidrigkeit geahndet. Zuwiderhand-
lungen im sinne des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b feV
sind nicht nur straftaten, sondern auch ordnungswid-
rigkeiten, sodass die gutachtensbeibringung bereits
nach wiederholter ordnungswidrigkeit gemäß § 24a
stVg zwingend vorgeschrieben ist. ein ermessen be-
steht weder im rahmen der gutachtensaufforderung
nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. b feV noch im rahmen
des schlusses auf die nichteignung gemäß § 11 abs. 8
feV (vgl. dauer in Hentschel/König/dauer, straßen-
verkehrsrecht, 43. auflage 2015, § 13 feV, rn. 22; vgl.
auch BayVgH, B. v. 31.10. 2014 – 11 Cs 14.1627 –; 
B. v. 27. 09. 2013 – 11 Cs 13.1399 –; B. v. 28. 07. 2011
– 11 ZB 11.797 –; oVg nrW, B. v. 25.10. 2013 – 16
B 856/13 –).

2.3 die lange dauer zwischen den beiden Trunken-
heitsfahrten vom 17. november 2003 bis 15. Juni 2014
von über 101/2 Jahren führt nicht zur rechtswidrigkeit
der gutachtensaufforderung und der nachfolgenden
fahrerlaubnisentziehung, da die Trunkenheitsfahrt aus
dem Jahr 2003 noch verwertbar ist. denn wenn ein
Verkehrsverstoß – wie hier – zu einer wiederholt regi-
sterpflichtigen Handlung führt, regelt sich dessen fahr-
eignungsrelevanz nach den für dieses register gelten-
den Tilgungs- und Verwertungsbestimmungen. ist der

anlassbezogene sachverhalt danach verwertbar, ist für
eine zusätzlich einzelfallbezogene Prüfung kein
raum. Zwischen zwei Trunkenheitsfahrten können
mehrere Jahre liegen, solange wie hier keine Tilgungs-
reife eingetreten ist (vgl. oVg nrW, B. v. 27.11.2013
– 16 B 1031/13 – nZV 2014, 543 [= Ba 2014, 127]; B.
v. 25.10. 2013 – 16 B 856/13 –; BayVgH, B. v.
27. 09. 2013 – 11 Cs 13.1399 –; B. v. 22. 08. 2011 – 11
ZB 10.2620 –; B. v. 06. 09. 2007 – 11 Cs 07 480 und 11
Ce 07.481 –; B. v. 22. 03. 2007 – 11 Cs 06.1634 –; vgl.
auch BVerwg, B. v. 21.05. 2012 – 3 B 65/11 – Buch-
holz 442.10, § 65 stVg nr. 2 [= Ba 2012, 325]). in
der rechtsprechung wurden sogar noch deutlich län-
gere Zeiträume als 10 Jahre zwischen zwei relevanten
alkoholfahrten akzeptiert, ohne dass sie einer gutach-
tensaufforderung entgegenstanden, so etwa 12 Jahre
(BayVgH, B. v. 31.10. 2014 – 11 Cs 14.1627 –) oder
13 Jahre (Vg Bayreuth, U. v. 13.12. 2011 – B 1 K
10.772 –). 

auch eine Zäsurwirkung einer positiven medizi-
nisch-psychologischen Begutachtung sowie der Um-
stand der neuerteilung der fahrerlaubnis führen zu
keiner anderen Beurteilung, zumal neue Umstände
hinzugetreten sind (vgl. BayVgH, B. v. 12. 03. 2014 –
11 Cs 13.2562 –; B. v. 22. 06. 2012 – 11 ZB 12.837 –;
sächsoVg, B. v. 24. 07. 2008 – 3 B 18/08 – Vrr
2008, 403).

die frage, wie lange einem inhaber einer fahrer-
laubnis ein in der Vergangenheit liegendes fehlverhal-
ten entgegen gehalten werden darf, beantwortet sich
vielmehr ausschließlich nach maßgabe der gesetz-
lichen Tilgungs- und Verwertungsbestimmungen, vor-
liegend nach § 29 stVg a. f. denn die seit 1. mai 2014
geltenden regelungen des § 29 n. f. finden uneinge-
schränkt nur auf eintragungen anwendung, die seit
dem 1. mai 2014 im fahrerlaubnisregister gespeichert
sind. die vorher im Verkehrszentralregister gespei-
cherten eintragungen werden für eine Übergangszeit
von fünf Jahren nach inkrafttreten der reform bis 30.
april 2019 grundsätzlich nach den Bestimmungen des
§ 29 stVg in der bis 30. april 2014 gültigen 
fassung getilgt und gelöscht (§ 65 abs. 3 nr. 2 satz 1
stVgV n. f.). erst ab 1. mai 2019 sind auf diese „alten
eintragungen“ dann die seit 1. mai 2014 geltenden
neuen Bestimmungen des § 29 stVg anwendbar, so-
fern sie dann noch im register enthalten sind (vgl.
dauer in Hentschel/König/dauer, straßenverkehrs-
recht, 43. auflage 2015, § 29 stVg, rn. 19; euler 
in Beck'scher online-Kommentar, oWig, stand
15.12. 2014, § 29 stVg, rn. 2; Janker in Bur-
mann/Heß/Jahnke/Janker, straßenverkehrsrecht, 23.
auflage 2014, § 29 stVg a. f., rn. 1 sowie § 29 stVg
n. f., rn. 1; BayVgH, B. v. 31.10. 2014 – 11 Cs
14.1627 –).

gemäß § 29 stVg a. f. war insbesondere die Tat aus
dem Jahr 2003 noch verwertbar, weil die 10-jährige
Tilgungsfrist erst am 25. februar 2009 zu laufen be-
gann und erst am 24. februar 2019 enden wird. nach 
§ 29 abs. 1 satz 2 nr. 3 stVg a. f. beträgt die Til-
gungsfrist für die vorliegend strafrechtlich geahndete
Trunkenheitsfahrt aus dem Jahr 2003 zehn Jahre. nach
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§ 29 abs. 5 satz 1 stVg a. f. besteht eine anlaufhem-
mung für den fristbeginn bei einer entziehung der
fahrerlaubnis wegen mangelnder eignung. die frist
beginnt erst nach Wiedererteilung bzw. fünf Jahre nach
rechtskraft der beschwerenden entscheidung zu lau-
fen, da der Betroffene in dieser Zeit nicht am straßen-
verkehr teilnehmen darf und sich dementsprechend
auch nicht bewähren kann (vgl. euler in Beck'scher
online-Kommentar, oWig, stand 15.12. 2014, § 29
stVg, rn. 6; Janker in Burmann/Heß/Jahnke/Janker,
straßenverkehrsrecht, 23. auflage 2014, § 29 stVg
a. f., rn. 14). da die rechtskraft der entscheidung des
amtsgerichts Kitzingen vom 16. februar 2004 zur
Trunkenheitsfahrt am 17. november 2003 am 24. fe-
bruar 2004 rechtskräftig wurde, begann die 10-jährige
Tilgungsfrist fünf Jahre nach rechtskraft der beschwe-
renden entscheidung, somit am 25. februar 2009, 
sodass die 10-jährige Tilgungsfrist erst mit ablauf des
24. februar 2019 endet.

nach der vorliegenden rechtsprechung bestehen
auch keine grundlegenden verfassungsrechtlichen Be-
denken gegen die Tilgungsvorschriften. dies gilt auch
angesichts der Tatsache, dass die 10-jährige Tilgungs-
und Verwertungsfrist über die anlaufhemmung um
weitere fünf Jahre verlängert werden kann (vgl.
BVerwg, B. v. 21.05. 2012 – 3 B 65/11 – Buchholz
442.10, § 65 stVg nr. 2 mit anmerkung liebler in ju-
risPr-BVerwg 17/2012, anm. 5). ist der anlass ge-
bende sachverhalt nach den einschlägigen rechts-
vorschriften noch verwertbar, ist für eine weitere ein-
zelfallbezogene Prüfung dahingehend, ob die gegebe-
nen Verdachtsmomente noch einen gefahrenverdacht
begründen, kein raum mehr. die vom gesetzgeber
festgelegten Tilgungs- und Verwertungsfristen können
auch nicht unter Hinweis auf den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz beiseite geschoben oder relativiert wer-
den. angesichts der großen gefahren, die die Teilnah-
me am straßenverkehr unter dem einfluss von
alkohol für die allgemeinheit mit sich bringt, ist es
nicht zu beanstanden, wenn der gesetzgeber eine rela-
tiv lange Zeit ansetzt, bevor ein Verwertungsverbot
greift (BVerwg, B. v. 09. 06. 2005 – 3 C 21/04 – Buch-
holz 442.10, § 2 stVg nr. 11 [= Ba 2006, 52]; Vg
Bayreuth, U. v. 13.12. 2011 – B 1 K 10.772 –).

ergänzend ist anzumerken, dass sich auch nach der
neufassung des § 29 stVg – unterstellt die neurege-
lung wäre schon in vollem Umfang auf den jetzigen
sachverhalt anwendbar – kein anderes ergebnis ergä-
be.

2.3 schließlich ergibt auch die abwägung, dass die
anordnung der sofortigen Vollziehung im überwie-
genden öffentlichen interesse gerechtfertigt ist. es ist
nicht verantwortbar, den antragsteller bis zur even-
tuellen Bestandskraft der fahrerlaubnisentziehung am
straßenverkehr teilnehmen zu lassen, da ein erhebli-
ches öffentliches interesse der allgemeinheit besteht,
vor Kraftfahrern geschützt zu werden, die ungeeignet
zum führen von Kraftfahrzeugen sind. angesichts der
hohen dunkelziffer von Trunkenheitsfahrten, rechtfer-
tigt der Umstand der fehlenden alkoholbedingten Ver-
kehrsauffälligkeit des antragstellers zwischen 2003

und 2014 keine andere Beurteilung, zumal er seine
fahrerlaubnis erst im Jahr 2009 wiedererlangt hat. Per-
sönliche Härten können beim entzug der fahrerlaub-
nis, der als sicherheitsrechtliche maßnahme im inter-
esse der allgemeinheit ergeht, nicht berücksichtigt
werden. selbst wenn die fahrerlaubnisentziehung gra-
vierende folgen sowohl beruflicher als auch privater
art für den antragsteller hat, gebietet es die sicherheit
des straßenverkehrs angesichts des zu recht gezoge-
nen schlusses auf die nichteignung des antragstellers
zum führen von Kraftfahrzeugen am sofortvollzug
festzuhalten (vgl. BayVgH, B. v. 31.10. 2014 – 11 Cs
14.1627 –; B. v. 27. 09. 2013 – 11 Cs 13.1399 –). im
Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der antragsteller
die nachteiligen folgen für sich hätte abwenden kön-
nen, wenn er sich der geforderten Begutachtung ge-
stellt hätte und das gutachten vorgelegt hätte.

53. Da der Strafvorwurf des § 315c StGB we-
sentlich darauf gründet, dass der Betroffene ein
Fahrzeug führt, obwohl er infolge Alkoholgenusses
nicht in der Lage ist, das Fahrzeug sicher zu führen
und der Strafrichter bei Fahrerlaubnisentziehung
nach § 69 StGB ferner hinsichtlich der Ungeeignet-
heit davon überzeugt sein muss, dass ein Rückfall
wahrscheinlicher ist als eine Bewährung, verdich-
tet sich auch eine einmalige Alkoholfahrt bei einer
Blutalkoholkonzentration von weniger als 1,6 Pro-
mille durch die strafgerichtliche Fahrerlaubnisent-
ziehung zu einem aufklärungsbedürftigen Eig-
nungsmangel, der nur durch die Vorlage eines
medizinisch-psychologischen Gutachtens ausge-
räumt werden kann.

Verwaltungsgericht Berlin,
Beschluss vom 22. dezember 2014 – 4 l 298.14 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der am 24. oktober 2014 bei gericht eingegange-

ne antrag des antragstellers, den antragsgegner im
Wege einstweiliger anordnung nach § 123 abs. 1 satz
Vwgo zu verpflichten, ihm eine neue fahrerlaubnis
der Klassen am, a1, a, Be, C1, e und l zu erteilen,
hat keinen erfolg.

rechtsgrundlage für das Begehren des antragstel-
lers ist § 2 abs. 2 satz 1, abs. 4 stVg i.V. m. §§ 20
abs. 1, 11 abs. 1 feV. nach § 20 abs. 1 feV gelten
für die neuerteilung einer fahrerlaubnis nach voran-
gegangener entziehung – wie hier – die Vorschriften
für die ersterteilung. nach §§ 2 abs. 2 satz 1 nr. 3
stVg, 11 abs. 1 feV muss der Bewerber um eine fah-
rerlaubnis zum führen von Kraftfahrzeugen geeignet
sein. geeignet in diesem sinne ist nach § 2 abs. 4
stVg, wer die notwendigen körperlichen und geisti-
gen anforderungen erfüllt. nach § 11 abs. 1 satz 2
feV erfüllt ein Bewerber diese anforderungen insbe-
sondere dann nicht, wenn ein mangel nach anlage 4
oder 5 der fahrerlaubnisverordnung vorliegt, der die
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eignung zum führen von Kraftfahrzeugen aus-
schließt. nach nr. 8.1 der anlage 4 zur feV ist die 
eignung ausgeschlossen im falle von alkoholmiss-
brauch, wenn also das führen von fahrzeugen und ein
die fahrsicherheit beeinträchtigender alkoholkonsum
nicht hinreichend sicher getrennt werden kann.

dabei ist zu berücksichtigen, dass es bei der neuer-
teilung der fahrerlaubnis sache des fahrerlaubnisbe-
werbers ist, seine Kraftfahreignung darzulegen (§ 2
abs. 6 nr. 2 stVg), wobei er den nachteil ihrer nicht-
erweislichkeit trägt. eine eignungsvermutung besteht
nicht (oVg münster, Beschluss vom 4. Juli 2007 – 16
B 666/07 –, juris = nJW 2007, 2938 f. [= Ba 2008,
204]). das Begehren, den antragsgegner – ohne Wei-
teres – zur erteilung der begehrten fahrerlaubnis zu
verpflichten, kann daher nur erfolg haben, wenn sich
die eignung zweifelsfrei positiv feststellen lässt. dies
ist im vorliegenden fall nicht ersichtlich.

gemäß § 2 abs. 7 stVg hat die fahrerlaubnisbe-
hörde zu ermitteln, ob der fahrerlaubnisbewerber u.a.
geeignet ist. die diesbezüglichen ermittlungsmaßnah-
men werden in § 2 abs. 8 stVg i.V. m. §§ 11 ff. feV
bezeichnet. nach § 13 satz 1 nr. 2 lit. d feV ordnet die
fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung von entschei-
dungen über die erteilung einer fahrerlaubnis an, dass
ein medizinisch-psychologisches gutachten beizu-
bringen ist, wenn die fahrerlaubnis aus einem der
unter den Buchstaben a bis c der Vorschrift genannten
gründen entzogen worden ist. so liegt es hier.

die Vorschrift des § 13 satz 1 nr. 1 lit. a, 2. Var.
feV regelt u.a. eine Pflicht der Behörde zur anord-
nung eines medizinisch-psychologischen gutachtens,
wenn Tatsachen die annahme von alkoholmissbrauch
begründen. folglich ist ein medizinisch-psychologi-
sches gutachten vor der neuerteilung einer fahrer-
laubnis anzuordnen, wenn dem Bewerber zuvor die
fahrerlaubnis wegen alkoholmissbrauchs entzogen
worden ist (VgH mannheim, Urteil vom 18. Juni 2012
– 10 s 452/10 –, rn. 48, juris; Beschluss vom 15. Ja-
nuar 2014 – 10 s 1748/13 –, rn. 8, juris [= Ba 2014,
131]; dauer, in Hentschel/König/dauer, straßenver-
kehrsrecht, 42. aufl. 2013, § 13 feV rn. 26). dies
schließt strafgerichtliche fahrerlaubnisentziehungen –
wie hier – ein. dafür spricht, dass der strafrichter bei
der anwendung des § 69 stgB der sache nach die
ordnungsaufgabe der fahrerlaubnisbehörde wahr-
nimmt (BgH, Beschluss vom 27. april 2005 – gsst
2/04 –, rn. 22, juris [= Ba 2005, 311] mit Verweis auf
BVerwg, Urteil vom 15. Juli 1988 – BVerwg 7 C
46/87 –, rn. 11, juris) und der Begriff der Ungeeignet-
heit in § 69 stgB mit dem im stVg und der feV ver-
wendeten übereinstimmt (BgH, a. a.o.). der grund
für die fahrerlaubnisentziehung ist mithin jeweils,
dass deren inhaber als ungeeignet zum führen von
Kraftfahrzeugen angesehen wurde. das führt in dem
durch § 13 satz 1 lit. a bis c feV gezogenen rahmen
zu fortbestehenden eignungszweifeln und daher nach
lit. d der Vorschrift zur anforderung eines fahreig-
nungsgutachtens (BVerwg, Beschluss vom 24. Juni
2013 – BVerwg 3 B 71.12 –, rn. 6, juris [= Ba 2013,
252]).

dem lässt sich nicht mit erfolg entgegenhalten,
dass diese auslegung zu einem Wertungswiderspruch
führe. Zwar bildet die regelung des § 13 satz 1 nr. 2
lit. a feV eine auffangregelung für die im Übrigen in
satz 1 nr. 2 dieser Vorschrift geregelten Tatbestände
(dauer, in: Hentschel/König/dauer, straßenverkehrs-
recht, 42. aufl. 2013, § 13 feV rn. 20 m. w. n.; lüt-
kes, straßenverkehr, loseblattkommentar, stand au-
gust 2009, § 13 feV rn. 15), die unter anderem das
führen eines fahrzeugs im straßenverkehr mit einer
Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr
(lit. c) oder wiederholte Zuwiderhandlungen im stra-
ßenverkehr unter alkoholeinfluss (lit. b) vorsehen.
daraus wird geschlossen, dass die Vorschrift – lit. a –
nur anwendung findet, wenn zu einer erstmaligen
Trunkenheitsfahrt mit weniger als 1,6 Promille alko-
hol im Blut Umstände hinzutreten, denen eine annä-
hernd gleich starke aussagekraft dafür zukommt, dass
der Betroffene den Konsum von alkohol und das fah-
ren nicht zu trennen vermag, wie das bei den in § 13
satz 1 nr. 2 Buchst. b) und c) feV behandelten sach-
verhaltsgestaltungen der fall ist (oVg Berlin-Bran-
denburg, Beschluss vom 26. märz 2013 – oVg 7 s
19.13 –).

die vorliegende Konstellation besitzt eine in die-
sem sinne vergleichbare aussagekraft für fehlendes
Trennungsvermögen. denn von dem vorstehend be-
schriebenen unmittelbaren anwendungsbereich des 
§ 13 satz 1 nr. 2 lit. a bis c feV ist der fall des Buch-
staben d der Vorschrift zu unterscheiden, der eine Ver-
weisung auf die Buchstaben a bis c der Vorschrift le-
diglich wegen des grundes für die fahrerlaub-
nisentziehung enthält. dabei ist zu berücksichtigen,
dass die – hier erfolgte – entziehung der fahrerlaubnis
nach § 69 stgB an die Ungeeignetheit des fahrerlaub-
nisinhabers anknüpft. die anordnung der fahrerlaub-
nisentziehung verfolgt als maßregel den Zweck, unge-
eignete Kraftfahrer vom Verkehr auszuschließen.
maßstab für die entscheidung über die entziehung der
fahrerlaubnis ist demgemäß die in die Zukunft gerich-
tete Beurteilung der gefährlichkeit des Kraftfahrers
für den öffentlichen straßenverkehr (BgH, Beschluss
vom 27. april 2005 – gsst 2/04 –, rn. 22, juris). der
gesetzgeber selbst nimmt hierzu in § 69 abs. 2 stgB
der Vorschrift die richterliche Bewertung der eignung
gewissermaßen vorweg, dass der fahrerlaubnisinha-
ber im falle der gefährdung des straßenverkehrs im
sinne des § 315c stgB – wie hier – in der regel als un-
geeignet zum führen von Kraftfahrzeugen anzusehen
ist (vgl. stree/Kinzig, in: schönke/schröder, stgB, 29.
aufl. 2014, § 69 rn. 34). das strafgericht muss daher
prüfen, ob der in der Tat zum ausdruck kommende
eignungsmangel inzwischen weggefallen ist. derarti-
ges kommt in Betracht etwa durch vorläufige führer-
scheinmaßnahmen, ggf. in Verbindung mit nachschu-
lungsmaßnahmen für alkoholauffällige Kraftfahrer
(vgl. Hentschel, Trunkenheit, fahrerlaubnisentzie-
hung, fahrverbot, 10. aufl. 2006, rn. 613 m. w. n.).
einen solchen ausnahmefall hat das amtsgericht Tier-
garten im vorliegenden fall nicht festgestellt.

da der strafvorwurf des – der Bestrafung des an-
tragstellers zugrunde liegenden – § 315c stgB we-
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sentlich darauf gründet, dass der Betroffene ein fahr-
zeug führt, obwohl er infolge alkoholgenusses nicht in
der lage ist, das fahrzeug sicher zu führen und der
strafrichter bei fahrerlaubnisentziehung nach § 69
stgB ferner hinsichtlich der Ungeeignetheit davon
überzeugt sein muss, dass ein rückfall wahrschein-
licher ist als eine Bewährung (König, in: Hentschel/
König/dauer, straßenverkehrsrecht, a. a.o., § 69 stgB 
rn. 11), verdichtet sich auch eine einmalige alkohol-
fahrt bei einer Blutalkoholkonzentration von weniger
als 1,6 Promille durch die strafgerichtliche fahrerlaub-
nisentziehung zu einem aufklärungsbedürftigen eig-
nungsmangel, der nur durch die Vorlage eines medi-
zinisch-psychologischen gutachtens ausgeräumt wer-
den kann.

nichts abweichendes ergibt sich bei anwendung
der Beweisregel des § 11 abs. 8 feV. nach dieser Vor-
schrift darf die Behörde auf die nichteignung des fahr-
erlaubnisinhabers schließen, wenn der Betroffene ein
von der fahrerlaubnisbehörde gefordertes fahreig-
nungsgutachten nicht beibringt. so liegt es im vorlie-
genden fall, nachdem sich der antragsteller der ent-
sprechenden aufforderung der Behörde vom 10. Juni
2014 verweigerte.

54. 1. Das erhebliche Verschulden eines mit 2,49
Promille alkoholisierten Fußgängers, der bei dem
Versuch, sich seitlich an einem auf einem Kunden-
parkplatz langsam vorwärts fahrenden Lastzug
abzustützen, zwischen die Hinterachsen des Satte-
laufliegers gerät, rechtfertigt im Rahmen der vor-
zunehmenden Haftungsabwägung das Zurücktre-
ten der allein einzustellenden Betriebsgefahr und
führt zur Verneinung jeglicher Haftung.

2. Die im Unfallzeitpunkt gemessene Blutalko-
holkonzentration von 2,49 Promille begründet die
alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit eines Fuß-
gängers, wenn dieser zuvor durch eine Verhaltens-
weise (Torkeln, starkes Schwanken) aufgefallen ist,
die typisch für einen unter Alkoholeinfluss stehen-
den Fußgänger ist.

oberlandesgericht Hamm,
Urteil vom 17. april 2015 – 9 U 34/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der Kläger macht gegen die Beklagten schadenser-

satz- und schmerzensgeldansprüche geltend und be-
gehrt feststellung eines materiellen und immateriellen
Vorbehalts aus einem Verkehrsunfall vom 11.04. 2008
gegen 12:24 h auf dem Parkplatz des lidl-supermark-
tes auf der l-straße in f. der im Unfallzeitpunkt mit
2,49 Promille alkoholisierte Kläger geriet als fußgän-
ger zwischen die achsen des sattelaufliegers des von
dem Beklagten zu 1) gesteuerten und bei der Beklag-
ten zu 2) krafthaftpflichtversicherten lastzuges. der
Kläger erlitt schwerste Verletzungen. durch das ange-
fochtene Urteil […] hat das landgericht […] die Klage
abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, an-

sprüche des Klägers seien verjährt. gegen dieses Ur-
teil richtet sich die Berufung des Klägers. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
die Berufung ist unbegründet. dem Kläger stehen

die von ihm geltend gemachten und auf §§ 7 abs. 1, 18
abs. 1, 11 stVg, § 823 abs. 1, § 253 BgB, § 115 
abs. 1 s. 1 nr. 1 VVg gestützten ansprüche gegen die
Beklagten nicht zu.

a. allerdings tragen die vom landgericht genann-
ten gründe die abweisung der Klage nicht. denn die
ansprüche des Klägers – deren Bestehen einmal unter-
stellt – waren nicht verjährt. […]

B. die Berufung des Klägers bleibt aber deshalb
ohne erfolg, weil dem Kläger schadensersatz- und
schmerzensgeldansprüche gegen die Beklagten auf-
grund des Unfallereignisses vom 11.04. 2008 bereits
dem grunde nach nicht zustehen.

1. Zwar ereignete sich der Unfall beim Betrieb des
vom Beklagten zu 1) gesteuerten sattelzuges, § 7 
abs. 1 stVg. die ersatzpflicht der Beklagten ist nicht
gem. § 7 abs. 2 stVg durch höhere gewalt ausge-
schlossen. auch greift hier kein anspruchsausschluss
nach § 17 abs. 3 stVg wegen Vorliegens eines unab-
wendbaren ereignisses ein. gegenüber einem geschä-
digten, der selbst nicht als Halter eines Kraftfahrzeugs
für die Betriebsgefahr eines unfallbeteiligten Kraft-
fahrzeugs einzustehen hat, ist § 17 stVg nicht an-
wendbar.

der Beklagte zu 1) hat den nachweis geführt, dass
der Unfall nicht durch sein Verschulden verursacht
worden ist, § 18 abs. 1 s. 2 stVg. im ergebnis kann
dies aber auch letztlich dahin gestellt bleiben. denn
eine Haftung der Beklagten gegenüber dem Kläger be-
steht jedenfalls deshalb nicht, weil diesen ein weitaus
überwiegendes mitverschulden an dem Zustandekom-
men des Unfalls trifft, § 254 abs. 1 BgB, § 9 stVg.

2. im rahmen der danach vorzunehmenden Haf-
tungsabwägung ist auf seiten der Beklagten kein
schuldhafter Verkehrsverstoß des Beklagten zu 1) fest-
zustellen.

2.1 der Beklagte zu 1) hat nicht gegen § 9 abs. 5
stVo verstoßen. Zunächst greifen die Vorschriften der
stVo auch für fahrvorgänge am hier in rede stehen-
den Unfallort, auch wenn dieser auf dem Betriebsge-
lände eines supermarktes liegt. gegenstand der ge-
setzlichen regelung der stVo ist gemäß § 1 abs. 1
stVo die Teilnahme am straßenverkehr. dies meint
alle Vorgänge im öffentlichen Verkehrsraum (König,
in: Hentschel/König/dauer, straßenverkehrsrecht, 41.
aufl. 2011, § 1 stVo rn. 13). ob ein Verkehrsraum
öffentlich ist oder nicht, bemisst sich nicht nach den ei-
gentumsverhältnissen an den jeweiligen grundstücks-
flächen, sondern danach, ob der in rede stehen-
de Verkehrsraum ausdrücklich oder stillschweigend
durch den jeweils Berechtigten für den öffentlichen
Verkehr freigegeben ist (König, a. a.o., § 1 stVo 
rn. 14). danach ist ein Verkehrsraum dann öffentlich,
wenn er entweder ausdrücklich oder mit stillschwei-
gender duldung des Verfügungsberechtigten für jeder-
mann oder aber zumindest für eine allgemein be-
stimmte größere Personengruppe zur Benutzung
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zugelassen ist und auch so benutzt wird (BgH, nJW
2004, s. 1965). auf Parkplätzen, die – wie hier – Je-
dermann zugänglich sind, findet die stVo regelmä-
ßig – auch ohne eine entsprechende Beschilderung –
anwendung (vgl. auch olg frankfurt, Urt. v.
08. 09. 2009 – 14 U 45/09 – Juris <Tz. 14>). diese Vor-
aussetzungen sind vorliegend gegeben.

2.2 nach § 9 abs. 5 stVo muss sich der rück-
wärtsfahrende so verhalten, dass eine gefährdung an-
derer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. die Be-
weisaufnahme hat ergeben, dass der Beklagte zu 1)
sich mit seinem sattelzug vorwärts bewegt hat, und
nicht rückwärts gefahren ist. Zwar hat der Zeuge T2 im
rahmen des ermittlungsverfahrens einerseits ausge-
sagt, der sattelzug habe sich rückwärts bewegt, als der
Kläger zwischen die beiden Hinterachsen des auflie-
gers geraten sei. im gleichen atemzug hat er seine
zuvor gemachten angaben jedoch entwertet, indem er
einräumt, dass er nicht sagen könne, ob sich der sattel-
zug noch leicht vorwärts oder rückwärts bewegt habe.
dass der Beklagte zu 1) rückwärts gefahren ist, als es
zum Unfall mit dem Kläger kam, steht auch nicht auf-
grund der von dem Zeugen U in den Unfallbericht als
angaben des Beklagten zu 1) aufgenommenen Äuße-
rungen des Beklagten zu 1) fest. es kann dahin gestellt
bleiben, ob sich der Beklagte zu 1) – was dieser be-
streitet – am Unfallort gegenüber den unfallaufneh-
menden Polizeibeamten entsprechend geäußert hat,
oder ob hier ein Verständigungs- oder ein Protokollie-
rungsversehen vorliegt. denn der sachverständige
Prof. T hat aus technischer sicht die Unfallschilderung
des im ermittlungsverfahren vernommenen Zeugen
T3 bestätigt. danach unterliege es keinem Zweifel,
dass der sattelzug vorwärts und nicht rückwärts be-
wegt worden sei. der sachverständige hat das Unfall-
geschehen in einer Versuchsreihe nachgestellt und die
ergebnisse anhand der von ihm überreichten anlagen
im Termin mündlich erläutert. die Versuchsreihe habe
ergeben, dass sich der sattelzug mit maximal 4,5 km/h
vorwärts bewegt habe. eine solch niedrige geschwin-
digkeit werde von dem fahrtenschreiber nicht aufge-
zeichnet. der Versuch habe weiter gezeigt, wie es dazu
kommen konnte, dass der Kläger zwischen den Hinter-
achsen des aufliegers auf dem rücken zu liegen kam.
dies sei das ergebnis des übereinstimmend von den
Zeugen T3 und T2 im ermittlungsverfahren beschrie-
benen Bemühens des Klägers, sich an dem vorwärts
rollenden sattelzug mit den Händen abzustützen. Hier-
durch habe der Kläger – wie der sachverständige im
senatstermin anschaulich demonstriert hat – einen
drehimpuls erhalten, wobei der schwerpunkt im Hüft-
bereich unverändert bleibe. dass die attestierten Ver-
letzungen ausschließlich die linke Körperhälfte des
Klägers betrafen, sei ein aussagekräftiger Hinweis dar-
auf, dass der sattelzug in Vorwärtsbewegung gewesen
sein müsse. Bei einer rückwärtsfahrt hätte er zuvor
den Körper des Klägers komplett überrollen müssen,
um in die fotografisch dokumentierte endstellung zu
gelangen. die von dem Zeugen T2 wahrgenommene
rückwärtsbewegung hat der sachverständige nach-
vollziehbar erklärt. da die Zugmaschine vorne mit

Blattfedern ausgerüstet sei, verdrehten sich diese bei
einer ruckartigen Bremsung, wie sie der Beklagte zu 1)
beschrieben hat, zu einem „s“. Werde die Bremse dann
schlagartig gelöst, verforme sich die feder zurück.
Hierdurch rucke das fahrzeug 10 oder 20 cm zurück.
Von dieser momentaufnahme geprägt, könne sich bei
dem Beobachter der unzutreffende eindruck ergeben,
der sattelzug sei rückwärts bewegt worden.

3. der Beklagte zu 1) hat auch nicht gegen § 1 
abs. 1 und 2 stVo verstoßen, wonach die Teilnahme
am straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige
rücksicht erfordert und niemand geschädigt, gefähr-
det oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar,
behindert oder belästigt werden darf.

insbesondere kann nicht festgestellt werden, dass
der Beklagte zu 1) auf das auftauchen des Klägers zu
spät oder unangemessen reagiert hat und durch eine
ihm zumutbare reaktion seinerseits den Unfall hätte
vermeiden können.

3.1 Bei fassung des anfahrentschlusses, aber auch
noch im moment des anfahrens durch den Beklagten
zu 1), war der Kläger für den Beklagten zu 1) noch
nicht sichtbar. der sachverständige hat – wie bereits 
in anderem Zusammenhang dargestellt – ermittelt,
dass die geschwindigkeit des sattelzuges maximal 
4,5 km/h betrug. die anfahrgeschwindigkeit war aus-
weislich des fahrtenschreibers im Unfallzeitpunkt,
wie auch während des gesamten davor liegenden Zeit-
raums, so gering, dass sie nicht aufgezeichnet worden
ist. der anfahrentschluss ist spätestens 7 sekunden
vor dem Unfall gefasst worden. die unter Berücksich-
tigung dieser Parameter erstellte Zeit-Weg-Betrach-
tung ergibt, dass in diesem moment der Kläger für den
Beklagten zu 1) noch nicht sichtbar gewesen ist.

3.2 der Beklagte zu 1) konnte den Kläger über den
linken außenspiegel erst wahrnehmen, nachdem die-
ser sich seitlich bis auf 3 m dem sattelauflieger genä-
hert hatte. dies war 2 sekunden vor dem erstkontakt
des Klägers mit dem sattelauflieger. die annähe-
rungsrichtung und die annäherungsgeschwindigkeit
des Klägers hat der sachverständige T gut nachvoll-
ziehbar ermittelt. Um den oben beschriebenen dreh-
impuls zu erhalten, musste sich der Kläger mit einer
nicht nur geringen geschwindigkeit rechtwinklig dem
sattelauflieger genähert haben. eine geringe gehge-
schwindigkeit, wie sie einem Torkeln entspräche, oder
eine parallele annäherung von hinten auf den sattelauf-
lieger zu, hat der sachverständige ausgeschlossen. in
beiden fällen sei es nicht möglich gewesen, dass der
Kläger zwischen die Hinterachsen habe stürzen kön-
nen. er wäre von der seitenwand des aufliegers viel-
mehr abgewiesen worden. es kann dem Beklagten zu
1) nicht zum Vorwurf gemacht werden, innerhalb die-
ser 2 sekunden den Kläger über den linken rückspie-
gel nicht wahrgenommen zu haben. denn der Beklag-
te zu 1), der sich nach seinen nicht widerlegten
angaben vor dem anfahren auch über den rückwärti-
gen Verkehrsraum informiert haben will, musste sein
augenmerk nach dem anfahren insbesondere auf die
vor ihm liegende Verkehrssituation richten. damit,
dass ein fußgänger mit nicht geringer geschwindig-
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keit gezielt seitlich auf den vorwärts rollenden sattel-
zug zulaufen würde, um sich an diesem abzustützen,
musste der Beklagte zu 1) auch bei anlegung hoher
sorgfaltsmaßstäbe nicht rechnen.

3.3 der Beklagte zu 1) hat auf das auftauchen des
Klägers sofort reagiert, wie der sachverständige T
überzeugend dargestellt hat. Von dem moment an, in
dem der Kläger erstmals über den linken außenspiegel
sichtbar wurde, bis zu dem moment, in dem der Kläger
zwischen den Hinterachsen auf dem rücken zu liegen
kam, vergingen 3.3 sekunden. mit Beginn des sturz-
vorgangs hat sich der sattelzug maximal 1,6 m vor-
wärts bewegt, da es nicht zu einem vollständigen
Überrollen des Klägers gekommen ist. Weil sich die
Verletzungen des Klägers auf die linke Körperhälfte
beschränkten, und es nicht zu einem Überrollen ge-
kommen sei, sei dies eine Bestätigung dafür, dass der
Beklagte zu 1) sehr schnell auf den gestürzten Kläger
reagiert habe.

4. der Beklagte zu 1) hat auch nicht gegen § 3 
abs. 2a stVo verstoßen.

nach dieser Vorschrift müssen sich fahrzeugführer
gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren
menschen, insbesondere durch Verminderung der
fahrgeschwindigkeit und durch Bremsbereitschaft, so
verhalten, dass eine gefährdung dieser Verkehrsteil-
nehmer ausgeschlossen ist (senat, U.v. 19. 06. 2012, 
9 U 175/11). der besondere schutz des § 3 abs. 2a
stVo greift ein, wenn der ältere mensch bzw. eine an-
dere Person aus dem geschützten Personenkreis sich in
einer Verkehrssituation befindet, in der erfahrungsge-
mäß damit gerechnet werden muss, dass er aufgrund
seines alters das geschehen nicht mehr voll werde
übersehen und meistern können, wobei es konkreter
anhaltspunkte für eine Verkehrsunsicherheit nicht be-
darf. für die Pflicht zu erhöhter rücksichtnahme
kommt es auf die konkrete Verkehrssituation an (BgH,
nJW 1994, 2829). nach dem schutzzweck des § 3
abs. 2a stVo muss jedenfalls die annäherung der ge-
schützten Person an die fahrbahn bzw. die gefahrensi-
tuation erkennbar sein. der Bundesgerichtshof hat
daher hinsichtlich des schutzes von Kindern nur dann
von dem Kraftfahrer verlangt, besondere Vorkehrun-
gen (z. B. Verringerung der fahrgeschwindigkeit oder
einnehmen der Bremsbereitschaft) zur abwendung
der gefahr zu treffen, wenn ihr Verhalten oder die si-
tuation, in der sie sich befinden, auffälligkeiten zei-
gen, die zu gefährdungen führen könnten (vgl. BgH,
nZV 2002, 365).

Hiervon ausgehend ist ein Verstoß gegen § 3 abs. 2a 
stVo zu verneinen. nach den ausführungen des sach-
verständigen, wonach vom eintreten des Klägers in
den sichtbereich des Beklagten zu 1) bis zum ende des
sturzgeschehens ca. 3,3 sekunden vergingen, kann be-
reits nicht festgestellt werden, dass der Beklagte zu 1)
während der 2 sekunden währenden annäherungspha-
se den Kläger überhaupt und dann noch als hilfsbe-
dürftige Person i.s.d § 3 abs. 2a stVo hätte erkennen
können und müssen.

5. schließlich scheidet auch ein Verstoß des Beklag-
ten zu 1) gegen § 3 abs. 1 s. 1 stVo aus, nachdem

aufgrund des gutachtens des sachverständigen T fest-
steht, dass der Beklagte zu 1) mit allenfalls 4,5 km/h
vorgerollt ist, was der zügigen fortbewegungsge-
schwindigkeit eines fußgängers entspricht und ange-
sichts der konkreten örtlichen Verhältnisse nicht unan-
gepasst war.

6. den Kläger trifft ein erhebliches eigenverschul-
den an dem Zustandekommen des Unfalls, §§ 9 stVg
i.V.m. 254 abs. 1 BgB. der Kläger hat gegen das für
ihn bei der Teilnahme am straßenverkehr auch als
fußgänger geltende und sich aus § 1 abs. 2 stVo er-
gebende rücksichtnahmegebot verstoßen. der Kläger
ist sehenden auges mit nicht geringer geschwindig-
keit seitlich auf den hinteren Bereich des sich langsam
vorwärts bewegenden sattelzuges zugelaufen. an-
schließend hat er sich mit beiden Händen an dem auf-
bau abgestützt, was zur folge hatte, dass er durch den
vermittelten drehimpuls zwischen die Hinterachsen
des aufliegers gestürzt ist. das in höchstem maße ei-
gengefährdende und nicht verkehrsgerechte Verhalten
des Klägers hat sich erwiesenermaßen als gefahren-
moment in dem Unfall ursächlich niedergeschlagen.
das fehlverhalten des im Unfallzeitpunkt mit 2,49
Promille alkoholisierten Klägers belegt zudem seine
alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit selbst als fuß-
gänger. denn es gibt keine andere erklärung für die
von den Zeugen beobachtete Verhaltensweise als eine
alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit. andere Ursa-
chen, wie Unaufmerksamkeit oder leichtsinn schei-
den aus sicht des senats angesichts der Übersichtlich-
keit der Örtlichkeit und des schnell zu registrierenden
fahrvorgangs aus, insbesondere vor dem Hintergrund,
dass der Kläger zuvor im ladengeschäft und außer-
halb des sichtfeldes des Beklagten zu 1) auf dem Park-
platzgelände durch starkes schwanken und einen tor-
kelnden gang den Zeugen d, T3 und T2 aufgefallen
war.

7. nach alledem ist bei der Haftungsabwägung auf
seiten der Beklagten nur die Betriebsgefahr des sattel-
zuges zu berücksichtigen. dass den Beklagten zu 1)
ein Verschulden an dem Unfall trifft, ist – wie ausge-
führt – nicht festzustellen. demgegenüber wiegt das
Verschulden des Klägers in form des groben Versto-
ßes gegen die allgemeine rücksichtnahmepflicht aus 
§ 1 abs. 2 stVo so schwer, dass dahinter die Betriebs-
gefahr des Beklagtenfahrzeugs vollständig zurücktritt.

55. *) Wird ein Nachtrunk behauptet, um Fest-
stellungen zur Alkoholisierung während einer
Autofahrt vorsorglich zu verhindern, so stellt dies
eine Obliegenheitsverletzung als Versicherungs-
nehmer dar.

oberlandesgericht frankfurt am main,
Urteil vom 24. Juli 2014 – 3 U 66/13 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
die Klägerin ist zunächst in Höhe von € 5.000,- lei-

stungsfrei, weil der Beklagte den Versicherungsfall
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durch fahren in absolut fahruntüchtigem Zustand her-
beigeführt hat (Versicherungsbedingungen d2.1 und
d.3.1 i.V. m. d.3.3).

die Blutentnahme um 3:27 Uhr ergab eine Blutal-
koholkonzentration von 1,84 Promille. die rückrech-
nung auf den Tatzeitpunkt im strafbefehl bezog sich
allerdings auf die frage der schuldfähigkeit, so dass
sie dort mit 2,4 Promille angesetzt wurde. nimmt man
eine rückrechnung in Bezug auf die zum fahrzeit-
punkt bestehende fahruntüchtigkeit vor, so ergäbe
sich jedoch ebenfalls ein Wert von über 2 Promille
zum Tatzeitpunkt.

der Beklagte behauptet allerdings einen nachtrunk.
er will wegen mundtrockenheit und aus Verwirrung
zwei flaschen Bier und zwei schnäpse nachgetrunken
haben. ob diese Version zutrifft, kann indessen dahin-
stehen. glaubt man dem Beklagten nicht, so ergibt sich
die fahruntüchtigkeit zum Unfallzeitpunkt ohne weite-
res aus der festgestellten Blutalkoholkonzentration 1,84
Promille, ohne dass es eine rückrechnung bedurfte.

Unterstellt man den von dem Beklagten behaupte-
ten nachtrunk, so ist zu bedenken, dass dieser im Zei-
traum zwischen ca. 2:15 Uhr und 3:27 Uhr (dem Zeit-
punkt der Blutentnahme) stattgefunden haben muss.
da die alkoholaufnahme ins Blut erst zwei stunden
nach Trinkende abgeschlossen ist, kann zum Zeitpunkt
der Blutentnahme noch nicht die volle alkoholmenge
im Blut des Beklagten aufgenommen gewesen sein.
eine Blutentnahme zwei stunden nach Trinkende
hätte mithin eine deutlich höhere alkoholkonzentra-
tion zum ergebnis gehabt. geht man dabei davon aus,
dass bei einer Blutalkoholkonzentration von 1,84 Pro-
mille nur gut die Hälfte der nachtrunkmenge bereits
im Blut gewesen sein kann, so ist die annahme abso-
luter fahruntüchtigkeit zum Unfallzeitpunkt (1,1 Pro-
mille) ohne weiteres gerechtfertigt.

auf die unter Beweis gestellte behauptete Trink-
menge vor fahrtantritt kommt es angesichts dessen
nicht mehr an.

die Klägerin ist weiterhin in Höhe von euro
2.500,00 leistungsfrei, weil der Beklagte seine oblie-
genheiten nach dem Versicherungsfall verletzt hat
(Versicherungsbedingungen e 1.3 und e 7.1 i.V.m. e
7.3).

der Beklagte kann sich zunächst nicht darauf beru-
fen, im strafbefehl seien nur fahrlässig begangene
Taten festgestellt worden. das kann hinsichtlich des
Tatbestandes der Unfallflucht (§ 142 abs. 1 nr. 1
stgB) nicht zutreffen, weil diese Tat nur vorsätzlich
begangen werden kann.

der Beklagte kann sich ferner nicht darauf berufen,
er habe lediglich von einem Bagatellschaden ausgehen
dürfen. Welche eigenen feststellungen er am Unfallort
hierzu getroffen hat und wie er überhaupt zu diesem
ergebnis kam, ist nicht vorgetragen. Wie der Zeuge,
der ihm gesagt haben soll, es sei nichts passiert, zu sei-
nen feststellungen gelangt sein soll, ist ebenfalls nicht
vorgetragen. abgesehen davon stellt sich die frage, ob
der Beklagte sich auf derartige angaben überhaupt
verlassen durfte. die behaupteten angaben des Zeu-
gen sind im Übrigen nicht damit zu vereinbaren, dass
der Beklagte an seinem eigenen fahrzeug jedenfalls
erhebliche schäden zu verzeichnen hatte. die behaup-
teten angaben des Zeugen sind ferner nicht mit dem
Umstand zu vereinbaren, dass dieser im anschluss an
das entfernen des Beklagten vom Unfallort die Polizei
verständigte. dazu hätte er keinen anlass gehabt,
wenn tatsächlich „nichts passiert“ gewesen wäre.

eine weitere obliegenheitspflichtverletzung liegt in
dem behaupteten nachtrunk.

dass der Beklagte aus Verwirrtheit oder wegen
schocks nachgetrunken haben will, hat das landge-
richt mit recht als unglaubhaft erachtet. ein nach-
trunk stellt eine obliegenheitsverletzung dar, wenn po-
lizeiliche ermittlungen zu erwarten sind (olg
frankfurt am main, Versicherungsrecht 1995, 164).
das ergibt sich hier schon daraus, dass der Beklagte
bereits bei seiner ankunft zu Hause den Plan hatte, die
Polizei zu verständigen. entsprechende erwägungen
gelten im Übrigen, sofern der Beklagte nur zu Täu-
schungszwecken einen nachtrunk behauptet hat.

der Beklagte hat auch seinem Plan entsprechend
die Polizei verständigt. damit hat er aber weder seinen
Pflichten nach § 142 abs. 3 stgB genügt, noch seinen
aufklärungsobliegenheiten aus dem Versicherungs-
vertrag. denn er hat unstreitig falsche angaben zur
schadensentstehung an seinem fahrzeug gemacht.
Von einem vorhergehenden Unfall hat er der Polizei
nichts gesagt. er hat überdies einen nachtrunk be-
hauptet, um feststellungen zu seiner alkoholisierung
bei der fahrt vorsorglich zu verhindern. eine Zu-
sammenschau dieses geschehens führt zu der eindeu-
tigen schlussfolgerung, dass der Beklagte bestrebt
war, die Polizei in die irre zu führen.

da der Beklagte einmal seine obliegenheiten vor
dem Versicherungsfall und einmal seine obliegenhei-
ten nach dem Versicherungsfall verletzt hat, ist die
Klägerin in doppelter Hinsicht leistungsfrei und kann
den gesamten eingeklagten Betrag von dem Beklagten
verlangen.
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Einleitung
die Berechnung der Tatzeit-BaK unterliegt in einigen Bereichen festen, von der höchst-

richterlichen rechtsprechung bestimmten regeln. in anderen Bereichen fehlen solche Vor-
gaben. Hierzu zählt die frage nach der länge des rückrechnungsfreien Zeitraums nach Vor-
trunkende bei BaK-rückrechnungen unter Berücksichtigung von nachtrunkbehaup-
tungen. in der folge haben sich im Wesentlichen zwei unterschiedliche Verfahrensweisen
bei der rückrechnung solcher fälle etabliert. eine gruppe von gutachtern spart die ersten
beiden stunden nach Vortrunkende generell von der rückrechnung aus, unabhängig vom
Zeitpunkt der nachtrunkaufnahme. eine andere gruppe von gutachtern dagegen rechnet
bis zum Zeitpunkt der nachtrunkaufnahme zurück, unabhängig vom Zeitpunkt des Vor-
trunkendes. schließlich gibt es eine dritte gruppe von gutachtern, die dem gericht die er-
gebnisse beider Berechnungsarten anbietet und die entscheidende frage, zu welchem Zeit-
punkt die resorption des Vortrunks als abgeschlossen betrachtet werden kann, der Wertung
des gerichts überlässt. letzteres ist problematisch, da es sich hierbei eben nicht um eine
Wertungsfrage, sondern um eine frage naturwissenschaftlicher erkenntnis handelt. 

Theoretische pharmakokinetische Überlegungen
eine rückrechnung mit konstanten eliminationsraten bei einphasigen Trinkverläufen

kann nur dann korrekt durchgeführt werden, wenn die nachresorption abgeschlossen ist
und sich die eliminationskurve im rektilinearen Bereich befindet. in der regel wird bei
einer Trinkgeschwindigkeit, die im rahmen eines normal gesellschaftlichen Trinkens zu
erwarten ist, der gipfel der Konzentrationskurve bereits nach einigen minuten erreicht und
das resorptionsende mit Übergang in die lineare eliminationsphase liegt meist spätestens
eine halbe bis eine stunde nach Trinkende. Bei höheren Trinkgeschwindigkeiten können
sich Kurvengipfel und resorptionsende nach hinten verschieben. der BgH hat unter Be-
rücksichtigung des Zweifelsgrundsatzes empfohlen, erst 2 stunden nach Trinkende einen
gesicherten abschluss der nachresorption zu unterstellen. in dem Urteil ist aber ausdrück-
lich darauf verwiesen, dass der rückrechnungsfreie Zeitraum mit sachverständiger Unter-
stützung in begründeten fällen verkürzt werden kann [2]. davon wird leider zugunsten
einer schematisierten Vorgehensweise so gut wie kein gebrauch gemacht.

Bei nachtrunkaufnahme entsteht ein zweiphasiger Trinkverlauf mit einer im idealfall
zweigipfligen Kurve. liegen Vortrunk und nachtrunk weniger als 2 stunden auseinander,
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ist nicht auszuschließen, dass der nachtrunk in die Plateauphase des Vortrunks fällt. folg-
lich ist zu befürchten, dass eine rückrechnung ohne aussparung des vorgesehenen rück-
rechnungsfreien Zeitraums nach Vortrunkende zu einer fälschlichen Überhöhung des be-
rechneten Wertes führt. diese argumentation spräche für eine schematische einhaltung
eines rückrechnungsfreien Zeitraums von 2 stunden nach Vortrunkende.

demgegenüber sind Bedenken anzubringen, die sich an der gegenläufigen und damit ad
absurdum führenden anwendung des in-dubio-pro-reo-grundsatzes festmachen. nicht
ausgeschlossen werden soll nach dem Zweifelsgrundsatz, dass die resorption des Vor-
trunks verzögert war. gleichzeitig ist ebenfalls nach dem Zweifelsgrundsatz zu unterstel-
len, dass zum Zeitpunkt der Blutentnahme, selbst wenn sie nur wenige minuten nach
nachtrunkende erfolgt wäre, die gesamte nachtrunkmenge resorbiert war. dies würde in
der beschriebenen Konstellation bedeuten, dass die nachtrunkmenge auf dem Weg aus
dem magen-darm-Trakt ins Blut die Vortrunkmenge überholt hat, was pharmakokinetisch
unsinnig ist. allenfalls könnte diskutiert werden, ob sich zwischen Vortrunk und nach-
trunk die resorptionsverhältnisse dahingehend grundlegend verkehrt haben könnten, dass
nach verzögerter Vortrunkresorption die nachtrunkaufnahme zu einer resorptionsbe-
schleunigung geführt hat. dies ist wenig wahrscheinlich. 

geht man aber von vergleichbaren resorptionsverhältnissen bei Vortrunk und bei nach-
trunk aus, kann bei einer resorptionsverzögerung des Vortrunks auch eine resorptions-
verzögerung des nachtrunks erwartet werden. in der Berechnung der Tatzeit-BaK wird
unterstellt, dass der nachtrunk vollständig resorbiert war. War dies nicht der fall, wird ein
höherer BaK-Wert abgezogen, als durch den nachtrunk in Wirklichkeit wirksam gewor-
den ist. dadurch entsteht ein sicherheitspolster, das den möglichen nachteil einer zu Un-
recht angenommenen vollständigen resorption des Vortrunks zum Zeitpunkt des Vorfalls
auszugleichen vermag. 

darüber hinaus ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Vortrunkphasen in der Praxis
eher mit einer niedrigeren Trinkgeschwindigkeit, die nachtrunkphasen dagegen mit einer
höheren Trinkgeschwindigkeit verbunden sind. es wäre demnach, wenn es überhaupt zu
einer wesentlichen Änderung der resorptionsverhältnisse kommt, eher mit einem rasche-
ren resorptionsabschluss nach dem Vortrunk als nach dem nachtrunk zu rechnen. Zum
zweiten ist nicht alleine die BaK zum Vorfallszeitpunkt entscheidend. die rechtspre-
chung hebt in der anflutungsphase gestützt auf die Untersuchungen von Heifer (1970) [5]
vielmehr auch auf die menge alkohol ab, die sich zum Vorfallszeitpunkt im Körper befin-
det [1]. ist die Trinkgeschwindigkeit des Vortrunks also sehr hoch und ist dadurch eine ver-
zögerte resorption zu erwarten, kann die tatsächlich zum Vorfallszeitpunkt vorliegende
BaK die für die rechtsprechung relevante Konzentration unterschreiten. 

diese Überlegungen können die einschätzung begründen, dass es ausreicht, den rück-
rechnungsfreien Zeitraum des Vortrunks bei nachtrunkkonstellationen spätestens zum
Zeitpunkt des nachtrunkendes festzusetzen. 

Experimentelle Überprüfung*)
diese theoretischen Überlegungen sollten auch experimentell überprüft werden. dazu

waren mithilfe von 55 Probanden beiderlei geschlechts und mittleren alters nachtrunk-
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situationen nachgestellt worden [3; 4]. das Versuchsdesign war möglichst offen gestaltet
worden, um eine höhere Variabilität zu erreichen. festgelegt waren lediglich die Kombi-
nationen einer größeren Vortunkmenge (ca. 0,6 ‰) mit einer kleineren nachtrunkmenge
(ca. 0,3 ‰) (gruppe 1, n = 32) oder einer kleineren Vortrunkmenge mit einer größeren
nachtrunkmenge (gruppe 2, n = 23). der Vortrunk wurde in 30 bis 60 minuten (gruppe 1)
bzw. ca. 15 minuten (gruppe 2) konsumiert. die Trinkpause betrug 30 bis 60 minuten
bzw. 15 bis 30 minuten. für den nachtrunk standen maximal 15 minuten bzw. maximal 
60 minuten zur Verfügung. es wurde ein Vorfallszeitpunkt kurz vor dem nachtrunkbeginn
definiert, zu dem auch Blut für die Bestimmung der tatsächlichen Tatzeitkonzentration ent-
nommen wurde. als ausgangspunkt für die rückrechnung wurden zwei Blutentnahme-
zeitpunkte festgelegt, von denen der eine etwa 2 bis 2½ stunden nach dem Vortrunkende
und ca. 1 stunde nach dem nachtrunkende (Be 1), der andere etwa 3 bis 3½ stunden nach
dem Vortrunkende und ca. 2 stunden nach dem nachtrunkende lagen. schließlich wurden
die Tatzeitkonzentrationen nach den alternativen methoden berechnet und mit den gemes-
senen Tatzeitkonzentrationen verglichen.  

Zunächst konnte generell gezeigt werden, dass die rechenergebnisse in den meisten 
fällen in einem Bereich von bis zu 0,5 ‰ unter den tatsächlichen Tatzeitkonzentrationen
liegen. es können aber auch erhebliche abweichungen auftreten, die sowohl vom Blutent-
nahmezeitpunkt als auch von der Berechnungsmethode unabhängig sind. diesen fällen
gemeinsam war jeweils eine ungewöhnlich hohe alkoholbelastung durch sehr kurze
Trinkzeiten. in einem fall lag das Berechnungsergebnis ca. 1 ‰ unter dem messwert, was
von der Treffsicherheit her unbefriedigend ist, wenigstens aber den Beschuldigten nicht zu
Unrecht belasten würde. es war darauf zurückzuführen, dass der Vorfallszeitpunkt im gip-
felbereich unmittelbar vor einem diffusionssturz lag. in 3 fällen wurde bei den Berech-
nungen der messwert bis 0,13 ‰ überschritten. Hier zeigten die analysen der Konzentra-
tionsverlaufskurven, dass zum definierten Tatzeitpunkt infolge einer starken resorp-
tionsverzögerung die Blutalkoholkonzentrationen noch in einem sehr niedrigen Bereich
lagen. eine Benachteiligung der Probanden war dadurch trotzdem nicht gegeben: es konn-
te dargestellt werden, dass alle diese Probanden auch ohne nachtrunkaufnahme zu einem
späteren Zeitpunkt des Trinkverlaufs Konzentrationen erreicht hätten, die die differenz bei
weitem ausgeglichen hätten. 

der Vergleich der beiden unterschiedlichen Berechnungsmethoden ergab, dass mit der
zweiten Berechnungsmethode, die einen abschluss der Vortrunkresorption spätestens mit
ende des nachtrunks unterstellt, bessere ergebnisse gewonnen werden konnten. sie lagen
dichter an den tatsächlichen Tatzeitkonzentrationen, in der regel ohne diese zu überstei-
gen. lediglich in einem einzigen fall überschritt das so gewonnene rechenergebnis den
tatsächlich gemessenen Wert geringfügig um 0,02 ‰. die genauere analyse dieses falles
ließ jedoch erkennen, dass sich dieser fehler auf die anwendung eines schematisch ange-
wendeten Widmark-faktors bei der Berechnung der nachtrunk-BaK zurückführen ließ.
Hätte man hier einen realistischen Widmarkfaktor etwa nach der formel von UlriCH et al.
(1987) [8] oder seidl et al. (2000) [7] eingesetzt, wäre der fehler kompensiert worden.

Diskussion
die höchstrichterliche rechtsprechung macht für einige der Parameter, die in die Be-

rechnung einer Tatzeit-BaK einfließen, Vorgaben. diese sind teilweise am in-dubio-pro-
reo-grundsatz orientierte extremwerte, bspw. die stündlichen eliminationsraten, das re-
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sorptionsdefizit oder bedingt auch der rückrechnungsfreie Zeitraum. andernteils werden
aber auch ausdrücklich durchschnittswerte toleriert, so etwa die Widmark-faktoren.
schließlich gibt es Parameter und grundsätze, die alleine dem gutachter überlassen blei-
ben, z. B. die grenze des rückrechnungsverbots bei niedrigen Konzentrationen. daraus
resultieren unterschiedliche Verfahrensweisen bei der Berechnung der Tatzeit-BaK. Be-
sonders deutlich zeigen sie sich in nachtrunkkonstellationen, da es sich hierbei um eine
Kombination einer Trinkmengenberechnung und einer rückrechnung handelt, somit alle
Parameter in ihrer potentiellen Unterschiedlichkeit zur anwendung kommen.

Um zu vermeiden, dass verschiedene gutachter zu unterschiedlichen ergebnissen kom-
men, ist eine Vereinheitlichung der Berechnungsmethode erforderlich. Vorstehende Über-
legungen beschäftigen sich in erster linie mit der Problematik des rückrechnungsfreien
Zeitraums. am rande fließen jedoch zwangsläufig auch damit verbundene Überlegungen
zum Widmark-faktor ein. 

der erste schritt bei der ermittlung der Tatzeit-BaK bei nachtrunkangabe besteht in der
Berechnung der BaK, die durch die nachtrunkmenge erklärlich ist. derzeit wird in an-
lehnung an salger (1989) [6] diese Konzentration mithilfe der Widmark-formel unter
einsatz eines reduktionsfaktors r von 0,7 bzw. 0,6 und nach abzug eines resorptionsde-
fizits von 10 % berechnet. angesichts der konstitutionsabhängigen hohen Variationsbreite
des Verteilungsraums für alkohol wäre es wohl sinnvoller, nach UlriCH et al. (1987) [8]
oder seidl et al. (2000) [7] den reduktionsfaktor individuell zu bestimmen. da sich die
Untersuchungsergebnisse dieser forschungsgruppen aus Versuchen nach oraler alkohol-
gabe rekrutieren, ist das resorptionsdefizit hier bereits eingegangen und darf nicht noch
einmal in abzug gebracht werden. (UlriCH et al. (1987) [8] schlugen deshalb zur Unter-
scheidung die Bezeichnung rho vor.)

als nächstes ist als Voraussetzung für die weiteren rechenschritte zu überprüfen, ob die
nachtrunk-BaK nicht schon für sich alleine die BaK zum Zeitpunkt des nachtrunk-
beginns erklärt. dabei ist mit der maximalen eliminationsgeschwindigkeit auf den Zeit-
punkt des nachtrunkbeginns zurückzurechnen. Verbleibt kein sicher aus dem Vortrunk re-
sultierender rest, kann zumindest auf diesem Weg nicht nachgewiesen werden, dass zum
Tatzeitpunkt überhaupt eine alkoholkonzentration vorlag. liegt der rest aus dem Vor-
trunk unter 0,15 ‰, darf nicht zurückgerechnet werden, da die eliminationskurve bereits
den rektilinearen Bereich verlassen haben könnte [9]. nur wenn die BaK zum Zeitpunkt
des nachtrunkbeginns größer war, darf eine rückrechnung auf den Vorfallszeitpunkt vor-
genommen werden. 

ist diese Voraussetzung erfüllt, kann eine integrierende rückrechnung erfolgen, indem
vom messwert die nachtrunk-BaK abgezogen und die der zwischenzeitlich eliminierten
alkoholmenge entsprechende BaK addiert wird. dabei ist ein rückrechnungsfreier Zei-
traum von bis zu 2 stunden nach nachtrunkende, längstens jedoch bis zum nachtrunken-
de zu berücksichtigen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g
Bei der Berechnung der Tatzeit-BaK bei nachtrunkbehauptungen in verkehrsrechtlichen fällen werden in der

Praxis von verschiedenen gutachtern unterschiedliche Berechnungsmethoden angewandt. einer dieser Unter-
schiede betrifft die dauer des rückrechnungsfreien Zeitraums nach Vortrunkende. auf der grundlage theoreti-
scher pharmakokinetischer Überlegungen und experimenteller erfahrungen wurde festgestellt, dass es bei frü-
hem nachtrunk ausreicht, den rückrechnungsfreien Zeitraum längstens auf den Zeitpunkt des nachtrunkendes zu
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begrenzen; eine ausdehnung darüber hinaus ist nicht erforderlich. daraus resultierend wird eine Vereinheitli-
chung der rückrechnungsmethode bei nachtrunkkonstellationen zur diskussion gestellt, die auch die methode
der Berechnung der durch den nachtrunk erklärlichen BaK umfasst. 

s c h l ü s s e l w ö r t e r
rückrechnungsfreier Zeitraum – Widmark faktor – nachtrunkangaben – Berechnung – resorption

s u m m a r y
several experts use different methods to calculate the BaC in the point of the crime in hip flask defence cases

in the practice. one of those differences concerns the range of the time lag for back calculation. on the basis of
theoretical pharmacokinetic considerations and experimental experiences could be established, that in cases of an
early onset “after-drink” it is sufficient to restrict the time lag for back calculation to the end of the “after-drink”.
it is not necessary to extend this time range. as a result of those considerations a standardization of the back cal-
culation is discussed. This embraces also the method to calculate the BaC which could explain the “after-drink”. 
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Aus der Rechtsprechung zum Straßenverkehrs(straf)recht Seiten 306 – 321

Richter am Bundesgerichtshof

UlriCH franKe

aus der rechtsprechung zum straßenverkehrs(straf)recht*)

Jurisdiction concerning traffic law – an overview 2014/2015*)

A. Vorbemerkung
dieser Beitrag gibt zunächst einen Überblick über wichtige entscheidungen zum stra-

ßenverkehrsstrafrecht. im Vordergrund steht dabei die rechtsprechung des für diese ma-
terie zuständigen 4. strafsenats des BgH. einige grundsätzliche entscheidungen aus der
rechtsprechung der Verwaltungsgerichte, soweit sie sich mit fragen der fahrerlaubnis-
entziehung wegen führens eines Kraftfahrzeugs unter dem einfluss berauschender mittel
befassen, werden ebenfalls dargestellt. die Übersicht umfasst mit einer ausnahme1) ent-
scheidungen aus dem Zeitraum von ende 2013/anfang 2014 bis mitte 2015.

B. Materielles Verkehrsstrafrecht
I. Allgemeines – der öffentliche Verkehrsraum

das Verkehrsrecht lebt, soweit es den straßenverkehr betrifft, von seinem sachlichen
geltungsbereich, dem öffentlichen straßenraum. den Verkehr in diesem raum zu schüt-
zen, ist Zweck nahezu aller normen dieser rechtsmaterie. nach herkömmlicher ansicht
werden mit dem Begriff des öffentlichen Verkehrs- bzw. straßenraums zunächst einmal
alle Verkehrsflächen erfasst, die nach dem Wegerecht des Bundes und der länder oder der
Kommunen dem allgemeinen Verkehr gewidmeten sind.2) eine solche Widmung wird man
anhand objektiver Kriterien im einzelfall leicht feststellen können. darüber hinaus ist ein
Verkehrsraum aber auch dann öffentlich, wenn er ohne rücksicht auf eine Widmung und
ungeachtet der eigentumsverhältnisse entweder ausdrücklich oder mit stillschweigender
duldung des Verfügungsberechtigten für jedermann oder aber zumindest für eine allge-
mein bestimmte größere Personengruppe zur Benutzung zugelassen ist und auch tatsäch-
lich so genutzt wird.3) Wann gemessen an diesen Voraussetzungen etwa eine autowasch-
anlage, eine Tankstelle, ein Parkhaus, ein Kunden- oder Besucherparkplatz, eine
Tiefgarage oder ein Werksgelände zum öffentlichen Verkehrsraum gehören, zu dieser
frage hat sich eine inzwischen umfangreiche Kasuistik entwickelt.4) dass sich genaues
Hinschauen hier auch noch in der revisionsinstanz lohnen kann, beweist der folgende
fall:5)

der angeklagte war mit seinem mietwagen nach langer rückfahrt aus dem Urlaub müde in seinem Heimatort
angekommen und wollte das fahrzeug unbedingt noch am selben abend – es war kurz vor geschäftsschluss – in
der für ihn zuständigen niederlassung der autovermietung zurückgeben. nachdem er den Wagen ausgeladen
hatte, begab er sich zum geschäftslokal der autovermietung und parkte das fahrzeug auf dem durch eine unver-
schlossene Zufahrt erreichbaren gepflasterten Hof vor dem eingangsbereich des Büros. die rücknahme des
fahrzeugs wurde ihm von der im geschäftsraum anwesenden mitarbeiterin der autovermietung indes unter Hin-
weis auf das bereits heruntergefahrene Computersystem verweigert. der angeklagte insistierte, wurde energi-
scher, lauter – jedoch ohne erfolg. daraufhin beschloss er, die dinge auf seine Weise zu regeln. er verließ den
geschäftsraum der autovermietung, rannte die wenigen stufen zum Hof hinunter, stieg in das mietfahrzeug und

*) der Verfasser ist seit 2009 mitglied des 4. strafsenats des Bundesgerichtshofs.
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startete den motor. mit Vollgas und unter Überwindung des Höhenunterschiedes durchbrach er die glasscheibe
zum geschäftslokal und brachte das auto erst unmittelbar vor dem Tresen zum stehen. Vor den augen der an-
gestellten, die im letzten moment zur seite gesprungen, aber von einem herumfliegenden glassplitter am arm
getroffen war, stieg der angeklagte aus, legte Wagenpapiere und Zündschlüssel wortlos auf den Tisch und verließ
den Tatort.

das landgericht verurteilte den angeklagten unter anderem wegen vorsätzlichen ge-
fährlichen eingriffs in den straßenverkehr. diese Verurteilung konnte nicht bestehen blei-
ben. nicht jede Tathandlung, die vom öffentlichen straßenraum ausgeht, so der senat, er-
füllt den objektiven Tatbestand des gefährlichen eingriffs in den straßenverkehr. Zwar
werde die anwendbarkeit der strafvorschrift nicht schon dadurch ausgeschlossen, dass die
konkrete gefahr oder gar der schaden außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums eintritt,
etwa dann, wenn der Täter sein opfer bereits von der öffentlichen straße aus mit dem
fahrzeug verfolgt, aber erst außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums erfasst. Vorausset-
zung dafür ist jedoch, dass sich das opfer in dem Zeitpunkt, in dem der Täter zur Verwirk-
lichung des Tatbestandes der straßenverkehrsgefährdung durch zweckwidrigen einsatz
des fahrzeugs als Waffe oder schadenswerkzeug unmittelbar ansetzt, also im Versuchs-
stadium, (noch) im öffentlichen raum befindet, die abstrakte gefahr also noch im öffent-
lichen Verkehrsraum entsteht. daran fehlte es hier, da sich das potentielle opfer, die an-
gestellte der autovermietung, zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt in den
geschäftsräumen und damit außerhalb des öffentlichen Verkehrsraums aufhielt. 

II. Zu den einzelnen Tatbeständen
1. § 315b StGB

a) Inneneingriff

der wegen seines dreistufigen aufbaus6) anspruchsvolle und deshalb besonders fehler-
anfällige Tatbestand des gefährlichen eingriffs in den straßenverkehr beschäftigt die
rechtsprechung in wiederkehrender regelmäßigkeit. dabei kommt den fällen des sog.
verkehrsfremden inneneingriffs besondere Bedeutung zu. es handelt sich dabei um Kon-
stellationen, in denen ein Kraftfahrzeug zweckentfremdet als Waffe oder schadenswerk-
zeug eingesetzt wird. Zu prüfen ist eine strafbarkeit nach § 315b stgB etwa beim ab-
drängen eines verfolgenden Polizeifahrzeugs, beim rammen eines vorausfahrenden
fahrzeugs oder bei der – vorzugsweise nächtlichen – „geisterfahrt“, um in suizidabsicht
einen Unfall herbeizuführen.7) der 4. strafsenat des BgH hatte in diesem Zusammenhang
folgenden fall zu entscheiden:8)

der Täter befuhr mit seinem Pkw eine innerstädtische straße, als er auf der gegenüberliegenden straßenseite
seine ehefrau erblickte, die sich kurz zuvor von ihm getrennt hatte, und die auf dem Bürgersteig einen Kinder-
wagen mit dem zweijährigen enkel schob. er fasste spontan den entschluss, mit seinem fahrzeug auf seine frau
zuzufahren. er bremste daher zunächst ab, lenkte den Pkw dann über die gegenfahrbahn nach links auf den geh-
weg und fuhr auf die geschädigte zu. Unmittelbar vor ihr kam er zum Halten; von Tötungsvorsatz war demnach
nicht auszugehen. ob er seine frau dabei mit dem fahrzeug erfasste, konnte das landgericht nicht feststellen.
entweder auf grund einer Berührung mit dem fahrzeug oder wegen eines gleichgewichtsverlusts nach einer
ausweichbewegung kam die geschädigte zu fall und zog sich eine Prellung am Bein zu.

das landgericht hatte angenommen, der angeklagte habe eine solche Verletzung als
folge des sturzes bei einem der beiden nach den feststellungen möglichen geschehens-
verläufe im sinne eines bedingten schädigungsvorsatzes billigend in Kauf genommen.
Hingegen sei es ihm nicht darauf angekommen, seine frau umzufahren. es verurteilte ihn
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wegen gefährlichen eingriffs in den straßenverkehr in Tateinheit mit vorsätzlicher Kör-
perverletzung.

Vor dem Hintergrund der ständigen rechtsprechung des senats zu den anforderungen
an die darlegung der Voraussetzungen des § 315b abs. 1 nr. 3 stgB konnte diese Verur-
teilung keinen Bestand haben. Bezugspunkt der Urteilsgründe sind in diesem fall zwei
Tatbestandsmerkmale, die konkrete gefahr für leib oder leben eines anderen menschen
(oder: dieselbe gefahr für eine sache von bedeutendem Wert) und der bedingte schädi-
gungsvorsatz des Täters. die Tathandlung muss danach über die ihr innewohnende la-
tente gefährlichkeit hinaus zu einer kritischen situation geführt haben, in der – was nach
allgemeiner lebenserfahrung aufgrund einer objektiv nachträglichen Prognose zu beurtei-
len ist – die sicherheit einer bestimmten Person oder sache im sinne eines "Beinahe-Un-
falls" so stark beeinträchtigt war, dass es nur noch vom Zufall abhing, ob das rechtsgut
verletzt wurde oder nicht.9) Bei Vorgängen im fließenden Verkehr muss zu einem bewusst
zweckwidrigen einsatz eines fahrzeugs in verkehrsfeindlicher absicht hinzukommen,
dass das fahrzeug mit zumindest bedingtem schädigungsvorsatzes missbraucht wurde.10)
diese Voraussetzungen muss der Tatrichter in den Urteilsgründen im einzelnen belegen,
was im zu entscheidenden fall nicht hinreichend geschehen war. da die strafkammer nicht
feststellen konnte, dass der angeklagte seine ehefrau mit dem fahrzeug angefahren und
sich diese hierdurch die Beinverletzung zugezogen hatte, durfte es von dieser sachver-
haltsalternative nicht ausgehen. da die geschädigte angegeben hatte, auf das fahrmanö-
ver des angeklagten frühzeitig aufmerksam geworden zu sein und den auf sie zufahrenden
Pkw frühzeitig bemerkt zu haben, hätte sich die strafkammer mit dem erfordernis einer
konkreten gefährdung eingehender auseinandersetzen müssen. dazu wären feststellun-
gen zu der vom angeklagten gefahrenen geschwindigkeit und zum abstand zwischen
fahrzeug und geschädigter im Zeitpunkt des anhaltens hilfreich gewesen. da der ange-
klagte auch nicht schnell gefahren sei, stehe der für die Tatbestandsverwirklichung eben-
falls notwendige schädigungsvorsatz gleichermaßen in frage. 

b) Provozierte Unfälle

die zweite, häufig vorkommende fallkonstellation betrifft die absichtlich herbeigeführ-
ten Unfälle im straßenverkehr zwecks schädigung der Haftpflichtversicherung des angeb-
lichen schädigers.11)

soll ein tatrichterliches Urteil in solchen fällen im revisionsverfahren nicht nur hin-
sichtlich des – meist gewerbsmäßig ausgeführten – Betruges zum nachteil der jeweiligen
Haftpflichtversicherung Bestand haben, sondern auch hinsichtlich des gefährlichen ein-
griffs in den straßenverkehr der nachprüfung standhalten, muss der Tatrichter in jedem
einzelfall eine Tathandlung feststellen, durch die eine Beeinträchtigung der sicherheit des
straßenverkehrs herbeigeführt worden ist, dass sich die abstrakte gefahrenlage zu einer
konkreten gefährdung von leib und leben eines anderen menschen oder fremde sachen
von bedeutendem Wert (mindesthöhe des fremdschadens: 750,00 €) verdichtet hat.12)
dazu bedarf es im regelfall der mitteilung des jeweiligen anschaffungs- bzw. Zeitwerts
des fahrzeugs des Unfallgegners sowie der gegenüber der jeweiligen Haftpflichtversiche-
rung geltend gemachten schadenspositionen. das reicht aber keinesfalls aus: mitgeteilt
werden müssen auch die jeweils konkret eingetretenen fremdschäden, ferner der Hergang
der Kollision sowie das individuelle schadensbild, so dass auch der schluss auf weitere,
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konkret drohende schäden möglich ist. geht es um schäden an leib und leben, sind re-
gelmäßig die gefahrenen geschwindigkeiten, die zurückgelegten Wegstrecken und die
konkreten Positionen der beteiligten fahrzeuge von interesse. 

2. § 223 StGB

a) Voraussetzungen einer Körperverletzung

nicht selten tritt zu einer Verurteilung nach § 315b stgB eine solche wegen Körperver-
letzung tateinheitlich hinzu. selbst dann, wenn letztere im Hinblick auf den anzuwenden-
den strafrahmen gemäß § 52 abs. 2 satz 1 stgB nicht relevant wird, kann der Tatrichter
die tateinheitliche Verwirklichung verschiedener straftatbestände straferschwerend berück-
sichtigen.13) Hat der inneneingriff beim opfer zu einer Verletzung geführt, ist der objekti-
ve Tatbestand des § 223 abs. 1 stgB unproblematisch erfüllt. es sind aber auch fälle
denkbar, in denen gerade im straßenverkehr die feststellung eines tatbestandsmäßigen
Verletzungserfolgs auf nicht unerhebliche schwierigkeiten stößt. dies gilt für die körper-
liche misshandlung schon deshalb. weil es für die gemeinhin vorausgesetzte erheblichkeit
an einem objektivierbaren maßstab fehlt, die Bewertung also überwiegend der rechtspre-
chung im einzelfall überlassen bleibt.14) einen Versuch der objektivierung hat die Judika-
tur insoweit unternommen, als für den Körperverletzungserfolg nicht die persönliche Be-
findlichkeit des opfers. sondern die sicht des objektiven Beobachters maßgebend sein
soll, individuelle faktoren also nur Bedeutung erlangen sollen, wenn sie objektivierbar
sind.15) ferner sollen ganz untergeordnete Beeinträchtigungen vom Tatbestand nicht er-
fasst werden.16) dass derartige abstrakte differenzierungen im einzelfall nur von einge-
schränkter Tauglichkeit sind, zeigt die rechtsprechung bei der Herausbildung von tragfä-
higen Kriterien für die feststellung einer gesundheitsbeschädigung in der für den Bereich
der straßenverkehrsdelikte bedeutsamen fallgruppe des Hervorrufens psychisch ver-
mittelter Beeinträchtigungen. regelmäßig reichen bloß psychische empfindungen nicht
aus, um einen Körperverletzungserfolg zu begründen.17) Bei einer psychischen einwir-
kung liegt eine tatbestandsmäßige Körperverletzung erst dann vor, wenn ein pathologi-
scher, somatisch-objektivierbarer Zustand hervorgerufen worden ist, der vom normalzu-
stand nachteilig abweicht.18) dass diese abgrenzung auch bei der zivilrechtlichen seite der
abwicklung solcher Taten eine erhebliche rolle spielen kann, zeigt auch die rechtspre-
chung des Vi. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs zur gesundheitsverletzung bei sog.
schockschäden, gerade bei Unfällen im straßenverkehr.19) Bloß emotionale reaktionen
auf aufregungen und stresssituationen wie etwa starke gemütsbewegungen oder andere
erregungszustände stellen – auch strafrechtlich gesehen – keinen pathologischen Zustand
und damit keine gesundheitsbeschädigung dar.20) dies gilt auch bei angstzuständen, so-
fern sie als kurzfristige, normale reaktion auf eine Bedrohung hervorgerufen werden.21)
Hier zeigen sich in grenzbereichen Überschneidungen mit dem Problem der Zwangswir-
kung bei § 240 stgB.

b) § 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB

immer wieder steht die rechtsprechung vor der rechtlichen Bewertung der folgenden
fallkonstellation:22)

der Täter fuhr mit seinem Pkw von hinten absichtlich auf das von dem geschädigten gesteuerte motorrad auf,
wodurch dieser stürzte. durch den sturz erlitt dieser einen rippenbruch und andere Verletzungen.
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in einem solchen fall wie auch dann, wenn das opfer im gefolge einer Tat etwa wegen
der hohen fahrzeuggeschwindigkeit nach einer Kollision auf der motorhaube „mitgenom-
men“ und verletzt wird, liegt es nahe, an eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperver-
letzung im sinne von § 224 abs. 1 nr. 2 stgB zu denken. eine gefährliche Körperverlet-
zung „mittels“ eines anderen gefährlichen Werkzeugs begeht aber nur, wer seinem opfer
die Verletzung durch ein von außen unmittelbar auf den Körper einwirkendes gefährliches
Tatmittel beibringt.23) ein fahrendes Kraftfahrzeug, das zur Verletzung einer Person einge-
setzt wird, ist zwar regelmäßig als ein solches gefährliches Werkzeug anzusehen. Wird
eine Person durch gezieltes anfahren zu fall gebracht, kann darin aber nur dann eine ge-
fährliche Körperverletzung liegen, wenn bereits durch den anstoß eine nicht unerhebliche
Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens und damit eine körperliche misshand-
lung ausgelöst worden ist. erst infolge des anschließenden sturzes erlittene Verletzungen
sind dagegen nach der ständigen rechtsprechung des senats nicht auf den unmittelbaren
Kontakt zwischen Kraftfahrzeug und Körper zurückzuführen. eine Verurteilung nach 
§ 224 abs. 1 nr. 2 stgB kann allein darauf nicht gestützt werden.24)

3. § 277 StGB

in dem folgenden, vom olg stuttgart entschiedenen fall25) kam es zur anwendung
einer praktisch sonst nicht sehr bedeutenden strafvorschrift:

im Zeitraum von mehreren Jahren boten die angeklagten einer Vielzahl von Personen unter Vorspiegelung, sie
seien Psychotherapeuten, kostenpflichtige mPU-Vorbereitungskurse zur Wiedererlangung der fahrerlaubnis an,
wobei sie eine hundertprozentige Bestehensgarantie gewährleisteten. sie bescheinigten dem jeweiligen Proban-
den tatsächlich nicht stattgefundene psychotherapeutische sitzungen. in den fällen, in denen Blut- und Urin-
screenings für das Bestehen der mPU erforderlich waren, scannten sie illegal beschaffte originalbefunde in einen
Computer ein und trugen unter anderem nachträglich weitere screenings ein oder veränderten die daten der tat-
sächlich abgelegten screenings zu gunsten der Probanden. so wurden die gutachter der mPU-stellen getäuscht,
weil diese glaubten, die jeweiligen Probanden würden tatsächlich abstinent leben.

das olg stuttgart bestätigte auf revision der staatsanwaltschaft deren rechtsauffas-
sung, bei den hergestellten Bescheinigungen handle es sich um unrichtige gesundheits-
zeugnisse i. s. d. §§ 277, 279 stgB, und hob das freisprechende Urteil der Tatsachenin-
stanz auf. die Voraussetzungen dieses Tatbestandsmerkmals erforderten lediglich die
Bescheinigung über den gegenwärtigen gesundheitszustand eines menschen, über frühe-
re Krankheiten sowie ihre spuren und folgen oder über gesundheitsaussichten unter ein-
schluss von angaben tatsächlicher natur. der Wortlaut der strafvorschriften erfordere
keine einengung auf rein diagnostische aussagen; dies liefe dem normzweck des umfas-
senden schutzes des rechtsverkehrs im Umgang mit medizinalbescheinigungen zuwi-
der.26) das olg bezweifelte allerdings die nach § 279 stgB erforderliche Behördenei-
genschaft27) der beim TÜV angesiedelten Begutachtungsstelle für fahreignung und gab
dem neuen Tatrichter auf, dazu weitere ermittlungen anzustellen.

4. § 316a StGB

die kriminalpolitische Bedeutung dieses straftatbestandes wird in großen Teilen des
schrifttums insgesamt sehr zurückhaltend beurteilt.28)

in einem vor kurzem ergangenen Urteil29) hatte sich der 4. strafsenat des BgH mit
einem im schrifttum umstrittenen aspekt des Tatbestandes zu befassen. folgenden sach-
verhalt hatte das landgericht festgestellt:

Franke
Aus der Rechtsprechung zum Straßenverkehrs(straf)recht



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

311

die drei angeklagten folgten, einer gemeinsamen absprache entsprechend, mit einem Pkw einem mit teuren
elektronischen geräten beladenen lkw, der von dem geschädigten auf einer Bundesautobahn geführt wurde.
Kurz vor einem rastplatz setzte sich das fahrzeug der angeklagten auf der linken fahrspur neben dem lkw. der
am steuer sitzende Täter betätigte die Hupe und sein Beifahrer gab dem geschädigten durch Handzeichen zu ver-
stehen, er sollte rechts herausfahren. dieser nahm – wie von den Tätern beabsichtigt – an, dass es sich um eine
Polizeistreife in Zivil handelte und eine fahrzeugkontrolle durchgeführt werden sollte. er lenkte seinen lkw
daher auf den rastplatz, hielt an und stellte den motor ab. einer der angeklagten stieg aus dem inzwischen eben-
falls dort angekommenen Pkw aus, ging auf die fahrertür des lasters zu und rief: „Polizeikontrolle! die Papiere
bitte!“. Während der geschädigte nach der fahrzeugpapieren griff, streifte sich der eine Täter eine Unterzieh-
haube über das gesicht, öffnete die fahrertür und bedrohte den geschädigten mit einer nicht geladenen Pistole.
er zwang ihn, den Platz frei zu machen und sich in das Bett der fahrerkabine zu legen. der Täter stieg zu, fuhr
den lkw an eine verabredete stelle, wo die fracht (Wert: 450.000 €!) von den mittätern umgeladen wurde.

mit ihrer revision beanstandete die staatsanwaltschaft, dass die Täter nicht wegen räu-
berischen angriffs auf Kraftfahrer verurteilt wurden. das rechtsmittel hatte erfolg.

Zu prüfen hatte der senat, ob die Täter einen angriff auf die entschlussfreiheit des ge-
schädigten verübt hatten. angriff ist jede unmittelbar auf die Verletzung der genannten
rechtsgüter gerichtete Handlung, gleichviel, ob sie aus dem fahrzeuginneren oder von
außen erfolgt.30) Während die frage, ob die für den angriff erforderliche Tathandlung auch
in der anwendung von list oder Täuschung bestehen kann, früher in rechtsprechung und
schrifttum weitgehend bejaht wurde,31) verfolgt die neuere rechtsprechung, die sich enger
am schutzzweck der Vorschrift orientiert, insoweit eine restriktive linie und verlangt in
jedem fall das Hinzutreten eines nötigenden elements, dass das Tatopfer wahrgenommen
haben muss.32) die feindliche Willensrichtung des Täters muss sein opfer dabei nicht er-
kannt haben. diese restriktive ansicht verdient auch deshalb Zustimmung, weil mit der
Bedeutung des Wortes „angriff“ eine auf bloße Täuschung angelegte Handlung nur
schwer zu vereinbaren ist. Konsequent hat der senat das Tatbestandsmerkmal des angriffs
im fall der vorgetäuschten autopanne ebenso verneint wie bei der angabe eines falschen
fahrzieles durch einen vermeintlichen fahrgast, um einen Taxifahrer in eine situation zu
bringen, in der ein raub durchgeführt werden soll. Hiervon abzugrenzen sind aber fälle,
wo die zu beurteilende Handlung objektiv eine nötigungsgleiche Wirkung hat. es kommt
hierfür nicht darauf an, ob diese Wirkung vorgetäuscht ist oder ob der genötigte von einer
rechtswidrigkeit der einwirkung ausgeht. der senat hat daher im vorliegenden fall einen
angriff im sinne des § 316a stgB bejaht: dem fahrzeugführer ist – ähnlich wie bei der
Konstellation mit einer straßensperre – gegenüber der einwirkung durch das Haltezeichen
eines Polizeibeamten kein ermessen eingeräumt. er ist vielmehr bei androhung einer
geldbuße nach § 49 abs. 3 nr. 1 stVo verpflichtet, derartigen Haltezeichen folge zu lei-
sten. der geschädigte sollte das Haltezeichen im vorliegenden fall als derartige polizeili-
che Weisung verstehen und hatte dies auch getan. dass die Täter Zivilkleidung trugen und
die Kontrolle nur vortäuschten, steht dem nicht entgegen. damit ist für die mehrzahl der
insoweit problematischen fälle33) der einwirkung auf die entschlussfreiheit auch die im
schrifttum kontrovers diskutierte frage beantwortet, ob für die strafbarkeit wegen eines
vollendeten delikts der tatbestandsmäßige angriff bereits zu einer gefährdung eines der
geschützten rechtsgüter geführt haben muss.34) dies ist mit rücksicht auf den schutz-
zweck der Vorschrift für alle Varianten des angriffs zu bejahen, nicht zuletzt vor dem
Hintergrund des Bestrebens des gesetzgebers des 6. strrg, die im alten recht vorgesehe-
ne gleichstellung von Versuch und Vollendung zu beseitigen.35)
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5. Straßenverkehr und Alkohol/berauschende Mittel

die rechtliche Beurteilung der auswirkungen einer alkoholischen Beeinflussung des Tä-
ters bei der Tatausführung (oder einer solchen durch andere rauschmittel) gehört zum Ta-
gesgeschäft des Tatrichters und des revisionsrichters gleichermaßen. liegt bei den strafta-
ten der allgemeinen Kriminalität der schwerpunkt auf der frage der schuldfähigkeit36),
geht es bei den straßenverkehrsdelikten um die Beurteilung der fahr(un)sicherheit. 

a) § 24a StGB

Zum freispruch von einer ordnungswidrigkeit nach § 24a abs. 2 stVg kam es in einem
vom Thüringer olg entschiedenen fall:37)

Bei dem Betroffenen waren in einer nach einer autofahrt entnommenen Blutprobe 0,6 ng/ml THC und 6,9
ng/ml amphetamin festgestellt worden. das amtsgericht verhängte wegen Verstoßes gegen § 24a abs. 2 stVg
eine geldbuße in Höhe von 500 € und ein einmonatiges fahrverbot.

das olg führte aus, dass der objektive Tatbestand der Vorschrift in keinem fall erfüllt
sei, wenn die festgestellte Konzentration der substanz eines berauschenden mittels im
Blut des Betroffenen deren jeweiligen analytischen grenzwert unterschreite. dies gelte
selbst bei vermeintlichem Vorliegen rauschmitteltypischer ausfallerscheinungen. ob eine
die fahrsicherheit beeinträchtigende drogenwirkung überhaupt noch möglich sei, sei in
Übereinstimmung mit der rechtsprechung danach zu bemessen, ob der für die jeweilige
substanz der von der sachverständigen grenzwertkommission empfohlene so genannte
analytische grenzwert erreicht sei. daran sei festzuhalten.

Hinzuweisen bleibt in diesem Zusammenhang auf die ständige rechtsprechung des
BgH, wonach der nachweis einer rauschmittelbedingten fahrunsicherheit im sinne von 
§ 316 stgB nicht allein durch einen bestimmten Blutwirkstoffbefund geführt werden
kann. gesicherte erfahrungswerte, die es erlauben würden, bei Blutwirkstoffkonzentratio-
nen oberhalb eines bestimmten grenzwertes ohne Weiteres auf eine rauschmittelbedingte
fahrunsicherheit zu schließen, bestehen nach wie vor nicht. es bedarf daher weiterer aus-
sagekräftiger Beweisanzeichen, die im einzelfall belegen, dass die gesamtleistungsfähig-
keit des betreffenden Kraftfahrzeugführers soweit herabgesetzt war, dass er nicht mehr
fähig gewesen ist, sein fahrzeug im straßenverkehr eine längere strecke, auch bei eintritt
schwieriger Verkehrslagen, sicher zu steuern.38)

b) § 315c StGB

für die Beurteilung der frage, ob ein fahrzeugführer noch in der lage ist, sein fahr-
zeug sicher zu führen, kommt dem fahrfehler als Beweisanzeichen eine besondere Be-
deutung zu.39) im regelfall wird der fahrfehler auch auf die alkoholische Beeinflussung
zurückzuführen sein; gleichwohl kann für den Tatrichter bei der annahme eines solchen
Zusammenhangs je nach den Umständen des falles Vorsicht geboten sein. ergreift bei-
spielsweise ein fahrer, der unter dem einfluss von Betäubungsmitteln steht, vor einer Po-
lizeikontrolle die flucht, weil er nicht gefasst werden will, bedarf die annahme eines sol-
chen Zusammenhangs besonderer darlegung; die unangepasste geschwindigkeit etwa,
die dann auch noch zu einer Kollision führt, kann ihren grund auch (ausschließlich) darin
haben, dass der Täter möglichst schnell entkommen will.40) Häufig ist in solchen fällen
der tatsächliche Ursachenzusammenhang nicht aufklärbar, was den Tatrichter vor weitere
Probleme stellt. dazu folgender fall:41)
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der mit einer BaK von 2,27 Promille alkoholisierte angeklagte fuhr bei dunkelheit auf einer vierspurigen
Bundesstraße mit einer mittelleitplanke. an einer nicht näher feststellbaren stelle gelangte er auf die Überholspur
der gegenfahrbahn. dort näherte sich der geschädigte mit etwa 75 km/h, der gerade einen anderen Pkw überholt
hatte. Beide fahrer lenkten ihre fahrzeuge noch auf die fahrbahnmitte und stießen dort ungebremst zusammen.
die Beteiligten trugen erhebliche Verletzungen davon.

das landgericht verurteilte u. a. wegen vorsätzlicher straßenverkehrsgefährdung; der
angeklagte sei infolge eines alkoholbedingten fahrfehlers auf die gegenfahrbahn gelangt.
dem stand aber entgegen. dass die strafkammer die näheren Umstände, unter denen der
angeklagte auf die gegenfahrbahn geraten war, letztlich nicht genau aufklären konnte. in
diesem Zusammenhang fand sich in den Urteilsgründen die aus revisionsrechtlicher sicht
bedenkliche formulierung, wonach die strafkammer die möglichkeit eines Handelns in
suizidabsicht „nicht als zweifelsfrei erwiesen“ ansehen konnte. 99 % der fälle, in denen
im revisionsverfahren eine Verletzung von § 261 stPo gerügt wird, weil der Tatrichter
gegen den Zweifelssatz verstoßen haben soll, sind erfolglos. dass das Tatgericht Zweifel
hätte haben müssen, ist völlig unerheblich, wenn die Urteilsgründe solche nicht ergeben.
Hier aber hatte das landgericht Zweifel, das Urteil musste daher aufgehoben werden. 

c) § 316 StGB

Welche Voraussetzungen hinsichtlich des intellektuellen und des voluntativen Vorsatz-
elements müssen vorliegen, um bedingten Vorsatz bei einer Trunkenheitsfahrt im sinne
von § 316 stgB bejahen zu können? ein ganz unspektakulärer, nahezu alltäglicher fall hat
zu einem Urteil des senats geführt, dass sich mit dieser frage gerade auch vor dem Hinter-
grund der rechtsprechung der oberlandesgerichte grundsätzlich beschäftigt.42) Zum
sachverhalt:

der alkoholkranke angeklagte hielt sich am Tattag vormittags in erheblich alkoholisierten Zustand im Knei-
penviertel einer deutschen großstadt auf. nach einer verbalen auseinandersetzung mit unbekannt gebliebenen
Personen, bei der er sich bei 12 °C außentemperatur die oberbekleidung vom Körper riss, setzte er sich in einen
Pkw und fuhr mit diesem mit nicht angepasster geschwindigkeit mehrfach über ein privates Hofgelände, wobei
er das fahrzeug wiederholt mit Handbremsenkehren und quietschenden reifen wendete. dabei fuhr er auch auf
einen im inneren eines Werktores stehenden Zeugen zu. obwohl die unbekannt gebliebene Personengruppe den
angeklagten wegen seiner alkoholisierung mehrfach aufzuhalten versuchte, verließ der angeklagte mit dem
fahrzeug das gelände und befuhr öffentliche straßen, bis er durch Polizeibeamte gestoppt werden konnte. eine
nach der Tat entnommenen Blutprobe ergab eine BaK von 1,24 Promille.

das landgericht verurteilte ihn wegen fahrens ohne fahrerlaubnis in Tateinheit mit vor-
sätzlicher Trunkenheit im Verkehr bei erheblich verminderter schuldfähigkeit. er habe
nicht nur gewusst, dass er nicht im Besitz einer fahrerlaubnis gewesen sei, sondern habe
auch zumindest billigend in Kauf genommen, dass er infolge seiner alkoholischen Beein-
flussung nicht in der lage war, das fahrzeug sicher zu führen. der bedingte Vorsatz erge-
be sich schon, so die strafkammer, aus dem Umstand, dass die unbekannt gebliebenen Per-
sonen gerade auch wegen seiner alkoholisierung versucht hätten, den angeklagten
aufzuhalten. der senat hob das Urteil hinsichtlich der Verurteilung wegen vorsätzlicher
Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit fahren ohne fahrerlaubnis auf und führte zur Be-
gründung u. a. aus:

„Vom Vorliegen eines bedingten Vorsatzes muss sich der Tatrichter – wie vom Vorliegen der übrigen Tatbe-
standsmerkmale auch – auf der grundlage einer gesamtschau aller objektiven und subjektiven Tatumstände
überzeugen (§ 261 stPo) … Zwar gibt es keinen naturwissenschaftlich oder medizinisch gesicherten erfah-
rungssatz, dass derjenige, der eine alkoholmenge trinkt, die zu einer die grenze der absoluten fahruntüchtigkeit
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übersteigenden Blutalkoholkonzentration führt, seine fahruntüchtigkeit auch erkennt … Bei der Prüfung der
frage, ob ein fahrzeugführer den Tatbestand des § 316 stgB bedingt vorsätzlich verwirklicht hat, ist aber eine
solche Blutalkoholkonzentration ein gewichtiges Beweisanzeichen für das Vorliegen vorsätzlichen Handelns.
diese in rechtsprechung und schrifttum (eingehende nachweise bei lK-stgB/König, 12. aufl., § 316 rn. 191 ff.) 
nahezu einhellig vertretene auffassung ist dabei gleichbedeutend mit dem – selbstverständlichen – Verweis auf
den grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung des § 261 stPo, wonach der Tatrichter den grad der al-
koholisierung mit dem ihnen zukommenden gewicht – für sich genommen oder zusammen mit anderen indizien
– in seine Überzeugungsbildung vom Vorliegen bedingt vorsätzlichen oder fahrlässigen Handelns einzubeziehen
hat. der Tatrichter ist deshalb durch § 261 stPo nicht gehindert anzunehmen, dass eine Blutalkoholkonzentration
um so eher für eine vorsätzliche Tat spricht, je höher sie ist (vgl. BgH, Beschluss vom 25. august 1983 – 4 str
452/83, Vrs 65, 359, 361). er muss sich jedoch bewusst sein, dass er sich lediglich auf ein (widerlegbares) indiz
stützt, dass zwar gewichtig ist, aber im einzelfall der ergänzenden Berücksichtigung anderer Beweisumstände
bedürfen kann. Will er die annahme bedingten Vorsatzes damit begründen, dass ein Täter mit einer hohen Blut-
alkoholkonzentration im allgemeinen weiß, dass er große mengen alkohol getrunken hat, so dass sich ihm die
möglichkeit einer fahruntüchtigkeit aufdrängt, muss er erkennen lassen, dass er lediglich einen erfahrungssatz
mit einer im konkreten fall widerlegbaren Wahrscheinlichkeitsaussage zur anwendung bringt, nicht aber einen
wissenschaftlichen erfahrungssatz (vgl. dazu BgHr stPo § 261 erfahrungssatz 2). es ist deshalb einerseits
nicht ausgeschlossen, dass der Vorwurf bedingt vorsätzlichen Handelns trotz aufnahme einer erheblichen alko-
holmenge im konkreten fall – etwa wegen eines länger zurückliegenden Zeitraums der alkoholaufnahme oder
bei Konsum von mixgetränken mit unbekanntem alkoholanteil – als entkräftet angesehen werden kann … an-
dererseits kann, wenn keine Besonderheiten vorliegen, auch im einzelfall schon allein die aufnahme einer in die
grenze zur absoluten fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille nur knapp überschreitende alkoholmenge dem Tat-
richter die Überzeugung von einer vorsätzlichen Tatbegehung verschaffen …“

mit diesen grundlegenden ausführungen zu den anforderungen an die Überzeugungs-
bildung des Tatrichters bei der subjektiven Tatseite des § 316 stgB43) erschöpft sich die
Bedeutung dieser entscheidung allerdings nicht. denn der 4. strafsenat erteilt hier auch
noch der ständigen rechtsprechung der oberlandesgerichte eine absage, wonach sich bei
weit über dem grenzwert zur absoluten fahruntüchtigkeit liegenden Blutalkoholwerten
die erkenntnis-und Kritikfähigkeit in einer den Vorsatz ausschließenden Weise verringere
und (erneut) vorsatzausschließender glaube an die fahrtüchtigkeit eintrete.44) diese auf-
fassung, so der senat, beruhe auf einem nicht vorhandenen erfahrungssatz. eine bei stei-
gender Blutalkoholkonzentration möglicherweise eintretende selbstüberschätzung der ei-
genen leistungsfähigkeit beseitige nicht die Kenntnis, eine große menge alkohol im Blut
zu haben und nach den geltenden regeln deshalb nicht mehr fahren zu dürfen.

III. Strafzumessung
1. Straßenverkehrsstraftat und Strafaussetzung zur Bewährung

an die Prüfung besonderer Umstände im sinne des § 56 abs. 2 stgB und der frage, ob
die Verteidigung der rechtsordnung eine Vollstreckung der freiheitsstrafe gebietet (§ 56
abs. 3 stgB), stellt die rechtsprechung regelmäßig hohe anforderungen.45) in dem hier
geschilderten fall blieb die Verweigerung der strafaussetzung durch den Tatrichter trotz
zahlreicher milderungsgründe unbeanstandet:46)

nach den feststellungen des landgerichts nahm der angeklagte mit seinem fahrzeug in den frühen morgen-
stunden am öffentlichen straßenverkehr teil. infolge seiner alkoholisierung (BaK: mindestens 2,0, maximal
2,69 Promille) nahm er einen vor ihm fahrenden, gut sichtbaren radfahrer nicht richtig war, wich ihm nicht aus,
obwohl ihm dies möglich war, und kollidierte mit ihm mit einer geschwindigkeit von mindestens 98 km/h. der
radfahrer, verheiratet und Vater von drei Kindern, verstarb kurz darauf in folge der Kollision. der angeklagte
hätte ihn rechtzeitig wahrnehmen und sein fahrverhalten darauf einrichten können. er war im Prozess weitge-
hend geständig, bereute sein fehlverhalten und entschuldigte sich bei den Hinterbliebenen. er wurde bei der Kol-
lision selbst verletzt und ist psychisch stark beeinträchtigt, weshalb er drei Wochen stationär und im anschluss
ambulant behandelt werden musste.
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Hatte das amtsgericht die gegen den angeklagten wegen fahrlässiger Tötung in Tatein-
heit mit fahrlässiger gefährdung des straßenverkehrs verhängte freiheitsstrafe von zwei
Jahren noch zur Bewährung ausgesetzt, änderte das landgericht den rechtsfolgenaus-
spruch auf revision der staatsanwaltschaft und verhängte eine freiheitsstrafe von einem
Jahr und neun monaten ohne strafaussetzung zur Bewährung. die revision des ange-
klagten hatte keinen erfolg. es sei, so das olg Hamm, nicht zu beanstanden, dass das
landgericht besondere Umstände im sinne des § 56 abs. 2 stgB verneint und angenom-
men habe, dass die Verteidigung der rechtsordnung die Vollstreckung der freiheitsstrafe
gebiete. Zur Begründung wurde ausgeführt:

„Kurz vor der Kollision war der angeklagte einem Zeugen durch besonders aggressive fahrweise aufgefallen.
Bei vorhandenen Handlungsalternativen – insbesondere wäre es ihm möglich gewesen, sich von einem Bruder
abholen zu lassen – entschloss er sich dazu, sein fahrzeug die 30 km lange strecke zu seiner Wohnung zu führen.
er setzte sich dabei bedenkenlos ans steuer, obschon die besonders hohe alkoholisierung für ihn erkennbar war.
deswegen haben die drei Kinder des getöteten ihren Vater und die ehefrau ihren ehemann verloren. im Hinblick
auf diese herausragend schweren folgen für den getöteten und seine nahen angehörigen, die das maß der abso-
luten fahruntüchtigkeit weit übersteigende alkoholisierung des angeklagten sowie die festgestellte aggressive
fahrweise in engem zeitlichen Zusammenhang mit der Tat ist trotz der zahlreichen mildernden Umstände die ge-
nannte Wertung des landgerichts nicht nur aus rechtsgründen nicht zu beanstanden.“

2. § 46a StGB

ob ein Täter-opfer-ausgleich auch bei straßenverkehrsdelikten möglich ist, hatte der 
4. strafsenat des BgH in folgendem fall zu prüfen:47)

der alkoholisierte angeklagte, der zudem über keine fahrerlaubnis verfügte, geriet in eine Polizeikontrolle
und ergriff die flucht. nachdem es der Besatzung eines streifenwagens gelungen war, das fahrzeug des ange-
klagten anzuhalten, forderte eine Polizeibeamtin, die geschädigte, den angeklagten zum aussteigen auf. er be-
folgte diese aufforderung nicht, sondern rangierte mit den Pkw hin und her, um seine flucht fortzusetzen. dabei
fuhr er der Beamtin über den rechten fuß und verursachte am dienstfahrzeug der Polizei einen erheblichen sach-
schaden. als die Beamtin etwa 4 m vor dem fahrzeug des angeklagten stand und ihn unmissverständlich zum
anhalten aufforderte, gab er Vollgas, so dass sich die geschädigte durch einen sprung retten musste. dabei
wurde sie von der vorderen stoßstange des fahrzeugs des angeklagten erfasst und leicht verletzt. nach den fest-
stellungen des landgerichts kam es dem angeklagten allein darauf an, sich der Polizeikontrolle zu entziehen. 
die eingetretenen Verletzungen habe er billigend in Kauf genommen. das landgericht verurteilte den angeklag-
ten (im zweiten rechtsgang) wegen vorsätzlichen gefährlichen eingriffs in den straßenverkehr in Tateinheit mit
gefährlicher Körperverletzung und einer reihe anderer delikte zu einer nicht mehr bewährungsfähigen strafe.
mit seiner auf den rechtsfolgenausspruch beschränkten revision beanstandete er insbesondere die nichtanwen-
dung von § 46a nr. 1 stgB, obwohl er sich bei der geschädigten Polizeibeamtin entschuldigt und dass ihr zuge-
sprochene schmerzensgeld inzwischen bezahlt habe.

nach dem Wortlaut enthält die Vorschrift über den Täter-opfer-ausgleich in beiden 
Varianten keinerlei anwendungsbeschränkungen.48) Jedoch bedarf es nach der ständigen
rechtsprechung des Bundesgerichtshofs für die annahme eines solchen ausgleichs im
sinne von § 46a nr. 1 stgB eines kommunikativen Prozesses als Zeichen der Übernahme
von Verantwortung durch den Täter, wobei das opfer die leistung des Täters als friedens-
stiftenden ausgleich akzeptieren soll. damit ist, und dem folgt der senat zunächst allge-
mein, die anwendung auf sog. opferlose delikte ausgeschlossen: 

„§ 315b stgB schützt die sicherheit des öffentlichen straßenverkehrs (BgH, Beschluss vom 8. Juni 2004 – 4
str 160/04, nstZ 2004, 625; Urteil vom 4. dezember 2002 – 4 str 103/02, BgHst 48, 119, 123; Beschluss vom
23. mai 1989 – 4 str 190/89, nJW 1989, 2550; Urteil vom 21. mai 1981 – 4 str 240/81, Vrs 61, 122, 123;
König in: leipziger Kommentar zum stgB, 12. aufl. § 315b rn. 3 und § 315 rn. 4 m. w. n.). dadurch werden
die in der norm aufgezählten individualrechtsgüter (leben, gesundheit und bedeutende sachwerte der durch den
eingriff betroffenen Verkehrsteilnehmer) faktisch mit geschützt (BgH, Urteil vom 4. dezember 2002
– 4 str 103/02, BgHst 48, 119, 123; ssW-stgB/ernemann, 2. aufl., § 315b rn. 1; König in: leipziger Kom-

Franke
Aus der Rechtsprechung zum Straßenverkehrs(straf)recht



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

316

mentar zum stgB, 12. aufl. § 315b rn. 3 und § 315 rn. 5). auch wenn § 315b stgB voraussetzt, dass sich die
durch die tatbestandliche Handlung begründete abstrakte gefahr für die sicherheit des öffentlichen straßenver-
kehrs zu einer konkreten gefahr für eines der genannten individualrechtsgüter verdichtet hat (vgl. BgH, Urteil
vom 4. dezember 2002 – 4 str 103/02, BgHst 48, 119, 122; ssW-stgB/ernemann, 2. aufl., § 315b rn. 5) und
der Täter bei eingriffen innerhalb des fließenden Verkehrs mit einem zumindest bedingten schädigungsvorsatz
gehandelt haben muss (BgH, Beschluss vom 5. november 2013 – 4 str 454/13, nstZ 2014, 86, 87; Beschluss
vom 18. Juni 2013 – 4 str 145/13, Vrr 2013, 387, 388; Urteil vom 20. februar 2003 – 4 str 228/02, BgHst
48, 233, 237f.), werden die betroffenen Verkehrsteilnehmer dadurch nicht zum Träger des im Vordergrund ste-
henden rechtsguts. ein zwischen ihnen und dem Täter durchgeführter dialogischer ausgleichsprozess kann
daher grundsätzlich nicht – wie dies von § 46a nr. 1 stgB vorausgesetzt wird – zu einer lösung des der Tat zu -
grunde liegenden gesamtkonflikts führen (im ergebnis wie hier lK-stgB/Theune, 12. aufl., § 46a rn. 21; mK-
stgB/maier, 2. aufl., § 46a rn. 3; nK-stgB/streng, 4. aufl., § 46a rn. 10; schönke/schröder/Kinzig/stree,
stgB, 29. aufl., § 46a rn. 4a; a. a. fischer, stgB, 61. aufl., § 46a rn. 8; ssW-stgB/eschelbach, 2. aufl. § 46a
rn. 20; Kaspar/Weiler/schlickum, der Täter-opfer-aus gleich, 2014, s. 26 jeweils zu § 315c stgB; maiwald,
ga 2005, 339, 345; Pielsticker, § 46a stgB – revisionsfalle oder sinnvolle Bereicherung des sanktionenrechts?
2004, s. 118; Kasperek, Zur auslegung und anwendung des § 46a stgB, 2002, s. 65 f.; schöch, 50 Jahre
Bundesgerichtshof, festgabe aus der Wissenschaft, Bd. iV, 2000, s. 309, 333 f.). dem steht nicht entgegen, dass
nach § 46a nr. 1 stgB ein gelungener Täter-opfer-ausgleich auch schon anzunehmen sein kann, wenn der Täter
eine Wiedergutmachung seiner Tat nur zum überwiegenden Teil erreicht oder lediglich ernsthaft erstrebt hat (so
aber Pielsticker, § 46a stgB – revisionsfalle oder sinnvolle Bereicherung des sanktionenrechts? 2004, s. 118;
Kaspar/Weiler/schlickum, der Täter-opfer-ausgleich, 2014, s. 26). eine nur zum überwiegenden Teil erreichte
oder lediglich erstrebte Wiedergutmachung vermag die annahme eines erfolgreichen Täter-opfer-ausgleichs
nach § 46a nr. 1 stgB nur dann zu rechtfertigen, wenn sie auf der grundlage umfassender ausgleichsbemühun-
gen geleistet worden ist (vgl. BgH, Beschluss vom 20. september 2002 – 2 str 336/02, BgHr stgB § 46a an-
wendungsbereich 2). Hieran fehlt es aber, wenn das einbezogene opfer nicht Träger der in erster linie verletzten
rechtsgüter ist. auch kann die gegenüber einem einzelnen individuellen opfer geleistete Wiedergutmachung
nicht als eine Teilwiedergutmachung oder ein Wiedergutmachungsbemühen in Bezug auf andere verletzte
rechtsgüter gedeutet werden, deren Träger nicht in den ausgleichsprozess einbezogen wurden oder für die es –
wie hier in Bezug auf das im Vordergrund stehende rechtsgut der sicherheit im öffentlichen straßenverkehr –
keine individualisierbaren opfer gibt.“

eine besondere schwierigkeit ergab sich in dem zu entscheidenden fall aus dem tatein-
heitlichen Zusammentreffen des straßenverkehrsdelikts mit einer gefährlichen Körperver-
letzung im sinne des § 224 abs. 1 nr. 2 stgB und insoweit ein Täter-opfer-ausgleich er-
folgt war. dazu nochmals der 4. strafsenat:

„eine anwendung der Vorschrift des § 46a nr. 1 stgB in Bezug auf § 315b stgB kam hier auch nicht deshalb
in Betracht, weil sich der angeklagte durch dieselbe Tat im rechtsinn (§ 52 abs. 1 stgB) einer gefährlichen Kör-
perverletzung gemäß § 224 abs. 1 nr. 2 stgB schuldig gemacht hat und insoweit ein Täter-opfer-ausgleich
(entschuldigung und Zahlung von schmerzensgeld) erfolgt ist. Bezugspunkt für den Täter-opfer-ausgleich nach
§ 46a nr. 1 stgB ist der konkret verwirklichte straftatbestand. Hat der Täter – wie hier – tateinheitlich mehrere
delikte begangen, führt dies dazu, dass im Hinblick auf jede der konkurrierenden gesetzesverletzungen ge-
sondert zu prüfen ist, inwieweit ein die anwendung von § 46a nr. 1 stgB ermöglichender opferbezug besteht
und – bejahendenfalls – ob ein gelungener ausgleich mit dem betroffenen opfer erfolgt ist. ist dies lediglich in
Bezug auf eines oder mehrere der konkurrierenden delikte der fall, kommt dem Täter § 46a stgB als vertypter
strafmilderungsgrund auch nur insoweit zugute. dem ist entgegengehalten worden, dass bei dieser sichtweise
für einen Täter kein anreiz mehr für ausgleichsbemühungen besteht, dem – wie hier – in Tateinheit zu einem dem
Täter-opfer-ausgleich zugänglichen delikt auch noch ein zumindest gleichgewichtiges „opferloses“ delikt zur
last liegt. der vertypte strafmilderungsgrund des § 46a stgB müsse in diesen fällen daher auch für das „opfer-
lose“ delikt zur anwendung kommen (vgl. olg Karlsruhe, Beschluss vom 10. mai 1996 – 1 ss 192/95, nJW
1996, 3286 zu § 46a nr. 2 stgB bei einer Verurteilung wegen Betrugs in Tateinheit mit Urkundenfälschung; lK-
stgB/Theune, 12. aufl., § 46a rn. 49; dagegen ssW-stgB/eschelbach, 2. aufl., § 46a rn. 23 [keine milde-
rungsmöglichkeit auch hinsichtlich des opferbezogenen delikts]; noch weitergehend Kespe, Täter-opfer-aus-
gleich und schadenswiedergutmachung, 2011, s. 96). dieser einwand überzeugt nicht. Wiedergutmachungs-
leistungen und ausgleichsbemühungen, die in Bezug auf die folgen eines tateinheitlich begangenes delikt er-
bracht worden sind, dessen strafandrohung nicht die nach § 52 abs. 2 satz 1 stgB maßgebliche ist, können bei
der konkreten strafzumessung nach § 46 abs. 2 stgB hinreichend berücksichtigt werden. einer erweiterten an-
wendung von § 46a nr. 1 stgB bedarf es dazu nicht.“
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C. Verfahrensrecht – Richtervorbehalt nach § 81a Abs. 2 StPO
das BVerfg hat in einem Kammerbeschluss, allerdings nur in einem obiter dictum,  ver-

fassungsrechtliche Bedenken gegen die weithin praktizierte Verwertung der ergebnisse
von Blutentnahmen ohne vorherige richterliche anordnung angemeldet.49)

im zu grunde liegenden fall wurde dem Beschwerdeführer (Bf.), dessen Pupillenreaktion bei einer Verkehrs-
kontrolle auffällig war, nach positivem drogenschnelltest auf der grundlage einer lediglich durch die Polizei er-
folgten anordnung eine Blutprobe entnommen, die eine amphetaminkonzentration von 55,8 ng/ml ergab. dar-
aufhin wurde dem Bf. unter anordnung der sofortigen Vollziehung die fahrerlaubnis der Klasse 3 (nach alter
einteilung) entzogen. der vom Bf. beschrittene Verwaltungsrechtsweg hatte keinen erfolg. die unterlassene ein-
holung einer richterlichen entscheidung über die fehlende Blutentnahme auch ohne gefahr im Verzug bleibe, so
der VgH münchen in seiner ablehnenden entscheidung über die Zulassung der Berufung50), ohne einfluss auf
die Verwertbarkeit, wenn es, wie im zu entscheidenden fall, auf der Hand liege, dass der richter einem derarti-
gen eingriff die genehmigung nicht hätte versagen können.

das BVerfg verwarf die Verfassungsbeschwerde mangels hinreichender substantiie-
rung der gerügten grundrechtsverletzungen, weshalb, so das gericht, auch kein anlass be-
stehe, die ständige verwaltungsgerichtliche rechtsprechung, auf die sich auch die ange-
fochtene entscheidung des VgH münchen bezogen hatte, einer verfassungsgerichtlichen
Prüfung zu unterziehen. gleichwohl sah sich das BVerfg zu folgenden ausführungen ver-
anlasst:

„auch wenn der in § 81a abs. 2 stPo gesetzlich angeordnete richtervorbehalt nicht auf einer verfassungs-
rechtlichen Vorgabe beruhen mag, bestehen doch aus rechtsstaatlicher (art. 20 abs. 3 gg) wie auch grundrecht-
licher (art. 2 abs. 2gg) sicht erhebliche Bedenken gegen eine Praxis, die den gesetzlichen richtervorbehalt für
den Bereich verwaltungsbehördlicher eingriffsmaßnahmen durch eine großzügige Verwertung rechtswidrig er-
langter Beweismittel flächendeckend aushebelt.“

es ist zu erwarten, dass die forderung nach abschaffung des richtervorbehalts in § 81a
abs. 2 stPo durch diese ausführungen des BVerfg neuen auftrieb erhalten wird.51)

D. Rechtsprechung zum Fahrerlaubnisrecht
einen schwerpunkt der verwaltungsgerichtlichen rechtsprechung zum recht der fahr-

erlaubnis und deren entziehung bildet die auslegung von anlage 4 zur fahrerlaubnisver-
ordnung (feV) in fällen des Konsums von alkohol und anderen rauschmitteln.

I. Verfassungsmäßigkeit der Regelbewertung von Nr. 9.2.2 der Anlage 4 zur FeV
das BVerfg hat mit Beschluss vom 3. Juli 201452) die Verfassungsbeschwerde gegen ein

Urteil des BVerwg53) nicht zur entscheidung angenommen, in der die Verfassungsmäßig-
keit der zum Verlust der fahreignung führenden regelbewertung von nr. 9.2.2 der anlage
4 zur feV in fällen des gelegentlichen Cannabiskonsums mit zusätzlichem gebrauch von
alkohol bestätigt worden ist. auch unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrund-
satzes sei eine einschränkende auslegung des Wortlauts der regelbewertung nicht geboten;
eine solche hatte der Verwaltungsgerichtshof in der zu grunde liegenden Berufungsent-
scheidung für erforderlich gehalten. dazu aus den gründen des Urteils des BVerwg:

„der senat teilt nicht die auffassung des Verwaltungsgerichtshofs, der dem Kläger angelastete Konsum von
Cannabis und alkohol könne schon deswegen weder die annahme mangelnder fahreignung noch die anforde-
rung eines fahreignungsgutachtens rechtfertigen, weil ein solcher – nicht in Zusammenhang mit dem straßen-
verkehr stehende mischkonsum allein – entgegen dem Wortlaut der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV nicht zum Ver-
lust der fahreignung führe, die ja nicht einmal einen durchgreifenden anhaltspunkt zur Klärung der fahreignung
biete, sondern dazu weitere Besonderheiten in der Person des Betroffenen hinzutreten müssten … diesen Ver-
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fassungsverstoß folgert das Berufungsgericht aus dem von ihm in einem früheren Verfahren eingeholten gutach-
ten des instituts für rechtsmedizin der Universität münchen vom 9. Januar 2012, wonach es keinen erfahrungs-
satz des inhalts gebe, demzufolge Personen, die einen mischkonsum von Cannabis und alkohol betrieben, früher
oder später mit sicherheit in diesem Zustand ein fahrzeug im straßenverkehr führen würden, eine Trennungsbe-
reitschaft also aufgäben. der daraus gezogene schluss des gerichts, es müssten daher für die anwendung der 
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV in der Person des Konsumenten Besonderheiten bestehen, die befürchten ließen,
dass gerade bei ihm ein fehlendes Trennungsvermögen zwischen Konsum und straßenverkehr zu besorgen sei,
wird von Verfassungs wegen nicht gefordert …“

die entscheidung enthält über den einzelnen fall hinaus auch grundlegende ausführun-
gen zum Zustandekommen der in der anlage 4 zur feV niedergelegten Bewertungen zur
jeweiligen gefahreneinschätzung.

II. Zum Begriff des gelegentlichen Cannabiskonsums
in einer entscheidung aus dem Jahr 201454) war über folgenden sachverhalt zu ent-

scheiden:

der Kläger fuhr am 14. Juni 2001 unter Cannabiseinfluss im öffentlichen straßenverkehr; die Blutprobe ergab
eine Konzentration von 2,0 ng/ml THC. ein fahreignungsgutachten kam zum ergebnis, es sei nicht mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass der Kläger zukünftig ein fahrzeug unter dem einfluss von Betäubungsmit-
teln und/oder anderen psychoaktiven stoffen oder deren nachwirkungen führen werde. es wurde davon abgese-
hen, vom Kläger ein drogenscreening zu fordern. am 20. august 2008 wurde der Kläger erneut einer Verkehrs-
kontrolle unterzogen; die bei einer Untersuchung entnommene Blutprobe ergab 1,3 ng/ml THC sowie unter 
1,0 ng/ml 11-oH-THC und 16,0 ng/ml THC-CooH.

in seinem Urteil bekräftigt das BVerwg den grundsatz, wonach nicht jeder bei einem
Kraftfahrzeugführer festgestellte THC-Pegel die annahme fehlender Trennung im sinne
von nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV rechtfertigt. es billigt insoweit den von den Vorinstan-
zen angelegten gefährdungsmaßstab, wonach eine ausreichende Trennung, die eine gele-
gentliche einnahme von Cannabis im Hinblick auf die Verkehrssicherheit noch als hin-
nehmbar erscheinen lässt, nur dann vorliegt, wenn der Betroffene Konsum und fahren in
jedem fall in einer Weise auseinander hält, dass durch eine vorangegangene einnahme
von Cannabis eine Beeinträchtigung seiner verkehrsrelevanten eigenschaften unter keinen
Umständen eintreten kann. dies bedeute, dass auch die möglichkeit einer solchen canna-
bisbedingten Beeinträchtigung der fahrsicherheit ausgeschlossen sein muss. die grenze
eines nicht mehr hinnehmbaren Cannabiskonsums sei nicht erst dann überschritten, wenn
mit gewissheit eine Beeinträchtigung der fahrtüchtigkeit anzunehmen sei oder es zu einer
signifikanten erhöhung des risikos komme55), sondern bereits dann, wenn die möglich-
keit einer cannabisbedingten Beeinträchtigung der fahrsicherheit besteht. Habe der Be-
troffene in der Vergangenheit ein Kraftfahrzeug unter einem THC-Pegel geführt, bei dem
eine Beeinträchtigung seiner fahrsicherheit möglich war, rechtfertige das nach der der 
nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV zu grunde liegenden Bewertung zugleich Zweifel daran,
dass er künftig stets die gebotene Trennung von Cannabiskonsum und fahren beachten
werde. dies wiederum führe zur Verneinung seiner fahreignung. 

III. Konsum sog. harter Drogen
einem vom Thüringer oVg entschiedenen fall lag folgender sachverhalt zu grunde:56)

der betroffene fahrzeugführer hatte einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem festgestellt wurde, dass er unter
dem einfluss harter drogen stand. Zwei Behandlungen in fachkliniken wurden durchgeführt. die Verkehrsbe-
hörde entzog ihm die fahrerlaubnis unter anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. das Vg gab dem antrag-
steller auf dessen antrag hin recht, da es die erfolgsaussichten in der Hauptsache als offen ansah.
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im Beschwerdeverfahren obsiegte die straßenverkehrsbehörde. Zur Begründung führte
das oVg aus, nach ständiger rechtsprechung begründe schon der einmalige Konsum 
von Betäubungsmitteln in form sog. harter drogen die annahme der Ungeeignetheit zum
führen von Kraftfahrzeugen im sinne der regelvermutung von § 46 abs. 1 feV i.V. m.
nr. 9.1 der anlage 4 zur feV. im Unterschied zum Konsum von Cannabisprodukten sei bei
harten drogen von einer erheblich höheren Toxizität auszugehen und damit von einem
größeren suchtpotenzial. ob ausfallerscheinungen erkennbar waren, sei ohne Bedeutung.
der drogenkonsum rechtfertige die entziehung der fahrerlaubnis erst dann nicht mehr,
wenn der Betreffende im maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt der letzten Behördenent-
scheidung überprüfbar nachgewiesen habe, dass er über einen langen Zeitraum – gemäß
nr. 9.5 der anlage 4 zur feV – keine drogen mehr zu sich genommen habe und deshalb
aus dem früheren Konsum nicht mehr auf eine fehlende eignung zum führen von Kraft-
fahrzeugen geschlossen werden könne. neben den körperlichen Befunden sei dafür we-
sentliches Kriterium das Vorliegen eines tief greifenden, stabilen einstellungswandels.
damit liegt die entscheidung auf der linie der rechtsprechung anderer Verwaltungsge-
richte.57)

Z u s a m m e n f a s s u n g
der Beitrag gibt einen Überblick über wichtige gerichtliche entscheidungen zum straßenverkehrsrecht aus

dem Zeitraum von anfang 2014 bis mitte 2015. im Vordergrund stehen strafgerichtliche entscheidungen, vor-
nehmlich solche des für das Verkehrsstrafrecht zuständigen 4. strafsenats des BgH. einige grundsätzliche ent-
scheidungen der Verwaltungsgerichte, soweit sie die entziehung der fahrerlaubnis nach fahrt unter drogen und
alkohol betreffen, schließen sich an.
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strative law on revocation of driving licence in case of driving under the influence of alcohol and drugs is con-
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Grenzwertkommission

VolKer aUWÄrTer, THomas daldrUP, maTTHias graW, KaTJa JaCHaU,
HerBerT KÄfersTein, anJa KnoCHe, franK mUßHoff, gisela sKoPP, 

anneTTe THieraUf-emBerger, sTefan TÖnnes

empfehlung der grenzwertkommission für die Konzentration
von Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum zur 

feststellung des Trennungsvermögens von Cannabiskonsum
und fahren

recommendation by the expert Panel on drink and drug 
driving limits on the concentration of tetrahydrocannabinol

(THC) in blood serum to determine the separability of cannabis
use and driving

der Konsum von Cannabis hat auswirkungen, die zumindest einige stunden lang ver-
kehrsmedizinisch relevante leistungen so erheblich beeinträchtigen können, dass ein 
risiko für die Verkehrssicherheit besteht. als Voraussetzung für die fahreignung gele-
gentlicher Cannabiskonsumenten wird die einhaltung ausreichender Wartezeiten zwi-
schen Konsum und fahrtantritt gefordert (Trennungsvermögen, vgl. nr. 9.2.2 der anlage
4 zur feV). 

eine leistungseinbuße ließ sich in experimentellen studien frühestens ab 2 ng THC/ml
serum nachweisen (ramaeKers et al. 2006), ein erhöhtes Unfallrisiko ab einer THC-Kon-
zentration im serum von 4 ng/ml (laUmon et al. 2005, drUmmer et al. 2004, longo et al.
2000, ramaeKers et al. 2009). diese ergebnisse sollten bei der festlegung eines Wertes,
bei dem fehlendes Trennungsvermögen angenommen wird, berücksichtigt werden. Phar-
makokinetische studien zeigen, dass bei Konzentrationen ab 2 ng THC/ml serum – sofern
ein einmaliges/gelegentliches (z. B. nicht häufiger als einmal in der Woche) Konsummu-
ster vorliegt – davon auszugehen ist, dass der letzte Konsum innerhalb weniger stunden
vor der Blutentnahme stattgefunden hat (Toennes et al. 2015, HUesTis et al. 1992).

in empirischen studien ist eine rechnerische Korrektur der Werte nicht erforderlich, da
sich die Unsicherheiten der einzelmessungen bei einer gesamtbetrachtung der daten her-
ausmitteln. Um dagegen bei einer konkreten einzelmessung eine Benachteiligung zu ver-
meiden, wäre eine messwertschwankung von maximal 30 % zu berücksichtigen. ein nach
studienlage bestimmter grenzwert müsste daher mit einem entsprechenden sicherheits-
zuschlag belegt werden (Beispiel: nimmt man den obigen Wert von 2,0 ng THC/ml Blut-
serum an, so ergäbe sich rein rechnerisch eine entscheidungsgrenze von 2,86 ng THC/ml
Blutserum).

Aus der Forschung
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in wissenschaftlichen Untersuchungen unter einbeziehung chronischer Cannabiskonsu-
menten hat sich gezeigt, dass erhöhte THC-Konzentrationen im serum auch noch einige
Tage nach dem letzten Konsum feststellbar sein können (grenZWerTKommission, 2011),
also zu einem Zeitpunkt, an dem sicher keine akute Beeinflussung der leistungsfähigkeit
mehr vorliegt. dies resultiert daraus, dass sich bei chronischem Konsum, der in den vor-
liegenden studien meist nicht näher charakterisiert wurde, THC im Körper der Teilnehmer
angereichert hat und über viele Tage hinweg langsam an das Blut abgegeben wurde. daher
können die o.g. Werte bei diesem Konsumentenkollektiv einen zeitnahen Konsum nicht si-
cher belegen.

die grenzwertkommission empfiehlt daher auf der grundlage dieser ausführungen bei
feststellung einer THC-Konzentration von 3,0 ng/ml oder mehr im Blutserum bei gele-
gentlich Cannabis konsumierenden Personen eine Trennung von Konsum und fahren im
sinne von nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV zu verneinen. lag der letzte Konsum bei einer
Konzentration in dieser Höhe sicher länger zurück, ist vom Vorliegen einer anreicherung
von THC infolge regelmäßigen Konsums auszugehen, womit die fahreignung nach nr.
9.2.1 der anlage 4 zur feV ausgeschlossen ist. 

eine neubewertung des analytischen grenzwertes von THC (1,0 ng/ml) gemäß der
empfehlung der grenzwertkommission zur anlage des § 24a absatz 2 stVg ist nicht ver-
anlasst.
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Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (DGVP)
(Präsident: Prof. Dr. rer. nat. WoLFGANG ScHUBERt)

don deVol, JoaCHim seidl, PeTer Kiegeland, THomas Wagner

die verkehrspsychologische fahreignungsberatung und
fahreignungsfördernde interventionsangebote*)

1. Ausgangslage
einer kürzlich veröffentlichten image-studie1) zufolge ist die fahreignungsbegutach-

tung, insbesondere die medizinisch-psychologische Untersuchung (mPU) bei den meisten
menschen in deutschland ein Begriff, der mit sinnhaftigkeit und Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit verknüpft wird. Wer allerdings selbst vor einer derartigen Untersuchung
steht und sich über die notwendigen schritte zur Überwindung seiner Problematik infor-
mieren und beraten lassen will, hat es oft schwer, sich im dickicht einer Vielzahl an Bera-
tungs- und schulungsangeboten zurecht zu finden. gerade der Verkehrspsychologie
kommt hier eine besondere Verantwortung zu, gilt es doch im Zusammenhang mit der
Wiederherstellung der fahreignung einstellungen und Verhaltensgewohnheiten zu ändern,
die sich seit Jahren verfestigt hatten und durch vielfältige einflüsse in eine ungünstige
richtung verstärkt wurden. die möglichkeiten einer qualifizierten verkehrspsychologi-
schen Vorbereitung bei verhaltensbezogenen Zweifeln an der fahreignung sollen in die-
sem Papier näher beschrieben werden. dabei ist den autoren durchaus bewusst, dass bei
der Vielzahl denkbarer Ursachen für eignungszweifel oder Befähigungsmängel die ver-
kehrspsychologische fahreignungsberatung weiterführende Beratungsangebote (z. B. me-
dizinische fahreignungsberatung bei erkrankungen nach anlage 4 feV) nicht ausschließt.
auch können weitere, einzelfallspezifische maßnahmen zur Verbesserung von eignungs-
voraussetzungen oder der entwicklung von fahrkompetenzen (z. B. medizinische Thera-
pien, suchttherapeutische maßnahmen oder verkehrspädagogische Unterstützung) sinn-
voll sein. stehen jedoch Verhaltensauffälligkeiten im Verkehr im Vordergrund, die einen
solchen ausprägungsgrad oder eine solche Veränderungsresistenz erreicht haben, dass
daraus eignungszweifel resultieren, muss die Verkehrspsychologie die tragende und steu-
ernde rolle bei der Vorbereitung auf eine mPU übernehmen.

die forderung nach mehr Transparenz, gerade auch im Vorfeld einer Begutachtung,
wurde immer wieder erhoben, u. a. auch anlässlich des 52. Verkehrsgerichtstags in goslar
im Januar 2014. dabei sind fachlich fundierte maßnahmen durchaus hilfreich und vielfach
indiziert: fahrer, die rechtzeitig nach dem führerscheinentzug die entscheidenden infor-
mationen erhalten, bekommen zu über 60 % bereits beim ersten anlauf ein positives fahr-
eignungsgutachten. die erfolgsquote erhöht sich auf über 80 %, wenn der rechtzeitig in-

*) infos – Positionen – empfehlungen, 1/2015, deutsche gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V. (dgVP).
1) studie zum image der mPU (2014), Quelle: www.vdtuev.de/themen/mobilität/fahreignung_mpu/mpu-studie 
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formierte Betroffene eine schulungsmaßnahme besucht hat2). gleichzeitig versetzt die
rechtzeitige information den verkehrsauffälligen fahrer in die lage, seinen Weg zurück in
die automotive mobilität zuverlässig planen zu können. Vorausgegangen sind fehlverhal-
tensweisen innerhalb oder auch außerhalb des straßenverkehrs, die zu einer strafrechtlich
oder verwaltungsrechtlich festgestellten nichteignung oder – bei minder schweren Verge-
hen – zu begründeten eignungszweifeln geführt haben. in Übereinstimmung mit § 2 
abs. 4 stVg gilt die eignungsvermutung für jene Personen, die die körperlichen und gei-
stigen anforderungen zum sicheren führen von Kraftfahrzeugen erfüllen und nicht erheb-
lich oder wiederholt gegen verkehrsrechtliche Bestimmungen verstoßen haben. falls von
einem Kraftfahrer durch dessen fehlverhalten eine gefahr für die Verkehrssicherheit aus-
geht, kann nach § 11 abs. 3 feV zur abklärung behördlicher eignungszweifel ein gut-
achten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für fahreignung (medizinisch-
psychologisches gutachten) verlangt werden. die eignung zum führen von Kraft-
fahrzeugen wird hierbei als zeitlich weitgehend stabiles, von aktuellen situations- und Be-
findlichkeitsparametern unabhängiges Personenmerkmal verstanden. dieses umfasst
neben gesundheitlich konstitutionellen Voraussetzungen auch  Persönlichkeitseigenschaf-
ten und psychophysische Variablen im sinne einer disposition. der eignungsbegriff ver-
einigt somit körperliche, geistige und verhaltensbezogene, also charakterliche mindest-
voraussetzungen zum sicheren führen von Kraftfahrzeugen und grenzt sich vom Begriff
der Befähigung ab, der nach § 2 abs. 5 stVg den nachweis von Kenntnissen über gesetz-
liche Vorschriften für das führen von Kraftfahrzeugen, gefahrensensitivität, adäquates
fahrzeughandling und Kenntnisse einer umweltbewussten und energiesparenden fahr-
weise verlangt.

dieses Positionspapier beschreibt die anforderungen an einen kompetenten Beratungs-
prozess und definiert Qualifikationen eines kompetenten verkehrspsychologischen fahr-
eignungsberaters oder eines verkehrspsychologischen Kursleiters von maßnahmen zur
Verhaltensmodifikation. es orientiert sich bei den empfehlungen an bestehenden stan-
dards für bereits geregelte verkehrspsychologische maßnahmen (u.a. §§ 36, 70, 71 feV)
und integriert bei der frage nach qualifikatorischen mindestvoraussetzungen nützliche
und sinnvolle festlegungen in § 66 feV. dadurch sollen gerade auch Transparenz und Ver-
braucherschutz weiter gestärkt werden, denn im Bereich der Beratung und intervention
vor einer mPU existieren bislang keine verbindlichen festlegungen.

2. Zielstellungen und Aufgaben
dem faktor „mensch“ kommt für das funktionieren des Verkehrs eine schlüsselrolle

zu, gilt er doch als die wesentliche einflussgröße zur Verminderung riskanten Verkehrs-
verhaltens und des Unfallrisikos im straßenverkehr. neben verschiedenen rahmenbedin-
gungen des Verkehrs, die sicherheitswidriges Verhalten begünstigen können, wird riskan-
tes Verkehrsverhalten in der regel durch eine Vielzahl an individuellen faktoren
ausgelöst, gelenkt und dauerhaft aufrecht erhalten. dabei verbinden sich meist Persönlich-
keitseigenschaften (z. B. extraversion, aggression, ressentimenthaltung) mit dysfunktio-
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nalen denkschemata, falschen Bewertungsdispositionen (fehleinstellungen), hochemo-
tionalen reaktionsformen und fehlerhafter situations- oder gefahrenwahrnehmung. es
entsteht ein risikoprofil mit mangelhafter Verkehrsangepasstheit, welches zu delinquen-
tem und hochgefährlichem Verhalten im straßenverkehr führt und die schwelle zu abwei-
chendem Verhalten im straßenverkehr absenkt. die analytische einsicht in diese Bedin-
gungen fällt dem betroffenen fahrer oft nicht leicht und ist in den meisten fällen ohne
externe, fachkundige Unterstützung für die Betroffenen nicht möglich.   

die Psychologie als Wissenschaft vom erleben und Verhalten des menschen ist in der
lage, Betroffene bei der analyse ihres hochauffälligen Verhaltens, der entwicklung von
Verhaltensalternativen und deren Umsetzung kompetent und wirksam zu unterstützen.  

daher ist eine verkehrspsychologische fahreignungsberatung als ausgangspunkt einer
interventionsmaßnahme eine diagnostische status-Quo-erfassung der Ursachen des fehl-
verhaltens. im rahmen des Beratungsgesprächs wird die Verkehrsvorgeschichte aufge-
rollt, thematisiert und zusammengefasst. d. h., die äußeren, inneren und motivationalen
Bedingungen des Problemverhaltens werden differenziert ermittelt.   

darüber hinaus wird der verkehrspsychologische fahreignungsberater einschätzen, ob
ein möglicherweise bereits verändertes Verhalten in der Zukunft stabil bleibt, welche
ressourcen zur aufrechterhaltung einer langfristig verkehrssicheren Verkehrsteilnahme
im einzelfall vorliegen oder erst aktiviert und aufgebaut werden müssen. auch hier muss
der Berater z. B. klären, wie die motive des Betroffenen ausgerichtet sind: eher funktional
kurzfristig orientiert oder problemangemessen langfristig.   

erst nach abklärung dieser sachverhalte kann bedarfsgerecht eine angemessene maß-
nahmeempfehlung zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung ausgesprochen werden.  

das Werkzeug des verkehrspsychologischen fahreignungsberaters ist dabei das psycho-
logische gespräch. die messlatte für die formulierung von empfehlungen sind die Be-
gutachtungsleitlinien und die Beurteilungskriterien3); letztere insbesondere als stand der
Wissenschaft in den Bereichen „diagnostik des schweregrads eines fehlverhaltens“ und
„Kriterien zur Problembewältigung“ (u. a. der Verhaltens- und einstellungsänderung, 
motivation).  

3. Empfehlungen der DGVP
die Qualifikationsvoraussetzungen des Beraters müssen wissenschaftlich fundiert sein,

um hier eine objektive Beratungsleistung abzusichern und um negative nebenwirkungen
durch eine Beratung zu verhindern, die sich nicht am stand der Wissenschaft und der nor-
mativen regelwerke orientiert. dabei soll zwischen eher diagnostischen Kompetenzen
und kommunikativen Kompetenzen (klientzentriertes rollenverhalten) unterschieden
werden.

Zu den diagnostischen Kompetenzen gehören:
• methodenwissen (Wie diagnostiziere ich merkmale wie Verursachungsstile oder im-

pulskontrollfähigkeit?), 
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• Bedingungswissen (gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens; Kenntnisse über
einflüsse, die erleben und Verhalten verursachen und aufrecht erhalten; Kenntnisse
über das Zusammenwirken von Persönlichkeitsmerkmalen, einstellungen und situati-
ve  auslösebedingungen), 

• Änderungswissen (Planung und Umsetzung einer intervention; Barrieren und fördern-
de einflüsse; Kenntnis spezifischer interventionsansätze und deren zielgruppenspezi-
fischen limitationen), 

• fachwissen zum Themenbereich mPU (detailkenntnisse der gesetzlichen grundla-
gen, Verordnungs- und gesetzestexte, Bgl, BK, Kommentartexte, vertiefende Publi-
kationen aus internationalen fachmedien).

Zu den kommunikativen Kompetenzen gehören:
• einhaltung einer neutralen, unabhängigen und unparteilichen Beraterrolle und Beach-

tung berufsethischer standards, 
• Befähigung zu einer effektiven und zielorientierten gesprächsführung,
• Professioneller aufbau der Beratung über unterschiedliche gesprächsphasen (aus-

gangslage, Zieldefinition, ressourcen-analyse, Planung eines lösungsmodells unter
Beachtung von zeitlichen Vorgaben und nachweisnotwendigkeiten, Zusammenfas-
sung und ausblick), 

• fähigkeit zu Perspektivenwechsel und empathie.
eine verkehrspsychologische fahreignungsberatung umfasst einen einmaligen Kontakt

zwischen Klient und Berater als einzelsetting. Zunächst erfolgt gemäß den jeweils gültigen 
fachlichen standards (vgl. Beurteilungskriterien) eine diagnostische momentaufnahme, in
der der schweregrad des den Verkehrsauffälligkeiten zu grunde liegenden Problemver-
haltens erfasst sowie mögliche bereits vollzogene Veränderungsschritte des Klienten iden-
tifiziert werden. die verkehrspsychologische fahreignungsberatung sollte dem rat-
suchenden in geeigneter form den derzeitigen status-Quo und die empfehlungen beschei-
nigen, wobei interventionsvorschläge neutral und unparteilich unterbreitet werden sollten.
Ziel der verkehrspsychologischen fahreignungsberatung ist auch, dass der Klient bei noch
vorhandenen defiziten dazu motiviert werden soll, sich mit seinen individuellen einstel-
lungen und Veränderungsnotwendigkeiten auseinanderzusetzen. Bei einer verkehrspsy-
chologischen intervention zur Wiederherstellung oder förderung der fahreignung handelt
es sich in der regel um ein mehrkontakt-setting, das entweder in form von einzel- oder
gruppensitzungen stattfindet oder aus deren Kombination besteht. im Kern geht es darum,
die in der Beratungsdokumentation festgelegten Veränderungsziele umzusetzen. diese
interventionen sollten theoretisch begründet sein, also auf erkenntnissen aus der psycho-
logischen interventionsforschung beruhen.

ein qualifizierter abschlussbericht stellt die fachlich-inhaltliche nachvollziehbarkeit
der verkehrspsychologischen intervention sicher. in der regel folgt der Bericht einer stan-
dardisierten gliederung:

• angaben zum Zeitraum der maßnahme und anzahl vereinbarter und absolvierter Kon-
takte, 

• Zielstellung und ggf. aussagen zur motivationsarbeit, Problemanalyse, Kompetenzer-
werb, Vermeidungsverhalten, rückfallprophylaxe, 

• Beschreibung der Vorgehensweise und der interventionsmethodik, 
• aussagen zum Zielerreichungsgrad und ggf. weitere empfehlungen, 
• datum und Unterschrift des durchführenden Verkehrspsychologen mit namenszug

und nennung der Qualifikation.  
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damit die Beratung und intervention, die auf eine langfristig stabile Verhaltensänderung
abzielt, seriös und kompetent durchgeführt werden kann, sind besondere anforderungen
an die Qualifikation der durchführenden zu stellen.

dabei sind grund- und Zusatzqualifikationen sowie die Verpflichtung zu kontinuier-
licher Weiterbildung voneinander zu unterschieden: als grundqualifikationen sollten fol-
gende ausbildungen vorliegen: 

ii. diplompsychologe oder gleichwertiger master  in Psychologie 
ii. Verkehrspsychologische ausbildung entweder – als gutachter bei einer amtl. aner-

kannten Begutachtungsstelle für fahreignung oder – als Kursleiter bei einem nach 
§ 70 feV anerkannten Träger oder – als verkehrspsychologischer Berater gem. § 71
feV oder – als fachpsychologe für Verkehrspsychologie (BdP) oder – im rahmen
eines Hochschulstudiums mit schwerpunkt Verkehrspsychologie 

Zusätzlich sind folgende fachspezifische ausbildungen zu fordern: 
ii. einweisung und fachkunde bei der anwendung der Begutachtungsleitlinien und der

Beurteilungskriterien  
ii. Bei Verkehrstherapeuten: 

– Therapieausbildung bzw. ausreichende therapeutische Kompetenzen, um einen
Veränderungsprozess fachgerecht zu führen 

und/oder 
– rehabilitationsmaßnahmenspezifische fortbildung 

Zur aufrechterhaltung der Qualifikation und sicherung der langfristigen dienstleistungs-
qualität sind von den Verkehrspsychologen regelmäßig einschlägige fortbildungen zu be-
suchen:  
dies kann auch im rahmen der Tätigkeit 

– als Kursleiter gem. § 70 feV 
oder 
– als verkehrspsychologischer Berater gem. § 71 feV 
oder 
– als seminarleiter der Verkehrspsychologischen Teilmaßnahme der fahreignungs-

seminare gem. § 4a stVg 
oder
– als fachpsychologe für Verkehrspsychologie (BdP) erfolgen. 

Bei Veränderungen der Begutachtungsleitlinien und in der folge auch der Beurteilungs-
kriterien sollte zeitnah eine spezifische Weiterbildungsveranstaltung besucht werden.

4. Fazit
Vor dem Hintergrund spezifischer anforderungen an die Zielstellung und an den Bera-

tungsprozess selbst, aber nicht zuletzt auch im sinne des Verbraucherschutzes und der
schutzpflicht des staates vor ungeeigneten Kraftfahrern, kann eine verkehrspsychologi-
sche fahreignungsberatung nur durch entsprechend qualifizierte diplom-Psycho-
logen/master-Psychologen durchgeführt werden. einzelfallgerechtigkeit und größere
Chancen für das Bestehen der mPU sind dabei die kurzfristigen Vorteile für den Kraft-
fahrer. eine dauerhaft höhere lebensqualität infolge einer persönlich befriedigenden Ver-
haltensänderung stellen den wertvolleren mehrwert dar, der durch die Unterstützung von
fachleuten, die ihr Handwerk verstehen und die durch Hilfe zur selbsthilfe wichtige im-
pulse für ein erfolgreicheres leben setzen, entsteht.
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Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V.
(Präsident: PD Dr. phil. HANS-JüRGEN RUMPF)

Hans-JÜrgen rUmPf, eVa HoCH, rainer THomasiUs, UrsUla HaVemann-reineCKe

stellungnahme zur legalisierungsdebatte des 
nicht-medizinischen Cannabiskonsums*)

in der jüngeren Zeit werden vermehrt forderungen nach einer legalisierung von Can-
nabis laut. Verschiedene Politiker, Juristen und Verbände fordern ein Umdenken in der
drogenpolitik. argumente hierfür sind u. a. die entkriminalisierung der Cannabiskonsu-
menten und die Ungleichbehandlung der substanzen alkohol und Cannabis. die debatte
um die legalisierung wird lebhaft geführt und von den medien breit aufgenommen. 

Zu den Zielen und aufgaben der deutsche gesellschaft für suchtforschung und sucht-
therapie (dg-sucht) gehört die Unterstützung der erforschung, erkennung, Behandlung
und Vorbeugung der Ursachen und erscheinungsformen von riskantem Konsum, abhän-
gigkeit und missbrauch von psychoaktiven substanzen. auf dieser Basis plädiert die dg-
sucht für eine differenzierte und ausgewogene sichtweise der Thematik. die vorliegende
stellungnahme ist geleitet von dem Bemühen um den schutz von individuen vor den ver-
meidbaren schädigungen durch den Konsum von Cannabis. Überlegungen zu einer Bei-
behaltung oder einer Änderung der derzeitigen drogenpolitik müssen etwaige Konse-
quenzen in Betracht ziehen. das ist ein offener Prozess, bei dem u. a. folgende aspekte von
Bedeutung sind:

Gefährdungspotenzial
die Ungleichbehandlung der illegalen droge Cannabis und der legalen substanzen 

alkohol und Tabak lässt sich aufgrund der Befundlage zu negativen Konsequenzen dieser
substanzen nicht rechtfertigen. die legale Verfügbarkeit von alkohol und Tabak und der il-
legale status von Cannabis haben vielmehr historische Wurzeln. aus dieser Perspektive ist
die forderung nach einer gleichbehandlung und somit einer legalisierung verständlich.

im Hinblick auf die morbidität und mortalität auf Bevölkerungsebene müssen die sub-
stanzen Tabak und alkohol derzeit als gefährdender eingestuft werden. in der historischen
entwicklung lassen sich Tendenzen aufzeigen, dass über eine lange Zeit die gefahren der
legalen substanzen unterschätzt wurden. neuere erkenntnisse haben die umfänglichen ge-
sundheitlichen Konsequenzen des alkohol- und Tabakkonsums aufgedeckt und diese wer-
den nun auch seit einigen Jahren stärker in der Öffentlichkeit verbreitet.

auch in Bezug auf den Cannabiskonsum hat die forschung der letzten Jahre zunehmend
besser das gefährdungspotenzial charakterisieren können. dieses beinhaltet unter ande-
rem die gefahr von körperlichen folgeerkrankungen, kognitiven defiziten, multiplen ge-
dächtnisstörungen, der Beeinträchtigung der Verkehrstauglichkeit, des auftretens von
psychosozialen Problemen, der entwicklung von akuten und lebenslangen Psychosen und
der ausbildung einer Cannabisabhängigkeit. das auftreten und die ausprägung der can-
nabis-bezogenen folgestörungen hängen von Häufigkeit und intensität des Konsums

*) Beschlossen vom Vorstand (anil Batra, Ursula Havemann-reinecke, eva Hoch, falk Kiefer, martin Krasney,
Johannes lindenmeyer, Hans-Jürgen rumpf, doris sarrazin, rainer Thomasius) der deutschen gesellschaft
für suchtforschung und suchttherapie (dg-sucht) e.V. am 09. 07. 2015.
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sowie vielen, zumeist noch nicht bekannten intraindividuellen biologischen und psycho-
sozialen faktoren ab. gesichert ist, dass jüngeres alter und stresshaftes erleben und ins-
besondere deren individuell unterschiedliche ausprägung signifikante risikofaktoren für
pathologische folgeerscheinungen sind. Hervorzuheben ist hierbei die besondere gefähr-
dung von Jugendlichen, vor allem wenn zusätzlich eine psychische störung vorliegt.

in der deutschen allgemeinbevölkerung erfüllt 1 % der erwachsenen die dsm-iV-Krite-
rien eines Cannabismissbrauchs (0,5 %) oder einer Cannabisabhängigkeit (0,5 %). im Ver-
gleich dazu liegen höhere Prävalenzraten für alkoholmissbrauch und -abhängigkeit (3,1 %
beziehungsweise 3,4 %) und nikotinabhängigkeit (10,8 %) vor. die abhängigkeit von an-
deren illegalen substanzen, z. B. von amphetamin oder Kokain (0,2 % und 0,3 %), ist sel-
tener. insgesamt entwickeln etwa 9 % aller Cannabiskonsumenten über die lebenszeit eine
Cannabisabhängigkeit. diese rate beträgt 17 %, wenn der Cannabiskonsum in der adoles-
zenz beginnt und 25-50 %, wenn Cannabinoide täglich konsumiert werden. Weitere for-
schungen sind zu dieser frage, aber auch insbesondere zur suche der Ursachen der indivi-
duell unterschiedlichen dispositionen für die pathologischen Wirkungen notwendig.

die anzahl der Behandlungen von Cannabiskonsumenten ist in den letzten Jahren kon-
tinuierlich angestiegen. laut europäischem drogenbericht und deutscher suchthilfestatis-
tik ist Cannabis die am häufigsten angegebene Ursache für eine erste drogenbehandlung.
die deutsche suchthilfestatistik zeigt auch, dass Cannabis nach alkohol der zweithäufig-
ste anlass für eine wiederholte suchttherapie ist. 

Vor dem genannten Hintergrund fordert die dg-sucht, die gefährdungen durch Canna-
biskonsum durch sinnvolle verhaltens- und verhältnispräventive maßnahmen auf ein mi-
nimum zu begrenzen.

Kriminalisierung
das Betäubungsmittelgesetz (Btmg) und die Betäubungsmittel-Verschreibungsverord-

nung (BtmVV) regeln den Verkehr von bestimmten psychoaktiven substanzen in
deutschland. sie bestimmen, welche substanzen für den medizinischen gebrauch verord-
net werden dürfen und welche nicht, und legen die verordnungsfähige menge fest. Zu den
nicht verkehrsfähigen substanzen gehört in anlage i des Btmg Cannabis, dessen anbau
und Handel damit illegal sind. der medizinische einsatz von Cannabis ist in anlage iii der
verordnungsfähigen Zubereitungen und substanzen des Btmg geregelt und ist nicht inhalt
dieser stellungnahme. das Btmg zielt mit § 31a, welcher die einstellung der strafverfol-
gung bei Vorliegen einer geringen menge regelt, darauf ab, die Kriminalisierung von Kon-
sumenten zu reduzieren oder zu vermeiden. dabei handelt es sich um eine Kann-Bestim-
mung. die menge des straffreien persönlichen Besitzes zum nicht-medizinischen
eigengebrauch ist in deutschland in den Bundesländern unterschiedlich geregelt und be-
trägt 6 bis 10 gramm, im einzelfall 15 gramm. eine Vereinheitlichung dieser unter-
schiedlichen mengen ist anzustreben. 

der aufwand und die folgen der strafverfolgung des nichtmedizinischen Cannabisge-
brauchs werden derzeit kritisch diskutiert. Zu den Überlegungen gehört, dass die erhoffte
weltweite eindämmung von drogenanbau und -handel durch die strafrechtliche Verfol-
gung illegaler drogen nicht gelungen ist. Bei der Betrachtung längerer Zeiträume zeigen
sich insbesondere bei Jugendlichen deutliche schwankungen im Konsumverhalten von
Cannabis, die offenbar unabhängig von der frage der legalität des Konsums sind. Von die-
sen schwankungen abgesehen ist kein deutlicher rückgang zu verzeichnen, der auf die
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strafverfolgung von Konsum, anbau und Handel zurückzuführen ist. auf der anderen
seite gibt es keine validen daten, wie die Verfügbarkeit und der Konsum von Cannabis
ohne die gesetzlichen regulierungen aussähe. Von einer abkehr vom illegalen status er-
hofft man sich auch eine eindämmung des internationalen drogenhandels mit seinen weit-
reichenden folgen. der Zusammenhang von internationalem drogenhandel und der lega-
lität oder illegalität von drogen ist komplex. Hinsichtlich des Cannabisanbaus und
-handels stellt sich die lage für deutschland eher so dar, dass die sich auf dem illegalen
markt befindenden Cannabisprodukte ganz überwiegend aus Plantagen in den niederlanden
stammen oder im eigenen land in außenanlagen und indoorplantagen angebaut werden. 

auf der einen seite bedeutet eine strafrechtliche Verfolgung von Cannabiskonsumenten
eine zusätzliche psychosoziale Belastung, die zu weiterer destabilisierung der Betroffenen
beitragen kann, andererseits kann der Kontakt mit der Justiz auch die Chance für eine Kon-
taktaufnahme mit den Betroffenen bieten. in diesem fall können Hilfen angeboten und die
motivation zur Verhaltensänderung gefördert werden. ein bedeutsamer Teil der Patienten
mit cannabisbezogenen störungen gelangt auf diesem Weg in das suchthilfesystem zu
frühinterventionsangeboten oder auch zur längerfristigen Behandlung.

die dg-sucht fordert, möglichkeiten zur modifizierung des Betäubungsmittelgesetztes
mit dem Ziel einer entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten zu prüfen.

Regulierung von Angebot und Nachfrage
die drogenpolitik setzt in deutschland auf das 4-säulen-Konzept, welches Prävention,

Hilfestellung, schadensminimierung und repression umfasst. das Btmg ist Teil des re-
pressiven Konzepts und intendiert – neben der abschreckung durch strafrechtliche Verfol-
gung – eine einflussnahme auf erzeugung, Handel und abgabe von Cannabis; es zielt
somit auf eine angebotsreduzierung. die Unterstellung von Cannabis unter das Btmg
mag insgesamt dazu beigetragen haben, dessen Konsum in deutschland auf einem niedri-
geren niveau als dem von alkohol und nikotin zu halten. dieser mögliche Zusammen-
hang wurde jedoch nie systematisch untersucht, somit gibt es keine Belege hierfür.

die regulierung von angebot und nachfrage ist ein zentraler Punkt zur minimierung
der schäden, die durch Cannabiskonsum entstehen können. die rechtliche situation des
Verbots verfolgt dieses Ziel. solche regulationsmöglichkeiten bieten generell auch legale
märkte. es gibt eine fülle wissenschaftlicher Belege für den Zusammenhang von Verfüg-
barkeit und Preis und der Häufigkeit negativer Konsequenzen bei substanzgebrauch. das
ist z. B. gut für alkohol- und Tabakkonsum belegt. so zeigen die erfahrungen aus skandi-
navien, wo die Verfügbarkeit von alkohol durch eine geringe ladendichte und einge-
schränkte Öffnungszeiten eingeschränkt und der Preis vergleichsweise hoch ist, dass deut-
lich weniger alkoholbezogene Probleme auftreten als in anderen ländern mit einer
permissiveren alkoholpolitik. in Bezug auf den Cannabiskonsum ist die Verfügbarkeit
durch die illegalität eingeschränkt, hinsichtlich des Preises gibt es keine einschränkungen.
dieser regelt sich durch den markt und hat in den letzten Jahren eher abgenommen. eine
legalisierung von Cannabis durch vollständige entfernung aus dem Btmg würde zu-
nächst zu einer höheren Verfügbarkeit führen, was sich auf die Häufigkeit des Konsums
und die Prävalenz von negativen folgen auswirken könnte. auf der anderen seite wäre die
möglichkeit gegeben, den Preis durch politische steuerung zu gestalten und dadurch den
Konsum zu senken. es wird argumentiert, dass ein zu hoher Preis wiederum den illegalen
Handel fördern würde und auch hier weiterhin Kontrollen notwendig wären.  
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die dg-sucht fordert, dass geeignete maßnahmen zur reduktion von angebot und
nachfrage in jedem fall nach dem aktuellen Kenntnisstand zu gewährleisten sind, um
schäden durch Cannabisgebrauch zu minimieren.

Kosten
die derzeitigen Überlegungen zu einer legalisierung von Cannabis sind auch von for-

derungen nach Kosteneinsparungen durch eine entlastung von Polizei und gerichten
sowie die einnahme zusätzlicher steuergelder begleitet. Bei den Überlegungen zu den 
etwaigen einsparungen und einnahmen sind jedoch auch Kosten zu berücksichtigen, die
sich auf die entwicklung eines abgabekonzepts, die administrativen Kosten, die mög-
liche Zunahme des Konsums und die entsprechenden Kosten für Prävention und Behand-
lung beziehen. des Weiteren wären eine umfangreiche Überprüfung einer legalisierung
durch ein monitoringsystem und Begleitforschung notwendig. Hinsichtlich einer Kosten-
ersparnis durch die legalisierung sind in anbetracht beträchtlicher konsekutiver Kosten-
steigerungen in anderen Bereichen (regulierungs- und aufsichtsbehörden, gesetzliche
Krankenkassen, sozial- und rentenversicherungen, Unfallversicherungen, gerichtsbar-
keit u. a.) Zweifel angebracht.

die dg-sucht fordert, fachleute zur Beurteilung der gesundheitsökonomischen folgen
einzubeziehen.

Fazit
die dg-sucht spricht sich gegen eine vorschnelle entscheidung zur legalisierung von

Cannabis zum freizeitgebrauch aus. Überlegungen zu einer legalisierung sollten aus der
sicht der dg-sucht von größter sorgfalt begleitet werden.

Zusammenfassend sind dabei folgende aspekte von besonderer Bedeutung: 
• schutz vor den gefährdungen durch den Konsum 
• reduzierung des Konsums durch regulierung von angebot und nachfrage 
• Vermeidung von Kriminalisierung der Konsumenten 
• Besonderer schutz von Kindern und Jugendlichen und weiteren risikogruppen  
• intensivierung von forschung, Prävention und Behandlung cannabisbezogener stö-

rungen 
die dg-sucht setzt sich laut ihrer satzung in allen Bereichen von substanzbezogenen

störungen dafür ein, dass durch wirksame Prävention möglichst wenige menschen einen
riskanten, schädlichen oder abhängigen gebrauch entwickeln und negative Konsequenzen
erleiden. eines der wirksamsten mittel hierzu ist die regulierung über Verfügbarkeit und
Preis. daher fordert die dg-sucht entsprechende maßnahmen für alle in frage kommen-
den substanzen zu nutzen. insbesondere für den Bereich des alkoholkonsums erfolgt dies
in deutschland noch deutlich zu wenig. die erfolge solcher maßnahmen lassen sich an
den entwicklungen des Tabakkonsums gut ablesen.

in Bezug auf die substanz Cannabis ist sicher zu stellen, dass eine regulierung von an-
gebot und nachfrage den Konsum und die folgeschäden auf ein minimum begrenzen. der
schritt einer legalisierung könnte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen. es wäre
zunächst zu befürchten, dass infolge der steigenden Verfügbarkeit eine Zunahme des Kon-
sums erfolgen könnte. maßnahmen zu regulierung des Konsums sind durch die Prozesse
von Verfügbarkeit, Preis und schwarzmarkt komplex, was Berücksichtigung finden muss.
Hierzu fehlen bislang belastbare erfahrungen aus anderen ländern. die entwicklung in ei-
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nigen Us-Bundesstaaten und Uruguay, in denen eine legalisierung stattgefunden hat, kön-
nen zukünftig wertvolle Hinweise geben. diese erfahrungen sollten in einen entschei-
dungsprozess und mögliche Umsetzungen eingehen.  

eine Kriminalisierung von Konsumenten lehnt die dg-sucht ab und fordert hier Ände-
rungen an der bisherigen regelung. Um eine deutliche Änderung im weltweiten drogen-
handel zu erwirken, sind internationale entwicklungen notwendig. die entscheidungen in
einem einzelnen land reichen hierfür nicht aus und es muss mit dem weiteren einfluss des
illegalen drogenmarktes auf die Preisgestaltung im land gerechnet werden. globale lö-
sungen – z. B. auf ebene der europäischen Union oder darüber hinaus – sind erfolgver-
sprechender als alleingänge. 

Zu berücksichtigen sind insbesondere auch die Belange des Jugendschutzes: eine Verla-
gerung der regulierung vom Betäubungsmittelgesetz zum Jugendschutzgesetz wäre mit
den gleichen lücken verbunden, die wir heute auch im Bereich des alkoholkonsums
sehen, bei dem der Jugendschutz nicht ausreichend greift und Phänomene wie eine hohe
Prävalenz von rauschtrinken unter Jugendlichen zu beobachten sind. dies ist ein zentraler
Punkt, da – wie weiter oben beschrieben – die gefährdung unter Jugendlichen besonders
hoch ist.

die entscheidungen sollten in keinem fall durch einseitige und voreilige Überlegungen
zu Kosteneinsparungen oder neuen steuereinnahmen vorangetrieben werden. eine lega-
lisierungsdebatte hat auch mit gesellschaftlichen entwicklungen zu tun und unterliegt
strömungen des Zeitgeistes. in einem Prozess der Überprüfung der Vorschriften des Btmg
im Umgang mit Cannabis müssen rational agierende experten aus den unterschiedlichsten
Professionen ihr Wissen einfließen lassen. für die dg-sucht stehen insbesondere die Prä-
vention, frühintervention und die wirkungsvolle Behandlung bei substanzbezogenen stö-
rungen sowie die forschung in diesen Bereichen im Vordergrund. somit ist es unser Ziel,
den schutz vor negativen gesundheitlichen, psychischen und sozialen folgen des Canna-
biskonsums sicherzustellen. diesen Zielen sieht sich unsere fachgesellschaft verpflichtet
– ganz unabhängig von Überlegungen zur derzeitigen legalisierungsdebatte – und wird
sich dafür einsetzen. die dg-sucht wird ihre expertise in die laufende diskussion ein-
bringen und gemeinsam mit anderen experten ausgewogene und sinnvolle lösungen an-
streben.
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straßenverkehrsunfälle 2014
– Deutschland, Österreich, Schweiz –

Deutschland
Unfälle

2014 wurden von der Polizei 2,4 millionen Unfälle (-0,3 %) erfasst, darunter 2,1 mil-
lionen sachschadensunfälle (-0,9 %). Von diesen sachschadensunfällen waren 70 479 
Unfälle mit schwerwiegendem sachschaden i. e. s. (-12,8 %), 14 947 sonstige Unfälle
unter dem einfluss berauschender mittel (-4,0 %) und 2,0 millionen übrige sachschaden-
sunfälle (-0,4 %). die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist gegenüber 2013 um 3,9 %
auf 302 435 gestiegen.

Verunglückte 

Bei fast allen Verkehrsbeteiligungsarten wurden im Jahr 2014 mehr Personen getötet als
im Vorjahr. die größte Zunahme gab es bei den tödlich verunglückten Benutzern von Kraft-
rädern mit Versicherungskennzeichen (+19,2 %), gefolgt von den insassen von Bussen 
(+18,2 %), den Benutzern von fahrrädern (+11,9 %) und den Benutzern von den Kraft-rä-
dern mit amtlichen Kennzeichen (+3,3 %). dagegen sank die anzahl der getöteten fuß-
gänger (-6,1 %). 

die dominanz des Pkw im straßenverkehr belegt der hohe anteil der Pkw-Benutzer an
den Unfallopfern: 46,6 % der Verkehrstoten sowie 55,3 % der Verletzten kamen in einem
Pkw zu schaden. 17,4 % der getöteten waren Benutzer von Krafträdern mit amtlichen
Kennzeichen, 15,5 % fußgänger und 11,7 % benutzten ein fahrrad.

Zur Information

Polizeilich erfasste Unfälle 2013 2014 Veränderung 2014 
gegenüber 2013 in %

Mit nur Sachschaden 2 122 906 2 104 250 -0,9

Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 80 824 70 479 -12,8

Sonstige Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel 15 564 14 947 -4,0

Übrige Sachschadensunfälle 2 026 518 2 018 824 -0,4

Mit Personenschaden 291 105 302 435 +3,9

Insgesamt 2 414 011 2 406 685 -0,3

Verunglückte 2013 2014 Veränderung 2014 
gegenüber 2013 in %

Insgesamt 377 481 392 912 +4,1

Davon: Getötete 3 339 3 377 +1,1

Schwerverletzte 64 057 67 732 +5,7

Leichtverletzte 310 085 321 803 +3,8

Polizeilich erfasste Unfälle 2013 2014 Veränderung 2014 
gegenüber 2013 in %

Mit nur Sachschaden 2 122 906 2 104 250 -0,9

Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden (im engeren Sinne) 80 824 70 479 -12,8

Sonstige Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel 15 564 14 947 -4,0

Übrige Sachschadensunfälle 2 026 518 2 018 824 -0,4

Mit Personenschaden 291 105 302 435 +3,9

Insgesamt 2 414 011 2 406 685 -0,3

Verunglückte 2013 2014 Veränderung 2014 
gegenüber 2013 in %

Insgesamt 377 481 392 912 +4,1

Davon: Getötete 3 339 3 377 +1,1

Schwerverletzte 64 057 67 732 +5,7

Leichtverletzte 310 085 321 803 +3,8



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

335Zur Information

Beteiligte 

im Jahr 2014 zählte die Polizei 584 716 Beteiligte an 302 435 straßenverkehrsunfällen
mit Personenschaden. Jeder zehnte Beteiligte kam ohne mitwirkung eines anderen Ver-
kehrsteilnehmers bei alleinunfällen zu schaden, 16,4 % waren in Unfälle mit mindestens
drei Beteiligten verwickelt. fast zwei drittel (63,5 %) aller an Personenschadensunfällen
Beteiligten waren Pkw-fahrer, bei schwerwiegenden Unfällen mit sachschaden (i. e. s.)
betrug ihr anteil sogar 86,0 %. 

Unfallursachen 

7,8 % der Ursachen bei Unfällen mit Personenschaden in deutschland 2014 waren all-
gemeine Unfallursachen, wie straßenglätte durch regen bzw. schnee oder sichtbehinde-
rung durch nebel. Technische mängel als Unfallursache stellte die Polizei lediglich bei 
9 von 1 000 unfallbeteiligten fahrzeugen fest.

Personenbezogene Unfallursachen (fehlverhalten der Beteiligten) stellte die Polizei
361 935 mal bei Unfällen mit Personenschaden fest. der größte Teil dieser fehlverhalten,
nämlich 68,8 %, wurde entsprechend ihrer Unfallbeteiligung den Pkw-fahrern angelastet. 

Von den 248 712 fehlverhalten der Pkw-fahrer waren die häufigsten Unfallursachen
„abbiegen, Wenden, rückwärtsfahren, ein- und anfahren“ mit 18,6 %, die missachtung
der Vorfahrt bzw. des Vorranges mit 17,6 %. alkoholeinfluss hatte einen anteil von 3,1 %.
seit 1991 ist die Häufigkeit dieser Unfallursache bei den beteiligten Pkw-fahrern um 
73,9 % zurückgegangen. Um 63,9 % verringert hat sich in diesem Zeitraum die Unfall-
ursache „nicht angepasste geschwindigkeit“. dagegen sind bei den Pkw-fahrern abbie-
gefehler lediglich um 8,3 % zurückgegangen und abstandsfehler sogar um 2,5 % gestie-
gen. 

(aus der fachserie 8 reihe 7, Verkehr – Verkehrsunfälle 2014, des statistischen
Bundesamtes, destatis, vom 9. Juli 2015)

Österreich
im Jahr 2014 gab es auf Österreichs straßen weniger Verkehrsunfälle, Verletzte und Ver-

kehrstote als 2013: laut statistik austria wurden bei 37 957 Unfällen (-545; -1,4 %)
47 670 Personen verletzt (-374; -0,8 %) und 430 getötet. die Zahl der Verkehrstoten sank
damit um 25 oder 5,5 % gegenüber 2013, womit erneut das niedrigste ergebnis seit ein-
führung der Unfallstatistik im Jahr 1961 erreicht wurde.

durch Verkehrsunfälle sterben nach wie vor hauptsächlich männer: 315 der 430 Ver-
kehrstoten waren männer (73 %), in der altersklasse der 16- bis unter 30-Jährigen waren
es sogar 87 %.

Weniger als die Hälfte aller getöteten (44 %) verunglückte mit Pkw, 21 % mit einspuri-
gen Kraftfahrzeugen, 17 % waren zum Zeitpunkt des Unfalls zu fuß unterwegs, 10 % be-

Personenbezogene Ursachen 2013 2014 Veränderung 2014 
gegenüber 2013 in %

Fehlverhalten der Fahrzegführer insgesamt 350 381 361 935 +3,3

Darunter: Alkoholeinfluss 13 327 13 011 -2,4

Unfallgeschehen mit 
alkoholisierten 

Beteiligten

Jahresergebnisse Veränderung 2013/2014

2013 2014 absolut in Prozent

Alkoholunfälle 2.350 2.213 -137 -5,8

Verletzte 3.065 2.890 -175 -5,7

31 32 +1 +3,2
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nutzten ein fahrrad. Weitere 8 % entfielen auf die übrigen Verkehrsarten (lkw, Traktoren,
etc.).

mit 71 getöteten fußgängern (2013: 82; -13 %) wurde der bisher geringste Wert erreicht.
45 radfahrer – gegenüber 51 im Jahr davor (-12 %) – erlitten 2014 im straßenverkehr töd-
liche Verletzungen. allerdings stieg die Zahl der verletzten radfahrer um 5 % auf 6 654.
die Zahl der motorradtoten verringerte sich von 87 im Jahr 2013 auf 75 (-14 %); nur 
geringfügig weniger motorradbenutzer als 2013 wurden verletzt. nach dem starken rück-
gang von in Pkw getöteten Personen um fast ein drittel von 2012 auf 2013 verringerte sich
ihre Zahl im Berichtsjahr nur leicht (von 193 auf 189; -2 %). die Zahl der alkoholunfälle
nahm gegenüber 2013 um 6 % auf 2 213 ab, ebenso die Zahl der dabei Verletzten (2 890; -
6 %); 32 Personen wurden bei alkoholunfällen getötet, im Jahr davor waren es 31. 

(aus der Pressemitteilung 11.017-077/15 der Bundesanstalt statistik Österreich, 
statistik austria, vom 23. april 2015)

Schweiz
im Jahr 2014 sind bei Unfällen auf den schweizer straßen 243 menschen tödlich verun-

glückt. das sind 26 Personen weniger als im Vorjahr. Zum zweiten mal in folge ging damit
die Zahl der getöteten Personen markant zurück. auch bei den schwerverletzten sank die
Zahl um 86 auf 4 043 menschen.

insgesamt ereigneten sich 2014 auf den schweizer straßen 17 803 Unfälle mit Perso-
nenschaden. dabei wurden 243 Personen getötet, 4 043 schwer und 17 478 leicht verletzt.
damit sank die Zahl der Verkehrstoten um zehn Prozent gegenüber 2013 und um 24 Pro-
zent im Vergleich mit dem durchschnitt der Jahre 2009 bis 2013. die Zahl der schwerver-
letzten hat gegenüber dem Vorjahr um zwei und im Vergleich mit den Jahren 2009 bis 2013
um acht Prozent abgenommen. Verbesserungen bei den fahrzeugen dürften dabei eine
rolle spielen. dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass absolut gesehen bei den schwer-
verunfallten insassen von Personenwagen der rückgang über die letzten Jahre besonders
groß war.

2014 verunglückten 29 fahrradfahrende tödlich, zwölf mehr als im Vorjahr. Bei den
schwerverletzten ist im Vergleich mit 2013 eine Zunahme von 13 Prozent zu verzeichnen. 

Bei den e-Bikes setzt sich die seit 2012 ausgewiesene negative entwicklung im fall der
schwerverletzten auch 2014 fort. es wurden 145 Personen schwer verletzt, 31 mehr als im
Jahr zuvor.

Personenbezogene Ursachen 2013 2014 Veränderung 2014 
gegenüber 2013 in %

Fehlverhalten der Fahrzegführer insgesamt 350 381 361 935 +3,3

Darunter: Alkoholeinfluss 13 327 13 011 -2,4

Unfallgeschehen mit 
alkoholisierten 

Beteiligten

Jahresergebnisse Veränderung 2013/2014

2013 2014 absolut in Prozent

Alkoholunfälle 2.350 2.213 -137 -5,8

Verletzte 3.065 2.890 -175 -5,7

Getötete1)
31 32 +1 +3,2

sTaTisTiK aUsTria, statistik der straßenverkehrsunfälle. – 1) 30-Tage-fristabgrenzung für Verkehrstote. –
ab 2012 geänderte erhebungsmethode; ein direkter Vergleich mit Vorjahresergebnissen ist daher nicht zulässig.
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2014 verunglückten 43 fußgängerinnen und fußgänger tödlich, so wenig wie noch nie
in den letzten Jahren. im Vergleich mit dem durchschnitt der vorhergehenden fünf Jahre
entspricht dies einem rückgang von 38 Prozent.

(aus einer mitteilung des schweizerischen Bundesamtes für straßen, asTra,
vom 26. märz 2015)

Mutmaßliche Hauptunfallursache 2013 2014 Veränderung

Alkoholeinfluss 35 24 -31 %

Mutmaßliche Hauptunfallursache 2013 2014 Veränderung

Alkoholeinfluss 373 367 -2 %

asTra, Verkehrsunfallstatistik 2014: getötete Personen im straßenverkehr.

Mutmaßliche Hauptunfallursache 2013 2014 Veränderung

Alkoholeinfluss 35 24 -31 %

Mutmaßliche Hauptunfallursache 2013 2014 Veränderung

Alkoholeinfluss 373 367 -2 %

asTra, Verkehrsunfallstatistik 2014:  schwerverletzte Personen im straßenverkehr.
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Bast: Begutachtung der fahreignung 2014

1. Überblick
die Jahresstatistik vermittelt einen Überblick über die Verteilung der verschiedenen an-

lassgruppen, die einer medizinisch-psychologischen Untersuchung (mPU) zugewiesen
werden, sowie eine Zusammenfassung der ergebnisse der mPU-gutachten. in der längs-
schnittlichen Betrachtung der Jahresstatistiken können Veränderungen der anzahl der an-
geordneten mPU-gutachten aufgezeigt werden, die für die verschiedenen anlassgruppen
ggf. aufsteigende oder absteigende Tendenzen erkennen lassen.

im Jahr 2014 führten die 14 aktiven Träger der bundesdeutschen Begutachtungsstellen
für fahreignung (Bff) insgesamt 91.536 medizinisch-psychologische Untersuchungen
durch.

mit insgesamt 48 % bilden die alkohol-fragestellungen nach wie vor die stärkste an-
lassgruppe der mPU-gutachten, wobei der größte anteil der zu begutachtenden Klienten
(28 %) erstmalig mit alkohol aufgefallen war (Bild 1). die zusammengefassten drogenbe-
zogenen Untersuchungsanlässe „drogen und medikamente“ bilden mit 23 % die zweit-
größte anlassgruppe, gefolgt von „Verkehrsauffälligkeiten ohne alkohol“ (16 %). Kör-

Bild 1: Verteilung der Untersuchungsanlässe im Jahr 2014.1)

1) in dem Tortendiagramm wurden folgende anlassgruppen zusammengefasst: 1.1 Körperliche und geistige
mängel und 1.2 neurologisch-psychiatrische mängel zu „Körperlichen mängeln“, 2.1 Verkehrsauffälligkeiten
und 5.3 allgemeine Verkehrsauffälligkeit in Kombination mit sonstigen strafrechtlichen auffälligkeiten zu
„Verkehrsauffällige ohne alkohol“, 4. Betäubungsmittel- und medikamentenauffällige, 5.2 alkohol in Kom-
bination mit sonstigen drogen & medikamenten und 5.4 sonstige drogen & medikamente in Kombination
mit allgemeinen Verkehrsauffälligkeiten zu „drogen & medikamente“, 1.3 auffälligkeit bei der fahrerlaub-
nisprüfung, 2.2 sonstige strafrechtlich auffälligkeiten, 5.5 sonstige mehrfachfragestellungen, 6. Vorzeitige
fe-erteilung, 7. fahrlehrerbewerber und 8. sonstige anlässe zu „sonstige anlässe“. abweichung von 100 %
durch rundung.
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perliche und/oder geistige mängel waren selten anlass für eine Begutachtung (1 % der
fälle). sämtliche übrigen anlässe ergaben für das Jahr 2014 in der summe 12 % (Bild 1).

2. Ergebnis der MPU-Gutachten für die differenzierten Anlassgruppen
das mPU-gutachten bietet der straßenverkehrsbehörde die psychologische und medi-

zinische grundlage für die entscheidung, ob dem Klienten (je nach Prognose) die fahrer-
laubnis zugesprochen wird oder nicht. Wird die fahrerlaubnis nicht zugesprochen, kann
der Klient diese nach einem festgesetzten Zeitraum erneut beantragen. Bei manchen an-
lassgruppen kann der Klient aufgrund des mPU-gutachtens auch als nachschulungsfähig
eingestuft werden und nach der Teilnahme an entsprechenden Kursen die fahreignung
wiedererlangen. Tabelle 1 gibt aufschluss über die prozentuale Verteilung der mPU-er-
gebnisse des Jahres 2014 differenziert nach anlassgruppen.

im Vergleich zu 2013 zeigt sich in der prozentualen gesamtverteilung der mPU-ergeb-
nisse keine relevante Veränderung. Von den 91.536 begutachteten Personen waren 58,3 %
„geeignet“ (2013: 57,5 %), 35,3 % ungeeignet (2013: 35,9 %), und 6,4 % (2013: 6,7 %)
wurden als „nachschulungsfähig“ eingestuft.

* anlassgruppe ohne mögliche Kurszuweisung.

Tab. 1: anlassgezogene aufschlüsselung der mPU-ergebnisse in Prozent für das Jahr 2014.
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3. Veränderung der Begutachtungszahlen im Vergleich zu den Vorjahren 
– 2011 bis 2014
die gesamtzahl der Begutachtungen hat sich vom Jahr 2013 zum Jahr 2014 um 3,5 %

verringert. somit wurde der insgesamt rückläufige Trend der Begutachtungszahlen der
letzten Jahre fortgesetzt (siehe Tabelle 2).

in der mehrzahl der anlassgruppen ist ein rückgang zu verzeichnen. der abwärtstrend
der gesamtbegutachtungszahlen ergibt sich insbesondere aus dem rückgang der Begut-
achtungen aufgrund von alkohol-fragestellungen (um rund 5,9 %), die jedoch zusammen
immer  noch knapp die Hälfte aller Begutachtungsanlässe stellen (Tabelle 2). Besonders
deutlich ist der rückgang bei den alkoholfragestellungen in Kombination mit Verkehrs-
auffälligkeit oder sonstiger strafrechtlicher auffälligkeit sowie bei wiederholter alkohol-
auffälligkeit.

(aus der Pressemitteilung nr. 12/2015 der Bundesanstalt für straßenwesen, Bast, und
deren langfassung von dr. med. martina albrecht, mai 2015)

Tab. 2: mPU-ergebnisse der Jahre 2011 bis 2014.



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

341Zur Information

deutsche Verkehrswacht fordert neue Promillegrenze 
für radfahrer

Problembeschreibung
Während die Verkehrsunfälle mit Personenschäden unter Beteiligung alkoholisierter

Kraftfahrzeugführer seit Jahren kontinuierlich rückgängig sind, stiegen die Verkehrsun-
fälle mit Personenschäden unter Beteiligung alkoholisierter radfahrer seit dem Jahr 2010
von 3.489 auf 3.726 Verkehrsunfälle im Jahr 2012 an. das fahrrad gilt bei alkoholkonsum
vielen Verkehrsteilnehmern als ungefährliche alternative zum auto, dabei ist es inzwi-
schen zu einer ganz eigenen gefahrenquelle geworden.

immer wieder fallen alkoholisierte radfahrer auch im rahmen von polizeilichen Ver-
kehrskontrollen auf. sie können aber aufgrund der geltenden rechtslage erst bei einer
mittels Blutprobe nachgewiesenen alkoholbeeinflussung von 1,6 Promille Blutalkohol-
konzentration (BaK) strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Unterhalb dieser
grenze bedarf es deutlich sichtbarer Beweisanzeichen für die alkoholisch bedingte Herab-
setzung der körperlichen leistungsfähigkeit, die aus vielerlei gründen oft verborgen 
bleiben, sodass die im interesse der Verkehrssicherheit sinnvollen sanktionen unterblei-
ben. dieser straftatbestand der Trunkenheit im straßenverkehr zeigt demnach keine ab-
schreckende Wirkung mehr. auf der anderen seite existiert für radfahrer keine Bestim-
mung im straßenverkehrsgesetz, nach der es möglich wäre, ab einem bestimmen
Blutalkoholgehalt die Trunkenheitsfahrt als ordnungswidrigkeit zu ahnden.

Stand der Wissenschaft 
im Wesentlichen wurde die angesprochene Problematik in der Verkehrspolitik vor dem

Hintergrund diskutiert, ob die durch die rechtsprechung gesetzte Promillegrenze von 1,6
Promille BaK für alkoholisierte radfahrer geändert oder dezidiert ein eigener straftatbe-
stand im strafgesetzbuch geschaffen werden sollte. die Konferenz der innenminister for-
derte ebenfalls die Überprüfung der Promillegrenzen für radfahrer. 

die diskussion steht inzwischen unter dem eindruck neuer forschungsergebnisse. stu-
dien der Universitäten in düsseldorf und mainz untersuchten die körperlichen leistungs-
ausfälle alkoholisierter radfahrer. in beiden Versuchsreihen wurden sowohl im nüchter-
nen als auch im alkoholisierten Zustand fahrversuche durchgeführt und ärztlich begleitet.
die ergebnisse beider studien wurden anlässlich eines symposiums des Bundes gegen al-
kohol und drogen im straßenverkehr (B.a.d.s.) im Juni 2014 in leipzig vorgestellt
[siehe hierzu Ba 2014, sup 1 ff.]. das von der Unfallforschung der Versicherer (UdV) bei
der Heinrich-Heine-Universität in düsseldorf in auftrag gegebene gutachten ergab einen
signifikanten anstieg der leistungsausfälle in drei stufen ab 0,5, ab 1,1 und noch einmal
ab 1,6 Promille BaK [näher lUCHmann et al., Ba 2014, sup 22 f.]. Bei der zweiten stu-
die des instituts für rechtsmedizin an der Johannes-gutenberg-Universität in mainz
waren die beiden ersten gefahrenstufen deckungsgleich mit den düsseldorfer ergebnis-
sen, während der dritte anstieg des sicherheitsrisikos bei 1,5 Promille BaK zu verzeich-
nen war [ausführlich hierzu daldrUP et al., Ba 2015, 1 ff.]. in beiden studien waren aller-
dings auch oberhalb von 1,6  Promille BaK noch einige radfahrer in der lage, ihr
fahrzeug sicher zu führen. 



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

342 Zur Information

eine Änderung der rechtsprechungspraxis in richtung einer Kriminalisierung sämt-
licher alkoholisierter radfahrer bereits ab einem grenzwert von 1,1 Promille BaK kommt
nach den übereistimmenden forschungsergebnissen damit nicht mehr in Betracht. Um die
von den gerichten angenommene grenze der absoluten fahruntüchtigkeit abzusenken,
hätten bereits unterhalb von 1,6 Promille BaK nahezu alle Probanden am sicheren führen
ihrer fahrräder scheitern müssen. nach den forschungsergebnissen ist sogar im gegenteil
zu befürchten, dass die gängige rechtsprechung zur absoluten fahruntüchtigkeit von rad-
fahrern, die sich auf gutachten aus den Jahren 1980 und 1984 stützt, keinen Bestand hat.

Beschluss
der gesetzgeber kann und soll gefahrenabwehrend tätig werden um zu erreichen, dass

radfahrer auf den genuss größerer alkoholmengen verzichten.
die deutsche Verkehrswacht spricht sich daher dafür aus, für alkoholisierte radfahrer

den Tatbestand einer Verkehrsordnungswidrigkeit im straßenverkehrsgesetz einzuführen.
sie schlägt vor, darin die Promillegrenze von 1,1 Promille alkoholkonzentration im Blut
bzw. 0,55 mg/l alkohol in der atemluft festzuschreiben. die Höhe der sanktion sollte
dabei an den regelsatz des alkoholverbots für fahranfänger angepasst werden. ein eigen-
ständiger straftatbestand für radfahrer erscheint dem gegenüber nicht erforderlich, weil
eine bedeutende ordnungswidrigkeit im Bußgeldbereich denselben präventiven Zweck er-
füllt.

die neue gesetzgebung soll durch flankierende Öffentlichkeitsarbeit der Träger staat-
licher und staatlich geförderter Verkehrssicherheitsarbeit im Bewusstsein der Bevölkerung
verankert werden.

(aus einer Pressemitteilung der deutschen Verkehrswacht, dVW, vom 30. mai 2015)
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56. *) Art. 11 Abs. 4 Satz 2 der Richtlinie 2006/
126/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führer-
schein ist dahin auszulegen, dass eine Maßnahme,
mit der der Mitgliedstaat des ordentlichen Wohn-
sitzes einer Person, der dieser Person, die ein Kraft-
fahrzeug führt, die Fahrerlaubnis nicht entziehen
kann, weil sie ihr bereits zuvor entzogen worden ist,
anordnet, dass der genannten Person während
eines bestimmten Zeitraums keine neue Fahrer-
laubnis erteilt werden darf, als Einschränkung,
Aussetzung oder Entzug der Fahrerlaubnis im
Sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist mit der
Folge, dass sie der Anerkennung der Gültigkeit
jedes von einem anderen Mitgliedstaat vor Ablauf
dieses Zeitraums ausgestellten Führerscheins ent-
gegensteht. Der Umstand, dass das Urteil, mit dem
diese Maßnahme angeordnet worden ist, nach der
Ausstellung des Führerscheins in dem zweiten
Staat rechtskräftig geworden ist, ist insoweit ohne
Bedeutung, wenn dieser Führerschein nach der
Verkündung des Urteils ausgestellt worden ist und
die Gründe, die diese Maßnahme rechtfertigen,
zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Führer-
scheins vorlagen.

europäischer gerichtshof,
Urteil vom 21. mai 2015 – C-339/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
Ausgangsverfahren und Vorlagefrage

Bei einer Verkehrskontrolle am 16. mai 2013 in 
rothenburg-ob-der-Tauber (deutschland) legte Herr
Wittmann, ein deutscher staatsangehöriger, einen 
Unionsführerschein vor, der ihm von den polnischen
Behörden ausgestellt worden war.

da die deutschen Behörden der auffassung waren,
dass die gültigkeit des in Polen erworbenen führer-
scheins in ihrem Hoheitsgebiet nicht anerkannt wer-
den könne, leiteten sie gegen Herrn Wittmann ein
strafverfahren wegen fahrens ohne fahrerlaubnis ein.
Herr Wittmann könne sich nicht auf den polnischen
führerschein berufen, da zuvor in deutschland gegen
ihn ein Urteil ergangen sei, das mit einer sperrfrist für
die erteilung einer fahrerlaubnis verbunden gewesen
sei.

Herr Wittmann wurde daher angeklagt und sodann
am 23. Januar 2014 vom amtsgericht ansbach wegen
fahrens ohne fahrerlaubnis zu einer freiheitsstrafe
von sechs monaten verurteilt. dieses gericht bestätig-
te damit die auffassung der deutschen Behörden.

den ausführungen des vorlegenden gerichts zum
sachverhalt des ihm vorliegenden rechtsstreits zu-
folge hatte Herr Wittmann bei einer Verkehrskontrolle

am 1. dezember 2004 einen gefälschten tschechischen
führerschein vorgelegt. das amtsgericht lindau als
das damals örtlich zuständige gericht verhängte mit
Urteil vom 18. Juli 2005 eine isolierte sperrfrist für die
erteilung einer fahrerlaubnis, d. h. eine frist, während
deren einer Person, die keine fahrerlaubnis hat, weil
ihr die fahrerlaubnis schon früher entzogen worden ist
oder sie noch nie eine fahrerlaubnis besessen hat,
keine fahrerlaubnis erteilt werden darf. die entschei-
dung des amtsgerichts lindau war darauf gegründet,
dass Herrn Wittmann im Jahr 2001 die fahrerlaubnis
entzogen worden war.

dieses Urteil des amtsgerichts lindau wurde am
14. Juli 2006 rechtskräftig. die sperrfrist begann am
14. Juli 2006 und endete ein Jahr später, also am 14.
Juli 2007. eine sperrfrist für die erteilung einer fah-
rerlaubnis beginnt nach dem strafgesetzbuch erst mit
der rechtskraft des strafurteils.

Zwar beantragte Herr Wittmann im anschluss an
das Urteil des amtsgerichts lindau in deutschland
keine neue fahrerlaubnis, erwarb aber am 14. septem-
ber 2005, d. h. nach Verkündung des Urteils vom 18.
Juli 2005, doch vor dessen rechtskraft und vor Beginn
der einjährigen sperrfrist, einen polnischen führer-
schein.

Bei einer Verkehrskontrolle am 15. september 2009
in rothenburg-ob-der-Tauber legte Herr Wittmann sei-
nen polnischen führerschein vor. mit Urteil vom 4.
mai 2010 wurde er wegen fahrens ohne fahrerlaubnis
zu einer freiheitsstrafe von vier monaten verurteilt,
die er auch verbüßte.

diesen polnischen führerschein legte Herr Witt-
mann auch bei der in rn. 9 des vorliegenden Urteils
erwähnten Verkehrskontrolle am 16. mai 2013 vor.

das amtsgericht ansbach stellte in seinem Urteil
vom 23. Januar 2014 u. a. fest, dass Herr Wittmann in
der Vergangenheit bereits elf mal wegen fahrens ohne
fahrerlaubnis verurteilt worden sei. insbesondere sei
ihm seine deutsche fahrerlaubnis im Jahr 2001 entzo-
gen und später in deutschland keine fahrerlaubnis
mehr erteilt worden.

Herr Wittmann legte gegen dieses Urteil vom 
23. Januar 2014 revision beim oberlandesgericht
nürnberg ein. die freiheitsstrafe wurde bis zur Ver-
kündung des Urteils des vorlegenden gerichts ausge-
setzt.

da das oberlandesgericht nürnberg Zweifel hatte,
ob es gemäß der richtlinie 2006/126 den polnischen
führerschein anzuerkennen habe, hat es das Verfahren
ausgesetzt und dem gerichtshof folgende frage zur
Vorabentscheidung vorgelegt:

ist art. 11 abs. 4 der richtlinie 2006/126 so aus-
zulegen, dass es der entziehung eines führerscheins
gleichsteht, wenn dem führer eines fahrzeugs nur
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deshalb eine fahrerlaubnis nicht entzogen wird,
weil ihm die fahrerlaubnis bereits früher entzogen
worden ist und er daher keine fahrerlaubnis hat,
und wenn zugleich angeordnet wird, dass dieser
Person jedenfalls für eine bestimmte dauer keine
neue fahrerlaubnis erteilt werden darf?

a u s  d e n  g r ü n d e n :
Zur Vorlagefrage

mit seiner frage möchte das vorlegende gericht
wissen, ob art. 11 abs. 4 satz 2 der richtlinie 2006/
126 dahin auszulegen ist, dass eine maßnahme, mit der
ein mitgliedstaat, der dem führer eines Kraftfahrzeugs
die fahrerlaubnis nicht entziehen kann, weil sie ihm
bereits zuvor entzogen worden ist, anordnet, dass die-
ser Person während eines bestimmten Zeitraums keine
neue fahrerlaubnis erteilt werden darf, als einschrän-
kung, aussetzung oder entzug der fahrerlaubnis im
sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist mit der folge,
dass sie der anerkennung der gültigkeit jedes von
einem anderen mitgliedstaat vor ablauf dieses Zei-
traums ausgestellten führerscheins entgegensteht.

Herr Wittmann ist der auffassung, dass die sach-
verhalte, zu denen die früheren Urteile des gerichts-
hofs auf diesem gebiet ergangen seien, nicht mit 
dem sachverhalt der vorliegenden rechtssache ver-
gleichbar seien. nach der rechtsprechung des ge-
richtshofs zum grundsatz der gegenseitigen anerken-
nung der führerscheine (Urteil akyüz, C-467/10,
eU:C:2012:112, rn. 46 [= Ba 2012, 154]) dürften
diesem grundsatz keine neuen ausnahmen hinzuge-
fügt werden. der gerichtshof habe zwei klare ausnah-
metatbestände entwickelt, nämlich zum einen die 
missachtung des Wohnsitzerfordernisses, die in der
rechtssache des ausgangsverfahrens keine rolle spie-
le, und zum anderen den erwerb eines ausländischen
führerscheins nach entzug der nationalen Berechti-
gung oder innerhalb einer sperrfrist. er, Herr Witt-
mann, habe seinen polnischen führerschein nicht
innerhalb einer sperrfrist erworben, da die sperre erst
nach erwerb dieses führerscheins begonnen habe.

die europäische Kommission weist darauf hin, dass
das vorlegende gericht auf Parallelen der vorliegen-
den rechtssache zu dem sachverhalt hingewiesen
habe, der dem Urteil Weber (C-1/07, eU:C:2008:640
[= Ba 2009, 93]) zugrunde gelegen habe. es sei daher
zu prüfen, ob es zwischen diesen beiden fällen Unter-
schiede gebe, die eine unterschiedliche rechtliche Be-
urteilung rechtfertigten. dies sei zu verneinen, da sich
Herr Wittmann, soweit sein polnischer führerschein
betroffen sei, in einer situation befinde, die derjenigen
des angeklagten in der rechtssache, in der das Urteil
Weber (C-1/07, eU:C:2008:640) ergangen sei, ver-
gleichbar sei.

es ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger
rechtsprechung art. 2 abs. 1 der richtlinie 2006/126
sowie art. 1 abs. 2 der vor der richtlinie 2006/126
geltenden richtlinie 91/439/eWg des rates vom 29.
Juli 1991 über den führerschein (aBl. l 237, s. 1) die
gegenseitige anerkennung der von den mitgliedstaa-
ten ausgestellten führerscheine ohne jede formalität

vorsehen (vgl. in diesem sinne Urteile akyüz, 
C-467/10, eU:C:2012:112, rn. 40, sowie Hofmann,
C-419/10, eU:C:2012:240, rn. 43 und 44 [= Ba
2012, 256]).

nach art. 11 abs. 4 satz 2 der richtlinie 2006/126
hat ein mitgliedstaat jedoch die anerkennung der gül-
tigkeit eines führerscheins abzulehnen, der von einem
anderen mitgliedstaat einer Person ausgestellt wurde,
deren fahrerlaubnis im Hoheitsgebiet des erstgenann-
ten mitgliedstaats eingeschränkt, ausgesetzt oder ent-
zogen worden ist.

den ausführungen des vorlegenden gerichts ist zu
entnehmen, dass das amtsgericht lindau gegen Herrn
Wittmann, bevor dieser am 14. september 2005 den
polnischen führerschein erwarb, am 18. Juli 2005 eine
sperre für die erteilung einer deutschen fahrerlaubnis
angeordnet hatte. da das Urteil des amtsgerichts lin-
dau am 14. Juli 2006 rechtskräftig geworden ist, be-
gann diese sperre folglich am selben Tag und endete
ein Jahr später, nämlich am 14. Juli 2007. darüber hin-
aus wurde der sachverhalt, der die sperre für die ertei-
lung einer fahrerlaubnis in deutschland rechtfertigt,
am 1. dezember 2004 festgestellt, d. h. vor dem Zeit-
punkt der ausstellung des polnischen führerscheins.

es ist darauf hinzuweisen, dass es in der rechtssa-
che, in der das Urteil Weber (C-1/07, eU:C:2008:640)
ergangen ist, um eine Person ging, die in deutschland
ein Kraftfahrzeug unter dem einfluss von drogen ge-
führt hatte und gegen die über die Verhängung einer
geldbuße hinaus eine aussetzung der fahrerlaubnis
für einen monat festgesetzt worden war. später war ihr
wegen desselben sachverhalts die deutsche fahrer-
laubnis entzogen worden. nach erlass der Verwal-
tungsentscheidung über die aussetzung ihrer fahrer-
laubnis, aber vor eintritt der rechtskraft dieser
entscheidung und vor der späteren entscheidung, mit
der ihr die fahrerlaubnis entzogen wurde, hatte diese
Person einen tschechischen führerschein erworben,
dessen anerkennung die deutschen Behörden abge-
lehnt hatten.

der gerichtshof hat mit diesem Urteil entschieden,
dass art. 1 abs. 2 sowie art. 8 abs. 2 und 4 der richt-
linie 91/439 es einem mitgliedstaat nicht verwehren,
in seinem Hoheitsgebiet die anerkennung einer fahr-
berechtigung abzulehnen, die sich aus einem in einem
anderen mitgliedstaat ausgestellten führerschein er-
gibt, auf dessen inhaber im erstgenannten mitglied-
staat eine maßnahme des entzugs der fahrerlaubnis,
wenn auch erst nach der erteilung des fraglichen füh-
rerscheins, angewandt wurde, sofern dieser führer-
schein nach einer entscheidung über die aussetzung
der im erstgenannten mitgliedstaat erteilten fahrer-
laubnis ausgestellt wurde und sowohl diese maßnah-
me als auch der entzug aus zum Zeitpunkt der aus-
stellung des zweiten führerscheins bereits vorlie-
genden gründen gerechtfertigt sind (vgl. in diesem
sinne Urteil Weber, C-1/07, eU:C:2008:640, rn. 41.
Vgl. auch Urteil apelt, C-224/10, eU:C:2011:655, 
rn. 31 [= Ba 2012, 27]).

Zwar unterscheidet sich die im ausgangsverfahren
gegen Herrn Wittmann festgesetzte maßnahme von
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den maßnahmen, die gegen Herrn Weber festgesetzt
worden sind, da Herr Weber immer noch über seine
deutsche fahrerlaubnis verfügte, als er im deutschen
Hoheitsgebiet die Zuwiderhandlung begangen hat, um
die es in der rechtssache ging, in der das Urteil Weber
(C-1/07, eU:C:2008:640) ergangen ist, Herr Wittmann
zum Zeitpunkt der im ausgangsverfahren in rede ste-
henden Zuwiderhandlung dagegen nicht. der Um-
stand jedoch, dass Herr Wittmann keine deutsche fah-
rerlaubnis mehr besaß, die ihm entzogen werden
konnte, ist für die anwendung von art. 11 abs. 4 
satz 2 der richtlinie 2006/126 ohne Bedeutung. Unter
solchen Umständen ist ein Verbot für die erteilung
einer neuen fahrerlaubnis nämlich als einschränkung,
aussetzung oder entzug der fahrerlaubnis im sinne
dieser Vorschrift anzusehen (vgl. in diesem sinne Ur-
teil apelt, C-224/10, eU:C:2011:655, rn. 33, in dem
der gerichtshof festgestellt hat, dass eine polizeiliche
Verwahrung als aussetzung im sinne von art. 8 abs. 2
und 4 der richtlinie 91/439 gewertet werden kann).

Wie die Kommission geltend gemacht hat, würde
der ausschluss solcher maßnahmen vom anwen-
dungsbereich von art. 11 abs. 4 satz 2 der richtlinie
2006/126 bedeuten, dass die Personen, die straßenver-
kehrsdelikte begangen habe, ohne im Besitz einer fah-
rerlaubnis gewesen zu sein, besser behandelt würden
als diejenigen, die solche delikte begangen haben und
dabei eine fahrerlaubnis besaßen. ein solches ergeb-
nis liefe dem Ziel der sicherheit im straßenverkehr zu-
wider, dessen Bedeutung in den erwägungsgründen 2
und 15 dieser richtlinie hervorgehoben wird.

einen mitgliedstaat zur anerkennung der gültigkeit
eines von einem anderen mitgliedstaat einer Person
ausgestellten führerscheins zu verpflichten, obwohl er
gegen diese Person wegen einer vor dieser erteilung
der fahrerlaubnis durch den zweiten staat liegenden
Tat eine sperre für die erteilung einer fahrerlaubnis
angeordnet hatte, führte dazu, Tätern von Zuwider-
handlungen im gebiet eines mitgliedstaats, die mit
einer solchen maßnahme bestraft werden können,
einen anreiz zu schaffen, sich in einen anderen mit-
gliedstaat zu begeben, um eine neue fahrerlaubnis zu
erhalten und so den verwaltungs- oder strafrechtlichen
folgen dieser Zuwiderhandlungen zu entgehen, und
zerstörte letztendlich das Vertrauen, auf dem das sys-
tem der gegenseitigen anerkennung der führerscheine
beruht (vgl. in diesem sinne Urteil Weber, C-1/07,
eU:C:2008:640, rn. 39).

der Umstand, dass das Urteil, mit dem diese maß-
nahme angeordnet worden ist, nach der ausstellung
des führerscheins in dem zweiten staat rechtskräftig
geworden ist, ist insoweit ohne Bedeutung, da dieser
führerschein nach der Verkündung des Urteils ausge-
stellt worden ist und die gründe, die diese maßnahme
rechtfertigen, zum Zeitpunkt der ausstellung dieses
führerscheins vorlagen (vgl. in diesem sinne Urteil
Weber, C-1/07, eU:C:2008:640, rn. 36 und 41).

daher ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass
art. 11 abs. 4 satz 2 der richtlinie 2006/126 dahin
auszulegen ist, dass eine maßnahme, mit der der mit-
gliedstaat des ordentlichen Wohnsitzes einer Person,

der dieser Person, die ein Kraftfahrzeug führt, die fah-
rerlaubnis nicht entziehen kann, weil sie ihr bereits
zuvor entzogen worden ist, anordnet, dass der genann-
ten Person während eines bestimmten Zeitraums keine
neue fahrerlaubnis erteilt werden darf, als einschrän-
kung, aussetzung oder entzug der fahrerlaubnis im
sinne dieser Vorschrift zu verstehen ist mit der folge,
dass sie der anerkennung der gültigkeit jedes von
einem anderen mitgliedstaat vor ablauf dieses Zei-
traums ausgestellten führerscheins entgegensteht. der
Umstand, dass das Urteil, mit dem diese maßnahme
angeordnet worden ist, nach der ausstellung des füh-
rerscheins in dem zweiten staat rechtskräftig gewor-
den ist, ist insoweit ohne Bedeutung, wenn dieser füh-
rerschein nach der Verkündung des Urteils ausgestellt
worden ist und die gründe, die diese maßnahme recht-
fertigen, zum Zeitpunkt der ausstellung dieses führer-
scheins vorlagen. 

57. 1. Eine im Ausland erworbene Fahrerlaubnis
berechtigt nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs,
wenn aufgrund einer rechtkräftigen gerichtlichen
Entscheidung im Inland keine neue Fahrerlaubnis
hätte erteilt werden dürfen.

2. Die Strafbarkeit wegen Fahrens ohne Fahrer-
laubnis setzt dabei voraus, dass die Entziehung der
Fahrerlaubnis zum Tatzeitpunkt im Verkehrszen-
tralregister (Fahrerlaubnisregister) eingetragen war.

oberlandesgericht Braunschweig, 
Beschluss vom 27. mai 2015 – 1 ss 24/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der angeklagte ist durch Urteil des amtsgerichts

Hannoversch münden vom 29. oktober 2014 wegen
fahrlässigen fahrens ohne fahrerlaubnis zu einer
geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je € 60 verurteilt
worden. das landgericht göttingen hat unter Verwer-
fung der Berufung das genannte Urteil im rechtsfol-
genausspruch mit der maßgabe neu gefasst, dass der
angeklagte wegen fahrlässigen fahrens ohne fahrer-
laubnis unter einbeziehung der strafe aus dem straf-
befehl des amtsgerichts Heidelberg vom 10. septem-
ber 2014 zu einer gesamtgeldstrafe von 90 Tages-
sätzen zu je € 55 verurteilt worden ist.

gegen dieses Urteil hat der angeklagte mit einem
am 12. Januar 2015 eingegangenen schriftsatz revi-
sion eingelegt. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. die zulässige revision des angeklagten hat mit

der sachrüge zumindest einen vorläufigen erfolg, weil
die feststellungen der Kammer den schuldspruch
nicht tragen.

1. die revision ist als sachrüge (§ 344 ii 1 alt. 2
stPo) zulässig erhoben worden, weil sich jedenfalls
aus der Begründung ergibt, dass eine sachlich-recht-
liche nachprüfung begehrt wird (meyer-goßner/
schmitt, stPo, 58. aufl 2015, § 344 rn. 14).

29

30

31

32
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2. die revision ist auch begründet.
a) das landgericht hat zwar zutreffend ausge-

führt, dass der angeklagte seine tschechische fahrer-
laubnis vom 19. 04. 2006 – nicht nur das entsprechen-
de führerscheindokument – ende 2007 verloren hat.
deshalb ist ihm anfang 2009 von den tschechischen
Behörden mitgeteilt worden, dass er eine neue fahrer-
laubnis erwerben müsse.

b) der angeklagte war damit auch am
12. 05. 2009 ohne gültige fahrerlaubnis. an diesem
datum wurde der strafbefehl des amtsgerichts speyer
vom 22. 04. 2009 rechtskräftig. dieser ist dem ange-
klagten auch am 25. 04. 2009 tatsächlich zugestellt
worden ist, weshalb es unschädlich ist, dass er unter
der Zustellanschrift nicht mehr gemeldet war (§§ 37 i
stPo, 189 ZPo). mit diesem strafbefehl wurde zu-
gleich eine achtmonatige sperrfrist angeordnet, die am
12. 05. 2009 zu laufen begann und am 11.01.2010
endete. der erwerb der neuen tschechischen fahrer-
laubnis am 22. 05. 2009 – 10 Tage später – erfolgte
demnach während der sperrfrist, sodass der aus-
schlussgrund des § 28 abs. 4 s. 1 nr. 4 feV eingreift.
danach gilt die grundsätzliche Berechtigung von inha-
bern einer eU- oder eWr-fahrerlaubnis (§ 28 abs. 4
s. 1 nr. 1 feV) nicht, wenn aufgrund einer rechtskräf-
tigen gerichtlichen entscheidung – hier durch den
strafbefehl des ag speyer – keine fahrerlaubnis er-
teilt werden darf (vgl. auch BVerwg, Urteil vom
25. 08. 2011 – 3 C 28/10 [Ba 2012, 58], zitiert nach:
juris, ls und rn. 12-17; dauer, in: Hentschel/König/
dauer, straßenverkehrsrecht, 43. auflage, 2015, § 28
feV rn. 5, 44; Zwerger, Zfs 2015, 185, 188 m. w. n.).
eine während der sperrfrist erteilte fahrerlaubnis
muss auch nach ablauf der sperre nicht anerkannt
werden (dauer, a. a. o., rn. 44; Zwerger, Zfs 2015,
188). nach st. rspr. des BVerwg ist überdies geklärt,
„dass die ausländische eU-fahrerlaubnis bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen von § 28 absatz iV 1 nr. 4
feV nicht zum führen von Kraftfahrzeugen im inland
berechtigt, ohne dass es zusätzlich noch eines Verwal-
tungsakts der fahrerlaubnisbehörde bedarf, der diese
rechtsfolge konstitutiv ausspricht.“ (BVerwg, nJW
2014, 2214, 2216 [= Ba 2014, 233] Ziffer 28 m. w. n.).

c) § 28 abs. 4 s. 1 nr. 4 feV verstößt auch nicht
gegen vorrangiges eU-recht, insbesondere den dort
festgelegten grundsatz der gegenseitigen anerken-
nung von ausländischen eU-fahrerlaubnissen (BVerwg,
a. a. o., rn. 28-35; BVerwg, nJW 2014, 2214, 2216
Ziffer 29; allgemein Zwerger, Zfs 2015, 191). dieser
grundsatz erfährt schon nach dem geltenden eU-se-
kundärrecht insoweit einschränkungen, als ein mit-
gliedstaat „seine innerstaatlichen Vorschriften über
einschränkung, aussetzung, entzug oder aufhebung
der fahrerlaubnis“ auf eine ausländische fahrerlaub-
nis „anwenden“ kann (art. 11 abs. 2 richtlinie
2006/126/eg; auch art. 8 abs. 2 richtlinie
91/439/eWg). dementsprechend kann ein mitglied-
staat „die anerkennung der gültigkeit eines führer-
scheins …, der von einem anderen mitgliedstaat einer
Person ausgestellt wurde, deren führerschein im Ho-
heitsgebiet des erstgenannten mitgliedstaats einge-
schränkt, ausgesetzt oder entzogen worden ist“, ableh-

nen (art. 11 abs. 4 Ua 2 richtlinie 2006/126/eg;
auch art. 8 abs. 4 Ua 2 richtlinie 91/439/eWg). 
er kann sogar die anerkennung des ausländischen
führerscheins für sein Hoheitsgebiet ablehnen, wenn
sich erst nachträglich eignungszweifel ergeben und
deshalb eine der genannten maßnahmen verhängt wird
(eugH, Urteil vom 23. 04. 2015 – C-260/13 <aykul>,
rn. 58, 60, 71 <fahrverbot und entzug der österreichi-
schen fahrerlaubnis durch deutsche Behörde aufgrund
Cannabiskonsum> [Ba 2015, 207]). artikel 11 abs. 4
Ua 2 richtlinie 2006/126/eg stellt nämlich eine
„ausgestaltung des straf- und polizeirechtlichen Terri-
torialitätsgrundsatzes“ dar (ebd., rn. 61) und die
damit verbundene Beschränkung des grundsatzes der
gegenseitigen anerkennung ist gerechtfertigt, weil sie
der sicherheit des straßenverkehrs und damit allen
eU-Bürgern dient (ebd., rn. 70). die gleichen grund-
sätze sind auf den fall einer isolierten sperre übertrag-
bar, weil es sich dabei um eine vergleichbare (entzugs-
ähnliche) maßnahme handelt (vgl. dauer, a. a. o., rn.
45 m. w. n.). diesen maßnahmen ist gemeinsam, „dass
sie die feststellung der fehlenden Kraftfahreignung
des Betroffenen voraussetzen; wegen dieses eig-
nungsmangels soll er im interesse der Verkehrssicher-
heit vom führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlossen
werden.“ (BVerwg, nJW 2014, 2214, 2216 f. Ziffer
30). in diesem sinne hat der eugH auch Bezug auf
eine sperrfrist genommen und entschieden, dass es
einem mitgliedstaat nicht verwehrt ist, „einer Person,
auf die in seinem Hoheitsgebiet eine maßnahme des
entzugs der fahrerlaubnis in Verbindung mit einer
sperrfrist für ihre neuerteilung angewandt worden ist,
die anerkennung eines von einem anderen mitglied-
staat während dieser sperrfrist ausgestellten neuen füh-
rerscheins zu versagen.“ (eugH, Urteil vom 26. april
2012 – C-419/10 <Hofmann>, rn. 49 [Ba 2012, 256]).

d) Überdies ist darauf hinzuweisen, dass in
einem solchen fall grundsätzlich auch der ausnahme-
tatbestand des § 28 abs. 4 s. 1 nr. 2 feV in Betracht
kommt, wonach die Berechtigung nach abs. 1 nicht
für inhaber einer eU-fahrerlaubnis gilt, die zum Zeit-
punkt der fahrerlaubniserteilung im inland ihren
Wohnsitz hatten. dieser ausnahmetatbestand ergibt
sich aus dem Wohnsitzprinzip, wonach Voraussetzung
der erteilung der fahrerlaubnis durch einen mitglied-
staat ist, dass der antragsteller in diesem mitglied-
staat seinen Wohnsitz hat (art. 7 i e) richtlinie
2006/126/eg; auch art. 7 i b) richtlinie 91/439/eWg;
dazu auch Zwerger, Zfs 2015, 184 f.). dies ist auch
vom eugH anerkannt (vgl. u. a. eugH, slg. 2008, 
i-eUgH-slg Jahr 2008 i s. 4635 = nJW 2008, 2403
rn. 72 f. – Wiedemann u. a. [= Ba 2008, 255]; eugH,
slg. 2011, i-eUgH-slg Jahr 2011 i s. 4057 <eUgH-
slg Jahr 2011 i 4069> = nJW 2011, 3635 rn. 22 f. –
grasser [= Ba 2011, 236]). allerdings liegt bislang
noch keine entscheidung des eugH zu der frage vor,
ob der aufenthaltsmitgliedstaat zur nichtanerkennung
einer ausländischen eU-fahrerlaubnis auch dann be-
rechtigt ist, wenn der Betroffene zum erteilungszeit-
punkt weder nach dem Unionsrecht noch nach dem
fahrerlaubnisrecht des ausstellermitgliedstaates sei-
nen ordentlichen Wohnsitz im ausstellermitgliedstaat
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haben musste. im Übrigen muss sich der inlandswohn-
sitz aus dem führerschein oder aus „vom ausstel-
lungsmitgliedstaat herrührende[n] unbestreitbare[n]
informationen“ ergeben (vgl. § 28 abs. 4 s. 1 nr. 2
feV sowie dauer, a. a. o., rn. 27). Weitere erkennt-
nisquellen sind nicht anerkannt (dauer, a. a. o., rn. 28
m. n. der eugH rspr.). im vorliegenden fall hat das
landgericht zwar festgestellt, dass der angeklagte
zum relevanten Zeitraum einen inländischen Wohnsitz
hatte, doch ergibt sich dies nicht aus den o. g. erkennt-
nisquellen, weshalb eine anwendung von § 28 abs. 4
s. 1 nr. 2 feV nicht in Betracht kommt.

e) die strafbarkeit wegen fahrens ohne fahrer-
laubnis setzt jedoch gemäß § 28 abs. 3 s. 3 feV zu-
sätzlich voraus, dass die entziehung derselben zum
Tatzeitpunkt in das Verkehrszentralregister eingetra-
gen war (olg oldenburg, Beschluss vom 08.12. 2010,
1 ss 102/10, nJW 2011, 870 = dar 2011, 154 ; olg
Jena, Beschluss vom 01.04. 2009, 1 ss 164/08, 
juris, rn. 25; olg Braunschweig, Beschluss vom
12. 02. 2013, 1 ss 81/12 [unveröffentlicht]; olg
Braunschweig, Beschluss vom 07. 08. 2013, 1 ss
48/13, rn. 6; vgl. auch dauer, dar 2011, 155). ob die
erforderliche eintragung vorlag, ist den feststellungen
des angefochtenen Urteils nicht zu entnehmen.

3. Wegen des dargelegten rechtsfehlers ist das Ur-
teil gemäß § 353 stPo aufzuheben. die sache ist inso-
weit gemäß § 354 abs. 2 stPo an eine andere Kammer
des landgerichts zurückzuverweisen.

58. 1. Nimmt ein Betroffener nach dem Konsum
von Cannabis als Kraftfahrer am Straßenverkehr
teil, handelt er nach § 24a Abs. 3 StVG fahrlässig,
wenn er nicht sicher sein kann, dass der Rauschmit-
telwirkstoff noch nicht vollständig unter den analy-
tischen Grenzwert von 1,0 ng/ml THC im Blutse-
rum abgebaut ist (Anschluss KG, Blutalkohol 52,
32; OLG Frankfurt, NStZ-RR 2013, 47 [= BA 2013,
28]; OLG Koblenz, NStZ-RR 2014, 322 [= BA 2014,
351]; OLG Bremen, NStZ-RR 2014, 257 [= BA 2014,
279]; OLG Hamm, Blutalkohol 48, 288).

2. Im Regelfall besteht für den Tatrichter kein
Anlass, an dem subjektiven Sorgfaltsverstoß zu
zweifeln, wenn der analytische Grenzwert bei der
Fahrt erreicht wird. Nur wenn es Anhaltspunkte
dafür gibt, dass der Betroffene trotz Erreichen des
analytischen Grenzwertes seinen Sorgfalts- und 
Erkundigungspflichten nachgekommen ist, ist der
Tatrichter gehalten, sich angesichts der entgegen-
stehenden Messwerte mit der Möglichkeit eines sol-
chen Tatverlaufs auseinanderzusetzen (Anschluss
OLG Koblenz, a. a. O.; OLG Frankfurt, a. a. O.).

oberlandesgericht Celle,
Beschluss vom 30. april 2015 – 321 ssBs 42/15 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
das amtsgericht hat den Betroffenen wegen fahr-

lässigen führens eines Kraftfahrzeuges unter Wirkung

berauschender mittel schuldig gesprochen und ihn zu
einer geldbuße von 500 € verurteilt sowie ein fahr-
verbot von einem monat dauer verhängt. nach den
feststellungen befuhr der Betroffene mit einem Pkw
am 25. 04. 2014 gegen 00:15 Uhr eine öffentliche stra-
ße in s., wobei sich in seinem Blutkreislauf THC mit
einer Konzentration von 1,0 ng/ml befand. Bei an-
wendung der erforderlichen sorgfalt hätte er dies er-
kennen können. im fahrzeug und in der geldbörse des
Betroffenen wurden ferner 3,7 g marihuana und ca. 1 g 
amphetamin gefunden. 

gegen dieses Urteil hat der Betroffene mit schrift-
satz vom 19. 01.2015 rechtsbeschwerde eingelegt.
dennoch verwarf das amtsgericht mit Beschluss vom
03. 03. 2015 die rechtsbeschwerde als unzulässig, da
sie nicht begründet worden sei. gegen diesen Be-
schluss hat der Betroffene entscheidung des rechtsbe-
schwerdegerichts beantragt. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
1. auf den antrag auf entscheidung des rechtsbe-

schwerdegerichts war der Beschluss des amtsgerichts
soltau vom 03. 03. 2015 aufzuheben, da die Begrün-
dung der am 19. 01.2014 erhobenen rechtsbeschwer-
de durch anwaltlichen schriftsatz vom 23. 02. 2014
fristgerecht erfolgt ist. die rechtsbeschwerde war
daher zulässig. 

2. die rechtsbeschwerde war zur fortbildung des
materiellen rechts auf den senat in der Besetzung mit
drei richtern zu übertragen im Hinblick auf die frage,
welche anforderungen an den fahrlässigkeitsvorwurf
im rahmen des § 24a abs. 2 und abs. 3 stVg zu stel-
len sind. 

3. die rechtsbeschwerde erweist sich als unbegrün-
det.

a) der Verfolgung der Tat steht kein Verfahrenshin-
dernis entgegen. Zwar sind bei dem Betroffenen an-
lässlich der Verkehrskontrolle auch illegale Betäu-
bungsmittel gefunden worden, wegen deren Besitzes
ein strafverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet
wurde. das führen eines Kraftfahrzeuges unter dro-
geneinwirkung und der gleichzeitige drogenbesitz
stellen jedoch im regelfall keine einheitliche Tat im
prozessualen sinne dar (vgl. dazu olg Braun-
schweig, Blutalkohol 51, 353; BgH, Beschluss vom
27. 04. 2014 – 1  str  466/03). anhaltspunkte dafür,
dass hier eine unlösbare innere Verknüpfung über die
bloße gleichzeitigkeit der ausführungen der Tathand-
lungen hinaus bestand, weil die Verkehrsordnungswid-
rigkeit drogenfahrt dazu diente, die vom angeklagten
erworbenen Betäubungsmittel zu seinem Wohnort zu
transportieren (vgl. dazu BgH, nZV 2012, 250), erge-
ben sich aus den akten nicht.

b) für die erfüllung des objektiven Tatbestandes
des § 24a abs. 2 stVg ist der nachweis der berau-
schenden substanz im Blut des Betroffenen in einer
Konzentration erforderlich, die eine Beeinträchtigung
der fahrsicherheit zumindest als möglich erscheinen
lässt und damit die in satz 2 dieser Bestimmung auf-
gestellte gesetzliche Vermutung rechtfertigt (BVerfg
nJW 2005, 349; olg Koblenz, Blutalkohol 51, 351;
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olg frankfurt, nstZ-rr 2013, 47). dies ist nach dem
derzeitigen stand der Wissenschaft jedenfalls dann der
fall, wenn zumindest der in der empfehlung der grenz-
wertkommission vom 20.11.2002 angegebene nach-
weisgrenzwert erreicht ist. dieser beträgt für THC
(Cannabis) 1,0 ng/ml (ständige rechtsprechung, vgl.
nur olg Koblenz, a. a. o.; olg frankfurt, a. a. o.).
nach den tatrichterlichen feststellungen ist dieser
grenzwert im vorliegenden fall gerade erreicht worden.

c) nach den getroffenen feststellungen hat der Be-
troffene auch fahrlässig i. s. von § 24a abs. 2 und 3
stVg gehandelt. es entspricht der bisherigen recht-
sprechung des senats und anderer oberlandesgerichte,
für die annahme von fahrlässigkeit bei einer drogen-
fahrt die feststellung einer über dem grenzwert der je-
weiligen substanz im Blut liegenden Wirkstoffkon-
zentration allein nicht ausreichen zu lassen. es soll
vielmehr die Vorstellung des Betroffenen unter Würdi-
gung sämtlicher zur Verfügung stehender Beweismit-
tel vom Tatgericht festgestellt werden, wobei fahrläs-
sigkeit ohne Weiteres dann anzunehmen sein soll,
wenn der Betroffene sich in zeitlicher nähe zum Can-
nabiskonsum an das steuer eines Kraftfahrzeuges
setzt. an der erkennbarkeit der fortwährenden Wir-
kung des Betäubungsmittels zum Tatzeitpunkt soll es
demgegenüber fehlen können, wenn zwischen dro-
genkonsum und fahrt eine größere Zeitspanne liegen
(vgl. olg Celle, zuletzt Blutalkohol 52, 150). 

an dieser rechtsprechung hält der senat in Über-
einstimmung mit zahlreichen in der neueren Zeit er-
gangenen entscheidungen anderer oberlandesgerichte
nicht weiter fest. nimmt ein Betroffener nach dem
Konsum von Cannabis als Kraftfahrer am straßenver-
kehr teil, handelt er vielmehr nach § 24a abs. 3 stVg
fahrlässig, wenn er nicht sicher sein kann, dass der
rauschmittelwirkstoff noch nicht vollständig unter
den analytischen grenzwert von 1,0 ng/ml THC im
Blutserum abgebaut ist. Kann er diese gewissheit
nicht erzielen, darf er nicht am straßenverkehr teilneh-
men (vgl. dazu Kg, Blutalkohol 52, 32; olg frank-
furt, nstZ-rr 2013, 47; olg Koblenz, nstZ-
rr  2014, 322; olg Bremen, nstZ-rr 2014, 257;
olg Hamm, Blutalkohol  48, 288; wohl auch olg
Karlsruhe, Beschluss vom 19. 01.2015, 2  (5)  ssBs
720/14). der senat schließt sich dabei den ausführ-
lichen argumentationen in den entscheidungsgründen
der Beschlüsse insbesondere des Kammergerichtes
und des olg Bremen an. angesichts der erheblichen
gefahren, die von einer fahrt mit einem Kfz unter
drogeneinfluss ausgehen, muss sich ein Kraftfahr-
zeugführer nach vorherigem drogenkonsum der ge-
fahrlosigkeit seiner fahrt gewiss sein, sonst darf er
sich nicht in den straßenverkehr begeben. so wie ein
Kraftfahrzeugführer, der legale medikamente ein-
nimmt, verpflichtet ist, die gebrauchsanleitung des
medikamentes zu beachten und ggf. erkundigungen
einholen muss, so kann und muss sich der Kraftfahr-
zeugführer, der verbotenerweise drogen konsumiert
hat, Kenntnis darüber verschaffen, wie lange deren
Wirkung andauert. denn noch weniger als beim alko-
hol kann der Wirkverlauf von drogen von dem Betrof-
fenen selbst eingeschätzt werden (olg Hamm,

a. a. o.; olg frankfurt, a. a. o.). führt die recherche
des Betroffenen – etwa im internet – dazu, dass er sich
nicht sicher sein kann, ob die rauschmittelkonzentra-
tion in seinem Blut unter den analytischen grenzwert
abgesunken ist, muss er von einer Teilnahme am stra-
ßenverkehr als Kraftfahrer abstand nehmen (Kg,
a. a. o.), denn er kann sich der gefahrlosigkeit seiner
fahrt nicht gewiss sein. 

im regelfall besteht daher für den Tatrichter kein
anlass, an dem subjektiven sorgfaltsverstoß zu zwei-
feln, wenn der analytische grenzwert bei der fahrt er-
reicht wird (vgl. dazu Kg a. a. o.). nur wenn es an-
haltspunkte dafür gibt, dass der Betroffene trotz
erreichen des analytischen grenzwertes seinen sorg-
falts- und erkundigungspflichten nachgekommen ist,
ist der Tatrichter gehalten, sich angesichts der ent-
gegenstehenden messwerte mit der möglichkeit eines
solchen Tatverlaufs auseinanderzusetzen (olg Ko-
blenz, a. a. o.; olg frankfurt, a. a. o.). 

Hier hat der Betroffene von seinem schweigerecht
gebraucht gemacht und sich zum Tatvorwurf nicht
eingelassen. es lagen daher keine anhaltspunkte dafür
vor, dass er vor seiner fahrt zuverlässige erkundigun-
gen über die Wirkungsweise und Wirkungsdauer der
von ihm konsumierten drogen eingeholt hat und sich
an die ihm erteilten empfehlungen gehalten hat. die
vom amtsrichter aus dem Vorliegen des objektiven
Tatbestandes gezogenen schlussfolgerungen zum Vor-
liegen des fahrlässigkeitsvorwurfes sind daher nach
dieser neueren rechtsprechung ausreichend.

d) auch die vom amtsgericht getroffene rechtsfol-
genentscheidung ist frei von rechtsfehlern. auch ohne
feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
des Betroffenen durfte der Tatrichter auf die im Buß-
geldkatalog vorgesehene regelgeldbuße von 500 €
erkennen (vgl. dazu senat, Beschluss vom
01.12. 2014, 321 ssBs 133/14). 

(mitgeteilt vom 2. senat für Bußgeldsachen des
oberlandesgerichts Celle) 

59. Der Betroffene kann sich nicht auf die Un-
verhältnismäßigkeit der Anordnung eines Fahrver-
bots berufen, wenn er Gelegenheit zur verhältnis-
mäßigen Ableistung des Fahrverbots, z. B. einen
Krankenhausaufenthalt oder die Nebensaison sei-
nes Arbeitgebers, eigenverantwortlich verstreichen
lässt. Der Betroffene darf nicht die Hauptverhand-
lung abwarten, sondern muss ab Erhalt des Buß-
geldbescheides Vorbereitungen dafür treffen, das
Fahrverbot sozialkonform anzutreten (Anschluss
an OLG Hamm, Beschluss vom 3. März 2005, 2 Ss
OWi 817/04, NZV 2005, 495).

amtsgericht landstuhl, 
Urteil vom 11. mai 2015 – 2 oWi 4286 Js 1077/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
ii. nach Beschränkung des einspruchs auf die

rechtsfolgen steht der schuldspruch wie im Bußgeld-
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bescheid insoweit fest, dass sich der Betroffene wegen
eines fahrlässigen Verstoßes gegen § 24a stVg verant-
worten muss. er hat bei einer gemessenen atemalko-
holkonzentration von 0,36 mg/l am 01.11.2013 um
02:55 Uhr in der W. straße in K. ein Kraftfahrzeug
[…] im straßenverkehr geführt.

iii. nach dem Bußgeldkatalog ist für den Verstoß
ein regelbußgeld von 500 eUr festzusetzen und ein
fahrverbot von 1 monat anzuordnen. die Umstände
des falles gebieten im rahmen der gerichtlichen er-
messensausübung kein abweichen von diesen regel-
sätzen nach oben oder nach unten.

Bezüglich der geldbuße ist diese vereinbar mit den
wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen, § 17
abs. 3 Hs. 2 oWig, ohne dass es einer ratenzahlung
bedurft hätte, § 18 oWig.

Bezüglich des fahrverbots hat das gericht die ge-
setzliche Weichenstellung, ausgedrückt in § 25 stVg
und § 4 abs. 3 BKatV zu beachten, dass das regel-
fahrverbot bei einem Verstoß gegen § 24a stVg in
stärkerem maße geboten ist als bei § 4 abs. 1 oder 2
BKatV.

Zugunsten des Betroffenen war zu prüfen, ob ein
Wegfall des fahrverbots auf der rechtsfolgenseite in
Betracht kommt. Hier kommt allenfalls die Prüfung
der Unverhältnismäßigkeit des fahrverbots für den
Betroffenen in frage. dies ist aber nicht gegeben.
denn zum ersten ist das Beschäftigungsverhältnis des
Betroffenen nicht durch Kündigung bedroht. der inso-
weit vernommene Zeuge […] konnte dem gericht je-
denfalls abgesehen von wirtschaftlichen einbußen der
firma und ggf. bei dem Betroffenen im Hinblick auf
Provisionen keine überzeugenden argumente im
sinne des Kschg vermitteln, die zu dem schluss auf
eine rechtmäßige Kündigung des Betroffenen führen
würden, die auch nicht einmal durch den arbeitgeber
angedroht wurde. Zudem war der Betroffene kurz vor
der Hauptverhandlung schon zwei Wochen im Kran-
kenhaus wegen einer Knie-operation gewesen, ohne
dass ihm wegen dieser fehlzeit in der Hauptsaison ge-
kündigt worden wäre.

selbst wenn jedoch die abwägung der einschrän-
kungen des Betroffenen in die nähe der Unverhältnis-
mäßigkeit hätte geraten können, wäre diesem im vor-
liegenden fall wegen eigenverantwortlichen Herbeif-
ührens der situation der Unverhältnismäßigkeit der
Wegfall des fahrverbots nicht zugute gekommen
(Krumm, fahrverbot in Bußgeldsachen, 3. aufl.,
2014, s. 388, spricht von „Vorverschulden“). denn der
Betroffene hatte nach erlass des Bußgeldbescheids am
20.10. 2014 bei Tatzeit im november 2013 zuerst die
möglichkeit, in der nebensaison seiner Baufirma zwi-
schen november und märz das fahrverbot anzutreten.
diese hat er nutzlos verstreichen lassen. Und selbst
nachdem die Hauptverhandlung schon terminiert war
hat der Betroffene den bereits genannten zweiwöchi-
gen Krankenhausaufenthalt absolviert, den er pro-
blemlos mit einem Urlaub von 14 Tagen hätte kombi-
nieren können, um das fahrverbot zu absolvieren. Wer
solche gelegenheiten verstreichen lässt, kann sich
nicht später auf eine Unverhältnismäßigkeit des fahr-

verbots berufen. denn der Betroffene muss ab erhalt
des Bußgeldbescheides Vorbereitungen dafür treffen,
das fahrverbot sozialkonform zu absolvieren (olg
Hamm, nZV 2005, 495; Krumm, nZV 2007, 561). Tut
er dies – wie hier – nicht, kann dies im rahmen der ab-
wägung nicht zu einem für ihn günstigen ergebnis füh-
ren.

aus denselben gründen kommt auch kein absehen
vom fahrverbot gegen erhöhung der geldbuße in Be-
tracht, § 4 abs. 4 BKatV. im Übrigen würde hier auch
die gesetzliche Vorgabe des „strengeren“ fahrverbots
unterlaufen, wenn man ohne ganz besondere Umstän-
de diese möglichkeit nutzen könnte, ohne in irgendei-
ner form dokumentiert zu haben, dass man sich um
eine Vermeidung solcher verkehrsrechtlicher fehltritte
in Zukunft bemüht hat, etwa durch eine verkehrspsy-
chologische nachschulung.

dem Betroffenen war die schonfrist des § 25 
abs. 2a stVg zu gewähren.

60. *) Zur MPU-Anordnung gemäß § 13 S. 1 
Nr. 2 d FeV bei gerichtlicher Entziehung der Fahr-
erlaubnis wegen alkoholbedingter Gefährdung des
Straßenverkehrs gemäß § 315c I Nr. 1 a StGB. 

oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 17. Juli 2015 – oVg 1 s 91.14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
der antragsteller begehrt im Wege des einstweili-

gen rechtsschutzes die Wiedererteilung der fahrer-
laubnis der Klasse B. er befuhr am 25. mai 2013
gegen 23:55 Uhr mit seinem Taxi die straße a... in
Berlin, wo es zu einem Verkehrsunfall mit einem aus-
parkenden fahrzeug kam. eine Blutentnahme um 2:35
Uhr ergab eine BaK von 1,10 Promille. die Beein-
flussung des antragstellers durch alkohol wurde im
ärztlichen Bericht vom 26. mai 2013 als „leicht“ ein-
geschätzt. das amtsgericht Tiergarten hatte mit Urteil
vom 2. dezember 2013 den antragsteller wegen fahr-
lässiger straßenverkehrsgefährdung infolge alkohols
zu einer geldstrafe verurteilt und ihm die fahrerlaub-
nis entzogen sowie eine sperrfrist von 6 monaten ver-
hängt. am 19. mai 2014 stellte der antragsteller einen
antrag auf neuerteilung seiner fahrerlaubnis. der an-
tragsgegner forderte mit schreiben vom 12. Juni 2014
von dem antragsteller die Vorlage eines medizinisch-
psychologischen gutachtens. den einstweiligen rechts-
schutzantrag auf Wiedererteilung der fahrerlaubnis
hat das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
das Beschwerdevorbringen des antragstellers, das

für die Prüfung des oberverwaltungsgerichts maßgeb-
lich ist (vgl. § 146 abs. 4 satz 6 Vwgo), rechtfertigt
eine Änderung der angegriffenen entscheidung nicht.

das Verwaltungsgericht ist zu recht davon ausge-
gangen, dass nicht mit dem für eine Vorwegnahme der
Hauptsache erforderlichen hohen grad an Wahr-
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scheinlichkeit angenommen werden kann, dass dem
antragsteller ein anspruch auf die begehrte erteilung
der fahrerlaubnis zusteht. nach dem derzeitigen sach-
und streitstand ist lediglich offen, ob der antragsteller
im Hauptsacheverfahren obsiegen wird.

der antragsteller macht im Kern geltend, die an-
ordnung zur Beibringung eines medizinisch-psycholo-
gischen gutachtens sei rechtswidrig gewesen, weil die
Voraussetzungen des § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d feV
bei einer einmaligen Trunkenheitsfahrt mit weniger als
1,6 Promille nach dem Willen des Verordnungsgebers
nicht gegeben seien, denn Voraussetzung der norm sei
weiterhin, dass neben der entziehung der fahrerlaub-
nis einer der unter den Buchstaben a bis c aufgeführten
gründe vorliege. dies sei bei der hier vorliegenden
Trunkenheitsfahrt mit einer BaK von 1,1 Promille
ohne weitere Tatsachen für eignungszweifel nicht der
fall.

gemäß § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d feV ordnet die
fahrerlaubnisbehörde zur Vorbereitung von entschei-
dungen über die erteilung oder Verlängerung der fah-
rerlaubnis an, dass ein medizinisch-psychologisches
gutachten beizubringen ist, wenn die fahrerlaubnis
aus einem der unter den Buchstaben a bis c genannten
gründe entzogen war. ob die anordnung der Beibrin-
gung eines medizinisch-psychologischen gutachtens
in der vorliegenden fallkonstellation auf § 13 satz 1
nr. 2 Buchst. d feV gestützt werden kann, weil die
fahrerlaubnis durch das strafgerichtliche Urteil entzo-
gen worden war, wird in der obergerichtlichen recht-
sprechung unterschiedlich beantwortet. der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg, dem das Ver-
waltungsgericht hier gefolgt ist, vertritt die auffas-
sung, dass eine – wie auch hier – strafgerichtliche ent-
ziehung der fahrerlaubnis wegen einer fahrt unter al-
koholeinfluss für ein Wiedererteilungsverfahren ohne
Weiteres die notwendigkeit der anordnung einer me-
dizinisch-psychologischen Untersuchung auslöse (vgl.
Beschluss vom 15. Januar 2014 – 10 s 1748/13 –,
juris, rn. 9 f.). der Bayerische Verwaltungsgerichts-
hof hat die frage, ob bei einer gutachtenanforderung
nach § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. d feV zusätzlich die
Tatbestandsvoraussetzungen der Buchstaben a, b oder
c erfüllt sein müssen, offen gelassen (vgl. Beschluss
vom 8. oktober 2014 – 11 Ce 14.1776 –, juris, rn. 18
ff.). das Bundesverwaltungsgericht führt insoweit nur
aus, dass die strafgerichtliche entziehung der fahrer-
laubnis in dem durch § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a bis c
feV gezogenen rahmen zu fortbestehenden eig-
nungszweifeln (vgl. Beschluss vom 24. Juni 2013 – 3
B 71/12 –, juris, rn. 6) führt. der erkennende senat
hat diese frage bislang noch nicht entschieden.

im Hinblick darauf, dass die erfolgsaussichten
offen sind und eine Vorwegnahme der Hauptsache im
rahmen des § 123 Vwgo nur in eng begrenzten aus-
nahmefällen in Betracht kommt und insoweit einen
hohen grad an Wahrscheinlichkeit für einen erfolg
auch in der Hauptsache erfordert, führt eine abwägung
der interessen dazu, dass dem antragsteller die fahrer-
laubnis nicht vorläufig erteilt werden kann. die Ver-
kehrssicherheit und der schutz der übrigen Verkehrs-

teilnehmer vor den gefahren, die von alkoholisierten
Kraftfahrern ausgehen, haben in der abwägung Vor-
rang vor dem persönlichen interesse des antragstel-
lers, vorläufig eine fahrerlaubnis zu erhalten. der
senat hat erhebliche Zweifel, ob der antragsteller zum
führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist (vgl. § 2 
abs. 4 satz 1 stVg), zumal hier die frage der erfor-
derlichkeit der Beibringung eines medizinisch-
psychologischen gutachtens vor der erteilung der
fahrerlaubnis in mitten steht. maßgeblich zu berück-
sichtigen ist, dass der antragsteller eine erhebliche
menge alkohol zu sich genommen und mit einer BaK
von 1,1 Promille im straßenverkehr ein fahrzeug ge-
führt hat. dabei hatte er nach dem ärztlichen Untersu-
chungsbericht zur Blutentnahme nur geringe alkohol-
typische ausfallerscheinungen gezeigt, was für eine
alkoholgewöhnung und Toleranzbildung sprechen
könnte (vgl. dazu mit weiteren ausführungen bei Wer-
ten von 1,0 Promille: Begutachtungs-leitlinien zur
Kraftfahrereignung, Kommentar, hrsg. v. schubert
u. a., 2. aufl., s. 133). erklärungen der näheren Um-
stände des geschehens, insbesondere warum der an-
tragsteller am 25. mai 2013 große mengen alkohol zu
sich genommen hatte und trotz des erheblichen alko-
holgenusses mit seinem fahrzeug gefahren ist, hat der
antragsteller nicht gegeben. erschwerend kommt
hinzu, dass der antragsteller, der bis zu der Trunken-
heitsfahrt als Taxifahrer gearbeitet hat, ausweislich des
Urteils des amtsgerichts Tiergarten durch sein Verhal-
ten eine fahrlässige straßenverkehrsgefährdung in
folge des alkoholgenusses begangen hat. die dem-
gegenüber von dem antragsteller geltend gemachten
beruflichen schwierigkeiten und seine steigende Ver-
schuldung sind hingegen im Hinblick auf die gefahren
für hochrangige rechtsgüter wie leben und gesund-
heit anderer Verkehrsteilnehmer, die von einem unge-
eigneten Kraftfahrer ausgehen, hinzunehmen. der
senat verkennt insoweit nicht, dass der antragsteller
zur ausübung seiner Berufstätigkeit auf die fahrer-
laubnis angewiesen ist und insoweit auch grundrechte
des antragstellers, nämlich insbesondere die Berufs-
freiheit des art. 12 abs. 1 gg, inmitten stehen. diese
kollidieren indes mit der Verkehrssicherheit und dem
schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer. schließlich
steht auch zu besorgen, dass der antragsteller gerade
wegen der mit seinem Beruf zwangsläufig verbunde-
nen Teilnahme am straßenverkehr eine gefahr für an-
dere Verkehrsteilnehmer darstellen könnte. die Ver-
bindung von Verkehrsteilnahme und alkoholkonsum
in unzulässigem ausmaß stellt eine der größten gefah-
ren für die sicherheit im straßenverkehr dar (vgl. Be-
schluss des senats vom 7. august 2008 – oVg 1 s
100.08 –, s. 8 f. des Beschlussabdrucks, m. w. n.).

61. *) 1. Unter Alkoholmissbrauch i. S. v. § 13
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a FeV ist nicht – wie sonst um-
gangssprachlich – der übermäßige, die gesellschaft-
lich anerkannte Norm übersteigende oder aus me-
dizinischen Gründen bedenkliche Gebrauch von
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Alkohol zu verstehen. Vielmehr liegt nach Nr. 8.1
der Anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung bzw.
über diese Bestimmung sogar noch hinausgehend
Alkoholmissbrauch zumindest im Grundsatz (nur
dann) vor, wenn das Führen von Kraftfahrzeugen
und ein die Fahrsicherheit beeinträchtigender Al-
koholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt
werden können.

2. In der Rechtsprechung der Obergerichte ist
nicht bis in die Einzelheiten abschließend geklärt,
ob bzw. unter welchen Umständen § 13 Satz 1 Nr. 2
Buchst. a Alt. 2 FeV auch die Berücksichtigung
nicht (unmittelbar) straßenverkehrsbezogener Al-
koholauffälligkeiten gestattet. Dass diese Vorschrift
auch eine Einbeziehung derartiger Auffälligkeiten
gestattet, ist angesichts der dieser Vorschrift zu-
kommenden Auffangfunktion grundsätzlich zu be-
jahen. Denn auch rauschbedingte Verhaltenswei-
sen außerhalb des Straßenverkehrs können im
Einzelfall Rückschlüsse auf charakterliche Defizite
ermöglichen, die sich mit gleicher Wahrscheinlich-
keit auch in Kraftfahrten unter Alkoholeinfluss
niederschlagen könnten. 

3. Allein die Feststellung, dass bei einem Fahrer-
laubnisinhaber oder -bewerber in der Vergangen-
heit einmal oder wiederholt eine Alkoholkonzen-
tration festgestellt wurde, die auf ein deutlich
normabweichendes Trinkverhalten und eine weit
überdurchschnittliche Alkoholgewöhnung schlie-
ßen lässt, reichen jedoch in der Regel nicht aus, um
den Verdacht zu begründen, dass der Betroffene
zukünftig ein Fahrzeug führen könnte, obwohl er
hierzu aufgrund alkoholbedingter Beeinträchti-
gungen nicht mehr uneingeschränkt in der Lage ist. 

oberverwaltungsgericht nordrhein-Westfalen,
Beschluss vom 29. Juli 2015 – 16 B 584/15 –

a u s  d e n  g r ü n d e n :
die Beschwerde des antragstellers hat erfolg. 
die angefochtene entziehungsverfügung findet in 

§ 3 abs. 1 satz 1 stVg und § 46 abs. 1 satz 1, abs. 3
i.V.m. § 11 abs. 8 satz 1 feV nach summarischer
Würdigung höchstwahrscheinlich keine rechtsgrund-
lage. 

die Beibringungsanordnung der antragsgegnerin
vom 28. november 2014 erfüllt voraussichtlich jeden-
falls die materiellen rechtmäßigkeitsanforderungen
nicht. die antragsgegnerin hat die anordnung an den
antragsteller, ein gutachten einer amtlich anerkannten
Begutachtungsstelle für fahreignung (medizinisch-
psychologisches gutachten) beizubringen, auf § 46
abs. 3 i.V.m. § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2 feV
gestützt. danach ordnet die fahrerlaubnisbehörde
unter anderem zur Vorbereitung von entscheidungen
über die erteilung oder entziehung der fahrerlaubnis
die Beibringung eines solchen gutachtens an, wenn
Tatsachen die annahme von alkoholmissbrauch be-
gründen. Zur näheren Begründung hat die antragsgeg-
nerin auf zwei Vorkommnisse vom 12. Juli 2013 und
vom 17./18. september 2014 verwiesen und ausge-

führt, er, der antragsteller, sei im Zusammenhang mit
polizeilichen ermittlungsverfahren in zwei fällen er-
heblich alkoholisiert gewesen, wobei am 12. Juli 2013
eine atemalkoholkonzentration von 1,34 mg/l festge-
stellt worden sei. Weitere Bedenken gegen die Kraft-
fahreignung des antragstellers ergäben sich aus den
aussagen des arztes dr. n. von der lWl- Klinik in
n1. und der getrennt von ihm lebenden ehefrau des
antragstellers sowie aus den angaben der Polizei. es
sei zu klären, ob zu erwarten sei, dass der antragsteller
zukünftig ein Kraftfahrzeug unter alkoholeinfluss
führen werde oder ob als folge missbräuchlichen Kon-
sums berauschender mittel Beeinträchtigungen vorlä-
gen, die das sichere führen eines Kraftfahrzeuges in
frage stellten.

aus diesen – hinsichtlich der einzelnen Vorkomm-
nisse noch näher beschriebenen – Umständen folgen
nach einschätzung des Berichterstatters indessen
keine hinreichenden anhaltspunkte für einen alkohol-
missbrauch des antragstellers.

Unter alkoholmissbrauch i.s.v. § 13 satz 1 nr. 2
Buchst. a feV ist nicht – wie sonst umgangssprach-
lich – der übermäßige, die gesellschaftlich anerkannte
norm übersteigende oder aus medizinischen gründen
bedenkliche gebrauch von alkohol zu verstehen. Viel-
mehr liegt nach nr. 8.1 der anlage 4 zur fahrerlaub-
nis-Verordnung bzw. über diese Bestimmung sogar
noch hinausgehend alkoholmissbrauch zumindest im
grundsatz (nur dann) vor, wenn das führen von Kraft-
fahrzeugen und ein die fahrsicherheit beeinträchtigen-
der alkoholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt
werden können (vgl. BVerwg, Urteil vom 21. mai
2008 – 3 C 32.07 –, BVerwge 131, 163 = nJW 2008,
2601 = juris, rn. 13; oVg nrW, Beschluss vom 
27. august 2012 – 16 B 809/12 –; dauer, a. a. o., § 2
stVg rn. 46).

in der rechtsprechung der obergerichte ist nicht bis
in die einzelheiten abschließend geklärt, ob bzw. unter
welchen Umständen § 13 satz 1 nr. 2 Buchst. a alt. 2
feV auch die Berücksichtigung nicht (unmittelbar)
straßenverkehrsbezogener alkoholauffälligkeiten ge-
stattet. dass diese Vorschrift auch eine einbeziehung
derartiger auffälligkeiten gestattet, ist angesichts der
dieser Vorschrift zukommenden auffangfunktion mit
der ganz überwiegenden auffassung grundsätzlich zu
bejahen. denn auch rauschbedingte Verhaltensweisen
außerhalb des straßenverkehrs können im einzelfall
rückschlüsse auf charakterliche defizite ermöglichen,
die sich mit gleicher Wahrscheinlichkeit auch in Kraft-
fahrten unter alkoholeinfluss niederschlagen könnten.
Hinzu kommen Konstellationen, in denen sowohl die
übermäßige alkoholaufnahme als auch die Kraftfahr-
zeugbenutzung so stark in das alltagsleben des Betrof-
fenen integriert sind, dass das strikte Trennen des
einen vom anderen nicht mehr gewährleistet erscheint.
demgegenüber reicht aber allein die feststellung, dass
bei einem fahrerlaubnisinhaber oder -bewerber in der
Vergangenheit – wie hier – einmal oder wiederholt
eine alkoholkonzentration festgestellt wurde, die auf
ein deutlich normabweichendes Trinkverhalten und
eine weit überdurchschnittliche alkoholgewöhnung
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schließen lässt, in der regel nicht aus, um den Ver-
dacht zu begründen, dass der Betroffene zukünftig ein
fahrzeug führen könnte, obwohl er hierzu aufgrund al-
koholbedingter Beeinträchtigungen nicht mehr unein-
geschränkt in der lage ist (vgl. oVg nrW, Beschluss
vom 14. november 2013 – 16 B 1146/13 –, nZV 2014,
236 = Blutalkohol 51 <2014>, 35 = juris, rn. 7 bis 10;
VgH Bad.-Württ., Beschlüsse vom 24. Juni 2002 – 10
s 985/02 –, nZV 2002, 580 = Vrs 103 (2002), 224 =
Blutalkohol 40 <2003>, 245 = juris, rn. 20, vom 
29. Juli 2002 – 10 s 1164/02 –, nZV 2002, 582 = Vrs
103 <2002>, 453 = Blutalkohol 40 <2003>, 249 =
juris, rn. 9 f., und vom 19. august 2013 – 10 s
1266/13 –, juris, rn. 7; oVg rh.-Pf., Urteil vom 
5. Juni 2007 – 10 a 10062/07 –, Zfsch 2007, 656 =
juris, rn. 35; oVg Bremen, Beschluss vom 19. ok-
tober 2011 – 2 B 148/11 –, nJW 2012, 473 = dar
2011, 713 = nZV 2012, 355 = juris, rn. 16 ff.; dauer,
a. a. o., § 13 feV rn. 21).

im ausgangspunkt spricht Überwiegendes für eine
hohe alkoholgewöhnung des antragstellers, der je-
denfalls bei dem zeitlich ersten Vorfall vom 12. sep-
tember 2013 einen atemalkoholwert von 1,34 mg/l
aufgewiesen hat. auch wenn die gängige Umrech-
nungsformel, nach der für die Bestimmung des Blutal-
koholwertes in Promille rechnerisch der doppelte Be-
trag des atemalkohols in mg/l anzunehmen wäre, hier
also ein Wert von annähernd 2,7 Promille, Zweifeln
ausgesetzt ist, kann doch mit großer Bestimmtheit von
einer alkoholisierung des antragstellers am 12. sep-
tember 2013 ausgegangen werden, wie sie von men-
schen mit moderaten Trinkgewohnheiten nicht erreicht
wird, weil schon zuvor physiologische Prozesse – ins-
besondere schläfrigkeit, schwindel oder starke Übel-
keit – auftreten, die einen abbruch der alkoholaufnah-
me erzwingen. Jenseits einer Blutalkoholkonzen-
tration von 1,6 Promille ist nach dem aktuellen stand
der verkehrsmedizinischen forschung von einer so
ausgeprägten alkoholtoleranz auszugehen, wie sie
durch einen bloß gelegentlichen Konsum von alkohol
bzw. durch einen Konsum innerhalb des gesellschaft-
lich anerkannten rahmens nicht zu erklären ist (vgl.
BVerwg, Urteil vom 27. september 1995 – 11 C 34.94 –, 
BVerwge 99, 249 = nZV 1996, 84 = dar 1996, 70 =
juris, rn. 14; oVg nrW, Beschluss vom 8. novem-
ber 2011 – 16 a 1533/11 –, Blutalkohol 49 <2012>,
118 = juris, rn. 8).

Vielmehr bedarf es eines intensiven „Trinktrai-
nings“, also des häufigen vorangegangenen genusses
hoher alkoholmengen bis an die erwähnte physiologi-
sche grenze und darüber hinaus, um eine entsprechen-
de giftfestigkeit zu erlangen. das gilt ungeachtet des
Umstandes, dass der antragsteller am 12. september
2013 in hilflosem Zustand angetroffen worden ist, also
deutliche alkoholbedingte auffälligkeiten an den Tag
gelegt hat; denn immerhin hat der antragsteller den
hohen atemalkoholwert tatsächlich erreicht und war
in diesem Zustand auch noch dazu imstande, das Kran-
kenhaus, in das er eingeliefert worden war, aus eige-
nem entschluss wieder zu verlassen und den Heimweg
anzutreten. der somit trotz „nur“ zweier alkoholbe-

dingter auffälligkeiten anzunehmende chronisch über-
höhte alkoholkonsum – den der antragsteller durch
seine wiederholt eingeräumte Bereitschaft zu thera-
peutischen maßnahmen letztlich ja auch bestätigt –
mindert auch notwendigerweise die fähigkeit, im ein-
zelfall das ausmaß der eigenen alkoholisierung realis-
tisch einzuschätzen. dies wiederum begründet jeden-
falls im ansatz ein fortdauerndes risiko überschie-
ßenden Verhaltens, wozu je nach den persönlichen
Umständen auch gehören kann, unter Verkennung der
im einzelfall gegebenen alkoholbeeinflussung ein
Kraftfahrzeug zu führen. denn zum einen ist im Zu-
stand starker Trunkenheit erfahrungsgemäß die allge-
meine Verhaltenskontrolle herabgesetzt, sodass es
trotz grundsätzlicher Trennbereitschaft aufgrund
plötzlicher irrationaler impulse zu Trunkenheitsfahr-
ten mit Kraftfahrzeugen kommen kann. Zum anderen
wirkt sich insbesondere die restalkoholproblematik
gefahrerhöhend aus, weil eine leichtergradige alkoho-
lisierung bei hoher alkoholtoleranz schlechter wahr-
genommen wird (vgl. schubert/schneider/eisenmen-
ger/stephan, Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahr-
eignung, Kommentar, 2. aufl. 2005, s. 146, 150 f.). 

gleichwohl kann aus einer hohen alkoholgewöh-
nung nicht in jedem fall eine hohe Wahrscheinlichkeit
zukünftiger Trunkenheitsfahrten abgeleitet werden.
Vielmehr hängt die gefahr von Trunkenheitsfahrten
nicht nur von den Trinkgewohnheiten des Betreffen-
den ab, sondern auch – etwa – von dem stellenwert,
den das autofahren oder ganz allgemein die mobilität
in dessen leben einnimmt. auch die Verhaltensände-
rungen im Zustand der Trunkenheit sind erfahrungsge-
mäß individuell höchst unterschiedlich und reichen
von einer trägen und passiven friedfertigkeit bis hin zu
einer starken neigung zu selbstüberschätzung und im-
pulshaftigkeit mit teilweise aggressiven Zügen; daraus
folgt, dass rauschbedingte zeitweilige Persönlichkeits-
veränderungen einzelfallbezogen zu einer erhöhten
Wahrscheinlichkeit von Trunkenheitsfahrten führen
können, diesbezogen aber keine Zwangsläufigkeit be-
steht. daher müssen zu der hohen alkoholtoleranz
weitere tatsächliche Umstände hinzukommen, die in
der gesamtschau mit der gegebenen oder vermuteten
alkoholproblematik bei realistischer Betrachtung die
annahme rechtfertigen, dass das führen von fahrzeu-
gen und ein die fahrsicherheit beeinträchtigender al-
koholkonsum nicht hinreichend sicher getrennt wer-
den können.

solche Umstände liegen in der regel vor, wenn der
jeweilige fahrerlaubnisinhaber oder fahrerlaubnisbe-
werber im Zusammenhang mit der anlassgebenden al-
koholisierung bereits anstalten zu einer fahrzeugbe-
nutzung gemacht (vgl. oVg saarl., Beschluss vom 18.
september 2000 – 9 W 5/00 –, juris, rn. 15 <im ein-
zelfall verneint>), er im Zusammenhang mit der Be-
nutzung eines Kraftfahrzeuges, wenngleich mögli-
cherweise außerhalb des öffentlichen straßenverkehrs,
alkoholisierungstypische gefahren hervorgerufen
(vgl. oVg nrW, Beschluss vom 8. november 2011 
– 16 a 1533/11 –, a. a. o.) oder schon in der Vergan-
genheit alkoholisiert am straßenverkehr teilgenom-
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men hat (vgl. oVg nrW, Beschlüsse vom 8. septem-
ber 2008 – 16 B 749/08 – und vom 19. november
2008; VgH Bad.-Württ., Beschluss vom 24. Juni 2002
– 10 s 985/02 –, nZV 2002, 580 = Vrs 103 <2002>,
224 = Blutalkohol 40 <2003>, 245 = juris, rn. 19;
oVg rh.- Pf., Beschluss vom 11. september 2006 –
10 B 10734/06 –, Blutalkohol 44 <2007>, 329 = juris,
rn. 9).

Weiterhin wirkt sich mit Blick auf Trunkenheits-
fahrten gefahrerhöhend aus, wenn der Betroffene be-
ruflich oder privat regelmäßig, d. h. täglich oder nahe-
zu täglich, Kraftfahrzeuge nutzt und daher fort-
während den häufigen alkoholkonsum und die häufi-
ge fahrzeugnutzung miteinander koordinieren muss,
was selbst bei grundsätzlicher Trennbereitschaft erfah-
rungsgemäß – etwa wegen der erwähnten restalkohol-
problematik – zu einer erhöhten gefahr gelegentlicher
fahrten unter (zu) hoher alkoholbeeinflussung führt
(oVg nrW, Beschlüsse vom 15. november 2005 –
16 B 1627/05 – und vom 8. september 2008 – 16 B
749/08 –; VgH Bad.-Württ., Beschlüsse vom 24. Juni
2002 – 10 s 985/02 – und vom 29. Juli 2002 – 10 s
1164/02 –, jeweils a. a. o.; oVg rh.-Pf., Beschluss
vom 11. september 2006 – 10 B 10734/06 –, a. a. o.;
nds. oVg, Beschluss vom 29. Januar 2007 – 12 me
416/06 –, dar 2007, 227 = Blutalkohol 44 <2007>,
114 = juris, rn. 10).

das gilt in besonderem maße dann, wenn die beruf-
lichen gegebenheiten die notwendigkeit zur Kraft-
fahrzeugnutzung aufgrund kurzfristiger und nicht im
Vorhinein absehbarer anforderung durch dritte mit
sich bringen, etwa im rahmen von Bereitschaftsdien-
sten.

außerdem können aus sonstigen Verhaltensweisen
wie der Begehung alkoholtypischer straftaten außer-
halb des straßenverkehrs, aggressivem auftreten unter
alkoholeinfluss oder sonstigen irrationalen, auf einen
alkoholbedingten Kontrollverlust hindeutenden Hand-
lungen rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit von
Trunkenheitsfahrten gezogen werden (vgl. oVg
nrW, Beschlüsse vom 15. november 2005 – 16 B
1627/05 –, vom 19. november 2008 – 16 B 1393/08 –
und vom 12. Juli 2011 – 16 a 89/11 –, dar 2011, 602
= Vrs 122 <2012>, 126 = juris, rn. 5 f.; oVg rh.-
Pf., Beschluss vom 11. september 2006 – 10 B
10734/06 –, a. a. o.; oVg Bremen, Beschluss vom 
19. oktober 2011 – 2 B 148/11 –, a. a. o. <juris, 
rn. 20>; möglicherweise enger Bay. VgH, Beschluss
vom 11. Juni 2007 – 11 Cs 06.3023 –, juris, rn. 21 f.,
mit der forderung eines wenigstens mittelbaren Zu-
sammenhangs zwischen übermäßigem alkoholkon-
sum und straßenverkehrsteilnahme), wobei aber frag-
lich ist, ob bereits die Verletzung von obhuts- und
rücksichtnahmeverpflichtungen gegenüber dritten
Zweifel am Trennvermögen auslöst (so VgH Bad.-
Württ., Beschluss vom 22. Januar 2001 – 10 s 2032/00
–, dÖV 2001, 430 = dar 2001, 233 = nZV 2001, 279
= juris, rn. 5).

Bezogen auf den antragsteller ergeben sich, abge-
sehen von der dargestellten hohen Wahrscheinlichkeit
normabweichender Trinkgewohnheiten, keine durch-

greifenden zusätzlichen Tatsachen der geschilderten
art. erkenntnisse über frühere Trunkenheitsfahrten
liegen nicht vor. der antragsteller hat sich nach seinen
nicht zu widerlegenden angaben sowohl am 12. Juli
2013 als auch am 17./18. september 2014 in seiner
Wohnung betrunken, so dass der risikofaktor „Bewäl-
tigung des Heimweges“ unter normalen Umständen
von vornherein keine Bedeutung erlangen konnte. es
ist auch nicht ersichtlich geworden, dass der antrag-
steller im Zustand bereits eingetretener Trunkenheit
von einem impuls zur eigenmächtigen ortsverände-
rung erfasst worden wäre. es verhielt sich vielmehr so,
dass der antragsteller wegen vermeintlicher oder tat-
sächlicher selbstgefährdung in wohlmeinender ab-
sicht aus seiner Wohnung verbracht worden ist und an-
schließend in ihm der Wunsch überhandnahm, zu fuß
wieder nach Hause zurückzukehren, wobei nicht ein-
mal klar ist, ob der antragsteller auch beim eigen-
mächtigen Verlassen der lWl-Klinik im september
2014 noch nennenswert betrunken war. Hinweise auf
eine geradezu zwangsläufige regelmäßige fahrzeug-
benutzung des antragstellers aus beruflichen oder pri-
vaten gründen liegen nicht vor; dagegen dürfte spre-
chen, dass er zumindest in Zeiten außerhalb seiner
lehrverpflichtungen, das heißt bei seinen aufenthal-
ten in n1., in innerstädtischer lage wohnt und ge-
schäfte und sonstige öffentliche einrichtungen ohne
Weiteres zu fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
erreichen kann. es fehlt auch an anhaltspunkten für
überschießendes Verhalten des antragstellers unter al-
koholeinwirkung, das trotz fehlenden Verkehrsbezugs
den schluss auf die möglichkeit einer Trunkenheits-
fahrt nahelegt. sowohl bei der am 17. september 2014
telefonisch geäußerten drohung mit selbstmord – für
deren ernsthaftigkeit sich keine anhaltspunkte erge-
ben – als auch bei dem eigenmächtigen Verlassen hel-
fender einrichtungen handelte es sich offensichtlich
um reaktionen auf eine vom antragsteller in seinem
Zustand als unangebracht empfundene fürsorge.
diese Verhaltensweisen mögen als unvernünftig be-
wertet werden, lassen sich aber weder als weitgehen-
der Kontrollverlust noch als „expansives“ oder gar ag-
gressives Verhalten des antragstellers verstehen.
nichts anderes gilt im ergebnis für das im Polizeibe-
richt über das geschehen vom 13. Juli 2013 erwähnte
„randalieren“ des antragstellers im evangelischen
Krankenhaus zu n1.; es tritt schon nicht hervor, dass
das so umschriebene Verhalten des antragstellers über
lautstarken Protest und das eigenmächtige Verlassen
des Krankenhauses hinausging. in diesem Zusammen-
hang geht auch die angabe in der Begutachtungsan-
ordnung der antragsgegnerin fehl, der antragsteller
sei „im Zusammenhang mit polizeilichen ermittlungs-
verfahren“ alkoholisiert gewesen; die Polizeiberichte
zu den beiden genannten Vorkommnissen verhalten
sich nicht zu dem Verdacht strafbarer Handlungen,
sondern stellen ganz in den Vordergrund, dass der an-
tragsteller vor sich selbst habe geschützt werden sol-
len.

abrundend ist darauf hinzuweisen, dass die anord-
nung zur Beibringung eines medizinisch-psychologi-
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schen gutachtens auch nicht auf die annahme einer
alkoholabhängigkeit gestützt werden konnte. abgese-
hen davon, dass weder die Bereitschaft des antragstel-
lers zu therapeutischen maßnahmen (vgl. oVg nrW,
Beschluss vom 21. mai 2004 – 19 B 280/04 –) oder der
am 13. Juli 2013 erreichte alkoholisierungsgrad noch
ad-hoc-Bewertungen eines arztes der lWl-Klinik
nach der einlieferung des antragstellers vom 17. sep-
tember 2014 oder seiner getrennt von ihm lebenden
ehefrau mit hinlänglichem gewicht auf die möglich-
keit einer alkoholabhängigkeit des antragstellers hin-
deuten dürften, hätte insoweit nur die Beibringung
eines ärztlichen gutachtens nach § 13 satz 1 nr. 1
feV, nicht aber weitergehend eine medizinisch-
psychologische Begutachtung verlangt werden dürfen
(vgl. oVg nrW, Beschluss vom 8. november 2011 
– 16 B 1533/11 –, a. a. o., juris, rn. 9; Bay. VgH, Be-
schluss vom 24. august 2010 – 11 Cs 10.1139 –, sVr
2011, 275 = juris, rn. 46).

62. 1. Bei nur gelegentlicher Einnahme von Can-
nabis kann für die Wiedererlangung der Fahreig-
nung statt einer vollständigen Abstinenz auch der
nachgewiesene Übergang zu einem mit den Anfor-
derungen der Nummer 9.2.2 der Anlage 4 zur Fah-
rerlaubnis-Verordnung vereinbaren Konsumver-
halten genügen (BayVGH, Beschl. v. 09. 05. 2005, 11
CS 04.2526, juris, Rn. 22; VG Ansbach, Beschl. v.
14.10. 2013, AN 10 S 13.01670, juris, Rn. 31). 

2. Die inhaltlichen Anforderungen an diese „ein-
jährige Verhaltensänderung im Umgang mit Be-
täubungsmitteln“ (BayVGH, Beschl. v. 09. 05. 2005,
11 CS 04.2526, juris, Rn. 23) werden in der Recht-
sprechung meist im Sinne einer Abstinenz verstan-
den und von einem für die Wiedererlangung der
Fahreignung in der Regel erforderlichen einjähri-
gen Abstinenzzeitraum in Anlehnung an die Wer-
tung in Nr. 9.5 der Anlage 4 zur FeV gesprochen
(vgl. ThürOVG, Beschl. v. 14.10. 2013, 2 EO 871/12, 
2 ZO 882/12, S. 6; OVG Berlin-Brandenburg,
Beschl. v. 07.10. 2011, OVG 1 M 65.11, juris, Rn. 2;
VG des Saarlandes, Urt. v. 27.11.2013, 6 K 935/13,
juris, Rn. 30). 

3. Die in der Rechtsprechung vertretene Minder-
meinung (VG Potsdam, Beschl. v. 19.10. 2007, 10 L
703/07, juris; VG Berlin, Urt. v. 05. 03. 2013, 4 K
54.13, juris) ist bedenkenswert, die die in Nr. 9.5
der Anlage 4 zur FeV genannte Jahresfrist zur
Wiederherstellung der Kraftfahreignung nicht für
entsprechend anwendbar auf die Fallgruppen 
der Nr. 9.2.2 der Anlage 4 hält. Hiernach ist die in
Nr. 9.5 der Anlage 4 zur FeV genannte Jahresfrist
zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung aus-
schließlich bei vorangegangener Abhängigkeit an-
wendbar. Wenn der gelegentliche Cannabiskonsum
die Kraftfahreignung nicht ohne weiteres aus-
schließe (Nr. 9.2.2), könne der dauerhafte Verzicht
auf diesen Konsum (Abstinenz) nicht die Voraus-

setzung für ihre Erlangung sein (VG Berlin, Urt. v.
05. 03. 2013, 4 K 54.13, juris, Rn. 28).

Verwaltungsgericht meiningen,
Beschluss vom 22. mai 2015 – 2 e 176/15 me –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
1. die antragstellerin wendet sich gegen die sofor-

tige Vollziehung der entziehung ihrer fahrerlaubnis
der Klassen B, l, m und s. 

am 15.10. 2014 gegen 19:53 Uhr wurde die an-
tragstellerin als führerin eines Kraftfahrzeuges einer
Polizeikontrolle unterzogen. ein drogentest reagierte
positiv auf Cannabis. eine der antragstellerin um
21:06 Uhr im Klinikum m. entnommene Blutprobe
enthielt gemäß dem gutachten des instituts für rechts-
medizin des Universitätsklinikums J. vom 13.11.2014
Tetrahydrocannabinol (THC) in einer Konzentration
von 3,8 ng/ml, 11Hydroxy-THC in einer Konzentra-
tion von 2,2 ng/ml und Tetrahydrocannabinol-Carbon-
säure in einer Konzentration von 76 ng/ml. im gut-
achten heißt es, die im serum festgestellte THCKon-
zentration weise – bei Unterstellung eines seltenen
oder gelegentlichen Konsums – auf eine engerfristige
Cannabis-aufnahme hin. ein einfluss zum Blutent-
nahmezeitpunkt sei anzunehmen. 

mit Bescheid vom 09. 01.2015 ordnete der antrags-
gegner die Vorlage eines gutachtens eines arztes in
einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für
fahreignung bis zum 31.03. 2015 an. 

in dem über die Begutachtung der antragstellerin
am 13. 02. 2015 erstellten medizinischen gutachten
der Begutachtungsstelle für fahreignung der TÜV T.
vom 13. 03. 2015 ist zur drogenanamnese angegeben:
„... Zum drogenkonsum und -delikt führt frau J. aus,
dass erstmalig 2012 Cannabis probiert worden sei.
2013 sei wahrscheinlich 6- bis 10-mal Cannabis als Jo-
ints geraucht worden. 2014 sei alle 1 bis 2 monate
Cannabis als Joints oder mit Wasserpfeife konsumiert
worden. am 14.10. 2014 sei ein rauchen von Canna-
bis zuletzt erfolgt. drogenabstinenz bestehe seit dem
15.10. 2014 ...“. in dem gutachten heißt es, es hätten
Befunde erhoben werden können, die auf einen Betäu-
bungsmittelmissbrauch (Cannabis) bis mindestens
oktober 2014 schließen ließen. es sei von einem gele-
gentlichen Cannabiskonsum auszugehen. es ergäben
sich derzeit keine Hinweise auf einen bestehenden re-
gelmäßigen Konsum. auch ein aktueller Konsum von
Cannabis könne hinreichend sicher ausgeschlossen
werden. 

mit Bescheid des landratsamtes s.-m. vom
21.04. 2015 wurde der antragstellerin die fahrerlaub-
nis der Klassen B, l, m und s entzogen. am
06. 05. 2015 ließ die antragstellerin Widerspruch erhe-
ben [und] hat […] um vorläufigen rechtsschutz nach-
gesucht. 

a u s  d e n  g r ü n d e n :
der zulässige antrag nach § 80 abs. 5 Vwgo ist

unbegründet. nach summarischer Überprüfung wird
der Widerspruch gegen den angefochtenen Bescheid
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voraussichtlich erfolglos bleiben, weil der angegriffe-
ne Bescheid nach überschlägiger Prüfung rechtmäßig
ist. es liegen hinreichende anhaltspunkte dafür vor,
dass die antragstellerin derzeit zum führen von Kraft-
fahrzeugen ungeeignet ist mit der folge, dass ihr die
fahrerlaubnis zu entziehen war. das öffentliche inter-
esse an der sofortigen Vollziehung überwiegt das pri-
vate interesse der antragstellerin, die fahrerlaubnis zu
behalten. 

1. gemäß § 3 abs. 1 satz 1 des straßenverkehrsge-
setzes (stVg) i.V. m. § 46 abs. 1 der fahrerlaubnis-
Verordnung (feV) hat die fahrerlaubnisbehörde die
fahrerlaubnis zu entziehen, wenn sich der inhaber der
fahrerlaubnis als ungeeignet zum führen von Kraft-
fahrzeugen erweist. dies gilt insbesondere dann, wenn
erkrankungen oder mängel nach der anlage 4 zur feV
vorliegen und dadurch die eignung zum führen von
Kraftfahrzeugen ausgeschlossen ist. nach nr. 9.2.2 
i.V. m. der Vorbemerkung nr. 3 der anlage 4 zur feV
ist ein Kraftfahrer, der gelegentlich, d. h. mehr als ein-
mal, Cannabis einnimmt, im regelfall als ungeeignet
zum führen von Kraftfahrzeugen anzusehen, wenn er
nicht zwischen dem Konsum von Cannabis und dem
führen eines Kraftfahrzeugs unterscheiden kann, er
also trotz Cannabiskonsums am straßenverkehr teil-
nimmt. es spricht Überwiegendes dafür, dass diese
Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind. 

a) die antragstellerin hat zweifelsfrei das Tatbe-
standsmerkmal der nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV er-
füllt, nicht zwischen dem Konsum von Cannabis und
dem führen eines Kraftfahrzeugs trennen zu können.
ein solches fehlverhalten ist ohne Weiteres dann als
erwiesen anzusehen, wenn im Blutserum eines Kraft-
fahrzeugführers ein THC-Wert von 1,0 ng/ml oder
mehr festgestellt wird (BVerwg, Urt. v. 23.10. 2014, 
3 C 3/13, juris, rn. 41; ThüroVg, Beschl. v.
06. 09. 2012, 2 eo 37/11, juris, rn. 16). in der anläss-
lich der Verkehrskontrolle am 15.10. 2014 entnomme-
nen Blutprobe der antragstellerin ist eine THC-Kon-
zentration von 3,8 ng/ml nachgewiesen worden. 

darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die an-
tragstellerin, wie nr. 9.2.2 der anlage 4 zur feV wei-
ter verlangt, Cannabis „gelegentlich“ – d. h. häufiger
als nur dieses eine mal – konsumiert hat. in dem medi-
zinischen gutachten vom 13. 03. 2015 heißt es, es hät-
ten Befunde erhoben werden können, die auf einen Be-
täubungsmittelmissbrauch (Cannabis) bis mindestens
oktober 2014 schließen ließen. es sei von einem gele-
gentlichen Cannabiskonsum auszugehen. die antrag-
stellerin hatte angegeben, erstmalig 2012 Cannabis
probiert zu haben, 2013 6- bis 10-mal Cannabis als Jo-
ints geraucht und 2014 alle 1-2 monate, letztmalig am
14.10. 2014. 

b) eine weitere sachaufklärung durch den antrags-
gegner – wie vom antragstellerbevollmächtigten mit
schreiben vom 08. 04. 2015 angeregt – war nicht ver-
anlasst. eine (weitere) Begutachtung unterbleibt,
wenn die mangelnde eignung bereits feststeht und
ohne Hinzuziehung eines gutachters über sie entschie-
den werden kann (vgl. § 11 abs. 7 feV). Hiervon ist
der antragsgegner zu recht ausgegangen. Zugunsten

der antragstellerin wirkt sich auch nicht durchgreifend
aus, dass sie seit dem 15.10. 2014 kein Cannabis mehr
konsumiert. auch dies begründete im rahmen der ent-
ziehung der fahrerlaubnis bei vorliegendem sachver-
halt keine Verpflichtung des antragsgegners, die an-
tragstellerin aufzufordern, ein medizinischpsycho-
logisches gutachten über ihre fahreignung beizubrin-
gen. schon gar nicht verfängt die argumentation des
antragstellerbevollmächtigten in der antragsbegrün-
dung, die antragstellerin habe die bestehenden fahr-
eignungszweifel durch Vorlage des gutachtens hinrei-
chend ausgeräumt, weil hierdurch dargelegt worden
sei, dass eine Trennung zwischen Konsum und fahren
erfolge, weshalb der nachweis einer einjährigen dro-
genabstinenz nicht erforderlich sei. das trifft die sache
nicht. die antragstellerin hat sich als fahrungeeignet
erwiesen. dies wird durch das medizinische gutachten
belegt. die fragestellung kann allein dahin gehen, ob
die antragstellerin ihre eignung mittlerweile wieder-
erlangt haben könnte bzw. der antragsgegner gehalten
gewesen wäre, vor einer entziehung der fahrerlaubnis
noch weitere maßnahmen zu ergreifen. dies ist hier je-
doch zu verneinen, da die antragstellerin ihre fahreig-
nung erst nach nachgewiesenem Übergang zu einem
straßenverkehrsrechtlich zulässigen gebrauch von
Cannabis im regelfall für die dauer von mindestens
einem Jahr wiedererlangt haben konnte (vgl. nr. 9.5 
i.V. m. nr. 9.2.2 der anlage 4 der feV). Bis zum ab-
lauf dieser einjahresfrist darf auch bei behaupteter
Verhaltensänderung des Betroffenen die fahrerlaubnis
gemäß § 11 abs. 7 feV wegen eines früheren, straßen-
verkehrsrechtlich unzulässigen Betäubungsmittelkon-
sums entzogen und ein hiergegen gerichteter Wider-
spruch zurückgewiesen werden, wenn die mangelnde
fahreignung des Betroffenen feststeht (BayVgH,
Beschl. v. 22. 03. 2011, 11 Cs 10.3142, juris, rn. 29). 

aa) sofern kein atypischer sachverhalt im sinne der
Vorbemerkung 3 zur anlage 4 zur fahrerlaubnis-Ver-
ordnung inmitten steht – was hier nicht der fall ist –,
kann die wegen Betäubungsmittelkonsums verloren
gegangene fahreignung gemäß nummer 9.5 der anla-
ge 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung frühestens nach
einjähriger, nachgewiesener abstinenz wiedererlangt
werden. nach der rechtsprechung der Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs (vgl. BayVgH, Beschl. v.
09. 05. 2005, 11 Cs 04.2526, juris, rn. 22), der sich
die Kammer mit Beschluss vom 19. 06. 2013 (2 e
295/13 me) angeschlossen hat, wäre diese Vorschrift,
soweit sie nur unmittelbar bei Betäubungsmittelabhän-
gigkeit Platz greifen sollte, entsprechend auf alle fälle
eines die fahreignung ausschließenden Betäubungs-
mittelkonsums – einschließlich des gebrauchs von
Cannabis – anzuwenden. Bei nur gelegentlicher ein-
nahme von Cannabis kann statt einer vollständigen
abstinenz auch der nachgewiesene Übergang zu
einem mit den anforderungen der nummer 9.2.2 der
anlage 4 zur fahrerlaubnis-Verordnung vereinbaren
Konsumverhalten genügen (BayVgH, Beschl. v.
09. 05. 2005, 11 Cs 04.2526, juris, rn. 22; Vg ans-
bach, Beschl. v. 14.10. 2013, an 10 s 13.01670, juris,
rn. 31). da in fällen dieser art die gefahr des rück-
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falls in ein die fahreignung ausschließendes Verhal-
tensmuster besonders groß ist, dürfen insoweit keine
geringeren anforderungen an die dauer der Änderung
des Konsumverhaltens gestellt werden; die einhaltung
der einjahresfrist ist deshalb gerade in derartigen Kon-
stellationen unverzichtbar (BayVgH, Beschl. v.
09. 05. 2005, 11 Cs 04.2526, juris, rn. 22). 

die inhaltlichen anforderungen an diese „einjähri-
ge Verhaltensänderung im Umgang mit Betäubungs-
mitteln“ (BayVgH, Beschl. v. 09. 05. 2005, 11 Cs
04.2526, juris, rn. 23) werden in der rechtsprechung
durchaus im sinne einer abstinenz verstanden. so
heißt es in einer entscheidung des Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshofs, der senat neige dazu, die forde-
rung einer einjährigen abstinenz in allen fällen eines
die fahreignung ausschließenden Betäubungsmittel-
konsums – einschließlich Cannabis – zu erheben
(BayVgH, Beschl. v. 03. 02. 2004, 11 Cs 04.157, juris,
rn. 12). es wird ein einjähriger „abstinenznachweis“
gefordert (Vg ansbach, Beschl. v. 14.10. 2013, an 10
s 13.01670, juris, rn. 32). gesprochen wird hinsicht-
lich des gelegentlichen Cannabiskonsums von einem
für die Wiedererlangung der fahreignung in der regel
erforderlichen einjährigen abstinenzzeitraum in an-
lehnung an die Wertung in nr. 9.5 der anlage 4 zur
feV (vgl. ThüroVg, Beschl. v. 14.10. 2013, 2 eo
871/12, 2 Zo 882/12, s. 6; oVg Berlin-Brandenburg,
Beschl. v. 07.10. 2011, oVg 1 m 65.11, juris, rn. 2;
Vg des saarlandes, Urt. v. 27.11.2013, 6 K 935/13,
juris, rn. 30). es sei der durch eine mehrzahl von aus-
sagefähigen drogenscreenings zu führende nachweis
eines hinreichend langen abstinenzzeitraums erfor-
derlich, der mit einem Jahr zu veranschlagen sei (Vg
düsseldorf, Beschl. v. 10. 02. 2015, 14 l 64/15, juris,
rn. 33). 

Hinzukommen muss eine Prognose, dass die Ver-
haltensänderung von dauer ist, was sich nur bejahen
lässt, wenn zu einer positiven Veränderung der körper-
lichen Befunde ein stabiler, tiefgreifender einstel-
lungswandel hinzutritt, der es wahrscheinlich macht,
dass der Betroffene auch in Zukunft die notwendige
abstinenz einhalten bzw. die besonderen Vorausset-
zungen beachten wird, bei deren erfüllung ein Konsu-
ment von Cannabis als fahrgeeignet angesehen werden
kann. Um einen solchen inneren Wandel eruieren zu
können, bedarf es – gegebenenfalls neben ärztlichen
feststellungen – einer psychologischen Bewertung
(Vg ansbach, Beschl. v. 14.10. 2013, an 10 s
13.01670, juris, rn. 31 m. w. n.). 

diese anforderungen erfüllt die antragstellerin
schon deshalb nicht, weil der letzte nachgewiesene
Konsum (14./15.10.2015) nicht länger als ein Jahr vor
der letzten Behördenentscheidung lag, auf welche hier
abzustellen ist (vgl. ThüroVg, Beschl. v. 17. 03. 2015,
2 eo 671/14, s. 5 m. w. n.) – mangels Widerspruchs-
bescheid der ausgangsbescheid vom 21.04. 2015 –
und die antragstellerin zudem bislang weder eine
psychologische Bewertung noch einen einjährigen ab-
stinenznachweis oder Vergleichbares vorgelegt hat.
mit der behaupteten sechsmonatigen abstinenz bleibt
sie deutlich unter dem von der herrschenden ansicht
geforderten Zeitraum. 

bb) auch unter Berücksichtigung der vom antrag-
stellerbevollmächtigten angeführten rechtsprechung
kommt die Kammer hier zu keinem anderen ergebnis. 

(1) eine in der rechtsprechung vertretene minder-
meinung (Vg Potsdam, Beschl. v. 19.10. 2007, 10 l
703/07, juris, und die vom antragstellerbevollmäch-
tigten zitierte entscheidung des Vg Berlin, Urt. v.
05. 03. 2013, 4 K 54.13, juris) hält die in nr. 9.5 der
anlage 4 zur feV genannte Jahresfrist zur Wiederher-
stellung der Kraftfahreignung nicht für entsprechend
anwendbar auf die fallgruppen der nr. 9.2.2 der anla-
ge 4 und vertritt die auffassung, ein Betroffener könne
seine Kraftfahreignung zurückgewonnen haben, ohne
zuvor einen forensisch gesicherten nachweis über eine
einjährige abstinenz erbracht zu haben.  

die hierfür genannten argumente sind durchaus be-
denkenswert: 

die in nr. 9.5 der anlage 4 zur feV genannte Jah-
resfrist zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung
sei ausschließlich bei vorangegangener abhängigkeit
anwendbar. lediglich bei abhängigkeit sei es nötig,
die in nr. 9.5 der anlage 4 vorausgesetzte entgiftung
und entwöhnung durchzuführen. die mindestens ein-
jährige abstinenz sei im anschluss an eine entgiftung
und entwöhnung nötig, um den andauernden erfolg
dieser maßnahmen hinreichend nachvollziehen zu
können. all dies entbehre unterhalb der abhängig-
keitsschwelle jedoch jeder rechtfertigung (Vg Pots-
dam, Beschl. v. 19.10. 2007, 10 l 703/07, juris, rn. 13). 
die einzige Begründung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs zur entsprechenden anwendung auf
die fallgruppen der nr. 9.2.2 der anlage 4, „die gefahr
des rückfalls in ein die fahreignung ausschließendes
Verhaltensmuster“ sei „besonders groß“, sei schon in
der aussage unbestimmt und der sache nach in keiner
Weise belegt. Welche dauer einer Verhaltensänderung
zu fordern sei, wenn keine abhängigkeit vorgelegen
habe, hänge von einer individuellen gutachterlichen
Bewertung des vorangegangenen Konsumverhaltens
und der Persönlichkeit des Betroffenen ab (Vg Pots-
dam, Beschl. v. 19.10. 2007, 10 l 703/07, juris, rn. 13). 
ohne eine derartige fristregelung bestehe auch keine
planwidrige lücke, die durch entsprechende anwen-
dung zu schließen wäre. denn wenn der gelegentliche
Cannabiskonsum die Kraftfahreignung nicht ohne
Weiteres ausschließe (nr. 9.2.2), dann könne der dau-
erhafte Verzicht auf diesen Konsum (abstinenz) nicht
die Voraussetzung für ihre erlangung sein (Vg Berlin,
Urt. v. 05. 03. 2013, 4 K 54.13, juris, rn. 28). das ent-
spreche auch der fachwissenschaftlichen sicht, die
dieser norm zugrunde liege. so heiße es in dem von
schubert/schneider/eisenmenger/stephan herausge-
gebenen Kommentar zu den Begutachtungsleitlinien
zur Kraftfahreignung (2. aufl., 2005) zu 3.12.1 auf
seite 194, dass in diesem fall (gelegentlicher Canna-
biskonsum) „keine bereits erfolgte längerfristige Be-
währung der abstinenz zu fordern“ sei. ergebe das
ärztliche gutachten, dass der Untersuchte keine Betäu-
bungsmittel zu sich nehme, dann müsse Weiteres hin-
zukommen, um die nichteignung als erwiesen anzuse-
hen. die Beweisführung zur nichteignung setze auch
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dann Weiteres voraus, wenn der Betroffene abstinenz
behaupte und abstinenzzeiträume nachweise (Vg
Berlin, Urt. v. 05. 03. 2013, 4 K 54.13, juris, rn. 29). 

(2) diese argumente geben jedoch im vorliegenden
fall der Kammer keinen anlass, ihre rechtsprechung
grundlegend zu überdenken oder gar zu ändern. die
Kammer bleibt dabei, dass hier die Behauptung der
antragstellerin, seit mitte oktober 2014 kein Canna-
bis zu konsumieren, und das medizinische gutachten
vom 13. 03. 2015 den antragsgegner nicht veranlassen
mussten, der antragstellerin vor der angegriffenen
entziehung der fahrerlaubnis die Beibringung eines
medizinisch-psychologischen gutachtens aufzuerle-
gen. die antragstellerin verfügte zum Zeitpunkt der
fahrt unter Cannabiseinfluss am 15.10. 2014 bereits
über eine mehrjährige erfahrung als Cannabiskonsu-
mentin. durch das nach einer Untersuchung der an-
tragstellerin am 13. 02. 2015 erstellte medizinische
gutachten konnte lediglich ein abstinenzzeitraum von
vier monaten als nachgewiesen angesehen werden.
der damit erfasste Zeitraum einer Verhaltensänderung
der antragstellerin im Umgang mit Cannabis erscheint
als zu gering. es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass
der antragsgegner gemäß § 11 abs. 7 feV sechs mo-
nate nach der fahrt der antragstellerin unter Cannabis-
einfluss von der anordnung der Beibringung eines
gutachtens abgesehen hat. 

es besteht ein das suspensivinteresse der antrag-
stellerin überwiegendes öffentliches interesse daran,
sie durch eine sofort wirksame maßnahme vorläufig
von der Teilnahme am motorisierten straßenverkehr
auszuschließen. die von der antragstellerin ausgehen-
de gefahr für die allgemeinheit erscheint zu groß, als
dass sie bis zur entscheidung der Hauptsache hinge-
nommen werden könnte. auf die damit verbundenen
persönlichen Probleme muss die antragstellerin sich
einstellen.

(mitgeteilt von richterin am Verwaltungsgericht
Birgit Wimmer, meiningen)

63. *) Im Rahmen der gemäß § 17 StVG vorzu-
nehmenden Haftungsverteilung können nur solche
Umstände berücksichtigt werden, die sich erwiese-
nermaßen unfallursächlich ausgewirkt haben.
Lässt sich der Unfallhergang jedoch nicht abschlie-
ßend aufklären, so kann damit auch nicht hinrei-
chend beurteilt werden, inwieweit sich eine vorhan-
dene Alkoholisierung eines Unfallbeteiligten als
unfallursächlich ausgewirkt hat. Vielmehr ist in
diesem Fall eine hälftige Schadensverteilung vorzu-
nehmen.  

oberlandesgericht Koblenz,
Urteil vom 3. februar 2014 – 12 U 607/13 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
mit ihrer Klage macht die Klägerin schadensersatz-

anspruch aus abgetretenem recht des Zeugen [x] aus

einem Verkehrsunfall geltend, der sich am 16.10. 2011
auf der BaB 63 ereignet hat.

mit seinem am 16. 04. 2013 verkündeten Urteil hat
das landgericht die Beklagten als gesamtschuldner
verurteilt, an die Klägerin 4.729,45 € nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
seit dem 16.10. 2011 sowie weitere 256,62 € an die
rechtsanwälte … zu zahlen. die weitergehende Klage
hat das landgericht abgewiesen. gegen dieses Urteil
richtet sich die Berufung beider Parteien.

die Klägerin beantragt, unter abänderung des Ur-
teils des landgerichts mainz, 

1. die Beklagten als gesamtschuldner zu verurtei-
len, an sie 13.291,44 € nebst Zinsen hieraus in Höhe
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem
16.10. 2011 zu zahlen,

2. die Beklagten als gesamtschuldner darüber hin-
aus zu verurteilen, weitere 461,60 € für die außerge-
richtlich entstandene geschäftsgebühr der Kanzlei
…[a] zu zahlen.

die Beklagten beantragen, das Urteil des landge-
richts mainz abzuändern und die Klage vollständig ab-
zuweisen.

Beide Parteien beantragen, die Berufung der ande-
ren Partei zurückzuweisen.

a u s  d e n  g r ü n d e n :
die Berufung der Klägerin hat teilweise erfolg. die

Berufung der Beklagten bleibt erfolglos.
die Klägerin hat anspruch gegen die Beklagten als

gesamtschuldner auf Zahlung von 9.458,89 € aus 
§§ 7 abs. 1, 17 abs. 1 und 2 stVg i.V. m. § 115 VVg.

nach der gemäß § 17 stVg vorzunehmenden ab-
wägung der Verursachungs- und Verschuldensbeiträge
gelangt der senat zu einer hälftigen Haftungsvertei-
lung zwischen den Parteien. der senat geht hierbei
von dem Vorliegen eines ungeklärten schadensver-
laufs bzw. Unfallgeschehens aus.

entgegen der auffassung der Beklagten streitet
gegen den Zeugen [x] als fahrer des klägerischen Pkw
nicht der Beweis des ersten anscheins. Zwar kann bei
Unfällen durch auffahren, auch wenn sie sich auf
autobahnen ereignen, grundsätzlich der erste an-
schein für ein Verschulden des auffahrenden sprechen.
dies ist aber nur dann der fall, wenn das Unfallge-
schehen ansonsten das typische gepräge eines auf-
fahrunfalls erwiesenermaßen aufweist. eine solche
Typizität des geschehens liegt hingegen dann nicht
vor, wenn zwar feststeht, dass vor dem auffahrunfall
ein spurwechsel des vorausfahrenden fahrzeugs statt-
gefunden hat, der sachverhalt im Übrigen aber nicht
aufklärbar ist und sowohl die möglichkeit besteht,
dass der führer des vorausfahrenden fahrzeugs unter
Verstoß gegen § 7 abs. 5 stVo den fahrstreifenwech-
sel durchgeführt hat, als auch die möglichkeit, dass der
auffahrunfall auf eine verspätete reaktion und einen
nicht eingehaltenen sicherheitsabstand des auffahren-
den fahrers zurückzuführen ist. Beide Varianten kom-
men hierbei wegen der bekannten fahrweise auf auto-
bahnen als mögliche geschehensabläufe in Betracht,
zumal es nach der lebenserfahrung nicht fernliegend
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ist, dass es auf autobahnen zu gefährlichen spurwech-
seln kommt, bei denen die geschwindigkeit des fol-
genden fahrzeugs unterschätzt wird. infolgedessen
kann regelmäßig auch keine der beiden Varianten (ver-
spätete reaktion bzw. überraschender fahrspurwech-
sel) als der typische geschehensablauf angesehen 
werden, der zur anwendung des anscheinsbeweis zu-
lasten eines der Beteiligten führt (grundlegend BgHZ
192, 84). ein solcher unaufklärbarer sachverhalt im
oben aufgeführten sinne ist vorliegend gegeben. das
landgericht ist aufgrund der von ihm durchgeführten
Beweisaufnahme zu dem ergebnis gelangt, dass die
aussage der Beklagten zu 1. und des Zeugen [y], das
fahrzeug der Beklagten zu 1. habe sich vor dem Unfall
bereits zwei minuten auf der linken spur befunden,
nicht der Wahrheit entsprechen würde. die insoweit
von dem landgericht vorgenommene Beweiswürdi-
gung ist nicht zu beanstanden. sie ist weder in sich
widersprüchlich, noch läuft sie den denkgesetzen und
allgemeinen erfahrungssätzen zuwider und lässt auch
nicht Teile des Beweisergebnisses ungewürdigt (BgH
in Wm 1992, 67). das landgericht hat vielmehr über-
zeugend ausgeführt, dass die aussagen der Beklagten
zu 1. und des Zeugen [y] offensichtlich abgesprochen
und im Übrigen auch nicht nachvollziehbar waren und
ihnen somit nicht gefolgt werden konnte. gleiches gilt
soweit das landgericht weiter ausgeführt hat, dass
auch aus der aussage des Zeugen [x] nicht hervorgehe,
zu welchem Zeitpunkt genau der fahrstreifenwechsel
der Beklagten zu 1. stattgefunden und ob die Beklagte
zu 1. durch den fahrstreifenwechsel gegen § 7 abs. 5
stVo verstoßen habe. damit war von einem ungeklär-
ten und auch unaufklärbaren Unfallgeschehen im oben
aufgezeigten sinne auszugehen. die anwendung des
anscheinsbeweis kam daher weder zulasten der Be-
klagten zu 1., noch zulasten des Zeugen [x] in Betracht.

entgegen der auffassung der Beklagten war im
rahmen der vorzunehmenden Haftungsverteilung
gemäß § 17 stVg auch nicht zulasten der Klägerin zu
berücksichtigen, dass der Zeuge [x] die zulässige
Höchstgeschwindigkeit um zumindest 30 km/h über-
schritten und zum Unfallzeitpunkt eine erheblich er-
höhte Blutalkoholkonzentration aufgewiesen hat. im
rahmen der gemäß § 17 stVg vorzunehmenden Haf-
tungsverteilung können nämlich nur solche Umstände
berücksichtigt werden, die sich erwiesenermaßen un-
fallursächlich ausgewirkt haben (so ausdrücklich zur
frage der alkoholisierung: BgH in nJW 1995, 1029,
im Übrigen m. w. n. Hentschel/König/dauer, straßen-
verkehrsrecht, 41. aufl., § 17 stVg, rn. 5). Wie be-
reits oben ausgeführt, steht vorliegend nicht fest und
ist aufgrund fehlender objektiver anhaltspunkte auch
nicht mehr feststellbar, wann der spurwechsel von der
Beklagten zu 1. vorgenommen worden ist. somit kann
aber auch nicht beurteilt werden, ob es dem Zeugen [x]
bei einhaltung der Höchstgeschwindigkeit und ohne
alkoholisierung möglich gewesen wäre, den streit-
gegenständlichen Unfall zu verhindern. im ergebnis
verbleibt es damit bei dem Vorliegen eines ungeklärten
und auch unaufklärbaren sachverhalts. es war eine
hälftige schadensverteilung vorzunehmen.

64. *) 1. Nach ständiger höchstrichterlicher
Rechtsprechung, von der abzuweichen kein Anlass
besteht, ist das Führen eines Kraftfahrzeugs in al-
koholbedingt absolut fahruntüchtigem Zustand
grundsätzlich als ein objektiv und subjektiv grob
fahrlässiges Verhalten des Versicherungsnehmers
anzusehen. Denn das Führen eines Kfz in alkohol-
bedingt fahruntüchtigem Zustand stellt einen gro-
ben Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt dar, sodass daraus in der Regel auch das
gesteigerte Verschulden folgt.

2. Hat ein Versicherungsnehmer den Versiche-
rungsfall grob fahrlässig herbeigeführt, so darf der
Versicherer seine Leistung nach dem Maß der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers kürzen. Bei der Bemessung des Umfanges der
Kürzung ist – schon nach dem Wortlaut des Geset-
zes – nicht von einem „festen“ oder „regelmäßigen
Einstiegswert“ auszugehen, sondern es ist auf-
grund einer Würdigung aller Umstände des Einzel-
falls das konkrete Kürzungsmaß zu ermitteln. 

3. Eine vollständige Kürzung auf Null kommt
auch bei grober Fahrlässigkeit im Einzelfall insbe-
sondere dann in Betracht, wenn der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsfall dadurch grob fahr-
lässig herbeiführt, dass er sein Fahrzeug trotz
absoluter Fahruntüchtigkeit im Verkehr geführt
hat.  

landgericht saarbrücken,
Urteil vom 18. februar 2015 – 14 o 108/14 –

Z u m  s a c h v e r h a l t :
die Parteien streiten um ansprüche aus einer Kraft-

fahrtversicherung.
der Kläger unterhielt bei der Beklagten für das auf

ihn zugelassene, seinem sohn, dem Zeugen [...], zur
dauerhaften Benutzung überlassene fahrzeug mit dem
amtlichen Kennzeichen [...] eine Kraftfahrtversiche-
rung, bestehend aus einer Haftpflichtversicherung und
einer fahrzeug-Vollkaskoversicherung, Versiche-
rungsschein nr. [...] (anlagenkonvolut „Vertrags-
unterlagen“, gelber Hefter). Bestandteil des Vertrages
waren die allgemeinen Bedingungen für die Kraft-
fahrtversicherung, stand: 1. Januar 2011 (aKB).

am 24. Januar 2013 verunfallte der sohn des Klä-
gers gegen 03:00 Uhr nachts. aus Umständen, die zwi-
schen den Parteien streitig sind, kam er mit dem versi-
cherten fahrzeug in einer rechtskurve vor der
einmündung, an welcher er Vorfahrt zu gewähren
hatte, von der fahrbahn ab, wobei er drei Betonpoller
umriss und das fahrzeug sich überschlug. der Zeuge
war zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. nach einem
gutachten des Universitätsklinikums H.-e. belief sich
die Blutalkoholkonzentration des Zeugen im entnah-
mezeitpunkt um 05:05 Uhr im mittelwert auf 1,12
Promille. das versicherte fahrzeug wurde bei dem
Unfall schwer beschädigt. ausweislich eines gutach-
tens der [...] vom 28. Januar 2013 belaufen sich die
notwendigen reparaturkosten auf 22.373,77 euro
(netto), der Wiederbeschaffungswert auf 14.731,71
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euro (netto), der restwert auf 3.666,- euro. die Be-
klagte entzog dem sohn des Klägers den Versiche-
rungsschutz in der Haftpflichtversicherung bis zu
einem Betrag von 5.000,- euro. leistungen aus der
fahrzeug-Kaskoversicherung lehnte sie ab.

der Kläger beantragt, 1. die Beklagte wird verur-
teilt, an den Kläger 10.765,71 euro nebst Zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über Basiszinssatz seit
dem 31. märz 2014 zu zahlen [...].

a u s  d e n  g r ü n d e n :
i. die Klage ist nicht begründet.
soweit der Kläger als Versicherungsnehmer wegen

des streitgegenständlichen Versicherungsfalles an-
sprüche aus der fahrzeug-Vollkaskoversicherung gel-
tend macht, bestehen diese ansprüche jedenfalls des-
halb nicht, weil die Beklagte unter den besonderen
Umständen des vorliegenden falles berechtigt war, die
Versicherungsleistung wegen grob fahrlässiger Her-
beiführung des Versicherungsfalles auf null zu kürzen
(Ziff. a.2.18.1 aKB, § 81 abs. 2 VVg).

1. gemäß Ziff. a.2.18.1 der dem Vertrag zugrunde
liegenden aKB (seite 9/36 des in der mündlichen Ver-
handlung überreichten anlagenkonvoluts) besteht in
der fahrzeug-Kaskoversicherung kein Versicherungs-
schutz für schäden, die der Versicherungsnehmer vor-
sätzlich herbeiführt. auf den einwand der grob fahr-
lässigen Herbeiführung des Versicherungsfalles wird
grundsätzlich verzichtet; dieser Verzicht gilt jedoch
insbesondere dann nicht, wenn der fahrer infolge ge-
nusses alkoholischer getränke oder anderer berau-
schender mittel nicht in der lage ist, das fahrzeug si-
cher zu führen; in diesem fall ist der Versicherer
berechtigt, seine leistung in einem der schwere des
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. die Bestimmung beinhaltet
einen „subjektiven risikoausschluss“ (Knappmann,
in: Prölss/martin, VVg 28. aufl., a 2.16 aKB 2008
rn. 2), der den Versicherer bei Vorliegen der – von ihm
nachzuweisenden – tatbestandlichen Voraussetzungen
zur Kürzung der Versicherungsleistungen berechtigt,
unter einschluss der möglichkeit, in fällen besonders
schweren Verschuldens, insbesondere bei absoluter
fahruntüchtigkeit des Versicherungsnehmers, eine
Kürzung der Versicherungsleistung auf null vorzu-
nehmen (BgH, Urteil vom 22. Juni 2011 – iV Zr
225/10, BgHZ 190, 120). dabei muss sich der Versi-
cherungsnehmer – hier: der Kläger – das grob fahrläs-
sige Verhalten seines sohnes zurechnen lassen, wenn
die Versicherung in dessen interesse genommen war 
(§ 47 VVg) oder der sohn des Klägers bei Herbei-
führung des Versicherungsfalles als sein repräsentant
anzusehen ist (vgl. olg Karlsruhe, Versr 2013, 
1123; maier in stiefel/maier, Kraftfahrtversicherung,
18. aufl., aHB 2008 f, rn. 13 und 18).

2. der Zeuge [...], der das versicherte fahrzeug im
schadenszeitpunkt führte, hat den Versicherungsfall
grob fahrlässig herbeigeführt.

a) der Zeuge [...] hat das versicherte fahrzeug im
schadenszeitpunkt in absolut fahruntüchtigem Zu-
stand, nämlich mit einer Blutalkoholkonzentration von

mehr als 1,1 Promille geführt, was ein grob fahrlässi-
ges Verhalten dieses Zeugen begründet:

aa) grobe fahrlässigkeit setzt objektiv voraus, dass
der Versicherungsnehmer oder eine andere Person,
deren Verhalten dem Versicherungsnehmer zuzurech-
nen ist, die im Verkehr erforderliche sorgfalt nach den
gesamten Umständen in einem ungewöhnlich großen
maße verletzt und nicht beachtet hat, was im gegebe-
nen fall jedem hätte einleuchten müssen (vgl. BgH,
Urteil vom 11. mai 1953 – iV Zr 170/52, BgHZ 10,
14; Urteil vom 29. Januar 2003 – iV Zr 173/01, Versr
2003, 364). im straßenverkehr ist dies insbesondere
bei schwerwiegenden Verstößen gegen Vorschriften
der stVo, etwa rotlichtverstößen, zu bejahen, ebenso
beim führen des fahrzeugs in stark alkoholisiertem
Zustand (Heß/Höke, in: Beckmann/matusche-Bek-
kmann, Versicherungsrechts-Handbuch 2. aufl., § 30
rn. 42ff.). grobe fahrlässigkeit liegt insbesondere
dann nahe, wenn der Versicherungsnehmer wusste
oder durch einfachste und naheliegende Überlegungen
hätte erkennen können, dass sein Verhalten geeignet
war, den eintritt des Versicherungsfalls zu fördern; 
darüber hinaus muss der sorgfaltsverstoß auch in sub-
jektiver Hinsicht unentschuldbar erscheinen (vgl.
BgH, Urteil vom 29. Januar 2003 – iV Zr 173/01,
Versr 2003, 364; saarl. olg, Urteil vom 25. mai 1994
– 5 U 1053/93 – 70, Versr 1996, 580; Urteil vom 
30. oktober 2014 – 4 U 165/13, nJW-spezial 2015, 41).

bb) im vorliegenden fall begründet der Umstand,
dass der Zeuge [...] das versicherte fahrzeug nach al-
koholgenuss führte, wobei er im Zeitpunkt des scha-
densereignisses eine Blutalkoholkonzentration von
mehr als 1,1 Promille aufwies, in objektiver und sub-
jektiver Hinsicht den Vorwurf des grob fahrlässigen
Verhaltens.

(1) auch im Versicherungsvertragsrecht gilt, dass
ein Kraftfahrer mit einem Blutalkoholgehalt von 1,1
Promille und höher absolut fahruntüchtig ist (BgH,
Urteil vom 9. oktober 1991 – iV Zr 264/90, Versr
1991, 1367; Urteil vom 22. Juni 2011 – iV Zr 225/10,
BgHZ 190, 120). soweit der Kläger dies unter Hin-
weis auf die subjektiven Befindlichkeiten seines soh-
nes und anerbieten von sachverständigenbeweis in
abrede stellt, folgt daraus nichts anderes, denn die an-
nahme absoluter fahruntüchtigkeit wird bereits durch
die rechtsmedizinisch festgestellte alkoholkonzentra-
tion von mehr als 1,1 Promille, deren Höhe im Übrigen
auch unstreitig ist, begründet; die fahruntüchtigkeit
folgt hier zwingend aus dem Blutalkoholgehalt (vgl.
BgH, Urteil vom 22. Juni 2011 – iV Zr 225/10,
BgHZ 190, 120; olg Köln, rus 2002, 277; Knapp-
mann, in: Prölss/martin, a. a. o., a.2.16 aKB 2008 
rn. 43; Heß/Höke, in: Beckmann/matusche-Beck-
mann, a. a. o., § 30 rn. 49).

(2) nach ständiger höchstrichterlicher rechtspre-
chung, von der abzuweichen kein anlass besteht, ist
das führen eines Kraftfahrzeugs in alkoholbedingt ab-
solut fahruntüchtigem Zustand grundsätzlich objektiv
und subjektiv als grob fahrlässig anzusehen (BgH,
a. a. o.; Urt. vom 22. februar 1989 – iVa Zr 274/87,
Versr 1989, 469). denn das führen eines Kfz in alko-
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holbedingt fahruntüchtigem Zustand stellt einen gro-
ben Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche sorg-
falt dar, sodass daraus in der regel auch das gesteiger-
te Verschulden folgt (olg Hamm, Versr 2011, 206).
die objektive schwere des Verstoßes folgt nicht zu-
letzt daraus, dass ein solcher Vorgang in besonderem
maße geeignet ist, unbeteiligte Personen oder rechts-
güter zu gefährden. deshalb werden Verstöße von Ver-
kehrsteilnehmern auch verkehrs- und strafrechtlich
scharf sanktioniert. diese risiken sind allgemein be-
kannt; sie mussten sich auch dem sohn des Klägers
aufdrängen, zumal dieser selbst vorgibt, trotz vorange-
gangenen alkoholgenusses noch von seiner fahrtüch-
tigkeit ausgegangen zu sein, was zeigt, dass er sich der
potentiellen gefährlichkeit seines Verhaltens durchaus
bewusst war. auch in subjektiver Hinsicht ist dem
sohn des Klägers sein pflichtwidriges Verhalten in be-
sonderem maße vorzuwerfen. Umstände, die geeignet
wären, den subjektiven schuldvorwurf zu entschärfen,
weil sie das Verhalten des fahrers als „kurzfristiges
Versagen“ erkennen und in einem milderen licht er-
scheinen ließen, sind weder dargetan noch ersichtlich.
der sohn des Klägers hat das fahrzeug zur nächt-
lichen Heimfahrt gebraucht, obwohl er über den ge-
samten abend, zunächst im rahmen seiner beruf-
lichen Tätigkeit und sodann auch noch „nach feier-
abend“, größere mengen alkohol zu sich genommen
hatte. ganz besondere, nachvollziehbare Umstände,
die ihn zu diesem Verhalten verleitet haben könnten
(vgl. olg düsseldorf, Versr 1988, 369), sind hierfür
nicht erkennbar. Tragende erwägung dafür, ein Verhal-
ten als „augenblicksversagen“ in einem milderen
licht erscheinen zu lassen, ist die erfahrungstatsache,
dass es Umstände geben kann, aufgrund derer selbst
ein mit dem versicherten risiko sorgsam umgehender
Versicherungsnehmer das zum schaden führende Ver-
halten nicht vermieden hätte (saarl. olg, Urteil vom
14. Januar 2004 – 5 U 396/03 – 39, mdr 2004, 874).
diese erwägung greift mit Blick auf den sohn des
Klägers nicht ein. denn obschon für ihn zweifelsfrei
die möglichkeit bestanden hätte, auf andere Weise
nach Hause zu kommen, sei es zu fuß oder mit dem
Taxi, hat er nach eigenen angaben die nächtliche
Heimfahrt im eigenen fahrzeug angetreten, weil er
sich selbst in Kenntnis seines vorherigen alkoholkon-
sums – zumindest mehrere „Probierschlucke“ Wein
sowie zuletzt noch ½ liter Bier – noch für fahrtüchtig
hielt. dabei hat er eine fahrweise an den Tag gelegt,
die weder mit den Örtlichkeiten, insbesondere der not-
wendigkeit, unmittelbar nach der Unfallstelle Vorfahrt
zu gewähren, noch mit den Witterungsverhältnissen zu
vereinbaren war. in verantwortungsloser Überschät-
zung seiner fahrtüchtigkeit hat der Zeuge so die
augen vor den mit einer alkoholfahrt verbundenen
risiken bewusst verschlossen und damit die gefähr-
dung sich und anderer in Kauf genommen. ein solches
Verhalten begründet kein „augenblicksversagen“,
welches das Verhalten des Versicherten ausnahms-
weise in einem milderen licht erscheinen und dadurch
den Vorwurf eines auch subjektiv grob schuldhaften

Verhaltens entfallen ließe (vgl. olg stuttgart, nJW-
rr 2011, 185).

b) das grob fahrlässige Verhalten des sohnes des
Klägers hat vorliegend auch dazu geführt, dass infol-
gedessen der Versicherungsfall eingetreten ist; das
steht fest nach den grundsätzen des Beweises des er-
sten anscheins, welcher vorliegend zur anwendung
gelangt und vom Kläger nicht erschüttert werden
konnte. […]

3. der Kläger – als Versicherungsnehmer – muss
sich das grob fahrlässige Verhalten seines sohnes – als
fahrer des fahrzeugs – zurechnen lassen, weil dieser –
unbeschadet der eigentumsverhältnisse an dem versi-
cherten fahrzeug – im Zeitpunkt der Herbeiführung
des Versicherungsfalles als dessen repräsentant anzu-
sehen war.

a) Vertragliche risikoausschlüsse, insbesondere der
ausschluss wegen grob fahrlässiger Herbeiführung
des Versicherungsfalles (§ 81 VVg), können auch
gegenüber anderen Personen als dem Versicherungs-
nehmer anzuwenden sein (maier in stiefel/maier,
Kraftfahrtversicherung, 18. aufl., aKB 2008 f.1, 
rn. 6). in der Kaskoversicherung hat sich der Versi-
cherungsnehmer, soweit es sich nicht um eine Versi-
cherung im interesse des mitversicherten (§§ 43ff.
VVg) handelt, das fehlverhalten dritter (obliegen-
heitsverletzungen, subjektive risikoausschlüsse) nur
zurechnen zu lassen, soweit es sich bei diesen Perso-
nen um seine repräsentanten handelt (Prölss/Klimke
in Prölss/martin, a. a. o., § 47 rn. 11 und 12; maier in
stiefel maier, a. a. o., aKB 2008 f rn. 57). repräsen-
tant ist, wer in dem geschäftsbereich, zu dem das ver-
sicherte risiko gehört, aufgrund eines Vertretungs-
oder sonstigen Verhältnisses an die stelle des Versi-
cherungsnehmers getreten ist (BgH, Urteil vom 10.
Juli 1996 – iV Zr 287/95, Versr 1996, 1229). die
bloße Überlassung der obhut über die versicherte
sache allein reicht hierfür grundsätzlich nicht aus;
vielmehr kann repräsentant nur sein, wer befugt ist,
selbständig in einem gewissen, nicht ganz unbedeuten-
den Umfang für den Versicherungsnehmer zu handeln
(risikoverwaltung). dazu ist nicht erforderlich, dass
der dritte auch rechte und Pflichten aus dem Versi-
cherungsvertrag wahrzunehmen hat. Übt der dritte
aber aufgrund eines Vertrags- oder ähnlichen Verhält-
nisses die Verwaltung des Versicherungsvertrages ei-
genverantwortlich aus, kann dies unabhängig von
einer Übergabe der versicherten sache für seine re-
präsentantenstellung sprechen (BgH, a. a. o.; Prölss in
Prölss/martin, a. a. o., § 28 rn. 65).

b) gemessen an diesen Voraussetzungen ist der
sohn des Klägers, der das fahrzeug im Unfallzeit-
punkt führte, im vorliegenden fall als repräsentant
des Klägers anzusehen. der Kraftfahrzeugführer ist je-
denfalls dann repräsentant des Versicherungsneh-
mers, wenn ihm das fahrzeug zur eigenverantwort-
lichen nutzung anvertraut worden ist und er auch für
die Unterhaltung und Verkehrssicherheit des Kraft-
fahrzeugs zu sorgen hat (BgH, Urteil vom 10. Juli
1996 – iV Zr 287/95, Versr 1996, 1229; saarl. olg,
Urteil vom 15. Januar 2003 – 5 U 261/02-25, rus
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2003, 147). das war hier der fall. nach eigenen anga-
ben des Klägers war das von ihm bei der Beklagten
versicherte fahrzeug seinem seit mehreren Jahren in
[...] lebenden sohn zur dauerhaften Benutzung über-
lassen; dieser trug schon aufgrund der räumlichen ent-
fernung die Verantwortung für die obhut über das ver-
sicherte fahrzeug. im Übrigen hat der Kläger selbst zu
keinem Zeitpunkt in abrede gestellt, dass sein sohn
die von der Beklagten in ihrer Klageerwiderung darge-
legten tatsächlichen Voraussetzungen der repräsen-
tantenstellung erfüllt.

4. infolge der grob fahrlässigen Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den sohn des Klägers war
die Beklagte angesichts der besonderen Umstände des
vorliegenden falles dazu berechtigt, die Versiche-
rungsleistung auf null zu kürzen.

a) Hat ein Versicherungsnehmer den Versicherungs-
fall grob fahrlässig herbeigeführt, so darf der Versiche-
rer seine leistung nach dem maß der schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers kürzen. Bei der
Bemessung des Umfanges der Kürzung ist – schon
nach dem Wortlaut des gesetzes – nicht von einem
„festen“ oder „regelmäßigen einstiegswert“ auszuge-
hen, sondern es ist auf grund einer Würdigung aller
Umstände des einzelfalls das konkrete Kürzungsmaß
zu ermitteln (saarl. olg, Urteil vom 15. dezember
2010 – 5 U 147/10 - 29, rus 2012, 392). Bei der Be-
messung der leistungskürzung ist danach zu fragen,
wie nahe die grobe fahrlässigkeit beim bedingten Vor-
satz oder aber bei der einfachen fahrlässigkeit lag
(saarl. olg, a. a. o.; vgl. BT-drucks. 16/3945, s. 80).
die genaue Bestimmung fußt für jeden einzelfall auf
einer Bewertung der konkreten, auf die schwere des
Verschuldens bezogenen gesamtumstände. Bemes-
sungskriterien sind vor allem die objektive Bedeutung
der obliegenheit für die Vermeidung des risikos, das
gewicht, die dauer und die offenkundigkeit des Ver-
stoßes gegen die Pflicht und die Vorhersehbarkeit sei-
ner folgen, außerdem der konkret erforderliche auf-
wand für ihre erfüllung einerseits und die Höhe des
drohenden schadens andererseits (saarl. olg, a. a. o.). 
die zulässige Kürzung bewegt sich in einem Bereich
von 0 bis 100 Prozent. eine vollständige Kürzung auf
null kommt auch bei grober fahrlässigkeit im einzel-
fall insbesondere dann in Betracht, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherungsfall dadurch grob fahr-
lässig herbeiführt, dass er sein fahrzeug trotz absoluter
fahruntüchtigkeit im Verkehr geführt hat (BgH, Urt.
v. 22. 06. 2011 – iV Zr 225/10, BgHZ 190, 120; s.
auch saarl. olg, Urteil vom 30. oktober 2014 – 4 U
165/13, nJW-spezial 2015, 41).

b) im vorliegenden fall rechtfertigen die Umstände
eine Kürzung der Versicherungsleistung auf „null“.

aa) dafür spricht zunächst schon die objektive Be-
deutung der rechtspflicht, gegen die der Zeuge hier
verstoßen hat, und, damit einhergehend, die schwere
seines Verstoßes. das führen eines Kraftfahrzeugs in
alkoholbedingt fahruntüchtigem Zustand gehört nach
der ständigen rechtsprechung des Bundesgerichtsho-
fes zu den schwersten Verkehrsverstößen überhaupt
(BgH, Urteil vom 22. Juni 2011 – iV Zr 225/10,

BgHZ 190, 120). die daraus resultierende potentielle
gefährdung nicht nur der eigenen Person, sondern
auch der anderen Verkehrsteilnehmer, die mit dem
fahren im alkoholbedingten Zustand einhergeht, ist
erheblich. dasselbe gilt in ansehung des eigenen fahr-
zeugs, welches im rahmen der Kaskoversicherung das
versicherte interesse bildet. die enthemmende Wir-
kung des alkohols veranlasst zu einer „sportlichen“,
den Umständen regelmäßig nicht angepassten fahr-
weise, was sich gerade auch im vorliegenden fall sehr
anschaulich in dem stattgehabten Unfallhergang
niedergeschlagen hat. das gilt insbesondere, wenn die
Blutalkoholkonzentration im Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles jenseits der grenze der absoluten fahrun-
tüchtigkeit liegt oder diese gar – wie hier – deutlich
übersteigt; hierin liegt ein besonders gravierender ob-
jektiver sorgfaltsverstoß, der eine Kürzung der Versi-
cherungsleistung auf null rechtfertigen kann (BgH,
Urteil vom 22. Juni 2011 – iV Zr 225/10, BgHZ 190,
120; olg stuttgart, nJW-rr 2011, 185; vgl., in ab-
grenzung dazu, saarl. olg, Urteil vom 30. oktober
2014 – 4 U 165/13, nJW-spezial 2015, 41 und olg
Karlsruhe, Versr 2014, 1369, die bei relativer fahrun-
tüchtigkeit knapp unterhalb des grenzwertes eine Kür-
zung um 75 Prozent vornehmen).

bb) auch in subjektiver Hinsicht ist das Verschul-
den des klägerischen sohnes als besonders schwer an-
zusehen. der durch den Zustand der absoluten fahrun-
tüchtigkeit bedingte Verkehrsverstoß war für ihn als
fahrer offenkundig. die grobe fahrlässigkeit beim
führen eines Kraftfahrzeugs im Bereich der absoluten
fahruntüchtigkeit grenzt in Bezug auf den dadurch
verursachten Unfall an bedingten Vorsatz (olg dres-
den, Versr 2011, 205). das Verbot, in alkoholbedingt
fahruntüchtigem Zustand auto zu fahren, ist allgemein
bekannt. Bei den meisten Kraftfahrern pflegen die ein-
sichtsfähigkeit und die fähigkeit, nach dieser einsicht
zu handeln, in Bezug auf die Trunkenheitsfahrt auch
bei einem hohen grad der alkoholisierung noch vor-
handen zu sein (BgH, Urteil vom 22. Juni 2011 – iV
Zr 225/10, BgHZ 190, 120). das gilt auch für den
sohn des Klägers, der nach eigenem Bekunden Kennt-
nis von der menge des von ihm konsumierten alko-
hols hatte, wenngleich er diese in seiner anhörung ver-
niedlichend dargestellt hat, und der sich allenfalls
selbst – wider besseren Wissens – eingeredet haben
mag, gleichwohl noch fahrtüchtig zu sein. dadurch hat
er die gefährdung sich und anderer, wie auch des ver-
sicherten fahrzeugs, zumindest bewusst in Kauf ge-
nommen. letztlich hat das Verhalten des Zeugen im
konkreten fall auch zu einem erheblichen schaden ge-
führt. seine unangepasste fahrweise hat – ausweislich
der ermittlungsakte – einen Totalschaden des fahr-
zeugs verursacht, der schon seinem äußeren erschei-
nungsbild nach nur mit einem erheblichen fahrfehler
zu erklären ist, was – gerade innerorts – keineswegs
gewöhnlich ist. Unter Berücksichtigung all dieser Um-
stände erscheint es gerechtfertigt, der Beklagten im
vorliegenden fall der Herbeiführung des Versiche-
rungsfalles durch absolute fahruntüchtigkeit ein recht
zur Kürzung der Versicherungsleistung auf null zuzu-
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billigen (so auch olg stuttgart, nJW-rr 2011, 185;
olg dresden, Versr 2011, 205; langheid, in:
römer/langheid 4. aufl., § 81 rn. 82; weitere nach-
weise aus der instanzrechtsprechung bei BgH, Urteil
vom 22. Juni 2011 – iV Zr 225/10, BgHZ 190, 120).

5. War die Beklagte mithin befugt, ihre vertragliche
leistung wegen grob fahrlässiger Herbeiführung des
Versicherungsfalles durch den zumindest als reprä-

sentant des Versicherungsnehmers handelnden sohn
des Klägers ausnahmsweise auf null zu kürzen, so ste-
hen dem Kläger wegen des streitgegenständlichen Un-
fallereignisses keine ansprüche aus dem Kaskoversi-
cherungsvertrag zu. da mangels Hauptforderung auch
kein anspruch des Klägers auf erstattung vorgericht-
licher rechtsanwaltskosten (§§ 280 abs. 2, 286 BgB)
besteht, war seine Klage insgesamt abzuweisen.
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11. gemeinsames symposium der deutschen gesellschaft 
für Verkehrspsychologie e.V. (dgVP) und der deutschen 

gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V. (dgVm)

Herzlich willkommen zum 11. gemeinsamen symposium der dgVm und dgVP, das am
25. 09. und 26. 09. 2015 in der schönen Voralpenstadt st. gallen stattfindet. 
das symposium hat zum Ziel den wissenschaftlichen austausch zum Thema „fahren und
gehirn – im Kontext des demografischen Wandels“. in 4 Themenblöcken werden 16 Über-
sichtsvorträge, 26 Poster und 8 themenspezifische Workshops durchgeführt. die Teilneh-
mer kommen aus deutschland, Österreich und der schweiz. das wissenschaftliche Pro-
gramm ist interdisziplinär ausgerichtet und hat dieses Jahr u.a. folgende Themen im focus:

Gesellschaftlicher Wandel und das Autofahren in der verlängerten Lebensspanne
eine besondere Bedeutung bei der wissenschaftlichen auseinandersetzung soll die frage
nach der fahreignungsuntersuchung bei senioren erhalten. einerseits soll bei der analyse
der fahreignung die möglichkeit der neuronalen Plastizität berücksichtigt  werden und an-
dererseits steht die frage nach der Verkehrssicherheit im Zentrum.

Die Verbindung zwischen der Informationsverarbeitung verschiedener Netzwerke
im Gehirn und der Fahreignung
Welche rolle kommt dem frontalhirn und der steuerung durch die exekutivfunktionen
beim entscheiden im straßenverkehr zu? Wie funktionieren impulskontrollsysteme?

Die Auswirkungen der Qualitätssicherung
die Qualitätssicherung umfasst neue gesetzliche Bestimmungen, Testsysteme in der fahr-
eignungsbegutachtung, erkenntnisgewinne aus der laborforschung, Beurteilungskrite-
rien, interventionsansätze, Vermeidung von rückfallverhalten und elemente in der aus-
und Weiterbildung von Verkehrsmedizinern und Verkehrspsychologen. 
die 9. st. galler-Tage sind in diesem Jahr in das symposium eingebunden. im ersten
Block wird speziell die frage „fahren im alter“ mit einzelvorträgen und einer Podiums-
diskussion behandelt. im 2. Teil der st. galler-Tage wird die supervision in der groß-
gruppe zu diagnostischen und therapeutischen fragen mit je einem fallbeispiel aus
deutschland, Österreich und der schweiz durchgeführt. 
erstmals wurde ein forum für nachwuchswissenschaftler geschaffen, wo wissenschaftliche
arbeiten detaillierter vorgestellt und mit erfahrenen Kollegen diskutiert werden können.
Wir wünschen den einzelnen fachbereichen aus Verkehrsmedizin, Toxikologie, Verkehrs-
psychologie und den ingenieurwissenschaften eine interessante wissenschaftliche ausein-
andersetzung.

dr. marTin Keller

Tagungspräsident

Prof. dr. Wolfgang sCHUBerT

Präsident der deutschen gesellschaft für Verkehrspsychologie e.V.

Prof. dr. VolKer diTTmann

Präsident der deutschen gesellschaft für Verkehrsmedizin e.V.
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bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Bern, Schweiz

s. siegrisT

Verkehrssicherheitsprogramm Via sicura – Welche Beiträge kann die 
Verkehrspsychologie zur ausschöpfung des großen rettungspotenzials

leisten?

im Jahr 2000 hatte die schweizer regierung (Bundesrat) beschlossen, ein Handlungsprogramm für mehr 
sicherheit im straßenverkehr zu erarbeiten. nach dem Vorbild von schweden und Holland sollten an die sicher-
heit im straßenverkehr dieselben anforderungen wie an andere vom menschen erschaffene technische systeme
gestellt werden. diese Philosophie des „safe systems approach“ leitet sich aus folgenden feststellungen ab: 

• das menschliche Verhalten ist fehleranfällig.
• der menschliche Körper kann nur eine gewisse menge an kinetischer energie absorbieren.
• Verkehrssicherheit ist eine gemeinsame Verpflichtung.
• nur integrierte ansätze sind nachhaltig wirksam.
mit der festlegung der grenzen menschlicher Beurteilungs-, leistungs- und Belastungsfähigkeit als 

Planungsgröße für das system straßenverkehr kam der Psychologie und medizin demnach bereits in der start-
phase des nationalen Verkehrssicherheitsprogramms eine bedeutende rolle zu. das Verkehrssicherheitspro-
gramm „Via sicura“ wurde 2012 vom Parlament verabschiedet. die ergebnisse einer ex-ante-evaluation lassen
eine reduktion von 1/3 aller unfallbedingten Todesfälle und 1/4 aller schwerverletzten erwarten. für folgende vier
maßnahmen wies die Potentialabschätzung den größten nutzen aus: 

• infrastruktur: Verpflichtung der straßeneigentümer, das sicherheitsniveau der straßen zu analysieren sowie
zu verbessern und dabei vorgegebene instrumente wie road safety audits anzuwenden,

• Verbot für bestimmte Personengruppen unter alkoholeinfluss zu fahren (neulenker sowie lastwagen- und
Busfahrer),

• tiefere limits für die abklärung der fahreignung oder der fahrkompetenz (z.B. fiaZ ≥ 1,6 Promille BaK),
• fixe und tiefere limits für die nachschulung von fehlbaren fahrzeuglenkern bei führerausweisentzug (z.B.

erstmaliges fiaZ ab 0,8 Promille BaK).
ausgehend von der detailbeschreibung dieser sicherheitsmaßnahmen werden die möglichen Beiträge der Ver-

kehrspsychologie in folgenden Bereichen analysiert:
• grundlagenwissen/forschung,
• normierung/Handlungsanleitungen,
• ausbildung,
• realisierung/anwendung,
• Öffentlichkeitsarbeit.
die analyse führt zu folgendem schluss: Psychologische erkenntnisse zum menschlichen Handeln haben

einen Paradigmenwechsel in der Verkehrssicherheitsarbeit erst möglich gemacht. Bei der Umsetzung der ent-
sprechenden strategie sind die Psychologen indessen noch zu wenig vertreten. so sollten Psychologen beispiels-
weise bei der Weiterentwicklung technischer normen zur Umsetzung des Prinzips einer selbsterklärenden stra-
ße mitwirken. Zusätzlich zu den zu leistenden Beiträgen im rahmen einzelner sicherheitsmaßnahmen sollte in
der schweiz die Verkehrspsychologie in folgenden Bereichen gestärkt werden: 

• stärkere Präsenz der Verkehrspsychologie an Hochschulen,
• bessere Verankerung der Verkehrspsychologie in Weisungen und Verordnungen,
• adäquate Berücksichtigung psychologischer fragestellungen im nationalen forschungsprogramm straßen-

verkehr.

email: s.siegrist@bfu.ch
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Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Rechtsmedizin, München, Deutschland

m. graW

Bestimmungsgemäßer gebrauch von arzneimitteln im straßenverkehr

Einleitung: in § 24a abs. 2 stVg ist bestimmt: „ordnungswidrig handelt, wer unter der Wirkung eines in der
anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden mittels im straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. eine
solche Wirkung liegt vor, wenn eine in dieser anlage genannte substanz im Blut nachgewiesen wird. satz 1 gilt
nicht, wenn die substanz aus der bestimmungsgemäßen einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall ver-
schriebenen arzneimittels herrührt.“ analog dazu wird in den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung
(Bast mai 2014) im Kapitel 3.14.1 (sucht [abhängigkeit] und intoxikationszustände) ausgeführt: „Wer Betäu-
bungsmittel im sinne des Betäubungsmittelgesetzes (Btmg) nimmt oder von ihnen abhängig ist, ist nicht in der
lage, den gestellten anforderungen zum führen von Kraftfahrzeugen beider gruppen gerecht zu werden. dies
gilt nicht, wenn die substanz aus der bestimmungsgemäßen einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall
verschriebenen arzneimittels herrührt.“ Ziele: damit ist zu klären, wie „bestimmungsgemäßer gebrauch“ zu de-
finieren ist, v.a. auch vor dem Hintergrund der diskussion um die medizinische anwendung von Cannabisprä-
paraten. Material/Methode: die einschlägigen Vorschriften und Vorgaben werden ausgewertet. Ergebnisse: in 
§ 24a abs. 2 stVg werden drei Bedingungen gefordert, die wie folgt interpretiert werden können:

• bestimmungsgemäße einnahme: sog. label-Use (anwendung entsprechend der Produkt information) bzw.
off-label-Use bei positivem nutzen-risiko-Verhältnis; 

• für einen konkreten Krankheitsfall: es liegt eine ärztliche indikation vor;
• verschriebenes arzneimittel: Verordnung mittels ärztlichem rezept setzt verschreibungsfähiges arzneimittel

voraus; dies ist bei bestimmten Cannabisprodukten („Blüten“) zu hinterfragen.
die medizinisch denkbaren anwendungen für Cannabis sind v.a. durch die schmerzstillenden, krampflösen-

den, muskelentspannenden und antiemetischen Wirkungen begründet, also z.B. bei multipler sklerose oder in
palliativen situationen. damit ist über die frage der fahrsicherheit hinaus die fahreignung bereits durch die
grunderkrankung in frage gestellt und unter der Therapie mit Cannabis (unabhängig von der frage, ob das je-
weilige Präparat derzeit verschreibungsfähig ist) wohl grundsätzlich nicht gegeben. sollte im konkreten einzel-
fall jedoch die fahreignung zu prüfen sein, würde das Vorgehen dem bei anderen einzelfallprüfungen entspre-
chen: ärztliche stellungnahme, mPU, fahrprobe. Zusammenfassung: Hinsichtlich fahrsicherheit und
fahreignung ist der „bestimmungsgemäße gebrauch“ v.a. von Cannabisprodukten kritisch zu hinterfragen. 

email: matthias.graw@med.uni-muenchen.de

Forensisch toxikologisches centrum München, München, Deutschland

f. mUßHoff

Bestimmungsgemäße einnahme oder missbrauch – möglichkeiten der 
laboranalytik

Klassische laboranalysen im rahmen der fahreignungsdiagnostik bilden Untersuchungen auf ethylglucuro-
nid und das polytoxikologische screening auf die gängigsten suchtstoffe gem. den CTU-Kriterien. Vermehrt er-
folgt nicht nur eine Beauftragung, auf synthetische Cannabinoide („spice“) oder sog. „Badesalz-drogen“ zu 
testen, sondern es werden auch fragestellungen herangetragen, welche analysemöglichkeiten es bei Verdacht auf
eine nicht bestimmungsgemäße einnahme von arzneimitteln gibt. Hierzu existieren keine verbindlichen richt-
linien und auch aus forensisch-toxikologischer sicht sollte eine analysenstrategie nicht zuletzt im Hinblick auf
eine Kosten-nutzen-analyse auf den konkreten einzelfall abgestimmt sein. folgende strategien sind vorstellbar:
1. Quantitative Bestimmung von Wirkstoffgehalten bestimmter arzneimittel im Blut bzw. serum. liegen er-
mittelte Wirkstoffkonzentrationen deutlich oberhalb von therapeutischen Konzentrationsbereichen, kann das als
Hinweis für eine missbräuchliche einnahme dienen. 2. Umfassendes screening einer Blut-/serumprobe mit
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quantitativer Bestimmung von identifizierten Wirkstoffen. Hier wird zusätzlich zu Punkt 1 ein (ggf. zuvor nicht
bekannter) Beikonsum weiterer mittel aufgedeckt, mit gleichzeitiger möglichkeit der interpretation von Wirk-
stoffkonzentrationen. nachteil: nachweisfenster nur ca. 24 stunden. 3. Umfassendes qualitatives screening einer
Urinprobe zur Überprüfung einer einnahme eines bekannten mittels und einer möglicherweise unbekannten Co-
medikation (stichwort „Ärzte-Hopping“). Vorteil und nachteil gegenüber Blut/serum: nachweisfenster erhöht
sich auf bis zu 3 Tage, dafür keine Beurteilung von Konzentrationen möglich (keine Unterscheidung zwischen
therapeutisch und deutlich übertherapeutisch). 4. Umfassendes (semi-)quantitatives screening einer Haarprobe.
retrospektiv kann in abhängigkeit von der Haarlänge das durchschnittliche einnahmeverhalten über monate
hinweg überprüft werden. dabei wird zunächst qualitativ ein relevanter Beikonsum aufgedeckt und ermittelte
Wirkstoffkonzentrationen erlauben auf grundlage von statistiken rückschlüsse auf das einnahmeverhalten. die
einsatzmöglichkeiten werden diskutiert.

email: f.musshoff@ftc-muenchen.de

Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRMZ), Verkehrsmedizin & Forensische Psychiatrie, Zürich,
Schweiz

J. BÄCHli-BiÉTrY, m. menn

der einsatz von Persönlichkeitstests in der verkehrspsychologischen
Untersuchung – eine vergleichende analyse verschiedener verkehrs-

spezifischer Verfahren

Einleitung: in verkehrspsychologischen fahreignungsuntersuchungen werden in der schweiz zur erfassung
verkehrsrelevanter Persönlichkeitseigenschaften in der regel standardisierte fragebogenverfahren eingesetzt.
Verschiedene anbieter bieten entsprechende Verfahren an, die speziell für den Zweck der fahreignungsbegut-
achtung konstruiert wurden. aktuell werden in der schweiz mehrheitlich die folgenden drei Verfahren eingesetzt:

• VPT 2 (arT 2020, Kuratorium für Verkehrssicherheit),
• iVPe (WTs Testsystem, schuhfried),
• TVP (Hogrefe-Testsystem).
es steht den gutachtern frei, sich für ein Verfahren zu entscheiden. in allen Verfahren werden verschiedene

aspekte der Persönlichkeit erfasst, die erwiesenermaßen einen einfluss auf das zukünftige Verkehrsverhalten
haben können und somit als verkehrsrelevant zu bezeichnen sind (u.a. „emotionale/psychische stabilität“,
„selbstkontrolle“ sowie auch die „offenheit“). Ziel: da davon ausgegangen werden kann, dass die Testautoren
mit gleich oder sehr ähnlich benannten skalen vergleichbare verkehrsrelevante Persönlichkeits eigenschaften
messen wollen, wird im vorliegenden Beitrag der frage nachgegangen, ob der einsatz von zwei unterschied-
lichen, sich auf dem markt befindlichen, fragebogenverfahren zu vergleichbaren ergebnissen führt. Methode:
Um die frage zu klären, wurden die Verfahren VPT 2 und iVPe ausgewählt und einer vergleichenden analyse
unterzogen. die entsprechenden daten wurden innerhalb von 6 monaten Zeitraum in allen verkehrspsychologi-
schen Untersuchungen am institut für rechtsmedizin der Universität Zürich erhoben. Bei der stichprobe handelt
es sich um 201 exploranden, die sich aufgrund von verschiedenen Verkehrsauffälligkeiten einer verkehrspsy-
chologischen Untersuchung unterziehen mussten. für die Beurteilung der charakterlichen fahreignung wurde
ausschließlich der VPT 2 verwendet. der iVPe wurde lediglich zu forschungszwecken durchgeführt, was den
exploranden aber nicht eröffnet wurde, um die Testbedingungen (motivation und ernsthaftigkeit) vergleichbar
zu halten. im anschluss wurden die beiden Verfahren hinsichtlich der drei Kriterien „selbstkontrolle“, „offen-
heit“ und „psychische bzw. emotionale stabilität“ verglichen (v.a. ermittlung von Korrelationen, Kreuztabellen).
Ergebnisse: Bei der ersten datendurchsicht ergeben sich klare Hinweise darauf, dass die annahme verworfen
werden muss, dass die beiden geprüften Testverfahren in Bezug auf die gleich benannten eigenschaften verläss-
lich vergleichbare ergebnisse liefern. es finden sich sogar Hinweise, dass die verschiedenen Testprofile wider-
sprüchliche aussagen liefern. Zusammenfassung: in verkehrspsychologischen fahreignungsuntersuchungen
werden zur erfassung von verkehrsrelevanten Persönlichkeitseigenschaften standardisierte Persönlichkeitstests
eingesetzt. es stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, die von der Benennung her teilweise identische ei-
genschaften messen. die vergleichende analyse zweier Verfahren liefert unterschiedliche und zum Teil sogar
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widersprüchliche ergebnisse in Bezug auf wichtige eigenschaften von Personen, die sich im ernstfall einer ver-
kehrspsychologischen Untersuchung unterziehen mussten.  

l i t e r a t u r
Herle m., sommer m., Wenzl m. & litzenberger m. (2011). Wiener Testsystem manual. inventar verkehrsrele-

vanter Persönlichkeitseigenschaften. iVPe. mödling: schuhfried gmbH.
Hutter m., Bukasa B., Wenninger U. & Brandstätter Ch. (1997).VPT 2. Verkehrsbezogener Persönlichkeitstest –

Version 2. Testhandbuch. Wien: Kuratorium für Verkehrssicherheit.
spicher B. & Hänsgen K.-d. (2003). Test zur erfassung verkehrsrelevanter Persönlichkeitsmerkmale. Bern: Ver-

lang Hans Huber.

email: baechli.bietry@bluewin.ch

DEKRA Automobil GmbH, Dresden, Deutschland1)
Rehabilitationszentrum Valens, Valens, Schweiz2)

T. Wagner
1), m. Keller

2)

impulsivität und riskantes fahrverhalten – ergebnisse aus einer deutsch-
schweizerischen studie

Überhöhte geschwindigkeit und raserei beeinträchtigen in deutschland und der schweiz ganz wesentlich die
Verkehrssicherheit. etwa die Hälfte der rd. 9 mio. eintragungen im deutschen Verkehrszentralregister entfielen
2012 auf geschwindigkeitsdelikte, die Zahlen für die schweiz sind ähnlich. Ca. ein drittel aller Todesopfer
gehen auf Unfälle durch nicht angepasste geschwindigkeit zurück, auf autobahnen war es sogar fast die Hälfte.
damit liegt „raserei“ an erster stelle der Unfallursachen mit tödlichem ausgang. gleichzeitig erweist sich die
Begutachtung so genannter Punktetäter als besonders anspruchsvoll vor allem in der schweiz, da seit einführung
des so genannten „rasergesetzes“ bereits nach einem so genannten „raserdelikt“ ein verkehrspsychologisches
gutachten erforderlich wird. neuere studie zeigen, dass dem Konstrukt impulsivität im Kontext geschwindig-
keitsbezogenen fehlverhaltens eine besondere Bedeutung zufällt. daher wurde in einer deutsch-schweizerischen
stichprobe von n = 361 Kraftfahrern (sowohl aktenkundig auffällige als auch vermeintlich Unauffällige) die
funktionalität von impulsivität (erfasst mit der skala Bis von PaTTon et al.) untersucht. die studienteilnehmer
bearbeiteten eine mehrseitige fragebogenbatterie, bestehend aus der Bis sowie verkehrsrelevanten einstellun-
gen und Bewertungsdispositionen  auf der einen und angaben zu aktenkundigem und nicht aktenkundigem fehl-
verhalten, vor allem im Bereich von geschwindigkeitsübertretungen, auf der anderen seite. die Korrelationen
zwischen den skalen zeigen in die erwartete richtung. so geht höhere impulsivität einher mit einem externalen
attributionsstil, erhöhter Vulnerabilität für impulsive fahrhandlungen, geringeren Kontrollambitionen und einer
erhöhten emotionalen affizierbarkeit. das bedeutet, dass impulsive Kraftfahrer für regelverstöße eher situative
faktoren verantwortlich machen, sie zeigen einer geringere selbstkontrolle und sind emotional leicht ansprech-
bar. gleichzeitig besteht ein negativer Zusammenhang zur regelkonformität. dies bedeutet, dass hoch impulsi-
ve eine nur geringe Tendenz zur regelbefolgung aufweisen. eine ergänzende Clusteranalyse ergab drei gut inter-
pretierbare Clusterlösungen, wobei der subtyp 1 als „impulsiver raser“ bezeichnet werden kann. dieser Typ
zeichnet sich durch hohe impulsivität, niedrige regelkonformität, einen externalen attributionsstil, höhere Vul-
nerabilität für impulshandlungen beim fahren, niedriger Kontrollambitionen und erhöhter emotionaler affizier-
barkeit aus. der impulsive risikotyp gab mehr geschwindigkeitsüberschreitungen an, berichtete über eine höhe-
re dunkelziffer sowie über eine größere anzahl sonstiger verkehrsbezogener Verstöße und auch über eine
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größere anzahl an allgemeiner devianz. immerhin 10 % aller fahrer des impulsiven rasertyps wiesen auch de-
vianz außerhalb des straßenverkehrs auf. die ergebnisse werden diskutiert im Kontext der  festlegungen in den
Beurteilungskriterien und insbesondere hinsichtlich erforderlicher rehabilitationsmaßnahmen.

email: thomas.wagner@dekra.com

Inselspital, Universitätsspital Bern, Zentrum für Schlafmedizin, 
Abteilung für Klinische Neurophysiologie, Bern, Schweiz

J. maTHis, d. r. sCHreier

fahreignung bei Tagesschläfrigkeit

in industrialisierten gesellschaften klagen 10-15 % der Bevölkerung über Tagesschläfrigkeit. die folgen der
schläfrigkeit am steuer sind Unaufmerksamkeit, „Tunnelblick“, verlängerte reaktionszeit und einschlafen am
steuer. in vielen ländern werden gemäß den offiziellen statistiken nur ca. 1,5 % der Verkehrsunfälle durch ein-
schlafen am steuer verursacht, was im Vergleich zu einem 10-30 % anteil in der fachliteratur deutlich unter-
schätzt sein dürfte. die unheilvolle Kaskade bis zum auftreten eines schläfrigkeitsbedingten Unfalls führt theo-
retisch von der Tagesschläfrigkeit und deren multiplen Ursachen über eine ungenügende subjektive
Wahrnehmung bzw. inkorrekte einschätzung der schläfrigkeit bis hin zum „unvernünftigen Umgang“ mit
Weiterfahren und auslassen wirksamer gegenmaßnahmen. Bei der Beurteilung der fahreignung müssen nebst
dem ausmaß der schläfrigkeit daher auch die Charaktereigenschaften des fahrzeuglenkers beurteilt werden,
welche die Wahrnehmung und den Umgang mit der schläfrigkeit beeinflussen. nach eigenen messungen wird
die schläfrigkeit am steuer – im gegensatz zu anderen situationen – immer wahrgenommen, was aber noch nicht
bedeutet, dass deren Bedeutung für die fahrfähigkeit auch stets korrekt eingeschätzt wird [1]. Weil jeder Betrof-
fene die Zeichen der schläfrigkeit vor dem auftreten eines sekundenschlafes am steuer erkennen kann, kommt
der aufklärung aller Verkehrsteilnehmer – und somit auch der Patienten – über das risiko und über wirksame
gegenmaßnahmen eine wichtige Bedeutung zu. Verkehrsunfälle, welche durch Krankheiten jeglicher art bedingt
sind, machen vermutlich nur ca. 1-3 % aller Verkehrsunfälle aus. studien haben gezeigt, dass die Unfallhäufig-
keit innerhalb der meisten diagnosen den in einer gesellschaft „akzeptierten risikobereich“ (acceptable range of
risk) nicht überschreitet, selbst wenn sich das risiko statistisch vom durchschnittswert in dieser gesellschaft ab-
hebt. die häufigsten krankhaften Ursachen der Tagesschläfrigkeit, wie z.B. das schlaf-apnoe-syndrom oder die
narkolepsie, sind grundsätzlich behandelbar. dies bietet eine große Chance, um mittels optimaler Therapie und
innert einem vertretbaren Zeitraum eine fahrerrehabilitation erreichen zu können. Bei allen Berufsfahrern mit
Tagesschläfrigkeit, bei allen fahrzeuglenkern, welche bereits einen sekundenschlaf-Unfall erlitten haben, oder
bei unzuverlässigen Patienten, empfehlen wir eine Zuweisung an ein Zentrum für schlafmedizin zur objektivie-
rung der Tagesschläfrigkeit. Unter optimaler Behandlung soll bei diesen fahrzeuglenkern abschließend eine ob-
jektive messung im multiplen Wachhaltetest und/oder im fahrsimulator erfolgen. Bei uneinsichtigen, nicht fahr-
geeigneten Patienten hat der arzt in der schweiz das recht, aber nicht die Pflicht, anzeige bei den Behörden oder
bei der rechtsmedizin zu erstatten. in anderen ländern besteht eine meldepflicht an die Behörden bereits auf-
grund einer bestimmten diagnose (categorial reporting).

l i t e r a t u r
[1] schreier et. al. subjective perception of sleepiness in a driving simulator is different from that in the main-

tenance of wakefulness test. sleep medicine (in Press). 

email: johannes.mathis@insel.ch
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bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, Forschung, Bern, Schweiz

U. eWerT

senioren im straßenverkehr – ressourcenorientierte maßnahmen als 
ergänzung zur fahreignungsabklärung

Ältere menschen sind als Verkehrsteilnehmer vor allem durch ihre zunehmende Verletzlichkeit gefährdet. dar-
über hinaus verändert sich die körperliche und geistige leistungsfähigkeit. des Weiteren steigt die inzidenz von
verkehrsrelevanten erkrankungen mit dem alter. auch im Unfallgeschehen ergeben sich Veränderungen. die
Häufigkeit von Verkehrsunfällen mit Beteiligung von älteren autofahrern nimmt ab, der relative anteil jedoch
zu. auch verändern sich die arten der Unfalltypen in abhängigkeit vom alter des lenkers. in der schweiz be-
steht für autofahrer ab 70 Jahren die Pflicht, sich alle zwei Jahre ärztlich untersuchen zu lassen. da es Zweifel
am nutzen dieses systems gibt, werden Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. dies beinhaltet die Verschiebung
weg von der selektion hin zur intervention mittels Therapie und Hilfsmitteln. daneben wird das Potential von
self-assessments der älteren autofahrer analysiert, welche komplementär zu ärztlichen Untersuchungen helfen
könnten, nicht-pathologische einschränkungen der fahreignung zu kompensieren. Zusätzlich werden noch wei-
tere maßnahmen aus den Bereichen education, enforcement und engineering diskutiert, die den Verkehr für die
älteren lenker und die übrigen Unfallbeteiligten sicherer machen könnten. Weiterhin wird das Potential von fahr-
assistenzsystemen für ältere lenker analysiert.

email: u.ewert@bfu.ch

Universität Leipzig, Psychologisches Institut, Leipzig, Deutschland1)
DEKRA Leipzig, Leipzig, Deutschland2)

K. resCHKe
1), U. KraniCH

2)

Training kognitiver und sensomotorischer fähigkeiten älterer Kraftfahrer
am Beispiel des Trainingsprogramms „mobil 65+“

Einleitung: die entwicklung, der aufbau und die durchführung eines psychologischen Trainingsprogramms
zur erhaltung der fahr- und mobilitätskompetenz für ältere Kraftfahrer werden dargestellt. das seit 2009 an der
Universität leipzig entwickelte Programm ist ein evaluiertes Trainingsprogramm zur erhaltung der fahrkompe-
tenz im alter, das aus zwei Teilen besteht: das psychologische grundlagentraining und ein Programmteil mit
Überführungsübungen nach sensibilisierung für die notwendigkeit von fahrkompetenzen im alter. Beide Teile
versuchen im sinne der ausdehnung von entwicklungsgrenzen die fahrkompetenz im alter zu fördern und zu er-
halten.

Ziele: das Trainingsprogramm verfolgt die folgenden Ziele: 
• information und aufklärung über mögliche verkehrsrelevante funktionelle einbußen im höheren erwachse-

nenalter und deren folgen,
• identifikation fahrrelevanter risikofaktoren (verkehrsrelevante leistungsdiagnostik)
• aufbau eines realistischen selbstbildes bezüglich der eigenen aktuellen fahrkompetenz (kritische selbst-

wahrnehmung, Hilfe zur entscheidung über eigene fahrfähigkeit),
• information und aufklärung über möglichen erhalt von fähigkeiten und Korrekturen von funktionsdefizi-

ten durch medizinische/psychologische maßnahmen,
• Übung und Training von häufig defizitären funktionsbereichen.
der zweite Teil des Trainingsprogramms erweitert das Basisprogramm mit praktischen Übungen, die fahr-

kompetenzen messen und trainieren sollen und den Teilnehmer mit dem auto verbinden. 
Material und Methode: die wirkungsvollsten effekte von mobilitätstraining von älteren menschen wurden in

Kombinationen von kognitiven und psycho- bzw. sensomotorischen interventionstrainings gefunden. daher wer-
den im grundlagenprogramm reflexive und kognitive module durchgeführt, während im anwendungsmodul die
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praktischen Übungen bezogen auf gedächtnis und Wahrnehmung, körperliche fitness, kognitive fähigkeiten
und Ziele und Transfer durch Hinwendung zu fahrschul-sicherheitsübungen vermittelt werden. das Programm
lässt viele freiheiten für Trainer, eigene Übungen einzubinden. das Basistraining enthält vier module zu je 2,5
stunden (an vier Vormittagen): 1. Veranstaltung: „fahren mit allen sinnen – auf den durchblick kommt es an“.
2. Veranstaltung: „Körperliche fitness und geistige gelassenheit – Beides ist trainierbar“.  3. Veranstaltung: „den
Überblick behalten – auch graue Zellen sind trainierbar“. 4. Veranstaltung: „mobil ans Ziel – (k)ein Thema im
alter?“ Ergebnisse: die effekte einer evaluationsstudie belegen die anwendbarkeit des Trainingsprogramms
und sind in resCHKe, KraniCH und gellerT (2009) dargestellt. Zusammenfassung: das Trainingsprogramm
kann helfen, den erhalt des führerscheins zu sichern und die ressourcen automobiler mobilität zu aktivieren. für
die leitung des Trainings sind Verkehrspsychologen oder verkehrspsychologisch ausgebildete diplompsycholo-
gen/master vorgesehen. Bestimmte Teile des Programms können aber auch in mobilitätskursen älterer Kraftfah-
rer in anderen Kontexten durch Verkehrsexperten angewandt werden. die Teilnehmer erhalten in einer art von
Psychoedukation anregungen und informationen zum erhalt der mobilität auch ohne aktive führung eines
Kraftfahrzeuges und information zu fahrsicherheitstrainings und assistierten fahrstunden bei fahrschulen.

l i t e r a t u r
reschke K., Kranich U., gellert K. (2009) mobil 65+. ein psychologisches interventionsprogramm für ältere

Kraftfahrer zur erhaltung der fahrkompetenz. aachen: shaker. 
Kranich U., lohse m., reschke K. (2012). erhaltung der fahrkompetenz für ältere Kraftfahrer. Überführungs-

übungen zum Programm mobil 65+ aachen: shaker. 

email: reschke@uni-leipzig.de

Universität Zürich, Zürich, Schweiz

J. BÄCHli-BiÉTrY, U. gerBer, P. mÜller

fallbeitrag aus der schweiz

Beim fall aus der schweiz handelt es sich um einen älteren, pensionierten mann, der an einem frühen nach-
mittag mit einer hohen Promillezahl aufgefallen ist. aufgrund des hohen Wertes kurz nach dem mittagessen
wurde ein sicherungsentzug verfügt. Bei der Begutachtung wurde einerseits seine Uneinsichtigkeit in sein Ver-
halten und andererseits seine kognitiven fähigkeiten zum führen eines motorfahrzeuges bemängelt. es wurden
10 stunden Therapie verordnet. er absolvierte diese auflage, allerdings nur murrend und über die staatsgewalt
schimpfend. der gerichtsprozess fand nach der absolvierung der auflage statt und er wurde zu einer gericht-
lichen maßnahme und damit zur absolvierung einer alkoholtherapie gezwungen. für den Unternehmer, der be-
ruflich auch den führerausweis für lastwagen besaß und in der freizeit ein motorrad mit großem Hubraum fuhr,
war dieser Vorfall mit alkohol äußerst kränkend. als mitglied einer staatstragenden Partei und als Persönlichkeit
mit verschiedenen Verpflichtungen in Vereinen erlebte er die verfügte alkoholabstinenz als einen dauernden an-
lass für Beschämung: er war nicht in der lage, diesen Umstand seinem Umfeld mitzuteilen und dazu zu stehen.
Beim halbjährlichen Haartest wurde ein alkoholkonsum festgestellt. dies führte zu einer Verhärtung seiner ein-
stellung, dass mit ihm alles in ordnung sei, nur der staat wolle ihn unterdrücken. nach zwei Jahren beantragte
der Therapeut die einstellung der maßnahme, da keine fortschritte ersichtlich waren. Trotz des misserfolgs der
Behandlung stellen sich einige fragen: gäbe es noch andere möglichkeiten, mit der Beschämung umzugehen?
Wie groß ist die erholungsfähigkeit des gehirns bei älteren menschen, welche die abstinenz einhalten? oder
kann das gehirn bei älteren menschen trainiert werden?

email: gerberhaas@bluewin.ch

Abstractssup i - 14



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

Verkehrspsychologe BDP, Altena, Deutschland

W. sCHmidT

fallbeitrag aus deutschland

die fragestellung der Behörde lautet: ist zu erwarten, dass Herr a. auch zukünftig ein Kraftfahrzeug unter
einem die fahrsicherheit beeinträchtigenden alkoholeinfluss führen wird und/oder liegen als folge eines unkon-
trollierten alkoholkonsums Beeinträchtigungen vor, die das sichere führen eines Kraftfahrzeuges der Klasse a1,
Be, m, l und s in frage stellen? Herr a. beantragt eine fahrerlaubnis der Klassen a1, Be, m, l und s. die akten
der veranlassenden fahrerlaubnisbehörde lagen bei der Untersuchung vor. folgende sachverhalte gehen daraus
hervor: 10. 02. 2012 – fahrlässige gefährdung des straßenverkehrs infolge Trunkenheit im Verkehr gegen 23.10
Uhr mit einer Blutalkoholkonzentration von 2,62 Promille zum Zeitpunkt der Blutentnahme um 00.30 Uhr (Herr
a. war auf die gegenfahrbahn geraten und streifte einen PKW); 29.10. 2012 – entlassungsmitteilung des T.-Zen-
trums X. über eine rehabilitation vom 12. 09. 2012 bis 05.11.2012 (Wechsel in die Tagesklinik); 05.12. 2012 –
entlassungsmitteilung des T.-Zentrums X. über eine rehabilitation vom 05.11.2012 bis 05.12. 2012. Weiterhin
liegen folgende relevante Unterlagen vor: 10. 06. 2013 (eingang: 14. 01.2015) – anwesenheitsliste des T.-Zen-
trums X., über eine ambulante rehabilitation/nachsorge (18 gruppensitzungen; 2 einzelgespräche im Zeitraum
vom 10.12. 2012 bis 08. 04. 2013); 06. 05. 2014 (eingang: 02. 02. 2015) – Ärztlicher entlassungsbericht des T.-
Zentrums X, zu einer stationären entwöhnungsbehandlung mit anschließender nachsorge vom 12. 09. 2012 bis
05.11.2012 bzw. vom 05.11.2012 bis 05.12. 2012 (diagnosen: alkoholabhängigkeit; rezidivierende depressive
störungen [mittelschwer]). dem Bericht ist u.a. zu entnehmen, dass Herr a. sich vom 04. bis 22. 08. 2012 einer
stationären entgiftungsbehandlung unterzogen hatte. letzter alkoholkonsum sei am 04. 08. 2012 gewesen. im
entzug habe er optische Halluzinationen gehabt. nach Trennung von seiner langjährigen lebenspartnerin habe
ab 2007 eine dosissteigerung stattgefunden, maximaldosis seien 10 flaschen Bier täglich gewesen. im rahmen
der Behandlung habe Herr a. an einer selbsthilfegruppe teilgenommen, er habe sich zum ende der Therapie je-
doch nicht endgültig dafür entscheiden können, ob er an dieser regelmäßig teilnehmen werde. Prognostisch
werde bezüglich einer mittelfristigen abstinenz von einer vorsichtig günstigen Prognose ausgegangen, sofern er
die ambulante rehabilitation wahrnehme. Herr a. pflege kaum soziale Kontakte und zeige diesbezüglich wenig
leidensdruck, er habe immer wieder beschrieben, dass er ganz gerne auch alleine sei und „mit sich seinen frie-
den habe.“

email: verkehrspsychologie@arcor.de

Institut für Rechtsmedizin, St. Gallen, Schweiz1)
DEKRA Automobil GmbH, Dresden, Deutschland2)

Straßenverkehrsamt St. Gallen, St. Gallen, Schweiz3)
Straßenverkehrsamt tG, Frauenfeld, Schweiz4)

U. grimm
1), m. Keller

1), T. Wagner
2), K. HÄne

3), e. frÖHliCH
4), r. HaUsmann

3)

das fahrverhalten von alkoholtätern, nach Therapie und Zulassung durch
mPU, für den Zeitraum von 3 Jahren im straßenverkehr

Publikationen über rückfallverhalten bei Personen im straßenverkehr mit geschwindig keitsauffälligkeiten
zeigen, dass 25–30 % (Keller 2012) wieder auffällig werden. in der vorliegenden stu die wird das rückfall-
verhalten von Personen im straßenverkehr aus verschiedenen Ursachen (alkohol, drogen, geschwindigkeit,
etc.) untersucht. diese fälle wurden nach einer verkehrsmedizinisch-verkehrspsychologischen Untersuchung
zum Verkehr zugelassen. Viele haben nach einer ersten ablehnung eine Phase der suchtberatung oder der Thera-
pie durchlaufen. die straßenverkehrsämter st. gallen und Thurgau haben von den untersuchten fällen aus dem
Jahr 2008 und 2009 (n = 101 fälle) das entsprechende Verkehrsverhalten in den drei folgenden Jahren ab Zulas-
sung überprü ft. dabei wurden drei gruppen erstellt: auffällige mit alkohol (n = 65), auffällige mit drogen 

Abstracts sup i - 15



BlUTalKoHol Vol. 52/2015

(n = 15), auffäl lige mit alkohol und drogen (n = 21) mit ihren unterschiedlichen gründen für die auffälligkeit.
eine erste analyse der daten hat ergeben, dass einige der untersuchten Personen in den drei beobachteten Jahren
wieder rückfällig geworden sind. in der genaueren auswertung inte ressierte, welche verkehrsmedizinischen und
verkehrspsychologischen as pekte als faktoren isoliert werden können, um die Personengruppen der rückfälli-
gen zu be schreiben. aus verkehrsmedizinischer sicht ist einer der geprüften Parameter die Höhe der BaK vor der
Begutachtung und beim rückfall. aus verkehrspsychologischer sicht ist von Bedeu tung, inwieweit Personen mit
rückfall allgemein schwierigkeiten mit dem impulsverhalten/der fehlerkontrolle haben oder inwiefern sie in
dem fragebogen bei der verkehrspsychologischen Untersuchung noch auffälligkeiten zeigen. eine weitere frage
betrifft den Umstand, in welchem Zeitraum ab Befürwortung der fahreignung die Person erneut auffällig wird. 

l i t e r a t u r
Hilger n., Ziegler H., rudinger g., deVol d., Jansen J., laub g., müller K., schubert W. (2012). eVa-mPU –

Zur legalbewährung alkoholauffälliger Kraftfahrer nach einer medizinisch-psychologischen fahreignungs-
begutachtung (mPU). Zeitschrift für Verkehrssicherheit, sonderdruck 2012, seite 1-6.

Keller m. (2012). die Psychologie des rückfalls anhand auffälliger mit alkohol und rasern. in: schubert W.,
dittmann V., faktor mensch. schriftenreihe fahreignung. Bonn: Kirschbaum Verlag. seite 54-58.

email: ulfert.grimm@kssg.ch

Universität Zürich, Institut für Rechtsmedizin, Zentrum für Forensische Haaranalytik, Zürich, Schweiz

m. BaUmgarTner

langzeit-monitoring von substanz-Konsum: Konzepte und strategien in
der Haaranalytik

Einleitung, Ziele: Haaranalysen auf psychotrope substanzen wie drogen, medikamentenwirkstoffe oder al-
kohol haben sich in den letzten Jahren als zuverlässiges Werkzeug für das langzeit-monitoring des substanz-
konsums etabliert. sie kommen zur anwendung z.B. im rahmen von assessments für die Wiedererlangung des
führerscheins, teilweise auch für die Zulassung zum erwerb dieses ausweises und im rahmen von Workplace
drug Testing. da mit diesen analysen ein lückenloses Konsum-monitoring des entsprechenden längeren Zeit-
raumes erfolgt, ist es zentral, dass die interpretationsrichtlinien diesen aspekt speziell beachten. dabei kommt
der festlegung der Cutoff-Werte (Positiv-negativ entscheidungsgrenzwerte) eine zentrale Bedeutung zu. diese
entscheidungsgrenzwerte sind bei der Haaranalytik immer auch interpretationsgrenzwerte. dies lässt sich am
Beispiel des alkoholkonsum-markers ethylglucuronid zeigen, für den zwei grenzwerte, 7 pg/mg und 30 pg/mg,
definiert sind, von denen der tiefere für abstinenzkontrollen und der höhere für die feststellung eines Überkon-
sums im sinne eines chronischen, starken alkoholkonsums zur anwendung kommen. genauso muss für medi-
kamente und drogen definiert werden, ob abstinenz überprüft werden muss (z.B. „null-Toleranz“-regelung)
oder ob es um die abgrenzung von missbrauch z.B. bei schlaf- oder schmerzmitteln-Konsum geht. Materi-
al/Methoden: Konsumangaben und daraus resultierende Konzentrationswerte (>lloQ) für einige Wirkstoffe
aus verschiedenen substanzgruppen (opiate/opioide, stimulanzien und Benzodiazepine) wurden statistisch aus-
gewertet. diese daten werden jeweils mit den aktuell publizierten Cutoff-Werten verschiedener organisationen
(soHT, eWdTs, dTaB, dgVm) beurteilt. Ergebnisse, Zusammenfassung: diese datenevaluation zeigt, dass
die anwendung der heute gültigen, z.T. signifikant unterschiedlichen grenzwerte zu widersprüchlichen Beurtei-
lungen führen kann. so kann ein einmaliger Konsum von mdma innerhalb von 5 monaten zu einer Konzentra-
tion in den Haaren führen, die je nach angewendetem grenzwert einen positiven oder negativen Befund hin-
sichtlich eines erfolgten mdma-Konsums ergeben. einheitliche entscheidungsgrenzwerte für substanzgruppen
wie z.B. für Benzodiazepine sind auf grund der unterschiedlichen pharmakologischen Wirkstärken und der 
daraus resultierenden Konzentrationsverteilungen einzelner Benzodiazepine zu hinterfragen. insgesamt machen
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diese auswertungen deutlich, dass grenzwert-basierende interpretationen von analysendaten zwingend in die
Hände von fachleuten gehören, welche alle möglichen weiteren Befunde für ihre Begutachtung berücksichtigen.

email: markus.Baumgartner@irm.uzh.ch

DEKRA Akademie GmbH, MPD, Berlin, Deutschland1)
Deutscher Verkehrssicherheitsrat, Berlin, Deutschland2)

B. KollBaCH
1), K. sCHUlTe

2)

Verkehrspsychologen und Verkehrspädagogen gemeinsam auf neuen Wegen
– das fahreignungsseminar in der Praxis – 

mit Wirkung zum 1. mai 2014 wurde in deutschland das Verkehrszentralregister in das neue fahreignungsre-
gister überführt. der Verordnungsgeber geht davon aus, dass fahrer/innen mit auffälligkeiten ihre eignung in
frage stellen. 

gleichzeitig wurden die (bei hohem Punktestand obligatorischen) aufbauseminare und die Verkehrspsycholo-
gische Beratung für mehrfachpunktetäter/innen abgeschafft. Bei den aufbauseminaren war dem Verordnungsge-
ber eine nichtwiederauffälligkeitsrate von mehr als 50 % nicht ausreichend. nur im rahmen der fahrerlaubnis auf
Probe haben beide maßnahmen weiterhin Bestand.  der Verordnungsgeber hat das fahreignungsseminar aus-
schließlich zur freiwilligen Teilnahme eingeführt, mit einem Bonus von einem Punkt bis zu einem Punktestand von
fünf Punkten. fahrer/innen sollen ihre Verhaltensweisen aufgrund von z.B. regelwissenszuwachs und einem
Überdenken von auslösenden inneren und äußeren faktoren dauerhaft ändern. als novum in der deutschen ge-
schichte besteht das fahreignungsseminar aus einem verkehrspädagogischen und einem verkehrspsychologischen
Teil. dass nun zwei Professionen gemeinsam mit einem Verkehrsauffälligen daran arbeiten, gezeigtes fehlverhal-
ten abzustellen, ist eine zielführende Chance, die jeweiligen stärken zu nutzen und gezielt einzusetzen.

Verkehrspädagogik und Verkehrspsychologie sollen aufeinander aufbauen, die beiden akteure sollen sich ab-
stimmen. der gesetzgeber ließ jedoch offen, wann und wie dies zu erfolgen hat. Heute kann erst der verkehrs-
psychologische oder erst der verkehrspädagogische Teil besucht werden. die abstimmung kann auf eine kurze
information beschränkt sein. das Ziel des Vortrags ist, das verkehrspsychologische Konzept von deKra und
das verkehrspädagogische Konzept vom dVr und deren Verzahnung vorzustellen. schließlich wird das ergeb-
nis der evaluation über die Zukunft des fahreignungsseminars entscheiden. die gesetzliche anforderung zur
evaluation bietet die möglichkeit, sowohl den erfolg der maßnahme anhand der legalbewährung als auch deren
Wirksamkeit anhand von Wissenszuwachs, einstellungs- und Verhaltensänderung und weiteren Kriterien darzu-
stellen und damit maßstäbe für die evaluation von verkehrspsychologischen und von verkehrspädagogischen
interventionen zu setzen.

email: birgit.kollbach@dekra.com
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Institut für Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin, Forensische toxikologie, Heidelberg, Deutschland

g. sKoPP, g. sCHmiTT

Haben diuretika auswirkungen auf die atemalkoholkonzentration?

obwohl der größte Teil der Bußgeldbescheide bei atemalkoholkonzentrationen im rahmen des § 24a stVg
ohne einspruch bestandskräftig wird, gibt es auch heute noch einwände gegen messergebnisse. Vorliegend führ-
te der Verteidiger an, der alkoholgehalt im Blut und daher auch in der atemluft seines mandaten sei durch ein-
nahme der diuretika Torasemid und spironolacton 4 stunden vor dem Test so verändert gewesen, dass für ihn ein
Überschreiten des grenzwertes von 0,25 mg/l nicht vorhersehbar gewesen sei. mit dem dräger alcotest 7110®

evidential war eine atemalkoholkonzentration von 0,35 mg/l bestimmt worden. nach auswertung von litera-
turdaten können nach 10 mg Torasemid bei gesunden Probanden innerhalb der ersten 4 stunden bis zu 1450 ml
Urin ausgeschieden werden; bei herzinsuffizienten Patienten wurden 2,5 bis 3fach geringere Volumina und bei
länger andauernder einnahme überhaupt keine Unterschiede mehr im Vergleich zu Placebo beobachtet. spirono-
lacton entfaltet seine Wirkung im spätdistalen Tubulus und führt zu einer äußerst geringen mehrausscheidung.
Werden im vorliegenden fall maximale ausscheidungswerte unterstellt und darüber hinaus angenommen, dass
nach der medikamenteneinnahme keine Zufuhr von flüssigkeit erfolgte, dann ergibt sich durch den kleineren
Verteilungsraum eine theoretisch abschätzbare erhöhung der atemalkoholkonzentration von keinesfalls mehr als
0,007 mg/l. eine negative Wasserbilanz, die vorliegend maximal ca. 1,5 liter betragen haben kann, ist ihrerseits
auch allein geeignet, die fahrsicherheit negativ zu beeinflussen.

email: gisela.skopp@med.uni-heidelberg.de

Inselspital, Universitätsspital Bern, Neurologie, Schlaf-Wach-Zentrum, Bern, Schweiz

d. r. sCHreier, J. maTHis

Comparison of objective and subjective sleepiness measurements

objective: We recently described that spontaneously perceived sleepiness (sPs) is accurate (early sPs) in a
driving simulator (dsim) but not in one third of the trials (late sPs) in the maintenance of wakefulness test
(mWT) [1]. This study investigates whether sPs could be an even more accurate than other subjective or objec-
tive parameters, in both the mWT and the dsim. Methods: Twenty-four healthy individuals (20-26 y) underwent
a mWT for 40 minutes and a dsim for 1 hour, both before and after one night of sleep deprivation. The Karo-
linska sleepiness scale (Kss) was assessed before and retrospectively, corresponding to the test period, after
every trial. To objectively quantify sleepiness, we measured the latency to the first sleep fragment, defined as 
> 3 sec theta-dominance in the electroencephalography with closed eyes. To evaluate driving performance, the
latency to the first off-road event (foff), the standard deviation of the lateral position, and off-road events per hour
were measured (off/h). Results: after sleep deprivation, excluding mWT trials with late sPs, the latency to sPs
correlated better with the latency to the first sleep fragment (mWT: ρ = 0.742, p < 0.001; dsim: ρ = 0.823, 
p < 0.001) than the pre-trial Kss (mWT: ρ = -0.324, p > 0.2; dsim: ρ = -0.661, p < 0.001) or post-trial Kss
(mWT: ρ = -0.110, p > 0.6; dsim: ρ = -0.472, p < 0.05). similarly to sPs, the driving parameters measured cor-
related strongly with the latency to the first sleep fragment (ρ = +/-0.873 to 0.908, p < 0.001). in the dsim, after
sleep deprivation, sPs (median = 5min 42 sec) and foff (median = 9min 48 sec) always preceded the first sleep
fragment (median = 47min 29 sec), and sPs always preceded the foff series. conclusions: it can be deduced
from these results that early sPs is the most precise parameter to measure the first signs of sleepiness on a 
second-by-second basis. even though the strongest correlation is between the number of off/h and the latency
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to the first sleep fragment, it is a retro- and not prospective judgment. it may be more accurate to monitor the foff
on a second-by-second basis in order to predict the imminent driving impairment and onset of a first sleep frag-
ment.

l i t e r a t u r
schreier et al. subjective perception of sleepiness in a driving simulator is different from perception in the main-

tenance of wakefulness test, accepted for publication, sleep medicine 2015.
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3), T. Wagner
4), r. HaUsmann

1)

rückfallverhalten in den ersten 3 Jahren nach positiver verkehrsmedi-
zinischer fahreignungs-Begutachtung

es wurden 3 gruppen gebildet und ausgewertet: a) alkohol, b) drogen, c) alkohol und drogen. Publikationen
zur legalbewährung alkoholauffälliger Kraftfahrer nach einer medizinisch-psychologischen fahreignungs-
begutachtung zeigen eine rückfallhäufigkeit zwischen 6,5-8,3 % (Hilger et al. 2012). in der vorliegenden stu -
die wurde das rückfallverhalten von Personen mit einer suchtmittelproblematik sowohl bezüglich suchtmitteln
als auch im straßenverkehr untersucht. die Betroffenen wurden nach einer verkehrsmedizinischen Untersuchung
zum Verkehr zugelassen. Viele haben nach einer ersten ablehnung eine Phase der suchtberatung oder der Thera-
pie durchlaufen. die straßenverkehrsämter Thurgau und st. gallen haben von den untersuchten fällen aus dem
Jahr 2008 und 2009 (n = 127 fälle) das entsprechende Verkehrsverhalten in den drei folgenden Jahren ab Zulas-
sung überprü ft. dabei wurden 3 gruppen erstellt: auffällige mit alkohol (n = 52), auffällige mit drogen 
(n = 59), auffäl lige mit alkohol und drogen (n = 16). eine erste analyse der daten hat ergeben, dass einige der
untersuchten Personen in den drei beobachteten Jahren wieder rückfällig geworden sind. in der genaueren ana-
lyse inte ressiert, welche verkehrsmedizinischen aspekte, wie z.B. Höhe der BaK vor und evtl. nach Begutach-
tung bzw. drogenkonsummuster, als faktoren isoliert werden können, um die Personengruppen der rückfälligen
zu be schreiben. ein weiterer Parameter ist die anzahl der straßenverkehrsereignisse vor der abklärung. ferner
wird untersucht, in welchem Zeitraum nach Befürwortung ein rückfall (Verstoß gegen die auflagenmaßnahme
und/oder straßenverkehrsereignis) auftritt.

l i t e r a t u r
Hilger n., Ziegler H., rudinger g., deVol d., Jansen J., laub g., müller K., schubert W. (2012), eVa-mPU –

Zur legalbewährung alkoholauffälliger Kraftfahrer nach einer medizinisch-psychologischen fahreignungs-
begutachtung (mPU). Zeitschrift für Verkehrssicherheit, sonderdruck 2012, seite 1-6.

email: jan.gelbke@kssg.ch
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MZG Bad Lippspringe, Schlafmedizinisches Zentrum, Bad Lippspringe, Deutschland

W. BÖHning

Tagesschläfrigkeit als eigenständiges merkmal für fahreignung – notwen-
dige differenzierte Tests zur Bewertung der differenten aufmerksamkeits-

komponenten

Einleitung: Tagesschläfrigkeit stellt eine reduktion der zentral nervösen aktivierung dar. es bestehen schwie-
rigkeiten, tagsüber wach und aufmerksam zu bleiben. Kennzeichen einer erhöhten Tagesschläfrigkeit sind u.a.
ungewolltes einschlafen, sekundenschlaf und/oder einschlafneigung in alltäglichen anforderungssituationen.
eine unbehandelte oder therapierefraktäre schwere Tagesschläfrigkeit schließt die fahreignung generell aus (Be-
gutachtungs-leitlinien über Kraftfahreignung der Bast). 44 % aller schweren (tödlichen) lkw-Unfälle auf deut-
schen Bundesautobahnen sind folge von sekundenschlaf (Bast 2005). aufmerksamkeit ist nicht ein einheitli-
ches Konstrukt, sondern unterschiedliche Komponenten der aufmerksamkeit werden angenommen (Posner et
al. 1971). die analyse von aufmerksamkeitskomponenten fördert die entwicklung integrativer aufmerksam-
keitsmodelle mit notwendiger differenzierter Bewertung (goldHammer 2006). Methodik: 20 Berufs-lkw-fah-
rer mit obstruktivem schlafapnoe-syndrom wurden mit einer Testbatterie von „Vigilanztesten“ auf ihre fahreig-
nung hinsichtlich Tagesschläfrigkeit untersucht. Verglichen wurden der multiple Wachhaltetest (mWT), der
pupillographische schläfrigkeitstest (PsT), der psychomotorische Vigilanztest (PVT), der reaktionstest (Wiener
Testsystem) und der Vigiltest nach QUaTemBer-malY. Ergebnisse: dargestellt wird die unterschiedliche aussa-
gefähigkeit der verschiedenen Testverfahren. Zur Beurteilung sind Komponenten aus dem Bereich zentral ner-
vöse aktivierung und aufmerksamkeitsfunktionen erforderlich. Schlussfolgerung: in der fahreignungsbegut-
achtung müssen hinsichtlich des merkmals Tagesschläfrigkeit unterschiedliche aufmerksamkeitskomponenten
berücksichtigt werden, die auf der Basis der Begutachtungs-leitlinien für Kraftfahreignung der Bast (märz
2012) ein dementsprechendes Vorgehen erfordern. Bezüglich lkw-Berufskraftfahrern sind strengere maßstäbe
anzulegen bei der interpretation der Befunde.

email: w.boehning@medizinisches-zentrum.de
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K. HÖHn, r. WiCK, m. menn

Via sicura: Änderung des straßenverkehrsgesetzes – auswirkungen auf
die Verkehrsmedizin in der schweiz

Fragestellung: das maßnahmenpaket Via sicura, das Handlungsprogramm für mehr sicherheit im straßen-
verkehr, wurde im Juni 2012 vom Parlament verabschiedet. eine von der Umsetzung betroffene Änderung im
schweizerischen straßenverkehrsgesetz (sVg) ist art. 15d abs. 1 lit. a sVg, wonach sich Personen ab
01.07. 2014 bei einer ersttrunkenheitsfahrt ab 1,60 gewichtspromille und nicht wie bisher ab 2,50 gewichtspro-
mille einer fahreignungsabklärung unterziehen müssen. mit dieser Änderung fand unter anderem eine anglei-
chung der gesetzgebung an die nachbarländer statt. die gesetzesänderung wurde bereits im Vorfeld in fach-
kreisen diskutiert. es stellte sich die frage nach der Zunahme der Zuweisungen und ob die Änderungen
anpassungen im verkehrsmedizinischen Untersuchungsablauf zur folge hätten. in dieser arbeit wurde eine Be-
standsaufnahme der ersttrunkenheitstäter ab dem 01.07. 2014 erstellt, die sich am institut für rechtsmedizin an
der Universität Zürich (irm UZH) einer verkehrsmedizinischen Untersuchung stellen mussten, mit dem Ziel,
einen Überblick über das „neue“ Untersuchungskollektiv zu schaffen, um mögliche notwendige anpassungen an
den Untersuchungsabläufen abzuleiten. Methoden: Zwischen dem 01.07. 2014 und dem 01.07. 2015 wurden
sämtliche fälle erfasst, welche sich wegen Verdachts auf das Vorliegen einer alkoholproblematik einer ver-
kehrsmedizinischen Untersuchung am irm UZH stellen mussten. ins Untersuchungskollektiv wurden diejeni-
gen fälle eingeschlossen, bei denen die Zuweisung wegen einer Trunkenheitsfahrt erfolgte. ausschlusskriterien
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waren eine frühere verkehrsmedizinische Begutachtung sowie das Vorliegen einer gleichzeitigen drogen- oder
verkehrsmedizinisch relevanten somatischen Problematik. die zur Beantwortung der fragestellung notwendigen
Kriterien wurden in der datenerhebung erfasst. Ergebnisse: datenaufnahme und somit datenanalyse sind zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen. der ergebnisteil wird entsprechend der fragestellung gestaltet.
Schlussfolgerung: Ziel dieser arbeit ist es, die einführung dieses neuen gesetzesartikels aus verkehrsmedizini-
scher sicht wissenschaftlich zu begleiten. es wird eine Zunahme des Untersuchungskollektivs und eine anpas-
sung in der Bewertung des neuen Untersuchungskollektivs angenommen.

email: kathleen.e.hoehn@gmail.com

Institut für Rechtsmedizin der LMU München, Biomechanik, München, Deutschland1)
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Wie verändert sich das Thorax-Verletzungsrisiko mit zunehmendem alter?

Einleitung: der knöcherne Thorax spielt bei der Untersuchung von Verletzungen älterer insassen bei Verkehrs-
unfällen eine wesentliche rolle. epidemiologische fallstudien aus den Usa verdeutlichen eine geringere Verlet-
zungstoleranz des alten Brustkorbs im Vergleich zum jungen (KenT, PaTrie 2004). finite-elemente-menschmo-
delle, wie das von Toyota entwickelte modell THUms 3 (Total Human model for safety) bieten ein großes
Potential, die für diese verminderte Verletzungstoleranz verantwortlichen faktoren zu identifizieren. aktuelle
modelle basieren bislang allerdings nur auf CT-daten einzelner individuen. inwiefern diese jedoch auch die geo-
metrie und somit das Verletzungsrisiko alter menschen ausreichend wiedergeben, ist unklar. Ziele: Ziel dieser stu-
die war es, an Hand von CT-datensätzen eine datengrundlage zur erstellung eines spezifisch die Bevölkerung
der über 64-Jährigen widergebenden modells des knöchernen Thorax zu schaffen. an Hand der ergebnisse soll-
te ein finite-elemente-modell erstellt werden, welches die Verletzungsmechanik dieser Bevölkerungsgruppe ab-
bilden kann. Material/Methode: auf Basis von 137 postmortalen und 40 klinischen CT-aufnahmen (frauen und
männer) wurden Thoraxtiefe, Thoraxbreite und elf rippenwinkel vermessen. die Vermessung erfolgte direkt an
den CT-aufnahmen mit Hilfe des Programms osiriX (Pixmeo). die rippenwinkel wurden an Hand von 114 ana-
tomischen landmarks entlang der rippen 1 bis 10 ermittelt. das original THUms-3-modell wurde mittels mor-
phing-methoden an die veränderten geometrien angepasst. die finite elemente simulationen erfolgten in ls
dYna (dYnamore gmbH). Ergebnisse: die Thoraxtiefe nimmt im alter zu. auch einige Winkel der rippen
im raum und entlang des rippenbogens ändern sich hin zu in der sagittalebene und in der frontalebene senk-
rechter stehenden rippen. die an nachbildungen dieser ergebnisse durchgeführten finite-elemente-simulatio-
nen von frontalbelastungen zeigen eine deutlich größere biomechanische relevanz der Thoraxtiefe im Vergleich
zu den anderen Parametern inklusive der von KenT et al. (2005) als risikosteigernd beschriebenen rotation des
rippenwinkels in der sagittalebene. Zusammenfassung: nach der Vermessung der Thoraxtiefe, Thoraxbreite und
einiger Winkel der rippen im raum und entlang des knöchernen rippenbogens an 137 postmortalen und 40 kli-
nischen CT-aufnahmen konnte die Thoraxtiefe als ausschlaggebender faktor für das durch geometrische fakto-
ren veränderte Verletzungsrisiko bei älteren Verkehrsteilnehmern in finite-elemente-simulationen identifiziert
werden. sie kompensiert die negativen einflüsse des von KenT et al. (2005) beschriebenen rippenwinkels in der
sagittalebene und hat einen eher protektiven einfluss. die ermittelten daten flossen in die erstellung eines fini-
te-elemente-modells der über 64-Jährigen mit ein.

l i t e r a t u r
Kent et al. structural and material Changes in the aging Thorax and Their role in Crash Protection for older oc-

cupants. stapp Car Crash Journal,Vol 49, pp. 231-249 (2005).
Kent P. Chest deflection tolerance to blunt anterior loading is sensitive to age but not load distribution, forensic

science international, Volume 149, issues 2-3 (2004).
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Beratung zur fahreignung in der gedächtnissprechstunde – erfahrungen
mit strukturiertem, individualisiertem Konsensusprozess

in der gedächtnissprechstunde unserer Psychiatrischen institutsambulanz Bielefeld-Bethel wurde in einer
multiprofessionellen arbeitsgruppe ein strukturiertes, individualisiertes Verfahren zur Beurteilung der fahreig-
nung bei kognitiven einschränkungen erarbeitet. dieses verbindet die objektivität einer risikofaktorenliste mit
der individualität eines einzelfallbezogenen Konsensusverfahrens vor der Beratung der Patienten. in diesem wird
berufsgruppenübergreifend eine klare Beratungsempfehlung erarbeitet – nicht nur wie bisher bzgl. der Ursache
der kognitiven einschränkungen, sondern zusätzlich neu speziell zum Thema fahreignung.  die risikofaktoren-
liste lehnt sich an eine Publikation der schweizer memory Clinics aus 2012 an (mosimann et al. Konsensus-
empfehlungen zur Beurteilung der medizinischen mindestanforderungen für fahreignung bei kognitiver Beein-
trächtigung, Praxis 2012; 101[7]: 451-464). sie wurde nach aktueller literatur und eigenen erfahrungen modifi-
ziert. risiken für die Verkehrsteilnahme lassen sich somit objektivieren und visualisieren. Um darüber hinaus
dem einzelfall vor entsprechender Beratung rechnung zu tragen, setzt sich die multiprofessionelle Kon-
sensusrunde zum Ziel, die Befunde aus risikofaktorenliste, umfassender neuropsychologischer Testung, (fahr-)
anamnese, Psychopathologischem Befund und ggf. zerebraler Bildgebung einzubeziehen. auf diesem Wege er-
folgt eine Beratungsempfehlung nach mehrstufiger skala zwischen den empfehlungen „fahreignung gegeben“
und „fahreignung nicht gegeben“. die empfehlungen der Konsensusrunde werden derzeit im rahmen einer
psychologischen Bachelorarbeit anhand des „Corporal Test“ validiert, der in Verkehrsinstituten als gesetzlich zu-
gelassener fahreignungs-Computertest anwendung findet. erste ergebnisse weisen auf eine hohe spezifität und
sensitivität des Konsensusverfahrens hin. im Vortrag werden die alltagspraktischen aspekte bei der anwendung
des Beratungsverfahrens dargestellt, das mit aktuellen modifikationen seit 2013 genutzt wird und aus unserer
sicht für gedächtnissprechstunden insgesamt zeitökonomisch und effektiv ist. es besteht interesse an einer offe-
nen diskussion über die Vor- und nachteile unseres Vorgehens, das weiter optimiert werden soll.

email: stefan.spannhorst@evkb.de
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sind senioren ein Verkehrsrisiko?

eine regelmäßige fahreignungsüberprüfung für fahrerlaubnisinhaber findet in deutschland, anders als in
zahlreichen europäischen staaten, nicht statt. mit der 3. eU-führerschein-richtlinie vom 30.12. 2006, die am
19. 01.2009 in Kraft getreten ist, wurde festgelegt, dass die ab dem 19. 01.2013 ausgestellten führerscheine nur
noch befristet (max. 15 Jahre) erteilt werden. Bis zum 19. 01.2033 müssen auch alle davor ausgestellten führer-
scheine umgetauscht werden. die ausstellung eines neuen führerscheins wird bei einer fahrererlaubnis der a-
und B-Klasse nicht von einer (erneuten) eignungsprüfung abhängig gemacht. Vielmehr handelt es sich um einen
rein formellen Vorgang, ähnlich der Verlängerung eines reisepasses. den Vertragsstaaten der europäischen
Union war freigestellt worden, die Verlängerung von Bedingungen, wie z.B. einer gesundheitlichen Prüfung, ab-
hängig zu machen. deutschland hat davon – im gegensatz zu anderen europäischen ländern – keinen gebrauch
gemacht. die in Hamburg im Jahr 2014 bekanntgegebene Verkehrsunfallstatistik für 2013 ist bemerkenswert (in
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expertenkreisen allerdings nicht unerwartet). danach steigt ab Vollendung des 75. lebensjahres das risiko, als
Hauptverursacher für einen Verkehrsunfall verantwortlich zu sein, erheblich an und ist mit zunehmendem alter
deutlich höher als bei der bisher als Hauptrisikogruppe eingeordneten gruppe von jungen fahranfängern. 

Vor dem Hintergrund dieser Verkehrsunfälle von erkrankten älteren menschen und der zu erwartenden demo-
grafischen entwicklung muss die in deutschland praktizierte regelung in frage gestellt werden.

email: maria.focken@t-online.de

Salzburg, Österreich

W.-d. ZUZan

self-explaining road und self-driving vehicles sowie deren folgen für die
Verkehrspsychologie

die selbst erklärende straße ist sicher die für den lenker angenehmste und sicherste fahrumgebung. sie lie-
fert ihm die richtigen erwartungen und einstellungen für den aktuellen ort. Unter „self-explaining“ ist zu ver-
stehen, dass es von seiten des Verkehrsteilnehmers keiner anstrengungen bedarf um festzustellen, wie er sich
verhalten soll. er versteht sofort, was er tun soll und wie er sich richtig verhalten muss. die straße führt den Ver-
kehrsteilnehmer durch ihre optische gestalt. dieser einfluss muss dem Verkehrsteilnehmer dabei keineswegs be-
wusst sein, wie eine studie über die auswirkungen einer lärmschutzwand in den niederlanden zeigte: sie ver-
setzt die fahrspur um einen signifikanten Betrag weg von der Wand, ohne dass die untersuchten lenker dies
bemerkten. man kann Bäume so an einem ortseingang positionieren, dass sie ein Tor bilden und die illusion von
enge und Behinderung erzeugen. der lenker reduziert unwillkürlich seine geschwindigkeit. eine analoge illu-
sion kann man mit Hilfe der optischen Bremse erzeugen wie alois sCHÜTZenHÖfer sie beschrieben hat. auf der
fahrbahn werden quer zur fahrtrichtung von rechts und links hereinragend weiße Balken aufgemalt, die immer
mehr in die fahrbahn hereinragen bis sie sich schließen. Während dieses Vorgangs werden die abstände immer
geringer. auf diese Weise meint der lenker in einen Trichter zu fahren. durch die immer raschere abfolge der
Balken entsteht der eindruck einer Beschleunigung. mit dieser maßnahme wurde auf der nachfolgenden Kreu-
zung die fahrgeschwindigkeit reduziert und die Unfallanzahl fast halbiert. das Konzept der „self-driving vehi-
cles“ geht nun ganz andere Wege. es erspart dem lenker die arbeit und macht ihn zum Passagier. man braucht
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weder Verkehrsüberwachung noch die selbst erklärende straße, sondern nur gute Bausteine für das funktionie-
ren der automatik. nachschulung und diagnostik, aber auch überlange lenkzeiten würden obsolet.

email: wdzuzan@aon.at
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m. CaVegn, e. WalTer, g. sCaramUZZa, C. amsTad, U. eWerT, Y. BoCHUd

impact und outcome evaluation der Zweiphasenausbilung in der schweiz

in der schweiz ist ende 2005 die Zweiphasenausbildung in Kraft getreten. damit wurde die damals bestehen-
de fahrausbildung um eine dreijährige Probephase erweitert. alle neulenkende müssen während der Probezeit
zwei ganztägige Weiterausbildungskurse (WaB) absolvieren. Zudem gilt im falle von Widerhandlungen ein ver-
schärftes sanktionsregime. 

Um die auswirkungen der fahrerlaubnis auf Probe zu überprüfen, wurden die polizeilich registrierten stra-
ßenverkehrsunfälle statistisch ausgewertet. anhand von Poisson-regressionen wurde geprüft, ob die spezifische
Unfallentwicklung bei jungen neulenkenden nach der einführung der Zweiphasenausbildung nicht nur durch
den allgemeinen Unfallentwicklungstrend bestimmt wird, sondern auch in einem Zusammenhang mit der zuneh-
menden anzahl ausgestellter führerausweise auf Probe steht. 
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ergänzend zur Unfallanalyse wurden postalische und online-Befragungen sowie fokusgruppengespräche
durchgeführt. Hierbei wurde überprüft, ob die sanktionsandrohung von den neulenkenden wahrgenommen wird
und die lernziele der WaB-Kurse erreicht werden. die durchgeführten Unfallanalysen konnten die erwarteten
Unfallreduktionen nachweisen: Junge neulenkende in der Probephase verursachen weniger Unfälle mit schwe-
ren Verletzungsfolgen als aufgrund des allgemeinen Unfallentwicklungstrends zu erwarten wären. die reduktion
beträgt über 10 Prozent. in anbetracht der schwierigen datenlage, vorliegender datenlücken und einer unsteti-
gen Unfallentwicklung unmittelbar vor der einführung empfiehlt sich jedoch eine zurückhaltende interpretation
der berechneten Unfallreduktionen. die Befragungsdaten belegen die positiven auswirkungen der sanktionsan-
drohung auf das fahrverhalten. indessen konnten die sicherheitseffekte der Weiterausbildungskurse nicht im er-
hofften ausmaß nachgewiesen werden. aus diesem grund werden verschiedene ansätze zur optimierung der
WaB-Kurse empfohlen. insgesamt leistet die Probephase bereits jetzt einen nachweislichen Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit, der durch verschiedene anpassungen weiter gesteigert werden könnte.

email: m.cavegn@bfu.ch
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J. BraCHWiTZ, T. rUTTKe, r. TrimPoP

risikokompensationseffekte unter nutzung eines adaptiven frühwarn-
systems zur mensch-fahrzeug-erkennung

Fragestellung: ein wenig betrachtetes Problem bei der einführung von Verkehrssicherheitsmaßnahmen stel-
len risikokompensationseffekte dar, welche den sicherheitsförderlichen nutzen reduzieren oder umkehren kön-
nen. das auftreten und die reduzierung dieser effekte bei einem Kollisionswarnsystem ist das Thema des for-
schungsprojektes frames. Untersuchungsdesign: in einem fahrexperiment wurde die funktionsweise eines
Kollisionsvermeidungssystems untersucht. dabei wurde in sieben verschiedenen experimental-szenarien über-
prüft, welche Veränderungen zwischen den systembedingungen auftreten und welchen einfluss verschiedene
rahmenbedingungen (u.a. stress, ablenkung etc.) haben. in die analysen gingen die daten von über 200 Perso-
nen ein, die jeweils zwischen 80 und 100 durchgänge pro experiment absolvierten. Ergebnisse: die ergebnisse
zeigen zunächst, dass unter dem einsatz des systems weniger Kollisionen verursacht werden als ohne assistenz,
sodass von einem systemnutzen ausgegangen werden kann. Weiterhin zeigen sich jedoch auch deutlich negative
Verhaltensanpassungen. diese sind u.a. weniger Bremsvorgänge, eine geringere Bremsstärke, stärkere Be-
schleunigungswerte, höhere geschwindigkeiten sowie eine geringere risikowahrnehmung und eine erhöhte 
risikobereitschaft unter systemnutzung. Verstärkt werden diese durch ablenkung, Zeitdruck und sehr hohes 
systemvertrauen. Limitationen: die bisher ausschließlich experimentell nachweisbaren effekte werden aktuell
im rahmen von simulationen und im realen fahrkontext überprüft. theoretische/Praktische Implikationen und
Relevanz: im Hinblick auf die fortschreitenden entwicklungen im Bereich fahrerassistenz und automatisierung,
kommt der Berücksichtigung negativer folgeeffekte eine hohe Bedeutung zu. die ergebnisse liefern wichtige
implikationen, wie in forschung, entwicklung und Praxis auf technischer, situationaler und personaler ebene das
Phänomen der risikokompensation minimiert und somit das Potenzial von fahrerassistenzsystemen besser 
genutzt werden kann.

email: juliane.brachwitz@uni-jena.de
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Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl ABo-Psychologie, Jena, Deutschland

T. rUTTKe, J. BraCHWiTZ, r. TrimPoP

Verkehrssicherheit und Transporteffizienz – ein multimethodales 
Vorgehen zur Verkehrsgestaltung im Betrieb

Fragestellung: im rahmen eines Verkehrssicherheitsprojekts wurde wiederholt die frage aufgeworfen, wie
die Ziele eines lastflexiblen, effizienten Betriebsverkehrs und einer hohen betrieblichen Verkehrssicherheit ge-
meinsam erreicht werden können. ausgehend von der Prämisse, dass beide Themenfelder eng verzahnt sind,
wurde auf Basis des ToP-s ansatzes der gefährdungsbeurteilung (TrimPoP & geriCKe, 2010) ein Konzept für
eine umfassende Verkehrsfluss- und Verkehrssicherheitsanalyse (Verflusa) entwickelt. Vorgehen: die einzelnen
elemente des instruments (archivdaten, fragebögen, Beobachtungen, interviews) wurden aus eigenen Überle-
gungen und bereits bestehenden Konzeptionen (z.B. Verkehrskonflikttechnik nach erKe & gsTalTer, 1985) ent-
wickelt. das Ziel ist die umfassende analyse des ist-standes der Verkehrssituation im Betrieb (Verhalten, struk-
turen, Prozesse) und die ableitung von aufeinander abgestimmten und partizipativ geplanten Veränderungen.
Ergebnisse: die analyse wurde in fünf Unternehmen unterschiedlicher Branchen durchgeführt. dabei konnten
jeweils technische, verkehrsstrukturelle, personelle bzw. organisationale Problembereiche identifiziert und kor-
rektive sowie präventive maßnahmen unterschiedlicher reichweite abgeleitet und z.T. umgesetzt werden. im
rahmen von Vorher-nachher-evaluationen wurde der nachweis erbracht, dass das gewählte Vorgehen geeignet
ist, beide Problemfelder zu optimieren. Limitationen: eine Überprüfung der eignung des instruments für weite-
re Branchen steht noch aus. Relevanz: die sicherheit und effizienz des innerbetrieblichen Verkehrs sind in vie-
len Unternehmen elementare, doch selten systematisch bearbeitete Themen. die anwendung systemtheoreti-
scher erkenntnisse für die betriebliche sicherheitsarbeit und ablaufeffizienz birgt ein hohes optimierungspoten-
tial.

email: tobias.ruttke@uni-jena.de

tU Dresden Fakultät Verkehrswissenschaften, Professur für Verkehrspsychologie, Dresden, Deutschland1)
iDrive Verkehrspsychologie GmbH & co KG, Linz, Österreich2)

n. sTraUZenBerg
1), m. Herle

2), g. Weller
1)

65+ und mobil – Konklusionen aus dem eU-Projekt samerU 
(safer mobility for elderly road Users)

Einleitung: es ist bekannt, dass der anteil an senioren, die noch aktiv am straßenverkehr teilnehmen, in den
industrienationen über die Jahre hinweg ansteigen wird. schätzungen zufolge werden im Jahr 2050 ein Viertel
aller autofahrer über 65 Jahre alt sein (oeCd, 2012). sCHlag (2008) formulierte treffend, dass derzeit die erste
generation altert, die ihr leben lang auto gefahren ist, und die ihr leben darauf eingestellt hat. autoindustrie,
straßenverkehrstechnik, Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie stehen somit vor der aufgabe, die sichere
mobilität älterer Verkehrsteilnehmer in einem interdisziplinären ansatz so lange wie möglich aufrecht zu erhal-
ten, und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Ziele: Ziel des Beitrages ist ein Überblick über das eU-Projekt sa-
merU. schwerpunkte werden neben der Unfalldatenanalyse auch auf der darstellung von altersbedingten Ver-
änderungen liegen und den daraus resultierenden implikationen für autoindustrie, straßenverkehrstechnik,
Verkehrsmedizin und Verkehrspsychologie. Material/Methode: elektronische Posterpräsentation. Ergebnisse:
eine überblicksartige analyse von aktuellen Unfalldaten zeigt, dass im alter von 75 Jahren das statistische Un-
fallrisiko zunimmt. ab einem alter von 85 Jahren steigt dieses noch stärker an. die analyse der Unfalldaten äl-
terer Verkehrsteilnehmer zeigt eine Häufung von bestimmten Unfalltypen, sodass sich tatsächlich ein spezifi-
sches Unfallmuster für senioren ergibt. Zudem zeigen senioren bestimmte alterstypische abbauprozesse, welche
sich auf das führen eines Kraftfahrzeuges auswirken. mit diesem Wissen können lösungen erarbeitet werden,
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um eine sichere mobilität älterer Verkehrsteilnehmer möglichst lange zu gewährleisten. Zusammenfassung: der
Beitrag gibt eine Zusammenfassung der forschungsergebnisse des eU-Projektes samerU.

l i t e r a t u r
oeCd (2012). oeCd environmental outlook to 2050. The consequences of inaction. Paris: oeCd.
schlag B. (2008). einleitung: Wie sicher sind die Älteren im straßenverkehr? [introduction: How safe are the

older in road traffic]. in B. schlag (ed.), Leistungsfähigkeit und Mobilität im Alter [capability and mobility
in old age?] (pp. 19-36). Köln: TÜV media & eugen-otto-Butz stiftung.

email: strauzenberg@verkehrspsychologie-dresden.de

DEKRA Akademie GmbH, MPD, Berlin, Deutschland1)
Universität, Psychologisches Institut II, Leipzig, Deutschland2)

T. liemandT
1), P. sCHarifi

1), B. KollBaCH
1), K. resCHKe

2)

empirische ressourcenanalyse in verkehrspsychologischen interven-
tionen (am Beispiel ifT-Kurs, deKra mPd) – eine Pilotstudie

Einleitung: die vorliegende arbeit befasst sich mit der frage, ob der ifT-Kurs (Kurs zur Wiederherstellung
der Kraftfahreignung nach § 70 feV) bei verkehrsauffälligen menschen gleichzeitig auch die psychische ge-
sundheit der Teilnehmer unterstützt oder fördert. Ziele: es soll untersucht werden, ob der ifT-Kurs, nachdem der
druck vor einer medizinisch-psychologischen Begutachtung (mPU) und die damit verbundene Beanspruchung
vorüber sind, dazu beitragen kann, den Klienten in protektiven faktoren und ressourcen zu stärken. Materi-
al/Methode: Um diese frage zu beantworten, hatten bundesweit 33 Teilnehmer vom ifT-Kurs deKra an einer
Prä-Post-studie teilgenommen, um eine klinisch signifikante Veränderung bei den folgenden dimensionen der
psychischen resilienz und ressourcen mittels einer Testbatterie (Paper-Pencil-Befragung) messen zu lassen:
Persönliche einschätzungen und gefühle (PCi) (58 fragen), ressourcen (Br) (131 fragen), fragen zur lebens-
orientierung (soC) (29 fragen), Psychische Widerstandsfähigkeit (rs) (25 fragen), Beschreibung ihrer eigenen
Person (neo-fünf) (60 fragen). im Zentrum der Untersuchung stehen die Konzepte „ressourcen“ und „resi-
lienz“, die im Hinblick auf ihre Zusammenhangsstruktur untersucht wurden. Unter Verwendung der vier Verfah-
ren zur messung von resilienz und ressourcen und dem neo-fünf-faktoren-inventar von BorKenaU & osTen-
dorf (1993) wurde geprüft, ob und wie stark die erhobenen Variablen miteinander korrelieren. Ergebnisse: es
zeichnet sich ab, dass die Teilnahme am ifT-Kurs dazu beitragen kann, dass die Teilnehmer ihre Kompetenzen
im Umgang mit Beanspruchungen erweitern. die ergebnisse der aktuellen Pilot-studie werden auf der Basis von
grundlagenstudien diskutiert.

l i t e r a t u r
Borkenau P. & ostendorf, f. (1993). neo-fünf-faktoren-inventar (neo-ffi) nach Costa und mcCrae. göttin-

gen: Hogrefe.
Kollbach B. (2013). evaluation in der verkehrspsychologischen intervention. Bonn: Kirschbaum.

email: parichehr@gmx.de
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Institut für testentwicklung und -anwendung, Berlin, Deutschland1)
Vistec AG, olching, Deutschland2)

m. Berg
1), J. nÄdTge

2), d. WinTer
2)

Zur Bedeutung des arbeitsgedächtnisses für die mobilität im alter

Fragestellung: der demografische Wandel stellt eine Herausforderung auch für die Verkehrssicherheit dar.
die erhaltung der mobilität im alter setzt eine präzise fahreignungsdiagnostik voraus. Welche kognitiven funk-
tionen im Bereich aufmerksamkeit und arbeitsgedächtnis sind es, die mit dem alter stärker als andere nachlas-
sen und demzufolge für die Beurteilung der fahreignung im alter relevant sind? Methoden: es wurden recall-
aufgaben (arbeitsgedächtnis), dual tasks (verteilte aufmerksamkeit) sowie mr-aufgaben (mental rotation –
visuelle raumvorstellung) mit einfacheren Wahlreaktions-aufgaben (elementare funktionen der aufmerksam-
keit) aus dem Testsystem Corporal verglichen. Zu reagieren war auf die merkmale oben, unten, links und rechts,
einmal als lokations- bzw. Positions- zum anderen als orientierungs- bzw. richtungsmerkmale. erhoben wurde
die allgemeine Veränderung der kognitiven leistungsfähigkeit mit dem alter als lineare regression. Ergebnisse:
Zunächst ist der anstieg der reaktionszeit mit dem alter vom aufgabentyp abhängig. er ist am stärksten bei den
mr-aufgaben, gefolgt von den doppelaufgaben und ebenfalls (gegenüber den einfachen Wahlreaktionen) deut-
lich stärker bei der freien reproduktion. im Unterschied zur reaktionszeit steigen die fehler nicht mit dem alter
an, denn das saT (speed accuracy Trade-off) ändert sich zum reflexiven arbeitsstil hin: man versucht vor allem,
fehler zu vermeiden. Schlussfolgerungen: der anstieg der reaktionszeit mit dem alter ist somit gerade bei sol-
chen kognitiven funktionen stärker, die eine Beteiligung des arbeitsgedächtnisses erfordern. das betrifft die
speicherfunktion in form des „räumlich-visuellen notizblocks“ (sketch pad, BaddeleY, 2000) und die supervi-
sorische funktion (sHalliCe, 1988b), bei der verteilten aufmerksamkeit. auch der altersanstieg im mr-Para-
digma kann als Wirkung einer nachlassenden funktion des arbeitsgedächtnisses betrachtet werden, nämlich
einer proaktive funktion. aus den erhaltenen resultaten lässt sich ein anforderungsprofil für einen alters-
mobilitäts-Check ableiten.

l i t e r a t u r
Baddeley a. d. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive scien-

ces, 4, 417-423.
shallice T. (1988b). from neuropsychology to mental structure. Cambridge: University Press.
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Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der tU Dortmund (IfADo), Dortmund, Deutschland

m. KarTHaUs, s. geTZmann, e. WasCHer

ermüdung, langeweile und ablenkbarkeit: Junge und ältere autofahrer
auf monotonen strecken

Einleitung: die aufrechterhaltung von aufmerksamkeit in monotonen aufgaben erfordert die mobilisierung
kognitiver ressourcen. diese ressourcen sind neurophysiologisch v.a. in frontalen und frontozentralen Hirnare-
alen angesiedelt. sie spiegeln sich in physiologischen maßen wie der mit dem eeg erfassten frontalen Theta-
aktivität, die bei der durchführung monotoner aufgaben kontinuierlich ansteigt (WasCHer et al. 2014), und der
sogenannten Phasen-synchronizität dieser signale wider, die mit kognitiver informationsverarbeitung und Kon-
trolle assoziiert wird (gÜnTeKin & Basar, 2010). da altersbedingte Beeinträchtigungen der – für das autofahren
so wichtigen – exekutiven kognitiven funktionen auch frontale kognitive ressourcen betreffen, könnten ältere
autofahrer anfälliger für irrelevante reize und für ermüdung/langeweile sein. Ziele: Ziel der studie war es, zu
überprüfen, ob ältere autofahrer auf monotonen strecken eine erhöhte anfälligkeit für ermüdung/langeweile
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und ablenkende reize zeigen als Jüngere. Material/Methode: in einem kontrollierten experiment im fahrsimu-
lator fuhren 16 junge (19-30 Jahre, m = 23.8) und 16 ältere (57-69 Jahre, m = 64.0) autofahrer eine monotone
strecke. sie sollten dabei ihr fahrzeug möglichst gut auf der fahrspur halten und unterschiedlich stark auftreten-
den seitenwind durch gegenlenken kompensieren. Währenddessen wurden gleichmäßig ablenkende, für die
fahraufgabe irrelevante Töne präsentiert und das eeg abgeleitet. Ergebnisse: Beide altersgruppen zeigten un-
abhängig von der dauer eine umso größere abweichung von der ideallinie, je stärker der seitenwind war. die Äl-
teren wiesen vor allem bei mittlerem und starkem seitenwind eine signifikant größere lenkvarianz auf als die
jungen autofahrer. Unabhängig von der Zeit wurde bei älteren Probanden eine reduktion der frontalen Theta-
aktivität festgestellt. darüber hinaus zeigte sich bei ihnen eine signifikant höhere Phasen-synchronizität auf die
irrelevanten Töne, die allerdings (wie auch bei den jüngeren Probanden) über die Zeit hinweg deutlich abnahm.
Zusammenfassung: Bei der spurhaltung zeigten beide altersgruppen eine vergleichbare leistung. auffällig ist
jedoch, dass die leistung der Älteren mit einer deutlich höheren lenkvarianz einhergeht. eine mögliche erklä-
rung hierfür ist in den neurophysiologischen daten, speziell der größeren Phasen-synchronizität, die auf die ir-
relevanten Töne im Theta-Band beobachtet wurden, zu finden: sie deutet darauf hin, dass Ältere eine stärkere
kognitive Kontrolle ausüben müssen als Jüngere, um die ablenkenden Töne zu ignorieren (vgl. WasCHer et al.
2010). diese verstärkte inhibition verbraucht kognitive ressourcen, die eigentlich zur spurhaltung verwendet
werden sollten. eine derartige Verringerung der ressourcen scheinen Ältere hier durch verstärkte motorik (d. h.
stärkeres lenken) zu kompensieren, so dass ihnen trotz erhöhter ablenkung eine gute spurhaltungs-leistung ge-
lingt.

l i t e r a t u r
güntekin B., Basar e. (2010) a new interpretation of P300 responses upon analysis of coherences. Cogn neuro-

dyn 4:107-118.
Wascher e., falkenstein m., Wild-Wall n. (2010) age related strategic differences in processing irrelevant infor-

mation. neurosci lett 487: 66-9.
Wascher e., rasch B., sänger J., Hoffmann s., schneider d., rinkenauer g., Heuer H., gutberlet J. (2014) fron-

tal theta activity reflects distinct aspects of mental fatigue. Biol Psychol 96:57-65.
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WIVW GmbH, Veitshöchheim, Deutschland

r. KennTner-maBiala, Y. KaUssner, s. Hoffmann, m. VolK

fahrleistung von senioren im Vergleich zu einer jüngeren Vergleichsgruppe
während einer repräsentativen, standardisierten fahrprobe im realverkehr

Einleitung: mit zunehmendem alter können leistungsveränderungen und einschränkungen einhergehen, die
sich nachteilig auf die fahrleistung auswirken können (HargUTT et al. 2012). im rahmen des BmBf-geförder-
ten Projekts mobilTrain erhielten ältere autofahrer das angebot zu einer standardisierten fahrprobe mit fahr-
lehrer im realverkehr. fragestellung war, ob im Vergleich zu einer jüngeren gruppe einschränkungen der fahr-
leistung zu beobachten sind und ob die senioren selbst diese wahrnehmen können. Methoden: 20 ältere
autofahrer (62-79 Jahre) und 10 Kontrollpersonen (40-50 Jahre) durchfuhren eine 1-stündige standardisierte, re-
präsentative fahrprobe. die fahrten wurden von einem fahrlehrer und einem Verkehrspsychologen, der fahr-
fehler mit der anwendung s.a.f.e. real für Tablet-PCs teilautomatisiert registrierte, begleitet. nach der fahrt
wurde die fahrleistung von den fahrern selbst, dem fahrlehrer und dem Verkehrspsychologen auf einer 11-stu-
figen skala (0-3 normal, 4-5 auffällig, 7-10 kritisch) beurteilt. Ergebnisse: die jüngeren fahrer wurden vom
fahrlehrer im mittel besser (m = 3.00, sd = 1.2) eingeschätzt als die älteren (m = 5.23, sd = 2.4) und es gelang
den jüngeren fahrern besser, sich selbst einzuschätzen (siehe abb. 1). 
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Häufigste fahrfehler der älteren fahrer waren unzureichendes sicherungsverhalten beim abbiegen und beim
spurwechsel sowie zu seltenes Blinken (siehe abb. 2). 

Ältere und jüngere fahrer fuhren eher zu schnell als zu langsam. schulter-und spiegelblicke sowie Blinken
war bei den jüngeren fahrern deutlich öfter zu beobachten als bei den älteren. dagegen neigten jüngere fahrer
eher zum drängeln. Schlussfolgerungen: die meisten der untersuchten senioren waren routinierte fahrer und in
der lage, ein fahrzeug sicher zu steuern. dennoch waren im Vergleich zu jüngeren fahrern gewisse einschrän-
kungen zu beobachten, welche den Betroffenen oft nicht bewusst waren. dies zeigt, dass es wichtig ist, senioren
auf das Thema fahren aufmerksam zu machen. die möglichkeiten eines speziellen fahrsimulatortrainings wer-
den in weiteren arbeitspaketen des Projekts mobilTrain evaluiert. 

l i t e r a t u r
Hargutt V., Körner Y., Krüger H.-P. & maag C. (2012). nicht krankheitsbedingte psychologische determinanten

der fahreignung und fahrsicherheit. in B. madea, f. mußhoff & g. Berghaus (Hrsg.), Verkehrsmedizin.
fahreignung, fahrsicherheit, Unfallrekonstruktion (s. 624-647). Köln: deutscher Ärzte Verlag. 
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abb. 1: mittlere abweichung zwischen selbsturteil und fahr-
lehrerurteil auf der 11-stufigen fitness to drive skala.

abb. 2: fahrfehlerarten, die bei den senioren während der realfahrproben beobachtet wurden. Zur Beschrei-
bung der fehlerkategorisierung siehe KennTner-maBiala et al. (2015).
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Kenntner-mabiala r., Kaussner Y., Jagiellowicz-Kaufmann m., Hoffmann s. & Krüger H.-P. (2015). driving
Performance Under alcohol in simulated representative driving Tasks: an alcohol Calibration study for
impairments related to medicinal drugs. Journal of Clinical Psychopharmacology 35: 134-142.
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a. l. sCHÜnemann
1), m. gaTsCHa

2), m. Herle
1), g. mandler

1), 

T. m. orTner
3), m. VeTTer

1)

Theoriegeleitete Validierung von leistungs- und Persönlichkeitstests für die
Vorhersage sicherheitsrelevanten fahrverhaltens von Berufskraftfahrern

Einleitung: internationale und nationale standards streichen in den letzten Jahren die besondere Bedeutung
der Kriteriumsvalidität für eignungsuntersuchungen immer stärker hervor. Jedoch zeigt sich insbesondere bei der
Beurteilung der fahreignung, dass es nur wenige studien zur prognostischen Validität von psychologischen Test-
verfahren gibt. Zusätzlich mangelt es diesen studien häufig an einer theoretischen fundierung. Ziele: die vorlie-
gende studie schließt diese lücke, indem für die Konzeption die gde-matrix (gde = „Goals for Driver Edu-
cation“, HaTaKKa et al. 2002) als theoretisches rahmenmodell herangezogen wurde. anhand der gde-matrix
wurden drei externe kritische situationscluster für Berufskraftfahrer operationalisiert: eine fahrprobe, ein ge-
fahrenparcours und eine rangierübung. Material/Methode: insgesamt 128 professionelle Busfahrer wurden
vorab mit leistungs- und Persönlichkeitstests getestet. anschließend wurden im realen straßenverkehr sowie auf
einer Teststrecke fahrproben durchgeführt. dabei erfolgte neben der erfassung von objektiv feststellbaren fahr-
fehlern auch eine Bewertung des fahrverhaltens durch geschultes fahrsicherheitspersonal. Zusätzlich wurde bei
diesen fahrtests das fahrverhalten bezüglich geschwindigkeitswahl und Beschleunigungsverhalten durch
elektronische datenlogger miterhoben. Ergebnisse und Zusammenfassung: in dieser umfassenden Validierung
zeigt sich, dass unterschiedliche leistungs- und Persönlichkeitseigenschaften in unterschiedlichen fahrsituatio-
nen relevant sind. so konnten die erfolgskriterien auf Basis der ergebnisse von strukturgleichungsmodellen den
ebenen der gde-matrix entsprechend zugeordnet werden. mittels linearer und additiver regressionsanalysen
untersucht, ergeben sich signifikante ergebnisse für die Vorhersage der fahrprobe durch Persönlichkeit und Kon-
zentration, für die leistung im gefahrenparcours durch die reaktive Belastbarkeit und Überblicksgewinnung
sowie für die rangierübung durch die allgemeine intelligenz. Praktische implikationen und grenzen der stu-
dienergebnisse werden diskutiert.

l i t e r a t u r
Hatakka m., Keskinen e., gregersen n. P., glad a. & Hernetkoski K. (2002). from control of the vehicle to 

personal self-control; broadening the perspectives to driver education. Transportation research, Part f, 
201-215.

email: schuenemann@schuhfried.at
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WIVW, Veitshöchheim, Deutschland

Y. KaUßner, r. KennTner-maBiala, s. Hoffmann, m. VolK

entwicklung und evaluation eines fahrsimulator-Trainings zur erhaltung
der fahrtauglichkeit von senioren

Zielsetzung: Bislang thematisieren nur wenige studien maßnahmen zum erhalt der fahrtauglichkeit im höhe-
ren lebensalter. Jüngst konnte gezeigt werden, dass die fahrsimulation ein vielversprechendes Werkzeug zur
Verbesserung der fahrleistung von senioren darstellt (CasUTT et al. 2014). im rahmen des vom BmBf geför-
derten Projekts mobilTrain wurde ein modulares fahrsimulator-Training entwickelt, das spezifisch neue techni-
sche entwicklungen einsetzt, die jüngst im Bereich der fahrsimulation erzielt wurden. als alterskritisch gelten-
de fahraufgaben können gezielt, hochstandardisiert und gefahrlos geübt werden. Methoden: Basierend auf
Befunden der literatur, aber auch anhand von vorangegangenen arbeitspaketen des Projekts mobilTrain (fokus-
gruppendiskussionen, standardisierten fahrverhaltensproben im realverkehr) wurden drei Trainingspakete ab-
geleitet und in entsprechende fahrszenarien mit der software silaB umgesetzt. das Training wird im statischen
fahrsimulator des WiVW durchgeführt (siehe abb. 1). 

Trainingspaket 1 adressiert unterschiedliche Vorfahrtsregeln und das sicherungsverhalten beim abbiegen an
Kreuzungen. fahrfehler können videobasiert aus der Vogelperspektive rückgemeldet werden. Trainingspaket 2
widmet sich dem fahren auf der autobahn (auf-/abfahren, spurwechsel, sicherheitsabstand). die lernziele
werden durch interaktive enhanced reality elemente, die während der Trainingsfahrten eingeblendet werden,
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verdeutlicht. schwerpunkt von Trainingspaket 3 bilden komplexe Knotenpunkte. grundlage hierfür waren reale
Kreuzungen, von denen bekannt ist, dass es sich um Unfallschwerpunkte von senioren handelt (siehe PosCHa-
del et al. 2012 und abb. 2). 

für jedes fahrszenario wurden drei schwierigkeitsstufen spezifiziert, die adaptiv dargeboten werden. die
Wirksamkeit des Trainings wird derzeit anhand einer Kontroll- (Kg) und einer Trainingsgruppe (Tg) von jeweils
n = 10 fahrern im alter 65+ evaluiert. die Tg erhält dazu das simulatortraining in Blockform und absolviert vor-
und nachher eine standardisierte fahrprobe im realverkehr. die Kg absolviert die beiden fahrproben im glei-
chen zeitlichen abstand. die fahrleistung wird durch einen fahrlehrer und einen Verkehrspsychologen beurteilt.
Nächste Schritte: die datenerhebung zur evaluationsstudie wird in Kürze abgeschlossen sein, so dass erste er-
gebnisse auf dem Kongress vorgestellt werden können. neben deskriptiven statistiken zu den einzelnen Trai-
ningspaketen soll vor allem die leistungsveränderung in der realen fahrverhaltensprobe zwischen Tg und Kg
verglichen werden. erweist sich die durchführung des Trainings als effektiv, soll dieses basierend auf den ge-
wonnenen erfahrungen in anschlussprojekten weiter optimiert werden.

l i t e r a t u r
Casutt g., Theill n., martin m., Keller m. & Jäncke l. (2014). The drive-wise project: driving simulator training

increases real driving performance in healthy older drivers. front. aging neurosci, 6, doi:
10.3389/fnagi.2014.00085.

Poschadel s., Boenke d., Blöbaum a. & rabczinski s. (2012). Ältere autofahrer: erhalt, Verbesserung und Ver-
längerung der fahrkompetenz durch Training. eine evaluation im realverkehr. mobilität und alter, Band
06. eine schriftenreihe der eugen-otto-Butz-stiftung.
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J. m. HUfnagl

Kraftfahrendes individuum und Umwelt in interaktion – das Wie und
Wann von aktion und reaktion

die selbststeuerung des individuums erfolgt vom gehirn aus und führt über die gesamtheit der gehirnfunk-
tionen zum Verhalten. dieses wirkt auf die Umwelt ein und erzeugt gleichzeitig eine selbstwahrnehmung mit
unterschiedlichen Bewusstseinsgraden. die Umwelt ihrerseits wirkt auf die Wahrnehmungskanäle in den ver-
schiedenen modalitäten ein. erreichen diese das Zentralorgan, so schließt sich der Kreis der informationsverar-
beitung, der sich als regelkreis mit zahlreichen stellgliedern darstellen lässt. die nach solchen grundsätzlichen
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Überlegungen vom autor in seinem Buchbeitrag „Verhaltensneurologie und neuropsychologie, muskeln und
sport“ [1] exemplifizierten illustrationen werden auf dem Hintergrund der Kraftfahreignung und fahrtüchtigkeit
in besonders anschaulichen darstellungen tiefer elaboriert. der Zuhörer (und Zuschauer) gewinnt so einen kla-
ren Blick auf die Zusammenhänge der verschiedenen einflussfaktoren auf seiten des handelnden individuums
wie der Umwelt, die alle zusammen letztlich das in der Zeit stets sich ändernde leistungsniveau bestimmen [2].

l i t e r a t u r
[1] Hufnagl J. m. in: müller-Wohlfahrt H.-W., Ueblacker P., Hänsel l. (Hrsg.) muskelverletzungen im sport

stuttgart; Thieme; 2. auflage 2014, s. 275-299.
[2] Hufnagl J. m. der mensch angesichts der anforderungen des heutigen Verkehrs in: Bundesanstalt für das

straßenwesen, Hrsg. Kongressbericht der deutschen gesellschaft für Verkehrsmedizin 2007, Bremerhaven:
Wirtschaftsverlag nW, Verlag für neue Wissenschaft; 2008; m 195:186-189.
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einführung von Urinprobenröhrchen mit natriumazid als stabilisator für
ethylglucuronid

Einleitung: Bakterieller abbau von ethylglucuronid (etg) in Urin und etg-neubildung aus durch gärung ent-
standenem ethanol wurden berichtet, wenn die Proben Bakterien enthielten. Weltweit werden bislang keine sta-
bilisatoren eingesetzt, um diese präanalytischen Phänomene z.B. während des Versands zu verhindern. Wir
haben verschiedene stabilisatoren gegen mikrobiellen abbau getestet. die Verwendung von Borsäure-röhrchen
wurde bei lC-ms/ms-analyse empfohlen. diese sind jedoch nicht kompatibel mit dem dri immunoassay. na-
triumazid ist ein weiterer gut untersuchter stabilisator, der in der mikrobiologie eingesetzt wird, um die aktivität
von mikroorganismen zu hemmen. Ziele: die einführung von natriumazid als stabilisator für etg in Urin in der
prä-analytischen Phase. Methoden: natriumazid wird in kommerziell erhältlichen entnahmesystemen für oral
fluid als stabilisator eingesetzt (greiner-Bio-one gmbH) und diese können mit dem entsprechenden Urinent-
nahmebecher kombiniert werden. die Probe (2,8 bis 3,5 ml) wird aus dem Urinsammelbecher durch Vakuum in
das röhrchen gezogen, welches 4 mg natriumazid enthält. Urinproben dotiert mit 250 bis 1250 ng/ml etg wur-
den mit immunoassay (dri) und parallel mit lC-ms/ms analysiert: negative esi mit einem sciex aPi 3200
QTrap in mrm-modus, säule: 150 x 2mm, 4 µm, synergi Polar-rP (Phenomenex), gradient: 0,1 % ameisen-
säure (solvent a) und 0,1 % ameisensäure in acetonitril (solvent B) (2 bis 90 % solvent B in 3 min, 0,3 ml/min
flussrate) mit d5-etg (und d5-ets) als interne standards. Ergebnisse: ein methodenvergleich wurde durchge-
führt. dabei wurde eine genauigkeit von 96-102 % mit lC-ms/ms und 80,8-92,5 % mit immunoassay erzielt.
Bei lC-ms/ms wurden keine matrixeffekte festgestellt, die von der Zugabe von natriumazid herrührten.
Schlussfolgerung: die präanalytische stabilität ist ein wichtiger aspekt bei der analyse von Urin auf ethylglu-
curonid, insbesondere bei ungekühltem Versand von Proben. mikrobiologische Kontamination von Urin kann
innerhalb weniger Tage zum abbau führen; dieser kann durch Verwendung von Proberöhrchen mit natriumazid
verhindert werden. ebenso wird durch natriumazid eine neubildung aus durch gärung entstandenen ethanol und
Bakterien-aktivität gehindert, was bei der Urinanalytik bei diabetes in Betracht gezogen werden muss.

email: wolfgang.weinmann@irm.unibe.ch
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application of the alcohol biomarker phosphatidylethanol (Peth) in 
driving aptitude assessment

Introduction: The analysis of alcohol consumption markers is essential for the detection of excessive alcohol
intake. for driving ability assessment direct (ethyl glucuronide etg, ethyl sulfate ets, fatty acid ethyl esters
faee) and indirect markers (carbohydrate deficient transferrin CdT, γ-glutamyl transferase ggT, mean corpu-
scular volume mCV) are used. in switzerland, etg in hair (hetg) often is the only direct marker for abstinence
monitoring and driving aptitude testing besides psycho-medical exploration. a new direct marker in this field is
phosphatidylethanol (Peth). Peth is an ethyl ester of phosphatidic acid, and thus highly specific for the detection
of alcohol intake. in previous studies it has been shown to be advantageous compared to traditional markers such
as CdT, ggT and mCV. Aim: investigation of Peth as additional diagnostic marker for assessment of drinking
behavior and driving aptitude. Methods: The homologues Peth 16:0/18:1 and Peth 16:0/18:2 were analyzed by
online-sPe-lC-ms/ms with the corresponding deuterated internal standards. Peth and hetg were determined
in 46 blood and hair samples from persons undergoing driving aptitude assessment. results of corresponding
samples for hetg, Peth, CdT, ggT and mCV were compared. Results: a threshold of 210 ng/ml for Peth
16:0/18:1 and a limit of detection (lod) of 10 ng/ml was used.

• 11 persons with Peth ≥ 210 ng/ml also had hetg ≥ 30 pg/mg.
• 4 persons had Peth values < 210 ng/ml (0 ng/ml, 151 ng/ml, 0 ng/ml, 160 ng/ml) and hetg ≥ 30 pg/mg.
• in 2 cases Peth was < 210 ng/ml (73 and 150 ng/ml), hetg was between 7 and 30 pg/mg.
• in 2 cases with low Peth (21 ng/ml, 81 ng/ml), hetg was < 7 pg/mg.
• in 7 cases Peth was below lod (< 10 ng/ml) and hetg was between 7 and 30 pg/mg.
• in 20 cases neither Peth nor hetg was detected.
no correlation between Peth 16:0/18:1 results and CdT, ggT and mCV values was found, and no correlation

between hetg results and CdT, ggT and mCV was found either. conclusions: Peth analysis helps to improve
diagnostic information during driving aptitude assessment. as Peth has a shorter detection window (~ 2-4 weeks)
than hetg (several months), changes in drinking behavior can be detected earlier by Peth than by hetg analysis
alone. The results demonstrate that Peth is a valuable additional marker for driving aptitude assessment.

l i t e r a t u r
schröck et al. Progress in monitoring alcohol consumption and alcohol abuse by phosphatidylethanol. Bioanaly-

sis, 6, 2285-94, (2014).
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ethylglucuronid in Haarproben, die im rahmen der ermittlung einer 
drogenproblematik entnommen wurden

Einleitung: im rahmen dieser studie wurde der alkoholkonsum von Probanden untersucht, die sich aufgrund
eines straßenverkehrsdelikts (namentlich fahren unter drogeneinfluss) in einer verkehrsmedizinischen abklä-
rung befanden. Während einer auferlegten abstinenzphase wird die vom Probanden geltend gemachte abstinenz
mittels Haarprobenentnahme und -analyse alle 6 monate überprüft und ein weiteres Vorgehen seitens der stra-
ßenverkehrskontrollbehörden entschieden. Personen mit einer drogenproblematik und drogenabstinenzauflage
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werden jedoch nicht mittels Haaranalyse auf ihren alkoholkonsum getestet; lediglich Blutwerte (wie z.B. mCV,
CdT, goT gPT, γgT) werden routinemäßig angefordert. Ziel: Ziel der studie war die ermittlung des alkohol-
konsums von Probanden mit einer drogenabstinenzauflage sowie die ermittlung einer möglichen suchtverlage-
rung von drogen auf alkohol während der Zeitdauer der auferlegten abstinenz. Methode: drei aufeinanderfol-
gend entnommene Haarproben von je 70 Probanden mit einer drogenabstinenzauflage wurden nachträglich auf
ethylglucuronid (etg) untersucht. nach Pulverisierung der Haarproben wurden die analysen mit einer validier-
ten methode mittels lC-ms/ms durchgeführt. Ergebnisse: in 64 % der fälle wurde kein etg oder etg in einer
Konzentration unter 7 pg/mg nachgewiesen; ergebnisse, die einer geltend gemachten abstinenz nicht widerspre-
chen. in 18 % der fälle wurde etg in einer Konzentration zwischen 7 und 30 pg/mg nachgewiesen, welches einen
Hinweis auf einen regelmäßigen alkoholkonsum gibt. in weiteren 18 % der fälle wurde eine etg-Konzentration
von über 30 pg/mg nachgewiesen, welches einen starken Hinweis auf einen chronischen und übermäßigen alko-
holkonsum gibt. Hinweise aus den ergebnissen der aufeinanderfolgend entnommenen Haarproben, die mögliche
Änderungen eines Konsumverhaltens während der abstinenzphase widerspiegeln, werden im detail präsentiert.
Zusammenfassung: Haarproben von Probanden mit einer drogenabstinenzauflage werden nicht routinemäßig
auf das Vorhandensein von etg untersucht. Unsere vorläufigen daten zeigen, dass in 18 % dieser Proben eine
Konzentration von mehr als 30 pg/mg im Haar nachgewiesen wurde. diese Hinweise auf ein möglicherweise
verkehrsrelevantes Trinkverhalten werden in den derzeitigen routineuntersuchungen zur drogenabstinenz-
kontrolle nicht erfasst.

email: jochen.beyer@kssg.ch
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Hydroxy-metabolite von Cocain in Haaren zum Beweis eines 
tatsächlichen Konsums

Positive Haarbefunde zum nachweis eines Cocainkonsums sind immer zurückhaltend zu interpretieren. 
Cocain (CoC) ist feinstaubig und kann ohne weiteres aus kontaminierter raumluft auf und in die Haare gelan-
gen. der Hauptmetabolit Benzoylecgonin (Be) entsteht durch Hydrolyse und kommt zudem ebenso schon in
straßencocain vor, wie in seltenen fällen auch norcocain (norCoC). Cocaethylen (Ce) entsteht bei der Körper-
passage, allerdings nur bei gleichzeitigem Konsum von Cocain und alkohol. der Beweis eines Cocainkonsums
kann also nur über Ce oder aber über weitere Cocainmetabolite erbracht werden, die nur bei Körperpassage ge-
bildet werden können. Haarproben mit positiven Befunden für Cocain und die oben genannten metabolite wur-
den mittels flüssigkeitschromatographie und hochauflösender massenspektrometrie (lC-QTof; aBsciex 5600)
auf die anwesenheit weiterer möglicher metabolite analysiert. nachgewiesen werden konnten p-/m-Hydroxy-
cocain, p-/m-Hydroxybenzoylecgonin und p-/m-Hydroxynorcocain. die charakteristischen massenfragmente
dieser weiteren metabolite wurden in ein multitarget-lC-ms/ms-screening auf gängige drogen mittels sensiti-
ver mrm-analyse (aBsciex 6500) aufgenommen. es wurden 37 Haaproben, welche einen positive Befund für
CoC aufwiesen (0,05-51,17 ng/mg), auf die anwesenheit weiterer metabolite getestet. in 32 fällen (86 %) fand
sich Be (> 0,05 ng/mg), in 18 fällen (48 %) norCoC (> 0,05 ng/mg), aber sogar in 34 fällen (91 %) mindestens
einer der neu mit getesteten Hydroxymetabolite. die ersten ergebnisse weisen darauf hin, dass eine einbeziehung
dieser Hydroxymetabolite zum eindeutigen Beweis eines Cocainkonsums führen kann, wohingegen in anderen
fällen ggf. nur auf einen Umgang mit der droge geschlossen werden kann.

email: f.musshoff@ftc-muenchen.de
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fragen zum Umgang mit substitutionspatienten im rahmen von 
abstinenzkontrollprogrammen

ein substitutionspatient, der dihydrocodein als substitutionsmittel erhält, fällt im rahmen eines abstinenz-
kontrollprogramms für die mPU mit methadon und eddP im Urin auf. Vermutlich wurden in der apotheke die
ampullen für das dihydrocodein mit methadon verunreinigt. ein labor, das abstinenzkontrollprogramme auf
der grundlage der Beurteilungskriterien [1] durchführt, ist in einem solchen fall mit verschiedensten schwierig-
keiten konfrontiert, welche hier kurz erläutert werden sollen. in den Beurteilungskriterien zur Urteilsbildung in
der fahreignungsdiagnostik [1] ist der Umgang mit substitutionspatienten prinzipiell im Kriterium d 1.4 n ge-
regelt. insbesondere darf der Patient keine anderen drogen als das substitutionsmittel konsumieren. der Umgang
des labors mit substitutionspatienten ist lediglich in den erläuterungen zum Kriterium CTU 1 unter Punkt 14 
geregelt. Hier geht es ganz allgemein um medikamenteneinnahme im Zeitraum der Kontrolle. die schwierig-
keiten in Bezug auf die anwendbarkeit der Beurteilungskriterien im konkreten fall sind nun:

• das von der substitutionsärztin für den Patienten gewählte substitutionsmittel ist dihydrocodein, dieses ist
gemäß erläuterung 6 zum Kriterium d 1.4 n aber normalerweise nicht vorgesehen, die substitution „wird
entweder mit methadon oder Buprenorphin … durchgeführt“.

• die einnahme von methadon ist vermutlich auf einen apothekenfehler zurückzuführen, dies stellte sich aber
erst nach und nach heraus. gemäß erläuterung 8 zum Kriterium CTU 1 ist aber die einlassung einer un-
wissentlichen aufnahme berauschender mittel nach Bekanntwerden eines positiven Befundes kontraindi-
ziert.

• inwieweit ist die Toxikologin des am Kontrollprogramm beteiligten labors dazu berechtigt, in form eines
gutachtens die abstinenz über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu bescheinigen, wenn einzelne anforde-
rungen aus den Beurteilungskriterien nicht erfüllt sind? 

methodisch erfolgte die Bestimmung der drogen mit Hilfe eines für forensische Zwecke validierten Verfah-
rens. sowohl Vorscreening als auch Bestätigungsanalyse erfolgten mittels lC-ms/ms. da die Verwendung eines
chromatographischen Verfahrens als Vorscreening ungewöhnlich ist, mussten für seine Validation die entspre-
chenden gTfCh-richtlinien [2, 3] variiert werden. es konnte gezeigt werden, dass dieses Verfahren erfolgreich
und mit einigen Vorteilen gegenüber einem immunologischen Verfahren eingesetzt werden kann. Zusammenfas-
send kann festgestellt werden, dass die wortgenaue anwendung der Beurteilungskriterien dazu führt, dass 
Patienten ohne eigenes Verschulden viel Zeit und geld in der Vorbereitung auf eine mPU verlieren. eine unab-
hängige schiedsstelle, die bei strittigen fragen zu rate gezogen werden kann, wäre wünschenswert.

l i t e r a t u r
[1] schubert W., dittmann V., Brenner-Hartmann J. (Hrsg.). „Urteilsbildung in der fahreignungsbeurteilung –

Beurteilungskriterien“, 3. auflage 2013, Kirschbaum Verlag Bonn.
[2] Paul l. d., mußhoff f. et al. „richtlinie der gTfCh zur Qualitätssicherung bei forensisch-toxikologischen

Untersuchungen“, Toxichem-Krimtech (2009) 76 (3), 142-176.
[3] Peters f. T., Hartung m., Herbold m., schmitt g., daldrup T., mußhoff f. et al. „anhang B zur richtlinie der

gTfCh zur Qualitätssicherung bei forensisch-toxikologischen Untersuchungen – anforderungen an die Va-
lidierung von analysenmethoden“, Toxichem-Krimtech (2009) 76 (3), 185-208.
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Experimentelle untersuchungen zur leistungsfähigkeit und zu
leistungsdefiziten alkoholisierter Fahrradfahrer

Experimental investigation of the Performance and Deficit of
Performance of Drunk Driving cyclists

Einleitung
Die zunehmenden anforderungen an die mobilität von arbeitnehmerinnen und arbeit-

nehmern, aber auch unmittelbare anforderungen an die mobilität an arbeitsplätzen bedin-
gen im städtischen umfeld und vor allem innerorts eine fast explosionsartige zunahme des
individualverkehrs trotz aller anstrengungen der städte, Gemeinden und anderer öffent-
licher stellen zum ausbau und zu Förderung von öffentlichen transportmöglichkeiten. Da
damit gleichzeitig ein zunehmender mangel an Parkmöglichkeiten einhergeht, wird auch
für die Fahrt von und zum arbeitsplatz immer häufiger auf das Fahrrad, nicht nur in Ent-
wicklungsländern, sondern auch und insbesondere bei innerstädtischem, randstädtischem
oder stadtnahem Wohnen in Deutschland und Europa zurückgegriffen, so dass radfahrer
nicht nur in typischen radfahrregionen oder -städten, wie z. b. münster, zunehmend das
bild auf den straßen und Gehwegen prägen. Während es sich hierbei um Personen mittle-
ren alters handelt, kommen in Großstädten mit universitäten vor allem Personen jüngeren
lebensalters hinzu.

neben diesen bevölkerungsgruppen, die mehr und mehr aus ökonomischen, ökologi-
schen und zeitlich-strategischen Gründen zum Fahrrad als Personentransportmittel grei-
fen, nutzen Personen aller altersgruppen und vor allem auch menschen im höheren le-
bensalter immer häufiger das Fahrrad vor allem aus Gesundheits- und insbesondere
gesundheitspräventiven Überlegungen.

Da mit diesem geradezu boom der Fahrradnutzung das angebot an gesonderten Fahr-
radwegen nicht schritt halten kann, sind Fahrradfahrer auch bei konzentriertester Ver-
kehrsteilnahme in der heutigen Verkehrsverdichtung naturgemäß durch das Fehlen von
„Knautschzonen“ besonderen Gefahren ausgesetzt und gefährden sich damit primär zu-
nächst selbst. sie stellen aber auch für andere Verkehrsteilnehmer, z. b. Fußgänger auf
Fußwegen, die mit oder ohne optische abtrennung auch von Fahrradfahrern benutzt wer-
den, oder auch für den motorisierten straßenverkehr durch z. b. krankheits- oder exogen
bedingte unsichere Fahrweise Gefahrenquellen sowohl für die Gesundheit anderer Ver-
kehrsteilnehmer als auch durch unfälle im rahmen von plötzlich erforderlichen aus-
weichmanövern von Pkw-Fahrern Gefahrenquellen für sächliche Werte dar. Fahrradfahrer
sind dabei keine spezielle bevölkerungsgruppe, sondern repräsentieren die Gesamtbevöl-
kerung, wie alle anderen Gruppen von Verkehrsteilnehmern, so dass zu diesen systemim-
manenten Gefahren auch die typischen Gefahren von alkohol- oder anderweitiger zentra-
ler beeinflussung, entsprechend dem Konsumverhalten in der Gesamtbevölkerung und
den Verkehrsunfalldaten und Feststellungen zu entsprechenden beeinflussungen von mo-
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torisierten Verkehrsteilnehmern, im rahmen gesetzgeberischer, versicherungsrechtlicher
oder anderer Überlegungen berücksichtigt werden müssen, auch wenn man von einem
nicht unerheblichen anteil von Kindern in der Gruppe der Verkehrsteilnehmer mittels
Fahrrad ausgeht.

Der Gesetzgeber und die rechtsprechung haben dabei seit der anregung von Ducho

1963/1964 und den anmerkungen zu Ducho von GErchoW 1964 auf der basis ausge-
dehnter, vorwiegend im bereich der rechtsmedizin durchgeführter untersuchungen einen
Grenzwert für eine aus juristischer und verkehrsmedizinischer sicht noch hinreichend si-
chere teilnahme am straßenverkehr auf der basis experimenteller untersuchungen von
schEWE et al. aus den jahren 1980 und 1984 entwickelt und trotz der argumentation von
GaisbauEr 1967 nicht gleich dem damaligen Grenzwert für alkoholfahrten von Kraft-
fahrzeugführern auf 1,6 ‰ festgelegt. berücksichtigt man dabei die inzwischen verviel-
fachte Verkehrsdichte sowohl des motorisierten als auch des nicht motorisierten straßen-
verkehrs, wie oben ausgeführt, so stellt sich die Frage, ob dieser Grenzwert für Fahrrad-
fahrer nicht mehr oder weniger deutlich abgesenkt werden sollte. 

Material und Methode
auf der basis der untersuchungen von schEWE et al. (1980) wurden mit blick auf die

inzwischen deutlich höheren anforderungen an Verkehrsteilnehmer aktuelle untersuchun-
gen der leistungsfähigkeit und möglicher leistungsminderungen bei alkoholisierten Fahr-
radfahrern in zusammenarbeit mit der abteilung für trainings- und bewegungswissen-
schaft des instituts für sportmedizin der johannes Gutenberg-universität mainz tests zur
Erfassung des Koordinationsvermögens, der kognitiven Flexibilität, der reaktionsschnel-
ligkeit und allgemeinen motorik, des Distanzgefühls und vor allem auch der Konzentra-
tionsfähigkeit und der „multitaskingfähigkeit“ mit freiwilligen, nicht alkoholkranken Pro-
banden unterschiedlichen alters und unterschiedlicher alkoholtoleranz konzipiert und
sowohl in mainz als auch an der universiti teknologi mara in Kuala lumpur, malaysia
durchgeführt. bei den Probanden in malaysia handelte es sich um Personen der dort le-
benden bevölkerung indischen ursprungs, da der überwiegende teil der Gesamtbevölke-
rung glaubensbedingt keinen alkohol zu sich nimmt. in einem ersten Versuchsansatz han-
delte es sich um sog. Fahrtests mit unterschiedlichen aufgaben in festgelegten Parcours.
Die Fahrversuche wurden dabei sowohl im rahmen von „tagfahrten“ als auch im rahmen
von „nachtfahrten“ durchgeführt, per Video-aufzeichnung für jeden teilnehmer doku-
mentiert und nach Fehlern – speziell individuellen Fehlerpunkten, abhängig von aufgetre-
tenen unsicherheiten, Kollisionen mit begrenzungen oder gar stürzen – ausgewertet. zu-
sätzlich wurde, entsprechend den untersuchungen von schEWE et al. (1980), die jeweils
genutzte zeit für den Einzelversuch erfasst und bewertet. Es wurden nach individuell ge-
stalteter Einführung zum Kennenlernen der bevorstehenden aufgaben die Versuche so-
wohl im nüchternzustand als auch im alkoholisierten zustand bei ca. 0,5 ‰, ca. 1,0 ‰
und ca. 1,5 ‰ durchgeführt. Dabei wurden die in abbildungen 1-3 dargestellten Ver-
suchsanordnungen gewählt:
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Der Kreisdurchmesser i betrug 6 m, der Kreisdurchmesser ii 8 m. Der hütchenabstand
betrug 50 cm. Der Parcours sollte jeweils dreimal in beiden richtungen selbständig, ohne
Eingriff oder ansage von außen, durchfahren werden. Die linien und Pfeile standen als
orientierungshilfen nicht zur Verfügung. Eine zeitvorgabe wurde nicht gegeben. Dieser
Parcours war im Wesentlichen für die leistungsanforderungen von „Koordination“, 
„Flexibilität“, „Distanzempfinden“ und „allgemeine motorik“ gewählt worden.

Der Durchfahrabstand der hütchen betrug 1,2 m. Der abstand der blauen und roten hüt-
chen betrug beim start 4 m, er verringerte sich zunehmend bis auf den Endabstand 1,5 m.
Der Parcours sollte dreimal in jeder richtung durchfahren werden. Eine zeitvorgabe
wurde nicht gegeben. Dieser Parcours war im Wesentlichen für die bereits für die „unglei-
che acht“ angegebenen leistungsanforderungen gewählt worden.
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Das Durchfahren der lichtschranke aktivierte den zufallsgenerator für die hindernisse
und die ampelschaltung. Die lichtzeichenanlage war dabei nur jeweils für 15 sekunden
sichtbar. Die hindernisse (medizinbälle) waren für die teilnehmer während der anfahrt
nicht sichtbar hinter den sichtblenden platziert. auch dieser Parcours musste dreimal
durchfahren werden. Eine zeitvorgabe war nicht gegeben. Dieser Parcours war im We-
sentlichen für die leistungsanforderungen „Koordination“, „Flexibilität“, „reaktions-
schnelligkeit“, „multitasking“ und „Konzentrationsfähigkeit“ vorgesehen.

Es wurden Fehler als abgestufte Fehlerwerte entsprechend einer Fehlerwichtung bewer-
tet. Die Fehlerwerte für die einzelnen alkoholisierungsstufen „nüchtern“, 0,5 ‰, 1,0 ‰
und 1,5 ‰ wurden für jeden Probanden/jede Probandin unmittelbar und anhand der er-
folgten Videodokumentation nachträglich bestimmt. (tab. 1).

Die freiwilligen Probanden erhielten vor Durchführung der Versuche aufklärungs- und
Einwilligungsbögen entsprechend den Vorgaben der Ethikkommission der landesärzte-
kammer rheinland-Pfalz. Die Fahrversuche wurden in der mehrzweckhalle für sport der
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johannes Gutenberg-universität mainz und dem sportzentrum der universiti teknologi
mara durchgeführt, da dort aufgrund des tartan-bodenbelags eine größtmögliche sicher-
heit zur Vermeidung von schweren Verletzungen bei stürzen gegeben war, so dass ein auf-
wändiges Protektorensystem für die teilnehmerinnen, welches nicht den realen Gegeben-
heiten im täglichen Fahrradgebrauch entsprochen hätte, nicht erforderlich war. Es war
dennoch das tragen von schutzhelmen und Protektoren für die Ellenbogenregion vorge-
schrieben. Es wurde in der regel bier oder Wein und in seltenen Fällen auch hochprozen-
tige Getränke konsumiert. Die Getränkemengen wurden individuell berechnet und die er-
reichten alkoholkonzentrationen anhand von blutproben zusammen mit atemalkohol-
konzentrationsmessungen entsprechend dem Procedere bei authentischen Polizeiproben
bestimmt. Gleichzeitig erfolgte mit der sog. nullprobe ein screening auf andere zentral-
wirksame substanzen.

Ergebnisse und Diskussion
Das Probandenkollektiv setzte sich aus 69 weiblichen und 128 männlichen Probanden

zusammen mit einem alter von 18 bis 53 jahren bei den weiblichen Probanden und 18 bis
67 jahren bei den männlichen Probanden. bei beiden Gruppen waren die 21-40 jährigen
Probandinnen mit jeweils einem anteil von knapp 77 % bei den Frauen und 64 % bei den
männern überrepräsentiert.

Die erreichten baK-Werte schwankten beim ziellevel von 0,5 ‰ zwischen 0,4 ‰ bis
0,6 ‰. in zwei Fällen konnte trotz zusätzlichem und über den Widmark-berechnungswert
hinausgehenden alkoholkonsum kein höherer baK-Wert als 0,3 ‰ erreicht werden, so
dass diese Versuchspersonen ausschließlich mit dieser baK die Fahrübungen absolvieren
konnten. sie sind nicht in die statistische auswertung einbezogen. beim ziellevel von 
1,0 ‰ schwankten die baK-Werte zwischen 0,9 ‰ und 1,2 ‰ mit einem „ausreißer“, der
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1,3 ‰ erreichte. beim ziellevel von 1,5 ‰ schwankten die Werte der Probanden ebenfalls
um maximal ± 0,1 ‰. Die weibliche Versuchsperson, die höchstwahrscheinlich durch ei-
genmächtigen zusätzlichen alkoholkonsum 1,78 ‰ erreichte, war nicht mehr in der lage
den Kurs zu durchfahren und wurde aus der auswertung genommen.

zur auswertung kamen somit maximal 197 Fahrversuche, die von den Probanden je-
weils unter tageslichtbedingungen und unter nachtbeleuchtungsbedingungen durchge-
führt wurden. Eine Differenzierung nach tageszeiten und damit eine unmittelbare Korre-
lation zum typischen tag-nacht-rhythmus und der circadianen leistungsbereitschaft
konnte dabei aus organisatorischen Gründen nicht sichergestellt werden. Es zeigte sich zu-
nächst, dass, naturgemäß abhängig von der individuellen alkoholtoleranz, „nachtfahrten“
trotz der bei diesen Versuchen eingeschränkten lichtverhältnisse (Fahrlicht des Fahrrades,
laternenbeleuchtung der Fahrstrecke) nicht grundsätzlich schlechter absolviert wurden,
als tagfahrten bei gleichem alkoholisierungsgrad (abb. 5).

betrachtet man zunächst die für die einzelnen Versuchsfahrten benötigten zeiten 
(abb. 6, 7, 8) – es bestand keine zeitvorgabe, so dass die zeit auch nicht in die Fehlerzahl
einberechnet ist –, so zeigt sich eine jeweils im mittel aller Fahrversuche deutliche Fahr-
zeitverkürzung beim primären alkoholisierungsgrad von ca. 0,5 ‰ (82 % der Probanden).
Diese beobachtung eines möglicherweise alkoholbedingten selbstüberschätzung und all-
gemeinen antriebssteigerung geschuldeten Verhaltens im niedrigen baK-bereich wurde
auch bereits von schEWE et al. (1984) zumindest in zahlreichen Fällen für entsprechende
baK-Werte beschrieben. auch in den hier vorgestellten Fahrversuchen war dieses Phäno-
men nicht durchgehend gegeben, dennoch war auch bei offensichtlich bewusst oder unbe-
wusst vorsichtigerer Fahrweise die Fehlerzahl bei den 18 % gegenüber dem nüchternwert
verlängerten Fahrzeiten in jedem Fall höher als bei nüchternfahrten. Die Fahrzeiten blieben
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im mittel nahezu auf dem gleichen zeitniveau bei den Fahrversuchen mit ca. 1,0 ‰ und
verdoppelten sich bei ca. 1,5 ‰ bei 92 % der teilnehmer. Diese erhebliche Fahrzeitverlän-
gerung war teilweise unfreiwilligen stopps mit Verlassen des Fahrrades, teilweise auch
stürzen der Versuchspersonen und nicht allein der allgemeinen Fahrunsicherheit geschul-
det. Ein Versuchsabbruch wegen offensichtlicher Fahrunfähigkeit wurde in 12 Fällen nach
sturzereignissen erforderlich, da die betroffenen teilnehmer offensichtlich nicht in der
lage waren, das Fahrrad erneut zu besteigen und die Fahrt fortzusetzen.

betrachtet man die einzelnen Parcoursteile isoliert, so zeigen sich bei zunehmender
Komplexität der anforderungen zunehmende Fehlerwerte.
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Es ist, wie schon in der betrachtung des Gesamtfahrleistung im tag-nacht-Vergleich,
eine deutliche zunahme der Fehlerwertestreuung auch bei den teilabschnitten des Par-
cours bei zunehmender alkoholisierung erkennbar, wobei diese zunahme tendenziell bei
zunehmender Komplexität der anforderungen ausgeprägter ist, so dass der individuellen
alkoholtoleranz eine erhebliche bedeutung für die auswirkung eines baK-levels auf die
Fahrsicherheit zukommt. bei den einzelnen Fahrstrecken konnte die in tabelle 2 darge-
stellten mittelwerte und standardabweichungen der erreichten Fehlerwerte ermittelt wer-
den.
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bei allen drei teilabschnitten des Parcours waren die mittleren Fehlerwerte der alkoho-
lisierungsgrade 0,9-1,1 ‰ und 1.4-1,6 ‰ signifikant gegenüber dem nüchternwert ange-
stiegen. beim baK-level 0,4-0,6 ‰ ergab sich dagegen auch im anspruchvollsten teil-
abschnitt des Parcours kein signifikanter Fehlerzuwachs.

bei analyse der individuellen Fahrleistung bzw. der individuellen Fehlerwertezunah-
men wird der Einfluss der individuellen alkoholtoleranz am deutlichsten. Während in der
überwiegenden mehrzahl der willkürlich ausgewählten Versuchsteilnehmerinnen eine
sprunghafte Fehlerwertezunahme vom 0,4-0,6 ‰ level auf 0,9-1,1 ‰ level um durch-
schnittlich den Faktor 2, d. h. um im mittel 100 % vorlag und danach auf das 1,4-1,6 ‰
level erneut eine Fehlerwertezunahme zwischen 34 % und 113 % zu verzeichnen war,
zeigten 43, d. h. 24,9 % der Versuchspersonen (n = 173) eine individuelle Fehlerwertezu-
nahme, die dem bereich der Fehlerwerte von 50 % aller nüchternen Versuchspersonen ent-
sprach. 17, d. h. 10,4 % der bei diesem baK-level noch fahrfähigen Versuchspersonen
(n = 163) zeigten beim 1,4-1,6 ‰ level, auch unter Einbeziehung der komplexen aufga-
be mit unvorhersehbaren hindernissen und ampelschaltung Fehlerwerte, die zumindest
noch im oberen Quartil der nüchternfahrten aller Versuchspersonen lagen.

in der zusammenfassenden betrachtung aller durchgeführten Versuchsfahrten unter-
scheiden sich die aufsummierten Fehlerwerte bei den baK-Werten von 0,9-1,1 ‰ und
1,4-1,6 ‰ gegenüber den Fehlerwerten, die im nüchternzustand auftraten im gepaarten 
t-test für abhängige stichproben signifikant auf dem 0,1 %-niveau. Entsprechende beob-
achtungen finden sich auch bei schEWE et al. (1980), hier allerdings nur für die Fehlerdif-
ferenz zwischen 0,0 ‰ und 1,5 ‰ untersucht. Während nach schEWE et al. ein sprunghaf-
ter anstieg der Fehlerhäufigkeit erst ab Werten mehr oder weniger ausgeprägt im
baK-intervall zwischen 1,4 ‰ und 1,5 ‰ auftraten und davor ein eher linearer anstieg
der Fehlerhäufung zu beobachten war, konnte in der aktuellen untersuchung ein sprung-
hafter Fehleranstieg bereits ab ca. 1,0 ‰ nachgewiesen werden. Gleichwohl zeigten diese
Versuchspersonen bei offensichtlicher, wenngleich nicht in jedem Fall subjektiv ein-
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geräumter erheblicher alkoholtoleranz sowohl beim 0,9-1,1 ‰ level, als auch beim 
1,4-1,6 ‰ level deutliche Fehlerwertezunahmen gegenüber ihrer eigenen Fahrleistung im
nüchternzustand bzw. bei einer alkoholisierung von 0,4-0,6 ‰. Die im hinblick auf eine
Grenzwertfestlegung wesentlich bedeutsamere mindestfehlerwertezahl bei den jeweilig
erreichten baK-Werten zeigt, dass zumindest eine endliche Gruppe von Versuchsperso-
nen nicht allein aufgrund des erreichten baK-Wertes als hinreichend sicher fahrunsicher
eingeschätzt werden kann, so dass im Einzelfall eine sichere aussage zu einer nicht mehr
akzeptablen Fehlerzunahme und damit sog. absoluten Fahrunsicherheit eines betroffenen
durch die rechtsprechung mit dem anspruch, keinen betroffenen zu benachteiligen (bGh
1963, bGh 1986), problematisch erscheint. 

Die sprunghaften Fehlerwertanstiege des weitaus überwiegenden teils der Versuchsteil-
nehmer belegen einen signifikanten „Grenzbereich“ für eine im hinblick auf eine sichere
Verkehrsteilnahme nicht gegebenenfalls mehr akzeptable alkoholisierung zwischen 0,9
und 1,1 ‰ und sollten anlass geben, den bestehenden Fahrunsicherheits-Grenzwert von
1,6 ‰ zu diskutieren.

z u s a m m e n f a s s u n g
in der vorliegenden studie wurde die leistungsfähigkeit und die leistungsdefizite von alkoholisierten Fahr-

radfahrern anhand konkreter Fahrversuche in anlehnung zu den untersuchungen von schEWE et al. 1980 u. 1984
untersucht. Die einzelnen Parcoursteile wurden dabei so gewählt, dass eine Überprüfung der allgemeinen moto-
rik und bewegungskoordination, der Flexibilität, des Distanzempfindens, der reaktionsschnelligkeit sowie der
Konzentrationsfähigkeit und der geteilten aufmerksamkeit (multitasking) möglich war. Die auftretenden Fahr-
fehler, unsicherheiten oder „unfälle“ wurden im hinblick auf die Wertigkeit für die Verkehrssicherheit gewich-
tet bewertet. Es wurden die baK-niveaus „nüchtern“, 0,5 ‰, 1,0 ‰ und 1,5 ‰ bei insgesamt 197 Probandinnen
untersucht. neben typischen alkoholbedingten Wirkungen wie antriebssteigerung und sorglosigkeit im niedri-
gen baK-bereich (deutliche Verkürzung der Fahrzeiten) konnte beim baK-level von 1,0 ‰ (real 0,9-1,1 ‰)
eine sprunghafte Fehlerwertezunahme um durchschnittlich den Faktor 2, d. h. um im mittel 100 % nachgewiesen
werden. beim Erreichen des ziellevels 1,5 ‰ (real 1,4-1,6 ‰) trat eine weitere Fehlerwertezunahme zwischen
34 % und 113 % auf. offensichtlich als Folge einer überdurchschnittlichen alkoholtoleranz zeigten aber auch 43,
d.h. 24,9 % der Versuchspersonen (n = 173) eine individuelle Fehlerwertezunahme, die dem bereich der Fehler-
werte von 50 % aller nüchternen Versuchspersonen entsprach. 17, d. h. 10,4 % der bei diesem baK-level noch
fahrfähigen Versuchspersonen (n = 163) zeigten beim 1,4-1,6 ‰ level, auch unter Einbeziehung der komplexen
aufgabe mit unvorhersehbaren hindernissen und ampelschaltung Fehlerwerte, die im oberen Quartil der nüch-
ternfahrten aller Versuchspersonen lagen.

Damit erscheint die Festlegung einer sog. absoluten Fahrunsicherheit eines betroffenen durch die rechtspre-
chung mit dem anspruch, keinen betroffenen zu benachteiligen (bGh 1963, bGh 1986), im Einzelfall proble-
matisch. Die sprunghaften Fehlerwertanstiege des weitaus überwiegenden teils der Versuchsteilnehmer belegen
jedoch einen signifikanten „Grenzbereich“ für eine im hinblick auf eine sichere Verkehrsteilnahme gegebenen-
falls nicht mehr akzeptable alkoholisierung zwischen 0,9 und 1,1 ‰ und sollten anlass geben, den bestehenden
Fahrunsicherheits-Grenzwert von 1,6 ‰ zu diskutieren.

s c h l ü s s e l w ö r t e r
alkoholgrenzwert – Fahrsicherheit – Fahrrad

s u m m a r y
in the presented study was examined the performance and the deficits of performance of drunk driving cyclists

with concrete driving experiments similar to the investigations of schEWE et al. 1980 and 1984. the parcours
parts were chosen to give evidence of the motoric coordination and flexibility, the sense of distances, the reaction
time, and the ability to maintain concentration on different tasks at the same time (multitasking). the driving mi-
stakes, the uncertainty, and “accidents” were assessed under the aspect of their importance for traffic safety. the
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bac levels “sober”, 0,5 ‰, 1,0 ‰ und 1,5 ‰ were investigated with in total 197 test persons. beside typical al-
cohol-induced effects as loss of impuls control and carelessness at low bac levels (significant decrease of dri-
ving time) there was an abrupt rise of error values – around 100 % increase – at bac level of 1,0 ‰ (in reality
0,9-1,1 ‰). at the goal bac level 1,5 ‰ (in reality 1,4-1,6 ‰) there was an additional increase of error values
between 34 % and 113 %. obviously due to an very much higher-than-average alcohol tolerance 43 test persons,
that means 24,9 % (n = 173) showed an individual increase of error value which were at the level of the error va-
lues of 50 % of the sober test persons. at bac level 1,5 ‰ (in reality 1,4-1,6 ‰) still 17, which means 10,4 % of
the test persons who were at this level able to drive through the parcours showed a driving performance with error
values within the values of the upper quartile of the sober test persons. these results were monitored even in the
most complex challenge of unexpected obstacles and traffic light circuit.

therefore the conclusion of an inability of driving by the judge with the standard to do not disadvantage an-
yone (bGh 1963, bGh 1986) in every possible case will be a problematic task. the abrupt increase of error value
in the predominant part of the test persons prove a limit range for a no more acceptable alcohol related impair-
ment to maintain traffic safety around 0,9 – 1,1 ‰, and shoud give reason to discuss the actual legal limit of dri-
ving ability of 1,6 ‰.

K e y w o r d s
alcohol – critical alcohol value – driving safety – cyclist
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Kurs zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung gemäß 
§ 70 FeV

Wirksamkeit des weiterentwickelten Kursprogramms IFT 
für alkoholauffällige Kraftfahrer

rehabilitation Program “Fitness to Drive” according to 
section 70 FeV

Effectiveness to the developed Rehabilitation Program IFT 
for DWI-Offenders

Einleitung
Das Kursprogramm iFt ist ein anerkannter Kurs zur Wiederherstellung der Fahreignung

für alkoholauffällige Kraftfahrer nach § 70 FeV. Es wurde auf lerntheoretischer und ver-
haltenstherapeutischer basis ursprünglich vom institut für therapieforschung in münchen
entworfen. iFt wurde seit 1979 entsprechend den definierten anforderungen an diese
Kursprogramme fortlaufend weiterentwickelt [2] und bereits zweimal evaluiert ([11]; [3]).
Die aktuell vorliegende re-Evaluierung wurde im jahr 2013 im auftrag des instituts für
schulungsmaßnahmen (ifs) durch das Kraftfahrt-bundesamt (Kba) ausgeführt. 

Die Fahreignung ist abzugrenzen von der Fahrbefähigung [10]. Daher geht es in den
Kursen zur Wiederherstellung der Fahreignung auch nicht um einen (Wieder-)Erwerb der
Fahrerkompetenz, sondern um eine Veränderung von Werten, Einstellungen und Verhal-
tensweisen im straßenverkehr hin zu einem sichereren Verkehrsverhalten. Dies bedeutet
im zusammenhang von alkoholbedingten auffälligkeiten, dass die Kursteilnehmer nicht
nur sicherstellen, dass sie zukünftig trinken und Fahren zuverlässig voneinander trennen,
sondern zu diesem zweck auch ihr trinkverhalten insgesamt ändern. Dies wird in der
regel mindestens bedeuten, dass der alkoholkonsum in Frequenz und menge deutlich ein-
geschränkt, eventuell auch vollständig eingestellt wird. in den Kursen sollen teilnehmer
über die Voraussetzungen einer zukünftig regelkonformen Verkehrsteilnahme aufgeklärt
werden und individuelle beratung für ihre Entscheidungen in bezug auf ihren alkohol-
konsum erhalten. 

Die für Kurse nach § 70 FeV vorgeschriebene regelmäßige Wirksamkeitsüberprüfung
soll sicherstellen, dass die gesetzlich verankerte maßnahme ihre berechtigung hat, inso-
fern als sie durch reduktion der rückfallwahrscheinlichkeit der Kursteilnehmer zu einer
Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit beiträgt. Dies ist letztlich auch die begrün-
dung dafür, dass sie den bürgern als möglichkeit empfohlen werden darf, da sie dem
schutz der allgemeinheit vor durch rauschmittelkonsum beeinträchtigten Kraftfahrern
dient. 
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Für die anerkennung von Kursen zur Wiederherstellung der Fahreignung sind in der
Fahrerlaubnisverordnung (FeV) und deren anlagen die folgenden regelungen festgelegt:

– Der Kurs beruht auf einer wissenschaftlich begründeten Konzeption.
– Ein unabhängiges Gutachten bestätigt die Eignung des Kursprogramms für die zwecke 

des § 11 FeV.
– Der träger des Kurses verfügt über ein Qualitätssicherungssystem. Dieses wird von

der begutachtungsstelle Fahrerlaubniswesen bei der bundesanstalt für straßenwesen
(bast) überprüft.

– Die Kursleiter erfüllen die Qualifikationsvoraussetzungen.
– Die Wirksamkeit des Kurses wird durch (wiederholte) Evaluation nachgewiesen.
Das Kursprogramm iFt mit seiner verhaltenstherapeutischen ausrichtung ist bestrebt,

Verhaltensweisen der Vergangenheit inklusive bisheriger Änderungsbemühungen seitens
der teilnehmer zu erheben, in ihrer Effektivität zu bewerten und bei bedarf zu erweitern
bzw. zu verändern. alkoholauffällige Kraftfahrer weisen typischerweise Defizite, ein
mangelndes Problembewusstsein, fehlende Kenntnisse bezüglich der alkoholwirkung,
Verharmlosung und Verdrängung der Konsummotive und der alkoholisierten Verkehrsteil-
nahme sowie eine mangelnde impulskontrolle auf [6]. neben der auswertung individuel-
ler Erfahrungen der teilnehmer wird auch die Gruppe für Diskussionen, austausch und
Veränderungsprozesse genutzt. zur unterstützung dieser ziele wird im Kurs Wissen zu
verschiedenen themen vermittelt, wie: 

– Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens und lernens,
– kurz- und langfristige alkoholwirkungen,
– auf- und abbauraten der blutalkoholkonzentration,
– gesundheitliche auswirkungen. 
Die Vorgehensweise im Kurs mit der ausbalancierten mischung von informationsver-

mittlung, personenzentriertem arbeiten, konstruktiver nutzung gruppendynamischer Pro-
zesse und anleitung von Verhaltenstrainings ist dazu geeignet, alle in der vorangestellten
Fahreignungsbegutachtung festgestellten Defizite zu beseitigen.

Der Kurs wird durchgeführt in vier sitzungen, in der regel im Wochenabstand. Damit
liegen zwischen erstem und letztem Kurstag mindestens 21 tage, die den teilnehmern die
Gelegenheit zur bearbeitung häuslicher aufgaben und einen zeitraum für die individuelle
auseinandersetzung mit den Kursthemen bieten. Der stundenumfang der maßnahme 
variiert mit der anzahl der Kursteilnehmer (4-10 Personen) und beträgt mindestens 12 und
maximal 18 stunden. Die arbeit in kleinen Gruppen erleichtert es, individuell auf die an-
liegen der teilnehmer einzugehen. 

um den Erfolg dieser Vorgehensweise zu messen, wird geprüft, wie viele Kursteilneh-
mer nach ablauf einer festgelegten Frist ab teilnahme an der Kursmaßnahme (= 3 jahre)
wieder mit alkohol im straßenverkehr aufgefallen sind (= rückfallquote). Damit die
maßnahme als wirksam angesehen wird, muss die rückfallquote unterhalb des festgeleg-
ten Prüfkriteriums von 18,8 % erneut auffälligen Kraftfahrern liegen. Diese bewährungs-
quote entstammt einer studie zur Wiederauffallenswahrscheinlichkeit nach einer mit posi-
tivem urteil abgeschlossenen mPu [11] und wurde für den leitfaden zur anerkennung
von Kursen nach § 70 FeV übernommen [9]. nach der teilnahme an einem Kurs zur
Wiederherstellung der Kraftfahreignung sind definitionsgemäß die bedenken an der
Kraftfahreignung ausgeräumt, ebenso wie nach einer positiven begutachtung. Damit kann
nach erfolgreichem abschluss eines Kurses dem teilnehmer in der regel die Fahrerlaub-
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nis neu erteilt werden und sinnvollerweise sollte die rückfallquote nach der Kursteilnah-
me diejenige nach positiver begutachtung nicht signifikant übersteigen. 

Methode
Für die Datenerhebung zur aktuellen Evaluation des Kursprogramms iFt wählte das

Kba aus 463 teilnehmern von Kursen, die bundesweit im zeitraum 01.10. 2008 bis
31.05. 2009 durch das ifs geschult wurden, per zufallsauswahl eine stichprobe von 
n = 350 Personen. um auch im Falle einer bei einzelnen Kursteilnehmern möglichen ver-
zögerten neuerteilung der Fahrerlaubnis den bewährungszeitraum von drei jahren sicher-
zustellen, wurde die abfrage im Vzr (Verkehrszentralregister) am 01.09. 2013 durchge-
führt. „Dieser zeitpunkt garantiert für alle Personen einen vierjährigen brutto-beob-
achtungszeitraum (…)“ ([5], s. 4). nach der abfrage im Vzr und im zentralen Fahrer-
laubnisregister (zFEr) verblieben für die eigentliche Datenverarbeitung n = 269 Perso-
nen mit einer nachgewiesenen neuerteilung der Fahrerlaubnis nach der Kursteilnahme.
bei 81 Datensätzen konnte keine neuerteilung ermittelt werden; hierbei ließ sich nicht 
klären, ob die Fahrerlaubnis jemals entzogen worden war (z. b. wiederholte alkoholfahrt
im ordnungswidrigkeitenbereich) oder nie eine neuerteilung erfolgte; da die untersu-
chung die bewährung im straßenverkehr nach neuerteilung zum inhalt hatte, fielen diese
aus der analyse heraus.

Einbezogen in die Evaluation wurden alle Verkehrsverstöße und behördlichen Entschei-
dungen, die maximal drei jahre nach der neuerteilung der Fahrerlaubnis begangen und
spätestens vier jahre nach der neuerteilung im Vzr eingetragen wurden [5]. Wurde die
Fahrerlaubnis im beobachtungszeitraum erneut entzogen, endete dieser damit vorzeitig.
im Falle eines alkoholvergehens wurde dieser Fahrerlaubnisentzug als für die Evaluation
wesentliches Ereignis gezählt; eventuelle weitere nachfolgende Eintragungen im Vzr
wurden in die auswertung nicht mit einbezogen. als kritische Ereignisse mit bezug auf
die legalbewährung wurden straftaten und ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit al-
kohol ebenso erfasst wie behördliche maßnahmen der Fahrerlaubnisentziehung aufgrund
einer suchterkrankung. 

Ergebnisse
nach der oben beschriebenen bereinigung der stichprobe (ausschluss von Personen,

die im Vzr nicht aufgefunden werden konnten und von Personen, für die keine neuertei-
lung nachweisbar war) verblieben 269 Personen für die auswertung im rahmen der Eva-
luation.

Von diesen 269 Personen fielen 20 in der beobachtungsphase erneut mit einem alkohol-
bezogenen Verkehrsverstoß auf. Dabei begingen sieben dieser Personen eine ordnungs-
widrigkeit, 12 Personen eine straftat und eine Person sogar zwei straftaten mit alkohol in
dieser zeit. Dies entspricht einer rückfallquote von 7,4 % [5].

Für den Vergleich mit der rückfallquote nach dem bast-richtwert (= 18,8%) wurden
die obere Grenze des 99 %igen Konfidenzintervalls und die teststärke („Power“) berech-
net. Die Ergebnisse zeigen, dass die rückfallquote der iFt-teilnehmer signifikant unter
der Quote des bast-richtwertes liegt (siehe tab. 1 und 2). 
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Die teststärke („Power“) gibt an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein untersuchungs-
ergebnis bei einer richtigen h1 (hier: das Kursprogramm iFt senkt bei einer dreijährigen
bewährungsfrist die rückfallwahrscheinlichkeit wenigstens so sehr wie der referenzwert
der bast = 18,8 %) signifikant wird [1]. mit einem Wert von 0,99 belegt die ermittelte
teststärke eine sehr hohe aussagekraft der iFt-rückfallquote, d. h. eine hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass die zustimmung zu der hypothese, dass das Kursprogramm iFt der
rückfallquote im Vergleich zum referenzwert zumindest standhält, richtig ist. 

in einer weiteren analyse der stichprobendaten wurde überprüft, ob das alter der Kurs-
teilnehmer einen signifikanten Einfluss auf die rückfallwahrscheinlichkeit hat; dies war
nicht der Fall [5]. 

Diskussion
anhand der ermittelten Ergebnisse konnte gezeigt werden, dass das Kursprogramm iFt

die gestellte anforderung an einen Wirksamkeitsnachweis erfüllt. mit einer rückfallquo-
te von lediglich 7,4 % (in der vorliegenden studie wurde nicht zwischen erstmals und
wiederholt auffälligen unterschieden.) nach einem dreijährigen bewährungszeitraum ab
neuerteilung bleibt es deutlich unter der geforderten rückfallquote von 18,8 %. zudem
blieb das weiter entwickelte Kursprogramm iFt auch unter der rückfallquote von 10 %
der letzten vorliegenden Evaluationsstudie [3], so dass die inhaltliche optimierung sowie
die veränderten rahmenbedingungen als wirksam bezeichnet werden können. Die rück-
fallquote im 3-jahres-zeitraum entspricht interessanterweise derjenigen nach einer positi-
ven begutachtung, die durchschnittlich ebenfalls 7,4 % umfasst (Erstauffällige 6,5 %,
wiederholt auffällige 8,3 %) wie hilGEr et al. [4] in einer studie an begutachtungsfällen
aus dem zeitraum november 2005 bis oktober 2006 ermitteln konnten. auch KliPP [7] hat
für 43.228 alkoholauffällige Kraftfahrer, denen die Fahrerlaubnis im jahr 2006 neu erteilt
worden ist, nach einem dreijährigen beobachtungszeitraum eine vergleichbare rückfall-
quote mit einem alkoholdelikt von 8,0 % ermittelt. Die Kurse nach § 70 FeV ermöglichen
es somit Personen, die in der begutachtung noch als fahrungeeignet eingestuft wurden,
wieder an individueller mobilität teilzuhaben. Dies ist dadurch gerechtfertigt, dass nach
teilnahme an einem anerkannten Kursprogramm wie iFt die rückfallquote derjenigen
der Kraftfahrer, die in der begutachtung als fahrgeeignet eingestuft werden, vergleichbar
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anzahl der Personen anzahl der Personen rückfallquote (in %) obere Grenze des 
insgesamt mit rückfall Konfidenzintervalls für 

die iFt-rückfallquote 
(α = 0,01)

269 20 7,4 11,5

tab. 1: obere Grenze des Konfidenzintervalls der alkohol-rückfallquote aller in die Evaluation einzubezie-
hender iFt-Kursteilnehmer (n = 269) ([5], s. 8).

untersuchungsgruppe n p* α Power β

alle iFt-teilnehmer 269 7,4 0,01 0,99 0,01

alle bast-teilnehmer 1344 18,8

tab. 2: Vzr-auffälligkeit der iFt-Kursteilnehmer im Vergleich zum bast-referenzwert
(Power-analyse) ([5], s. 8); *p = rückfallquote mit alkoholverstößen.
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ist. Diese chancen sollten gutachterlicherseits gerade auch für denjenigen Personenkreis
verstärkt in betracht gezogen werden, der bereits nach einer richterlichen Fahrerlaubnis-
entziehung ab 1,1 ‰ vor einer neuerteilung eine medizinisch-psychologische Fahreig-
nungsbegutachtung durchlaufen muss [8].

z u s a m m e n f a s s u n g
Der Kurs iFt ist eines der anerkannten Kursprogramme für eine Wiederherstellung der Fahreignung im rah-

men des § 70 FeV. Dieser Kurs wird nach entsprechender Empfehlung und zustimmung durch die behörde im
anschluss an eine medizinisch- Psychologische begutachtung (mPu) durchgeführt. Wie alle Kursprogramme in
diesem rechtlichen zusammenhang ist auch der Kurs iFt entsprechend den gesetzlichen bestimmungen regel-
mäßig zu evaluieren, um so seine Wirksamkeit nachzuweisen. Diese Wirksamkeit wird geprüft über eine Ermitt-
lung der rückfallquote nach einem dreijährigen bewährungszeitraum der Kursteilnehmer. als wirksam und
damit nützlich im sinne einer Verbesserung der allgemeinen Verkehrssicherheit gilt das Kursprogramm dann,
wenn es einen durch die bundesanstalt für straßenwesen (bast) ermittelten referenzwert zumindest nicht sig-
nifikant überschreitet. Dieses Erfordernis konnte für das Kursprogramm iFt erfolgreich nachgewiesen werden. 

s c h l ü s s e l w ö r t e r
Kraftfahreignung – Kurse – alkoholauffällige Kraftfahrer – Evaluation – rückfallquote

s u m m a r y
the rehabilitation program iFt as one of the recognized programs according to section 70 FeV has to prove

its usefulness and effect for a restoration of „fitness to drive“ on a regular basis. this was done again end of 2013.
to prove the desired effect of reducing the number of subsequent offenders after completion of the program, data
of participants was checked against the proportion of recidivists as defined by the Federal highway research in-
stitute (bast). the rehabilitation program iFt proved to produce a smaller number of recidivists than the defi-
ned proportion and in that, to be effective.
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DEtlEF otto bönKE

sanktionen bei trunkenheitsfahrten in zeiten des mobilen 
Wandels*)

sehr geehrter herr Präsident, sehr verehrte Damen und herren,
zunächst danke ich ihnen, herr Dr. GErharDt, für die Einladung und die freundliche

Einführung.
Es kommt bewegung in den straßenverkehr: Der Radverkehr nimmt Fahrt auf. Die Al-

terung der Bevölkerung ist ungebremst und macht sich im straßenverkehr bemerkbar.
Carsharing-systeme bewegen sich auf Erfolgskurs. Vor allem aber ein thema beschäftigt
medien, Fachleute und autofahrer: Die Digitalisierung des autoverkehrs. Das automati-
sierte Fahren ist auf der Überholspur.

mit der ersten digitalisierten Autobahnstrecke in Deutschland, der a9, die zwischen
münchen und nürnberg entstehen soll, stehen wir vor einer „historischen mobilitätsrevo-
lution“1), wie es bei der Eröffnungsveranstaltung im Verkehrsministerium hieß. Diese Ent-
wicklungen werfen technische, infrastrukturelle und zum teil auch ethisch-moralische
Fragen auf, aber insbesondere auch Fragen an unser rechtssystem.

I. Automatisiertes Fahren
automobilhersteller und zulieferunternehmen investieren derzeit überall auf der Welt

milliarden in die Fortentwicklung von assistenzsystemen. schon heute beherrschen Pre-
miumfahrzeuge aktive längs- und Querführung bis zu einer Geschwindigkeit von 60
km/h. luxuswagen können bereits auf Knopfdruck zum Vordermann den passenden ab-
stand halten und das lenken übernehmen. Das hochautomatisierte Fahren auf autobahnen
– der sogenannte „autobahn-chauffeur“ – steht nach aussage der Fachleute wenige jahre
vor der marktreife2). und der „autobahnpilot“, der vollautomatisierte Fahrten auf der
autobahn ermöglicht, soll schon in zehn jahren einsatzfähig sein. Die zunehmende Digi-
talisierung des automobils bietet zweifellos chancen, den Verkehrsfluss zu verbessern,
die umwelt zu schonen und den Fahrkomfort zu steigern. Vor allem wird sie als möglich-
keit gesehen, den straßenverkehr sicherer zu machen. Dies wird sich allerdings erst noch
in der Praxis erweisen müssen. Es wird wohl nur dann geschehen, wenn die technik feh-
lerfrei arbeitet und wir uns auch die Freude am Fahren von logarithmen abnehmen lassen
wollen. zugegeben, man geht nach den Ergebnissen der unfallforschung davon aus, dass
menschliches Fehlverhalten im straßenverkehr für den löwenanteil aller unfälle ursäch-
lich ist. indes ist es ein irrglaube, automatisiertes Fahren führte in eine Welt ohne un-
glücke. jede neue technologie fordert vielmehr eine neue art von unfällen3). Wer hätte
etwa vor jahrzehnten gedacht, welche schäden atomkraftwerke verursachen können
(stichwort: Fukushima) oder dass Windkrafträder scharen von zugvögeln zerfetzen. ich
bin also etwas skeptisch, denn über die Sicherheit dieser systeme ist heute noch wenig be-

*) Der beitrag beruht auf dem für den Festvortrag anlässlich des Festaktes des b.a.D.s. zur Verleihung der 
senator-lothar-Danner-medaille in Gold am 09. oktober 2015 vorbereiteten manuskript und gibt ausschließ-
lich die persönliche auffassung des Verfassers wieder.
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kannt und die herausforderungen für die Datensicherheit sind groß, wenn man hört, dass
in modernen serienwagen bis zu 70 computer stündlich Daten von über 25 Gigabyte ver-
arbeiten4).

Es wird also unumgänglich sein, die rechtlichen rahmenbedingungen an automatisier-
tes und vernetztes Fahren anzupassen. Dieses Projekt wird ganz verschiedene rechtsge-
biete berühren: Das Völkerrecht (stichwort: Änderung des Wiener Übereinkommens), das
zulassungsrecht, das Verhaltensrecht, das zivilrechtliche haftungsrecht, das Datenschutz-
recht und auch das strafrecht.

Der diesjährige Verkehrsgerichtstag hat dem „automatisierten Fahren“ einen arbeits-
kreis gewidmet und empfohlen, den Fahrer ab dem hochautomatisierten Fahrbetrieb bei
bestimmungsgemäßem Gebrauch von sanktionen und der Fahrerhaftung freizustellen5).
allerdings dürfe, so der Verkehrsgerichtstag, der opferschutz darunter nicht leiden. Die
praktische umsetzung dieses Vorschlags erscheint mir zumindest problematisch.

(1.) bekanntlich sind Grundlagen jeder straf- und bußgeldrechtlichen Verfolgung und
ahndung wegen Verkehrsverstößen das strafgesetzbuch und das das straßenverkehrsge-
setz mit seinen ausfüllenden Vorschriften in der straßenverkehrsordnung und der straßen-
verkehrszulassungsordnung. sie enthalten straf- und bußgeldvorschriften, die der abwehr
der typischen vom straßenverkehr ausgehenden Gefahren und vor allem dem schutz an-
derer Verkehrsteilnehmer dienen (stichwort: opferschutz).

(2.) Die zentrale Vorschrift im bereich der trunkenheitsdelikte ist § 316 stGb. sie ver-
bietet das Führen eines Fahrzeugs im fahrunsicheren zustand. zu den Fahrzeugen zählen
alle Gefährte, ob motorisiert oder nicht, und damit auch ein solches, das im automatisier-
ten modus fährt. Problematisch könnte sein, ob „autonomes Fahren“ auch das Führen
eines Fahrzeugs darstellt, denn die Verkehrsteilnahme allein reicht für ein „Führen“ be-
kanntlich nicht aus – sonst wäre jeder insasse Fahrzeugführer. nach der rechtsprechung6)
führt ein Fahrzeug, wer es „selbst unmittelbar unter bestimmungsgemäßer anwendung
seiner antriebskräfte unter eigener allein- oder mitverantwortung in bewegung setzt“
oder es „unter handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrbewegung
durch den öffentlichen Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum teil leitet“. Dass derjeni-
ge, der den startknopf für automatisiertes Fahren betätigt und dann auf öffentlichen stra-
ßen fährt, die antriebskräfte des Fahrzeugs in bewegung setzt, ist unzweifelhaft. ob damit
automatisiertes Fahren, bei dem Fahraufgaben ganz oder zum teil an die maschine abge-
geben werden können, auch stets das Führen eines Fahrzeuges darstellt, ist nicht ohne
weiteres festzustellen7). Die antwort hängt zunächst davon ab, welche aufgaben der Ge-
fahrene beim zurücklegen der Fahrtstrecke (überhaupt noch) hat. hierbei ist entscheidend,
welchen automatisierungsgrad der Fahrer konkret nutzt.8) Für unsere Frage sind insbe-
sondere die höheren Grade der automatisierung zu betrachten, weil bei reiner Fahrerassi-
stenz und der teilautomatisierung stets vorausgesetzt wird, dass der Fahrer die maschine
weiterhin dauerhaft überwacht und auf entsprechende aufforderung die Fahraufgaben
wieder übernimmt. hier kann unschwer davon ausgegangen werden, dass der Fahrer das
Fahrzeug führt. beim hochautomatisierten Fahren, bei dem der Fahrer sich auch anderen
tätigkeiten widmen kann, wird angenommen, dass der Fahrer zwar nicht dauerhaft das
Verkehrsgeschehen überwachen muss, aber doch stets in der lage sein muss, die Fahrauf-
gaben wieder zu übernehmen. Der Fahrer befindet sich hier sozusagen teils in einem
„standby-modus“ und teils fährt er selber. insoweit besteht auch hier m. E. wenig anlass,
an seiner Fahrzeugführereigenschaft zu zweifeln.
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anders sieht es möglicherweise beim „vollautomatisierten Fahren“ aus. hierbei handelt
es sich um einen Vorgang, bei dem das system die Führung vollständig übernimmt und 
der Fahrer das system dabei auch nicht ständig überwachen muss. allerdings fordert auch
hier die maschine den Fahrer bei komplexeren Verkehrssituationen gegebenenfalls zur
Übernahme der Fahraufgaben auf und schaltet – falls dies nicht geschieht – in einen risi-
kominimalen zustand. hier kann es durchaus berechtigte zweifel geben, weil der Fahrer
faktisch die Fahraufgabe für eine bestimmte strecke und einen bestimmten zeitraum voll-
ständig an die maschine abgeben kann. nach dem bGh wäre er allerdings auch hier
„Fahrzeugführer“ i. s. des § 316 stGb, weil er das auto „unter bestimmungsgemäßer an-
wendung seiner antriebskräfte unter eigener allein- oder mitverantwortung in bewe-
gung“ gesetzt hat.

aber, meine Damen und herren, ein Vorbehalt sei „in zeiten des mobilen Wandels“ ge-
stattet: Wir befinden uns auf schwankendem boden, denn einerseits sind die Grenzen zwi-
schen den einzelnen stufen der automatisierung fließend, und sie stellen vor allem keine
rechtlich verbindliche Einordnung dar. zum anderen ist auch der rechtliche hintergrund
im Fluss. und das gilt erst recht, wenn der begriff des Fahrzeugführers zukünftig so er-
weitert wird, dass ihm automatisierte systeme gleichgestellt werden. Genau dies ist im
Wiener Übereinkommen beabsichtigt, wie sich aus einem strategiepapier des bundesmi-
nisteriums für Verkehr und digitale infrastruktur ergibt, und wird in seiner Folge auch zu
weiteren Änderungen unseres Verkehrsrechts führen9). Dann werden wir sehen müssen,
welche ausstrahlungen das auch auf das strafrecht haben wird.

(3.) zurück zur Forderung des Verkehrsgerichtstages nach einer gesetzlichen haftungs-
freistellung von sanktionen. Was genau damit gemeint ist, insbesondere wie weit sie gehen
soll, bleibt unklar: Denkbar wäre es, dass nur die nutzung der automatisierung selbst ge-
meint ist - das wäre wohl unproblematisch, soweit hierbei sämtliche bedienungsanforde-
rungen ordnungsgemäß erfüllt werden. Wenn es in dem strategiepapier des Verkehrs-
ministers heißt, die ordnungsgemäße nutzung automatisierter Fahrzeuge dürfe „für sich
gesehen gegenüber dem Fahrer den Vorwurf einer sorgfaltspflichtverletzung nicht be-
gründen“10), so geht das in diese richtung. Denkbar wäre aber auch, dass ein gesetzlicher
haftungsausschluss für sämtliche während der automatisierten Fahrt erfolgten Verstöße
gemeint ist, vom Geschwindigkeitsverstoß bis zur fahrlässigen Körperverletzung und tö-
tung. Das hielte ich für problematisch. Dazu ist zunächst festzustellen, dass etliche Fragen
beim automatisierten Fahren noch ungeklärt sind: sind technische systeme zukünftig in
der lage, fehlerfrei zu arbeiten? nach welchen international einheitlichen standards er-
folgt ihre zulassung? Wie wird sich das Fahrzeug in sog. Dilemma-situationen verhalten,
wenn es darum geht, unterschiedliche risiken und Gefährdungen gegeneinander abzuwä-
gen? Was macht das Fahrzeug etwa, wenn es die Wahl hat, auf den Geisterfahrer oder auf
die menschen neben der Fahrbahn aufzuprallen?

Es ist doch an dieser stelle festzustellen, dass unser geltendes strafrecht mit den ange-
sprochenen haftungsfragen – auch ohne eine Privilegierung – gut zurecht kommt: Die
schaltstellen des strafrechtlichen handlungsbegriffs und des Fahrlässigkeitsbegriffs kön-
nen das straflose vom strafbaren, also die spreu vom Weizen trennen. Vorausgesetzt der
nutzer hat alle technischen und sonstigen Voraussetzungen zum betrieb des hochautoma-
tisierten Fahrens erfüllt (das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß gewartet und in betrieb ge-
nommen), muss der täter nicht mit völlig unwahrscheinlichen abläufen bei ordnungsge-
mäßem betrieb rechnen und haften. Dafür brauchen wir keine Privilegierung oder neue
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gesetzliche haftungsregelung. Es kann vielmehr dabei bleiben: Was im Einzelfall recht-
lich an sorgfalt gefordert wird, entscheidet das zuständige Gericht11).

Die bundesregierung hat auf eine Kleine anfrage vom juli dieses jahres12) zu diesem
Problemkreis wie folgt stellung genommen: „Eine zulassung von systemen, die automa-
tisiertes Fahren ermöglichen, kommt nur dann in betracht, wenn die hersteller deren 
sicherheit nachweisen könnten. Eine umfassende gesetzliche befreiung des Fahrzeugfüh-
rers von der Verantwortung kann es nicht geben, solange der Fahrzeugführer nicht nach der
lebenserfahrung davon ausgehen darf, dass die systeme die Fahraufgaben ebenso zuver-
lässig oder sogar zuverlässiger als ein mensch erledigen.“ auf dieser Grundlage wird es
wohl tatsächlich einen abgestuften, längeren anpassungszeitraum geben, in dem die sorg-
faltsanforderungen allmählich herabgesetzt werden13). aber das schließt selbstverständ-
lich nicht aus, dass wir über die befreiung von einzelnen handlungsgeboten oder Verbo-
ten im straßenverkehrsrecht nachdenken, wenn das Fahrzeug selbstständig fährt, etwa das
strikte handyverbot im § 23 stVo. aber das sind Einzelregelungen.

als Fazit bleibt heute festzuhalten, dass abstriche vom sanktionsrecht für automatisier-
tes Fahren nicht erforderlich sind. Das gilt insbesondere für die hier angesprochenen sank-
tionen bei trunkenheitsfahrten.

II. Radfahrerpromille
Für Fahrradfahrer liegt derzeit die Grenze der strafbewerten, sogenannten „absoluten

Fahrunsicherheit“ nach höchstrichterlicher rechtsprechung bei einer blutalkoholkonzen-
tration von 1,6 Promille. Ein bußgeldbewehrter Gefahrengrenzwert, wie er in § 24a stra-
ßenverkehrsgesetz vorhanden ist, existiert für radfahrer bislang nicht. Vor diesem hinter-
grund hat sich der diesjährige Verkehrsgerichtstag in einem arbeitskreis mit der Frage
befasst, ob neue Promillegrenzen für radfahrer geschaffen werden sollten14).

meine Damen und herren, ich möchte hier nicht wiederholen, was dazu beim letzten
VGt gesagt wurde, aber dieses thema bietet mir willkommenen anlass, einige allgemei-
ne anmerkungen zum gesetzlichen instrumentarium loszuwerden: Kürzlich wurden expe-
rimentelle untersuchungen zum thema am institut für rechtsmedizin der universität
Düsseldorf von herrn Prof. DalDruP und der universitätsmedizin mainz unter der lei-
tung von herrn Prof. urban durchgeführt. hierbei zeigte sich, dass insgesamt bereits eine
geringe alkoholisierung zu einer Verschlechterung der Fahrleistung führt. andererseits
waren einige teilnehmer auch bei blutalkoholkonzentrationen von 1,4 Promille oder eini-
ge wenige Probanden sogar bei 1,6 Promille noch in der lage, das niveau ihrer leistung
im nüchternen zustand zu halten. Dies ist das eigentlich Überraschende beider untersu-
chungen und hat die Frage aufgeworfen, ob die 1,6 Promillegrenze für die absolute Fah-
runsicherheit in § 316 stGb noch haltbar ist und der Gesetzgeber einen konkreten Grenz-
wert in die strafvorschrift aufnehmen sollte. auch wenn eine solche normative maßnahme
ohne zweifel ein klares signal setzen würde und den normbefehl möglicherweise auch
verstärken könnte, führte ein gesetzgeberisches tätigwerden durch Einführung eines
Grenzwertes für radfahrer in § 316 stGb zu erheblichen Problemen: Der Gesetzgeber
müsste für sämtliche von der strafvorschrift erfasste Fahrzeugarten Grenzwerte festlegen,
zuvörderst für den praktisch besonders relevanten bereich der Kraftfahrzeugführer. Dass
der Gesetzgeber eine derart krasse abkehr von der bisherigen systematik vornehmen wird,
ist angesichts des über jahrzehnte entwickelten gesetzlichen instrumentariums, bestehend
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aus straftatbeständen, die an das unbestimmte tatbestandsmerkmal der Fahrunsicherheit
anknüpfen, und einem bußgeldtatbestand, der einen konkreten Gefahrengrenzwert nennt,
indes kaum zu erwarten. Dies liegt entscheidend auch daran, dass der rückgang der alko-
holunfälle im straßenverkehr in den letzten jahren hierfür keinerlei anlass bietet. Dem-
entsprechend hat auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag von einer derartigen Empfehlung
abgesehen15).

ich habe bereits bei anderen Veranstaltungen des b.a.D.s. darauf hingewiesen, dass ich
den Weg, konkrete Grenzwerte in die strafvorschriften des stGb einzuführen, für keine
gute idee halte – sei es für cannabis oder für den atemalkohol. Vielmehr beseitigt dies die
Flexibilität, das unbestimmte tatbestandsmerkmal der Fahrunsicherheit auszufüllen. Der
Gesetzgeber müsste zudem bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder geänderten
tatsächlichen bedingungen im straßenverkehr jeweils den langwierigen Prozess des Ge-
setzgebungsverfahrens beschreiten, um Grenzwerte nach zu justieren. Das halte ich nicht
für praktikabel.

Wenn schon keine Änderung in den strafvorschriften erfolgt, stellt sich aber die Frage,
ob es nicht zumindest einen neuen bußgeldtatbestand als auffangtatbestand geben sollte.
Es liegen dafür bereits unterschiedliche Vorschläge auf dem tisch. Der b.a.D.s. hat im
letzten jahr auf seiner jahrestagung gefordert, der „vom Gesetzgeber einzuführende
Grenzwert dürfte keinesfalls über 1 Promille liegen“16). sie kennen vielleicht meine kriti-
sche haltung dazu, denn ich frage mich: besteht wirklich ein bedürfnis für die bußgeld-
bewehrung? und ist die Entwicklung wirklich so dramatisch, dass hier dringend eine
sanktionslücke geschlossen werden müsste? Diese Fragen hat Prof. schEFFlEr beim VGt
überzeugend verneint17). ich bin ebenfalls sehr skeptisch, ob wir den radfahrer letztlich
wirklich mit repressiven mitteln vor sich selbst schützen müssen18), denn die entscheiden-
den unfälle, nämlich solche mit Drittbeteiligung, werden mit dem vorhandenen straf-
rechtlichen instrumentarium, insbesondere der relativen Fahrunsicherheit, bereits erfasst.
und sorge bereiten seit jeher nicht die radfahrer mit einer alkoholisierung unter 1,1 Pro-
mille. Das sollen nach auskunft des statistischen bundesamtes im jahre 2014 gerade mal
250 gewesen sein. sondern diejenigen mit hoher alkoholisierung: auch 2014 waren wie-
der zehnmal so viele radfahrer (ca. 2.580) mit alkoholwerten über 1,4 Promille an unfäl-
len im straßenverkehr beteiligt. schließlich ist auch zweifelhaft, ob eine niedrige Grenze
überhaupt durchgesetzt, sprich kontrolliert werden könnte. ich fürchte nein, angesichts der
ohnehin knappen Personalressourcen bei der Polizei. und Vorschriften, die nur auf dem
Papier des bundesgesetzblattes stehen, sind nach meiner Überzeugung kontraproduktiv.
Die vielzitierte „signalwirkung“, die auch gerne im zusammenhang mit Forderungen
nach einer nullpromillegrenze genannt wird, verpufft nach kurzer zeit, wenn die betrof-
fenen feststellen, dass sie ohnehin nichts zu befürchten haben. ich möchte hier die aus-
führungen von Professor hErzoG beim 30. Deutschen Verkehrsgerichtstag in Erinnerung
rufen: „man sollte die Warnung vor Gesetzen, die keiner einhält und keiner durchsetzt, um
alles in der Welt nicht auf die leichte schulter nehmen. Die ganze rechtsordnung leidet
schaden…“19).

Die justizministerinnen und justizminister haben auf ihrer herbstkonferenz vor einem
jahr „gerade unter berücksichtigung neuester rechtsmedizinischer Erkenntnisse“ keinen
gesetzgeberischen handlungsbedarf gesehen, da „nach derzeitiger rechtslage eine straf-
barkeit bei alkoholbedingten ausfallerscheinungen bereits ab einer blutalkoholkonzentra-
tion von 0,3 Promille in betracht kommt“20). Das ist eine klare ansage, was § 316 stGb
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angeht, und es sei dahin gestellt, ob sie dabei auch den bußgeldtatbestand vor augen hat-
ten.

Es ist jedenfalls heute zum aktuellen sachstand festzuhalten, dass der Gesetzgeber den
Forderungen nach einer bußgeldbewehrten Promillegrenze für radfahrer bisher nicht
nachgekommen ist. Es sieht auch nicht danach aus, dass in dieser legislaturperiode eine
Änderung erfolgen wird. Weder im bundesrat noch im bundestag ist eine Gesetzesinitia-
tive eingebracht worden und die Wahlperiode ist schon zur hälfte herum. Es ist daher eher
wahrscheinlich, dass es vorerst bei der geltenden rechtslage bleibt.

III. Aktuelle Fragen
herr Dr. GErharDt, sie hatten mich aus aktuellem anlass gebeten, zu einigen stich-

worten noch ein paar Worte zu sagen:

1. Atemalkoholkontrolle
im Koalitionsvertrag heißt es: „bei Verkehrsdelikten streben wir an, zur bestimmung

der blutalkoholkonzentration auf körperliche Eingriffe zugunsten moderner messmetho-
den zu verzichten. Eine blutentnahme wird durchgeführt, wenn der betroffene sie ver-
langt.“ Will die regierung also die blutalkoholuntersuchung abschaffen, wie „Die zeit“
am 17. august titelte? Wohl kaum, denn die blutprobe braucht man auch zukünftig auf
jeden Fall für die Verweigerer der atemalkoholkontrolle und für den nachweis von „an-
deren berauschenden mitteln“, also von Drogen und medikamenten. im hinblick auf das
symposium, das der b.a.D.s. im november zu dieser Problematik durchführen wird,
möchte ich es bei folgenden bemerkungen belassen: Die Vorteile der atemalkoholmes-
sung liegen auf der hand: ihre einfache und zeitsparende Durchführung, die Entbehrlich-
keit eines Eingriffs in die körperliche unversehrtheit und die Kostenersparnis sprechen für
eine weitgehende nutzung dieses beweismittels. Wesentliche Einwände der gerichtlichen
Praxis sind allerdings die fehlende reproduzierbarkeit, die unzulänglichkeit bei Drogen-
und medikamentenmissbrauch und der qualitative unterschied zwischen straftat und ord-
nungswidrigkeit. Es stellt sich nämlich die Frage, ob angesichts des gewichtigen Vorwurfs
einer straftat (die neben einer Geld- oder Freiheitsstrafe in der regel auch zur Entziehung
der Fahrerlaubnis führt) der blutprobe nicht weiterhin im strafrecht der Vorzug zu geben
ist.

2. Richtervorbehalt
Eine seit jahren diskutierte Frage ist die behandlung des richtervorbehalts bei blutent-

nahmen wegen trunkenheit im Verkehr. Es ist schade, dass unsere Veranstaltung nicht eine
Woche später stattfindet, denn eine Expertenkommission zur stPo-reform wird nächste
Woche ihren abschlussbericht und damit eine Empfehlung zu § 81a stPo abgeben. Die
Kommission hat sich zum ziel gesetzt, das allgemeine strafverfahren und das jugend-
strafverfahren unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher
auszugestalten. Der Deutsche richterbund hat an der Kommission mitgewirkt und sich
wiederholt für eine abschaffung des richtervorbehalts bei Verkehrsdelikten ausgespro-
chen und stattdessen angeregt, einen staatsanwaltsvorbehalt zu schaffen21). Der b.a.D.s.
findet sich also in guter Gesellschaft in dieser Frage. Der Koalitionsvertrag enthält zwar
keine aussage zu § 81a stPo, ich kann mir aber kaum vorstellen, dass die Empfehlungen
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der Experten keinen Widerhall beim bundesjustizminister haben werden. Warten wir also
den bericht ab und die Diskussionen des nächsten Verkehrsgerichtstages, der diese Frage
in einem arbeitskreis ebenfalls eingehend diskutieren wird.

3. Neue Psychoaktive Stoffe (NPS)
zum „mobilen Wandel“ gehören leider auch veränderte Konsumgewohnheiten der ins-

besondere jüngeren Verkehrsteilnehmer, die vermehrt synthetische substanzen konsumie-
ren, die zu rauschzuständen führen und mit erheblichen risiken verbunden sind22). Das
auftreten und die Verbreitung immer neuer chemischer Varianten bekannter betäubungs-
mittel und psychoaktiver stoffe stellen eine erhebliche herausforderung auch für den Ge-
setzgeber dar angesichts der anlagenlösung im btmG, die die verbotenen substanzen enu-
merativ konkret aufführt. Es entwickelt sich daher eine art hase-und-igel-Wettlauf
zwischen herstellern und Gesetzgeber. Die lösung soll eine regelung darstellen, die
ganze stoffgruppen erfasst. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird derzeit auf Fachebene
zwischen den beteiligten bundesministerien abgestimmt. Eine stoffgruppenregelung
muss den verfassungsrechtlichen Grundsätzen der bestimmtheit und Verhältnismäßigkeit
genügen und zugleich einen lösungsansatz darstellen, mit dem den herausforderungen
durch nPs rechtlich effektiver begegnet werden kann, als dies mit der enumerativen lö-
sung des btmG bislang möglich ist. Einerseits sollen keine schlupflöcher bleiben, ande-
rerseits dürfen nicht völlig harmlose substanzen in die strafbewehrung einbezogen wer-
den. zur Klarstellung ist hinzuzufügen, dass dieses Vorhaben nicht die strafrechtliche oder
bußgeldrechtliche behandlung von nPs im straßenverkehr (beim Führen eines Fahrzeu-
ges) erfasst. hierüber wird vielmehr im rahmen der Vorschriften des § 316 stGb und des
§ 24a absatz 2 stVG zu diskutieren sein. Das ist vornehmlich das aufgabenfeld der
Grenzwertkommission, die die anlage zu § 24a stVG aktuellen Entwicklungen anpasst.

meine Damen und herren, es ist abzusehen, dass der heutige Vortrag nach diversen
symposien und Veranstaltungen des b.a.D.s., zu denen ich zu Fragen der bekämpfung
von alkohol und Drogen im straßenverkehr etwas beitragen durfte, voraussichtlich der
letzte sein wird. Gelegentlich habe ich mich kritisch mit Forderungen des b.a.D.s. aus-
einandergesetzt, gelegentlich zustimmend. bei alldem bleibt meine unumwundene aner-
kennung für ihre wertvolle arbeit. mit repression ist das Problem von alkohol und Dro-
gen im straßenverkehr nicht zu lösen, oder besser: nur mit repression ist es nicht zu lösen,
denn ohne Überwachung, aufklärung und Prävention konnte der kontinuierliche rück-
gang der alkoholdelikte nicht erzielt werden. Deswegen freue ich mich auch, dass mit der
Preisverleihung, die nun stattfinden wird, eine initiative gewürdigt wird, die wie kaum
eine andere gezeigt hat, wie man effektiv verhindern kann, dass trunkenheitsdelikte be-
gangen werden.

in diesem sinne verbinde ich meine Glückwünsche an die Preisträger mit dem appell an
den b.a.D.s., an der steigerung der Verkehrssicherheit weiter so engagiert wie bisher mit-
zuwirken. Denn die mobile Welt steht vor einem elementaren Wandel. Er wird nach mei-
ner Überzeugung viele themen in den schatten stellen, die wir in der Vergangenheit heiß
diskutiert haben, und er wird ihr Engagement nötig haben.

ich danke ihnen für ihre aufmerksamkeit.
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13) Vgl. hilgendorf a.a.o.
14) 53. VGt 2015, s. 103 ff.
15) 53. VGt 2015, Xii.
16) Pressemeldung des b.a.D.s.
17) 53. VGt 2015, 125; blutalkohol 2015, 72.
18) bönke, nzV 2015, 16.
19) 30.VGt 1992, 33.
20) Vollständiger beschluss abgedruckt bei bönke, a.a.o., 17.
21) zum beispiel bereits im jahr 2010: http://www.drb.de/cms/index.php.
22) zur strafbarkeit von „legal highs“ eingehend: Weidig, blutalkohol 2013, 57.
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„Wissenschaftlicher“ trinktest in der richterakademie

Einleitung
im rahmen des tagungsprogramms der Deutschen richterakademie fand im april 2015

eine tagung „Drogen und alkohol im straßenverkehr“ in der tagungsstätte Wustrau der
Deutschen richterakademie statt. ziel der alle zwei jahre stattfindenden tagung ist es,
richtern bzw. staatsanwälten die verwaltungsrechtlichen aspekte von Drogen- und alko-
holauffälligkeit im straßenverkehr zu erläutern und Verwaltungsrichtern die entsprechen-
den strafrechtlichen aspekte. neben juristischen Vorträgen werden juristisch relevante
fachwissenschaftliche Gesichtspunkte des Drogen- und alkoholkonsums beleuchtet.
rechtsmediziner und toxikologen erklären verkehrsrelevante Erkrankungen.

auch die medizinisch-psychologische untersuchung wird den teilnehmern in theorie
und Praxis näher dargestellt. als abrundung der tagung findet ein (freiwilliger) trinktest
statt.

Ziele
trinkversuche bzw. trinktests haben in der rechtsmedizinischen lehre und Praxis, in

Kooperation mit Polizei und justiz, bei Fortbildungsveranstaltungen des bundes gegen al-
kohol und Drogen im straßenverkehr (b.a.D.s.) sowie im hinblick auf die bearbeitung
wissenschaftlicher Fragestellungen einen festen Platz. Die auswahl der Probanden und die
Versuchsdurchführung hängen von der jeweiligen Frage-/zielvorstellung ab, z. b.:

– Praktische Erfahrungen und praktisches Verständnis über die positiven sowie insbe-
sondere auch negativen (schädlichen) alkoholwirkungen;

– Erweiterung des Wissenshorizontes über die Eigenschaften, Wirkung, Folgen des 
alkohol(-konsums), dies insbesondere im Kontext von Polizei und justiz;

– Verständnis bezüglich resorption, Distribution und Elimination des alkohols im 
Körper;

– Kennenlernen der im Polizeieinsatz eingesetzten messgeräte zur bestimmung der
atemalkoholkonzentration und ihrer bedienung sowie Kenntnis des praktischen 
ablaufs bei der blutabnahme zur alkoholbestimmung und bezüglich der ärztlichen
untersuchung des Probanden;

– Vertiefung jeglicher Kenntnis über die körperlichen und psychischen auswirkungen
des alkohols durch begleitende Vorträge, z. b. im zusammenhang mit Getränkeart
(bier, Wein, schnaps etc.), trinkweise, zeitablauf und sonstigen begleitfaktoren;

– Grenzen und Fehlermöglichkeiten bei der alkoholanalytik und Kalkulation der 
blutalkoholkonzentration (rückrechnung/Vorausberechnung aus trinkmengen bzw.
messwerten unter berücksichtigung von Konstitution und trinkverhalten);
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– orientierung über schilderungen zum Konsum, zum Geschehensablauf und zu aus-
fallerscheinungen;

– spezieller Erkenntnisgewinn zu wissenschaftlichen Fragestellungen durch entspre-
chenden aufbau des trinkexperiments.

hingewiesen sei auf die Übersichtsarbeit von Kollra et al. (2015) in dieser zeitschrift:
„standards für trinktests – review publizierter trinkversuche in deutschsprachigen zeit-
schriften unter besonderer berücksichtigung der Versuchsbedingungen“. im hinblick auf
eigene Erfahrungen mit trinktests sowie spezielle abläufe, die zu ungewöhnlichem Er-
kenntnisgewinn verhalfen, sei exemplarisch auf folgende Experimente hingewiesen:

– untersuchungen von rÜDEll et al. (1981) zu einem ungeplanten sturztrunkgeschehen
(wobei die Versuchspersonen die vorgesehenen experimentellen rahmenbedingungen
extrem konvertiert haben);

– Darstellung realitätsnaher trinkversuche (mit ungewöhnlichen auswirkungen) zu
unterschiedlichem trinkverhalten (Vergleich russisch/Deutsch, zEntGraF et al.
2012);

– auswirkungen von erwärmtem/erhitztem alkohol, z. b. in Form von Glühwein, zu-
gleich mit ausführungen über alkohol-abbau bei zwillingen (jansEn et al. 2012);

– Frage der aufnahme von alkohol über die intakte haut, z. b. durch baden in sekt
(schrot et al. 2010);

– auswirkungen sogenannter Promille-Killer. hierzu gibt es besonders viele wissen-
schaftliche Experimente.

Durchführung/Methoden
besonders wichtig ist es, derartige als wissenschaftlich deklarierte trinktests unter stan-

dardisierten bedingungen abzuhalten und alle begleitaspekte sorgfältig zu definieren und
zu protokollieren. trinktests sind entsprechend sorgfältig vorzubereiten, auszuwerten und
nachzubereiten. als ein beispiel soll ein kürzlich in der Deutschen richterakademie in
Wustrau durchgeführter wissenschaftlicher trinktest dienen. hierbei kam es (wie häufig
bei derartigen anlässen) zu einer bewährten Kooperation zwischen dem b.a.D.s., der
rechtsmedizin und der justiz. Der b.a.D.s. (landessektion berlin, Koordinator: thomas
Wiese, Geschäftsführer) zeichnete verantwortlich für die ausstattung der Versuchseinrich-
tung mit atemalkohol-messgeräten und für die technische ausrüstung mit einfachen test-
apparaturen (für entsprechende tests betreffend reaktion, Konzentration, motorik). – Die
rechtsmediziner hielten begleitende Fortbildungsvorträge (GraW/münchen, möllEr/hom-
burg, PÜschEl/hamburg). außerdem wurden die blutentnahmen, körperlich/neurologi-
schen untersuchungen und die nachfolgenden laboranalysen zur blutalkoholbestimmung
dargestellt. Die rechtsmediziner haben die Protokollierungen der Probanden im zu-
sammenhang mit den messergebnissen ausgewertet und den teilnehmern am trinktest
zeitnah zur Verfügung gestellt. 

Folgende Ergebnisse und Erfahrungen aus dieser testreihe seien hervorgehoben: 
Die teilnehmerzahl war 30 (90 % der teilnehmer eines Fortbildungslehrgangs), darun-

ter 15 Frauen und 15 männer. Die altersverteilung lag zwischen 29 jahren und 63 jahren
mit einem median bei 50 jahren. Der trinktest erfolgte kurze zeit nach einem gemeinsa-
men abendessen zwischen 19.00 uhr und 20.00 uhr (beginnend mit einer Einführung
durch die Versuchsleitung um 20.00 uhr) und dauerte bis 23.00 uhr. Die eigentliche
trinkzeit lag zwischen 20.30 uhr und 21.30 uhr (betrug also eine stunde); nachgeschaltet
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war eine beobachtungsphase von einundeinhalb stunden. Folgende Getränke wurden an-
geboten: bier, Weißwein, rotwein, sekt, keine hochprozentigen Getränke. Dazu Wasser
nach Wunsch. als kleiner begleit-imbiss („häppchen“) standen Käse, schinken und brot
zur Verfügung. innerhalb der trinkzeit von einer stunde wurde gleichmäßig verteilt alko-
hol konsumiert. Vergleichsgruppen wurden nicht gebildet. Die zu erreichende „zielkon-
zentration“ der blutalkoholkonzentration lag bei 0,3 Promille, 0,5 Promille oder 1,1 Pro-
mille und konnte von jeder Versuchsperson frei gewählt werden. Die berechnung der
einzusetzenden trinkmenge (je nach Getränk und Konstitution/Körpergewicht/Ge-
schlecht) erfolgte gemäß der Widmark-Formel. Die jeweiligen trinkmengen, gemessenen
atemalkoholkonzentrationen, später bestimmten blutalkoholkonzentrationen, trinkbeob-
achtungen und selbstwahrnehmungen wurden protokolliert. Die blutentnahmen erfolgten
kurze zeit nach trinkende und wurden bewusst nicht zurückgerechnet.

Ergebnisse
Die Ergebnisse dieses trinktests waren sehr einheitlich und erbrachten keine Überra-

schungen: alle testpersonen blieben mit ihrer blutalkoholkonzentration unter 1,1 Promil-
le, obwohl ausdrücklich auch höhere blutalkoholkonzentrationen von den Versuchsleitern
(bei entsprechendem persönlichen Wunsch der testpersonen) zugestanden waren. Der ab-
lauf des Konsums blieb stets im verabredeten rahmen. letztlich blieben sämtliche Ver-
suchsteilnehmer im bereich einer normalen/sozial üblichen trinkbelastung: zwischen 0,3
bis 0,8 g alkohol pro Kilogramm Körpergewicht pro stunde.

Die mitgeteilten selbstbeobachtungen erbrachten zusammengefasst folgende Erkennt-
nis: Die an der Fortbildungsakademie in Wustrau teilnehmenden juristen zeigten sich – er-
wartungsgemäß – als sozial adäquat trinkfreudig, und zwar nahezu lehrbuchmäßig. Keine
Person erwies sich als besonders trinkfest. alle teilnehmer am trinktest blieben unter 1,1
Promille blutalkoholkonzentration. in keinem Fall kam es zu übermäßigen ausfaller-
scheinungen im sinne von psychischen oder körperlichen Dekompensationen. Es gab
auch keine auffälligen vegetativen reaktionen; z. b. hat niemand erbrochen oder über grö-

Aus der Praxis

abb. 1.: ablauf des trinktests (betreffend zeitschema, alkoholaufnahme, atemalkoholmessung und blutalko-
holmessung).



blutalKohol Vol. 52/2015

391

ßere Übelkeit geklagt. Feststellbar waren die üblichen reaktionen speziell in der anflu-
tungsphase des ersten alkoholkonsums: z. b. zunehmende lautstärke der unterhaltung,
rededrang, heiterkeit, leichte Enthemmung, jedoch keinerlei spannungsgeladene Dispu-
te, keine aggressivität, kein streit. alle Versuchsteilnehmerinnen und -teilnehmer trafen
die eindeutige aussage, dass die unter dieser an sich selbst festgestellten alkoholwirkung
nicht mehr auto fahren würden. Dies galt auch für die drei Personen, die unter 0,3 Promil-
le blutalkoholkonzentration entwickelten. alle diese juristen wollten auf keinen Fall am
motorisierten straßenverkehr teilnehmen. bei Werten zwischen 0,5 und 1,0 Promille blut-
alkoholkonzentration fühlten sich alle testpersonen relevant angetrunken und eindeutig
nicht fahrtüchtig. andererseits wurde von einigen Versuchspersonen mit einer gewissen
Überraschung kommentiert, sie hätten eher nicht damit gerechnet, dass bei derartig
„hohem“ alkoholkonsum als relativ gering empfundene atemalkoholkonzentrationen
bzw. blutalkoholkonzentrationen resultierten.

Die positiven Erkenntnisse und wichtigen Erfahrungen aus einem derartigen trinktest
(mit alkoholmessungen, auswertung, rückmeldung und besprechung) wurden von allen
teilnehmern gleichermaßen betont.

l i t e r a t u r
jansen, K., Püschel, K., andresen, h., Edler, c. (2012) macht heißer alkohol schneller betrunken? blutalkohol

49: 125-132
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94. jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für rechtsmedizin
vom 15. bis 19. september 2015 in leipzig

– Kurzbericht –

Dieses jahr lud Prof. Dr. jan DrEßlEr zur 94. jahrestagung in die reizvolle handelsme-
tropole ein. anlass war unter anderem das 600-jährige bestehen der medizinischen Fakul-
tät der universität leipzig; die erste urkundliche Erwähnung von leipzig jährte sich zum
tausendsten mal, und vor 850 jahren wurde der alte Grundstein zur nikolaikirche gelegt,
die im jahre 1989 zum symbol der friedlichen revolution wurde. Die tagung unter dem
leitthema „rechtsmedizin im spannungsfeld zwischen Versorgung und Wissenschaft“
fand im architektonisch beeindruckenden, neuen uni-campus im herzen der stadt statt.
Die Eröffnungssitzung im wohlgefüllten hörsaal begann mit der Prelude no. 5 von johann
bach. unmittelbar danach schloss sich das wissenschaftliche Programm mit einer beein-
druckenden anzahl an 102 Vorträgen und 115 Postern an. Wie im letzten jahr in Greifs-
wald fanden vor der tagungseröffnung verschiedene Workshops statt, die sich folgenden
themen widmeten: update der morphologischen und der molekularen Diagnostik; meth-
amphetamin, dessen missbrauch in sachsen eine neue Dimension erreicht hat; Forensic
nursing-Weiterbildung von Pflegefachpersonal, um Gewalt zu erkennen, zu dokumentie-
ren und zu versorgen; besonderheiten bei der obduktion von Föten und neugeborenen;
computergestützte Weichteilrekonstruktion. sehr gut besucht war die 1,5-stündige
Weiterbildungsveranstaltung „Grundlagen der forensischen toxikologie: rauschmittelbe-
dingte Fahruntüchtigkeit“ für angehende rechtsmediziner/innen, die erstmalig in leipzig
stattfand und aufgrund des außerordentlichen interesses auf den zukünftigen tagungen er-
neut angeboten werden soll. besondere höhepunkte des rahmenprogramms waren der
ausflug ins leipziger neuseenland und der sich anschließende Gesellschaftsabend im ba-
rocksaal des Parkschlosses leipzig mit einem exzellenten büffet, wunderbarer jazzmusik
und einer funkensprühenden showeinlage. Das wissenschaftliche Programm umfasste das
gesamte spektrum der rechtsmedizin mit beiträgen zur molekularen und forensischen Pa-
thologie, Katastrophenmedizin, anthropologie, Entomologie, toxikologie, bildgebung,
altersdiagnostik und zum medizinrecht. besonders ergreifend war der Kurzbericht über
strafrechtliche untersuchungen der opfer im rahmen der mh17-Flugzeugkatastrophe
durch niederländische Kollegen. 

nachfolgend sollen nur die Vorträge und Poster kurz erörtert werden, die für die leser
dieser zeitschrift von besonderem interesse sein dürften. Die abstracts aller beiträge kön-
nen in der zeitschrift rechtsmedizin band 25, heft 4, 2015, auf den seiten 345 bis 421
nachgelesen werden.

allein 2014 wurden 101 neue synthetische Drogen auf dem markt registriert. Es erstaunt
daher nicht, dass sich die forensische toxikologie diesem brennenden Problem zuneh-
mend stellt. huPPErtz et al. stellten Designerbenzo diazepine und ihre stoffwechselpro-
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dukte sowie die Detektion über immunoassays und chromatographische Verfahren vor.
Franz et al. berichteten über 24 Vergiftungsfälle seit dem jahr 2014, bei denen hochpo-
tente, synthetische cannabinoide einer neuen substanzklasse („Valin-Derivate“) eine
rolle spielten. Der riskante Konsum synthetischer cannabinoide ist insbesondere unter
jugendlichen verbreitet. Die arbeitsgruppe um auWÄrtEr befasste sich auch mit dem
nachweis synthetischer cannabinoide im haar nach rauchkonsum. Eine zeitliche zuord-
nung der befunde zum jeweiligen Konsumverhalten war nicht möglich; neben einer auf-/
Einlagerung durch den rauch wurde auch eine aufnahme über hautausscheidungspro-
dukte angenommen. Ein wesentliches Ergebnis war, dass bei instabilen Drogen der nach-
weis von metaboliten eine Körperpassage nicht zuverlässig belegen kann. Weitere studien
dieser arbeitsgruppe befassten sich mit dem metabolismus und der analyse von mDmb-
chmica im urin sowie mit der Erfassung aktuell auf dem markt befindlicher syntheti-
scher cannabinoide durch kommerziell erhältliche immunoassays. hierbei zeigten sich
nicht ausreichende Kreuzreaktivitäten der antikörper mit der „neuen“ Generation dieser
substanzen. angesichts der strukturellen heterogenität synthetischer cannabinoide kön-
nen die ausgangssubstanzen bzw. wesentliche stoffwechselprodukte nur durch eindeutig
identifizierende analysen methoden wie z. b. lc-ms/ms mit ausreichender sensitivität
erfasst werden. Der Gebrauch des synthetischen opioids ah-7921 (3,4-Dichlor-n-[(1-
dimethyl  amino)cyclo hexyl]benz amid) führte nach blaas et al. zu schweren Ver-
giftungen und teilweise auch zum tod; die Eu hat im september 2014 daher beschlossen,
herstellung und Vertrieb von ah-7921 unter strafe zu stellen.

Dass auch „alte“ substanzen in den letzten jahren wieder häufiger unter den Drogento-
desfällen auftauchen, zeigten trauEr et al. anhand einer auswertung methamphetamin-
assoziierter sektionsfälle in leipzig und chemnitz. WöllnEr et al. fanden bei einer retro-
spektiven analyse von todesfällen nach amphetamin- oder Ecstasykonsum heraus, dass
bei Vorerkrankungen des herzens bereits geringere Konzentrationen an Psychostimulan-
tien den letalen Verlauf einer intoxikation begünstigen; Ergebnisse chemisch-toxikologi-
scher untersuchungen sollten daher nie isoliert, sondern immer unter berücksichtigung
von obduktions- und histologischen  befunden  interpretiert werden. KErnbach-WiGhton

et al. präsentierten einen ungewöhnlichen todesfall; die an einer generalisierten Dystonie
leidende Patientin beendete nach mehr als 10 jahren ihre Dauerinfusion mit Pancuronium-
bromid, einem muskelrelaxanz. Dieses erfordert in der regel eine künstliche beatmung,
gewährte im vorliegenden Fall jedoch ein höchstmaß an autonomie und selbstbestim-
mung; die Frage nach der todesursache blieb zwangsläufig offen. siDlo et al. berichteten
über eine intoxikation mit reinem coffein. coffeinvergiftungen sind zwar sehr selten, da
coffein jedoch regelmäßig in postmortalen, biologischen Proben nachweisbar ist, könnte
eine Vergiftung leicht „übersehen“ werden. nach schulz et al. steigt die zahl der Exposi-
tionsfälle an propanolhaltigen händedesinfektionsmitteln stetig an; in speziellen Einrich-
tungen wie z. b. altenpflegeheimen und psychiatrischen Einrichtungen ist das Verhältnis
von nutzen – im hinblick auf die hygiene – und risiko – bei leichter zugäng lichkeit für
gefährdete Personen – besonders sorgfältig abzuwägen. WEbEr et al. präsentierten einen
eher selteneren Fall des body-Packings von methamphetamin; die serumkon zentrationen
der beiden männer erreichten Werte, die ohne medizinische intervention zwanglos mit
einem letalen intoxikationsverlauf vereinbar gewesen wären. interessant war auch das 
Poster von hEss et al. über die berufliche Exposition gegenüber Pflanzenschutzmitteln
durch ethnologische objekte im museum.
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hartunG et al. präsentierten die Ergebnisse experimenteller untersuchungen zur Fahr-
sicherheit von Fahrradfahrern unter cannabiseinfluss unter weitgehend realistischen Fahr-
bedingungen und begleitenden medizinischen untersuchungen. Eher grundlagenorientiert
war der Vortrag von schÄFEr et al. zur pharmakokinetischen modellierung des serum-
konzentrations-zeit-Verlaufs von tetrahydrocannabinol (thc) und den beiden syntheti-
schen cannabinoiden jWh-210 und rcs-4 im schwein nach intravenöser applikation.
Wesentliche, neue Erkenntnisse ergeben sich aus den toxiko-genetischen untersuchungen
von GassE et al., die einen wesentlichen Einfluss auf cannabinoid-Plasmakonzentrationen
durch den cYP2c9*3-Polymorphismus zeigen konnten. Damit hat die Genvariation Ein-
fluss auf die interpretation toxikologischer Ergebnisse. uEbbinG et al. fanden bei einer
untersuchung mithilfe der Positronen-Emissions-tomographie heraus, dass Dronabinol
(tetrahydro cannabinol) in Dosen ab 0,5 mg/kg den Glukosestoffwechsel im rattenhirn
aktiviert; es ergab sich eine Korrelation zwischen der radioaktivität und den Konzentra-
tionen im blut. bisher gibt es nur eine neuere studie am menschen, in der ebenfalls ein er-
höhter stoffwechsel gezeigt werden konnte, und zwar in den hirnregionen, die mit der be-
wegungskoordination und der aufmerksamkeit assoziiert sind.  

mÜllEr & mortsiEFEr hielten einen ebenso informativen wie spannenden Vortrag über
blutdoping unter besonderer berücksichtigung physiologischer aberrationen körpereige-
ner Parameter und von nachweisproblemen. cocainbefunde in haaren sind aufgrund einer
hohen Kontaminationsgefahr zurückhaltend zu interpretieren; hier kann nach mußhoFF et
al. der nachweis von hydroxymetaboliten helfen, eine Körperpassage zu belegen. Die
Proben aufarbeitung stellt nach wie vor ein Problem bei der analyse von haaren dar. Franz

et al. empfehlen für die bestimmung von thc, 11-hydroxy-thc und thc-carbonsäure
im haar eine alkalische hydrolyse, die jedoch durch Decarboxylierung von thc-a säure
zu fälschlich erhöhten Werten für thc führen kann. tEmmE & DalDruP stellten Gewebe-
presssaft für postmortale untersuchungen als alternatives material mit geringer matrixlast
und einer Einsatzmöglichkeit wie urin vor. zahnhartsubstanz wurde von Klima et al. als
weiteres, alternatives material für postmortale untersuchungen zur bestimmung von arz-
neistoffen und Drogen mit einem vermutlich zwischen blut und haar liegenden nach-
weisfenster präsentiert. KEGlEr et al. untersuchten, warum bestimmte antidepressiva nach
unterschiedlichen Festphasenmikroextraktionen nicht mehr oder nur noch zu einem gerin-
gen anteil nachweisbar waren. Die bestimmung von blut/serum- oder blut/Plasma-Kon-
zentrationsverteilungsverhältnissen liefert grundlegende Daten für die beurteilung von
arzneistoffkonzentrationen; KEGlEr et al. ermittelten diese für antidepressiva und neuro -
leptika an authentischen Proben. 

„alkohol“ ist ein auf jeder tagung wiederkehrendes thema. KEGlEr et al. stellten Er-
gebnisse kontrollierter trinkversuche vor, einschließlich der Durchführung computerge-
stützter reaktionstests. Die beobachtungen aus solchen trinkversuchen stellen für alle
beteiligten eine wertvolle Erfahrungsbasis hinsichtlich Verhaltensänderungen und objek-
tivierbaren Funktionseinbußen dar. VErhoFF et al. hinterfragten berechnungen zur trink-
mengenüberprüfung nach der Widmark-Formel durch auswertung kontrollierter trinkver-
suche. bei Überschreiten eines zeitraums von 2,5 stunden kann danach die maximale
trinkmenge, wie üblich, ab trinkbeginn berechnet werden; für die berechnung der mini-
malen trinkmenge sollte diese die erste stunde nach trinkbeginn aussparen. joKiEl &
sKoPP stellten die synthese und analyse sowie erste untersuchungen zum potentiellen al-
koholkonsummarker n-acetyltaurin im urin vor. stachEl & sKoPP untersuchten, ob und
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in welchem ausmaß die enzymatische bildung der seit vielen jahren etablierten marker
Ethylglucuronid und Ethylsulfat durch Polyphenole, die in vielen nahrungsmitteln, aber
auch z. b. in Wein und bier vorkommen, inhibiert wird. Die auswertung von trunken-
heitsfällen im seniorenalter durch Kirsch et al. ergab niedrigere alkoholkonzentrationen
bei auffälligen Fahrern ab 70 jahren im Vergleich zu denjenigen unter 70 jahren; störun-
gen des Gangbildes, des Gleichgewichts und der Koordination standen im Vordergrund. 

insgesamt war es für alle teilnehmer eine gelungene tagung mit einer spannenden mi-
schung von beiträgen, die Forschung, themen mit praktischer relevanz, seltene Fallbe-
richte und epidemiologische untersuchungen umfassten. 

a n s c h r i f t  d e r  Ve r f a s s e r i n
Prof. Dr. Gisela skopp
institut für rechtsmedizin und Verkehrsmedizin
universitätsklinikum heidelberg
Voßstr. 2
69115 heidelberg
Email: gisela.skopp@med.uni-heidelberg.de
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Eu: straßenverkehrssicherheit 2014

Die zahl der Verkehrstoten in der Europäischen union (Eu) nahm 2014 gegenüber 2013
um ca. 1 % ab. Diese Entwicklung folgt auf einen rückgang um 8 % in den jahren 2012
und 2013. in allen 28 mitgliedstaaten der Eu sind im jahr 2014 insgesamt 25.700 men-
schen im straßenverkehr gestorben. Das sind 5.700 weniger als 2010, die angestrebte Ver-
ringerung der zahl der straßenverkehrstoten wird damit jedoch nicht erreicht.

in den einzelnen ländern der Eu bestehen immer noch große unterschiede bei der zahl
tödlicher Verkehrsunfälle. Die durchschnittliche zahl der straßenverkehrstoten in der Eu
für 2014 wird voraussichtlich 51 auf eine million Einwohner betragen. Die wenigsten 
todesopfer im straßenverkehr weisen mit ca. 30 Verkehrstoten auf eine million Einwoh-
ner die länder malta, niederlande, schweden und das Vereinigte Königreich auf. in bul-
garien, lettland, litauen und rumänien sterben im straßenverkehr dagegen mehr als 90
menschen auf eine million Einwohner.

Dennoch ist in der Eu die zahl der straßenverkehrstoten seit 2010 um 18,2 % zurück-
gegangen. in einigen europäischen staaten hat sich im laufe der jahre die straßenver-
kehrssicherheit überdurchschnittlich verbessert, insbesondere in Griechenland, Portugal
und spanien. auch Dänemark, Kroatien, malta, zypern, rumänien, italien, slowenien
und die tschechische republik konnten im zeitraum 2010-2014 einen über dem Eu-
Durchschnitt liegenden rückgang der straßenverkehrstoten verzeichnen.

abb. 1: anzahl der Verkehrstoten pro mio. Einwohner (2014).
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Ziele und Maßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit
um das strategische ziel einer halbierung der zahl der straßenverkehrstoten im zei-

traum 2010-2020 erreichen zu können, sind weitere maßnahmen notwendig. Diese erfol-
gen zumeist auf lokaler oder nationaler Ebene, z. b. durch die Durchsetzung der straßen-
verkehrsvorschriften, aufklärungskampagnen sowie den ausbau und die instandhaltung
von infrastruktur. rechtsvorschriften und Empfehlungen zu Fragen von gemeinsamem
interesse, z. b zu den mindestanforderungen an die technische Fahrzeugüberwachung und
zur harmonisierung technischer normen, erfolgen auf Eu-Ebene.

Die Eu-Kommission wird im herbst 2015 eine studie zur bewertung möglicher maß-
nahmen zur Verringerung schwerer Verletzungen im straßenverkehr in auftrag geben.
Ferner wird sie die Vorschriften für die schulung und Qualifikation von berufskraftfahrern
überprüfen. Ein entsprechender Vorschlag wird voraussichtlich vor Ende 2016 angenom-
men werden. schließlich wird die Kommission den Eu-rahmen für das sicherheitsma-
nagement für die infrastruktur überprüfen. Ein entsprechender Vorschlag dürfte bis Ende
2016 verabschiedet werden.

(aus „interim evaluation of the Policy orientations on road safety 2011-2020“,
European commission, DG moVE, unit c4: road safety, may 2015 und 

„straßenverkehrssicherheit 2014“, Europäische Kommission, 
Generaldirektion mobilität und Verkehr, vom 10. juni 2015)

a n m e r k u n g  d e r  s c h r i f t l e i t u n g : im september 2015 haben sich die abge-
ordneten des Europäischen Parlamentes erneut für ein gesamteuropäisches ziel in der Ver-

abb. 2: rückgang der straßenverkehrstoten pro land zwischen 2014 und 2010.
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kehrssicherheit ausgesprochen. sie forderten eine langfristige Politik für eine deutliche
reduzierung der zahl der schwerverletzten bis zum jahr 2020. in einer Pressemitteilung
des European transport safety council, Etsc, vom 9. september 2015, heißt es dazu:

the European Parliament has reiterated calls for a pan-European target to cut serious
road injuries. in a vote today on a review of European transport policy since 2011,
mEPs called for, “the swift adoption of a 2020 target of a 40 % reduction in the num-
ber of people seriously injured, accompanied by a fully fledged Eu strategy.”

since 2010 the number of people seriously injured on Eu roads has been reduced by
just 1.6 %, compared to an 18 % decrease in the number of road deaths. last year the
numbers actually went up, by more than 3 % compared to the previous year, with at
least 203,500 people suffering life-changing injuries. Etsc has long argued for the
need for a separate pan-European target to reduce serious road injuries, to complement
the targets that have been in place since 2001 to reduce deaths.

the European commission has been committed to introducing such a target since
2010. two years ago, the crucial common definition of the types of injuries to be re-
corded and tracked was approved. a target was finally expected to be set in the first half
of 2015, having been promised ‘shortly’ in a commission press release of 24 march
2015.

but the European commission backtracked, and it is now unclear when the target
will be set. Etsc has joined with more than 70 experts and representatives of road sa-
fety organisations and victims groups from across Europe together with 12 members of
the European Parliament in a  letter  to President jean-claude juncker urging him to
adopt the overdue target.

later this month, the united nations will adopt a set of  sustainable development
goals including a target to cut road deaths and injuries by half by 2020. the target will
also apply to all member states of the Eu.

antonio avenoso, Executive Director of Etsc said:
“today’s vote, combined with the bold new targets to be agreed by the un at the end

of september should give new impetus to the commission to come forward with an Eu
serious road injury target and measures to meet it by the end of this year.

“serious injuries in road collisions are a terrible burden on more than 200,000 peo-
ple every year, and must be addressed. setting a target will send the political signal nee-
ded to start getting the numbers down significantly.”
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Fahrerlaubnismaßnahmen 2014
− Deutschland, Schweiz –

Deutschland*)
im jahr 2014 wurden rund 578.000 maßnahmen zu allgemeinen Fahrerlaubnissen aus-

gesprochen. Darin enthalten sind rund 25.000 Verzichte auf die Fahrerlaubnis, auch ge-
wählt zur strafminderung im rahmen eines Entziehungsverfahrens. in fast 100.000 Fällen
wurden Fahrerlaubnisse entzogen, über 400.000 Fahrverbote wurden verhängt. Das Fahr-
verbot, mit einer Dauer von einem bis zu drei monaten, betraf somit 70 Prozent aller maß-
nahmen.

*) auszug aus Veröffentlichungen des Kraftfahrtbundesamtes (Kba) vom 22. mai 2015.
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Schweiz**)
Das schweizerische bundesamt für straßen (astra) hat seine jährliche statistik über

administrativmaßnahmen (aDmas) für 2014 veröffentlicht.

**) auszug aus dem astra DWh aDmas Gesamtbericht, D. Version, vom 02. 01.2015, aktualisiert am
19. 02. 2015.
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Expertenkommission fordert abschaffung des richter-
vorbehaltes im bereich der straßenverkehrsdelikte*)

Die Expertenkommission zur reform des strafprozessrechts hat am 13. oktober 2015
im bundesministerium der justiz und für Verbraucherschutz ihren abschlussbericht an
bundesminister hEiKo maas übergeben. innerhalb eines jahres erarbeitete die Experten-
kommission aus Vertretern der Wissenschaft, der juristischen Praxis sowie aus den lan-
desjustizverwaltungen, dem bundesministerium des innern und dem bundesministerium
der justiz und für Verbraucherschutz (bmjV) ihren abschlussbericht.

im rahmen der Übergabe dankte bundesjustizminister hEiKo maas den Experten für
ihre überaus engagierte arbeit und den nun vorgelegten abschlussbericht. „Der bericht
enthält eine reihe von guten und hilfreichen Empfehlungen für unsere weitere arbeit. Wir
werden uns die unterschiedlichen Vorschläge zu den einzelnen themenfelder sehr sorgsam
ansehen und prüfen, in welcher Form wir den Empfehlungen nachkommen werden“, sagte
maas.

„Klar ist“, so maas weiter, „Effektivität und Praxistauglichkeit bedeutet etwas anderes
als „Verfahrensbeschleunigung um jeden Preis“ oder gar „abbau von Verfahrensrechten“.
Es ist gut, dass die Kommission ein besonderes augenmerk auch auf die Verbesserung der
Kommunikation, Dokumentation und transparenz im strafverfahren gelegt hat. Denn
Kommunikation und transparenz sind wichtige bausteine für eine moderne Verfahrens-
ordnung. Eine offene, kommunikative und zeitgemäß dokumentierte Verhandlung kann
Konflikte und missverständnisse in der hauptverhandlung verringern. sie kann darüber
hinaus eine bessere strukturierung und eine Konzentration der hauptverhandlung ermög-
lichen. Das beschleunigt nicht nur das Verfahren, sondern setzt die Verfahrensbeteiligten
in den stand, ihre rechte gezielter wahrzunehmen. unser ziel ist es, zeitnah einen Ge-
setzentwurf zur reform der strafprozessordnung in das Gesetzgebungsverfahren einzu-
bringen.“

Hintergrund
im Koalitionsvertrag von cDu, csu und sPD für die 18. legislaturperiode war verein-

bart worden, das „allgemeine strafverfahren und das jugendstrafverfahren unter Wahrung
rechtsstaatlicher Grundsätze effektiver und praxistauglicher auszugestalten. Dazu wird
eine Expertenkommission bis zur mitte dieser Wahlperiode Vorschläge erarbeiten.“

Vor diesem hintergrund hat bundesminister hEiKo maas im juli 2014 die Experten-
kommission zur effektiveren und praxistauglicheren ausgestaltung des allgemeinen straf-
verfahrens und des jugendstrafverfahrens einberufen. Der Expertenkommission gehörten
Vertreter der Wissenschaft und der juristischen Praxis sowie Experten aus den landesju-
stizverwaltungen, dem bundesministerium des innern und dem bmjV an. 

Von juli 2014 bis september 2015 ist die Expertenkommission zu acht sitzungen im
bmjV zusammengetroffen. Die Expertenkommission hat selbstbestimmt und im rahmen
ihres auftrags frei von inhaltlichen Vorgaben gearbeitet.

*) bericht der Expertenkommission zur effektiveren und praxistauglicheren ausgestaltung des allgemeinen
strafverfahrens und des jugendgerichtlichen Verfahrens, bundesministerium der justiz und für Verbrauch-
schutz (bmjV), oktober 2015.
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auf der Grundlage ihrer beratungen hat die Expertenkommission in ihrem nunmehr
vorgelegten abschlussbericht 50 Empfehlungen formuliert und begründet, die das straf-
verfahren effektiver und praxistauglicher machen sollen. Den Empfehlungen der Exper-
tenkommission liegt die Überzeugung zugrunde, dass eine Effektivierung und steigerung
der Praxistauglichkeit des Verfahrens durch beschleunigungen und Verfahrensvereinfa-
chungen erfolgen muss. Dabei sind stets die rechte aller Verfahrensbeteiligten zu wahren.
und sie müssen dem ziel des strafverfahrens dienen, nämlich der bestmöglichen Wahr-
heitsfindung.

bei den Empfehlungen handelt es sich – getrennt nach Verfahrensabschnitten – u. a. um
folgende:

Ermittlungsverfahren
– abschaffung des richtervorbehalts für blutprobenentnahmen im bereich der straßen-

verkehrsdelikte; Übergang der regelmäßige anordnungsbefugnis auf die staatsan-
waltschaft 

(aus einer mitteilung des bundesministerium des innern und dem bundesministerium
der justiz und für Verbraucherschutz, bmjV, vom 13. oktober 2015)

Auszug aus dem Bericht der Expertenkommission:
3.3 Abschaffung des Richtervorbehalts für Blutprobenentnahmen in § 81a Absatz 2
StPO

Der richtervorbehalt bei blutprobenentnahmen sollte im bereich der straßenverkehrs-
delikte abgeschafft werden. Die regelmäßige anordnungsbefugnis sollte auf die staatsan-
waltschaft übergehen.

Begründung
§ 81a stPo regelt die Voraussetzungen einer körperlichen untersuchung des beschuldigten. Die Vorschrift er-

laubt insbesondere Eingriffe in das durch artikel 2 absatz 2 satz 1 GG geschützte recht auf körperliche unver-
sehrtheit und verpflichtet den beschuldigten zur Duldung von untersuchungen, die der aufklärung der tat oder
der auffindung von beweismitteln dienen. Gemäß § 81a absatz 2 stPo steht die anordnung dem richter, bei
Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung auch der staatsanwaltschaft und ihren Ermittlungs-
personen zu. Die Entnahme einer blutprobe zur Ermittlung des blutalkoholgehalts oder der Konzentration ande-
rer berauschender mittel zur Ermittlung der Fahrtüchtigkeit im straßenverkehr stellt in der Praxis den hauptan-
wendungsfall des § 81a stPo dar. auch hier steht die anordnung der maßnahme grundsätzlich dem richter zu.
Die annahme einer Gefährdung des untersuchungserfolges durch Verzögerung unterliegt strengen anforderun-
gen. nach einer (Kammer-) Entscheidung des bundesverfassungsgerichts sind die für die annahme von Gefahr
im Verzug bei Durchsuchungen entwickelten Grundsätze auf § 81a absatz 2 stPo zu übertragen. um ein fakti-
sches leerlaufen des richtervorbehalts zu vermeiden, haben die strafverfolgungsbehörden auch in Eilfällen
daher zunächst zu versuchen, die anordnung des zuständigen richters zu erlangen. Eine Gefährdung des unter-
suchungserfolges muss mit einzelfallbezogenen tatsachen begründet werden, die in den Ermittlungsakten zu do-
kumentieren sind, sofern die Dringlichkeit nicht evident ist (vgl. bVerfGK 10, 270 ff.).

Die Expertenkommission empfiehlt, den richtervorbehalt bei blutprobenentnahmen im bereich der straßen-
verkehrsdelikte abzuschaffen und die regelmäßige anordnungsbefugnis auf die staatsanwaltschaft zu übertragen.

Gegen eine abschaffung des richtervorbehalts wird zwar angeführt, dass der sinn und zweck eines richter-
vorbehalts gerade darin bestehe, vorbeugenden rechtsschutz zu gewährleisten. bei beweissichernden Grund-
rechtseingriffen sei ein vorbeugender rechtsschutz notwendig, weil der betroffene durch diese maßnahmen in
doppelter hinsicht belastet werde. Einerseits sei er dem Eingriff an sich ausgesetzt und zum anderen riskiere er
Konsequenzen, insbesondere die auf das beweismittel gestützte Verurteilung. Die aus dieser Doppelbelastung re-
sultierende besondere schutzbedürftigkeit führe dazu, dass der Gesetzgeber aufgrund des im Grundgesetz veran-



blutalKohol Vol. 52/2015

404 Zur Information

kerten Fairnessprinzips grundsätzlich verpflichtet sei, beweis sichernde strafprozessuale Eingriffsbefugnisse mit
richtervorbehalten auszugestalten. nur auf diese Weise könne die im strafrechtlichen Ermittlungsverfahren be-
stehende strukturelle Überlegenheit der strafverfolgungsbehörden gegenüber dem beschuldigten kompensiert
werden. auch werde dem beschuldigten oder betroffenen regelmäßig vor dem Eingriff kein rechtliches Gehör
gewährt. Der Ermittlungsrichter sei vor diesem hintergrund als „neutraler Wächter“ zur präventiven Kontrolle
berufen. unabhängig davon, ob diese Wächterfunktion in der Praxis effektiv umgesetzt werden könne, stelle ihre
Existenz bei zahlreichen Eingriffen, die in die rechte und lebensverhältnisse der betroffenen hineinwirken, ihre
rechtliche legitimation dar. auch die Eilbedürftigkeit könne kein entscheidendes Kriterium für die abschaffung
eines richtervorbehaltes sein, weil es nach der rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts aufgabe der Ge-
richte sei, ihre Erreichbarkeit im regelfall auch außerhalb der Dienstzeiten zu gewährleisten.

Demgegenüber ist zu berücksichtigen, dass eine vorherige richterliche Kontrolle nur bei besonders schweren
Grundrechtseingriffen im Grundgesetz vorgeschrieben und verfassungsrechtlich geboten ist. Die körperliche
untersuchung des beschuldigten erreicht diese Eingriffstiefe – anders als etwa die Freiheitsentziehung oder die
Durchsuchung von Wohnungen – regelmäßig nicht. Der richtervorbehalt für blutprobenentnahmen ist folglich
nach dem Grundgesetz nicht zwingend geboten. Die sachgerecht durch einen arzt vorgenommene Entnahme
einer blutprobe ist weitgehend schmerzfrei und stellt nur einen geringfügigen Eingriff dar. mit der durch die Ein-
holung einer richterlichen Entscheidung verbundenen zeitlichen Verzögerung kann häufig sogar ein weiterge-
hender Grundrechtseingriff als durch den eigentlichen körperlichen Eingriff verbunden sein, weil der beschul-
digte in diesem zeitraum regelmäßig festgehalten werden muss. Die blutprobenentnahme wird auch nicht jeder
richterlichen Kontrolle vollständig entzogen. Der betroffene hat wie bei jeder anderen Ermittlungsmaßnahme die
möglichkeit, nachträglichen rechtschutz in anspruch zu nehmen. im zweifel kann der beschuldigte eine etwai-
ge rechtsbeeinträchtigung durch eine nachträgliche richterliche Überprüfung ebenso effektiv oder aufgrund der
wegfallenden Eilbedürftigkeit und der verbesserten tatsachengrundlage sogar besser durchsetzen als durch eine
vorgeschaltete Überprüfung im rahmen eines richtervorbehalts.

Eine effektive strafverfolgung erfordert insbesondere von alkoholisierten oder unter betäubungsmitteleinfluss
stehenden Fahrzeugführern eine möglichst umgehende Entscheidung über die Entnahme einer blutprobe, anson-
sten droht ein Verlust des beweismittels durch den abbau der berauschenden substanzen im blut. Der richter ist
somit regelmäßig auf die Feststellungen des staatsanwalts oder Polizeibeamten vor ort angewiesen. Eine Vorla-
ge der Ermittlungsakten, die im zeitpunkt der maßnahme häufig noch nicht erstellt sind, ist in diesen Fällen in
aller regel nicht möglich. Die richterliche anordnung ergeht daher allein aufgrund telefonisch mitgeteilter in-
formationen, ohne dass der für die anordnung zuständige richter die angaben der Polizeibeamten vor ort, die
sich häufig auf das Vorliegen von alkoholgeruch, ausfallerscheinungen oder Fahrfehlern beziehen, verlässlich
nachprüfen kann. mangels hinreichender eigenständiger informationsgrundlage stellt der richtervorbehalt in §
81a stPo bei blutprobenentnahmen zum zwecke des nachweises von alkohol oder anderen berauschenden sub-
stanzen im bereich der straßenverkehrsdelikte kein „mehr“ an rechtsstaatlichkeit für den betroffenen dar.

Überdies wird eine vorbeugende Kontrolle durch eine neutrale instanz auch durch die staatsanwaltschaft ge-
währleistet, auf die nach dem Vorschlag der Expertenkommission die anordnungskompetenz übertragen werden
soll. Für Konstellationen, in denen die staatsanwaltschaft nicht sofort erreicht werden kann, soll daneben die Eil-
kompetenz der Polizei bestehen bleiben. Diese hat die Gefährdung des untersuchungszwecks und die nichter-
reichbarkeit der staatsanwaltschaft nach den bisher in der rechtsprechung aufgestellten maßstäben zu doku-
mentieren. Die anordnung durch die Polizei wegen der Gefährdung des untersuchungszwecks wird danach auf
sehr wenige ausnahmefälle beschränkt bleiben, weil die staatsanwaltschaften in der Praxis durchgängige be-
reitschaftsdienste eingerichtet haben.

Gegenstand der Erörterungen war auch der Vorschlag, bei einer streichung des richtervorbehalts statt einer
Übertragung der vorrangigen anordnungsbefugnis vom Gericht auf die staatsanwaltschaft eine gleichrangige
anordnungskompetenz der staatsanwaltschaft  und ihrer Ermittlungspersonen vorzusehen. Dafür spreche, dass
der befasste staatsanwalt in aller regel ebenso wenig vor ort sein werde wie bislang der richter und dement-
sprechend gleichermaßen über keine eigenständige informationsgrundlage verfüge. zudem drohten durch die zu-
sätzliche Einschaltung der staatsanwaltschaft vermeidbare Verzögerungen, die im Einzelfall zu einem beweis-
mittelverlust führen könnten. schließlich gelte es, das Verhältnis zum bußgeldverfahren im blick zu behalten, in
dem sich eine anordnungskompetenz der staatsanwaltschaft als Fremdkörper erweise und eine eigenständige
anordnungskompetenz der Polizei zu einem Wertungswiderspruch gegenüber der strafprozessordnung führen
würde.

Die Expertenkommission spricht sich gegen diesen alternativvorschlag aus, weil durch die Einschaltung der
staatsanwaltschaft eine zusätzliche Kontrollinstanz erhalten bleibt und die sachleitungsbefugnis der staatsan-
waltschaft gestärkt wird.

zudem wurde erörtert, den Entfall der richtervorbehalte für eine blutprobenentnahme nicht nur auf straßen-
verkehrsdelikte zu beschränken. Die argumente der geringen Eingriffstiefe und der sachverhaltsferne des Er-
mittlungsrichters gelten auch für andere tatvorwürfe, in denen dem beschuldigten eine tatzeitnahe blutprobe zur
späteren Feststellung der schuldbeeinträchtigung entnommen wird. Der bereich der straßenverkehrsdelikte
stellt jedoch den praktisch häufigsten anwendungsbereich der blutprobenentnahme dar.
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forsa-umfrage: medikamentenkonsum bei älteren autofahrern

Eine aktuelle forsa-umfrage*) im auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates
(DVr) im rahmen der neuen Kampagne „aktion schulterblick“ zeigt: 67 Prozent aller
autofahrerinnen und autofahrer ab 65 jahre nehmen regelmäßig medikamente ein. bei
den über 75-jährigen sind es sogar 77 Prozent. 

nach eigenen angaben ist ein Großteil der älteren autofahrerinnen und autofahrer, die
medikamente einnehmen, über mögliche nebenwirkungen gut informiert. 89 Prozent in-
formieren sich darüber, ob ihre arzneien die eigene Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen, nur
jeder zehnte (11 Prozent) tut dies nicht.

Der arzt ist dabei jedoch nicht informationsquelle nummer eins. Fast drei Viertel (73
Prozent) der betroffenen autofahrerinnen und autofahrer lesen den beipackzettel. mit
ihrer Ärztin oder arzt sprechen zwei Drittel (66 Prozent). und jeder Vierte fragt den apo-
theker (26 Prozent). „Den beipackzettel zu studieren, reicht in vielen Fällen nicht aus“,
sagt burKharD GErKEns, referent für Ältere Verkehrsteilnehmer beim DVr. „Gerade bei
älteren Patienten, die mehrere arzneimittel gleichzeitig einnehmen, ist unbedingt Vorsicht
geboten. Der medikamentencocktail kann unberechenbare nebenwirkungen entfalten.
ohne ärztliche beratung sollte man sich in diesem Fall nicht ans steuer setzen.“ Passiere
ein unfall, riskierten die betroffenen ihren Versicherungsschutz.

Grafik 1: regelmäßige Einnahmen von medikamenten.

*) forsa-umfrage im auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVr, 1.001 autofahrerinnen und auto-
fahrer ab 65 jahre, august 2015.
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nur 19 Prozent der autofahrerinnen und autofahrer ab 65 jahre haben ihre hausärztin
oder ihren hausärztin oder arzt bereits einmal darauf angesprochen, ob sich ihr Gesund-
heitszustand auf ihre Fahrtüchtigkeit auswirkt. Kein Wunder, denn knapp zwei Drittel der
befragten sind von den eigenen Fähigkeiten am steuer überzeugt. so bewerten elf Prozent
ihre persönlichen Fahrkünste mit einer Eins, 54 Prozent geben sich die note zwei.

Drei Viertel (74 Prozent) der autofahrerinnen und autofahrer wären jedoch bereit, ihre
persönliche Fahrfitness auf den Prüfstand zu stellen, falls sie selbst merken, dass sie ihr
auto nicht mehr sicher beherrschen. 64 Prozent würden darüber nachdenken, wenn Fami-
lie oder Freunde sie auf Probleme beim Fahren hinweisen – und für 63 Prozent wäre ein
schwerer autounfall ein Grund, das zu tun.

„noch bevor Probleme auftreten, sollten ältere autofahrerinnen und autofahrer regel-
mäßig ihre Fahrtüchtigkeit prüfen lassen. langjährige Erfahrung am steuer kommt der si-
cherheit im straßenverkehr zwar zugute. im alter steigt jedoch das unfallrisiko deutlich
an – nicht zuletzt durch Krankheiten“, sagt DVr-Präsident Dr. WaltEr EichEnDorF. Der
allgemeine check bei der hausärztin oder beim hausarzt, den jeder ab 35 alle zwei jahre
durchführen lassen kann, sei ein guter anlass, um das thema Fahrtüchtigkeit anzuspre-
chen. um die Fahrfitness zu beurteilen, sollten hör- und sehvermögen, reaktionsge-
schwindigkeit, beweglichkeit sowie herz, leber und nervensystem untersucht werden.

um so lange wie möglich sicher mobil zu sein, empfiehlt es sich, die persönlichen Fahr-
fähigkeiten von zeit zu zeit aufzufrischen und zu trainieren – etwa durch einige Fahrstun-
den oder ein Fahrsicherheitstraining – und sein Verhalten entsprechend anzupassen.
„mobil zu sein, bedeutet gerade im alter ein stück lebensqualität. Wer sicher unterwegs
sein will, sollte darüber nachdenken, zumindest in bestimmten situationen den Wagen ste-
hen zu lassen“, so Prof. Dr. Dr. h. c. ursula lEhr, Geschäftsführender Vorstand der
bundesarbeitsgemeinschaft der senioren-organisationen (baGso).

(aus einer Pressemitteilung des Deutschen Verkehrssicherheitsrates, DVr,
vom 13. oktober 2015 und der forsa-umfrage)

Grafik 2: informationsquellen über nebenwirkungen.
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Deutscher Verkehrsgerichtstag 2016

– Ankündigung –

Der Verein „Deutscher Verkehrsgerichtstag – Deutsche akademie für Verkehrswissen-
schaft – e.V.“ veranstaltet vom 27. bis 29. januar 2016 den 54. Deutschen Verkehrsge-
richtstag in Goslar. Dazu sind alle eingeladen, die dem Verkehrsrecht und den angrenzen-
den Wissenschaften verbunden sind.

zum 54. male steht der Kongress als inzwischen bedeutendste Veranstaltung seiner art
im Dienste des Verkehrsrechts. Er hat sich kontinuierlich zu einem national und interna-
tional anerkannten Forum für Fragen des Verkehrsrechts, der Verkehrspolitik, der Ver-
kehrsmedizin,  der Verkehrspsychologie und der Verkehrstechnik entwickelt.

Es werden wiederum themen von aktueller bedeutung für Gesetzgebung, rechtspre-
chung, rechtsberatung, Verwaltung und Versicherungswirtschaft sowie für die allgemein-
heit der Verkehrsteilnehmer diskutiert. Die hochkarätige besetzung der acht arbeitskreise
verspricht interessante und ertragreiche Diskussionen.

Die Arbeitskreise

AK I (Leitung: CIERNIAK): „Moderne Messmethoden“ und Blutentnahme im 
Verkehrsrecht
– ist die atemalkoholanalyse reif für das

Verkehrsstrafrecht?
– neue wissenschaftliche Erkenntnisse?
– richtervorbehalt
referenten: DE VriEs, mußhoFF, WEnDt

AK II (Leitung: DALDRuP): MPu unter 1,6 Promille?
– stand der Wissenschaft?
– Eignungsbegründung und Eignungszweifel aus 

Praxissicht
– alkohol interlock als milderes mittel?
referenten: DEVol, DronKoVic, Kalus

AK III (Leitung: FREyMANN): Schadensersatz und Steuer
– besteuerung von Erwerbsschadensersatz bei 

Personenschäden
– reformbedarf bei der besteuerung von 

Verdienstausfallleistungen des schädigers?
referenten: Dabitz, jahnKE, schah sEDi

AK IV (Leitung: HEßLER): Die Beschleunigung des Verkehrszivilprozesses
– organisatorische möglichkeiten und notwendigkei-

ten der Verfahrensbeschleunigung (spezialisierung, 
aus- und Fortbildung)

– Verfahrensbeschleunigung aus richterlicher sicht
– Verfahrensbeschleunigung aus anwaltlicher sicht
referenten: Dötsch, schobEl, WaltEr
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AK V (Leitung: LüHMANN): Neues Mess- und Eichwesen: Ausverkauf der 
Messsicherheit?
– Konformität, Eichung und zulassung von mess-

geräten nach neuem recht
– auswirkungen auf die rechtsprechung zum 

„standardisierten messverfahren“
– nachvollziehbarkeit und sicherheit der mess-

ergebnisse
referenten: KÄrGEr, mÄrtEns, rothFuß

AK VI (Leitung: GREGER): Dashcam
– (un)zulässiges beweismittel im zivil- und straf-

verfahren
– Wahrheitsfindung contra Persönlichkeitsrecht
– täter- oder opferschutz?
referenten: hEbErlEin, lohsE, niEhaus, nuGEl

AK VII (Leitung: DAuER): Reform des Fahrlehrerrechts
– modernisierung, Entbürokratisierung, Deregulierung

ohne Qualitätsverlust?
– Ein Gewinn für ausbildung und Verkehrssicherheit?
– Kooperationsmöglichkeiten für Fahrschulen
referenten: jasEr, KirschnEr, lEutnEr

AK VIII (Leitung: EHLERS): Mega-Containerschiffe: Immer größer – aber auch
sicher?
– Entwicklung der schiffsgrößen, ladungssicherung
– sicherheit im Verkehr, speziell in der revierfahrt
– unfallmanagement
referenten: hoFFmann, lÜcKErt, monsEEs

Anfragen an: Deutscher Verkehrsgerichtstag
– Deutsche akademie für Verkehrswissenschaft – e.V.
baron-Voght-straße 106a
22607 hamburg

– mo. bis Fr.: 09:00 bis 12:00 uhr
– tel.: 040/89 38 89
– Fax: 040/89 32 92
– E-mail: service@deutscher-verkehrsgerichtstag.de

Anmeldung und weitere
Informationen unter: http://www.deutscher-verkehrsgerichtstag.de
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laudatio für die aktion „bob“

anlässlich der Verleihung der
„Senator-Lothar-Danner-Medaille“

in Gold am 9. Oktober 2015

– Auszug –

sehr geehrte bob-aktivisten, 
der Vorstand des bundes gegen alkohol und Drogen im straßenverkehr (b.a.D.s.) hat

beschlossen, in diesem jahr neuland zu betreten und keine Einzelperson, sondern eine 
initiative für ihre erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit mit der „senator-lothar-Danner-
medaille“ in Gold auszuzeichnen, die aktion bob. 

Was ist bob? Die Grundidee der aktion ist schon ca. 90 jahre alt. ausgehend von ihrer
Entstehung in skandinavien hat sie in den usa unter dem begriff „Designated Driver“,
also im übertragenen sinn des ausgewählten Fahrers, starke Verbreitung erfahren. belgien
hat 1995 diesem ausgewählten Fahrer den namen „bob“ gegeben und ihm damit ein sym-
pathisches Gesicht verliehen. bob ist diejenige Person einer Gruppe junger menschen,
die nach absprache keinen alkohol trinkt und sich sowie seine beifahrer sicher nach
hause bringt. Er oder sie übernimmt Verantwortung, nach außen dokumentiert durch einen
gelben schlüsselanhänger und erhält in den an der initiative teilnehmenden Gaststätten,
Kneipen oder Diskotheken dafür ein alkoholfreies Getränk gratis. bob ist also keine ab-
kürzung, sondern ein synonym für bewusst praktizierte Verantwortungsübernahme beim

Laudatio
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autofahren und Feiern mit Freunden. bob ist jede Person, die beim zusammentreffen von
Fahren und alkohol Konsumverzicht übt, Verantwortung für alle mitfahrer übernimmt
und sie sicher nach hause bringt. Wer bob-sein praktiziert, zeigt damit auch eine ausge-
prägte soziale Kompetenz.

Wirkungsvolle Prävention muss nachhaltig sein und auf eine dauerhafte positive Ände-
rung der Einstellung ausgerichtet sein. zudem sollten sicherheitsorientierte alternativen
zu unfallgeneigten Verhaltensweisen angeboten werden. im Gegensatz zu vielen anderen
Präventionskampagnen gegen alkohol im straßenverkehr erfüllt die aktion bob diese
bedingungen voll und ganz. Der erhobene zeigefinger, crashvideos oder schockfotos,
sanktionsdrohungen u. ä. sind bei bob tabu. bob ermöglicht für alle beteiligten eine ein-
fache und akzeptable lösung für den interessenkonflikt zwischen Fahren und trinken bei
der Freizeitmobilität. 

besondere bedeutung wird bei der aktion bob auf die ansprache der primären ziel-
gruppe „junge Fahrer“ gelegt. Diese erfolgt auf der Werteebene, d. h. unter berücksichti-
gung der Fragestellung „Was ist jungen menschen wichtig?“ Die antwort hierauf gibt uns
die shell-studie „jugend 2010“. „Gute Freunde haben“ und „verantwortlich handeln“ be-
legen mit 97 bzw. 90 Prozent die vorderen Plätze. Eine ansprache, die diese Einstellungen
der jungen menschen mit der sicherheitsbotschaft verknüpft, garantiert hohe akzeptanz
und vermeidet ausweichreaktionen. Denn: Für die Freunde übernimmt man auch gerne
Verantwortung. beim gemeinsamen Feiern und Fahren kann dies dadurch erfolgen, dass
man sich als bob erklärt, alkoholfrei bleibt und die Freunde sicher nach hause fährt.

in belgien und den angrenzenden staaten ist bob in den folgenden jahren außerordent-
lich populär, auf belgisch „bobulär“, geworden. 

nach Deutschland kam bob im jahre 2007 auf initiative des Polizeipräsidiums mittel-
hessen. Eine dort durchgeführte Evaluation ergab einen eindeutigen rückgang der unfäl-
le unter alkoholeinfluss bei den jungen Kraftfahrern, die an der aktion teilnahmen, gegen-
über nichtteilnehmern. inzwischen existieren sieben bob-initiativen in bayern, hessen,
rheinland-Pfalz und dem saarland. Die beiden thüringischen bob-initiativen in Eichs-
feld und Eisenach bestehen leider nicht mehr. aber die heutige Verleihung könnte unseres
Erachtens ein anstoß für die Wiederaufnahme des bob-Gedankens hier in thüringen und
natürlich auch in allen anderen bundesländern sein. 

Die initiative ist auf eine umfassende gesamtgesellschaftliche aufmerksamkeit ange-
wiesen. bob rekrutiert daher möglichst viele institutionen, unternehmen und Einzelper-
sonen für die ideelle und materielle unterstützung der lokalen und regionalen bob-ak-
tionen. besonders wichtige akteure sind Polizeibeamte, Gastronomen, Fahrschulen,
ausbildungsbetriebe, weiterführende schulen, Verkehrssicherheitsinstitutionen, jugend-
zentren, sportvereine, sponsor-Partner und andere mehr. Der b.a.D.s. gehört seit vielen
jahren zu den unterstützern und Förderern dieser initiative. 

Viele bob-aktivisten aus allen bob-regionen sind heute unter den Gästen. ihnen gilt
schon an dieser stelle mein besonderer Dank für ihr herausragendes Engagement zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit. 

bevor wir die bob-initiative für ihr vorbildliches Engagement auszeichnen, stellen wir
ihnen in einer talkrunde vier Protagonisten vor, die exemplarisch für den Einsatz als
„bob“ im Dienste der Verkehrssicherheit gelten können. 

Der Pressesprecher des b.a.D.s., norbErt raDzanoWsKi, führte in der Veranstal-
tung dann ein Gespräch mit dem hessischen Polizeidirektor manFrED KalEtsch, der

Laudatio
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Erziehungswissenschaftlerin und einst jüngsten Fahrlehrerin naDinE naGEl aus dem
saarland, dem Polizeikommissar und motorsportler marijan GriEbEl aus rheinland-
Pfalz und dem Diskothekenbetreiber joachim WohlFart aus bayern.

Die vier Gesprächspartner schilderten aus ihrem jeweiligen Wirkungskreis eindrucks-
voll, wie mit der aktion bob junge menschen erreicht werden. manFrED KalEtsch,
der als „Vater“ von bob in Deutschland gilt, weil er maßgeblich an der implantierung
der initiative in mittelhessen beteiligt war, verwies unter anderem auf eine wissen-
schaftliche studie der justus-liebig-universität in Gießen. Dabei wurde festgestellt,
dass in der region mittelhessen nach der Einführung von bob signifikant weniger
junge Fahrer bei alkoholbedingten Verkehrsunfällen verunglückten als im übrigen
hessen.

Der 26-jährige Polizeikommissar marijan GriEbEl berichtete, wie er in schulen
bzw. durch eine schulpartnerschaft junge leute für bob interessiert. Dabei werde
ihm von den schülerinnen und schülern besonderer respekt durch seine berufliche
Funktion, aber auch durch seine Erfolge als motorsportler entgegengebracht. so erge-
be sich die chance für eine nachhaltige akzeptanz von bob.

Die Erziehungswissenschaftlerin naDinE naGEl untermauerte die haltung der jun-
gen leute unter anderem durch die Ergebnisse ihrer Diplomarbeit zur optimierung des
ausbildungskonzeptes für Fahrschüler. mit ihrer Evaluation konnte sie signifikant
nachweisen, dass bei jüngeren Verkehrsteilnehmern in hohem maße auf Verantwor-
tungsbewusstsein und Vertrauen Wert gelegt werde. Keinesfalls fühle sich der bob-
teilnehmer als ein „loser“, vielmehr empfänden junge menschen in dieser rolle stolz. 

Entscheidend für die erfolgreiche Prävention durch bob ist die teilnahme der Dis-
kothekenbetreiber. ihr Protagonist in dem Festakt, joachim WohlFart, zeigte deut-
lich pädagogisches Gespür für das lebensgefühl junger menschen, in dem er wirt-
schaftliche interessen als nachrangig erachtete. in seiner Diskothek werde offensiv für
bob geworben, der kostenlose ausschank nichtalkoholischer Getränke beeinträchti-
ge dabei das Geschäft in keiner Weise. Vielmehr gebe er mit der teilnahme an der ak-
tion nicht zuletzt sich selbst ein sicheres Gefühl, wenn junge leute nach einem abend
in seiner Diskothek den heimweg antreten.

b.a.D.s.-Präsident PEtEr GErharDt setzte nach dieser interviewrunde mit den me-
daillenträgern seine laudatio wie folgt fort: herzlichen Dank für den umfassenden Ein-
blick in die tätigkeit der initiative bob, der wir in diesem jahr die „senator-lothar-Dan-
ner-medaille“ in Gold verleihen. 

Gedanklich stehen natürlich alle Personen, die sich als bob verstehen und an der aktion
beteiligen, hier auf der bühne. ich bitte um Verständnis, dass wir uns aus organisatorischen
Gründen dafür entscheiden mussten, stellvertretend für alle bob-aktiven vier Personen
aus vier verschiedenen bundesländern auszuzeichnen. und das sind die vier teilnehmer,
die uns eben aus ihrem Engagement berichtet haben.

sehr geehrte Frau naDinE naGEl, sehr geehrter herr manFrED KalEtsch, sehr geehrter
herr marijan GriEbEl, sehr geehrter herr joachim WohlFahrt, es ist mir eine große
Freude und Ehre, ihnen im namen des b.a.D.s. stellvertretend für die initiatve bob die
„senator-lothar-Danner-medaille“ in Gold für ihre besonderen Verdienste um die Ver-
kehrssicherheit überreichen zu dürfen.

Dr. Peter Gerhardt, Präsident des b.a.D.s.
norbert radzanowski, Pressesprecher des b.a.D.s.

Laudatio
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alkoholisierte autofahrerin befragt Polizei nach dem Weg

Eine betrunkene autofahrerin hat in der nacht vom 18. september 2015 die hilfe der
Polizei gesucht und dabei erst auf ihre Fahruntüchtigkeit aufmerksam gemacht. Wie die
Polizei am Wochenende berichtete, wurden am samstag die Polizeibeamten kurz vor 
4 uhr auf der marienstraße in Plauen von einer skoda-Fahrerin aus Glauchau nach dem
Weg gefragt. Dabei war den beamten alkoholgeruch und eine undeutliche aussprache bei
der 35-jährigen aufgefallen. Der Grund stand rasch fest. Der alkoholtest ergab einen Wert
von 1,34 Promille.

(aus einer mitteilung der Freien Presse vom 21. september 2015)

Wenn das Fahrrad nicht im Weg gewesen wäre …

anfang mai 2015 verlässt ein 60-jähriger Kunde einen supermarkt. Draußen will er auf
sein Fahrrad steigen, fällt aber infolge eines alkoholkonsums von 2,25 Promille sofort
wieder herunter, verletzt sich an der stirn. Eine mitarbeiterin des marktes und der Ge-
schäftsführer eilen herbei, um zu helfen. Doch der Verletzte will nicht zum arzt. Der
marktleiter bemerkt aber, wie der mann ständig an seinem hosenbund herumfummelt, die
hose verzweifelt festhält. an der hose erscheint plötzlich eine beule, die je nach bewe-
gung immer größer wird. und es knistert verdächtig im beinkleid des 60-jährigen, ein Ge-
räusch, das nach einer Plastiktüte klingt. nach einigem hin und her wird das rätsel um
das innenleben der hose gelöst. zum Vorschein kommen etliche verpackte Weißwürste
und eine Flasche Getriebeöl. Gesamtwert: 19,15 Euro. Die urbayerischen Wurstspezialitä-
ten und das wenig dazu passende schmiermittel hatte der Kunde ohne zu zahlen an den
Kassen vorbeigeschmuggelt. Pech, dass er dann vom Fahrrad fiel.

nun im Prozess sagt der ladendieb, er könne sich an das Geschehen überhaupt nicht
mehr erinnern. „ich weiß gar nicht, wie ich da überhaupt hingekommen bin“, beteuert er.
Das Gericht, dem ein strafregister von immerhin sechs Einträgen vorliegt, hält eine be-
währungsstrafe von drei monaten für angemessen. Der Weißwurstliebhaber muss als auf-
lage 60 stunden hilfsdienste leisten.

(aus einer mitteilung der augsburger allgemeinen vom 06. oktober 2015)

Gefährliches ausparkmanöver

am 10. oktober 2015, gegen 5:35 uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek 
in Waldbröl zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und drei Fußgängern. Ein 
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27-jähriger PKW-Fahrer erfasste zunächst beim rückwärtsfahren einen 23-jährigen und
verletzte diesen leicht.

anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, flüchtete er im anschluss und fuhr dabei
einen ebenfalls 23 jahre alten Fußgänger an, der hierdurch schwere Verletzungen erlitt.

Weiterhin kam es noch zur Kollision mit einem 21-jährigen, der sich hierbei ebenfalls
leichte Verletzungen zuzog.

Der Fahrer konnte von der Polizei schnell ermittelt und zu hause angetroffen werden.
Da er erheblich unter alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine blutprobe entnommen und
der Führerschein sichergestellt.

(aus einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde oberbergischer Kreis
vom 10. oktober 2015)

Echte schnapsidee

Einer betrunkenen amerikanerin ist im us-bundesstaat Florida eine livestreaming-
app auf ihrem smartphone zum Verhängnis geworden. Die 23-jährige habe sich in der
stadt lakeland stark alkoholisiert hinter das steuer ihres autos gesetzt, ihre illegale Fahrt
gefilmt und ins internet übertragen. besorgte zuschauer des wackeligen Videos hätten die
Polizei verständigt, die die junge Frau kurz darauf angehalten und festgenommen habe.

in dem Video gibt die Frau selbst zu, betrunken und desorientiert zu sein. „Wo bin ich
gerade, leute?“, fragt sie. „ich muss nach hause.“ zudem sei sie nicht sicher, ob einer
ihrer reifen platt sei, fügt sie hinzu. „sie stand völlig neben sich“, sagte ein Polizist. je-
doch hatte sie laut Polizeimitteilung tatsächlich einen platten reifen.

nachdem die Frau sich geweigert habe, einen alkoholtest zu machen, sei sie in Ge-
wahrsam genommen worden, hieß es. nun müsse sie sich wegen des Vorwurfs der trun-
kenheit am steuer vor Gericht verantworten. Die Polizei betonte, es sei ein riesenglück,
dass bei der illegalen spritztour niemand verletzt worden sei.

(aus einer mitteilung der rheinischen Post online vom 15. oktober 2015)

alkoholisierte Verfolgerin direkt zur Polizei gelenkt 

skurriler anruf bei der Polizei: Ein 34-jähriger hat sich am abend des 23. oktobers 2015
gemeldet und erklärt, dass er von einer Frau auf der b 173 verfolgt worden sei. Die beam-
ten stießen tatsächlich auf die Frau. sie war mit ihrem hyundai auf der b 173 ungewöhn-
lich langsam unterwegs, weshalb der 34-jährige sie überholte. Das ärgerte die Frau wohl,
sie nötigte den mann unter anderem durch ständiges aufblenden. Kurz entschlossen fuhr
der mann direkt zur Polizei in hohenstein-Ernstthal, mit der Fahrerin im nacken. Wie sich
zeigte, hatte die Frau 2,1 Promille alkohol intus. sie muss nun mit einer anzeige wegen
der trunkenheit im Verkehr und nötigung rechnen. ihr Führerschein wurde eingezogen.

(aus einer mitteilung der Freien Presse online vom 26. oktober 2015)

Fundstücke
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65. *) Der Nachweis einer rauschmittelbedingten
Fahrunsicherheit kann nicht allein durch einen be-
stimmten Blutwirkstoffbefund geführt werden . Es
bedarf vielmehr neben dem positiven Blutwirk-
stoffbefund noch weiterer aussagekräftiger Bewei-
sanzeichen, die im konkreten Einzelfall belegen,
dass die Gesamtleistungsfähigkeit des betreffenden
Kraftfahrzeugführers soweit herabgesetzt war,
dass er nicht mehr fähig gewesen ist, sein Fahrzeug
im Straßenverkehr eine längere Strecke, auch 
bei Eintritt schwieriger Verkehrslagen, sicher zu
steuern.

bundesgerichtshof,
beschluss vom 2. juni 2015 – 4 str 111/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Das landgericht hat die angeklagte K. wegen uner-

laubten handeltreibens mit betäubungsmitteln in nicht
geringer menge in zwei Fällen, wegen unerlaubten be-
sitzes von betäubungsmitteln in nicht geringer menge
sowie wegen fahrlässiger trunkenheit im Verkehr zu
einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei jahren und sechs
monaten verurteilt und maßnahmen nach §§ 69, 69a
stGb angeordnet. Den angeklagten s. hat es wegen
unerlaubten besitzes von betäubungsmitteln in nicht
geringer menge in tateinheit mit beihilfe zum han-
deltreiben mit betäubungsmitteln in nicht geringer
menge zu einer Freiheitsstrafe von drei jahren und
sechs monaten verurteilt.

Die dagegen gerichteten revisionen der angeklag-
ten, die auf die Verletzung formellen und materiellen
rechts gestützt sind, bleiben erfolglos (§ 349 abs. 2
stPo). Das rechtsmittel der angeklagten K. führt le-
diglich zur nachholung der Festsetzung der tagessatz-
höhe für die in den Fällen ii. 3 und ii. 4 der urteils-
gründe verhängten Einzelgeldstrafen. Der Erörterung
bedarf - in Ergänzung der ausführungen des General-
bundesanwalts in seinen antragsschriften vom 29.
april 2015 - lediglich Folgendes:

i. zur revision der angeklagten K. […]
2. soweit das landgericht die angeklagte wegen

fahrlässiger trunkenheit im Verkehr verurteilt hat,
weist der senat auf seine ständige rechtsprechung hin,
wonach der nachweis einer rauschmittelbedingten
Fahrunsicherheit nicht allein durch einen bestimmten
blutwirkstoffbefund geführt werden kann (vgl. nur se-
natsbeschlüsse vom 3. november 1998 – 4 str
395/98, bGhst 44, 219, 222 [= ba 1999, 61] und vom
21. Dezember 2011 – 4 str 477/11, nstz 2012, 324 [=
ba 2012, 163] ). Gesicherte Erfahrungswerte, die es
erlauben würden, bei blutwirkstoffkonzentrationen
oberhalb eines bestimmten Grenzwertes ohne weiteres
auf eine rauschmittelbedingte Fahrunsicherheit zu

schließen, bestehen nach wie vor nicht (senatsbe-
schlüsse vom 3. november 1998 und vom 21. Dezem-
ber 2011, jeweils a. a.o.; vgl. auch ssW-stGb/Erne-
mann, 2. aufl., § 316 rn. 30). Es bedarf daher neben
dem positiven blutwirkstoffbefund noch weiterer aus-
sagekräftiger beweisanzeichen, die im konkreten Ein-
zelfall belegen, dass die Gesamtleistungsfähigkeit des
betreffenden Kraftfahrzeug-führers soweit herabge-
setzt war, dass er nicht mehr fähig gewesen ist, sein
Fahrzeug im straßenverkehr eine längere strecke,
auch bei Eintritt schwieriger Verkehrslagen, sicher zu
steuern (senatsurteil vom 15. april 2008 – 4 str
639/07, nzV 2008, 528, 529 [= ba 2008, 309]).

zwar hat das landgericht konkrete Feststellungen
zu einem Fahrfehler nicht getroffen. Über die – nicht
unerheblichen – blutwirkstoffkonzentrationen hinaus
entnimmt der senat den urteilsgründen aber weitere
gewichtige anzeichen für die Fahruntüchtigkeit der
angeklagten. Danach litt die angeklagte bei der poli-
zeilichen Kontrolle insbesondere unter Konzentra-
tionsstörungen, verlangsamter Koordination und ver-
waschener sprache; sie befand sich in einem
schläfrigen zustand. in zusammenschau mit dem bei
der anschließenden ärztlichen untersuchung festge-
stellten auffällig stark gestörten zeitempfinden ist die
rauschmittelbedingte Fahruntüchtigkeit daher noch
hinreichend dargelegt.

ii. zur revision des angeklagten s. […]

66. Die Nichteinhaltung der Kontrollzeit bei einer
Atemalkoholmessung führt zu keinem Verwertungs-
verbot, wenn der Grenzwert nicht nur gerade er-
reicht oder nur geringfügig überschritten wurde.

oberlandesgericht Karlsruhe,
beschluss vom 15. oktober 2015 
– 2 (7) ssbs 499/15-aK 151/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
mit bußgeldbescheid der stadt W. vom 11.03. 2015

wurde gegen den betroffenen wegen Führens eines
Kraftfahrzeugs mit einer atemalkoholkonzentration
von 0,25 mg/l oder mehr eine Geldbuße von 525,00 €
sowie ein Fahrverbot von einem monat – unter an-
wendung der Vier-monats-regelung des § 25 abs. 2a
stVG – festgesetzt. ihm wurde vorgeworfen, am
07. 03. 2015 in der … straße in W. ein Kraftfahrzeug
mit einer atemalkoholkonzentration von 0,27 mg/l ge-
führt zu haben.

auf den Einspruch des betroffenen sprach ihn das
amtsgericht Waldkirch mit dem angefochtenen urteil
von dem ihm zur last gelegten Vorwurf aus rechts-

Rechtsprechung
Die mit einem *) bezeichneten leitsätze sind von der schriftleitung formuliert worden.
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gründen frei. Das amtsgericht Waldkirch hat zu-
sammengefasst folgende Feststellungen getroffen:

Der betroffene fuhr am 07. 03. 2015 mit seinem
PKW zum Polizeirevier in W., das er um 13:35 uhr be-
trat, um eine anzeige zu erstatten. Gegen 13:50 uhr
verließ er das Polizeirevier und rauchte eine zigarette.
Der die anzeige aufnehmende Polizeibeamte, der an-
lässlich der anzeigeerstattung alkoholgeruch wahrge-
nommen hatte, bemerkte, dass der betroffene sich zu
seinem Kraftfahrzeug begab, um damit wegzufahren.
Er rief den betroffenen zurück, um eine atemalkohol-
messung durchzuführen. Der betroffene begab sich
dann – unbeaufsichtigt – auf die toilette und trank dort
Wasser. anschließend wurden mit dem messgerät
Dräger Evidential 7110 um 13:57 uhr und 13:59 uhr
atemalkoholmessungen durchgeführt, die eine atem-
alkoholkonzentration von 0,27 mg/l im mittel erbrach-
ten.

Das amtsgericht Waldkirch hält die messung unter
berufung auf die Entscheidung des oberlandesge-
richts bamberg (beschluss vom 27.11.2007, 2 ss oWi
1489/07, ba 45, 197) vorliegend nicht für verwertbar,
da die zehnminütige Kontrollzeit nicht eingehalten
worden sei. Deren Einhaltung sei unabdingbar. nur bei
Einhaltung der Kontrollzeit könne ein verwertbares
messergebnis vorliegen. Daran änderten auch die aus-
führungen des rechtsmedizinischen sachverständigen,
dass das rauchen der zigarette und das trinken des
Wassers das Ergebnis der messung nicht verfälscht
haben können, nichts. Die zuziehung des sachverstän-
digen könne nicht geeignet sein, das unter Verstoß
gegen die zwingende Gebrauchsanweisung erlangte
messergebnis verwertbar zu machen.

Gegen diese Entscheidung legte die staatsanwalt-
schaft Freiburg rechtsbeschwerde ein. 

mit beschluss vom 14.10. 2015 wurde die sache
dem bußgeldsenat in der besetzung mit drei richtern
übertragen, weil es geboten ist, das urteil zur Fortbil-
dung des rechts nachzuprüfen, § 80a abs. 3 oWiG.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Das gemäß § 79 abs. 1 satz 1 nr. 3 oWiG statthaf-

te und auch im Übrigen zulässige rechtsmittel hat –
jedenfalls vorläufig – Erfolg. Der Freispruch hält sach-
lich-rechtlicher Prüfung nicht stand. Die festgestellte
nichteinhaltung der zehn minuten dauernden Kon-
trollzeit, die dazu dient die Gefahr der Verfälschung
der messwerte durch eine kurz vor der messung er-
folgte Einnahme von möglicherweise die messung be-
einflussenden substanzen auszuschließen (vgl. olG
Karlsruhe, beschluss vom 19. 04. 2004, 1 ss 30/04,
nzV 2004, 426 [= ba 2004, 467]; schoknecht, be-
weissicherheit der atemalkoholanalyse, Gutachten des
bundesgesundheitsamtes, unfall- und sicherheitsfor-
schung straßenverkehr, heft 86, s. 12), führt entgegen
der ansicht des amtsgerichts nicht generell zu einer
unverwertbarkeit des messergebnisses (so auch olG
stuttgart, beschluss vom 02. 07. 2010, 4 ss 369/10,
ba 47, 360; olG Karlsruhe, beschluss vom
04. 02. 2011, 3 (4) ssbs 803/10).

Die nichteinhaltung der zehnminütigen Kontroll-
zeit stellt nur in den Fällen, in denen der Grenzwert ge-
rade erreicht (olG bamberg, beschluss vom
27.11.2007, 2 ss oWi 1489/07, ba 45, 197) oder nur
geringfügig – um 0,01 mg/l – überschritten wurde
(olG Karlsruhe, beschluss vom 19. 04. 2004, 1 ss
30/04, nzV 2004, 426), einer Verwertbarkeit grund-
sätzlich entgegen, weil der gewonnene messwert nur
dann ohne sicherheitsabschlag verwertbar ist, wenn
die bedingungen für ein gültiges messverfahren ge-
wahrt sind (vgl. bGh, beschluss vom 03. 04. 2001, 4
str 507/00, bGhst 46, 358 [= ba 2001, 280]; olG
stuttgart, beschluss vom 02. 07. 2010, 4 ss 369/10,
ba 47, 360).

angesichts dessen, dass vorliegend der Grenzwert –
worauf die revisionsführerin zutreffend hinweist –
nicht geringfügig, sondern um 8 % bzw. 0,02 mg/l
überschritten wurde und die in der Kontrollzeit einge-
nommenen substanzen festgestellt werden konnten,
kommt eine Verwertbarkeit der messung auch unter
berücksichtigung eines sicherheitsabschlags in be-
tracht. ob und ggfs. in welcher art und Weise das fest-
gestellte rauchen einer zigarette und das trinken von
Wasser während der Kontrollzeit die messung beein-
trächtigt haben könnte und in welcher höhe ggfs. ein
sicherheitsabschlag vorzunehmen ist, lässt sich mit
sachverständiger hilfe aufklären (olG stuttgart, be-
schluss vom 02. 07. 2010, 4 ss 369/10, ba 47, 360;
olG Karlsruhe, beschluss vom 04. 02. 2011, 3 (4)
ssbs 803/10). Ein allgemeiner Grundsatz, dass bedie-
nungsfehler bei standardisierten messverfahren – hier-
zu gehört auch die Verwendung eines atemalkoholge-
räts, das die bauartzulassung für die amtliche
Überwachung des straßenverkehrs erhalten hat (bGh,
beschluss vom 03. 04. 2001, 4 str 507/00, bGhst 46,
358) – generell zu deren unverwertbarkeit führen (so
olG hamm beschluss vom 24. 01.2008, 2 ss oWi
37/08, nzV 2008, 260 [= ba 2008, 198]), existiert
nicht. Vielmehr hat der tatrichter bei konkreten an-
haltspunkten für messfehler, die zuverlässigkeit der
messung – ggfs. mit sachverständiger hilfe – zu 
prüfen (vgl. für standardisierte messverfahren der 
Geschwindigkeitsmessung, bGh, beschluss vom
19. 08.1993, 4 str 627/92, bGhst 39, 291 und be-
schluss vom 30.10.1997, 4 str 24/97, bGhst 43, 277).

hierzu wird vorliegend neben einem rechtsmedizi-
nischen sachverständigen auch ein technischer sach-
verständiger zu hören sein, um art und ausmaß mög-
licher beeinträchtigungen des messergebnisses durch
den Konsum von Wasser und zigaretten feststellen zu
können, da ein rechtsmedizinischer sachverständiger
regelmäßig nicht in der lage ist, die technische zuver-
lässigkeit der messung zu beurteilen (olG bamberg,
beschluss vom 27.11.2007, 2 ss oWi 1489/07, ba
45, 197). messfehler können sich neben dem auftreten
von mund- oder mundrestalkohol auch durch eine be-
einflussung der messsensoren des messgeräts erge-
ben, beispielsweise aufgrund einer Querempfindlich-
keit des messgeräts gegenüber Fremdgasen, etwa dem
beim rauchen entstehenden Kohlenmonoxid (vgl.
schoknecht, a. a. o., s. 12f).
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Einer Vorlage der sache an den bundesgerichtshof
gemäß § 79 abs. 3 satz 1 oWiG in Verbindung mit 
§ 121 abs. 2 GVG bedarf es nicht, da die ausführun-
gen in der Entscheidung des olG hamm (beschluss
vom 24. 01.2008, 2 ss oWi 37/08, nzV 2008, 260),
nicht tragend sind. Die vom amtsgericht zitierte Ent-
scheidung des olG bamberg (beschluss vom
27.11.2007, 2 ss oWi 1489/08, ba 45, 197) betrifft
ausdrücklich nur den Fall, bei welchem der Grenzwert
gerade erreicht wurde (vgl. olG stuttgart, beschluss
vom 02. 07. 2010, 4 ss 369/10, ba 47, 360).

67. 1. Fehlen in einem Strafurteil jegliche Anga-
ben darüber, wie der Angeklagte sich zur Sache ein-
gelassen hat, liegt grundsätzlich ein sachlich recht-
licher Mangel vor, der zur Aufhebung des urteils
führt, denn ein so unvollständiges und lückenhaftes
urteil ermöglicht keine überprüfung, ob in ihm das
Recht in fehlerfreier Weise angewandt worden ist.

2. Die falsche Einschätzung einer Verkehrssitua-
tion ist für sich allein keine Ausfallerscheinung, die
als Indiz für eine alkoholbedingte Fahruntauglich-
keit genügt.

oberlandesgericht naumburg,
beschluss vom 24. august 2015 – 2 rV 104/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hat die angeklagte wegen fahrläs-

siger straßenverkehrsgefährdung zur Geldstrafe von
70 tagessätzen zu je 45,00 Euro verurteilt und ihr die
Fahrerlaubnis entzogen, den Führerschein eingezogen
und eine sperre für die Fahrerlaubnis von einem jahr
und zwei monaten verhängt.

Dagegen richtet sich die revision der angeklagten,
mit der sie die Verletzung sachlichen rechts rügt und
das Verfahren beanstandet.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die revision dringt bereits mit der sachrüge durch,

eines Eingehens auf die — das angefochtene urteil
ebenfalls mit beachtlichen Gründen beanstandende —
Verfahrensrüge bedarf es daher nicht.

Die Generalstaatsanwaltschaft hat ihrer zuschrift an
den senat ausgeführt:

„Das angefochtene urteil kann keinen bestand
haben, weil es materiell-rechtlich unvollständig ist.
insbesondere kann nicht festgestellt werden, das die
Überzeugungsbildung des amtsgerichts in jeder
hinsicht auf einer rechtsfehlerfreien Grundlage be-
ruht und andererseits kann auch nicht ausgeschlos-
sen werden, dass die Entscheidung in diesem be-
reich von rechtsfehlerhaften Erwägungen
beeinflusst ist (§ 337 stPo).

1. so teilt das amtsgericht in seinem urteil
weder mit, ob und wie sich die angeklagte zu der
sache eingelassen hat, noch wie und mit welchen
erhobenen beweisen diese Einlassung gewürdigt
worden ist. Fehlen in einem strafurteil jedoch jegli-

che angaben darüber, liegt grundsätzlich ein sach-
lich rechtlicher mangel vor, der zur aufhebung des
urteils führt, denn ein so unvollständiges und lück-
enhaftes urteil ermöglicht keine Überprüfung, ob in
ihm das recht in fehlerfreier Weise angewandt wor-
den ist <vgl. KG berlin, beschluss vom 09. 07.1997
— (4) 1 ss 158/97 (66/97)>.

2. auch die Feststellungen des amtsgerichts zu
der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit der ange-
klagten i. s. d. § 315c stGb sind unzureichend und
halten der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

Die nachträglichen ausfallerscheinungen, die im
ärztlichen untersuchungsbericht der … vom
22. 01.2015 festgestellt wurden (Gang der ange-
klagten unsicher, plötzliche Kehrtwendung nach
vorherigem Gehen unsicher und Finger-Finger-
Probe unsicher) sind zwar indizien für die relative
Fahruntüchtigkeit. auch die Feststellung des Ge-
richts, dass bei der Durchführung der atemalkohol-
probe die angeklagte mehrfach nicht in der lage
gewesen sei, das Gerät lange genug zu beatmen,
spricht für eine alkoholbedingte körperliche beein-
trächtigung.

allerdings hätte es für die annahme alkoholbe-
dingter ausfallerscheinungen einer Gesamtwürdi-
gung sämtlicher tatumstände unter Einbeziehung
des unfallhergangs und von Darlegungen zu der
Kausalität zwischen der festgestellten alkoholisie-
rung und dem unfallereignis bedurft.

zwar teilt das Gericht mit, dass die angeklagte
beim abbiegevorgang in eine vorfahrtsberechtigten
straße den aus ihrer Fahrtrichtung gesehen von
links kommenden Pkw des zeugen aufgrund ihrer
hohen alkoholisierung und der damit einhergehen-
den Einschränkung ihrer reaktions- und Wahrneh-
mungsfähigkeit übersehen habe, obgleich die stra-
ße für die angeklagte nach links zum tatzeitpunkt
etwa 30 m frei einsehbar gewesen sei, zum tatzeit-
punkt um 7:35 uhr berufsverkehr geherrscht habe
und es dunkel gewesen sei. allerdings stellt das
amtsgericht auch fest, dass das Übersehen eines
Vorfahrtsberechtigten, der für die angeklagte auf
der vorfahrtsberechtigten straße von links käme,
einen typischen bedingten Fahrfehler darstelle.

hierbei verkennt das Gericht, dass eine falsche
Einschätzung einer Verkehrssituation für sich allei-
ne keine ausfallerscheinung ist, die als indiz für
eine alkoholbedingte Fahruntauglichkeit genügt.
selbst ein verkehrswidriges Fahrverhalten stellt nur
dann ein untauglichkeitsindiz dar, wenn es sich
dabei um typische Fahrweisen alkoholisierte Kraft-
fahrer im straßenverkehr handelt (vgl. bGh,
20. 03.1959, 4 str 306/58). Es ist jedoch allgemein
bekannt und entspricht der Verkehrserfahrung, dass
es auch einem nüchternen Kraftfahrer passieren
kann, beim linksabbiegen in eine bevorrechtigte
straße ein entgegenkommendes Fahrzeug zu über-
sehen. bei dem Fahrfehler der angeklagten, wie es
sich im urteil darstellt, handelt es sich daher nicht
um einen der „klassischen“ ausfälle unter alkohol-
einfluss, wie etwa schlangenlinienfahren, grundlo-
ses abkommen von der Fahrbahn oder auffallend
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übervorsichtiges Fahrverhalten. Vielmehr könnte
der unfall auch durch alkoholunabhängige unacht-
samkeit, wie z. b. eine den morgendlichen beleuch-
tungsverhältnissen geschuldete Fehleinschätzung
wie z. b. eine den morgendlichen beleuchtungsver-
hältnissen geschuldete Fehleinschätzung der Ver-
kehrssituation, der Entfernung sowie der Geschwin-
digkeit des entgegenkommenden Fahrzeugs, verur-
sacht worden sein. Einen Erfahrungsgrundsatz, dass
ein Übersehen eines Vorfahrtsberechtigten, der für
die angeklagte auf der vorfahrtsberechtigten straße
von links kam, ein typisch alkoholbedingter Fahr-
fehler sei, besteht jedenfalls nicht. Vor diesem
hintergrund ist es daher rechtsfehlerhaft, wenn das
tatgericht von einem nichtbestehenden Erfahrungs-
satz ausgeht (vgl. meyer-Goßner/schmitt, stPo,
58. aufl. 2015, § 337 rn. 31 m. w. n.).

aus den oben genannten Gründen lässt sich die
besorgnis nicht ausräumen, das amtsgericht könne
von einem fehlsamen Prüfungsansatz und einem
nicht bestehenden Erfahrungssatz ausgegangen sein.

3. auch können allein aus nachträglichen ausfall-
erscheinungen noch keine rückschlüsse auf das be-
wusstsein der angeklagten gezogen werden, dass
ihre Gesamtleistungsfähigkeit so beeinträchtigt sei,
dass diese den schluss auf eine fahrlässige Verwirkli-
chung der straßenverkehrsgefährdung rechtfertigen.

im vorliegenden Fall wird die indizwirkung, die
das amtsgericht der hohen blutalkoholkonzentra-
tion zumisst, zwar durch die Feststellungen im 
ärztlichen untersuchungsbericht vom 22. 01. 2015
sowie den angaben der aufnehmenden Polizeibe-
amtin am unfallort bestärkt.

allerdings ergibt sich aus dem urteil nicht, ob
und wenn ja, welche beobachtungen der zeuge im
hinblick auf das Verhalten der angeklagten nach
dem Verkehrsunfall bis zum Eintreffen der Polizei
gemacht hat. solche zeugenschaftlich festgestellten
auffälligkeiten bzw. unauffälligkeiten der ange-
klagten am unfallort könnten jedoch gleichfalls von
bedeutung sein, zumal im urteil festgestellt wird,
dass der ablauf des Verkehrsunfalls auf den anga-
ben des zeugen beruhen. ohne die Wiedergabe der
aussage des unmittelbar betroffenen geschädigten
zeugen und ihrer Würdigung kann jedoch nicht ge-
prüft werden, ob der tatrichter die bedeutung der
Erklärung zutreffend erkannt und bewertet hat, so-
dass unklar bleibt, ob den Feststellungen eine er-
schöpfende Würdigung des sachverhaltes zugrun-
de liegt (bGh stV 1984, s. 64; meyer-Goßner/
schmitt, a. a. o., § 267 rn. 12) ...“
Diesen ausführungen tritt der senat — mit ausnah-

me des Passus, dass die mehrfachen Fehlversuche bei
der Durchführung der atemalkoholprobe für eine al-
koholbedingte beeinträchtigung sprächen — bei.

68. Die Sache wird gemäß § 121 Abs. 2 GVG –
analog – dem Bundesgerichtshof zur Beantwortung
folgender Frage vorgelegt:

Ist auf eine Sorgfaltspflichtverletzung und den
subjektiven Sorgfaltsverstoß bezüglich des Fah-
rens unter Einwirkung berauschender Mittel zu
schließen, wenn der analytische Grenzwert von 
1,0 ng/ml Tetrahydrocannabinol (THC) bei der
Fahrt erreicht ist, solange nicht reale Anhaltspunk-
te vorliegen, die den Rückschluss vom überschrei-
ten des analytischen Grenzwertes auf eine Sorg-
faltspflichtverletzung und den subjektiven Sorg-
faltsverstoß entkräften, und das Tatgericht veran-
lassen müssen, sich mit der Möglichkeit eines ab-
weichenden Tatverlaufs auseinanderzusetzen?

oberlandesgericht oldenburg,
beschluss vom 4. august 2015 – 2 ss oWi 142/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht lingen (Ems) hat den betroffenen

wegen fahrlässigen Fahrens unter Einwirkung berau-
schender mittel zu einer Geldbuße von 500,00 Euro
verurteilt und ein einmonatiges Fahrverbot verhängt.

nach den durch das amtsgericht lingen getroffe-
nen Feststellungen befuhr der betroffene, für den das
Verkehrszentralregister eine verwertbare Eintragung
aufweist, am 20. 02. 2014 um 15.35 uhr mit einem
PKW in l. in seinem blut befand sich eine menge von
1,5 ng/ml tetrahydrocannabinol (thc). nach der in
dem urteil vertretenen rechtsansicht stünde wegen
des gemessenen Wirkstoffgehalts fest, dass der betrof-
fene sich bei Fahrtantritt nicht über die Wirkungsdauer
des rauschmittels erkundigte, woran der Fahrlässig-
keitsvorwurf anknüpfe. Gegen diesen rückschluss
sprechende anhaltspunkte wie die mangelnde Fähig-
keit zur Einholung von Erkundungen bestünden ange-
sichts des schweigens des betroffenen nicht.

Gegen das urteil legte der Verteidiger rechtsbe-
schwerde ein. in seiner […] rechtsbeschwerdebe-
gründung erhebt der betroffene die sachrüge und
wendet sich gegen das urteil insgesamt. Das amtsge-
richt habe den Grundsatz verletzt, dass der betroffene
nicht gegen sich selbst aussagen müsse. Ferner habe es
zu geringe anforderungen an die annahme des Fahr-
lässigkeitsvorwurfes gestellt.

Die Generalstaatsanwaltschaft oldenburg hat die
akten auf die rechtsbeschwerde des betroffenen
gemäß § 347 abs. 2 stPo i.V. m. § 79 abs. 3 satz 1
oWiG dem senat zur Entscheidung vorgelegt und in
ihrer stellungnahme beantragt, die rechtsbeschwerde
als offensichtlich unbegründet zu verwerfen.

Der Einzelrichter des bußgeldsenats hat die sache
gem. § 80 a abs. 2 s. 1 oWiG zur Fortbildung des
rechts auf den senat in der besetzung mit drei rich-
tern übertragen.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der senat beabsichtigt, die rechtsbeschwerde

gegen das urteil des amtsgerichts lingen (Ems) zu-
rückzuweisen.

nach ansicht des senats enthält dieses urteil aus-
reichende Feststellungen zu der dem betroffenen an-
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gelasteten ordnungswidrigkeit des fahrlässigen Fah-
rens unter Einwirkung berauschender mittel.

rechtsfehlerfrei stellte das amtsgericht auf Grund-
lage des Gutachtens der medizinischen hochschule h.
fest, dass der betroffene am 20. 02. 2014 um 15.35
uhr ein Kraftfahrzeug geführt hat, obwohl er unter der
Wirkung von cannabis stand. auf ihn wirkten zur tat-
zeit 1,5 ng/ml tetrahydrocannabinol. Dieser Wirkstoff
der cannabispflanze steht auf der liste der berau-
schenden mittel und substanzen (anlage zu § 24a
abs. 2 satz 2 stVG). Der festgestellte Wert liegt auch
über dem im anschluss an die rechtsprechung des
bundesverfassungsgerichts (njW 2005, 349 [= ba
2005, 156 mit anm. scheffler/halecker]) von der
„Grenzwertkommission“ (vgl. blutalkohol 2007, 311)
entwickelten sog. analytischen Grenzwert von 1,0 ng/ml 
und belegt sicher, dass der betroffene tatsächlich unter
der Einwirkung von cannabis stand (vgl. olG saar-
brücken njW 2007, 309). irrelevant ist das tatsächli-
che Eintreten eines wahrnehmungs- oder verhaltens-
beeinflussenden bzw. eines die Fahrtüchtigkeit
mindernden Effekts (olG bremen nzV 2006, 276 
[= ba 2007, 179]). auf den zeitpunkt der rauschmit-
telaufnahme kommt es insoweit ebenfalls nicht an
(vgl. König, nstz 2009, 425). Genauso wenig ist ein
toleranzabzug für messungenauigkeiten erforderlich,
was sich aus dem Wesen des analytischen Grenzwerts
ergibt (vgl. olG Karlsruhe [nzV] 2007, 24[8] [= ba
2007, 101]; Eisenmenger, nzV 2006, 24). Die Fest-
stellungen füllen mithin den objektiven tatbestand des
§ 24a abs. 2 oWiG aus.

Über den objektiven tatbestand hinaus bedarf es
einer zumindest unbewusst fahrlässigen tatbegehung
des betroffenen (§ 24a abs. 3 stVG). auch hinsicht-
lich der damit geforderten sorgfaltspflichtverletzung
und des subjektiven sorgfaltsverstoßes des betroffe-
nen sind die Feststellungen des amtsgerichts ausrei-
chend. Denn im regelfall besteht für den tatrichter
kein anlass an der sorgfaltspflichtverletzung und dem
subjektiven sorgfaltsverstoß des Fahrens unter Ein-
wirkung berauschender mittel zu zweifeln, wenn der
analytische Grenzwert von 1,0 ng/ml tetrahydrocan-
nabinol (thc) bei der Fahrt erreicht ist. Ein solcher
regelfall liegt vor, solange nicht reale anhaltspunkte
vorliegen, die den rückschluss vom Überschreiten des
analytischen Grenzwertes auf eine sorgfaltspflichtver-
letzung und den subjektiven sorgfaltsverstoß entkräf-
ten, und das tatgericht veranlassen müssen, sich mit
dieser möglichkeit dieses abweichenden tatverlaufs
auseinanderzusetzen. Dies kann beispielsweise aus
einer durch indizien gestützten Einlassung des betrof-
fenen folgen. Diese kann sich zu einer unbewussten
Drogeneinnahme oder dazu verhalten, dass und wie
der betroffene sich Kenntnis darüber verschafft hat,
dass die Wirkung des von ihm eingenommenen can-
nabis nicht mehr andauern, er das Erreichen des
Grenzwertes bei Fahrtantritt ausschließen und so Ge-
wissheit von seiner Fahrtüchtigkeit erlangen konnte.
Eine derartige Einlassung des betroffenen liegt hinge-
gen genau so wenig vor, wie sonstige reale anhalts-
punkte, die den rückschluss von der Grenzwertüber-

schreitung auf den Fahrlässigkeitsvorwurf entkräften
könnten.

in der Konsequenz greift auch der gerügte Verstoß
der rechtsbeschwerdebegründung gegen den selbst-
bezichtigungsgrundsatz nicht durch. anknüpfungs-
punkt des Fahrlässigkeitsvorwurfes im konkreten Fall
ist die nicht durchgeführte selbstprüfung der Drogen-
beeinflussung vor Fahrtantritt. Diese kann aus dem
Überschreiten des analytischen Grenzwertes gefolgert
werden. Es hätte dem betroffenen freigestanden, sich
mit einer durch indizien gestützten Einlassung gegen
die richtigkeit dieser Folgerung zu erklären. Fehlt
eine solche Einlassung, muss ein solcher sachverhalt
nicht zu Gunsten des betroffenen unterstellt werden
(vgl. olG Koblenz, beschluss vom 13.06.2014 
– 2 ssbs 30/14 – juris rn. 6 [= ba 2014, 351]; olG
Frankfurt a. m., beschluss vom 26. oktober 2012 
– 2 ss-oWi 672/12, 2 ss oWi 672/12 –, juris rn. 12 
[= ba 2013, 28]). Dementsprechend wird der schuld-
spruch nicht durch sein schweigen getragen, sondern
durch den rückschluss vom Überschreiten des Grenz-
wertes auf das unterlassen der selbstprüfung vor
Fahrtantritt.

Verfahrensrügen sind nicht erhoben.
an der beabsichtigten zurückweisung der rechts-

beschwerde sieht sich der senat jedoch durch die be-
schlüsse der oberlandesgerichte celle vom 29.12. 2014 
– aktenzeichen 321 ssbs 37/14 – [ba 2015, 150],
Karlsruhe vom 10. 05. 2014 – aktenzeichen 1 (3) ssbs
131/13 –, saarbrücken vom 29.10. 2006 – aktenzei-
chen ss (b) 44/2006 – [ba 2007, 176] und stuttgart
vom 10. 02. 20011 – aktenzeichen 1 ss 616/10 – ge-
hindert.

in den besagten beschlüssen haben die oberlandes-
gerichte entschieden, die Feststellung einer über dem
Grenzwert der jeweiligen substanz im blut liegenden
Wirkstoffkonzentration allein reiche für die annahme
von Fahrlässigkeit nicht aus, sondern die Vorstellung
des betroffenen sei unter Würdigung sämtlicher zur
Verfügung stehender beweismittel vom tatgericht
festzustellen, was die aufklärung der zeitspanne zwi-
schen Drogenkonsum und Fahrt erforderlich mache
(sog. „längere-zeit-rechtsprechung“).

auf der Grundlage dieser rechtsauffassung wäre
das urteil des amtsgerichts lingen (Ems) aufzuheben
und an das amtsgericht zurückzuverweisen, damit
dort ergänzende Feststellungen zu der zeitspanne zwi-
schen Drogenkonsum und Fahrt getroffen werden.

Dieser rechtsmeinung vermag sich der senat nicht
anzuschließen. Er folgt vielmehr der auffassung des
KG berlin aus dem beschluss vom 14.10. 2014 – ak-
tenzeichen 3 Ws (b) 375/14) – [ba 2015, 32]. Dieses
hat zur Frage der fahrlässigen tatbegehung ausge-
führt:

„a) im sinne des § 10 oWiG fahrlässig handelt,
wer die sorgfalt, zu der er nach den umständen und
seinen persönlichen Fähigkeiten verpflichtet und im
stande ist, außer acht lässt. Erkennt der täter die
möglichkeit der tatbestandsverwirklichung nicht,
handelt er unbewusst fahrlässig; erkennt er diese
möglichkeit, ist mit ihr aber nicht einverstanden
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und vertraut ernsthaft darauf, sie werde nicht eintre-
ten, so handelt er bewusst fahrlässig (vgl. Göhler/
Gürtler, oWiG 16. aufl., § 10 rn. 6; rengier in
Karlsruher Kommentar, oWiG 4. aufl., § 10 rn. 15; 
bohnert, oWiG 3. aufl., § 10 rn. 17).

b) bezogen auf die hier in rede stehende tatbe-
standsverwirklichung des § 24a abs. 2 stVG be-
deutet dies, dass der betroffene die möglichkeit
fortdauernder Wirkung des cannabiskonsums ent-
weder erkannt haben muss (bewusste Fahrlässig-
keit) oder zumindest hätte erkennen können und
müssen (unbewusste Fahrlässigkeit) (vgl. olG
hamm njW 2005, 3298; blutalkohol 48, 288; olG
brandenburg blutalkohol 45, 135; olG saarbrü-
cken njW 2007, 309). Dabei reicht es nicht aus,
dass der betroffene nur hinsichtlich des Konsum-
vorgangs schuldhaft gehandelt hat; der Fahrlässig-
keitsvorwurf muss sich auch darauf beziehen, dass
das rauschmittel noch im tatzeitpunkt wirken kann
(vgl. olG saarbrücken njW 2007, 309). nicht er-
forderlich ist hingegen, dass der betroffene die lei-
stungsbeeinträchtigende Wirkung verspürt oder
auch nur für möglich hält (vgl. olG zweibrücken
nstz 2002, 95; König, nstz 2009, 425). Vielmehr
genügt es, wenn er mit der möglichkeit rechnen
muss, dass sich das rauschmittel bei antritt der
Fahrt noch nicht vollständig abgebaut hat und dem-
entsprechend noch wirken kann (vgl. olG Frank-
furt nzV 2010, 530; König in hentschel/König/
Dauer, 42. aufl., § 24a stVG rn. 25b; König, nzV
2009, 425; stein, nzV 1999, 441). Einen ,spürba-
ren‘ oder auch nur ,messbaren‘ Wirkstoffeffekt
muss sich der betroffene nicht vorstellen, zumal ein
Kraftfahrer die unberechenbarkeit des abbaus von
rauschmitteln ebenso wie atypische rauschverläu-
fe in rechnung stellen muss (vgl. olG bremen
nzV 2006, 276; blutalkohol 51, 26; olG Frankfurt
nzV 2010, 530; olG saarbrücken njW 2007, 309;
olG zweibrücken nstz 2002, 95; lK-König,
stGb 11. aufl., § 316 rn. 225). Erst recht nicht er-
forderlich ist, dass er zu einer exakten physiologi-
schen und biochemischen Einordnung in der lage
ist oder dass er leistungsbeeinträchtigungen oder
sogar Fahrunsicherheit bei sich wahrnimmt (vgl.
König, nstz 2009, 425; stein, nzV 2003, 251).

c) nach der Einführung des § 24a stVG ist der
Fahrlässigkeitsvorwurf zunächst lediglich in ,extre-
men ausnahmefällen‘ (vgl. olG zweibrücken
nzV 2001, 483) problematisiert und verneint wor-
den. seit dem jahr 2005 wurde in der obergericht-
lichen rechtsprechung jedoch – soweit ersichtlich
auf einen beschluss des olG hamm (nzV 2005,
428) zurückgehend – zunehmend und zuletzt nahe-
zu einheitlich entschieden, dass der Vorwurf der
(auch unbewussten) Fahrlässigkeit nicht erhoben
werden könne, wenn zwischen dem Drogenkonsum
und der Fahrt ,längere zeit‘ vergangen sei. hier
könne es an der Erkennbarkeit fehlen (vgl. senat
nzV 2009, 572; Dar 2010, 274; Vrs 126, 109;
olG bremen nzV 2006, 276; olG celle nzV
2009, 89; olG Frankfurt nstz-rr 2007, 249;

nzV 2010, 530; olG hamm njW 2005, 3298;
olG Karlsruhe blutalkohol 49, 108; olG saar-
brücken njW 2007, 309 und 1373; olG stuttgart
Dar 2011, 218; olG zweibrücken blutalkohol 46,
99), weil mit zunehmendem zeitablauf das be-
wusstsein dafür schwinde, dass der zurückliegende
Drogenkonsum noch auswirkungen in der Gegen-
wart haben könne (vgl. senat Dar 2010, 274; Vrs
126, 109; olG bremen blutalkohol 51, 26; olG
stuttgart Dar 2011, 218). hiervon sind indes
wiederum ausnahmen gemacht worden, wenn ,hö-
here‘ thc-Konzentrationen gemessen worden sind
(vgl. senat Dar 2010, 274 mwn; olG bremen
nzV 2006, 276) oder wenn besondere umstände
dem betroffenen anlass geben mussten, sich be-
wusst zu machen, dass der zurückliegende canna-
biskonsum noch auswirkungen haben konnte (vgl.
olG celle nzV 2009, 89). in letzterem Fall müsse
der tatrichter nähere ausführungen dazu machen,
aufgrund welcher umstände es sich dem betroffe-
nen aufdrängen musste, dass der rauschmittelkon-
sum noch nachweisbar sein konnte (vgl. olG
Frankfurt nzV 2010, 530; olG Karlsruhe blutal-
kohol 49, 108).

Die anwendung dieser Grundsätze veranlasste
die oberlandesgerichte zwar nicht dazu, die betrof-
fenen freizusprechen. Vielmehr hoben sie Verurtei-
lungen – wohl zumeist wegen eines Darstellungs-
mangels – auf, verwiesen die sachen zurück und
erlegten den amtsgerichten auf, ergänzende Fest-
stellungen insbesondere zur Erkennbarkeit der fort-
dauernden Drogenwirkung oder zum zeitpunkt der
rauschmittelaufnahme zu treffen (vgl. König, nstz
2009, 425 m. n.). Es kann jedoch als sicher gelten,
dass diese Feststellungen von den tatgerichten fast
nie getroffen werden konnten und somit letztlich zu
Freisprechungen führten. Dies dürfte der Grund
sein, warum im schrifttum gerügt wurde, § 24a
stVG drohe unter dem regime der ,längere-zeit-
rechtsprechung‘ ,faktisch leer zu laufen‘, und es
werde im sachwidrig privilegierten umgang mit
Drogen ,vielleicht einfach ein wenig wirklichkeits-
fremd am schlechten Gewissen des betroffenen
vorbeijudiziert‘ (vgl. tolksdorf, Dar 2010, 686).

zu einer übereinstimmenden bestimmung des
zeitraums, ab dem ein Kraftfahrer nicht mehr mit
der Einwirkung von cannabis rechnen muss, ist es
nicht gekommen. in einer überschlägigen Gesamt-
schau ergibt sich allerdings, dass einige obergerich-
te bei etwa 20 stunden von einer ,längeren zeit‘
ausgehen, nach deren ablauf mit dem thc-abbau
gerechnet werden kann (vgl. König, nstz 2009,
425). so hat etwa das olG bremen (nzV 2006,
277) entschieden, an der Fahrlässigkeit könne es
zwar bei einem ,mehrere tage zurückliegenden
Konsum‘ fehlen, nicht aber bei einer thc-Konzen-
tration von 44 ng/ml und (nur) einer nacht zwi-
schen Konsum und rauschfahrt. lägen zwischen
Konsum und Fahrt 24 bis 28 stunden, könne bei
einem thc-Gehalt von 1,4 ng/ml zur tatzeit nicht
ohne weiteres auf Fahrlässigkeit geschlossen wer-
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den (vgl. olG bremen blutalkohol 51, 26). Ebenso
hat das olG celle (nzV 2009, 89) entschieden, als
bei einem thc-Gehalt von 2,7 ng/ml zwischen
Konsum und Fahrtantritt 23 stunden lagen. Das
olG hamm (blutalkohol 49, 270) hat den rück-
schluss auf fahrlässige tatbegehung versagt, wenn
nach dem Konsum ,knapp ein tag‘ vergangen sei
und bei der Fahrt der thc-Gehalt im blutserum 
1,8 ng/ml betrage. Ebenso hat der senat – durch den
Einzelrichter – jüngst bei einem thc-Gehalt von
4,7 ng/ml und einem zwischen Konsum und Fahrt
liegenden zeitraum von ,weniger als 24 stunden‘
entschieden (Vrs 126, 109), bei 1,5 ng/ml thc
und einer Wirkzeit von 14 bis 18 stunden (Dar
2010, 274) sowie in einem weiteren Fall mit einem
thc-Gehalt von 1,8 ng/ml und einem Konsum ,am
Vortag‘, ohne dass hier die tatzeit der Drogenfahrt
bezeichnet worden wäre (senat nzV 2009, 572).
Desgleichen hat das olG Karlsruhe (blutalkohol
49, 108) den vom tatrichter bei einem thc-Wert
von 6 ng/ml und einem zwei tage vor dem Fahrtan-
tritt liegenden Konsum gezogenen rückschluss auf
Fahrlässigkeit beanstandet. schließlich hat das
olG stuttgart in einem obiter dictum bekundet, bei
einer tatzeit um 16.50 uhr und einem thc-Wert
von 1,1 ng/ml dürfe auf Fahrlässigkeit geschlossen
werden, wenn das rauschmittel ,am abend oder in
der nacht‘ zuvor konsumiert worden sei.

in vielen der den olG-judikaten zugrunde lie-
genden Fällen konnte das amtsgericht keine Fest-
stellungen zum Konsumzeitpunkt treffen. hier hat
etwa das olG Frankfurt (nzV 2010, 530) entschie-
den, dass bei einem thc-messwert von 4,6 ng/ml
nicht auf Fahrlässigkeit geschlossen werden könne.
Dieselben bedenken hatten das olG Karlsruhe
(Vrr 2014, 313 <Volltext bei juris>) bei einem
thc-Wert von 1,5 ng/ml und das olG saar-
brücken (njW 2007, 309) bei einem Wert von
1,0 ng/ml.

d) Demgegenüber sind zuletzt obergerichtliche
Entscheidungen ergangen, welche in Übereinstim-
mung mit P … K ... (in hentschel/König/Dauer, 42.
aufl., § 24a stVG rn. 25b; Dar 2007, 626; 2010,
277 <anm. zu KG Dar 2010, 274>; nstz 2009,
425; vgl. auch janker in burmann/hess/jahnke/jan-
ker, 22. aufl., § 24a stVG rn. 7; nK-GVr/
Krumm, § 24a stVG rn. 26, 28; tolksdorf, Dar
2010, 686) die faktische beschränkung des Fahrläs-
sigkeitsvorwurfs auf die drei Fallgruppen ,zeitna-
her Konsum‘, ,hoher thc-Wert‘ und ,Erkennbar-
keit aufgrund besonderer umstände‘ als zu eng
ansehen (vgl. olG bremen nstz-rr 2014, 257;
olG Frankfurt nstz-rr 2013, 47; olG hamm
blutalkohol 48, 288; mit Einschränkung auch olG
stuttgart Dar 2011, 218). in diesen judikaten sind
die sich aus der Gefährlichkeit des straßenverkehrs
und dem Erfordernis effektiven rechtsgüterschut-
zes ergebenden besonders hohen sorgfaltsanforde-
rungen betont worden, die jedem rauschmittelkon-
sumenten eine Pflicht auferlegen, sich gewissenhaft
und gründlich über die Wirkdauer von Drogen zu

informieren und bei verbleibenden unklarheiten die
Fahrt zu unterlassen.

e) Dem folgt der senat. an seiner rechtspre-
chung, einem betroffenen, dessen cannabiskonsum
,längere zeit‘ (Dar 2010, 274: 14 bis 18 stunden)
zurückliegt, könne ohne hinzutreten besonderer
umstände kein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht
werden, hält er nicht fest. im regelfall besteht für
den tatrichter kein anlass, an der sorgfaltspflicht-
verletzung und dem subjektiven sorgfaltsverstoß zu
zweifeln, wenn der analytische Grenzwert bei der
Fahrt erreicht wird. Denn nach § 24a abs. 3 stVG
handelt bereits fahrlässig, wer nach dem Konsum
berauschender mittel ein Kraftfahrzeug führt, ohne
sich sicher sein zu können, dass der rauschmittel-
wirkstoff noch nicht vollständig unter den analyti-
schen Grenzwert abgebaut ist (anschluss an olG
bremen nstz-rr 2014, 257). Kann der Konsument
die sicherheit nicht gewinnen, so darf er kein Kraft-
fahrzeug führen.

aa) Die sich aus §§ 10, 11 abs. 2 oWiG ergeben-
den sorgfaltsanforderungen leiten sich aus dem all-
gemeinen und in § 1 abs. 2 stVG lediglich klarstel-
lend normierten Verbot ab, andere zu schädigen
(neminem laede). je größer das risiko einer Ge-
fährdung und je schützenswerter das rechtsgut ist,
desto höher sind die sorgfaltsanforderungen (vgl.
bGh njW 1991, 501; olG bremen nstz-rr
2014, 257). Da § 24a stVG als abstrakte Gefähr-
dungsordnungswidrigkeit wichtige rechtsgüter wie
leben, Gesundheit und Eigentum der Verkehrsteil-
nehmer schützt (vgl. bVerfG njW 2005, 349) und
die Gefahren im straßenverkehr, wo nachlässigkei-
ten und irrtümer zu folgenschweren unfällen füh-
ren, besonders hoch sind, sind auch die sorgfaltsan-
forderungen besonders streng (lK-König, stGb 11.
aufl., § 315c rn. 66). Folgerichtig muss sich ein
Kraftfahrer vor Fahrtantritt nicht nur über die Ver-
kehrssicherheit seines Fahrzeugs (§ 23 stVo) und
seiner ladung (§ 22 stVo), sondern auch über
seine körperliche und geistige leistungsfähigkeit 
(§ 2 abs. 1 FeV; § 31 abs. 1 stVzo; auch §§ 315c,
316 stGb) sicher sein. hat er diese sicherheit nicht,
weil er zum beispiel die Verkehrssicherheit eines
Fahrzeugs (vgl. bGh njW 1967, 211) oder die
Wirkdauer eines medikaments oder einer Droge
(vgl. olG Frankfurt, beschluss vom 4. november
1975 – 2 ss 493/75 – <red. leitsatz: Vm 1976, 
nr. 19>; olG hamm blutalkohol 48, 288) nicht be-
urteilen kann, so muss er sich erkundigen. Wie weit
in bezug auf die technische Verkehrssicherheit von
Kraftfahrzeugen die sorgfaltspflichten im straßen-
verkehr gehen, zeigt eine Entscheidung des bundes-
gerichtshofs, in der von einer allgemeinen Ver-
pflichtung ausgegangen wird, ,vor antritt der Fahrt
die sicherheit des Fahrzeugs und damit die Wirk-
samkeit der bremsanlage zu überprüfen‘; selbst bei
einem entliehenen Fahrzeug müssen zumindest
noch dahingehende Erkundigungen beim halter
eingeholt werden (vgl. bGh njW 1967, 211). in
bezug auf die körperliche und geistige leistungsfä-
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higkeit ist entschieden worden, dass eine Fahrt
unterbleiben muss, wenn die Gefahr eines epilepti-
schen anfalls (vgl. bGh njW 1995, 795) und wenn
kurz nach einem herzinfarkt die Gefahr eines rück-
falls besteht (vgl. lG heilbronn Vrs 52, 188). Ent-
sprechendes ist für Ermüdung (bGh Versr 1959,
445 und 1967, 808) sowie für eingeschränktes seh-
vermögen (vgl. bGh jz 1968, 103; njW 1974,
948) entschieden worden. Vor längerer zeit ist sogar
von Fahrlässigkeit ausgegangen worden, als ein
Kraftfahrer trotz heuschnupfens am Verkehr teilge-
nommen hat (vgl. aG Gießen njW 1954, 612). Für
altersbedingte auffälligkeiten hat der bundesge-
richtshof (njW 1988, 909) entschieden, ein Kraft-
fahrer sei verpflichtet, sich – gegebenenfalls unter
hinzuziehung eines arztes – zu vergewissern, ob er
eine beeinträchtigung seiner Fahrtüchtigkeit noch
durch Erfahrung, routine und Fahrverhalten auszu-
gleichen vermag. Für medikamente gilt, dass ein
Kraftfahrer die Gebrauchsanweisung des einge-
nommen medikaments beachten muss (vgl. olG
braunschweig Dar 1964, 170; olG Köln Vrs 32,
349). Kann er die Gewissheit der unbedenklichkeit
nicht herstellen, darf er am straßenverkehr nicht
teilnehmen (vgl. olG hamm blutalkohol 48, 288).
tut er es dennoch, so macht er sich nach § 315c
stGb strafbar, wenn sich die (konkrete) Gefahr rea-
lisiert; kommt es zu keiner konkreten Gefährdung,
so kann er sich, wenn das medikament rauschmit-
tel enthält, nach § 316 stGb strafbar machen oder
nach § 24a stVG ordnungswidrig verhalten.

bb) unter berücksichtigung dieser an der opti-
mierung des rechtsgüterschutzes ausgerichteten
Grundsätze verhält sich nach § 24a abs. 3 stVG
fahrlässig, wer nach dem Konsum berauschender
mittel ein Kraftfahrzeug führt, ohne sich sicher sein
zu können, dass der rauschmittelwirkstoff noch
nicht vollständig unter den analytischen Grenzwert
abgebaut ist.

aaa) Ein cannabiskonsument kann in der regel
nicht exakt beurteilen, welche zeit vergehen muss
bis der Wirkstoff thc in seinem blutserum unter
den analytischen Grenzwert sinkt. im Gegensatz
zum alkohol verläuft der abbau nicht linear, son-
dern komplex. Er ist von einer Vielzahl von Fakto-
ren abhängig, die dem Konsumenten bekannt – z. b.
in der regel das äußere Drogenaufnahmegeschehen
– oder unbekannt – z. b. meist die chemische Quan-
tifizierung des Konsums – sein können. Eine zuver-
lässige Formel zur berechnung des abbaus existiert
nicht (vgl. dazu ausführlich senat Dar 2010, 274;
2013, 390; sVr 2012, 235 <Volltext bei juris>;
olG bremen nstz-rr 2014, 257). in den Fach-
kreisen wird demzufolge von unterschiedlich lan-
gen nachweisdauern berichtet. so heißt es etwa in
einer von der bundesregierung in auftrag gegebe-
nen und seit mindestens 2009 auf der homepage des
bundesgesundheitsministeriums abrufbaren studie:
,Problematisch für die Festlegung von abstinenzfri-
sten zwischen Konsumende und der teilnahme am
straßenverkehr (…) ist die ungeklärte Frage, wie

lange nachwirkungen bei den Wahrnehmungs-, re-
aktions- und leistungseinschränkungen wirksam
sind. Die Fristen liegen in der regel bei 24 stunden
(nach einmaligem Konsum), können aber bei inten-
siven Konsumenten bis zu vier Wochen betragen‘
(vgl. simon/sonntag/bühringer/Kraus, cannabis-
bezogene störungen, www.bundesgesundheitsmi-
nisterium.de).

Kommt der cannabiskonsument der ihm oblie-
genden allgemeinen Erkundigungspflicht nach,
wird er daher zwar erfahren, dass – etwa bei mäßi-
gem und einmaligem Konsum – der thc-Wert mit
einiger Wahrscheinlichkeit binnen 24 stunden nach
Konsumende unter 1,0 ng/ml im blutserum gesun-
ken sein kann. sicher sein kann er sich angesichts
des beschriebenen komplexen abbaugeschehens je-
doch nicht. bei dieser sachlage, dass nämlich zwei-
fel daran bleiben, ob das beabsichtigte tun gefähr-
lich und rechtswidrig ist, kennt die strafrechtliche
Dogmatik nur eine rechtsfolge: Der betroffene
muss von dem Verhalten abstand nehmen (vgl. nur
roxin, strafrecht at 4. aufl., § 24 rn. 36). Daraus
folgt, dass sich ein rauschmittelkonsument nur
dann in den straßenverkehr begeben darf, wenn er
sich der Gefahrlosigkeit seiner Fahrt gewiss sein
kann. Vertraut er hingegen auf ungewisser Grundla-
ge auf den abbau der Droge und verwirklicht sich
sein Einschätzungsrisiko, so handelt er objektiv und
subjektiv fahrlässig (vgl. olG hamm blutalkohol
48, 288; aG nördlingen blutalkohol 43, 47; König,
nstz 2009, 425; Göhler/Gürtler, oWiG 17. aufl., 
§ 11 rn. 26).

bbb) zu einer abschwächung dieses strengen
sorgfaltsmaßstabs gibt § 24a abs. 3 stVG keinen
anlass. Ein cannabiskonsument muss damit rech-
nen, dass in seinem blutserum auch noch längere
zeit nach der Einnahme eine über dem analytischen
Grenzwert liegende thc-Konzentration nachweis-
bar ist. Er kann sich auch nach längerer Karenzzeit
nicht darauf berufen, dies sei so unwahrscheinlich,
dass ihm eine sorgfaltspflichtverletzung nicht mehr
vorgeworfen werden könne. zwar ist anerkannt,
dass nicht jede Gefahr Grundlage einer Fahrlässig-
keitszurechnung sein kann, und es liegt auf der
hand, dass die Wahrscheinlichkeit, sich nach § 24a
stVG ordnungswidrig zu verhalten, mit jeder nach
dem rauschmittelkonsum vergehenden stunde
sinkt. ob auch bei solcherart zuletzt erheblich ver-
minderter Wahrscheinlichkeit der rechtsgutsverlet-
zung ein Fahrlässigkeitsvorwurf gemacht werden
kann, hängt in erster linie von der sozialen bedeu-
tung des riskanten Verhaltens ab (vgl. roxin, a. a. o., 
§ 24 rn. 39). bei sozial anerkannten handlungen
werden geringe risiken toleriert, bei sozial missbil-
ligenswerten, unnützlichen handlungen (etwa bei
wilden motorradfahrten) kann jedes messbare risi-
ko eine Fahrlässigkeitsahndung tragen (vgl. roxin,
a. a. o.).

Der Konsum von cannabis, so verbreitet er auch
sein mag, kann nicht als sozial gebilligt oder recht-
lich anerkannt gelten. Der unerlaubte Erwerb 
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von cannabis ist strafbewehrt (§ 29 abs. 1 nr. 1
btmG). Das bundesverfassungsgericht hat wegen
der von der Droge und dem Drogenhandel ausge-
henden Gefahren für den Einzelnen und die allge-
meinheit die ,gesetzgeberische Konzeption‘, den
gesamten umgang mit cannabisprodukten (mit
ausnahme des Konsums selbst) einer umfassenden
staatlichen Kontrolle zu unterwerfen, verfassungs-
rechtlich gebilligt (vgl. bVerfG blutalkohol 43, 37).
Der Konsum von cannabis erscheint damit keines-
falls als sozial akzeptiert und nicht einmal als sozial
neutral, sondern auch und gerade wegen des hohen
Potentials für psychische abhängigkeit (vgl. möller
in Kalus/uhle, Drogen und straßenverkehr 2. aufl.,
§ 3 rn. 126) als gesellschaftlich problematisch. Der
Fahrtantritt kann somit auch ,längere zeit‘ nach
dem Konsum nicht als ,erlaubtes risiko‘ (vgl. bin-
ding, Die normen und ihre Übertretung band 4,
433; roxin, strafrecht at 4. aufl., § 11 rn. 65;
Kraatz, Dar 2011, 1) und schon gar nicht als sozial-
adäquat gelten.

Es kann offen bleiben, ob man im hinblick auf
die gesetzgeberische Konzeption der reglementie-
rung und weitgehenden Pönalisierung des umgangs
mit cannabis den rechtsgedanken der ingerenz für
eine Verschärfung des sorgfaltsmaßstabs heranzie-
hen müsste. bereits im ansatz entfällt jedenfalls
jeder anerkennenswerte Grund, den Drogen konsu-
mierenden Verkehrsteilnehmer bei der bestimmung
des von ihm zu beachtenden sorgfaltsmaßstabs zu
privilegieren (vgl. auch olG bremen nstz-rr
2014, 257; tolksdorf Dar 2010, 686).

ccc) Eine Einschränkung des strengen sorgfalts-
maßstabs ergibt sich auch nicht aus dem Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz oder dem Gesichtspunkt der
unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens. zwar
verlangt § 24a stVG nach den hier vertretenen
Grundsätzen von dem Drogenkonsumenten, dass er
kein Kraftfahrzeug führen darf, solange er nicht
ganz sicher sein kann, dass der Wirkstoff unter den
analytischen Grenzwert gesunken ist. Diese sicher-
heit wird der einmalige Konsument – je nach inten-
sität des allenfalls ihm bekannten Konsums – erst
nach mehreren tagen haben können, der Gelegen-
heitskonsument wird noch länger zuwarten müssen,
und der Dauer- und langzeitkonsument wird diese
sicherheit angesichts der Eigenart, dass sich thc
im Fettgewebe ablagert und erst bei abstinenz wie-
der ausgeschieden wird (vgl. skopp u. a., archiv für
Kriminologie 212, 83; 228, 46; berr/Krause/sachs,
Drogen im straßenverkehrsrecht, 2007, 122, 152),
ohne Enthaltsamkeit nie gewinnen können. schon
wegen des durch § 24a stVG geschützten überra-
gend wichtigen rechtsguts der sicherheit des stra-
ßenverkehrs ist ihm dieses normgemäße Verhalten
jedoch ohne weiteres zuzumuten (vgl. olG bremen
nstz-rr 2014, 257; König, Dar 2010, 277
<anm. zu KG Dar 2010, 274>).“
Diesen ausführungen schließt der senat sich voll-

umfänglich an. Er geht überdies mit den oberlandes-
gerichten Koblenz (beschluss vom 13. juni 2014 – 2

ssbs 30/14 – juris rn. 6) und bremen (beschluss vom
18. juni 2014 – 1 ssbs 51/13, 1 ss bs 51/13 –, juris 
rn. 35 [= ba 2014, 279]) davon aus, dass es realer an-
haltspunkte bedarf, die den rückschluss vom Über-
schreiten des analytischen Grenzwertes auf eine sorg-
faltspflichtverletzung und den subjektiven sorgfalts-
verstoß entkräften, damit das tatgericht gehalten ist,
sich mit der möglichkeit eines abweichenden tatver-
laufs auseinanderzusetzen. Denn nach dem oben Ge-
sagten ist im Falle der Feststellung einer Überschrei-
tung des analytischen Grenzwertes die schluss-
folgerung auf eine sorgfaltspflichtverletzung und den
subjektiven sorgfaltsverstoß naheliegend. Damit ist es
weder im hinblick auf den zweifelssatz noch sonst ge-
boten, zu Gunsten des betroffenen tatvarianten zu
unterstellen, für deren Vorliegen keine konkreten 
anhaltspunkte erbracht sind (vgl. bGh, urteil vom 
11. januar 2005 – 1 str 478/04 –, juris rn. 8).

69. *) 1. Wenn der Rechtsmittelführer die Fest-
stellungen, die der Maßregelanordnung (hier: nach
§§ 69, 69a StGB) zugrunde liegen, nicht in Frage
stellt, ist die Revision auf den Maßregelausspruch
beschränkbar, weil es nur noch um die rechtliche
Zulässigkeit der Anordnung der Maßregel geht. 

2. Das Gericht hat in der Hauptverhandlung auf
die Möglichkeit einer isolierten Sperrfrist hinzu-
weisen, wenn die Anklage oder der Eröffnungsbe-
schluss die dem Angeklagten zur Last gelegte Straf-
tat nicht als Voraussetzung für die Anordnung
einer Sperrfrist bezeichnet hat.

Kammergericht berlin,
beschluss vom 14. juli 2015 
– (3) 121 ss 96/15 (75/15) –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht tiergarten hat den angeklagten

wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe
in höhe von 120 tagessätzen zu je 20,00 € verurteilt
und angeordnet, dass ihm vor ablauf von zwölf mona-
ten keine Fahrerlaubnis erteilt werden darf. Gegen die
anordnung der sperre für die Erteilung einer Fahrer-
laubnis wendet sich der angeklagte mit seiner
(sprung-) revision, mit der er in erster linie die Ver-
letzung formellen rechts rügt. Entgegen § 265 abs. 2
stPo sei er nicht auf die möglichkeit der anordnung
einer sperre nach §§ 69, 69a stGb hingewiesen wor-
den. mit der sachrüge macht er geltend, den urteils-
gründen lasse sich nicht entnehmen, weshalb die sper-
re angeordnet worden sei. Die revision hat in dem
beantragten umfang Erfolg.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
1. Der angeklagte hat seine (sprung-)revision

wirksam auf den ausspruch über die maßregel der
sperre nach §§ 69, 69a stGb beschränkt. Wenn der
rechtsmittelführer die Feststellungen, die der maßre-
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gelanordnung zugrunde liegen, nicht in Frage stellt, ist
die revision auf den maßregelausspruch beschränk-
bar, weil es nur noch um die rechtliche zulässigkeit
der anordnung der maßregel geht (vgl. olG stuttgart
nzV 1997, 316, 317; olG Dresden beckrs 2005,
09105; mK-athing, stGb, § 69, rn. 115). Der ange-
klagte hat in seiner revisionsbegründung ausdrück-
lich klargestellt, dass er den schuldspruch und die
strafe mit den sie tragenden Feststellungen nicht an-
greife.

2. Die revision dringt mit der Verfahrensrüge
durch, weil der angeklagte in der hauptverhandlung
entgegen § 265 abs. 1 und 2 stPo nicht auf die mög-
lichkeit der anordnung einer isolierten sperre für die
Erteilung einer Fahrerlaubnis hingewiesen wurde. auf
die von dem angeklagten zugleich erhobene sachrüge
kommt es daher nicht mehr an.

nach § 265 abs. 1 stPo bedarf es eines hinweises,
wenn der angeklagte wegen eines nicht in der zugelas-
senen anklage enthaltenen strafgesetzes verurteilt
werden soll; dies gilt nach § 265 abs. 2 stPo auch,
wenn die anordnung einer maßregel in betracht
kommt. Deshalb hat das Gericht in der hauptverhand-
lung auf die möglichkeit einer isolierten sperrfrist hin-
zuweisen, wenn die anklage oder der Eröffnungsbe-
schluss die dem angeklagten zur last gelegte straftat
nicht als Voraussetzung für die anordnung einer sperr-
frist bezeichnet hat (vgl. bGh straFo 2003, 276;
lK/Geppert, stGb, 12. aufl., § 69, rn. 230).

Die anklageschrift vom 26. november 2014 enthält
keinen hinweis auf die möglichkeit der anordnung
einer sperre nach §§ 69, 69a stGb. Dem Eröffnungs-
beschluss vom 9. Februar 2015 ist ein solcher hinweis
ebenfalls nicht zu entnehmen. indem das amtsgericht
im urteil eine maßregel verhängt hat, die weder in der
anklage noch im Eröffnungsbeschluss enthalten war,
ohne zuvor in der hauptverhandlung einen entspre-
chenden hinweis zu erteilen, hat es gegen die hin-
weispflicht aus § 265 abs. 1 und 2 stPo verstoßen
(vgl. bayoblG, beschluss vom 8. april 2004 – 1 st
rr 56/04 –, rn 8, juris). Der hinweis war auch nicht
dadurch entbehrlich, dass die sitzungsvertreterin der
staatsanwaltschaft in ihrem schlussvortrag die anord-
nung einer sperrfrist beantragt hat. Der nach § 265
abs. 1 und 2 stPo erforderliche hinweis muss durch
das Gericht selbst gegeben werden (vgl. bGh, be-
schluss vom 6. april 1993 – 1 str 152/93 –, rn. 2,
juris; bayoblG a. a. o., rn. 13).

3. Die anordnung der maßregel beruht auf dem
Verfahrensverstoß (§ 337 stPo). Da kein regelfall
nach § 69 abs. 2 stGb für die Erteilung der maßregel
vorliegt, lässt sich nicht ausschließen, dass sich der
angeklagte im Falle der Erteilung eines hinweises an-
ders verteidigt hätte, insbesondere so, wie er dies in
der revisionsbegründungsschrift dargelegt hat.

4. Da der Verfahrensmangel nur den maßregelaus-
spruch betrifft (vgl. bGh straFo 2003, 276). hebt der
senat daher das angefochtene urteil auf die Verfah-
rensrüge im maßregelausspruch mit den zugehörigen
Feststellungen auf und verweist die sache an eine an-
dere abteilung des amtsgerichts zurück.

70. Die Sache wird dem Bundesgerichtshof zur
Entscheidung folgender Rechtsfrage vorgelegt:
Kann bei zwei Ordnungswidrigkeiten, die in Tat-
mehrheit stehen, die jeweils mit einem Fahrverbot
als Nebenfolge geahndet werden können und über
die gleichzeitig zu urteilen ist, stets lediglich ein ein-
heitliches Fahrverbot verhängt werden oder ist es
möglich, hinsichtlich jeder Ordnungswidrigkeit ge-
sondert ein Fahrverbot – mithin zwei Fahrverbote
nebeneinander – zu verhängen?

oberlandesgericht hamm,
beschluss vom 30. april 2015 – 3 rbs 116/15 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Das amtsgericht hat den betroffenen wegen zwei-

facher fahrlässiger Überschreitung der zulässigen
höchstgeschwindigkeit zu zwei Geldbußen in höhe
von 160 € und 240 € verurteilt, zwei mal ein Fahr-
verbot jeweils für die Dauer eines monats verhängt
und jeweils bestimmt, dass das Fahrverbot erst wirk-
sam werde, wenn der Führerschein nach rechtskraft
des urteils in amtliche Verwahrung gelangt, spätestens
jedoch mit ablauf von vier monaten nach Eintritt der
rechtskraft. Dagegen wendet sich der betroffene mit
der rechtsbeschwerde, die er vorrangig darauf stützt,
dass die ordnungswidrigkeiten verjährt seien.

a u s  d e n  G r ü n d e n :
i. nach den Feststellungen und Wertungen des

amtsgerichts befuhr der betroffene am 24. april 2014
und am 13. juni 2014 jeweils mit einem Pkw die
bundesautobahn a 2 an einer stelle, an der die – durch
mehrere Verkehrszeichen angeordnete – zulässige
höchstgeschwindigkeit 100 km/h betrug, mit einer 
höheren Geschwindigkeit, nämlich mindestens mit
160 km/h am 24. april 2014 und mit 150 km/h am 
13. juni 2014. bei Einhaltung der im Verkehr erforder-
lichen sorgfalt hätte er die für ihn geltende höchstge-
schwindigkeit erkennen sowie dementsprechend sein
Fahrverhalten darauf einstellen können und müssen.

ii. (alleinentscheidung des Einzelrichters)
Der Einzelrichter überträgt die sache nach § 80a

abs. 3 satz 1 oWiG dem bußgeldsenat in der beset-
zung mit drei richtern, weil es aus den nachfolgend
dargelegten Gründen geboten ist, das angefochtene
urteil zur sicherung einer einheitlichen rechtspre-
chung nachzuprüfen (vgl. bGh, beschluss vom 
28. juli 1998 – 4 str 166/98, bGhst 44, 144 f.).

iii. Der senat hat die sache gemäß § 121 abs. 2
GVG, § 79 abs. 3 satz 1 oWiG dem bundesgerichts-
hof vorzulegen, da er beabsichtigt, die rechtsbe-
schwerde als unbegründet zu verwerfen und insofern
von Entscheidungen anderer oberlandesgerichte ab-
zuweichen.

1. Die abweichung betrifft die (vom bundesge-
richtshof bisher nicht beantwortete) rechtsfrage, ob
bei mehreren ordnungswidrigkeiten, die in tatmehr-
heit stehen und über die gleichzeitig zu urteilen ist,
stets nur ein einheitliches Fahrverbot angeordnet wer-
den kann oder ob auch die anordnung mehrerer Fahr-



blutalKohol Vol. 52/2015

424 Rechtsprechung

verbote nebeneinander möglich ist. soweit ersichtlich,
ist bislang einhellige – weitgehend tragende – recht-
sprechung der oberlandesgerichte, dass innerhalb der-
selben Entscheidung auch dann nicht mehrfach auf ein
Fahrverbot erkannt werden kann, wenn mehrere Ver-
kehrsordnungswidrigkeiten geahndet werden, von
denen jede bereits für sich allein die anordnung eines
Fahrverbots rechtfertigen würde (vgl. bayoblG, be-
schluss vom 21. november 1995 – 1 oboWi 595/95,
rn. 15 m. w. n.; olG bamberg, beschluss vom 
16. september 2013 – 2 ss oWi 743/13, rn. 11; bran-
denburgisches olG, beschlüsse vom 28. mai 2002 – 2
ss [oWi] 16 b/02, Vrs 106, 212, 213; vom 5. märz
2013 – [2 b] 53 ss-oWi 74/13 [41/13], Vrs 124, 346 f.; 
olG Düsseldorf, beschluss vom 18. november 1997
– 5 ss [oWi] 281/97, nzV 1998, 298, 299; schleswig-
holsteinisches olG, beschluss vom 6. september
2001 – 2 ssoWi 222/01, schlha 2002, 177; olG
stuttgart, beschluss vom 18. Dezember 1995 – 1 ss
541/95, nzV 1996, 159, 160; zum zusammentreffen
von straftaten und ordnungswidrigkeiten in demsel-
ben Verfahren olG celle, urteil vom 13. oktober
1992 – 1 ss 266/92, nzV 1993, 157). auch der senat
hat diese ansicht vertreten (olG hamm, beschluss
vom 27. oktober 2009 – 3 ss oWi 451/09, nzV 2010,
159; s. zudem etwa olG hamm, beschluss vom 21.
september 2005 – 1 ss oWi 402/05, njW 2006, 245,
247).

2. Der senat beabsichtigt, an dieser rechtsauffas-
sung nicht weiter festzuhalten.

a) Eine ausdrückliche gesetzliche regelung dazu,
ob bei der Verwirklichung mehrerer ordnungswidrig-
keiten durch verschiedene handlungen als rechtsfol-
ge lediglich die anordnung eines einheitlichen Fahr-
verbotes oder auch die Verhängung mehrerer Fahr-
verbote in betracht kommt, besteht nicht. § 20 oWiG
bestimmt für die tatmehrheit bei ordnungswidrigkei-
ten, dass jede Geldbuße gesondert festgesetzt wird,
wenn mehrere Geldbußen verwirkt sind.

b) Für die herrschende meinung werden vor allem
folgende argumente herangezogen (vgl. bereits bay-
oblG, beschluss vom 21. mai 1976 – 1 ob oWi
116/76, bayoblGst 26 [1976], 58, 60; Widmaier,
njW 1971, 1158, 1159): Da bei mehreren zusammen-
treffenden straftaten regelmäßig gemäß § 53 abs. 4, 
§ 52 abs. 4 satz 2 stGb nur einmal auf ein Fahrverbot
erkannt werden dürfe, müsse dies ebenfalls für ein
Fahrverbot als nebenfolge von ordnungswidrigkeiten
gelten. zudem sei bei der Prüfung, ob ein Fahrverbot
zu verhängen sei, die einzelne tat nicht isoliert zu be-
trachten. schließlich liefen die Fahrverbote bei gleich-
zeitig eintretender rechtskraft parallel, so dass ihnen
keine eigenständige bedeutung zukäme.

c) Diese durchaus beachtlichen Gesichtspunkte
rechtfertigen indes nach beurteilung des senats nicht,
entgegen der gesetzlich vorgegebenen systematik die
Verhängung mehrerer Fahrverbote in derselben ge-
richtlichen Entscheidung stets auszuschließen (kri-
tisch auch Karlsruher Kommentar/mitsch, oWiG, 4.
aufl., § 20 rn. 8).

aa) Der Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschie-
den, von der Einführung einer an die bildung einer Ge-
samtstrafe angelehnten Gesamtgeldbuße abzusehen
(vgl. bt-Drucks. V/1269 s. 54). Damit beruht die ahn-
dung von rechtsverstößen bei tatmehrheit im straf-
recht einerseits und im ordnungswidrigkeitenrecht an-
dererseits auf einer grundlegend anderen Konzeption.

Diese unterschiedliche, vom Gesetzgeber getroffe-
ne rechtsfolgenlösung entkräftet wesentlich das argu-
ment, der betroffene stünde bei der begehung zweier
straftaten besser als bei der begehung zweier ord-
nungswidrigkeiten; denn eine unterschiedliche be-
handlung hat der Gesetzgeber bewusst vorgenommen
(s. olG hamm, beschluss vom 27. oktober 2009 – 3
ss oWi 451/09, nzV 2010, 159, 160). so hat die ab-
weichende rechtsfolgenregelung bei tatmehrheit
etwa zur Folge, dass bei straftaten die Gesamtstrafe
die summe der Einzelstrafen nicht erreichen darf (§ 54
abs. 2 satz 1 stGb), während sich aus § 20 oWiG ge-
rade ergibt, dass die einzelnen Geldbußen nebeneinan-
der – ohne absenkung ihrer summe – bestehen ("Ku-
mulationsprinzip").

bb) Es erscheint in sich wenig schlüssig, einerseits
hinsichtlich der hauptrechtsfolge von einem „Kumu-
lationsprinzip“, hinsichtlich einer nebenfolge dagegen
von einer einheitlichen rechtsfolge auszugehen
(„asperationsprinzip“). Während bei der Gesamtstrafe
erst durch deren bildung die strafe maßgeblich festge-
setzt wird, die den täter für sein gesamtes strafbares
tun einheitlich trifft, und daher nebenstrafen sowie
nebenfolgen neben der Gesamtstrafe jeweils nur ein-
mal auszusprechen sind (vgl. etwa bGh, urteil vom
30. september 1958 – 1 str 310/58, bGhst 12, 85,
87), fehlt es nach der gesetzgeberischen Konzeption
des § 20 oWiG an einer einheitlich bewerteten haupt-
rechtsfolge, an die eine einheitliche nebenfolge an-
knüpfen könnte (s. im Gegensatz dazu für die Gesamt-
strafe rG, urteil vom 6. Februar 1903 – rep. 314/03,
rGst 36, 88, 89).

Damit ist letztlich ungewiss, was bezugspunkt
eines einheitlich verhängten Fahrverbotes sein soll:
die beiden Geldbußen gemeinsam, jede einzelne Geld-
buße für sich oder eine „fiktive“ Gesamtgeldbuße.
Diese Frage wäre nicht allein für die Prüfung von be-
deutung, ob und gegebenenfalls von welcher Dauer ein
Fahrverbot zu verhängen ist, sondern auch für die
Frage einer etwaigen (teil-) rechtskraft. Wäre etwa
bei zwei ordnungswidrigkeiten an sich für jede der
taten ein Fahrverbot angezeigt, könnte indes nur ein
einheitliches Fahrverbot verhängt werden, schiede
eine teilrechtskraft hinsichtlich des Fahrverbotes au-
genscheinlich aus, auch wenn ein rechtsmittel ledig-
lich eine der taten beträfe oder das rechtsbeschwer-
degericht eine Entscheidung nur bezüglich einer
Geldbuße aufhöbe. Eine vergleichbare vom Gesetzge-
ber als „mißlich“ eingeschätzte Verfahrenslage war
unter anderem Grund dafür, keine Gesamtgeldbuße
einzuführen (vgl. bt-Drucks. V/1269 s. 54, 53 unter
bezugnahme auf bt-Drucks. iV/650 s. 190).

cc) nach dem Wortlaut des § 25 abs. 1 satz 1 stVG
kann ein Fahrverbot verhängt werden, wenn „gegen



blutalKohol Vol. 52/2015

425Rechtsprechung

den betroffenen wegen einer ordnungswidrigkeit
nach § 24, die er unter grober oder beharrlicher Verlet-
zung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers began-
gen hat, eine Geldbuße festgesetzt“ wird. Dies deutet
darauf hin, dass bezugspunkt für ein Fahrverbot je-
weils eine bestimmte Geldbuße ist und es – wegen der
bewussten Entscheidung des Gesetzgebers gegen eine
Gesamtgeldbuße – auch im Fall der tatmehrheit
bleibt. Die Verhängung eines einheitlichen Fahrverbo-
tes für mehrere, durch verschiedene Geldbußen geahn-
dete taten steht mit dieser Gesetzessystematik nicht in
Einklang.

augenscheinlich geht eine frühere stellungnahme
des bundesrates zu dem Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung des straßenverkehrsgesetzes und anderer
Gesetze ebenfalls davon aus, dass mehrere Fahrverbo-
te gleichzeitig angeordnet werden können (vgl. bt-
Drucks. 13/6914 s. 104).

dd) Dass sich ein einheitliches Fahrverbot nicht in
die gesetzlichen regelungen einfügt, zeigt sich zudem
daran, dass ein solches – auch nach der bisherigen
rechtsprechung – lediglich dann auszusprechen ist,
wenn ein Gericht gleichzeitig über verschiedene ord-
nungswidrigkeiten entscheidet. in Fällen, in denen
entweder die Verwaltungsbehörde(n) oder das Gericht
in gesonderten Verfahren jeweils einzeln eine Geldbu-
ße festsetzt sowie daneben ein Fahrverbot verhängt,
kann ein einheitliches Fahrverbot nicht ausgesprochen
werden (s. dazu etwa sandherr, nzV 2010, 160 f.;
Karlsruher Kommentar/mitsch, oWiG, 4. aufl., § 20
rn. 8; Widmaier, njW 1971, 1158, 1159; hentschel,
trunkenheit, Fahrerlaubnisentziehung, Fahrverbot,
10. aufl., rn. 1023). mithin hängt bei der bisherigen
rechtsprechung die mögliche rechtsfolge von der –
weitgehend zufälligen – Verfahrenslage ab und kann
(oder muss sogar) unterschiedlich danach ausfallen, ob
über mehrere ordnungswidrigkeiten getrennt oder in
einem Gerichtsverfahren gleichzeitig entschieden
wird.

Dieses Ergebnis verdeutlicht zum einen die Wider-
sprüchlichkeit des bislang vertretenen lösungsansat-
zes und widerspricht dem Grundansatz der Gesamt-
strafenbildung, dass hierfür die materiell-rechtliche,
nicht die verfahrensrechtliche lage ausschlaggebend
ist (vgl. bGh, beschluss vom 24. märz 1988 – 1 str
83/88, bGhst 35, 243, 245 m. w. n).

zum anderen ist es generellen bedenken mit blick
auf den sich aus art. 3 abs. 1 GG ergebenden Grund-
satz der rechtsanwendungsgleichheit ausgesetzt, der
regelmäßig eine Gleichheit in der rechtsanwendung
als einer Grundforderung des rechtsstaates gebietet
(vgl. allgemein dazu bVerfG, beschluss vom 4. au-
gust 2004 – 1 bvr 1557/01, nVwz 2005, 81, 82).
Demgegenüber werden solche betroffene, deren ord-
nungswidrigkeiten in verschiedenen Verfahren geprüft
werden, aufgrund der bisherigen rechtsprechung
grundlegend anders behandelt als betroffene, über
deren ordnungswidrigkeiten im selben Gerichtsver-
fahren entschieden wird (s. zur Gleichbehandlung der
betroffenen und dem Gebot der Gerechtigkeit bei der
Verhängung von Fahrverboten auch bGh, beschluss

vom 28. november 1991 – 4 str 366/91, bGhst 38,
125, 137). Es besteht, anders als bei Gesamtstrafen 
(§ 55 stGb, §§ 460, 462 stPo), auch keine Verfah-
rensregelung, die es ermöglichte, eine einheitliche ab-
urteilung herbeizuführen (s. Widmaier, njW 1971,
1158, 1159; rebmann/roth/herrmann, oWiG, § 20
rn. 5 [stand: mai 2006]). selbst wenn der betroffene
gegen verschiedene bußgeldbescheide jeweils Ein-
spruch einlegte, hätte dies - insbesondere bei taten in
unterschiedlichen bezirken (vgl. §§ 37, 68 oWiG, 
§ 26 stVG) - regelmäßig nicht zur Folge, dass darüber
in einem einheitlichen Gerichtsverfahren entschieden
wird.

ee) im Übrigen ist die intention des Gesetzgebers
zu berücksichtigen, dass das Fahrverbot im (auf eine
rasche Erledigung angelegten) bußgeldverfahren in
der regel von einer Verwaltungsbehörde und grund-
sätzlich in einem summarischen Verfahren verhängt
wird (s. bt-Drucks. V/1319 s. 90). hiermit lässt sich
ein einheitliches Fahrverbot nur schwerlich vereinba-
ren, zumal verfahrensrechtliche schwierigkeiten hin-
zukommen, wenn für die ahndung der ordnungswid-
rigkeiten verschiedene Verwaltungsbehörden zustän-
dig sind (vgl. dazu bt-Drucks. V/1269 s. 54).

ff) Die Verhängung mehrerer Fahrverbote wegen
verschiedener ordnungswidrigkeiten läuft nicht ohne
Weiteres ins leere. zwar werden unterschiedliche
Fahrverbote, deren anordnung zum selben zeitpunkt
rechtskräftig wird, grundsätzlich nebeneinander – und
nicht nacheinander – vollstreckt (vgl. umkehrschluss
zu § 25 abs. 2a satz 2 stVG; beschlussempfehlung
und bericht des rechtsausschusses des bundestages
dazu, bt-Drucks. 13/8655 s. 14; olG hamm, be-
schluss vom 27. oktober 2009 – 3 ss oWi 451/09,
nzV 2010, 159, 160; zu einem – letztlich nicht umge-
setzten – gegenteiligen regelungsvorschlag des
bundesrates bt-Drucks. 13/6914 s. 104). allerdings
ist für das tatgericht regelmäßig nicht abzusehen, ob
mehrere gleichzeitig verhängte Fahrverbote zum sel-
ben zeitpunkt in rechtskraft erwachsen. so kommt in
betracht, dass der betroffene (oder die staatsanwalt-
schaft) lediglich wegen einer tat rechtsmittel einlegt,
dass das rechtsbeschwerdegericht die angefochtene
Entscheidung nur hinsichtlich einer tat aufhebt und
das rechtsmittel im Übrigen verwirft oder dass später
eine (teil-) aufhebung im Wiederaufnahmeverfahren
erfolgt (vgl. insoweit etwa bGh, urteil vom 24. ok-
tober 2013 – 4 str 124/13, bGhst 59, 56, 65). Wegen
dieser ungewissheit sowie der mit dem Fahrverbot
verbundenen Denkzettel- und besinnungsfunktion
(vgl. bt-Drucks. V/1319 s. 90; bGh, beschluss vom
11. september 1997 – 4 str 638/96, bGhst 43, 241,
246) kann es durchaus sinnvoll und geboten sein, meh-
rere Fahrverbote nebeneinander anzuordnen, damit im
Falle der teilrechtskraft jedenfalls ein Fahrverbot voll-
streckt und seiner Funktion zeitnah gerecht werden
kann.

gg) Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und das
Übermaßverbot lassen die anordnung eines einheit-
lichen Fahrverbotes ebenfalls nicht als unerlässlich er-
scheinen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann
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nämlich nicht nur bei anordnung eines einheitlichen
Fahrverbotes, sondern ebenso bei der Prüfung mehre-
rer Fahrverbote berücksichtigt werden; denn nach § 25
abs. 1 stVG ist – sowohl von den Verwaltungsbehör-
den als auch von den Gerichten – jeweils im Einzelfall
zu prüfen, ob ein Fahrverbot anzuordnen ist (s. bGh,
beschluss vom 11. september 1997 – 4 str 638/96,
bGhst 43, 241, 247; bVerfG, beschluss vom 24.
märz 1996 – 2 bvr 616/91 u. a., njW 1996, 1809,
1810 [bVerfG 24.03.1996 – 2 bvr 616/91]). Dabei
kann ohne Weiteres einzubeziehen sein, dass wegen
verschiedener ordnungswidrigkeiten mehrere Fahr-
verbote in betracht kommen, und zu erwägen sein, ob
nach den jeweiligen umständen die anordnung eines
– gegebenenfalls erhöhten – Fahrverbotes ausreicht
oder mehrere Fahrverbote nebeneinander anzuordnen
sind (vgl. ähnlich zur Erörterungspflicht des Gesamt-
strafenübels bei der bildung mehrerer Gesamtstrafen
bGh, urteil vom 12. Februar 2015 – 4 str 408/14 
rn. 7 m. w. n.; zur wiederholten anordnung der
unterbringung bGh, beschluss vom 14. juli 2005 – 3
str 216/05, bGhst 50, 199 ff.; s. im ansatz bereits
olG hamm, beschluss vom 27. oktober 2009 – 3 ss
oWi 451/09, nzV 2010, 159, 160). in diesem zu-
sammenhang lässt sich zudem eine etwaige Über-
schreitung der für ein einzelnes Fahrverbot nach § 25
abs. 1 satz 1 stVG geltenden höchstdauer von drei
monaten erwägen, die teilweise als Grund für ein ein-
heitliches Fahrverbot herangezogen wird (s. etwa Wid-
maier, njW 1971, 1158, 1159; sandherr, nzV 2010,
160; zur maßregelhöchstdauer bei einer Gesamtstrafe
bGh, urteil vom 26. august 1971 – 4 str 296/71,
bGhst 24, 205 ff.). Eine solche Prüfung im Einzelfall
dürfte dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eher
gerecht werden als eine gesetzlich nicht begründete,
richterrechtlich hergeleitete einheitliche Fahrverbots-
entscheidung, die nur unter bestimmten Verfahrens-
voraussetzungen greift.

hinzu kommt, dass der Gesetzgeber jederzeit eine
andere (in sich stimmige) regelung treffen kann, falls
nach seiner auffassung entgegen dem § 20 oWiG zu-
grunde liegenden Kumulationsprinzip bei tatmehrheit
über die nebenfolge von Fahrverboten einheitlich ent-
schieden werden soll.

3. Die aufgeworfene rechtsfrage ist für die Ent-
scheidung des senats nach dessen bewertung erheb-
lich (vgl. zur grundsätzlich maßgeblichen auffassung
des vorlegenden Gerichts bGh, beschlüsse vom 
5. mai 1994 – VGs 1/93 u. a., bGhz 126, 63, 71 f.;
vom 22. august 1984 – 3 str 290/84, nstz 1985, 217,
218 [bGh 22.08.1984 – 3 str 209/84] mwn). müsste
der senat der bisherigen rechtsprechung folgen, müs-
ste er das angefochtene urteil im rechtsfolgenaus-
spruch abändern und ein Fahrverbot fortfallen lassen.
ansonsten könnte er die rechtsbeschwerde insgesamt
als unbegründet verwerfen. […]

71. *) Kommt während eines anhängigen Buß-
geldverfahrens eine vorläufige Entziehung der

Fahrerlaubnis nicht in Betracht, ist es im Hinblick
auf die Verkehrssicherheit geboten, dass die Fahr-
erlaubnisbehörde diesbezüglich tätig werden kann.
Folglich steht eine nach § 45 OWiG zugleich ver-
folgte Ordnungswidrigkeit nach § 24a Abs. 2 StVG
der Entziehung der Fahrerlaubnis durch die Fahr-
erlaubnisbehörde nicht entgegen. Erst wenn der
Sachverhalt und die Schuldfrage im Rahmen des
Bußgeldverfahrens rechtskräftig geklärt sind, er-
scheint es sinnvoll, dass die Fahrerlaubnisbehörde
keine eigenen Ermittlungen mehr anstellen muss,
sondern an die Feststellungen im Bußgeldverfah-
ren gebunden ist.

bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
beschluss vom 15. september 2015 – 11 cs 15.1682 –

z u m  s a c h v e r h a l t :
Die Parteien streiten um die aufschiebende Wirkung

des Widerspruchs des im jahr 1995 geborenen antrag-
stellers gegen die Entziehung seiner Fahrerlaubnis der
Klassen b, l, m und s.

am 27. januar 2015 gab der antragsteller bei einer
Verkehrskontrolle um 19.45 uhr an, er habe um ca.
18.00 uhr einen joint geraucht. Die blutuntersuchung
ergab einen thc-Gehalt von 7,2 ng/ml sowie einen
Gehalt an thc-cooh von 56,9 ng/ml. Des Weiteren
fand die Polizei 1,04 Gramm marihuana beim antrag-
steller, die er nach eigenen angaben kurz zuvor vom
anderweitig verfolgten t. erworben hatte.

Die staatsanwaltschaft s. leitete ein strafverfahren
ein und klagte den antragsteller am 29. mai 2015
wegen zweier selbständiger handlungen an; zum
einen wegen vorsätzlichen Führens eines Kraftfahr-
zeugs unter der Wirkung eines berauschenden mittels
wegen einer ordnungswidrigkeit nach § 24a stVG,
zum anderen wegen einer straftat des unerlaubten Er-
werbs von betäubungsmitteln nach § 29 btmG. Eine
vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 111a
stPo erfolgte nicht.

mit bescheid vom 30. juni 2015 entzog die Fahrer-
laubnisbehörde des landratsamts s. (Fahrerlaubnisbe-
hörde) dem antragsteller die Fahrerlaubnis. Der an-
tragsteller habe unter Einfluss von cannabis ein
Kraftfahrzeug geführt. Es lägen keine anhaltspunkte
dafür vor, dass es sich um einen einmaligen Probier-
konsum gehandelt habe. Eine sperrwirkung nach § 3
abs. 3 satz 1 stVG bestehe nicht, weil in dem straf-
verfahren wegen des Erwerbs von betäubungsmitteln
eine Entziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 abs. 1
satz 1 stGb nicht in betracht komme und das Führen
des Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender
mittel nur als ordnungswidrigkeit verfolgt werde.

am 9. juli 2015 gab der antragsteller seinen Füh-
rerschein ab und erklärte, er habe in der Vergangenheit
etwa drei bis vier mal monatlich cannabis geraucht.

Über den gegen den bescheid vom 30. juni 2015 er-
hobenen Widerspruch hat die regierung von u. noch
nicht entschieden.

Das Verwaltungsgericht Würzburg hat die aufschie-
bende Wirkung des Widerspruchs angeordnet bzw.
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wiederhergestellt. Der antragsteller sei zwar gelegent-
licher cannabiskonsument und habe ein Kraftfahrzeug
unter Drogeneinfluss geführt, der Entziehung der Fah-
rerlaubnis stehe jedoch die Verfahrensregel der Vor-
rangigkeit des strafverfahrens entgegen. in dem an-
hängigen strafverfahren komme auch eine Entziehung
der Fahrerlaubnis nach § 69 abs. 1 stGb in betracht,
da ein sachverhalt zugrunde liege, der von seiner art
her eine Entziehung der Fahrerlaubnis zu rechtfertigen
vermöge.

Dagegen wendet sich der antragsgegner mit seiner
beschwerde, der der antragsteller entgegentritt. 

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die zulässige beschwerde, bei deren Prüfung der

Verwaltungsgerichtshof gemäß § 146 abs. 4 satz 6
VwGo das form- und fristgerechte beschwerdevor-
bringen berücksichtigt, ist begründet.

Das beschwerdevorbringen führt zu einer abände-
rung der Entscheidung des Verwaltungsgerichts, da
der Widerspruch des antragstellers gegen den be-
scheid vom 30. juni 2015 bei summarischer Prüfung
voraussichtlich keinen Erfolg haben wird und die
interessenabwägung im rahmen des § 80 abs. 5
VwGo deshalb zu ungunsten des antragstellers aus-
fällt.

1. […] nach nr. 9.2.2 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und
14 FeV ist ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen, wer bei gelegentlicher Einnahme von cannabis
den Konsum und das Fahren nicht trennen kann. an-
gesichts der Einlassungen des antragstellers bei abga-
be seines Führerscheins am 9. juli 2015 steht im vor-
liegenden Fall fest, dass er gelegentlich cannabis
konsumiert hat. Entsprechend seinen angaben bei der
Verkehrskontrolle und nach dem rechtsmedizinischen
Gutachten des universitätsklinikums bonn vom 20.
Februar 2015 steht ebenfalls fest, dass er mit einem
Wert von 7,2 ng/ml thc im blut ein Kraftfahrzeug
geführt hat und damit nach nr. 9.2.2 der anlage 4 zur
FeV ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen ist.

2. Die Entziehung der Fahrerlaubnis wird auch
nicht durch § 3 abs. 3 satz 1 stVG gehindert. Danach
darf die Fahrerlaubnisbehörde den sachverhalt, der
Gegenstand eines strafverfahrens ist, in einem Entzie-
hungsverfahren nicht berücksichtigten, solange gegen
den inhaber der Fahrerlaubnis ein strafverfahren an-
hängig ist, in dem die Entziehung der Fahrerlaubnis
nach § 69 des strafgesetzbuchs (stGb) in betracht
kommt. im vorliegenden Fall kommt aber für keine
der beiden angeklagten selbstständigen taten eine Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis nach § 69 stGb in betracht.

Dabei ist zwar nicht nur auf die einzelnen gesetz-
lichen tatbestände abzustellen, sondern der gesamte
Vorgang i. s. d. § 264 stPo, der im strafverfahren
untersucht werden soll, in den blick zu nehmen 
(Dauer in hentschel/König/Dauer, straßenverkehrs-
recht, 43. aufl. 2015, § 3 stVG rn. 49; janker in bur-
mann/heß/jahnke/janker, straßenverkehrsrecht, 23.
aufl. 2014, § 3 stVG rn. 10). Es liegen indes ver-
schiedene prozessuale taten vor, wenn die geschicht-
lichen Vorgänge lediglich zeitlich, nicht aber als sach-

verhalte identisch sind (vgl. bVerfG, b.v. 16. 02. 2006
– 2 bvr 111/06 – juris). im vorliegenden Fall ist
Gegenstand des strafverfahrens der speziellere tat-
bestand des Erwerbs von betäubungsmittel nach 
§ 29 abs. 1 satz 1 nr. 1 des betäubungsmittelgesetzes
(btmG), hinter den das Dauerdelikt des betäubungs-
mittelbesitzes nach § 29 abs. 1 satz 1 nr. 3 btmG zu-
rücktritt (Weber, btmG, 4. aufl. 2013, § 29 rn. 1369,
1376). Dabei handelt es sich in bezug auf die ord-
nungswidrigkeit nach § 24a abs. 2 stVG um eine ei-
genständige prozessuale tat, die schon vor dem Kon-
sum des betäubungsmittels und dem nachfolgenden
antritt der Fahrt mit dem Kraftfahrzeug unter der Wir-
kung des betäubungsmittels abgeschlossen war und
daher weder zeitlich noch hinsichtlich des sachver-
halts identisch ist (ebenso zum unerlaubten besitz von
betäubungsmitteln und dem Führen eines Kraftfahr-
zeugs unter der Wirkung von berauschenden mitteln
bVerfG, b.v. 16. 02. 2006 a. a. o.).

nach § 69 abs. 1 satz 1 stGb entzieht das Gericht
die Fahrerlaubnis im Falle einer Verurteilung wegen
einer rechtswidrigen tat, die bei oder im zusammen-
hang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges oder unter
Verletzung der Pflichten eine Kraftfahrzeugführers be-
gangen wurde, wenn sich aus der tat ergibt, dass der
betreffende zum Führen von Kraftfahrzeugen unge-
eignet ist. ob eine auf § 69 stGb gestützte Entziehung
der Fahrerlaubnis im strafverfahren in betracht
kommt, ist im Wege einer auf den zeitpunkt der Ein-
leitung des strafverfahrens abstellenden Prognose zu
beurteilen (Dauer a. a. o. § 3 stVG rn. 47). an einem
zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs
fehlt es, wenn ein Kraftfahrzeug nur bei Gelegenheit
einer straftat benutzt wird, ohne dass die straftat vom
Führen oder das Führen von der straftat in irgendeiner
Weise abhängt (hentschel, trunkenheit – Fahrerlaub-
nisentziehung – Fahrverbot im straf- und ordnungs-
widrigkeitenrecht, 8. aufl. 2000, rn. 580 ff.). bei
einem Verstoß gegen § 29 btmG kommt eine Entzie-
hung der Fahrerlaubnis nicht in betracht, solange
keine „zusammenhangstat“ nach § 69 abs. 1 stGb
angenommen werden kann (janker a. a. o. § 3 stVG
rn. 10). Ein solcher Fall liegt hier vor, denn der von
der staatsanwaltschaft als selbstständige handlung
und straftat angeklagte Erwerb von betäubungsmit-
teln hat keinen zusammenhang mit dem Führen eines
Kraftfahrzeugs. Weder diente die Fahrt dem transport
von rauschgift noch der Vorbereitung, Durchführung,
Ermöglichung, Verdeckung oder ausnutzung der 
betäubungsmittelstraftat oder erhöhte die tat die be-
triebsgefahr des Fahrzeugs (hentschel a. a. o. rn. 582).

Die nach § 45 oWiG zugleich verfolgte ordnungs-
widrigkeit nach § 24a abs. 2 stVG kann ebenfalls
nicht zur strafgerichtlichen Entziehung der Fahrer-
laubnis nach § 69 stGb führen und steht der Entzie-
hung der Fahrerlaubnis durch die Fahrerlaubnisbe-
hörde deshalb nicht entgegen (bayVGh, b. v.
07. 09. 2007 – 11 cs 07.898/11 c 07.1371 – juris 
rn. 18; Dauer a. a. o. § 3 rn. 45; janker a. a. o. § 3
stVG rn. 10). zwar ist nach § 3 abs. 4 satz 2 2. halb-
satz stVG die Fahrerlaubnisbehörde hinsichtlich der
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Feststellung des sachverhalts und der beurteilung der
schuldfrage auch an rechtskräftige bußgeldentschei-
dungen gebunden. Eine entsprechende bindung der
Fahrerlaubnisbehörde während eines anhängigen buß-
geldverfahrens ist jedoch in § 3 abs. 3 stVG nicht vor-
gesehen. Die auslegung der Vorschriften ergibt auch
keine solche bindung über den Wortlaut hinaus, denn
es handelt sich nicht um eine regelungslücke (a.a.
Fromm/schmidt, Die beschränkung der verwaltungs-
behördlichen zuständigkeit nach § 3 abs. 3 satz 1
stVG – Der Vorrang des strafverfahrens bei der Fahr-
erlaubnisentziehung, nzV 2007, 217). § 3 abs. 3 satz 1 
stVG normiert den Vorrang strafgerichtlicher Verfah-
ren, in denen auch eine vorläufige Entziehung der Fah-
rerlaubnis nach § 111a stPo in betracht kommt. Des-
halb besteht in solchen Fällen auch unter dem
Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit kein bedürfnis,
dass die Fahrerlaubnisbehörde ungeeignete Fahrzeug-
führer von der teilnahme am straßenverkehr aus-
schließt. nachdem jedoch während eines anhängigen
bußgeldverfahrens eine vorläufige Entziehung der
Fahrerlaubnis nicht in betracht kommt, ist es im hin-
blick auf die Verkehrssicherheit indes geboten, dass
die Fahrerlaubnisbehörde diesbezüglich tätig werden
kann. Erst wenn der sachverhalt und die schuldfrage
im rahmen des bußgeldverfahrens rechtskräftig ge-
klärt sind, erscheint es sinnvoll, dass die Fahrerlaub-
nisbehörde keine eigenen Ermittlungen mehr anstellen
muss, sondern an die Feststellungen im bußgeldver-
fahren gebunden ist.

Ein hinweis nach § 81 abs. 2 satz 1 oWiG, § 265
abs. 2 stPo, dass das Führen eines Fahrzeugs unter
der Wirkung berauschender mittel als straftat verfolgt
werden könne und eine maßregel der besserung und
sicherung in betracht komme, ist nicht ergangen. Ein
solcher hinweis war weder zum zeitpunkt der Einlei-
tung des Verfahrens noch ist er im noch anhängigen
berufungsverfahren zu erwarten. Die bloße rechtliche
möglichkeit, dass ein solcher hinweis ergehen könnte,
reicht nicht aus, um anzunehmen, dass die Entziehung
der Fahrerlaubnis nach § 69 stGb in betracht kommt.

3. in die interessenabwägung ist auch einzustellen,
dass im vorliegenden Fall eine vorläufige Entziehung
der Fahrerlaubnis nach § 111a stPo nicht in betracht
kommt, weil keine dringenden Gründe für die annah-
me vorhanden sind, dass die Fahrerlaubnis im straf-
verfahren entzogen werden wird. Darüber hinaus steht
fest, dass der antragsteller ungeeignet zum Führen von
Kraftfahrzeugen ist. Es kann aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit deshalb nicht hingenommen werden,
dass er weiterhin mit einem Kraftfahrzeug am straßen-
verkehr teilnimmt.

72. 1. Die Anordnung eines medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens auf der Grundlage von § 13
Satz 1 Nr. 2 Buchst. e 2. Alt. FeV kommt lediglich
dann in Betracht, wenn durch die Begutachtung
festgestellt werden soll, ob eine in der Vergangen-
heit alkoholabhängige Person die Fahreignung des-

halb wiedererlangt hat, weil sie (jedenfalls) jetzt
nicht mehr alkoholabhängig ist.

2. Dient eine Fahreignungsbegutachtung dem-
gegenüber dazu, abzuklären, ob eine Person über-
haupt alkoholabhängig ist, kommt lediglich die 
Anordnung eines ärztlichen Gutachtens auf der
Grundlage von § 13 Satz 1 Nr. 1 FeV in Betracht
(Anschluss an VGH München, Beschluss vom
24. 08. 2010 – 11 CS 10.1139 – SVR 2011, 275).

3. Bei der im Verfahren des einstweiligen Rechts-
schutzes allein gebotenen summarischen Sachver-
haltsprüfung kommt die Entziehung der Fahrer-
laubnis unabhängig von einer ärztlichen oder
medizinisch-psychologischen Begutachtung dann
in Betracht, wenn mit hoher Evidenz Anknüp-
fungstatsachen für einen Rückfall des Betroffenen
in die in der Vergangenheit diagnostizierte Alkohol-
abhängigkeit vorliegen.

Verwaltungsgerichtshof baden-Württemberg,
beschluss vom 8. september 2015 – 10 s 1667/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Die beschwerde des antragsgegners ist zulässig

(vgl. §§ 146, 147 VwGo) und begründet.
zutreffend ist das Verwaltungsgericht zwar davon

ausgegangen, dass die Gutachtensbeibringungsanord-
nung vom 25. 03. 2015 rechtswidrig war, da in der vor-
liegenden Konstellation kein medizinisch-psycholo-
gisches Gutachten gefordert werden durfte und des-
wegen der schluss auf die nichteignung der antrag-
stellerin nicht gerechtfertigt ist (1.). Das Verwaltungs-
gericht hat jedoch übersehen, dass die Fahrerlaubnis-
behörde aufgrund der besonderen umstände des Falles
auch ohne Gutachten von der nichteignung der an-
tragstellerin ausgehen durfte (2.). unabhängig hiervon
gebietet eine von den Erfolgsaussichten der hauptsa-
che unabhängige interessenabwägung die aufrechter-
haltung des sofortvollzugs der Fahrerlaubnisentzie-
hungsverfügung (3.).

1. nach § 3 abs. 1 stVG, § 46 abs. 1 und 3 FeV hat
die Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis zwingend
und ohne Ermessensbetätigung zu entziehen, wenn
sich jemand als ungeeignet zum Führen von Kraftfahr-
zeugen erweist. Dies gilt nach § 46 abs. 1 satz 2 FeV
insbesondere dann, wenn Erkrankungen oder mängel
nach den anlagen 4, 5 oder 6 vorliegen. Ermächtigt 
§ 46 abs. 1 FeV zur Entziehung der Fahrerlaubnis
somit erst, wenn die fehlende Eignung zum Führen
von Kraftfahrzeugen erwiesen ist, enthält § 46 abs. 3
FeV im Vorfeld dieser Entscheidung und mit einer nie-
drigeren Eingriffsschwelle die rechtsgrundlage für
maßnahmen zur weiteren aufklärung des bestehens
dieser Eignung. Werden tatsachen bekannt, die be-
denken an der Eignung des Fahrerlaubnisinhabers zum
Führen eines Kraftfahrzeugs begründen, hat die Fahr-
erlaubnisbehörde unter den in §§ 11 bis 14 FeV ge-
nannten Voraussetzungen durch die anordnung der
Vorlage von ärztlichen oder medizinisch-psychologi-
schen Gutachten die Eignungszweifel aufzuklären (§ 3
abs. 1 satz 3 stVG, § 46 abs. 3 FeV). Wenn sich der
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betroffene weigert, sich untersuchen zu lassen, oder
das von der Fahrerlaubnisbehörde geforderte Gutach-
ten nicht fristgerecht beibringt, darf die Fahrerlaubnis-
behörde bei ihrer Entscheidung auf die nichteignung
schließen (§ 11 abs. 8 satz 1 FeV). Ein schluss auf die
nichteignung ist indes nur zulässig, wenn die anord-
nung des Gutachtens formell und materiell rechtmä-
ßig, insbesondere anlassbezogen und verhältnismäßig
ist (vgl. bVerwG, urteile vom 05. 07. 2001 – 3 c 13.01
– njW 2002, 78 [= ba 2002, 133] und vom
09. 06. 2005 – 3 c 25.04 – njW 2005, 3081 [= ba
2006, 49]; senatsurteil vom 10.12. 2013 – 10 s
2397/12 – VblbW 2014, 337). zwar begegnet die in
der Gutachtensanordnung vom 25. 03. 2015 gesetzte
Frist nicht den von der antragstellerin geltend ge-
machten bedenken (1.1); in der vorliegenden Fallge-
staltung war jedoch kein medizinisch-psychologisches
Gutachten auf der Grundlage von § 13 satz 1 nr. 2
buchst. e FeV anzuordnen (1.2).

1.1 Fehl geht jedenfalls der Einwand der antrag-
stellerin, die Frist zur Vorlage des Gutachtens müsse so
lange bemessen sein, dass ihr ermöglicht werde, die
Eignungszweifel – gegebenenfalls auch durch einen
abstinenznachweis für die Dauer eines jahres – auszu-
räumen. Dem steht bereits der primäre zweck der Er-
mächtigung zu einer Gutachtensanordnung entgegen.
Die Gutachtensanordnung gehört als Gefahrerfor-
schungseingriff zu den Gefahrenabwehrmaßnahmen,
die von der Fahrerlaubnisbehörde zum schutz der an-
deren Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten bzw. man-
gelnder Eignung verdächtigen Fahrerlaubnisinhabern
zu ergreifen sind. Dieser schutzauftrag ist im hinblick
auf die gegenwärtige potentielle Gefährdung der Ver-
kehrssicherheit durch einen möglicherweise ungeeig-
neten Kraftfahrer mit der gebotenen beschleunigung
zu erfüllen und duldet keinen aufschub bis zu einem
entfernten zeitpunkt in der zukunft, zu dem ein sol-
cher Fahrer die Fahreignung wiedererlangt haben mag.
auf einen derartigen aufschub läuft aber die these der
antragstellerin hinaus, dass einem der alkoholabhän-
gigkeit verdächtigen Fahrerlaubnisinhaber eine Gut-
achtensbeibringung erst für einen zeitpunkt abver-
langt werden dürfe, für den er seine abstinenz wahr-
scheinlich dartun könne. Die Frist des § 11 abs. 6 satz 2 
FeV dient nicht dazu, dem Fahrerlaubnisinhaber die
möglichkeit einzuräumen, erst den nachweis über
einen hinreichend langen abstinenzzeitraum zu füh-
ren, bevor die Fahrerlaubnisbehörde die maßnahmen
zur Gefahrenabwehr ergreifen kann (vgl. zum Ganzen
senatsbeschlüsse vom 24. 01.2012 – 10 s 3175/11 –
njW 2012, 3321 [= ba 2012, 174] und vom 24.11.2011 
– 10 s 2405/11 –).

1.2 zutreffend ist das Verwaltungsgericht davon
ausgegangen, dass die Gutachtensanordnung vom
25. 03. 2015 in materieller hinsicht nicht auf die von
der Fahrerlaubnisbehörde herangezogene bestim-
mung des § 13 satz 1 nr. 2 buchst. e FeV gestützt wer-
den konnte. Die hier allenfalls in betracht kommende
zweite alternative des § 13 satz 1 nr. 2 buchst. e FeV
ist, wie bereits ihr Wortlaut nahelegt („wenn sonst zu
klären ist, ob ... alkoholabhängigkeit nicht mehr be-

steht“) nur dann einschlägig, wenn durch eine begut-
achtung festgestellt werden soll, ob eine Person, die
entweder die Fahreignung nachweislich wegen alko-
holabhängigkeit verloren hatte oder die sich einem da-
hingehenden Verdacht ausgesetzt sieht, die Fahreig-
nung deshalb wiedererlangt hat, weil sie (jedenfalls)
jetzt nicht mehr alkoholabhängig ist. anzuwenden ist
diese Vorschrift deshalb immer dann, wenn die tatbe-
standsvoraussetzungen der nr. 8.4 der anlage 4 zur
Fahrerlaubnis-Verordnung zu prüfen sind. Eine solche
Prüfung ist zum einen in Verfahren erforderlich, in
denen darüber zu befinden ist, ob einer Person, die der-
zeit über keine Fahrerlaubnis verfügt und bei der fest-
steht, dass sie jedenfalls früher alkoholabhängig war,
eine solche berechtigung (neu oder erstmals) erteilt
werden darf. zu prüfen sein können die Voraussetzun-
gen der nr. 8.4 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Ver-
ordnung aber nicht nur in neuerteilungs-, sondern
auch in Verwaltungsverfahren, die die Entziehung der
Fahrerlaubnis wegen alkoholabhängigkeit zum Gegen-
stand haben. Eine dahingehende notwendigkeit be-
steht jedoch lediglich dann, wenn in einem solchen
Entziehungsverfahren mit der möglichkeit gerechnet
werden muss, der betroffene könne die wegen alko-
holabhängigkeit möglicherweise oder tatsächlich ver-
loren gegangene Fahreignung inzwischen deshalb
wiedererlangt haben, weil er die alkoholabhängigkeit
überwunden hat. Der rückgriff auf die Entstehungsge-
schichte der heutigen Fassung des § 13 satz 1 nr. 2
buchst. e FeV und die bei der neufassung dieser norm
angefallenen materialien bestätigt, dass der Verord-
nungsgeber damit nur die Fälle erfassen wollte, in
denen über die Frage der Wiedererlangung der Fahr-
eignung nach vorangegangener alkoholabhängig-
keit zu befinden ist (vgl. zum Ganzen ausführlich
bayVGh, beschluss vom 24. 08. 2010 – 11 cs
10.1139 – sVr 2011, 275; senatsbeschluss vom
13. 08. 2013 – 10 s 1135/13 –).

Dient eine Fahreignungsbegutachtung demgegen-
über dazu, in Erfahrung zu bringen, ob eine Person
überhaupt alkoholabhängig ist, so verbleibt es auch
seit der am 30.10. 2008 in Kraft getretenen Änderung
des § 13 satz 1 nr. 2 buchst. e FeV dabei, dass zu die-
sem zweck gemäß § 13 satz 1 nr. 1 FeV lediglich die
beibringung eines ärztlichen Gutachtens verlangt wer-
den darf. ihre sachliche rechtfertigung findet diese
normative Vorgabe in dem umstand, dass die Diagno-
se von alkoholabhängigkeit nur die Feststellung von
in der Gegenwart bzw. in der Vergangenheit liegenden
tatsachen erfordert. anders als in der von § 13 satz 1
nr. 2 buchst. e FeV erfassten Fallkonstellation bedarf
es hier keiner Prognose des künftigen Verhaltens des
Probanden (vgl. hierzu bayVGh, beschluss vom
09.12. 2014 – 11 cs 14.1868 – juris).

hier wollte die Fahrerlaubnisbehörde trotz der von
ihr verwendeten andersartigen Fragestellung nicht ge-
klärt wissen, ob die antragstellerin ihre alkoholabhän-
gigkeit überwunden hat bzw. ob die notwendigen Vor-
aussetzungen hierfür vorliegen, sondern ob sich die
alkoholabhängigkeit aufgrund der Ereignisse im
Frühjahr 2015 wieder manifestiert hat oder die alko-
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holabhängigkeit trotz des vorgelegten medizinisch-
psychologischen Gutachtens vom 12. 01.2012, das zur
bejahung der Fahreignung der antragstellerin und zur
Fahrerlaubniserteilung geführt hat, immer noch be-
steht. hat jedoch der ehemals alkoholabhängige Fahr-
erlaubnisinhaber – wie hier – einmal die hürde des 
§ 13 satz 1 nr. 2 buchst. e FeV genommen, ist er wie-
der als fahrgeeignet anzusehen und verliert die Fahr-
eignung wie jeder andere Fahrerlaubnisinhaber erst
wieder, wenn erneut eine alkoholabhängigkeit nach
nr. 8.3 der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-Verordnung
festgestellt wird (vgl. hierzu näher bayVGh, be-
schluss vom 09.12. 2014 – 11 cs 14.1868 – a. a. o.).

2. Das Verwaltungsgericht hat indes verkannt, dass
bei der im Verfahren des einstweiligen rechtsschutzes
allein gebotenen summarischen sachverhaltsprüfung
mit hoher Evidenz anknüpfungstatsachen für einen
rückfall der antragstellerin in die in der Vergangen-
heit diagnostizierte alkoholabhängigkeit vorliegen,
die unabhängig von einer begutachtung gemäß § 11
abs. 7 FeV den schluss auf die Fahrungeeignetheit
der antragstellerin rechtfertigen. zu recht weist die
Fahrerlaubnisbehörde darauf hin, dass bei der antrag-
stellerin in der Vergangenheit eine alkoholabhängig-
keit diagnostiziert wurde (2.1) und sie jedenfalls bei
summarischer sachverhaltsprüfung die zur Wiederer-
langung der Fahreignung notwendige vollständige ab-
stinenz zwischenzeitlich aufgegeben hat (2.2).

2.1 Gemäß nr. 8.3. der anlage 4 zur Fahrerlaubnis-
Verordnung ist bei bestehen einer alkoholabhängig-
keit die Fähigkeit zum sicheren Führen von Kraftfahr-
zeugen generell aufgehoben, so dass es nicht auf die
Fähigkeit zum trenne von alkoholgenuss und der Ver-
kehrsteilnahme ankommt. Das Fahrerlaubnisrecht de-
finiert den begriff der alkoholabhängigkeit nicht
selbst, sondern setzt ihn voraus. abzustellen ist des-
halb auf das Verständnis dieses medizinischen begriffs
durch die maßgeblichen Fachkreise, das sich insbeson-
dere in der internationalen statistischen Klassifikation
der Krankheiten und verwandter Gesundheitsproble-
me (icD-10) sowie in Kapitel 3.11.2 der begutach-
tungs-leitlinien zur Kraftfahreignung niedergeschla-
gen hat. maßgebend sind danach ein süchtiges
Verlangen des betroffenen nach alkohol, eine einge-
schränkte Fähigkeit, den alkoholkonsum zu steuern,
ein körperliches Entzugssyndrom bei reduktion des
alkoholkonsums, eine toleranzbildung, sowie eine
interesseneinengung und anhaltender Konsum trotz
Folgeschäden. nach nr. 8.4 der anlage 4 zur Fahrer-
laubnis-Verordnung setzt die Wiedererlangung der
Fahreignung nach alkoholabhängigkeit voraus, dass
die abhängigkeit nach einer Entwöhnungsbehandlung
nicht mehr besteht und in der regel eine einjährige
abstinenz nachgewiesen ist. Dabei hat der betroffene
bei alkoholabhängigkeit den Verzicht auf jeglichen
Konsum von alkoholischen Getränken zu belegen,
weil die Fähigkeit zu kontrolliertem trinken gemin-
dert ist (vgl. schubert/schneider/Eisenmenger/
stephan, begutachtungs-leitlinien zur Kraftfahrer-
eignung, Kommentar, 2. aufl. 2005, rn. 3.11.2.3, 
s. 164).

ausweislich des von der antragstellerin im Wieder-
erteilungsverfahren vorgelegten medizinisch-psycho-
logischen Gutachtens der P Gmbh vom 12. 01.2012
bestand bei der antragstellerin in der Vergangenheit
nicht lediglich eine alkoholmissbrauchsproblematik,
sondern alkoholabhängigkeit im medizinischen
sinne. Die Gutachter haben sich bei der Diagnose
einer alkoholabhängigkeit neben ihren eigenen Er-
hebungen vor allem von der einschlägigen Vordiagno-
se durch ein Fachkrankenhaus leiten lassen, in wel-
chem die antragstellerin vom 03. 03. 2009 bis zum
06. 03. 2009 eine Entgiftungsbehandlung durchgeführt
hat. Derartige externe befundberichte sind im rahmen
der medizinisch-psychologischen Eignungsbegutach-
tung auch grundsätzlich berücksichtigungsfähig; gera-
de bei der Klärung der hier in rede stehenden Frage
einer alkoholabhängigkeit kommt fremdanamnesti-
schen angaben, insbesondere von behandelnden Ärz-
ten und Entzugskliniken, ein erheblicher Erkenntnis-
wert zu (vgl. hierzu näher schubert/schneider/
Eisenmenger/stephan, a. a. o., rn. 3.11.2.2, s. 158).
so verfügen in einer spezialisierten Entziehungsklinik
tätige therapeuten regelmäßig nicht nur über besonde-
re Fachkunde, sondern im Falle einer vorausgegange-
nen stationären behandlung auch über vertiefte Kenn-
nisse hinsichtlich der alkoholproblematik des
Patienten und deren mögliche Überwindung, die im
rahmen einer medizinisch-psychologischen begut-
achtung nicht in diesem umfang gewonnen werden
können. im Übrigen haben die Gutachter die berück-
sichtigte Vordiagnose kritisch hinterfragt und auf-
grund der von ihnen selbst erhobenen befunde näher
begründet, warum sie von alkoholabhängigkeit ausge-
hen. Folgerichtig und im Einklang mit den maßgeb-
lichen rechtlichen Vorgaben hat der psychologische
Gutachter schließlich näher untersucht, ob die zu for-
dernde vollständige abstinenz stabil und motivational
gefestigt ist. Übereinstimmend hiermit hat die antrag-
stellerin in der psychologischen Exploration angege-
ben, dass sie vorsichtshalber in zukunft auf jeglichen
alkoholkonsum verzichten müsse.

2.2 bei summarischer sachverhaltsprüfung ist da-
von auszugehen, dass die antragstellerin die nach dem
oben Gesagten unabdingbare vollständige abstinenz
zwischenzeitlich wieder aufgebeben hat. Dies belegt
bereits der Vorfall am 08. 02. 2015, bei dem die an-
tragstellerin durch die Polizei stark betrunken aufge-
griffen wurde und aufgrund vermuteter Eigengefähr-
dung zur behandlung in ein Fachkrankenhaus
eingeliefert werden musste; der durch das dortige Per-
sonal um 12.40 uhr durchgeführte atemalkoholtest
ergab einen (umgerechneten) Wert von 3,79 Promille.
unerheblich ist in diesem zusammenhang, ob die
messung der alkoholkonzentration mit einem foren-
sisch verwertbaren Gerät durchgeführt wurde. ist es 
– wie hier – von rechts wegen nicht erforderlich, die
höhe der atemalkoholkonzentration zahlenmäßig
exakt zu ermitteln, sondern kommt es entscheidungs-
erheblich nur darauf an, ob eine Person alkohol in
einer gewissen – sei es auch nur der spanne nach be-
stimmbaren – Größenordnung konsumiert hatte, so
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können aus der atemalkoholkonzentration auch dann
die gebotenen rückschlüsse gezogen werden, wenn
die messung lediglich mit einem nur zu Vortest-
zwecken geeichten Gerät und nicht unter forensischen
bedingungen erfolgt ist. bei einem weiteren Vorfall
am 19. 03. 2015 wurde die antragstellerin von der Po-
lizei vor einer bücherei liegend angetroffen, wobei sie
alkoholbedingt nicht in der lage war, sich zu artikulie-
ren oder frei zu sitzen. schon in der vorausgegangenen
nacht wurde die antragstellerin ebenfalls betrunken
aufgegriffen und von der Polizei nach hause gebracht.
bereits aufgrund dieser Vorfälle steht bei summari-
scher sachverhaltsprüfung fest, dass die antragstelle-
rin die von den Gutachtern als unabdingbar angesehe-
ne vollständige alkoholabstinenz zwischenzeitlich
aufgegeben hat. angesichts der Vorgeschichte spre-
chen diese Vorfälle für einen erneuten rückfall in die
in der Vergangenheit diagnostizierte Krankheit der al-
koholabhängigkeit. Keiner abschließenden Klärung
bedarf vor diesem hintergrund, ob der antragstellerin
der Vorfall vom 16.07.2015 vorgehalten werden kann
oder ob dem das berücksichtigungsverbot gemäß § 3
abs. 3 stVG entgegensteht, da das eingeleitete Ermitt-
lungsverfahren wegen des Verdachts des Führens eines
Kraftfahrzeugs im straßenverkehr unter alkoholein-
fluss noch anhängig ist.

3. Darüber hinaus räumt der senat auch bei einer er-
gänzenden interessenabwägung im engeren sinne dem
öffentlichen interesse an der sofortigen Vollziehung
der Entziehungsverfügung den Vorrang vor dem priva-
ten interesse der antragstellerin ein, einstweilen wei-
ter am straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Denn es
bestehen zum maßgeblichen zeitpunkt der gericht-
lichen beschwerdeentscheidung erhebliche zweifel an
der Fahreignung der antragstellerin. Diese werden –
wie oben dargestellt – vor allem dadurch begründet,
dass die antragstellerin die im medizinisch-psycholo-
gischen Gutachten vom 12. 01.2012 geforderte strikte
und dauerhafte alkoholabstinenz zwischenzeitlich
aufgegeben hat. im Übrigen belegt die bei der antrag-
stellerin am 08. 02. 2015 festgestellte alkoholkonzen-
tration bereits für sich genommen eine massive alko-
holproblematik. Es entspricht gesicherten naturwissen-
schaftlichen Erkenntnissen – die sich unter anderem in
§ 13 satz 1 nr. 2 buchst. c FeV widerspiegeln –, dass
das Erreichen von blutalkoholkonzentrationen von 1,6
Promille und mehr ein beleg dafür ist, dass der betrof-
fene an einer dauerhaften und ausgeprägten alkohol-
problematik leidet. nach wissenschaftlich belegter
Einschätzung ist es der durchschnittlich alkoholge-
wöhnten bevölkerung nicht möglich, durch eigenes
handeln blutalkoholkonzentrationen von 1,6 Promille
und mehr zu erreichen (vgl. schubert/schneider/Ei-
senmenger/stephan, a. a. o., rn. 3.11.1, s. 132). blut-
alkoholkonzentrationen ab 1,6 Promille sprechen nach
dem derzeitigen stand der alkoholforschung für eine
besonders ausgeprägte alkoholgewöhnung des be-
troffenen (vgl. bVerwG, urteil vom 21.05. 2008 – 3 c
32.07 – bVerwGE 131, 163 [= ba 2008, 410]). liegen
somit gravierende, derzeit nicht ausgeräumte zweifel
an der Eignung der antragstellerin zum Führen eines

Kraftfahrzeugs im straßenverkehr vor, besteht wegen
der von der Verkehrsteilnahme eines ungeeigneten
Kraftfahrers ausgehenden erheblichen Gefahren für
hochrangige rechtsgüter wie leben und Gesundheit
anderer ein dringendes öffentliches interesse an der
sofortigen unterbindung seiner weiteren teilnahme
am straßenverkehr. Die mit dieser Entscheidung für
die antragstellerin verbundenen nachteile für ihre pri-
vate lebensführung und eine etwa noch ausgeübte be-
rufliche tätigkeit müssen von ihr im hinblick auf die
besondere bedeutung der Verkehrssicherheit und der
hier in rede stehenden hochrangigen rechtsgüter hin-
genommen werden.

73. 1. Die Einnahme von Cannabis kann im fahr-
erlaubnisrechtlichen Sinn nur dann als regelmäßig
angesehen werden, wenn sie täglich oder nahezu
täglich erfolgt.

2. Von einem regelmäßigen Konsum kann hier-
nach nicht mehr die Rede sein, wenn er „nur“ alle
zwei Tage, also „nur“ halb so oft wie täglich, statt-
findet.

Verwaltungsgericht Freiburg,
beschluss vom 14. september 2015 – 4 K 1937/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der antrag des antragstellers auf Wiederherstel-

lung der aufschiebenden Wirkung seines Wider-
spruchs gegen die im bescheid der antragsgegnerin
vom 12. 08. 2015 ausgesprochene Entziehung seiner
Fahrerlaubnis der Klasse b ist gemäß § 80 abs. 5
VwGo zulässig und begründet. Denn das private
interesse des antragstellers, vorläufig weiter im besitz
der Fahrerlaubnis zu bleiben und ein Kraftfahrzeug im
öffentlichen straßenverkehr führen zu dürfen, über-
wiegt das öffentliche interesse an der sofortigen Voll-
ziehung der Fahrerlaubnisentziehung im angegriffe-
nen bescheid der antragsgegnerin. Dies folgt daraus,
dass nach der im Verfahren auf Gewährung vorläufi-
gen rechtsschutzes allein möglichen, aber auch aus-
reichenden summarischen Prüfung der sach- und
rechtslage Überwiegendes dafür spricht, dass der
Widerspruch des antragstellers gegen die in dem ge-
nannten bescheid ausgesprochene Fahrerlaubnisent-
ziehung deshalb erfolgreich sein wird, weil nicht mit
hinreichender Gewissheit feststeht, dass der antrag-
steller zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet
ist.

Die Fahrerlaubnisentziehung beruht auf den §§ 3
abs. 1 und 6 abs. 1 nr. 1q stVG in Verbindung mit 
§ 46 abs. 1 satz 1 der Fahrerlaubnisverordnung – FeV –.
nach diesen Vorschriften hat die Fahrerlaubnisbehör-
de dem inhaber einer Fahrerlaubnis diese zu entziehen,
wenn er sich als ungeeignet zum Führen von Kraft-
fahrzeugen erweist. Dies gilt insbesondere, wenn Er-
krankungen oder mängel nach der anlage 4 zur Fahr-
erlaubnisverordnung vorliegen und dadurch die Eig-
nung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausgeschlos-
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sen ist. nach nr. 9.2.2 in Verbindung mit der Vorbe-
merkung nr. 3 der genannten anlage 4 ist hinsichtlich
der Kraftfahreignung bei der Einnahme von cannabis
zu differenzieren. bei regelmäßiger Einnahme ist die
Kraftfahreignung ohne hinzutreten weiterer Voraus-
setzungen zu verneinen, während ein Kraftfahrer, der
(nur) gelegentlich cannabis einnimmt, im regelfall
nur dann als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen anzusehen ist, wenn keine trennung zwischen
dem Konsum von cannabis und dem Führen von Fahr-
zeugen erfolgt oder wenn zusätzlicher Gebrauch von
alkohol oder anderen psychoaktiv wirkenden stoffen
oder eine störung der Persönlichkeit oder ein Kon-
trollverlust vorliegen.

Wegen gelegentlicher Einnahme von cannabis
kann dem antragsteller hiernach – was zwischen den
beteiligten wohl auch unstreitig ist – wohl in keinem
Fall die Kraftfahreignung abgesprochen werden, weil
es, nachdem die Polizeibeamten bei der Kontrolle des
antragstellers am 21.03. 2015 insoweit keine Feststel-
lungen getroffen haben, keine hinreichenden anhalts-
punkte dafür gibt, dass er den Konsum von cannabis
und das Führen von Fahrzeugen unter Einfluss des
cannabiswirkstoffs nicht trennen könnte. auch liefert
der der Kammer bekannte sachverhalt keine hinrei-
chenden Erkenntnisse dafür, dass der antragsteller
einen so genannten mischkonsum von cannabis, al-
kohol und/oder anderen psychoaktiv wirkenden stof-
fen praktiziert. Das gilt auch für den bloßen wider-
rechtlichen besitz anderer psychoaktiv wirkender
stoffe, wie z. b. der in der Wohnung des antragstellers
aufgefunden Psilocybe (so genannte magic mush-
rooms), oder psychoaktiv wirkender arzneimittel, zu
denen möglicherweise auch die beim antragsteller
aufgefundenen ritalinkapseln gehören. Dieser besitz
stellt zwar häufig ein indiz für Eigengebrauch dar und
begründet damit in der regel zweifel an der Kraftfahr-
eignung, reicht aber allein nicht aus für die Feststel-
lung der nichteignung zum Führen von Kraftfahrzeu-
gen nach nr. 9.2.2 der anlage 4 zur Fahrerlaub-
nisverordnung (vgl. VGh bad.-Württ., beschluss vom
04. 07. 2003 – 10 s 2270/02 –, juris [= ba 2004, 285];
VG münchen, beschluss vom 13. 03. 2015 – m 1 s
15.618 –, juris; VG magdeburg, beschluss vom
17. 06. 2014 – 1 b 629/14 –; vgl. hierzu auch die rege-
lung in § 14 abs. 1 satz 2 FeV, wonach der wider-
rechtliche besitz von betäubungsmitteln lediglich ein
Grund ist für die anforderung eines ärztlichen Gutach-
tens). angesichts der ansonsten recht offenherzigen
und ehrlich wirkenden angaben des antragstellers
gegenüber der sachverständigen Dr. […] spricht hier
auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass der
antragsteller die Psilocybe und ritalinkapseln tat-
sächlich nicht zum Eigenverbrauch besaß.

Dem antragsteller kann aber auch der regelmäßige
Konsum von cannabis im sinne der nr. 9.2.1 der an-
lage 4 zu den §§ 11, 13 und 14 FeV nicht in dem erfor-
derlichen umfang nachgewiesen werden. soweit die
antragsgegnerin dies aus der aussage des antragstel-
lers gegenüber der sachverständigen Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie Dr. […] folgert, wo-

nach der antragsteller gesagt haben soll, er habe von
herbst 2014 bis zum 21.03. 2015 jeden zweiten abend
im Freundeskreis haschisch geraucht, verkennt sie,
dass ein alle zwei tage stattfindender cannabiskon-
sum in quantitativer hinsicht voraussichtlich nicht die
anforderungen an einen regelmäßigen cannabiskon-
sum im fahrerlaubnisrechtlichen sinn erfüllt. nach ge-
festigter verwaltungsgerichtlicher rechtsprechung
liegt eine regelmäßige Einnahme von cannabis nicht
bereits dann vor, wenn die Einnahmen in gleichlangen
zeitlichen abständen erfolgen, sondern nur dann,
wenn täglich oder nahezu täglich cannabis konsumiert
wird (so u. a. bVerwG, urteile vom 23.10. 2014, njW
2015, 2439 [= ba 2015, 151] und vom 20. 09. 2009,
njW 2009, 2151 [= ba 2009, 289]). nur dann, wenn
der cannabiskonsum in diesen engen intervallen und
in dieser häufigkeit erfolgt, besteht unabhängig von
einem aktuellen Konsum die möglichkeit einer ständi-
gen beeinträchtigung der für die Verkehrssicherheit
bedeutsamen Fähigkeiten wie die aufmerksamkeits-
leistung, die Verarbeitungsgeschwindigkeit und das
Kurzzeitgedächtnis (siehe hierzu ausführlich VGh
bad.-Württ., urteil vom 13.12. 2007 – 10 s 1272/07 –,
juris [= ba 2008, 210]; urteil der Kammer vom
10. 02. 2010 – 4 K 953/08 –). im Ergebnis folgt daraus,
dass die gewohnheitsmäßige Einnahme von cannabis
nur dann als regelmäßig im fahrerlaubnisrechtlichen
sinne angesehen werden kann, wenn sie nicht deutlich
seltener als täglich erfolgt (oVG nrW, beschluss
vom 01.06. 2010 – 16 b 428/10 –, juris [= ba 2010,
371]). Von einem täglichen oder nahezu täglichen
Konsum kann hiernach nicht mehr die rede sein,
wenn er „nur“ alle zwei tage, also „nur“ halb so oft
wie täglich, stattfindet (siehe oVG nrW, beschluss
vom 01.06. 2010, a. a.o.; siehe vor allem auch
bayVGh, beschlüsse vom 04. 05. 2009 – 11 cs
09.262 –, vom 08. 02. 2008 – 11 cs 07.3017 – und
vom 07.12. 2006 – 11 cs 06.1350 –, jew. juris, wo-
nach bis zu vier Konsumvorgänge pro Woche nicht als
regelmäßiger Konsum gewertet wurden; vgl. hierzu
auch urteil der Kammer vom 10. 02. 2010, a. a.o., in
dem 20 Konsumvorgänge pro monat unter den beson-
deren umständen des dortigen Falls so gerade noch als
regelmäßiger cannabiskonsum angesehen wurden).
Danach lässt sich den angaben des antragstellers
gegenüber der sachverständigen nicht entnehmen,
dass er regelmäßig (im fahrerlaubnisrechtlichen sinn)
cannabis konsumiert hat. auch ansonsten fehlt es an
anhaltspunkten für einen noch intensiveren cannabis-
konsum des antragstellers als von ihm angegeben.
Dafür, dass der antragsteller bei seinen angaben
gegenüber der sachverständigen eher untertrieben und
seinen cannabiskonsum eher kleingeredet hätte, fehlt
es ebenfalls an jeglichen anhaltspunkten; davon ist
bislang auch die antragsgegnerin nicht ausgegangen.

angesichts dieser rechtslage kommt es auf die zwi-
schen den beteiligten vorwiegend erörterten Fragen
über die Verwertbarkeit der aussagen des antragstel-
lers gegenüber der sachverständigen sowie auf evtl.
sich weiter stellende Fragen, über welchen zeitraum
ein regelmäßiger cannabiskonsum stattgefunden und
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bis zu welchem zeitpunkt vor dem für die beurteilung
der sach- und rechtslage bei einer Fahrerlaubnisent-
ziehung maßgeblichen zeitpunkt dieser Konsum ange-
dauert haben muss, um als regelmäßig im sinn von 
nr. 9.2.1 der anlage 4 zur Fahrerlaubnisverordnung
zu gelten, nicht mehr an.

nach alledem liegen derzeit keine hinreichenden
Gründe für die Feststellung der nichteignung des an-
tragstellers zum Führen von Kraftfahrzeugen vor. Das
mag aus sicht der antragsgegnerin unbefriedigend
sein angesichts der Gesamtumstände des vorliegen-
den Falls, die geprägt sind durch einen sehr laxen und
offenkundig verantwortungslosen umgang des an-
tragstellers mit Drogen und Drogenutensilien und die
in keiner Weise zu dem bild des angeblich soliden,
sportlichen und verantwortungsbewussten mannes
passen, das in den stellungnahmen des Prozessbevoll-
mächtigten des antragstellers zu zeichnen versucht
wird. Doch ist das Ergebnis zum einen Folge des gel-
tenden zwingenden rechts und zum anderen fehlen-
der weitergehender Feststellungen durch die Polizei-
beamten, die den antragsteller am 21. 03. 2015
kontrolliert hatten.

74. *) Bereits die einmalige Einnahme von sog.
harten Drogen (hier: Kokain) schließt die Kraft-
fahreignung unabhängig davon aus, ob unter der
Wirkung dieser Droge ein Kraftfahrzeug geführt
worden ist oder nicht. 

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen,
beschluss vom 4. september 2015 – 7 l 1833/15 –

a u s  d e n  G r ü n d e n :
Der antrag, die aufschiebende Wirkung der Klage

des antragstellers gegen die ordnungsverfügung des
antragsgegners vom 15. mai 2015 wiederherzustel-
len, ist gemäß § 80 abs. 5 VwGo zulässig, aber unbe-
gründet.

Die im rahmen des vorläufigen rechtsschutzver-
fahrens vorzunehmende interessenabwägung fällt zu
lasten des antragstellers aus, weil die ordnungsverfü-
gung, mit der dem antragsteller die Fahrerlaubnis ent-
zogen worden ist, bei summarischer Prüfung offen-
sichtlich rechtmäßig ist.

Die antragsgegnerin hat dem antragsteller zu recht
die Fahrerlaubnis gemäß § 3 abs. 1 satz 1 straßenver-
kehrsgesetz – stVG – i. V. m. § 46 abs. 1 Fahrerlaub-
nisverordnung – FeV – entzogen. Danach ist die Fahr-
erlaubnis zu entziehen, wenn sich der inhaber als
ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen erweist.
Der antragsteller hat sich als ungeeignet erwiesen, weil
er nach eigenem bekunden Kokain eingenommen hat.

ungeeignet ist nach § 46 abs. 1 satz 2 FeV insbe-
sondere, wer Erkrankungen oder mängel nach den an-
lagen 4, 5 oder 6 zur FeV aufweist, welche die Eig-
nung zum Führen von Kraftfahrzeugen ausschließen.
nach nr. 9.1 der anlage 4 zur FeV schließt der Kon-
sum von betäubungsmitteln im sinne des betäubungs-

mittelgesetzes die Kraftfahreignung aus. Kokain ist
ein betäubungsmittel in diesem sinne. Die Einnahme
von solchen sog. harten Drogen schließt die Kraftfahr-
eignung unabhängig davon aus, ob unter der Wirkung
dieser Droge ein Kraftfahrzeug geführt worden ist
oder nicht (nr. 9.1 der anlage 4 zu §§ 11, 13 und 14
FeV; vgl. auch: nr. 3.14.1 der begutachtungs-leitli-
nien zur Kraftfahreignung des gemeinsamen beirats
für Verkehrsmedizin beim bundesministerium für Ver-
kehr, bau- und Wohnungswesen und beim bundesmi-
nisterium für Gesundheit, berichte der bundesanstalt
für straßenwesen, c. -h. , mai 2014). schon der ein-
malige Konsum sog. harter Drogen ist ausreichend,
um die Kraftfahreignung zu verneinen, so auch oVG
nrW, beschluss vom 6. märz 2007 – 16 b 332/07 –
[ba 2007, 192]; oVG lüneburg, beschlüsse vom 
16. Februar 2004 – 12 mE 60/04 – [ba 2004, 475] und
16. juni 2003 – 12 mE 172/03 –, Dar 2003, 432 f. 
[= ba 2003, 465]; oVG brandenburg, beschluss vom
22. juli 2004 – 4 b 37/04 – [ba 2006, 60]; oVG saar-
land, beschluss vom 30. märz 2006 – 1 W 8/06 –;
VGh baden-Württemberg, beschluss vom 22. no-
vember 2004 – 10 s 2182/04 –, Vrs 108 (2005), 123
ff. [= ba 2006, 247]; hessVGh, beschluss vom 
31. märz 2012 – 2 b 1570/11 –.

Der Kokainkonsum des antragstellers, der durch
die blutprobe nicht belegt werden konnte, ergibt sich
aus seinen in den Protokollen festgehaltenen aussagen
gegenüber den Polizeibeamten am tag des Vorfalls,
dem 24. september 2015. Der antragsteller hat einge-
räumt, am 20. september 2014 sechs „lines“ Kokain
konsumiert zu haben. an dieser angabe muss er sich
festhalten lassen. anhaltspunkte dafür, dass die anga-
ben des antragstellers von den Polizeibeamten falsch
protokolliert wurden, bestehen nicht. Wenn er nun-
mehr pauschal behauptet, eine solche Äußerung nicht
gemacht zu haben, ist dies insbesondere vor dem
hintergrund, dass der Kläger – wie das urteil des
amtsgerichts m. vom 18. september 2012 … zeigt –
im umgang mit Drogen nicht unerfahren ist, als
schutzbehauptung zu werten. auf den Drogenvortest
und die in dem zusammenhang vorgetragene Proble-
matik der belehrung kommt es somit nicht an.

Da aufgrund der eigenen angaben die fehlende
Kraftfahreignung des antragstellers feststeht, war die
Fahrerlaubnis unmittelbar und ohne die vorherige an-
ordnung eines Drogenscreenings zu entziehen (vgl. 
§ 11 abs. 7 FeV).

Ein Ermessen steht der antragsgegnerin bei festste-
hender ungeeignetheit nicht zu. berufliche und priva-
te schwierigkeiten infolge der Entziehung der Fahrer-
laubnis können daher weder von der antrags-
gegnerin noch vom Gericht berücksichtigt werden. Es
bestehen auch keine bedenken gegen die anordnung
der sofortigen Vollziehung der Entziehungsverfügung.
Die vom antragsteller ausgehende Gefahr für die all-
gemeinheit erscheint zu groß, als dass sie bis zur Ent-
scheidung der hauptsache hingenommen werden
könnte. Vielmehr besteht ein das suspensivinteresse
des antragstellers überwiegendes öffentliches interes-
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se daran, ihn durch eine sofort wirksame maßnahme
vorläufig von der teilnahme am motorisierten stra-
ßenverkehr auszuschließen. Es bleibt ihm unbenom-
men, den nachweis der Drogenfreiheit sowie den

Wandel seiner Einstellung in einem späteren Wieder-
erteilungsverfahren durch eine medizinisch-psycholo-
gische untersuchung zu führen, die zwingend vorge-
schrieben ist (vgl. § 14 abs. 2 FeV).
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